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I

OF /

Die protestantische Ethik und der 9,Qeist<< des

Kapitalismus.

Von

MAX WEBER.
i«

II. Die Benifsidee des asketischen Protestantisnius.

lab alt: l. IKe religiösen Gfundla{;cn der iimerweldichen Askete. — a. Askese nnd

Kapitalismus.

I.

Die geschichtlichen Träger des asketischen Protestantismus

(im hier gebrauchten Sinn des Ausdrucks) sind in der Hauptsache

viererlei: i. der Calvinismus in der Gestalt, welche er in den

Hauptgebieten seiner Herrschaft im Lauf insbesondere des 17. Jahr-

hunderts annahm; 2. der Pietismus; 3. der Methodismus; 4. die

aus der tauferischen Bewegung hervorgewachsenen Sekten. ^) Keine

dieser Bewegungen stand der anderen absolut gesondert gegenüber

und auch die Absonderung von den nicht asketischen Reformations-

kirchen ist keine streng durchgeführte. Der Mediodismus ist erst

in der Mitte des 18. Jahrhunderts innerhalb der englischen Staats*

kirche entstanden, wollte nach der Absicht seiner Begründer

nicht sowohl eine neue Kirche, als eine Neucrweckung des aske-

tischen Geistes innerhalb der alten sein, und wurde erst im Lauf

seiner Entwicklung, insbesondere beim Übergreifen nach Amerika,

') Den Zwtnglianismiis behandeln wir nicht gesondert, da er nach kurser großer

Machtstellung schnell an Bedeutung zurückging. — Der ,^rminlanitmtts", dessen

dogmatische Eigenart in der Ablehnung des Prädestinationsdogmas in seiner

schroffen Formulierung; bestand, ist als Sekte nur in Holland (und den V'cr. Staaten)

konstituiert und in diesem Kapitel für uns ohne Interesse. Seine Dogmatik galt in

4cr anglikanischen Kirche und in den meisten methodistischen Denominationen.

Archiv für Somlwi>scoscbaft u. Sosialpolitik. HL (A. f. ios.G.u. St. XXI.) z. l
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2 Max Weber,

von der anglikanischen Kirche getrennt. Der Pietismus ist auf

dem Boden des Calvinismus in England und besonders Holland

zuerst erwachsen, blieb durch ganz unmerkliche Über^änc^c mit

der Orthodoxie verknüpft, und vollzog dann gegen Ende des

17. Jahrhunderts in der Wirksamkeit Spcncrs seinen Eintritt in

das Luthertum, teilweise dogmatisch umfundamenticrt. Er blieb

eine Bewegung innerhalb der Kirche uud nur die an Zinzcndorf

anknüpfende, durch Nachklänge hussitischcr und calvinistischer Ein-

flüsse in der mährischen Brüdergemeinde mitbestimmte Richtung'

(„I lerrnhuter") wurde, wie der Methodismus, gegen ihren Willen

zu einer eigentümlichen Art von Sektenbildung gedrangt. Calvinis-

mus und Täufertum standen im Anfang ihrer Entwicklun^r sich

schroff getrennt gegenüber, aber im Baptismus des späteren

17. Jahrhunderts berührten sie einander dicht, und schon in den

independentischen Sekten Englands und Hollands zu Anfang des-

selben war der Ubergang ein stufenweiser. Wie tler Pietismus zeigt,

ist auch der Ubergang zum Luthertum ein allmählicher , und

ebenso steht es zwischen den Calvinismus und der in ihrem äußeren

Charakter und dem Geist ihrer konse(juentesten Bekenner dem
Katholizismus verwandten anglikanischen Kirche. Jene asketische

Bewegung, welche im weitesten Sinn dieses vieldeutigen Wortes

als .,Puritanismus" bezeichnet wurde, ") griff zwar in der Masse

ihrer Anlumger und namentlich in ihren konsequenten Wrfechtern

die Grundlagen des Anglikanismus an, aber auch hier verschärften

sich die Gegensätze erst allmählich im Kampf. Und auch wenn
wir die hier noch nicht interessierenden Fragen der Verfassung

und Organisation vorerst gänzlich beiseite lassen — ja dann erst

recht — bleibt der Sachverhalt der gleiche. Die dogmatischen

Differenzen, selbst die wichtigsten, wie die über die Prädestinations-

und Rechtfertigungslehrei, gehen in den mannigfaltigsten Kombi-

nationen ineinander über und hinderten schon zu Anfang des

17. Jahrhunderts die Aufrechterhaltung kirchlicher Gemeinschaft

zwar regelmäßig, aber doch nicht ausnahmslos. Und vor allem:

*) über die Entwicklung des BcgriiTs „Puritanismus" s. statt Andrer Sanford in

den „Stndiet and Rdlectioi» o( the Great Rebellion** S. 65 f. Wir brauchen hier den

Anidntekt iro wir ihn flberfaaupt anwenden, atets in dem Sinn, den er in der po-

poliren Sprache dei 17. Jahrhunderte angenommen haUe: die asketisch gerichteten

religiösen Bewegungen in Holland nnd England, ohne Unterschied der Kircben-

vcrfassungsprognunme und Dogmen, also mit Einschlufl der „Independenten**, Kon-

gregationalistett, Baptisten, Mennoniten und Quäker.
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Die prQtCBtmtiscbe Ethik und der „Geist** de* KapitaUnaus.

'

3

die für uns wichtigen Erscheinungen der sittlichen Lebens-

führung finden sich bei den Anhängern der verschiedensten, aus

einer der oben verzeichneten vier Quellen oder einer Kombination

mehrerer von ihnen hervorgegangenen Denominationen in gleich-

artiger Weise. Wir werden sehen, daß ähnliche ethische Maximen
mit verschiedenen dogmatischen Unterlagen verknüpft sein konnten.

Und auch die ethischen Kompendien der verschiedenen Kon-

fessionen beeinflußten sich gegenseitig, und man findet in ihnen

große Ähnlichkeiten trotz notorisch sehr verschiedener Praxis der

Lebensführung. Es konnte also fast scheinen, als taten wir am
besten, die dogmatischen Unterlagen ebenso wie die ethische

Theorie zu ignorieren und uns rein an die sittliche Praxis zu

halten, soweit sie feststellbar ist — Allein dem ist nicht so. Die

dogmatischen Wurzeln der asketischen Sittlichkeit starben freilich,

nach fürchterlichen Kämpfen, ab. Aber die ursprüngliche Veranke-

rung an jenen Dogmen hat nicht nur in der „undogmatischen"

.<{)äteren Ethik mächtige Spuren hinterlassen, sondern nur die

Kenntnis des ursprünglichen Gredankengehalts lehrt verstehen, wie

jene Sittlichkeit mit dem die innerlichsten Menschen jener Zeit

absolut beherrschenden Gedanken an das Jenseits verknüpft war,

ohne dessen alles überragende Macht damals keinerlei die

Lebenspraxis emstlich beeinflussende sittliche Erneuerung ins Werk
gesetzt worden ist Denn nicht auf das, was etwa in ethischen

Kompendien der Zeit theoretisch gelehrt wurde, — so gewiß

auch dies durch den Einfluß von Kirchenzucht, Seelsorge und

Predigt praktische Bedeutiug hatte, — kommt es in erster Linie für

uns an; sondern zunächst auf die Ermittelung der psychologischen

Antriebe, welche der Lebensführung die Richtung wiesen und

das Individuum in ihr festhielten. Diese Antriebe aber entsprangen

,

eben vorwiegend rein religiösen Glaubensvorstellungen. Der da-\

malige Mensch grübelte über scheinbar abstrakte Dogmen in einer'

Art, die ihrerseits wieder nur verständlich wird, wenn wir ihren

Zusammenhang mit praktisch-religiösen Interessen durchschauoi.

Der Weg diu'ch einige dogmatische Betrachtungen, welcher dem

') Ich brauche kaum besonders zu betooen, daß diese Skizze, «oweit sie sich auf

rein dogmatischcm Grliict bcwcjjt, überall an die Formulierungen der kirchcn- und

dopmengeschichtlichcn Literatur, also an die „zweite Hand"' angelehnt ist und insoweit

5chlechterdings keinerlei „Oripinalilät" beansprucht. Selbstverständlich hahc ich

mich nach Vermögen in die (>uellen der Keformalions^^rschichtc zu vcrlicicn ge-

sucht Aber dabei die intensive und feinsinnige theologische Arbeit vieler Jahr-

l*
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4 Max Weber,

nicht tlicologischcn Leser ebenso mühsam wie dem thcoIoi]^isch

Gebildeten hastig und obcrflächhch erscheinen muß, ist unver-

mcidhch. Dabei können wir freihch nur so verfahren, daß wir

die religiösen Gedanken in einer „idealtypisch" kompilierten Kon-

sequenz vorführen, wie sie in der historischen Realität nur selten

anzutreffen war. Denn gerade wegen der Unmöglichkeiti in der

sehnte ignorieren zu wollen, statt sieh — wie das ganx unvennddlieh ist — von

ihr tum VersUindnis der Quellen leiten m lassen, wSre eine starke Anmafiung ge-

wesen. Ich kann nur hoffen, dafl die notgedrungene Kürze der Skizze nicht zu

inkorrekten Formulieningen geführt hat und daß ich wenigstens sachlich erheb-

liche Mißverständnisse vermieden habe. Neues" enthält die Darstellung für jeden

mit der wichtigsten theologischen Literatur Vertrauten sichi-rlich nur insofern, aU

natürlich Alles auf die für uns wichtigen (joii htspunkte abgestellt ist, von denen

manche für uns entschriflcnd bedeutsame, — wie z. H. der rationale Cha-

rakter der Askese und ihre Bedeutung für den modernen ,,Lebensstil", — theo-

logischen Darbtellern naturgemäß ferner lagen. Manche andere Gesichtspunkte — z. B.

die S. 15 f. gestreiften — sind hier auch um deswillen nur andeutungsweise behandelt,

weil hoffentlich E. Tröllseh in seinem Beitrag so dem Hninebcrgschen Sammelwerke

auf diese Dinge (lex natnrae etc.), denen er, wie aofler seinem nGerhard nnd Me*

lanchthon" hescmders auch sdne sahlreichen Resensionen in den Gött Gel. Anseigen

beweisen, seit Jahren nachgeht, ehigehen und sie dann, als Fachmann, natürlich

besser erledigen wird als ich beim besten ^/IHllen könnte. Citiert ist, schon aus

Raumgründen, nicht alles Mitbenutste, sondern jeweils nur diejenigen Arbeiten,

denen der betreffende Teil des Textes folgt oder an die er anknflpft. Dies sind nicht

selten gerade iltere Autoren, wenn ihnen die hier interessierenden Gesichtspunkte niher

lagen. Die ganz ungenflgende pekuniäre Ausstattung der deutschen Bibliotheken

bringt es mit sich, dafl man in der „Provinz" die allerwichtigsten Quellenschriften

und Arbeiten nur auf kurze Wochen leihweise von Berlin oder anderen großen

Bibliotheken erhalten kann. So etwa Voet, Baxter, Tyerraan's Wcsley, alle melho-

distischen, baplislisclien und Quaker-SchrifLstcllcr und viele niclit im Corpus Refor-

matoriim enthaltenen Scliriltsteller der ersten Zeit überhaupt. Für Vieles ist

<lcr Besuch englischer und amerikanischer Bibliotheken für jedes eingehende
Studium unerluülich. l ür die nachsleiicnde Skizze muUtc i^und ki)nnlc auch 1 natürlich

im allgemeinen genügen, was in Deutschland erhältlich war. — In Amerika führt

leider jetst die charakteristische geflissentliche Verllugnung der „sektiererischen" Ver-

gangenheit durch die Universititen dasu, dafl die Biblotheken wenig oder oü ge-

radezu nichts Neues an derartiger Literatur anschafien, — ein Einzelzug aus jener

allgemeinen Tendenz zur „Säkularisation" des amerikanischen Lebens, welche in

nicht langer Zeit den historisch flberkommenen „Volkscharakler" aufgelöst und den

Sinn, mancher grundlegenden Institutionen des Landes völlig und endgaltig ver-

ändert haben wird. Man mufl zu den orthodoxen kleinen Sekten-Colleges auf

das Land gehen.

Digitized by Google



Die protestaatische Ethik und der „G«ist*' des KapiUlltnras.
5

historischen Wirklichkeit scharfe Grenzen zu ziehen, können wir

nur bei Untersuchung^ ihrer konsequentesten Formen hoffen,

auf ihre spezifischen Wirkungen zu stofien. — r

Der Glaube **) nun, um welchen in den kapitalistisch höchst ent- *

wickelten Kulturländern : den Niederlanden, England, Frankreich im
16. und 17. Jahrhundert die grofien politischen und Kulturkampfe

geführt worden sind, war der Calvinismus.^) Als sein am

Wir interenierai uns nachstehend sanXehst in keiner Weise Ittr Her-

knnft, Antesedentien nnd Entwicklung^eschichte der asketischen Kichtnngen, sondern

nehmen ihren Gedankengehalt so, wie er, voll entwickelt, war, als gegebene Gröfie hin.

*) Ober Cdvtn nnd den Calvinisnras im allgemeinen nnterrichtet neben der

grundlegenden Arbeit von Kampschnlte wohl am besten die Darstellung von Erich

Mareks (in seinem „Coligny**) Nicht flberall kritisdi und tendensfrei ist Gunpbell,

The Poritans in Holland, England und Am«ika (3 Bde.) Eine reine antiealvinistische

Parteischrift sind Pierson's Studien over Johan Calvijn. Kür die holländische Ent-

wicklung sind neben Motley die niederländischen Klassiker, speziell Fruin's Tien

jaren uit den tachtigjarigen oorlop und jetzt besonders Nabcr's Calvinist of Liber-

tijnsch 2U vergleichen, für Frankreich neben Polenz jetzt Baird, Rise of thc Huguenots,

für Knpland ncbrn f-arlvlr, Maraulay, Ma'isrm >ind — last not least — Ranke jetzt

Tor Allem die verschiedeiirn spiitcr /u liticrcndcn Arhritcn von Gardiner und Kirlh,

ferner z. B. Taylor, A rctrospcct of the rclij^ious liff in Kn<;[land (18451 und

das vorlrefif liehe Much von Weingarten tibor „die englischen Revolutions-Kirchen",

dazu der Autsuli über die Englischen „Moralisten" von 1'.. T r 6 1 ts c h in der Real-

cncyklopädic für Protest. Tbeol. u. Kirche 3. Aufl. und Ed. Bernsteins ausge-

seichnetes Essay in der Geschichte des Sosialismus (Stuttgart 1895, Bd. I S. 506 f.),

aof welches in einem späteren Zusammenhang eingehend surflcksukommen sein wird.

Beste Bibliographie (über 7000 Nummern) bei Dexter, Congrcgationalism of the

last 300 years (freilich vornehmlich — aber doch nicht ausschlieflUch — Kirchen«

verfassungs fragen.) Das Buch steht gans wesentlich höher als Price (Bist ot

Nonconformisro), Skeats und andere Darstellungen. Ffir die amerilunischen Kolonien

ragt jetst aus der sahireichen Einselliteratur das Werk von Doyle, The Kngluh in

America hervor. Fttr die Lehruntersehiede ist die nachfolgende Darstellung

gans besonders Sch n eckenburgers schon im ersten Artikel citiertem Vor-

le'^ungssyklus vcrjillichtet. — Ritschis «grundlegendes Werk: Die christliche

Ivchrc von der Rechtfertigung und Versöhnung (3 Bde. hier nach der 3. Auf-

lage citiert zeigt in der starken rntermischung <ler historischen riarstellung

mit Werturteilen die ausgejirugtc Eigenart des Verf., welche bei aller Groüartigkcit

der gedanklichen .Schärfe dem Benut/cr nicht immer die vulle Sicherheit der ,,C)b-

jcktivitiit" gibt. Wo er /. B. Schricckenburgers Darstellung ablehnt, ist mir das

Hecht (ia/u f)U zweifelhaft geblieben, so wenig ich mir im Ihrigen ein eigenes

Urteil anmalie. Was ferner z. B. fUr ihn aus der groflcn Mannigfaltigkeit der reli«

giflaeB Gedanken und Stimmungen, schim bei Luther selbst, als „lutherische'* Lehre
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meisten charakteristisches Dogma galt damals und g;i\t im allge-

I
meinen auch heute die Lehre von der Gnaden wähl Man hat zwar

darüber gestritten , ob sie „das wesentlichste" Dogma der refor-

"mierten Kirche oder ein „Anhängsel" sei. Urteile über die

' „Wesentlichkeit'^ einer historischen Erscheinung sind nun aber

entweder Wert' und Glaubensurteile — dann nämlich, wenn das

! an ihr allein „Interessierende" oder allein dauernd „Wertvolle" damit

j

gemeint ist. Oder es ist das wegen seines Einflusses auf andere

I

historische Hergänge kausal bedeutsame gemeint: dann handelt

, es sich um historische Zurechnungsurteile. Geht man nun, wie

dies hier zu geschehen hat, von diesem letzteren Gesichtspunkt

/
yaus und fragt also nach der Bedeutung, welche jenem Dogma nach

' seinen kulturgeschichtlicfien Wirkungen zuzumessen ist, so muß
diese sicherlich sehr hoch angeschlagen werden.') Der Kultur-

kampf, den Oldenbameveldt führte, zerschellte an ihm, die Spaltung

in der englischen Kirche wurde unter Jakob L unüberbrückbar, seit

Krone und Puritanismus auch dogmatisch — eben über diese '

Lehre — differierten, und überhaupt wurde sie in erster Linie als

das Staatsgefahrliche am Calvinismus aufgefaßt und obrigkeitlich

bekämpft. Die großen Synoden des 17. Jahrhunderts, vor allem

Dordrecht und Wes'tminster, daneben zahlreiche kleinere, stellten

ihre Erhebung zu kanonischer Gültigkeit in den Mittelpunkt ihrer

Arbeit; unzähligen der Helden der „ecclesia militans" hat sie als

{flt, scheint oft durch WerturteOe fcttgettellt: es ist Das, was fUr Ritsehl dauernd
wertvoll am Luthertum ist Es ist Luthertum, wie es (nach R.) sein sollte,

nicht immer, wie es war. Dafl die Werke von Karl Müller, Seebeig n. 8. ttber-

al 1 benutzt sind, bedarf wohl nicht der besonderen Erwähnung. — Wenn ich nach*

Stehend dem Leser ebenso wie mir selbst die Pönitcnz einer entsetzlichen Fuflnoten-

geschwulst auferlegt habe, so waren dafür einerseits absolut zwingende Gründe

der Kaumersparnis, antb-rcrseits aber dir Nötigung entscheidend, eine wenigstens

vorläufige Nach{)rutung der Gedanken dieser Skizze, auch durch Andeutung mancher

weiter daran sich anschließenden Gesichtspunkte, speziell <len nicht theologischen

Lesern zu ermöglich» ii, damit sie in ihrer Kürze nicht zu sehr den Eindruck ciacs

gelegentlichen Kinfalles mache.

*) Zu der folgenden Skizze mag von vonheretn nachdrfleUn^ darauf hin>

gewiesen werden, dafl wir hier nicht die persönlichen Ansichten Calvins, sondern

die Lehre des Calvinismus betrachten, wie er sich Ende des 16. und im

17. Jahrhundert in den groflen Gebieten sehies beherrschenden Einflusses, die, wie

Holland und England, zugleich Tri^ kapitalistischer Kultur waren, entwickelt hau

Deutschland bleibt vorerst gans bei Seite, da der Calvinismus hier nirgends

grofle Gebiete beherrscht hat
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fester Halt gedient Wir können an ihr nicht vorbeigehen und

lernen zunächst ihren Inhalt, — da er heute nicht mehr als jedem

Gebildeten bekannt gelten darf) — authentisch aus den Sätzen der

»yWestminster confession" von 1647 kennen, welche in diesem Punkt

sowohl von independentischen als von baptistischen Glaubens-

bekenntnissen einfach wiederholt worden sind:*) ^
, ^

Kapitel 9. (Vom freien Willen.) Nr. 3: Der Mensch bat durch seinen Fall
^

in den Stand der SOnde ginslich alle Flhigkeit seines Willens su ir^d etwas

geistlich Gutem und die Sdigfceit mit sich Ffihrendem verloren, so sdir, dass ein

•atlirliclier Mensch, als gSnrlich abgewandt vom Guten und todt in Sttnde, nicht

fthig ist rieh SU bekehren oder sich auch nur dafür vorzubereiten.

Kapitel 3. (Von Gottes ewigem Ratschluß.) Nr. 3: Gott hat zur Offenbarung

seiner Herrlichkeit durch seinen Beschlufl einige Menschen bestimmt {pre-

destinati d i zu ewigem Leben und andere verordnet (foreordaincd) zu ewigem Tode.

Nr. 5 : Diejenigen aus dem Menschengeschlecht, welche bestimmt sind zum Lebeu,

hat ("lott, bevor der Grund der Welt <;ele^t wurde, nach seinem ewigen und unver-

änderlichen \'ürsatz und dem geheimen K.ilschlufi und der Willkür seines Willens

«rwahlt in Christus zu ewiger Herrlichkeit, und dies aus reiner freier Gnade und

Liebe, nicht etwa su, d:iß die Voraussicht von Glauben oder guten Werken oder

Beharrlichkeit in einem von beiden, oder irgend etwas anderes in den Geschöpfen,

als Bedingung oder Ursache, ihn dazu bew ogen hätten, sondern alles cum Preise

«einer herrlichen Gnade. Nr. 7: Es gefiel Gott, die Übrigen des Menschen-

geschlechts gemitfl dem unerforschliehen Rat seines Mellens, wonach er Gnade er-

teilt oder vorenthiQt, wie es ihm gefUtt, snr Verhenrltchnng seiner unumschrlnktcn

Macht Aber seine Geschöpfe an fibergehen und sie su ordnen sn Unehre und Zorn

ftr ihre Sfinde, cum Preise seiner herrlichen Gerechtigkeit

Kapitel 10. (Von wirksamer Berufung.) Nr. l: Es gefUlt Gott, alle die,

welche er bestimmt hat sum Leben, und nur sie, n der von ihm festgesetsten und

passenden Zeit durch sein Wort und seinen Geist wirksam zu berufen . . . indem er

hinwegnimmt ihr steinerBes Herz und ihnen gibt ein fleischernes Hers, indem er

ihren Willen erneuert und durch seine allmächtige Kraft sie für das, was gut ist,

entscheidet

Kapitel 5 i'Von der Vorsehung.) Nr. 6: Was die bösen und gottlosen

Menschen betrifft, welche Gott als ein gerechter Richter um früherer Sünden

willen verblendet und verhärtet , so entzieht er ihnen nicht allein seine Gnade,

durch welche ihr Verstand hätte erleuchtet und ihre Herzen ergriffen werden

können, sondern zuweilen entzieht er ihnen auch die Gaben, die sie hatten, und

bringt sie mit solchen Gegenständen in Beziehung, aus welchen ihre Verderbnis eine

Gelegenheit xur Sünde macht, und übergibt rie außerdem ihren eigenen Lfisten, den

Versnchungen der Welt und der Macht Satans, wodurdi es geschieht, daA sie sich

*) Den Wortlaut der hier und weiterbin citierten calvinistischen Symbole s.

bei Karl Malier, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. Leiptig 1903.
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selbst verhärten, sogar durch dieselbea Mittel, deren Golt sich zur Erweichung

anderer bedient.

„Mag ich zur Hölle fahren, aber solch ein Gott wird niemals

meine Achtung erzwingen" — war bekanntlich Miltons Urteil über

die Lehre.^ Aber nicht auf eine Wertung, sondern auf die ge-

schichtliche Stellung des Dogmas konmit es (ur uns hier an. Nur
kurz können wir bei der Frage verweilen: wie diese Lehre ent-

stand und welchen Gedankenzusammenhängen in der calvinistischen

Theologie sie sich einfügte. Zwei Wege zu ihr waren möglich.

Das Phänomen des religiösen Erlösungsgefuhls verknüpft sich

gerade bei den aktivsten und leidenschaftlichsten jener p^roßen

Beter, wie sie die Geschichte des Christentums seit Au^ustiii immer
wieder peschen hat, mit der sicheren Kmpfindunf];^, alles der aus-

schließlichen Wirksamkeit einer objektiven Macht, nicht das geringste

dem eigenen Wert zu danken zu haben: Die mächtige Stiinmung^

froher Sicherheit, in welche sich der ungeheuere Krampf des

Sündengefülils bei ihnen entladet, bricht scheinbar gänzlicii unver-

mittelt über sie herein und vernichtet jede Möglichkeit der \'or-

stcllung, daß dieses unerhörte Gnadengeschenk irgend welcher

eigenen Mitwirkung verdankt werden oder mit I.eistungen oder

Qualitäten des eigenen Glaubens und Wollcns vcrknü{)ft sein könnte.

In jenen Zeiten seiner höchsten religiösen Genialität, in welcher

Luther seine „I-'reiheit eines Christenmenschen" zu schreiben fähig

war, stand auch ihm der „heimUche Ratschluß" Gottes als absolut

alleinige grundlose Quelle seines religiösen Gnadenstandes am

^ Ober Miltons Theologie a. den Auiäats von Eibach in den Theol. Studien

und Kritiken 1879 (oberflächlich ist darttber Macaulajs Essajr anlSfilich derSumnerschen

Übenetzung der 1823 wiedergefundenen „Doctrina Giristiana", Tauchnitz Ed. 185

S. 1 f.), für alles Nähere natürlich das, etwas allzu schematisch pc^^licdcrtc, sechs-

bändige englische Hauptwerk von Masson und die auf ihm ruhende deutsche Bio>

graphic Miltuns von Stern. — Milton begann früh über dir Prädestinationsichre in

di-r Korm des dopprltcn Dekrets herauszuwachsen bis zu der schließlich ganz freien

Chrisllichkcit seines Greisenaltcrs. In seiner Loslosunj; vun aller Gchundenheit an

die tifjcne /fit Kißl er sich in t;ewissein Sinn mit Sebastian Frauck vergleichen.

Nur war Nbllon eine praktisch-positive , I ranck eine wesentlich kritische Natur.

Milton ist ,. Puritaner" nur in jenem weitern Sinn rationaler Orientierung des

Lebens innerhalb der Well am göttlichen Willen, welche die dauernde Krbschaft

des Calvinismus für die Nachwelt dargestellt hat — In ganz ähnlichem Sinne könnte

man Fnnck einen „Puritaner** nennen. Beide bleiben} als „Einspänner", fiir um
aufier Betracht.
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festesten. Er gab ihn auch später nicht förmlich auf, — aber nicht

nur gewann der Gedanke keine zentrale Stellun<^ bei ihm, sonders

er tritt immer mehr in den Hintergrund, je „realpolitischer" er als

verantwortlicher Kirchenpolittker notgedrungen wurde. Melanchthon

vermied es ganz absichtlich, die „gefahrliche und dunkle" Lehre in

die Augsburger Konfession aufzunehmen und für die Kirchenväter

des Lutlicrtums steht es dogmatisch fest, daß die Gnade verlierbar

(amissibilis) ist und durch bußfertige Demut und gläubijTes Ver-

trauen auf Gottes W ort und die Sai<ramente neu j^evvonnen wt-rden

kann. Gerade umgekehrt verläuft der Prozeß bei Calvin ") in einer

fühlbaren Stei|^erung der Bedeutung der Lehre im Verlauf seiner

polemischen Auseinandersetzung mit dop^matischen Gegnern. Sie

ist erst in der dritten Aufla^^e seiner „Institutio" voll entfaltet und

gewinnt ihre zentrale Stellung erst in den f^roßen Kulturkämpfen,

welche die S\'nodcn von Dordrecht und Westniin^^ter abzuschließen

suchten. Bei Calvin ist eben das „decrctum horril)ile" nicht wie

bei Luther erlebt, sondern erdacht, und deshalb in seiner Be-

deutung gesteigert mit jeder weiteren Steigerung der gedanklichen

Konsequenz in der Richtung seines lediglich Gott, nicht den

Menschen, zugewendeten religiösen Interesses.^") Nicht Gott ist

um der .Menschen, sondern die Menschen sind um Gottes willen

da, und alles Geschehen — also auch die für Calvin zweifellose

Tatsache, daß nur ein kleiner Teil der Menschen zur Seligkeit be-

*) nHic est fidd snmmns gradus : credcre Deum esM elementem, qui Um panco«

salvat, — jttstum, qui sna voluntate nos danmabiles facit'* — lautet die berahmte

Stelle in der Schrift de servo arbitrio.

*) Beide, Luther «nd Calvin, kannten eben im Gnmde — s. RitschU Be-

merkungen in der Geschichte des Pietismus wid Ktfstlin s. v. „Gott** R. f. ProL

Theol. und K. 3. Aufl. — einen doppelten Gott, den geoffenbarten,gnädigen und /

gütigen Vater des N. T., — denn dieser brhrrrscht die ersten Bücher der Institutio

Christiana, — und d ililnti-r den „Dcus absconditus" als willkürlich schalt«-nden
*

Despoten. Hti Luther behielt der üolt des Neuen Testaments ganz die Oberhand»

wril er dif R <• fl c x i n n über das Metaphysische, als nutzlos und gefährlich, zunehmend

nii'd. hei Calvin gewann der Grdarike an dif tiaiiszendcntc (lotllirit Macht über

das I.cben. In der populären I ntwi ckluiijj lics ( alvinismus freilich konnte sie sich

nicht halten, -- aber nicht (h r iiinindischc Vater des Neuen Testaments, sondern

der Jebova <lcs Alten trat an ilire Stelle.

Vj;l. zum Folgenden: Scheibe, Calvins rriidcstinatiunslehrc, Halle 1S97.

Zur calvinistiscbcn Tlicoloj^ic ülierhaupl: lieppe, Dogmatik der cvangelisch-

icformierten Kirche. Elberfeld iboi.
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rufen ist — kann seinen Sinn ausschließlich als Mittel zum Zweck

der Selbstverherrlichung von Gottes Majestät haben. Maßstäbe

irdischer „Gerechtigkeit" an seine souveränen Verfügungen anzul^en,

ist sinnlos und eine Verletzung seiner Majestät/') da er, und er

allein, frei, d. h. keinem Gesetz unterstellt ist, und seine Rat-
' Schlüsse uns nur soweit verständlich und überhaupt bekannt sein

können, als er es (ur gut befand, sie uns mitzuteilen. An diese

Fragmente der ewigen Wahrheit allein können wir uns halten,

alles andere: — der Sinn unseres individuellen Schicksals, — ist

von dunklen Geheimnissen umgeben, die zu ei]gründen unmöglich

und vermessen iat. Wenn etwa die Verworfenen über das ihrige

als unverdient klagen wollten, so wäre das ähnlich, als wenn die

Tiere sich beschweren würden, nicht als Menschen geboren zu

sein. Denn alle Kreatur ist durch eine unüberbrückbare Kluft von

Gott geschieden und verdient vor ihm, soweit er nicht zur Ver-

herrlichung seiner Majestät ein anderes beschlossen hat, lediglich

. den ewigen Tod. Was wir wissen, ist nur: daß ein Teil der

I
Menschen selig wird, ein anderer verdammt bleibt. Anzunehmen,

, dafi menschliches Verdienst oder Verschulden dieses Schicksal mit-

bestimme, hieße Gottes absolut freie Entschlüsse, die von Ewigkeit

her feststehen, als durch menschliche Einwirkung wandelbar an-

sehen: ein unm(^licher Gredanke. Aus dem menschlich verständ-

lichen „Vater im Himmel** des Neuen Testaments, der sich über

die Wiederkehr des Sünders freut, wie ein Weib über den wieder-

gefundenen Groschen, bt hier ein jedem menschlichen Verständnis

entzogenes transzendentes Wesen geworden, welches^ von Ewigkeit

her nach gänzlich unerfbrschlichen Ratschlüssen jedem einzelnen

sein Geschick zugeteilt und über alles Kleinste im Kosmos verfugt

hat*'} Gottes Gnade ist, da seine Ratschlüsse unwandelbar fest-

stehen, ebenso unverlierbar fiir die, welchen er sie zuwendet, wie

[
unerreichbar fiir die, welchen er sie versagt.

>*) Corpus Reforantonun VoL 77 p. 186 ff.

") Man kann die voiBtehende Daratetlun^ des calvinistischen Lebrbegriffes

ziemlich in der hier gegebenen Form z. B. in Hoornbccks Thcologia practica

(Utrecht 16631 L. II c. 1 : de pracdestinationc — der Alischnitt stellt charakte-

ristisclKTwei^o direkt hinter dem Titel: De Deo — nachlesen. Srhrift^rundlagc

ist bei IL hauptsächlich das erste Kaj>itel des Kpheserbriefes. — Die verschiedenen

inkonsequenten Versuche, mit der I'rädeslination und Vorsehung (iottes die Vcrunt-

^wortlichkcit des Individuums zu kombinieren und die empirische „I reihcit" des

Willens zu retten usw., haben wir hier nicht nötig sn analysieren.
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Tn ihrer pathetischen Unmenschlichkeit mußte diese Lehre nun

für die Stimmung einer Generation, die sich ihrer grandiosen Kon*

Sequenz ei^ab, vor allem eine Folge haben: ein Gefühl eitler un-

erhörten inneren Vereinsamung des einzelnen Indivi-

duums.**) In der für die Menschen der Reformationszeit ent-

scheidendsten Angelegenheit des Lebens, der ewigen Seligkeit, war

der Mensch darauf verw lesen, seine Straße einsam zu ziehen, einem

von Ewigkeit her feststehenden Schicksal entgegen. Niemand konnte

ihm helfen. Kein Prediger: — denn nur der Erwählte katu^ das

Gotteswort spiritualiter verstehen. Kein Sakrament: — denn die

Sakramente sind zwar von Gott zur Mehrung seines Ruhms ver-

ordnet und deshalb unverbrüchlich zu halten, aber kein Mittel,

Gottes Gnade zu erlangen, sondern subjektiv nur „externa sub*

sidia" des Glaubens. .Keine Kirche: — denn es gilt zwar der Satz

„extra ecclesiam nulla salus" in dem Sinne, daß, wer sich von der

wahren Kirche fernhält, ninunermehr zu den von Gott Erwählten

geboren kann;^*) aber zur (äußeren) Kirche gehören auch die Re-

probierten, ja sie sollen dazu gehören und ihren Zuchtmitteln

unterworfen werden, nicht um dadurch zur Seligkeit zu gelangen,

— das ist unmöglich, — sondern weil auch sie zu Gottes Ruhm
zur Innehaltung seiner Gebote gezwungen werden müssen. Endlich

auch: — kein Gott: denn auch Christus ist nur f&r die Erwählten

gestorben, denen Gott seinen Opfertod zuzurechnen von Ewigkeit

her beschlossen hatte. Verbunden mit der schroffen Lehre von

der unbedingten Gottfeme und Wertlosigkeit alles rein Kreatür*

liehen enthalt diese innere Isolierung des Menschen einerseits den

Grund für die absolut negative Stellung des Puritanismus zu allen

sinnlich- gefühlsmäßigen Elementen in der Kultur und subjektiven

Religiosität — weil sie iiir das Heil unnütz und Förderer senti-

mentaler Illusionen und des kreaturvergötternden Aberglaubens

sind — und damit zur grundsätzlichen Abwendung von aller

Sinnenkultur überhaupt.'*) Andrerseits aber bildet sie eine der

**) „The dccpest Community (mit GoU) it found not in institutions or corpora-

tioBS or cburcbe«!, bui in thc secrets of a solitary beart*', formuliert Dowden in

•einem schönen Huch : „Puritan and Anglican" (S. 234) den entscheidenden I'unkt.

'*) Contra <]u\ hujusmodi coctum (nämlich eine Kirche, in der reine Lehre.

Sakramente und Kirchenzucht bestehcni contcmnunt . . . salutis suuc ccrli esse non pos-

sont; et qui in illo cuntenitu pcrseveral ekctus non est. Olcvian, de >;ubst. (oed. p. 222.

I»jcs net,';iiivc Verhältnis zur „Sinncnkultur"' ist, wie Duwdcn a. .i. U. schon

aasgefUbrt bat, geradezu das konstitutive Element des Puritanismus.
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Wurzeln jenes illusionslosen und pessimistisch gefärbten

Individualismus'*), wie er in dem „Volkscharakter" und den

Institutionen der Völker mit puritanischer Vergai^[enheit sich noch

heute auswirkt, — in so aufialligem G^ensatz zu der ^anz anders-

artigen Brille, durch welche spater die „Aufklärung" die Menschen

ansah. Wir finden die Spuren dieses Einflusses der Crnadenwahl*

lehre in der uns beschäftigenden Zeit deutlich in elementaren Er-

scheinungen der Lebensführung und Lebensanschauung wieder, und
zwar auch da, wo ihre Greltung als Dogma schon im Schwinden

war: sie war ja eben auch nur die extremste Form jener Ex-
klusivität des Gott Vertrauens, auf deren Analyse es hier an-

kommt So z. B. in der auffallend oft wiederkehrenden Warnung
namentlich der englischen puritanischen Literatur vor jedem Ver-

trauen auf Menschenhilfe und MenschenfreundschafL Tiefes Mifi-

trauen auch gegen den nächsten Freund rät selbst der milde Baxter

an, und Bailey empfiehlt direkt, niemandem zu trauen und nie-

manden etwas Kompromittierendes wissen zu lassen: nur Gott

soll der Vertrauensmann sein. Im auffalligsten Gegensatz gegen

Der Attsdrack „Individualismus** umfaflt das denkbar Heterogenste. Was

hier darunter verstanden ist, wird hoffentlich durch die weiter folgenden Andeutungen

klar. Man hat — in einem anderen Sinne des Wortes — das Luthertum „indivi*

dualistisch" genannt, weil es eine asketische Lebensrcglcmenticrung nicht kennt.

Wieder in einem ganz anderen Sinne braucht z. B. Dietrich Schäfer das Wort, wenn

er in einer höchst Iclirrcichen Schrift (Zur Beurteilung des Wormscr Konkordats,

Abh. d. Berl. Akad. 1905) das Miltrlalter die Zeil ,,aus^< [irägter Individualität"

nennt, weil für das für den Historiker relevante (jcsclicluii irrationale Mo-

mente damals von einer B« «leutun^ gewesen seien, wie heute ni' lit inelir. Kr hat

Recht, aber diejenigen, denen er seine Beobachtungen entgegeniialt, vielleicht auch,

denn beide meinen etwas ganz Verschiedenes, wenn sie von „Individualität" und

„Individualismus** sprechen. — Jakob Burckhardis geniale Formulierungen sind heute

teilweise flberholt und eine grflndliche, historisch orientierte Begriffsanalyse wäre

gerade jetzt wieder wissenschaftleh höchst wertvoll. Das gerade Gegenteil davon

ist es natürlich, wenn der Spieltrieb gewisse Historiker veranlaflt, den Begriff, nur

um eine Geschichtsepoche mit ihm als Etikette bekleben zu können, im PlakatstU

zu „definieren**.

Bailey, Praxis pietatis fdeulschc Au<:g., Leipzig 1724) S. 187. Auch Ph.

J. Spcner in seinen ,,Theologischen Bedenken" (hier nach der 3« Ausgabe, Halle

17 12 zitiert) steht auf ahnlichem Standpunkt: der Freund gicbt seinen Rat selten

mit Rücksirht auf die Khre (jotte>. sondern meist aus fleischlichen nicht notwendig

egoistischem Absichten. — ..He" — thr ,,kno\ving man" — ,,is blind in no man's
*

cause, bul best sighlct in Iiis uwn. iic contines himseif to the circle of bis own
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das Luthertum ist denn auch In den Gebieten des voll entwickelten

Calvinismus die Privatbeichte, gegen welche Calvin selbst nur der

möglichen sakramentalen Deutung wegen Bedenken hatte, still-

schweigend verschwunden. In tiefer innerlicher Isolierung vollzieht

ach, trotz der Heilsnotwendigkeit der Zugehörigkeit zur wahren

Kirche ^^}, der Verkehr des Calvinisten mit seinem Gott. Wer die

spezifischen Wirkungen dieser eigentümlichen Luft empfinden will,

der sehe in dem weitaus gelesensten Buch der ganzen puritanischen

Literatur: Bunyans ,^ilgrim's progress" die Schilderung von

„Christians" Verhalten an, nachdem ihm das Bewußtsein, in der

„Stadt des Verderbens" zu weilen, aufgegangen ist und ihn der

Ruf, die Pilgerfahrt zur himmlischen Stadt imverweilt anzutreten,

ereilt hat Weib und Kinder hangen sich an ihn» — aber quer-

AiEün, and tbrnits not bis fingen in needlest fires ... He lees the fiüienesa of it

(der Welt) and tberefore Icant to irust himself ever, otben so &r, as not to be

damaged by thcir disappointment ', philosopluert Th. Adams (Works of thc Puritan

Divines p. LI.) — Baiky (Praxis pictatis, a. a. O. S. 176) empfiehlt ferner, sich

jeden Molden vor dem Ausgehen unter die Leute vorzustellen, man gehe in einen

•wilden Wald voller Gefahren und Gott um den „Mantel der Vorsicht und Ge-

rechtigkeit" zu bitten. — Die Kraptindunjj gelit schlechterdings durch in allen as-

ketischen Denominationen und führte bei manchen Pietisten direkt zu einer Art

Einsiedlerleben innerhalb der Welt. Selbst Spangenhcrg ni der (herrnhuterischcni

Idea fidei frateum p. 382 erinnert nachdrücklich au Jcr. 17, 5: „Vcrllucht ist der

VbaUf der nch aufMensehen verläflt*'.— Man beachte, um die eigentamlidie Menschen-

feindliebkeit dieser Lebensanschaung ia ennessen, auch etwa die Erläuterungen Hoom-
hceks Theol. pract I p. 883 aber die Pflicht der Feindesliebe: Denique hoc

nagts nos uldseimur, quo prozimum, inultum nobis, tradimus ultori Deo ...

Qoo qnis plus fte ulcisdtuur, eo minus id pro ipso agit Deus. Welche raffinierte

Steigerung gegenflber den altjUdischen: «»Auge um Auge**, und welches specimen

«hristlicber „Nächstenliebe**! Ober diese s. auch unten Anm. 21h.

>^ Gerade diese Kombination ist fttr die Beurteilung der psychologischen

Unterlagen der calvinistischcn sozialen Organisationen so wichtig. Sie ruhen

alle auf innerlich „individualistischen" Motiven. Nie geht — wir werden die

Folgen noch später betrachten — das Individium gefUhlsmäÜig in sie ein. „Gottes

Kahm" und das eigene Heil bleiben stets über der ,,HewuÜtseinssch\velle'*. Das

prägt der Eigenart der sozialen ( )rgaiii^ation bei \"ülkern mit puritanischer Ver-

gangenheil noch heute bestimmte charakteristische Züge auf.

Uber Bunyan vgl. die Biographie von Froudc in der Morlf-vschcn Samm-

lung ^English Men of Leiters', ferner Macaulays (oberflächliche 1 Skizze Misccll.

Works II p. 227) — B. ist indifferent gegenüber den denoniinationcllcn Ditfcrcnzcn

innerhalb des Calvinisrous, seinerseits jedoch strikter calvioi-stiscber Bapliäl.

oyio^uu Ly Google
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feldein, die Finger in die Ohren steckend, mit dem Rufe: „Leben,

ewiges Leben" stürzt er fort, und kein Raffinement könnte besser,

als die naive Empfindung des in seinem Gefängnis dichtenden

KesselflickerSi der dabei den Beifall einer ganzen Welt fand, die

Stimmung des im Grunde allein mit sich selbst beschäftigten,

allein an sein eigenes Heil denkenden puritanischen Gläubigen

wiedergeben, wie sie zum Ausdruck kommt in den fatal an Gott-

fried Kellers „Gerechte Kammacher" erinnernden salbungsvollen

Gesprächen, die er mit Gleichstrebenden unterwegs fuhrt Erst

als er selbst geborgen ist, erwacht der Gedanke, dafi es schön

wäre, nun auch die Familie bei sich zu haben: es ist doch dieselbe

qualvolle Angst vor dem Tode und Dem nachher, die wir bei

Alfons von Liguori, wie Döllinger ihn uns geschildert hat, so pene-

trant überall empfinden -°), — weltweit entfernt von jenem Geist

stolzer Diesseitigkeit, dem Macchiavelli in dem Ruhm jener Floren-

tiner Bürger Ausdruck gibt, denen — im Kampf gegen Papst und

Interdikt — „die Liebe zur Vaterstadt höher stand, als die Angst

um das Heil ihrer Seelen".

Es scheint zunächst ein Rätsel, wie mit dieser Tendenz zur

innerlichen Lösung des Individuums aus den engsten Banden, mit

denen es die Welt umfangen hält, die unbczweitelbare Überlegen-

heit des Calvinisnuis in der sozialen Organisation sich verknüpfen

konnte, Allein gerade sie folgt, so seltsam es zunächst scheint.

Nur freilich sind eben die Wirkungen dieicr Angst bei Banyan und

Liguori so charaktristisch verschieden: dieselbe Angst, welche diesen su jeder er*

denklichen SelbstquSlerd treibt, spornt jenen zu mSnnlicher rastloser und syste-

matischer Lebensarbeit an.

*') Die große Wichtigkeit des calvinistischen Gedankens on der aus dem Er-

fordemis der „Einverleibung in Christi K&rpcr** (Calvin. Instit III, ii,io) folgenden

Heilsnotwendigkeit der Aufnahme in eine den göttlichen Vorschriften entsprechende

Gemeinschaft für den sozialen Charakter des reformierten Christentums wird,

wie ich annehme, E. Tröltsch in seinem schon früher erwähnten Aufsatz entwickeln. —
Für unsere speziellen Gesichlspunkir lir^t al)-^r der Schwerpunkt des Problems

etwas anders. Jener Gedanke hätte auch bei einem rein anstaltsraäüigcn Cha-

rakter der Kirche sich ausbilden können und hat dies getan. Und gerade auch

außerhalb der göttlich vurgeschriebcnen Gemeindcschrmate wirkt sich jene

gemcinschaflsbildcnde Tendenz aus. Hier ist eben der allgemeine Gedanke,

dafi der Christ durch Wirken „in majorem Dci gloriam" seinen Gnadenstand

bewähre (s. u.), muügcbcnd, und die scharfe Perhormtierung der Kreatarvergötterung

mu6te diese Energie unvermerkt in die Bahnen sachlichen (unpersönlichen)

Wirkens lenken. Jede rein gefahlsmXflige — also nicht rational bedbgte —
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aus der spezifischen Färbung, welche die christliche „Nächstenliebe''

unter dem Druck der inneren Isolierung des einzelnen durch den

calvinistischcn GottesbegrifT annehmen mußte. Die Welt ist be-

stimmt, der Seihstyerherrlichung Gottes zu dienen, der Christ

dazu da, den Ruhm Gottes in der Welt durch Vollstreckung seiner

Gebote an seinem Teil zu mehren. Gott will die soziale Leistung
)

des Christen, denn er will, dafi die soziale Gestaltung des Lebens

seinen Geboten gemSfi und so eingerichtet werde, da6 sie jenem

Zweck entspreche. Die so ziale "*) Arbeit des C^vinistenjn der

Welt ist lediglich Art>eit „TiTlnajorem gloriam Dei". Diesen
Charakter trägt auch die Berufsarbeit, welche im Dienste des-

persönliche Bczichunp von Mensch zu Mensch verfällt in der puritanischen,,

wie in jeder asketischen, Ethik sehr leicht dem Verdacht, Kreaturvergöttening n
sein. Für die Freundschaft zeigt dies — neben dem Anm. 17 schon gesagten —
z. B. folgende Wamunp deutlich pcnu;^: It is an irrational act and not tit for a

rational creature to lovc any one farthcr th.in rcason will allow us . . . It vcry

often taketh uj) mens minds so as to hinder llieir lovc of (iod. (Baxter».

Christian Directory IV p. 253.) Wir werden solchen Argiinicntt-n immer wieder

begegnen. — Namentlich auch der Gedanke, ilaii der ,,ö f f c n 1 1 i c h e" Nut/cn,

oder auch „Ibc good of thc many", wie Haxtcr (Christian Directory IV p. 362

mit dem etwas gezwungenen Citat Rom. 9,3) es ganz im Sinne des spitefen

liberalen Rationalisnins fonmdiert, allem „perstolichen** oder „privaten" Woiil

Einaelner ToransnsteUea sei, folgte — so wenig es an sich neu war — fftr den

Pttritanismos aus der Ablehmmg der Kreatnrvei^tterang. — Die moderne ameri-

kanische Perfaorressienmg persönlicher Dienstleistungen hingt (in indirekter

Aitj nalflrlich auch mit jener Tradition susammen. Ebenso aber die relativ

grofle Iflunamtit pwitantseh gewesener Völker gegen den CSsarismns, und flberhaupt

die innerlich freiere, einerseits mehr zum „Geltenlassen** des Groflen i^eigte,.

andererseits aber alle hysterische „Verliebtheit" und den naiven Gedanken : man

könne zu politischer Obödiens ans ,,Dankbarkeit" verpflichtet sein, aMdmende

Stellung d'^r Engländer zu ihren groöen Staatsmännern, — gegenüber Manchem,,

was wir z. B. von 1878 an in Deutschland — positiv und negativ — erlebten. —
Über die Sündhaftij^k- it des Autoritätsglaubens, — der eben nur als u n pcr>;önlicher,

auf den Inhalt der S< hrilt gcriclitetcr zulassig ist, — und ebenso der übcrm.iüigen

Schätzung selbst der heiligsten und hervorragendsten .Nienschen, — we;l liudurrh

eventuell der (ichorsam gegen Gott gef-ifirdet wird, — s. l'.axt<r, ("hrislian Directory

i2. Aufl. 1678J 1 p. 56. — Was die Ablciinung der ,,Kre.iturvcrgötterung" und das

PHnzip, dafi, zunächst in der Kirche, letztlich aber im Leben Überhaupt, nor Gott

„herrschen** aolle, politisch bedeutete, davon spSter.

*'*) „Social** natflrtich ohne jeden Anklang an den modernen Sinn des Wortes»,

lediglicb im Shm der BetüHguig innerhalb der politischen, kirchlichen vnd anderer-

GcBeiaschafts*Orgattisationen.

Digitized by Google



i6 Max Weber,

-diesseitigen Lebens der Gesamtheit steht. Schon bei Luther fanden

wir die Ableitung der arbeitsteiligen Berufsarbeit aus der „Näch-

stenliebe". Aber was bei ihm ein unsicherer Ansatz blieb, wurde

nun bei den Calvinisten ein charakteristischer Teil ihres ethischen

Systems. Die „Nächstenliebe" äußert sich — da sie ja nur Dienst

am Ruhme Gottes, nicht der Kreatur sein darf ^'') — in erster

Was eine solche durch die alleinige Beziehung; des Lebens auf Gott „be-

dingte ,,l'n|u rs mlii hkrit" der „Nächstenliebe" uuf dem eignen (icbict des reli-

giösen Gcmcinsi lialtslebcns bedeutet, kann man sich recht gut etwa an d<:m Gc-

bahren der „China Inland Mission" und der „International MUsionaries' Alliance"

YerdeutlichcD (s. bierttber Waraeck, Gescb. d. prot liiUssion 5. Aufl. S. 99, i u). Mit

.gewaltigen Kotten werden gewaltige Scbaren von Mitnonaren ansgerttstet, z, B. an

die 1000 für China allein, um durch Wanderpredigt das Evangelinm allen

Hddcn im «trikt wörtlichen Sinne „antu bieten*', weil Cbrittus dtet geboten

nnd seine Wiederkunft davon abhängig gemacht hat Ob die dergettalt Ange-

predigten dem Christentum gewonnen und also der Seligkeit teilhaftig werden, ist

prinzipiell durchaus nebensächlich und Angelegenheit Gottes, der ja darüber

4dlein verfligt. China habe, meint Hudson Taylor (s. Wameck a. a. O.) ea.

50 Millionen Familien. 1000 Missionare könnten 50 Familien täglich (!) „cr-

jeichen" nnd so das Evangelium in looo Tagen oder wenii^fr als 3 Jahren allen

^Chinesen .angeboten" sein. — Ks ist genau das Schema, nach welchem der

•Calvini.smus z. 1». seine Kirt henzucht bctrieV): nicht das Seelenheil der Censu-

rierten — welches lediglich Gottes (und in praxi ihre eigene; Sache ist, — sondern die

Mehrung des Ruhmes Gottes ist Hauptzwcclc— Für jene modernen Missionslcislungeo

itt, da aie auf intndenominationeller Grundlage ruhen, nicht der CalviniaiAtts

jilt solcher verantwortlich. (Calvin selbst lehnt die Pflicht tur Hddenmitsion ab,

da die weitere Ausbreitung der Kirche „unius Dei opus*' sei.) Aber allerdingt ent*

stammen sie oflensichtlich jenem durch die puritanische Ethik sich hintiehenden

Vorstellungskreis, wonach man der „Nichstenliebe** Geniige leistet, wenn man Gottes

Gebote tu dessen Ruhme erfüllt. Damit ist auch dem NSehtten geget>cn, was Ihm
' gebührt, und dat Weitere ist nun Gottes eigene Angelegenheit. — Die „Menschlichkeit"

der Beziehungen zum „Nächsten*' ist sozusagen abgestorben. Das äuäcri sich in

den verschiedensten Verhältnissen. So etwa, — um noch ein solches Rudiment jener

Lebensluft anzuführen, — auf dem Gebiet der in gcwi^st r P.eziehung mit Keeht be-

rühmten reformierten Charitas; Die Am.sterdamer Waisen, mit ihren noch jet/t .senk-

recht in eine schwarze und rote, oder rote und ^rüne Hälfte j^espaltrnen Rocken

und Ilosrn — einer Art Narrenkleidung — angetlian und ui I'aradc zur Kirelie ge-

führt, waren für die Kniptindung der Vergangenheit siciicr ein höchst erbauliches

^Schauspiel und sie dienten in eben den Grade zum „Ruhme Gottes", als alle per-

.sdnltch«„mcnschliche" Empfindung dabei sich hätte beleidigt fühlen mOssen. Und

so — wir werden das noch sehen — bis in alle Emzelheiten der privaten „Berafs*

tätigkeit". — Natürlich bezeichnet das alles nur eine „Tendenz" und wir werden
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Linie in Krfüllunr^ der durch die lex naturae fjcgebeiien Berufs-

aiifgaben, und sie nimmt dabei einen ei*,a'ntümlich sachlicli - un-

persönlichen Charakter an, den eines Dienstes an der ratio-

nalen Gestaltung des uns um^ebcndeti gesellschaftlichen Kusmos,
Denn die wunderbar zweckvolle Gestaltung und Hinrichtung dieses

Kosmos, welcher ja nach der Offenbarung der Bibel und ebenso

nacli der naturlichen Einsicht aujjenscheinlich darauf zu<jeschniltcn

ist, dem „Nutzen" des Menschengeschlechtes zu dienen, läßt die

Arbeit im Dienst dieses gesellschaftlichen Nutzens als Gottes

Ruhm fordernd und also gottgewollt erkennen. Wir werden

späterhin die Bedeutung dieser Gesichtspunkte für den pcjlitischen

und ökonomischen Rationalisimis des ("aKinisnuis zu analysieren

haben: die Ouelle des u t i 1 i t a r i sc h e n Charakters der calvinisti-

schen Ethik liegt hier, und ebenso gehen wichtige Eigentümlich-

keiten des calvinistischen BerufsbegrifTcs daraus her\or. — Hier

kehren wir aber zunächst noch einmal zur Betrachtung speziell

der Prädestinationslehre zurück.

Denn das für uns entscheidende Problem ist erst: wie wurde

diese Lehre ertragen*') in einer Zeit, welcher das jenseits nicht

später selbst bestimmte EinscIirSnkungfn zu raachen haben. Aber als eine — und

zwar sehr wichtige — „Tendenz" dieser asketischen ReligiottUtt mufltc sie hier fest-

gestellt werden.

*•) Hundcshugcn ^I?citr. z. Kirchen%'(rl;i';sungsjjesch. u. Kircluniiolitik 1S64 I

S. 37; vcrtriU den — seitdem oft wiederholten — Standpunkt, daü d;is l'rädesti-

aatiottsdogiM stete Theologenlehre, nicht Volkslehre gewesen sei. Das ist doch

nur richtig, wenn man dm Begriff nVolk** mit der Matte der bUdungsloteo unteren

Schiebten identiSiiert Nicht nur Cromwell — an dem schon Zeller (Das theol.

System Zwingiis S. 17) als an einem Pardigma die Wirkung des Dogmaa exempli-

filiert hatte, — sondern auch seine „Heiligen** wuflten sehr wohl, um was es sich

bandelte nnd die Canones der Synoden von Dordrecbt und Westminster Uber die

Lehre waren nation.ilc Angelegenheit großen Stils. Dafl die reformierten Pietisten,

die Teilnehmer der englischen und holUndischen Konventiltel, fibcr die Lehre im
L'nklaren gewesen wiren, ist ganz ausgeschlossen; eben sie war es ja, die sie zu-

saminentrieb, um die certitudo salutis -m suchen. Was die Prädestination bedeutete resp.

nicht bedeutete, wo sie Theologcnlehr«- war, kann der Katholizismus, dem sie ja

als esoterische Lehre und in schw.mkendrr l orm keineswegs fremd ^jebliebcn ist,

zeigen. \l)ds Knlscheideude war freibch, daß die .\nsicht : der Einzelne h;ibr sirli für

crwShIt zu halten und zu bewähren, stets verworfen wurde. Vgl. die katholi , he

Lehre s. B. bei Ad. van Wyck, Tract de praedestinatione Cöln 1708.) — II., dem

4it Lehre unsympathisch ist, schöpft seine Eindrtlcke offenbar vorwiegend aus

deutschen Zustimden. Jene seine Antipathie hat ihren Grund in der rein deduktiv

Archiv fiir Socialwiaianchaft a. SotialpoUtik. III. (A. f. sos. G. u. St. XXL) i. 3
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nur wichtiger, sondern in vieler Hinsicht auch sicherer war, als

aDe Interessen des diesseitigen Lebens.*') Die eine Frage mußte

ja alsbald für jeden einzelnen Gläubigen entstehen und alle anderen

Interessen in den Hintergrund drän*^cn: Bin ich denn erwählt?'

Und wie kann ich dieser Krwählung sicher werden?'*) — Für

Calvin selbst war dies kein iVoblcni. Fr fühlte sich als „Rüst-

zeug" und war seines Gnadenstandes siciier. Demgemäß hat er

auf die Frage, wodurch der einzelne seiner eigenen Erwählung

gewiß werden könne, im Grunde genommen nur die Antwort, daß
wir uns an der Kenntnis des Beschlusses Gottes und an dem durch

den wahren Glauben bewirkten beharrlichen Zutrauen auf Christus

begnügen lassen sollen. Er verwirft prinzipiell die Annahme, man
könne bei anderen aus ihrem \'erhalten erkennen, ob sie erwählt

oder verworfen seien, als einen vermessenen Versuch, in die Ge-
heimnisse Gottes einzudringen. Die Erwählten unterscheiden sich

in diesem Leben äußerlich in nichts von den Verworfenen **) und

gewonnenen Mcinun«;, sie müsse zum sittlichen Fatalismus und Antinomismus führen.

Diese Meinung hat schon /cller a. a. O. widerlegt. Dafi eine solche Wendung

möglich war, ist andrrorsciis nicht zu Icu^jncn, Melanchthon wie Weslcy sprechen

von ihr; aber es ist churaktcristisch, daß in beiden !• allen es sicti um eine Kom-
bination nm der gefühlsmäßigen „Glaubens'* - Religiusiläl handelte. Für dicse^

welcher der rationale Be währungsgedaake fehlte, lag diese Anschauung in der Tat

n& Wesen der Saehe. — IMe Abiehwiehtinge& der Ldirei velehe die IhnjoM <—

t, B. Baxter — brachte, traten ihrem Wesen so lange nidit tu nahe,- als der Ge-
danke des auf das konkrete Einselindividunm besOglichen ErwShlnngsent«

Schlusses Gottes and dessen Erprobung nicht berOhrt wnrde. — Vor allem sind

endlich aber doch alle grollen Gestalten des Pttritanismos (im weitesten Sinne den

Wortes) von dieser Lehre, deren finsterer Emst ihre Jugendentwieklnng beetnfloflte,

angegangen : lifillon ebenso wie Baxter und noch Franklin. Ihre spätere Emansipation

Ton ihrer strikten Interpretation entspricht im einaelnen gans der Entwicklung, welche

die reli^öse Bewegung als Ganses durchmadite.

**) Wie dies wiederum in so ftberwültigender Weise noch in Bnnyan*s: The
Pügrim's progress die Grundstimmung bildet

•*) Diese Frage schon lag dem Lutheraner der Epigonenzeit ferner als dem
Calvinistcn, nicht weil er sich weniger für sein Seelenheil interessiert hätte, sondern

weil bei der Entwicklung, die das lutherische Kirchcntum genommen hatte, der Heil s-

anstalts Charakter der Kirche in den Vortiergrund trat, der Einzelne sich als 0|>»

jekt ihrer Tiitijzkeit fühlte. Erst der Pietismus erweckte — charakteristischerweise—
auch im Luthertum das Problem.

So ausdrücklich in dem Brief an Buccr Corp. Ref. 29, 883 f. VgL dazu

wiederum Scheibe a. a. O. S. 30.
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auch alle subjektiven Krfahrun^en der Krwählten sind — als „lu-

dibria Spiritus sancti" — auch bei den Vcrworfetien niöglich, mit

einziger Ausnahme jenes ,,finalitcr" beharrenden -^läubi^en Ver-

trauens. Die Krwählten sind und bleiben also Gottes unsichtbare

Kirche. Anders ;^Mnz natur<;cinäß die Epic^onen — schon Beza —
und vor allem die breite Schicht der Alltac^smcnschcn. h'ür sie

muUte die „certitudo salutis" im Sinn der K i k e ii n barkeit des

Gnadenstandfis. zu absolut überragender Bedeutung auisteigen, und

so ist denn auch überrall da, wo die Prädestinationslehre fest-

gehalten wurde, die Frage nicht ausgeblieben, ob es sichere Merk-

male gebe, an denen man die Zugehörigkeit zu den „electi" er-

kenne^ könne. Nicht nur in der Entwicklung des auf dem Boden

der reformierten Kirche zuerst erwachsenen Pietismus hat diese

Frage dauernd eine zentrale Bedeutung gehabt, ist in gewissem

Sinne für ihn geradezu konstitutiv gewesen, sondern wir werden

spater, wenn wir die politisch und sozial so weittragende Be-

deutung der reformierten Abendmahlslehre und Abendmahlspraxis

betrachten, noch davon zu reden haben, welche Rolle auch aufier-

halb des Pietismus die Feststellbarkeit des Groadenstandes des ein-

zdnen z. B. für die Frage seiner Zulassung zum Abendmahl, d. h.

zu der zentralen, für die soziale Schätzung der Teilnehmer ent-

scheidenden Kulthandlung, während des ganzen 17. Jahrhunderts

gespielt hat

Es war zum mindesten, soweit die Frage des eigenen
Gnadenstandes auftauchte, unmöglich, bei Calvins von der ortho*

doxen Doktrin wenigstens im Prinzip nie iormlich aufgegebener**)

Verwdsung auf das Seifastzeugnis des beharrenden Glaubens, den

die Gnade im Menschen wirkt, stehen zu bleiben.*^ Vor allem

*^ S. I. B. Olerian, De substantia foederis gratoiti inter Dcnm et electos (1585)

357. — Heidegger, Corpot Theologiae XXIV, 87 f und andere Stellen bd Heppe,
DogBatOr der ev. leC Kirche (1861) p. 425.

*^ Die gemiiae calvinistitche Lehre verwies auf den Glauben und das

Bewofllseia der Gemeinschaft mit Gott in den Sakimroenten und erwShnte die „anderen

FMchte des Gdstes*' nur nebenher. S. die Stellen bei Heppe, Dogmatik d. ev. reform.

Kirche p. 425. Mit groflem Nachdruck hat Calvin selbst die Werke, obwohl sie

ihm, wie den Lntheranem, Frflchte des Glanbens sind, als Merkmale der Geltnng

vor Gott abgddint (Instit HI, a, 37, 38). Die praktische Wendung tu der Bewlhrang

des Glaubens in den Werken, welche eben die Askese charakterisiert, geht parallel

mit der allmäligen Verwandlung der Lehre Calvins, wonach (wie bei Luther) in

erster Linie reine Lehre und Sakramente die vrahre Kirche kennzeichnen, aur
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die Praxis der Seelsorge, welche auf Schritt und Tritt mit den

durch die Lehre geschaffenen Qualen zu tun hatte, konnte es

nicht. Sie fand sich mit diesen Schwierigkeiten in verschiedener

Art ab.-*) Soweit dabei nicht die Gnadenwahl uminterj)reliert,

gemildert und im Grunde aufgegeben wurde '-"}, treten namentlich

zwei miteinander verknüpfte Typen seelsorgerischer Ratschläge als

charakteristisch hervor. Es wird einerseits schlechthin zur Pflicht

gemacht, sich für erwählt zu halten, und jeden Zweifel als An-

fechtung des Teufels abzuweisen , da ja mangelnde Selbst-

gewißhcit Folge unzulänglichen Glaubens, also unzulänglicher Wir-

kung der Gnade sei. Die Mahnung des Apostels zum „Fest-

TTiachen" der eigenen Berufung wird also hier als Fßicht, im täg-

lichen Kampf sich die subjektive Gewißheit der eigenen Erwählt-

heit und Rechtfertigung zu erringen, gedeutet. An Stelle der de-

mütigen Sünder, denen Luther, wenn sie in reuigem Glauben sich

Gott anvertrauen, die Gnade verheißt, werden jene selbstgewissen

„Heiligen" gezüchtet, die wir in den stahlharten puritanischen Kauf-

leuten jenes heroischen Zeitalters des Kapitalismus und in einzelnen

£xeniplaren bis in die Gegenwart wiederfinden. Und andererseits

wurde, um jene Selbstgewifiheit zu erlangen, als hervorragendstes

Mittel rastlose Berufsarbeit eingeschärft'^) Sie und sie

«allein verscheuche äen religiösen Zwei£d und gebe die Sicherheit

des Gnadenstandes.

Dad die weltliche Beru6arbeit zu dieser Leistung iür fähig

gilt, hat nun aber seine5"Grrund in tiefliegenden Eigentümlich-

Glciclistcllung der ,,tliscii>lina" als Merkmals mit jenen beiden. Diese llnlwicklun^j

mag man etwa in den Stellen bei Hcppe a. u. O. p. 194,195 verfolgen, ebenso

auch in der Art, wie schon Ende des 16. Jahrh. in den Niederlanden die Gemeinde-

mitgliedtcbaft erworben wurde (ausdrflckliche vertragsmäfiige Unterwerfung unter

die Disstplin «Is centrale Bedingung).

**) S. darflber n. a. die Bemerkungen Schneckenburgers n. n. O. S. 48.

**) So tritt bei Baxter s. B. der Unterschied zwischen „mortal" und „enial

sin** wieder — ganz In katholischer Art — henror. Erstere Ist Zeichen fehlenden

bzw. nicht aktuellen Gnadenstandes und nur eme „conversion** des ganzen Menschen

kann alsdann die Gewähr seines Besitzes geben. Letztere ist mit dem Gnadenstaad

nicht unvereinbar.

•®) So — in mannigfacher Abschatticrung — Baxter, Bailey, Scdgwick, Hooni-

beek. S. femer die Beispiele bei Schneckenburger a. a. O. S. 262.

") So — wie später zu erörtern sein wird — in zahllosen Stellen des

Baxterschen Christian Directory und in dessen Schlufipassus.
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keiten des in der reformierten Kirche gepflegten religiösen Emp-
findens, welche in ihrem Gegensatz ge^en das Luthertum am deut-

lichsten in der Lehre von der Natur des rechtfertigenden Glaubens

zutage treten. Diese Unterschiede sind in Schncckciibur^^^crs

schönem Vorlesungszyklus''-) so fein und mit einer solchen Zu-

rückstellung Aller Werturteile rein sachlich analysiert, daü die

nachfolgenden kurzen Bemerkungen im wesentlichen einfach an

seine Darstellung anknüpfen können.

Das höchste religiöse Erlebnis, welchem die lutherische Fröm-

migkeit, wie sie sich im Verlauf namentlich des 17, Jahrhunderts

entwickelte, zustrebt, ist die „ünio mystica" mit der Gottheit. ")

**) Um deo Utel aochnult zu wiederholen : VeifIdchende Darstellung de»

lutherischen nnd reformierten Lehrfocgriffs, herAusg. von Gflder Stassfiirt 1855. —
An seine Gesichtspunkte knflpft anch die sehr durchsichüs geschriebene Skisce

Lobsteins in der Festgabe filr H. Hollsmann an, die snm Folgenden ebenfalls ca

ei^leicbcn ist Man bat ihr die sn scharfe Betonug des Ldtmotives der „certitndo

aalotis" voigcworfen. Allein hier ist eben Calvins Theologie von dem Cal Vi-

tt ismna and das theologische System von den Bedflrfiiiisen der Seelsorge su unter-

scheiden. Von der Frage „wie kann ich memer Seligkeit gewifl werden?" gingen

alle reli^ösen Bewegungen aus, welche breitere Schichten erfaßten.

"j Es ist allerdings wohl nicht zu leugnen, dafi die V o 1 1 entwicklung dieses

Begriffes erst in spät lutherischer Zeit (Praetorius, Nicolai, Meisner) erfolgt ist.

(Vorhanden ist er auch bei Johannes Gerhard und zwar ganz in dem hier

erörterten Sinne.) Ritsehl im vierlrn Ruch <;cincr „Geschichte des Pietismus"

(Bd. II S. 3f) nimmt daher die Kinfulirung dieses He^^riffs in die lutherische Reli-

giosität Iiis Wirderauflehen l)zw. Übernahme katholisrher Fruiniuii,'kcil in Anspruch.

Kr bestreitet nicht (S. lo) daü das Problem der individuellen llcilsgewiüheit bei

Luther und den katholischen Mystikern das gleiche gewesen sei, glaubt aber, daß

die Lösoog auf beiden Seiten die gerade entgcgcugesetzte seL Ich darf mir «eher«

lieh kein eignes Urteil darüber satranen. Dafi die Luft, welche in der „F^eihdt

eines Christenmenschen** weht, eine andere ist, als das sOfiliche Tindeln mit dem

„Ueben Jesuleb** in der späteren Literatur, nnd auch als Taulers religiöse Stimmung,

empfindet natürlich jeder. Und ebenso hat das Festhalten des mystisch-magischen

Elementes in der lutherischen Abendmahlslehre grwifl andere religiöse Motive als

jene „bemhardinische" Frömmigkeit — die „Hohe-Lied-Sttmmung** <— auf welche

Ritsehl Immer wieder als Quelle der Zflchtung des „brintlichen" Verkehrs mit

Oiristus snrftekgreift. Aber sollte nicht dennoch u. a. auch jene M r ! nahlslcbre

das VViedcrcrwachen mystischer Slimmungsreligiosität mitbedingt haben? Es ist

keinesfalls zutreffend, dafi (S. 1 1 a. a. O.) die Freiheit des Mystikers schlechthin in der

A Ii c z o c n h e i t vor der Well bestanden hahf. Speziell Taulcr hat in rcligions-

psychologisch sehr interessanten Ausführungen als praktischen Ktlekt jener

nächtlichen Kontemplationen, die er u. a. bei Schlaflosigkeit empüeblt, die Urd*
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Wie schon die Bezeichnung, die in dieser Fassunf^ der reformierten

Lehre unbekannt ist. andeutet, handelt es sich um ein substantielles

Gottesgefuhl , die Kmphndung eines realen KiiiL,'chens des (iöit-

lichen in die |:,däubige Seele, welches (jualitativ mit den Wirkungen

der Kontcmi)lation der deutschen Msstikcr gleichartig^ ist, und

durch seinen passiven, auf die Erfüllung der Sehnsuchl nach

Ruhe in Gott ausgerichteten Charakter und seine rein stimmungs-

mäßige Innerlichkeit gekennzeichnet ist. Ks ist im Luthertum

kombiniert mit jenem liefen Gefühl erbsiindliclirr l'nwürdigkeit,

welches die auf Krhaltung der für die Sündenvergebung unentbehr-

lichen Demut und Einfalt gerichtete ,.]iocnitentia quotidiana" des

lutherischen Gläubigen sorgsam bewahren soll. Die spezifisch re-

formierte Religiosität nun kennt diese rein nach innen gerichtete

Slimmungsfrommigkeit von Anfang an nicht. Das reale Eingehen

des Göttlichen in die Menschenseele ist durch die absolute Trans-

cendenz Gottes g^enüber allem Kreatürliclun ausgeschlossen

:

,,finitum non est capax infiniti". Die Gemeinschaft Gottes mit

seinen Begnadeten kann vielmehr nur so stattfinden und zum Be-

wußtsein kommen, daß Gott in ihnen wirkt („operatur") und daß

) sie sich dessen bewußt werden, — daß also ihr Handeln aus
' dem durch Gottes Grnade gewirkten Glauben entspringt und dieser

Glaube wiederum sich durch die Qualität jenes Handelns als von

Gott gewirkt legitimiert „Sola fide" will auch der Reformierte

selig werden, aber da schon nach Calvins Ansicht alle bloßen Ge-

fühle und Stimmungen, mögen sie noch so erhaben zu sein scheinen,

trügerisch sind,'*) muß der Glaube sich in seinen objektiven

nang, welche dadarcb auch in die der wdtlichen Benilsarbdit zugewuidten Gedanken

gebracht werde, hingestellt: „Nur hierdurch (durch die mystische Vereiiugung mit

Gott in der Nacht vor dem Schlafen) wird die Vernunft geläutert und daa

Hirn wird dadurch gestärkt und der Mensch allen den Tag desto fried-

licher und göttlicher gefaSt von der inneriidien Übung, dafl er sich wahrlidi mit

Gott vereint hat: dann werden alle seine Werke geordnet. Und darum wenn der

Mensch sich also vorgewamet (» vorbereitet) hat seim r Wrrk und sich also auf

die Tugend hat gestiftet, — wenn er dann zu der Wirklichkeit kommt, so werden

die Werke lu;jcndlich und f:<>ttlirh.*' (i'rcdigten Kol. 31 81. Man sieht

jrdenf.ills : niv>lisolir Koiitcniplaliun und rationale H(•ruf^;l.skese s c h 1 i e 11 c u sich

nicht aus. I )as (.irj^cnleil tritt erst da (in, wo die Religiosität direkt hysterischen

Charakter aniiimiut, was weder bei allen Mystikern noch gar bei allen Pietisten der

l'all war.

In dieser Voraussetzung berührt sieb der Calvinismus mit dem Katholizis-
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Wirkungen bew^ren, um der certitudo salutis als sichere I

Unterlage dienen zu können: er muß eine „fides efficax" sein.**)

Stellt man nun weiter die Frage, an welchen Fruchten der Re-

formierte denn den rechten Glauben unzweifelhaft zu erkennen

vermöge, so wird wiederum geantwortet: an einer Lebensführung 1

des Christen, die zur Mehrung von Gottes Ruhm dient. Was dazu '

dient, ist aus seinem, direkt in der Bibel offenbarten oder indirekt

aus den von ihm geschaffenen zweckvollen Ordnungen der W^elt

(lex naturae)**) ersichtlichen, Willen zu entnehmen. Speziell durch

Vergleichuncr des eifjcncn Scclenzustandcs mit dem, welcher nach

der Bibel den l-.rwähltcn, z. B. den P^rzvätern ei^rnetc, kann man
seinen eigenen Gnadcnstand kontrollieren.^') Nur ein Krwäiiltcr

hat wirklich die fides efficax, nur er ist fähig, vermöge der W'ider-

mas. Aber für die Katholiken ergibt sieb daraus die Notwendigkeit des Bufisakra-

menles, (ür die Reformierten die der praktischen Bewährnng durch Würken inntT'j

halb der Welt.
'

"

S. z. B. schon Beza: (De praedesünat doct. ex praelcct. in Rom. 9. a Kapli.

Eglino rxr. I 584) p. 133: . . . „sicot CX opcribus vere bonis ad sanctilicationis donum,

a sanciilicationc ad ftdrm . . . ascendimus: ita cx cortis illis effcctis non quamvis

vocationcn, sed rfficaccm illatn, et ex hac vocatione eln tioncrn et cx clectionc donum

praedcstinationis in Cliri^lo Um hrni.mi quam immolus est Dci thronus certissima

conocxiooe eflfectorum et causarum coUigimus . . Nur bezüglich der Zeichen der

Verwerfung mtsse man, da es auf den Fi naImstand ankomme, vorsichtig sein.

(lUcrin dachte erst der Pnritanismvs anders.) — S. femer darttber die eingehenden

ErSrterangcn Scfaneckenburgers a. a. O., der freilich nvr eine begrenzte Kategorie von

Literatur »tiert. In der ganaen puritanischen Literatur tritt dieser Zug immer wieder

hervor, ,4t will not be said: did you believe? — but: were you Docrs, or Talken

only ?** sagt Bunjan. Der Glaube ist nach Baxter (The saints* everlasthig rest Kap. XII),

der die mildeste Form der Prädestination lehrt, die Unterwerfung unter Christus

von Herzen und mit der Tat. „Do what you are ablc first, and thcn cnm[>lain

of God for dcnying you grace if you have cause" antwortete er auf den Ein-

wand, daß der Wille unfrei und Gott allein es sei, der die Fähigkeit zur Heiligung

vorenthalte. (Works ot the I'uritiin Divincs IV. p. I55.) Niclit andt-rs Howe in

der anderwärts (Anin. 65) zitrten Stelle. Jede Durchmusterung der Works of tlic

Puntan Divincs ergibt auf Schritt und Tritt Belege. Nicht selten sind es direkt

kalboliscbe asketische ScbriAen, welche die „Bekehrung" zum Puritanismus

aar Folge hatten, — so bei Baxter ein jesuitiscber Traktat.

**) Über die Bedeutung dieser fttr den materiellen Inhalt der somlen Ethik

wurde schon oben (S. 15) einiges angedeutet Vorerst kommt es uns nicht auf den

Inhalt, sondern auf den Antrieb zum sittlichen Handeln an.

") Wie diese Vorstellang das Ebdringen alttestamentlich-jfidischen Geistes

in den Puritanismus befördern mu8te, liegt auf der Hand.
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geburt (regeneratio) und der aus dieser folgenden Heiligung (sancti-

ficatio) seines ^nzen Lebens Gottes Ruhm durch wirklich, nicht

nur scheinbar, gute Werke zu mehren« Und indem er sich dessen

bewußt ist, dafi 'sein Wandel — wenigstens dem Grundcharakter

und konstanten Vorsatz (propositum oboedientiae) nach — auf

einer in ihm lebenden Kraft") zur Mehrung des Ruhmes Grottes

ruht, also gottgewollt und vor allem gottgewirkt ist,") erlangt

er jenes höchste Gut, nach dem diese Religiosität strebte, die

Gnadengewifiheit Daß sie zu erlangen sei, wurde aus 2. Kor.

13* 5 erhärtet^*) So absolut ungeeignet also gute Werke sind»

als Mittel zur Erlangung der Seligkeit zu dienen denn auch der

.Erwählte bleibt Kreatur, und alles was er tut, bleibt in unendlichem

[Abstand hinter Grottes Anforderungen zurück, — so unentbehrlich

sind sie als Zeichen der Erw'ählung. In diesem Sinn werden sie

gelegentlich direkt afs „zur Seligkeit unentbehrlich" bezeichnet**)

oder die ,,])()Ssessio salutii>" an sie geknüpft. Das bedeutet nun
aber praktis.cli, im Grunde, daß Göll dem hilft, der sich selber

hilft, '**'^) daß also der Calvinist, wie es auch gelegeiulich ausge-

gedrückt wird, seine Seligkeit — korrekt müßte es heißen: die Ge-
wißheit von derselben — selbst „schafft",*") daß aber dieses

**) „A priuciple of goodness" Cbarnock in dm Works of the Pur. Div. p. 175.

**) DieBekehrung ist, wie Sedgwick gelegentlich es ausdruckt, eine „gleichlauteade

Abschrift des Goadenw»bldekretes*^ — Und: wer erwShlt ist, der ist auch zum Ge-
horsam berufen und befähigt, lehrt Bailey. — Nur diejenigen welche Gott zum
(im Wandel sum Ausdruck kommenden) Glauben beruft, sind wirkliche GHubisCi

nicht blofie „temporary belie^ers" lehrt die (baptisüsche) Hanserd KnoUy»
confession.

^ Man vergleiche etwa den Sdilufl von Baster*s Christiaa Directory.

**) So z. B. bei Charnock. Seif - cxamhiation p. iSj, zur Widerlegung d«r
katholischen Doktrin von der „dubiutiu".

Diese Argumentation kehrt z. H. hei Joh. Iloornbeek, Tbcologia.

practica immer wieder, z. B. II p. 70, 72, 182 I p. 160.

/.. H. sagt Cont. Hclvct. 16 „et impropric bis (den Werken) salus
udtribuitur"

S. zu allem Vorstrlicnden Schlu cken! »urgcr p. So f.

*^') „Si non CS pracdcblinatus l'ac ut pracdcslincris" sollle angeblich schon

Augustin gesagt haben.

*") Man wird an Goethes dem Wesen nach gleichbedeutenden Spruch er-

innert: „Wie kann man sich selbst kennen lernen? Durch Betrachten niemals, wohl
aber durch Handeln. Versuche, deine Pflicht zu tun, und du weiflt gleich, was aa
dir ist. — Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages.'*
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Schaffen nicht wie im Katholizismus in einem allmählichen Auf-

speichern verdienstlicher Einzelleistungen bestehen kann, sondern

in einer zu jeder Zeit vor der Alternative: erwählt oder ver-.

worfen? stehenden systematischen Selbstkontrolle. Damit \

gelangen wir zu einem sehr wichtigen Punkt unserer Betrachtungen.

Immer wieder ist bekanntlich jenem in den reformierten Kirchen

und Sekten nnit steigender Deutlichkeit*^ sich herausarbeitenden

Gedankengang von lutherischer Seite der Vorwurf der „Werkheilig-

keil" gemacht worden.**) Und, — so berecht^ der Widerspruch

*^ Denn bei Calvin selbst steht zwar fest, daA die „Heiligkeit** auch in die

Erscheinung treten mufi (InstiL IV, i, § 8, 7, 9), aber die Grenze zwischen

Heiligen und Unhdllgen bleibt für menschliches Wissen unerforschlich. Wir habea

tu glauben, dafl da« wo Gottes Wort in einer nach seinem Gesetz organisierten und

Terwalteten Kirche rein verkllndet wird, auch Erwählte —> wenn auch Ittr uns un>

erkennbar — voihaDden ^d.
**) Die calvinistische Frörnmigkcit ist du Beispiel für das Verhältnis logisch

und psychologisch vermittelter Konsequenzen aus bestimmten religiösen Gc- •

danken für das praktisch-religiöse Sich v e r h a 1 1 e n. Logisch wäre natürlich der

Fatalismii«; als Konsequenz der Prädestination deduzierbar, die psychologische!

Wirkung war aber infolge der Einschaltung des „Be\vähninf:'."-( (hinkens <lic

gerade umgekehrte. Hübsch setzt das schon — in der Sprache der Zeit — Huorn-

beeck iTheol. pract. Vol. I p. 159) aufeinander: Die clecti sind eben kraft ihrer Er-

wählung dem 1 utalismus unzugänglich, gerade in ihrer .Abweisung der fala-

listiscbcn Konsequenzen bcwährensie sich, „^uos ipsa elcctio soUicitos reddit

et dillgentes officionim'*. — Andererseits aber ist der Gedankengehalt einer

Religioo — wie gerade der Calvinismus sdgt — von weitaus größerer Bedeutung,

als z. B. William James (Tlie varieties of rdigious experience, 1900, p. 444 t.) zu-

zugestehen geneigt ist Gerade die Bedeutung des Rationalen in der religiösen Meta-

physik zdgt sich in klassischer Weise in den grandiosen Wirkungen, welche speziell

die gedankliche Struktur des reformatorischen Gottesbegrifiii auf das Leben gettbt

bat Wenn der Gott der Puritaner in der Geschichte gewirkt hat wie nur irgend

ein Anderer vor oder nach ihm, so haben ihn dazu jene Attribute bef&higt, mit

denen die Macht des Gedankens ihn ausgestattet hatte. James* „pragmatische"

Wertung der Bedeutung religiöser Ideen nach dem Maß ihrer Bewährung im Lebca

ist übrigens ja selbst ein echtes Kind jener Gedankenwelt der puritanischen

Heimat dieses liervorragendcn Gelehrten. — Das religiöse l ih lmis als solches ist

sclbitverstundlich irrational wie jedes I->l(bnis. In seiner höchsten, mystischen Kurm

ist es geradezu das Erlebnis y.ctr ti-ny^i^v und — wie James sehr schön ausgeführt

hat — durch seine absolute Inkomnuinikabilitijät ausgiveiclinet : es hat s j) e z i f i s c h e n

rh.)r.iktcr und tritt als Erkenntnis auf, hiüt sich aber nicht adaijuat mit den

Mitteln unseres Sprach- und Begrihsapparatcs reproduzieren. Und es ist femer

richtig, dafi jedes religiöse Erlebnis bd dem Vosueh rationaler Formulierung als-
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der AngegrifTenen gegen die Identifikation ihrer dogmatischen
Stellung mit der katholischen Lehre war, — sicherlich mit Recht,

sobald die praktischen Konsequenzen für das Alltagisleben der

reformierten Durchschnittschristen damit gemeint sind : — es hat

vieUeicht nie eine intensivere Form rel^öser Schätzung des sitt-

lichen Handelns gegeben, als die, welche der Calvinismus in

seinen Anhängern erzeugte. Aber entscheidend für die [>raktische

Bedeutung dieser Art „Werkheiligkeit" ist nun die Erkenntnis der

Qualitäten, welche die ihr entsprechende Lebensführung charakte-

risieren und sie von dem Alltagsleben eines mittelalterlichen Durch-

schnittschristen unterscheiden. Man kann sie wohl etwa so zu for-

mulieren versuchen: Der mittelalterliche Katholik**) lebt in ethi-

balcl an Gehalt eiobttSt, um so mehr, je weiter die bcgriftliclu' Formulierung vor-

sclireitct. Darin liegt der Orund zu traf,'ischen Konflikten aller rationalen Theologie,

wie bereits im 17. Jahrhundert die täuferischen Sekten wußten. — Aber diese

Irrationalität, — wrlilic ja ubrijjens keineswegs nur dein religiösen ,,Kr-

lebnis" eignet — sijiidern (in verschiedenem Sinn und MaÜei jedem — hindert

nicht, dali es gerade praktisch von iler allcrhöclisten Wichtigkeit ist, von wclcbcr

Art das Gedankensystem ist, welches das unmittelbar religiös „Erlebte" nun

Ar sich, soEusagen, konfisziert und in seine Kdmen lenkt; denn darnnch riditen

sich die meisten jener praktisch so wichtigen Unterschiede in den ethischen Kon-

sequensen, wie sie swischen den versdiiedenen Religionen der Erde bestehen.

^ Baxter, The SainU* Everlasting rest I, 6, antwortet anf die Frage: Wether

to make salvation our end be not mercenacy or legal? — It is properly mercenaiy

when we espect it as wag es for work done . . . Otherwise itis onlysncfa a mer-

«enarlsm as Christ commandeth . . . and if seeking Christ be mercenary, I desire to

be so mercenary . . . t)brigens fehlt bei manchen als orthodox geltenden Cal^i-

nisten auch der Collaps in ganz krasse Werkheiligkeit nicht Nach Bailey, Praxis

pietaits p. 262 sind Almosen ein Mittel zur Abwendung zeitlicher Strafe. Andere

Theologen empfahlen den Verworfenen gute Werke mit der Motivicning, dafl die

Verdammnis dann doch vielleicht erträglicher würde, den Erwählten aber, weil

<}ott sie dann nicht nur grundlos, sondern ob causam lieben würde, was irgendwie

schon seinen Lohn finden werde. Gewisse leise Konzessionen an die I'-rcirutung

guter Werke für den drad der Seligkeit hatte doch auch die Apologie gemacht

^Schncckenltur^er a. a. O. S. lOI.)

^"i Auch hier muß. um zunächst die cliarakteristisclien Differenzen heraus-

zuheben, notgedrungen in einer ,,idealtypischeii" HegriU'ssprache geredet werde,

welche der histon>clien Realität im gewissen .Sinn Gewalt antut, — aber ohne dies

Väre vor lauter Vcrklausulierung eine klare Formulierung überhaupt ausgeschlossen.

Inwieweit die hier möglichst scharf gezeichneten GegensStze nur relative sind, ist

später zu erörtern.
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scher Hinsicht ;^a\\ i^scrmaßen „von der Mand in den .Nhind". Kr
'

erfüllt zunächst gewissenhaft die tracHtioncllcn Ptliclitcn. Seine

darüber hinausgehenden „tauten Werke" aber sind normalerweise eine

planlose Reihe einzelner Handlungen, die er zur Ausgleichung

konkreter Sünden oder unter dem Kinfluß der Seelsorge oder 1

gegen Ende seines Lebens gewissermaßen als Versicherungsprämie

vollzieht. Der Gott des Calvinismus dagegen verlangt von den I

Seinigen und bewirkt in ihnen nicht einzelne ^ute Werke", sondern
.

ein .»heiliges I.ehcn", d. h. eine zum System gesteigerte Werk- '

heiligkeit. '^') Die ethische Praxis des Alltagsmenschen wird ihrer

<

Plan- und Systenüosigkeit entkleidet und zu einer konsequenten 1

Methode der ganzen Lebensführung ausgestaltet. Es ist ja kein.
^

Zufall, daß der Name der „Methodisten" ebenso an den Trägem '•

der letzten großen Wiederbelebung puritanischer Gedanken im

18. Jahrhundert haften geblieben ist, wie die dem Sinne nach •

durchaus gleichwertige Bezeichnung „Fräzisisten" auf ihre geistigen .

Vorfahren im 17. Jahrhundert angewendet worden war.**) Denn
|f

nur in einer fundamentalen Umwandlung des Sinnes des ganzen

Lebens in jeder Stunde und jeder Handlung*') kann sich das/
^^^^^^^^ I

*') \ z. B. Scd},nvick, Muß- und GnadcnMir<- Mcutsch v. Röscher 1689): der

Bußf' rti^'c li;it ,,einf feste Regel", an die er sie Ii yenau halt und wonach er sein

ganzes Leben cinriclitt-t und wandelt (S. 591). Er lebt, klug, wachsam und vor-

sichli;^, — narh dem Gesetze (S. 596). Nur eine dauernde Veränderung des ganzen

Menschen kann. Folge der ( in.ideiiw.ili!, dies bewirken, (S. 852). — Der

Unterschied der nur ,,moralisch" guten Werke und der „opera spitituaiia" liegt,

wie I. 6. Hoombcck, a. a. O. 1. IX c. 2 ausführt, eben darin, dafi diese Folge eines

wiedergeborenen Lebens sind, dafi (a. a. O. Vol. I S. 160) ein stetiger Fortschritt

darin wahrnehmbar ist, wie er nur durch die fibemaittrliche Bnwirkung der Gnade

Gottes (a. a. O. S. 150) eraelt werden kann. Die Heiligkeit ist Verwandlung des

gaasen Mensehen durch Gottes C^iade (das. S. i9of.), — Gedanken, die ja dem

ganzen Froteslantiamus gemeinsam sind, aber in den asketischen Richtungen erst

ihre Konsequenzen scigeB.

Der IcUtcre Xamc ist in Holland allerdings speziell von dem präzis nach

den Vfirschriflcn der Bibel geführtt n Lebens der ,,Feinen" abgeleitet (so bei Vuet).

— L'brigens kommt auch für die Puritaner im 17. Jahrh. vereinzelt der Name „Me*

tbodi^ten" vor.

Denn — wie die puritanischen Prediger (z. B. Bunyan in „The l'liarisee

and the Puhluan, W. of F'ur. Div. S. 126^1 hervorheben: -— jede cin/elnc Sünde

vernichtet Alles, was im Lauf eines ganzen Lebens an „Verdienst" durch ,.gutc

Werke** aufgehiult sein kSnnte, wenn — undenkbarerweise — der Mensch ttber*

haopt von sieb aus dazu föhig wäre, etwas zu leisten, was Gott ihm als Verdienst
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Wirken der Gnade als einer Enthebung des Menschen aus dem.

Status naturae in den Status gratiae bewähren. Das Leben des

,,Heiligen" ist ausschließlich auf ein transzendentes Ziel, die Seligkeit,

ausgerichtet, aber eben deshalb in seinem diesseitigen Verlauf

rationalisiert/und beherrscht von dem ausschließlichen Gesichts-

punkt, Gottes Ruhm auf Erden zu mehren; — und niemals ist mit

dem Gesichtspunkt »omnia in majorem dd gloriam" so bitterer Emst
gemacht worden.^*) Nur ein durch konstante Reflexion ge-

leitetes Leben aber kann als Oberwindung des Status naturalis

gelten: Descartes' „cogito ergo sum" wurde in dieser ethischen
Umdeutung von den zeitgenossischen Puritanern übernommen.**)

Diese Rationalisierung nun gibt der reformierten Frönmiigkeit ihren

spezifisch asketischen Zug und begründet ebenso ihre innere

Verwandtschafk wie ihren spezifischen Gegensatz zum Katholiztemus.

Die christliche Askese trägt ja in ihren höchsten Erscheinungs-

formen bereits Im Mittelalter durchaus diesen rationalen Charakter.

Die welthistorische Bedeutung der mönchischen Lebensführung im
Occident in ihrem Gegensatz zum orientalischen Mönchtum beruht

auf ihm. Sie ist im Prinzip schon in der Regel des heiligen

Benedikt, noch mehr bei den Cluniazensem und Cisterziensem, am
entschiedensten endlich bei den Jesuiten, emanzipiert von planloser

VVdtflucht und virtuosenhafter Selbstquälerei. Sie ist zu einer

systematisch durchgebildeten Methode rationaler Lebensführung ge-

worden, mit dem Ziel, den Status naturae zu überwinden, den

Menschen der Macht der irrationalen Triebe und der Abhängigkeit

von Welt und Natur zu entziehen, der Suprematie des i)lanvollen

VV'ollcns zu unterwerfen ''^), seine Handlungen bestandiger Selbst-

anrechnea mttflte oder gar dauernd vollkommen leben könnte. Es findet eben

nicht, wie im Katholizismus, eine Art Kontokorrent mit Saldo-Abrechnung statt,

sondern fttr das ganse Leben gilt das schroffe Entweder — Oder: Gnadenstand

oder Verwerfung. — S. freilich andererseits unten Anm. 72.

Darin liegt der Untenchied gegen die blofte „Legality*' und „Ovility",

welche bei Bunyan als Genossen des Mr. „Worldly-Wiseman" in der Ci^, welche

„Morality** genannt ist, hausen.

**) Chamock, Self<^amination (Works of the Pur. Div. S. 172): Reflcction

and knowkdge of scir is a prcro(;ativc of a rational nature. Dasn die Fufinote

:

Cogito, ergo sum, is thc first principlc of ihc ncw plnlosophy.

^"1 Ganz so definiert z. H. der Artikel „Ascese" des katholischen

„Kirchcnlcxikiins" ihren Sinn, durchaus in Übereinstimmung mit ihren höchsten

historischen tlrschcinungstormcn. Ebenso Scebcrg in der K. E. f. Prot. Tb. u. K.
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Icontrolle und der Erwä^un^ ihrer ethischen IVagweilc zu

unterstellen und so den Mönch — objektiv - zu einem Arbeiter

im Dienst des Reiches Gottes zu erziehen, und tladurch auch

— sul)iektiv — seines Seelenheils zu versichern. Diese unbedin^^te

Sclbstbeheirschuni^ ist, wie das Ziel der excrcitia des heilij^^en

Ignatius und der höchsten Formen rationaler mönchischer Tugenden

überhaupt, so auch das entscheidende praktische Lebensideal des

Puritanismus. Schofi in der tiefen Vcraclitunj;, mit der in den Be-

richten über die X'erhöre seiner Märtyrer das fassungslose Poltern

der adlii^^en Prälaten und Beamten der kühlen reservierten Ruhe

seiner Bekenner ent^ei^a-nLjehalteii wird,'' 1 tritt jene in den besten

Typen noch des heuti«(en englischen und angloamerikanischen „gentle-

man" vertretene Schätzung reservierter Selbstkontrolle hervor.*^/

In der uns geläufigen Sprache**'): Die puritanische — wie jede

„rationale" — Askese arbeitet daran, den Menschen zu befähigen, seine

nkonstantenMotiv e",— insbesondere diejenigen, welche sie selbst

ihm „einübt", — gegenüber den „Affekten" zu behaupten und zur

<jeltuog zü bringen, — daran also, ihn zu einer „Persönlichkeit" in

diesem, formal-psychologischen Sinne des Worts zu erziehen.
Ein waches bewußtes helles Leben führen zu können, war, im

G^ensatz zu manchen populären Vorstellungen, das Ziel, — die

Vernichtung der l' n b e fa n g e n h e i t des triebhaften Lebens-

genusses die dringendste Aufgabe, — Ordnung in die Lebens-

*^ So in den vielen in Ncara „History of tbe Piiritnn»« und in Crosbj's

„Rnglwh Bnptisti** wiedei*g^el>enen Berichten Uber die Verhitee der purttanitchen

Hiretiker.

**) Schon Sanford «. «. O. (und vor wie nach ihm viele Andere) haben

die Entstehung des Ideals der „reserve** aiu dem Pnntanitmns abgeleitet Vgl. Aber

jenes Idral etwa auch die IVnurkungen von James Bryce über das amerikanische

College in Bd. II seiner American rnmmonwealth", — Das asketische Priazip der

„Selbstbeherrschung" machte di n l'uritanismus auch mit zum Vater der modernen

tn i 1 it är i s c h f n Disziplin. sS. übt-r Moritz von Oranien als Schi)pfcr moderner

Hceresinstilutionen : KololT in den l'n-ulj. Jahrb. 1903 Bd. III S. 255) ("romwclls

„Ironsidcs", mit der gespannten l'istolr in der Hand, ohne Sciiuü, in scharfen

Trabe an den Feind geführt, waren nicht durch Ucrwisch-artigc l.eidcn?;chatl, son-

dern urogekehxt durch ihre nUchterne Selbstbeherrschung, welche sie stets in der

Hnad des Ffihrers bleiben liefl, den „Otvalieien** Oberlegcn, deren ritterlich>stflnnlsche

Attacke jedesmal die eigene Trappe in Atome auflöste. Manches darüber bei Firth,

Cromwells Araqr.

•••) S. danr besonders: Windelband, Cber WiUensrretheit, S. 77 f.
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föhrung derer, die ihr anhängen, zu bringen, das wichtigste Mittel
der Askese. Alle diese entscheideiiden Gesichtspunkte finden sich

in den Regeln des katholischen Mönchtunis ganz ebenso^*) ausge-

prägt wie in den Grundsätzen der Lebensführung der Calvinisten.**')

Auf dieser methodischen Erfassung des ganzen Menschen beruht

bei beiden ihre ungeheure weltüberwindende Macht, speziell beim

Calvinismus gegenüber dem Luthertum seine Fähigkeit, als „ecclesia

militans" den Bestand des Protestantismus zu sichern.

VVorin andererseits der (rcf^cnsatz der calvinistischen c^egen

die mittelalterliche Askese besteht, hc^^t auf der Hand: es ist der

Wegfall der „consilia evangelica" und damit die l'mgestaltung der

Askese zu einer rein i n n e r weltlichen. Nicht als ob iiuierhalb des

Katholizismus das „methodische" Leben auf die Klosterzellen be-

schränkt geblieben wäre. Das war theoretisch keineswegs und

auch in der Praxis nicht der Fall. Es ist vielmehr vollständig zu-

zugeben, daß trotz der größeren moralischen Genügsamkeit des

Katholizismus ein ethisch systemloses Leben nicht an die höchsten

Ideale heranreicht, welche er — auch für das innerweltliche Leben —
gezeitigt hat. Der Tertiarierortlen des heiligen I^Vanz war ein

mächtiger Versuch in der Richtung asketischer Durchdringung des

Nur nicht lo unTcrmischL Kontemplation, gelegentlich mit GeftlbU-

mifligkeit verbtmden, sind mit diesen rstionalen Elementen raehrfrch gekreusL Aber

daflir ist wiederam auch die Kontemplatioa methodisch reglementiert.

***) Sflndig ist nach Richard Baxter Alles, was gegen die Ton Gott als

normgebend vas aaerschaffeae „reason" ist: nicht etwa nur inhaltlieh sündige Leiden»

Schäften, sondern alle irgendwte sinn- oder mafilosen Affekte als solche, weil sie

die „countcnancc" vcrnirlurn und als rein krcatUrliche Vorgänge uns von der ratio»

nalen Beziehung alles Handelns und Empfindens auf GoU abziehen und ihn be>

leidigen. Vgl. z. B. was über die Siindlichkcit des Argers gesagt ist (Christian Di-

rectory 2. Aull. 167S I S. 2S5. Dazu wird S. 287 Tauler zitiert). C'ber die Sünd-

lichkiil (IcrAngsl uhciula S. 287 Sp. 2. Daß es Kreaturvcrguttcrung (idolatrv ist,

wenn unser Appetit die „rule or mcasure of eating" ist, wird sehr nachdrücklich

das. I S. 3 10, 316 Sp. I und öAer auseinandergesetzt. Zitiert werden bei Gelegen-

heit aoldier AnsflUrnngai neben den ttbeiall in erster Rdhe stehenden S|Mliehea

Salomos avch Plntarehs de tranqoUlitate animi, nicht selten aber anch die aske-

tischen Schriften des Mittelalters, S. Bernhard, Bonaventura v. a. — Der Gegensala

gegen das „Vftr nicht Uebt Wein, Weib und Gesang . . .** konnte kaun schirfer

fonnnliert werden als durch die Ausdehnung des Begriffes der idolatry auf alle

Sinnenfreoden, soweit sie sich nicht durch hygienische Grttnde rechtfertigeti,

in welchem Fall sie (wie , innerhalb dieser Grencen, der Sport, aber auch andere

Hrecreatioos"), statthaft sind (darüber noch weiter unten).
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Alltaf^^slebens, und nicht etwa der einzige. Werke freilich, wie die

„Nachfolge Christi", zcij^cn gerade durch die Art ihrer starken

Wirkung, wie die in ihnen gepredigte Weise der Ixbensführung

als ein Höheres gegcnübt-r der als Minimum L,a"nÜL,^cnden Alltags-

sittlichkcit empfunden wurde, und daß diese letztere eben niciit an

Maßstäben, wie sie der Puritanismus bereit hielt, gemessen wurde.

Und die Praxis gewisser kirchlicher Institutionen, vor allem des

Ablasses, der eben deshalb in der Reformationszeit nicht als ein

peripherischer Mißbraucii, sondern als der entscheidende Grund-

schaden schlechthin empfunden wurde, mußte immer wieder die

Ansätze systematischer innerweltlicher Askese kreuzen. Das Ent-
|

scheidende aber war, daß der methodisch lebende Mensch par ex- ,

'

cellence eben doch allein der Mönch war und blieb, daß ü

also die Askese, je intensiver sie den einzelnen erfaßte, desto mehr ^' '

ihn aus dem Alltagsleben herausdrängte, weil eben in der Ueber- '

bietung der innerweltlichen Sittlichkeit*'*} das spezifisch heihge '

Leben la^r. Das hatte zunächst — und zwar nicht als Vollstrecker 1

irgend einer „Entwicklungstendenz", sondern aus ganz persönhchen

Erfahrungen heraus, dann durch die politische Situation weiter-
\

gedrängt — Luther beseitigt und der Calvinismus hat dies von •

ihm einfach übernommen.*') Dem Herausfluten der Askese aus 'i

dem weltlichen Alltagsleben war damit ein Damm vorgebaut und

jene leidenschaftlich ernsten innerlichen Naturen, die bisher dem
/

Mönchtum seine besten Repräsentanten geliefert hatten, waren darauf
j

hingewiesen, innerhalb des weltlichen Berufslebens asketischen I

Idealen nachzugehen. Der Calvinismus fügte nun aber im Verlauf

seiner Entwicklung etwas Positives: den Gedanken der Notwendig-

keit der Bewährung des Glaubens im weltlichen Berufs-
^

leben*-) hinzu. Er gab damit den positiven Antrieb zur Askese,. •

«'O) S. hierzu namentlich den Artikel „Moralisten, englische", von E. Tröltsch iik

der R- E. f. Prot. Th. u. K. 3. Aufl.

Wie sehr hier ß.in7 konkrete religiöse HcwuÜLscinsinhalte , die als

„biftoriscbc Zufälligkeit" erscheinen, gewirkt haben, zeigt sich besonders deutlich

darin, dafl in den Kreisen des auf reformierter Grundlage entstandenen PielisBras.

a. B. das Felden der Klfister gelegentlich dir^ bedanert wurde vnd dafl die

t^toimmmisUschen" Expernnente Labadies u. a. ja lediglich ein Surrogat flir das Kloster-

tebes waren.

*^ Und swar schon in manchen BdsenntttiMcn des Reformationsseitalters sdbtL

Ancb RitscU (Kctismns I S. 258 f.) bestreitet, trotsdem er die spiteie EntwieUnng

nla Entartung der refonnatorischen Gedanken ansieht, dennoch nicht, dafl s.
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und mit der Verankerung seiner Ethik an der Pradestinationslehre

trat so an die Stelle der geistlichen Aristokratie der Mönche aufier

und über der Welt die geistliche Aristokratie •*) der durch Gott
von Ewigkeit her prädestinierten j^eiligen in der Welt, eine Aristo-

kratie, die mit ihrem character indelebilis von der übrigen von
Ewiokeit her verworfenen Menschheit durch eine prinzipiell un-

überbrückbarere und in ihrer Unsichtbarkeit unheimlichere Kluft

getrennt war, "^J als der äußerlich von der \Velt abL^cschicdcne

Mönch des Mittelalters, — eine Kluft, die in harter Schärfe in alle
sozialen Empfindungen einschnitt. Denn diesem Gottcs^nadcntuin

der I^rwälihcn und deshalb Hcilif^en ist angesichts der Sünde des

Nächsten nicht nachsichtige Hilfsbereitschaft im Bewußtsein der

eigenen Schwäche, sondern der Haß und die Verachtung gegen

ihn als einen Eeind (lottes, der das Zeichen ewiger \>rwerfung an

sich trägt, adäquat.^*) Diese Hmpfindungsweise war einer solchen

•Conf. Call. 25, 26, Coaf. Belg. 29, Conf. Melv. posL 17 „die reformierle Pftrtikalar-

kirehe mit guiz empirischen Merkmalen ttimelirieben und cUit in dieser wahren

Kirche die Gläubigen nichl ohne das Merkmal titilicber Aktivittt ge-

rechnet werden.** (ß. dasu oben Anm. ay),

*^ BlesB God that we are not of tbe many (Tb. Adami, W. of the Pur.

Div. p. 138).

**) Der historisch so wichtige „birthrighl'*-Gcdanke erfuhr dadurch eine er-

hebliche Unterstfltsuag: „The first bom which are written in heaven .... As the

first bom ts not to be defeated in hu inheritaace and tbe enroUed names are never

to be obliltcrated, so certabilj shall they faiherit etemal life** (Th. Adams, W. of Pur.

DiT. p. XIV).

Das lutherisclic Grfdhl bußfcriigrr Reue ist dem Calvinismus zwar nicht

in der Theorie, wohl aber in der Praxis innerlich fremd : Ks ist ja für ihn ethisch

wertlos, nutzt den Verworfenen nichts, und für den s<'inrr Frwählunp Sicheren ist die

eigene Sünde, die er sich etwa eingesteht, Symptom rückstlin(]i;,'cr Kntwirklun«; und

iinvollstimdi^fr Heiligung, die er, statt sie zu bereuen, zu (iultes Kuhrnc durch die

Tat zu überwinden trachtet und haßt. Vgl. die Ausführungen Howes iCromwells

Kaplan 1656—5^) n^'^ mcn's cnmity against God and of reconcililation bctwccn God

and Man**, Works of the Eogliih Puritan Divines p. 237: „The camal mind is

«nmity against God. It is the mind, therefore, not as speculative merely, but as

practical and active, that mvst be renewed.** (eod. p. 246): „Reconcilation . . . mnst

begin in i) a deep oonviction . . of yoor former enemity ... I bave been

alienated from God ... 3) (p. 251; a clear and lively apprebension ... of the

anoBSiroos intqoity and wiekedness thcreof*. Hier wird nur von Hafl gegen die Sünde,

sieht den Sünder, gesprochen. .\bcr der berühmte Brief der Ilenogin Renata von Este

^4^onorens" Mutter) an Calvin, — worin sie u. a. Ton dem ,itlafl** spricht, den sie
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Steigerung fähig, daß sie unter Umstanden in Sektenbildung aus-

münden konnte. Dies war dann der Fall, wenn — wie bei gewissen

„indcpcndentischcn" Richtungen des 17. Jahrhunderts — der genuin

calvinistische Glaube, daß Gottes Ruhm es erfordere, die Verworfenen

durch die Kirche unter das Gesetz zu beugen, überwogen wurde durch

die Überzeugung, daß es Gott zur Schmach gereiche, wenn in seiner

Herde ein Unwiedergeborener sich befinde und an den Sakra-

menten teilnehme oder sie f^ar als angestellter Prediger — ver-

walte. *'^") L ud auch wo die Künse(iuen/. der Sektenbildun^ nicht

gezogen wurde, gingen die manni^^iachstcn Ausgestaltungen der

Kirchenvcrtavsung, wie wir später sehen werden, aus dem X'ersuch

hervor, wiedergeborene und unwiedergeborene, zum Sakrament

nicht reife, Christen zu scheiden und nur wiedergeborene Prediger

zuzulassen. —
Ihre feste Norm, an der sie sich stetig orientieren konnte und

deren sie ja offensichtlich bedurfte, empfing nun diese asketische Lebens-

führung natürlich durch die Bii)cl, und zwar ist an der oft geschil-

derten „Bibliokratie" des Calvinismus für uns ilas Wichtige, daß das

Alte Testament, weil ebenso inspiriert wie das Neue, in seinen

Moraivorschriften, soweit sie nicht ersichtlich nur für die historischen

Verhältnisse des Judentums bestimmt oder durch Christus ausdrück-

lich abrogiert waren, an Dignität dem Neuen durchaus gleich-

stand. Gerade für die Gläubigen ist das Gesetz als ideale, nie

ganz erreichbare, aber eben doch geltende Norm gegeben,"") wäh-

rend Luther umgekehrt — ursprünglich — die Freiheit von der

Gesetzesknechtschaft als göttliches Privileg der (iläubigen gepriesen

hatte.*') Die Wirkung nüchterner hebräischer Lebensweisheit,

gegen Vater und GaUen begen würde, falls sie Uberzeugt sein mOfltCt daS sie zu den

Reprobierten gehörten, — zeigt die Übertragung auf die Person und ist zugleich ein

Beispiel für das, was oben (S. 13I von der inneren Loslös«ti<; Hos InHividuunos aus

den Fanden der durch das „natürliche" Genihl geknilpftCQ Gcmcinscbiilten durch

die ünadenwahllchrc gesajjt wurde.

„N'onc but ihose who give evidencc of bccing regcncratcd or holy

persons, ought to be recievcd or counted fit members of visible churches. Wbere

Uli« iswantiag, th e very essence of a charcb is lott**, foraniliert Owen, der

indcpcndentische (calvinistische) Vise-Kansler von Oxford unter Cromwell, den

GffiindsaU (Inv. into Ibe origin of Ev. Qi.)

**) Cat Genev. 149. Bailcy, Fhixis pietatis S. 125 : „Im Leben sollen vir tun,

als ob Niemand als Moses Uber uns zu gebieten habe.**

*^ Den Reformierten schwebt das Gesetz ab ideale Norm vor, den Lutheraner

ArehiT (or SonalwiasMMCfaaft n. Soiialpolitik. IIL (A. f.m. G. u. Sc. XXI.) i. 3



34 Max Weber,

wdche in den von den Puritanern am meisten gelesenen Büchern:

den Sprüchen Salomos und manchen Psalmen, niedergelegt ist, fühlt

man in ihrer ganzen Lebensstimmung, Speziell der rationale
Charakter, die Unterbindung der Gefüh Isseitc der Religiosität sind

schon von S.inford*''^! mit Recht auf die Knuvirkuin^ des Alten

Testamentes zAirückj^cführt worden. Immerhin ist an sich dieser

alttestamcntlichc RationaHsmus wesentlich kleinbürgcilich traditio«

nalistischcn Charakters, und niciit nur das mächtige Pathos der Pro-

pheten und vieler Psalmen steht daneben, sondern auch Hcstaiidtcile^

welche für die Entwicklung spezifischer Gcfühlsrcligiosität schon im
Mittelalter die Anknüpfungspunkte gegeben hatten.*®) Ks war also

letztlich doch wieder der eigene asketische (irundcharaktcr des

Calvini^mus selbst, welcher die ihm kongenialen alttestamentlichen

Elemente auslas und sich assimilierte. —
Jene Systernatisierung der ethischen Lebensführung nun^

welche die Askese des reformierten Protestantismus mit den ratio-

nalen Formen des katholischen Ordenslebens gemeinsam hat, tritt

schon rein äußerlich in der Art zutage, wie der „präzise" refor-

mierte Christ seinen Gnadenstand fortlaufend kontrolliert.'**)

Das religiöse Tagebuch, in welches Sünden, Anfechtungen und die

in der Gnade gemachten Fortschritte fortlaufend oder auch tabel-

larisch eingetragen werden, war der, in erster Linie von den Jesuiten

geschaffenen, modern-katholischen Frömmigkeit (namentlich Frank-

reichs) mit derjenigen der kirchlich eifrigsten reformierten Kreise

gemeinsam. Aber während es im Katholizismus dem Zweck der

Vollständigkeit der Beichte diente oder dem „directeur de Täme"
die Unterlage zu seiner autoritären Leitung des bzw. (meist) der

schttgt es ab unerreichbaxe Nonn nieder. Im lutherischen Katechisonis steht es»

um die nötige Demnt su erwecken, voran, in den reformierten Katechismen

regelmiflig hinter dem Evangeliom. Den Lutheranern warfen die Reformierten vor,,

dafl sie eine „wahre Scheu vor dem Heiligwerden haben** (Möhler), die Lutheraner

den Reformierten „unfreie Gesetseskneditschaft** und Hochmut.

**) Studie« and reflections of the Great Rebellion p. 79 f.

**) Von soldien ist dabei namentlich das — von den Puritanern meist ein*

fach ignorierte — Hohe Lied nicht ru vcrjjesscn, dessen orientalische Erotik ja

c. B. die Entwicklung des Frömmigkeitstypus des hl. Bernhard bestimmt hat.

***) Über die Notwendigkeit dieser Selbsl-Kontrollc s. z. B. die schon zitierte

Predigt Charnocks über 2 Cor. 13, 5 Works of the Pur. Div. p. 16 1 f.

") Die iiu-istcn Moralthcdl^rn raten es an. So Baxter, Christ. Directory 11^

p. 77 ff., der jedoch die „Gcührca" nicht vcrhcblL
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Gläubigen bietet, „iiiblt sich" der feformierte Christ mit seiner

Hilfe selbst ,|den Puls'*. Von allen bedeutenden Moraltheologen

wird es erwähnt, noch Benjamin Franklins tabellarisch'Statistische

Buchführung über seine Fortschritte in den einzelnen Tugenden

gibt ein klassisches Beispiel dafür. Und andererseits wird das alte

mittelalterliche (und schon antike) Bild von der Buchführung Gottes

bei Bun)ran bis zu der charakteristischen Geschmacklosigkeit ge-

steigert, dafi das Verhältnis des Sünders zu Gott mit dem eines

Kunden zum shopkeeper verglichen wird: wer einmal in die Kreide

geraten ist, wird mit dem Ertrag all seiner eigenen Verdienste

allenfells die auflaufenden Zinsen, niemals aber die Hauptsumme
abtragen können. Wie sein eigenes Verhalten, so kontrolliert eben

der spatere Puritaner auch dasjenige Gottes und sieht in allen

EinzeHiigungen des Lebens seinen Finger. Und, im Gegensatz zu

Calvins genuiner Lehre^ weifi er daher, warum Gott diese oder

jene Verfugung trifft. Die Heiligung des Lebens kann so &st den

Charakter eines Geschäfbbetriebs annehmen.'*) Eine penetrante '

Christianisierung des ganzen Daseins ist die Konsequenz dieser

Methodik^(»r,etluschen_Lebettsfö wdche der Calvinismus

im Gegensatz zum Luthertum erzwang. —
Wir haben bisher uns auf dem Boden der calvinistischen Re-

ligiosität bewegt und demgemäß die Prädestinationslehre als dog-

matischen Hintergrund der puritanischen Sittlichkeit im Sinn me-

thodisch rationalisierter ethischer Lebensführung vorausgesetzt. Dies

geschah zunächst, well jene Lehre tatsächlich auch weit über die

Kreise derjenigen religiösen Partei, welche in jeder Hinsicht streng

auf dem Boden Calvins sich gehalten hat, der „Presbyterianer", als

Eckstein der reformierten Lehre festgehalten wurde; nicht nur die

'*j Auch Baxter (SainU' rvalastinp rcst c. XII) erläutert ( ioitrs L'nsichtbarkeit

durch die Bemerkung: wie man im Wege der Korrespondenz gewinnbringenden

Haad«! mit diiem aidit geseheoen Fremden treiben könne, lo kännc man aueb durch

einem „seligen Handel'* mit dem unsichtbaren Gott die „eine köstliche Perle" er-

werben. — Diese koromersieUen anstatt der bei den Siteren Moralisten und im

Luthertum llblichen forensischen Gleichnlue sind recht charakteristisch filr den

Pnritaaismns, der im Eflekt eben den Menschen selbst seine Seligkeit „erhandehiV lUt.

— VgL ferner etwa fönende Predigtstelle: We reckon the value of n thing by

that which a wise man will give for it, who is not Ignorant of it nor under necessi^.

Christ, thc \Vi<;(I()m of God, gave himselii his own precious blood, to redeem souls

and he kncA' what they were and hat no need of them (Matthew Henry» The worth

of the soul, Works of the Pur. Div. p. 313.)

3*
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independentische Savoydeklaration von 1658, sondern ebenso die

baptistische Hanserd Knollys confession von 1689 enthalten sie,

und auch innerhalb des Methodismus war zwar John Wesley,

das große organisatorische Talent seiner Bewegung, Anhänger der Uni-

versalität der Gnade, der grofie Agitator der ersten methodistischen

Generation und ihr konsequentester Denker aber, Whitefield, ebenso

wie der um Lady Huntingdon gescharte, zeitweise doch recht

einflußreiche Kreis Anhänger des „Gnadenpartikularismus". In ihrer

grandiosen Geschlossenheit war es diese Lehre, welche in der

schicksalvollsten Epoche des 17. Jahrhunderts den Gedanken, Rüst-

zeug Gottes und Vollstrecker seiner providentiellen Fügungen zu

sein, in den kampfenden Vertretern des „heiligen Lebens" auf-

recht erhielt und den vorzeitigen Kollaps in eine rein utilitarische

Werkheiligkeit mit nur diesseitiger Orientierung hinderte, die ja zu

so unerhörten Opfern um irrationaler und idealer Ziele willen nie-

mals fähig gewesen wäre. Und die Verbindung des Glaubens an

unbedingt geltende Normen mit absolutem Eietermimsmus und
völliger Transzendenz des Obersinnlichen, welche sie in einer in

ihrer Art genialen Form herstellte, war ja gleichzeitig — im Prin-

zip — außerordentlich viel „moderne r", als die dem Gefühl mehr
zusagende mildere Lehre, welche auch Gott dem Sittengesetz unter-

stellte. Vor allem aber ist der, wie sich immer wieder zeigen

wird, für unsere Betrachtungen fundamentale B e wäh r u n gs geclankc

als psychologischer Ausgangspunkt der methodischen Sittlichkeit

gerade an der QnadenwalilUlire und ihrer Bedeutung für das All-

tagsleben so sehr in „Reinkultur" zu studieren, daß wir, da dieser

Gedanke als Schema der Verknüpfung von Glauben und Sittlich-

keit bei den weiterhin /.u betrachtenden Denominationen sehr

regelmäßig wiederkehrt, von jener Lehre als der konsequentesten

Form auszugchen hatten. Innerhalb des Protestantismus bilden die

Konsequenzen, welche s i c hei ihren ernsten Anhängern für die

adcetische Gestaltung der Lebensführung haben mußte, die prin-

zipielle Antithese der (relativen) sittlichen Ohnmacht des Luther-

tums. Die lutherische „gratia amissibilis", welche durch buiifertige

Reue jederzeit wiedergewonnen werden kann, enthält an sich

offenbar keinerlei Antrieb zu dem, w^as für uns hier als Produkt

des asketischen Protestantismus wichtig ist : zu einer systematischen.

Dengegenaber sagt schon Luther selbst: „Weinen geht vor Wirken und

Leiden ttbertrifit alles Tun."
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ratlonalenGgstaltung des ethischen jresamtlebens. ^
*) Die luthe- !

Auch in der Enlwicklunfj der ethischen Theorie des Luthertums zrijjt sich

dies aufs deutlichste. 1 her diese siehe Hocnnicke, Studien zur ultprntestantischen

} ihik. Berlin 1902 und da/u die lehrreiche I'.< -.[)rechun;; von F.. Trültsch. Gott. Gel.

Anz. 1902 Nr. 8. Die Annäherung der lutherischen Doktrin namentlich an die

ältere ortb od ox-calvin istische ist dabei in der Fassung oft sehr weitgehend.

Ahcr die aj^emutigc religiöse Orientiemiig bricht sich immer wieder Bfthn. Durch

Mdaoehthoa war, um fUr die A&lmüpfung der Sittlichkeit an den Glauben eine

Handhabe an gewinnen, der Buflbegsiff in den Vordergrund gestellt worden. Die

darch das Gesets gewirkte Bufle mvt dem Glanben Torangehen, gute Werke aber ihm

aacbfolgen, sonst kann er — ftst puritanisch formuliert — nicht der wahre recht-

fertigende Glaube sein. Ein gewisses Maft relativer Vollkommenheit gilt ihm auch

auf Erden für erreichbar, ja Melanchthon hat ursprünglich sogar gelehrt, die Recht-

fertigung erfolge, um den Menschen su guten Werken tüchtig zu machen, und in der

steigenden Vervollkommnung liege wenigstens dasjenige Maß schon diesseitiger

Seligkeit, welches der Glaube gewähren könne. Und auch hr\ den späteren luthe-

rischen Do^niatikern ist der Ge<lanke, daß gute Werke die notwendigen Früchte

des Glaul)ens sind, daß der Glaube ein neues Leben wirke, äußerlich ganz, ähnlich

wie bei den Kelormiertcn ausgeführt Die Frage, was „gute Werke'' seien, beant-

wortete schon Melanchthon, noch mehr aber die späteren Lutheraner, zunehmend durch

Verweisung auf das Gesetx. Als Reminiszenc an Luthers ursprüngliche Gedanken

blieb nunmehr nur der geringere Emst, der mit der Bibliokratie, speädl mit der

Orientierung an den Einseinonnen des alten Testaments gemacht wurde. Wesentlich der

Dekalog bleibt, — als Kodifikation der wichtigsten (^undsStte des natttrliehen

Sittengesetzes, — Norm llür das menschliche Handeln. — Aber: es fllhrt keine

sichere Brflcke von seiner statutarischen Geltung hinüber tu der immer wieder ein-

geschärften ausschließlichen Bedeutung des Glanbens fllr die Rechtfertigung,

schon weil «lieser Glaube eben — s. n. — einen gani anderen p":vrh<>!(icji';rhcn

Charakter halle als der calvinislischc I'er genuine lutherische Standpunkt der

ersten Zeil war verlassen, und mußte von einer Kirche, die sich als Heilsanstalt be-

trachtete, verlassen werden, ein anderer aber nicht gewonnen. Speziell konnte man,

schon aus Scheu, die dogmatische Grundlage (,,sola fidc"!) zu verlieren, nicht zur

asketischen Rationalisierung des Gesamtlcbens als sittlicher Aufgabe des einzelnen

kommen. Denn es fehlte eben ein Antrieb, den Bewährungs-Gedanken an

einer solchen Bedeutung aufwachsen su lassen, wie dies im Calvinismus die Gnaden-

wahllehre bewirkte. Auch die — mit dem Ausfidlen dieser Lehr susammen-

stimmende — magische Deutung der Sakramente, namentlich die Verlegung der re-

gcnerstio — oder doch ihres Anfanges — in die Taufe muflte, bei Annahme des

Gnadennniversalismus, der Entwicklung methodischer Sittlichkeit en^gen
Wtfken, weil sie den Abstand des Status naturalis vom Gnadcnstnnd, zumal bei der

Starken lutherischen Betonung der Krbsflttde, für das Empfinden abschwächte,

nicht minder die ausschließlich forensische Deutung dc> RechttVrtigungsakts,

welche die Wandclbaikcit der Entschlüsse Gottes durch die Einwirkung des kon-
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Tische Fromm ip^keit ließ demgemäß die unbefangene X'iialität trieb-

mäßigen Handelns und naiven Gefühlslebens ungebrochener, es

fehlte jener Antrieb zur konstanten Selbstkontrolle und damit über-

haupt zur planmäßigen Reglementierung des eigenen Lebens, wie

ihn die unheimliche Lehre des Calvinismus enthielt. Der religiöse

Genius, wie Luther, lebte in dieser Luft freier Weltoffenheit unbe-

fangen und, — solange die Kraft seiner Schwingen reichte! —
ohne Gefahr des V^ersinkens in den „Status naturalis''. Und jene

schlichte, feine und eigentümlich stimmungsvolle Form der Fröm-

migkeit, welche manche der besten Typen des Lutherthums gc»

schmückt hat, findet, ebetiso wie ihre gesetzesfreie Sittlichkeit, auf

dem Boden des genuinen Puritanismus selten, weit eher dagegen

z. B. innerhalb des milden Anglikanismus der Hooker, Chillingsworth

u.A , ihre Parallele. Aber für den lutherischen Alltagsmenschen, auch

den tüchtigen, war nichts sicherer als daß er aus dem Status na-

turalis nur temporar — solange der Einfluß der einzelnen Beichte

kreten Bufiaktes des bekehrten Sünden vonnsseUt Gerade sie aber wurde von

Melanchtiion sunebmend betont. Jene ganze Wandlung seiner Lehre, welche in

der sunebmenden Betonung der Bufie hervortritt, hingt eben auch mit seinem

Bekenntnis zur „Willensfreiheit" innerlich zusammen. All das entschied den un-

methodischen Charakter der lutherischen Lebensführung. Konkrete Gnadenafcte

für konkrete Sünden mußten in der Vorstellung drs Durchschnittslutheranen —
schon infolpt- drs l"nrtlj<stan'lcs clrr Beichte — den Inhalt des Heils ausmachen,

nicht die Entwicklung; einer ihre Heils^cwiüheit sich selbst schadenden Ilciligen-

aristokratie. So konnte es weder zu einer ;jesctzcs f r c i c n Sittli 'nk' il noch zu

einer am Gesetz orientierten rationalen Askese kommen, sondern »Jus (icsctz blieb

unorganisch neben dem „Glauben" als Statut und ideale Forderung besteben,

flberdics, da man die strikte Bibliokratie als Werkheiligkeit scheute, recht unsicher

und unprasis, vor allem unsystematisch in seinem näheren Inhalt —, Das Leben

aber blieb, ebenso wie Tröltsch (a. a. O.) es von der ethischen Theorie gesagt hat,

«ine „Summe bloSer niemals gans gelingender AnlSufe", welche hi der „Zerstttcke-

lung dnselner unsicherer Anweisui^en festgehalten**, nicht auf „Auswirkung in einem

tusammenhangenden Lebensgansen** gerichtet waren, sondern im wesentlichen, ge-

mäfi der Entwicklung, die schon I.ntber selbst (s. o.) genommen hatte, ein Sich»

Schicken in die gegebencne Lebenslage im Kleinen wie im tjroßcn darstellten. —
Das so viel l)eklaj^te ,,Sich - Schicken" des Deutschen in fremde Kulturen, ihr

schneller Nationalitutswechscl, ist, — nel>cn bestimmten politisclien Schicksalen der

Nation, — auch recht wesentlich auf Redmung «iiescr, in allen unseren Kebcns-

bczichun^'cn noch heute nachwirkcn<ler Entwicklung^ zu set^en. Uic subjektive An-

eignung der Kultur bleibt schwach, weil sie wesentlich aul dem Wege passiver

Kntgcgennabme des „autoritär" Dargebotenen erfolgt.
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oder FMigt reichte — herausgehoben wurde. Bekannt Ist ja der

den Zeitgenossen so auffallige Unterschied zwischen dem ethischen

Standard der reformierten Fürstenhöfe gegenüber den so oft in

Trunk und Roheit versunkenen lutherischen'^'), ebenso die Hilf-

losiirkeit der lutherischen Gcistliclikcit mit ihrer reinen Glaubens-

prcdicjt ^eji^enübcr der asketischen Hewcj^ung des Täufcrtums. Was
man an den Deutschen als „Gemütlichkeit" und „Natürlichkeit" emp-

findet , im Gegensatz zu der — bis auf die Physioj2^nomie der

Mensciicn — noch heute unter der Nacliwirkun^^ jener j^fünd-

lichen X'ernichtun^ der Unhcfanfi^enlieit des „Status naturalis"

stehenden angloamerik^nischen I.ebensluft, und was Deutsche an

dieser letzteren re<:^elniäßi'cj als „linge", „Unfreiheit" und innerliche

(rebundcnheit zu betreiiulcn pflegt, — das sind Ge<:^ensätze der Lebens-

führung, welche jener geringeren asketischen Durchdringung des

Lebens durch das Luthertum im Gegensatz zum Calvinismus ent-

stammen. Die Antipathie des unbefangenen „V^^cltkindes" gegen

das Asketische spricht sich in jenen Empfindungen aus. Dem
Luthertum fehlt eben, und zwar infolge seiner Gnadenlehre, der

ps\ rhologische Antrieb zum Systematischen in der Lebensführung,

der ihre metliodische Rationalisierung erzwingt. Dieser Antrieb,

der eben den asketischen Qiarakter der Frömmigkeit bedingt,

konnte an sich durch verschieden geartete religiöse Motive er- '

zeugt werden, wie wir bald sehen werden: die Prädestinationslehre

des Calvinismus ist nur eine von verschiedenen Möglichkeiten. Aber •

allerdings überzeugten wir uns, daß sie in ihrer Art nicht nur von

ganz einzigartiger Konsequenz war, sondern auch von ganz emi-

nenter psychologischer Wirksamkeit. Die nicht calvinistischen as-

ketischen Bewegungen erscheinen danach, rein unter dem Gesichts-

punkt der religiösen Motivierung ihrer Askese betrachtet, fUr uns

als Absc hwich un gen der Konsequenz des Calvinismus.

Aber auch in der Wirklichkeit der geschichtlichen Entwicklung

lagen die Dinge, nicht durchw^, aber doch meist, so, da6 die re-

formierte Form der Askese von den übrigen asketischen Bewegungen
,

entweder nachgeahmt oder bei der Entwicklung der eigenen davon

abweichenden oder darüber hinausgehenden Grundsatze vergleichend

und ergänzend herangezogen wurde.

Histori.sch ist der Gedanke der Gnadenwahl jedenfalls der Aus-

S. über diese Dinge etwa das Plaudcrbuch vod Tholuck: Vorgeschichte

des Kationaliüiuus.
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' gangspunkt lur die üblicherweise als „Pietismus" bezeichnete

asketische Richtung gewesen. Es ist, soweit sich diese Bewegung
innerhalb der reformierten Kirche gehalten hat, nahezu unmöglich,

eine bestimmte Ghrenze zwischen pietistischen und nichtpietistischen

Calvtnisten zu ziehen.^*) Fast alle prononzierten Vertreter des

Kitschi, (Jrschichlf des Pietismus I S. 152 surht sie für tlie Zeit vor

Labadic lübrij^tns nur aul Grund niederländischer specimina) darin, daß bei

den Pietisten I. Conventikcl gebildet, — II. der Gedanke der „Nichtigkeit des gc>

schöpflichen Daseins** in einer „dem evangelischen Seligkeitsinteresse widersprechenden

Weise" gepflegt — UL „die Versicherung der Gnade in dem sSrtlichen Umgang mit

dem Herrn Jesus" in unreformatorischer Weise gesucht worden sei. Das letzte

Merkmal trifll Ar diese Frtthseit nnr auf einen der von ihm behandelten Vertreter

ZV, der Gedanke der „Nichtigkeit der Kreatur" ist an sich echtes Kind calvinistischea

Geistes und erst wo er zur praktischen Weltflucht ifihrt, lenkt er aus den Bahnen de»

normalen Protestantismus heratis. Die Conventikel endlich hatte die Synode iroa

Dordrecht in bestimmtem Umfang (insbesondere zu katechetischen Zwecken) selbst

angeordnet. — Von den in Rit<:rhrs vorangehender Darstellung analysierten Merk-

malen pictistischer Frömmigkeit kämen etwa in Betracht: l. der ,,l'r;i/i-i<iraus'* in

dem in allen Äußerlichkeiten des Lebens stärker dem Bibelbuchslaben ver*

knechteten Sinn, den GisVurt Voct zuweilen vertritt; — 2. die Hehandlung der

Rechtfertigung und Versöhnung; mit Gott nicht als Senistzwcck. sondern als bloßes

Mittel zum asketi'»rh heiligen Leben, nie sie bei Lodenstevn vielleicht zu finden,

aber b'i >b-lanchthon z.B. aucli angedeutet ! Anm. 74I ist ; — 3. die hohe Schätzung des

„Buiikanipli-b-' als Merkmals echter Wiedergeburt, wie .sie als cr.->lcr W, Teclinck lehrte;

4. die Abstinenz vom Abendmahl bei Teilnahme unwiedergeborener Personen daran

(von der in anderem Zusammenhang noch zu reden sein wird) und die damit zu-

sammenliangcade nicht in den Schranken der Dordrechter canones sich haltende

Conventikelbildnng mit Wiederbelebung der „Prophetie", d. h. der Schriftauslegunif

auch durch Nichttheologen, selbst Frauen (Anna Maria Schurmann). Alles das sind

Dinge, die Abweichungen, zum Teil erheblicher Art, von der Lehre und Praxis der

Reformatoren darstellen, aber gegenttber den von Ritsehl in seine Darstellung nicht

einbezogenen Richtungen, besonders der englischen Puritaner, stellen sie, aufler Nr. III,

doch nur eme Steigerung von Tendenzen dar, welche in der gansen Entwickelung

dieser Frömmigkeit lagen. Die Unbefangenheit von Kitschis Darstellung leidet daran»

dafl der grofie Gelehrte seine kircben- oder vielleicht besser gesagt: religions-

politisch orientierten Werturteile hineinträgt und in seiner Antipathie gegen alle

spezifisch asketische Kt Itj^'iosilüt überall da, wo die Wendung 7.u dieser hin sich

vcdlzieht, Kücktidle in den ,,Kalholi/i>n)us" hineininterpretiert. Aber wie der Katho-

lizismus, so schließt auch der alle l'rotestantismus an sich ,,all sorts and comhtion- of

mcn" ein, und doch hat den Kigorisinus der innerweltliclien .\-k(^>^• ilio kathohschc

Kirche in ütslalt des Jansenismus ebenso abgelehnt, wie der l'ietismus den spe-

zitisch katholischen Quietismus des 17. Jahrhunderts zurückwies. — Für unsere
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Puritanismus sind gelegentlich unter die Pietisten gerechnet worden^

und es ist eine Auffassung durchaus statthaft, welche alle jene Zu-l

samnunhängc zwischen Prädestination und Bewährungsgedanken,

mit dem ihnen zugrunde liegenden Interesse an der Gewinnung ,

der subjektiven „certitudo salutis", wie sie oben dargestellt wurden, i

bereits als pietistische Fortbildung der genuinen Lehre Calvins i

ansieht.'*) Für England pflegt man deshalb den Ik-gritf „Pietismus'*

meist gar nicht zu brauchen. Aber auch der kontinentale refor-

mierte niederländisch-niederrheinische) Pietismus i>t wenigstens dem
SchwerjHHikt nach ganz ebenso wie etwa die Religiosität Baileys

zunächst einfach Steigerung der reformierten Askese. Auf die „j)raxis

f)ieidtis!' rückt der entscheidende ^Nachdruck so stark, daß darüber

die dogmatische Rechtgiäubigkeit in den Hintergrund tritt, zuweilen

speaellen Betraehtungeii schlägt jeden£dls der ncUsmus erst da in etwas nicht

{{nduell, soodeni qualitativ anders Wirkendes um, wo die gesteigerte Angst

or der .,\VeU'* zur Flocht aus dem privatwirtschafUichen Berufsleben, also xur
*

Conventikt-lbildung auf klösterlich-kommunistiscber Grundlage (Labadie), oder —
wie dies einzelnen extremen Pietisten von den Zeitgenossen nachgesagt wurde —

-

zur absichtlichen Vernachlässigung der writlichen Berufsarbeit zugunsten der

Contemplation führte. iJicse Folge trat naturgemüü besonders häufig da ein, wo die

Contemplalion jenen '/.iig anzunehmen begann, den Kilschl als ..Hernhardinismus"

bezeichnet, weil er in der Au-Ief^uni; d<-s ,,hohen IJedes" durch den Id. l'ernliard

zuer'^t deutlich entwickelt ist: eine hysterisch-sinnlich fundanientiertc mystische

Stimmungsrcligiosiiät, — di«- durch sexuelle .Anklänge vergröberte ,,unio niystica"

erstrebend — , welche schon rein religions-psychologisch gegenüber der reforniierlea

Frömmigkeit, — aber auch gegenüber ihrer asketischen Ausprägung bei Männern

wie Vo«t, nnsweifelhaft ein „aliud** darstellt. Ritsehl sacht nun aber ttberall diesen

Quietismus mit der pietistischen Askese su kopulieren nnd so die letztere in die

gleiche Verdammnis zu bnngen, und er legt den Finger auf jedes Zitat aus der

katholischen Mystik oder Asketik, welches er in der pietistischen Litterstur ündeL

Allein auch ganz ,.unverd9d)tige" englische und niederländische Moraltheologen

aitierca Bernhard, Bonaventura, Thomas a Kempis. — Das VerhSltnis tu der

katholischen Vergangenheit ist bei allen Reformationskirchen ein sehr komplexes nnd

je nach dem Gesichtspunkt, den man in den Vordergrund stellt, erscheint hier die

rine. dort die andere als die dem Katholiiismus — resp. bestimmten Seiten des*

selben — näherstehende.

'*) So behandelt denn auch der recht lehrreiche Artikel „Pietismus" von Mirbt

in der 3. Aufl. der Rcalenc. f. Prot. Theol. u. K. die Entstehung tlcs Pietismus

lediglich als ein persönliches religiöses Krlebnis Spener's, was doch etwas be-

fremdend wirkt. — Lesenswert ist zur KinfUbning in den Pietismus noch immer

Gustav Freytag's Schilderung in den „BUdera aus der deutschen Vergangenheit".
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ilirekt indifierent erscheint. Dogmatische Irrtümer können die Prä-

destinierten ja gelegentlich ebenso be&llen wie andere Sünden» und
es lehrt die Erfahrung, dafi zahlreiche über die Schultheologie ganz-

iich unorientierte Christen die offenbarsten Früchte des Glaubens

zeitigen, während sich auf der anderen Seite zeigt, dafi das blofic

. theologische Wissen keineswegs die Sicherheit der Bewährung des

Glaubens im Wandel mit sich fuhrt.'*) Am theologischen Wissen

") Diese Afucbauinifi; hmt dea Pietismus bekanntlich befähigt, einer der

! Haupttriger des Toleranzgedankens zu sdn. Historisch entspringt derselbe,

wenn wir die humanistisch-aufklSrerische Indifferenz hier einmal bei Seite lassen

— für sich allein hat sie nirgends grofle praktische Wirkungen geflbt — folgenden

Hauptquellen: l. rein politischer Staalsraison (Archetypos: Wilhelm von Oranien) —
3. dem Merkantilismus (so s. B. besonders deutlich bei der Stadt Amsterdam und bei

den zahlreichen Stedten, Grundhenren und Potentaten, welche die Sektirer als

schätzenswerte Träger des ökonomischen Fortrehrittes aufnahmen) — 3. der radi-

kalen Wendung calvinistischcr Frömmigkeit. Die Prädestination schloß es ja im

Grande aus, daß der Staat durch Intoleranz die Religion wirklich forderte. Er

vermochte ja dadurch doch keine Seelen zu retten, und nur der (»t-dankc an (lottes

Fhff vcranlaßtc die Kirche, seinen Beistand zur l'ntrrdrürkun};; der Hiiresic zu

beanspruclien. Je ^rolirri-r Nachdruck nun aix-r aul die /uj^chöri^kiMl des I'redigers

und aller Abendniahls^cnossen zu den Eiwalilten gelept wurde, desto unertrüglu her

mußte jede staatliche Kinnuschung in die l'.csct/.ung des l'rrdigtanUs und jede Ver-

gebung der Pfarrhtellcn als Pfründen an viclleiciit unwicdirgebornc Zöfjlinge der

Universitäten, nur weil sie theologisch gebildet waren, sein. Der reformierte Pie»

tismus stärkte diesen Gesichtspunkt durch Entwertung der dogmatisdien Konrektheit

^ und allroälige Durchlöcherung des Satzes „Extra ecclesiam nuUa salus". Calrin
hatte die Unterwerfung auch der Verworfenen unter die göttliche Stiftnag

der Kirche als allein mit Gottes Ruhm verträglich erachtet; in Neu-England suchte

man die Kirche als Aristokratie der bewährten Heiligen zu konstituieren; schon

die radikalen Independenten aber lehnten jede Einmischung der bürgerlichen und

ebenso irgend welcher hierarchischer Gewalten in die nur innerhalb der Einzel*

gemeinde mögliche Prüfung der „Bewährung" ab. Der Gedanke, dafi Gottes Ruhm
es erfordere, auch die Reprobierten unter die Zucht der Kirche zu bringen, wurde

durch den — von Anfang an ebenfalls vorhandenen aber allmrilig immer leiden-

schaftlicher betonten — Gedanken verdrängt, daß es Gottes Ruhm verletze, mit

einem von Gott Verworfenen das Abcndnialil zu teilen. Das mußte zum Volun-

tarismus führen, denn es führte zur ,,bclievcrs' ("liurcli", der nur die Wiedergeborenen

umfassenden religiösen < lemein^rhaft. Der calvini^tische Ha])lisnuis, dem z. B. der

Leiter des ,,Parlamentes der Heiligen"', l'raiscgod Harcbone, angehiirte, zog die

Kon^el jucnzen aus dieser Gedankenreihe am eiU';cldo>sensten. CrutnweU's Heer

trat für die Gewissensfreiheit und das Parlament der ,,Heiligen" sogar für Trennung

von Staat und Kirche ein, weil seine Angehungen fromme Pietisten waren, also
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kann also die Erwählung überhaupt nicht bewährt werden.

ihres Bestehens an, wie wir noch sehen werden, stets an dem Grundsatt fest^-

haUea, daS nur persönlich Wiedergeborene in die Gemeinschaft der Kirche auf»

geaoounen werden können und daher jeden HAnslalts*'-Charakter der Kirche und

jede Einmischung der weltlichen Macht perborresiiert. Auch hier ist es also ein

positiv. religiöser Grund, der die Forderung unbedingter Toleranz erzeugt.

— Roger Williams, der Gründer der ersten aus diesen positivreligiösen Gründen

tolrrantrn und jeden Rest von Staatskirchentum alilehiifMulcn Kolonie Rhode-Island,

wurde dort neu getauft und war dann — /cilwcili^' l'.apti^tcnprediger, aber es

scheint nicht exakt nachweisbar, woher er seine schon vorher entwickelten anti-

staaiskirch liehen Grundsätze halte. Uie von dem katljolischcn Lord Haltiniore ge-

gründete Kolonie Mar)'land proklamierte die Toleranz — welche die katholische

Kirche als esdusive Heilsanstalt als Prinsip nicht zugestehen kann — lediglich

aus Opporunität, weil eine offiiiell katholische Kolonie unterdrückt worden wSre.

Pcnnsflvanien halte natflrlidi von Anfang an den Grundsatz der Toleranz und

der Trennung von Staat und Kirche aus religiösen Gründen. — Die vorstehenden

Bemerkungen, auf die ja weiterhin eingehender surfickzukommen sein wird, sind

hier u. A. auch deshalb eingefloditen, weil letzthin wieder einmal der Abg. Gröber

im Reichstag für Maryland die Priorit&t der „Tolernn?. ' gegenüber Rhode Island

in Anspruch genommen hat. Toleranz aus politischen (ev. kirchenpolitischen)

Opportunitätsgründon und Toleranz als religiöses Prinzip sind aber sehr

zweierlei. Die letztere kann die katholische Kirche nicht akzeptieren . weil sie

als Stiftung Gottes die Pflicht hat, die .Menschen vor der Vertiauimnis . in

welche die Häresie sie unfehlbar führt, zu bewahren. —• Es stellt mit der Toleranz
^

nicht anders als mit der modernen ,,liberalen" Idee überhaujil: die religiöse i

Verankerung des Prinzips der Verwerfung aller menschlichen Autoritäten als
j

„Kieatnrvergötterung" und Entwertung der allein Gott und seinem Gesetz ge-

schuldeten unbedingter Unterwerfung des eigenen Willens, — wie sie am schärfsten
;

bei den Quäkern, in minder konsequenter Form aber bei allen asketischen Sekten
^

«

auftiat, — diese Ableitung der .,Autoritltsfeindschaft** ans positiv -religiösen i

Motiven war die historisch entscheidende „psychologische" Grundlage der „Freiheit**

in den puritanischen Lindern. Mag man die historische Bedeutung der „Auf- •

USrun;;" noch so hoch einschätzen, SO fehlte ihren freiheitlichen Idealen jene, deren

Fortbestand erst sichernde
,
Verankerung an solchen positiven Antrieben, wie

»ic auch Gladstone's politischer .\rhcit überhaupt erst die ..construktive" Nr.tr ^nbi'n.

Für die Geschichte der Mnt^tihung und politischen Bedeutung der /ewi>.s!ns-

frcihrii" ist bekanntlich Jellinek's ,,Erklärung der Menschenrechte" grundlegend.

Auch ich personlich verdanke dieser Schrift die Anregung zur ernculcu Beschäftigung

niit dem Puritanismus.

") In seiner praktischen .Anwendung tritt dieser Gedanke z. B. bei den Crom-

Well'scben „trycrs", den Examinatoren der Prediglamts-Kanditaten , zu Tage. Sie
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Daher beginnt der Pietismus in tiefem Mißtrauen gegen die Theo-

logenkirche, welcher er — das gehört zu seinen Merkmalen ^ offi-

ziell dennoch angehörig bleibti die Anhänger der „praxis pietatis"

in Absonderung von der Welt in „Konventikel" zu sammeln. Er
möchte die unsichtbare Kirche der „Heiligen" sichtbar auf die Erde
herabziehen und, ohne doch die Konsequenz der Sektenbildung zu

ziehen, in dieser Gemeinschaft geborgen ein den Einflüssen der

Welt abgestorbenes, in allen Einzelheiten an Gottes Willen orien-

tiertes Leben fuhren und so der eigenen Wiedergeburt auch in

täglichen äußeren Merkmalen der Lebensführung sicher bleiben.

Die „ecclesiola" der wahrhaft Bekehrten möchte so — das ist

ebenfalls allem spezifischen ,JPictlsmus" gemeinsam — in ge-

steigerter Askese schon im Diesseits die Gemeinschaft mit

Gott in ihrer Seligkeit kosten. Dies letztere Bestreben hat

nun etwas mit der lutherischen „unio mystica" innerlich Ver-

wandtes und fuhrt sehr oft zu einer stärkeren Pflege der Gefühls-
seite der Relie^ion, als sie dem reformierten Durchschnittschristen-

tum norinalcrwcise cii^'nct. Dies wäre dann auf dem Boden der

reformierten Kirche als das entscheidende Merkmal des Pietismus"

anzusjn'echcn, soweit unsere (jcsichtspunkte in Betracht kommen.
Denn jenes der calvinistisrhen PVömmigkeit im ganzen ursprünglich

fremde, dagegen gewissen I-Ormen mittelalterlicher Religiosität inner-

lich verwandte Gefülilsmoment lenkt die praktische Religiosität in die

Bahn diesseitigen ( i e n u s s e s der Seligkeit statt des asketischen

Kam{)fes um ihre Sicherung für die jenseitige Zukunft. Und
das ticfühl kann dabei eine solche Steigerung erfahren, daß die Re-

ligiosität direkt hysterischen Charakter annimmt und dann durcli

jene aus zahllosen Beispielen bekannte, psychophysisch begründete,

Abwechslung von halbsinnlichen Zuständen religiöser Verzückung

mit Perioden nervöser P'rschlaflfung, die als „Gottferne" empfunden

werden, im Effekt das direkte Gegenteil der nüchternen und
strengen Zucht, in welche das systematisierte „heilige Leben" des

Puritaners den Menschen nimmt, erzielt wird: eine Schwächung
jener „Hemmungen" welche die rationale Persönlichkeit des Cal>

vinisten gegenüber den „Affekten'' stützen.^*") Ebenso kann dabei

suchten nicht sowohl die fachlich-theologische Bildung, als den subjekliven Gnaden-

stand des Kanditaten festzustellen.

Es wird hier aus guten Grifnden absichtlich unterlassen, auf die in

fach wissenschaftlichen Sinn des Wortes — „psychologischen" Beziehungen dieser
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der calvinistische Gedanke an die Verworfenheit des Kreatüiiichen,

g cfühlsmäfiig — z. R in der Form des sog. „Wurmgeföbk" — er-

HiSt, zu einer Ertotung der Tatkraft im Berufeleben führen. *®) Und
auch der Pradestinationsgedanke kann_ zum Fatalismus werden, K
wenn er — im Gegensatz zu den genuinen Tendenzen der calvi-

nistischen rationalen Religiosität — Gegenstand stimmungs- und

gefühlsmäßiger Aneignung wird.*') Und endlich der Trieb zur

Abgeschiedenheit der Heiligen von der Welt kann bei starker .

gefühlsmäßiger Sleigerun;^ zu einer Art von klösterlicher Ge-

meinschaftsorganisation halb kommunistischen Charakters führen,

wie sie der Pietismus immer wieder und auch in der reformierten

Kirche gezeitigt hat. Aber so lange dieser extreme, eben durch

jene Pflege der Gefühlsmäßigkeit bedingte Effekt nicht erzielt

wird, der reformierte Pietismus also innerhalb des weltHchen
j

Berufsichens seiner Scli«:^keit sich zu versichern strebt, ist der

praktische Kffekt pietistischer Grundsätze lediglich eine noch striktere,

asketische Kontrolle der Lebensführung im Ikruf und eine noch

festere religiöse Verankerung der Berufssittlichkeit, als sie die von

den „feinen" Pietisten als Christentum zweiten Ranges angesehene

rcligiiiscn Bcwuötscinsinh;iltf t-in/.ugehen, und selbst die Verwendung der ent-

sprechenden Terminologie ist luüglichst vermieden. Der einigermaßen gesicherte Bc-

^riffiTonat der Psychologie reicht vorerst entfernt nicht aus, um für die Zwecke

da historiscbea Foncbuag auf dem Gebiet unserer Probleme nutsbur gemacht sa

werden. Die Verwendung ihrer Terminologie wOrde lediglich die Versuchong

acbnffen, vnmittelbar verständlichen und oft gendesu trivialen Tatbeständen einen
\^

Schleier dilettantischer Fremdwörtergelehrsamkeit nmsnhängen und so den falschen

Anschein erhöhter begrifflicher Exaktheit au cneugcn, wie dies s. & für Lamprecht

Idder typisch geworden ist — Emster su nehmende Ansfttte sor Verwertung

paycbopathologischer Begriffe fllr die Deutung gewisser historischer Massen»

erscbeinnngen s. bei W. Hellpach, Grundlinien zu einer Psychologie der Hysterie,

13. Kapitel soune dessen „Nervosität und Kultur". Ich kann hier nicht versuchen

auseinandersttsetzcn, daß m. E. auch diesen sehr vielseitig orientierten Schriftsteller

die Beeinflussung durch gewisse Theorien Lamprechts geschädigt hat. — Wie völlig

wertlus. jjegenüber der älteren Literatur, I.amprcchts schcroatischc Bemerkungen über

den Pietismus lim 7. band der Deutschen Geschichte) sind, weiß wohl Jeder, der

auch nur die gangbare Literatur kennt.

So etwa bei den Anhängern des Scbortinghuis sehen „Innigen Christen-

domV*
**) Dies trat bei holländischen Pietisten vereinzelt, und dann unter spinosi-

a tischen EinUflssen» auf.

**) Labadie, Tersteegen u. A.



46 Max Weber,

bloße weltliche „Ehrbarkeit" der normalen reformierten Christen

zu entwickeln vermag. Die religiöse Aristokratie der Heiligen, die
ja in der Entwicklung aller reforniierten Askese, je emster sie g^e-

nommen wird, um so sicherer hervortritt, ist alsdann — wie dies
in Holland der Fall war — innerhalb der Kirche voluntaristisch

in der Form der Konventikelbilduiig organisiert, während sie int

englischen Puritanismus, wie später zu erörtern sein wird, teils zur

förmlichen Unterscheidung von Aktiv* und Passivchristen in der

Verfassung der Kirche, teils — entsprechend dem schon früher

4 Gesagten — zur Sektenbildung drängte.

I

Die Entwicklung des mit den Namen Spener, Francke, Zinzen-

dorf verknüpften, auf dem Boden des Luthertums stehenden

deutschen Pietismus fuhrt uns nun vom Boden der P^adestinations-

lehre ab. Aber damit keineswegs notwendig aus dem Bereich

jener Gedankengange, deren konsequente Krönung sie bildete, wie
denn speziell Speners Beeinflussung durch den englisch-nieder-

ländischen Pietismus von ihm selbst bezeugt ist und z. B. in der Lek-

türe von Bailey in seinen ersten Konventikeln zutage trat") Für

Am dentliebstai tritt «e TieUeieht hervor, wenn er— man denke: Spenerl

— die Kompetens der Obrigkeit nur Kontrolle der Konvenlikel, «ufler bd Unord-

nungen und MifibrSiichen, bestreitet, weQ et sich um ein durch die apostolische

Ordnung garantiertes Grundrecht der Cbrillen handle (Theologische Bedenken

II S. 81 f.) Das ist — prinzipiell — ^^enntt der puritanische Standpunkt bezüglich

des Verhältnisses und (ifltungsbercichs der ex jure divino folgenden und daher un-

veräußerlichen Rechte des Kinzelncn. Rilschl ist denn auch weder diese (Pietis-

mus II S. 157) noch die weiterhin im Text erwähnte Ketzerei (das. S. 1151 ent-

gangen. So unhistorisch namentlich die positivistische (um nicht zu sagen

:

philiströscj Kritik ist, die er an dem „Grundrccbts"-Gedanken übt, dem wir

schliefilich doch nicht viel weniger als Alles verdanken, was heute auch den

„ReaktionMrtlen*' ah Minimum seiner individttellen Freiheitssphlre Tonchwebt, —

>

so ist ihm natflrlich darin gans beisustinunen, dafl in beiden Flllen eine oi^anisehe

EiaAgnng in Spener's Intheritcben Standpunkt fdilt —
Die Conventikel (coUegia pietatis) selbst» die Spener*s berflhmte „Pia desideiia**

theoretisch begrihideten und die er praktisch ins Leben riefi entsprachen im Wesen

durchaus den englischen „prophesyings" , wie sie sich tuerst in Joh. v. Lasco's

Londoner fiibelstundcn 1
1 547) tinden und seitdem tum stehenden Inventar der als

Auflehnung gegen die kirchliche Autorität verfolgten Formen puritanischer Frömmig-

keit grliortrn. Die Ablehnung der Genfer Kirchenzucht endlich wird bei ihm be-

kanntlich damit begründet, d;»ß ihr berufener Träger, der ..dritte Stand" (Status

oeconomicus: die christlichen l.aienl, in der lutherischen Kirche nicht in die

Kircheuorganisation eingefügt sei. Scbwäcbltch lutherisch ist andrerseits — bei
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j

unsere speziellen Gcsichtsjninkte jedenfalls bedeutet der Pietis-

mus ledi^dich das Eindringen methodisch ^^epllegtcr und kon-

trollierter d. h. also asketischer Lebensführung auch in

die Gebiete der nicht calvinistischen Religiosität/ 'j Das Lutlierluni

mußte aber diese rationale Askese als Fremdkörper empfinden und die

mangelnde Konsequenz der deutschen pietistischen Doktrin ist Folge

der daraus erwachsenden Schwierigkeiten. Für die dogmatisch&

Fundamcntierung der systematischen religiösen Lebensführung sind

bei Spener lutherische Gedankengänge kombiniert mit dem spezi-

fisch reformierten Merkmal der guten Werke als solcher, die mit

der „Absicht auf die £hre Gottes" unternommen sind '^^"j und mit

dem ebenfalls reformiert anklingenden Glauben an die Möglichkeit

iur die Wiedergeborenen, zu einem relativen Mafie chrisdicher Voll*

kommenheit zu gelangen. **) Nur fehlt eben die Konsequenz der

Theorie: der systematische Charakter der christlichen Lebens-

führung, der auch (lir seinen Pietismus wesentlich ist, wird bei dem
stark durch die Mystiker beeinflußten Spener in ziemlich unbe-

stimmter, aber wesentlich lutherischer Weise mehr zu beschreiben,,

als zu begrfinden versucht, die certitudo salutis nicht aus der

Heiligung abgeleitet, ebenso für diese selbst sUtt des Bewährungs-

gedankens die früher erwähnte lockere lutherische Verknüpfung mit

dem Glauben gewählt*^ Aber immer wieder erzwangen sich, sa

Erdrtemng der Ezkommunikatioa — die Anerkennung der landesherrlich depu-

tierten weltlichen Mitglieder des Koniistoriams als Repräsentanten des ^dritte»

Standes".

•*) Schon der in den Gcbicton des Luthertums zuerst aufgekommene Name
„Pietismus" besagt ja, daß nach der Auffassung der Zt-ittjcunsscn es das Charak-

teristische war, daü au« der „Pietät" hier ein methodischer lU- trieb gemacht wird.

Zugegeben ist trcilich, daß diese Motivierung zwar vorzugsweise, aber nicht

nur dem Calvinismus eignet. Gerade in den ältesten lutherischen Kirchen-

ordnungen findet sie sich auch besonders oft.

Im Sinn von Hebr. 5, 13. 14. Vergl. Spener, Theol. Bedenken l 306.

**) Neben Bailey und Baxter (s. Consilia theologica III, 6, i, disu 1, 47. das.

diat. 3, 6) schifft Spener speaieU Thomas a Kempis nnd vor allem Tauler (von dem

er nicht alles versteht: Consilia theologica III, 6« I dist 1, l). Eingehend aber

des IctsSeren spesiell Cons. theoL I, l, i Nr. 7. Luther ist (ttr ihn ans Tauler

bcrvotgegangen*

S. bd Ritsehl a. a. O. n, S. 113. Den ,3«<kampf*' der spStera Pietisten

(nad Lnthcrs) lehnt er als allein machendes Kennieiehen wahrer Bekdmmg ab

(TheoL Bedenken III S. 476). Ober die Hdligung als Fracht der Dankbarkeit aus.

dem Venöhaungsglanbea — spesifisch Intheritche (s. dies Archiv XX S. 43 Anm. 1).

Digitized by Google



48 Max Weber,

weit das rational' asketische Element im Pietismus über die Ge-

iiihlsseite die Oberhand behielti die (ur unsere Gesichtspunkte ent-

«dieidenden Vorstellungen ihr Recht, daß nämlich i. methodische

Entwicklung der eigenen Heiligkeit zu inuner höherer, am Gesetz
2u~ kontrollierender Befestigung und Vollkommenheit Zeichen des

Gnadenstandes sei **) und daß 2* Gottes Vorsehung es ist, welche

in den so Vervollkommneten wirkt, indem er bei geduldigen

Harren und methodischer Überlegung ihnen seine Winke
gibt") Die Berufsarbeit ist auch för A. H. Francke das aske-

Formulierung — s. die bei Kilschl n. a. O. S. II5 Anm. 2 anpcfülirten Stollen. —
über die certitudo salulis eincrscils Thcol. Bedenken 1 324: der wahre (ilaube

werde nicht sowohl gefühlsmäßig empfunden, als an seinen Früchten

(Liebe und Gehorsam gegen Gott) erkannt — andrerseits Theol. Bedenken I S.

335 f.: „Wils aber die Sorge betritTt, worüber Sie ilires Heils- und Gnadenstandes

Teniehert sein loUen, wird sicherer** — als aus den „engiuchen Scribenten" — „aus

ansem*' — den lutherischen — „Bfichem geschöpft". Ober das Wesen der

Heiligung stimmt er aber den Engländern bei.

**) Die religiösen Tagebflcher, welche A. H. Francke empfiehlt, sind auch

hier das tuflere Zeichen dafBr. — Die methodische Übung und Gewohnheit der

Heiligung soll das Wachstum derselben und die Scheidung der Guten von den

Bösen erzeugen — dies etwa ist das Gnmdthema von Francke's Buch nVon des

Christen Vollkommenheit".

*") In charakteristischer Weise trat die Abweichung dieses rationalen pietistischen

Vorsehnungs^^huibens von dessen orthodoxer Deutung bei dem berühmten Streit

zwischen «Un Hallenser Pietisten und dem Vertreter der lutherischen (Jrthodoxie

Löscher hervor. Löscher geht in seinem „Timotheus Vcrinus" so weit, alles

was durch menschliches Tun erreicht wird, den Fügungen der Vorseliung ent-

gegenzusetzen. Francke's immer fest gehaltener Standpunkt war dagegen,

jenes Aufblitzen der Klarheit Aber das, was zu geschehen hat, welches das Ergeb-

nis ruhigen Wartens auf den Entschlufl ist, ab „Gottes ,Wink** aniusehen: —
gana anal<^ der quikerischen Psychologie und entsprechend der allgemein asketisdiea

Vorstellung, dafl rationale Methodik der Weg ist, Gott niher tu kommen. —
Zinzendorf freilich, der in einem der eotscbeidensten Entschlösse das Schicksal

seiner Geroeindebilduog dem Los anheimstellte, steht der Francke'schen Form des

Vorsehungsglaubcns fem. — Spencr, Theol. Bedenken I S. 314 hatte sich für die

Charakteristik der christlichen „Gelassenheit", in welcher man sich den göttlichen

Wirkungen überlassen, sie nicht durch hastiges eigenmächtiges Mandeln kreuzen

sollte - im wesentlich auch der Standpunkt Francke's — auf Tauler bezogen.

Die gegenüber dem Puritanismus doch wesentlich al geschwächte, den (diesseitigen!

Frieden suchende, Aktivität der pietistisclien 1 lömniigkeit tritt überall deutlich hervor.

„First riyhtcQUsncss, than pcacc* formulierte im Gegensal/. dazu noch 1904 ein

leitender Baptist (G. White in einer noch weiterhin zu zitierenden Adresse) das

•ethische Programm seiner Denomination (Baptist Handbook 1904 p. 107.)
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tische Mittel par excellcnce ; daU (iott selbst es sei. der durch

den Erfolg der Arbeit die Seinen segnet, steht ihm ebenso fest,

wie wir dies bei den Turitanern sehen werden. Und als Surrogat

des ..doppelten Dekrets" schuf sich der Pietismus Vorstelhni^en,

welche in wesentlich gleicher, nur matterer Weise wie jene Lehre

eine auf Gottes besonderer (inade beruhende Aristokratie der

Wiedergeborenen"^) mit all den oben für den Calvinismus jj^eschil-

derten psychologischen Konsetjuenzen etablierten. Dazu gehört z. Ii.

der von den Gegnern des Pietismus diesem (freilich zu Unrecht)

generell imputierte sog. „Terminismus" d. h. die Annahme, daß

zwar die Gnade universell angeboten werde, aber für jeden ent-

weder nur einmal in einem ganz bestimmten Moment im Leben

oder doch irgendwann ein letztes Mal. Wer diesen Moment
verpaßt hat, dem hilft also der Gnadenuniversalismus nicht mehr,

er ist in der Lage des von Gott Übei^angeoen in der calvinistischen

Lehre. Im Kfifekt kommt dieser Theorie auch die z. B. von Francke

aus persönlichen Erlebnissen abstrahierte und im Pietismus sehr

weit verbreitete — man kann wohl sagen: vorherrschende —
Annahme, daß die Grnade nur unter spezifischen einmaligen und

einzigartigen Erscheinungen, nämlich nach vorherigem „Bußkampf"

zum „Durchbruch" gelangen könne, ziemlich nahe. **) Da zu jenem

Erlebnis nach der eigenen Einsicht der Pietisten nicht jeder dispo-

niert ist, bleibt derjenige, welcher es trotz der nach pietistischer

Anweisung auf seine Herbeiführung zu verwendenden asketischen

**) Lect panenet IV S. 271.

**) Gegen diese immer wiederkehrende Vorstellung richtet sich Tornehmllch

Ritschl's Kridk. — S. Fmacke's in der drittletstcn Anmerkang zitierte Schrift,

welche die Lehre enthält.

**) Er findet sich auch bei englischen nicht prädestinatianischen Pietisten, t.B.

Goodwin. Vgl. über ihn und andere Heppe, Gesch. des rictismus in der refor-

mierten Kirche, Leiden 1879, ein Buch, welches, auch nach dem Rilschrschcn

Standard work , für Kn^hind , und hie und da auch für die Niederlande, noch

nicht entbehrlich geworden ist.

**) Man suchte dadurch die laxe Konsequenz der lutherischen Lehre von der

Wiedcrerlangbarkcit der Gnade (speziell die übliche „Uckchrung" in extremis) zu

bekämpfen. —
**) Gegen die damit Terbnndene Notwendigkeit, Tag und Stunde der „Be-

kelinmg** so wissen, alt nnbedingtes Merkmal Üirer Echtiieit Spcner Theol. Bed.

n, 6^ 1 p. 197. Hirn war eben der „Buflkampf* ebemo imbekannt, wie Mdanchtboo

Lntber't tcrrorat consdentiae.

AnUv OrSesialwbMBNlnft a. Sedalpolidk. m. (A.f.so«.O.ii.8tXXL) t. 4
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Methode nicht an sich eriahrt, in den Augen der Wiedergeborenen

eine Art passiver Christ. Andererseits wird durch die SdialTung

1^ einer Methode för die Herbeilübrung des ,3ufilcampfe'' im Effekt

auch die Erlangung der göttlichen Gnade Objekt rationaler
' menschlicher Veranstaltung. Auch die nicht von allen — z. B.

I von Francke nicht — aber doch von vielen Pietisten, namentlich

aber, wie die immer wiederkehrenden Anfragen bei Spener zeigen,

gerade von pietistischen Seelsorgern gehegten Bedenken gegen

die Privatbeichte, welche dazu beitrugen, auch im Luthertum ihr

die Wurzeln abzugraben, gingen aus diesem Gnadenaristokratis-

mus hervor: die sichtbare Wirkung der durch Buße erlangten

Gnade im heiligen Wandel mußte ja über die Zulässigkcit der

Absolution entscheiden, und es war also unmöglich, sich für deren

Erteilung mit tler bloßen „attritio" zu begniigcn. —
Zinzendorfs religiöse Selbstbeurtcilung mündet, wenn

schon schwankend gegenüber den Angriffen der Orthodoxie, immer

wieder in die ,,Rüstzeug"-Vorstellung ein, aber im übrigen freilich

scheint der gedankliche Standpunkt dieses merkwürdigen „religiösen

Dilettanten", wie Ritsehl ihn nennt, in den für uns wichtigen

Punkten kaum eindeutig erfaßbar. Kr selbst hat sich wiederholt

als Vertreter des „paulinisch-lutherischen Tropus" gegen den

„pietistisch-jakobischen", der am Gesetz hafte, bezeichnet. Die

Brüdergemeinde selbst aber und ihre Praxis, die er trotz seines

stets betonten Luthertums*") zuließ und förderte, steht schon in

ihrem notariellen Protokoll vom 12. August 1729 auf einem Stand-

Danrbcn spielte natürlich auch die aller Askese eipentümliclie antiauturitativ e

Deutung des ,.aU{:<"nicincn Prirstertunis" mit, worüber spater. — Gelcf^entlich wurde

dem l'iarrer .Aufschiebung der .Absolution bis zur „Bewahrung" der echtea Reue

eropfuhlen, was Ritsehl mit Recht als im Prinzip calnnistisch bezeichnet.

•*l Die fiir uns wi"-tntlichen Punkte finden sich am betjuemstcn bei I'litt,

Hnzendorfs Theologie (3 Bande, (iotha iSögf.) Bd, I S. 325, 345, 381, 412, 429,

433 f., 444, 448, Bd. II S. 372, 381, 385, 409 f., Bd. III S. 131, 167, 176. — Vgl.

audi Beruh. Becker, Ziosendorf und wia Christentum (Leipzig 1900) 3. Buch«

Kap. III. —
*') Freilicb hielt er die Anpbnrser Konfesn«»! nur dum flbr eine geeignete

Urkunde lotherisch-christtichen (^ubenileben*, wenn man, — wie er in seiner ekel-

hallen Terminologie es ansdrttckt, — eine „Wondbrflhe** darflber ausgegossen habe.

Ihn m lesen ist eine Pönitens, weil seine Sprache in der weichliehen Zerflosaenheit

der Gedanken noch «bler wirkt, als das „Christoterpentinol", welches F. Th. Vischer

bei seiner Polemik mit der Mttnchener „Qiristoterpe** so filrcbterlieh war.
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punkt, welcher dem der calvinistischen Heüigenaristokratie in vieler

Hinsicht durchaus entspricht Die viel erörterte Übertragung

des Ältestenamts auf Christus am 12. November 1741 brachte et-

was Ähnliches auch äufieriich zum Ausdruck. Von den drei

„Tropen" der Brüdergemeinde war überdies der calvinistische und

der mahrische von Anfang an im wesentlichen an der reformierten

Berufeethik orientiert Auch Zinzendorf sprach ganz nach pu-

ritanischer Art John Wesley gegenüber die Anseht auSi dafi, wenn
auch nicht immer der Gerechtfertigste selbst, so doch andere an

•der Art seines Wandels seine Rechtfertigung erkennen könnten.**)

Aber andererseits tritt in der spezifisch Hermhuterischcn Frömmig-

keit das Gefühlsmoment sehr stark in den Vordergrund und suchte

speziell Zinzendorf persönlich die Tendenz zur asketischen Heiligung

in puritanischem Sinn in seiner Gemeinde immer wieder geradezu

zu durchkreuzen ^*'®) und die Werkheiligkeit lutherisch umzubiegen.'"*)

Auch entwickelte sich , unter dem Einfluß der Verwerfung der

Konventikel und der Beibehaltung der Beichtpraxis, eine wesent-

lich lutiicrisch gedachte Gebundenheit an die sakramentale Heils-

vcrmittlung. Dann wirkte auch der spezifisch Zinzctidorfsche Grund-

satz, daß die Kindlichkeit des religiösen Empfindens Merkmal

*^) „Wir erkeaneii in kdner Rdigion einige für BrfldcTi die nicht durch die

Besprengang des Blutes Christi gewaschen und durchaus Terftttdert in der

Hdligung des Geistes fortfahren. Wx erkennen kefaie offenbare {»m sichtbare)

Gemeinde Christ, als wo das Wort Gottes rdn und lauter gelehrt wird und de

avfch heilig als die Kmdcr Gottes danach leben." — Der leiste Sats ist swar

Ludicrs kleinen Katediismus entnonunen; aber — wie adion Ritsehl hervorhebt ^
dient er dort der Antwort «nf die Krage, wie der Name Gottes gdieiligt werde,

hier dr>£jrgen 3cr Abgrenzung der Kirche der Heiligen.

S. Pliu I p. 346. ~ Noch entscliiedcner die bei Pütt I p. 381 zitierte

Antwort auf die Frajje : „ob die guten Werke nötig zur Seligkeit ?" — „Unnötig und

schädlich zur Erlangung der Seligkeit, nach erlangter Seligkeit aber so nötigi daS

wer sie nicht tut, auch nicht selij^ ist."

Z. B. durch jene Karnkaturcn der „chhstlicben Freiheit", welche Kitsehl

n. a. O. ni S. 381 geiflelt

Vor allem durch verschärfte Betonung des Straftatis&ktionsgcdankens in

der HeOdehie, den er, nach der Abldmung seiner missionierenden AnnKherungsver-

snehe durch die amcrikanisdien Sdrten, auch zur Grundlage der Heilignngsmethode

madite. Die Erhaltung der Kindlichkeit und der Tugenden des demfltigen Sich-

Bcscbeidetts wird von ihm seitdem als Ziel der Hermhutischen Askese in den Vordeiw

pund gestellt, in scharfen Gegensats g^en die durchaus der puritanischen Askese

ansitzen Tendensen in der Gemeinde.

4*
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seiner Echtheit sei, ebenso 2. B. der Gebrauch des L o s e s als Mittel der

Offenbarung von Grottes Willen, doch dem Rationalismus der Lebens-

(uhrung so stark entgegen, dafi im ganzen, soweit der Einflufi des

Grafen reichte,^®'*) die antirationalen, gefühlsmäßigen Elemente in

der Frömmigkeit der Hermhuter doch weit mehr als sonst im

Pietismus überwiegen.^®*) Die Verknüpfung von Sittlichkeit und
Sündenvergebung in Spangenbergs „Idea fidei iratrum" ist ebenso

locker^®*) wie im Luthertum überhaupt Zinzendoris Ablehnung

des metiiodistiscfaen VoUkommenhdtsstrebens entspricht — hier wie

überall — seinem im Grninde eudämonistischen Ideal, die Menschen

schon in der Gegenwart die Seligkeit*") (er sagt: „Glückselig-

keit") gefühlsmäßig empfinden zu lassen, statt sie anzuleiten,

ihrer durch rationales Arbeiten an sich für das Jenseits sicher

zu werden. *^*'^) Andererseits ist der Gedanke, daii der entscheidende

101») eben seine Grenzen hatte. Ks ist schon aus diesem r.ruofi-

verfehlt, Religiosität in eine ..s o z i a 1 psychische" I''.ntwicklungSSttlfe eioAcbachteln

lu wollen, wie es bei Lamprecht geschieht. Überdies aber ist seine ganze Religio-

sität durch nichts stärker beeinflußt, als durch den Umstand, (lafl er ein Grat"

mit im Clrunde feudalen Instinkten war. (irade die ( i e 1 ü h 1 sseite derselben wölrde

ferner „sozialpsychisch" in die Zeit der sentimentalen Decadcnce des Rittertums

ganz ebenso put wie in die der ,,I'inplln(Isanikeit" ]i:isscn. Sie ist in ihrem Gegen-

satz gegen den westeuropäischen Kationalismus, wenn überhaupt „sozialpsychisch",

dann am ehesten durch die Rückständigkeit und patriacbale Gebundenheit des

deutschea Ostens verständlich su machen, wie wir später sehen werden.

***) Ziaxendorh Konlrovenen mit Dippel ergeben diei ebenso, wie — nach

seinem Tode — die Anfleruogea der Synode von 1764 den Heilsanstal ts-Cbaraletcr

der Herrenlintergemeinde deutlich cum Ausdruck bringen. S. Ritsdils Kritik daran

a. o. O. in S. 443f.

***) Vgl. s. B. § 151, 153, 160. Dnfl du Ausbleiben der Heiligung trotx

wahrer Reue und Sflndenvergebung möglich ist, geht speddl ans den Bemerkongen

S. 311 hervor und oitspricht der lutherischen Heilslehre ebenso, wie es der calviai»

Stisdien (und ntethodistisehen) widerspricht

Vgl Zinzendorfs bei Plitt II S. 345 silierte Auflerungen. Ebenso Spancea-

berg, Idca fidei p. 325.

"*) Vgl. z. h. die bei Plitt III S. 131 zitierte ÄuOening Z.'s zu Matth. 20, 28

„Wenn irli einen Menschen sehr, dem Gott «-ine feine Gabe gegeben hat, so freue

ich micii und bedient- mich der (iabc mit Vcrj^nü<j<'n. Wcnti ich aber merke, er

ist mit drni Seinen nicht zufrieden, sondern will es noch feiner herausbringen, so halte

ich d.is tür den .-Xnfang des Ruins einer solchen Person." — Z. leugnete eben —
insbesondere bei seinem Gespräch mit John Wesley 1743 — den Fortschritt m

der Heiligung, weil er diese mit der Rechtfertigung idcnfizierte und allein in

dem gefttblsmifiig gewonnenen Verliillnis su Christas fiuid. Plitt 413.
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Wert der Brüdergemeinde im Gegensatz zu anderen Kirchen in

der Aktivität des christlichen Lebens, in Mission und — was damit

in Verbindung gebracht wurde — Beru&arbeit liege, auch hier

lebendig geblieben. Zudem war doch die praktische Rationalisierung

des Lebens unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit ein ganz

wesentlicher Bestandteil auch von Zinzendoris Lebensanschauung.'^^

Sie folgte för ihn — wie für andere Vertreter des Pietismus —
einerseits aus der entschiedenen Abneigung gegen die dem Glauben

gefahrlichen philosophischen Spekulationen und der dementsprechen-

den Vorliebe fiir das empirische Einzelwissen, andererseits aus

*••) Die aber eben wegen dieser Ableitung nicht konsequent ethisch begründet

wurde. Z. lehnt Luthers Idee vom „Gottesdienst" im Beruf als dem nuißgebendea

Gesichtspunkte für die Bcrufstrruc ab. Dieselbe sd vielmehr Entgelt fUr des

»Heilands Handwerkstreue", (l'litt II .S. 411.)

Hck;innt ist stin .Ausspruch: „lun vernünftiger Minscli soll nicht un-

gläubig und ein gUiubiger Mensch nicht unvernünftig sein" in seinem ,,Sokrates, d. i.

Aulrichligc Anzeige verschiidincr nicht sowohl unbekannter als vielmehr in Abfall

geratener Hauptwahrheiten" (1725), ferner seine Vorliebe fttr Scbriflsteller wie Bayle.

Die ausgeprägte Vorliebe der protestantiseheii Askese für den durch

malheiiiatiscbe Fundamentiening fatioiialisierten Empiilsmiis ist bekannt and hier noeh

nicht nihcr so erörtern. Vgl. Aber die Wendung der WissenschaAen mr mathe-

malisch'ralionaUsierten „exakten" Forschnng, die philosophisehen Motive dasu, tmd

deren Gegensatz gegen die Gesichtspunkte Bacons: Windelband, Gesch. d. Philo«.

S. 305—^307, speneU die Bemerkungen S. 305 unten, welche den Gedanken, die {

moderne Naturwissenschaft sei als Produkt materiell-technologischer Interessen zu '

begreifen, treffend ablehnt. Höchst wichtige Hezichungen sind natürlich vorhanden I

aber weit komplizierter. S. ferner VVindelband, Neuere Philos. 1 S. 40!". — Der für die
|

Stellungnahme der prolestantisrh'^n A>krsc rntsclicidcnde CI e s i c Ii t s p u n k t , wie <-r '

wohl am deutlichsten in Spencrs Theol. bedenken 1. S. 232 III S. 2O0 licrvnrtrilt,

war ja, dal> wie man den Christen an den Früchten seines (llauhcns erkennt, so

aach die Erkenntnis Gottes und seiner Absichten nur aus der Erkenntnis seiner

Werke heraus gefordert werden könne. Die bevoraugte Disziplin alles puritanischen,

tinferiscben und pietistischen Christentums ist demgemäß die Physik und demnächst

andere mit gldehartiger Methode arbeitende mathematbch^naturwissenschaftliche Dis-

siplinen. Man glaubte eben, aus der empirischen Erfassung der göttlichen Gesetze

in der Natur cur Kenntnis des „Sinnes** der Welt emporstdgen su können, der auf

dem begrifllicher Spekulationen bei dem fiagmentarischen Charakter der

göttlichen Offenbarung — ein calvinistischer Gedanke — doch nie zu erfassen sein

werde. Der Empirismus des 17. Jahrhunderts war der Askese das Mittel, „Gott in der

Natur" zu suchen. K r schien zu Gott hin, die philosophische Spekulation von Gott

all zu führen. Speziell die .Xristnleli'^ciie Philosophie ist nach Spener der Grund-

scbadcn für das Christentum gewesen. Jede andere sei besser, insbesondere die
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dem weltklugen Sinn des berufsmäßigen Missionars. Die Brüder-

gemeinde war als Missionsmittelpunkt zugleich Geschäitsutitcrnchmen

und leitete so ihre Glieder in die Bahnen der innerweltlichen As-

kese , welche auch im Leben überall zuerst nach „Aufgaben"

fragt und es im Hinblick auf diese nüchtern und planmäßig ge-

staltet. Nur steht als Hemmnis wieder die aus dem Vorbild des

Missionslebens der Apostel hergeleitete Glorifizicrung des Charisma

der apostolischen Besitzlosigkeit bei den von Gott durch „Gnaden-

wahl" erwählten „Jüngern" da, welches eben doch im Effekt eine

teilweise Repristination der „consilia evangelica" bedeutete. Die

Schaffung einer rationalen Berufsethik nach Art der calvinistischen

wurde dadurch immerhin hintangehalten, wennschon — wie das

Beispiel der Umwandlung der Täuferbewegung zeigt — nicht aus-

geschlossen.

Alles in allem werden wir, wenn wir den deutschen Pietismus

unter den für uns hier in Betracht kommenden Gesichtspunkten

betrachten, in der religiösen Verankerung seiner Askese ein

Schwanken und eine Unsicherheit zu konstatieren haben, welche

gegen die eherne Konsequenz des Calvinismus erheblich abfällt und

teils durch lutherische Einflüsse, teils durch den Gefühlscharakter

seiner Religiosität bedingt ist Denn es ist zwar eine große Hin-

„|i 1 .1 1 <> n i s 0 Ii ("•
: Tons. Theol. III, 6, I, Dist. 2, Nr. 13. Vgl. ferner folgende

cliaraklcri-sÜNcIic Strllr : l inlc pro Cartcsio ijuid dic.im non habeo (er hat ihn nicht

gelesen), Semper Urnen optuvi et oplo, ul Deuü viros e.\citet, qui veram philosophiana

zeltendem ocuUs sisterent, in qua nullius hominis attenderetur auctoriUs»

sed Sana taotum magistri neseia ratio, Spener Goos. TheoL II, 5, Nr. ^ —
Welche Bedeutung jene AulTusungen des asketischen Protestantismus fttr die Entwick-

lung der Ersiehungt speziell des Realunlerrichlt, gehabt haben, ist bekannt

Kombiniert mit der Stellung rar „fides implicita** ergaben sie sein pSdagogisehes

Programm.

„Es ist das eine Art Menschen, die ihre Glückseligkeit ohngefähr in vier

Stflcke setzen: i. gering, verachtet, geschmSht ... zu werden ... 3. alle Sinne,

die sie nicht brauchen /.um Dienst ihres Herrn, ... zu vernachlässigen ... 3. ent«

weder nichts zu liahen oder, was sie bekommen, wieder wegzugeben . . . 4. tage-

1 ö h n e r niiitiig zu arbeiten, iiiclit um \'i rdiensles, sondern um des Herufes und

um der Sache des Herrn willen und ilires Niiehstcn . . ." iHi rl. Reden II, S. 180,

Pütt I S. 445.) Nicht alle können untl dürfen
,,
Junger" werden, sondern nur die

welche der Herr beruft, — aber nach Zinzendorfs eigenem Eingeständnis (^Plill I

S. 449) bleiben dann doch Schwierigkeiten, da die Bergpredigt sich formell an alle

wendet Die VerwandschaA dieses ,4reien Akosmismus der Liebe** mit den alten

t&uferischen Idealen Wh in die Augen.
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seitigkeit, dieses gefiihlsmäßige Element als das den Pietismus im

Gegensatz zum Luthertum Spezifische hinzustellen.^^**) Aber im

Vergleich mit dem Calvinismus mufite allerdings die Intensität

der Rationalisierung des Lebens notwendig geringer sein, weil der

innere Antrieb des Gedankens an den stets von neuem zu bewähren-

den Gnadenstand, der die ewige Zukunft verbürgt, gefühlsmäfiig

auf die Gegenwart abgelenkt und an Stelle der Selbstgewifihett,

welche der Prädestinierte in rastloser und erfolgreicher Berufsarbeit

stets neu zu erwerben trachtet, jene Demut und Gebrochenheit""')

des Wesens c^esetzt wurde, welche teils die I'olge der rein auf innere

Erlebnisse tjerichteten ( icfühlserregun^, teils des vom Pielisnius zwar

vielfach mit schweren Ikdenken betrachteten, aber doch meist ge-

duldeten lutherischen Heichtinstituts war."*) Denn in alledem

manifestiert sich eben jene spezifisch lutherische Art, das Heil zu

suchen, für welche die „Ver^^^ebun^ der Sünden", nicht die prak-

ti^che ..Heiliguns^", das Entscheidende ist. An Stelle des i>lan-

maliigen rationalen Strebens darnach : das sichere Wi sse n von der

künftigen /jenseitigen) Seligkeit zu erlani^en und festzuhalten, steht

hier das Bedürfnis, die Versöhnung und Gemeinschaft mit Gott

jetzt (diesseitig) zu fühlen. Wie aber im äußeren, „materiellen"

Leben die Neigung zum Gegenwartsgenuß streitet gegen die ra-

tionale Gestaltung der „Wirtschaft", die ja eben an der Fürsorge

für die Zukunft verankert ist, — so verhält es sich, in gewissem

Sinne, auch auf dem Gei)iet des religiösen Lebens. Ganz offenbar

enthielt also die Ausrichtung des religiösen Bedürfnisses auf eine

gegenwärtige innerliche Gefühlsaffektion ein minus an Antrieb

zur Rationalisierung des innerweltlichen Handelns gegenüber

****) Dcna die gefUblfmifiige Verinnerliehung der FrSmmigkeit iit dem Lttther*

tnm auch der Epigoncnseit keineswegs einfach fremd. Das Asketische, die in
|

den Angen d'-r Lutheraner nach „Werkheiligkeit" icbineckcnde LebeasreglementierUBg
'

ist hier viehnchr der konstitutive Unterschied.

' "*) Eine „bereUche Angst" sei ein besseres Zeichen der Gnade als die „Sicher-

heit-, rndnt Spcnrr Thcnl. Bedenken I, 324. Auch hei [»uritanischcn Schriftstellern

fipidcn wir natürlich narlidrückliche Warnun^on vor ..falscher Sicherheit", aber wenig-

stens die Prädestinationslelire wirkte, soweit ihr EintiuÜ die Seelsorge bestimmte,

Stets in der entgegengesetzten Richtung.

*'•) Denn der p s y c h o 1 o g i s c h c Et'l'ckt des Bestehens cU r Hcichte war überall

Entlastung der Ki^'enverantwortung des Subjekts für seinen Wandel: — deshalb

wird sie ja gesucht, — und damit der rigorosen Konsequenz der asketischen An-

forderungen.
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dem nur auf das Jenseits ausgerichteten ßewährungsbedurfnis der re-

formierten „Heiligen", wahrend sie frdlich gegenüber der traditiona*

Ustisch an Wort und Sakrament haftenden Gläubigkeit des ortho-

doxen Lutheraners immerhin ein plus an methodischer religiöser

Durchdringung der Lebensföhrung zu entwickeln geeignet war.

Im Ganzen bewegte sich der Pietismus von Francke und Spener

zu Zinzendorf hin in zunehmender Betonung des Gefiihls-

charaktcrs. Es ist aber nicht irj^end eine ihm immanente „Entwick-

lungstendenz", welche sich darin äußert, sondern jene Unterschiede

folgen aus GegensätzHchkeiten des rehgioscn und sozialen Milieus,

dem ihre führenden \'ertreter entstammten. Davon in anderen Zu-
sammenhan;::^. Erst später w'ird auch davon zu reden sein, wie die

Eigenart des deutschen Pietismus in seiner sozialen und geographischen

Verbreitung zum Ausdruck kommt. '^-) Hier haben wir uns noch
einmal daran zu erinnern, daß natürlich die Abschattieruni,^ dieses

Gcfuhlspictisnius pe<j;enüber der reli;^iösen Lcbensfülirun;,^ der puri-

tanischen Heiligen sich in ganz allmählichen l ^l)er<i^ängen vollzieht.

Wenn eine praktische Konsequenz des Unterschiedes wenigstens provi-

sorisch schon hier charakterisiert werden soll, so kann man die

Tugenden, welche der Pietismus züchtete, mehr als solche bezeichaen,

wie sie einerseits der „berufstreue" Angestellte, Arbeiter und Haus-

industrielle und andererseits vorwiegend patriarchai gestimmte Arbeit-

geber in Gott wohlgefälliger Herablassung (nach Zinzendorfs

Art) entfalten konnten. Der Calvinismus erscheint im Vergleich

damit dem harten rechthchen und aktiven Sinn bürgerlich-kapita-

listischer Unternehmer wahlverwandter. ^^^) Der reine Gefühls-

pietismus endlich ist — wie schon RitschH^**) hervorgehoben

'**) Wie stark dabei — auch für die Art der pietistischen Frömmigkeit —

-

rein politische Momente mitspielen, hat schon Ritsehl in seiner Darstellung det

Wttrttembcrgischen Pietismus (Bd. III des oft zit. Werkes) angedeutet.

"Vi S( llistvcrsländlich ist auch der Calvinismus, jedenfalls der genuine, ,, pa-

triarchalisch". Un<l der Zusammenhang des Erfolges z. B. von Baxters Thiitigkcil

mit dem hausindustriellf-n Charakter des Gewerbes in Kiddermin.ster tritt in seiner

Autobiographie deutlich hcrvur. S. die in di n Werks ol thc Pur. Divines p. XXXN'III

zit. Stelle : ,,The lown livelh u|)on thc weavin^ of Kidderminsler stufTs, and as they

stand in their loom, thcy cm srt a bouk betöre theni , or edifV each othcr . .

Indessen ist dabei der l'alriar* halismus aul dem Boden der rclorraicrten und erst

recht der täuferischen Ethik anders geartet als auf dem Boden des Pietismuj>. Dies

Problem wird uns erst im anderen Zusammenhang beschäftigen.

Lehre von der Kechlicrü^jung und Versöhnung, 3. Aufl. I S. 598. —
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hat — eine religiöse Spielerei fiir „leisure classes". So wenif^ er-
|

schöpfend diese Charakterisierung^ ist — wie sich noch zci^^en

wird — so entprechen ihr doch noch heute t^cwis.sc Unterschiede

auch in der ökonomischen Eigenart der X'ölkcr, die unter dem
Einfluß der einen oder anderen der beiden asketischen Richtungen

gestanden haben. —
Die Verbindung gefühlsmäßiger und dabei doch asketischer

Religiosität mit zunelimcndcr Indifferenz oder Ablehnung der

dotrmatischen P'unciamente der calvinistischen Askese charakte-

risiert nun auch das englisch-amerikanische Seitenstück des konti-

nentalen Pietismus: den Methodismus.''*! Schon sein Name
zeigt, was den Zeitgenossen als Eigenart seiner Anhänger auffiel:

die „methodische" Systematik der Lebensführung zum Zweck der

Erreichui^ der ccrtitudo salutis: denn um diese handelt es sich

von Anfang an auch hier und sie blieb Mittelpunkt des religiösen

Strebens. Die trotz aller Unterschiede unbezweifelbare Verwandt-

schaft mit gewissen Richtungen des deutschen Pietismus zeigt sich

nun vor allem darin, daß diese Methodik speziell auch auf die

Herbeiführung des gefühlsmäßigen Aktes der „Bekehrung" über-

tragen wurde. Und zwar nahm hier die — bei John Wesley durch

Wenn Frirdrich Wilhelm I. dea Pietismus überhaupt als eine für Rentiers geeig-

nete Angelegenheit bezeichnete, so ist das freilich mehr für diesen König als fiir

den rietismus der Spener und Krunckc bezeichnend, und der König WttfltC wobl»

warum er ihm durch sein Tolcran/tilikt seine Staaten offnetf.

"*) Zur oricntitTondrn F.intuhrung in die Kenntnis dos Methodismus ist der

vorrüfjlichf Artikel ,.Methodismus" von Loofs in der Real-Encykl. f. Prot. Theoi. !

u. K. 3. Aufl. ganz besonders gceijjnct. Auch die Arbeiten von Jacoby ^speziell •

das „Handbuch des Methodismus"), Kolde, Jüngst sind dazu brauchbar. Über Wesley:
j

Tyennan, Ufe and times of John W. London 1870 f. Das Buch von Watson (Life l

of W., auch in Obenetznng) ist populär. — Eine dar beiten Bibliotheken cur Ge-

scliicble des Methodismus hat die Northwestern University in Evanston bei Chicago.

Sie ist — wenn man von den persönlichen Beeinflussungen der Wesleyi

ntMiebt — historisch durch das Absterben des Priidestinationsdogmas einerseits und

durch das wuchtige Wiedererwachen des t,so]a fide*' bei den Grttndem des Methodismus

andererseits bedingt, vor allem aber durch den Miss ions Charakter des Methodts-

nos motiviert, der eine (umbildende) Repristination gewisser mittelalterlicher Me>

thoden der „Erweckungs"-rrcdigt herbeiführte und diese mit pietistischen Formen

kombinierte. In eine allgemeine Entwicklungslinie zum „Subjektivismus** gehört

die Erscheinung, — die in dieser Hinsicht nicht nur hinter dem Pietismus, sondern

auch hinter der bembardiniscbcn Frömmigkeit des Mittelalters zurückstand, — sicher-

lieh nicht hinein.
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Herrenhuterisch'lutherische Einflüsse erweckte — Gefuhlsmäfiigkeit,

da der Methodismus von Anfang an auf Mission unter den Massen ab-

gestellt war, einen stark e mot io n eilen Charakter an« speziell auf

amerikanischem Boden. Ein unter Umstanden bis zu den fiirchter-

liebsten Ekstasen gesteigerter Bufikampf, in Amerika mit Vorliebe

auf der „Angstbank" vollzogen, föhrte zum Glauben an Gottes un-

verdiente Gnade und zugleich damit unmittelbar zum Bewußtsein

der Rechtfertigung und Versöhnung. Diese emotionelle Religiosität

ging nun, unter nicht geringen inneren Schwierigkeiten, mit der

durch den Puritanismus ein für allemal rational abgestempelten

Ethik eine Verbindung ein. Zunächst wurde im^ G^ensatz

zum Calvinismus, der alles nur Greiuhlsmäflige iür der Täuschung

verdächtig hielt, prinzipiell eine rein gefühlte, aus der Unmittel-

barkeit des Greisteszeugnisses fliefiende, absolute Sicherheit des Be-

gnadeten — deren Entstehung wenigstens normalerweise auf Tag
und Stunde feststehen sollte — als das einzig zweifellose Funda-

ment der certitudo salutis angesehen. Ein dergestalt Wieder-

geborener kann nun nach der Lehre Wesleys, die eine konsequente

Steigerung der Hdtigungsdoktrin , aber eine entschiedene Ab-

weichung von der orthodoxen Fassung derselben darstellt, schon

in diesem Leben kraft des Wirkens der Gnade in ihm durch einen

zweiten, rcgclmäfiig gesondert eintretenden und ebenfalls oft plotz*

liehen inneren Vorgang, die „Heiligung", zum Bewußtsein der Voll-
kommenheit im Sinne der Sündlosigkeit gelangen. So schwer dies

Ziel erreicht wird — meist erst ^c^^cn Ende des Lebens — , so un-

bedingt ist danach — weil es die certitudo salutis endgültig verbürgt

und frohe Siclierheit au die Stelle der „mürrischen" Sorge der Cal-

vinisten setzt — zu streben, und es muÜ jedenfalls der wirklich

Bekehrte sich als solcher vor sich selbst und anderen dadurch aus-

weisen, daß zum mindesten die Sünde „keine Macht mehr über ihn

hat". Trotz der entscheidenden Bedeutung des Selbstzeugnisses des

Gefühls wird dabei natürlich doch der am Gesetz orientierte heilige

Wandel festgehalten. Wo Weslcy gegen die Werkgerechtigkeit

seiner Zeit kämpft, belebt er lediglich den altpuritanischen Ge-

danken wieder, daß die Werke nicht Realgrund, sondern nur Kr-

kenntnisgrund des Gnadenstandes sind, und auch dies nur dann,

wenn sie ausschließlich zu Gottes Ruhm getan werden. Der kor-

"*•*) So hat Weslcy selbst gelegentlich den Effekt des methodistischen Glaubens

gekenn zeichaet. Die Verwandtschaft mit der Zinsendorftcben „Glückseligkeit'* liegt

zutage.
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reicte Wandel allein tut es nicht — wie er an sich selbst er-

fiahren hat — : das Gefühl des Gnadenstandes muö dazu treten.

Er selbst bezeichnet gelegentlich die Werke als „Bedingung" der

Gnade und betont auch in der Deklaration vom 9. Aug. 1771

daß, wer keine guten Werke tut, kein wahrer Gläubiger seL

Trotz alledem ergaben sich Schwierigkeiten. ^"*) Für diejenigen Me-

thodisten, welche Anhänger der Prädestinationslehre waren, be-

deutete die Verlegung der certitudo saiutis statt in das aus der
j

askeii«;chen Lebensführung selbst in stets neuer Bewilhrun<^^ folgende
j i

Gnadenbewußtsein in das unmittelbare Gnaden- und Vollkommen- '

heitsge fühP'% — weil ja dann an den einmaligen Buflkampf

sich' die Sicherheit der „perseverantia" knüpfte — eins von zwei

Dingen: entweder, bei schwachen Naturen, antinomistische Deutung

der „christlichen Freiheit**, also Kollaps der metbodisdien Lebens-

iiihning; — oder, wo diese Konsequenz abgelehnt wurde, eine zu

schwindelnderHöhe sich aufgipfelnde Sdbstgewifiheit desHeiligen: ^^^)

|

eine gefühlsmäßige Steigerung des puritanischen Tjrpus. Diesen

Folgen suchte man, angesichts der Angriffe der Gegner, einerseits

durch gesteigerte Betonung der normativen Geltung der Bibel und

der Unentbehriichkett der Bewährung entgegenzutreten,^'^ anderer-

seits aber föhrten sie im £rfolg zu einer Verstärkung der anti-

calvinistischen. die Verlierbaikeit der Gnade lehrenden Richtung

Wesleys innerhalb der Bewegung. Die starken lutherischen Ein-

flüsse^ denen, unter Vermittlung der Brüdergemeinde, Wesley aus-

gesetzt gewesen war, verstärkten diese Entwicklung und ver-

S. dieselbe z. B. in Watsons I.cbcn Wcslcys idcutschc Ausg.) S. .^31.

J. Schncckcnburgcr, Vorlesungen ü!>er rlir Lehrbcgrilfc der kleinen pro-

testantischen Kirchcoparteien. Herausg. von Hundeshagen. Frankfurt 1863, S. 147.

"*) Whitefidd, der KAbrer der prädettioatisnisclien Gruppe, wddte nach

seinem Tode, weil unorganisiert, terfiel, lehnte Wesleys „VoUkomnienheits**-Lehre

hn wesentlichen ab. In der Tat ist dieselbe ja nur ein Surrogat des „BewXhrungs-

gcdankens** der Calvinisten.

SehneclKcnbu^er a. a. O. S. 145. Etwas anders Looft a. a. O.

"*) So die Konfbrens von 1770. Sdion die erste Konferens von 1744 hatte

anerkannt, dafl die Bihelworte „bis auf Haaresbreite" den Calvintsmus einerseits, den

AntinonüssBUt andererseits streiften. Bei ihrer Dunkelheit solle man um doktrineller

Differenzen willen sich nicht von einander scheiden, solange die Geltung der Bibel

als praktische Norm festgehalten bleibe.

Von den Herrnliutern schied die Methodisten ihre I-elirc von der Mög-

lichkeit sündloser Vollkonimenlieit, welche speziell auch Zinzendorf ableimte, wahrend

andererseits Wesley das Gefühl smäliige der herrenhuterischcn Religiosität ab
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mehrten die Unbestimmtheit der religiösen Orientierung

der methodistischen Sittlichkeit ^'®) Im Ergebnis wurde schließlich

^1 wesentlich nur der Begriff der „r^cneration" — einer unmittelbar

i als Frucht des Glaubens auftretenden gefühlsmäßigen Sicherheit

I
der Errettung — als unentbehrlichen Fundaments und der Heiligung

mit ihrer Konsequenz der (wenigstens virtuellen) Freiheit von der

Macht der Sünde als des aus jener folgenden Erweises des Gnaden-

standes konsequent festgehalten und die Bedeutung der äußeren

Gmadenmittel, insbesondere der Sakramente, entsprechend entwertet

Der Methodismus erscheint danach für unsere Betrachtung

als ein in seiner Ethik ähnlich schw^kend fundamentiertes Ge-

bilde wie der Pietismus. Aber immerhin diente das Streben nach

dem „higher life/' dem „zweiten Segen", als eine Art Surrogat

.

der Pradestinationslehre und, auf dem Boden Englands erwachsen,

orientierte sich die Praxis seiner Ethik durchaus an derjenigen des

reformierten Christentums, dessen „revival" er ja sein wollte. Metho-
disch wird deremotionelle Akt derBekehrung herbeigeführt und, nach-

dem er erzielt ist, ^ndet nicht ein frommes Genießen der Gemein-

schaft mit Gott nach Art des gefühlsmäßigen Pietismus Zinzendorfe

(statt, sondern alsbaldywird das erweckte Gefühl in die Bahn ratio-

nalen Vollkommenheitsstrebens geleitet Der emotionelle Cha-

rakter der Religiosität führte daher nicht zu einem innerlichen Ge*

fühlschristentum nach Art des deutschen Pietismus. Daß dies mit

der, (zum Teil gerade infolge des emotionellen Ablaufs der Be-

kehrung), geringeren Entwicklung des Sündengefiihls zu-

sammenhängt, hat schon Schneckenburger gezeigt und ist ein

stehender Punkt in der Kritik des Methodismus geblieben. Hier

blieb der reformierte Grundcharakter des religiösen Empfindens

maßgebend. Die Gefuhlserregung nimmt den Charakter eines nur

gelegentlich, dann aber ,4corybantenartig" geschürten Enthusiasmus

an, der den rationalen Charakter der Lebensführung im übrigen

keineswegs beeinträchtigt^*^) Die „regeneration" des Methodismus

„Mysük" etnpfiuid und Luthe» Aasicbtea Aber das „Geiets** als „blasphemisch**

bcteicbnete.

Jobn VVesley hebt gelegentlich hervor, dafi man ttberall : bei Quäkern,

Prcsbyterianern und Hochkirchlern, Dufjmen glauben müsse, nur bei den Metho-

clistcn nicht. — Vpl. zu «Itni Vorstehenden auch die freilich sumniariscbe Dar-

stellung bei Skeats, llistory of thc Iree churches of l-.uj^land 1688— 185 1.

Natürlich abrr becintriuhtif^i ti kann, wie er dies heute bei diu amori-

kanischcn Negern tut. — Im übrigen hängt der ott ausgeprägt pathulogischc Charakter
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schuf so lediglich eine Ergänzung der reinen Wcrkhciligkeit : eine

leligiöse Verankerung der asketischen Lebensführunf^, nachdem die

Prädestination aufgegeben worden war. Die Kennzeichen des

Wandels, unentbehrlich als Kontrolle der wahren Bekehrung, als

ihre^,Bedingung", wie Wesley gelegentlich sagt, sind in der Sache

dabei die gldchen wie Jm. .QybdaisiDus. Als einen Spätling'^')

können wir ien Methodismus im folgenden bei der Erörterung

der Beruüsidee, zu deren Endaltung er nichts Neues beisteuerte,

im wesentlichen beiseite lassen. Wichtig für unsere Probleme

wird er erst wieder, wo wir zur Betrachtung dfiL §^a1ethik und.

damit der Reglementierung des Berufslebens durch die Icirchlichen

Organisationen gelangen. Denn in der Art der Organisation
liegt das Eigenartige seiner Wirksamkeit begründet —

Der Pietismus des europaischen Kontinents und der MethodiS'

mus der angelsächsischen Völker, sind nach ihrem Gedankengehalt

sowohl als nach ihrer geschichlichen Entwicklung betrachtet, sekun-

däre Erscheinungen. Dagegen steht als zweiter selbständiger
Träger protestantischer Askese neben dem Calvinismus das Täufer- i

tum und die aus ihm im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts direkt .

oder durch Aufnahme seiner religiösen Denkformen hervorge-
|

gangenen Sekten'**) der Baptisten, Mennoniten und, vor
|

der aethodistischen Emotion im Gegensatz zu der relalstiv milden Gefühlsroäfiigkeit

des Pietismus wohl — neben rein liistorischen Gründen und der Publizität des Vor*

gugs — vielleicht auch mit stärkerer asketischer Durchdringung des Lebens

in den Verbreitungsgebieten des Methodismus näher /usammen. Das zu entscheiden

wäre aber nur Sache der Neurologen. (Manche geistreich durchgeführten Hypo-

thesen über die Wirkung von i^fifektverdrängungen" usw. in den früher zit. Werk von

W. Hcllpach).

Loofs a. a. O. S. 750 hebt nachdrücklich hervor, daö der Methodismus

lieb Ton anderen asketisdien Bewegungen dadurch unterscheidet, dafl er nach der

eo^ischen AufkUnugsepoche liegt und stdlt ihn an der (freilich sehr viel schwäch-

licheren) Renaissance des Pietisnras im ersten Drittel dieses Jahrhunderts bei ans

in Parallele. — Aber immerhin wird, im Anschlnfl an Ritsehl, Lehre ron der

Rechtfertigung nnd Versöhnung, Bd. I 568 f., doch wohl auch die Farallelisienuig

nit der Zinsendorfsehen Spielart des Fietiamns, die ja — im Gegensats su Spener

und Francke — auch schon Reaktion gegen die Aufklärung ist, erlaubt bleiben.

Nur nimmt eben diese Reaktion im Methodismtts, wie wir sahen, eine sehr andere

Richtung als im Hcrrenhutertum, wenigstens soweit es von Zinzendorf beeinflußt war.

Von den Baptisten gehen nur die sog. „General Baptisls" auf die alten

Täufer zurück. Die ,,Particular Baptists" sind, — wie schon früher gesagt — Cal-

vinisten, welche die Kirchenzugehöngkeit prinzipiell auf die W'icdergeborenen resp

Digitized by Google



62 Max Weber,

allem, der Quäker.^") Mit ihnen gelangen wir zu religiösen Ge-

doch auf persönliche Bekenner beschranken, liahcr prinzipielle \'iiluntarislen und

Gegner aller Slaatskirchcn bleiben, — in der Praxis freilich unter Cromwell nicht

immer konsequent. Sie interessieren uns daher erst in anderem Zusammenhang.

Aber «ich die Genend BapUsts, so hfetoriicli wichtig sie als Träger der tinferisehen

Tradition sind, bieten für nns hier keinen Anlafl su besonderer Bertteksichtigung. Uns

gehen wesentlich die Mennooiten und >~ besonders — die Quiker an. Daft diese,

formell eine Nenstiftung von George Fox nnd seinen Genoasen, in ihren Grund-

gedanken lediglich Fortsetser tiuferisciicr ThuUtion sind, ist fraglos. Die beste

Einllihning in ihre Geschichte, ngleich vnter Veranschanlicfavng ihrer Beriehong sa

Baptisten und Mcnnoniten, gibt Robert Barclay, The inner life of the religious

societies of thc Commonwealth, 1876. Die beste Baptisten>Biblothek scheint

sich in Colgate College im Staat New York zu befinden. —
Es ist eins der vielen Verdienste von Karl Müllers Kirchengeschichte, der

in ihrer Art großartigen, wennsclion äußerlich unscheinbaren, Täuferbewegung die

verdiente Stellung inntrlialb der Darstellung eingeräumt zu haben. Wie keine andere

! liat sie unter der erbarmungslosen Verlolgung von seitcn aller „Kirchen" gelitten,

— weil sie eben Sekte im spezitischen Sinn des Worts sein wollte. Sic war

dorch die Katastrophe der ans ihr hervorgegangenen esehatologischen Richtung in

Münster noch nach 5 Generationen in der gansen Wdt (England z. B.) diskreditiert

'Und de ist, immer wieder serdrflckt und in die Winkel gescheucht, vor Allem ent

tuage nach ihrem Entstehen m einer snsammenhlngenden Formulierung ihres reli-

iösen Gedankengehalts gelangt. So hat sie noch weniger „Theol<^e" prodoziert,

als mit ihren an sich dem fadimifli^ Betrieb des Glanbens an Gott als euier „Wissen-

schaft** feindseligen GrundsStsen vereinbar gewesen wäre. Das berührte die ältere Fach-

theologie — schon ihrer eigenen Zeit,— wenig sympatisch und imponierte ihr auch sehr

wenig. Aber selbst bei manchen Neueren steht es nicht andres. Bei Ritsehl, Pietismus I

S. 22 1. 7. R. «sind die Wiedertäufer" wenig unbefangen, ja in geradezu schnöder Weise

behandelt: man fühlt sich versucht, von einem theologischen ,,Kfiurgec)i.s.slandpunkt*'

zu sprechen. Dabei lag das schone Werk von Cornelius (Geschichte des Münstersclien

Aufruhrs) seit Jahrzehnten vor. Kitschl konstruiert auch hier Uberall einen Collaps

— von seinem Standpunkt aus — ins „Katholische" und wittert direkte Einüiisse

der Spiritnalen nnd Franzikaner-Observanten. Wären solche vereinadt naciiweiriaar,

so vHbfcn diese Fäden dc»ch sehr dflnn. Und vor Allem ist der historische Sach-

verhalt doch wohl der, dafi die oflSsielle katholisdie Kirche die innerwdtliebe

Askese der Laien, wo immer sie es bis cur Konvcntikelbildnng brachte, mit äuflerstem

Mittrauen behandelte und in die Bahn der Ordensbildnng — also ans der „Welt**

heraus — su lenken suchte, oder doch geflissentlich als Askese swdten Graden

den Bettelorden angliederte und ihrer Kontrolle unterordnete. Wo dies nicht ge-

lang, witterte sie ganz ebenso die Gefahr, daß die Pflege subjektivistischer as-

ketischer Sittlichkeit zur AutoritäLsvcmeinung und Häresie führe, wie dies — mit

gleichem Recht — die Kirche I'lisabcths gegenüber den ..prophcsyings". den halb-

pietististicben Bibelkonventikeln, auch wo sie in bczug auf „conformism" durchaus
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tncinschaften, deren P^tbik auf einer prinzipiell gegenüber der refor-

mierten Lehre heterogenen Grundlage ruht. Die narhfolgcMide

Skizze, die ja nur das für uns vorläufii^ Wichtige lieraushebt, ver-

mag von der V'ielgestalt dieser Bewegung kcii\eii Begriff zu geben.

Wir legen natürlich wieder das Hauptgewicht auf die pjitwicklung

in den altkapitalistischcn Ländern. — Der historisch und prinzii)ic]l

wichtigste Gedanke aller dieser (lemcinschaften, dessen Tragweite

für die Kulturentwicklung freilich erst in einem anderen Zusammen-

hang ganz deutlich werden kann, ist uns in .-Xnsätzen bereits bcgci^net:

die „believers' church". Das heißt, daß die religiöse Gemein-

schaft, die „sichtbare Kirche" nach dem Sprachgebrauch der Refor-

mationskirchen ' nicht mehr aufgefaßt wird als eine Art Fidei-

kommisstiftung zu überirdischen Zwecken, eine, notwendig^Gerechte

und Ungerechte umfassende, Anstalt, — sei es zur Mehrung des

Ruhmes Gottes (calvinistisch), sei es zur Vermittlung von Heils-

gütcrn an die Menschen (katholisch und lutherisch), — sondern

ausschließlich als eine Gemeinschaft der persönlich Gläubigen

korrekt waren, tat, und wie es die Stuarts in ihrem Book of «portS— worflber spItCT'—

zum Ausdruck brachten. Die Geschichte zahlreicher Ketzerbcwcgunj^cn, aber auch z. B.

der Humiliatcn und Bcghincn. und ebenso das Schicksal des h< iligcn Franz sind

BelciTL' dafür. — Die Prcdipt der Ucltelmönche, zumal der Frunzi>kancr. hat für die

asketische I.aiensittlichkeit des rcformicrt-tHiiferisrhen Protestantismus wohl mehrfach

den Boden bereiten helfen. Aber die niass- nhuften Züge von Vcrw.indlsc liatt zwischen

der Askese innerhalb des Mönchtums des Occidentcs und der asketischen Lcbcns-

ffllinmg innerhalb des Protestantismus, — die auch in unserem Zusammenhang, als

höchst khrrdeb, immer wieder su betonen sein werdco, — haben ihren schliefllichea

Gmad doch darin, daS natürlich jede auf dem Boden des biblischen Christentums

«tuende Askese eben notwendig gewisse wichtige gemeinsame Zflge haben muH, —
mid weiterhin darin, dafi tiberhanpt jede Askese irgendwelchen Bekenntnisses be>

stimmte probate Mittel nur „Abtötnng" des Heisehes benötigt. — Zu der folgenden

Skine ist noch zu bemerken, dafl ihre Kflrze dem Umstand zuzuschreiben bt, dafl

eben für das in diesem Kapitel zu erörternde Problem: die religiösen Crundlagen

der „bürgerlichen" Berufsidee, die läuferische Ethik nur von sehr begrenzter

Bedeutung ist. — Die soziale Seite der Bewe^'unp wird vorerst geflissentlich bci-

»cite gelassen. Infolge der Problemstellung kann von dem hisU irischen Gehalt der

ä 1 1 c r c n Täuferbewegung auch nur das hier zur r)ar>tellurig gelangen, was nachher

auf die Eigenart der für uns im Vordergrunde stehenden Sekten : Quäker und ^mehr

nebenher) Mennoniten, «ingewirkt haL

S. oben Anmerkung 65*.

***) Ober dessen Ursprung und Wechsel s. A. Ritsehl in seinen „GesammelteB

Anftilseif* S. 69f.
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und Wiedergebornen und nur dieser: mit anderen Worten
nicht als eine „Kirche", sondern als eine „Sekte". Nur dies

sollte ja auch das an sich rein äufierltche Prinzip, ausschließlich

Erwachsene, die persönlich den Glauben sich innerlich erworben

und bekannt haben, zu taufen, symbolisieren.*-") Die „Recht-

fertigung" durch diesen Glauben ist nun bei den Täufern, wie sie

bei allen Religionsgesprächen beharrlich wiederholt haben, radikal ver-

schieden von dem Gedanken einer „forensischen" Zurechnung des

Verdienstes Christi, wie er die orthodoxe Dogmatik des alten Prote-

stantismus beherrscht.**'*) Sie besteht vielmehr in der inner-
lichen Aneignung seines Erlösungswerkes. Diese aber erfolgt

durch individuelle Offenbarung, die Wirkung des göttlichen Geistes

im einzelnen, und nur durch diese. Sie wird jedem angeboten

und es genügt, auf den Geist zu harren und nicht durch sündliches

Kleben an der Welt seinem Kommen zu widerstreben. Die Be-

Natürlich haben die Täufer die Bezeichnung als ,,Sekt»" sU-ts alv^rlt hnt.

Sic sinil die Kirche im Sinne des Ephcserhricfcs (5,271 Aber sie sind für un-.' rc

Tcrniinolüj;ii- ,, Sekte" nicht nur, weil sie jeder Ikzichung zum Staat entbeliren.

Das Verhältnis iwischcn Kirche und Staat in der ersten Zeit des Christentums war

freilich, noch bei den Quäkern (Barclay), ihr Ideal, da ihnen, wie manchen Pietisten

(Tersteegcn), nur die Refadidt d«r KUrelieii imter dem Krens imverdiditig wur.

Aber unter einen unglSubifen Staat, oder gar unter dem Kreus, mnflten auch die

Galvinisten, faute de mieux, — Slinlich wie im gleichen Fall selbst die katholisdie

Kirche, — fiir Trennung von Staat und Kirche lein. Auch nicht desiialb sind

sie eine „Sekte**, weil die Anfiiahme in die Kirchenmitgliedschaft de facto

durch einen Aufhahmerextiug «wischen Gemeinde und Kateehnmenea erfolgte.

Denn das war formell z. R. auch in den niederländiscben reformierten Gemeindea

(als Folge der ursprünglichen politischen Lage) nach der alten Kircbenvcrfassting

der Fall (s. darüber v. HofTmann, Kirchenverfassungsrecht der nicderl. Reformierten

Leipzig 1902.1 — Sondern deshalb, weil gemäfi ihren gleich zu erörternden Grund-

sätzen die Kirche überhaupt nur voluntaristisch organisiert sein durfte, sollte sie

nicht L'nwicdcrgeborenc in sich schlieüen und also von dem altchristlichen Vorbild

abweichen. Bei den täuferischen Gemeinschaften liegt es im Begriff der „Kirche",

was bei den Reformierten als üiktischer Zustand vorkam. Dafl freilich auch bei

diesen gans bestimmte religiöse Motive sur „believers' church** drängten, wurde

schon angedeutet und wird uns in seinen Folgen später noch beschiftigen.

Wie wichtig das Symbol geschichtlich für die Konservierung der Ge-

meinschaft der Kirchen war, — weil es Ar diese ein unsweidentiges und unver*

kennbaics Merkmal sdiuf, — hat Comdius a. a. O. sehr klar ausgeflihrt

Gewisse Anniherangen daran hi der Rechtfertigungslehre der tfeniio-

niten können hier aufler Betracht bleiben.
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deiitung des Glaubens im Sinn der Kenntnis der Kirchculehrc, ebenso

aber auch im Sinn bußfertigen Iir<;reilens der göttlichen Gnade»

trat dcmc^CL^cnüber nntiirlich ganz zurück, und es fand eine —
natürlicli stark umbildende — Renaissance urchristlicher pneuma-

tisch-religiöser Gedanken statt. Die Sekte, welcher Menno Simons

in seinem P'ondamentboek (1539) als erster eine leidlich geschlossene

Lehre schuf, wollte ebenso wie die anderen täuferischen Sekten d i e

wahre unsträfliche Kirche Christi sein, wie die Urgemeinde aus-

schließlich aus persönlich v<m Gott Erweckten und Berufenen be-

stehend. Die Wiedergeborenen und nur sie sind Christi Brüder,

vreil, wie er, von Gott geistig direkt gezeugt. ^ Strenge M e i d u n g
der „Welt", d. h. alles nicht unbedingt nötigen Verkehrs mit den

Weltleuten, in Verbindung mit striktester Bibliokratie im Sinn der

Vorbildlicbkeit des Lebens der ersten Christengeneration ergaben

sich daraus flir die ersten Täufergemeinschaften, und dieser Grund-

satz^ der_Wcltmeidung ist, solange der alte Geist lebendig^BKeb,

nie ganz verschwunden.'**) Als bleibenden Besitz nahmen die

tauferischen Sekten aus diesen ihre Anfange beherrschenden Motiven

jenes Prinzip mit, weldieswir— etwas anders begründet— schon beim

Calvinismus kennen lernten und dessen fundamentale Wichtigkeit

immer wieder hervortreten wird: die unbedingte Verwerfung
aller „Kreaturvergötterung'' als einer Entwertung der Gott

alldn geschuldeten Ehrfurcht *'^) Die biblische Lebensführung war

Auf diesom (Icdankcn beruht vielleicht das rcligio.se Interesse an den Kr-

örterungcn der Fragen, wie die IncarnalKjn Christi un«i seine He/.iehung zur Junglrau

Maria zu denken sei, welche, oft als einziger rein dogmatischer Bestandteil, sich

so seltstm ichon in den Sltesten Dolnmenten der Tlufer (x. B. den bei Comeliiu,

Appendix sn Band II a. a. O. abgedruckten „Bekenntnitten") auMummt (1. darttber

v. A. K. Malier, K. G. II, i, S. 330.) Der Differens in der Christologie der Refor-

mierten imd der Lutheraner (in der Lehre von der «og. comoittmcatio idiomatnm)

lagen ja Shnlicbe religiöse Interessen tiignmde.

>tt) Er drflckt sich namentlich in der «rsprOnglich strengen Meldung der Es-

komuniziertcn auch im bttrgerlichcn Verkehr aus, — ein Punkt, in welchem selbst

die Calvinisten der Aofiassung, dali die bürgerlichen VerhiUtniiSe grundsätzlich von

den geistlichen Censiuen nicht bcrtthrt werden, Konxenionen machten. Darttber

später.

'''*') Wie sich dieser Grundsatz in den scheinbaren unwichtigen Aulicrlich-

kciten bei den «^uiikcrn äußerte (Ablehnung des Hutabnehmens, Kniens, Sich-Ver-

Vjtfugens und ebenso der l'lural.iranrcde 1 ist bekannt. Aber der Grundgedanke ist

an sich jeder Askese in gewi^äcn Umtang eigen, die deshalb in ihrer genuinen

Gestalt stete nMtoritttsfelndlich** ist Im Calvinismus äuflerte er sich in dem Prinzip,

Aidiiv für SecialwiiMasdnft a. Sosialpolftik. III. (A. t mm. G. «. St. XXt). 1. 5
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bei der ersten schweizerisch-oberdeutschen Täufergeneration ähnlich

radikal gedacht, wie ursprünglich beim heiligen Franz: als ein

schroffer Bruch mit aller Weltfreude und ein Leben strikt nach dem
Vorbild der Apostel, üud wirklich erinnert das Leben vieler ihrer

ersten Vertreter an dasjenige des heiligen Aegidius. Aber diese

strikteste Bibelobservanz stand gegenüber dem pneumatischen

Charakter der Religiosität auf nicht allzu festen Füßen. Was Gott den

Propheten und Aposteln offenbart hat, ist ja nicht alles, was er

offenbaren kann und will Im Gegenteil: die Fortdauer des Worts,

nicht als einer geschriebenen Urkunde, sondern als einer im täg-

lichen Leben der Gläubigen wirkenden Kraft des heiligen Geistes,

der direkt zu dem einzelnen, der ihn hören will, spricht, ist —
wie schon Schwenckfeld gegen Luther und später Fox gegen die

Presbyterianer lehrte — nach dem Zeugnis der Urgemeinden das

alleinige Kennzeichen der wahren Kirche. Ks hat sich aus diesem

Gedanken der fortdauernden Offenbarung die bekannte, später bei

den Quäkern konsequent entwickelte Lehre von der in letzter In*

stanz entscheidenden Bedeutung des innerlichen Zeugnisses des

Geistes in Vernunft und Gewissen ergeben. Damit war nicht

die Geltung, wohl aber die Alleinherrschaft der Bibel beseitigt und

zugleich eine Entwicklung eingeleitet, welche mit allen äufieren und
magischen Resten der kirchlichen Heilslehre, schließlich, bei den
Quäkern, auch mit Taufe und Abendmahl, radikal aufräumte.^**)

daß in der Kirchi- nur Christus herrschen solle. Was tlor Pietismus anlangt,

so denke man an Spcners Mühe, die Titulaturen biblisch zu rechtfertigen. — Die

katholische Askese hat diesen Zug, soweit die kirchliche Obrigkeit in Be-

tracht komintt durch das Gchorsamst^elübdc gebrochen, indem sie den Gehorsam

selbst asketisch dentete. Jene „UmstUlpung" dieses Prinäpt in der protestantiscbett

Askese ist die historische Grundlage derBgenart noch der heutigen Demokratie
puritanisch beein(hiflter Völker und ihres Unterschiedes von denjenigen des latei-

nischen Geistes*'. Sie ist es audi, welche jener „Respektlosigkeit" der Amerikaner

historisdi sngnmde liegt, die — je nachdem — den einen abstoflend, den andern

erfrischend berOhrt

Freilich galt diese bei den Täufern von Anfang an wesentlich nur den»

neuen, nicht in gleicher Weise dem alten Testament. Speziell die Bergpredigt

erfreut sich bei allen Denominationen einer spezifischen Schätzung als sosialetliiscbea

Programm.

"*) Schon Schwenckfeld hatte die auOi-rc Verrichtung der Sakramente für ein

Adiaphoron gehalten , während die „General Baptists" und die Mcnnoniten au

Taufe und Abcndmalil, daneben die Mennonitcn an der Fußwaschung, strikt fest-

hielten.

Digitized by Googl



Die protcituilitdie Ethik und der „Geift** des Kapitalisimit. 67

Nur das ^innere licht" befähigt überhaupt zum wahren Verständnis

auch der biblischen Offenbarungen Grottes. Seine Wirkung kann

sich andererseits» wenigstens nach der Lehre der Quäker, welche hier

die letzte Konsequenz zogen, erstrecken auf Maischen, die niemals

die biblische Form der Ofienbarung kennen gelernt haben. Der
Satz: „extra ecclesiam nuUa salus" gilt nur fiir diese unsichtbare

Kirche der vom Geist Erleuchteten. Ohne das innere Licht bleibt

der natürliche^ auch der von der natürlichen Vernunft geleitete^

***) Hierfür bemfcn «ich die tliiferifdieii Deaondaatioacn, q>esidl die Qniltcr

(Bttday, Apology for tbe tme ChriiHeD Diviaitj 4. Aufl. London 1701, —
mir durch Ed. Bernsteins Liebcnswilrdigkeit sor Verflgnng gestellt —), auf Calvins

Änflonng in der Inst Christ. Theol. III, 2 wo licb in der Tat ganr unverkennbare

Annäherungen an die täuferische Lehre finden. Auch die ältere Unterscheidung
der Dij:nität des ,,Wortes flottes" — als dessen, was Gott den Patriarchen, Pro-

pheteo, Aposteln gcolTcnbart hat — und di-r ,,heiligen Schrift" als dessen, was sie

davon aufgezeichnet haben, berührte sich, wohl ohne daß ein geschichtlicher Zu-

sanimenbang slattlandc, doch innerlich mit der Auflassung der Täufer vom Wesen

der Offenbarung. Die mechanische Inspirationsichre und damit die strikte Biblio*

kratie bei den Calvimtten ist ebenso erst Produkt einer im Lauf des 16. Jahrhunderts

ei^etretenen Entwiddnng in der einen Richtung, wie die Ldire Ton „mneren lieht»

in der avf tisferiseher Grundlage ruhender Lehre der Quiker das Resultat einer

geiade entg^igengesetst verlaufenden Entwicklung ist Die scharfe Scheidung war hier

sam TeU wohl auch Folge konstanter Auseinandersetsung.

^) Dies wird scharf gegen gewisse Tendenaen der Sodnianer betont.

Die „natürliche" VeraunA weifi gar nichts von Gott (Barday a. a. O. p. loa).

Damit ist die Stellung, welche die „lex naturae** sonst im Protestantismus einnimmt,

wiederum verschoben. Es kann prinzipiell keine „general rules", keinen Moral-

kodex geben, denn den „Beruf', den jeder hat, und der für jeden ein individu-

eller ist, zeigt uns Gott durch das Gewissen. N i c h t „das Gute" — im generali-

sierenden Begriffe der ,,natürlich'n" Vernunft — sondern Gottes Willen sollen

wir tun, wie er uns im neuen Bund in die Herzen geschrieben ist und im Ge-

wissen sich äufiert (Barclay p. 73 f., 76). Diese — aus der gesteigerten Gegensätzlich»

keh des Göttlichen und Kreatflrlichen folgende — Irrationalität des SittUchen

spricht sich in den fllr die Qukker-Ethik grundlegenden Sftlscn aus: what a man
doca contiary to his laith, though bis faith muf be wrong, is no ways ac>

ceptable to God ... though the thing might have been lawful to another
(Bnrday p. 487). Sie war in der Praxis natfldich nicht liestsuhalten. Die „moral and

pcspetual Statutes acknowledg^d fay all Christians" nnd z. B. bei Barclay sogar die

Schranke der Toleranz. Praktisch haben die Zeitgenossen ihre Ethik als — mit

einigen Besonderheiten — derjenigen der reformierten Pietisten gleichartig empfunden.

,^llcs Gute in der Kirche werde als Quäkertura verdächtigt", hebt Spener wieder-

holt hervor. Sp. möchte daher die Quäker um diesen Ruf beaeiden. Gas. Theol. III,

5*
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Mensch rein kreatürliches Wesen, dessen völlige Gottfeme die Täufer,

auch die Quäker, noch schroffer empfiuiden, als der Calvinismus.

Die Wiedergeburt andererseits, welche der Geist, wenn wir auf
ihn harren und uns ihm innerlich hingeben, herbeiluhrt, kann,
weil gottgewirkt, zu einem Zustand so völliger Ueberwindung der

Bdacht der Sünde fuhren, dafi Rückfalle oder gar der Verlust

des Gnadenstandes faktisch unmöglich werden, obwohl, wie spater

im Methodismus, die Erreichung jenes Zustandes nicht als die

Regel, der Grad der VoUkonunenheit des einzelnen vielmehr als

der Entwicklung unterworfen gilt: alle täuferischen Gemeinschaften

wollen aber „reine" Gemeinden im Sinn des tadellosen Wandels

ihrer Mit^ieder sein. Die innere Atecheidung von der Welt und
ihren Interessen und die unbedingte Unterstellung unter die Herr-

schaft des im Grewissen zu uns redenden Gottes ist auch allein untrüg>

liches Merkmal wirklicher Wiedergeburt und der dementsprechende

Wandel also Erfordernis der Seligkeit Sie kann nicht verdient

werden, sondern ist Gnadengeschenk Gottes, aber nur der nach

seinem Gewissen Lebende darf sich als wiedergeboren ansehen.

Die „guten Werke" in diesem Sinn sind „causa sine qua non".

Man, sieht, diese letzteren Gedankenreihen Barclays, an den wir

uns gehalten haben, kommen der reformierten Lehre praktisch doch
wieder gleich und ist sicherlich entwickelt unter dem Einfiufi der

calvinistischen Askese, welche die täuferischen Sekten in England

und den Niederlanden vorfanden und deren emstliche und inner-

liehe Aneignung zu predigen die ganze erste Zeit der Mis^ns^
Tätigkeit von G. Fox ausfüllte.

Psychologisch ruht aber — da die Prädestination verworfen

wird — der spezifisch methodische Charakter der täuferischen

Sittlichkeit vor allem auf dem Gedanken des „Harrens" auf die

Wirkung des Geistes, welcher noch heute dem quäkerischen „mee-

ting" seinen Charakter aufprägt und von Barclay schön analysiert

6, I, Diit 2 {N. 64).— Die Ablehnung des E3dcs wegen eines Bibelworts seigt sdion,

wie wenig wdt die wirkliche Enumzipation Tom Schriflwort ging. Die sosinl-

ethische Bedentimg des von nmndien QuSlKm als Inbegriff der gansen duisUicheB

Ethik angesehenen Satses: „Tut anderen nur, was ihr wollt, dafl sie eueh tun** — wird

uns später beschäftigen.

Die Notwendigkeit der Annahme dieser Möglichkeit begründet Barclay

damit, weil ohne sie ,,thfrc slutuld nevcr be a place known by thc Saints whercin

thcy might bc free of duubtinj^' ;ind dcspair, which . . . is raosl absurd". Man
siebt: die ccrtiludo salutis hängt daran. So Barclay a. a. O. p. 20.
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ist: Zweck dieses schweigenden Harrens ist die Überwindung des

Triebhaften und Irrationalen, der Leidenschaften und Subjektivi"

taten des „natürlichen" Menschen: er soll schweigen, um so jene

tiefe Stille in der Seele zu schaffen, in welcher allein Gott zu

Worte kommen kann. Freilich kann die Wirkung dieses „Harrens"

in hysterischen Zuständen, Prophetie und, solange eschatologische

Hoiihungen bestanden, unter Umständen selbst in einen Ausbruch

von enthusiatischem Reformeifer ausmünden, wie dies bei der in

Münster vemicbteteo Richtung der Fall war. Aber mit dem Ein-

strömen des Täufertums in das normale weltliche Berufsleben be-

deutete andererseits der Gedanke, dafi Gott nur redet, wo die

Kreatur schweigt, offenbar eine Erziehung zur ruhigen Erwägung
des Handelns und zu dessen Orientierung an sorgsamer individueller

Gewissehserforschung.^***) Diesen ruhigen, nüchternen, hervorragend
,

gewissenhaften Charakter hat denn auch die Lebenspraxis der

späteren täuferischen Gemeinschaften, in ganz spezifischem Mafie
|

die der Quaker, sich zu eigen gemacht Damit ging Hand in Hand
die Akkommodation an die Beru&arbdt Während die Führer der

ältesten Täuferbewegung in ihrer Weitabgewandtheit rücksichtslos

radikal gewesen waren, war natürlich doch schon in der ersten

Generation die strikt apostolische Lebensführung nicht unbedingt

bei allen als erforderlich für den Erweis der Wiedergeburt fest-

gehalten worden. Schon dieser Generation gehörten wohlhabende

bürgerliche Elemente an, und schon vor Menno, der durchaus auf

dem Boden der innerweltlichen Berufetugend und derPrivateigentums-

ordnung stand, hatte die ernste Sittenstrenge der Täufer sich diesem

durch die reformierte Ethik gegrabenen Bette praktisch zuge-

wendet,^**) weil eben die Entwicklung zur aufierweltlichen, mön-

****) Es bleibt also eine Differenz in der Tonnrt swischen der calvinistischea

imd der quäkerischen Rntionalisiening des Lebens bestehen. Aber wenn Baxter

diesen dabin foramliert, dafl der „Geist** bei den QnSkem auf die Sede wirken

solle wie auf einen Kadaver, während der (charakteristisch formulierte) reformierte

Grandsatz sei: „reason and spirit are conjunct principles" (Christ. Dir. II S. 76),

so ^t der G^ensatz in dieser Art für seine Zeit jedenfalls nicht mehr.

S. die sehr sorgfSltigrn Artikel „Menno" und „Mennoniti-n" von Cramer in \

der R. E. f. Pr. Th. u. K. spcEiell S. 604. Wir w«T(lcn bei Besprechung der Klassen-

b«iebungcn der protestantischen Askese darauf zurückkommen. So gut übrigens die

eben genannten -Artikel sind, so wcnij; eindringend und z. T. direkt ungenau ist der

Art. ,.Baptisten" daselbst. Sein Verf. kennt z. B. die für die Geschichte des Baptis-

mus unentbehrlichen „Publications of thc Hanscrd KnoUys Society" nicht
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chischen Form der Askese seit Luther, dem hierin auch die Täufer

folgten, als unbiblisch und werkheilig ausgeschlossen war. Immer-

hin bat— von den hier nicht zu erörternden halbkommunistischen

Gemeinschaften der Frühzeit abgesehen — nicht nur bis in die

Gegenwart eine täuferische Sekte — die sog. „Tunker" (dompelaers^

dunckards)— an der Verwerfung der Bildung und jedes, das zurLebens-

firistung Unentbehrliche übersteigenden Besitzes festgehalten, sondern

es ist z. B. auch bei Barclay die Berufetreue nicht in calvinistischer

oder auch nur lutherischer, sondern eher in thomistischer Art

als „naturali ratione" unvermeidliche Konsequenz der Verflochten*

heit des Gläubigen in die Welt aufgefasst**') Lag in diesen An
schauungen eine ähnliche Abschwächung der calvinistischen Berufs-

idee, wie in vielen Äußerungen Speners und der deutschen Pietisten,

so wurde andererseits die Intensität des ökonomischen Berufeinteresses

bei den täuferischen Sekten durch verschiedene Momente wäientlich

gesteigert Einmal durch die, ursprünglich als eine aus der

Abscheidung von der Welt folgende religiöse Pflicht aufgefiifite^

Ablehnung der Uebemahme von Staatsamtem, welche, audi nach

derAufgabe als Frinzipt doch wenigstens beiMennoniten und Quäkern

praktisch fortbestand infolge der strikten Ablehnung des WalTen-

gebrauchs und Eides, da hieraus die Disqualifikation iUr öffentliche

Amter ach ergab. Mit ihr ging die bei allen tauferischen Deno-

minationen unüberwindliche Gegnerschaft gegen jede Art aristokra-

tischen Lebensstils Hand in Hand, teUs, wie bei den Calvintsten,

eine Folge des Verbotes der Kreaturverheniichung, teils ebenCUls

Konsequenz jener unpolitischen oder geradezu antipolitischen Grund-

I

Sätze. Die ganze nüchterne und gewissenhafte Methodik der taufe-

So wird von Barday a. «. O. S. 404 atugefllkit, 4«S Ehoi, Trinken und

Erwerb natural, nidit •piritnal, aets seien, weldie auch ohne Gottes spcsiellen

Ruf getan werden können. —> Die Auamiirung ist die Antwort auf den (charakte-

ristischen) Einwand, dafl, wenn man, wie die QnSker leluwn, nicht ohne spesidle

„moüon of Ihe spirif* beten dflife, man avdi nidit ohne soldien spesiellen Antrieb

Gottes würde pflügen dUrfen. — Dafl auch in modernen Resolutionen von Quäker«

Synoden der Rat vorkommt, sich nach Erwerb genügenden Vermögens vom Erwerbt»

leben zurückzuziehen, um in der Ruhe vor den Getrieben der Welt ganz dem

Reiche Gottes leben zu können, ist natürlicli auch bezeichnend, wennschon solche

Gedanken sich sicherlich in den Denominationen, auch der calvinistischen, gelegent-

lich finden. Ks kommt eben auch darin zum Ausdruck, daß die Ann;ihrae der

bürgerlichen Ijcruiscthik seitens der Träger Akkommodation einer ursprünglich

weltflücb tigen Askese war.
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fischen Lebensführung wurde dadurch in die Bahn des u n politischen

Berufslebens gedrängt. Dabei pr^e nun die ungeheure Bedeutung,

welche die täuferische Heilslehre auf die Kontrolle durch das Ctt'

wissen, als die individuelle Offenbarung Gottes, legte, ihrer Ge-

bahning im Berufsleben einen Charakter auf, dessen große Be-

deutung für die Entfaltung wichtiger Seiten des kapitalistischen

Geistes wir erst bei Betrachtung der Sozialethik der protestantischen

Askese näher kennen lernen werden. Wir werden dann — um
wenigstens dies vorwegzunehmen— sehen, daß die spezifische Form,

welche jene innerweltliche Askese bei den Täufern, speziell den

Quäkern, annahm,^") schon nach dem UrteU des 17. Jahrhunderts

in der praktischen Bewahrung jenes wichtigen Prinzips der kapita-

listischen „Ethik" sich äufleite, welches man dahin zu formulieren

pflegt: „honesty is the best poücy," ^*') und welches ja auch in

Franklins früher zitiertem Traktat sein klassisches Dokument ge-

lunden hat Dagegen werden wir die Wirkungen des Calvinismus

mehr in der Richtung der Entfesselung der privatwirtschaftlichen

Energie des Erwerbs vermuten : denn trotz aller formalen Legalität *

des „Heiligen" galt im Ergebnis doch oft genug auch für den Cal-

vinisten der Goethesche Satz: J)er Handelnde ist immer gewissen-

los, es hat niemand Grewissen als der Betrachtende."'^^

Ein weiteres wichtiges Element, welches der Intensität der

Es sei schon hier nochmab nachdrQcklich auf die vortreiTlichen AusfUh'

Hingen E. Bernsteins a. a. O. hingewiesen. Auf KauLskys Darstellung^ der wcder-

täufcrischen Bewegung und seiner Theorie des „kctzerisclicn Kommunismus" überhaupt

(im ersten Bande des plcichen Werkes) wird erst später « inzuj^chen sein.

'••^ Vcblcn iChica^o'i, in seinen anregenden Buch: Theory of business enterprise,

ist der Meinung, dal» diese Parole lediglich ,,trühkapitalisch" sei. Allein wirlschalL-

liehe „übenoenschen", die, wie die beutigen „captains of indaitry", jenseits von Gnt

md BSfc «tebeii, luit et immer gegeben, imd in der brdten danmter liegenden

Scbsdit knpilaliitiiehcn Gelwlirais gilt jener Satt nodi heute.

In dvU aetimis it is good to be as the many, in rdigiont, to be the

best, meint c B. Th. Adams (Works of the Pur. Div. p. 13^ — Das küngt frei-

lich etwas weittiagender als es gemeint ist Es bedeutet, dafl die puritanische .

Redlichkest formalistische Legalität ist, ebenso wie die von den puritanisch

gewesenen Völkern gern als Nationaltugend in Anspruch genommene „WahrhafUg»

keit" oder „uprightness" etwas spezifisch Anderes, formalistisch und reflexiv Um-

gemodehes gegenüber der deutschen .,Khrlichkeit'* ist. Gute Bemerkungen darüber

von seilen eines Pädagogen in den Preuß Jahrb. Bd. II2 (1903) S. 226. Der

Formalismus der puritanischen Ethik ist seinerseits die ganz adäquate Folge der

Bindung an das Gesetz.
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innerweltlichen Askese der täuferischen Denominationen zugute

kam, kann in seiner vollen Bedeutung ebenfalls erst in anderem Zu-

sammenhang zur Erörterung gelangen. Immerhin seien auch darüber

einige Bemerkungen, zugleich zur Rechtfertigung des hier gewählten

Ganges der Darstellung, vorangeschickt. £s ist hier ganz absichtlich

vorläufig nicht von den objektiven sozialen Institutioneji. der alt-

protestantischen Kirchen und deren ethischen Einflüssen ausg^^ngen

worden, insbesondere nicht von der so wichtigen Kirchenzucht,
sondern von den Wirkungen, welche die subjektive Aneignung

der asketischen Religiosität seitens der Einzelnen auf die Lebens-

iiihrung hervorzubringen geeignet war. Dies nicht nur deshalb,

weil diese Seite der Sache bisher die weitaus weniger beachtete

ist. Sondern auch, weil die Wirkung der Kirchenzucht keineswegs

immer in der gleichen Richtung lag. Die kirchenpolizei-

liche Kontrolle des Lebens des einzelnen, wie sie in den Ge-
bieten der calvinistischen Staatskirchen bis dicht an die Grenze

der Inquisition getrieben wurde, konnte vielmehr jener. Ent-

bindung der individuellen Kiafte, welche durch das asketische

Streben nach methodischer Heilsaneignung bedingt war, geradezu

entgegenwirken und hat dies unter Umstanden tatsachlich getan.

Genau wie die merkantilistische R^lementierung des Staats zwar

Industrien züchten konnte, aber, wenigstens för sich allein, nicht

den kapitalistischen „Greist", — den sie vielmehr, wo sie polizeilich-

autoritären Charakter annahm, vielfach direkt lähmte^ — so konnte

die gleiche Wirkung auch von der kirchlichen Reglementierung

der Askese ausgehen, wenn sie sich allzu überwiegend polizeilich

entwickelte: sie erzwang dann ein bestimmtes äufieres Verhalten,

lahmte aber unter Umständen die subjektiven Antriebe zur metho-

dischen Lebensführung. Wir werden auch auf diesen Punkt bei

Betrachtung der Sozialpolitik des asketischen Protestantismus zu

sprechen kommen und dann den gro6en Unterschied zu beachten

haben, welcher zwischen der Wirkung der autoritären Sittenpolizei

der Staatskirchen und der auf freiwilliger Unterwerfung ruhenden

Sittenpolizei der Sekten bestand. Dafi die Tauferbewegung in

sülen ihren Denominationen grundsatzlich ,tSekten", nicht „Kirchen"

schuf, kam jedenfalls der Intensität ihrer Askese ebenso zu statten,

wie dies — in verschieden starkem Mafie — auch bei jenen calvi-

nistischen, pietistischen, metbodistischen Gemeinschaften der Fall

war, die faktisch auf die Bahn der voluntaristischen Gemeinschafb-

bUdung gedrängt wurden.
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Wir haben nunmehr die puritanische Berufsidec in ihrer

Wirkung auf das Erwerbsleben zu verfolgen, nachdem die vor-

stehende Skizze ihre religiöse Fundamentieniog ku entwickeln ver-

sucht hat Bei allen Abweichungen im einzelnen und bei aller

Verschiedenheit in dem Nachdruck, welcher bei den verschiedenen

asketischen Religionsgemeinschaften auf den für uns entscheidenden

Gesichtspunkten liegt, zeigten sich diese letzteren doch bei ihnen

allen vorhanden und wirksam. Entscheidend aber für unsere Be-

trachtung war immer wieder, um es zu rekapitulieren, die bei

allen Denominationen wiederkehrende Auffassung des religiösen

„Gnadenstandes" eben ab eines Standes (status), welcher den

Menschen von der Verworfenheit des Kreatürlichen, von der

„Welt", abscheidet, *^^) dessen Besitz aber — wie immer er nach

der Dogmatik der betreffenden Denomination erlangt wird — mir

durch die Bewährung in einem spezifisch gearteten von dem
Lebensstil des „natürlichen" Menschen unzweideutig verschiedenen

Wandel garantiert werden kann. Daraus folgte für den einzelnen

der Antrieb zur methodischen Kontrolle seines Gnaden-

standes in der Lebensführung; und damit zu deren asketischer
Durchdringung. Dieser asketische Lebensstil aber bedeutete eben,

wie wir sahen, eine an Gottes Willen orientierte rationale Ge-

sialtui)'^' des ganzen Daseins. Und diese Askese ist nicht mehr

ein opus supercrogalionis, sondern eine Leistung, die jedem zu-

gemutet wird, der seiner Seligkeit gewiss sein will. Diese Rationali-
sierung der Lebensführung innerhalb der Welt im Hinblick auf

das Jensens ist die Herufsidee des asketischen Protestantismus. —
Die christliche Askese, anfangs aus der Welt in die Einsamkeit

flüchtend, hatte bereits aus dem Kloster heraus, indem sie der Welt

entsagte, die Welt kirchlich beherrscht. Aber dabei hatte sie im
ganzen dem weltlichen Alltagsleben seinen natürlich unbefangenen

Charakter gelassen. Jetzt trat sie auf den Markt des Lebens, schlug

die Türe des Klosters hinter sich zu, und unternahm es, gerade

das weltliche Alltagsleben mit ihrer Methodik zu durchtränken, es

zu einem rationalen Leben in der Welt und doch nicht von
dieser Welt oder für diese Welt umzugestalten. Mit weichem Er-

gebnis, wollen unsere weiteren Kapitel zu zeigen versuchen.

I**) nSinee God halb galhered ut to be a ptople** . . . ngt s. B. uch
Buday a. a. O. S. 357 und ich telbtt hörte noch ebe Quikerpredigt, wdche den

gaasen Ifaebdnick auf die hiteiprelation von ..laiaU" a saacti s teparati lecle.
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2.

Um die Zusammenhänge der religiösen Grundvorstellungen des

asketischen Protestantismus mit den Maximen des ökonomischen

Alltagslebens zu durchschauen, ist es nötig, vor allem solche theolo-

gischen Schriften heranzuziehen, die sich als aus der seelsorgerischen

Praxis herausgewachsen erkennen lassen. Denn in einer Zeit, in

welcher das Jenseits alles war, an der Zulassung zum Abendmahl
die soziale Position des Christen hing, die Einwirkung des Geist-

lichen in Seelsorge, Kirchenzucht und Predigt einen Einfluß

übte, von dem — wie jeder Blick in die gesammelten „consiiia'',

,,casus conscentiae" usw. ergibt — wir modernen Menschen uns

einfach keine Vorstellung mehr zu machen vermögen, sind

die in dieser Praxis sich geltend machenden religiösen Machte

die entscheidenden Bildner des „Volkscfaarakters". —
Wir können nun iiir die Erörterungen dieses Abschnittes» im

Gegensatz zu späteren Erörterungen, den asketischen Protestan-

tismus als eine Gesamtmasse bebandeln. Da aber der aus dem
Calvinismus hervorgewachsene englische Puritanismus die kon-

sequenteste Fundamentierung der Berufsidee bietet, stellen wir

unserem Prinzip gemäß einen seiner Vertreter in den Mittelpunkt

Richard Baxter zeichnet sich vor vielen anderen literarischen

Vertretern der puritanischen Ethik durch seine eminent praktische

und irenische Stellung, zugleich auch durch die universelle An-
erkennung seiner immer wieder neu aufgelegten und übersetzten

Arbeiten aus. Presbyterianer und Apologet der Westminster-Synode,

dabei aber — wie so viele der besten Geister der Zeit — dog-

matisch allmählich dem Hochcalvinismus entwachsend, innerlich ein

Gegner der Usurpation Cromwells, weil jeder Revolution, dem
Sektentum und zumal dem fanatischen Eifer der „Heiligen" abhold,

aber von großer Weitherzigkeit gegenüber äußerlichen Sonder-

heiten und objektiv gegenüber dem Gegner, suchte er sein Arbeits-

feld ganz wesentlich in der Richtung der praktischen Förderung

des kirchlich - sittlichen Lebens, und hat sich — einer der erfolg-

reichsten Seelsorger, welche die Geschichte kennt — im Dienst

dieser Arbeit der Parlamentsregierung ebenso wie Cromwell und

der Restauration zur Verfügung gestellt,^) bis er unter der letzteren —
*) & die Khane Charakteristik bei Dowden a. a. O. — Ober Baxten Theologie

nachdem er von dem strikten Glauben an das „doppelte Dekret** allmählich abfe>

kommen war, <nientiert leidlich die Einleitung ai seinen veiichiedenen hi den „Works
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schon vor dem ,3aitholomäiiatagc** — aus dem Amte wich. Sein

ifChristian Directory" ist das umfassendste Kompendium der puri-

tanischen Moraltheologic und dabei überall an den praktischen Er-

ftümmgen der eigenen Seelsorge orientiert — Als Repräsentant

des deutschen Pietismus werden Speners ,^Tbeologische Bedenken",
;

fiir das Quakertum Barclays „Apology" und daneben andere Ver-

treter der asketischen £thik*), der Raumersparnis halber möglichst

unter dem Strich, vergleichend herangezogen.*)

Nimmt man nun Baxters »Ewige Ruhe der HeiHgen" und sein 1

»Christian Directoiy" oder auch verwandte Arbeiten anderer ^ur

Hand, so fallt auf den ersten Blick in den Urteilen Über den

Reichtum und seinen Erwerb die Betonung gerade der ebionitischen

Elemente der neutestamentlichen Verkündigung auf.^) Der Reichtum

•f tbe Pitritan Divinc«** abgedniclrtca Arbeiten (von Jenkyn). — Sein Versvch, „mi-

vennl redemption** nsd „personal eleetion** tu kombinieren, bat niemand befiiedigt

Fflr uns ist lediglich wesentlich, dafi er eben doch auch damals ander personal

eleetion festhielt, d. h. an dem ethisch entscheidenden Punkte der Prädestinationf>

lehre. Wichtig ist andererseits seine Abschwächung der forensischen Auffisssung

der Rechtfertigung, als eine gewisse Annäherung an die Täüfer.

'i Traktale und Predigten von Th. Adams, John Howe, Matthew Henry,

J. Jancway, St. Charnock, Haxtcr, Bunyan sind in den lo Bänden der ,,Works of the

Puritan Divines" (London 1845— 48) in einer oft etwas willkürlichen Auswahl ge-

sammelt. Die Ausgaben der Arbeiten von Bailcy, Scdgwick, Hoornbeek sind bereits

oben je beim erstmaligen Zitieren angegeben. Gisbert Voets 'Aoxiirucä^ welche eben>

Uli benuMwiiehen fewesea wirai, itaiiden mir leider wihrend der IQedeneliiift

des AnftatMt nicht mr Verlllguif.

*) Die Aimnltl beruht auf dem Wunsch : nicht ausschHeflttcih, aber dodi mög

•

lidut die asketische Bewegung der iweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts, «Bmittdhar
|

or dem Umschlag in den UtUitariimus, in Wort kommen su lassen. Auf die rciavoUe I

Aufgabe, den Lebensstil des asketischen Protestantismus auch aus der biographiaehea

Utlciatttr antrhawHdh sn machen — namentlich die quihetisdw wire hier, als bei

uns noch relativ unbekannt, heransoziehen, — hat vorl&nfig, im Rahmen dieser

Skiase, leider veraiehtet werden mfissea.

*) Sainta' everlastiag lest cap. X, XII. — Vgl Bfatthew Henry (The worth of the

aoul, Works of Pur. Dir. p. 319: Thoae that are eager in porsidt of woildly wealtb

despise there sonl, not only because the soul is neglected and tbe body preferred

before it, but because it is employed in these pursuits: Psalm 127, 2. (Auf der-

selhen Seite aber steht die später zu zitierende Bemerkung über die Sündhaftigkeit

der Zeitvergeudung aller Art, und besonders dcrjcnipcn durch recrcations.) Ebenso

wohl in der ganzen religiösen Literatur des englisch-holländischen Puritanismus. (S.

a. B. Hoombeeks (a. a. O. 1. X c. 18 u. 18) Philippika gegen die avaritia. Bei
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als solcher ist eine schwere (rcfahr, seine Versurhunj:^en sind un-

ausgesetzte, das Streben danach nicht nur sinnlos i^^egenüber der

überragenden Bedeutung des Gottesreichs, sondern auch sittlich

bedenklich. Weit schärfer als bei Calvin, der in dem Reichtum

der Geistlichen kein Hindernis für ihre Wirksamkeit, im Gegenteil

eine durchaus erwünschte Steigerung ihres Ansehens erblickte,

ihnen gestattete, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen, nur unter

Vermeidung von Ärgernis, scheint hier die Askese gegen jedes

Streben nach Hrwcrb zeitlicher (niter gerichtet. Und es ist mit

diesen Bedenken auch durchaus ernst gemeint, — nur bedarf es

etwas näheren Zusehens, um ihren entscheidenden ethischen Sinn

und Zusammenhang zu bemerken. Das sittlich wirklich Verwerf-

liche ist nämlich das Ausruhen auf dem Besitz/*) der Genuß
des Reichtums mit seiner Konsequenz von Müdigkeit und Fleisches-

lust, vor allem von Ablenkung von dem Streben nach ..heiligem"

Leben. Und nur weil der Besitz die Gefahr dieses Ausruhens

mit sich bringt, ist er bedenklich. Denn die ewige Ruhe der

Heiligen" liegt im Jenseits, auf Hrden aber muß auch der Mensch,

um seines (jnadenstands sicher zu werden, .,wirken tlie Werke dessen,

der ihn gesandt hat, solange es Tag ist". Nicht Muße und Genuß,

sondern nur Handeln dient nach dem unzweideutig geoffenbarten

Willen Gottes zur Mehrung seines Ruhms.*) Zeitvergeudung

diesem Schriftsteller wirken ttbrigens lentimental'iüetistische Ebfltttse mit da: t. dM
Lob der Gott wohlgefilligeD truiquillitas animi gcgenttber der „soUidtttdo** dieser

Welt) „Em Reidier wird nicht leicht seUg", mdnt— in Anlehnung an eine bekannte

Bibelstelle — auch Bailej (a. a. O. S. i8a). Auch die methodistischen Kate-

chismen mahnen davon ab, „sich Schütze auf Erden zu sammeln." Bdm PictLsmttt

versteht sich dies vollends von selbst. Und bei den Quäkern stand es nicht anders.

V^l. Barclay a. a. O. S. 517: ... and therefore beware of such temptalion as to

usc their callings and «n^Mne to be r i c h c r.

Ein},'eliL-nd entwickelt im lo. Kapitel der „Sainls' evcrlastin}j rcsl" : Wer in

der ,,Herberge", als welche Gott den Besitz gibt, dauernd ausruhen wollte, den

schlägt Gott anch in dieaem Leben. Fast stets ist satte Ruhe auf dem erworbenen

Rdchtwn Vcnbote des Zasammenbmchs. — Hätten wir Alles, was wir in der Wdt
haben könnten, wfirde dies auch schon Alles sem, was wir sn haben hotten)

Wnnschlosigkeit ist anf Erden nicht za erreichen« — wdl sie eben nach Gottes

WiUen nicht sdn aolL

<) Christ. Dir. I S. 376/5: It is for action that God maintaineth ns and onr

activities: work is the moral as well as the natural end of power... It is action

that God is most served and honourcd by . . . T h c public w c 1 f a r c o r the g o o d

of many is to be valued above our own. Hier zeigt sich der Ansatzpunkt tur den
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ist also die erste und prinzipiell schwerste aller Sünden. Die 2^it-

spanne des Lebens ist unendlich kurz und kostbar, um die eigene

Beniiung „festzumachen". Zeitverlust durch Gese]%keit, „iaules

Gerede",^ Luxus,^) selbst durch mehr als der Gesundheit nötigen

Schlaf*) — 6 bis höchstens 8 Stunden — ist sittlich absolut ver-

werflich.^^ Es heifit noch nicht wie bei Franklin : „Zeit ist Greld",

aber der Satz gilt gewissermafien im spirituellen Sinn: sie ist un-

endlich wertvoll, weil jede verlorene Stunde der Arbeit im Dienst

des Ruhmes Gottes entzogen ist.^') Wertlos und eventuell direkt

Umschlag ans dem Willen Gottes su den rein utilitarischen Gesichtspunkten der

sfdteren liberalen Theorie. Ober die relipSsen Quellen des UtUitarismus siehe

weiter unten Anm. 37 und schon oben S. 15 Note 31.

^ Das Gebot cn schweigen ist ja — ausgdiend von der biblischen Straf-

androhung f&r (jedes unnfitse Wort'* — namentlich seit den Cluniaaensem ein be-

wlhrtes asketisebes Mittel der Eisiehung zur Selbstkontrolle. Auch Baxter verbreitet

sich eingehend Ober die Sünde des unntttzen Redens. Die cbarakterologische Be>

dentung hat schon Sanford a. a. O. S. 90 f. gcwttrdigt Die von den Zeitgenossen

so lief empfundene ,,melancholy** und „raoroseness" der Puritaner ist eben Folge

der Brechung der Unbefangenheit des „Status naturalis", und im Dienst dieser

Zwecke stand auch die Verpönung gedankenlosen Redens. — Wonn Washington

Irving („Bracchridgc Hall'' cap. XXX; drn (Irund teils in dem „calcuhilin«; spirit"

des Kapitalismus, teils in der Wirkung der pulilischcn Freiheit, welche zur Selbst-

erantwortliolikeit führe, sucht, so ist dazu zu sagen, daü für die romanischen Volker

der gleiche F.tYckt ausblieb und für Kngland die Dinge wohl so lagen: I. Der

Puritanismus befähigte seine Bekenner, freie Institutionen zu scbaifen und doch

eine Wellmacht tu werden und 2. er verwandelte jene .^tedienhaftigkeit** (wie

Sombart jenen „spirit" nennt), die in der Tat flir den Kapitalismus konstitutiv ist,

ans einem Mittel der Wirtschaft in ein Prinsip der gansen Lebensfflhrung.

") A. a. O. I S. III.

*) A. a. O. I S. 383f.

>*) Ähnlich Aber die Kostbarkeit der Zeit Barclay a. a. O. S. 14.

") Baxter a. a. O. S. 79: „Keep up a high esteem of time and be every day

more caiefnl that you lose none of your time, then you are that yon lose none of

yonr gold and siWer. And If vain recreation, dressings, feastings, idle talk, unprofitable

Company, or sieep, be any of them temptations to rob you of any of your time,

accordingly heighten your watchfulness." — „Those that are prodigal of their time

despise their own souls" meint Matthew Henry (Worth of thc soul, W. of Pur. Div.

p. 31 5V Auch hier bewegt sich die protestantische Askese in altbewährten Kalmen.

Wir sind gewohnt, als dem modernen Berufsmenschen spezitisch anzusehen, daü er

keine Zeit hat", und messen z. B. etwa — so schon (Joethe in den „Wanderjahren"

— das Maß der kapitalistischen F.ntwicklung daran, daU die Uhren die Viertel-

stunden schlagen (so auch Sombart in seinem „Kapitalismus"). — Wir wollen aber
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verwerflich ist daher auch untatige Kontemplation, mindestens

wenn sie auf Kosten der Berufsarbeit erfolgt.**) Denn sie ist Gott

minder wohlgefällig, als das aktive Tun seines Willens im Berui^")

Überdies ist für sie der Sonntag da, und es sind nach Baxter immer
diejenigen, die in ihrem Berufe müßig sind, welche auch für Gott
keine Zeit haben, wenn die Stunde dafür da ist.^^)

doch nicht vergenen, daft der erste Mensch, der (un MitteUher) mit eingeteilter

Zeit lebte, der Mönch war und dafi die Kirchenglocken seinem BcdOrfois der

Zdteintdluog nierst tu dienen hatten.

^ VgL Baxter's Erörterungen des Berufes a. a. O. I p. loSü Darin folgende

Stelle : Question : But may I not cast offtbe world that I may only think ofmy sslvatioa )

— Answer : Yen may cast off alt suh cxcess of woridly cares or business as im»

necessarily binder you in Spiritual thin^ Bot yoa nay not cast off all bodily employ-

roent and mental labour in wbicb you may serve ihf. common good. Every

onc as a raembcr of Church or Commonwealth must rmploy thcir parLs to ihe utmost

for tlie guüd Ol the Church and Ihc Commonwealth. To ncglcct this and say : I

will pruy and meditate, is as if your servant should rcfusc your g reut est work

and tyc himselt tu some lesscr casier parL And God halb cummaudeth you

some way or other to labonr for yonr daily bread and not to Ilye aa

drones of the sweat of others only. Gottes Gebot an Adam: „Im Schweiße

deines Angesichtes** . . . und Panliis* Anweisung: n^er nicht arbeitet, soll nicht

essen" werden dasu dtiert.

Hier liegen Punkte, in denen der Pietismus seines Geftthlscharakters

wegen abweicht Fflr Spener (s. TheoL Bedenken in p. 445) steht es, trotsdem

er ganz im lutherischen Sinn betont, dafl die Berufsarbeit Gottesdienst sei, doch

— und auch das ist lutherisch — fest, dafi die Unruhe der Bcrufsgeschäfle von

Gott abliehe, — eine höchst charakteristische Antithese gegen den Puritanismns.

^*) A. a. O. p. 243 lt*s they that arc lazy in their callings that can find no

tirae for holy duties. Daher die Ansiebt, dafi vorzugsweise die Städte — der

Sitz c\r>< rationalem Krwerbc zugewendeten Bürgertums - Sitze der asketischen

Tugenden seien. So sagt Raxtcr von seinen Handwehcrn in Kidderminstcr: .\nd

thcir constanl conversc and traffic with London dotli niuch to jiromote civi-

iity and piely among Iradesmcn in seiner Autobiographie, Excerpt in den W. of

the Pur. Div. p. XXXVIU. Dafl die Mibe der Hauptstadt tugendstirkend sein soll,

wird heutige — wenigstens deutsche — Geistliche in Entaunen setten. Aber audi

der Pietismus aeigt ihnlidie Anschauungen. So schreibt Spener gelegentlich einem

jungen Amtsbruder: «Aufli wenigste wird sich setgen, dafl unter der starken Zahl

in Stidten, da swar das Meiste gans verrucht ist, doch immer noch einige gute

Seelea sich hinwieder finden, an denen gutes ausznriditett; da besorglich in Dörfern

zuweilen kaum etwas rechtschafTen gutes in einer ganzen Gemeinde sieb findet"

(TheoL Bed. I, 66 p. 303.) — Der Bauer qualifiaiert sieb eben wenig für die >»•
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Demgemäß zieht sich eine iiniTier wiedcrliolte, zuweilen fast

leidenschaftliche Predigt harter, stetiger, körperlicher oder gcistii^cr

Arbeit durch Baxters Hauptwerk."^) Zwei Motive wirken hier

zusammen.**') Die Arbeit ist zunächst das alterprobte asketische
Mittel, als welches sie in der Kirche des Abendlandes von jeher

geschätzt warJ") Sie ist namentlich das spezifische Präventiv E^egen

alle icne Anfechtungen, welche der Puritanismus unter dem Be-

griff „unclcan lifc" zusammenfaßt, — und deren Rolle ist keine geringe.

Die sexuelle Askese ist ja im Puritanismus nur dem Grade, nicht dem
zugrundeliegenden Prinzip nach von der mönchischen verschieden

und infolge der P^rfassung auch des ehelichen Lebens weit-

reichender als jene. Denn der Geschlechtsverkehr ist auch i n der

Ehe nur als das von Gott gewollte Mittel zur Mehrung seines

Ruhmes, entsprechend dem (icbot: „Seid fruchtbar und meinet

euch", zulässig.*^) Wie gegen religiöse Zweifel und skrupulöse Selbst-

kctiscbe rationale Lebensführung. Stine ethische (ilorifizicrunj; ist sehr modern.

Aaf die Bedeutung dieser und ähnlicher Äußerungen für die Frage der Klassen-

bedüigthdt der Atkese gehen wbe idcr aoek aieht ein.

t») Muk adme etm folgende Stellen (n. a. O. p. 336 1.) : wliolly taken

np in diUfettt buinett of yoor Inwfbl callingt when yoa are not exerctted in the

more immedlatc lerrice of God.*' — „Labour hard in your calliag»" — „See that

yon have a calling wbieb will find you employment for all ttie tiine which Godt

iannediate scrvioe tparelb**.

»•) Dafl die ipeiifiscbe ethiscbe Schltinng der Arbeit and ihrer „Würde**

nicht etwa ein dem Christentum ursprünglich eigener, oder gar eigentümlicher,

Gedanke war, hat noch kürzlich wieder Hamack scharf betont (MitL dei Ev.>Sos*

Kongr. 14. Folge 1905 Nr. 3/4 S. 48).

'*) So auch im Pietismus (Spcner. a. a. O. III p. 42g. 4301. Die rharakte-

rislisch pictistische Wendung ist: daß dir Herufslreue, die uns wepen des Sündcn-

falls als Strafe auferl<pt ist, der Krtotunp des eignen Willens dient. Die Be-

rufsarbeit ist als Liebesdienst am Nächsten eine Pflicht der Dankbarkeit für Goltes

Gnade (lotheriiche Vorstellung I) and es ist daher Gott nicht wohlgeflUlig, wenn

•ic widenrillig and mit Veidmfl getan wird (a. a. O. III p. 373). Der Christ

wird sieb also „so lleiflig fai seiner Arbeit eneigen wie ein Wdtnenscb** (UI p. ayS)

Das bleibt oSiensidillich hinter der pnrilanischen Ansduuiungsweise snrttclu

sober pracreation of cbildren** ist ihr Zweck nach Baster. Ahalicii

Spener, indesMn mit Konsessionen an die grobe lutherische Ansicht, wonach Ver-

meidung der — sonst ununterdrückbaren — Unsitdichkcit Nebenzweck ist. Die

Concupiszenz ist als ßegleiterscheinung der Begattung auch in der F.be sQndlich and

nach der Auffassung z. H. Spencr's erst Folge des Sündent.illes, der so einen natür-

lichen and gottgewollten Vorgang in etwas anvenneidiicb mit sündlicben Empfin-
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quälcrei so wird auch gegen alle sexuellen Anfechtungen — neben

dangen Verknflpfles, und damit in ein pudcndum, verwandelte. Nach der Auf&iMing

mancher pietittischer Richtungen ist die höchste Form der christlichen Ehe die-

jenige mit Bewahrung der Virginität, die nächslhöchste diejenige, in welcher der

Geschlechtsverkehr ausscbliefilich der Kindererzeugung dient, und so fort bis 7.11

denen, die aus rein erotischen oder rein äußeren Gründen geschlossen werden und ethisch

Ijetrachtcl als Concubinatc gelten. Dabei wird in diesen unteren Stufen die aus rein

äußerlichen Gründen geschlossene F.lic iweil imme/hin rationaler Krwägung <nt-

springend) der erotiscli bedingten vorgezogen. Die Herrcnhuter Theorie und l'raxis

mag hier aufier Betracht bleiben. Die rationalistische Philosophie (Chr. Wölfl)

übernahm die asketische Theorie in der Fassung: dafi, was als Mittel tum Zweck

verordnet sei: die Concapiscens vnd ihre Stillung, nidit zum Selbstzweck gemacht

werden dttrfe. — Der Umschlag in den reinen Ml^ygieniach** orientierten Utilitarismus

ist schon bei Franklin vollsogen, der etwa auf dem „ethischen** Standpunkt moderner

Ärzte steht, unter „Keuschheit" die EinschrSnkung des geschlechtlichen Verkehrs

auf t!a^ gesundheitlich Wünschenswerte versteht, und sich über das Wie? be-

kanntlich auch theoretisch gfäußert hat. - Es ist eben, sobald diese Dinge überhaufit

zum Gegenstand rein rationaler Erwägungen gemacht werden, diese I.ntwuklunfx

norh überall eingetreten. Iicr puritanische und der hygienische Se.xualrauon.ilisl

gehen sehr verschiedene Wege, nur hier „verstehen sie sich gleich" : In einem Vor-

trage motivierte ein eifriger Vertreter der „hygienischen Prostitution" — es handelte

sich um Bordell- und Reglementiemngseinrichtvngen— die dttUche Statthaftigkeit des

(als hygienisch nfltzlich angesehenen) „außerehelichen Geschlechtsverkehrs** durch

Besugnahme auf seine dichterische VerUirung durch Faust und Gretchen. Die

Behandlung Gretchens als -einer Prostituierten und die Gleidbstellung des michtigcn

Waltens menschlicher LeidenschaAen mit dem Gesehleditsverkehr „gesundheits»

halber", — dies beides entspricht durchaus dem puritanischen Standpunkt, ebenso

e. B. die von sehr hervorragenden .\r7tcn gelegentlich vertretene echt ,,fachmensch-

liche" Auffassung, daü eine ho in die subtii-^te-n Personliclikeits- und Kulturprobleme

eingreifende Krage, wie die l'.edeutung der Hexuellcti Abstinenz, ,,ausschließlich"

vor das Forum des .\r/.tes (als des ..Fachmannes") gehöre: bei den Puritanern

ist der „Fachmann" der moralistische, hier der hygienische Theoretiker, dagegen

ist das Printip — mit teilweise umgekehrten Voneichen natOrlidi —> dasselbe:

ftchmensehliehes Banausentum mit sexuellem Banausentum verknüpft Nur daß

der michtige Idealismus der puritanischen Anschauung — mögen, ihre Prttderien

uns eng, oft lieherlich, tuweilen widerlich, erscheinen — auch unter rassen»

konservierenden Gcsichtspunltten und rein „hygienisch** betrachtet, positive Er«

folge aufzuweisen hatte, während die moderne „Sexualhygiene" schon wegen des fiir

sie nun einmal unvermeidlichen Appells an die „VorurteiUlosigkeif* Überall in Ge*

fahr gerät, dem Faß, in welches sie schöjift, glcichzt itig den P>udcn auszuschlagen.

— Wie bei jener rationalen Deutung der grschlechtliclien Hiziehungen bei den

puritanisch bceinilußlcn Völkern S' lili< tilich doch jene Verfeinerung und geistig-

ethische Durchdringung der ehelichen Beziehungen und die feinen Blüten ehelicher
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nüchterner Diät, Pflanzenkost und kalten Bädern — verschrieben:

,^rbeite hart in deinem Beruf".''*!

Aber die Arbeit ist darüber hinaus, und vor allem, von Gott
'

vorgeschriebener Selbstzweck des Lebens überhaupt.'") Der pau-

Unische Satz: „Wer nicht arbeitet, soll nicht essen", gilt bedingungs-

los und fiir jedermann.'^) Die Arbeitsunlust ist Symptom fehlenden

Gnadenstandes.") '

DeutHch zeigt sich hier die Abweichung von der mittelalter- i

liehen Doktrin. Auch Thomas von Aquin hatte jenen Satz inter- 1

pretiert. Aber nach ihm**^) ist die Arbeit nur natural! ratione not-

wendig zur Erhahun^ des Lebens des einzelnen und der Gesamtheit.

Wo dieser Zweck wegfällt, cessiert auch die Geltung der Vorschrift.

Sie trifft nur die Gattung, nicht jeden einzelnen. Wer ohne Arbeit

von seinem Besitz leben kann, auf den bezieht sie sich nicht, und

ebenso steht natürlich die Kontemplation als eine geistliche Form

RitteHklilicit erwachsen und, — im Gegenntt sa jenem bäurtseh patriarcbalen

Brodcm, der bei uns bis in die Krctsc der „Gcistesaristoltratie" noch in oft sehr

fühlbaren Rückständen vorhanden ist, — das bleibt hier natürlich außer Erörterung.

Täulrrisrhc Einflüsse sind dabei cntsclicidrnd mit beteiligt; der Schutz der Ge-

wissensfreiheit der Frau und die Ausdehnung des Gedankens des allgemeinen

Pricstcrtums" auf sie waren auch hier die ersten Breschen im I'atriarchalismus.

'•) Kehrt bei Baxter immer wieder. Biblische Unterlage ist regelmäßig ent-

weder die nas von Franklin her bekannte (Sprüche Sal. 22, 29) oder der Ruhm

der Arbdt in Sprache Sal. 31, 10. Cf. a. a. O. I S. 382, S. 377 usw.

**) Selbst Zmzendorf sagt gelegentlich: nMaa arbeitet nicht allein, dafl man

lebt, sondern man lebt nm der Arbeit willen und wenn man nichts mehr su ar>

beiten hat, so leidet man oder entschlifV* (Plitt, I S. 438).

Auch ein — mir nicht vorliegendes — Symbol der Mormonen schließt

(nach Zitaten) mit den Worten: „Aber ein Träger oder Fauler kann kein Christ

sein und selig werden, F.r ist bestimmt, totgestoclien und aus dem Bienenkorb

her.iusgfworfen zu werden." IndeO hier war es docli vorwiegend die grandiose,

zwischen Kloster und Manufaktur die Mitte haltende Disziplin, wclciie den ein-

zelnen vor die Wahl: Arbeit oder .-Xusmerzung, stellte und — verbunden freilich

mit religiösem Enthusiasmus und nur durch ihn ermöglicht — die erstaunlichen

ökonomischen Leistungen dieser Sekte bervoi^bracht bat

**) Sie wird daher a. a. O. I S. 3S0 sorgsam in ihren Symptomen analysiert —
„Sloth" und „idleness" sind deshalb so eminent schwere Sflnden, weil sie con«

tinnierlichen Charakter haben. Sie werden von Baxter geradesu als „Zerstörer

des Gnadenstandes" angesehen (a. a. O. I S. 279/80). Se sind eben die Antithese

des methodischen Lebens.

**) S. oben Band XX S. 41 Anm. 2.

Afchhr für SotbklwiMCBSchaft o. So«ulpolttik. III. (A. f. sox. G. u. St. XXL) i. 6
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des Wirkens im Gottesreich über dem Gebot in seiner wortlichen

Auslegung. Für die Poinilartheologie vollends lag ja die höchste

Form mönchischer „Produktivität" in der Mehrung des „thesaurus

ecclesiae" durch Gebet und Chordienst Nicht nur diese Durch-

brechungen der ethischen Arbeitspflicht aber fallen bei Baxter selbst-

verständlich fort, sondern mit größtem Nachdruck schärft er den
Grundsatz ein, dass auch der Reichtum von jener bedingungslosen *

Vorschrift nicht entbinde.**) Auch der Besitzende soll nicht essen»

ohne zu .arbeiten, denn wenn er auch zur Deckung seines Be-

darf der Arbeit nicht benötigt, so besteht doch Grottes Gebot, dem.

er ebenso zu gehorchen hat, wie der Arme.**) Denn für jeden

ohne Unterschied halt Gottes Vorsehung einen Beruf (calüng)

bereit, den er erkennen und in dem er arbeiten söu, und^^äer
Beruf ist nicht wie im Luthertum**) eine Schickung, in die man
ach zu fiigen und mit der man sich zu bescheiden hat, sondern

ein Befehl Gottes an den einzelnen, zu seiner Ehre zu wirken.

Diese scheinbar leichte Nuance hat weittragende Konsequenzen und

hängt mit einer Weiterbildung jener providentiellen Deutung des

ökonomischen Kosmos zusammen, welche schon der Scholastik

geläufig war.

Das rhänomen der Arbeitsteilung und Berufsgliederung der

Gesellschaft hatte, wie andere, schon Thomas von Aquin, an den

wir wieder am bequemsten anknüpfen, als direkten Ausfluß des

göttlichen Weltplanes aufgefaÜL Aber die Eingliederung der

*'') Baxter a. a. (). I j). 1 08 ff. Speziell fallen folgende Stellen ins Auge:

Oui'stion: Hut will not weallh «.xcusc us? — Answer: It may cxcuse you frona

somc sordid sort of work, by making you morc scrviccablc to anolhcr, but you

arc no more excuscd from scrvice of work . . . thcn ihc poorcst man . . . Dazu

a. a. 0. 1 p. 376: „Though they (die Reichen) have no outward want to urge ihcm,

they liave at great a necestity to obey God . . . God had itrictly coauBaadeth ii

(die Arbeit) to all.

**) Ebenso Spcner (a. a. O. III, 338, 425), der atu diesem Grunde namentlich

die Neigung, vorzeitig in Pension zu gehen, als sittlich bedenldich bekimpft «nd

— in Abwehr eines Einwuids gegen die Reefatmifl^keit dei Zintennefamcni : dear

ZinagemJ Ahre war Faalhdt — betont, dafl, wer von sdnen Zinsen leben könne,

nach Gottes Befehl dennoch tnr AH>eit verpflichtet seL

**) Einsehlienidi des Ketismus. Spener operiert, wo es dch am die nnge
des Beniftwechsels banddti stets damit, dafl, nachdem einmal ein hrslimniicr

Beruf ergriffen sei, das Verbleiben nnd Sich-Schicken in diesem Pflicht des Gehorsaan.

gegen Gottes VorMhnng sei.
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Menschen in diesen Kosmos eifolgt ex causts naturalibus und ist !

zufällig (^yContingent**, nach dem scholastischen Sprachgebrauch).
,

Für Luther wurde, wie wir sahen, die aus der objektiven historischen
\

Ordnung folgende Eingliederung der Menschen in die gegebenen .

Stände und Qe^pfe zum direkten Ausflufi göttlichen Willens und i

also das Verharren des einzelnen in der Stellung und in den

Schranken, die Gott ihm zugewiesen hat, religiöse Pflicht Dies um
so mehr, als eben die Beziehungen der lutherischen Frömmigkeit

zur „Welt" überhaupt von Anfang an unsichere waren und blieben.

Ethische Prinzipien waren von Luthers, die paulinische Welt-

Indifferenz niemals ganz abstreifenden, Gedankenkreisen aus für

die Gestaltung der Welt nicht zu gewinnen und man mußte sie

deshalb eben nehmen wie sie war und konnte nur dies zur reli-

giösen Pflicht stempeln.— Wiederum anders nuanciert sich der pro-

videntielle Charakter des Ineinanderspielens der privatwirtschaft-

lichen Interessen in der puritanischen Anschauung. Welches der
f

provklentielle Zweck der Jgorufegliedefung ist, erkennt man, getreu

dem puritanischen Schema „pragmatischer" Deutung, an ihren

Früchten. Über diese nun lädt dch Baaeter in Ausführungen

aus, wdche in mehr als einem Pimkte direkt an Adam Smiths be-

kannte Apotheose der ArbeitsteUung erinnern. '*) Die Spezia-
\

lisierung der Berufe führt, weU sie die Übung (skQl) des Arbeiters
*

ennSgÜcfat, zur quantitativen und quaUtativen Steig<^uny der Arbeits- ^ ]

leistung und cfient also dem allgemeinen Wohl (common best^ '

welches mit dem Wohl mÖgUdist vieler identisch ist Ist soweit \

die Motivierung rein utilitarisch und durchaus verwandt mit manchen

in der weitlichen Literatur der Zeit bereits übUchen Gesichts-

punkten*'), so tritt der charakteristisch puritanische Einschlag als-

**) Baxter a. a. O. I & 377.

*^ Aber deshalb nicht etwa aus ihnen historisch ableitbar. Vielmehr

wirkt sich die ganz genuine calvinistische Vorstellung, dafi der Kosmos der „Welt"

dem Ruhme Gottes, seiner Selbstverherrlichung, diene, darin aus. Die utili-

t arische Wendung, daS der ökonomische Kosmos den Zweck der Lebcnsfristung

Aller (good of ihe many, common good etc.) dienen sollte, ist Konsequenz des

Cicdankc-ns, daß jede andere Deutung zur 1 aristokratischen) Kreaturvergötterung

führt, oder doch nicht Gottes Ruhm, sondern kreatUrlichen „Kulturzwecken'' dient

GottesWüte aber, wie er sich(s.o. i,Anm.ai)indersweckvoUeBGcstaltiuigdes<i]toao-

Buschen Kotmos auidrttekl, kann eben, sowdt diesseitige Zwecke dabei überhaupt

in Betracht kommen, nur das Wohl der «„Gesamtheit", die unpenönlidie „Ntttilich-

ktif* sein. Der Uülttaffismiis ist eben, wie froher gesagt, Koosequens der nnpcrsfln- .

6»
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bald hervor, wenn Baxter an die Spitze seiner Auseinandersetzungen

das Motiv stellt: ,^ufierbalb eines festen Berufs sind die Arbeits-

leistungen eines Menschen nur unstete Gelegenheitsarbeit und er

verbringt mehr Zeit in Faulheit als in Arbeit", und wenn er sie

folgendermaßen beschließt: „und er (der Berufsarbeiter) wird seine

Arbeit in Ordnung vollbringen, während ein anderer in ewiger

Verwirrung steckt und sein Geschäft nicht Ort noch Zeit kennt**)

darum ist ein fester Beruf („certain calling," an anderen

Stellen heißt es „stated calling") fiir jedermann das beste". Die

unstete Arbeit, zu welcher der gewöhnliche Tagelöhner gezwungen

ist, ist ein oft unvermeidlicher, aber stets unerwünschter Zwischen-

zustand. Es fehlt eben dem Leben des „Beruflosen" der syste-

matisch-methodische Charakter, den, wie wir sahen, die innerwelt-

Kche Askese verlangt. Auch nach der Quäker- Fuhik soll das Be-

rufsleben des Menschen eine konsequente asketische Tugendubung,

eine Bewährung seines Gnadenstandes an seiner Gewissen-
haftigkeit sein, die in der Sorgfalt^*) und Methode, mit welcher er

seinem Beruf nachgeht, sich auswirkt. Nicht Arbeit an sich, son-

dern rationale Berufsarbeit ist eben das von Gott verlangte.

Auf diesem methodischen Charakter der ]?t'rufsaskese liegt bei

der puritanischen Berufsidee stets der Nachdruck, nicht, wie bei

Luther, auf dem Sichbescheiden mit dem einmal von Gott zu-

gemessenen Los. Daher wird nicht nur die Frage, ob jemand
mehrere callings kombinieren dürfe, unbedingt bejaht — wenn es

für das allgemeine Wohl oder das eigene'®) zuträglich und nie-

liehen Gestaltung der „Nächstenliebe" und der Ablehnung aller Wcllvcrherrlichuog

durch die Exklusivität des puritanischen „in majorem Dei gloriara". Denn wie

intensiv dieser Gedanke: daß jede Kreaturverherrlichung Gottes Ruhm Abbruch

tue, und daher unbedingt verwerflich sei, den ganzen asketischen rrotestanlismus

beherrschte, zeigt sich deutlich in den Bedenken und der Mühe, die es selbst dem

doch wahrlich nickt „demokratitdi*' angehauchten Spener kostete, gegenüber dca

xahlrdcben Anlngen den Gebrauch der Titel ats adtafov aufrecht zu erhalten.

Er beruhigt sich tckliefilich damit, dafl seibat in der Bibel der Praetor Feslus vom

Apostel mit itfdttotoe tituliert werde. — Die politische Seite der Sache gehSn

in einen spiteren Zusammenhang.

**) The inconstant man is a stranger in bis own house si^t auch Tb.

Adams: (Works of thc Pur. Div. p. 77).

**) S. speziell darüber George Fox' Aufierungen in The Friends' Library (ed.

W. & Th. Evans Philadelphia 1837 ff.) VoL 1 p. 13a

Denn GoU hat, ~ wie in der puritanisdien Literatur sehr oft herror-
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mandem sonst abträf^licli ist und wenn es auch niclit fiizu führt,

daß man in einem der tcombinierten Berufe un<:;e\visscnhaft :,,un-

faithfui" ) wird. Sondern es wird auch der \V e c h s e 1 des Berufs
\

als keincswe^^s an sich verwerflich anj^cschen, wenn er nicht leicht-

ferti»;. sondern um einen Gott wohlj^efällipjeren ^'
) und das heißt

dem allgemeinen Prinzip ents{)recliend : nützlicheren Beruf zu er-

i:^reifen erfol<:,^t. Und vor allem: die Nützlichkeit eines Berufs und"]

seine entsprechende Gottwohlgefalligkeit richtet sich zwar in erster

Linie nach sittlichen und demnächst nach Maßstäben der Wichtig-

keit der darin zu produzierenden Güter für die „Gesamtheit", aber

alsdann folgt als dritter und natürlich praktisch wichtigster Ge-

sichtspunkt: die privatwirtschaftlichc „P r o f i 1 1 i c h k e i t." Denn ^

wenn jener Gott, den der Purit.uicr in allen Pügungen des Lebens

wirksam sieht, einem der Scinigen eine Gewinnchance zeigt, so

hat er seine Absichten dabei. Und mithin hat der gläubige Christ

diesem Rufe zu folgen, indem er sie sich zunutze macht. '^^j

pchohrn wird, — nirj^ends befohlen, daß man den Niiclistea mehr lieben sollte als

sich selbst, son«lcrn wie sich selbst. Man hat also auch die Pflicht der Selbstliebe,

Wer z. B. weiß, dali er selbst seinen Besitz zweckmäßiger und also mehr zu Gottes

Ehre verwendet, ab der Nächste es könnte, ist durch die NIchstenliebe nicht ver-

pflichtet, diesem davon abnigeben.

**) Aach Spener kommt diesem Standpunkt nahe. Aber er bleibt doch selbst

in dem Fall, dafi es nch um den Obertritt aus dem (sittlich besonders geflihrliehen)

Kaufmannslsenif cur Theologie handelt, höchst snrflckhaltend und eher abmahnend

(III S. 435, 443, I S. 524). Die hinfi^ Wiederkehr der Beantwortung gerade

dieser Frage (nach der Erlaubtheit des Berufswechsels) in Speners naturgemäß

stark gesichteten Gutachten zeigt, beiläufig bemerkt, wie eminent praktisch im

Alltagsleben die verschiedene Art der Deutung ron I. Kor. 7 war.

Derartiges findet sich wenigstens in den Schriften der fahrenden kontinen-

talen Pietisten nicht. Spener« Stellung zum „Gewinn " schwankt zwisch'-n Luther-

tum (,,Nahrungs"-Standpunkti und mcrkantilistischen Argumentationen von der Nütz-

lichkeit des „Flors der Commerzicn" u. dgl. (a. a. O. III S. 330, 332, vgl. I S. 418:

der Tabakbau bringt Geld ins Land und ist daher ntttsUeh, also nicht sfind-

lichl) hin und her (vgl. III S. 426, 427, 429, 434), verfehlt aber nicht darauf

hinsuweisen, dafl, wie das Beispiel der QuSker und Mennoniten zeige, man Profit

machen und doch fromm bleiben könne, ja daS besonders hober Profit sogar —
worüber unr später noch zu reden haben werden — direktes Produkt frommer

Redlichkeit sein könne (a. a. O. S. 435).

"1 Diese Ansichten sind bei Baxter nicht etwa eine Widerspiegelung des ökono-

mischen Milieus, in dem er lebte. Im Gegenteil hebt seine Autobiographie

hervor, dafi für die Erfolge seiner inneren Missioosarbeit mit entscheidend gewesen
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„Wenn Gott euch einen Weg zeigt, auf dem Ihr ohne Schaden für

Eure Seele oder für andere in gesetzmäßiger Weise mehr ge-
winnen könnt, als auf einem anderen Wege und Ihr dies zu-

rückweist und den minder gewinnbringenden Weg verfolgt, dann
kreuzt Ihr einen der Zwecke Eurer Berufung (calliog),

Ihr weigert Euch, Gottes Verwalter (Stewart) zu sein und
seine Gaben anzunehmen^ um sie für ihn gebrauchen zu können,

wenn er es verlangen sollte. Nicht freilich für Zwecke der

Fleischeslust und Sünde, wohl aber für Gott dürft Ihr ar-

beiten, um reich zu sein/"*) Der Reichtum ist eben nur

als Versuchung zu faulem Ausruhen und sundlichem Lebensgenufi

bedenklich und das Streben danach nur dann, wenn es geschieht,

um spater sorglos und lustig leben zu können. Als Ausübung der

Berufspflicht aber ist es sittlich nicht nur gestattet, sondern geradezu

geboten.'*) Das Gleichnis vom Schalksknecht, der verworfen

sei, dafl di^enigen HSndler, welche in Kidderminster ftügeMssen wweiii nicht leicti

(cwcsen seien, sondern nur „food and laiment'* verdienl und dafl die Handwerk»-

meister nicht besser als ihre Arbdter, „firom hand to month*', zu leben fehabt bitten.

^It is the poor tbat receive the glad tidings of the Gospel." ->- Tb. Adams be*

merkt flb«r das Streben nach Gewinn : „He (the knowiog man) knows . . . that money

may make a man richer, not better, and thcrevpon cbooseth ralher to slecp with

a good consciencp tluin a füll pursr . . . thercfore dcsircs no tnorc wealth than

an honest man may bcar a w a y" — aber soviel will er eben doch
auch. (Th. Adams, Works ot I'ur. Üiv, LI.)

»») So I'.axtcr a. a. O. I ch. X tit. i Dis. 9 (§ 24) Vol. I S. 378 Spalte 2.

Spruche Sal. 23, 4: ,, Arbeite nicht, um reich zu sein" bedeute nur: riches for our

fleshiy cnds must not ultimately bc inlrnded. Der Besitz in der fcudal-seigneurialen

Form seiner V c r w e n d u n j:; ist eben das < 'diose | cf. die Bemerkung a. a. O. I p. 380

über den debauched part of the gcntry), nicht Besitz an sich. — Mi 1 ton in der

ersten dcfcnsio par populo Anglicano bat die bekannte Theorie, daü nur der

„Mittelstand*' Tritger der Tttgend sein könne — wobei „Mittelstand" als „bürger-

liche Klasse** im Gegensatse gegen „Aristokratie" gedacht ist, wie die Begründung

aeigt, dafl sowohl „Laxtts** als Not die Tugendflbnng hindere.

**) Dies ist das Entscheidende. — JDaiu noch eine allgesBcine Bemerkung: E*

kommt natttrlich hier für uns nicht sowohl darauf an, was die theologische ethische

Theorie begrifflich entwickelt, sondern darauf, was im praktisdien Leben der

GlXubigen geltende Moral war und wie die religiöse Orientierung der Berufs-

ethik praktisch wirkte. Man kann wemgstens gelegentlich in der kasuistischen

Literatur des Katholiaismus, namentlich des jesuitischen, Erörterungen lesen, welche

— s. B. Uber die Frage der Erlaubtheit des Zinses, auf welche wir in einem spStcren

Kapitel eingehen —> derjenigen vieler protestantisdien Kasuisten ähnlich klingen, jn
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\vurtk% weil er mit dem von Gott ihm anvertrauton Pfunde nicht

gewuchert hatte, schien das ja auch direkt auszusprechen, ^"l Arm
sein wollen hieße, wie häufijTj argumentiert wurde, dasselbe wie

krank sein wollen, es wäre als Wcrkheili^keit verwerflich und

Gottes Ruhm abträglich. Und vollends das Betteln eines zur Ar-

beit Befähigten ist nicht nur als Trägheit sündlich, sondern auch

nach des Apostels Wort gegen die Nächstenliebe."''')

Wie die Kinschärfung der asketischen l^deutung »des festen

Berufs das moderne Fachmenschentum ethisch vcrkUu t , so

die providentielle Deutung der Profitchancen den Geschäfts-
menschen.^*) Die vornehme Läßlichkeit des Seigneurs und die

(

in dem, was fllr „erlanbt** oder flbr Mprotwbt*' gilt, darfiber binatmugehen scbcincn.

Wie die Calviiiisten katbolisebe Moraltbeologea, nicbt anr Thomas von Aquino,

Bernhard t. Clairraiu, Bonaventora, sondern auch seitgenössiscbe tu citieren pfl^^,

so nahmen — was wir hier nicht näher erörtern — die katholischen Kasuisten von

der häretischen Ethik regelmäßig Notiz. Der gewaltige Unterschied ist aber der;

dafi diese latitudinarischen Ansiebten im Katholizismus von der kirchlichen Autorität

nicht 'iankti<iniertc Produkte spezifisch laxer ethischer Theorien waren, denen fjerade

die ernstesten und strenj^sten Anhänger der Kirche fern standen, während umgfkehrl

die protestantische r.trutsidee gerade die ernstesten .Anhänger asketiMli' ii

Lebens in den Dienst des kapitalislisdicn Erwerbslebens stellte. Das was dort bc-
|

dingungsweise erlnnbt sein konnte, erschien hier als etwas positiT sittlich Gutes, i

Die praktisch sdur wichtigen grundlegenden DUTerensen der beiderseitigen Ethik

-waren seit dem Jansenistcnstreit mid der Bulle wUnigenitus** endgftltig festgelegt.

**) Von may labour in tbat manner as tendeth most to your sncccss and

lawfid gain. You are bound to improve all your tateats . . . Folgt die oben im

Text fibersetzte Stelle. — Direkte Parallelisierung des Strebens nach Reichtum im

Goltcsreich mit dem Streben nach Erfolg im irdischen Beruf z. B. bei Janeway,

Heaven upon earth (in den Works of the Pur. Div.» p. 275 unten.

•*) Schon in der (lutherischen) Konfession llcr/og Christoplis von Württemberg,

die dem Konzil von Trient eingereicht wurde, wird gegen das (lelübde der

Armut geltend gemacht: Wer nach seinem Stand arm ist, solle es tragen, aber wenn

er gelobt es su bleiben, so ist dies dasselbe, als ob er gelobte, dauernd krank

m sein oder flblen Leumund zu hsben.

'*) So bei Baster und z. B. in der Konfesston Hersog Christophs. Vgl. ferner

Stellen wie: „. . . the vagrant rognes whose lives are nothing but an exorbitant

cowfse: the main beggiag** etc. (Th. Adams, W. of Pur. Div. p. 359).

**) Mit Nachdruck sagte der Präsident der Baptist Union of Great Britain

and Ireland, G. White, in seiner Inauguraladresse fUr die Assembly in London

1903 (Baptist Handbook 1904 S. 104): The best men on Ihe roll of our Puritan

churchrs were men of affairs, who believed, that religion should permeate

the wboie of life."
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par\'enumäßi<^e Ostentation des Protzen sind der Askese gleicher-

I

maßen verhaßt. Dagegen trifft ein voller Strahl ethischer Billigung

den nüchternen bürgerlichen Selfmademan : „God blcsseth his

trade" ist eine stehende Wendung für diejenigen I leiligcn, welche

mit Krfolg jenen göttlichen Fügungen gefolgt waren, und die ganze

Wucht des alttestamentlichcn Gottes, der den Seinen ge-

rade in diesem Leben ihre Frömmigkeit entgilt,^") mußte ja für

den Puritaner, der, nach Baxters Rat, den eigenen (inadenstand

durch Vergleich mit der Seelenverfassung der biblischen Helden

kontrollierte und dabei die Aussprüche der Bibel „wie die Para-

Ebea hierin liegt der cbaralcteristische G^easats g^gen alle feudale Auf-

fassung. Nach dieser kann erst dem Nachkommen des (politischen oder sozialen)

Parvenüs dessen Erfolg und die Weihe des Blutes tu Gute kommen. (Charakteri-

< stisch im spanischen Hidalgo = hijo d'algo — filius alicujus ausgedrückt). So

sehr diese Unterschiede heute bei der rapiden Umwandlung und Europäisierung

des amerikanischen „Vf'li-'charakters'* im Verblassen sind, so ist die perade ent-

P e g e n c s e i z t spe/ilis< li bürgerliche Anschauunfj, welche den j^rschäulichen F. r

-

fo I und I'". r w c r b als Sympton der jjrivti^cn Leistung gloriti/.iert, dirn blolicn

(ererbten) besitz dagcjjcn keinerlei Respekt entgegenbringt, doch nocli heute dort

ebenso zu Hause wie umgekehrt in Europa, — wie schon James Rryce einmal be-

merkt hat —, ittr Geld im Effekt siemlich jede soziale Ehre kiuflich ist, — wenn
nur der Besitzer nicht selbst hinter dem Ladentisch gestanden hat und die nötigen

Metamorphosen seines Besitzes (Fiddkommiflstifhmg usw.) vollzieht. — S. gegen
die Ehre des Blutes z. B. Th. Adams, Works of the Pur. Div. p.

So s. B. schon fttr den Gründer der „Familisten*Sekte*' Hendrik Niklaes,

der Kaufmann war. (Barclajr, Inner life of the religious communities of the Com-
monwealth p. 34).

**) Dies steht z. Ü. für Iloombeck durchaus fest, da auch Matth. 5, ^ und

I. Tim. 4, 8 rein irdische Versprechungen für die Heiligen gemacht seien ;a. a. O.

vol. I. p. 193t. Alles ist Produkt von (iottes Provitlenz, speziell aber .>or>;t er

für die Seinen: a. a. U. p. 192: Super aliub autcm summa cura et modis !>ingula-

risiimis versatur Dei Providentia circa fideles. Es folgt dann die Erörterimg,

woran man erkennen könne, daO ehi Glücksfall nicht der „communis Providentia'^

sondern jener Spezi alfürsorge entstamme. Auch Bailey (a. a. O. S. 191) verweist

auf Gottes Vorsehung fUr den Erfolg der Bem&arbeit. Dafl prosperity „oft" der Lohn

des gottseligen Lebens sei, ist in den Schriften der Quftker durchaus stehende

Wendung (s. z. B. eine solche Äußerung noch aus dem Jahre 1848 in Selcction

from the Christian Advices issued by the general meeting of the S. of Fr. in London

VIth Kd. London 1851 S. 209). Auf den Zusammenhang mit der Quäker-Ethik

kommen wir noch zurück.

*') Als ein Hei^picl dieser Orientierung an den iTzvätern — welches zu-

gleich für die puritanische Lebensauffassung charakteristisch ist — kann Thomas
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graphcn eines Gesetzbuches" interpretierte, in der gleichen Richtunf;^

wirken. -— Ganz eindeiitii^ waren die Aussprüche des Alten Testaments

an sirii ja nicht. Wir sahen, daÜ Luther sjirachlich den Begriff „Beruf"

im weltlichen Sinn zuerst bei der Uhcr.^ctzung einer Sirachstelle

anwendete. Das Buch Jesus Sirach gehört aber nach der ganzen

Stimmung, die darin lebt, unzweifelhaft zu den am meisten tradi-

tionalistisch wirkenden Bestandteilen des (erweiterten! alten Testa-

ments. Es ist charakteristisch, dal3 bei den lutherischen deutschen

Bauern noch bis in die Gegenwart dies Buch sich oft besonderer

Beliebtheit zu erfreuen scheint,**) wie auch der lutherisch gebundene

Charakter breiter Strömungen im deutschen Pietismus sich in der

Vorliebe für Jesus Sirach zu cäußem pflegte.**) Die Puritaner ver-

warfen nun die Apokryphen als nicht inspiriert, gemäß ihrem

schroffen Entweder-Oder zwischen Göttlichem und Kreatürlichem.***)

Um so starker wirkte unter den kanonischen Büchern das Buch

Hiob mit seiner Kombination einerseits einer großartigen Verherr-

lichung von Gottes absolut souveräner, menschlichen Maßstäben

entzogener Majestät, die ja calvinistischen Anschauungen so höchst

kongenial war, mit der im Schluß doch wieder hervorbrechenden^

Air Calvin ebenso nebensächlichen, wie für den Puritanismus wich-

tigen, Gewißheit, daß Gott die Seinigen auch in diesem Leben

Adams* Analyse des Streites swiacfaen Jacob und Esau gelten. (Work* of the Pur.

Div. p. 935): His (Esaus) folly may be argued firom the base estimation of tbe

biithrigbt,** (die Stelle i»t auch fttr die Entwicklung des birthright Gedankens wichtig,

wovon spiter) „that be woutd so l^htely pass froro it and on so easy condition

as a pottage." Perfide aber war es, daS er dann wegen Obervoiteiluni; den Kauf

nicht gelten lassen wollte. Er ist eben ein „cunning hunter, a man of ihc ficlds" -

die irr.itional lebende Unkultur, — N\'ährend Jakob, ,,a piain man, dwelling in

tents" den „man of pracc" repräsentiert.

**\ Zur bäuerlichen Glaubens- und Siltrnlchre. V^on einem thürinpisrhcu Land-

j>farrtT. 2. Aull. f'ioth;i 1890. S. 16. I)if Üaurrn, welche hier <;eschilclcrt wcrilen,

'ind in charakteristischer Weise l'rndukle lutherischen Kirchentums. Ich habe

mir wieder und wieder „hitherisch" an den Kand geschrieben, wo der vorlrcftlichc

Verfa&scr allgemein-,,bäuerliche" Kcligiosital vermutet.

**i Vergl. 7. H. das /ital bei Ritsehl, Tietismus II S. 15S. Spener gründet

seine Bedenken gegen Berufswechsel und Gewinnstreben ebenfalls mit auf Aus-

spräche Jesus Sirachs. Theol. Bd. III S. 426.

**} Freilich emplichlt z. H. Bailcy trotzdem ihre Lektüre und es kommen

Zitate aus den .Apokryphen wenigstens hie und da vor, aber natnrgemiB doch

selten. Ich erinnere mich (zufällig) keines solchen aus Jesus Sirsch.
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und auch in materieller Hinsicht zu segnen pHege.^') Der orienta»

lische Quietismus, welcher in manchen der stimmungsvollsten Verse

der Psalmen und der Sprüche Salomes hervortritt, wurde ebenso

weggedeutet, wie Baxter dies mit der traditionalistischen Färbung

der für den Berufsbegriff konstitutiven Stelle des i. Korinthcr-

briefes tat. Dafür legte man um so mehr den Nachdruck auf jene

Stellen des Alten Testaments, welche die formale Rechtlich-
keit als Kennzeichen gottwohlgefölligen Wandels rühmen. Die

Theorie, daß das mosaische Gesetz durch den neuen Bund nur so-

weit seiner Geltung entkleidet sei, als es zeremonielle oder ge-

schichtlich bedingte V^orschriften für das jüdische Volk enthalte, im

übrigen al)er als Ausdruck der ..lex naturae" seine Geltung von

jeher besessen und daiier auch behalten habe,*'*) ermöglichte einer-

seits die Eliminierung solcher Vorschriften, welche in das mcxierne

Leben schlechterdings nicht einzufügen waren, und ließ docii der

mächtigen Verstärkung jenes Geistes selbstgerechter und nüchterner

Legalität, welcher der inncrweltlichen Askese dieses Protestantismus

eigen war, durch die zahlreichen verwandten Züge der alttestamcnt-

lichcn Sittlichkeit freie Bahn. "'''•) Wenn also, wie mehrfach schon

die Zeitgenossen, so auch neuere Schriftsteller die ethische Grund-

stimmung s{)eziell des englischen Puritanismus als „English Hebraisnr'

bezeichnen,^'') so ist dies, richtig verstanden, durchaus zutretVend.

Man darf dabei nur nicht an das palästinensische Judentum aus der

Zeit der Entstehung der alttestamentlichen Schriften, sondern an

das Judentum, wie es unter dem Einfluß der vielen Jahrhunderte

formalistisch-gesetzlicher und talmudischer Erziehung allmählich

wurde, denken. Denn die im ganzen der unbefangenen Schätzung

des Lebens als solchen zugewendete Stimmung des alten Juden-

*^ Wo den offenbar Verworfenen äuflerlicber Erfolg heschieden ist, beruhigt

sich der Calvinisl (so r. B. I locirnbi-ck') pemiiß der ,,Versl<n kun^s(lu'oric" mit der Ge-

wißheit, daü Gott ihtu-n (U-nsclben zuteil werden la&se, um sie zu verhärteu und so

desto sicherer zu verdi rlx-n.

*'•) Eingehender küinmen wir auf diesen Punkt erst in anderem Zusammcn-

faaag zu sprechen. Hier interessiert nur der formalistische Charakter der

«»Rechtlichkeit«.

«n») Verbindlichkeit der ethischen Normen der Schrift reidit nach Baxter

(Christian Directory III p. 175 f.) so weit als sie i. nur ein tttranscript" des Law
of nature sind oder 2. den „espress character of universality and perpetuity** an
«ich tragen.

Z. B. Dowden (mit Besng auf Bunjwi) a. a. O. p. 39.
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tums liegt doch ziemlich weit ab von der s{)e/.ifischen P^igenart

des Puritanlsnius. Die charakterolot^ischen Foli^eii der Durch-

dringung des Lebens m.l aUttstainentlichen Nonnen im cinzehien

aufzuzeigen, — eine reizvolle Auf>,Mbe, die aber bisher nicht

einmal für das Judentum selbst wirklich 'gelöst ist^"), — wäre im

Rahmen dieser Skizze unmö-^^ich. Neben den angedeuteten Be-

ziehungen kommt für den inneren Gesamthabitus des Puritaners

vor allem auch in Betracht, daß der Glaube, das auserwähltc \'olk

Gottes zu sein, in ihm eine grandiose Renaissance erlebte/^**) Wie

*•) Der ungeheure Kinfluß /. Ii., den aui die churaklerologischc Kuwtckluug des

Judentums, seinen rationalen, der SinnenkuUur fremden Cbarelcter, speiiell das awelte

Gebot („Du solbt dir kein Bildnis** usw.) gehabt hat, kann hier nicht analyiiiert

werden. Als diarakteristisch darf aber vielleidit erwShnt werden, dafl mir einer der

Leiter der „Edueational AUiance** in den Vereinigten Staaten, einer Organisation,

welche mit crstaunUehem Erfolg und groflartigen Mitteh» die „Amerikanisierung**

der jüdischen Immigraten betreibt, als erstes Ziel der „Kultarmenschwerdung",

welches durch alle Arten künstlerischen und geselligen Unterricbti erstrebt wird,

die ,,Kmanzipation vom zweiten Gebot" bezeichnete. — Beim Puritanismus entspricht

der israeliti.schrn Vrrp.iiiung jccicr Gultvcrmcnschlichung (s. v. v. ! i das ctw;is anders,

abrr dt»ch in vcrwandcr Kichtun«; wirkende Verbot der Krealurvcrgüllerung. —
Gcwiü sind auch zahlreiche prinzipielle Züge der puritanischen Sittlichkeit dem tal-

mudischen Judentum verwandL Wenn z. B. im Talmud (bei Wünsche, Babyl. Tal-

mad II. S. 34) cingeschürft wird: es ist besser und wird von Gott reicher belohnt,

wenn man aus Pflicht etwas Gutes tat, alt eine gute Tat, zu der man durch das

Gesets nicht verpflichtet ist, — a. W.: Ueblose PAkhterfliUang steht ethisch

bSbcr alt gefUilsndUUge Philanthropie, ae würde die puritanische Ethik das dem

Wesen nach ebeoto nkteptieien, wie Kant, der von Abkunft Schotte und in seiner

Erriebung stark pietistisch beeinflufit war, im Krgehnis dem Satze nahe kommt (wie

denn, wav hier nicht erörtert werden kann, zahlreiche .srincr Formulierungen direkt

an Gedanken des uskctisi l.- n l'rotrst.mtismus anknüjiftn 1. Aber einmal ist die tal-

mudiiichc Ethik tief in oricul.ilischcn 'rraditiunalismus gctuuclit: ,,R. Tanclium ben

Cbanilai hat gesagt: Niemals lindere der Mensch einen Brauch" (Gcmara zu Mischna

VII, I FoL 86b, Nr. 93 bei Wünsche: es bandelt sich um Kost der Tagcluhner),

nur den Fremden gegenüber gilt diese Bindung nicht — Dann aber ergab die

puritanische Anffastung der „Gcteldidhkeit** als BewShrung, gegenttber der

jfidischen alt GebotterflUlung schlechthin, offenbar stärkere Motive tum positiven

Handeln. Auf die gewaltige Verschiebung, welche die innere Stellung cur Welt

durch die in eigentitmlicher Art stets den Keim neuer EntwicUungsmöglichkeiten

in sich bergende christliche Fassung der Gedanken von „Gnade" und „Erlösung"

erlitt, ist es nicht meine Sache hier einzugeben. Über die alttestamcntliche „Ge*

aetzlichkeit" verj^l. noch Kitsehl, Kechtf. u. Vers. II S. 265.

Die Wahrheit der heiligen Schrilt lolgt für Baxter in IcUter InsUnz aus
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selbst der milde Baxter Gott dafür dankt, daß er ihn in P^n^^land

und in der wahren Kirche habe zur Welt kommen lassen und

nicht anderswo, so durciidrin^ dieser Dank für die eigene durch

Gottes ( inadc gewirkte Tadellosigkeit die Lebensstimmung ''^) des

puritanischen Bürgertums und bedingt jenen formalistisch korrekten

harten Charakter, wie er den Vertretern jener heroischen Epoche

des Kapitalismus eigen war.

Wir suchen uns nun noch speziell die Punkte zu verdeutlichen,

in welchen die puritanische Auffassung des Berufs und die Forderung

asketischer Lebensführung direkt die Kntwicklung des kapitalistischen

Lebenstils beeinflussen mußte. Mit voller Gewalt wendet sich die

Askese, wie wir sahen, vor allem gegen eins: das unbefangene
Genießen des Daseins und dessen, was es an Freuden zu bieten

hat. Am charakteristischsten kommt dieser Zug wohl in dem Kampf
um das „Book of Sports",'^') welches Jacob I. und Karl I. zu dem
ausgesprochenen Zweck der Bekämpfung des Puritanismus zum
Gesetz erhoben, und dessen Verlesung von allen Kanzeln der letztere

der „wondcriul diffcrcnce of thc godly and unj:;<>(ily", der absoluten V^erschicden-

heit des ..rcnewed man" von amicrcn, und der oftcnsiclstliclicn ^anz speziellen Für-

sorge Gollcs lür das Seelenheil der Seinen (welche sich natürlich auch im „Prü-

fungen" äufiern kann). Christ. Dir. I p. 165, Sp. 2 marg.

") Man braucht als Charakteristikum dafür nur zu lesen, wie gewunden sich

selbst Bunyan — bei den iumerbin gelegcntlieh eine Amiihenuig an die Sdnunong

oa Luthers „Freiheit eines Omstenineiischea** zu finden ist, (z. B. ia Of the Law
and a Christian, W. of Pur. Div. p. 354 unten) — mit dem Gleichnis vom Phari-

säer und Zöllner abfindet (s. die Predigt The Pharisee and the Publican, a. a. O.

p. 1000« Warum wird der Pharisäer verworfen ? — Er hlüt in Wahrheit Gottes Ge-

bote idcht, denn — er ist offenbar ein Sektierer, der nur auf Muflere Kleinig-

keiten und Zeremonien bedacht ist (p. 107) ; vor allem aber schreibt er sich selbst

das Verdienst zu und dankt dennoch, „wie die Quäker es tun", unter MiSbrauch

des Namens Gotti-s diesem für seine Tugend, auf deren Wert er (p. 126) in

sündhafter Weise baut, und dadurch implicitc Gottes Gnaden wähl be-

streuet (p. I39fi. Sein Gebet ist also Krcaturv(-rj,'ottcrung und das ist das Sünd-

hafte daran. — Dagegen ist der Zöllner, wie die .-Xatrirlitigkeit seines Bekennt-

nisses zeigt, innerlich wiedergeboren, denn — wir es in charakteristisch puri-

tanischer Abscbwächung des lutherischen SUndengefühles beiflt — to a right aad

sincere conviction of sin there must be a eonvfeticm of the probability of

mercy (p. 209). —

'

Abgedruckt z. B. in Gardiners „Constitutional Docnments**. Man kann dieses

Kampf gegen die Askese etwa mit Ludwigs XIV. Verfolgung von Port Royal und

der Jansenisten in Parallele setzen.
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anbefahlp zum Ausdruck. Wenn die Puritaner die Verfügung des

Königs, daß am Sonntag gewisse volkstümliche Vergnügungen

atifierhalb der Kirchzeit gesetzfich erlaubt sein sollten, wie rasend

bekämpften, so war es nicht nur die Störung der Sabbatruhe,

sondern die ganze geflissentliche Ablenkung von der geordneten

Lebensführung des Hdligen, was sie aufbrachte. Und wenn der

König jeden Angriff auf die Gresetzlichkeit jener Sports mit schwerer

Strafe bedrohte, so war der Zweck gerade, jenen dem Staat ge-
)

fahriichen, weil antiautoritären asketische n Zug zu brechen.

Die monarchisch-feudale Gesellschaft schützte die „Vergnügungs- ^

willigen" gegen die entstehende bürgerliche Moral und das autoritats- 7

feindliche asketische Konventikel ebenso, wie heute die kapitalistische

Gesellschaft die„ArbeitswiIligen" gegen die Klassenmoral der Arbeiter

und den autoritätsfeindlichen Gewerkverein zu schützen pflegt.

Und die Puritaner vertraten dem gegenüber das Prinzip asketischer

Lebensführung. Denn im übrigen war die Abneigung des Puritanismus

gegen den Sport, selbst bei den Quäkern, keine schlechthin grund>

satzlicfae. Nur mußte er dem rationalen Zweck der fiir die

physische Leistungsfähigkeit erforderlichen Erholung dienen. Als

Mittel rein unbefiingeoen Sich-Auslebens ungebändigter Triebe freilich

war er ihm verdachtig, und so weit er zum reinen Genuflmittel

wurde oder gar den agonalen Ehrgeiz, rohe Instinkte oder die irra-

tionale Lust zum Wetten weckte, war er selbstverständlich schlecht-

hin verwerflich. Der triebhafte Lebensgenuß, der von der Berufs-

arbeit wie von der Frömmigkeit gleichermaßen abzieht, war eben

als solcher der Feind der rationalen Askese, mochte er sich als

,,scigneurialer" Sport oder als Tanzboden- und Kneipenbesuch des

gemeinen Mannes darstellen.*^

Mißtrauisch und vielfach feindlich ist demgemäß auch die Stellung

**) Der Standpunkt Calvins war darin noch wescnüich milder, soweit die

feineren aristokintiteliea F<mnen des Lebau^nnatea in Betracht kamen. Nur die

Bibel i*t Sehnnke; wer rieh an sie hilt vnd lieh ein gutes Gewissen erhSlt,

iat nicht genötigt, mit Ängstlichkeit jede R^nng cum Lebensgenufl in sich n
beargwöhnen. Die hierher gehörigen Ausführungen in Kap. X der Inst Christ

RcL (2. B.: nee fngere ea qnoque possumus quae videntur oblectationi magis

qtuun necesaitati huerrire) hätten an sich einer sehr lasen Praxis TOr und Tor

öffnen können. — Hier machte sich eben neben der steinenden Angst um die

certitodo salatis bei den Epigonen auch der Umstand geltend — den wir späterhin

wflrdigen werden — daß in dem Gebiete der „cccicsia militans" die Kleinbürger

es waren, welche Träger der ethischen Entwicklung des Calvinismus wurden.
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I

zu den nicht direkt religiös zu wertenden „Kulturgütern". Nicht als

ob ein düsteres kulturverachtendes Banausentttji im Lebensideal ds
Puritanismus enthalten g^cwesen wäre. Das gerade Gegenteil ist

wenigstens für die Wissenschaft — mit Ausnahme der vcrabschcutca

„Scholastik" — richtig. Und die größten Vertreter der puritanischen

Bewegung sind überdies tief in die Bildung der Renaissance ge*

taucht: die Predigten des presbyterianischen Flügels triefen von

Klassizismen^') und selbst diejenigen der Radikalen verschmähen,

trotzdem sie allerdings gerade daran Anstoß nahmen, derartige

Gelehrsamkeit doch in der theologischen Polemik nicht Nie viel-

leicht ist ein Land so überreich an „gradiiates" gewesen, wie Neu
England in der ersten Generation seines Bestehens. Die Satire der

Gregner, wie z. & Butlers „Hudibras", setzt ebenfalls gerade bei

der Stubengelehrsamkeit und geschulten Dialektik der Puritaner

' ein: dies hangt, wie wir spater sehen werden, teilweise mit der

I
religiösen Schätzung des Wissens zusammen, welche aus der

I Stellung zur katholischen „fides implicita" folgte. — Schon anders

• steht es, sobald man das Gebiet der nicht wissenschafUichen Lite-

ratur*') und weiterhin der „Sinnenkunst" betritt Hier freilich legte

sich die Askese wie ein Reif auf das Leben des fröhlidien alten

England, und daß in Holland f&r die Entmcklung einer großen, oft

derb realistischen, Kunst Raum blieb,*'*) beweist lediglich, wie

**j Th. Adams (Works nf tlic Pur, Div. p, 3) r. B. beginnt eine Predigt über

.Ahe thrce divine sisters" i,,Die Liebe aber ist die gröflte unter ihnen") mit dem
Hinweis: — daß auch Paris der Aphrodite den Apfel gereicht habcl

**) Romane u. dgl. sollen als ,,wastilimcs" nicht gelesi n wrrden (Haxtrr, Christ.

Dir. I p. 51 Sp. 2). — Das Kinlrockncn der Lyrik und des Volksliedes, nicht nur

des Dramas, nach dem elisabetbaniscbea Zeilalter in England ist bekannt. An
bildcader Kant bat der ParitausBiu wolil nodi nicht allsnvid m mteidtldtta

voifdmidcn. Avflidlend kt der Abitiin von einer antcfaeineBd ganz guten mnsi-

kiliichen Verud^nag ni jenem nbeolnten Nichte, welches wir bei den angd*

tichiiKhen Vtflkem spilcr nnd noch heute in dieser Hinsicht bemerken. Anler te

den Ncgerldrehen, —> nnd seitens jener Bemfssiager die sich jetst die Kirdien als

„nttnctiotts** (Trinity Chvrdi in Boston Ar 8000 $ pro Jahr) engagierea — hört

man auch in Amerika meist nur das fUr deutsche Ohren unerträgliche Gekrdseh

als „Gemeindegesang." (Teilweise analoge Vorgänge auch in Holland.)

**•) DaÜ die „Renaissance des Alten Testaments" in der Kunst dazu beifjetrapen

haben muß, das H ü ß 1 i c Ii e als künstlerisches Objekt ,,möglicher" zu machen und auch

die puritanische Ablehnung der ,,Krraturvcrgöttcrung" dabei mitspielte, liegt nahe.

Aber alles F.inzelnc scheint noch unsicher. In der römischen Kirche führten ganz

andere (demagogische) Motive äußerlich verwandte Erscheinungen herbei, — aber
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wenig exklusiv die dortig^ autoritär gehandhabte Sittenreglemen-

tiening nach diesen Richtungen gegenüber dem Einflufi des Hofes

und des Regentenstandes, aber auch der Lebenslust reich gewordener

Kleinbürger zu wirken vermochte^ nachdem die kurze Herrschaft

der calvinistischen Theokratie sich in ein nüchternes Staatskirchen-

tum aufgelöst und damit der Calvinismus seine asketische Werbekraib

verloren hatte.*'^) Das Theater ist dem Puritaner verwerflichi und
bei der strikten Ausscheidung des Erotischen und der Nudltäten aus

dem Kreise des „Möglichen" blieb in Literatur wie Kunst die radi-

kalere Auffassung nicht stehen. Die Begriffe des „idle talk", der

allertiings mit künstlerisch ganz anderem Resultat. Wer vor Rembrandts wunder-

baren ,,S;iul und David" (im flaag) steht, glaubt die mächtige Wirkung jenes puri-

tanischen Gedankens direkt zu spüren. — Die geistvolle Analyse der holländischea

Kultureintiüsse in Carl Neumanns ,,Rembrandt" dürfte wühl das Maß dessen be-

zeichnen, was man zur Zeit darüber wissen kann, inwieweit dem asketischen Pro-

teitMitiRBU positiTe, die Kunit befhiditende, Wirkungen Etizmehreibea sind.

***) Ffir das relativ geringere Eindringen der calvinistischen Ethik in die

Lebenspraxis und die Abschwäcbung des asketischen Geistes in Holland unter dem

Scattlialter Kiedrich Heinrieb und fllr die geringere Expansionskraft des holländischen

Pariteakm» überhaupt waren die iiiMiittgfiicl»tc& Unachea nuJgebend. Sie kgcft

tum Teil Mcb in der poliliichcn Vcrfknang (purtUtBhriidMher Stidte- imd Llndcrw

boad) «nd ia der wdt gerinfeien WchriwftiglEeit (der FreiheiUkrieg wurde bald Ja

der Hnptncbe aiit den Gelde voa AmBterdain aad mit Soldbceica gefUnt: die

CBi^isdica Prediger illutiiertea die babylonifcbe Spracbverwimmg dorcb Verweisitag

•nf das holländische Heer). Damit war der Emst des Glanbenskampfet zum gutea

Teil auf andere abgewälzt, damit aber auch die Teilnahme an der politischen Macht
Terscherrt. Dagegen filhlte sich Cromwells Heer, — obwohl teilweise gepreflt, —
als Bürge rheer. (Umso charakteristischer ist daViei freilich, dafi eben dies Heer

die Beseitigung der Wehrpflicht in sein Programm aufnahm, — weil man eben

nur zu Gottes Ruhm fiir eine im Gewissen gut erkannte Sache, nicht aber für die

Laune der Fürsten kämpfen darf. Die nach deutschen PegritTcn ,, unsittliche" eng-

h-rhr HecresTerfassung hat historisch sehr „sittliche" Motive und war die Forde-

rung nieanls beriegler Soldaten). — Die boUindischen Khutterijen, die TrSger de»

Calviaianim In der Periode des groien Krieges, sidtt man adion eine balbe G^e»
ratioa nach der Dordrechter Synode aaf den Hab'tchen Bildern rieh recht wenig

„aaketiseh** gebiidca. Der hoUandiaebe Begriff der „Deftigkeit" ist ein Geniscb

von bOrgerHch-ratiooaler ^Ehrbarkeit" and partiirischem Standesbewnfltsein. Die

KlaaseaabslaAuig der Xircbenplilae in den boUiadiscbea Kirehea tdgt dm aristo-

kratischen Charakter dieses Kirchentums noch heute. — Davon später. S. Aber

Holland z. B.: Busken>Hu^ Het land van Rembnudt (anch deutsch beravsgegebea

durch von der Ropp).
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„superfluities,**) der „vain ostentation", — alles Bezeichnungen eines

irrationalen, ziellosen, daher nicht asketischen und überdies nicht

zum Ruhme Gottes, sondern des Menschen dienenden Gebahrens,

— waren schnell bei der Hand, um gegen die Verwendung künstle-

rischer Motive die nüchterne Zweckmäßigkeit entschieden zu be*

günstigen. V^oUends galt dies da wo es sich um den direkten

I Schmucdc der Person, z. B. die Tracht^*) handelte. Jene mächtige

Tendenz zur Uniformierung des Lebensstils, welcher heute das

kapitalistische Interesse an der ,,8tandardization" der Produktion*')

zur Seite steht, hat in der Ablehnung der ,JKreaturvergötterung"

(ihre ideelle Grundlage.**) Gewiß darf man dabei nicht vergessen,

daß der Puritanismus eine Welt von Gegensätzen in sich schloß,

daß der instinktive Sinn lur das zeitlos Große in der Kunst bei

seinen Führeren sicher höher stand, als in der Lebensluft der „Kava-

Enticheidend iit aneh hier, d«fl es Itbr den Puritaner nur du Entweder-

Oder gmb: göttlicher Wille oder kreatOrliehe Eitelkeit Deshalb konnten für ihn

keine „Adiaphora** existieren. Anders stand in dieser Bedehnnf, wie schon ge-

«agt, Calvin: Was man iflt, was man ansieht u. dgl. ist, ~ wenn nur keine

Verknechtiing der Seele unter die Macht der Begierde die Folge ist, — ^eich-

gUltig. TH9 Frelh eit t<mi der „Wdt" soll sich— wie bei den Jesuiten — in btdiffe'

renz, d. h. aber bei Calvin: in unterschiedslosem, bcgierdelosem Gebraurh der Güter,

welche die Krdc bietet, äußern (p. 409 ff. ilf-r (^rij^inalausgabc der Institutio

Cbristianae Relig.), — ein Standpunkt, der dem lutherischen offensichtlich im Effekt

aäiier steht als der I'razisismus der Kpigonrn.

Das Vcrli.illi-n der (^)uakrr in dieser Hinsicht ist bekannt. Abrr schon

Anlang des 17. Jahrhuncicrls durchtobtc die HxulanU'n^emcindc in Amsterdam ein

Jahrzehnt lang die schwersten Stürme wegen der modischen Hüte und Trachten

einer Pfarrersfrau. (Ergötzlich geschildert in Dexters Congregationalism of tbe last

300 ycars). — Schon Sanford a. a. O. hat darauf hingewiesen, daS die heutige

männliche „Haartour** diejenige der vielverspotteten „Roundheads*' ist und dafl die

•ebenfalls verspottete minnliche Tracht der Puritaner der heutigen jeden&Us in

•dem zu Grunde liegenden Prinsip wesensgleich ist

*') Darttber s. wiederum Vehlens schon zitiertes Buch : The theory of butiness

•enterprise.

Auf diesen Osichtspunkt kommen wir noch oft zurück. Aus ihm er-

klären sich Aussprvirhr wie diese: Every penny, which is paid upon yoursclves

and childrcn and Iriends musl be donc as by (>ods own aopointment and to ser^e

and plra>-r him. Watch narrowly, or eise that thievish carnal seif wdl leavc God

nothing. Haxter a. a. t). I S. loS unten re>lil».i I )a> ist das Entscheidende: was

man persönlichen Zwecken zuwendet, wird dem Dienst zu Gottes Rubm
entzogen.

L^iy -i^uu Ly GoOgl
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liere",**! und daß ein einzigartiger Genius wie Rembrandt, so wenig

sein „Wandel" durchweg vor den Augen des puritanisclien Gottes

Gnade gefunden hätte, doch in der Riciitung seines Schaffens durch

sein sektiererisches MiHcu ganz wesentHch mitbestimmt wurde.

Aber am Gesamtbild ändert das insofern nichts, als die mächtige

\'crinnerlichung der Persönlichkeit, w'elche die weitere Fortl)iUiung

der puritanischen Lebensluft mit sich bringen konnte und tatsäch-

lich mitbestimmt hat, doch vorwiegend der Literatur und auch da

erst späteren Geschlechtern zugute gekommen ist.

Ohne auf die Krörterung der Einflüsse des Purilanismus nach

all diesen RiclUungcn hier näher eingehen zu können, vergegen-

wärtigen wir uns nur, daß die Statthaftigkeit der l-reude an den

rein dem ästhetischen oder sportlichen Genuß dienenden Kultur-

gütern jedenfalls immer eine charakteristische Schranke tindet: sie

dürfen nichts kosten. Der Mensch ist ja nur \'crwalter der

durch Gottes (inade ihm zugewendeten Güter, er hat, wie der

Schalksknecht der Bibel, von jedem Pfennig Rechenschaft abzu-

legen^^), und es ist zum mindesten bedenklich, davon etwas zu

**) Mit Recht pflegt man s. B. daian tu erinneni (so Dowden a. a. O.) daA

OomwellRa&ds Caitons und Mantegnas Triumph Caesars vor den Untergang rettete,

Carl II sie m verkaufen suchte. Zur englischen Nationallitcratur stand die Gesell-

schan der Restauration bekanntlich ebenfalls durchaus kühl oder direkt ablehnend.

An den Höfen war der Einfluß von Versailles eben überall allmächtig. — Die

Ablenkung von den unrcflektierten Genüssen des Alltagsleben!, in ihren Kinfluß auf

den Geist der höchsten Typen des Puritanismus und der durch seine Schule jje-

pangencn .Menschen im Kinzelnen zu analysieren ist eine .Aufgabe, die jedenfalls

im Rahmen dieser Skizze nicht gelöst werden kunnte. Washington Irving (Bracc-

bridge Hall a. a. O.) formuliert in der üblichen englischen Terminologie die Wirkung

dahin: „it (die politische Freiheit, meint er, — der Puritanismus, sagen wir) erinces

lecs play of the fancjr, but mofe power of Imagination.** Afaui bianchtnnran

die Stellung der Schotten fai Wissenschaft, Literatur, technischen Erfindungen

und auch im Gcschifttleben Englands su denken, um ni empfinden, daß diese

etwas cn eng formulierte Bemerkung an das Riditige streift. — Auf die Bedeutung

ftr die Entwicklung der Technik und der cmpirisehen VHasenidiaftcn kmnmen wir

spStcr zu sprechen. Die Beziehung selbst tritt auch im Alltagsleben überall hervor:

Für den Quäker z. B. sind erlaubte „recreations** (nach Barclay :) Besuch von Freuaden,

Lektüre historischer Werke, inathcmathischc und physikalische Experi-

mente. Gärtnerei, Besiirociiun^' der geschäftlichen und sonstigen Vorgänge in der

Weil nnd dgl. — Der Grund ist der früher erörterte.

Hervorragend schon analysiert in Carl N'cumanas „Rembrandt", der über«

baupt zu den obigen BcmcrKungcu ^u vergleichen ist.

**) So Baxter in der oben zitierten Stelle I S. io8 unten.

Archiv für SeslatwisMuehaft V. Soslalpolhik. IIL (A.f.sos.G.u.StXXL) t. 7
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verausgaben zu einem Zweck, der nicht Gottes Ruhm, sondern dem
eigenen Genufi gilt **) Wem, der die Augen offen hat, wären Re*

Präsentanten dieser Auf&ssung nicht bis in die Gegenwart hinein

begegnet?*") Der Gedanke der Verpflichtung des Menschen
gegenüber sdnem anvertrauten Besitz, dem er sich als dienender

Verwalter- oder geradezu als „Erwerbsmaschine" unterordnet, legt

sich mit seiner erkältenden Schwere auf das Leben: je größer der

Besitz wird, desto schwerer wird, — wenn die asketische Lebens-

stinmiung die Probe besteht, — das Gefühl der Verantwortung

dafür, ihn zu Gottes Ruhm ungeschmälert zu erhalten und durch

rastlose Arbeit zu vermehren. Auch die Genesis dieses Lebens-

stils reicht in einzelnen Wurzeln, wie so viele Bestandteile des

kapitalistischen Geistes, in das Mittelalter zurück,'^) aber eist

in der Ethik des asketischen PkY>testantismus hnd er seine kon-

sequente ethische Unterlage. Seine Bedeutung für die Entwicklung

des Kapitalismus liegt auf der Hand.'*)

**) VgL t. B. die bekannte Schilderung des Colonel Hutchinson (oft zitiert, z. B.

bei Sanford a. a. O. S. 57) in der von teuer Witwe Ter&flten Biographie. Nach

Darlegung aller seiner ritterlichen Tugenden und seiner zu heiterer Lebensfreude

neigenden Nator heiflt es: »He vas woDderfnUy neat, cleaaly and genteel in hU
babit, and bad a rery good üaej in it; b«t he left off Tery early Ihe wearing of

anything that was costly.'V. . . — Ganz ähnlich ist das Ideal der welt-

ofiTenen und fcingebildeten Puritanerin, die aber mit zwei Dingen: i) Zeit und

2) Ausgaben für „Pomp" und Vergnügen, kargt, in Baxters Leichenrede auf Mary

Hammer (Works of thc Pur. Div. p. 533) gezcichnet-

Ich erinnere mich — neben vielen anderen Beispielen — speziell eines in seinem

Geschiiü-slebcn ungewöhnlich erfolgreichen und in seinem Alter sehr begüterten

Fabrikanten, der, als ihm ärztlicherseits bei einer hartnäckigen Verdauungsscbwäcbe

der Genufl von einigen Austern täglich angeraten wurde, dam mir mit der grSflten

Schwierigkeit su bewegen war. Sehr erhebliche Stifinngen tu wohltätigen Zwecken,

die er schon bei Lebsdten vornahm, und eine „offene Hand'* seigten andererMita,

dafi CS sich dabei lediglieh am einen Rflcksland jenes „asketischen** Empfindens

handeltei welches den eigenen Genufl des Besitses Ar sittlich bedenklich hält, nicht

etwa um irgend etwas mit „Geiz'* Verwandtes.

Die Trennung von Werkstatt, Kontor, überhaupt „GeschäA", und Prival-

Wohnunp, — von Firma und Name, — von Geschäftsvermögen und Privatbesitz,

die Tendenz, das
,
.Geschäft" zu einem ,,corpus mysticum" zu machen (zunächst

wenigstens das Gcsellschallsvcrmögcnj liegen alle in dieser Richtung. S. darüber

meine „HandeUgesellschaflcn im Mittelalter".
'

**) Zutreffend hat schon Sombart in seinem „Kapitalismus - gelegentlich auf dies

chaiakteristisehe Pblnomen hkgewiesen. Zu beachten ist nar, dafl dasselbe ans swei

uiyiii^uü üy Google
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Die innerwdtUche protestantische Askese — so können wir

das bisher Gesagte wohl zusammeniassen — wirkt also mit voller

Wucht gegen den unbe&n^enen Genuß des Besitzes, sie schnürt

die Konsumtion, speziell die Luxuskonsumtion, ein. Dagegen
entlastet sie im Effekt den Gütererwerb von den Hemmungen
der traditionalistischen Ethik, sie sprengt die Fesseln des Erwerbs«

Strebens, indem sie es nidit nur legalisiert, sondeVn (in dem dar-

gestellten Sinn) direkt als gottgewollt ansieht Der Kampf gegen

Fleischeslust und das Hängen an äuiSeren Gütern ist, wie neben

den Puritanern auch der große Apologet des Quakertums, Barclay,

ausdrücklich bezeugt, kein Kampf gegen Reichtum und Erwerb,

sondern gegen die damit verbundenen Versuchungen. Diese aber

liegen vor allem in der Wertschätzung der als Kreaturvergötterung

verdammlichen ostensiblen Formen des Luxus, wie sie dem feu-

dalen Empfinden so nahe liegen, anstatt der von Gott gewollten

rationalen und utilitarischen Verwendung fiir die Lebenszwecke

sehr verschiedenen psychologischen Quellen stamiut. Die eine reicht in ihrer Wirksam-

keit weil in dsD> graueste Ahertuna zurilck und kommt in Stittungea, StammgUtern,

Fiddkomausseii etc. ffm ebenso oder vielmehr sehr viel reiner und deutlicher cum

Awdmdi wk in dem ^eicharUgcn Streben, dereinet mit hohem materiellem

Eigengewieht bekutet m sterben and, Tor allem, den Bestand des „Gcschlftes** sn

ndicm, sei es ancb naler Verletsnag der perMolichen Interessen der Mehnahl der

mitabendcB Kinder. Es handelt sich in diesen FiUen neben dem Wnnsch, in der

e^^enen Schöpfiu^ dn ideelles Leben über den Tod hinans sn flUnen, daram, den n*|^en-

dor familiae" zu erhalten, also um eine Eitelkeit, die so zu sagen der erweiterten Per-

sönlichkeit des Stifters sich zuwendet, in jedem Fall um im Grunde egocentrische Ziele.

Nicht so liegt es bei jenem ..bürgerlichen" Motiv, mit welchem wir es hier zu tun

haben: da steht der Satz der Askese: „Entsagen sollst du, sollst entsagen", ins posi-

tiv-kapitalistisclic gewendet: „Erwerben sollst du, sollst erwerben", in seiner Irratio-

nalität schlicht und rein als eine Art kategorischer Imperativ vor uns. Nur Gottes

Ruhm md die dgene PAieht, nidit die Eitelkeit des Mensehen, ist hier bd den

Pmitanem das Motiv, nnd hevte: nvr die Pflicht gegen den tßtnj^K Wer Freude

dazaa hat, sieh dnen Gedanken an seinen extremen Konsequensen sn iUnstrieren,

erinnere nch etwa jener Theorie gewisser amerikanischer Milliardire, daS man die

erworl>enen BfUliarden nicht den Kindem hinterlassen solle, damit diesen die

sittliche Wohltat« selbst arbeiten und erwerben zu müssen, nicht entzogen werde:

hente freilich eme wohl wesentlich ntheoretiache" Seifenblase.

**) Dies ist — wie fanmer wieder hervorzuheben ist— das letete entscheidende

rdigiSte Motiv (neben dem rein asketischen Gesichtspunkten der Fldschabttttung)

was gßUK besonders dentlich bei den Qttäkcm hervortritt
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des einzelnen und der Gesamtheit Nicht Kasteiung will

sie dem Besitzenden au&wingen, sondern Gebrauch seines Besitzes

,
für notwendige und praktisch nützliche Dinge. Der Begriff

' des „com fort" umspannt in charakteristischer Weise den Kreb

I
der ethisch statthaften Verwendungszwecke^ und es ist naturlich

kein „Zufall", dafi man die Entwicklung des Lebensstils, der sich

an jenen Begriff heftet, gerade bei den konsequentesten Vertretern

dieser ganzen Lebensanschauung, den Quäkern, am frühesten und
deutlichsten beobachtet hat. Dem Flitter und Schein chevaleresken

Prunkes» der, auf unsolider ökonomischer Basis ruhend, die schabige

Eleganz der nüchternen Ein&chhdt vorzieht, setzten sie die saubere

und solide Bequemlichkeit des bürgerlichen ,4iome'< als Ideal ent-

gegen. ••)

Auf der Seite der Produktion des privatwirtschaftlichen

Reichtums kämpft die Askese gegen Unrechtlichkdt ebenso, wie
gegen rein triebhafte Habgier, — denn diese ist es, welche sie als

„covetousness", als „Mammonismus" eta verwirft: das Streben nach

Reichtum zu dem Endzweck, reich zu sein. Denn der Besitz als

solcher ist Versuchung. Aber hier war nun die Askese die Kraft,

die stets das Gute will und stets das Böse — das in ihrem Sinn

Böse: den Besitz und seine Versuchungen — schafft. Denn nicht

nur sah sie, mit dem Alten Testament, und in voller Analogie zu

der ethischen Wertung der „guten Werke", zwar in dem Streben

nach Reichtum als Zweck den Gipfel des Verwerflichen, in der

Erlangung des Rek:btums ab Frucht der Beni&arbdt aber den

Diese lehnt I'.ixtcr iSaints' cverl. rcst 12) ganz mit den bei den Jesuiten

fiblicben Motiven ab; dem Leib soll gewährt werden, was er bedarf, sonst wird

man sem Knecht

Dies Ideal ist speziell im (juiikertum schon iu der ersten Kimohe seiner

Enlwicklunp klar vorhanden, wie dies in wichtigen Punkten schon Wein-Barten in

seinen „Englischen Kevolulionskirchcn" entwickelt hat. Audi die eingehenden Aus-

einandersetzungen Bärclays u. a. U. S. 5l9fT., 533 veranschaulichen dies aufs dcut-

f

liebste. Zu meiden ist: i. kreatUrlicbe Eitelkeit, also alle Ostentation, Flitterkram und

Verwendung von Dingen, die keinen praktischen Zweck haben oder nur um ihrer

Seltenheit wegen (also aus Eitelkeit) geschälst werden — 3. ungewisaenhafle Ver>

wendnng des Besitscs, wie sie in einer gegenüber den notwendigen Lebensbedflif»

nissen und der Vorso^ für die Zukunft unverhältnitm&fligen Ausgabe fttr

minder notwendige Bedürfnisse liegt: der Quiker ist sotusagen daa wandelnde

MGroisnuti^cseU**. „Moderate use of the creature** ist durchaus statthaft, nameat*
lieh aber darf man auf QualitSt und Solidität der Stofle etc. Gewicht l^en, sowdt

dies nicht zur „vanily** flihrt
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Segen Gottes. Sondern, was noch wichtiger war, die religiöse

Wertung der rastlosen, stetigen, systematischen, weltlichen Berufs-

arbeit als schlechthin höchsten asketischen Mittels und zugleich

sicherster und sichtbarster Bewährung des wiedergeborenen Menschen

und seiner Glaubensechtheit mußte ja der denkbar mächtigste

Hebel der Expansion jener Lebensauffassung sein, die wir hier als

„Geist" des Kapitalismus bezeichnet haben.**) Und halten wir

nun noch jene Einschnürung der Konsumtion mit der Entfesse-
|

lung des Erwerbsstrebens zusammen, so ist das äussere Ergebnis

naheliegend: Kapitalbildung durch asketischen Spar-
zwang. Die Hemmungen, welche dem konsumtiven Verbrauch

"*) F.s ist schon früher gesagt, daß wir auf die Frage der Klassenbedingtheit

der rclii^iösen Bewegungen später gesondert eingehen. Um aber zu sehen, daß

2. 15. Üa.xtir, df.i wir hier vornehmlich benutzten, nicht etwa durch die llrille der

„Bourgeoisie" der damaligen Zeil blickte, genUgt es sich gegenwärtig zu halten, dafl

«och bd ihm ia der Rdheiifolge der Gottgcfälligkcit der Berufe mch den ge-

IdurtCB Bcrafea saent der hnilMUidauui konmit» dann eist marinen, elothien,

bookiellen, Union etc. in buntem GewimmeL Auch die (ebanürteristiach genug) cr-

wibolcn nuwrinen'* sind vielleicht mindeslens ebenso als Fischer wie als Schiffer

gedacht — Anden stehen in dieser Hinsicht schon manche Aussprflehe des Tal-

amd. VgL l B. bei WttnsehCi babyL Talmud II* S. ao, ai die, freilidi nicht un-

widersprochenen, Aussprüche Rabbi Eleasars, alle mit dem Sinn: Geschäftsverkehr

ist besser als Ackerbau. (Vermittelnder II 2 S. 68 über ratsame Kapitalanlage:

*/j in Grund und Roden, '/a *n Waren, '/g als Barschaft). — ^
Für diejenigen, deren

,
.kausales Gewissen" ohne ökonomische ^..materia-

listischc", wie man leider noch immer sagt) Deutung" nicht beruhij^t ist, sei hier-

mit bemerkt, daß ich den Einfluß der wirtschaftlichen l\ntwickluni: auf das Schick- 1

sal der religiösen Gedankenbildungen für sehr bedeutend halte und spater dnrzu- '

legen suchen werde, wie in unscrm Falle die gegenseitigen Anpastungsvorgunj^c und

Beaehungen beider sich gestaltet haben. Nur lasten sich jene Gedankeninhalte nun

einnal schlechtodings nicht „ökonomisch** dedusieren, sie smd — daran lUt

sich mchts ändern — eben ihrerseits die micht^sten plastischen Elemente

der MVolkscharaktcre** und tragen ihre eigene iwingcnde BCacht in sieh. Und die

wichtigsten Differenscn — die swischen Luthertum und Calvinismus — sind

flberdies vorwiegend politisch bedingt, soweit auflerrel^öse Momente hinein-

spidcn.

*•) Daran denkt Ed. Bernstein, wenn er in seinem schon früher zitierten Auf-

sats (S. 681 u. S. 625) sagt: „Die Askese ist eine bürgerliche Tugend." Seine

AusfQbrungen a. a. Ü. sind die ersten, die diese wichtigen Zusammenhänget

überhaupt angedeutet haben. Nur ist der Zusainnienhang ein viel umfassenderer, als'

er vermutet. Denn nicht die bloße Kapitalaccumulalion, sondern die asketische

Ratioouii&icruDg des gesamten Berufslebens ist das Entscheidende. — t
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des Erworbenen entgegenstanden, muiSten ja seiner produktiven

Verwendung: als Anlagekapital, zugute kommen. Wie stark

diese Wirkung gewesen ist, entzieht sich ziffernmäßig naturgemäß

jeder exakten Bestimmung. In Ncu-England tritt der Zusammen-

hang so greifbar hervor, daß er bereits dem Auge eines so vor-

treftlichen Historikers wie Doyle nicht entgangen ist. "M .Aber

auch in dem vom strikten Calvinismus nur 7 Jahre wirklich be-

herrschten I lolland führte die in den religiös ernsteren Kreisen

herrschende grössere Einfachheit des Lebens bei enormen Reich-

tümern zu einer exzessiven Kapitalaufsammlungssucht.^^) Daß femer

die zu allen Zeiten und überall vorhanden gewesene, auch bei

uns heute recht wirksame, Tendenz zur „Veradligung** bürgerlicher

Vermögen durch die Antipathie des Puritanismus gegen feudale

Lebensformen fühlbar gehemmt werden mußte, liegt auf der Hand.

Englische merkantilistische Schriftsteller des 17. Jahrhundert führten

die Ueberlegenheit der holländischen Kapitalmacht gegenüberEoglaod

darauf zurück, daß dort nicht wie hier neu erworbene Vermögen
r^elmäßig durch Anlage in Land und — denn darauf nicht auf

den Landankauf allein kommt es an — den Übergang zu feudalen

Lebensgewohnheiten Nobilitieruag suchten und dadurch der kapi-

talistischen Verwertung entzogen würden^'). Die auch bei den

") Doyle, The Knglish in America Vol. II ch. I. Die Existenz von Kisen-

werks-(Jcscllschaftcn (1643) Tuchweberei für den Markt (1659) und dii- liohc Blüte

des Handwerks in Neu-Kngland in der ersten Generation nach der (iniruiung der

Kolonie sind, rein ökonomisch betrachtet, .Anachronismen und stehen zu den Ver-

hältnissen im Süden sowohl, als auch zu dem nicht calvinistischen, sondere volle

GevincBifiiahelt g^Mknäm Rliode Island in anflhllendtlem G^ennts, wo trais

des vonfl^iehen Hafens noch 1686 der Beridit von Gorenor nnd Comdl aa^:
„The gicat obitnietion conceraii^ Hade b the want of nerchaiits aad wen of enn-

aideiable Ealatea amongit na** (Arnold, Hist of the State of R. L p. 49a.) Dal

der Zvanf, eiapaztes Kapital inmer wieder neu aaml^en, den die porilaniaehe

Einiehrfinkung de« Konsums flble, dabei nütcpielte, ist in der Tat nicht n be-

tweifeln. Die Rolle, welche der Kirchcasiieht dabei aukam, werden wir spltcr er*

örtern.

**) DaQ diese Kreise aber in den Niederlanden rasch abnahmen, scigt Bttskca-

Huet's Darstellung fa. a. O. Bd. II, K. III u. IV).

") Kür Enj;land hcfürwortctr rinr r. B. von Ranke, Englische Geschichte IV,

S. 197 zitierte Eingabe eines adligen Royalistcn nach dem Einzug Carl's II. m
London ein gesetzliches Verbot des Erwerbs von Landgütern durch das bürger-

liehe Kapital, welches dadurch geawungen weiden sollte, aidk nur «km Haadd

laittwendcn. — Der Staad der hoUIadiachen „Regenten** soodeite lieh alt «Staad**
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Puritanern nicht fehlende Schätzung der Landwirtschaft ab
eines besonders wichtigen, auch der Frömmigkeit besonders zu-

|

träglichen Erwerbszweigs galt (z. B. bei Baxter) nicht dem Landlord,

sondern dem Yeoman und Farmer, und im i8. Jahrhundert nicht '

dem Junker, sondern dem „rationeUen" Landwirt.^*)

So weit die Macht puritanischer Lebensaufiassung reichte, kam
sie unter allen Umständen — und dies ist natürlich weit wichtiger

als die blofie Begünstigung der Kapitalbildung — der Tendenz zu

bürgerlicher, ökonomisch rationaler Lebensföhrung zugute;

sie war ihr wesentlichster und einzig konsequenter Träger. Sie
*

stand an der Wiege des modernen „Wirtschaftsmenschen" Gewiß:

diese puritanischen Lebensideale versagten bei einer allzu starken

Belastungsprobe durch die den Puritanern selbst ja sehr wohlbe-

kannten „Versuchungen" des Reichtums. Sehr regelmässig — wir

werden das später noch verfolgen — finden wir die genuinsten

Anhänger puritanischen Greistes in den Reihen der erst im

Aufsteigen begriffenen Schichten der Kleinbürger und Farmer

und die „beati possidentes", selbst bei den Quäkern, recht oft

zur Verleugnung der alten Ideale bereit'*) Es war das ja das

gleiche Schicksal, welchem die klösterliche Askese des Mittelalters

immer wieder erlag: wenn die rationelle Wirtschaftsführung hier,

an der Stätte streng geregelten Lebens und gehemmter Konsumtion,

Ihre Wirkung voU ent&ltet hatte, so verfiel der gewonnene Besitz

entweder direkt — wie in der Zeit vor der Glaubensspaltung — der

„Veradligung" oder es drohte doch die klösterliche Zucht in die

Brüche zu gehen, und eine der zahlreichen „Reformationen" mußte

eingreifen. Ist doch die ganze Geschichte der Ordensregeln in ge-

wissem Sinne ein stets erneutes Ringen mit dem Problem der

am dem btUferlidicn Patiinat der StSdte durch den Aufkauf der alten Ritter-

gfiter aus. Dieie Kreiae «ind freilich sie imierüch entttUdi ealviabtiKh gcaiimt

gewesen. Aber die notorische Adels- and Titclsucht in breiten Kreisen des iiollSn-

dischen Bürgertums in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeigt allein schoa,

dafi man jedenfalls für diese Periode jene Enttje^ensetzunp der englischen gegen

die holländischen Verhältnisse nur mit Vorsicht zu akzeptieren ist Die Übermacht

des Geldes brach hier den asketischen Geist. -

Aut" den starken Aufkauf der englischen Landgüter durch bürgerliches

Kapital folgte die grofle Epoche der englischen Landwirtschaft.

^) & «ber die Art, wie ncfa dies in der Politik PeoasylTanieos im 18. Jabr-

haadcrt, ipeaiell auch im Unabhinfigkdtskrieg, iuAerte, Sharplefs, A Qualier ea>

perimcBt in GovenuMBt Fhiladdphia 190a.
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säkularisierenden Wirkung des Besitzes. Das gleiche gilt in gran-

diosem Mafistabe auch für die innerweltliche Askese des Puritanisn&usw

Der machtige „revival" des Methodismus, welcher dem Aufblühen
der englischen Industrie gegen Ende des i8. Jahrhunderts voran-

geht, kann — cum grano salisi — einer solchen Klosterreformation

recht wohl verglichen werden. Ihre volle ökonomische Wirkung
' entialteten jene machtigen religiösen Bewegungen, deren Bedeutung

für die wirtschaftliche Entwicklung ja in erster Linie in ihren

asketischen Erziehu ngsWirkungen lag, regelmäßig erst, nachdem
die Akme des rein religiösen Enthusiasmus bereits überstiegen

war, der Krampf des Suchens nach dem Gottesreich sich allmählich

in nüchterne Beru&tugend au&ulösen begann, die religiöse Wurzel
langsam abstarb und utilitarischer Diesseitigkeit Platz machte, —
wenn, um mit Dowden zu reden, in der populären Phantasie

„RobinsonCrusoS", der isolierte Wirtschaftsmensch, welcher

nebenher Missionsarbeit treibt,^*) an die Stelle des in innerlich ein-

samem Streben nach dem Himmelreich durch den „Jahrmarkt der

Eitelkeit" eilenden Bunyan'schen „Pilgers" getreten ist Wenn dann
weiterhin der Grrundsatz herrschend wurde: „to make the best of
both worlds", so mußte schliefilich — wie ebenfalls schon Dowden
bemerkt hat — das gute Gewissen ein&ch in die Reihe der Mittel

komfortablen bürgerlichen Lebens eingereiht werden, wie dies ja

auch das deutsche Sprichwort vom „sanften Ruhekissen" recht

hübsch zum Ausdruck bringt. Was jene religiös lebendige Epoche
des 1 7. Jahrhunderts ihrer utilitarischen Erbin vermachte, war aber

eben vor allem ein ungeheuer gutes — sagen wir gestrost ein

pharisäisch gutes — Gewissen beim Gelderwerb, wenn anders

er sich nur in legalen Formen vollzog. Jeder Rest des „Deo placere

non polest" ist verschwunden.") Eine spezifisch bürgerliche

'*) Defoe war eifriger Noncoiifonaist

Auch Spener (Theol. Bedenken «. a. O. S. 436 f., 439, 432 tt.) hxlt swv
den Beruf des Kaufmanns flir voll von Verguckiingen und Fallstricken, aber er er*

klXrt doch auf eine Anfrage: „Btir ist lieb, daS ich sehe, dafi der liebe Freund,

was die Kaufmannschaft selbst anlangt, keine Skrupel kennt, sondern sie Ar eine

Lebensart erkennt, wie sie auch ist, damit dem menschlichen Geschledit vieles ge-

nützt und also nach Gottes Willen die Liebe geübt wird." Dies wird an ver-

scliiedcnen anderen Stellen durch merkantilistische Argumente niher moüviert.

Wenn Spener gelegentlich ganz lutherisch die Begierde reich zu werden, gemiö

I. Tim. 6, 8 und 9 und mit Hcrufung auf Jesus Sirach — s. o. ! — als den Haiipt-

fallstrik und unbediogi abzulegen bezeichnet und den „Nabrungsstandpunkt" cin-

L^iy -i^uu Ly Google
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Berufsethik ist entstanden. Mit dem Bewufitsein, in Grottes

voller Gnade zu stehen und von ihm sichtbar gesegnet zu werden,

vermag der bürgerliche Unternehmer, wenn er sich innerhalb der

Schranken formaler Korrektheit hält, sein sittlicher Wandel untadelig

und der Gebrauch, den er von seinem Reichtum macht, kein an-

stößiger ist, seinen Erwerbsinteressen zu folgen und soll dies

tim. — Die Macht der religiösen Askese stellte ihixi überdies

nüchterne, gewissenhafte, ungemein arbeitsfähige und an der Arbeit

als gottgewolltem Lebenszweck klebende Arbeiter zur VeriUgung.^")

Sie gab ihm dazu die beruhigende Versicherung, daß die ungleiche

Verteilung der Güter dieser Welt ganz spezielles Werk von Gottes

Vorsehung sei, der mit diesen Unteischieden ebenso wie mit der

nur partikulären Grnade seine geheimen, uns unbekannten Ziele ver*

folge.'*) Schon Calvin hatte den oft zitierten Ausspruch getan,

daß nur, wenn das „Volk", d. h. die Masse der Arbeiter und

Handwerker, arm erhalten werde, es Gott gehorsam bleibe. Die

nimmt (TIkuI. p.(i. III S. 43^ oben', s« sch\s\icht er dies andererseits durch den

Hinsweis aul die prosperien n(I( n und doch gottselig lebenden Sektierer (Anm. 32)

wieder ab. Als Effekt fleißiger Berufsarbeit ist auch ihm der Reichtum uabe*

denldicli. Der Standpunkt i«t infolge des Intherischen Einschusses weniger kon-

sequent ds der Baxten.

^ Baxter a. a. O. II & 16 wa»t vor der Anstellung von „hwryt flegmatik,

singgisb, flcshly, slotbful perscms*' als „servants" und empfiehlt die Bevorcngung von

«igodly** servants, nicht nur weil „ungodly** servants bloHe „eye*servaats*' sein wQrden,

sondern vor allen weil „a truly godly servant will do all your Service in obe-

dience to God, as if God himself bad bid him do it." Andere dagegen

seien geneigt, „to make no grcat matter of consciencc of it". Und urogelielirt

sei beim Arbeiter nicht d;is äußere Bekennen der Religion, sondern die „con-

sciencc to do thcir duty" das Merkmal der Ileilif^kcit. Man sieht, das Interesse

Gottes und dasjenige des Arbeitgebers gehen hier bedenklich ineinander über: auch

Spcncr (Theol. Bed. III S. 272), der sonst dringend mahnt, sich Zeit zum Denken

an Gott zu lassen, sc[rX als selbstverständlich voraus, dali die Arbeiter sich mit

dem äußersten MindcstmaÜ freier Zeit (selbst Sonntags) zufrieden geben müssen. —
^ Die Analogie swischen der iwch mensebliehem Maflstab „ungerechten**

Mdestination nur Bniger und der ebenso ungerechten, aber ebenso Gott«gewoUten

GStervetteilung ~ die ja unendlich nahe lag — c B. bei Hoombeek a. a. O. Vol. I

S. 153. Oberdiet ist ja — so Baxter a. a. O. I S. 380 — die Armut sehr oft

SympioB der sftnidlichen Faulheit.

**) Gott Ittt ^ meint auch Th. Adams (Works of the Pur. Div. p. 158) —
insbesondere vermutlich deshalb so viele arm bleiben, weil sie nach seiner Kenntnis

den Versuchungen, welche der Reichtum mit sich bringt, nicht gewachsen waren.

Denn der Reichtum treibt nur allsuoA die Religion aus dem Menschen.
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Niederländer (Pietcr de la Court und andere) hatten dies dahin

„säkularisiert", daß die Masse der Menschen nur arbeite, wenn
die Not sie dazu treibe, und diese Formulierung eines Leitmotivs

kapitalistischer Wirtschaft mündete dann weiterhin in den Strom

der Theorie von der „Produktivität" niederer Löhne. Auch hier

schiebt sich die utilitarischc Wendun^^ dem Gedanken unvermerkt

mit dem Absterben seiner religiösen Wurzel unter, ganz nach dem
Entwicklungsschema, welches wir immer wieder beobachtet haben.

Von der anderen Seite, derjenigen der Arbeiter, gesehen, glori-

fiziert z. B. die Zinzendorfsche Spielart des Pietismus den berufs-

treuen Arbeiter, der nicht nach Erwerb trachtet, als nach dem Vor-

bild der Apostel lebend und also mit dem Charisma der Jünger-

schaft begabt.*") Noch radikaler waren ähnliche Anschauungen

anfangs bei den Täufern verbreitet gewesen. Nun ist natürlich die

gesamte asketische Literatur aller Konfessionen von dem Gesichts-

punkt durchtränkt, daÜ treue Arbeit auch bei niederen Löhnen

seitens dessen, dem das Leben sonst keine Chancen zugeteilt hat,

etwas Gott höchst Wohlgefälliges sei. Darin brachte die protestan-

tische .-\skese an sich keine Neuerung. Aber: sie vertiefte diesen

Gesichtspunkt aufs mächtigste und schuf jener .Norm den psycho-

logischen Antrieb zur Wirkung durch die Auffassung dieser Ar-

beit als Beruf, als einzigen Mittels, des Gnadenstandes sicher

zu werden,"*) und sie legalisierte auf der anderen Seite die .Aus-

beutung dieser spezifischen Arbeitswilligkeit, indem sie auch den

Gelderwerb des Unternehmers als „Beruft* deutete. Es liegt auf

*') .Minliches hat auch in l'.iigl.^nd nicht gctchll. Dorthin gehört z. K. auch

jener rietisniu.s, welcher, anknüpfend an I^w.s „Scriuus call" (1728) Armut, Keusch-

heit und — ursprünglich — auch Isolierung von der Welt predigte.

*') liaxter.s 1 atigkcit in der bei seiner Hinkunft absolut verlotterten Gemeinde

Kiddenninster, in dem Grade ihres Erfolges fast beispiellos ia der Gctehi^te der

Scelsorge, ist tugleich ctn typischa Bebpid daOr, wie die Aikew die Manen nr
Arbcit, manistitch gctprocben: aar JHehrwcrf-Prodiiktioii, eiaog uid so ihre

Verwertunf im Iwpilaliatiachen ArbdtsverhitUiiis (Haiisinduatrie, Weberei) Uber-

hanpt erst mdglich machte. So liegt daa Kaaaalverhlltiiia gaas allgemeia. —
Von Baxters Seite aus gesehen, nahm er die Einfügung seiner Pfleglinge in das Ge-

triebe des Kapitalismus in den Dienst seiner religiös-ethischen Interessen. Von der

Seite der Entwicklung des Kapitalismus aus gesehen« traten die Ictitercn in den

Dienit der Entwicklung kapitalistischen „(l' i tcs".

Und noch eins: Man kann ja zwcilcln, wie stark die ..Freude" des mittel-

alterlichen Handwerkers an dem „von üim Geschaffenen", mit der so viel operiert
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der Hand, wie mächtig das ausschließliche Streben nach dem
Gottesreich durch Erfüllung der Arbeitspflicht als Beruf und die

strenge Askese, welche die Kirchenzucht naturgemäß gerade den

besitzlosen Klassen aufnötigte, die „Produktivität" der Arbeit im
[

kapitalistischen Sinn des Wortes fordorn mufite. Die Behandlui^ *

der Arbeit als „Beruf" ist für den modernen Arbeiter ebenso

charakteristisch wie fitr den Unternehmer die entsprechende Auf-

lösung des Erwerbes.

Ein konstitutiver Bestandteil des kapitalistischen Geistes, und

nicht nur dieses, sondern der modernen Kultur: die rationale

Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee, ist — das sollten I

diese Darlegungen erweisen — geboten aus dem Geist der christ -

1

liehen Askese. Man lese jetzt noch einmal den im Eingang t

dieses Aufsatzes zitierten Traktat Franklins nach, um zu sehen, daß

die wesentlichen Elemente der dort als „Geist des Kapitalismus"

bezeichneten Gesinnung eben die sind, die wir vorstehend als In-

halt der puritanischen Berufeaskese ermittelten,*'') nur ohne die re-

ligiöse Fundamentiening, (tie bei Franldin schon abgestorben ist.^
Der Gedanke, daß die moderne Berufearbeit ein asketisches
Gepräge trage, ist ja auch nicht neu. Daß die Beschrankung auf

Facharbeit, mit dem Versieht auf die &ustische Allseitigkett des 1

Menschentums, welchen sie bedingt, in der heutigen Welt Voraus-

setzung wertvollen Handehis Oberhaupt ist, daß also »Tat" und

„Entsagung" einander heute unabwendbar bedingen: dies as-

ketische Grundmotiv des bingerlichen Lebensstils — wenn er

cBim^til und ni^ StilToslglceit soh"will ^ hat auf der Höhe
seiner Lebensweisheit, in den „Wandorjahren^ und in dem Ld)ens-

abschluß, den er seinem Fauk gab, auch Goethe uns lehren

wird, als p^cfaolofiichct Ageo» ins Gevldit cefidlen ist. Etwas war inmwriila daran.

Jedoifiük aber entkleidete mm die Askese die AxMt dieses — iieute dnrdi

den Kapitalisanu Ar inuner veraichtelen — diesseitiffen wdtUchen Reises und

nchicte sie a«f das Jenseits ans. Die beraflidie Arbeit als solche ist fottgewollt.

Die Unpersönlichkeit der heutigen Arbeit: ihre, vom Standpunkte de« Einzelnen

aus betrachtet, freudenanne Sinnlosigkeit, ist hier noch religiös verklSit. Der

Kapitalismus in der Zeit seiner Entstehung aber brauchte Arbeiter, die um des

Gewissens willen der ökonomischen Ausnutzung rur Verfiipunp standen.

•'*) Dail auch die hier noch nicht auf ihre religiösen Wurzeln zurückgeführten

Bestandteile, namentlich der Satz: honesty is the best policy, und die Krörterungcn

über den Kredit, puritanischen Ursprungs sind, werden wir in anderen ^^usammen-

faang sehen.
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wollen.***) Für ihn bedeutete diese Erkenntnis einen entsagenden

Abschied von einer Zeit vollen und schönen Menschentums, welche

im Verlauf unserer Kulturentwicklung ebensowenig^ sich wieder-

holen wird, wie die Zeit der Hochblüte Athens im Altertum. Oer
Puritaner wollte Berufsmensch sein, — wir müssen es sein.

Denn indem die Astcese aus den Mönchszellen heraus in das Be-

rufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu

beherrschen begann, half sie jenen mächtigen Kosmos der mo-
dernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen

mechanisch-maschineller Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung

erbauen, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dies Trieb-

werk hineingeboren werden — nicht nur der direkt ökonomisch

Erwerbstätigen —, mit überwältigendem Zwange bestimmt und
vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs

verglüht ist. Nur wie „ein dünner Mantel, den man jeder Zeit abwerfen

könnte", sollte nach Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren Güter

um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel

das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese

die Welt umzubauen und in der Welt sich auszuwirken unternahm,

gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schlief-

lieh unentrinnbare Macht über den Menschen, wie niemals zuvor in

der Greschichte. Heute ist ihr Geist — ob endgültig, wer weiss

es? aus diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapitalismus

jedenfalls bedarf, sdt er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser

Stütze nicht mehr. Auch die rosige Stimmung ihrer lachenden

Erbin: der Aufldarung, scheint endgültig im Verbleichen und als

ein Gespenst ehemals religiöser Glaubensinhalte geht der Gedanke
der nBerufspflicht" in unserm Leben um. Wo die ,3m6erföUung"
nicht direkt zu den höchsten geistigen Kulturwerten in Beziehung

gesetzt werden kann, — oder wo nicht umgekehrt sie auch sub-

jektiv ein&ch als Ökonomischer Zwang empfunden werden mud,

—

da verzichtet der Einzelne heute meist auf ihre Ausdeutung über-

haupt Auf dem Gebiet seiner höchsten Entfesselung; in den Ver-

einigten Staaten, neigt das seines metaphysischen Sinnes entkleidete

•*) Sehr schön .inalysicrt in Bielschowskys (loclhe, Bd. 11 Kap. l8. — Fflr

die Entwicklung des wissenschaftlichen „Kosmos" hat einem verwandten Gedanken

s. B. auch Windelband am Schlüsse seiner ,3lfiteseh der deatsehea Philosophie**

(U. Bd. der „Gesch. d. neuere Philosophie) Ausdruck gegeben.

Saints' emlastfaic rest cap. XU.
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Erwerbsstreben heute dazu, sich mit rein agonalen Leidenschaften

zu assozieren, die ihm nicht selten geradezu den Charakter des

Sports aufprägen.^'*) Niemand weiß noch, wer künftig in

jenem Gehäuse wohnen wird, und ob am Ende dieser un-

geheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine machtige

Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder
aber —7 wenn keins von beiden — „chinesische" Versteinerung,

durch eine Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen verbrämt

Dann allerdings könnte für die „letzten Menschen" dieser Kultur-

entwiddung das Wort zur Wahrheit werden: „Fachmenschen

ohne Geist, Genufimenschen ohne Herz, dies Nichts bildet sich

ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen

zu haben." —
Doch wir geraten damit auf das Gebiet der Wert- und

Glaubensurteile, mit welchen diese rein historische Darstellung

nicht belastet werden soll — Die Angabe ist vielmehr nun, die

in der vorstehenden Skizze ja nur angeschnittene Bedeutung des

asketischen Rationalismus nun auch für den Inhalt der sozialöko-

nomischen Ethik, also för die Art der Organisation und der Funk-

tionen der sozialen Gemeinschaften vom Konventikel bb zum Staat ^

au&uzeigen. Alsdann mufi seine Beziehung zu dem humanistischen

Rationalismus und dessen Lebensidealen und Kultureinflüssen, femer

zur Entwicklung des phUosophischen und wissenschaftlichen Empiris-

mus, zu der technischen Entwicklung und zu den geistigen Kultur-
|

gutem analysiert wßnrdea. Dann endlich ist sein geschichtliches
|

Werden von den mittelalterlichen Ansätzen einer innerweltlichen
,

Askese aus und seine Auflösung in den reinen Utilitarismus histo-

risch und durch die einzelnen Verbreitungsgebiete der asketischen

Religiosität hindurch zu verfolgen. Daraus erst kann sich die

Kulturbedeutung des asketischen Protestantismus im Verhältnis zu

anderen plastischen Elementen der modernen Kultur ergeben.

***) „Könnte der Alte nicht mit leinen 75000 $ jihrlich sich nur Ruhe

•etzcB? — NeinI die Wurenhausfiront mufl nun auf 400 Fufl Tcrbreitert werden.

Warna? — That beaU ereiything, meint er. — Abendi, wenn Fnm nnd Töchter

femeiaschafUich Uttn^ idint er sich nach dem Bett, Sonntag» sieht er alle 5 Minoten

nach der Uhr, wann der Tag zu Ende sein wird: — so eine verfehlte Existenz!" —
dergestalt faßte der (eingewanderte) Schwiegersohn des führenden dry-good-man

fdrutschrr Abkunft) aus einer Stadt am Ohio srin l'rtcil über <icn letzteren zu-

sammen, — ein Lrlcil, welches dem „Alten" .seinerseits wiederiiin zweifellos als

gänzlich imbcgreiflicb und ein Symptom deutscher Energielosigkeit erschienen wäre.
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Dabei aber muß dann auch die Art, wie die protestantische Askese

ihrerseits durch die Gesamtheit der gesellschaftlichen Kulturbedin-

gungen, insbesondere auch der ökonomischen, in ihrem Werden
und ihrer Eigenart beeinflußt worden ist, zutage treten. Denn ob-

wohl der moderne Mensch im ganzen selbst beim besten Willen

nicht imstande zu sein pflegt, sich die Bedeutung, welche religiöse

Bewußtseinsinhalte auf die Lebensluhrung, die ,,Kultur" und die

„Volkscharaktere" gehabt haben, so grofi vorzustellen, wie sie tat-

sächlich gewesen ist, — so kann es dennoch natürlich nicht die

Absicht sein, an Stelle einer einseitig „materialistischen" ein ebenso

einstttig spiritualistische kausale ^Kultur- und Geschichtsdeutung zu

setzen. Beide sind gleich möglich,**) aber mit beiden ist,

wenn sie nicht Vorarbeit, sondern Abschluß der Unter-

suchung zu sein beanspruchen, der historischen Wahrheit gleich

wenig gedient.

**) Denn die vontehende SUne hat mit Bedadit nur die Besidrangea mi%e>

n<Hnmen, in welchen eine Kinwirkung religiöser BewuSlscinsinhaite auf das „inft*

teiidle** Kulturleben wirklich zweifellos ist. Es wäre ein Leichtes gewesen, darüber

hinaus au einer förmlichen „Konstruktion", die Alles an der modernen Kultur

I.Charakteristische" aus dem protestantischen Rationalismus lopisch deduziert,

fortzuschreiten. Al)cr Derartif^cs bleibt besser jenem Ty[)us von Dilettanten über-

, lassen, die an die „l^nhcitlichkeit" der ,,Sozial|)sychc" und ihre Reduzierbarkeil auf

eine F"ormcl glauben. — Bemerkt sei nur noch, daß natürlich die vor der von uns

betrachteten Entwicklung liegende Periode der kapitalistischen Ejitwicklung über>

all mitbeii^gt war durdb durblUclie Eüiflfliae, tiemmende ebenso wie fördernde.

Wddier Art diese waren, gehfirt in ein spSteres Kapitel. Ob flbrigens von den

oben nmrissencn weiteren Froblenen das eine oder das andere noeli in Rafanm

dieser Zdtscbrift erOrtert werden kann, ist bei dem Au^benkreis dersdben nicht

sieher. Dem Sdireiben dicker Bttcher aber, die so stark, wie es hier der Fall sein

wflrde, an fremde (theologiselie und liblorische) Arbeiten angelehnt werden mttften,

bin ich nicht sehr sugetan.
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III

Kritik des Sparkassenwesens deutscher

Selbstverwaltungskörper.

Von

Dr. ROBERT SCHACHNER,
Heidelberg.

Einleitung.

Die Sparkassen sind ein Krzcugnis der Human itätsidee, die im

l8. Jahrhundert zum Durchbruch kam und in Schrift und Wort und

mit der Tat für die wirtschafthche I-age der armen Bevölkerung

eintrat. Galt die Armut bis dahin als Schmach und Verbrechen,

dem man mit cntchrciuicn Strafen begegnete, so wurde sie jetzt

als Unglück aufgefaßt, das Miilcid und werktätige Hilfe beansprucht.

Bei der Reformierung der Armenpflege kam man auch auf den

Gedanken, in den Sparkassen eine Institution prophylaktischer Natur

ins Leben zu rufen. Ihre Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit für die

unbemittelten Klassen ist von keinem Geringeren anerkannt worden,

als Malthus, zu einer Zeit, im Jahre 1803, als eben diese Hinrichtung

vom Kontinent, wo sie auch noch in der ersten Entwicklung stand,

nach P.ngland gekommen war; er hat in ihnen eine der Hinrichtungen

gesehen, die zu Heim und Herd und zur Berechtigung, eine Familie

zu gründen, führen können: Die notwendigen Grundprinzipien des

Vorbemerkung: Als Hauptquellen dienten: C Schmid: Du SparinMen-

vetca in Onardch und Prenflen, Berlin 1863; Schulte: Die Entwicklung des

SparkastCBwesens im Grofthertogtum Baden, Tübingen tt. LeipB^ 1901 ; Sehacbner:
Bayerisches Sparkassenwesen, l''.rlangen u. Leipzig 1900; Schachnrr: Kritische

Streiflichter auf das österreichische Sparkassenwesen, im österreicln 1

'
i n \ < ; waltungs>

archiv II. Jahr;;. 1905, Heft I ; Die Sparkas.scn.statistikrn der verschiedcaea Bundes*

Staaten und das statistische Jahrbuch deutscher Städte.
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Sparwesens sind von ihm klar erkannt worden und die Beachtung

seiner Auffassung hätte genügt, um diesem seine soziale Funktion

zu erhalten.')

Aufgeklärte Regierungen und Gemeinden, Fürsten und patriotische

Gesellschaften wetteiferten in der Gründung solcher Institute, aber

mit dem Zusammenbruch des Humanitätsenthusiasmus, der zu Unter-

nehmungen geschritten war, die sich als undurchführbar erwiesen,

begann auch bereits das gemeinnützige soziale Interesse an der

Sparkasse anderen Auffassungen zu weichen.

Unter Mißachtung der Kardinalpflichten dieser Anstalten, der

Sicherheit und Liquidität, begann man in den einen Staaten, so

Bayern, die Sparkassen zu Stützen des Staatskredits zu machen, in

anderen, so in Baden, zu Stützen der Gemeindefinanzen.

Mit der zunehmenden Kraft des Mittelstandes aber und ihrer

wachsenden Machtstellung in den konmiunalen Selbstverwaltungs-

körpern stellte man das Sparwesen in den Dienst dieser Bevölkerungs-

schicht Bei den Sparkassen trat die Aktivseite immer mehr be-

herrschend vor, sie wurden zu Darlehenskassen und Hypo^ken-
banken und opferten der möglichst umiai^reichen und günstigen

Befriedigung des bürgerlichen Personal' und Immobiliarkreditbedürf-

nisses die Fürsorge für die Unbemittelten.

In den Jahrzehnten nach 1848 hatte die arbeitende Klasse noch

unbegrenztes Vertrauen zu der Wahrnehmung ihrer Interessen durch

') Malthus schreibt in seiner Abhandlung: An Essay on the prindple of po-

pulation, London 1S03 S. 589 f.:

„To facilitatc ihr saving of sniall sums of moncy for this purpusc uler Er-

werb einer Kuh und eines Stück Landes), and cncourage young labourcrs lo cco-

nomize their earnings with a vicw lo a jirovision for marriagc; it mighl be ex-

tremcly usctul lo have country Lanks, whcrc ihc sma liest sums would be received

and a fair interest paid for thenu At present, the few labonren who «ave slittle

money, are often greatly at a Ion to «know what to do with H; and under such

circunstances we cannot be nrach surprised, that it should someünies be ill tm-

ployed, and last but a shoit Üme. It would probably be essential to Ihe sucecss

of any plan of this Und, that the labourer should be able to drav out bis money

wbenever be wanted it, and bave the most perfect liberty of disposing

of it in evcry respect as he picascd. Tliough ure ony regret, that money so hardly

carned should somctimcs bc spent to lilüe purpose; yct it scems to be a case in

which WC have nu right to inlerfcrc ; nur if we bad, would il, in a ^^cneral view,

bc advantagcous ; bccausc the knowl(-d<^c uf posscssing this liberty would be of

more usc in cncuuraging the praclicc of saving, than any restricüua ot it, in pre<

venting tbe misusc of money so saved."
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den Bur^erstand, dem sie zu seinem Kmiwrkommen geholfen hatte

und erkannte die wirtschaftlichen (ie^cnsätze, die sie von jenem

trennte, noch nicht. Die arbeitende Klasse war noch in einem Zu-

stand patriarchahscher Treue und VVillenslosigkeit und vergaß dabei

ihre eigenen Interessen wahrzunehmen.

Was lag da näher, als daß ihrer Interessen auch von Staat und

Gemeinde nicht gedacht wurde und so geschah es denn, dat^ nie-

mand sich fand, der es gehindert hätte, da(3 die Sparkassen immer

mehr von ihrer sozialen Grundtendenz sich entfernten. Bis heute

ist dieser Entartung nicht entgegengetreten worden, unser sozial-

politisches Zeitalter hat gewaltige Umwälzungen im Wirtscliaftsleben

hervorgerufen, ist aber an der Sparkasseninstitution achtlos vorbei-

gegangen und hat sie ihrem schlimmen Schicksal überlassen.

Wenn Lasalle von dem „äußerst untergeordneten und kaum

der Rede werten Nutzen dieser Institution" spricht, so war dieses

Urteil von ihm als Vertreter des ehernen Lohngesetzes nur konse-

quent Der moderne Sozialpolitiker, der jene Lohntheoric als un-

haltbar über Bord geworfen hat, wird an der Existenznotwendigkeit

eines öflfentlichen gemeinnützigen Sparwesens nicht zweifeln.

Was das Reichsversicherungswesen betrifft, so greift dieses

nur bei gewissen Notlagen und hier unzureichend ein, trotz seiner

Wirksamkeit besteht also für die Sparkassen noch ein weites Feld

sozialer Tätigkeit

Die öffentlichen Sparkassen sind aber auch durch private

Institutionen, von denen in den letzten Jahrzehnten besonders die

Einrichtungen der Darlehensgenossenschaften großen Umfang ge-

nommen haben, nicht überflüssig gemacht worden.

Es liegt mir ferne, die Existenzberechtigung dieser Sparinstitute

zu bestreiten; möge mit ihnen in richtiger Auffassung der gesunden

Assoziatioiisidee jener seine wirtschaftlichen, finanziellen Interessen

ganz oder teilweise veibinden, dem auch ihre Aktivtatigkeit, die bei

jenen Institutionen Zweck und Aufgabe ist, zugute kommt Eine

große Masse von Pefsonen aber, die zu der lohnarbeitenden Klasse

gehören, hat gar keinen Anlaß, diesen Einrichtungen ihre Kapi-

talien diensibar zu machen und das Risiko auf sich zu nehmen, das

bei diesen Kassen unweit größer ist, als bei den Sparkassen des

Staates oder der Selbstverwaltungskörper; diesen Klassen sind die

öffentlichen Sparanstalten auch noch heute Bedürfnis. Den staat-

lichen und gemeindlichen Sparkassen obliegt noch heute dne wichtige

soziale Funktion, sie leiden noch heute ein notwendiges Glied in

AtcU» Iw SMbliriiMQicliaft a. Soiialpolitik. HI. (A. f. mi. O. o. St. XXL) i. S
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der Fürsorge für die unbemittelten Kkssen und darum mufi die

Ausartung der Sparkassen zu reinen Erwerbnnstituten bekämpft

werden.

Staat und Gemeinde müssen veranlaßt werden, die Sparkassen-

idee wieder in jener Reinheit herzustellen, wie sie einst bei ihrer

Gründung waltete, sie dürfen nicht zum Nachteil der Unbemittelten

und zum Vorteil der Bemittelten mißbraucht werden.

I. Binlegerqualitftt und Einlagequantitlt.

Die älteren Gesetze, Verordnungen und Statuten umschrieben

den Kreis derer, die an der Sparkasseninstitution teilzunehmen be-

rechtigt sein sollten, sehr enge und normierten niedere Einlage*

höhen, um zu verhindern, daß den Garanten der Sparkassenver-

waltungen zu g^oße Haltung und zu großes Risiko erwüchse.

Diese Belastung der gemeindlichen Finanzen glaubte man nur in-

soweit beanspruchen zu dürfen und erlauben zu können, als es

galt, die soziale Idee des Sparwesens, die nur die Zulassung ge-

wisser ßevölkerungsklassen mit kleinen Ersparnissen erheische, zu

verwirklichen.

Diese Grenzen waren oft wenig einsichtsvoll geschaffen, auf

der einen Seite schlössen sie Personen aus, deren Zulassung zur

Benützung der Sparkassen eine Pflicht sozialer Billigkeit war, und
auf der anderen Seite stellten sie Maxima') auf, die so nieder waren,

daß sich in ihnen auch die kärglichen Ersparnisse der unteren

Klassen nicht erschöpften. Das führte dazu, daß man anfanc^s aus

sozialen Rücksichten Ausnahmen statuierte und schließlich dazu

überging, die Einlegerqualität überhaupt nicht mehr zu beachten

und auch die Einlagequantität frei zu gestalten.

Vollzog sich diese Entwicklung gegen den Inhalt der staat-

lichen Reglements, so wurde sie, sobald man von selten der Staaten

an eine Neuregelung schritt, dadurch sanktioniert, daß diese auf

Normen über Einlegerqualität und mebt auch auf solche über Ein-

lagequantität verzichteten; das preußische Gresetz vom 12. Dezember

1838 ist es heute allein noch, in dem sich, freilich recht wenig prazbe,

Bestimmungen gegen die Teilnahme der bemittelten Klassen finden;

sein § 4c ordnet an, daß die Einrichtung hauptsächlich auf das

Bedürfnis der ärmeren Klasse, welcher Gelegenheit zur Anlegung

') So t, B. 0och in der bayeriscbea Verordnung Tom 3a Jwraar 1S43 • ^
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kleiner Ersparnisse g^^eben werden soll, berechnet und der Ver*

anlassung zur Ausartung der Anstalten vorgebeugt werden soll und

§ 12 bestimmt hinsichtlich des Einlagemaximums, daß darauf

Rücksicht zu nehmen ist, daß weder durch eine zu niedrige Summe
der eigentliche Zweck der Sparkassen, die ärmere Klasse zur Spar-

samkeit anzureizen, beeinträchtigt, noch auch durch die Gewißheit

der Hinleger, auch größere Beträge sofort oder nach kurzer Kündigung

in barem Oelde zurückzuerhalten, eine Ausartung der Institute zur

Bequemlichkeit der Wohlhabenden behufs augenblicklicher zinsbarer

Belegung gröfierer Summen herbeigeführt werde.

Die Staatsbehörden haben es jedoch nicht vermocht, der freien

Gestaltung der Sparkassen Einhalt zu tun; es ist auch bei den

preufiischen Kassen, die jenem Gesetze unterstehen, dem Ein-

dringen kapitalistischer Einleger nicht entgegengetreten worden.

Die koönmunalen Sparkassen haben heute vid&ch keine Grenze

fiir die Einlagen mehr vorgesehen und selbst, wo eine Hochstein-

lage sich normiert findet, ist bei dem Fehlen jeder Individualisierung

der Sparbücher die Überschreitung des Einlagemaximums durch

den Besitz mehrerer Sparbücher nicht verhindert*)

Die dürftigen sta^tistischen Anhaltspunkte, die wir Über das

Vorhandensein grofler Einlagen besitzen, zeigen uns zur Genüge,

daß ganz bedeutende Prozentsätze der Einleger und Einlagen den

besitzenden Klassen gehören und daß dieser Anteil von Jahr zu Jahr
*• _ «_ _

.

(Siehe die T«beUe auf S. ii6.)

Die Sparkassen haben von jeher glauben machen wollen, daß

die Individualisierung des Sparbuches, womit allein Beschränkungen

in Einlegerqualität und Einlagequantität durchführbar wären, ein

Ding der Unmöglichkeit sei.

Das Gegenteil dieser Behauptung ist bewiesen:

Die württembergische Sparkasse*) hat bis heute die Einlage-

berechtigung nur den ärmeren Volksklassen zugesprochen und

genau bestimmt, wer hierzu zu zählen ist Als Höchstbetrag der

Einlage ist^5000 Mark bestimmt, wobei, um die Beschränkung nicht

Vpl. hicr/d r>r, H, Lindemann: Arhritcrpolitik und Wirtschaftspflege 2. Bd.

W'irtsrhaftspilc^c III. K;i; itcl. Städtische KrcditansUitea. A. Sparkassen S. 3i9ff.

besonders die 'l'ahelle S. 319—321.

') Sie ist eine von der K<)nigin Katharina mit Genehmigung der Slaulsregic

ruDg gegründete Anstalt, die jetzt unter der besonderen Fürsorge des Königs und

oad 4tm Arotdrtont der Königin stcbt.

8«
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Einlagen voa
3000—10ODO Mark

Einlagen
Aber 10 000 Mark

% aller Sparer % aller X aller

Sparer
% allerIQ —
Einlagen

rrcuBen / 1902

V(t90i)
3.95

(3*7«) (0.44)

n«ii1cfiiirt a.M.
( 1901

) (1900}
3.54

(3t 14)

28,66

(«7.36)

0,40

(0.39)

9,84

(10,10)

Hannover
Alten» OBd Vcr-

tudtaitilftdt.
Haftung

1903

(190«)

3.»

(3)

0.4

(«».4)

Kreuznach 1903 8,49 0,05

Osnabrück 1901 5.72 1.04

Solingen 1900/01 7.66 0,14

Heidelberg 1903 5.68 31,08 0,93 14,42

Ifanohdin
1
1902

[(1901)

1(1900)

4*14

(4.18)

(3.71)

«7,97

(26,96)

(«4.76)

0,20

(0,23)

(0.19)

3.91

(4.22)

(3.73)

Pfonheim 1903 (aooo-5000) 6,23 (flb.sooo) t,i6

illusorisch zu machen, die Einlaf^en einer h'amilie zusammengefaßt

werden. Jeden Mißbrauch straft sie damit, daß ein Einlci:jer, der

durch falsche Angaben Gelder bei der Sparkasse anzulegen gewußt

hat, jeder Zinsreichung auf seine Kapitalseinlage verlustig geht

und sie hat mit dieser Bestimmung unbefugte Teilnahme auch tat-

sächlich ferngehalten. Die Verwaltung der württembcrgischen Spar-

kasse hat alle Fälle doloser Statutenvcrletz.ung mit rücksichtsloser

Strenge bestraft und dadurch Übertretungen auf ein Minimum zu

reduzieren gewußt. Sic hebt in ihren Publikationen stets hervor,

daß sich ihre Bestimmungen über Einlegerqualität und Einlage-

quantität eingebürgert und bewährt haben und daß sie die für eine

soziale Tätigkeit der Sparkasse notwendige Individualisierung des

Sparbuches, die sich in vollem Umfang aufrecht erhalten lasse,

nicht aufzugeben gedenke.

Was das Plinlagemaximum betrifft, so hat die österreichische

Postsparkasse gleich erfolgreiche X'orkehrungen getroffen. Wer die

zulässige Einlage von 2000 Kronen überschreitet, wird mit dem
Verluste jenes Kapitalsteiles bestraft, der diesen Höchstbetrag

übersteigt.

Dieser drakonischen Strafbestimmung steht die Tatsache als

Warnung zur Seite, daß es in den Jahren 1901, 1902 und 1903

uiyiii^uü üy Google
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gelang 385, 673 und 245 Fälle festzustellen, in denen ein Einleger

mehrere Sparbücher besafi.

Die Sparkassen versuchen die Herbeiziehung der großen Ein-

lagen vor allem damit zu rechtfertigen, daß sie behaupten, dafi sich

mit deren Anteilnahme die Verwaltungskosten mindern und somit

auch den Minderbemittelten aus der Teilnahme jener V^orteil erwachse.

Wenn wir uns Sparkassen verschiedener Größe ansehen, so

ergibt sich uns, daß die Höhe der Verwaltungsau^aben nicht ver-

schieden ist nacli der Größe des Verwaltungsvermogens, so daß

den ausschlaggebenden Faktor ohne Zweifel die individuelle Orga-

nisation der Verwaltung bildet.

Vcrwaltungskosten

:

Jahr
Spareinlagen

Inagesamt auf da« Buch

in 1000 Mk. in 1000 Mk. in Mk.

Berlin ttidt. Sparkasse 1899 240999,4 440.5 0,65

Dresden „ „ 1899 78687,1 172,2 0,67

München „ iSqg 349 «7.4 50,8 0,64

Heidelberg „ „ 1899 14389.4 13.6 0.86

Vf9fümig „ 1899 3130,2 8,8 0,44

Ebensowenig gibt uns die Statistik einen Anhalt dafür, daß

Sparkassen mit größeren Einlagen billiger arbeiten, als Sparkassen

mit geringen, denn Anstalten mit hohen Durchschnittseinlagen,

die damit auf größere Beteiligung kapitalistischer Sparkunden

Rückschlüsse zulassen, zeichnen sich nicht durch tsesonders niedrige

Verwaltungskosten aus.

Kaste: Jalir

Durclischnitts-

betrag der

Einlage

Prozentverhällnis der

Venvaltungikostea zum

Umnts

Altona städt. Sparkasse 1899 1236 0,28

Bochtim »t it 1899 »»95 0,33
Mainz M 1899 1 103 0.39

Chemnitz n ti 1899 266 0.28

Kanel •t »» X899 0.33
Wtnbnrg n •1 1899 157 «».33

So bleibt uns schliefilich nur das eine Moment über, es wird

auch von den Sparkassen offen zugegeben, dafi je mehr Millionen

') Vgl. hierzu Schachner im österr. Venr.-Arch. 1. c. S. Ijf. ia der die

gleichen Tatsachen statistisch nachgewiesen sind.
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bd den Kassen anliegen, desto g^fier der Reingewinn der Spar-

kassen ist Dieses Erwerbsstreben war auch der wirkliche Anlafi

zur Beseitigung aller Ghrensen und Schranken.

Je weiter sich indessen die Sparkassen davon entfernten«

Institute der unbemittelten Bevölkerungsschichten zu sein, desto

mehr trat das soziale Pflichtbewufitsein, den kleinen Sparern auf-

zuhelfen, zurück, die berechtigte Aui&ssung, daß man keinen Anlafi

habe, für kapitalistische Einleger gemeinnützige Tätigkeit zu ent-

ölten, fährte dazu, die Sparkassen immer mehr zu reinen Erwerbs-

instituten zu machen und aus allen Spareinlagen gleichmäßig

Gewinn zu ziehen.

Doch in dieser Außerachtlassung der sozialen Tendenz erschöpft

sich die ung^nsti<;c Einwirkung der kapitalistischen Sparer ni^t»

sie üben noch nach den verschiedensten Richtungen für die

Ideinen Sparer, wie die Sparkassen selbst einen recht nachteiligen

Einfluß aus.

Vor allem ist es der Charakter der Einlagen der kapitalistischen

Sparer, der eine weitgehende Einwirkung auf die Finanzpolitik der
Sparkassen hat

IHe kleinen Sparer sind heute noch wie vor hundert Jahren

darauf angewiesen, ihre Ersparnisse jenen Kassen anzuvertrauen,

sofernc sie es nicht aus Unverstand oder Leichtsinn vorziehen, sie

zu Hause in der Lade dem Risiko leichtsinniger Inangriffhahme

oder verbrecherischer Wegnahme auszusetzen. Diese Einleger sind

deshalb das konservativste Element, das nur im Falle des wirk-

lichen Bedarfs zur Zurücknahme schreitet.

Die Kapitalisten sind hinji^^ci^^en ein viel unruhigeres Element:

Ihre Einlapjen sind als vorübergehende kleine oder große Deposita

der J^parkasse überj^ebcu, deren Einlage und Zurücknahme aus

Rücksichten finanzieller Natur der verschiedensten Art entspringet.

Hunderttausende kleiner Depots bestehen nur, um jederzeit bares

(leld zur Verfügung zu haben, das ja bei der Möglichkeit jedcr-

zeitigcr Zurücknahme von keinem F^rwerbsinstitutc so günstig ver-

zinst wird, als dies die meisten Sparkassen tun; ihre Anlage bei

den Sparkassen ist nur vorübergehender Natur. Soweit größere

Kapitalien von Einzeleinlegern der Si^arka.sse zuwandern, geschieht

dies vor allem in Zeiten allgemeinen Mißtrauens in den Geldmarkt'),

man veräußert Papiere, Hypotheken, kündigt Darlehen und legt

*) Vgl. hierzu auch Sut Jahrbuch deutscher Städte. Breslau 1904. S. 22$ SL

I
s
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den Erlös in die Sparkasse, um bei der nächsten günstigen Gelegenheit

die Kapitalien wieder zu erheben. Niedere Emissionen derStaatspapiere

ziehen ebenso eine Aufkündigung der großen Einlagen nach sich,

wie ein Steigen des Zinsfußes im Personal- und Immobiliarkredit

Zudem hat es sich gezeigt, daß, so oft das Vertrauen in Staats- und

Kommunalkredit und damit auch in die kommunalen Sparkassen

nur ein geringes wich, die kapitalistischen Einleger, denen ja andere

Anlagearten als bei den Sparkassen möglich waren, diesen ihre

Kapitalien entzogen. Als im Jahre 1830 die Furcht vor dem Über*

greifen der Julirevulution entstand, waren es die großen Einleger,

die durch ihre Aufkündigungen die Sparkassen in \''erlegenheit

setzten, und ebenso waren sie im Jahre 1848 und 1866 am
schnellsten mit der Aufkündigung bei der Hand.*)

Als der Postsparkassengesetzentwurf auftauchte, war einer der

Vorwürfe der von den Vertretern der Lokalsparkasse gegen ihn

erhoben wurde« daß die Postsparkasse die für Krisen erwünschten

kleinen Leute entzöge, wie andererseits der Postsparkassengesetz-

entwurf betonte, daß man durch die Organisation und das Ein-

lagemaximum vornehmlich die sogenannten kleinen Leute zu

bekommen hoffe, die sich bei Krisen „bekanntlich" ruhiger verhalten

oder doch schneller beruhigen, als die großen Einleger.

Immer sind Krisen und Epochen die Einzahlungen über-

steigender Rückforderungen für Sparkassen von X'erlust begleitet

gewesen. Wo man trotz der zunehmenden kapitalistischen Ein-

lagen bei der illiquiden Anlage der Spargelder verharrte, da kam
CS, wie die Geschichte des Sparwesens zeigt, zu Aufkündigung von

Hypotheken, Verlusten bei ihrer Realisierung, Zahlung hoher Zinsen

für Lombardkredit, noch höheren für aktiven Kontokorrentkredit,

und die badischen Sparkassen in Karlsruhe und Pforzheim gerieten

im Jahre 1866 sogar in solche Bedrängnis, daß sie Staatshilfe in

Anspruch nehmen mußten; die Reservefonds wurden erschöpft,

Defizite entstanden und niederer Zins auf Jahre hinaus, den die

kleinen Sparer erdulden mußten, während sich die großen ihm
entzogen, war die unvermeidUche Folge.

Indessen, auch wo Sparkassen vorsichtigerweise die Kapitalien

mit wachsender Anteilnahme der kapitalistischen Einleger in größerem

Prozentsatz liquid anlegten, blieben ihnen bei der Beschaffung baren

Geldes Einbußen, die zu Zinsreduktionen führten, nicht erspart

VgL hienu Makhus, Die Sparkassen in Europa. Heidelberg 1838, S. ao7;

Schnidl L c. S. 197, Schaclmer im Osterr. Venr.-Arch. 1. c. S. 16 f.
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Wo die Beteiligung unruhiger Einlagen die Kapitalien in

größcrem Umfang in liquider Form anzulegen veranlaßte, wurde
damit bewirkt, daß sich die Gesamtheit der Einleger
dauernd mit einem niedrigeren Zins begnügen muß, da

eben sichere mobile Anlagen, wie im VVechseldiskonto, in Lom-
bardierung von Wertpapieren, in Effekten nicht den gleichen Zins

tragen, als immobile Kapitalsanlagen. So resultierten aus diesen

Vorkehrungen für Krisen, die ihren Ursprung und Anlaß in der

Gefahrdung der Sparkassen durch die großen Einleger haben, für

die kleinen Einleger empfindliche Zinsrückgänge.

Also nicht nur die Verlustgefahren sind mit den kapitalistischen

Einlagen gewachsen, sondern das ganze Sparkassengeschäft, soweit

es solid geleitet den Verhältnissen Rechnung trugi hat eine schwere

Beeinflussung erfahren.

Zudem haben die Millionen, die in den Sparkassen angehäuft

werden, ohne daß für ihre Zulassung eine zwingende Notwendigkeit

bestände, einigen Gebieten des Geldmarktes Kapital in solchen

Massen zugeführt, daß der Zins hierin ungünstig beeinflußt wird.')

Die deutschen Sparkassen haben in manchen Jahren über zwei-

hundert Millionen im Immobiliarkredit ani^elc^t und damit zwar

den Hypothekarkredit verbilligen helfen, zugleich aber hierdurch

ihren eigenen Interessen geschadet.

Wenn der erstklassige Immobiliarkredit des Sparkassenbezirkes

j^esättigt war oder gar zu geringen Zins bot, so gab man Sparkassen-

kapitalicn auf zweite Hypothek, man annoncierte, sandte Agenten

im Lande umher und erhielt dann oft Hypotheken auf Immobilien,

die in entfernten {icbietcn lagen, deren Prüfung auf ihre Sicherheit

nicht in der Weise möglich ist, als wenn es sich um lokalen Grund-

besitz handelt. So entfernte man sich um jener unbefugten i eü-

nehmer willen sogar von den Grundprinzipien soliden Geschäfts-

gebahrens.

Daß dem übrigen (i eidmarkt, daß Handel, Industrie und Gewerbe

durch die Aufnahme groUcr Kapitalien bei den Sparkassen erwünschtes

Kapital entzogen wird und ein nicht zu unterschätzender ungünstiger

Einfluß auf alle jene Gebiete resultiert, denen sich das Sparkassen-

kapital nach Gesetz oder Verordnungen nicht zuwenden darf, diesen

wichtigen Gesichtspunkt darf man gleichfalls nicht unterschätzen.

Es steht fest, daß durch die Annalime der kapitalistischen Ein-

') Vgl. hicnu Scbacbner im OsU Verw.-Arch. 1. c. S. 14 f.

!
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lagen die Kardinalpflichten der Sparkassen, Sicherheit und Liquidität,

heute gefährdet sind und dafi die Interessen der kleinen Einleger

schwer darunter leiden. Sie sind es, die durch ihren konservadven

Charakter einzig und allein die Anlage im Imaiobiliarkredit zu großem

Pjrozentsatz des Verwaltungsvermögens gestatten; mit der durch
sie ermöglichten Elocierung in Hypotheken kann man
den gr oden Sparern, deren Einlage in wdt größerem Prozentsatz

zur mobilen Anlage verpflichten, den Zins gewähren, den die

Sparkassen ihnen zahlen.

Es kann gleichgültig bleiben, ob die Sparkassen die großen

Einleger behalten oder nicht, wenn dies m^lich ist, ohne daß da»

durdi an den Grundfesten des Sparwesens gerüttelt wird oder die

Interessen der kleinen Sparer mit den Füßen getreten werden;

gegen dieses aber müssen Vorkehrungen gefordert werden.

Was wir heute an Krisenkautelen besitzen, ist einzig und allein

die Normierung einer längeren Kündigungsfrist für große Kapitalien

;

wo sie nur Wochen oder wenige Monate betrifft, ist damit weni^^

geholfen, überdies aber hat sich herausgestellt, daß man vieliach,

wo das Vertrauen in die Sparkassen erschüttert war, nicht wagte,

durch Beharrung auf der Kündigungsfrist dem Mißtrauen neue

Nahrung zu geben, und wie in Breslau und Köln im Jahre 1848

bei dem Ansturm der Einleger alle Forderungen schlankweg be-

friedigt wurden, so geschah es auch bei den Runs, die in den

letzten Jahren über deutsche und österreichische') Sparinstitute

hereinbrachen.

Nun hat schon das preußische Gesetz vom Jahre 1838 aus dem
Gesichtspunkt der Gefährdung der Sparkassen in Krisen durch den

großen Einleger Anordnungen ^ctrofifen, die das Schicksal der

Sparkasse von dem bedenklichen Einflüsse jener loslösen sollte;

sein § 12 bestimmt: „Da die bare Zurückzahlung größerer Summen,
auch wenn die vorbchaltene Kündigung stattgefunden hat, unter

manchen Konjunkturen den Kommunen Nachteil bringen und selbst

nicht ausführbar sein dürfte, so ist, wenn nicht schon die Einlagen

selbst auf ein angemessenes Maximum beschränkt sind, in jedem

Statute eine gewisse Summe zu bestimmen, bis zu welcher die

Zurückzahlung der Einlagen und der davon aufgewachsenen Zinsen

in barem Gelde erfolgen soll. Wenn dieser Betrag durch fernere

Einlagen oder durch Zinszuwachs überstiegen wird, dann soll für

>) Vgl. hitizn Sehachner im Osterr. Verw.>Arch. S. 17.
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Rechnung des Interessenten ohne weitere Rücksprache mit dem-
selben ein öffentHches, pupillarische Sicherheit gewährendes Papier

eingekauft, solches nach Gattung, Litera und Nummer bei seinem

Konto vermerkt und dabei der dafür bezahlte Kurspreis samt
etwaigen Auslagen verrechnet werden.

Der Fünlctjer wird dadurch Eigentümer des eingekauften Papiers,

daher er durch etwaiges Steigen oder Sinken des Kurses oder durch

Auslosung dieses Papieres entstehenden Nachteil oder Vorteil zu

tragen oder zu genießen hat. An Zinsen werden ihm jedoch nur

die gewöhnlichen Sparkassenzinsen verrechnet, indem der Überschuß

dem Institute zugute geht. Die auf solche Weise erworbenen

öffentlichen Papiere sind als Spezialdeposita aufzubewahren."

Diese Bestimmung, die heute noch gesetzliche Kraft hat, hat

bei den Sparkassen wenig Gegenliebe gefunden und keine große

praktische Bedeutung erlangt, paßte sie doch recht schlecht zu dem
Erwerbsstreben der Sparkassen. Der Gewinn der Sparkassen resultiert

aus der Zinsspannung von Passiv- zu Aktivkapitalien; je höher die

Aktivkapitalien sich verzinsen und je geringer der Einlegerzins,

desto hoher der Ertrag; da für die Passivkapitalien, also die Ein-

lagen, sich auf die Dauer doch kein Zins gewähren läßt, der er-

heblich unter dem Zins der Staatsi^apirre steht, so wären gerade

die großen Einleger dem Gewinnstreben der Sparkassen entsrhlü[)ft

;

da zogen die Sparkassen es natürlich vor, auch die großen Ein-

lagen im hochzinsenden Immobiliar- und Personalkredit anzulegen.

Gerade jene Bestimmung, die den Sparkassenzins gewährt, wo
die Sparkassen nur den Effektenzins erhalten, macht, da sich heute

jener über diesen vielfach erhebt, den Gesetzesparagraphen geradezu

unbrauchbar. Sehr zweckmäßig wäre hier die Heranziehung und

Verwertung einer Bestimmung des österreichischen Postsparkassen

-

gesetzes: Wer mehr als 2000 Kronen bei der Postsparkasse an-

legen will, kann dies nur in österreichischen Wertpapieren tun. die

die Postsparkasse in Depot nimmt. So sollten auch die t)ffcntlirhen

Sparkassen Deutschlands, wenn ein gewisser Betrag im Sparbuch

anliegt, der den Charakter einer Summe kleinster Ersparnisse nicht

mehr trägt — man könnie hier 3000 Mark normieren, ein Betrag,

wie er bei den englischen Postsparkassen als Maximum sich findet,

oder nach dem X'orbild der württembergischen Sparkasse sogar

5000 Mark — , zum Ankauf pupillarsicherer Werte für den Betrag

über das Maximum schreiten, um damit ihr heutiges Krisenrisiko

zu entlasten.
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Was die kapitalistischen Deponenten betrifft, die heute auf

kurze Fristen kleinere oder gfröflere Einlagen den Sparkassen

anvertrauen, so ist bei jenen Sparkassen, die ihnen den gleichen

Zins einräumen, wie denen, die jahrelang ihre Kapitalien liegen

lassen, ein Zinsfuß gewährt, den die Sparkassen selbst gar nicht mit

diesen Einlagen verdienen. Die Sparkassen bessern den mit kurz*

fristen Einlagen erzielbaren Zins durch die Zinserträge auf, die

sie aus langfristigen Einladen erhalten und verabreichen damit einen

Zinsfuß, den gerade die unbemittelten Sparer durch ihre konser-

vative Haltung, die in weitem Umfang zu hochzinsender immobiler

Anlage befähigt, ermöglichen«

Soweit nun einige Kassen diese ungerechtfertigte Zinsvergütung

für kapitalistische Deponenten beseitigen wollten, haben sie dazu

gegriffen, bei Rückzahlungen innerhalb einer gewissen Wochen- oder

Monatezahl keinen oder nur einen erheblich geringeren Zins zu

gewähren; in gleicher Richtung wirkte auch die Bestimmung, daß

der £inlage* und Rückzahlungsmonat ohne Zins bleibt. Diese

Normen haben nun ganz ungerechtfertigte Härten für die unbe*

mittelten Bevölkerungsklassen, die durch wirtschaftliche Verhältnisse

zu frühzeitiger Rücknahme von Beträgen gezwungen werden. Ihnen

konnte man ohne Unbilligkeit eine Anteilnahme an dem allgemeinen

Zinsfuß einräumen. Wo ihnen aber Zinsentgang für zwei Monate

droht, werden sie oft, sofeme sie nicht bestimmt wissen, ihre Ein»

lagen dauernd machen zu können, die Sparbeträgc zu Hause be-

halten und dem Verderben aussetzen. Zudem vermögen die kleinen

Sparer oft erst am Monatsanfange Einlagere zu machen und sind

am Monatsende gezwungen, für häusliche Bedürfnisse Rückzahlungen

zu fordern, so daß solche statutarische Anordnungen, die der kapi-

talistische Deponent unwirksam zu machen vermag, indem er seine

Einlagen zwei Tage länger liegen läßt, am schwersten jenen treffen,

dessen Sparsinn und Spareifer zu fördern die Sparkassen berufen sind.*)

Um die kapitalistischen Deponenten abzuschrecken, ohne die

unbemittelten Sparer zu schädigen, sollte für kurzfristige Darlehen

nur dann ein den banküblichen Zinsfuß übersteigender Zinsfuß ge-

währt werden, wenn der Einleger sich als ein Angehöriger der un-

bemittelten Bevölkerungsklasse ausweist. Diese spezielle Individuali

sierung ließe sich durchführen, auch ohne daß die Sparkassen zu

einer Individualisierui^ des Sparbuchs überhaupt schreiten.

') Vgl. hierm emes Aufsatz von ObertrflrgermeUter am Ende in der deutsch.

Gem. TAg. 34. Jahrg. S. 35 ff.
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Aus alle dem seben wir, welche soziale Ungerechtigkeiten sich

beim deutschen Sparwesen eingebüigcrt haben und daß nichts gegen
die schlimmen Entartungen unternommen wurde; wir kommen zu

der Erkenntnis, da6 aus der heutigen Sparkassenpolitik fiir die

großen Einleger nur Vorteil, für die kleinen nur Nachteil entspringt.

Wir sehen, wie die Sparkassenverwaltungen, statt die kleinen Sparer

in ihren wirtschaftlichen Interessen zu fördern, sie den Interessen

der großen Sparer opfern.

II. Kapitalsanlage.

a) Grundzüge.

Die Sparkassen dürfen nie die Aktivseite zu dem das Spar-

kassengeschäft beherrschenden Faktor werden lassen. Die Sparkasse

ist liir die unbemittelten Klassen ins Leben gerufen und deshalb

hat die Wahrung der Interessen dieser auch das ausschlaggebende

bei der Begebung der von diesen beigebrachten Summen zu sein.

So kann weder gebilligt werden, wenn die Sparkassen anderen

humanitären Zwecken sich dienstbar machen und für die diesen

zugewandten Kapitalien so geringen Zins beanspruchen, daß da-

durch der Sparkassenzins beeinträchtigt wird , noch kann es als

Aufgabe der Sparkassen erscheinen, solche Anlagearten zu wählen,

die bei ihrer G^emeinnützigkeit eine erhebliche Verlustgefahr in sich

bergen. Höchstmöglicher Zins, Sicherheit und Liquidität sind die

Pflichten der Sparkassen für die Einlagen der kleinen Sparer, und
nur, wo Abweichungen hiervon auf die Schultern der kapitalistischen

Einleger gewälzt werden können, können sie Überhaupt statthaft

erscheinen. Wenn wir aus dem Jahrbuch deutscher Städte ent-

nehmen, daß eine Reihe von kommunalen Sparkassen das in ihrer

Verwaltung stehende Vermögen zum Teil zu 2, 2 und 3 Proz.

ausleihen, also unter dem Zinsfuß der Staatspapiere, so ist daraus

eine ungünstige Einwirkung auf den Passivzins unvermeidlich und
die unbemittelten Sparer müssen unter diesen Maßnahmen un-

berechtigter gemeinnütziger Kapitalbegebunf^ leiden. Daraus, daß
die Sparkassen mit niedrigen Aktivzinsen meist sehr niedrige Passiv-

zinsen L^cwähren, läßt sicli auf einen i^Toßen Umfang der gemein-

nützig begebenen Passivkapitalien schließen.

(Siebe die Tabelle anf & 125.)

Aber auch Kapitalsanlagen, wie Personalkredit und Hypothekar-

kredit in kleinen Beträgen dürfen nicht in größerem Umüsing von
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1899/1900
Niedr%Mer ZiossaU
des Aktivvenndgens

Zintfiift tat

S{>areinlageD

Potsdam stftdt. Sparkasse

Augsburg städt. Sparkasse

Duisburg städt. Sparkasse

München städt. Sparkasse
Nürnberg städt. Sparkasse

Posen Stadt. Sparkasse

3
3

3

3

den Sparkassen erfolgen, denn es hat sich gezeigt, dafi derartige

Anlagen in wirtschaftlichen Krisen ohne Verlust nicht aufkündbar

sind; dafi die Sparkassen in der Organisation dieses Kredits den

Genossenschaften nicht gewachsen sind, ergab die Enquete des

Vereins filr Sozialpolitik vom Jahre 1896, so dafi sie sich auch

nicht in gleicher Weise vor Verlust zu bewahren vermögen, wie

die genossenschaftlichen Darlehenskassen.

Man hat oft bcliauptct, daß durch Gewährung von kleinem

Personal- und Realkredit die Sparkasseiigelder gerade jenen Klassei\

wieder zu.stromen, von denen sie gekommen sind ; indes.sen steht

wolil fest, dati die Arbeiterklasse, die nach der letzten bayerischen

Berufsstatistik ein Drittel der Iiinlagen stellt, — und ähnliche Re-

sultate ergaben Berufserhebungen anderer Staaten — weder Real-

kredit beansprucht, noch Personalkrcdit bekommt, da sie die für

letzteren geforderten Kautelen, wie Stellung zahlungsfähiger Bürgen,

nicht zu gewähren vermag. Das kleine Unternehmertum, das mit

einem Fünftel der Einlagen an den bayerischen Kassen partizij)it'rte,

ist es allein, das den Vorteil aus diesem Aktivgeschäfte der Spar-

kassen erhält; ist schon ihre Zulassung zur Hctiiligung an den

Sparkassen teilweise nicht berechtigt, da sie il^te Kapitalien auch

anderweit unterzubringen vermögen, ja besonderen Anlat^ hätten,

das (lenossenschaftswesen zu fördern, so kann die Unterstützung

ihrer Interessen zuungunsten der einlegenden Arbeiterklasse keine

Billigung finden.

Je größer die Kapitalien sind, die den Sparkassen zuströmen,

desto sorgfältiger mufi Sicherheit und Liquidität gewahrt werden;

denn es kann einer Gemeinde aus der Heranziehung ihrer Haftungs-

verbindlichkeit, die solchen Umiang angenonunen hat, verhängnis-

voller Schaden erwachsen.

Daß grofie Sparkassenverluste, wenn auch ein Bankerott eines

deutschen Gemeinwesen ausgeschlossen sein dürfte, durch Erhöhung
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der Gcmcindcumlagcn oder Gemeindesteuern einen schweren wirt-

scliaftlichcn Nachteil für Seibstverwaltungsl<ürper brin^^en können,

steht außer allem ZwcifeP); auch ist bekannt, daß sich bei solchen

Sparkasscnkalamitäten die kleinen Leute verleiten lassen, in sinn-

losem panischen Schrecken, wenn sie ihre Einlagen nicht gleich

zurückerhalten können, ihre Sparbücher um jeden Preis loszuschlagen

und sich so um jahrzehntelange Ersparnisse zu bringen; da die

moralische Verantwortung hierfür der Sparkasse zuzuschieben ist,

wird man zu der Forderung kommen, daß die Sparkassenkapitalien

nie zu solcher I löhe anschwellen dürfen und ihre Anlageart nie

eine Gestalt annehmen darf, die eine ernstliche Gefahr für ihre

Sicherheit und Liquidität bedeuten.

Wir haben freilich seit den Jahren 1830 und 1848 keine

Krisen mehr zu verzeichnen gehabt, die das nationale Sparwesen

erschütterten, nur 1866 noch haben die Sparkassen einiger deutschen

Staaten, so besonders Badens, unter einer rückgängigen Bewegung
des Einlagekapitals zu leiden gehabt.

Krisen-

jahr

Gvthabcn am Jahresende
des

Voijabfcs
1
Krisenjahrcs

in 1000 Mk.

Rückgang

in

1000 Mk.
1

Pr«»s.

Prcufien : . . 1848 47 »94 43066 4128 9

Königsberg: . 1848 69S 5«7 III 16

die Zurückzahlungen verhielten sich:

Potsdam 1848 zu den Ncuanlagen wie loo : 2571

Oppeln 1848 „ „ „ „ lootaaS,

Köhlens 1848 „ „ „ „ ioo:sio,

Monarchie Preußen 1848 „ „ „ n 100:147«

Mannheim Juni u. Juli 1866 n n «t •« lOO : saa

') Einer der scbKmnslen Fille dieser Art ereignete rieb bei d«r bayerischen

Distriktssparkasse Nenmarkt im Jahre 1864; leichtfertige Kreditgewihnmg hatte dort

neben Unterschbigangen des Kassierers — hi Höhe von 39000 iL — sn einem De«

fisit von einer halben Million geführt, die der dmch die Katastrophe Terarmte

Besirk — alle Aoflenstände wurden gdcttndigt und hunderte zahlungsunAhige

Schuldner subhastiert — nicht aufzubringen vermochte. Die von der Regierung an*

geordnete Distriktsuml:i>:;c konnte nur mit Hilfe des Militärs rinj^clrieben werden,

srhlit ölich teilte su h der Staat und die Sparkasse NVumarkt in den noch bestehenden

Verlust, der Distrikt Neumarkl nahm ein Darlehen von 200 000 t1. auf. während der

Staat die gleiche Summe unverzinslich zahlbar io 30jährigen Fristen gewahrte. Der
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Wenn diese Tatsache den Sparkassen ein (iefühl der Sorg-

losigkeit verlieher hatte, so wurden sie aus diesem durch die

Runs, die in den letzten Jahren über deutsche und österreichische

Sparkassen hereinbrachen, aufgeschreckt ; sie haben gezeigt, wie

jederzeit ungeahnte Gefahren drohen, die große Liquidität er-

heischen. Die Jenenser Sparkasse verlor im Jahre 1901 in einer

Woche 4'j Proz. ihrer Einlagen, die Sparkasse der Hannoveraner

Renten- und KapitalVersicherungsanstalt in 3 Tagen 6 \ j Proz., die

deutsche Sparkasse in Prag 12 Proz. in vier Wochen.

Die Krisengefahren sind nicht geringer geworden. Die Eni-

nähme von hunderten von Millionen aus der französischen Post-

sparkasse, um damit gegen die antiklerikale Politik der Regierung

zu protestieren, gebietet nicht weniger, wie der aus nationalen

(iriinden inszenierte Run auf die deutsche Sparkasse in Prag, auf

derartige Kventualitäten gefat^t zu sein; auf {)olitischen (iriinden

fußende Stürme auf die kommunalen Kassen können mit ver-

heerender Macht auch auf deutsche Sparkassen einstürmen, heute,

wo andere Institute bereit sind, die kleinen Kapitalien aufzunehmen,

ist die kommunale Sparkasse weit mehr den Kündigungen der

kleinen Leute ausgesetzt, als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Trotz der X'ervielfachung der Einlagen in den letzten drei

Dezennien (siehe die Tabelle auf S. 128) und der damit gestiegenen

Krisengefahr haben die Sparkassen die Veranlagung der Sparkassen-

gelder meist nicht geändert und trugen den veränderten Verhält-

nissen keine Rechnung, so daß bei ihrer teils unsicheren, teils

illi(]uiden Anlage eine schwere Gefahr für die haftende Gemeinde,

wie die unbemittelte Bevölkerungsklasse, die den Kassen ihre Spar-

groschen anvertraut hat, besteht.

Hilfsanleihen beim Staate, wie sie in Baden 1866 Karlsruhe

und Pforzheim, da sie die starke Eestlegung der Sparkassengelder

in Hypotheken zahlungsunfähig machte, erbaten oder Hilfeleistung

der Kgl. Bank, w'ie sie Königsberg im Jahre 1848 zu teil wurde,

sind nicht die richtigen Abhilfemittel; die Sparkassen müssen auf

eigenen Füßen stehen und dürfen nicht auf fremde Hilfe rechnen,

die auch einmal versagen kann.*)

ganze Distrikt war durch die Katastrophe Terarmt und litt noch langhin unter ihrca

Nachwirkungen. Vpl. Schachncr, Das haycr. Sparkassenwesen, S. 37 ff«

Hei litn Cieldbcdürfnissen der Sparkassen in Österreich im Jahre 1870

konnte solche Hülfe weder vom Staat, noch der österreichischen Bank erreicht

werden. Vgl. Scbachner im Uster. Vcrw*Arch. 1. c. 29.
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Staat Jahr
Guthaben

der EüileeerW9

in Millionen Mark

Jahr
Gutltftbea

der Einleger

in Millionen Mark

Zunahme

in Pro-,

Prcufien . . 1870 496 1901 II57
Bayern . . . 1869 51,6 1901 34i.a 561
WUritembeif «) 1870 10,2 1903 138,4 1257
Sachsen . . 1870 116 1901 9C'7.8 760
Baden . . . 1870 54 1901 4Ö4.3 760
Hessen . . . 1874 9 1901 a«7.4 9316

b) Einzelne Kapitalsanlagen.

Die Pflege des Hypothekarkredits war von jeher das beste und

festeste Rückgrat des Sparkassenwesens.

Nachdem die Verbindung der Sparkassenfinanzen mit dem
Staatskredit sich in Bayern als so überaus verhängnisvoll erwiesen

hatte,-} in Baden die innige Verflechtung mit den Gemeindefinanzen

schwere Nachteile mit sich führte^) und die finanzielle Liierung der

Sparkassen mit Hilfskassen ^) große Verluste gebracht hatte, da be-

gann man sich allenthalben dem Immobiliarkredit zuzuwenden, der

bei sorgfältiger Beleihung die denkbar sicherste Kapitalanlage ist

und guten Zins bringt. Man wurde durch die jahrzehntelange

Gunst der Verhältnisse freilich in ein Sicherheitsgefühl gewiegt und

vergaß, daß diese Anlageart wohl sehr sicher, aber auch sehr illiquid

ist. Diese Entwicklung wurde dadurch begünstigt, daß die be-

stehenden Gesetze und Verordnungen keine Grenze für den Umfang
aufstellen, in dem die hypothekarischen Veranlagungen an der

Gesamtkapitalbegebung erfolgen dürfen, und die Aufeichtsbehörden,

besonders die preußischen und bayrischen, haben es unterlassen, an

die Pflicht solider Geschäftsgebahrung, der die zu weitgehende

') Hier sind nur die Ergebnisse der wUrttembergiscben Sparkasse berück'

sichtigt

*) Schachner: Das bayerische Sparkassenwesea S. 16 fil

Scliultr: 1. c. 48 ff.

Vor der Vcrschwisterung von Spar- und Ililfskasspa li.it bcrcitN M. Scnac
in seinem Manuel dos caisst-s d't pargnes Paris 18^5 gewarnt: Kappruclier deux etablissr-

ments, qui opercnt sur des bases si differcatcs, quand le preteur et rempruntcur sc

confondat dans la in£me elasse d'indlvMw et que cette daase est edle, qui est le

bat de toos Ics efforts de la Philanthropie, c'est 6tablir un contrast choquanL L^-
stitntion des caisses d'^paignes doit repouner cette alliance, qni porterait attemte

a sa populariti. ,
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Ekttiening in Hypotheken widerspricht, zu mahnen oder ihren

Mahnungen zur Boditung zu helfen.

Bereits im Jahre 1849 ^ KgL Oberpräsident der Firovinz

Brandenburg die Sparkassen darauf hingewiesen, dafi das Vermögen
der Sparkassen nicht in einer oder der anderen Art allein und
auschüeßlich untergebracht werden darf, sondern die Belegung des-

selben nach einem angemessenen Verhältnisse in Hsrpotheken,

Staatspapieren, P&ndbriefen usw. bewirkt werden muß — und im
Mai 1904 mufite der preußische Finanzminister bekennen, dafi 30 Yron,

der Sparkassen ihre Gesamtbestände bis auf to Ftoz. in Hsrpotheken

angelegt hatten und somit bei dem geringsten Ansturm auf die

Sparkassen illiquide und zahlungsunfähig werden würden. Freilich

geht seine Annahme, die Sparkassen würden auf ihren ganzen Be-

stand von Hypotheken in Krisen keinen Sechser geliehen bekommen,
zu weit

Wir finden in allen größereren Bundesstaaten Beispide zu

hoher Festlegung in Hypotheken, besonders schlimme Fälle aber

entnehmen wir den Statistiken Preußens, Bayerns, Sachsens und

Hessens.

Sparkasse ia Jabr

Venn-a 1 1 u II s VVrmögen
in 1000 Mk.

Prozentanteil

der

HypothekenInsgesamt
Hiervon in

Hypotheken

1899 35740 3204a 90

Stntigait (StSdL Sparkasse) . . 1899 10075 86

1899 1949s 15613 80

1899 18733 15015 80

(Siehe ferner die Tabelle auf S. 130.)

Der Mangel an präzisen Normen, in welchen Prozentsätzen

illiquide Veranlagungen erfolgen dürfen, ließ der Willkür der Ge-

meinden zu viel Freiheit, die, sich auf jahrzehntelange Übung be-

rufend, jeden Ein^^riti' in ihr Handeln zu vereiteln wußten.

Die Ausgestaltung der Sparkassen zu Hypothekenbanken hatte

natürlich nicht in der Wahrnehmung der Einlegerintercssen seinen

Grund, sondern viele Städte förderten mit ihren Sparkassen die

lokale Bautätigkeit und ließen sich durch diese Rücksichtnahme auf

die lokale wirtschaftliche Kniwicklung zu jener zu weit gehenden

Bindung ihrer Anlagen veranlassen.

Der preut^isciie Spnrkassengesetzentu uif von 1893, der wegen

Archiv für Soitalwistccuchalt u. Sozialpolitik. III. (A. f. >oz. C. u. St. XXI.) t. 9
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Stttbar ang<

kaphalien ii

Insgesamt

rlcgtc AktW-
B 1000 Mk.

Fiiervon in

Hypotheken

Prozcntanteil

der

Hypotheken

Preußen 1898:

5 000 4 OOS 9"
441 420 97

2 955 2 000
Werne „ 2403 2 327 97
Osterfdd (Kreis Recklinghausenl

(LÄIldgorTicin(l<"-S[iarkassc
1 . 3 641 3 574 98

OOluulClll ^JViCla* UHU /\UilbSuArK«lS«C J 170 *74 99
iwonigmcric „ „ 1 050 t IMi1 000 97
irfunrn 1 iviiLiiucniv^ ^imcw Ulla Anns*

2 132 2007 96
Wattenscheid (Westenfeld) (Kreis- und

1378 I 378 100

Bayern 1901 (1898):

Kelhcim (gemeindlicbe Sparkasse) 395 (393) 342 (374 ' 87 (96)
Hengersbcrg „ „ 86q 1826 t 806 (842) 93 (97)
Gundelfingen „ „ 733 '554) 700 (sa?) 95 (95)
Roding n M 170 (108) 163 (108) 96 (100)

Sachsen 1900:

Sparkassen der Amtshatiptmannschaft

22550 21 510 95

seiner scharfen Maßnahme gegen die Mifibräuche des Sparwesens

von den Sparkassenverwaltungen so arg bekämpft wurde, da0 er

schließlich nicht einmal zur Vorlage an das Parlament kam, hatte

eine seiner den Sparkassen unbequemsten Bestimmungen in der

Regelung dieser Frage: Ihm zufolge hatten nur mehr 50 Proz. in

H}rpotheken angelegt werden dürfen und nur mit Gestattung der

Aufeichtsbehörden 60 Proz.

Sehr wertvoll liir die Liquidität wäre die bei den Sparkassen

nur in geringem Umfang gepflegte Veranlagung in Annuttäten-

hypotheken, da aus ihnen alljährlich gewisse Barsummen an die

Sparkassen zurückfließen, so daß ihnen entschieden der Vorzug vor

den Hypothekenkapitalien anderer Art ztikommt, selbst wenn sie zu

geringerem Zinsfuß gegeben werden müßten.

Zu dieser bedenklichen Größe des Hypothekenbesitzes tritt nun

noch dazu, daß sein innerer Wert nicht den Anforderungen unbe-

dingter Sicherheit entspricht

Es genügt nicht allein, daß die Sparkassen nur mündebichere

Hypotheken hergeben, obwohl selbst dieser Gnindfordening, die ja

selbst noch keine Garantie gegen Verlust ist, wie die Immobilien»
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entweitungen bei der letzten Wixtschaftskrisis gelehrt haben, nicht

immer entsprochen wird, sondern die Spailcassen müssen ihre

Hypothekenforderungen, besonders wo solche in enfemten Bezirken

bestehen, auch von Zeit zu Zeit nachprüfen; der Wert der Auf-

bauten sinkt, Bodenentwertungen aus den verschiedensten Gründen,

wie Verschiebung der Verkehrsverhaltnisse, Rückgang industrieller

Tätigkeit, Stagnieren des allgemeinen Wirtschaftsleben usw. lassen

die Hypotheken aus sicherem Rahmen gleiten und durch Hypo-
thekenrevisionen veranlagte Künd^ung könnte oft noch vor unzu-

träglicher Übernahme des Besitzes im Subhastationswege, wie er

aUjähriich vielen Sparkassen entsteht, bewahren.

Diese Nachprüfungen werden, da die Staatsbehörden keinen

Zwang darauf ausüben, aus Bequemlichkeit fast durchweg unter-

lassen.^)

Die Sparkassen sollten sich auch davon fernhalten, um höherer

Zinsen willen auswärtigen Hypothekarkredit vor dem heimischen

zu bevorzugen; es ist ein Ruhmestitel des deutschen Lokalsparwesens,

dem lokalen Kredit große Dienste geleistet zu haben und Miqucl

hat im Jahre 1899 zutreffend bemerkt:

,JMe Au%abe der Sparkasse mufi immer die bleiben, das wiik-

liehe Spargeld aus dem Bezirk, für den sie arbeitet, entgegenzu-

nehmen und wieder in dem lokalen Bezirke zu verwenden."

Mit dieser für weite Kreise ersprießlichen Förderung des ört-

lichen Immobiliarkredits verbindet sich die gröfiere Gewähr der

Sicherheit und es wird verhütet, daß die Konkurrenz der Sparkassen

unter einander, die wir heute schon vielfach zu beobachten haben,

eine Schärfe annimmt, die zu Unterbietungen fuhrt, deren Folge

wiederum entweder zu weitgehende Belastung oder niederer Zins

ist. Auch der preußische Finanzminister tadelte den Besitz von

fernen Hypotheken, von deren Bonität die ländlichen Gemeinden
keine Ahnung hätten und nicht kontrollieren könnten, in welchem

Maße sie ihren Wert behalten oder verlieren.

Auf dem Gebiete des Immobiliarkredits gibt es also ein-

schneidende Reformen, um unhaltbare Zustände zu beseitigen, vor

allem eine Grenzbestimmung für seine Gewährung und eine gröfiere

Bedarhtnahme auf den inneren Wert der Hypotheken.

Wie bei dem Inunobiliarkredit, so gibt auch bei dem Personal-

kredit die Sparkasse anderen Kredit, als sie nimmt; da dieser zu-

*) Sparkane-HamioTer Nr. 393.

9*
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dem an Sicheriieit jenem nachsteht, so wird ihm immer nur ein

kleiner Raum zugestanden werden dürfen. Um diesen im Wirt-

schaftsleben bedeutenden Kreditzweig zu (ordern, erscheinen Dar-

lehen an Darlehensgenossenschaften geeigneter und verdienen den

Vorzug vor der eigenen Betätigung dieser Kreditart; in dem
Rahmen der durch Genossenschaften gewahrleisteten Sicherheit

könnte ihnen auch aktiver Kontokorrentkredit eingeräumt werden.

Zu den liquidesten und sichersten Aktivgeschäften gehört das

Diskontieren von Wechseln und das Lombardieren von Wertpapieren,

beide Sparten sind indessen nur Sparkassen eröffnet, die ein bank-

technisch geschultes Personal haben, Einrichtungen, wie Tresors,

besitzen und in Handelsplätzen sich befinden, bei denen der Ge-

schäftsverkehr ihnen genügendes Material stellt Das Wechsel-

diskontieren trägt zudem meist nur so geringen Zins, daß es, um
nicht das Passivzinsniveau zu sehr zu beeinflussen, nur in beschränktem

Umiang betrieben werden kann.

Stets ist es der Effektenbesitz, der den Hauptteil der moUllen

Fonds bildet Auch er trägt, da er sich auf pupillarsichere Werte
beschränkt, niederen Zins, so daß wenn nicht Hypothekenbesitz

zur Seite stünde, den unbemittelten Klassen nach Deckung der

Verwaltungskosten nur ein so niederer Zins gereicht werden konnte,

daß der Sparsinn dadurch nur wenig belebt zu werden vermöchte.

So liquid diese Anlageart ist, so birgt sie anderseits Verlust-

gefaliren in sich, wie kaum eine andere. Wenn man auch in

Krisenzeiten durch Lombarclict uni( die Realisierung des Kursver-

lustcs vermeiden kann, so ergibt sich doch schon aus dem mit der

Geldknappheit wachsenden Lombardzins erheblicher Verlust. Wenn
es aber sclilicßlirh doch zur Realisierung von Effekten kommt, sei

es, daß der Lombardzinsfuß zu hoch wird, sei es, daß wie 1870 in

Osterreich die Ranken Vorschüsse auf Wertpapiere versagen oder
die Belastung der Wertpapiere sich erschöpft, dann gehen die Spar-

kassen großen X'erlusten entgegen.

Für die Postsparkasse ist der ausschlief^liche Besitz von Wert-
papieren die sclilimnistc Seite; die Londoner Postsparkasse hatte

nach den Kursrückgängen in den Jahren 1898 und 1899 gegenüber

Verbindlichkeiten von 130,13 Millionen nur Aktiva von 129,63

Millionen (inkl. 371 ooo £ Wert des Zentralgebäudes). Der elsaiV

lothringische Unterstaatssekretär von Schraut erklärte im Jahre 1 902,

daß die Staatsdepositenvcrwaltung, bei der 99 Millionen Sparkassen-

gelder anliegen, mit einer Unterbüanz von 7 Millionen Mk. abschloli.
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weil sie Sparkassengelder zu einer Zeit, wo der Kurs der Reichs-

anleihe sehr niedrig stand, zurückzahlen mußte. ^^„Sparkasse" Nr. 482.)

Die Kursvcrhiste bei kommunalen Kassen beliefen sich in den

letzten Jahren auf hunderttausende , die nur deshalb unschädlich

blieben, da keine umfassenden Rückzahlungen mit ihnen Hand in

1 fand gingen, die Leipziger Sparkasse beispielsweise erlitt in den

Jahren 1896 bis 1899 i 919475 Mk. Kursverluste, (1896: 345 170,

iS^y. 197090, 1898:435290, 1899: 941 925) bei rund 75 000 000 Mk.

Verwaltungsvermögen, Chemnitz 1896: 345 CXX) Mk. Kursverluste bei

33 Millionen Verwaltungsvermögen.

Ein Mittel das Risiko zu verringern, das im Effektenbesitz ruht,

ist die Verteilung der Bestände auf die verschiedenen pupillar-

sicheren Arten; Reichs-, Staats-, (iemeindepapicre
,
Hypotheken-

certifikate, Pfand- und Rentenbriefe sind alle in ihrer Kursbewegung

verschieden. Wenn Reichs- und Staatspapiere unter politischen

Verwicklungen besonders leiden, so sind lokale Wirtschaftskrisen

geeignet den Kurs der (/icmeindepapierc zu beeinflussen, l^ank-

papierc unterliegen der Einwirkung von Ereignissen im Bankwesen

und im Immobiliarkredit; was die eine Kategorie von Papieren trifft,

berührt die andere kaum oder wenig und wenn wir in den Ict/.ten

Jahren gleichzeitig bei den Hypothekenccrtifikaten starke Kursrück-

gänge beobachten, so sind diese weniger auf die allgemeine Gcld-

bewegung zurückzuführen, als auf die Katastrophen bei den Hypo-

thekenbanken.
iSiclic dir T.ilicllc S. 134.'!

Die Unterschiede, die wir bei den Kursbewegungen beobachten

können, zeigen, wie es für Sparkassen förderlich ist, eine Verteilung

ihres Effektenbesitzes vorzunehmen. Schlielilirh erhält sich auch

das Kursniveau besser, wenn verschiedene Effektengattungen in

großen Mengen auf den Markt kommen, als wenn nur eine Art sich

zum Verkaufe einstellt. Trotzdem der Kredit von Reich und Staaten

im allgemeinen empfindlicher ist, als der einer Gemeinde oder jener

Institutionen, die die erwähnten anderen Papiere ausgeben, besteht

doch auf Seite der Regierungen die Xcigiuvj^s die Sparkassen zu

größerer Anlage in Reichs- und Staatspapicrcn zu zwingen. Den
starken Schwankungen dieser Papiere hofft man nunmehr durch

die Seehandlungssozietät nach ihrer Kapitalmehrung und eben
durch dieSparkassen begegnen zu können. Es werden durch

jene Bank vielleicht einige besonders ungerechtfertigte, rein

Spekulative Bewegungen, wie wir sie im letzten Jahre, so bei Aus-
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Jahreisdilnfl: 1897 1898 1899 1900
j

> 1901 1902 1903 1904

Größte

Kurs-

difTercot

Pros.

Deuticbe Rdch»«
asleihe

( 3Vt ioi|6o 97.90

88,70

97.30

88

100,90

90,50

103,10

91,60

ias,ao

91.80

101,90

90

5.95

9.30

Freuflucbe StaaU- 103.25

q8

1 0 1 ,60 97.60 97

87.70

lOI.IO

00 ^0

102

Ol 60

102,10

QI.7C

101,75

00 1 0.10

Berliner Stadtanlcibe

von 1866/75
3'/. »OI.75 99.90 96,50 97.90 99,80 100 100 99,So 5.»5

Hamhur^rr TIvpo-

thekcn-Pfandbriefe

46— 130 bis 1905

-.1

99.50 97.50 93 88,30 91.50 95.30 96 95 11

M. Zeiitr.-B.-Kr.-B.

P&ndbriefe von 1896 99.75 98 92,50 88,80 9a.6o 96.10 97,a5 96 10,95

Süddeutsche Bodcn-
kreditblc-Piaiidbriefc

( 37«

w
98,90

100^ 10

97.30

100

94*50

100

91.40

99v6o

94

100,50

97.80

iot,8o

99.>o

101,80

98,60

101,20

7.70

2,ao

LandschafU. Zentral-

Pfimdbriefe
1 3

|3'/,

92,75

100,40

90,75

100

86

96

84

95

87,80

97.50

88,70

99,60

89,30

100

88,50

99.90

8,75

5.40

Pommencbc Rcntcn-
briefe

/ 3V*

l4

100,60

103,90

99,20

102,70

94.90

100,90

95

100,60

98.25

103,50

99,70

103,30

09,So

103,60

99.60

102,75

5.70

3*30

bruch des asiatischen Krieges bemerkten, verhindert werden,^) der

Staatskredit wird aber der empfindlichste bleiben und, wenn io

Krisen zu Verauflerung geschritten werden mufi, wird der Staats-

kredit gerade durch die Sparkassen zu besonders starker Erschütterung

gelangen. Der Staatskredit und Sparkassenkredit dürfen nicht in

zu grofiem Um&ng sich miteinander verbinden, diese größte Schwache
I

des Postsparkassenwesens darf unseren deutschen Lokalsparkassen

nicht aufoktroyiert werden.

Der prcufiische Gesetzentwurf von 1893 hat bereits dieser

Absicht, die Sparkassen zur Förderung des Staatskredits zu benutzen,

Rechnung getragen, indem er bestimmte, daß 10 Proz. der Spar-

einlagen in Schuldverschreibungen des preußischen Staates oder des

Deutschen Reiches angelegt werden müssen. Derartige absolute

Zahlen haben immer etwas bedenkliches und es kam bei dieser
|

I

^ Bii jetzt ist freilich die Erhöhung des Seebandlungskapitals spurios an den

Kunen der Staatsanleihen TorOber gegangen.
j
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Norm wirklich gar kein anderes Interesse zur Berücksichtigun<^^ als

das des Staates, der sich lo Proz. der Einlagen dienstbar machen

wollte. Vom Regierungspräsidium in Düsseldorf wurde die Anlage

von 25 Proz. in Wertpapieren und hiervon die Hälfte in Staats-

papicren empfohlen; der preußische Finanzminister meinte jüngst,

daß eine Sparkasse 30 Proz. ihrer Bestände in Inhaberpapieren an-

legen müsse, von denen er den größeren Teil in Staatspapieren

untergebracht wissen will.

In der Tat ist unter den großen Kursverlusten, die mit diesen

Werten in den letzten Jahren erlitten wurden, die Neigung der

Sparkassen zu ihrem Erwerb sehr geschwunden und, wahrend 1891

von dem verzinslich angelegten Vermögen der preußischen Spar-

kasse 30 Proz. in Wertpapieren und 15,7 Proz. in Reichs- und

Staatspapieren angelegt waren, betrug der Anteil im Jahre 1901

nur noch 10,8 Proz. bei 26prozentiger Anlage in Effekten. Von
i8(/) bis 1901 stieg die Gesamtanlage von 4269 auf 59S^ Millionen

Mk., die Anlage in Reichs- und preußischen Anleihen von 600 auf

647 Millionen. Von dem jährlichen Zuwachs von etwa 345 Millionen

Mk. entfallen auf jene Anlage nur 9,6 Millionen Mk. Wenn Spar-

kassen ihren eigenen Interessen zuwider keine Verteilung ihres

Efiektenbesitzes vornehmen, wie aus diesen Ziffern hervorgeht, so

ist das ebenso zu mißbilligen, wie ein Vorgehen des Staates, der

die Sparkassen gegen ihr Interesse zur Anlage in Reichs- und

Staatspapieren zwingt

Öa Anlagezwang ließe sich zudem nur dann rechtfertigen,

wenn der Staat sich fiir Rückzahlung des vollen Kapitals mit den

Zinsen verbürgt. In ECngland und Frankreich besteht der Anlage-

zwang, die Sparkassen selbst aber laufen kein Risiko, da der Staat

iur seine Papiere in jener Weise garantiert Der preußische Finanz-

minister hat von einer solchen Bürgschaft des Staates nichts ver-

lauten lassen.

Aus statistischen Mitteilungen können wir ersehen, wie die

Sparkassen heute vielfach ohne jedes Verständnis für die Risiko-

verteilung bei ihrem Effektenbesitz vorgehen; während die einen

sich von Staatspapieren ganz fernehalten, erschöpft sich bei den

anderen der Wertpapierenbesitz in diesen.

(Siebe die TabeUe S. 136.)

Ebensowenig wie der Staatskredit das Sparkassengeschaft be-

herrschen dar( darf dies der Kommunalkredit Wenn auch einige

Sparkassen dem kommunalen Kreditbedürfnisse zu wenig entgegen

L.iy,.,^uo Ly Google
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Aküv.
Kapitalien

Efiektenberits

Jahr Insgesamt
hiervon in Reichs- und
Staatspapieren

in 1000 Mark
Ptoxeutiati

HlCVBa

PreoAeo
»903
1903

2841

9619
10591

235
3294
6251

7,6

355
5877

3
ti

94

Bayern
1901

1901

5II518

17642.9

2964.7

13269,6 9223,7 70

Baden
1903

1903
4581

5571

183.8

109,1

ii,S

109.1

6
100

kommen imd lieber ihr Kapital in fernen Hypotheken anlegen,

wie der preußische Finanzminister jüngst hervorhob« so kann dies

doch keineswegs als Regel bezeichnet werden. In zahlreichen

Fällen erscheint sogar der Sparkassenkredit viel zu sehr mit dem
kommunalen Kredit verquickt. Kommunalpapiere, besonders kleiner

Gemeinden, sind stets ein schwer veräußerbarer Besitz, und in Krisen-

zeiten wird ihr Verkauf oft nur bei ganz außerordentlicher Kurs-

senkung gdingen. Den Gemeindefinanzen werden schwere Ein-

bußen entstehen, wenn sie in Zeiten der Geldknappheit für die

ihnen aufgekündigten Sparkassendarlehen Ersatz schaffen müssen,

zumal, wenn ihre Effekten durch massenhafte Veräußerung gelitten

haben; ihr Geldbedürfnis wird nur zu ungünstigen Bedingungen

befriedigt werden.

Einige Staatsregierungen sind deshalb auch der starken Ver*

bindung beider Kredite entgegengetreten:

Das badische Gesetz macht die Anlegung in IVutialobligationen

oder anderen Schuldverschreibungen der burgenden Gemeinde voa

besonderer staatlicher Genehmigung abhängig. In Preußen hat ein

Ministerialerlaß vom 2. April 1883 verboten, mehr als V«

Gesamtbestandes der Sparkasse an Provinzen, Kreise, Stadt- und

Landgemeinden auszuleihen.

Am ablehnendsten verhält sich die sächsische Regierung. Sie

hat durch Verordnung die Gewährung von Darlehen aus einer

Gemeindesparkasse an die garantierende Gemeinde fiir unzulässig

erklärt und auch die Anlage in Schuldscheinen derselben Stadt

untersagt, „nicht sowohl wegen mangelnder Sicherheit der Ge*

üigiiized by Google



Kritik des Sparkatsenweseas deutscher Selbctverwaltunsskörpcr. ij^

nieindcschuldschcine als wegen der zu bcfürrlitcnden Bccinträch-

tlijung der Sparkasse in der nach Befinden erfürdcrlichen Geltend-

machung ihrer Rechte gegenüber der Stadtcjemeinde als ihrer

Schuldnerin". Ebenso ist in Sachsen - Altcnbui g verboten, Spar-

kasscngelder in Anleihepapieren der garantierenden Gemeinde oder

einer Korporation, deren Mitglieder mit den Mitgliedern der poli-

tischen Gemeinde vollständig oder doch zum überwiegenden Teile

identisch sind (Kirchen-, Schul- usw. (lemeinde). anzulegen; in

gleicher Weise sind Darleiicn an diese Korporationen untersagt.

In Bayern, dessen Regierung dieser Kreditverbindung nicht ent-

gegentrat, finden wir bei vielen Kassen eine viel zu weitgehende

V^eranlagung der Sparkassengeldern in Kommunalpapicren

:

Gcmeindlidie Sparkasse Jahr

Zinsbar angelegte

AktiTlnpitalien

Hiervon in Scbuldverschrei-

buB]^ d. eigenen Gemeinde

in 1000 Mark in 1000 Mk.
% dieser Anlage-
art von Aktiv«

kapiuliaa

1901 3626,3 2867 79
1901 2910,) i»99.7 »
1901 788,7 320^3 41

Doch nicht genug, dafl die Kommunen den Sparkassenkredit

sich in zu grofiem Umfang dienstbar machten, es hat sich auch

gezeigt, dafi die Spaikassenverwaltungen, die ja— trotz aller recht-

lichen Trennungen — doch mit den Gemeindeverwaltungen in den

ausführenden Organen identisch sind, das Interesse ihrer Sparer dem
Interesse der Stadtgemeinde nachsetzen, sonst wäre das Vorkommen
auf Jahrzehnte unkündbarer ungedeckter Anleihen an die Stadt, die

Einräumung aktiven Kontokorrents zu einem Zinsfuß, wie ihn kein

Bankinstitut gewährt, ebenso wenig möglich, wie dafi die Spar-

kassen den Gemeinden Millionen zu einem Zinsfufi überlassen, wie

er ihnen von dem Geldmarkte nicht eingeräumt wird. So gab

z. B. im Herbste 1900, zu einer Zeit, als die 3 proz. Stadt-

anleihen auf 90 und darunter, die 4 proz. unter Pari standen, die

Sparkasse in Spandau drei Millionen Mark der politischen Gemeinde

Spandau zu kommunalen Zwecken (Strafienpflasterung) zu 3^ , Proz.

„nachdem der Magistrat vergeblich versucht hatte, das Geld von

größeren Bankinstituten zu 4 Proz. Zinsen zu erhalten".^) Unter

dieser ungerechtfertigt billigen Hingabe von Sparkassenaktiven wird

') Cf. Seidel: Das deutsche Spiirkasbcnwesen. Berlin 189Ö. Seite 326.
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der Zins der Einlagegelder auf Jahrzeh rUc hinaus ungünstig beein-

flußt und die Einleger müssen darunter leiden. (Vgl. hierzu meinen

Aufsatz in der Sozialen Praxis Bd. X, No. 10: Billige Städteanleihen

und die Interessen der Sparkassen.)

Neben diesen Anlagen in Personal- und Immobilarkredit müssen

aber die Sparkassen noch erhebliche Summen zur jederzeitigen

Verfügbarkeit in Bereitschaft haben. Diesem Zwecke dienen heute

Depots bei Bankinstituten« Nachdem infolge des Widerstrebens

der preußischen Regierung es noch nicht gelungen ist, eine eigene

Sparkassenbank ins Leben zu rufen, so sind die deutschen Spar-

kassen immer noch auf £rwerbsinstitute, die den Interessen der

Sparkassen fernstehen, angewiesen, während in Österreich die Prager

Zentralbank deutscher Sparkassen sich der UnterstÖtzung der von

den Sparkassen vertretenen wirtschaftlichen Aufgabe wulmet Unter

besonders ungünstigen Verhältnissen wickelt skh der Kontokorrent-

verkehr der bayerischen Sparkassen ab; sie sind gehalten, nur mit der

KgL Bank und der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in

Verkehr zu treten; während sie nun bei Lombarddarlehen die

banküblichen Zinssätze zahlen müssen, erhalten sie von jener Bank

nur 2 Proz. von dieser nur 2% Proz. för anliegende Kapitalien.

Erfreut jeder Kunde sich des Steigens der Wechseldiskontos und

damit seines Kontokorrentzinsfufies, so ist dieser aufierordentlich

niedere Zinsfuß fiir die Sparkassen konstant Es wäre nur billig,

hier den Sparkassen die Freiheit zu geben, etwa mit allen Bank-

instituten, deren Papiere als mündelsicher gelten, in Verkehr treten

zu dürfen, um das ungerechtfertigte bisherige Monopol jener beiden

Banken zu beseitigen.^)

Dieser Oberblick über das Gebahren der Sparkassen bei Ver-

anlagung ihres Vermögens zeigt, wie sehr sie sich von den Kardinal*

pflichten des Sparwesens» völliger Sicherheit und ausreichender Be-

weglichkeit ihrer Anlagen, entfernt haben. Aber auch die Staats-

regierungen haben eine folgenschwere Gleichgültigkeit dem gegen-

über an den Tag gelegt und sind ihren Pflichten ab Aufeichts-

behorde nicht gerecht geworden, ja sie zeigen sich sogar geneigt,

die Interessen des Sparwesens den Interessen der Staatsfinanzen zu

opfern.

Demgegenüber kann nur von dem Standpunkte richtigen, ge-

sunden sozialen Empfindens betont werden, daß, solange die Spar-

) Schftchaer: Das Bayerische Sparkasseawesen S. Iii.

Digitized by Google



Kritik des Sparkassenwcseiu deutscher Selbstverwaltungskörper.

kassen die Sammelstellen kleinster Krsparnissc sind und die

Wirkungen von \'er\valtungshandluiigen ihren Kinfluß in gleicher

Weise aut die kleinen, wie die kapitalistischen Kinleger ausüben,

bei der Begebung der Aktivkai )italicn die Grundprin7.ij)ien soliden

Geschäftsgebahrens nicht verletzt werden dürfen. Die Sparkassen

dürfen keine Geschäfte treiben, aus denen für die Kinlagen der

unbemittelten Sparer Vcrlustgefahr resultiert oder wodurch der

„mögliche" Zins für die sauer ersparten Spargroschen gekürzt wird.

III. Reingewinn.

a) Reservefonds.

Der leitende Gesichtspunkt bei allen X'crwallungshandlungen

der kommunalen Sparkassen ist heute die Krzielung möglichst

großer llberschüsse für die Hedürfnisse der Selbstverwaltungskörper:

Er hat vornehmlich zur Zulassung der kapitalistischen Einleger ge-

fuhrt , er ist es , der die zuweitgehende Veranlagung der Passiv-

kapitalien in Hypotheken bewirkt hat, er ist der Hauptgrund der

Opposition gegen die Anlage in Effekten, da die Zinsspannung von

Aktiv- und Passivkapitalien hiebci ungünstiger ist, er ist in den

billigen Koininunalanleiheii verwirklicht, er steht auch der An-

sammlung von Reservefonds feindlich gegenüber.

Die Sparkassen haben allen Ernstes die Notwendigkeit von

Reservefonds verneint, da diese bei der (larantie der Kommunen
völlig unnötig seien. Auf der Hauptversammlung des hessischen

Sparkassenverbandes im Jahre 1896 wurde ausdrücklich betont:

„Ein Resers-efonds ist zur Sicherung der Einleger überhaupt nicht

nötig, da die Kommunen oder der kommunelle Verband ja der

eigentliche Garantieträger ist und sicherlich durcli seine Steuerkraft

eine viel größere Sicherheit bietet, als ein noch so großer Sicher-

heitsfonds." — Der Staat, der den Anschauungen der Sparkassen

viele Konzessionen machte, hat dem gegenüber sich doch ablehnend

verhalten, ja er hat in den letzten Jahrzehnten sogar daraufgedrungen,

die Reserven speziell für Krisen brauchbar zu machen.

Auch die Notwendigkeit von Kursreserven ist, nachdem die

Schwankungen der Effekten die Sparkassenverwaltungen schwer

geschädigt haben, von den Regierungen anerkannt und geraten

worden, ohne daß sie indessen auf deren Einführung genügend hin-

gewirkt hätten.
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Während ein Drittel der österreichischen Sparkassen über

solche verfügen, finden sie sich bei den deutschen kommunalen

Sparkassen noch vereinzelt.

Hätten die Sparkassen keine Reserven, so würde sich ergeben,

daß man in den fetten Jahren neben den notdürftigen Zinsen an

die Einleger noch größere Beträge für kommunale Zwecke ein-

heimsen würde, in den mageren aber würde man, nach der heutigen

Praxis zu urteilen, nicht auf Überschüsse verzichten, sondern den

Einleger die Ungunst der Verhältnisse voll und ganz tragen und
empfinden lassen.

Die Grötie der jährlichen Überschüsse, die die Gemeinde ein-

streicht , sind für die Interessen der Sparkasseneinlegcr natürlich

völlig irrelevant, aber die aus den jährlichen Überschüssen abge-

sonderten Reserven stärken das Vertrauen und bei allen Runs hat

man zur Beruhigung in erster Linie auf den Bestand der Reserven

hingewiesen. Wenn man zur Haftung der Garanten schreitet, steht

es schlimm genug, das hat man in Neumarkt gesehen ; die Aufrecht-

haltung des Vertrauens ist die Hauptsache, und wenn Gemeinden,

die kaum einige tausende Einwohner besitzen, aus Gcwinnrück-

sichten durch Künste aller Art ihren Sparkassen zu einem Besitz

von vielen Millionen verholfen haben, so dürfte hier das Vorbanden-

sein eines zehnprozentigen Reservefonds eine wertvollere und liqui-

dere Garantie sein, als die Steuerkraft der Einwohner. So haftet

beispielsweise die Gemeinde des Chemnitzer Vorortes Schönau mit

2500 Bewohnern für 5 Millionen Mk. Guthaben, die sächsische Ge-

meinde Sigmar mit 2200 Bewohnern und andere ebenso kleine

ebenfalls für Millionen.

Soweit die Normen über die Reservefonds sich nicht mit sehr

geringen Prozentsätzen begnügen, haben die Sparkassen ihnen den
Gehorsam verweigert, sie setzen ihr Gewinnstreben über die

erhöhte Sicherung der Einlagen durch die gesetzlich oder ver-

ordnungsmäßig geforderte Reservefondsansammlung.

In Preufien hat das Gesetz von 1838 diesen Punkt nicht gereisdt

Der Gesetzentwurf von 1895 hat ganz richtig einen Sicherheits-

fonds von 10 Proz. veriangt und nach Erzielung dessen die Anlage

besonderer Sicherheitsfonds empfohlen.

In Bayern bestimmt das Normativ von 1879: „Der reine Ober-

schufi der Sparkasse ist zur Bildung und Erhaltung eines Reserve-

fonds von wenigstens 10 Proz. der Gresamteinlage zu verwenden**

und verlangt, dafi er so angelegt ist, dafi über ihn in Zeiten der
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Gefahr rasch veHugt werden kann. Trotz der zwanzigjährigen

Gültigkeit des NcHrmativs haben die Reserven im Landesdurchschnitt

1901 erst 8,1 Proz. erreicht und stellen sich in keinem Regierungs-

bezirk auf 10 Proz.; auch die Forderung der flüssigen Anlage findet

sich nicht beachtet, so hat die städtische Sparkasse in München
ihr Sparkassengebaude mit 549 760 Mk. und den Wert von Inventar

und Mobilten mit 55000 Mk. in den Reserven au^eführt, was bei

deren Kurswert von 2040467 Mk. im Jahre 1901 fast 30 Proz. aus-

macht. Die Dürkheimer Sparkasse (Rheinpfalz) hält in direktem

Widerspruch zu dem Normativ ihre Reserven nur in Hypotheken.

Mit ebenso geringem Erfolg hat das sächasche Ministerium

die Anlage von nur 5 Proz. Reserven verordnet.

Etnlegergnthaben

Ende 1899

Reservefonds 1900
ohne d. Zuweisungen
aus d. Cbcrscliiissen

dieses Jahres

Pro/t-ntsat/ der

Reservefonds am
KinlegerguÜinbea

in 1000 Mk. in 1000 Mk.

Kreit Bautzen . . 102946 4941 4«8o
Zwirkau 144170 695a 4M

Amtshauplmaon-
fchall; Gunenz . 16846 648 3.85

,, Zittau . . 25923 790 3.05
„ Zwickau . 41295 17S5 4t3a

Das badische Gesetz verlangt (§ 15) einen jederzeit rasch

flüssigen Reservefonds von ebenfaUs nur 5 Proz. der Gesamtsumme
des Guthabens der Einleger. Da die Sparkassen hier den Reserve^

fonds nicht gesondert ausweisen, so ist damit die Befolgung jenes

gesetzlichen Erfordernisses der Liquidität unerföllt

Das hessische Gesetz fordert 10 Proz., hat aber damit, daß es

aus Rücksichten auf den Immobiliarkredit die Anlegung des zehnten

Teils der Rücklage in Aktien der hessischen Hypothekenbank ftir

zulässig, ja durch Satzung unausschließbar erklärt, ein für Krisen

ungeeignetes Papier zugelassen.

Um die Reserven zu wirksamen Krisenhilfskapitalien zu ge-

stalten, die nicht selbst durch starke Kursrückgänge und andere

Hinbußen in ihrer Wirksamkeit becinträchtij:;t werden, erscheint die

Anlaf^c eines Teils derselben in erstklassigen ausländischen Wechseln

und Kffckten empfehlenswert. Die großen Sparkassen, die das

Diskontieren von Wechseln betreiben, könnten sich ebenso wie die

belgische Nationalsparkasse im Jahr 1870, in Krisen durch ausländische

Wechsel ohne Verlust Bargeld verschaffen ; auch der Besiu aus-
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ländischer Effekten, die von deutschen Krisen in ihrem Kurs ganz

unberührt bleiben können, bietet bessere Bedingungen für die Bar-

geldbeschaffung, als deutsche Wertpapiere.

So hat die württembergische Sparkasse, um sich große Barmittel

rasch verschaffen zu können, sei es durch Verkauf, sei es durch

Hinterlegung der Papiere, es von jeher für nötig erachtet, einen

mäfiigen Betrag auch in ausländischen Effekten anzulegen. Die Ab-

lehnung des Besitzes fremder Werte ist eine unrichtige Überspannung

des Grundsatzes, dafi die Sparkassen dem heimischen Kredit dienst-

bar zu sein haben.

Aus diesen Erörterungen ergibt sich, wie die Sparkassen wenig

bedacht sind, Reserven, von deren ZweckmSfiigkeit sie sich nicht

überzeugen lassen wollen in vorgeschriebenem Umliang zu schaffen,

und wiederum verzichtet der Staat darauf, das Widerstreben der

Kommunen mit seiner Autorität, als Aufsichtsbehörde, zu brechen.

Ebensowenig sind die Reserven heute noch zu Krisenhilfen geeignet

und sie entbehren damit ihrer notwendigsten Eigenschaft

b) l^berschüsse.

„Der eigentliche Zweck der Sparkassen ist keineswegs dahin

gerichtet : den i^arantierenden Kommunen als solchen besondere

Vorteile zu gewäiiren und namentlich Heiträge an dieselben zu den

ihnen gesetzlichen obliegenden Verpflichtungen und AusL;abcn /ai

leisten oder Arme zu unterstützen, sondern der Zweck besteht da-

rin: den arl)eitenden Volksklassen Gelegenheit zur zinsbaren Be-

nützung ihrer Ersparnisse, mit Vorbehalt möglichst freier Disposition

über dieselben zu geben und sie dadurch zugleich zur Sparsamkeit

zu ermuntern und vor Verarmung zu bewahren. Dem gedachten

Zwecke ist es jedenfalls entsprechender, die etwaigen Überschüsse,

soweit sie nicht zur Bildui^ eines allerdings nötigen Reservefonds

erforderlich sind, im Interesse der Sparenden selbst, durch deren

Anstrengungen dieselben do( h eigentlich erreicht werden, zu ver-

wenden, mag nun solches durch Erhöliung des Zinsfußes besonders

für die geringen Einlagen der arbeitenden Klassen, oder durch Be-

willigung von Prämien an konsequente Sparer usw. geschehen."

Mit diesen einsichtsvollen Worten bekämpfte ein preußischer

Ministerialerlaß vom 24. August 1847 die allenthalben sich ein-

stellende Überschußwirtschaft; heute freilich steht die preußische

') Die von Forkcl vorgeschlagene (jcgcnseiligkcitsvcrsichcrung dürfte gerade

bei den schwicrigstea Khsenrällcn versagen. Sparkasse Nr. 556 (während des Druckes).



Kritik des SparlmMBWctciis deutscher Selbstverwaltungskörper. 143

Regierung dem Standpunkt der Sparkassen, daß die Gemeinden für

ihre Garantie auch klingenden Lohn erhalten müssen, ebensowenig

mehr entg^^n, wie die anderen deutschen Ministerien. Daß die

Gre^mnnbeanspruchung bei der sozialen Sparkasseninstitution, soweit

sie, wie es nach den heutigen Einrichtungen der Fall ist, auch

gegenüber den unbemittelten Klassen erfolgt, durch nichts zu recht-

fertigen ist, wird vielleicht dann klar, wenn wir uns als Analogen

vorstellen, daß aus den Versicherungsanstalten des Reichs alljährlich

zu Reichszwecken Uberschüsse herausgewirtschaftet werden würden.

Während letzteres jeder Sozialpolitiker verurteilen würde, glauben

die sozialen Kommunalpolitiker jenes vertreten zu können.

Wenn auch die Regierungen heute die Berechtigung der Er-

zielung von Überschüssen prinzipiell anerkannt haben, so haben sie

doch noch Bestimmungen, die die Verteilung solcher zu beschränken

bezielen. Meist ist sie abhängig gemacht von der Erreichung einer

gewissen Höhe der Reservefonds. Daß die staatlicherseits geforderten

Reservefonds dennoch nicht angesammelt wurden, ist natürlich auf

die geringe Neigung der Sparkassen zurückzuführen, sich ihre Über-

schüsse beschneiden zu lassen, und wenn der Staat wirklich kate-

gorischer vorging, so half man sich damit, daß man den Einleger-

zins beschnitt ; man hat damit dann den gesetzlichen Bestimmungen

auf Kosten der sozialen Pflichten Genüge getan, die Überschüsse

aber, worauf es den Sparkassen ankam, blieben gewahrt.

Meist ebenso vveniij praktische Bedeutung haben die Bestimmungen

gewonnen, die für die IJbcrschüssevcrwendung die Erfüllung gemein-

nütziger Aufgaben vorschrieb oder gar nur Zwecke, die mit den

Interessen der unbemittelten Sparer sich decken, zulassen wollte.

Das modernste Sparkassengesetz, das Hessens, ist der tatsäcli-

lichen PIntwicklung sehr weit entgegengekommen, es gestattet ohne

Rücksicht auf die Höhe der Reserven die X'crwenduni; des halben

Reingewinns und hat über die Zweckbestimmung keine Norm;
damit sah es von Bestimmungen ab, die anderwärts bestehen, um
doch nicht beachtet zu werden.

In Preußen findet sich heute meist die einfache Uberschreibung

der Überschüsse zugunsten der Stadtgemeinde, und obwohl hier

Zwecke aller Art damit gedeckt werden können, hat die Rc^nerung

meist hieran weniger Anstoß genommen, als wenn die Sparkasse

besondere Zwecke auswählte, denen keine Spur gemeinnütziger

Natur anhaftete.

Einige Stichproben, wieweit sich Reingewinnverwendungen
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von dem sozialen Zwecke der Sparkasse enlfernen, seien hier aus

einer Reihe von Städten verschiedener Bundesstaaten gegeben, so

von Breslau: dort hat die Kgl. Oberrealscluile zu ihrer Erbauung

aus Sparkassenmitteln 171 800 Mk. erhalten, die Bürgerversorgungs-

anstalt 175000 Mk., die Unterstiitzungskassc für Feuerwehrmänner

3 5000 Mk., in Dortmund sind zum Theaterbau 85 (X» IMk., für die

Gartenanlage der Stadt fin den Jahren 1999 bis 1901} 4OOOO Mk.

geflossen, an einen Kapellmeister werden jährlich 10 000 Mk., an

den Theaterdircktor 3000 Mk. gezahlt; in Halle sind 1903 zum

Ausbau der Moritzkirche und der Moritzburg 24200 Mk. gegeben

worden, Dresden hat im Jahre 1898 400000 Mk. der König Albert

Jubiläumsstiftung überwiesen und in den zwei letzten Dezennien

mehr als 2 Millionen zum Bau und zur Ausstattung von Kranken-

und Irrenhäusern aufgewendet. München verwendete i(>0i den

Uberschuß von 76675 Mk. zur Deckung der allgemeinen städtischen

Verwaltungskosten (die Sparkasscnvcrwaltungskosten sind daneben

gesondert ausgewiesen und gedeckt), Würzburg hat 1902 den Ge-

winn von 21 500 Mk. zur Hälfte der Stadtkämmcrei und zur Hälfte

ticm städtischen Beamtcnpensionslonds überwiesen, in Baden, das

in seinem Gesetz vorschreibt: „daß der Überschuß zu gemein-

nützigen Ausgaben, beispielsweise für das Schul- und Armenwesen,

soweit dieselben nicht gesetzlich geboten sind, zur Verfügung ge-

stellt werden soll," wurde damit bewirkt, daß Vorschulen, Real-

schulen, höhere Mädchenschulen, also gerade die Erziehungsanstalten

der bemittelten Revölkerungsklassen, die über das gesetzliche Obli-

gatorium, in das nur die allgemeine Volksschule fällt, hinausgehen,

unterstützt werden. M

Mögen nun diese Verwendungen auch weit von der gemein-

nützigen Tendenz abgehen, es wird auch bei den humanitären Ver-

wendungen nur selten ein direkter Zusanmienhang mit den Inter-

essen der Sparka.ssenkunden hergestellt. Auch haben die Sparkassen

es stets unterlassen, bei ihren Wohltäligkeitsstiftungen und Zu-

schüssen ihren Sparkunden eine besondere Vergünstigung auszube-

dingen, und sonst sind eben die meisten dieser Kapitalsverwendungen

solche, die auch sonst hätten aufgebracht w^erden müssen und mit

denen man, statt die Besteuerung gleichheitlicher wirken zu lassen,

auf dem Wege der geringen Verzinsung der .Sparkasseneinleger die

unbemittelten Bevölkerungsklassen speziell belastet Ob sich das

\) ct. Max May über Baden in der Zeitschrift „Sparkaue" Nr. 455.
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mit dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit verträgt, das ist eine

Sache, über die sich die Sparkassen bei ihrer X'^erachtungr aller

sozialen Gesichtspunkte längst hinw^gesetzt haben.')

Auch gegen diese Ausartung hat der preußische Gesetzentwurf

einen Damm zu errichten versucht; er bestimmte: „Die Überschüsse

der Sparkassen sollen einschliefilich der Verwaltungskosten Vi

der Spareinlagen nicht überschreiten.*' Freilich hätte es, um diese

Bestimmung praktisch wertvoll werden zu lassen, auch einer

rechnerischen Einbeziehung jener verdeckten Überschufipolitil^ die

durch Ausleihung von Kapitalien unter dem landesüblichen Zinsfuß

erfolgt, bedurft. Wenn auch jene Bestimmung nicht die sozial

allein gerechtfertigte Forderung „dem unbemittelten Sparer den

höchstmöglichen Zins" zu geben anerkannt hat, so wäre doch ein

gewaltiger Fortschritt erzielt, g^;enüber den heutigen Verhältnissen,

wo (fie Oberschüsse allein (ohne Berücksichtigung des Zinsverzichts

bei Begebung der Passivkapitalien), sich auf Vt froz, und darüber

erheben. Die Reichsstatistik, in der freilich Sparicassen aller Art

einbezogen sind, zeigt gleich der preußischen und bayerischen

Statistik über die Sparkassen der Selbstverwaltungskorper wie die

Überschußpolitik den Einlegerzins kürzt, indem in einer Reihe von

Bundesstaaten hohe Prozentsatze des Einlegerkapitals kommunalen

und anderen Zwecken zufließen.

(Siehe die TabeUe & 146.)

Wir können uns deshalb nicht wundern, wenn bei einer Reihe

von öffentlichen Kassen Preußens, Bayerns, Badens, und besonders

bei den überschüssegierigen Sparkassen der Grroßstädte, ein Zinsfuß

an die Einleger bezahlt wird, der unter dem der Staatspapiere steht;

das ist die direkte Frucht der Überschußpolitik.

(Siehe die TabeUe S. 146 Nr. 2.)

Interessant ist es auch, daß bei dem Hcsi:lilu-.sc des Kreistages, die Spar-

kassen Götlingen und Reinhauscn in Krcissparkassen zu verwandeln, das Moment

eine Hauptrolle spielte, dafl durch die Übernahme der Kanea attf den Kreif «us

den bedeutenden Obencbflnen der Kassen Gelder snr Eddchtenug der durch die

«mfiuifreichen Lnndstrnfienbanten hervorgerufenen hoiien Steueriast verfügbar

gemacht weiden können, da durch die Vereinigang der Reservefonds beider Kassen

diejenige Höhe erreicht ist, wdche die Vorbedingung Ar die Entnahme von Ober-

•chBasen sn gemeinnOtzigeii Zwecken bildet, cf. Die Sparkasse Nr. 547. — Die

Sparkasse des Landkreises Bredaa gab von ihren Überschflssen des Jalucs 1904

50000 Mk. für Wegebefestigungen. Sparkasse 556.

Ardiiv für SoctalwiaacBMliaft a. Sozialpolitik. lU. (A. f. ses.G.u.St. XXL) i. lO
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Kinlage-
j

Überweisungen für kom-
vermögen

|

nniiale «ad andere Zwecke

ia 1000 Hk.
1 Ei^g^^

Deutsches Reich .... 1901 9 552 127 24 344 0,26

P V A *• 4i m 1901 I X X2b

Stidtiscne SparkaiMD im Ke-
gicrwgßhairkcz

1898 2a 706 127 0,56
1:8993 60t 0^5«

1898 305 lOI 1439 047
Bayern 1001 341 197 1026 0,30

Gemeindliche und distriklive

Kassen im Regienmgs*
bezirke

:

1901 35 647 190 0.53
1901 27 210 H7 0.43

1901 997 833 6462 0,63

1901 464966 916 0,10

I90I 3*370 115 0,66

Sch wa r zburg>Sonderi-
1901 6773 44 0,64

ScIlwarzburg'Rttdolstadt 1901 16987 85 0,50

I90I 69915 «97 0.43

Kommunale
Sparkassea der

Selbstverwaltung!*

kürpcr

Preußen

1

Bayern Baden

Städtische Sparkassea
(Jalirhucli dt-utschcr

Städtej in SUidtca
Biit mehr ab

50000 Einwohnern

lasgesamt 1900 . 1297 34» >33 4«

3"/© Kinlagc-

sias aad daraater 305d.t.84% 167 d. 1.49% II d.s. 8% 4t d.s. 85%
aiit aiebr als

. . 794 d. s. 61 ^'o 164 d. s. 48 0/0 59 d.s. 44«;o 7 d. s, 15%
«ber3V,%. . . 198 d. 8. 15% 10 d.s. 3% 63 d.s. 48

•/o 0 d. s. 0%
Die württembergische Sparkasse hat, von der Überzeugung ge-

leitet, daß es mit der Aufgabe der Anstalt nicht im Einklang steht,

auch nur einen Teil der Überschüsse gemeinnützigen Unternehmungen

zufllefien zu lassen, stets darauf gehalten, den Ertrag des Vermögens

nur zum Besten der Einleger zu verwenden in der Weise,^) dafi

*) Auch mit Dariehea für gemeiaatttsige aad wobltltige Zwecke geht sie na

allgemciaca aicht aatcr dea ZiasfaS voa 3 Pro«, herab: 1903: Samme 3805800 Mk.,

davoa sa 3% Pros. a68soo, zu 3Vt Pros. 1 06s 100, sa 3 Pros, a 175500, sa i Pros,

aar 300000 Mk.
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ihnen nicht nur hoher Zins gewährt wird und durch Verbesserung

und £rleicbterung der Spargelegenheit Vorteile zugewendet werden,

sondern daß auch durch Ansammlung der Überschüsse in einen

Reservefonds die Sicherheit der Einlagen möglichst erhöht wird:

Exemplum doceat

Der HumanitätsenthusiasmuSr der an der Wiege des deutschen

Sparwesens stand, ist längst verflogen, die Grundprinzipien Malthus*

niifiachtet, die Sparkassen sind Geschäfts- undErwerbsunternehmungen

gewofden, wie sie Gumplowicz in seinem österreichischen Staats-

recht zutreffend charakterisiert^)

Mögen die Gemeinden immerhin Stadtbanken gründen') und

aus ihnen Erwerbsgewinn ziehen, ihre Sparkasse aber dürfen sie

nicht zum Nachteil der auf sie angewiesenen uiibemittdten Be-

Völkerungsklassen mifibrauchen.

Wenn bereits seit Jahrzehnten Unbestrittenermafien zur

Gründung von Sparkassen der Gesichtspunkt ausschlaggebend ist»

daß sie eine Quelle grofier Einnahmen bilden, und nicht mehr ihre

soziale Wirksamkeit hierzu hinreichenden Anlafi bietet, so ist das

eben so charakteristisch, wie die Heranziehung der Sparkassen zur

Besteuerung; die man zur Zeit, österreichschem Vorbild folgen4 in

Sachsen beabsichtigt*)

Die liebevolle soziale Kleinarbeit der Sparkassenverwaltungen»

die sich in einer sorgfaltigen Abstufung des Zinsfufies nach der

Höhe der Einlagen, in der Erteilung von Prämien iur andauernden

>) Schaebner in Otter. Venr.-Ardi. 1. c. &
*) Ich halle wie Liadenttim (AtbcitcrpoUük und Wiiticbafkspflece fai der

deatKben SOdterenraltODg Stttttgut 1904, Baad II, S. 3x7 nnd S. 34ili) die Etr^

ricbtung konuminaler Benkea flir aebr notwendig, kann aber der AnlÜMtung nieb

aaf Gffvad meiiier obigen Uatenncbungcn nicht amchlieflen, dafl die Sparkanen an

aolchcn Kieditmatitnten sieb olne Verietfong ihrer Grandprlna^en ansgewacbten

bitten.

*) Das dem sächsischen Landtag zugegangene Dekret rechtfertigt die Besteuenuig

damit, daß die Sparkassen sich zu Depositenbanken ausgewachsen hätten und durch-

gängig in hohem Maße Finnahnie<iue!len für die Sparkassengcracinden geworden

seien, indem die Verwendungen zu utTcntlichcn Zwrckcn bis auf 1 1 Mk. auf den

K.opf der Einwohner der Sparkassengemeinde gewachsen seien, was beweise, dafl

die Gemeinden die Sparkassen lediglich als Finanzquelle, nicht mehr als soziale

litftsttttion betrachten. —
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Spareifer, in der Annahme kleinster Beträge u. a. m. zeigte, ist

immer mehr zurückgetreten. Berücksichtigt man die Interessen der

unbemittelten Bevölkerun^klasse im großen nicht, so hat man auch

nach und nach alle wohltuenden sozialen Vergünstigungen, Er*

schweningen der Verwaltung vorschützend, preisgegeben; Spar-

kassengesetze und Statute, die einst gerade darauf ihr Augenmerk

legten, sind au%ehoben worden oder werden nicht mehr beachteL

Der Grund, warum die Gemeinden in dieser unsozialen Weise

vorgehen und die Interessen ihrer Kommunalfinanzen über die der

kleinen Sparer setzen können, liegt darin, daß die Regierungen

gerade vor diesem berechtigten Eingriff in das Selbstverwaltungs-

recht der Gemeinde zurückscheuten.

Mit dem Jahre 1848, das die Anerkennung der Sdbstver^

waltung der Gemeinden als Grundrecht brachte, hat die konununale

Willkür auf dem Gebiete des Sparwesen ihren Siegeszug in allen

Staaten begonnen und je mehr die Gemeinden an Ausdehnung

wuchsen und zu Faktoren im politischen Leben wurden, mit denen

die Regierungen zu rechnen haben und deren Gegnerschaft sie

vermeiden wollen, um so freier konnten sie schalten und walten.

Die ganze Entwicklung; die das Sparkassenwesen nahm, er-

folgte im Widerspruch zu bestehenden Gesetzen und Verordnungen,

der Staat machte meist nur schwache Versuche gegen die V^fflcür

der Sparkassenverwaltungen anzukämpfen, verzichtete scUiefilidi

auf Durchführung seiner gesetzlichen Normen, erließ Verordnungen,

die seinen Gesetzen zuwiderliefen, vermochte neue Gesetze und
Verordnungen, die den Sparkassen nicht genehm waren, nidit

durchzusetzen, anerkannte schließlich den contra legem ^) erworbenen

Besitzstand der Sparkassen und sanktionierte als Au&ichtsbehörde

das gesetzwidrige, unsoziale Verfahren, das dann angesichts des

staatlichen Verhaltens Gemeingut aller wurde.')

*) cf. Aber den Königsberger Sparkaasenkonflikt „Die Sparkasse'* Nr. 544.

*) Wenn Lindemann die Einengung der Sdhstvarwmltnngskörper durch ^mt-

kassengesetze und Verordnungen (1. c S. 312 ff.) beklagt, so kann ich m nicht

sustmiBien. Auch mein Ideal ist eine möglichst sr^lbständige Komsaunalverwaltung,

nber Vcnn dieser bei d'-n hcutipi n Kommunal wahlgesel/en eine plutokratischf

Tendenz innewohnt, dir soziale In-;t!tiitioncn in d^is Gegenteil verkehrt, so stimme

ich Adickes bei, der bei mangelndem Verständnis und vcr$;igender Tätigkeit in

sozialen Dingen auch nach dem Staate ruft (Die sozialen Aufgaben der deutschen

Städte, Leipzig 1903, S. 35) und glaube Lindcmanu selbst für mich zu haben, der

an anderer Stelle (Bd. I. 1. c. 2S4) an das sozialpolitische Verstlndnin des Reichs
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Im hessisclien Sparkasse ii^^cse iz vom 8. August 1902 ist nun

der X'erzicht auf jegliche Einflußnahme des Staates auf eine soziale

Verwaltung der Sparkasse verkörpert und darum wird es als Gipfel-

punkt des Verständnisses für kommunales Selbstverwaltungsrecht

gepriesen.

VV'enn man die Organisation der Gemeindevertretungen in

vielen deutschen St.iaten betrachtet, so kann manches verständnis-

lose Vorgehen gegen die unbemittelten Klassen nicht Wunder
nehmen, haben diese doch oft nur eine völlig unzureichende \'er-

tretung in den Rathäusern, Aber selbst, wo alle Bevölkcrungs-

klassen in den Sclbstverwaltungskörpern vertreten sind, verfehlt man
sich gegen die Sparkassen, weil man sie Itei dem Uberwiegen der

Anteilnahme seitens der Bemittelten nicht mehr als soziale Insti-

tution betrachtet und nicht bemiüt, wie sehr die unbemittelten

Klassen heute unter dem Überwuchern jener „unbefugten" Teil-

nehmern leiden müssen. Oft schon griffen die im Rathaus herrschenden

politischen Parteien zu den Sparkassenüberschiissen, um mit ihrer

Hilfe die Hrhöhun^^ der Gemeindeumlagen zu verhindern und, da

diese bei den Kommunalwahlen die Parole bilden, sich auf solche

Weise ihren Machtbesitz zu erhalten. ')

Die Sparkassen sind schweigende Dulder, sehen ( vor einigen

Jahren einmal in Berlin) haben niedrige Zinsen die Presse und die

Volksmassen zu Protesten veranlatit. Die unerläßliche Bedingung

ist, daß ihnen eine Sprache gegeben wird, sie müssen ein Organ

zugesellt bekommen, in dem die unbemittelten Sparer die aus-

schlaggebende Rolle spielen, so daß sie auf die P.rhaltung des

sozialen Charakters der Sparkassen maßgebenden üinfluß ausüben

können.

Alle jene wichtigen sozialen Befugnisse, die z. B. auf (irund

der hessischen Städteordnung vom 13. Juni 1874 in hessischen

Städten einer Deputation, die aus dem Bürgermeister, zwei Stadt-

gegenflber dem der Genieindeii appelliert «od im Verlaufe seines Sparkassenlcapitds

bedauert, daft es den staatUcheii AniUchtsbeliördeii niciit gdvagen ist, den irgslea

Miflbriiiclicn der Stadtverwaltungen entgegeaiutreten. Erst wenn das sociale Ge-

wissen der Städte bessere Garantien aufweist oder g^en die Vergewaltigung der

kleinen Sparer auf andere Weise Vurkchrung getroffen ist, will ich auf die Ver«

ringeninp des staatlichen Aufslditsrccbles mich einlassen, s<nist ist es, wenn irgendwo,

gerade hier am Platze.

'"l Es gibt sogar Gemeinden, die dank ihrrr Spnrkassenttberscbflsse seit Jahr-

zebotcn ohne Gemeindesteuern auszukommnn wufitcn.

üiyiiized by Google



Robert Seliachiieri

verordneten und zwei anderen Bürgern besteht, eingeräumt sind,

wie Festsetzung der Zahltage und Zahlstunden, Zinsfuß der Einlagen.

Beginn und Schluß der Verzinsung, Anlage der Gelder der Anstalt

müssen einer Vertretung der unbemittelten Sparkassenkunden über-

tragen werden. Dieses Organ im Selbstverwaltungskörper würde,

eboisowenig wie jene Deputation, dem Selbstverwaltungsrecht der

Städte Eintrag tun und doch einer Institution soziales Leben sichern,

die heute ohnmächtig die Eingriffe kommunaler Gewinnsucht er-

tragen mufi^ Die Bestellung dieses Organs kihmte sich in gewissen

Beziehungen an die Normen des Gesetzes vom 4. Dezember 1899
fiber die Versanmilung der Besitzer von Schuldverschreibungen zur

Wahrung ihrer Interessen anlehnen. (CC Schachner Soziale Praxis

Jahrgang X Nr. la)')

Wenn man heute in Sparkassenkreisen an die Einschränkung

der Berechtigung den Namen Sparkasse zu (Uhren denkt, so sind

die Voraussetzungen, die man angestellt hat, (so im Hamburger

Gesetzentwurf)*) höchst ungenügend gewesen. Den Namen Spar-
kasse verdient nur jene Institution, die allen Er-
fordernissen von Sicherheit, Liquidität und sozialer
Pflichterfüllung, die heute noch bei ihr von den unbe-

mittelten Klassen vermutet werden, gerecht wird und die
genügende Garantie für die Hochhaltung sozialer
Prinzipien bildet; die Sparkasse ist als soziale In-

stitution ins Leben gerufen worden und wenn sie das
geblieben ist und nur dann soll sie auch diesen
Ehrennamen noch führen dürfen.

*) Et freut mich, dafl die dort gegebenen Anregonfen Aber die AatrilwihBif

der Sparer an der Verwaltung bei Dr. Otto Thissen (Soziale Tätigkeit der Ge-

meinden II. Aufl. Gladbach 1903 S. 69 f.) und Damaschke (Av^ben der Gemeinde»

politik V. Aufl. Jena 1904 S. 258) Besprechung und Zustimmung gefunden haben.

') Kreilich war die Definition der Spark.issc in diesem Gesetz, das in der Bürger-

schaft licl, derart, daß bereits vich- kommunale Kassen ihren Namen hätten ablegen

müssen. § I dieses Gesetzes bcslimmtu : Unter Sparkasse im Sinne dieses Gcseu-,^

ist ein gemeinnütziges Unternehmen zu verstehen, dessen satzungsmäßiger Zweck aus-

•ehUefllich auf die Entgegennahme und zinstragende Belegung von Geldeinlagen ge-

richtet und mit der Absicht der Ersielung eines Gewinnes nicht ver-

bvnden ist Die Ansammhing eines Reservefonds ffit nicht alt Gewinnaehvng

im Sinne dieses Gesetscs.
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Kritik des Scherischen Prämien-Sparsystems/)

Eines der tiefgreifendsten Spailcassenreformprojelcte der neueren

Zeit ist das von August Scherl: die in moderne Fassung gekleidete

DurcMiihninp^ einer alten Idee, der Verbindung einer Lotterie mit

dem Sparwesen.

Schon im Jahre 1835 berichtet Hermann in seiner Schrift:

„Über Sparkassen im allgemeinen" von einem Franzosen, der hierzu

rat und er ruft aus: „Welch ein Fortschritt im Reichtum, wenn
ein Volk die Afillionen, welche es jetzt alljährlich in die Staats-

lotterie setzt und von denen es laum die Hälfte als Gewinnst

wieder zurQckerhält, ganz in die Sparkassen i^c, die etwa da-

von ausspielten, ^/^ aber als Erspartes den Einsetzern gutschreiben.

Warum soll der Ertrag der Lotterien nicht auch zur Vermehrung

der Sparsamkeit und darin zum Besten jeden Einlegers selbst be-

nützt werden."

In der Folgezeit ist man noch weiter gegangen und hat nur

noch die Auslosung des Jahreszinses als zu rechtfertigend erachtet.

Scherl hat sich den Anhängern der Zinscnlotterie angeschlossen

und hierfür den Beifall namhafter Gelelirter gefunden.

Freilich geht Sciierl und seine Begutachter, wie Adolph

Wagner, Wilhelm Roscher und Evert hierbei von einer Annahme
aus, die, zur Ehre des deutschen Sparwesens sei's gesagt, doch

nicht durchweg zutrifft und wo sie Bestätigung findet, in einem

unsozialen Verhalten der Sparkassen, das sich beseitigen läßt, be-

ruht. Sie fuhren nämlich an, daß der Zinsertrag, mit dem gespielt

wird, den Sparern doch gänzlich oder größtenteils zu entgehen

pflege. Ks ist jedenfalls keine Rechtfertigung dieses Systems, son-

dern nur ein berechtigter Vorwurf vor allem gegen die Ziiispolitik

der Sparkassen, die nicht mehr die Einlage des kleinen Mannes,

wie ehedem a die ad dicm in regelmäßiger Weise verzinsen, son-

dern ihr oft Monate lang keinen oder nur geringen Zins geben, die

diese Einlage nach Zurückziehung im Laufe des nächsten Vierteljahres

mit völligem Zinsverlust oder bei Zurücknahme während des ganzen

') Cf. hierzu ,,Das Seherische Prämien- und Sparsystcm für Krcundc und (iegncr

dargestellt von August Sc h c r 1" (Scherl I) Berlin 1904, Nachtrag zu meinem Pramien-

sparsystem. „Noch ein Wort an die preuüischen Sparkassen von August Scherl"

(Sebcd U) Beriin 1904. „Lotterie und Sparen" von Prof. Dr. P. May et, Berlin 1904.
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ersten Jahres nur mit reduziertem Zins bedenken und durch alle diese

Maßnahmen den Sparsinn in unsozialer Weise verletzt haben.

Solches Verfahren mußte dazu führen, daß die kleinen Sparer nicht

mehr jeden Betrag der Kasse brinc^en, zumal wenn sie nicht sicher

sind seiner in nächster Zeit nicht wieder zu bedürfen; wenn des-

halb die Intercalarzinsen heute vielfach nicht mehr zur Entstehung

gelangen (Scherl I S. 62), so ist das kein notwendiger Übelstand,

sondern einer, den die Sparkassen großgezogen haben. Aber auch

das Scherrsche Projekt hebt dieses soziale Unrecht nicht auf, denn

auch nach seiner Organisation wird fürderhin den Sparern für ihre

Einlagen im Spieljahr nur i '/jo t>is i ^|^Q Proz., also ein ungerecht-

fertigt niederer ZinSy der den Verlosungsfonds bildet, rechnungs-
mäßig vergütet.

. Indessen damit erschöpften sich die Bedingungen zur Anteil-

nahme an der Lotterie nicht. Gerade der ärmste Teilnehmer, der

nur mit 26 Mk. im Jahre an der Sparlottene teilnimmt, wird — neben

dem Verlust jeden Jahreszinses — zu einem unverhältnismäßig hohen

Beitrag für die von ihm nicht begehrte Zeitung mit 3 Mk. und

einer Einschreibgebühr von 20 Pf., im zweiten Jahre von 10 Pfl

herangezogen und je mehr bei gröfierem Wochenbeiträgen der

Lotteriecharakter schwindet, um so mehr bleibt das Prämien-

sparsystem lür den kleinen Mann eine Lotterie: er verzichtet auf

Verzinsung seiner Jahreseinlage und verausgabt zudem 3 Mk. 20 PC

bezw. 3 Mk. 10 Pf., die sonst seine Haushaltsfinanzen nicht belasten

würden.

Als die Grundlage des Scherischen Systems ist indessen nicht

die Lotterie zu erachten, sie ist nur das Mittel zum Zweck; Scherl

wollte durch sie das Abholungssystem popularisieren. Jeden freien

Geldbetrag der Sparkasse zu fiberweisen, indem sich das Abholungs-

system über das ganze Land verbreitet und zwischen dem Sparer,

der sich zu regelmäßigem Sparen verpflichtet und der Sparkasse

eine Verbindung herstellt: das ist der ideale Grundzug seines

Systems. Gerade diese Idee, das Abholungssystem in großartiger,

bisher unerreichter Weise zu verwirklichen, hat dem Scherischen

Projekt so viel Sympathien gebrach^

Seitdem im Frühjahr 1879 die „Bremer Sparkasse von 1825*'

mit der Postverwaltung des Deutschen Reiches einen Vertrag ver-

einbarte, der die Benützung der Postanstalten des Oberpostdirek-

tionsbezirkes Bremen als Annahme- und Rttckzahlungsstelle für die

Sparkassen bezweckte (den aber dann die Generalversammlung
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dieser Sparanstalt ablehnte), hat die Post, diese berufene Hilfs-

institution der Sparkassen, kein Entgegenkommen mehr gezeigt

und die Aussichten für eine Wendung dieser Stellungnahme sind

keine günstigen. Zudem verhalten die Sparkassen selbst sich

solcher Liierung abgeneigt, da sie ihnen als Einbruch in ihre Frei-

heit und Unabhängigkeit erscheint und sie furchten, daß sich solche

Interessenverknüpfung zur Anbahnung eines zentralisierten Spar-

Systems auswachsen könnte.

Das Scherische Projekt hat schon bei seinem ersten Auftauchen

im Jahre 1890 die Aufmerksamkeit wieder auf die Einrichtung des

Abholungsver&hrens hingelenkt und die preußische Ministerialver-

fugung vom g. August 1894 veranlaßt» die sich dahin aussprach,

daß die Spargelegenheit dem Sparer entgegengehen müsse.

Es sind bis heute nur wenige kommunale Kassen, die mit

dieser Einführung Erfolg hatten: Mainz, Eschwege, Ludwigshafen,

während gerade jene Anstalten, die auf jenen Erlaß hin zur

Einrichtung schritten, wie Düsseldorf, Glogau, Posen keine günstigen

Resultate erzielten.

Wenn auch die Erfahrung, daß mit dem Abholungssystem sich

eine starke Arbeitsmehrung ergibt und der pekuniäre Gewinn für

die Sparkassen gering ist, die Abstandnahme beschleunigte, so

waren doch andere Gründe hierfür ausschlaggebend.

In Düsseldorf hatte es sich gezeigt, daß von den im Ab-

holungsverfahren eingelegten Summen bis zum Jahresende ein

großer Teil wieder erhoben wurde; so waren im Jahre 1899; 1900

von 56000 Mk., die bei ca. 500 Einlegern abgeholt wurden, nur

35000 Mk. bei der Sparkasse verblieben. In der Stadt Glogau und

drei Ortschaften, für die die Kreissparkasse in Glogau das Ver-

fahren einrichtete, zeigte sich nur eine geringe Beteiligung und

ebenso hat in Posen die Arbeiterbevölkerung, die man zu fördern

beabsichtigte, kein Interesse gezeigt und eine Anregung des Spar«

Sinns in dieser Bevölkerungsschicht sich nicht feststellen lassen.

Ob beim Seherischen System der Spielcharakter der Spar-

betrage dem Abholungssystem eine günstigere Aufnahme bei jenen

Klassen, die dieser Institution bedürfen, sichern wird, bleibt dahin-

gestellt; zudem aber dürfte das Scherische Abholungssystem nicht

entfernt jene Ausbreitung finden können und jene Beihilfe den

Sparkassen gewähren können, wie die Tätigkeit der Post im Dienste

der Sparkassen üt gewähren könnte. Scherl wird mit seinen Ab-
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holungsbeamten kaum einen weiteren Bereich aufsuchen können,

als Städte oder örterbelebte Gegenden.

Wie aus der KostenÜbersicht über das Abholungsverfahren her-

vorgeht (Scherl I S. 39, 63; Scherl II S. 10) wird der Besuch ein-

zelner Gehöfte oder einsamer Ortschaften im Gebirge oder in

Heideländern oder anderen unwirtlichen oder wenig bevölkerten

Gegenden nicht in Betracht kommen können, ohne durch seine

Kosten das ganze Projekt zu erschüttern. Wenn Mayet (1. c. S. 15)

auf Scherl (I S. 63) fußend und von ihm unwidersprochen — auf

2 V4 Millionen Sparteilnehmer zur Durchführung der Scherischen

Organisation rechnet, um die Kosten entsprechend verteilen zu

können, so darf die Befriedigung jener entlegenen Sparlustigen, die

heute schon die Sparkasse am meisten entbehren, eben der Kosten

wegen als unmöglich angesehen werden; ihnen wird also auch

durch Scherl nicht geholfen werden und gerade die von Scherl an-

gestrebte Popularisierung des Sparwesens, die „ausreichende" V^er-

mehrung der Sparstellen (Scherl I S. 61) wird nach wie vor große

Lücken aufweisen.

Schwinden so die Vorteile auf ein Minimum zusammen, so sind

die Nachteile, die dem deutschen Sparkassenwesen aus solcher

Lotterie entstehen, so groß, daß sie die schon erschütterten Funda-

mente unseres deutschen Sparkassenwesens noch mehr zu ge-

fährden geeignet sind.

Es wird hierdurch den Sparkassen eine große Anzahl neuer

Gäste zugeführt, die nur das Spielinteresse zu den Sparkassen führt-

Wenn Scherl etwa auf den zwölften Teil der i)rcußischen Ein-

wohnerschaft rechnet, so muß sich die Anteilnahme bis weit in die

bemittelten Bevölkerungsklassen erstrecken. Jahressparsummcn von

208 Mark, wodurch erst das Anrecht auf ein ganzes Los entstellt,

und wodurch erst die Ausgaben für die Abholung sich günstiger

verteilen, sind den sog. kleinen Leuten wohl nicht möglich ; ohne

eine bedeutende Teilnahme von Kinlegern mit hohen Woclienbei-

trägen würde aber das ganze System in Anbetracht der hohen

Abholungskosten sich als unwirtschaftlich ergeben und scheitern

müssen.') (Scherl I S. 63.)

*) Wenn 300000 ganze Lose sich auf 2400000 50 Pfennig Wochen-Sparer

verteilen würden, raUOtcn bei einer Abholungsgebühr von 3 Mark pro Jahr und

20 Ffg. Einschreibgebühr 7680000 Mk. an Gebühren gezahlt werden, wogegen nur

540000 Mk. ausgespielt werden.
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Flir den kapitalistischen Spieler bzw. Sparer erscheint mir

besonders jene Einrichtung anlockend, daß man sich Mitte des

Jahres noch durch den einmaligen Erlag einer Summe den Besitz

eines Loses sichern kann, dadurch tritt der Charakter des Prämien-

spars3^ems als erzieherische Sparinstitution gegenüber dem einer

Lotterie sehr bedeutend zurück.

Die Folge also wird sein, daß noch mehr Millionen Mark von

jenem unruhigen Element, als das sich die bemittelten Sparkunden

erwiesen haben, bei den Kassen in Zulcunft anliegen würden. Die

Unruhe in den Kapitalmassen der Sparkassen wird zudem noch

durch den Charakter dieser Einlagen gehoben, denn wenn Wirt-

schaftskrisen eintreten, so wird von weiten Schichten der Be-

völkerung das Spiel au%^eben und große Summen, die vom Vor-

jahre noch anliegen oder die schwebende Lotteriesparbetrage —
zumal ihnen .Scheri jederzeitige Erhebbarkeit einräumt (Scherl I

S. 33) — kommen zur Kündigung; weiterhin wird wohl ohne

Zweifel auch am Ende jeden Jahres ein starker Rücklauf von

jenen Kapitalien stattfinden, die sich nur des Lotteriegewinnes

wegen der Sparkasse zuwendeten.

Die Heranziehung der kapitalistischen Sparer, wie der Charakter

dieser Einlagen muß dazu fuhren, einen noch höheren Prozentsatz

als bisher flüssig anzulegen, will man den Anforderungen an Liqui-

dität und Sicherheit genügen, so daß der Zins, der von den Kassen

für die allgemeinen Spareinlagen in Zukunft gezahlt werden kann,

notwendig sinken wird. Abgesehen von der Vermehrung der bei

Banken bereitliegenden Summen und Erweiterung des niedrig zin-

senden Wechseldiskontos, würde ein bedeutend höherer Betrag von

Effekten, dieser grofien Verlustquelle bei den deutschen Sparkassen,

zur Anschaffung gelangen müssen.

Wird schon durch die Heranziehung der Millionen kapitalistischer

Sparkunden anderen Anlagearten, als sie die Sparkassen bieten, viel

Kapital entzogen, so erscheinen auch andere Sparinstitutionen, wie

die der Genossenschaflskassen, deren Segen und Berechtigung wohl

niemand bestreiten wird, in ihrer Existenz auf das ärgste gefährdet;

auch ihnen wird dann die Veranstaltung einer Lotterie nicht ver-

sagt werden können, will man nicht ihren wirtschaftlichen Zwecken

notwendige Kapitalien entzldien.

Die Einwirkung, die von der Einführung des Scherischen Spar-

systems ausgehen würde, wäre eine tiefjg;reifende und dabei nichts

lur die soziale Reform des Sparwesens, außer einer etwas umfang-
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reicheren Existenz des Abholungsverfahrens, gewonnen ; die Interessen

der kleinen Sparer werden bei der Lotterie selbst am wenigsten be-

rücksichtigt» vielmehr — durch den Einfluß des Charakters der

Lotterieeinzahlungen als Sparbeträge von kurzer Dauer und der

Teilnahme der bemittelten Klassen mit ihrer Wirkung auf die

Kapitalsanlage der Sparkassen — direkt geschädigt; andere Wirt-

schaftsgebiete aber würden unter dieser ungesunden Anschwellung

der Sparkassen schwere Einbuße erleiden.

Wir werden dann vielleicht in der internationalen Sparkassen-

statistik eine bessere Stellung einnehmen, die absoluten Kapital-

massen werden zunehmen und damit der Kopfanteil der Bevölkerung;

wer aber weiß, wie völlig wertlos Sparkassenstatistiken sind — da

sie gerade über den sozialen Charakter des Geschäftsgebahrens nichts

verraten und in hohen Zahlen oft nur finanzieller Stumpfsinn weiter

kapitalistischer Kreise^ ein mangelndes wirtschaftliches Wagen oder

gesetzliche Einwirkung durch Zufuhrung der Mündelgelder zum Aus-

drucke kommt — der wird auf diesen Stolz verzichten und in der

Höhe der Sparkassensummen zunächst vor allem einen Beweis da-

für sehen, dafi sie aus ihrem ursprünglichen sozialen Rahmen ge-

treten sind und die Passivseite des Sparkassengeschäftes die Aktiv-

seite beherrscht

Die einzigen beiden Faktoren, die ein direktes,

aber nicht gemeinnütziges Interesse an dem Prä-
miensparsystem haben, sind die Sparkassen und der
Staat

Die Sparkassen haben kein Hehl daraus gemacht, wie an-

ziehend (ur sie die in Aussicht stehenden Gewinne sind. Auch Scherl

hat ihnen den glänzenden Gewinn deutlich und anlockend vor Augen

geführt So schreibt er: Der von den Sparkassen (an die Lotterie-

kasse [Scherl I S. 28]) zu zahlende feste Zinsbetrag ist derart be-

messen, daß ihnen durchaus die Möglichkeit gegeben ist, die bei

starkem Zuwachs der ^ Einnahmen (Sparkapitalien) etwa notige

Vermehrung der besoldeten Kräfte vorzunehmen und dennoch

iur ihre allgemeinen Zwecke recht ansehnliche Oberschüsse zu er-

zielen.

Und er fuhrt zutreffend aus (Scherl II S. ao), daß die Vorstands-

mitglieder des deutschen Sparkassenverbandes sich klar waren, daß

dieses „Sparsystem als machtiger Saugc Apparat den Spaikassen be-

trächliche neue Sparkapitalien zufuhren und ihnen aus der Differenz

zwischen den an den Verlosungsfonds abzuführenden und den durch
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Anlage der Kapitalien zu erzielenden Zins einen erheblichen Nutzen

lassen werde** und daß sie deshalb ihre Mitwirkui^^ am System

im Interesse der Sparkasse selbst liegend" zusagen.

Zu diesem Ertrag im ersten Jahr kommen dann noch die von

den Mehreinlagea zu erwartenden Zinsgewinne der kommenden;

je mehr MOtionen in den Sparkassen, desto vorteilhafter (lir die

SpaikassenverwaltungeOi das ist ja bei einem großen Teil der

deutschen Institute die Losung; wie dabei der kleine Mann fahrt,

ist zur Nebensache geworden.

Wenn die Zentralvermittlungsanstalt auf genossenschaftliche

Grundlage gesteUt wird, wie der neueste Vorschlag Scherls lautet,

so werden die Zinsgewinne des ersten Jahres erheblich schwinden,

indem statt 1,7 Ftoz. ein Satz von 1,7 bis 34 Proz. för die Ein-

zahlung an die Lotteriekasse erforderlich werden würde (Scherl II

S. 31); indessen die in konmienden Jahren winkenden Zinsgewinne

würden die Sparkasse vielleicht doch diesen GewinnausM ver-

schmerzen lassen.

Wenn Adolph Wag^ner in seinem Gutachten sagt: „auch fehlt

ein Gewinn für den Spielhalter, wie er selbst bei den Staatslotterien

besteht, und eigentlich eine Besteuerung der Spielsucht darstellt,"

so entspricht das nicht den Tatsachen, denn erst dieser Vorteil

hat den meisten Sparkassen das Pkamiensystem schmackhaft ge«

macht
Auch Professor Warschauer, der das Scherische Pramiensystem

emen Treffer nannte, schreibt in Schmollers Jahfimch 1886 (die

Geschäfbresultate der Klassenlotterie inPreufien): der Staat soll für

seinen Haushalt nicht Einnahmen erzielen, die ihren Ursprung; in

einer durch die Gewinnsucht der Menschen zwar entschuldbaren,

aber von kdner Regierung zu steigernden und fordernden Leiden-

schaft finden — und er wird wohl dieses Urteil, wo Gemeuiden

in Betracht kommen, nicht abändern. Auch die Bereitstellung der

Überschüsse zu milden Stiftungen, in welchem Falle ihm die Staats-

lotterie gerechtfertigt erscheint, ist bekanntlich bei den Sparkassen

nicht gewährleistet. Die Reingewinne kommen heute dem Ge-

meindebudget vielfach in gleicher Weise zugute, wie der Rein-

gewinn der Staatslotterien dem Staatsbudget.

In zweiter Linie besteht für den Staat ein bedeutendes, ego-

istisches Interesse an der Durchführung des Prämiensparsystems und

man möchte glauben, dal3 dieses, da er seit Jahrzehnten die soziale

Seite des Sparwesens so wenig berücksichtigt und gefördert hat,
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zu seinem Entgegenkommen, das er noch etliche Jahre vorher ver-

weigert hat, beigetragen hat. Da in den Mai- und Junidebatten

1904 der preußischen Parlamente eine stärkere Heranziehung der

Sparkassen für den Staatskredit von seiten der Regierung ange-

kündigt wurde, so wird auch dieses Moment bei der Beurteilung

des Scherischen Projektes, das seinem Abschluß einige Monate vor-

her nahekam, schwer in die Wagschale gefallen sein.

Das dürfte auch eine in der zweiten Schrift Scherls (S. 20) ein-

laufende Bemerkung, die nur in losem Zusammenhang mit dem
anderen Text steht, verraten:

„Aber die Gegner des Sparsystems übersehen, daß auch ohne

dieses System über kurz oder lang Vorschriften über eine stärkere

prozentuale Anlage der Spargelder in Staatspapieren kommen
werden." In der Tat würde mit der Einfuhrung des Seherischen

Systems, wie wir gesehen haben, ein bedeutend größerer Effekten-

besitz sich als notwendig erweisen, jedenfalls aber — und das wird

die Regierung hauptsächlich im Auge gehabt haben — werden

milliardenreichere Sparkassen, wenn man einmal die Anlage in

Reichs- und Staatspapieren zu einem gewissen Prozentsatz der Ge-

samteinlagen statuiert, bessere und iahigere Institutionen zur Hebung
des Staatskredits bilden, als sie es derzeit sind

Was wollen 7 MÜUarden preufiisches Sparkassenaktiwermögen

(1902), wovon noch kein Zehntel aus Reichs- und Staatspapieren

berteht, bedeuten?

In Frankreich liegt der Betrag von einer Bfilliarde zu Zwecken

des Staatskredits allein bei den Postsparkassen, in Rußland das

Doppelte und in Grofibrittannien und Irland das Zweieinhalbfi^he.

Wenn nun die Sparkassen neue Milliarden zugeführt bekommen,

gleichviel welchen Zwecken sie damit entzogen werden, dem Staate

sind sie hochwillkommen, wenn er den angedrohten Anlagezwang

in Effekten zu einem gewissen Prozentsatz durchfuhrt Damit ließe

sich den Milliardenschulden eine wirksame Forderung im Kurse zu-

wenden.

Das soziale Moment, das im Scherischen System liegt: das

Abholungsqmtem, konnte der Staat durch die Indienststellung seiner

Post für die Sparkassen, die er seit Ablehnung des Postsparkassen-

wesens — obwohl damals im Reichstag ^) und in der Konunission die

Der Rddutagsabgcordnete Gflatlier Inlezte daimlt: „Wean eiae Ver-

bittdimg der Pott nait den kommunalen Sparkaesea geseliaffiea wSide, so swdfle idi
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Mitwirkung der Post bei Annahme, Übertragung und Rückzahlung

gefordert wurde— beharrlich geweigert hat, in weit vollendeterem

Maße erreichen, als es dem Seherischen System gelingen konnte.

Nach diesem Verhalten muß das soziale Interesse des Staates an

der Scherischen Sparkassenreform eingeschätzt werden.

„Ücn Spartrieb der weiten Massen zu wecken, ihren Wohl-

stand zu fördern, in Tausenden durch Schaffung eines kleinen Be-

atzcs die Hoffnung auf eine weitere stetige Verbesserung ihrer

materiellen Lage hervorzurufen und damit innere Zufriedenheit zu

verbreiten, ist mein Ziel gewesen" sagt Scherl. Der Hauptanlaß

der S3rmpathic bei vielen Sparkassen und des Interesses des Staates

sind nicht gleiche soziale Erwägungen in idealer Reinheit gewesen.

Die wahren Gründe der Freundschaft für das Scherische Spar>

System war hier nur der daraus fiir ihre kommunalen Bedürfnisse,

dort der für den Staatskredit resultierende Vorteil

Als Mayet in seinem Lotterieprojekt jene Anreizung der Sparer

durch eine Lotterie in der Weise durchgeführt haben wollte, daß die

Sparkassen hierfür einen Teil ihrer Überschüsse hingeben sollten,

war der Beifall bei den Sparkassen schwach; Abzüge von ihrem

Reingewinn sind Opfer, zu denen die deutschen Sparkassen

sich nicht gerne verstehen. Der Mayetsche Entwurf hat freilich

die Schwäche, daß er das Abholungsverfahren, welches das Scherische

System auszeidmet, ausschaltet und nur die für fleißige Sparer

einstmals in großem Umfange übliche Prämierung andauernden

Sparsinns in Form einer Lotterie kleidet Da er die Individuali-

sierung des Sparbuches nicht als Forderung aufnimmt, also jegliche

Jahreseinlage, ob von arm oder reich, zur Anteilnahme berechtigt

erklärt, so YiaX er damit jenen sozialen Kern der Prämierung, die

den Spareifer gerade des unbemittelten Sparers anregen sollte,

w^genommen; eine derartige Prämierung für jcdcrnwnn aus den

Zinserübrigungen aller, besonders der kleinen Sparer, läßt sich unter

diesen Umständen nicht rechtfertigen. Wenn man aber wirklich die

Lotterie nicht vermeiden zu können glaubt, so könnten Prämien-

lotterien für die kleinen Sparer phne Zinsverlust fiir diese aus den

Überschüssen noch am ehesten Billigung zuerkannt werden. Der

Staat freilich geht hier leer aus; wird er dieser Institution seine

Hilfe leihen?

kcnea Augenblick, dafl das Sparkanenwcsoi in Dentidiland das allercfste der Wdt

werden würde. Cf. zu dieser Frage: Schanz in der Beilage lur Allgemeinen Zeitung

Nr. 4 tt* 5 Jahrgang iS9Si Scbaclincrr Das bayerische Sparkassenwesen S. 78 ff.
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Man kann die Betrachtung des Seherischen Systems nicht ab-

schließen, ohne seine Eigenschaft und Einwirkung als Lotterie zu

würdigen.

Hermann, ebenso wie die heutigen X'ertreter der modernisierten

Idee, sieht in solcher Sparlotterie das beste Mittel, bei Aufhebung

der Staatslotterie, die Spiellust des Volkes zu befriedigen und ali-

mählich in die verständige und ruhige Anlage des Ersparens zu ver-

wandeln.

Zur Reform des Lotteriewesens mag das Scherische System

seine Vorzüge bieten, aber darum handelt es sich ja in der Tat

nicht, sondern es soll neben die Staatlotterien, auf die zu ver-

zichten bei der heutigen Finanzlage wohl weniger als je Greneigt*

heit besteht, eine neue Lotterie gestellt werden.

Wenn Oberregieningsrat Evert sagt: „Freihch könnte die

Scherische Lotterie, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar,

nachteilig wirken, indem sie den Spieltrieb in zahlreichen Personen

weckt, welche denselben dann zu ihrem Schaden auch in weniger

verfänglichen Lotterien und anderen Spielgelegenheiten betätigen",

so ist das völlig zutreffend. Solange die anderen Lotterien nicht

durch die Sparlotterie ersetzt werden, wird die so geweckte Spar-

spiellust auch jenen neue Anhänger gewinnen. Und wenn wir der

Scherischen Sparlotterie nur als Obergangsqntem, und jedenfalls

nur unter vorangegangener Aufhebung der bisherigen Lotterien,

eine gewisse Berechtigung zuerkennen, so werden wir dem Ideengang

jenes Vordersatzes jedenfalls eher gerecht als Evert mit seinem Nach-

satze: „Hieraus aber wäre gerechter- und logischerweise wohl nur

die Beschränkung dieser letzteren Gelegenheiten, nicht aber die der

Scherischen Lotterie zu begründen,*' denn daran jene zu beschranken

denken die Staaten nicht, diese aber wird mit ihrem ungünstigen

Einflüsse eben neu gegründet

Staaten, die durch den Verzicht auf die Staatslotterien all-

mählich im Volkscharakter wieder die Spiellust gemindert haben,

werden sich wohl nicht entschließen die jahrzehntelange Bildungs-

arbeit mit einem Schlag wieder au&uhebon, aber auch in Preußen

bestehen doch ebenfalls gewichtige Bedenken gegen die mit dem
Scherischen System veri>undene Popularisierung des Spielens.

Ob nun der Spieltrieb an sich sittlich oder unsittlich ist, es

ist jedenfalls ein ökonomischer Vorteil, wenn er in möglichst ge-

ringem Mafie vorhanden ist

Kann so das Scherische System unter den derzeitigen Ver-
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hältnissen, da ihm als dem kleineren Übel die Staatslotterien nicht

weichen, von ung^ünstigem Einfluß sein, wird es also der Idee einer

Lotteriereform nicht gerecht, so dient seine Verknüpfung mit dem
Sparwesen auch nicht zur sozialen Reform dieser Institution.

Hoffen wir, daß aus diesen Reformprojekten, die hier nur vom
Standpunkt der Interessen der kleinen Sparer beleuchtet sind, der

soziale Gehalt, der in ihnen steckt, den Sparkassen nicht verloren

geht, daß ihnen aber alle Änderungen ihrer Organisation, ihrer

Kardinaltugendea und notwendigen Fundamente erspart bleiben.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Aiclitv far SoomlwÜMBSChafk u. SoiulpolUk. m. (A.

C

kw. C. u. St. XXI.) i. It
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Die preußischen Berggesetznovellen.

Von

GEORG GOTHEIN,
Bergrat a. D., M. d. R., Breslau.

Die preufiische Berggesetzgebung, welche in dem allgemeinen

Berggesetz von 1S65 ihren Abschluß iand, verfolgte im wesentlichen

zwei grofie Ziele: einmal das, ein gegen Eingriffe der
Bureaukratie gesichertes Bergwerkseigentum zu
schaffen und damit den Bergbau kreditfähig zu machen,

d. h. ihm diejenigen Kapitalien zuzuführen, ohne welche er die

notwendige grofiindustrielle Entwicklung nicht zu nehmen vermag.

Sodann aber kam es dieser Gesetzgebung darauf an, auch den
Betrieb loszulösen von der Bevormundung der staat-

lichen Bergbehörden, das „Direktionsprinzip" zu be-

seitigen, das den Beigwerksbesitzem bzw. den Gewerken im
wesentlichen nur die Rolle der Zubufie Leistenden oder Ausbeute

Empfangenden zuwies, ihnen aber eine Einwirkung auf den Betrieb

selbst verwehrte. Indem das Gesetz dem Besitzer die Betriebs*

freiheit gab, überließ es ihm die Regelung des Veiliältnisses zu

den Bergarbeitern, iiihrte es den freien Arbeitsvertrag auch für den

Bergwerksbetrieb ein.

I. Der Gesetzentwurf gegen das Stillegen der Zechen.

Das Bergwerkseigentum in Preufien ist vom Grundeigentum

losgelöst; es hat seinen Ursprung in der Bergbaufreiheit,
d. h. in dem Recht eines jeden, die von ihm zuerst gefundenen

Mineralien — soweit sie nicht gesetzlich dem Grundeiigentümer

vofbehalten sind — auf ihrer natürlichen Lagerstätte abzubauen.

•4
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Die Grenzen, innerhalb welcher dieses Abbaurecht dem Finder zu-

stand, die Rechte und Pflichten, die damit verbunden waren, wurden
durch die Bergordnungen bestimmt. Das Bergregal war im

wesentlichen das Recht zum Erlaß solcher Bergordnungen, und das

Recht der Besteuerung des Bergbaues; denn das Aufeichtsrecht

über den Betrieb ist allgemeines Polizeirecht, es ist kein eigentlicher

Ausfluß des Bergregals ; daran wird auch durch die Tatsache nichts

geändert, daß das Bergregal als ein regale minus in den Besitz

von Privaten übergehen konnte, denen dann die Ausübung der

Bergpolizei oblag. Die Übertragung polizeilicher Hoheitsrechte an

Private — vor allem an Grundbesitzer — ist ja in der ganzen

früheren deutschen Rechtsentwicklung etwas ungemein Häufiges.

Jedenfalls beruht das Bergwerkseigentum aber in dem alten

deutschen Rechtsgrundsatz der Bergbauireibeit, nicht in dem Berg-

regal.

Der erstmalige Erwerb des Bergwerkseigentums geschieht durch

das Finden, Muten (d. h. den Antrag auf Verleihung des Bergwerks-

eigentums bezüglich der gefundenen Mineralien in dem gewünschten

Felde) und Verleihen. Dem Finden geht in den meisten Fällen

das Schürfen (Aufsuchen und Bloßlegen des Minerals auf der Lager-

stätte) voraus, das in neuerer Zeit, wo das Aufsuchen gewöhnlich

in großen Tiefen nötig ist, meist durch Bohrungen erfolgt. Dem
Schürflustigen muß der Grundeigentümer die Benutzung seines

Grund und Bodens g^en Vergütung des ihm entstehenden Schadens

gestatten.

Der Erwerb des Bergwerkseigentums unterscheidet sich von

dem alles anderen Eigentums insofern, als er auch heute noch auf

anderem Wege als durch Kauf, Tausch oder Erbgang, nämlich auf

dem der Okkupation möglich ist; ein ähnlicher X'organg findet

sich beim Fang der Fische im freien Meer, nur daß hier mobiles,

nicht immobiles Eigentum erworben wird.

Die Verleihung sichert den Muter in der ungestörten Ge-

winnung des Minerals innerhalb des ihm verliehenen Feldes. Wie
aber der Begriff der Bergbaufreiheit diktiert war von der wirt-

schaftlichen Notwendigkeit, den Bergbau nicht von dem Belieben

des Grundeigentümers abhänin;.^ zu machen, sondern ihn jedem

Baulustigen zu ermöglichen, damit im allgemeinen Interesse die

notwendigen Mineralien gefördert würden, so kannte das

deutsche Bergrecht von altersher einen Zwang zum
JBergwerksbetriebe im öffentlichen Interesse. Dieser

II*
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Zwang wurde einmal ausgeübt durch die Feldessteuer, die

auch von nicht betriebenen Gruben erhoben wurde « durch die

zwangsweise Ausschreibung von Zubußen zum Betrieb

in der Zeit des Direktionsprinzips, d. h. des Betriebes durch die

Bergbehörde, schließlich durch die Entziehung des Berg-
werkseigentums, das dann von einem Anderen neu gemutet

werden konnte.

Man kann nicht behaupten, daß alle diese Zwangsmittel (in

Wirklichkeit gab es noch eine Anzahl anderer) einen schwunghaften

Befgwetksbetrieb zur Folge gehabt hätten. In unruhigen und wirt-

schaftlich schlechten Zeiten erlag trotzdem der Bergbau oder wurde

er auf das äußerste eingeschränkt; und in ruhigen wirkten gerade

die Unsicherheit des BesitEes, die Möglichkeit, ihn durch Entziehung

bei zeitweiser Einstellung zu vertieren, die Feldessteuer bei Nicht-

betrieb, die hohen Bruttoateuem von der Förderung (der Beig-

zehnte usw.) dahin, daß dem Bergbau die zu einem nachhaltigen

Betrieb notwendigen Kapitalien nicht zuflössen. Die neue preußische

Betggesetigebung erieichterte die Steuerlast, schaffte dem Besitzer

die VerfÜgungs- und Betriebsfreiheit und machte aus dem Beig-

wericseigentum ein gesichertes kreditfähiges immobiles Eigentum.

Allerdings wurde der Betriebszwang bzw. die Entziehung des

Bergwericseigentums aufrecht eriialten, sofern der Betrieb im öflent-

lichen Interesse erforderiich war, aber die VerEuser des Berggesetzes

umgaben diese Bestimmungen wohl bewußtermaßen mit so vielen

Kautelen, daß der berühmte § 65 des A3.G. ein Messer ohne

Klinge wurden an dem auch das Heft fehlte. Der Betriebszwang

und die Entziehung des Bergwericseigentums war eben etwas, was

sich mit der Hauptaufgabe jener Gesetzgebung, dem Bergbau Kapital

zuzuftihren, nicht vertrug; wollte man das letztere^ durfte man das

erstere nicht praktisch werden lassen.

Das preußische Berggesetz von 1865 hat seine Aufgabe glänzend

erfüllt Selbst in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation fehlte es dem
Bergbau nicht an Kapital; selbst lange Jahre andauernde Ertrag-

losigkdt vermochten nu:ht es fernzuhalten. Und Hand in Hand
damit nahm die bergbauUdie Technik — nicht mehr eingeschnürt

durch das Direktionsprinzip des Staates — einen außerordentlichen

Aufschwung; der Privatbetrieb wurde in dieser Beziehung vieliadi

vorbildlich fiir die Staatsbetriebe.

Den fortwährend sich steigernden Anforderungen der machtig

aufstrebenden deutschen Industrie sowie der wachsenden Bevölkerung
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an stark vermehrte Mengen mineralischer Brennstoffe ze^e sich

der private Kohlenbergbau im wesentlichen gewachsen. Denn
wenn auch in einzelnen Perioden wildester Hochkonjunktur einmal

Kohlenknappheit eintrat, so beschränkte sich diese Erscheinimg

nicht auf die Frivatgniben, sondern zeigte sich in gleichem Made
auf den sehr um&ngreichen staatlichen Steinkohlenbergwerken; und

da, wo wir es, wie im Eisenbahnwesen, &st ausschliefllich mit dem
Staatsbetrieb zu tun hatten, haben wir in solchen Zeiten mindestens

im gleichen Mafie an Wagenmangel gelitten. Mit Ausnahme relativ

kurzer Hochkonjunkturea erfuhr auch die Qualität des Produkts die

längste Zeit eher eine Verbesserung ab eine Verschlechterung; auch

die Preise gaben bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre nur in

kurzen Perioden den Konsumenten Anlaß zu Klagen, und solchen

Zeiten standen meist wesentlich längere gegenüber, in denen die

Produzenten begründeten Anlaß hatten, sich über schlechte Preise

zu l)cschweren. Die Preisbildung war eben eine natürliche, sich

aus Angebot und Nachfrage ergebende, die Konkurrenz der Produ-

zenten sorgte dafiir, daß sich ein Marktpreis, kein Monopolpreis

bildete.

Bei P>laß des preußischen Berggesetzes konnte man mit einer

Konzentration des Angebotes in Bergwerksprodukten, speziell in

Kohlen und Salzen nicht rechnen; gerade die erstrebte lebhafte

F-lntwicklung des Bergbaus muUte das Gegenteil bewirken uhd hat

dies zweifellos lange getan. Wenn das Berggesetz vielmehr eine

Vergrößerung und Konzentration der Bergwerksbetriebe durch die

Bestimmungen über die Konsolidation benachbarter Bergwerke

systematisch förderte, so waren im wesentlichen technisch-wirt-

schaftliche Gründe dafür maßgebend. Mit dem Tieferwerden der

Grfuben wurden die Schachtanlagen kostspieliger; selbst bei zur

Lagerung günstiger Streckung des Grubenfeldes mußte das .Maxi-

malfeld von 500000 (Juadratlachter (2189000 qm) vielfach nicht

ausreichend erscheinen, ganz abgesehen davon, daß die Feldes-

streckung sehr häufig einen rationellen Abbau nur durch Hinzu-

schlagen benachbarter Grubenfelder möglich machte. Der Eigen-

betrieb jedes einzelnen Grubenfeldes machte schließlich das Stehen-

la.sscn umfangreicher Markschcidc-i Grenz- )Sicherheitspfeiler nt»tig;

die darin anstehenden Mineralien gingen dauernd der Gewinnung

verloren. Alles das drängte dahin, größere Felder und Betriebe zu

schaffen.

Es kam weiter hinzu, daß die sich mit dem Bergbau
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bereits be&ssenden Industriellen naturgemäß geneigt waren, ihr

Kapital weiter im Bergbau zu investieren, da6 sie es voRugsweise

waren, die sich mit Schürfen und Muten abgaben, und daher der

neu verliehene Bei^erksbesitz sich ganz vorzugsweise in der Hand
der alten Bergwericsbesitzer, Gewericen und Gewerkschaften kon-

zentrierte. Schliefilich hat die Besitzform der Aktiengesellschaft

auch nach dieser Richtung hin konsolidierend gewirkt Die Gewerk-

schaft, die kein festes Kapital hat, findet nut der Au&ehrung der

Substanz ihr naturgemäfies Ende. Die Aktiengesellschaft dagegen

mu6 standig dafür Sorge tragen, dafl ihrem auf der Passivseite der

Bilanz zu buchenden Aktienkapital, Obligationen und Reservefonds

entsprechende Werte (der Fundus) auf der Aktivseite gegenüber-

stehen; sie erreicht ihrem Wesen nach übefhaupt kein natürliches

Ende; sie mufi daher, wo der Bergbau ihr Zweck ist, möglichst

seine unbeschränkte Nachhaltigkeit erstreben und sie errekht dies

durch Erweiterung ihres Bergwerksbesitzes.

NatÜriich, alle die Vorteile des Großbetriebes: verringerte

Generalkosten, bessere Betriebsdispositionen, Ausschluß lokaler Kon-

kurrenz wirkten mit zum selben Ziele. Und last not least das Be-

streben der Kohlen in großem Umfang konsumierenden Industrien,

namentlich der Eisen- und Metallhiitten, sich in ihrem Kohlenbezug

unabhängig zu machen. Namenilich in Zeiten des besseren Geschäfts-

ganges war es diesen häufig nicht möglich, die benötigte Kohle

oder das Erz in erforderlicher Men^e und Bcschaft'enlicit zu erlangen,

gpnz abgesehen davon, daß ihnen der Vorteil der Konjunktur dann

durch die hohen Materialpreise außerordentlich geschmälert wurde.

Und wo heimische Erze die Grundlage der Hüttenindustrie

bildeten, war es für diese um so notwendiger, möglichst viel Berg-

werksbesitz zu erwerben, um sich für die Dauer zu sichern. Nicht

der augenblickliche Bedarf, sondern die Möglichkeit, diesen dauernd

zu decken, mußte hier maßgebend sein. Der Grubenbesitz wurde

erworben nicht um ihn in absehbarer Zeit zu betreiben, sondern

um den Bestand des eigenen industriellen Großunternehmens zu

sichern.

So kam es, daß der Bergwerksbesitz — insbesondere an Stein-

kohlen, aber auch an Kalisalzen, die eine besonders kostspielige

Aufeuchung und Erschließung erfordern, in manchen Gegenden aber

auch der an Erzgruben — immer mehr in wenigen Händen ver-

einigt wurde.

Damit war aber die Möglichkeit der KartelUenmg gegeben
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und zwar um so leichter, als bei dem hohen Gewicht der Beig-

werksprodukte und den im Verhältnis zum Vetkaufewert relativ

hohen Flachten die Absatzgebiete der einzelnen Produktionsreviere

begrenzte sind» was sogenannte unbestrittene Absatzgebiete neben

weniger wichtigen bestrittenen zur Folge hat Die Kartellierung

in Kohlen brauchte deshalb nicht alle deutschen Kohlenreviere zu

umfassen, sie erwies sich filr jedes einzelne Ki^enbecken ab aus-

reichend. Der Saarkohlenbeigbau war ohnehin fest ganz in der

Hand des Staates konzentriert, aber das gröfite deutsche Kohlen-

gebiet, das Ruhrfoecken, war ganz im Privatbesitz; hier war nun der

Konzentration^rozeß so weit vorgeschritten, da6 es gelang, die ver*

schiedenen Interessen und Köpfe unter einen Hut zu bringen, das

Ruhrkohlensyndikat zu schaffen, die Konkurrenz so gut wie ganz

auszuschließen. Dem Staat war es seiner Zeit noch gelungen, sich

dort einen größeren Feldeabesitz zu sichern und in Angriffzu nehmen,

aber der im letzten Jahr unternommene Versuch, die Hibemia, eine

der größten westfälischen Gesellschaften, zu verstaatlichen, mißlang;

nur ein großer TeU ihres Aktienbesitzes ging in den Staatsbesitz

Uber.

Das Kohlensyndikat setzt nicht nur einseitig, d. h. im sog.

unbestrittenen Gebiet konkurrenzlos, die Preise fest, es hat auch die

Selbständigkeit des Kohlenhandels vollständig beseitigt; denn die

wenigen übrig gebliebenen Händler sind tatsädilich nur Agenten

des Syndikats; es schreibt den Konsumenten vor, ob sie auf dem
Bahn* oder Wasserw eg beziehen sollen und wo es den letzleren

anordnet, stedct es die FrachtdifTerenz in die Tasche. Kohlenschiffe

auf dem Rhein dürfen nur durch Dampfer des in seinen Diensten

stehenden Kohlenkontors geschleppt werden ; es bestimmt die Grube

und Kohlensorte, von der, bzw. welche der Konsument zu beziehen

hat; es schreibt die Bezugsbedingungen dafür vor und setzt Straf-

j^ircisc für solche Abnehmer fest, welche es sich beikommen lassen,

ihren Bedarf nicht ausschließlich vom Syndikat zu beziehen; es be-

stimmt bei Strafe der Nichtlieferung^ die Zwecke, zu denen der

Kaufer die gekaufte Kohle verwenden darf. ¥.s> ist in der Lage,

ganz nach seinem Belieben einem Konsumenten den Kolilcubczug

zu verweigern und da eine Konkurrenz nicht besteht, über Gedeih

und Verderb von dessen Unternehmen /.u entscheiden. Es setzt

nach seinem Belieben die Kohlenprcise an den einzelnen Punkten

des unbestrittenen Absatz^^ebietes verschieden fest und hat damit

die Entwicklung der Industrie in den verschiedenen Teilen dieses
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Gebiets in seiner Hand. Durch die Gewährung oder Nichtgewährung

sog. Exportprämien d. h. von Rückveigütungen auf die künstlich

erhöhten Kohlenpreise übt es bei den zur Ausfuhr gelangenden

Fabrikaten einen gewaltigen Druck auf die weiter verarbeitenden

Industrien zur Kartellbildung aus; es fördert schliefilich die Aus-

landsindustrie durch ErsteUung billigerer Kohlen* und Kokspreise

auf Kosten der Inlandsindustrie.

Damit übt ein solches Judikat, insbesondere für die Industrie,

welche die KoMe nun einmal nicht entbehren kann, eine Macht aus,

gegenüber der die des Staates relativ unbedeutend ist Es ist ein

Staat im Staate; und diese Macht in den Händen der wenigen

leitenden Persönlichkeiten ist um so gefahriicher, als die wichtigste

Aulgabe dieser Machtigen darin besteht, viel Geld zu verdienen;

das Kartdl soll ja den Produzenten, nicht den Konsumenten nützen.

Die Wirkungen des Syndikats waren zunächst die, dafi die

grofien Kohlenkonsumenten in ganz anderem Mafie als bisher be-

strebt waren, sich bezüglich ihres Kohlenkonsums unabhängig zu

madien, d. h. eigene Kohlengruben zu erwerben: ein Hochofen-

und Stahlwerk ohne eigenie Kohlen und Koks war nicht mehr

lebensfähig d. h. nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber den über

eigenen Brennstoff verfugenden Werken. Es wurde damit die ver-

tikale Konzentration in der Industrie — speziell der Eisen- und
Metallindustrie — gezeitigt bzw. gefördert

Alle diese Gre&hren würden die Regierung nicht veranlassen, an

eine Änderung der Gesetze zu gehen, auf Grund deren sich soldie

Monopole bilden konnten. Im Gegenteil, noch heute stehen die

leitenden Krdse im Reich wie in der preufilscfaen Regierung auf

dem Standpunkt, daß es sich hierbei um durchaus gesunde und
erfireuliche Entwicklungstendenzen handele, und dafi die Angabe
der Staatsregierung damit erschöpft sei, ungesunden Ausschreitungen

der Kartelle entgegenzutreten; solche aber vermochte man in den

vofstehend dargelegten Syndikatsmafinahmen und l^^ricungen bisher

nicfat zu erblicken. Im Gregenteil: man erstarb förmlich vor der

„Weisheit der Leitung des Kohlensyndikats".
Eine solche Haltung wird begreiflich, wenn man erwägt, dafi

der preufiische Staat selbst im gröfiten Umfange Grubenbesitzer ist

und dafi er diesen seinen Besitz im vollen Einverrtändnts mit der

groden Mehrheit von Abgeordnetenhaus und Herrenhaus nidit im
voilkswirtschafUichen Interesse, sondern ausschließlich wie ein guter

Kaufmann d. h. zur Erzielung des höchsten Profits verwaltet Von
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dieaem Standpunkt aus begrüßt er das Hochhalten der Preise durch

die ^ndikate um so freudiger, je mehr er als Outsider nicht zu einer

Einschränkung der Produktion genötigt ist und auch su den sonstigen

Syndikatslasten nicht beizutragen braucht Wo ohne seine Mit-

wiricung die Syndikatsbildung nicht zustande kommen würden wie

beim Salinenkartelli beim Kalis3mdikat u. a. m., da fördert er diese

mit allen BAitteln und stellt sich selbst an deren Spitze.

So ist es denn nur natürlich, daß die jetzige Aktion der

preußischen Regierung sich nicht gegen die Ursache der großen

Ge&hr der Monopolisierung des Bergbaus in den Händen einer

privaten Gesellschaft wendet, sondern lediglich gegen eine relativ

geringfvigige Nebenwirkung der Syndikatsbildung, gewissermaßen

gegen einen Schönheits- oder richtiger gegen einen Konstruktions-

fehler, der schließlich dem Bestand des Syndikats selbst gefahrlich

werden konnte; Der Handdsminister Möller legte bei der Ein-

bringung des Zechenstillegungsgesetzes besonderen Wert darauf,

„nicht als ein Feind der Kartell- und Syndikatsbewegung, sondern

als ihr Freund und Förderer" zu erscheinen.

Das frühere Kohlensyndikat gewährte (ur jede Neuanlage eines

Förderschachts eine bestimmte Vermehrung der Beteiligungsziffer;

das führte bei denjenigen Zechen, welche ein Bedürfnis fühlten, ihre

Förderziffer zu steigern, zur Anlegung neuer Schächte, auch wenn die

bestehenden zur Bewältigung einer selbst viel größeren Förderung

völlig ausgereicht hätten. Abgesehen von der UnWirtschaftlichkeit

derartiger Anlagen hatte das die Wirkung, daß die anderen Syndi-

katszechen, die diesen Weg nicht beschritten, in ihrem Anteil am
Kohlenabsatz beschränkt wurden. Bei der Neukonstituierung des

Syndikats suchte man diesen Fehler zu vermeiden und setzte daher

die Beteiligungsziffer fiir jede einzelne Grube definitiv fest. Um
aber auch die Hüttenwerken gehörigen Kohlenzechen zum Eintritt

ins Syndikat zu bewegen, sah man sich genötigt, diesen die Kon-

zession zu machen, daß der Selbstverbrauch ihrer Hütten nicht in

die Syndikatsbeteiligung eingerechnet wurde. Je mehr durch das

Hochhalten der Kohlenpreise die Hüttenwerice ohne eigenen Brenn-

stoff in ihrer Leistungsfähigkeit zurückgingen, um so mehr erstarkten

die Hütten mit eigenen Zechen; damit wuchs deren Kohlenverbraucb.

Die sog. Huttenzechen konnten unter dem neuen Syndikats-

vertrage ihre Förderfahigkeit also immer besser ausnutzen, die an-

deren immer schlechter. Das führte einerseits dazu, daß die großen

kapitalkräftigen Kohlengcsellschaften nunmehr Hüttenwerke kauften
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bzw. sich mit solchen fusionierten, um bei Ablauf des jetzigen

Syndikatsvertrages (191 5) eine bessere Position zu haben, sie nötigte

sie aber andererseits darauf Bedacht zu nehmen, ihre Förderung

schon jetzt zu steigern. Das Mittel hierzu war, unrentable oder

weniger rentable Zechen zu kaufen, diese stillzulegen und die

ihnen zustehende Förderquote auf ihre eigenen Ghruben zu über-

tragen.

Die grofie Mehrzahl der so aufgekauften und stillgelegten

Gruben würde auch ohne die fragliche Bestimmung des Syndi-

katsvertmges — ja ohne das Syndikat wahrscheinlich noch

rascher — zum Erliegen gekommen sein, weil ihre Produktions-

kosten eben hoher als die der anderen Grruben sind, ihre Lebens-

dauer also infolge des Hochhaltens der Kohlenpreise durch das

Syndikat noch verlängert wird. So sehr man es bedauern mag,

dafi durch das Stillegen unrentabler Zechen die darin noch an-

stehenden Kohlen vielleicht iUr immer veiloren gehen, so kann es

doch unmöglich die Aufgabe sein, diese nut Verlust zu gewinnen

oder die Preise auf Kosten der Konsumenten so hoch zu schrauben,

dafi die Gewinnung noch rentiert Das eine wie das andere wäre

unwirtschaftlich.

Für die Ortschaften in der Nähe der zum £rliegen konmienden

Zechen ist die Stillegung aber natüilich euie schwere wirtschaft-

liche Schädigung und um so schwerer, je mehr Zechen in der

Nachbarschaft von diesem Schicksal betroffen werden. Unrentabel

oder weniger rentabel sind aber die Zechen des südlichen Teils

des Ruhrbeckens» die in der Nähe der Ruhr belegenen eigentlichen

Ruhrzechen. Einmal ist ihre Kohle meist nicht von so guter Be-

schaffenheit, wie die der weiter nördlich gelegenen Schächte, so-

dann haben sie mangels einer schützenden Decke überlagernder

jüngerer Schichten weit mehr unter Wasserandrang zu leiden und

damit sehr viel grofiere Ausgaben für Wasserhaltung zu leisten;

drittens sind die Lagerungsverhältnisse der Flötze meist weniger

günstig, als weiter nördlich und schliefilich sind die Gnibenfelder

viel£sich zu klein und zu ungünstig' ^'cstreckt, um einen rationellen

Abbau zu ermöglichen. Diese ungünstigen Verhältnisse liefien sich

zu einem guten Teil überwinden durch Zusammenlegung der kleinen

ungünstig gestreckten Felder und Konzentration der Wasserhaltung

und des Betriebes. Die grofie Zersplitterung des Besitzes in dieser

Gegend erschwert aber ein solches Vorgehen — wie es seiner Zeit

im Aachener Revier von der Vereinigungsgesellschaft mit Erfolg
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durchgeführt worden ist — ganz aufierofdeotUch; und ein Zwangs-

mittel dazu, wie es im Zusammenlcgungsverfiüiren für landwirt-

schaftliche (rrundstücke besteht, ist im Berggesetz nicht vorgesehen.

Die Anregung des Abg. Schmieding nach dieser Richtung das Berg-

gesetz zu erweitem, ist sicher sehr beachtenswert, aber die

Schwierigkeiten scheinen einstweilen zu grod gewesen zu sein«

Jedenfells ist die Neigung der Besitzer solcher wenig rentabler

Zechen zur Zusammenlegung so gut wie ganz verschwunden, seit-

dem die letzteren durch ihre Förderbeteiligungszifler einen hohen

Verkau&wert erlangt haben« Jeder Mensch nimmt eben lieber ein

schönes Stück bares Geld, statt der sehr zweifelhaften Aussicht,

vieUeicht später einmal auf andere Weise etwas zu verdienen, oder

nicht zu verdienen.

Die Stillegung einzelner Zechen im südlichen Ruhrrevier hat

aber noch dne weitergehende gefahrliche Bedeutung. Scheiden sie

mit ihrer Wasserhaltung aus, so wird för die übrig bleibenden Be-

triebszechen die Aufgabe, die Wasser zu halten, eine so schwere,

daß sie diese nicht nur mit ihren vorhandenen Wasserhaltungs-

maschinen nicht mehr bewältigen können, sondern daß diese Auf-

^'abc dann überhaupt so groß und kostspielig wird, daß in dem
Erlös der Kohlenförderung ein Äquivalent dafür nicht mehr ge-

funden werden kann. Also durchaus rentable Zechen können durch

das Stillegen von Nachbarzechen ebenfalls zum Erliegen gebracht

werden. Das bedeutet aber das Aufhören des Bergbaus an der

eigentlichen Ruhr, eine weitgehende Beschäftigungslosigkcit der

dort ansässigen Bevölkerung und im Zusammenhang damit eine

große Devaluierung aller Immobiliarwerte daselbst. Daß damit

auch eine Verschlechterung der sozialen Lage der Bevölkerung

Hand in Hand gehen würde, ist klar.

Man mag diese Befürchtungen für übertrieben halten, man mag
zugeben, daß es nur eine räumlich sehr beschränkte Gegend ist,

die davon betroffen wird, jedenfalls wird man anerkennen müssen,

daß der Umfang der zu erwartenden Schädigung über die privater

Interessen hinausgeht, daß hier das öffentliche Interesse in Frage

kommt.
Das bestehende Berggesetz versteht unter dem öffentlichen

Interesse, welches den Betriebszwang rechtfertigt, nur den Mangel

an den benötigten Mineralien in der betr. Gegend. Da die Kohlen

aus den nördlichen Gruben mit geringen Frachten nach der Ruhr

gebracht werden könnten, kann dort von einem Kohlenmangel
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auch nach Stillegung der eigentlichen Ruhrzechen mcht die Rede
sein; es ermöglicht also ein Einschreiten der Behörden nicht;

diesen hierzu die Handhabe zu geben, ist der Zweck der einen

Novelle zum Berggesetz.

Natürlich will der Gesetzentwurf den Beigwerksbesttzer nicht

zwingen, ein unrentaUes Bergwerk fortzubetreiben; er kann ihm
nicht zumuten, Geld und Arbeit hineinzustecken, wenn anzunehmen

ist, dafi beides verloren ist Aber die aufierordentlich schwierige

Frage ist eben die^ ob ein Bergwerksbetrieb „Gewinn verspricht".

Darüber sind die Meinungen der Sachverständigen oft geradezu ent-

gegengesetzte.

In einer unter Vorsitz des Obecberghauptmanns stattfindenden

Konferenz der Interessenten der stillzulegenden Zechen hielt der

zustandige königliche Bergrevierfoeamte den Fortbetrieb der Zeche

Julius Philipp iur aussichtsvoll; der Dezernent bdm Oberbergamt

kam zu der entgegengesetzten Ansicht und der Oberberghaupt-

mann äufierte dazu wörtlich:

„Es geht aus den Auslassui^n hervor, daß die beiden Herren

der hiesigen Bergbehörde, die mit der Sache zu tun haben, diver-

gierender Meinung sind. Das könnte überraschen, mich persönlidi

überrascht es nicht, denn in der Erde ist es dunkel"

Den Betriebszwang aber nur auf solche Bergwerke auszudehnen,

welche — wie der Abg. Hilbck verlangte — „gewinnbringend"

sind, hat das Bedenken gegen sich, daß ein Bergwerksbesitzer, der

eine Zeche stillegen will, es nicht allzu schwer finden würde, den

Betrieb so einzurichten, daß ein Gewinn dabei nicht herausschaut

Der Zweck des Gesetzes ließe sich damit illusorisch machen.

Bedenklich ist es auf der anderen Seite, daß sowohl über das

Vorliegen „überwiegender Gründe des öffentlichen Interesses", wie

auch über die „Gewinn versprechenden Aussichten des Betriebes"

lediglich Verwaltungsinstanzen zu entscheiden haben sollen.

Leistet der Bergwerkseigentümer der Aufforderung zur Eröff-

nung oder Fortsetzung des Betriebs keine Folge, so kann das

Oberbergamt durch Beschluß die Einleitung des Verfahrens auf

Entziehung des Bergwerkseigentums aussprechen. Die dinglich Be-

rechtigten können dann binnen Monatsfrist die Zwangsversteigerung

beantragen; geschieht dies nicht, oder fuhrt sie nicht zu der Ver-

äußerung des Bergwerks, so spricht das Oberbergamt durch Be-

schluß die Aufhebung des Beigwerkseigentums aus, womit alle An-

sprüche an das Bergwerk erlöschen.
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Erscheint hier einmal die Frist von i Monat nach X'cröftcnt-

lichung des Beschlusses viel zu kurz, als daß die dinpflich Berech-

tigten den Antrag auf Zwangsversteigerung stets einbringen könnten

— heutzut^c sind doch Reisen von einmonatiger und längerer

Dauer keine Seltenheit — so begegnet es auch andererseits sehr

erheblichen Bedenken, daß falls der Antrag auf Zwangsversteigerung

nicht gestellt oder vergeblich gewesen ist, das Bcrgwerkscigentum

aufgehoben wird und damit alle Forderungen erlöschen; es gibt

deren doch auch andere, als dinglich berechtigte, die ohne weiteres

dann rechtlos ausfallen würden.

Der Bergwerkseigentümer ist aber vor allen Dingen nicht

immer in der Lage, der Aufforderung zum Betrieb nachzukommen,

nämlich dann nicht, wenn das Bergwerk verpachtet ist, oder die

Nutznießung vielleicht durch Testament oder durch irgend eine

andere Verfugung einem Anderen zusteht. Daß die weiterhin zu er-

örternden Vorschriften über den Zwangsbetrieb auch gegenüber

dem Pächter oder Nutznießer Platz greifen, erscheint an sich durch-

aus gerechtfertigt, aber den Eigentümer seines Eigentums für ver-

lustig erklären, wenn er rechtlich außerstande ist, einer Auf-

forderung der Behörde zu entsprechen, das geht doch über das,

was in einem Rechtsstaat, der das Privateigentum anerkennt, zu-

lassig ist.

Der Schwerpunkt der Novelle liegt übrigens in den Be-

stimmungen über den staatlichen Zwangsbetrieb:

§ 65c derselben lautet:

,3e9chlie6t das Oberbergamt auf Grund des § 156 die Ein-

leitung des Verfahrens auf Entziehung des Bergweiliseigentams, so

kann es daneben den Bergwerkseigentümer durch Beschlufl fihr ver-

pflichtet eridaren, sich auf seine Kosten den Zwangsbetrieb des

Beigwerks in dem nach § 65 Abs. 2 angeordneten Umfange (d. h.

in einem dem öffentlichen Interesse entsprechenden Umfange) durch

Fortsetzung oder durch Wiederaufnahme des Betriebes gefallen zu

lassen. Der Rekurs gegen diesen Beschluß hat keine aufschiebende

Wirkung."

Die Entscheidung über die Durchführun>^ des Zwangsbetriebes

erfolgt nach § 65 d durch den Handeisminister in Gemeinschaft mit

dem Finanzniinister.

Mit dieser Anordnung verliert der Rcrgwerkseigentümer die

Befugnis zur Verwaltung des Bergwerks oder der Verwertung seiner
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Erzeugnisse; auch über die Substanz darf er nur mit Zustimmung
des von der Behörde eingesetzten Bergverwalters verfügen.

Nach § 65n endigt der Zwangsbetrieb:

1. wenn das Bergwerk im Wege der Zwangsversteigerung ver-

äufieit wird,

2. wenn das Zwangsversteigerungsverfahren erfolglos bleibt,

oder aufgehoben wird,

3. wenn der Beschluß aus § 65 c aufgehoben wird.

Im Falle der erfolgreichen Zwangsversteigerung geht die Ver-

pflichtung zum Betriebe auf den Ersteher über. Der Eigentümer

darf nicht mit steigern ; das Recht aus dem Meistgebot darf an ihn

nicht übertragen werden.

Der Bergwerkseigcntümer soll zur Zahlung aller erforderlichen

KostenVorschüsse verpflichtet werden, die vom Oberbergamt nötigen-

falls festgesetzt und im Verwaltungszwangsverfahren von ihm ein-

gezogen werden; insofern sie von ihm nicht zu erlangen sind, sind

auch die Vorbesitzer zur Zahlung verpflichtet, sofern der Besitz-

wechsel nicht länger als 2 Jahre vor der Einleitung des Verfahrens

zurückliegt

Nur wenn die Vorschüsse nicht rechtzeitig von den Ver-

pflichteten zu erlangen sind, kann der Staat die erforderlichen Mittel

vorschießen, die ihm mit 4 Proz. zu verzinsen und aus den Über-

schüssen zuerst zurückzuerstatten sind.

Das Charakteristische des ganzen Entwurfs ist, daß er alles in

das Belieben der Behörden stellt, daß er ein Rechtsmittel— der Rekurs

an den Minister ist als ein solclies doch nicht anzusehen — über-

haupt nicht kennt. Die Bergbehörde kann die Einleitung des

Verfahrens auf Entziehung des Bcrj^^werkscigentums bcschHcÜen,

aber sie braucht es nicht, sie kann daneben den Zwangs-
betrieb anordnen, aber sie braucht es nicht. Nicht zulässig

ist der Zwangsbetrieb einer noch nicht in Betrieb gekommenen
oder seit längerer Zeit in Fristen befindlichen Grube; sonst hat

die Behörde plein pouvoir; sie kann auf Kosten des Bergwerks-

eigentümers schalten und walten, wie sie will. Dieser ist allerdings

in der Lage, auf das Bergwerkseigentum zu verzichten ; in diesem

Fall würden aber bis zu erfolgter Zwangsversteigerung die dinglich

berechtigten Gläubiger für die Kostenvorschüsse aufkommen

müssen. Der Zwangsbetrieb würde, da er mit der Zwangsver-

steigerung sein Ende erreicht, freilicli kaum jemals sehr lange

dauern, immerhin kann die Zeit docli lang genug sein, um dem
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Bergwerkseigentümer oder den Gläubigern erheblich Schaden zuzu-

fügen.

Wenn die Begründung meini, daß „Bauhafthaltung sowohl

als Zwanf,^sbctrieb wesentlich zur Erhaltung des W'erts des Berg-

werks beitragen, da der völlige Stillstand des Iktriebes mit Not-

wendigkeit eine unter Umständen sehr erhebliche Werteinbuße zur

Folge haben muß", so übersieht sie einmal, daß bei einem unrentabcln

Betrieb und dem Umstand, daß die Vorschüsse des Staates ein

Vorrecht haben, die Substanz, an die sich die Gläubiger halten

können, vermindert wird ; sie übersieht ferner, daß der größte Wert

einer stillgelegten Zeche häufig in den Fcldesteilen liegt, die von

den vorhandenen Anlagen aus nicht mit Vorteil abgebaut werden

können, während das von einer Nachbarzeche aus mit wirtschaftlichen

Erfolge möglich sein kann, daß also die Grube bei Stillegung

einen ganz anderen Verkaufswert repräsentieren kann, als bei Zwangs*

betrieb oder Betriebszwang. Dabei braucht gar nicht der meines

Erachtens durchaus nicht berechtigte Wert der Förderbeteüigung

beim Syndikat in Rücksicht gezogen werden.

Man wird jedenfalls die Forderung stellen müssen, daß der

Zwangsbetrieb nicht auf Kosten und Gefahr des Bergwerksbesitzers

oder gar der innerhalb der letzten 2 Jahre gutgläubigen Vorbesitzer

erfolgt, sondern auf Kosten des Staates, der ja dann seine Be-

friedigung aus den Betriebsüberschüssen in erster Linie holen kann.

Soll eine Sicherung gegen Verkäufe ad hoc getroffen werden, so

gentigt es, wenn — wie vom Abg. Wolff-Lissa vorgeschlagen —
im Gesetz gesagt wird, daß derjenige zur Vorschufileistung mit

herangezogen werden darf, der innerhalb der letzten 2 Jahre das

Bergwerkseigentum besessen und sich desselben zu dem Zwecke
entledigt hat, um sich seinen Pflichten zu entziehen.

Da aber der Zwangsbetrieb im öflentlichen Interesse erfolgt,

so ist es billig, dafi auch der Staat für die eventuellen Kosten

desselben aufkommt
Vorsichtigerweise hat er aber in § 65 r sogar für den Grdtungs-

bereich des Code civile ausdrücklich Schadensersatzanspröche gegen

sich aus der Anwendung des Zwangsbetriebes ausgesdilossen.

Das Recht zu einem derartig weitgehenden Eingriff in das

Privateigentum wird daraus hergeleitet, „daß die Ausscheidung der

dem Berggesetz unterworfenen Mineralien aus dem Dispositions-

bereich des Grundeigentümers sich überhaupt nicht würde recht-

fertigen lassen, wenn nicht gleichzeitig, soweit die öffentlichen Intcr-
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essen dies erheischen, von dem Beliehenen die Benutzung der

Mineralien gefordert und nötigenfalls erzwungen würde".

Die sog. verleihbaren Mineralien haben aber in Deutschland

von jeher nicht dem Dispositionsbereich des Grundeigentümers

unterstanden, das Berggesetz von 1865 hat hierin nicht neues Recht

geschaffen, sondern lediglich altes kodifiziert. Andererseits gibt es kein

unbeschränktes Eigentum, mit dem der Besitzer machen kann, was

er will, sondern jedes — auch das Grundeigentum — unterliegt Be-

schränkungen im öfientlichen Interesse. Daß die gesetzgebenden

Faktoren in Preußen darin garnicht blöde sind, hat soeben erst

wieder die Änderung des Ansiedlungsgesetzcs gezeigt. Es ist des-

halb durchaus deplaziert, eine Dift'erenzierung zwischen Bergwerks-

eigentum und Grundeigentum machen zu wollen. Die Art des

urspriitif^lichen Erwerbes des Bergwerkseigentums durch Verleihung

gibt, wie wir oben dargelegt, ebenfalls keinen Anlaß zur differen-

tiellen Behandlung, denn sehr viel Grundeigentum war auch Lehen

d. h. noch wesentlich eingeschränkteres Eigentum, als das heutige

Bergwerkseigentum; erst durch die Gesetzgebung wurde das

Besitzrecht verbessert. Und andererseits sind die Zechen, um die

es sich heute handelt, meist nicht mehr in den Händen derer, die

sie zuerst durch Mutung erworben, und wo dies der Fall ist, ist

das Eigentum daran unter dem jetzt geltenden Recht d. h. mit

einem besseren Besitztitel entstanden, als er nach der Novelle sein

würde. Entweder man erkennt der Gesetzgebung überhaupt das

Recht zu, das Besitzrecht im öffentlichen Interesse einzuschränken

bzw. zu verschlechtern oder man bestreitet es ihr. Man kann dieses

Recht bejahen, aber man muß entschieden bestreiten, daß sie solches

Recht bloß gegenüber dem Bergwerkseigentum hat.

Die Frage kann nur sein : Überwiegen die \'orteile dieser

Gesetzgebung die Nachteile, die mit der \'ersch!echterung des

Besitzrechts verbunden sind, und läßt sich das öffentliche Interesse

nicht auf einem weniger bedenklichen Wege wahren?

Ein Heilmittel, das sich nur gegen die Symptome einer Krank-

heit richtet, ist immer ein zweifelhaftes, selbst wenn es nur wie im
vorliegenden I*'all ein sympatisches ist: denn man hofft ja, daß das

Gesetz schon durch sein Bestehen die gcwünsclite Wirkung tun,

daß es gar nicht erst zur Anwendung kommen wird. Das Meil-

mittel ist aber weiter um deshalb bedenklich, weil es den Kranken

ganz in die Hände des Arztes gibt und die heilende Kraft der

Natur ausschließt, d. h. weil sie alle Macht in die Hand der Bureau-
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kratie gibt, und selbst den Rechtsweg verschließt ; es ist bedenklich,

weil es die Nahrungsaufnahme des Patienten einschränkt, indem es

mit der Verschlechterung des Besitzrechts und der Abhängig-

machung von der Bureaukratie die Kreditfähigkeit des Bergbaus

verringert.

Der deutsche Bergbau ist so entwickelt^ dafi er auch diese

Kur ohne all zu schweren Schaden überstehen wird. Das öflentUehe

Interesse würde aber besser gewahrt werden, wenn man das Obel

an der Wurzel bekämpfen wollte, und das Obel ist der Ausschluß

der Konkurrenz durch die Kartelle. Sache des Staates wäre es,

diese Konkurrenz in vollem Umfang aufzunehmen, seinen Bergwerks-

besitz im volkswirtschaftlichen, nicht im fiskalischen Interesse zu

verwalten. Und wenn er sich zu einer solchen großzügigen Politik

nicht entschließen kann, wenn er nur das Symptom, nicht den Kern

des I 'bels bekämpfen will, so hätte er dies einfacher durch eine

gesetzliche Bestimmung erreicht:

„In K ci r t e 1 1 \- e r t r ä g e n , die sich auf die Gewinnung
und Veräußerung von Rohstoffen beziehen, ist die

Übertragung der Beteiligung eines einzustellenden
Betriebes auf einen andern rechtsunwirksa m."

Das würde auch das Gute haben, daß dann Karteilverträge

nicht auf so \a.ngc Dauer geschlossen werden würden.

Allermindestens aber wird es notwcndi«^^ sein, das in der Novelle

vorc]^esehene X'crfahren mit Rechtsgarantien zu umgeben, und

seinen bureaukratisch-tiskalischcn Charakter einzuschränken.

n. Der Antrag Gamp betr. die fünfjährige Suspension
der Bergwerksverleihungen.

Wie wir oben dargelegt, kommen die neuen Mutungen meist

wieder in den Besitz der bisherigen Bergwerkseigentümer, deren

Monopol dadurch befestigt wird. Da der früliere Finder ein Vor-

recht vor dem späteren besitzt, die Feldcsslreckung aber erst mit

sechswöchiger Frist zu erfolgen hat. so ist der erste Finder in der

I-age, innerhalb dieser Zeit mit seinem beantragten Feld jeden Under

aus dem Felde zu schlagen, der innerhalb eines Kreises von

4184,8 m fündig wird. Nun hat sich die IVaxis eingebürgert und

ist durch höchstinstanzliche Urteile für rechtlicli zulässig erklärt

worden, daß in einem und demselben Briefumschlag die Mutung

zurückgezogen und neue Mutung auf denselben F'und eingel^
Arcbhr fitr SotUIimMBKhaft a. Soiialpolitik. Hl. (A. f. ms. C. a. St. XXL) (. 12
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werden kann. Dadurch gewinnt der Muter weitere 6 Wochen für

die Feldesstreckung, nach deren Ablauf er wieder die Mutung

zurückziehen und neue einlegen kann usw. in infinitum. Das nutzt

er nun aus, um innerhalb des obengenannten Kreises weitere Bohr-

löcher zu stoßen, und, wenn er mit diesen (Undtg geworden ist, das

gleiche Spiel zu beginnen, wie mit dem ersten. Zur definitiven

Feldesstreckung schreitet er erst, wenn ein Konkurrent fundig ge-

worden ist, den er nunmehr durch Überdeckung mit seinem end-

gültig gestreckten Felde aus dem Felde schlägt. Mittels dieses

Verfahrens ist ein kapitalkräftiger mit den neuesten Errungenschaften

der Bohrtechnik ausgerüsteter Unternehmer in der Lage, sich ganze

grofie Gebiete zu sichern, d. h. binnen kurzer Zeit einen Komplex von

50 Grubenfeldem und mehr zusanmien zu muten und jeden Wett-

bewerb dabei auszuschlieden.

Gebohrt wurde seit alten Zeiten; das Bohren zum Muten oder

zum Untersuchen der Lagerstätten gehörte von jeher zur berg-

mannischen Technik, aber erst der preußische Bergfiskus machte eine

grofiindustrielle technische Spezialität daraus; ein eigener Ober-

bohrinspektor bUdete ihm untergeordnete Beamte und Arbeiter als

Spezialisten aus, die mit den modernsten Werkzeugen und Maschinen

ausgerüstet mit Extrazügen von der einen nach der anderen Ecke

der Monarchie geworlen wurden, um an aussichtsvollen Stellen zu

bohren, oder um Jemanden, der an einer solchen angefangen hatte^

mit seinen überlegenen Apparaten und Maschinen zu „überbohren"

und aus dem Felde zu schlagen. Ganz besonders wurde dieser

gewaltige Apparat in den Dienst der Schutzvereinigung der Mit-

glieder des unter seiner Führung stehenden Kalisyndikats gestellt,

um das Entstehen neuer Kalisalzbergwerke zu verhindern und damit

dessen Bestand zu sichern.

Der Staat hat auf diesem Gebiet Nachfolger gefunden, die ihm

an Fixigkeit noch über sind. Die ,Jntemationale Bohrgesellschaft

in Erkelenz", deren Aktien wohl zu im Besitz der Dresdner

Bank sind, und die „Aktiengesellschaft für Tiefbohrungen vormals

Lapp", von denen die erstere in den beiden letzten Jahren 40 und

75 %, die letztere gleichzeitig 22 und 30 7o Dividende gaben, sind

heute die bedeutendsten großkapitalistischen Unternehmungen, die

zum Teil für fremde^ überwiegend für eigene Rechnung bohren.

Mutung einlegen und sich Bergwerkseigentum verleihen lassen.

Wo sie ihre Bohrlocher ansetzen, ist schwer gegen sie anzukommen,

auch für solche Muter, die mit Bohren früher als sie begonnen
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haben. Der Erwerb neuen Bergwerkseigentunis durch Muten und

Verleihung ist demnach heute ein Privilegium des Großkapitals, und

zwar denken diese Unternehmungen meist nicht daran, den Betrieb

der gemuteten Bergwerke aufzunehmen, sondern sie wollen diese

mit möglichst hohem Profit weiter verkaufen, und da hinter den

Bohrgesellschaften zum Teil dieselben Großbanken stehen, wie hinter

den bestehenden Bcrgwerksgesellschaften, so wird deren Besitz und

Macht erweitert, eine Konkurrenz für sie hintangehalten.

Der Antrag (iamp beabsichtigt nun, allgemein in Preußen das

Mutungsrecht bzw. das Recht auf Verleihung von Bergwerks-

eigentum für 5 Jahre auf .Steinkohlen und Salze zu suspendieren,

und in dieser Zeit eine Rcfoii7i des Berggesetzes auf dem Gebiet

des Mutungs- und Verleihungswcsens herbeizuführen.

Handelt es sich hierbei bloß um die Mißbräuche, die heute

mit dem Zurückziehen und Wiederaufnehmen der Mutung getrieben

werden, so ist ein fünfjähriges Sperrgesetz wahrlich nicht vonnöten;

darüber braucht man wahrhaftig nicht 5 Jahre lang nachzudenken.

Dazu würde allenfalls eine zusätzliche Bestimmung genügen:

„Wird nach Zurückziehung einer Mutung auf denselben Fund

neue Mutung eingelegt, so dürfen durch das begehrte Feld nicht

inzwischen gemachte Funde überdeckt werden, sofern auf dieselben

Mutung eingelegt worden ist; insoweit hierbei die von den ver-

schiedenen Mutern begehrten Felder einander decken, erfolgt die

Streckung der Felder unter Ausschluß des Rechtsweges durch das

zuständige Oberbergamt."

Damit würde der Erwerb von Berg^verkseigentum freüich auch

in Zukunft dem Großkapital vorbehalten bleiben, was indessen, da

der Bergbau nun einmal den großkapitalistischen Betrieb erfordert,

kaum als ein erheblicher Nachteil bezeichnet werden kann, solange

nicht die Entwicklung zum Privatmonopol stattfindet. Das letztere

ist aber freilich speziell beim Steinkohlenbergbau im weitesten

Maße der Fall, und es fragt sich, ob denn überhaupt bezüglich

dieses Minerals ein Bedürfnis nach Neuverleihungen anerkannt

werden kann, oder ob nicht besser diese Schätze, welche gegen-

wärtig noch res nullius sind, der Allgemeinheit dauernd vor-

zubehalten und als Staatseigentum zu erklären sind. Sofern der

Staat, der bisher das Prinzip des höchstmöglichen Profits bei der

Verwaltung seines Bergwerksbesitzes ausschlaggebend sein ließ, sich

entschließen würde, volkswirtschaftliche Rücksichten dabei in den

Vordergrund zu stellen und die Konkurrenz g^en die Privat-
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monopolc nachdrücklich aufzunehmen, würde das zweifellos flir die

Allgemeinheit das Beste sein, wenn auch nicht zu verkennen ist,

daß der technische Fortschritt im Staatsbetrieb hinter dem der

Privatbetriebe zurückbleibt. Aber der preußische Staat muß nament-

lich auch infolge seiner parlamentarischen Klassenvertretung als

ein sehr ungeeigneter Verwalter des Nationalvermögens im volks-

wirtschaftlichen Interesse erscheinen; wir haben auch alle IVsachc,

den Kinfiuß der Rureaukratie auf das Wirtschafts- und das politische

Leben nicht weiter zu stärken; gerade das Beispiel Rußlands zeigt

w^ieder deutlich, welch eine enorme (refahr eine omnipotente

Bureaukratie ist. Jedenfalls soll man aber dem Staat nicht die

Möglichkeit einer stärkeren Konkurrenz gegen die Privatkohlen-

monopole verschränken, sondern beizeiten für Ausdehnung des

Staatsbesitzes Sorge tragen.

Ob es dazu des Antrages Gamp bedarf, ist freilich sehr die

Frage. Einstweilen heißt eine fünfjährige Mutungssperre: Stärkung

des Kohlensyndikats, Verhinderung der Pjitstehung von Outsider-

werken auf Grund neuer Mutungen. Die Börse begrüßte daher

diesen Antrag mit einer Hausse für Kohlenwerte. Ein solch vorüber-

gehender Nachteil könnte allerdings in Kauf genommen werden,

wenn damit ein großes Ziel erreicht würde. Dann ist es aber

nicht angängig, jetzt eine vorübergehende Sperre einzuführen, ohne

daß man sich klar ist, was man für die Zukunft will, dann gilt es

offen auszusprechen, wohin die Reise geht. Dieser Pflicht kann

sich l)ei Annahme des .'\ntrags Gamp weder das Abgeordnetenhaus

noch die Regieruni: entziehen.

Geradezu gefahrlich würde aber die Mutungssperre auf Kali-

salze wirken; hier ist es absolut nicht notwendig, die Stellung des

Bergfiskus zu stärken, da dieser in Preußen, Anhalt, Braunschweig

und in verschiedenen thüringischen Staaten über einen Besitz an Kali-

salzen verfügt, der dem Bedürfnis für Jahrtausende genügen würde.

Hier würde die Mutun;4ssperre oder gar erst die Reservation der

noch unverliehenen Kalisalze ausschließlich eine enorme Stärkung

des Syndikats bedeutrii, indem das Entstehen neuer außenstehender

Werke, die schließlich eirunal die Sprengung des Kartells zur Folge

haben, wirksam hintan gehalten würde. Durch die hohen Kali-

preise war die Zahl der Kalibergwerke so gestiegen, daß eine Er-

neuerung des Kalisyndikats ausgeschlossen erschien; nur den un-

ausgesetzten Bemiilunigen der |>reußischen Bergverwaltung und

wahrscheinlich großen Opfern bezüglich der Beteiligungsziffer seitens
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der fiskalischen Werke ist es gelungen, das Kartell in allerietzter

Stunde wieder zusammenzubringen, zum Nachteil der deutschen

Laadwirtschaft durch gewaltige Verteuerung dieses wichtigsten

künstlichen Düngemittels, zur Erhöhung der Gestehungskosten der

Bergwerke selbst, da die Fordereinschränkung jede rationelle Aus-

nutzung der Anlagen hindert

Man hat daher alle Ursache, dem Antrag Cramp mit sehr ge-

mischten Gefühlen gegenüberzustehen.

HL Die Novelle betr. die Verhältnisse der
Bergarbeiter.

Die Verhältnisse der Industrie, des Handwerks, der Gastwirt-

schaft, der Verkehrsgewerbe sind einheitlich für das ganze Reich

geordnet; nur einer der wkhtigsten Zweige der deutschen Industrie,

der Bergbau, untersteht der partikularen Gesetzgebung, trotzdem

seit Jahrzehnten eine Übergrofie Mefaiheit des Reichstages ein Reichs-

berggesetz gefordert hat Erweist sich die einzelstaatliche Regdung
schon bezüglich der Besitzverhältnisse als nachteilig, so ist das noch

in weit höherem Mafle der Fall hinsichtlich der Arbeiterverfaält-

nisse, wo für Aibeiter benachbarter Grruben ganz verschiedenes

Recht gilt, wo derselbe Arbeiter beim Wechsel der Arbeitsstelle

heute diesem, morgen jenem Recht unterstellt ist, wo namentlich

die Statuten der einzelnen Knappschaftsvereine — und der Beig-

arbeiter ist durch Gresetz gezwungen, Beiträge dazu zu leisten —
die Freizügigkeit einschränken. Dabei finden zahlreiche Bestim«

mungen der Reichsgewerbeordnung auf den Bergbau und die Berg«

arbeiter Anwendung, andere wieder nicht, so daß eine Unüber-

sichtlichkeit und Unklarheit darüber entsteht, was eigentlich im
einzelnen Fall Rechtens ist.

Aber auch seinem Wahlrecht nach ist der preußische Landtag

gänzlich ungeeignet zur Gesetzgebung in Arbeiterfragen; Abge-

ordnetenhaus wie Herrenhaus sind Arbeitgeberparlamente ; das Drei-

klassenwahlsystem macht es den Lohnarbeitern, die nun einmal

mit verschwindenden Ausnahmen in der 3. Klasse wählen, unmög-

lich, die Männer ihres speziellen Vertrauens zu Abgeordneten zu

wählen, und bis jetzt wenigstens sind diese noch nicht aus „Aller-

höchstem Vertrauen" in das Herrenhaus berufen worden.

Auch als aus Anlaß des letzten Bergarbeiterstreiks der Reichs-

tag erneut die Forderung nach einem Reichsberggesetz erhob, er*
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klarten der Staatssekretär des Innern wie der Handelsminister, dafi

diese Materie auf alle Fälle der Parttkulafgesetzgebung vorbehalten

werden müsse. Der Schwierigkeiten, denen sie sich damit beim

preufiischen Abgeordnetenhaus aussetzten, waren sie sich bei dieser

Erklärung wohl kaum ganz bewufit

Wenn die Manner, welche vor 3 und 4 Jahrzehnten die Ge-

setze fiber die Regelung des Arbeitsverhältnisses schufen, der

Meinung waren, daß durch die formale rechtliche Gleichstellung

des Arbeiters im Arbeitsvertrage der Arbeiter auch fiiktisch dem
Albeitgeber gleichgestellt sei, dafi er damit eine solche Einwirkung

auf den Arbeitsvertrag erlange^ dafi er diesen gestalten könne, wie

es das wohlverstandene Interesse beider Teile verlange, so hat die

tatsächliche Entwicklung sie desavouiert Die Freiheit des einzelnen

Arbeiters im Arbeitsvertrag besteht im wesentlichen darin, die Be-

dingungen des Arbeitgebers zu akzeptieren oder arbeitslos zu

bleiben, wobei diese Bedingungen allerdings je nach der Lage des

Arbeitsmarktes besser oder schlechter sind.

Eine wirkliche Einwirkung auf die Bedingungen des Arbeits-

vertrages erlangt der Arbeiter erst, wenn er nicht mehr vereinzelt,

sondern wenn er organisiert ist; wenn er dem Arbeitgeber ab
Masse gegenübertritt, die ihn vor die Frage stellt, ob er Ober die

von den Arbeitern gestellten Forderungen mit ihnen verhandeln

oder bis auf weiteres auf deren Tätigkeit verzichten wUL In der

Erkenntnis, dafi, um einen sozialen Fortschritt im Arbeitsverhältnis

zu erzielen, um Rüdeschritte zu vermeiden, der Zusammenschlufi

der Arbeiter notwendig sei, hat die Gewerbeordnung den gewerb-

lichen und den Bergarbeitern das Koalitionsrecht und damit das

Recht zur gemeinsamen Arbeitsniederlegung gegeben; das gleiche

Recht hat der Arbeitgeber; er kann sich mit Fachgenossen oder

zu allgemeinen Arbeitgeberverbänden zusammenschliefien, er kann

die Arbeiter aussperren, und er hat davon in ausgiebigem Mafie

Gebrauch gemacht
Der Streik hat die Einigung über die Arbeitsbedingungen zum

Zweck; der naturgemäße Weg hierzu sind Verhandlungen zwischen

Arbeitgeber und Arbeitern. Zu solchen sind aber die zu Ver-

bänden zusanmiengeschlossenen Arbeitgeber besonders daim nicht

gern geneigt, wenn die Widerstandskraft der streikenden Arbeiter

ihrer Meinung nach keine große ist, d. h. wenn sie erwarten, daß

die Arbeiter aus Mangel an Mittehi nach verhältnismäflig kurzer

Dauer die Arbeit zu den alten Bedingungen wieder aufnehmen
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müssen. Dann stellt man sich gern auf den Standpunkt, daß man

die Vertretung der Arbeiter nicht als eine legitimierte anerkennen

könne, daß sie auch nicht die Autorität habe, die etwa vereinbarten

Bedingungen bei den Arbeitern durchzusetzen, vor allem, daß der

Arbeitsvertrai^ mit jedem cinzL-lnen Arbeiter geschlossen sei und

man daher nur mit dem einzelnen Arbeiter selbst verhandeln könne,

nicht aber mit fremden Arbeitern. Das ist natürlich nur ein Vor-

wand dafür, daß man überhaupt nicht unterhandeln will, denn mit

vielen tausenden von Arbeitern ist es für den Arbeitgeber eine Un-

möglichkeit zu verhandeln ; aber wenn es den Arbeitgebern Ernst

wäre, mit ihren Arbeitern über die Arbeitsbedingungen friedlich zu

verhandeln, so müßten sie selbst dafür eintreten, daß diese sich

eine solche Vertretung wählen, mit der sie daon verhandeln

können.

Die Novelle zum Berggesetz von 1892 sah detin auch bereits

Arbeiterausschüsse vor; aber sie machte sie nicht obligatorisch,

sondern überließ es der vom Arbeitgeber zu erlassenden Arbeits-

ordnung, ob ein solcher Arbeiterausschuß gebildet werden solle

oder nicht. Von dieser Befugnis ist seitens sämtlicher Arbeitgeber

des Ruhrreviers in keinem einzigen Kalle Gebrauch gemacht worden,

und auch jetzt sträuben sie sich auf das Kntschiedenstc dagegen.

Der prinzipiell wichtigste leU der dem Abgeordnetenhaus

unterbreiteten Nü\'elle ist ij So f.

„Auf denjenigen B c r g w e r k c n , auf welchen in

der Regel mindestens einhundert Arbeiter be-

schäftigt werden, muß ein ständiger Arbeiter-
ausschuß \or banden sein. Der ständige Ar-

beiterausschuß hat die in den §§ 8oc Abs. 2

(Kontrolle der Fördergefaße durch einen Vertrauensmann),

8od Abs. 2 und 3 (Milverwaltung der Unterstützungs-

kasse, welcher die Strafgelder zufließen und Mitwirkung

beim Erlaß von Vorschriften über die Benutzung von Ar-

beiterwohlfahrtseinrichtungen und über das Verhalten jugend-

licher Arbeiter), Sog Abs. i (Anhörung über den Inhalt

der zu erlassenden Arbeitsordnung oder der Nachträge

dazu) und 93 f Abs. l (Anhörung über das Verfahren

von Über- und Nebenschichten zum Ausgleich von Be-

triebs- oder Absatzstörungen) bezeichneten Aufgaben.
Durch die Arbeitsordnung können ihm noch
weitere Aufgaben zugewiesen werden. Außer-
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dem hat er die Befugnis, Anträge, Wünsche und
Beschwerden der Belegschaft zur Kenntnis des
Bergwerksbesitzers zu bringen und sich darüber
gutachtlich zu äufiern."

Man wird anerkennen können, dafi alle diese Obliegenheiten,

die hiernach dem Arbeiterausschufi überwiesen werden sollen, zweck-

mkBäg in dessen Arbeitsfeld gehören; aber die wichtigste Funktion

fehlt ihm: die Rechtsfähigkeit, im Namen der Belegschaft mit dem
Bergwerksbesitzer über den Arbeitsvertrag zu veriiandeln. Ein dahin

zielender Antrag des Abg. WolfT-Lissa, dem Abs. 2 des § 80 H zu-

zufügen:

„Der Arbeiterausschuß vertritt die Arbeit-
nehmer in allen das Arbeitsverhältnis be-
treffenden gemeinsamen Fragen; insbesondere
ist er befugt, für die Gesamtheit der Arbeit-
nehmer Erklärungen über Kündigung oder
Wiederaufnahme der Arbeit abzugeben. Das
Recht des einzelnen Arbeiters, eine hiervon
abweichende Erklärung über die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses abzugeben, wird hier-

durch nicht berührt."

fand in der Kommission den entschiedensten Widerspruch; selbst

das Zentrum erklärte sich dagegen, was um so auf&llender ist, als

dieser Antrag wortgetreu meinem diesbezüglichen im Reichstag als

Neufassung des § 1 34 h der Gewerbeordnung eingebraditen Antrag

entnommen ist, der daselbst mit großer Mehrheit angenommen
worden ist, fiir den dort das Zentrum einmütig gestimmt hat, den

sein Fraktionsredner, der Abg. Spahn, befürwortet hatte. Man ädit,

selbst das Zentrum vermag sich dem sozialfeindlichen Müieu des

preußischen Abgeordnetenhauses innerhalb desselben nicht ganz zu

entziehen.

In der Kommission wurde diesem Antrag der Vorwurf ge-

macht, daß er nicht dem Frieden, sondern dem Krieg diene, daß

er den Arbeiterausschuß zu einer Kampfui j^^inisation mache. Dieser

Vorwurf ist aber nur vom Standpunkt derer gerechtfertigt, die dem
Arbeiter allenfalls gestatten wollen, Wünsche oder Beschwerden

gegenüber dem Arbeitgeber vorzubringen, die es aber ablehnen,

ihn zum gleicliljerechtigten verhandlungsfähigen Faktor im Arbeits-

verhältnis zu machen.

Es ist aber auch — um keinen stärkeren Ausdruck zu ge-
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brauchen — eine beispiellose Inkonsc(|uenz, auf der einen Seite zu

erklären, man könne nicht mit einer unley;itimierten Arbeiterver-

tretung verhandeln, und auf der anderen Seite der zu schaffenden

Arbeitervertretung von vornherein diese Legitimation zu versagen.

In immer erneuten Wendungen wirft man den Bergarbeitern

den Kontraktbruch beim Streik vor, aber man weigert sich, den

Arbeitern das Organ zu gewähren, das für sie die Erklärung über

gemeinsame Kündigung der Arbeit abgeben könnte. Daß der

darin liegende Vorteil, daß der Bergwerksbesitzer mit einer Einheit

verhandeln kann, durch den letzten Satz wieder aufgehoben werde,

wie der Abg. Dr. Friedberg behauptete , trifl't absolut nicht zu.

Der Arbeiterausschuß wird in solchen T^Vagen selbstverständlich

nicht ohne ständige Fühlung mit der Belegschaft, nicht ohne vor-

herigen dahin zielenden Beschluß der großen Mehrheit derselben

handeln; denn täte er das, so würde er sich selbst desavouieren;

er kann eben auch darin nur das Organ der Arbeiter sein.

Deren Solidaritätsgefühl muß es aber überlassen bleiben, inwieweit

die Minderheit dem Beschluß der .Mehrheit Folge geben will. So

wenig der Beschluß, die .Arbeit niederzulegen, die I-Veiheit des Ein-

zelnen beeinträchtigen darf, trotzdem weiter zu arbeiten, so wenig

kann natürlich ein gesetzlicher Zwang für ihn geschaffen werden,

die Arbeit wieder aufzunehmen, wenn dies die Mehrheit beschließt.

Wollte man das letztere, so müßte man aber auch das erstere in

Kauf nehmen; dieselbe Richtung aber, die hier die individuelle

Freiheit bemängelt, verlangt auf der anderen Seite den „Schutz der

Arbeitswilligen".

Mit der Ablehnung des Antrags Wolff hat die

Kommission des Abgeordnetenhauses, mit seiner Be-

kämpfung hat der Handelsminister gezeigt, daß man
eine w irkliche Arbeiter \'ertretung mit den Arbcitcr-
ausschüssen nicht schaffen will, daß man die Gleich-
berechtigung der Arbeiter im Arbeitsverhältnis wohl
im Munde führt, aber nicht in die Praxis übersetzen
will.

Bedeutete die Vorlage der Regierung hier schon unsagbar

wenig, so hat die Kommission es doch verstanden, selbst diesen

dünnen sozialen .'\ufguß teils noch weiter zu verwässern, teils ihm

Ingredienzen beizumischen, die den schalen Trank völlig ungenielibar

machen.

Nach dem Kommissionsbeschluß IL Lesung sollen die von den
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Arbdterausschussen vorzubringenden Wünsche und Beschwerden

sich nur ,^uf die Betriebs- und Arbeitsverhältnisse be-
ziehen" dürfen; also über die von der Zeche erbauten Arbeiter-

wohnungen, über etwaige Kantinen, Schlafhäuser, Badeanstalten usw.

darf der Ausschuß nicht einmal „Wünsche" äufiem.

Charakteristisch aber fiir das sozialpolitische Empfinden der

Mehrheit des Dreiklassenparlaments ist folgender von der Kom-
mission beschlossener Zusatz zu § 80 f.:

„Er (der Arbeiterausschufl) ist verpflichtet, in

seiner Gesamtheit und durch seine einzelnen
Mitglieder darauf hinzuwirken, dafi das Einver-
nehmen innerhalb der Belegschaft und zwischen
der Belegschaft und den Arbeitgebern nicht ge-

stört wird und dafi insbesondere Vertragsver-
letzungen und Vergewaltigungen vermieden
werden. Eine politische Betätigung ist den
Arb«iterausschüssen untersagt. Die Zuwider-
handlung sowie die Überschreitung seiner Zu-
ständigkeit zlebt die Auflosung des Arbeiter-
ausschusses nach sich. Daneben kann der Berg-
werksbesitzer auf die Dauer von höchstens drei

Jahren von der in Abs. i bezeichneten Ver-
pflichtung entbunden werden. Mitglieder eines
ständigen Arbeiterausschusses, welche die

ihnen in dieser Eigenschaft obliegenden Pflichten,

insbesondere durch politisch-agitatorische Tätig-

keit verletzen, gehen ihrer Mitgliedschaft ver-

lustig. Die Entscheidung über vorstehende
Maßregeln steht dem Oberbergamt zu.

Daß der Arbeiterausschuß darauf hinwirken soll, daß Ver-
tragsverletzungen und Vergewaltigungen vermieden

werden, ist durchaus in der Ordnung; : nur hätte man ihm dann

auch das erforderliche Mittel, das der Antrag Wolff-Lissa enthielt,

nicht vorenthalten dürfen. Das W-rlangcn aber, darauf hinzuwirken,

daß das Einvernehmen innerhalb der Belegschaft und
zwischen der Belegschaft und den Arbeitgebern nicht

gestört wird, ist bezüghcli des ersten Teils nicht mehr als eine

schöne Phrase, hinsichtlich des zweiten aber eine Unmöglichkeit,

wenn der Arbeitgeber berechtigte Wünsche und Beschwerden der

Arbeiter unberücksichtigt läßt, wenn er selbst den mit den Arbeitern
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geschlossenen Vertrag verletzt. Der Kampf um höheren Lohn und

um bessere Arbeitsbedingungen mag wie jeder Kampf bedauerlich

sein; es ist gewiß erfreulicher, wenn sich ein Fortschritt auf diesem

Gebiet ohne Kampf auf rein friedliche, freundschaftliche Weise er-

reichen läßt; aber das ist nun einmal im menschlichen Leben nicht

immer der Fall, und der Arbeiterausschuß ist von vornherein zur

Ohnmacht verurteilt, wenn er auf alle Fälle nur das Einvernehmen

mit dem Arbeitgeber erstreben darf.

Finem Arbeiterausschuß, der keine weiteren Befugnisse als die

hier vorgesehenen hat, braucht man — was an und für sich durch-

aus gerechtfertigt ist — eine politische Betätigung nicht erst zu

untersagen; in dieses „Ehrenamt" werden sich die „politischen

Köpfe" kaum drängen. Daß man aber den Mitgliedern dieses Aus-

schusses die politisch agitatorische Tätigkeit verbietet, ist eine

Herabwürdigung derselben und steht mit der Verfassung in Wider-

sprucli.

Die gesetzgeberische Unfähigkeit der Mehrheit der Kommission

dokumentiert sich aber auch weiter in der Bestimmung, wonach

„der Bergwerksbesitzer auf die Dauer von höchstens drei Jahren

von der im Abs. i bezeichneten Verpflichtung; entbunden werden

kann. Denn der Abs. i enthält gar keine Verpflichtung des Berg-

wcrk.-bcsitzers, sondern nur die Vorschrift, daß „ein ständiger

Arbeiterausschuß vorhanden sein muß". Der wird aber doch nicht

vom Bergwerksbesitzer „bestellt", sondern von der Belegschaft

„gewählt". Wenn man hier eine Verpflichtung konstruieren will,

ist sie eine solche der Belegschaft, nicht des Ik'rgwerksbesitzers.

Da man politische Bedenken trug, den Beschluß erster Lesung —
die Streichung der obligatorischen Arbeiterausschüsse — aufrecht

zu erhallen, so umgab man sie mit solchen odiösen Bedingungen,

daß sie jede Bedeutung verlieren mußten.

Die Angst, den Arbeitern überhaupt eine Konzession zu machen,

die weitere, in den .A.rbeiterausschüssen eine neue Organisation im

Interesse der Sozialdemokratie zu schaffen, beherrschte alle Be-

schlüsse. Der Umstand , daß dieser die geheime Stimmabgabe

beim Reichstagswahlrecht zugute kommt, bestimmte die Mehrheit,

die regierungsseitig in Vorschlag gebrachte geheime Wahl in eine

öffentliche zu verkehren; während ein Teil der Nationalliberalen in

der geheimen Stimmabgabe mit Recht einen Schutz der .Arbeiter

gegen den Terrorismus sozialdemokratischer Genossen sah, trat ein

anderer Teil iur die öffentliche Stimmabgabe ein, vielleicht um
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einen Terrorismus der Arbeitgeber zu ermöglichen, oder wie ein

oberschlesischer Abgeordneter es so schön ausdrückte, ,,bei der
öffentlichen Wahl würde der Arbeiter, der einen
Grofipolen oder Sozialdemokraten wählen wollte,
doch noch so viel Schamgefühl haben, das nicht zu
tun''. Daß es darauf ankommt, daß der Arbeiter den Mann
seines Vertrauens in den Ausschuß wählt, leuchtet diesen Herren

nicht ein, sie wollen, daß der Vertrauensmann des Aibeitgebers

hineingewählt wird, und wenn dann natürlich der Ausschuß sich

als Ausgleichs- und Friedensinstrument nicht bewährt, so haben sie

natürlich mit ihrer prinzipieUen Gegnerschaft gegen Arbeiteraus-

schüsse recht behalten.

Bei der öffentlichen Wahl wird sich das Verhältnis so gestalten,

daß überall da, wo die freien Arbeiterorganisationen, insbesondere

die zur Sozialdemokratie haltenden, bereits eine Macht sind, diese

die Wahlen unbedingt beherrschen werden; denn für den einzelnen

Arbeiter beruht dann in der Zugehörigkeit zur Organisation keine

Gefährdung seiner wirtschaftlichen Interessen mehr, wohl aber besteht

ein starker moralischer Nachteil für ihn, wenn er sich in Gegensatz

zu diesen Organisationen setzt Umgekehrt liegt das Verhältnis da,

wo die Macht der Arbeitgeber so groß ist, daß sie die öffentliche

Kundgebung einer ihnen unwillkommenen politischen Anschauung

unterdrücken oder mit wirtschaftlichen NachteUen belegen können.

Ein Arbeiterausschuß, der mit öffentlicher Stimmabgabe ge-

wählt ist, vermag demnach weder in dem einen noch in dem
anderen Falle dem Frieden zu dienen. Els ist anerkennenswert,

daß die preußische Regierung die geheime Wahl mit Nachdruck

verteidigt hat, zumal bei ihren widitigsten Wericen, an der Saar

wie in Oberschlesien, bei öffentlicher Wahl nur die ihr genehmen
Männer gewählt werden könnten; denn wie in praxi die preußische

Bergverwaltung über die freie politische Meinungsäußerung denkt,

das hat der Oberberghauptmann von Velsen in der Sitzung des

Abgeordnetenhauses vom 28. März 1905 deutlich mit den Worten
gesagt:

„Was die Sozialdemokratenzüchtung angeht, so kann idi

nur sagen, daß es die Verwaltung heute genau so macht,

wie ich es seinerzeit gemacht habe — ich bin zwölf Jahre

Direktor der Königin Luisegrube gewesen — ; jeder fliegt

hinaus; mehr kann ich nicht sagen." (Sehr gut! — Abg.

Hilbck: Ach, wenn wir das auch konnten 1)
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Nach § 80 f. Abs. 3 Nr. 4 kann ,,die Wahl der \'crtrctcr auch

nach Arbeiterklassen oder nach besonderen Abteilungen des Be-

triebes erfolgen. Die Verhältniswahl ist zulässig."

Es ist zuzugeben, daß jedes der zur .Auswahl stehenden Ver-

fahren seine X'orzüge hat. Die Verhältniszahl verhindert da, wo
allgemeine oder freie Arbeiterorganisationen l)cstehen , daß die

stärkste derselben den Arbeiterausschuß aus.schließlich mit ihren

Anhängern besetzt, sie bewirkt auch eine Minderheitsvertretung, die

für das friedliche und praktische Arbeiten von größter Bedeutung

ist, und sie gibt ein besseres Bild der in der Belegsciiaft vertretenen

Ansichten.

Die Wahl nach Betriebsabteilungen hat den Vorteil, daß die

Beschwerden und Wünsche der einzelnen Abteilungen im Arbeiter-

ausschuß eine sachgemäße Vertretung finden, und das gleiche ist

bei der Wahl nach Arbeiterklassen bezüglich dieser der Fall, Am
besten würde es jedenfalls sein, in der Wahlordnung alle diese

Momente zu berücksichtigen, was sehr wohl angängig ist.

Dafi das aktive Wahlrecht nur den volljährigen
Arbeitern zusteht, mag gebilligt werden, obgleich dadurch

gerade die jüngeren vorwiegend als Schlepper und in den Auf-

bereitungsanstalten beschäftigten Arbeiter, deren Behandlung am
häufigsten zu Klagen Aolaß gibt, in ihrer Vertretung zu kurz

kommen, zumal bei den älteren Arbeitern oft keine Neigung be-

steht, sich deren Klagen anzunehmen. Um so notwendiger erscheint

es, dafi alle Arbeiterklassen imAusschufi vertreten sind.

Daß das Wahlrecht an eine mindestens zweijährige un-

unterbrochene Arbeitszeit auf dem betreffenden Beiigwerk

gebunden ist, erscheint als eine ganz unnötige Verkürzung desselben

(die Vorlage hatte ein Jahr vorgesehen). Eine Unterbrechung findet

schon bei Ablegung der Militärdienstpflicht, bisweilen auch bei

längeren Dienstleistungen, gerade im Bergbau auch nach Unfällen

und zeitweiser Invalidität häufig statt. Der Wechsel der Arbeits-

stelle ist aber auch sonst häufig kein freiwilliger; bei ungünstigen

Konjunkturen erfolgen Arbeiterentlassungen, es findet eine Ver-

legung eines Teils der Belegschaft auf ein anderes demselben Be-

sitzer gehöriges Beigwerk statt, ein Arbeiter steht mit einem Steiger

schlecht und geht deshalb auf eine andere Grube usw. — es wird

daher einem sehr erheblichen Teil der Belegschaft das Wahlrecht

überhaupt entzogen, nicht etwa bloß dem gewohnheitsmäfiig fluk-

tuierenden.
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Noch weiter flehen die Einschränkungen des passiven
Wahlrechts; der RcL,acrun<:,^scnt\vurf forderte eine Altcrs<:^rcnze

von 25 Jahren und einjährige Arbeit auf dem Werk. Die Kommission

setzte erstere auf das vollendete 30. Lebensjahr und letztere auf vier

Jahre herauf. Damit wird die Zahl der überhaupt Wählbaren für

gewisse Arbeiterkatcf^orien auf ganz unzulässige Weise eingeschränkt,

ja es kann unter Umständen vorkommen, daß z. B. unter den

Schleppern und Aufbereitungsarbeitern kein einziger
Wählbarer vorhanden ist. N a c h e i n e m S t r e i k , nach einer

Aussperrung der gesamten Belegschaft, für eine neu
in Betrieb gesetzte Grube würde aber die ersten \ ier

Jahre ein Arbeiterausschuß überhaupt nicht gewählt
werden können.

Daß Wähler und Vertreter im Belitz der bürgerlichen Ehren-

rechte und der deutschen Reichsangfehörigkeit sein müssen, wird

man billigen , auch allenfalls, da^ sie der deutschen Sprache

in Wort und Schrift mächtig sind, obgleich letzteres ja nicht ein-

mal von den Reichs- und I.andtagsabgeordneten verlangt wird,

denen in solchem Fall vielmehr das Verlesen ihrer Reden gestattet

ist. Die Bestimmung dürfte aber harmlos weil überflüssig sein.

Dem Verlangen des Abg. Dr. Voltz, auch das aktive Wahlrecht an

die Beherrschung der deutschen Sprache zu binden, hat sich denn

doch selbst diese Kommitsion nicht angeschlossen.

Die Zahl der Vertreter soll mindestens drei betragen. Das ist

fiir größere Belegschaften viel zu wenig; auf 300 Mann müßte

mindestens ein Vertreter gewählt werden; es wäre aber notwendig

gewesen, das ins Gesetz aufzunehmen, da die Wahlordnung aus-

schließlich Sache der vom Arbeitgeber zu erlassenden Arbeits*

Ordnung ist, und diese von der Aufsichtsbehörde bestätigt werden

muQ, sofern sie in formaler Beziehung nicht gegen das Gesetz

verstößt.

Mindestens alle 5 Jahre sind die Ausschüsse neu zu wählen.

So gerechtfertigt die Bedenken des Handelsministers gegen die all-

zuhäufige Agitation, die mit Wahlen immer verbunden ist, auch

sein mag, so ist eine 5jährige Wahlperiode fiir diese Verhältnisse

doch zu lang, wenn auch anzunehmen ist, daß ein Arbeitervertreter,

der sich nicht mehr im Vertrauen seiner Wählerschaft fühlt, von

selbst sein Mandat niederl^n und damit eine Neuwahl herbei-

führen wird.

Dadurch, daß nach dem Beschluß der Kommission das Amt
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eines X'ertreters erloschen soll, sobald er aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet, ist der Bcrgweiks-
bcsitzer in dicLa^e versetzt, jederzeit einen ihm un-

be(|ucmcn A r b e it e r v e r t r c t c r auszumerzen. Die Sache

wird aber dadurch noch wesentlich schlimmer, daß die Annahme
und Kijndigung der Arbeiter nicht durch den Besitzer oder seinen

bevollmächtigten Vertreter, sondern durch die unteren Betriebs-

beamten, Steii^er oder bestenfalls Obersteiger erfolgt, also gerade

durch jene Beamte, ijegen die sich in den meisten Fällen die vor-

zubringenden Beschwerden richten.

Es ist gewiß nicht zu verkennen, daß es seine Bedenken hat,

Leute als Vertreter der Belet;schaft fungieren zu lassen, die dieser

gar nicht mehr angehören ; man kann auch das Recht des .-\rbeit-

j^ebers nicht wohl dahin beschränken, einen Vertreter unter allen

Umständen auch bei Vergehen in der Arbeit zu behalten; aber auf

der andern Seite macht das unbedingte Kündigungsrecht des Be-

sitzers die Stellung des Arbeitervertreters zu einer geradezu gefahr-

lichen, die Institution scliHeßlich wertlos.

Die Aktiengellschaft Siemens und Halske hat bezüglich ihrer

Arbeitervertreter die Anordnung getroffen, daß diesen nur durch

Beschluß der Gesamtdirektion gekündigt werden darf; ähnlich

verfahrt die Kgl. Bergwerksdirektion zu Saarbrücken. Für die Privat-

bergwerke würde ein ähnliches Verfahren am besten gesetzlich vor-

zuschreiben sein, oder die Kündigung der Genehmigung des Berg-

revierbeamten bedürfen. Die Fälle, die den Arbeitgeber zur sofor-

tigen Entlassung ohne Innehaltung der Kündigungsfrist ermächtigen,

würden natürlich dadurch nicht betroffen werden.

Der Wert, den ein Arbeiterausschuß fiir den Besitzer hat, be-

ruht zum guten Teil in der Kontrolle der im direkten Verkehr mit

den Arbeitern stehenden Unterbeamten, welche letzteren ja in ihrer

großen Mehrheit nach jeder Richtung hin vorwurfsfrei sind, unter

denen aber schließlich doch auch schwarze Schafe nicht fehlen;

und je größer ein Betrieb, um so schwerer sind sie zu kontrollieren.

Gerade unter diesen Beamten gibt es oft an sich durchaus

tüchtige Elemente, die dem Arbeiter mit Schneidigkeit und Schrofif*

heit begegnen und dadurch ohne Not das Arbeitsverhältnis ver-

kümmern. Nach beiden Richtungen hin können die Arbeiteraus-

schüsse segensreich wirken, wenn sie natürlich auch kein soziales

Allheilmittel darstellen.

Es ist betont worden, daß der Arbeiterausschuß Streikausbrüche
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nicht v^erhindern könne, daß, wenn das Streikfieber erst einmal um
sich gegriffen habe, er dagegen einflußlos sei. Das mag richtig

sein, aber einerseits kann es nicht die Aufgabe des Ausschusses

sein, unter allen Umständen Streiks zu vermeiden, sodann gewährt

er selbst nach Ausbruch des Streiks oder bei Aussperrungen selbst

dem Arbeitgeber den großen Vorteil, daß er mit einer geordneten

Vertretung der Streikenden verhandeln kann.

Der Oberberghaujnniann v. Velsen berichtete in der Kommission,

daß er als Vorsitzender der Kgl. Bergwerksdirektion zu Saarbrücken

während des Streiks bzw. nach der durch ihn erfolgten Aussperrung

von 2000 Arbeitern, doch ruhig und freundlich mit den Arbeiter-

vertretern, auch mit den ausgesperrten, weiter verhandelt habe, daß

man den Vorteil gehabt habe, nicht vis-a-vis de ricn zu sein.

Aber freilich dazu muß der Arbeiterausschuß auch ein das

Vertrauen seiner Wähler besitzendes, zur Kündigung und zur Ver-

tretung der Arbeiter berechtigtes Organ sein. Weder nach der

Vorlage der Regierung geschweige nach den Kommissionsbeschlüssen

ist er das. Nach crsterer war er eine Attrappe, in die der eigent-

liche Inhalt erst durch die vom Arbeitgeber zu erlassende Arbeits-

ordnung getan werden soll, trotzdem sich aus einer 15jährigen Er-

fahrung gezeigt hat, daß diese nicht die geringste Neigung haben,

von der Attrappe Gebrauch zu machen. Die Kommissionsbeschlüsse

haben aber der Attrappe noch den Boden herausgeschlagen, so daß

selbst ein wohlwollender Arbeitgeber kaum einen brauchbaren Inhalt

mehr hineinbringen kann.

Daß die Bergarbeiter darin die Erfüllung des ihnen regierungs-

seitig gegebenen Versprechens erblicken, erscheint daher ausge-

schlossen.

Schon der Regierungsentwurf l)rachte nicht die Beteiligung der

Arbeiter an der Aufsicht der Betriebe im Interesse von Leben und

Gesundheit der Arbeiter, wie dies mein im Reichstag angenommener

und ein ähnlicher vom Zentrum in der Kommission gestellter

Antrag verlangte; letztere hat diesen natürlich abgelehnt.

In sachlicher Beziehung ist allerdings von der Beteiligung der

Arbeiter an der Aufsicht keine nennenswert erhöhte Sicherheit zu

erwarten; es hat sich auch gezeigt, daß die Arbeiter von einer

solchen Befugnis nicht umfangreichen Gebrauch machen. Aber man
wird es den Arbeitern nicht verdenken können, wenn sie, die in

derart gefahrlichen Betrieben ihre I laut zu Markte tragen, verlangen,

an der Kontrolle der Betriebssicherheit mit beteiligt zu werden.
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Gefade für den Arbeitgeber müfite es — wenn grofie Unfälle vor-

kommen, die im Bergwerksbetrieb nun einmal nicht zu vermdden

sind — von ganz besonderem Wert sein, wenn auch die von den

Arbeitern aus ihren eigenen Reihen selbst bestellten Kontrolleure

die Sicherheitsetnrichtungen vorher in Ordnung gefunden haben.

Und daß die Beteiligung der Arbeiter an der Au&icht über den

Betrieb nicht zu Agitationszwecken gemifibraucht werden kann,

dalur war in meinem vom Reichstag angenommenen Antrag volle

Sicherheit gegeben.

Ein besonderer Fehler der Novelle ist die Bestimmung, daß

als Arbeiterausschüsse auch Krankenkassenvorstände und Knapp-

schaftsalteste fungieren können, sofern sie in ihrer Mehrheit von

Arbeitern gewählt werden, d. h. auch von solchen Einrichtungen,

bei denen die Beamten mit wählen; freilich nachdem die öffent-

liche Wahl für die besonderen Arbeiterausschüsse vorgesehen ist,

würden diese auch nicht viel besser sein, als jene.

Die Bcri^arbeit, insbesondere die in den Steinkohlcngrubcn, ist

eine sehr anstrengende und wenig gesunde. Trotz mannigfacher

Verbesserung im sanitären Interesse — wie namentlich besserer

Wetterführung, d. h. ausreichenderer Versorgung mit Luft, — ist sie

auch in den letzten Jahrzehnten nicht gesünder geworden, im

Gegenteil mit der Zunahme der Tiefe der Grubenbaue, hat die

Temperatur eine Steigerung erfahren, wodurch die Arbeit an-

strengender wird, d. h. eher zur Erschöpfung führt. Mögen die

Untersuchungen des bekannten Hygienikers Prof. Flügge über die

Wärmestauung im menschlichen Körper auch noch nicht abge-

schlossene Resultate ergeben, so viel ist jedenfalls gewiß, daß bei

einer Temperatur über 21 " C die Arbeit um so nachteiliger wird,

je mehr sie in geschlossenen, einen raschen Luftwechsel entbehrenden

Räumen geleistet wird, und je mehr die Luft mit Feuchtigkeit ge-

sättigt ist. Beide Ncbeiumistände treffen auf Steinkohlenbergwerke

aber in besonders nachteiliger W'eise zu; denn auch die trockenen

Gruben müssen wegen der Kxplosionsgefahriichkeit des Kohlen-

staubes kunstlich berieselt werden.

Die Krankenziffer der Bergleute ist daher — auch abgesehen

von den durch Unfälle herbeigeführten Erkrankungen — eine

sehr hohe, die Krankhcitsdauer eine relativ lange.

Nun muß zugegeben werden, daß die Krankheitsziffern mancher

warmen (iruben wesentlich günstiger sind, als die viel kühlerer

Gruben. Die Wärme allein bedingt die große Krankenziffer eben

Arcfanr Sozialwitsciuchaft u. Sonalpolitik. UI. (A. f. $ot. G. u. St. XXL) i. 1$
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nicht; zahlrdche konkurrirende Umstände, namentlich Hohe der

Baue^ die von der Mächtigkeit der FloCze abhängig ist, grofle Nässe

der Abbaue, so daß der Arbeiter seine Arbeit in durchnäßtem Zustand

ausführen muß, schließlich das lokal mehr oder minder heftige Auf-

treten ansteckender Krankheiten — Wurmkrankheit, Influenza eta
— mögen hieran mitwirken.

Zweifdios ist die Arbeit in mächtigen, schwach ein&Ueoden

Plötzen, wo der Arbeiter seine Arbeit teils stehend, teils sitzend

verrichten und wo er ohne besondere Anstrengung vor seinen

Aibeitsort gelangen kann, wesentlich gesünder, als in niedrigen

Bauen, wo er liegend oder gebückt arbeiten muß^ und wo er

vielleidit einen weiten und steilen Weg zum Teil in gebückter

Strihmg in der Grube zurückzulegen hat, bevor er seinen Arfoeitspunkt

erreicht In Oberschlesien mit seinen mächtigen Plötzen sind denn

anch die Gesundheitsverhältnisse trotz längerer Arbeitsdauer wesent-

lich besser als in Westfalen; freilich der in Oberschlesien fiir die

Bergarbeiter herrsdiende Krankenhauszwang hat dort die Krankfaeits-

dauer ganz außerordentlich herabgedrückt

Von jeher hat im deutschen Bergbau die achtstündige Schicht

geherrscht; dabd ist es nicht von großer Bedeutung, ob etwa im
Oberschlesischen Steinkohlenbergbau, der ja überhaupt erst wenig

über ICO Jahre alt ist, eine Ausnahme vorhanden ist oder nicht,

(im dortigen Erzbergbau bestand von jeher die 8 stündige Schicht)

oder ob in «fiese Schicht die Ein&hr- und Ausfahnoeit d. h.

die Zeit, die der Bergmann gebrauchte» utn vom Schacht Ins

vor Ort und zurückzugelangen, eingerechnet wurde oder nicht

Bei der geringen Tiefe und Ausddinung der Gruben spielte

das keine Rolle, während das jetzt trotz der maschinellen Seü&hrt

sehr wesentlich ins Gewidit ^t Je tiefer die Kohknbeigweike,

um so ausgedehnter die Baue, um so länger und anstrengender der

Weg vom Schacht bis zum Arbeitsort Daß dieser mit in die Arbeits-

zeit einzurechnen ist, daß er eben selbst eine anstrengende Arbelt

ist, darüber besteht heute selbst bei den Arbeitgebern kaum ein

Zweifel mehr.

Die Veriängening der Arbeitszeit in den Steinkohtenbers^.

werken war weit weniger von dem Bestreben diktiert, eine Mehr-

leistung der mit der Kohlengewinnung beschäftigten Axbeiter herbei*

zufuhren — man wußte sehr wohl, daß das Mehr an Arlieitszeit

zu einem Mehr an Piusen Verwendung findet bzw. finden muß —

>

ab vielmehr von dem Bestreben, mit einem Weniger von Förder-
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schachtanlag^en auszukommen. Die Schächte werden ganz anders

ausgenutzt, wenn sie das, was 500 Häuer in einer Schicht gewinnen,

fordern, als wenn sie nur das Arbeitsprodukt von 400 Häuern

hinausschaffen. Da aber die meisten Gruben nicht über eigene

Seilfahrungsschächte verfügen, so muß während der Seilfahrung der

Belegschaft die Förderung ruhen. Je pünktHcher mit der Wieder-

ausfahrt begonnen wird, um so geringer die für die Kohlenförderung

übrig bleibende Zeit, um so geringer die Förderleistung, um SO

schlechter die finanzielle Ausnutzung der Schachtanlage.

In 3 achtstündigen Schichten kann ein Kohlenbergwerk nur

dann fordern, wenn ihm für Seilfahrung, Bergeförderung und Holz-

hängen ein besonderer Schacht zur Verliiguiig steht ^ das macht

die Anlagekosten aber hoch.

Daß eine zu ausgedehnte Arbeitszeit schließlich zu einer Minder-

leistung der Arbeiter fuhrt, ist ebenso richtig, wie daß in einer zu

weit eingeschränkten auch durch vermehrte Arbeitsintensität ein

Ausgleich für die verkürzte Schichtdaucr nicht mehr geschafien

werden kann. Ob gerade die Verkürzung der Arbeitszeit von 8 V»

auf 8 Stunden bereits eine Minderleistung ergibt, oder ob diese erst

bei der Reduktion von 8 auf 7 V', eintritt, wird sich nur durch Er-

fahrung entscheiden lassen, und es würden sich aller Voraussicht

nach, je nach der Verschiedenheit der lokalen Verhältnisse, ver»

scbiedene Resultate ergeben. Meiner Überzeugung nach spielt die

Frage, wie in der kürzeren Zeit die Förderung herauszuschaffen ist,

filr die Arbeitgeber die weitaus grdfiere Rolle, die der einge-

schtankten Arbeiterleistuag die viel geringere. Wenn von ersterer

in der ganzen Diskussion kaum die Rede gewesen ist, so hat dies

wobl seinen Grrund darin, daß die Bergwerksbesitzer furchten

mufiten, daß man diesem Argument mit der Forderung der Er-

weiterung ihrer Anlagen begegnen würde.

Die Forderung der Bergarbeiter geht nun auf die Wieder*

hcrstellung der historischen Achtstundenschicht; das war schon bei

dem Streik 1889 die Hauptforderung, und in dem FriedensprotokoU

zwischen den damaligen Arbeiterdelegierten und dem Vorsitzenden

des Vereins für die bergbaulichen Interessen von Rheinland und

Westfalen Dr. Hammacher war ausdrücklich stipuliert, daß die

Schicht einschließlich der Seilfahrt d. h. vom Beginn der Ein-

iahrt bis zum Beginn der Ausfahrt nicht langer als 8Va Stunde

dauern sollte.

Diese Bestimmung des Friedensprotokolls ist,

13*

Digitized by Google



ig6 Georg Gotheia,

wie der Handelsminister Möller in der Kommission
ausführte, 15 Jahre hindurch in praxi durchbrochen
worden, indem die Zeit für die Seilfahrt immer ver«
längert wurde d.h. die Arbeiter genötigt waren, sich
länger in der Grube aufzuhalten. Wenn immer von
dem mit dem Streik verbundenen Kontraktbruch der
Bergleute die Rede ist, so mu6 demgegenüber doch
auch einmal betont werden, dafi das Verhalten jener
Zechenverwaltungen, welche dem 1889 getroffenen
Abkommen zuwider handelten, sich doch auch als
Kontraktbruch qualifiziert, daß daher der Streik ein Akt
gerechtfertigter Notwehr war und, nachdem die anderen westfälischen

Crrubenverwaltungen die Verlängerung der Seilfahrt jener Gruben
als zulässig erklärten, es mindestens verzeihlich war, dafi dann die

Bel^schaften sich allgemein auf den Standpunkt stellten, dafi die

Gesamtheit der Zechenverwaltungen sich an das 1889 er Friedens-

protokoU nicht mehr gebunden erachtete.

Die Regierung hatte bereits in der 1893 er Novelle zumBergr-

gesetz im § 197 für die Oberbergamter die Ermächtigung zur all-

gemeinen Festsetzung des sanitären Arbeitstages für ganze
Bezirke beansprucht; doch war dieselbe vom Abgeordnetenhaus

nur auf einzelne Gruben beschränkt worden; von dieser Er-

machtigung hat sie keinen Gebrauch gemacht bzw. nach den
Darlegungen des Ministers in der Kommission einen solchen nicht

machen können; ob das letztere zutreffend ist, mag dahingestellt

bleiben. In der neuen Novelle beschritt sie den Weg der Fest-

legung eines gesetzlichen sanitären Maximalarbeitstages för Gruben
mit höherer Temperatur.

Der §93b des Regierungsentwurfe lautete:

„In Gruben oder Grubenabteilungen, in denen mehr
als die Hälfte der belegten Betriebspunkte eine ge-
wöhnliche Temperatur von mehr als -|-22^C hat, darf
die regelmäßige tägliche Arbeitszeit vom I.Oktober
1905 ab 8 Vt Stunden, vom i. Oktober 1908 ab 8 Stunden
nicht übersteigen.

Die Oberbergämter sind ermächtigt für einzelne
Gruben oder Grubenabteilungen diese Anfangs-
termine um höchstens zwei Jahre hinauszuschieben,
wenn dies zur Verhütung eines unverhältnismäfiigen
Schadens erforderlich erscheint
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Als Arbeitszeit gilt die Zeit vom Beginn derSeil-
fahrt bis zu ihrem Wiederginn.

Die Bergbehörde hat durch schriftliche Verfügung
zu bestimmen, ob für eine Grube oder Gruben-
abteilung die in Abs. i bezeichnete Voraussetzung
vorliegt

§ 93c. An den Betriebspunkten, an denen die ge-

wöhnliche Temperatur mehr als -|-28®C beträgt,
dürfen Arbeiter nicht länger als 6 Stunden beschäftigt
werden.

§ 93d. Als gewöhnliche Temperatur im Sinne der

§§ 93b Abs. 1 und 93c gilt diejenige Temperatur,
welche der Betriebspunkt bei regelmäßiger Belegung
und Bewetterung hat"

Warum man zu der Grenze von 22 " C in § 93 b gekommen
ist, erläuterte der Oberberghauptmann von Velsen damit, daß bei

24®C es anfange, ungemütlich zu werden; nehme man nun die

sanitäre Grenze für diejenigen Gruben, die 22® auf der Mehrzahl

der Betriebspunkte hätten, dann müsse man schließen, daß dort

20—25 % der Betriebspunkte 24 und darüber hätten ; es sei aber

ganz unmöglich, in einer Grube einen Teil der Arbeitspunkte mit

achtstündiger und einen anderen mit längerer Arbeitszeit zu haben;

man könne dagegen ebensogut den sanitären Maximalarbeitstag

davon abhängig machen, daß ein Fünftel der belegten Arbeitspunkte

24 " und darüber habe.

Die Regierung wollte nach der Erklärung des Ministers Möller

keinen Maxiinalarbeitstag, sei es für alle Bergwerke, sei es für

Steinkohlenbergwerke, sondern wollte über den sanitären Maximal-

arbeitslag keinesfalls hinausgehen. Zu letzterem hielt sie sich aber

verpflichtet nicht nur wegen der hohen Krankenziffer, sondern auch

wegen der Klagen der Militärbehörde über die ständig ungünstiger

werdenden Aushebungsziffcrn im Kohlenrevier, über die Degene-

rierung der dortigen Hevölkcrung.

Da nun aber nicht erwiesen ist, daß die hohe Krankenziffer

mit der höheren Temperatur der Gruben in ursächlichem Zusammen-

hang steht, da die Degenerierung doch schon zu einer Zeit ein-

getreten ist, wo die (iruben eine wesentlich geringere Teufe und

damit auch niedrigere Temperaturen aufwiesen, so wird man die

für das regierungsseitig beantragte Kriterium vorgeführten Gründe

nicht gerade überzeugend finden können.
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Nach dem Haodekniinister bezweckte die Regiemng, mit diesen

Bestimmungen erzieiiUch zu wirken» indem der Wunsch, nicht unter

die Gruben mit der gesetzlidi beschrankten Arbeitszeit zu fidlen,

die Zechenverwaltungen veranlassen wurde, die Ventilation zu ver-

bessern und damit die Temperatur vor der Melirzaht der Betriebs-

punkte herabzudrücken. Dafi dieser Effekt erzielt werden kann,

insbesondere auch dadurch, dafi man vor warmen Orten kom-

primierte Luft ausblasen lafit, ist nicht zu bezweifeln; es finagt sich

bk>fi, ob damit dem sanitären Interesse der Arbeiter auch gedient

wird; und das ist sicher nicht der Fall, wenn die Hälfte oder auch

nur ein Viertel der Arbeiter vielleicht 8—lo Stunden vor Orten von

22—28^ C arbeiten muß. Die hohe Temperatur ist aber doch nur

eines der Momente, auf denen die gesundheitsschädliche Ein-

wirkung der Bergart)eit beruht; Nässe, Staub, Grubengase»
gebfickte Stellung u. a. m. wirken ebenfalls nachteilig.

Und wenn sich diese schädigende Wirkung gezeigt
hat, wenn sie sich mit der Zunahme der Schichtdauer
verstärkt geäußert hat, so könnte man den sanitären
Maximalarbeitstag entweder allgemein für die Ar-
beit unter Tage oder doch wenigstens für Stein-

kohlengruben einführen.
Es muß aber auch betont werden, daß ein so schwankendes

Kriterium, wie die Temperatur der Mehrzahl der bellen Betriebs-

punkte, sich zur Festlegung der Schichtdauer recht wenig eignet.

Diese Feststellung kann nur durch die Bergbehörde vorgenommen

werden, und dabei hat es die Werksleitung in der Hand, die Zahl

der warmen Betriebspunkte durch Nichtbelegung derselben so ein-

zuschränken, daß die Grube nicht unter die Vorschriften des § 93 b
Uüt Aber auch eine Quelle von Streitigkeiten wird geschaffen:

durch Anlage eines neuen Wetterschachts, durch Durchschlägig-

werden eines Wetter bringenden Querschlags, durch Fortschreiten

des Abbaues in weniger drudehaftes Gebirge sinke die Temperatur

vor der Mehrzahl der Betriebspunkte auf weniger als 22 * C Will

nun die Grubenverwaltung die längere Schichtdauer wieder ein-

führen, so wird das bei der Belegschaft berechtigten Unwillen er-

regen. Auf sozialem Grebiet gibt es nur ein „Vorwärts", kein „Zu-

rück" wird regierungsseitig eridart, und hier sollen Vorschriften ge-

geben werden, die das „wieder zurück" bezwecken.

Die an und fth: sk:h ja unentbehriichen Übergangszeiten dienen

aber auch wieder dazu, nicht nur die Einrichtungen zu treffen, um
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in der kürzeren Schichtzeit die Förderung zu bewältigen — das ist

ja nur erwünscht — sondern vielmehr solche 7.u schaffen, durch

welche die Grube den Bestimmungen des § 93 b ent/.ogen wird

;

dann hat ein Teil der Arbeiter wohl eine um eine Kleinigkeit

niedrigere Temperatur, aber keinen Schutz hinsichtlich der Arbeits-

dauer.

Zu erheblicher Unzufriedenheit muß es weiter führen, wenn die

Arbeiter bei nahezu gleichen Verhältnissen auf der einen Grube die

kürzere, auf der anderen die längere Schicht haben, obgleich viel-

leicht auf der letzteren die Arbeit schwerer und ungesunder ist.

Man kann also nicht sagen, daß die Regierung mit diesem

ihrem Vorschlag eine glückliche Hand gehabt hat. Die preußische

Bergverwaltung ist eben selbst in zu umfangreichem Maße Unter-

nehmer und Arbeitgeber, als daß sie sich zu einer entschiedenen

und klaren sozialempfindenden Stellung durchringen könnte. Kann

sie das aber nicht, dann war schließlich die Tiefe der Baue ein viel

sichereres Kriterium, das nicht solchen Schwankungen ausgesetzt war,

wie die Temperatur.

Freilich das, was die Kommission an Stelle des Rcgierungs-

vorschlags gesetzt hat, ist noch weit nichtssagender j nach der dort

angenommenen Fassung soll der § 93 b lauten

:

„Die regelmäßige Arbeitszeit darf für den
einzelnen Arbeiter durch die Ein- und Ausfahrt
nicht um mehr als V2 Stunde verlängert werden.
Ein et\vaiges Mehr der Ein- und Ausfahrt ist auf
die Arbeitszeit anzurechnen."

Die Bestimmung wäre sehr schön, wenn im Gesetz gesagt

wäre, wie lange die regelmäßige Arbeitszeit dauern soll; das hat

man aber mit voller Absicht unterlassen ; das bestimmt in jedem

Fall die vom Arbeitgeber erlassene, jederzeit mit kurzer Übergangs-

frist abzuändernde Arbeitsordnung^, die vom Oberbergamt genehmigt

werden muß, wenn sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Dauert die Seilfahrt über \'o Stunde, so kann in der Arbeitsordnung

die regelmäßige Arbeitszeit um ^
^ bis ^iy Stunde verlängert werden;

damit wird nur ein gesetzlicher Schutz für den Arbeit-
geber, aber keiner für den Arbeitnehmer geschaffen.

Auch der Abs. 3 des § 93 b, der als Arbeitszeit die Zeit vom
Beginn der Seilfahrt bis zu ihrem Wiederbeginn bezeichnete, hat

eine freilich sachlich nicht sehr erhebliche Verschlechterung in der

Kommission dahin erfahren; „Ais Arbeitszeit gilt die Zeit
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von der Beendigung der Seilfahrt bis zu ihrem Wieder-
beginn."

Allerdings hat die Kommission die M^lichkeit vorgesehen, die

Arbettsieit im sanitären Interesse weiter als bisher einzuschränken,

indem sie dem Abs. 2 des § 197, der bisher lautete:

„Für solche Betriebe, in welchen durch über-
mäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Ge-
sundheit der Arbeiter gefährdet wird, können
die Oberbergämter Dauer, Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden
Pausen vorschreiben und die zur Durchführung
dieserVorschriften erforderlichenAnordnungen
erlassen."

folgende Fassung gab:

„Sie (die Oberbergämter) sind verpflichtet, zu
prüfen, ob mit Rücksicht auf die die Gesund-
heit der Arbeiter beeinflussenden Betriebsver-
hältnisse Maßnahmen, insbesondere eine Fest-
setzung der Dauer, des Beginnes und Endes der
täglichen regelmäßigen Arbeitszeit geboten
sind. Gegebenenfalls schre ibt das Oberbergamt
nachAnhörung des Gesundheitsbeirats diehier-
nach erforderlichen Maßnahmen für den Ober-
bergamtsbezirkoder fürTeile desselben vor und
erläßt die zurDurchführungdieserVorschriften
erforderlichen Anordnungen. Aus besonderen
Gründen können einzelne Bergwerke auf ihren
Antragvom Oberbergamte von der Beobachtung
dieser Vorschriften gänzlich oder teilweise,

dauernd oder zeitweise entbunden werde n."

und im Abs. 2 einschaltete:

Der Ciesundheitsbeirat wird für den Umfang
des Oberbergamtsbczirks gebildet und besteht
aus dem B e r g h a u p t ni a 11 11 als Vorsitzenden, sowie
aus vier vom O b e r h e r g a m t berufenen Mit-
gliedern, die zu g 1 e i eil e n Teilen aus d e i Z a Ii 1

der Berg Werksbesitzer oder ihrer Stellvertreter
und der Zahl der Knappschaftsältesten zu ent-
nehmen sind. An den Verhandlungen des Ge-
sundheitsbeirates nimmt ein vom Oberbergamt
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zu berufender Knappschaftsarzt mit beratender
Stimme teil.

Die Machtsphäre des Oberbergamts wird dadurch nach der

Richtung hin erweitert, daü es den sanitären Maximalarbeitstag für

den ganzen Oberbergamtsbezirk oder für Teile desselben festsetzen

kann; sie wird gleichzeitig insofern eingeschränkt, als es dabei ge-

bunden ist, den Gesundheitsrat anzugehören und außerdem gegen

seine Anordnungen das Vcrwaltungsstreitverfahreu (Verwaltungs-

gericht, Oberverwaltungsgerichtj zulässig sein soll. Wenn hierbei

die Klage der Arbeiter auch nicht ausgeschlossen ist, so wird sie

doch kaum jemals zum Ziel führen, denn dem Arbeiterausschuß

steht dieselbe nicht zu, der einzelne Arbeiter, welcher klagen wollte,

aber seine Aktivlegitimation alsbald durch Kündigung verlieren würde.

Die Einführung des Verwaltungsstreitverfahrens in das preußische

Bergrecht ist ein vollständiges Novum; bisher bestand bloß das

Beschvverdeverfahren, das mit der Entscheidung des Ministers sein

Ende fand. An und für sich könnte man eine solche Neuerung als

einen Fortschritt begrüßen, wenn nicht die Entscheidungen der Ver-

waltungsgerichte — auch die letztinstanzlichen — in den letzten

Jahren immer häufiger sich mit dem Rechtsempfinden des Volkes

nicht in Einklang befunden hätten.

Der Gesundheitsbclrat kann sich unter Umständen bewähren,

sofern beim Vorsitzenden und bei der Auswahl der Beisitzer durch

das Oberbergamt dessen Arbcitgcbcrintercssen nicht vorwiegen

;

eine Kollision der Interessen liegt bei ihm in der Kumulicrung der

Aufgaben der Sanitätspolizei einerseits, des Bergwerksunternehmers

andererseits jedenfalls vor. — Die Stellung des Arztes im „Gesund-

hcilsbeirat" ist eine ungenügende.

Der Regierungsentwurf sah eine Reihe von Ausnahmen be-

züglich einer verlängerten Arbeitszeit vor, die die Kommission

entsprechend der Beseitigung des sanitären Maximalarbeitstagcs ge-

strichen hat. Nachdem sie diesen aber mit 6 Stunden für Ar-

beiter an Betriebspunkten mit mehr als 28 " C beibehalten, ja

sogar nocl) schärfer ausgestaltet hat, kann es unter Umständen sich

doch als bedenklich erweisen, daß auch der § 93 e

„W enn Gefahr für das Leben oder die Ge-
sundheit der Arbeiter oder für die Sicherheit
der Baue besteht, so ist auf Verlangen der Be-
triebsleitung die Arbeit über die regelmäßige
Zeit hinaus fortzusetzen."
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in Fortfall gekommen ist. Wo es auf die Rettung von Menschen-

leben ankommt, muß auch der zugreifen, der bereits seine

6 Stunden bei mehr als 28 " C gearbeitet hat, und das gleiche

g^t, wo es sich um Abdämmung eines Wasscreinbruchs oder von

Grubenbrand handelt. Kein Arbeiter wird sich dessen weigern,

aber man soll auch nicht gesetzliche Vorschriften schaffen, die ge-

gebenenfalls übertreten werden müssen.

Nicht nachzutrauern braucht man dagegen dem Fortfall des

§ 93 f des Entwurfs, wonach durch die Arbeitsordnung die

Arbeiter sollten verpflichtet werden können, zum .Aus-

gleich von Betriebs- oder.Absatzstörungen Über- und
Nebenschichten zu verfahren.

Wenn auch zuzugeben ist, daß zurzeit dazu ein sogenannter

moralischer Zwang besteht, so darf doch ein auf Gesetz beruhender

nicht geschafTen werden, um so weniger als die .Arbeiter sich kaum

jemals weigern dürften, den tatsächUchen Verhältnissen, die durch

den geringeren Kohlenabsatz im Sommer, den stärkeren im Winter

gegeben sind, Rechnung zu tragen.

Als ungenügend mußte es jedenfalls auch erscheinen, daß über

das Verfahren von Über- und Nebenschichten der Arbeiterausschuß

nur gehört werden sollte; hier bedürfte es seiner Zustimmung.

Nach dem Fortfall aller Bestimmungen über die Dauer der Schicht

braucht er allerdings weder gehört zu werden, noch zuzustimmen.

Bedauerlicherweise ist damit aber auch jede Beschränkung der Zahl

und Dauer der Überschichien und Nebenschichten gefallen und ledig-

lich die Bestimmung übrig geblieben

„vor dem Beginn sowohl einer regelmäßigen
Schicht als einer Neben schiebt muß fürdenein-
zelnen Arbeiter eine mindestens achtstündige
Ruhezeit liegen".

Die ganze Aktion bringtdemnachfürden Arbeiter
kaum irgend eine Besserung, ja nicht einmal irgend
eine Sicherung bezüglich der Dauer seiner Arbeitszeit,

und ebensowenig wird damit der Frieden über diese

Fragen zwischen Unternehmern und Arbeitern ge-

schaffen werden.
Zu den den meisten Zündstoff liefernden Ein-

richtungen gehört das System der Disziplinarstrafen

für Arbeiter, insbesondere der für unrein oder unzu-

länglich gefüllte Förder wagcnj letztere werden nämlich auf
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aUreicbai Gruben des Ruhrrevieis geauUt, <L h. der im Gedinge

pro Förderwagen Kohle vereinbarte Lohn kommt in Fort&U iiir

jeden Wagen, der nach Ansicht des Fördenui&efaers ungenügend

oder unrein gefiiUt ist

Ohne DiszipKnarstrafen ist in einem Großbetriebe nicht ausiu»

kommen, und da deren Betrag nicht dem Wericsbesitser, sondern

den Unterstdtzung^kassen des Werks zugute konsrnt, so fehlt audi

jeder Anreiz für ersteren, über Gebühr zu strafen. Freilich, dafi das

Stzalrecht meist von ganz untergeordneten Organen ausgeübt wird,

ist ein Mangel*

Die grofiten Mangel ergeben sich bei der Bestrafung wegen un-

reiner oder ungenügender Förderung insbesondere beim Nullen; die

Kontrolle ist hier erst über Tage möglich, nachdem der Wagen lange

— teilweis über steile Bremsberge — in der Grube gebuifen ist Es
ist keine Seltenheit, daß ein Wagen hierbei umstürzt und bei der

Wiedereinladung des verschütteten Inhalts nicht mehr voOe Ladung
aulweist; auch unehrliche Bilanipulattonen von Kameraden sind vor-

gekommen, die unterwegs die Ortszeichen mit denen ihres eigenen

Ortes vertauscht, sich damit eine größere Wagenzabi auf Kosten

der Belegschaft eines andern Orts veischafit haben.

Je nach der ja stark wediaelnden Beschaßenheit der Flötze ist

es vor einem Ort sehr leicht, vor dem andern außerordentlich

schwer möglich, reine Kohlen, d. h. bloß Kohlen und kein Gestein

mit zu fördern; bei dem trüben Schein der Grrubenlampe ist Brand-

schiefer (schwarzer Kohlenschiefer) oft nur durch das höhere Gewicht

von Kohle zu unterscheiden, und das kann trügen bei Stücken, wo
Kohle mit Brandschiefer stark verwachsen ist

Auf der andern Seite kann dem Bergwerkabc^tzer nicht zu-

gemutet werden, das taube Gestein in der Grube und aus dersdben

heraus mit erheblichen Kosten zu befördern, es über Tage aus der

Kohle heraus zu sortieren oder zu waschen, kostspieligen Grrund

und Boden zu „Bergehalden" herzugeben. Wenn er trotzdem auch

die unrein geförderten Kohlen bezahlt, denn der Lohn dafiir fließt

nicht in seine Tasche, sondern kommt der Unteistütznngskasse der

Bergleute zugute, so muß er wenigstens durch Strafen fUr rebe

Förderung sorgen.

Bei dem jetzigen Strafinodus wird der Arbeiter oft gestraft

ohne ermessen zu können, ob zu unrecht oder nicht; es ist dem-

nach nicht mehr wie billig, daß er entweder den Wagen mit un-

reiner Förderung, für den er bestraft wird, nach beendeter Schicht
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selbst zu Gesicht bekommt oder, wenn dies aus betriebstechnischen

Gründen (kein genügender Platz an der Schachthängebank etc.)

nicht durchführbar ist, daß er durch einen von der Belegschaft

gewählten Vertrauensmann kontrollieren läßt, ob der von ihm ge-

lieferte Wagen auch wirklich unvorschriftsmäßig ist; bereits in der

letzten Berggesetznovelle (1892) war deshalb den Arbeitern Ge-
legenheit gegeben, das Nullen durch einen Vertrauensmann über-

wachen zu lassen, die Sache wurde aber sehr selten praktisch, weil

dessen Entlohnung durch die Arbeiter auf Schwierigkeiten stieß.

Der Regierungsentwurf hatte deshalb „den Bergwerksbesitzer
verpflichtet, den Lohn des Vertrauensmannes auf
Antrag des ständigen Arbeiterausschusses oder der
Mehrzahl der beteiligten Arbeiter vorschußweise zu
zahlen und hatte ihn berechtigt, den vorschußweise
gezahlten Lohn den beteiligten Arbeitern bei der
Lohnzahlung in Abzug zu bringen."

Selbst diese Bestimmung ist von der Kommission gestrichen

worden, und hat sie sich damit b^nügt, im Fall von Streitig*

keiten darüber, ob durch die Überwachung nicht
etwa eine Störung des Betriebes herbeigeführt werde,
die Beschwerde des Vertrauensmannes an die Berg-
behörde zuzulassen.

Das Nullen selbst ist durch den Entwurf — auch
in der Kommissionsfassung — verboten. „Ungenügend
oder vorschriftswidrig beladene Fördergefäße müssen
insoweit angerechnet werden, als ihr Inhalt vor»
schriftsmäßig ist." An Stelle des Nullens sind aber andere

Strafen getreten; „die im Laufe eines Kalendermonats
gegen einen .'Arbeiter wegen ungenügender oder vor-
schriftswidriger Beladung von Fördergefäßen ver-
hängten Geldstrafen dürfen in ihrem Gesamtbetrage
fünf Mark — zwar — nicht übersteigen", dagegen sollen

in Zukunft Bergleute ohne vorherige Kündigung ent-

lassen werden können (§ 82 Nr. 3a),

„wenn sie der vorschriftswidrigen Beladung
der Fördergefäße in einem Monat sich mehr als

dreimal schuldig gemacht haben und deshalb
bestraft worden sind."

Diese von der Kommission hineingebrachte Strafbestimmung

ist eine ganz unberechtigte Harte, die vor allen Dingen den Berg-

Digitized by Google



Die preuttsdieii Berggesetnovellen. 205

mann einer großen Willkür aussetzt. Es ist bereits weiter oben

auseinandergesetzt, daß die unreine Förderiinf^j, ja auch die un-

genügende Füllung eines Förderwagens das Ergebnis unglücklicher

Umstände sein kann. Wer vor einem Ort arbeitet, in dem nur

reine Kohlen fallen, ist sicher davor, wegen unreiner Förderung

bestraft zu werden. Von sachverständiger den Unternchmerstand-

punkt vertretender Seite ist in der Kommission das ausdrücklich

anerkannt und hervorgehoben worden, daß die Lohnabzüge für

Nullen gar nicht so drückend seien, da i n der h ö h e r c n S t e 1 1 u n g
des Gedinges der Ausfall für die genullten Wagen
bereits ausreichend berücksichtigt sei. Danach ist in

unreiner Förderung ein strafbares Versehen vielfach gar nicht zu

erblicken. Aber über den Unglücklichen, die an solchen ungünstigen

Betriebspunkten arbeiten, soll in Zukunft ständig das Damokles-

schwert der kündigungslosen Entlassung schweben. Es liegt dann

ja vollständig in der Hand des Steigers, mißliebige Leute vor solche

Orte zu legen und sie damit in kürzester Zeit loszuwerden.

Man beruft sich für dieses Vorgehen darauf, daß auf den könig-

lichen Steinkohlengruben in Saarbrücken die Bergleute auch wegen

unreiner Förderung oder sonstiger Vergehen mit zeitweiser Ab-

legung bestraft werden können. Aber zeitweise Ablegung ist doch

etwas ganz anderes als dauernde Entlassung; und auch im Saar-

revicr denkt niemand daran, diese harte Strafe zu verhängen, wenn

jemand in einem Monat dreimal mit Geldstrafe wegen unreiner

Förderung belegt ist. Es wird eingewendet, daß die zeitweise Ab-

legung im Saarrevier, wo der Fiskus der einzige Arbeitgeber im

Bergbau ist, genau soviel sei, als Entlassung im Ruhrrevier, wo der

entlassene Bergmann sofort auf anderen Zechen Arbeit finde. Das

mag in den Zeiten außergewöhnlichen Arbeitermangels zutreffen,

sonst aber nicht; und die Klagen darüber, daß die Bergwerks-

besitzer im Ruhrbecken schwarze Listen bereits dadurch führten,

daß Bergleute, denen an bestimmten Tagen gekündigt worden ist,

keine Arbeit zu finden vermöchten, lassen solche Behauptungen

doch in sehr zweifelhaftem Lichte erscheinen. Auf den fiskalischen

Gruben in Oberschlesien, wo im übrigen doch der Privatbergbau

überwiegt, kommt man zudem ohne die Strafe der Entlassung aus-

schließlich mit relativ geringfügigen Geldstrafen aus.

So sehr ich die Notwendigkeit von Disziplinarstrafen im Berg-

bau anerkenne, so entschieden muß ich die Notwendigkeit von

deren Verschärfung bestreiten, und das Nullen war eine viel

üigiiized by Google



Georf Gothcia,

mildere Strafe, als das, was die Kommission hier zu-

gesetzt hat.

Wer kann denn aber wegen un vorschriftsmäßiger
Förderung bestraft werden? Nicht etwa bloß der
schuldige Schlepper, sondern die ganze Belegschaft
des betreffenden Orts; sie alle zusammen werden dafiir ver-

antwortlich gemacht. Traf der Verlust des genullten Wagens eine

Ortskameradschaft von (linf Mann mit 1
5—20 P%. pro Kopf, so soll

die Strafe für jeden einzelnen in Zukunft mindestens 50 Pfg. betragen

und über jedem derselben schwebt die Gefahr, plötzlich entlassen

zu werden, weil der Schlepper unrein gefüllt hat Selbst der sog.

Ortsalteste, der den Schlepper überwachen soll, hat doch mit seiner

eigenett Arbeit soviel zu tun, daß er nicht in jedem Augenblick

aufpassen kann, ob der Schlepper Berge (Steine) mit fittlt oder nur

Kohle einladet Unserem modernen Rechtsbewußtsein widerstrebt

es aber, jemanden fiir das Verschulden eines anderen mit büßen zu

lassen; deshalb darf ein Gesetz ni<?ht Strafen sanktionieren, die

diesen Charakter in sich tragen.

Gegenüber diesen weitgehenden Verschlechterungen, die —
ÜBdls sie Gesetz würden, was wohl als ausgeschlossen gelten kann —
die Unzufriedenheit in den Kreisen der Bergleute aufe höchste zu

steigern geeignet waren, fällt die von der Kommission vorgenonunene

bessere Zusammensetzung der Verwaltung der Unter-
Stützungskassen, denen die Strafgelder zufließen, nicht wesent-

lich ins Gewicht Der Entwurf hatte hier merkwürdigerweise nur

mindestens einen Arbeitervertreter vorgesehen, wahrend nach der

Kommissions&ssung „den von den Arbeitern gewählten
Mitgliedern mindestens die Hälfte der Stimmen zu-
steht."

Der § 80 des A.EG. enthält in seinem zweiten Absatz bereits

die Bestimmung:

,43en Bergwerksbesitzern ist untersagt, für
den Fall der rechtswidrigen Auflösung des
Arbeitsverhältnisses durch den Bergmann die
Vcrwirkung des rückständigen Lohnes über den
Betrag des durchschnittlichen Wochenlohnes
hinaus auszubedingen."

Von der Berechtigung der Einbehaltung des Lohnes ist im
Streik&ll beim Bergbau wohl niemals Grebrauch gemacht worden;
man hätte damit eine Erbitterung geschalien, die nicht nur dem
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Friedenssdilufi, sondern weh mehr noch einem späteren wirklicfaen

Frieden im Arbeitsverhältnis sehr gefährlich geworden wäre.

Dk Kommission hat nun diesem Absatz folgende Fassung

gegeben:

,J)er Bergwerksbesitzer ist berechtigt« für

den Fall der rechtswidrigen Auflösung des
Arbeitsverhältnisses durch den Bergmann die

Verwirkung des rückständigen Lohnes bis zum
Betrage des durchschnittlichen Wochenlohnes
auszubedingen.

Der verwirkte Betrag verfällt zugunsten der
Unterstützungskasse des Werks, oder, wo solche
nicht besteht, zugunsten der für die Arbeiter
des betreffenden Werks zuständigen Kranken-
kasse.

Der berechtigten Kasse ist der verwirkte
Betrag binnen sechs Wochen nach der Abrech-
nung über den verwirkten Lohn zuzuführen."

Wahrend der frühere Text ein Verbot an den Bergwerks-

besitzer enthielt, über ein gewisses Höchstmafi hinauszugeben, ent-

hält der jetzige eine Aufforderung an ihn, von seinem
Rechte Gebrauch zu machen; und um von ihm das
Odium einer solchen Handlung abzunehmen, ist die
Bestimmung getroffen, dafi der verfallene Lohnbetrag
der Unterstützungskasse anheimfällt. Die Einbe-
haltung des Lohnes bei Kontraktbruch der Arbeiter
gewinnt damit gewissermaden den Charakter einer
wohltätigen Handlung.

Der Kontraktbruch ist sicher in keiner Weise zu billigen. Dafi

er in gewisser Hinsicht zu entschuldigen ist mit dem Solidaritäts-

gcfuhl der Arbdter, das hat der sonst sicherlich unverdächtige,

aber iiir das Empfinden der Arbeiter Verständnis besitzende Abg.

Fastor v. Boddscfawingh dargelegt, als er erklärte: „er würde auch

mit gestreikt haben.*^ Immer erneut muß aber darauf hingewiesen

werden, dafi^ wenn man den Kontraktbruch beseitigen will, es

vor allen Dingen notwendig ist, den Arbeitern das Organ zu

schaffen, das im Namen der Gesamtbelegschaft die Kündigung aus-

sprachen und über die Arbeitsbedingungen verhandeln kann. So-

lange man ihnen das verweigert, wird man es den Arbeitern nidit
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verargen können, wenn sie in der sittlichen Entrüstung über den

Kontraktbruch nur Heuchelei erbHcken.

Eine vom Minister Möller als notwendig anerkannte Bestimmunj^,

deren Bedürfnis gerade auch der Abg. v. Bodelschwingh betonte,

fehlt auffallendcrweise im Gesetzentwurf, nämlich die, in meinem

im Reichstag als Zusatz zu § 115 der Gewerbeordnung ange-

nommenen Antrag:

„Im Falle d e r A u f 1 ö s u n g d e s A r b e i t s V c r h ä 1 1 -

nisses muß dem Arbeitnehmer auf sein Ver-
langen die ihm vom Arbeitgeber ü b c r 1 a s s c n e

Wohnung bis zum Schluß des der Kündigung
folgenden Monats gegen Erstattung der bis-

herigen Miete belassen werden. Entgegen-
stehende Verabredungen sind rechtsunwirk-
s a m."

Es ist klar, daß namentlich bei außerhalb der bisherigen In-

dustriercvie\;e neu in Angriff genommenen Zechen die erforderliche

Belegschaft nur zu erlangen ist, wenn von der Zechenverwaltung

die notwendigen Arbciterhtäuser gebaut und die darin enthaltenen

Wohnungen den Arbeitern mietweis überlassen werden. Im Falle

eines Streiks oder einer Aussperrung liegt darin aber ein ganz

außerordentliches Prcssionsmittel in Hand der Arbeitgeber, das

die Stellung der Arbeiter ganz außeronicntlicli verschlcclitert ; iiier

muß unbedingt ein Schutz der Arbeiter dagegen geschaft'cn werden,

daß sie ohne weiteres auf die Straße gesetzt werden, und die obige

F'orderung ist das allermindeste und das, was unverzüglich ge-

schehen muß. Daß dies absolut noch nicht zureicht, beweisen die

Mitteilungen über die Hausordnungen in solchen Zechenkolonien,

welche die bürgerliche und soziale Freiheit der Bewohner in völlig

unzulässiger Weise beeinträchtigen.

Die Berggcsctznovelle, soweit sie die Verhältnisse der Berg-

arbeiter betrifft, und die Behandlung, die sie bei der ersten Lesung

im /Xbgeordnetenhause und in den Kommissionssitzungen ;^'tfundcn

hat, beweisen, daß das auf dem Hoden des DrciklassenWahlrechts

grwählte Parlament völlig ungeeignet ist, (besetze zu geben, welche

einen billigen .Ausgleich zwischen den Interessen von Arbeitgeber

und Arbeitnehmer herbeiführen; es hat sich als ein .Arbeit-

geber p a r 1 a m e n t erwiesen, unfähig, die Arbeiter zu
verstehen, unfähig, b e r e c h t i g t e n F o r d e r u n g e n z u e n t -

Sprechen. Jeden Schritt vorwärts suchte es durch
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zwei Schritte rückwärts ins Gegenteil zu verkehren.
Die Regierung, der es sicher Emst damit war, durch Abstellung

berechtigter Beschwerden den Frieden im Arbeitsveriialtnis zu

fördern, hatte in Kenntnis der Stimmungen im preußischen Landtag

bereits viel Wasser in ihren sozialpolitischen Wein gegossen; denn

ihre Novelle entsprach bereits nicht dem, was die Bergleute nach

den Reden des Handelsministers im Reichstag zu erwarten be-

rechtigt waren; es scheint, daß auch das starke Arbeitgeberinteresse

innerhalb der staatlichen Bergverwaltung bei dieser Verwässerung

nicht ohne Einfluß geblieben ist Ein politischer Fehler der Re>

gierung war es aber jeden&lls, diese gesetzgeberische Aktion vor

den preußischen Landtag statt vor den Reichstag zu bringen; sie

mußte so viel Kenntnis der herrschenden Strömungen im ersteren

haben, um sich zu sagen, daß ihr Entwurf dort verbalhomt werden

wurde.

Aber, auch sachlich gehört die Gesetzgebung über Arbeiter-

verhältnisse in den Reichstag; diese erheischen eine einheitliche

Regelung iur das ganze Reich, nicht eine partikuAre nach den

Grenzen der Einzelstaaten. Und wenn es an Vorarbeiten (ür ein

RdchsberggesetK trotz der so oft wiederholten Forderung des

Reichstags fehlte, so konnten die erforderlichen Bestinunungen in

der Gewerbeordnung getroffen werden. Dorthin gehören sie recht

eigentlich, denn was bezuglich der Arbeiterausschüsse den Berg-

arbeitern recht ist, das ist den Industriearbeitern billig. Wenn
man einmal an ein Reichsberggesetz geht, so wird dieses zweck-

mäßig nur einen Abschnitt der Geweri}eordnung ausmachen und

in diesen besdndem Abschnitt gehören die Arbeiterfragen dann nicht

Wer es ehrlich mit dem sozialen Frieden meint,
•der kann nur wünschen, daß diese gesetzgeberische
Aktion im preußischen Abgeordnetenhaus scheitert
und daß damit die Bahn frei gemacht wird für die

reichsgesetzliche Regelung.

AmMw für SoridwitMOMbaft o. Somlpelitik. HI. (A. f. mm. O. v. Sl. XXL) i. U
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Studien zar Entwicklungsgeschichte des

nordamerikanischen Proletariats.

Von

WERNER SOMBART.

I. Einleitung.

L

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind för den Kapi-

talismus Kanaan : das Land der Verheiflung. Denn hier erst wurden
alle Bedingungen erftillt, die er zur vollen und reinen £nt£ütung

seines Wesens braucht Land und Leute waren wie nirgends sonst

geschaflfen, seine Entwicklung zu höchsten Formen zu (ordern.

Das Land: wie keines geeignet, eine rasche Kapitataldcu-

mulation zu ermöglichen, weil reich an Edelmetallen: Nordamerika

erzeugt ein Drittel alles Silbers» ein Viertel alles Goldes der Erde;

weil reich an fruchtbaren Böden: die Mississippi-Ebene umfaßt etwa

iünfmal so viel besten Humusboden wie die sUdrussischen und un-

garischen Schwarzerdedistrikte zusammen; weil reich an ergiebigen

Lagern nützlicher Mineralien, die noch heute den dreÜjurhen Ertrag^

irgendwelcher europäischer Lager liefern. Darum aber auch wie

keines geeignet, in der Ausbildung und Entwicklung der anorga-

nischen Technik dem Kapitalismus die Waffen in die Hand zu

liefern, mit denen er die Welt erobert: die Vereinigten Staaten er-

zeugen jetzt schon drei Viertel so viel Roheisen wie alle übrigen

Lander der Erde zusammengenommen (i8 Mill. Tonnen im Jahre

1902 gegenüber 24 Mill. Tonnen Erzeugung der übrigen Erde). Ein

Land wie keines geeignet für kapitalistische Expansion: wie hin-

gelagert die Mississippi-Ebene für „rationelle" Bodenkultur, liir eine

Verkehrsent&ltung ohne Schranken: ein Gebiet von 3,8 Millionen
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Quadratkilometern, also beiläufig siebenmal so grofi wie das Deutsche

Reich ohne jedes „Verkehrshindernis", nur schon mit einigen natür-

lichen Transportwegen ausgestattet, wie zum Überfluß. An der

atlantischen Küste 55 gute Häfen, der kapitalistischen Ausbeutung

seit tausenden von Jahren entgegenharrend. Ein Marktt^cbiet also,

mit dem verglichen ein europäischer Staat nicht viel mehr bedeutet

als für ihn eine mittelalterliche Stadt mit ihrem Territorium. Was
alle kapitalistische Wirtschaft in ihrem innersten Wesen kenn-

zeichnet : das Streben nach grenzenloser Ausdehnung — ein Streben,

das in dem engen Europa jeden Augenblick sich gehemmt sah, dem
alle Freihandelsdoktrinen und alle Handelsvertragspolitik doch immer

nur als ein dürftiges Surrogat erscheinen mufiten — hier in den

unübersehbaren Flächen Nordamerikas kann es zum ersten Male

sich frei betätigen. Wahrhaftig: wenn man sich das Idealland für

kapitalistische Entwicklung aus den Bedürfnissen dieses Wirtschafts-

^stems heraus konstruieren wollte: nach Ausdehnung und Eigen«

art könnte es immer nur die Gestalt der Vereinigten Staaten an-

nehmen.

Das Volk: wie in einem bewußten Vorbereitungsdienst sind

jahrhundertelang die Männer gebildet worden, die nun in den

letzten Mcnsciienaltern bestimmt waren, dem Kapitalismus in den

Urwald hinein die Wege zu ebnen. „Mit Europa fertig" waren sie

hinübergezogen in die „neue Welt", mit dem Willen, sich ein neues

Leben aus rein rationalen Elementen zurecht zu zimmern: sie hatten

allen Bailast europäischen Wesens in der alten Heimat gelassen,

alle überflüs.sige Romantik und Sentimentalität, alles feudal*hand-

werkerhafte Wesen, allen „Traditionalismus" und hatten nur mit

hinüber genommen, was der Entfaltung kapitalistischer Wirtschaft

iorderlich und dienstlich war: eine mächtige, ungebrochene Tatkraft

und eine Weltanschauung, die die Betätigung in kapitalistischem

Geiste als Gebot Gottes dem Gläubigen zur Pflicht machte. Max
Weber hat in dieser Zeitschrift den Nachweis geführt, wie enge

Beziehungen obwalten zwischm den Postulaten der puritanisch-

protestantischen Ethik und den .Anforderungen rationell-kapita-

listischer Wirtschaft. Und diesen führenden Elementen, den Sub-

jekten des neuen Wirtschaftssystems, bot sich nun auch als Objekt,

das heißt als Lohnarbeiter, eine Bevölkerung dar, die ebenfalls wie

geschaffen scheint, um den Kapitalismus zur höchsten Entfaltung

zu bringen: jahrhundertelang war das .Arbeitermaterial spärlich und

darum teuer. Das zwang die Unternehmer, auf rationellste Aus-
14»
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nutzung der Arbeitskraft zu sinnen und also die Organisation ihrer

Wirtschaften und Betriebe vollendet zu gestalten und systematisch

darauf zu sinnen, die Arbeitskraft durch labour*saving-machinery

überflüssig zu machen. So entstand ein Zwang zu höchster tech-

nischer Vollkommenheit, wie er in einem Lande alter Kultur nie-

mals in gleicher Stärke sich ergeben konnte. Und als nun die

höchsten Formen wirtschaftlicher und technischer Organisation ge-

schaffen waren: da strömten in unübersehbaren Scharen die Menschen

herein, die nun als Material im Dienste kapitalistischer Interessen in

dem Maße verwendet werden konnten, als die JBocistenzmöglichkeiten

außerhalb des kapitalistischen Nexus sich verringerten. Man weifi,

daß in den letzten Jahzehnten Jahr um Jahr mindestens eine halbe

Million Menschen in die Vereinigten Staaten eingewandert sind,

daß manches Jahr die Zahl der £inwanderer auf drei Viertel MilL

und darüber gestiegen ist.

Und in der Tat: nirgends auf der Erde ist kapitalistische
Wirtschaft und kapitalistisches Wesen zu so hoher
Jintwicklung gdangt wie .in Nordamerika.

Nirgends kommt der Erwerbstrieb reiner zur Betätigung

"wie hier, nirgends ist das Gewinnstreben, ist das Geldmachen um
^seiner selbst willen so ausschließlich Ausgangs- und Endpunkt aller

wirtschafüichen Tätigkeit wie hier: jede Minute des Lebens ist mit

diesem Streben ausgefüllt und nur der Tod endigt das unersättliche

Trachten nach Gewinn. Das unkapitalistische Rcntnertum ist so

gut wie völlig in den Vereinigten Staaten unbekannt Und im
Dienste dieses Gewinnstrebens steht ein ökonomischer Ratio-
nalismus von solcher Reinheit, wie ihn ebenfalls kein europäisches

Gemeinwesen kennt. Und rücksichtslos setzt sich das kapi-

talistische Interesse durch : auch wenn sein Weg über Leichen geht.

Nur als Symbol mögen die Ziffern dienen, die uns über den Umfang
der Eisenbahnunfalle in den Vereinigten Staaten Aufschluß geben.

Die „Evening-Post" hat berechnet, daß in den Jahren 1898 bis

1900 die Zahl der auf den amerikanischen Eisenbahnen Getöteten

21847 betrug, das ist ebensoviel wie die Zahl der während des

gleichen Zeitraums im Burenkrieg gefallenen Englander, einschließ-

lich jener, die in Lazaretten an Krankheiten verstarben. Im Jahre

1903 betrug die Zahl der auf den amerikanischen Eisenbahnen ge-

töteten Personen iicx)6, in Österreich in demselben Jahre 172; be-

rechnet man die Zahlen auf 100 km und eine Million Passagiere,

so ergibt sich, dafl in Amerika auf 100 km. 34, in Osterreich 0^7»
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auf eine Million beförderter Personen dort 19, hier 0,99 Unfälle

entfielen. (Die Vergleichziffern nach Philippovich.) Rücksichtslos

wird diejenige Form der Wirtschaft, des Betriebes, wird diejenige

Technik zur Anwendung gebracht, die den höchsten Profit ver-

spricht. Während wir ein öffentliches Ärgernis darin erblicken,

wenn ein Kohlenwerk eine oder die andere Zeche stillegt, dis-

poniert die Leitung des amerikanischen Trusts jahrein jahraus im

großen Stile, welche Werke arbeiten, welche feiern sollen. So
schafft der Kapitalismus die wirtschaftliche Organisation frei nach

seinem Bilde: der Standort der Industrie, die Struktur der einzelnen

Unternehmungen, Größe und Form der Betriebe, die Organisation

von Handel und Verkehr, das Ineinandergreifen von Produktion

und Güterabsatz : man weifi es : alles ist denkbar „rationell" ge-

staltet, will zunächst sagen: ist denkbar den kapitalistischen Intecessen

angepaßt.

Der Preis konnte nicht ausbleiben : an Kapitalkraft, an Höhe
der Kapitalakkumulation stehen die Vereinigten Staaten

heute schon — trotz ihrer ,Jugend" — allen übrigen Ländern weit

voran. Die Pegel, von denen man den Stand der kapitalistischen

Flut ablesen kann, sind die Ziffern der Bankausweise. Im Jahre

1882 berichteten an den Controller of the currency (v^rl. dessen

42. Report) 7302 Banken, 1904 waren es deren 18844, Jene hatten

ein Kapital von 712 100000 Doli., diese von 1473904674 Doli., im

Jahre 1882 bezifferten sich die Depositen in den Ranken auf

2 785407000 Doli., 1904 auf 10448545990 Dol! Die gesamte

Kapitalkraft („the banking power") der V. St. (also Kapital, „Sur-

plus profits", Depositen und Umlauf) berechnet derselbe Bericht-

erstatter auf 13826000000 Doli., während die entsprechende Ziffer

fiir alle übrigen Länder der Erde zusammen nur 19 781 000000 DolL

betragen soll. Da dürfen uns die Ka[)italmengen ni ht in Krstaunen

setzen, die allein in den Schoß der Industrie während der letzten

20 Jahre geflossen sind. Nach dem Census betrug das in „Manu-

iactures" investierte Kapital:

1880 = 2790272606 DolL,

1890 = 6525050759
1900 = 9831486500 „

Man weiß auch, daß die V. St. dasjenige Land sind, in dem
das Programm der Marxschen „Entwicklungstheorie" insofern auf

das peinlichste ausgeführt ist, als in ihm die Konzentration
des Kapitals einen Grad erreicht hat, wie er in dem berühmten

Digitized by Google



314 Werner Sombftrt,

vorletzten Kapitel des „Kapitals" als derjenige bezeichnet ist, bei

dem die „Götterdämmerung" der kapitalistischen Welt nahe bevor-

steht. Die neueste Statistik über Zaid und Umfang der Trusts er-

gibt folgendes frappante Bild

:

Es gibt 7 „größere" Industrietrusts, in denen insgesamt 1528

früher selbständige Anlagen vereint sind. Das in ihnen konzen-

trierte Kapital beträgt 2662,7 Millionen Dollar. Der größte dieser

7 Riesen ist die U. St. Steel Corporation mit einem (Nominal-)

Kapital von 1370 Millionen Dollar, die zweitgrößte die Consolidated

Tobacco Co. mit nur 502,9 Mill. Dollar. Ihnen reihen sich 298

„kleinere" Industrietrusls an, die 3426 Werke „kontrollieren" und

über ein Kapital von insgesamt 4055 Millionen Dollar verfügen.

13 Industrietrusts mit 334 Werken und 528 Mill. Doli. Kapital sind

zurzeit in der Neubildung begriffen, so daß sich die Gesamtzahl

der Industrietrusts auf 318 stellt mit 5288 W^erken und 7246 Mill.

Doli. Kapital. Ihnea gesellen sich 11 1 „bedeutendere" „Franchise"-

Trusts zu (Telephon-, Telegraphen-, Gas-, Eiektrizitäts- und Straßen-

bahnunternehmungen) mit 1336 Einzelanlagen und 3735 Mill. Doli.

Kapital Und nun kommt erst die Pi^ce de resistance: die Gruppe

der großen Eisenbahnkonzerns. Ihrer gibt es 6, von denen keiner

weniger als eine Milliarde Dollar umspannt. Zusammen verfugen

sie über 9017 Mill. Doli. Kapital und sie „kontrollieren" 790 An-

lagen. Endlich sind noch die „unabhängigen" Eisenbahngesell-

Schäften mit einem Kapital von 380 Mill. Doli, zu nennen.

Zählt man alle diese Riesenkombinationen zusammen, in

denen heute der bei weitem größte Teil des amerikanischen Wirt-

Schaftslebens gebunden ist, so kommt man zu der enormen Ziffer

von 8664 „kontrollierten" Anlagen und 20379 Millionen Doli, nomi-

nellen Kapitals. Man denke: 85 Milliarden Mk. in der Hand weniger

Unternehmer vereinigt I

Wie unumschränkt das kapitalistische Wirtschaftssystem herrscht,

erkennen wir vielleicht am besten an der Struktur der Gesell-

schaft, die nichts mehr und noch nichts aufweist, was außerkapi-

talistischer Herkunft wäre. Nirgends begegnen wir Überresten vor-

kapitalistischer Klassen, deren größere oder geringere Einsprengunge

jeder euroäpischen Gesellschaft ihr charakteristisches Gepräge ver-

') John Moody, The Truth about the TruBla. New York 1904. Du Buch

»t sehr bnuchbftr, weil ei am eisten Quellen — Prospekten, Geschiftsberichten,

BUaaien naw. ein ttberaiu reiche« Material soiammentrtgt.
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leiht Keine feudale Aristokratie, an deren Stelle vielmehr allein

im Felde die Kapitalmagnaten stehen. Die Zeit, die Marx als er

das „Kapital" schrieb, nur im Geiste voraussehen konntet ^e ist in

den Vereinigten Staaten jetzt erföUt: wo die „eminent Spinners",

die ,,extensive sausage makers" und die „influential shoe black

dealers" zusammen mit den „Eisenbahnkönigen" ihr Volk in die

Knie zwingen: „Wenn der Beherrscher einer der grofien Eisenbahn-

linien des Westens in seinem Luxuswagen die Strecke durchfahrt

so gleicht seine Reise dem Trtumphzuge eines Königs. Die Gou-

verneure der Staaten und Territorien beugen sich vor ihm; Volks-

vertretungen emp&ngen ihn in feierlicher Sitzung; Stiklte und Weiler
buhlen um seine Gunst, denn hat er nicht wirklich die Macht,

Glück und Verdeiben einer Stadt nach seinem Gutdünken zu

bringen?" (J. Brs^e).

Kein halb oder ganz feudales Bauern- und Handwerkertum.

An seiner Stelle vielmehr ein smartes Farmertum und eine Hand-

voll kleinkapitalistischer Unternehmer in Handel und Industrie:

beide Klassen stark mit kapitalistischem Öl gesalbt: vom Gewinn-

streben beherrscht, in ökonomischem Rationalismus und rechenhaft

ihre Wirtschaft gestaltend. Und die Gruppierung dieser ganzen

dem Geiste nach schon heute kapitalistischen erwerbstätigen Be-

völkerung nach Berufen lafit Jahr ftir Jahr die kafütalistisch führen-

den Beru&gruppen mehr überwiegen; die Landwirtschaft macht

schon heute in diesem noch halb kolonialen Lande einen geringeren

Teil aller Berufsgruppen aus wie in Deutschland und rasch steigt

der Anteil von Handel und Verkehr in die Höhe, der heute schon

um ein beträchtliches gröfier ist als bei uns. Von 1880—1900

sank der Anteil der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung in den

Vereinigten Staaten von 44,3 auf 35,7 Proz. (gegen 36,12 Proz. in

Deutschland)^ stieg derjenige der in Handel und Verkehr beschäftigten

Personen von 10,8 auf 164 Proz. (gegen 1 1,39 Proz. in Deutschland).

Gldchzeit^ gestaltet sich auch die gesamte Lebens-
führung des Volkes immer mehr in einer dem Kapitalismus

adäquaten Weise.

Die Vereinigten Staaten sind schon heute — wiederum : trotz

ihrer „Jugend" — ein Städteland, genauer gesprochen: ein Groß-
stadtland. Nicht nur in ztffermäßigem Sinne meine ich das;

obwohl audi die Statistik deutlich das Vorwiegen des Stadtetums

erkennen läfit Zwar: auf die ganze Union berechnet, ist heute

der Anteil der städtischen Bevölkerung noch nicht ganz so grofl
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wie z. B. bei uns (ia Orten Über 2500 lebten igoo 41,2 Proz. gegen

54^ Proz. in Orten über 2000 Einwohner in Deutschland). Jedoch

:

erstens ist der Anteil der Grrofistädte über 100000 Einwohner heute

schon (von England abgesehen) großer als irgendwo auf der Erde

:

er betragt nahezu ein Fünftel der Gesamtbevolkerung (iBi7 Proz.);

zweitens vollzieht sich die Verschiebung der Bevölkerung zugunsten

der Städte in einem rapiden Tempo: der Anteil der städtischen

Bevölkerung stieg von 1890—1900 von 29,2 auf jene 41,2 Proz.;

drittens erklärt sich die niedrige GesamtzifTer durch den starken

Anteil des verhältnismäßig städtearmen Südens. Betrachtet man
die ostlichen Staaten der Union für sich allein, so findet man, da&
dort nur noch 31,8 Proz. der Bevölkerung ,,auf dem Lande" lebt,

dagegen 35,8 Proz. in Städten Über 100000 Einwohnern.') Aber
wenn ich sage: die Vereinigten Staaten seien ein Städteland, so

meinte ich das in einem tieferen, innerlichen Sinne, der es auch

erst verständlich macht, warum ich Stadtetum und Kapitalismus

in Beziehung setze. Ich meine es in dem Sinne einer Siedlungs-

wetse, die allem organischen Wadistum fremd geworden, auf rein

rationaler Basis ruht und nach rein quantitativen Gesichtspunkten

orientiert ist, die gleichsam der Idee nach eine „städtische"

ist Die europäische „Stadt" verkörpert nur in den seltensten

Fällen diese Idee ganz. Sie ist meist organisch gewachsen, ist im
Grunde doch nur ein vergrößertes Dorf, dessen Wesen ihr Bild

wiederspiegelt Was hat Nürnberg mit Chicago gemeinsam^ Nichts

als die äufiedichen Merkmale, daß viele Menschen eng beieinander

in Straßen wohnen, die für ihren Unterhalt auf Zufuhr von außen

angewiesen sind. Dem Geiste nach nichts'. Denn jenes ist ein

dorfartig, organisch -gewachsenes Gebilde, dieses bt eine nach

„rationellen" Grundsätzen künstlich hergestellte, wirkliche ,3tadt",

in der (würde Tönnies sagen) alle Gemeinschaftsspuren ausgelöscht

und die reine Gesellschaft niedergeschlagen ist Und ist im alten

Europa (war bis jetzt, wollen wir lieber sagen 1) die „Stadt" dem
Lande nachgebildet, trug sie dessen Charakter an sich, so ist um-
gekehrt in den Vereinigten Staaten das platte Land im Grunde
nur eine städtische Siedlung, der die Städte fehlen. Derselbe

rationale Verstand, der die kastenartigen Städte schuf, ist mit der

Meßkette über das Land gegangen und hat dieses in seiner ganzen

Alle stffemmSfltgen Angaben, bei denen keine besondere Quelle genannt ist,"

sind dem Censiu entnommen. •

i
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riesigen Ausdehnung nach Einem einlicitlichen Plane in L^anz gleiche

Quadrate aufgetcih, die jede Alinung einer naturwüchsigen, ..organi-

schen" Ansiedking vom ersten Augenbhcke an versclicuclicn mußten.

Und was noch immer in dem Aufbau einer auf kapitalistischer

Grundlage ruhenden Gesellschaft ein hervorstechendes Merkmal

gebildet hat, das fehlt auch in den Vereinigten Staaten nicht: ich

meine die gewaltigen Gegensätze zwischen Reichtum
und Armut. Kinc genaue Kinkommcns- oder Vermögensstatistik

haben die Vereinigten Staaten nicht. Aber wir besitzen einige

Versuche, die Reichtumsverteilung zu schätzen, die zwar als cin-

wandsfreie Feststelkingcn nicht anzusehen sind, aber doch immer-

hin einigen Wert beanspruchen dürfen, da sie gewissenhaft unter

Berücksichtigung allen vorhandenen Materials unternommen worden

sind. M Danach würden von dem (1890) auf 60 Milliarden Dollar

geschätzten gesamten Privatvermögen 33 Milliarden oder 54,8 Proz.

sich in den Händen von 125000 P'amilien befniden, die ein Pro-

zent aller I'amilien darstellen, während 6 V4 Millionen P'amilien

(^50 Proz.i vermögenslos wären.

Wie nun aber auch immer die Verteilung des Gesamt-

vermögens sich gestalten mag: soviel ist außer Zweifel, daß

die absoluten Gegensätze zwischen Arm und Reich nirgends

auf der Erde auch nur annähernd so große sind wie in den

Vereinigten Staaten. Vor allem weil „die Reichen" drüben so

sehr viel ..reicher'' sind als bei uns. Es gibt sicher in Amerika

mehr Leute, die loco Millionen Mark besitzen als in Deutschland

solche mit 100 Millionen. Wer je etwa in Xcw Port, dem Bajä

New Yorks war, wird den Fündruck erhalten haben, daß drüben

die Million eine Massenerscheinung ist. Es gibt wohl keinen zw'eiten

Ort der Welt, wo das fürstliche Palais allergrößten Stils so durch-

aus den Typus des Wohnhauses bildet wie dort. Und wer ein-

mal durch die Verkaufsmagazine von Tiffan\' in New York ge-

schlendert ist, der wird immer etwas wie Armeleutegeruch selbst

in den glänzendsten Luxusgeschäften der europäischen Großstädte

verspüren. Der Tiffanyladen, weil er gleichzeitig in Paris und

London Filialen hat (eine ,,Prt)leten"stadt wie Berlin oder Wien

kommt natü{4ich für derartige Geschäfte gar nicht erst in Frage),

*) Vgl. Charles B. Spahr, The distribution of wealth in tlic United States

und dazu J. Gr. Brooks, The social unrest 1904 und Robert Hunter»

PoTcrty 1904.
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kann vortrefflich dazu dienen, Vergleiche anzustellen zwischen dem
Luxus und also dem Reichtum der obersten 400 in den drei g^e-

nannten Ländern. Da erzählten mir nun die Direktoren des New
Yorker Stammhauses, daß von den Waren, die sie in New York feil

bieten, der größte Teil zwar aus Europa stamme, wo er speziell

für Tiffany-New York angefertigt werde. Es sei aber gänzlich aus-

geschlossen, daß ein Geschält in Europa — auch ihre eigenen

Filialen In Paris und London — Waren in solchen Preislagen führe,

wie sie in New York verlangt würden. Die teuersten (mein Ge-

währsmann vergaß, hinzuzufügen: und die scheußlichsten) Stücke

seien ausschließlich in New York an die Frau zu bringen.

Und auf der anderen Seite findet das Elend der Slums in den

amerikanischen Grofistädten wohl nur im Ostende Londons seines*

gleichen. Vor kurzem ist ein Buch erschienen,') das zwar

kein Pendant zu Engels „Lage der arbeitenden Klassen** bildet,

wie Florence Kelley in einer Kritik ausgesprochen hat (dazu fehlt

ihm der weite theoretische Horizont, der das Engelssche Buch
zu einem Markstein in der Entwicklung der Sozialwissenschaften

gemacht hat), das aber doch vortrefflich geeignet ist, den Zweck
zu erfüllen, den es sich steckt; nämlich hinabzuleuchten in die

Tiefen des amerikanischen Grofistadtelends. Der Ver&sser hat als

Settlement-Worker jahrelang in den verrufensten Quartieren ver^

schiedener Gro6* und Industriestädte gelebt, hat also eigene An-
schauungen gewonnen und weiß damit das reiche literarische und
statistische Material, das er herangezogen hat, auf das vorteUhafteste

zu beleben. Er veranschlagt nun die Zahl der unterhalb der Grenze

der Poverty lebenden Personen, also detjentgen, die in Nahrung,

Kleidung und Wohnung nicht das Nötigste haben (underfed, under-

clothed and poorly housed) in den Vereinigten Staaten auf ins-

gesamt 10000000 in Zeiten durchschnittlicher Prosperität, wovon
4000000 öffentliche Arme sind. Im Jahre 1897 empfingen in

New York Armenunterstützung über 2 MUlionen Menschen (?)

14 Proz. der Bevölkerung derselben Stadt leben in Zeiten wirt-

schaftlichen Aufschwungs (1903), 20 Proz. in schlechten Zeiten (1897)

1) Robert Hunter, Poverty. New York. The MacmilUn Co.. Loadon

J904. 8*. IX «. 38a p.

") Amtiiche ErmiUluog det New York SUte Board of Charitic*. Wahrschein-

lich liegen in vielen Fällen Doppelsihlungen vor. Sonst wire die Ziffer ja un>

gebenerlich.
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im größten Elend (distress); d h. von 'ihnen weiß man es, zählt

man die verschämten Annen hinzu (meint der Verfasser) so wird

die Zahl der in poverty lebenden in New 'N^ork und anderen Groß-

städten selten unter 25 Proz. sinken. In Manhattan (dem Haupt-

stadtteil New Yorks) wurden (1903, also in einem „^uten" Jahre)

60463 Familien, das sind 14 Proz. aller Kamillen aus ihren Woh-

nungen exmittiert. Jeder lo. Tote wird in New York als Stadt-

armer auf Potter's Field beerdigt.

Endlich aber gibt es noch ein untrügliches Zeichen für den

Hochstand kapitalistischer Entwicklung in den Vereinigten Staaten

:

das ist die Eigenart der geistigen Kultur.

Weist der amerikanische Volkscharakter Züge auf, die sich

übereinstimmend im ganzen Lande wiederfinden? Man könnte es

bezweifeln, ai^fesichts der Riesenhaftigkcit des Gebietes, und Leute,

die sich als „gute Kenner" amerikanischer Verhaltnisse aufs]^ielen,

warnen wohl davor, etwas Gemeinsames über das ganze Volk der

Union auszusagen. Die Verschiedenheiten seien so groß wie

zwischen den einzelnen Völkern Europas und in der Tat sei es ja

ein Kontinent, kdn einzelnes Land, das von der amerikanischen

Nation bewohnt werde. Diese Weisheit bleibt an der Oberfläche

haften. Gewiß ist alles, was Landeseigenart betrifft, außerordentlich

mannigfaltig in den Vereinigten Staaten. Dafür ist aber alles In-

stitutionelle, ist vor allem auch der Charakter des Volkes von einer

geradezu verblüffenden Uniformität. Das haben wirkliche Kenner,

wie Bryce und andere, oft genug festgestellt und das muß jedem,

der mit amerikanischem Leben in Berührung kommt, sofern er nur

etwas unter die Oberfläche zu schauen vermag, sich als ein be-

sonderes Kennzeichen dieses Staates aufdrängen. Die Gründe dieser

auffallenden Übereinstimmung aller öffentlichen Einrichtungen in

den verschiedenen Einzelstaaten der Union hat Bryce überzeugend

dargelegt. Aber woher stammt die Gleichförmigkeit der amerika-

nischen Volksseele? Oder sollen wir nach keiner Erklärung für sie

suchen, sondern uns mit der Hypostasierung eines eigenartigen

„amcrican spirit" begnügen, der „ohne zureichenden Grund", außer-

halb aller sozialen Kausalität auf das auserwählte Volk vom Himmel

herniedergesunken ist? Das will uns um so weniger in den Sinn,

als wir an die Einzigkeit jenes wundersamen „amerikanischen

Geistes" nicht recht zu glauben vermögen, in ihm vielmehr (bei

näherem Zusehen) einen alten Bekannten wieder zu erkennen

glauben, der uns in der Lombardstreet oder Berlin W. wohl schon
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des öftern begegnet ist, nur dafi er sich drüben zu einem reineren

T3^us und zu stattlicherer Gröfie ausgewachsen hat Das legt es

uns nahe, seinen Ursprung in bestimmten Milieuverhältnissen, wie

sie steh schon in Europa und nun vollends in Amerika entwickelt

haben, zu suchen und damit gleichzeitig seine Uniformitat zu er-

klären.

Es kann nun aber demjenigen, der die Eigenarten der ameri*

kanischen Volksseele auf ihren Wesensgehalt prüft, unmS^ch ver-

beißen, bleiben, daO gerade besonders charakteristische Züge ihre

Wurzeln in der kapitalistischen Organisation des Wirtschaftslebens

haben. Ich will versuchen das glaubhaft zu machen.

Unzweifelhaft und wohl anerkanntermaßen gewohnt das Leben

in einem kapitalistischen Milieu den Geist daran, die in der Sphäre

des Wirtschaftsleben durch dessen Organisation erheischte Reduktion

aller Vorgänge auf Geld auch auf aufierwirtschaftliche Verhaltnisse

zu übertragen, d. h. insbesondere bei der Wertung von Dingen
und Menschen den Geldwert zum Mafistab zu nehmen. Es
ist einleuchtend, daß, wenn ein derartiges Verfahren sich einbürgert

und durch Grenerationen fortsetzt, allmählich das Empfinden fiir den

rein qualitativ bestimmten Wert sich verringern muß. So verliert

sich den Dingen gegenüber der Sinn für das nur Schöne, das nur

Formvollendete, d. h. fiir das spezifisch Künstlerische, was nie

quantitativ bestimmbar, nie meßbar, nie wägbar ist Man stellt an
Dinge, denen man Wert beimessen soll, die Anforderung, daß sie

entweder nützlich und angenehm sind (der Sinn für ,JComfort" er-

klärt sich hieraus) oder daß sie „kostbar^ sind (der Sinn fiir das

stofflich Wertvolle erklärt sich damit: alles, was geschmückt in den

Vereinigten Staaten ist, ist „Überladen": von der Damentqilette 1ms

zu den Empfangsräumen eines Hotels k la mode). Läßt sich die

„Kostbarkeit" nicht sichtbar machen, so setzt man ohne viel Um-
schweife den Geldwert in einer Ziffer vor den „geschätzten" Gegen-

stand: „Haben Sie den 50000 Doll.-Rembrand im Hause des Mr. X.
schon gesehen ?" — die oft gehörte Frage. „Heute früh ist die

500 000 Doli.-Yacht Carnegies im Hafen von so und so eingelaufen"

(Zeitungsnotiz). Beim Menschen ist es natürlich der Geldbesitz,

das Geldeinkommen, das die Basis fUr die Einschätzung abgibt Es
verschwindet der Sinn für das unmeßbar Einzigartige der Persönlich-

keit, für den Duft des Individuellen.

Nun kann es aber gar nicht ausbleiben, daß diese Gewöhnung,
alle Qualitäten durch ihre Beziehung auf den meßbaren Geldwert
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auszutilgen, die Werturteile auch dort beeinflußt, wo es beim besten

Willen nicht mehr möglich ist, den Maßstab des (ieldes anzulegen.

Sie muß die Hochschätzung der Quantität als solcher, also eine Sinnes-

richtung hervorrufen, wie wir sie im Mittelpunkte amerikanischer Seelen-

stimmung antretlen, das, was der bedächtige Bryce „a tendency to

mistake bigness for greatness" nennt: die Bewunderung jeder

meß- oder wägbaren Größe: mag es die Einwohnerzahl einer

Stadt, die Zahl der beförderten Postpakete, die Schnellii^keit

der Eisenbahnzüge, die Höhe eines Monuments, die Breite eines

Flusses, die Häufigkeit der Selbstmorde oder was sonst immer

sein. Man hat diesen „Größenwahn", der so charakteristisch für den

modernen Amerikaner ist aus der Weite seines Landes ableiten

wollen. Aber warum hat ihn der Chinese nicht ? oder der Mongole

auf dem Hochland von Asien ? warum hatte ihn der Indianer nicht,

der doch dasselbe weite Land bewohnte ? Uberall, wo sich bei

solchen primitiven Völkern Größenvorstellungcn entwickeln, tragen

sie, ich möchte sagen, einen kosmischen Charakter: sie sind aus-

gerichtet an der L-nendlichkeit des Sternenhimmels, an der L'n-

übersehbarkeit der Steppe und was sie kennzeichnet, ist gerade

ihre Unmeßbarkeit. Die Wertung des zilTermäßig Großen hat

gar nicht anders als durch die V^ermittlung des Geldes in kapita-

listischer Verwendung (nicht des Geldes schon an sich: vSimmels

Fehler!) in der Seele des Menschen Wurzel fassen können. Ge-

wiß haben dann die großen Dimensionen des amerikanischen Landes

diese Eigenart gefördert; aber zunächst mußte der Sinn überhaupt

für die Ziffer geweckt werden, ehe es möglich wurde, geographische

Vorstellungen in zahlenmäßig erfaßbare Wertgrößen umzusetzen.

Wer sich gewöhnt hat, nur die Quantität einer Erscheinung zu

werten, wird geneigt sein, zwei Erscheinungen miteinander zu ver-

gleichen, um sie aneinander zu messen und der größeren den höheren

Wert beizumessen. Wenn die eine von zwei Erscheinungen in

einem bestimmten Zeitablauf zur größeren wird, so nennen wir das

Erfolg haben. Der Sinn für das meßbar Große (die deutsche

Sprache kann leider bigness und greatness nicht durch je ein einziges

"Wort ausdrücken) hat also als notwendige Begleiterscheinung die

Hoch Wertung des Erfolges: wiederum eine hervorsiechende

Eigenart des amerikanischen Volksgeistes. Erfolg haben heißt aber

immer anderen vorauskommen, mehr werden, mehr leisten, mehr

haben wie andere: „größer" sein. Am höchsten wird von solcher

Art naturgemäß der Erfolg gewertet, der sich in reinen ZiÜ'ern aus-
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drücken läßt: also das Reichwerden. Und auch den Nicht-Händler

wird man zunächst daraufhin prüfen, „wie viel" er mit seinem

Talente zu machen verstanden hat. Erg^ibt diese Prüfung kein be-

friedigendes Resultat, so bleibt kein anderer Auswc«;, als die „Größe"

seines Ruhmes zum Maßstab seines Wertes zu nehmen.

Um welche eigentümlichen Scclenvorgänt^e es sich hierbei

handelt, zeigt vielleicht am deutlichsten die Stellung, die der Ameri-

kaner dem Sport gegenüber einnimmt: an ihm interessiert ihn

wesentlich nur noch die Frage: w^er wird Sieger sein? Ich wohnte

in New York einer Massenversammlung bei, in der ein Match, der

in Chicago (!) ausgefochten wurde, in seinem Verlaufe Schritt für

Schritt auf telegraphischem Wege der harrenden Menge übermittelt

wurde. Die Sensation bestand in der Spannung und nur in dieser,

auf welche Seite der Sieg sich neigen würde. Diese Spannung zu

erhöhen, ist die Funktion der Wette: mit ihr hat man glücklich

wieder den ganzen Sportakt auf die reine Geldziffer reduziert. Kann
man sich denken, daß in einer griechischen Palestra gewettet wurde?

Gewiß nicht. Denn was hier vor allem die Gemüter beglückte,

war die Freude an der unmeßbaren individuellen Leistung, der per-

sönlichen Schönheit und Kraft, die ebenso in dem Besiegten wie

im Besieger gewertet werden können. Oder wäre die Wette auch

nur denkbar bei einem spanischen Stiergefecht? Ganz sicher nicht.

Aber die Frauen werfen ihren Schmuck, die Männer kostliarc

Kleidungsstüc ke dem torcro zu, der mit Eleganz und grandezza

den tödlichen Streich zu führen verstand: künstlerische Wertung!

Die Eigenart der Werturteile bestimmt nun aber die Richtung

des Willens. Ist es der Erfolg, vor dem der Amerikaner betet,^)

so wird sein Streben darauf gerichtet sein, ein seinem Gott wohl-

gefälliges Leben zu führen. So sehen wir in jedem Amerikaner —
vom Zeitungsboy angefangen — eine Unrast, ein Sehnen und

') ,,\Vith all ranks and condilions Succcss bccomcs the grcat God ; and as

though tli' rt wi rc not alrcady pricsts and votarics cnou^h fur Iiis proper woiship,

a special c\.is% ot publicalions has rccenüy ariscn, which scrvc as bis vowcd And

coQsecrated roinisters. These teacb to tbe devout but unsophisUcated followen of

the greai god the partiealar meaas best adapted to wm hii grace; how bis frowa

may be averled ; or, if bis aager be kindled» by what peaancet aad other rites be

is to be propitiated. They chant the praises aad reeite the life - faddeBls of tboae

who have beea most coaspicuottsly blcssed aad to all the rest of the maaldad thtj

shoQt „FoUow onr eouascl aad totne day you shall be even like aato thete.**

W. J. Gheat, Our beaevolent feudalism (1902), i59/6a
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DränL^cn nach oben, hinauf, über die anderen hinweg. Nicht das

behaghche Sichausleben , nicht die schöne Harmonie der in sich

selbst ruhenden Persönlichkeit kann also das Lebensidcal des Ame-
rikaners sein, sondern dieses ist das „Vorwärtskommen". Und daher

nun die Hast, das rastlose Streben, der rücksichtslose Wett-
bewerb auf allen ( icbieten. Denn wenn jeder einzelne auf Erfolg"

ausgeht, so muß jeder einzelne trachten, den anderen voraufzu-

kommen : es beginnt ein Steeplc chase, die Jagd nach dem Glück,

wie wir in etwas trivialer Weise es auszudrücken pflegen : ein

Steeple chase, das sich von allen Wettrennen dadurch unterscheidet,

daß das Ziel nicht feststeht, sondern vor den Rennern her sich ewig^

weiter schiebt. Rastlos nennen wir solches Streben, endlos wäre

vielleicht noch treffender. Denn endlos muQ jedes Streben nach

Quantitäten sein, da diese selbst keine irgendwelche Begrenzung

kennen.

Ganz von innen heraus er/.cuf^t nun diese W ettlaufpsycho-

logie das Bedürfnis nach KUbogcnfreiheit. Man kann nicht sein

Lebensideal im Wettlaufen erblicken und wünschen an Händen

und Füßen gefesselt zu sein. Ks gehört deshalb die Forderung
des Laisscz faire zu jenen Dogmen oder Maximen des Ameri-

kaners, auf die man, wie Bryce es ausdrückt, unausweichlich stößt,,

„wenn man einen Schacht in den amerikanischen Volksgcist ab-

teuft". Nur möchte ich die allgemeine \'erbreitung dieser Grund-

auffassung ein wenig anders erklären als Bryce. (rewiß ist die Ab-

neigung gegen alles Reglementieren von oben her, gegen alle

Staatseinmischung, also die „doctrine of non-intcrfcrencc by govern-

ment with the Citizens" bei den Männern von 1776 aus rein

doktrinär-ideal- rationalem Geiste geboren. Aber der moderne Ame-
rikaner kümmert sich nur wenig noch um jene „hehren Grundsätze"

der framers of the Constitution, soweit sie nicht in sein Alltagsleben

bestimmend eingreifen. Wenn er jetzt so hartnäckig an dem Laissez-

faire-Prinzip festhält, so geschieht es deshalb, weil er instinktiv

fühlt, .daß dieses das allein richtige Prinzip för jeden „nach Erfolg'*

Strebenden ist. Wie w^enig doktrinär er ist und wie £>,crn er das

Prinzip opfert, wenn es seinem Vorwärtsdrängen sicli nicht iündcr-

lich in den Weg stellt, geht daraus hervor, daß dieselben .Ameri-

kaner, die die „ungehinderte Betätigung des Individuums" auf ihre

Fahne geschrieben haben, gelegentlich nicht das geringste Bedenken

tragen, in rücksichtsloser Weise die Freiheit des Individuums zu

beschränken (wie wir es uns nie gefallen lassen würden in unserem
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«autokratisch" regierten Deutschland: man denke an die gesetzliche

Behinderung des Alkoholgenusses 1) oder ganz kommunistische Ein-

richtungen zu treffen, bei deren Anblick jedem freisinnigen Ober-

bürgermeister die Ilaare zu Berge stehen würden (unentgeltliche

Ueferung aller Schulmittel an samtliche Volksschulkinder in New
York!).

Erfolg haben heifit fUr den Durchschnittsamerikaner in erster

Linie: Reich werden. Das aber erklärt es, weshalb sich jenes

rastlose Streben, das wir als eine Wesenheit des amerikanischen

Volkscharakters erkannten, vor allem dem Wirtschaftsleben zu-

wendet. Die Besten und Tatkraftigsten, die bei uns — mehr noch

in den romanischen Landern und England als in Deutschland, wo,

wie ich an anderer Stelle nachzuweisen versucht habe, in dieser

Hinsicht Amerika verwandte Zustände herrschen (wenn sie auch

aus ganz anderen Wurzeln hervorgewachsen sind) — in der Politik

endigen: die Besten und Tatkräftigsten wenden sich in Amerika

dem Wirtschaftsleben zu und in der Masse selbst erwächst eine

Überwertung des Wirtschaftlichen aus dem gleichen

Grunde: weil man in ihm das Ziel, dem man zustrebt, am ehesten

glaubt erreichen zu können. Das Wirtschaftliche im ^nne kapita-

listischer Wirtschaft, deren Symbol gleichsam das Wertpapier ist,

das an der Fondsbörse gehandelt wird. Durch Teilnahme an der

Spekulation in Fonds und Waren sucht die ^rofle Menge dann in

das Glücksrad hineinzugreifen, in dem die grofien Treffer liegen.

Kein zweites Land der Erde gibt es, in dem die Massen so sehr in

das Getriebe der Spekulation hineingezogen sind, wie die Ver-

einigten Staaten, kein Land, in dem die Bevölkerung so durchgängig

von der kapitalistischen Frucht genossen hätte.')

^) Dm hat nieauuid klarer erkannt als James Bryce; American Com-
mon wealth 2t 534 ff. Ich kann es mir nicht versagen, die treffenden Stellen hier

in extenso wiedersvgebcn: weil, wenn Bryce solche Dinge siebt, sie mit Hindea

JUX greifen sein müssen.

„In U. S. a mach brger part of the population, including professional men
as well as business men, seem conversant with the suhject and there are times when

thc wholf communitY not merely city pcoplc bul also storc kecpers in country

towns, csrn farrncrs, cvcn domcstic scrvants, intercst theraselves actively in share

spcLulaiions. ... In sonic of thc country towns there are small offices, commoaly

cullcd „bücket sbops*', to which farmers and tradesmcn resort to cßccl their purcbases

«nd sales in the great stock markets of N. Y. . . . Go where yon wül in the Union

— yoo fed bonds, Stocks and shares in the athmosphere all aronnd you. Te

Digitized by Google



Studien zur Entwicklungsgesehichte des nordunerUunUehen ProleUuiati. 22$

Damit aber haben wir den Ring unserer Betrachtungen ge-

schlossen: vom Kapitalismus gingen wir aus, aus ihm versuchten

wir wesentliche Elemente des amerikanischen \'olksgcistes abzuleiten.

Nun sehen wir, wie dessen BetätiL^aing selbst wiederum zur Stärkung

und Steigerung des kapitalistischen Wesens beiträgt, also daß der

•eigentümliche „amerikanische Geist" sich aus sich selber gleichsam

immer wieder aufs neue gebiert : und immer mehr sich reinigt zu

dem Spiritus capitalisiicus purus rectiiicatus.

IL

Was ich auf den vorhergehenden Blättern ausgeführt habe,

hatte gewifi nicht den Zweck, die amerikanische Volkswirtschaft

zu beschreiben (dazu hoffe ich in späteren Studien noch Gc-

legenheit zu finden), noch viel weniger den, die amerikanische

Kultur zu schildern, ich wollte auch nicht einmal den amerikanischen

Volkscharakter irgendwie vollständig zdchneo. Zu dem allen

wären natüriich viel breitere Grundlagen erforderlich. Vielmehr

war der einzige Zweck jener Zeilen, den Indizienbeweis iur die

Existenz eines aufiergewöhnlich hoch entwickelten Kapitalismus in

den Vereinigten Staaten zu führen. Und dieser Nachweis, hoffe

ich, darf als gelungen angesehen werden; selbst wenn der »^feneigte

Leser" nicht auf allen Nebenwegen mir zu folgen bereit ge-

wesen ist

Und wiederum soll dieser Nachweis nur als Ausgangspunkt

dienen für einige Betrachtungen, die ich über das amerikanische

Proletariat in dieser Zeitschrift anstellen will. Da wir die Lage

der lohnarbeitenden Klasse bedingt wissen von der Eigenart der

kapitalistischen Entwicklung, da wir insbesondere gelernt haben,

dafi alle „soziale Bewegung" ihren Ursprung in der durch den

Kapitalismus geschaffenen Situation hat, daß auch aller „modemer
Sozialismus" nur eine Reflexerscheinung des Kapitalismus ist, so

ist es selbstverständlich, dafi wir von einer Betrachtung der öko-

nomischen Situation ausgehen, wenn wir über die Esdstenzweise

des Proletariats in einem Lande uns Au&chlufi verschaffen wollen.

Nun erweist sich aber dieses Verfahren ab ganz besonders fhicht-

-veoicBte die — tbey begin the d«y with the newspaper at breakfut: they end it

-with tbe Chat over the aocturaal dgar. ... The habit of speculatioa is now

« part of their chazacter and it kcreases that conctituttonal excilabttity aod high

Bcrvoas tension of which they are proud." (1. c. S4^)

Archiv Tiir SonalwisMiudiaft u. SosialpeUtik. lU. (A.f. iet.G.u.St.XXI.) i. 1$
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bar für die Vereinigten Staaten. Wir kommen nämlich auf diesem

Wege am ehesten zu einer klaren Problemstellung und werden

so vor der Ge&hr bewahrt, planlos de omnibus rebus et quibus-

dam aliis zu schreiben. Und zwar so:

Wenn wirklich (wie ich selbst es inuner angenommen und

oft ausgesprochen habe) der moderne Sozialismus als eine not-

wendige Reaktionserscheinung aus dem Kapitalismus folgt, so

müfite das Land höchster kapitalistischer Entwicklung — eben

die Vereinigten Staaten — gleichzeitig das klassische Land des

Sozialismus, müfite seine Arbeiterschaft Trägerin der radikalsten

sozialistischen Bewegung sein. Während man — hfiben wie

drüben — in allen Tonarten (klagend, wenn von Sozialisten, froh>

lockend, wenn von Gegnern vorgetragen) das Gregentdl behaupten

hört: es gäbe überhaupt keinen „Sozialismus" unter der ameri-

kanischen Arbeiterschaft, was an ^Sozialisten" drüben hause, seien

ein paar verkrachte Deutsche ohne alle Gefolgschaft. In der Tat:

eine Behauptung, die unser regstes Interesse wach rufen muß.

Also endlich ein Land ohne Sozialismus trotz höchster kapita-

listischer Entwicklung! Die Lehre von der unvermeidlichen sozia-

listischen Zukunft durch die Tatsachen widerlegt! Es kann für den

sozialen Theoretiker wie für den Sozialpolitiker nichts Wichtigeres

geben, als diesem Phänomen auf den Grund zu gehen.

Zunächst müssen wir fragen: ist jene Feststellung, daß es

„keinen Sozialismus" in den Vereinigten Staaten^
speziell keinen „amerikanischen" Sozialismus gebe, tatsachlich

richtig? Nun — so absolut gefaßt, ist sie zweifellos falsch.

Es gibt zunächst eine oder genauer zwei sozialdemokratische

Parteien in durchaus kontinental europäischem Sinne, die sich

keineswegs nur auf Deutsche stützen. Auf dem Einigungskongreß

der Sodalist Party im Jahre 190 1 zu Indianopolis waren von

124 Delegierten nur mehr 25, also etwa 20 Proz. Auslandsgebürtige.

Diese Partei brachte es bei der letzten Präsidentenwahl auf 403 338

Stimmen, zu denen noch etwa 50000 Stimmen der Sodalist Labor

Party zu rechnen sind, so daß in den Verdnigten Staaten etwa

soviel sozialdemokratische Stimmen im Jahre 1904 abgegeben

wurden wie bd uns im Jahre 1878 oder wie bd der letzten Reichs-

tagswahl für die Freisinn^e Verdnigung und die Antisemiten zu*

sammen. Zweifellos stellt aber die Ziffer der sozialistischen

Stimmen (aus Gründen, die später dargeleg^t werden sollen) in

Amerika ein Minimum der sozialistisch gesinnten Arbdter dar.
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Umgekehrt wie in neutschland ist deren iiahl erheblich größer

als die der abgegebenen Wahlstimmen.

Trotzdem kann nicht in Ahrctlr -^^estellt werden, daß die Be-

hauptung: die amerikanische Arbeiterschaft stehe dem Sozialismus

fem, zum grofien Teil auf Wahrheit beruht

Dafär sprechen in erster Linie die eben angeführten Zafftm

der Wahlstatistik. Denn mag man auf sie auch einen beträcht-

lichen Zuschlag machen, um zu der Zahl der Sozialisten zu ge-

langen: immer wird es sich um eine verschwindende Minorität

handeln. Die (ur die sozialistischen Präsidentschaftskandidaten ab-

gegebenen Stimmen machen etwa 2 Vt P^z- Gesamtstimmen-

zahl aus. Und das ist auch erst das Ergebnis der allerletzten Zeit

Bei der Wahl im Jahre 1900 brachte es die SP. nur auf 98417
Stinunen. Dazu kommt, daß diese sozialistischen Stinmien keines-

wegs sichere sind. Sie schwanken von einem Jahr zum andern

ganz beträchtlich, wie aus folgenden Beispielen ersichtlich ist: Es
wurden liir den Kandidaten der sozialistischen F^ei Stimmen

abgegeben:

in: 1900 1902 1903 1904 190$

Alabama 98S 2313 »53

Colorado 684 743» 4304

Massachusetts 9716 33629 13604

Fennsylvania 4831 31 910 13245 21863

Texas 1846 3513 «791

der Stadt Chicago 4433t 23323
(MayorWahl)

Auch für dieses ganz merkwürdige Phänomen des sprung-

haften Auf und Nieder der Wahlziffern werde ich später die Er-

klärung zu geben versuchen. Einstweilen sollte es nur konstatiert

werden, um zu zeigen, auf wie schwachen Füßen die sozialistische

Partei in den Vereinigten Staaten einstweilen noch steht, auch da,

wo sie schon Boden gewonnen hat.

Der Schluß, den die WahlzifTem nahe lagen, wird nun aber

durch eine Reihe unzweifelhafter positiver Tatsachen in seiner

Richtigkeit bestätigt, so daß die Behauptung, von der wir au^ngen,
an Glaubwürdigkeit gewinnt: die breiten Schichten des ameri-

kanischen Proletariats, auch und gerade die „Zielbewußten" unter

den Lohnarbeitern und wiederum insbesondere unter den „gelernten"

Arbeitern, stehen dem Sozialismus fern, ebenso wie die bedeutendsten
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Führer, unter den „nationalen" Führern von Ansehen wohl die

große Mehrzahl. Was jedoch wiederum cum grano salis zu ver-

stehen ist: „Stehen dem Sozialismus fern" soll nicht heißen, daß sie

(wie die alten englischen Nur-Gewerkschaftler) „manchesterhch" ge-

sinnt seien und jede Staatseinmischung oder „staatssozialistische'"

Reformen perhorreszierten. Vielmehr tritt die überwiegende Mehr-

zahl der organisierten Arbeiter und ihrer Führer heute für „political

action" ein, d. h. für eine selbständige Arbeiter p o 1 i t i k. Und unter

den Forderungen, die die American Federation of Labor (also das

die große Masse der amerikanischen Gewerkschaften vertretende

Organ, das von dem „konservativen" Mr. Gompers geleitet wird

und in dessen Vorstand zu ^j^Q antisozialistische Gewerkschafts-

führer sitzen) an die Gesetzgebung stellt, befinden sich folgende:

3. Die Plinführung eines gesetzlichen Achtstundentages;

8. die Verstadtlichung der Strafienbabnen, Wasserwerke, Gras-

und Elektrizitätswerke;

9. die Verstaatlichung der Telegraphen, Telephone, Eisen-

bahnen und Bergwerke;
10. die Abschaffung des Eigentumsrechts an Grund und Boden

und sein Ersatz durch ein Okkupations- und bloßes Nutzungs-

recht »)

Das bedeutet also schon ein bedenkliches Rütteln an den

„Grundlagen unserer bestehenden Gesellschaftsordnung". Und es

fragt sich, in welchem Sinne ich dann denen Recht gebe, die da

behaupten, die amerikanische Arbeiterschaft „stehe dem Sozialismus

fern". Würde ich nicht fürchten, durch Verwendung des neuer-

dings viel benutzten und wie ich zugebe nicht völlig eindeutigen

Wortes, Mißverständnisse wachzurufen, so würde ich antworten:

der amerikanische Arbeiter steht dem „Geist" des SoziaUsmus iwie

wir ihn jetzt im kontinentalen Europa verstehen, d. h. also wesent-

lich dem Sozialismus marxistischer Prägung) fern. Ich will aber

lieber im einzelnen erklären, was ich meine:

*) Das politische Propramm wurde in dieser Fassung auf der Jahrcskonveatiun

der A. F. of L. für 1894 angenommen; „Plank'' 8 und 9 einstimmig. Auf der

Konvention det niduten Jahres ging daaa dae Resolution durch, ia der ausge-

sprochen wurde, die Fedention bcsitse kein „poliUscbes Progrumm*', da das im

Vorjahre tnr Beratung stdiende swar in aUca seinen einselnea Punkten, aber lücht

ia toto aagenonunen sei. Die F. habe also nur „legistotive dcmaads" aufgestellt

Ffir uns indect das nichts.

Digitized by Google



Stadien sur EntwicUungsgctchichte des nordamerikuisebeii ProleUriati. 229

1. Der amerikanische Arbeiter (nun immer in dem umschrie«

benen Sinne gemeint: der amerikanische „Normal"arbeiter, dessen

Anschauungen die herrschenden im Gros der Arbeiterschaft und

unter den Führern sind) ist (gefühlsmäßig), mit dem heutigen Stand

der Dinge im ß;roßen ganzen nicht „unzufrieden"; im Gegen-

teil: er fühlt sich wohl, ist vergnügt und guter Dinge — wie

alle Amerikaner. Seine WcltaufTassung ist rosigster Optimismus—
leben und leben lassen seine Ghrundmaxime. Damit ist aber all

jenen Gefühlen und Stimmungen, auf denen sich ein europaischer

Arbeiter sein Klassenbewußtsein aufbaut, der Boden entzogen : dem
Neid, der Verbitterung, dem Haß g^^n die, die mehr haben, die

im Überfluß leben.

2. Wie bei allen Amerikanern äußert sich beim Arbeiter der

unbegrenzte Optimismus auch und gerade in dem Glauben an die

Mission, an die Größe seines Landes, ein Glaube, der oft

genug religiöse Färbung annimmt: die Amerikaner sind das aus-

erwählte Volk Gottes, das berühmte „Salz der Erde". Bryce (2, 334)

trifft wie so oft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt: Pessimtsm

is the luxury of a handful; optimism is the private dclight as well

as public profcssion of 999 out of every 1000, for nowhere does

the individual associate himself more constantly and directly wlth

the greatness of bis countrw" Das heißt aber: der amerikanische

Arbeiter identifiziert sich mit dem heutigen amerikanischen Staate;

er steht zum Sternenbanner; er ist „patriotisch" gesinnt (wie

es in deutschem Sinne ausgedrückt werden müßte). Da die zentri-

fugale Kraft, die zur Klassenabsonderung, zum Klassengegensatz,

Klassenhaß, Klassenkampf führt (die oben gekennzeichnete „Miß-

stimmung") schwächer ist, die zentripetale aber, die zur Bejahung

des nationalen und politischen Gemeinwesens, des Staates, zum
„Patriotismus" drängt, stärker ist, so fehlt es an der dem konti-

nental-europäischen Sozialismus eigentümlichen „Staatsfeindschaft"

unter den amerikanischen Arbeitern. Ich glaube, daß John Mitchell,

der bekannte Führer der Bergleute, heute die Auflassung der über-

wiegenden Mehrzahl der amerikanischen Arbeiter ausspricht, wenn
er sagt (Organized Labour, 219): „Die Gewerkschaften, die sich dem
Militäraufgebot (der „Militia") widersetzen, vcrc^easen, daß sie als

organisierte Arbeiter einen Teil des Staates bilden und das Recht

*) Gute Kenner der Arbeiterpsyche sprechen von einem n^ir of contentment

and enthosiasticnl cheerfnhiess": Prof. William G. Samner, sit bei Ghent, 123.
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haben, die Politik dieses Staates selbst mitzubestimmen. Die Ge«

Werkschaftsbewegung in diesem Lande kann nur Fortscliritte machen,

wenn sie sich mit dem Staate identifiziert (can make progress only

by identifying itself with the State"). Daß Mitchell, der wohl den

„Durchschnittsarbeiter^*, d. h. den zwischen den Extremen in der

Mitte stehenden Typ am besten vertritt, schon Konzcssionen an

das selbständige Klassenbewußtsein und den beginnenden Klassen-

gegensatz zu machen sich genötigt sieht und daß deshalb ihm von

konservativeren Sozialpolitikern selbst bereits vorgeworfen wird,

eine „narrow and exclusive solidarity" unter den Arbeitern zu

predigen, ^) braucht hier noch nicht hervorgehoben zu werden, wo
es sich noch nicht um die Feststellung der „Entwicklungstendenzen"

handelt (die vielmehr in späteren Studien hauptsächlich Gregenstand

der Erörterung sein werden), sondern um die Gewinnung eines

Zustandsbildesy das den momentanen Status quo möglichst getreu

wiederspiegelt.

3. Der amerikanische Arbeiter steht dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem als solchem nicht feindlich gegen-

über: weder mit dem Verstände, noch mit dem Gefühl. Wieder

möchte ich anführen, was Mitchell über diesen Punkt äußert. Die

Stellen in seinem Buche, in denen er den Standpunkt der Gewerk-

schaften dem Kapitalismus gegenüber rein opportunistisch bezeichnet,

lauten folgendermaßen (,Org. Lab., 414 f.):

„Die Gewerkschaftsbewegung ist weder unwiderruflich bestimmt,

das Lohnsystem aufrecht zu erhalten, noch es zu beseitigen. Wir
verlangen eine beständige Verbesserung (the constant improvement)

der Lage der Arbeiter: wenn möglich, unter Aufrechterhaltung des

bestehenden Lohnsystems, wenn nicht möglich, mit dessen Be-

seitigung." Seine personliche Überzeugung ist jedoch die, dass es

zu dieser „Beseitigung" nicht notwendig zu kommen braucht. Denn:

„die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung beweist, daß mit Hilfe

des Staats und durch die gemeinsame Anstrengung der Arbeiter

eine bedeutende und allgemeine Verbesserung ihrer Lage Platz

greifen kann unter dem herrschenden Lohnsystem." Andere nam-

hafte Arbeiterführer betonen positiv die Interessengemeinschaft von

Kapital und Arbeit. Sie seien Partner und sollen den Ertrag der

Wirtschaft in gutem Einverständnis teilen (they are partners and

should divide the results of industry in good faith and in good

') VgL Labor Bulletia of Massachusctti Nr. 33 (1904) p. 337 ff.
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1

feeling). Wenn Aibeiter in ihrer Tollheit das Kapital zerstören

(destroy the capital), so sei das das Werk der Unwissenheit und

schlimmer Leidenschaften (the work of ignorance and evil passions).

Die Zukunft werde die volle Harmonie zwischen Kapital und Arbeit,

die jetzt nur vorübergehend gestört sei, wieder herstellen. ^)

Aber ich glaube, die Beziehungen des amerikanischen Arbeiters

zum Kapitalismus sind noch intimer, als sie in diesen Freundschafts-

kundgebungen und Achtungsbeweisen zum Ausdruck konunen. Ich

glaube, er ist mit dem Herzen beteiligt: ich glaube, er liebt ihn.

Wenigstens gibt er sich ihm ganz hin ; mit Leib und Seele. Wenn
irgendwo in Amerika das rastlose Streben nach Erwerb, das völlige

Aufgehen im Geschäftsgetriebe^ die Bustnessleidenschaft zu Hause

sind, so beim Arbeiter. £r will — tunlichst unbehindert — so

viel verdienen, wie seine Krafttf ihm gestatten. Daher wir nur

selten Klagen hören über mangelhaften Schutz gegen Ge&hren bei

<Ier Arbeit (die er vidmehr gern auf sich nimmt, wenn ihm etwa

Schutzvorriditungen seinen Verdienst schmälern würden); daher

wir viel seltener als z. B. in England auf Cacanny-Tendenzen

{restriction of output), auf Bekämpfung der Akkordarbeit oder tech-

nischer Neuerungen stoßen. Daß der amerikanische Arbeiter sich

viel mehr ausgibt, daß er mehr schafft als der europäische, werde

ich in anderem Zusammenhange noch genauer nachweisen. Es ist

aber diese größere Intensität seiner Arbeit gar nichts anderes als

der Ausfluß setner im Grunde echt kapitalistischen Sinnesart.

Sicher ist es der grolien Mehrzahl seiner Klassengenossen aus

der Seele gesprochen, wenn das Vorstandsmitglied der „Vereinigten

Briefträger", der jugendliche Edward J. Gainor, in einem Referat

über „die Regierung als Arbeitgeber" seiner prinzipiellen Abneigung

gegen das Arbeiterbeamtentum Ausdruck verleiht, und dabei folgende

Gründe gegen das Beamtenverhältnis ins Feld fuhrt:

1. der Beamte hat keine Aussicht, durch eigene Kraft sich eine

„soziale Position" zu schaffen, mit anderen Worten zu Reichtum zu

zu gelangen;

2. nach Erreichung des Lohn- (Gehalt-)Maximums tritt keine

weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit mehr ein, denn ohne

klingenden Erfolg wird sich ein Narr mehr anstrengen als es gerade

nötig ist;

Rede <J«rs jungen Schatzmeisters der Minnesota Federation of Labor, VV. E.

M'Even in Employcr & Employc:», p. 2471'.
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3. der Beamte ist in der Grestaltung seines Privatlebens be-

schränkter;

4. dem Beamten ist die politische Laufbahn verschlossen, diese

,^venue of human endeavor that offers great attraction for all am-

Mtious Americans".^)

Dafi die Auf&ssung, wie sie uns in diesen und ähnlichen

Auderungen begegnet, in der Tat die des Grros der amerikanischen

Arbeiterschaft ist, dafi es Businefi*Geist ist, der sie beherrscht, dafür

liefert die Eigenart ihrer Organisation den besten Beweis.

Es bestehen heute in den Vereinigten Staaten, wie wohl allge-

mein bekannt ist, vier verschiedene Gruppen bzw. Tjrpen von Ar*

beiterorganisationen. Von diesen hat eine —- die Knights of Labor
— nur eine Vergangenheit. Die Glanzzeit dieser mehr einem Frei-

maurerbunde als einer moderneh Gewerkschaftsorganisation ver-

wandten Gresellschaft, lallt in die Mitte der 1880er Jahre. Aus
Grrunden, denen hier nicht nachzugehen ist, stieg die Mitgliederzahl

der Knights of Labor von 1883 bis 1886 von 52000 auf 70300a
um schon im Jahre 1888 auf fast die Hälfte zu sinken. Die ,J(itter"

waren wie gesagt gar keine Gewerkschaftsorganisation im modernen

Sinne: sie wollten von Fachverbänden nichts wissen, perhorres-

zierten den Streik u. dgL Heute liegen sie in den letzten Zügen.

Eine andere Gruppe von Arbeiterverbänden hat (im besten

Falle) nur eine Zukunft: die in der American Labor Union vereinten

sozialistisch optierenden Gewerkschaften des Westens. Die Zahl

ihrer Mitglieder ist noch gering; sie repräsentieren eine opposi-

tionelle Minderheit und kommen deshalb an dieser Stelle fiir uns

nicht in Betracht

Eine dritte Gruppe hat weder eine Vergangenheit, noch eine

Zukunft und bedeutet auch in der Gegenwart nichts: die Socialist

Trade and Labor Alliance (gegründet von De Leon 1895/96 in Oppo-
sition zu den Gewerkschaften).

Endlich die weitaus bedeutendste vierte Gruppe^ die einzige

mit einer G^enwart, bilden die in der American Federation of

Labor vereinigten Gewerkschaften. Die Zahl der organisierten Ar-

beiter, die in der A. F. of ihren Mittelpunkt finden, ist während

der letzten 10 Jahre enorm gestiegen: sie betrug 1896 272315;

1900 548321 ; 1904 1676200, das sind mehr als vier Fünftel aller

organisierten Arbeiter Amerikas.

I) In Employen & Eaploycs, p. 100 (T.
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Der Charakter der in einem ao großen Verbände zusammen-

geschlossenen Grewerkschaften ist natürlich kein einheitlicher: da
auch die sozialistisch gesinnten und der Sozialist Party angehörenden

Arbeiter mit großem Eifer der Gewerkschaftssache angehören und ein

großer Teil der von ihnen beherrschten Verbände ebenfoUs der A. F.

of L. angegliedert ist, so kommen in den Jahresversammlungen rein

sozialdemokratische Stimmen zu Wort wie auf der anderen Seite

ultra-konservative. Aber ich deutete schon an» daß die Leitung der

Federation in nicht-sozialistischen Händen liegt und die große Mehr-

zahl der in ihr vereinigten Unions (wenn auch ihre Stärke wohl

nicht der Zusammensetzung des executive Council entspricht) steht

auf dem Boden der von mir oben skizzierten „amerikanischen" Auf-

fassung vom Lohnarbeiterverhältnis, so daß sich in ihrer Politik

eben dieser spezifisch amerikanische Greist wiedcrspicgelt Oder

sage ich vielleicht besser: der spezifisch anglosächsische GreisL Denn
das Gros der amerikanischen Unions unterscheidet sich in seinem

Gebaren soviel ich sehe, nicht wesentlich von demjenigen der

älteren englischen Unions. Sie stehen auf dem reinen Greschäfts-

standpunkt, der sie dazu führt, durch Exklusivität und Monopol-

bestrebungen das Interesse der von ihnen vertretenen Gewerbegruppen

wahizunehmen, ohne Rücksicht auf die Klasse des Proletariats als

Ganzem noch insbesondere auf die Unterschicht der ungelernten

Arbeiter.') Sie haben infolgedessen stark zünfUerische Abschließungs-

tendenzen') und bewirken dadurch eine wesentlich vertikale Glie-

derung des Proletariats, dessen Zusammenschluß zu einer einzigen

geschlossen handelnden Klasse de naturgemäß aufhalten. Den
reinsten Ausdruck findet diese Business-Politik in dem Zusammen-

schluß der monopolistischen Grewerkschaft mit einem monopo-

listischen Unternehmertum in den sog. „AUiances", das sind Orga-

nisationen zur gemeinsamen Ausbeutung des Publikums durch die ver-

einigten Unternehmer und Arbeiter eines Gewerbezweiges* Man kann

diese Art Grewerkschaften, weil sie doch von demselben Holze wie

>) Zablreicbe Uaions erheben hohe Eintrittsgelder, die bis 50 Doli, (aio Mk.)

betragen (bei den Granitr cuttcrs, den Klint glas workers fttr Ausländer «t. a.); die

meisten beschränken die Zahl der Lehrlinge.

*) Die Kompeten/streitigkeiten zwischen dm einzelnen Unions biMm heute in

Amerika {^erade/u den Ilaujttge^jenstand des Interesses in ( lowt rk-t haftskrciscn.

Wahrscheinlich haben sirli zur Zunft/eit die einzelnen Züntlr viel %veniger uft in

den Haaren gelegen wie heute tlie einzelnen Gcwerkschallcn, da in jener ruhigen Zeit

technische Neuerungen nicht so häufig waren.
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der Kapitalismus selbst geschnitzt sind und sowohl in ihren Ten-

denzen wie in ihren Wirkungen auf Erhaltung und Festigung, nicht

auf Überwindung des kapitalistischen Wirtschaft8S)^tems gerichtet

sind, als kapitalistische bcEeichnen und ihnen die sozialistischen Ge*

werkschaften gegenüberstellen, die ihre Politik zwar auch auf den

Gegenwartserfolg zuschneiden, dabei aber die gegen den Kapitalis-

mus gerichtete Klassenbewegung des Proletariats nicht aus dem
Auge verlieren.

Genug— der Kern der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung

trägt jenen kapitalistischen Charakter: „Trade Unionism is the

business method of efiecting the betterment of the wage-eamer

under the highly organized conditions of the modern industrial

worid." „The coUectiye bargaining is a business matter": in

solchen Aussprüchen bester Kenner der amerikanischen Gewcrk-

schaftsbewegung kommt deren Geist unzweideutig zum Ausdrack.

Dafi die leitenden Gewerkschaftsmanner zwar einen harten

Kampf „for the betterment of the wage carner*' fuhren wollen,

dabei aber den Boden des kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht

zu verlassen gedenken, beweist endlich ihre Haltung zu den
Bestrebungen bürgerlicher Sozialreformer, wie sie seit

einigen Jahren in den Vereinigten Staaten zutage getreten sind.

Hier zeigt sich der durchaus andere Geist der amerikanischen

Arbeiterschaft, wenn wir sie nut der europaischen oder wenigstens

kontinental-europaischen vergleichen. Sie fühlt sich zwar in Oppo-

sition gegen die Unternehmerschaft, sofern es sich um Festsetzung

der Arbeitsbedingungen handelt, ist aber bereit, Schulter an

Schulter mit jedem Bürgerlichen zu stehen, der sie in diesem

Kampfe unterstützen wül Auch tafeln ihre Vertreter gern und

oft mit solchen Unternehmern, die gewillt sind, sich mit der Ar-

beiterschaft auf der Basis der „Gleichberechtigung" zu verständigen.

Es fehlt eben das spezifisch proletarisch-sozialistische Gegensatz*

bewufitsein, das unsere Arbeiter in ihrer grofien Mehrzahl charak-

terisiert Das Verhältnis etwa von Deutschland zu Amerika ist

also dieses: bei uns ist es die Minderheit und sicher nicht die

Elite der Arbeiterschaft, die Fühlung mit bürgerlichen Sozial-

reformern— sage in der „Gesellschaft für Soziale Reform" — sucht,

während die große Mehrzahl der organisierten Arbeiter in schroffem

Klassengegensatz gegen alle bürgerlichen „Freunde" verharrt; in

Amerika ist es umgekehrt: die leitenden GewerkschalksfÜhrer (und

hinter ihnen steht zweifellos die Elite der organisierten Arbeiter*
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Schaft) gehen zusammen mit soztalreformerischen „Unparteiischen"

und Unternehmern — in der National Qvic Federation*) die un-

gefähr unseren G. t S. R. entspricht — und nur ein kleiner

Bruchteil steht (wie bei uns das Gros) grollend bei Seite.

In diesem Sinne etwa ist es also berechtigt zu sagen: es

gibt keinen Sozialismus in Amerika.

Das theoretisch wie praktisch gleich interessante Problem, das

sich atis dieser Feststellung ergibt, ist nun so zu formulieren: die

Vereinigten Staaten sind das Land höchster kapitalistischer Ent-

widdung; ihre wirtschaftliche Organisation stellt also unsere Zu-

kunft dar. Was 1867 Marx mit Recht von England aussagte, dürfen

wir jetzt auf Amerika anwenden: de te &bula narratur, Europa;

wenn wir über amerikanische Zustände berichten. Wenigstens was

die kapitalistische Entwicklung anbetrifft. Dieses Land unserer
Zukunft hat nun eine im Kern unsozialistische Arbeiterschaft: ist

diese Erscheinung also auch etwas, was für uns in der Zukunft

liegt? Hatten wir Unrecht, die wir die Entstehung des Sozialismus y
als notwendige Folgeerscheinung des Kapitalismus angesehen haben ?

Die Antwort auf diese Fragen heisclit eine Untersuchung der

Gründe, die zu der eigentümlichen Denkweise des amerikanischen

Arbeiters geführt haben. Dafi wir uns dabei nicht mit dem Hin-

weis auf einen spezifischen „amerikanischen Geist" begnügen

können, folgt aus der Auffassung, die wir vom Wesen wissenschaft-

licher Methode haben. Vielmehr werden wir den Gründen nach-

zuspüren versuchen, indem wir zunächst die dem amerikanischen

Proletariat e^entümlichen Existenzbedingungen — historische, po-

litische, ökonomische, allgemein soziale — festzustellen uns ange-

legen sein lassen. Haben wir diese erkannt und ist es uns ge-

lungen, die Sinnesart der amerikanischen Arbeiterschaft aus ihnen

*) Die N. C F. ist sa dem Zweek gegründet, Unternehmer und Arbeiter in

persönliche Fthlnnf su bringen, um dmdnrch die Gegentftie m mildem und ins-

besondere bei Streiks vermittelnd einsugreifcn. Das „Executive Comittce" besteht

Mis 3 Teilen: 15 Unternehmern, 15 „Unparteiischen" („aus dem Publikum"), unter

denen jedoch die pro(3erc Hälfte wiederum rein kapitalistisch grParbt ist; es gehören

zu dieser Abteilung u. a. Andrew Carnegie, Grover Clcvcland, Uscar S. Strauß, die

Bankiers Seligmann, James Siieycr — und endlich 16 ,,Arl>citcrvcrtrcter", unter

denen S. Gompers und J. Mitchell obenan .stthcn. iJas oliizioUc Organ der N. C. F.

treibt den besonderen Sport, in jeder Nummer die Photographien einiger renom-

mierter Gemriachrnfkifllhrer neben denen der großen Unternehmer cur MHedergnbe

Digitized by Google



Werner Sombart, Studien zur EntwieUung^sehichte usw.

zu erklären, so steht die weitere Frage vor uns auf: auf welchen

Fundamenten ruhen diese Existenzbedingungen ? Sind diese Funda-

mente als dauernd gefestigt anzusehen und werden sie den Bau,

der sich heute auf ihnen erhebt, auch in aller Zukunft tragen oder

drohen sie ins Wanken zu konunen und mit ihnen der Oberbau?

Unbildlich gesprochen: sind die Existenzbedingungen des ameri*

kanischen Arbeiters andauernd gleich bleibende — spezifisch ameri-

kanische oder allgemein in der Richtung der kapitalistischen Ent«

wickung liegende — oder der Veränderung unterworfene Voraus-

setzungen geknüpft? Wenn dies letzte der Fall ist: wird die Ver«

änderung derart sein, dafi die Existenzbedingungen denen Europas

(die den Sozialismus erzeugt haben) sich gleich oder ähnlich ge-

stalten, also daß auch in Amerika der Boden für den Sozialismus

bereitet werden würde? Allgemeiner ge&fit: gibt es eine Tendenz
zur Einheit in der modernen, sozialen Bewegung oder haben wir

es mit national verschieden gestalteten Bewegungen zu tun? Wenn
es eine Tendenz zur Einheit gibt: bewegt sie sich in der Richtung

zum Sozialismus oder kehrt sie sich von ihm ab? Wird sich

Europas und Amerikas soziale Zukunft verschieden oder gleich ge-

stalten. Wenn gleich: ist Amerika oder Europa das „Land der

Zukunft"?

Es ist der Zweck einer Reihe von Studien, die ich in den
folgenden Heften dieser Zeitschrift zu veröffentlichen gedenke, einiges

Material zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen beizubringen.
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LITERATUR.

Soziologische Lriteratur.

Hcsprochcn von

Prof. FERD. TÖNNIES,
Eutin.

LAnnee sociologique. Publice sous la direction de Emile Dürkheim

professeur de sociolo^ie a 1 Universite de Bordeaux, ciiarge

de cours a la I'\iculte des lettres de Paris, i"* annce

(1896 97 )
— 6"*' annec (1901/2). Paris, Felix Alcan, Edi-

teur. 1898— 1903.

Der systematische Verstand der Franzosen bewährt sich auch in der

Geschicklichkeit, womit sie die Fluten der wissenschaftlichen Literatur

zu stauen und in Röhren zu leiten unternehmen. Solche Röhren sind

uns längst in Gestalt ihrer Jahresberichte bekannt geworden: wir

haben die Annee philosophiiiue, die A. biologique, die A. psychologique

— um nur die wichtigsten zu nennen ^) — , und zu diesen ist nun die

stattliche Reihe von Bänden hinzugekommen, die in ähnlicher Weise be-

stimmt sind, das ganze Gelnet der Soziologie zu überschauen und

die gedruckten Ergebnisse eines Jahres in ihre Felder einzuordnen. Was
hier unter dem barbarischen und doch schon unentbelirlich geirordenen

Namen Soziologie verstanden wird, kann nicht zweifelhaft sein: er dient

als Sammelname*) und soll alle Gedankenbildungen und Forschungen

umfiuwen, die das soziale Leben zum gemeinsamen Gegenstande

*) Älter als alle diese, und wohl die älteste, ist die A. scienüfique (seit 1857).

Es gibt auch eine A. politique (seit 1874).

') Der Herausgeber unterscheidet in seinem ersten Vorwort die im eigent-

lichen Sinne soziologische Litcr.itur von der hier angesammelten als den Materialien,

mit denen die Soziologie aufgebaut werden müsse. In gleicher Meinung habe ich

vm» dcD PrütcogmU der Sosiologie gesprodieii. *
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haben, wie weit sie auch sonst auseinandcrliegen mögen. Wenn es un-

bequem scheint, daß der Begriff der Soziologie auch einen engeren Sinn

in Ansprach nimmt, so sind doch ähnliche Unbeqoemheiten auch in

anderen Gebieten der Terminologie der Wissenschaften anzutreffen:

schlimmer, als da6 es verschiedene Bedeatongen desselben Wortes gib^

ist es, daß zuweilen Iceine von mehreren su allgemeiner Anerkennung

durchdringt, weil es zu viele Geister gibt, die in sehr geringen Sachen

ihre Unabhängigkeit und Eigenheit auf ängstlichste Weise wahren und
zur Geltung bringen, nicht selten solche, die in bedeutenderen Ange-

legenheiten des Sinnes für Unabhängigkeit nur alhusehr ermangeln.

Den weitaus größten Raum in jedem Bande nehmen die ,,Analysen"

ein, — Referate, wie w i r sie, mit einem Worte, das auch nicht eben von

schöner Bildung ist, nennen würden; im allgemeinen tritt hinter den

Mitteilungen über den Inhalt der Schriften die Kritik zurück. Allge-

mein und vor allem einzelnen interessiert uns die Klassifikation^
die diesen Berichten zugrunde gelegt ist Sie ist in den Grundzügen

durch aUe sechs Jahrgänge hmdnrch festgehalten worden. Es sind 6^7
große Abteilungen gemacht und innerhalb dieser eine Reihe von Haupt-

themen imterscbieden. Die Abteilungen sind im eisten Jahrgänge

folgende: i. Allgemeine Soziologie. 3. Rdigiöse Soziologie. 3. Sozio-

logie der Moral und des Rechtes. 4. Soziologie des Verbrechens.

5. Soziologie des wirtschaftlichen Lebens. 6. Verschiedenes. Vom zweiten

Jahrgang ab ist die letzte .Abteilung an die siebente Stelle gerückt und

als sechste die „soziale Morphologie" hineingesclioben. Diese Haupt-

einteilung scheint, da sie seitdem immer wiederholt worden ist, dem
Leiter und den Autoren dieser Berichte sich bewährt zu haben. Ihren

Charakter werden wir am besten erkennen, wenn wir die einzelnen

Kapitel uns ansehen, in denen die Themata zussmmenge&flt sind. Hier

ist das Schema zum Teil wohl schon durch den Umstand venchoben

w<Mrden» daß die wechsdnden Jahre Verschiedenes hervorbringen und
daher fttr einzelne Sondergebiete hin und wieder ein bibliographisches

Vacat auftreten mfißte. Immerhin ist die bloße Bibliographie von dem
literarischen Teile unterschieden, und das Bestreben macht sich in jedem
Jahrgange bemerklicher, in jedem dieser Abschnitte den Analysen ein

Verzeichnis der außerdem zu dem Gegenstande erschienenen Schriften

und Journalaufsätze anzuhängen. Ich werde darauf zurück-

kommen.

Die Gesaintcinteilung , die sich ergibt , dürfte am zweckmäßigsten

in einem Tableau dargestellt werden, und ist im ersten Jahrgänge

folgende

:
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2.

6.

a) AUgcmciaes, Philosophie, Methode.

b) Primitive Religionen im allgemeiaen.

c) HSttslicfae Kulte.

d) Vorstellungen und Bräuche in bezug auf die Toten.

ei Volkstümliche Kalte im allgemeinen und agrarische im besonderen.

f I Rituelles.

g) Mythen.

h) Organisation des Gottesdienstes; Mdnchstum.

a) Allgemeine Theorien über Kccht und Moral.

b) Objektive Studien Uber die Sitten.

c) Die FamiUe.

d) Die Ehe.

e) Die Str:ife.

f 1 Die soziale ( )rganisatioD.

g) Das Eigentumsrecht.

h) Diverses.

aj Moralstatistik.

(A. Verbrechen und Rasse.

B. Besondere Faktoren des Verbrechens.

AiuHuwauuHwpwtwsic C. Spezielle Formen des Delikts.

n. Das Rotwclscli (Argot).

E. Diverse Fragen.

A. Wert und Wertmaß.

B. Soziidismus und ökonomische Wissenschaft.

C Eine neue Darstdlm^ der SodalSkononie.

D. Diverses.

a) ökonomische Theorien

Im

6.

b) Die Beniftgruppierungen.

e) Die Geschichte der .Arbeit,

d) Die Entwicklung des Handels.

a) Die .Anthroposoziologie.

b) Die Soziogeographie.

c) Fragen der Demographie.

zweiten Jahrgange

:

a.^ All;,'erneine Morpholoj^ic.

b) Soziale .Masse und Dichtigkeit.

c) Die stidtischen Gruppen und ihre Entwicklung.

d) Verschiedenes.

Die Unterteilungen sind vielfach variiert und erweitert; besonders

auch die des ökonomischen Scheraas. So finden wir im sechsten Jahr-

gang folgende Einteilung dieses: a) Allgemeine Studien, b) Ökonomische

Systeme, c) Wirtschaftsformen (Regimes de la production). d) Betriebs-

fonnen (Fonnet de la production).
')

e) Elemente der Verteilung, f) Öko-

*) In der ausnihrlichen Anszeige von Sombarts Kapitalismus, die in diesem

Bande unter b (S. 464—483} enthalten ist (und meiner Ansicht nach vielmehr unter
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nomische Klassen, g) Berufsverbände, h) Wirkung des Staats auf das

wirtschaftliche Leben — und zwar A. Handelspolitik. B. Soziale Gesetz-

gebung, i) Besoadere Wirtschaften: Ackerbau, Industrie, Handel usw.

I>ie Rubrik h war im lUnften und den früheren Jahrgängen noch nkht
vorhanden; ihre Einführung wird ausführlich gerechtfertigt. „Ohne
Zweifel,** heifit es, „wird die Beziehung des Staates zum wirtschaftlichen

Leben an manchen Stellen durch anderweitig bestimmte Untersuchungen

berührt; und ebenfalls ohne Zweifel ztigt sich die Wirksamkeit des
Staates mit anderen Wirkungen und Gegenwirkungen vermischt und ver-

bunden. Gleichwohl dürfte die bezeichnete Erscheinung eines besonderen

und unmittelbaren Studiums wert sein. In den früheren Abscimitten

(Wirtschafts- und Eetriebsformen, Verteilung, ökonomische Klassen) werden

die Dinge betrachtet gemäß den Kategorien einer allgemeinen ökono-

mischen Funktion: das ist in der Ordnung, denn es gibt Beziehungen,

die der Wirtschaftsform der Unternehmung in der Industrie und derselben

Wirtschaftsform in der Agrikultur, der Genossenschaft in der Industrie

-und der Genossenschaft im Handel, dem Großbetriebe in Agrikultnr,

Industrie und Handel, ebenso dem Arbeitslohn in allen drei Sphären

gemeinsam sind usw. Ebenso werden in dem Al>8chnitt „speaelle Wirt-

Schaftsarten" die Dinge gemäß der Verzweigung einer differenzierten

-wirtschaftlichen Tätigkeit betrachtet: es gibt in der Tat Merkmale, die

dem Handel in der Gesamtheit seiner Bedingungen, solche die dem
Ackerbau in der Gesamtheit seiner charakteristischen Elemente eigen-

tümlich sind usf. Das Eingreifen des Gemeinwesens, oder der Versuch

einer organisierten Gesellschaft, ihre Organisation oder ihre ökonomische

Entwicklung zu modifizieren, betätigt sich oder kann sich betätigen in

diesen verschiedenen Gebieten und kann unter diesen verschiedenen Ge-

si( iiispuiikten erwogen werden: die „Mittelslandspolitik" d. h. Malircgeln

des Staats, die ins Werk gesetzt werden, um die industrielle Konzentra-

tion au&uhalten, eine Politik, die sich zum Ziele setzt, das Kleingewerbe

oder den Kleinhandel zu erhalten, alles was dahin gehOrt, hat seinen

Platz (angesehen nicht auf die Zwecke, sondern auf die Wirkungen, nicht

auf d^ Absichten, sondern auf die ursächlichen Beziehungen, wie sie

objektiv feststehen) in dem Abschnitt, der den Wirtschaftsformen ge-

widmet ist. Die Agrarpolitik ebenso in dem Abschnitt: spezielle Öko-
nomie des Ackerbaues; Maßnahmen des Staates, um den Arbeitslohn zu

schützen oder sogar in gewissen Fällen zu fixieren, gehören in diesem

Betracht unter „Arbeitslohn" usw. Aber gehen nicht diese versclüedenen

Staatstätigkeiten aus von einer gemeinsamen Tätigkeit, deren soziologische

« gehört hätte), bringt F. SimiaiMl, der Bedeatang de* Sombartschcn Werket gerecht

SU werden tvcbend, dessen Unterscheidung Ton Wirtschnfts- vnd Belriebtfonnen mit

«einer (Simtaads) eigenen von Regimes und Fonncs in Fsnllele, die er im IV. nnd

T. Bande dieser Annte Torgcsehhigen habe.
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Ursachen und Wirkungen dargelegt werden müssen ? wenn sie wie anp^e-

geben stückweise studiert wird, kann sie da in ihrem ganzen Wesen sich

enthüllen ? Es handelt sich hier— wohlverstanden — nicht darum, diese

Politik vom pxaktiscben Geiicblspuiikt m systematisieren, sie za „recht-

fertigen'' oder zu „beuiteUen". Gleichwie beim Studimn aller anderen wirt-

schaftlichen Erscheinungen ist eine objektiTe Forsdmng, wie eine wissen-

«diaftlicbe Untersuchung Uber die Verhältnisse von Ursache und Wirkung»

die vorgestellte Aufgabe. Ist nicht die Gesamtheit dieser Erscheinungen,

für sich betrachtet, geeignet, soziologische Beziehungen blofixulegen die

wir bis dahin noch nicht berührt hatten? . . Wir bringen unter diese

Rubrik die Gruppe der Erscheinungen, die gewöhnlich als ..soziale Gesetz-

gebung" oder „Arbcitergeset/gebung" erörtert werden. Abgesehen von

ihren einzelnen Anwendungen ist die Verfassung des Ganzen, die korre-

spondierende Ermittlung seiner mannigfachen Zweige, die parallele Ent-

faltung dieses neuen ökonomischen Rechtes in den verschiedenen Ge-

Seilschaften unserer Zeit — jeder dieser Gegenstände ist eine wichtige

und charakteristische Erscheinung, die ein besonderes Studium verlangt"

{p. 5si—33). — Nachdem man über den Wortreichtum, der in der

t]rbersetzung noch stark beschnitten ist, — leider ist er auch bei uns

in derartigen Auseinandersetzungen üblich — hinweggekommen ist, wird

man die vorgetragene Meinung wohl billigen können. Wenn aber zu

gleicher Zeit begründet werden soll, daß manche Bücher unter ver-

schiedenen Rubriken, also zwei- und mehrfach, besprochen werden, so

finde ich dies doch nicht richtig. In allseitiger und gerechter Weise es zu

tun wird schwerlich gelingen; es würde auch den Gesamtbericht zu stark

belasten und die Benutzung unbequem machen. So wie es bisher geübt

wurde, ist es otTenbar von Zufällen abhängig, d. h. ist ziemlich beliebig

geschehen tmd nicht geschdien. Die Einteilung der Literatur über

Wirtschaftsleben in solche die das privatrechtUche (gesellschaftliche) und
«olcbe, die das öffentlichrechtliche (staatliche und gemeindliche) Wirt-

schaftsleben zum Gegenstande hat, scheint mir ganz notwendig. Dagegen
wQrdeich alles was nur die Geschichte des wirtschaftlichen Lebens

jugeht, ausscheiden und einer allgemeinen historischen Abteilung zuweisen.

Dies führt mich auf eine Kritik der Grundschemas überhaupt. Sicherlich ist

es ungemein schwierig, die Masse des sozialwissenschaftlirhcn Stoftes

richtig und zweckmäßig zuordnen: über die Riciitigkeit einer Einteilung

wird man lange vergebens streiten können; imd wenn eine vorliegt, die

sich praktisch einigermaßen bewährt, so wird man schon zufrieden sein

dürfen. In dieser Hinsicht verdient nun, was in der Ann^e geleistet

worden, alles LoK Sie ist ihres Stofifes mächtig geworden. Prinzipielle

Bedenken habeich freilich gegen die hier eingeführten Begriffe: „religiöse,

juridische, ökonomische" Soziologie— zu schweigen von der „kriminellen",

die auf ganz anderem Gesichtspunkte beruht, und von der ohne Zu-

wmmenhang angereihten „sozialen Morphok>gie". Ich meine, wenn der

Affckiv für SodalwisMudMft n. Soibl^itik. UL (A.f.MC.G.a.Si.XXI.) s. 16
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Maßstab der soziologischen (oder socialphilosophischen, socialwissensdialt-

Uchen, oder wie immer man sagen möge) Bedeutung an die Literatur

jener Fächer anp:elegt wird — und es kann doch nicht die Meinung-

sein, die gesamte juristische oder die gesamte nationalökonomische

Literatur Revue passieren zu lassen — so hat man alle Ursache, gleich-

sam auf den Baumstamm und die Wurzeln, die jenen Verzweigungen

des sozialen Lebens gemeinsam sind, zuerst und vor allem zu achten,

daher nicht nach dem Gesichtspunkt einer spezifischen Soziologie zu

teilen, sondern den der allgemeinen stetig hindurchgehen zu lassen, und
fUr die Hauptunterscheidung einen anderen Grund, der in das Wesen
der allgemeinen Betrachtung nicht einschneidet, zu wählen. Alsein

solcher Einteilungsgrund bietet sich, durch eine gegebene, wenn auch

mit andern sich kreuzende Klassifikation, die Unterscheidung von sozialen

Urzuständen, historischen Zuständen und gegenwärtigen Kultur -Tat-

sachen dar. Wenn man die nächste Aufgabe ihrer bloßen Beschreibung

ins Auge faßt, so liegt das Material für die erste Abteilung vorzugs-

weise in der Ethnographie, für die zweite in der (/Cschichtc vor; alles

was in die letzte gehört, wurde ich unter dem Namen „Statistik" zu-

sammenfassen, wir sind am meisten in der Lage, auf die Beschreibung

dieses Gebietes Mafi und Zahl anzuwenden. Ich würde also eine sozial-

wissenschaftliche Literatur ethnographischen, historischen und statistisch^

Charakters unterscheiden. Innerhalb dieser Abteilungen wäre dann das

wirtschaftliche Leben (dieses an erster Stelle)^ Recht, Religion, sittlichea

und geistiges Leben je für sich zu betrachten, und alles was über die

bloße Beschreibung hinausgeht, wäre sozial-wissenschaftlich vorzugsweise

bedeutsam. Nicht jeder Beitrag zur Wirtschafts- oder Rechtsgeschichte,

aber jeder der zum Verständnisse beobachteter Veränderungen, d. i.

zu ihrer b e g r i ff 1 i c Ii e n Erfassung mithelfen würde, gehört zur

Soziologie oder ist ihr wenigstens verwandt. Alles Allgemeine und rein

Theoretische bliebe für sich und an der Spitze: die Beziehungen zur

Psychologie und zu irgend einer anderen philosophischen Disziplin

würden, soweit sie nidit ein besonderes Gebiet näher angdien, hier ab-

gehandelt werden. Auch alle nationalökonomischen Theoreme, soweit

sie einen allgemeinen, daher phflosophisdien und mithin auch soziolo-

gischen Charakter haben. Dagegen würde ich in eine besondere Ab-
teilung alle Berührungen mit den Naturwissenschaften setzen und diese

überhaupt an die zweite Stelle. Sachgemäß würde die ethnogra-
phische Soziologie unmittelbar an die (leographie und Anthropo-

logie, die Ausläufer der Naturwissenschaften, die am nächsten die Sozio-

logie angehen, sich anschließen. Ich bin der .Meinung, daß so eine em-

fache und lichtvollere Einteilung sich ergeben würde. Vor allem käme die

Statistik zu der ihr gebührenden Geltung. Ich bin beflissen, den alten

Begriff der Statistik, den der „stillstehenden Geschichte" wieder herzu-

stellen, dem sich die Statistik in ihrem modernen, aber vagen Siim^
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vollkomiiieii einfügt, soweit sie sozialwissenschaftUchen
Inhalt hat; möge man außerdem von der numerischen oder kalkula-

tcffischen Methode als yon der statistischen reden, jeden&lls gehört

Statistik als Methode zur Logik und nicht su irgend ebem Gebiete

der Wissenschaften, worin wir die Lopik und mit ihr die wissenschaft-

lichen Methoden anwenden. Ks hat sich ntm freilich ein Sprech-

gebrauch herausgebildet, demzufolge rntersuchungen z. B. über die

sittlichen Zustünde des ehelichen Leiwens in einem Lande nur dann

statistisch genannt werden, wenn sie wesentlich aus Tabellen z. B, über Ehe-

schließungen und Ehescheidungen bestehen. In der Tat sind diese

Tabellen ein dringend erfordertes Element solcher Untersuchungen, aber

das macht eine wissenschaftliche Untersuchung, die ihrer entbehrt, nicht

ihrem Wesen nach verschieden von solchen, die sich ihrer bedienen.

Man mufi daher jenen Sprachgebrauch bekämpfen. £s kann auch der

Verallgemeinerung und Vervollkommnung (Statistischer* Methode nur zu-

gute kommen, wenn alle Beschreibungen und Erforschungen sozialer Zu-
stände (und ihrer Veränderungen) prinzipiell als Statistik begriffen

werden. — Bei der Durkheimschen Klassifikation wird auch das, was

heute als Statistik verstanden wird, verzettelt. Das Meiste föllt unter

,,Knminalsoziologie und Moralstatistik", eine Abteilung, die kein Recht

auf ihr Dasein hat, wenn im übrigen die großen Zweige normaler Er-

scheinungen des sozialen Lebens als Recht, Sitte, Religion, Wirtschaft,

zugrunde gelegt werden. Daneben ist die ISevölkerungsstatistik unter

die „soziale Morpiiologie" gezwungen ; ein Buch über die Elemente der

Statistik gerät in die erste Abteilung der „ökonomischen Soziologie",

Schiiften über statistisdie Methodologie in die Abteilung „Diverses" (da-

gegen wOrde eme Unterabteilung „Methodologie'* durchaus passender-

weise jede große Gruppe — ethnographische, historische, statistische

Sodologie — einleiten.)

Wie bei diesen französischen Jahresberichten herkömmlich, gehen

auch in diesem den Anzeigen und Referaten jedesmal 2—3 Abhandlungen

voran, zumeist von den Herausgebern herrührend, unter denen neben

Dürkheim C. Bougle, M. Mauß, H. Hubert, Simiand und Charraont

hervortreten; ihnen gesellen sich auch einige Nicht-Franzosen, nämlich

Simmel mit einer Übersetzung seiner Abhandlung ,,Die Selbsterhaltung

der Gruppe", Ratzel mit einem Resumtf seiner politischen (leographie

unter d. T. „Boden, Gesellschaft und Staat", und der Holländer Steinmetz

mit einer ebenfalls banorkenswertoi Arbeit „Klassifikation der sozialen

Typen'*. Die Franzosen behandeln zumeist ethnographische und historische

Gegenstände, mit Vorwiegen der ersteren; so Dürkheim den Totemismus,

das Incestverbot und in Verbindung mit Mauß „uisprtingliche Formen der

Klassifikation" (ein Thema der Sozial- Psychologie), Bouglö das Kasten-

wesen; die des zweiten Bandes sind beide den religiösen Phänomenen

gewidmet, nämlich ihrer Definition (Dürkheim) und dem Wesen und der
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Funktion des Opfers (Hubert und Mauß). Auch die „Kriminologie"

(ein netter barbaxiacher Tenmnüs) ist durch iUEwM^rxr origimmx irer-

treten» nämlich von Durkheim (IV) ttber tjimti Gesetie der Entwicklung

des StrafWesens" nnd Richard (UI) „Soiiale Krisen und Kriniinalitsr'.

Werden endlich noch s Arbeiten ökonomisch-statistischen Inhaltes er-

wähnt, nämlich von Charmont (IV) „Uber die Ursachen der Vernichtung

des korporativen Eigentums" und von Simiand fV) über den Preis der

Steinkohle in Frankreich während des 1 9. Jahrhunderts, so wäre die Liste

erschöpft, wenn nicht in VI zu der Überschrift „Mem. orig." hinzugefügt

wäre „et revues generales", und diese neue Gattung repräsentiert ein

Aufsatz von Bougle „Revue generale des theories recentes sur la division

du travail", der wie alle solche Übersichten durchaus willkommen zu

heißen ist. Wenn diese General-Übersichten über einzelne Probleme oder

einzelne Literaturgebiete allmählich über die Abhandlungen hinauswüchsen

^ die doch mit dem eigentlichen Zwecke des Jahrbuches kaum su-

sammenhangen — so würde idi darin keinen Schaden erblicken. Sie

ktenten auch einen chronographischen Charakter behalten oder annehmen,

indem sie s. B. jedesmal atif 5 oder 10 Jahre erstreckt würden.

Ich füge noch ein Wort ttber die biliographischen Notizen hinzu, die

den meisten Unterabteilungen der Referate angehängt sind. Sie haben

von Anfang an im Plane gelegen, ohne daß aber ihre Abgrenzung gegen

diese letzteren — die ,Analyses' — in der Vorrede des leitenden Heraus-

gebers bestimmt worden wäre. An Umfang sind sie im Verhältnis zu

der Analyses verschieden, und während sie im ersten Jahrgange unter

dem Titel „Notices" teilweise zwisclien die Analysen verstreut waren,

sind sie später als „Indications bibliographiques" ständig an den Schluß

jedes Abschnittes gelegt worden (mit einer oder der anderen Ausnalimej.

Sie bestdien nicht immer ans nackten Titeln, sondern vielen soldien

Tltebi ist teils eine kurze Charakteristik, teils ein Urteil, in emem oder

wenigen Sätaen ausgedrüdtt, xuweUen mit Allegierung einer Zeitschrift,

der es entlehnt wurde, beigefilgt; ja im 5. Jahrgange waren diese

Charakteristiken und Urteile zum Teil wieder zu ganzen Anseigen ange-

wachsen, die sich nur durch Knappheit und kleinem Druck von den

Analysen unterschieden; dagegen ist dann im VL eine Reduktion auf

bloße Titel erfolgt. Ein sicherer Plan scheint bisher nicht befolgt zu

werden. In den Notizen, wie in den Analysen sind .Artikel aus Zeit-

schriften den eigentlichen Büchern und Brochüren untermischt ; auch

dies scheint ziemlich planlos zu geschehen. Auf Vollständigkeit wird

kein Anspruch gemacht, und nicht einmal das spezifisch Soziologische

erfreut sich irgendwelches Vortuges.') Ich würde es für einen Gewinn

*) V<ni meiaea Beitrigen sind die Hjahresbcrichte Aber Endwinuogen der

Sotiologie** in Archiv flr tyttenwtische Pbflosophie, und c B. auch der Artikel

„Zar Eialeitoag ia die Soiiologie^ ia der Zeitschrift fBr Philosophie uad philoso-
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halten, wenn das rein Bibliographische aus diesem Jahresberichte völlig

ausgeschieden und besonderen , eben rein bibliographischen Orfianen

überantwortet würde, wo es dann mit einer größeren Sorgfalt, und mit

den drei Merkmalen ausgestattet werden sollte — zuverlässig, vollständig,

übersichtlich — , die neulich hier mit Recht als Erfordernisse einer guten

Bibliographie hervorgehoben wurden. Dabei wäre dann die Ordnung

der in 2^tschriften erschienenen Artikel eine Hauptaufgabe, und hier

kfiDQte doch — wenn der Geiichtspankt der Soidclogie festgehalten

wird — nicht ohne eme Auswahl verehren werden, und diese mit dem
Erfordernis der Vollstiindigkeit zu vereinen wflre ttberaus schwierig.

Aber nicht unmöglich; denn es ist nicht einzusehen, warum nicht der

phischc Kritik, ungenannt pebliebcn, was ich nicht auf Geringschätzung, sondern

auf den Umstand zurückführe, daß diese Zeitschriften gewohnheitsmäÜig außer Be-

trachtung bleiben. Von deutschen Zeitschriften, auf die Rücksicht genommen wird,

steht voran — die „Zeitschrift fUr Sozialwissenscbaft", was sie ohne Zweifel ihrem

Titel verdankt (fttr deutsche Leser, denen diese Zdttcbrift mhekannt sein möchte,

bcncrke ich, dafl sk im VerInge von G. Reiner, von Prof. Jutiut Wolf geleitet,

hemnskoount nnd dafl ihr Ursprung mit gewissen politiseben Strömnngen susunmen»

hingt; es ihid aber neuerdings beaehtenswerte ethnologische und statistische Arbeiten

darin ansutreflen); daneben sind Sehmolleis Jahrbuch nnd die Ttbbger ZeHsehrift

hin und wieder heraagexogen ; Brauns Archiv und die Conradschen Jahrbücher — in

beiden wire doch manches zu finden, was aus den Gesichtspunicten des Jahregberichtes

wichtig genug sein dürfte — soviel ich sehe, gar nicht; ebenso sind die spfrifisch

sozialistischen Monats- und Wochenschriften unbekannt. Im ganz'-n niuü die ge-

troffene Auswahl als willkürlich, zufällig und unzulänglich bezeichnet werden. —
Nicht ohne Interesse ist es, die Anteile der verschiedenen Spraclien — die sich

ja keineswegs mit den Nationen decken — an den besprochenen und erwähnten

literarischen Produkten sn vergleichen. Ich habe eine Aussihlung im ersten und

im sechsten Jahrgange vorgenommen, deren Ergebnisse folgende sind:

Erster Jahrgang

:

frans. itaL latein. deutsch engL span. holl. russ. din.

n) Analyaes (laa): 45 ai — 39 15 3 — — —
b) Notisen (aja): sa — a 98 69 1 3*3

Sechster Jahrgang:

a) Analyses (255): 80 34 I 94 43 5 — — —
b) bibliogr. Anseigen (224): 74 3 I 119 27 — — -— —

Man sieht, dafi die Anzahl der ausführlichen Berichte sich mehr als verdoppelt

hat, und dies ist hauptsächlich den deutschen und englischen Publikationen zugute

gekommen ; auch relativ ist deren Anteil gcwacltscn. T'twas anders verhält es sich

mit den ,,\ n t i z c n", deren Gesamt/ahl etwas schwacher geworden ist; jedoch ist

auch hier der deutsche Anteil absolut und relativ gewachsen. Ich vermute, dafl

dies wesentlich der sehr zunehmenden Vertrautheit französischer Gelehrter mit der

dentsclien Sprache und ihrer wissenschaftlichen Literatur zuzuschreiben ist
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Bibliograph mit wissenschaftlichem Urteil verfahren sollte: er kann

zwar nicht alle Bücher und Artikel lesen, deren Titel er registriert, aber

er wird, wenngleich nur durch viele und systematische Tbung, den Sinn

und die Al^sicht jeder literarischen luscheinung rasch erkennen lernen,

um mit sicherem Takte sagen zu können : dies muß aufgenommen werden,

jenes nicht. Ich stimme ganz und gar mit So m bar t überein, daii eine

sowohl nach leitenden Gesichtspunkten, als, innerhalb jeder Disziplin, nach

Materien geordnete Bibliographie für die heutige wissenschaftlidie Arbeit

dringend notwendig ist, und daß in diesem wissenschaftlichen Gebiete

der arbeitsteilig-kooperative Großbetrieb organisiert werden sollte. Dem
einzelnen Forscher in irgend emer Spezialität oder Generalität könnte

dadurch ein sehr großes Quantum an Zeit und Milbe erspart werden;

und wieviel von beidem wird er immer noch unfruchtbar verlieren 1

Um mit einem Worte auf die Ann^e sociologique zurückzukommen,

so weicht mein Gesamturteil nicht im geringsten ab von dem in diesen

Blattern schon ausgesprochenen : ein ausgezeichnetes Jahrbuch ! Wenn
aber zugleich darauf hingewiesen wurde , daß es zu den Notes critiquts

— Sciences sociales - in enger Beziehung stehe, und diese „für die Bedürf-

nisse unserer Wissenschaft durchaus unzureichend" genannt sind, so scheint

darin ein Widerspruch zu liegen. Indessen, abgesehen davon, daß dort

nur an Mangelhaftigkeit der Bibliographie gedacht ist, so wird das Urteil

auch durch die Bemerkung erläutert, daß nicht alles, was die Notes

bieten, „Sozialwissenschaft im deutschen Siiue ist", daß sie fiberwiegend

mit Dingen angefüllt rind, die »wir" in einer sozialwissenschafUidien

Rundschau nicht suchen. Dem kann nun freilich entg^engehalten

werden, daß „Sozialwissenschaft im deutschen Sinne" noch weniger ein

fester Begriff ist, als Soziologie im — meinetwegen — französischen

Sinne, Die Klassifikation und Terminologie der Wissenschaften liegt

überhaupt völlig im argen. Nicht einmal das \'erhältnis von Philosophie zu

Wissenschaften bemuht man sich zu bestimmen, noch herrscht darul)er

irgendwie l'bereinstimmung. Gegen die Anerkennung der Soziologie

als eines notwendigen und wesenthchen Teiles der systematischen und

materialen Philosophie — gleich Naturphilosophie (allgemeiner), Bio-

logie, Psychologie — sträubt man sich in der deutschen akademischen

"Welt, ohne irgendwelchen vernünftigen oder auch nur historischen Grund;

vorzugsweise wohl aus Unkenntnis und persönlichen Motiven. Sie wird

aber ohne allen Zweifel, wie in anderen Ländern, so in dem unseren sich

durchsetzen — wenn ich richtig schätze, und nicht allgemeine Entwick-

lungsstörungen eintreten, schon im Laufe von 2—3 Lustren — und

dies wird dazu beitragen, Klarheit zu verbreiten. Man wird sich daran

gew()hnen, die Namen der philosophischen Hauptfächer zugleich als

Sammelnamen fiir die ihnen zugrunde liegenden und von ihnen be-

fruchteten WisseiiM hatten zu verwenden; wenn auch in dieser Hinsicht

anstatt von Naiuiphiloi>üphie von allgemeiner Naturlehre, oder sogar von
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Metaphysik geredet werden mag. Ob der Name Soziahvissenschaft in

„unserem" Sinne dann noch nötig und berechtigt bleibt, will icli daiiin-

gestellt sein lassen; die Erörterung würde zu weit führen. Daß er

irgendwie allfjemeine Geltung hat, wird man nicht behaupten dürfen.

Das ,,Handwörtcrburh der Staatswissenschaften" hätte mit besserem

Rechte ,,der So/iahvissenschaften" heißen sollen, wenn nicht doch „der

National- oder der politischen Ökonomie" noch zutreffender gewesen

wSre. Mit dem überlieferten Begriffe der Staatswissenschaften ist darin

so gründlich aufgeräumt worden, wie es auf keine Weise gerechtfertigt

werden kann, ja in der Tat innerlich unmögtich ist Im Vorworte der

ersten Ausgabe erklärten die Herau^eber, die wirtschaftlichen
und sozialen Staatswissenschafken seien es, die den Inhalt des Hand-

Wörterbuchs bilden sollten. Darin war die Behauptung enthalten, daß

es neben anderen Staatswissenschaften eine (oder mehrere?) solche gebe,

der (oder denen?) das Prädikat „wirtschaftlich" und eine (oder mehrerer)

solche gebe, der (oder denen?) das Prädikat sozial zukomme. Die

romanischen Nationen sind durch die Hilflosigkeit ihrer Sprachen in

der fatalen Lage, Wissenschaften „wirtschaftlich" oder ,,sozial" zu nennen;

gescliieht dies bei uns, so heißt das den Sprachgeist beleidigen: nun

gar von einer wirtschaftlichen oder sozialen „Staatswissenschaft'' zu reden

ist aus sprachlichen wie aus logischen Gründen gleich verwerflich.

Auf derselben Seite aber, auf der jenes geschieht, wird derselbe Be-

griff als „StaatswiisenschaAen im neueren und engeren Sinne" bestimmt,

und zugleich wollen die Herausgeber das Wort in dieser engeren Be-

deutung nur gebraucht haben, um dem Werke einen kurzen und bequemen
Titel zu geben. Unn;eachtet des „nur'* berufen sie sich aber auch noch

darauf, daß bei der Bezeichnung der — Lehrstühle der *'\V i r t s c h a f ts-

Wissenschaften* in der neueren Zeit der .\usdruck Staatswissen-

schalten *auch amtlich* in dem in Rede stehenden Sinne an-

genommen worden sei!! Auf der folgenden Seite werden dann wieder

„die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" als Gegenstände des HW
vorgestellt. Eine so autoritativ auftretende und dabei so lockere und

durch Gründe der Bequemlichkeit gerechtfertigte Redeweise ist freilich

nur geeignet die bestehenden Verwirrungen und antitogischen Tendenzen

zu verstärken. Eine Encyklopädie der Wissenschaften, die das so-

ziale Leben der Menschheit betreffen, könnte dagegen im riditigen und
heilsamen Sinne wirken. Darin wäre auch einmal die Frage zu er-

ledigen, wie fern imd in welcher Beschränkung die „Geschichte" eine

Wissenschaft zu heißen verdiene. Nach meiner Ansicht büßt sie, selbst

na(h ihrem herkömmlichen Betriebe, an ihrem Werte und ihrer Be-

deutung nichts ein, wenn man den Begriff' der Wissenschaft, wenig-

stens unmittelbar, nicht auf sie anwendet.
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Neuere sozialstatistische Erhebungen deutscher

Arbeiterverbändc.

Besprochen von

Dr. PAUL MOMBERT,
Karbrahe.

1. Die Lage der Arbeiter in der Holzindustrie. Nach statistischen

Erhebungen des deutschen Holzarbeitervcrbandes für das

Jahr 1902 im Auftrai^c des Verbandsvorstandes bearbeitet

und herausgegeben von Theodor Leipart Stuttgart 1904,

J. H. VV. Dietz. VIII u. 96 S. 8".

2. Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Former und Giefserei-

Hilfsarbeiter Deutschlands. Bearbeitet und herausgegeben

vom Vorstand des deutschen Metallarbeiterverbandes nach

den statistischen Erhebungen im Oktober und November

1903. Stuttgart 1904, A. Schlike & Cie. 112 S. 8**.

5. Die Lage der Bäckereiarbeiter Deutschlands. Xach statistischen

Erhebungen des Vorstandes des deutschen Bäckerverbandes

im Januar 1904. Hamburg 1904, Verlag von O. lllmann.

1S9 S.

4. Die Arbeiterschaft des Steinsetzergezcerbes. Beiträge zur Be-

leuchtung der sozialen Lage desselben. 'II. I'olgc.) Sozial-

statistischer Bericht des Zentralvorstamlcs des Verbandes

der Steinsetzer, Pflasterer und Berufsgenossen Deutschlands.

Xebst Protokoll der Verhandlungen des 6. V'erbandstages

in Braunschweig 21. bis 24. Februar 1904. Herausgegeben

im Auttrage des genannten Verbandes von A. Kooli. Berlin

1904. 206 S. 8".

5. Statistische Erhebungen in den Huchbindertien und veruandten

Berufen Deutschlands im Jahre igoo. Stuttgart 1902.
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Herausgegeben vom Vorstand des deutschen Bucbbinder-

verbandes. 252 S. 8^.

6. Deutscker T<Aakarbeiierverband, Ergebnisse einer im Jahre

IQCX) vom deutschen Tabakarbeiterverband veranstalteten

Enquete. Bearbeitet von C Deichroann, Bremen 1902.

Selbstverlag deutscher Tabakarbeiterverband. 184 S.

7. SUUisHscke ErhebungiH über äU Erwerbsverhältnisse der Gra-

veure, Ziseleure und verwandien Berufsgenossen Deutsch-

lands im Jahre igo3, Berlin 1904. Herausgegeben vom
Vorstand des Verbandes der . . . Redaktion Franz Thurow.

Berlin-Rixdorf. 190 S. %\

8. Statistische lirliebun^en im Zinngicfsergnuerbe. Druck von

C. Hornig, München. 16 S. 8".

9. Sammelergebnis einer statistiscJien Aufnahme vom Jahre igoj

in den deutschen Buchdruckereien. Veranstaltet vom Tarif-

amt der deutschen Buchdrucker. Berlin. 9 S. 2".

10. Ergebnis der statistischen Erhebungen über Arbeits- und LoIM'

Verhältnisse in der Metallindustrie in Berlin. Aufgenommen
im Herbst 1902 vom deutschen Metallarbeiterverband (Ver-

waltungsstelle Berlin). 1903. Vorwärts-Buchdr. 144 S. 8^.

11. Die Lage der Brauereiarbeiter in AtÜnchen im Jahre igot.

Bearbeitet im Auftrage des deutschen Brauerverbandes von

G. Mauerer. München, Verlag von G. Birk & Cie. 39 S. 4^.

12. Statistische Erhebungen über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse

der in Buchbindereien ^ Kartonagen-, Etuis- und Luxus-

papierfabriken beschäfägten Arbeiter und Arbeiterinnen von

Dresden und nächster Umgebung, Aufgenommen Sommer
1903 bis Winter 1903/4. Dresden, Druck von Raden & Cie.

15 S. %\

13. Arbeiter^ und Gewerkschaftssekretariat Posen^ Berichtsjahrt^o^
Jahresbericht von Posen, Bromberg und ans der Provinz

Posen nebst Statistik über Wohnungsverhältnisse. Posen^

J. Gogorsky Verlag, 1901. 138 S. 8^

14. Erster Geschäftsbericht des Gewerkschaftskartells und des

Arbeitersekretariats su Halle ajS, Verlag von M. Gülden-

berg. 1901. 61 S. 8**.

15. Denkschrift über die Arbeitsverhältnisse auf den kaiserlichen

Werften su Kiel und Wilhelmshaven, Im Auftrage der

beteiligten Gewerkschaften herausgegeben von Wilhelm
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Gotthusen. Hamburg 1904. Selbstverlag des Herausgebers.

31 S. 8«.

16. ArbeiterSekretariat Bremen und Umgehung. Ergebnis einer

statistischen Erhebung über die Lebensverhältnisse der

bremischen Arbeiter. Selbstverlag des Arbeitersekretariates.

1902. 47 S. 8*'.

17. Arbeitsstatistik der deutschen Grjuerkvereine {Hirsch-Duncker)

Jür das Jahr igoj. Nach den Angaben der Gewerk- und

Ortsvereine zusammengestellt und bearbeitet von Robert

Klein und Kurt Goldschmidt mit Erläuterungen heraus-

gegeben von Dr. Max Hirsch. Berlin 1904. Selbstverlag

des Verbandes der deutschen Gewerkvereine, iii S. 8'*.

ohne l bertrcibun^^ wird man sa^^eii können, daß die sozialstatistischen

Erhebungen der Arbeiterverbände heute nocii eine der wichtigsten und

auch vielfach die einzige Quelle sind, die uns zahlenmäßig über die

wirtschafttichen und sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft unterrichten.

Was zunächst die amtlichen Publikationen darüber anbelangt, so sind

sie, wie z. B. die Erhebungen der Kommission fUr Arbeiterstatistik, so

wertvoll sie auch sein mögen» doch nichts weiter als Stichproben und
erst neuerdings hat die Abteilung für Arbeiterstatistik m den Erhebungen

über Arbeitszeit begonnen diese Lücke auszufüllen.

Auch die dem Reichstag vorgelegten Übersichten über die Arbeiter-

verhältnisse in den Betrieben der Reichs - Marinevcrwaltunc: und der

Heeresverwaltung der verschiedenen Staaten lassen ihrer ganzen Anlage

nach sehr viel zu wünschen iiljrig. Was wir sonst auf diesen (icbieten

an Mitteilungen besitzen sind, einmal neben einer Anzahl ?>hcbungen

von Städten über die Verhältnisse ihrer eigenen Arbeiter, die bekannten

Aufstellungen Uber die Arbeitslohnverhältnisse im Bergbau, deren zweifei*

haften Wert ja neuerdings Pieper') hervorgehoben hat; aufierdem die

Berichte der Fabrikinspektoren, die aber, abgesehen von den an^ge-

zeichneten Monographien dei badischen Fabrikinspektkm, sich mehr
oder weniger auf allgemeine Schildeiungen beschränken; daneben treten

dann private Publikationen, zu denen ich auch die Schriften des Vereins

P r Sozialpolitik rechne. Auch diesen fehlt vielfach — was im übrigen

- 'n Vorwurf sein soll — die zahlenmäßige Behandlung der einschlägigen

^ rhaltnisse und dort, wo sie versucht wird, stützt sie sich in der Regel

at 'bereits vorhandene Erhebungen.

'. So wenig wir aber derartige Arbeiten missen mögen und so viel

sie auch zur Aufhellung unserer sozialen Zustande beigetragen haben,

SO müssen sie doch an Bedeutung hinter Publikationen ziu-ückstehen, die

') Die Lage der Bergarbeiter im Rubzrener. Stuttgut 1903.
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auf Grund besonderer, zum Teil sehr umfangreicher Erhebungen, die

Fragen, um die es sich handelt, zahlenmäßig zu erfassen suchen.

Was die Arbeiterverbände an Mitteilungen über Arbeiterverhaltnisse

überhaupt bieten, ist äußerst mannigfach. Zahlreiche Einzelheiten, aber

f&r den Anflenstehenden ebenso schwer zugänglich wie nachprüfbar,

finden sich m den 95 periodischen Zeitschriften, die, meinen Auf-

stellungen nach, X. Z. von den 3 grofien Arbeiterorganisationen Deutsch-

lands herausgegeben werden. Daneben treten ebenfalls als standige

Publikationen die jährlichen Berichte und VerhandluogsprotokoUe der

Vcrbandstage, sowie die Jahresberichte der Arbeitersehietariate, die vor

allem eingehende Mitteilungen über örtliche Lohnbewegungen, über die

Wirkung der verschiedenen Zweige der Arbeiterversicherung und Arbeiter-

schut/geset/gebung und über die Ausdehnung der Gewerkschaftsbewegung

der betretVenden Orte hringcn.

Neben diese periodischen Erscheinungen treten dann aber auch

einmalige Publikationen. Oft handelt es sich dabei nur um interne

Gewerkschaftsfragen, oft aber auch um systematisch vorgenommene Er-

hebungen ttber Arbeitsverhältnisse. Was diese letztgenannten angeht, so

können die Träger und damit natürlich auch der Kreis, wdcher der

Untersuchung gezogen ist, verschiedene sein.

Einmal sind es die grofien Zentralveibände, die sddie Unter-

suchungen veranstalten \ diese erstrecken sich dann in der Regel für den

betreflfenden Beruf über ganz Deutschland; hierzu gehören z. B. die oben

unter 1—9 genannten Schriften. Daneben finden sich Erhebungen, die

von örtlichen Zahlstellen eines Verbandes ausgehen und nur die Berufs-

verhaltnissc am Orte umfassen, wie z. B. die Nummern 10, 11 und 12.

Dann wieder solche, die nicht von Berufsverbanden und deren örtlichen

Zahlstellen ausgehen und nur einen einzelnen Ijcrul beiiandeln, sondern

solche, die überhaupt die Verhältnisse der an einem Orte wohnenden

Arbeiter ohne nur einen speziellen Beruf zu betrachten, zum Gegenstand

der Untersuchung machen; diese letztgenannten gehen in der Regel von

den Arbeitersekretariaten oder den örtlichen Gewerkschaftskartellen aus;

hierzu gehören die unter Nummer 13, 14, 15 und z6 genannten Schriften.

Der Wert dieser Erhebungen ist naturgemäß ein recht verschiedener.

£inmal schon im Hinblick auf den Umfang derselben und die damit

eng zusammenhängende Frage, ob die Erhebung als typisch angeseh n

und in ihren Ergebnissen verallgemeinert werden darf; dann auch im T
bhclc auf die Art der Vornahme der Erhebung. Es macht naturl .1

hinsichtlich der (»enauigkeit und (jlaubwurdigkeit der Angaben e jn

großen Unterschied, ob z. B. bei der Erhebung nur Werkstattfrageb- ,en,

oder Personenfragebogen, oder beides zusammen in Anwendung ge-

k<Hnmen ist.

Emmal gibt ein Personenfragebogen die Möglichkeit nicht nur auf die

Lohn- und Arbeitsveriiältntsse einzugehen, sondern auch nach Wohnungs-

Digitized by Google



252 Litcralnr.

Verhältnissen, Alter und Familienstand, Frauen- und Kinderarbeit zu

fragen; außerdem laßt sich annehmen, daß ein Personcnfragebofjen, der

oft den einzelnen ins Haus getragen und dann wieder dort abgeholt

wird, gewissenhafter ausgefüllt wird, als ein Werkstatt- oder Hetriebs-

fragebogen , der wohl von Vertrauensleuten nach den Angaben der

Arbeitsgenossen ausgefüllt werden muß.

Um aber manchen Erhebungen gegenüber nicht ungerecht zu sein,

sei auch von vornherein bemerkt, dafi es nicht in der Absicht aller

dieser Erhebungen liegt, nun die grofie Offentlicbkeit Uber die herrschenden

Verhältnisse au&uUären, sondern daß sie vielfiich — wie auch mitunter

bei amtlichen Aufnahmen — su „Verwaltungszvecken*' dienen sollten,

um die direkt Betdligten und Herausgeber selbst zu orientieren.

Man hat ferner zu berücksichtigen, daß es sich oft um kleine recht

kapitalschwache Verbände, die keineswegs immer über die nötigen

Arbeitskräfte zur Bearbeitung verfügen, handelt.

Zwischen dem Verband der Steinsetzer . . . (Nummer 4) einer

kleinen Ciewerkschaft, „die bisher nur einen einzigen Beamten fest an-

stellen konnte, auf dessen Schultern nicht bloß diese (Bearbeitung der

Erhebung) sondern auch alle anderen Arbeiten (Redaktion, Verbands-

korrespondenz, Agitation usw.) . . . bisher gelastet haben und der Ver-

waltungsstelle Berlin des Metallarbeiterverbandes, der die ganun Vor-

arbeiten der Erhebung (Nununer 10) emem Berufestatistiker zu über-

tragen, die Mittel besafi, ist natürlich ein großer Unterschied.*)

Mit eine der wertvollsten Erhebungen ist die suerst genannte des

Holzarbeiterverbandes (i).

Sie ist doppelt wertvoll deshalb, weil sie bereits zwei Vorgängerinnen

hatte, wir also nicht nur über den derzeitigen Stand, sondern auch über

die Entwicklung der Lage der Arbeiter unterrichtet werden.-)

Wie schon der Umfang zeigt, ist dabei jedesmal die Erhebung auf

eine breitere Basis gestellt worden.

Sie erstreckte sich im Jahre:

.luf 1893 1^7 1902

Werkstätten 430$ 7275 10297

Arbeiter 19799 35 5^3 7» 054

Vor allem ist die neueste Erhebung eine ungemein vieisett^e.

Nicht nur die speziellen Arbeitsverhältnisse, wie Arbeitslohn und Arbeits-

seit, Verhältnisse der Betriebe usf. werden auf Grund von Werkstatt-

'1 Frühere dcrarlig^c Krhebungcn deutscher Arbcitervcrbündc finden ?ich in

dieser /ritschrift besprochen von Cl. Heiß, Hd. 15 S. 271 und Bd. 16 S. 529 U.

767. Ferner von A. Hr.iun in Bd. 17 S. 248 vsnd Bd. iS S. 204.

') VhvT die beiden ersten vgl. die Besprechung von Cl. Hei Ii in dieser Zeit*

Schrift Bd. 13 S. 271.
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fragebogen behandelt, sondern Personalfragebogen haben es auch ermög-

licht, die sonstigen sozialen Verhältnisse, wie Wohnungen, Frauen- und

Kinderarbeit, Alter und Familienstand, Kinderzahl, Krankheit und Arbeits-

losigkeit mit einzubeziehen.

Zonlchst seien einige Angaben über die EntwidduDg der Arbeits-

verhältnisse in dem Jahrzehnt 1893—1902 gemacht
Es betrug der dnrchschnittliche Wochenverdienst in Mark

Arbeiter Arbeitcrianea

1893 1897 1902 1893 1897 1902

Ledige 17,20 18,35 ^«>< —
Verbdiatele I9,4S9 at,o8 22,65 — 9,86 9,25

ZoMiDmen 18,69 I9i96 21,79 — 8,38 9,03

Der Durchschnittslohn der männlichen Arbeiter ist also 1893 — 1897
um 6,8, 1897— 1902 um 9,2, zusammen um 16 Proz. gestiegen.

Die durchschnittliche Arbeitszeit betrug pro Woche im Jahre

iSq3 61,5 Stunden.

1897 59.3 n
»90a 58,3 u

Trotz der sweifeUosen Beasemng der Verhältnisse Iconunen aber

noch relativ niedere Löhne vor; 42,3 Proz. aller Arbeiter haben einen

Wochenverdienst von unter 20 Mk., tind 23,1 von fiber 25 und nur

4,1 von über 30 Mk., von 698 Arbeiterinnen kommen gar nur 22,6 Proz.

über 10 Mk. und 1,7 Proz. über 15 Mk., in der Woche. Die durch-

schnittlichen Wochenvcrdienste, sowie die durchschnittliche Arbeitszeit

pro Woche werden dann getrennt nach Orten und Berufen angegeben

imd gleichzeitig der Familienstand, sowie die Zahl der Frauen, die mit

verdienen müssen, mitgeteilt. Sehr interessant sind femer die Angaben

über die WohnnngsverhältnisM^ speziell Uber die Wohnungsmieten, wofUr die

Angtben von 42025 verheirateten Arbeitern Verwendung finden konnten.

Der Gesamtdurchschnitt der angegebenen Mietbetrflge betrug Air

eine Wohnung im Durchschnitt jährlich im Jahre 1897 190 Mk., im

Jahie 1902 Sit Mk., eine Steigerung der Ausgaben iür die Wohnung
also um iz Prot., wahrend die Löhne in diesem Zeitraum nur um 9,3 Proz.

gestiegen waren. Von der gesamten in diesem Jahrfünft eingetretenen

Lohnsteigerung gingen also dem Arbeiter rund 22 Proz. durch die ein-

getretene Verteuerung der W^ohnungspreise wieder verloren. Die Er-

hebung bietet ferner Material, um die Höhe der Mietpreise in den ein-

zelnen Städten zu vergleichen. Für einzelne Städte ließen sich die Miet-

preise für das ganze Jahrzehnt 1 893/1 902 verfolgen; man begegnet da,

ioweit man auf Grund der immerhin begrenzten Erhebung generalisieren

darf, sehr starken Steigerungen derselben: so in Stuttgart um 33 Proz.,

in Dresden um 25 Pros.» in Berlin um Aber 21 Proz. Wie drückend
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die Wohnungspreise sein müssen, geht daraus hervor, daß 13,6 Proz,

aller Familien abvermietet hnben.

Die Erhebung über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse
der Former und Gießereihilfsarbeiter (7) liehandelt nur die

eigentlichen Arbeitsverhältnisse. Auch iiir gingen gleichartige Erhebungen

in den Jahren 1897 und 1899 voraus, die aber nur 5744 und 8336
Arbeiter umfaflten, während die vom Jahre 1903 sich auf 1708 Betriebe

und 75097 Arbeiter erstreckte, d. h. auf 79 Pros, aller in diesem Be>

rufe tätigen.

Die ArlieitsEeit ist Überwiegend eine zehnstfindige; unter 10 Stunden

haben 13,2 Pros, aller Betriebe, und 8,8 Proz. aller Arbeiter, über 10

Stunden 94 Proz. aller Betriebe und 20,1 Proz. aller Arbeiter. Es

folgen dann Abschnitte über Überzeitarbeit. Zeitlohn- und Akkordarbeit

und Recjelung dieser letzteren. F>s geht aus diesen .Angaben die be-

kannte Erscheinung hervor, daß die Akkordarbeit den Zeitlolm immer

mehr zurückdrangt, vor allem in den gelernten Berufen. So standen

von allen Formern nn Jahre 1Q03 im Akkordlohn 82,50 Proz., von den

Hilfsarbeitern dagegen nur 22,6 Pro2. Sehr heftige Klagen finden sich

über die Regelung der Akkordarbeit, Dinge, auf die ja neuerdings Bern-

hard m seinen Studien hingewiesen hat.*) Über die Löhne wird in

doppelter Weise berichtet:

Einmal werden, getrennt nach Berufsarten, Löhne und Arbeitszeit

zusammen betrachtet ; es ergibt sidi dabei die allbekannte Tatsache, dafi

kurze Arbeitszeit und hoher Lohn, lange Arbeitszeit und niedriger Lohn
Hand in Hand gehen; das gilt sowohl vom Akkord- als auch vom
Zeitlohn,

So hatten von 1x02 bei neunstündiger .Arbeitszeit im Akkordlohn

arbeitenden Formern einen Stunden verdienst von über 40 Pfg. 64,5

Proz., von 3277 Formern, die dagegen noch 11 Stunden arbeiteten,

kamen nur 19,3 Proz. darüber hinaus.

Von den im Zeitlohn stehenden Hilfsarbeitern hatten dagegen einen

Stundenlohn von Uber 35 Pfg.:

780 Arbeiter bei neunstündiger Arbeitszeit 41,5 Pror.

3253 „ „ clfstiindii^er „ 2,7 „

Bei den Hilfsarbeitern sind die Lohnsätze sehr nieder; 17358 oder

54,2 Pro/, hatten einen Lohn von 3 Mk. und weniger.

Ferner werden die Föhne auch mit der Arbeitszeit kombiniert, ge-

trennt nach Benifen und Orten, behandelt. Ein recht großer Abschnitt

ist dem sog. Ausschußguß gewidmet, bei dem es sich um eine für die

Former ebenso wichtige, wie für die Öffentlichkeit unbekannte Frage

handelt. Die Sache ist die, daß die Brauchbarkeit eines vom Former

'} Die Akkordarbeit ia Deutscblaad. Leipzig 1903.
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hergestellten Gußstückes nicht nur von seiner Arbeit abhängt, sondern

wesentlich auch von der Art des Formsandes, der lleschaffenheit des

Eisens, also Dingen, auf welche der Former ohne Einfluß ist. Wenn
in einem solchen Falle, wo durch die schlechte Beächaffenheit der er-

wähnten Materialien das Gußstück porös und unbrauchbar ist, also ein

^Cfilhlgen der Arbeit ohne ein Voschulden des Formers stattfindet, wird

das erstere verworfen und „so kommt es vor, dafi ein Former wochen-

lang an einem Stttck arbeitet, alle Sorgfiüt auf dasselbe verwendet und

dann, weil es unbraudibar wurdei ohne Lohn nach Hause gehen mufi".

Der Bericht teilt mit, daß m 85,4 Proz. der Betriebe sich die Arbeiter

diese Abzüge gefallen lassen müssen. Es scheint sich hier also um
einen ähnlichen Vorgang wie das berüchtigte „Nullen" beim Bergbau au

handeln.

Den Schluß bilden dann noch Mitteilungen über die Zahl der Be-

triebe, das Organisationsverhältnis der Arbeiter und Tabellen über die

Bezahlung des Ausschußgusses.

Die Erhebung der Bäckereiarbeiter (3) stützt sich im

Gegensatz zu den beiden erst besprochenen nur auf Werkstattfragebogen,

von denen 10594 aus 3137 Betrieben einliefen. Die Erhebung selbst

fiUlt nach Umfiemg und Anlage gegen die zuerst genannten wesentlich

ab, ist aber doch mehr als ausreichend um die bekanntlich mehr als

schlechten Arbeiterverfaältnisse im Bäckergewerbe zu beleuchten. Die

Ergebnisse werden zunächst nicht in tabellarischer Form mi^^eteilt, scm-

dem nach Orten getrennt, mehr erzählend, dargestellt

Geht auch dadurch die Übersichtlichkeit etwas verloren, so gewinnt

demgegenüber die Lektüre an Anschaulichkeit, da es auf diese Weise

möglich ist, die Z;ihlcnangaben durch Erläuterungen zu beleben. Daran

anschließend findet sich dann eine kvurze Zusammenfassung der Haupt-

ergebnisse.

Es wird wohl, abgesehen von Friseuren und Kelbern, keinen zweiten

Beruf geben, der in gleichem Mafie wie die Bäcker vornehmlich nur

jüngere Altersklassen umfafit Von 7753 Gehilfen waren nur 5,4 Fn».

ttber 40 und nur 11,9 Froz. 30—40 Jahxe alt Zahlreiche Bäcker gehen

eben mit der Zeit in andere Berufe flber. So fond ich bei meinen

Studien über die städtischen Arbeiter,') daß sich unter der Arbeiter-

schaft der Stadt Karlsruhe 20, und unter der Münchens 58 ehemalige

Bäcker befanden. Der Beruf des Bäckers gehört auch wohl zu den-

jenigen, in denen sich noch ein sehr starker Wandertrieb erhalten hat.

Von 7753 Gehilfen waren nur ' über ein Jahr, 54,4 Proz. dagegen

weniger als ^
.> Jahr in dem Betrieb, in dem sie sich z. Z. befanden,

beschäftigt. Der wundeste Punkt in der Lage der Bäcker ist unbedingt

die übermäßig lange Arbeitszeit, zumal wenn, wie aus der Erhebung

') Die devtichea Stadtgcmeinden und ihre Arbeiter. Stuttgart 1902.
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folgt, die Bundesratsverordnung vom 4. März iSq6 vielfach nicht ein-

gehalten wird. So hatten von den 7753 Gehilfen eine tagliche Arbeits-

zeit von

10 Stunden und weniger i66s

10—la „ 4341

18Vi » .. mehr 1810

nehr als 13 Stunden 796

In 9z Pioi. aller dllbezogenen Betriebe wird aofierdem „jahraos.

jahrein Sonntags und Werktags gearbeitet"; auch die regelmäfiigen Pansen

sind anscheinend umaueichende.

Diesen Ausführungen folgen dann Tabellen nach Orten geordnet

"über Arbeitszeit und Löhne; der Durchschnittslohn der Gehilfen ist bei

freier Kost und Wohnung wöchentlich 9,20 Mk., bei freier Verpflegung

•dagegen 23,37 Mk. Die Bestrebungen der Arbeiter richten sich mit

Nachdruck auf die Beseitigung des Kost- und Logiswesens; von den

Gehilfen, auf welche sich die Erhebung erstreckte, hatten noch 47,3 Proz.

voUe Kost und Wohnung beim Meister, 13,9 Proz. noch Wohnung und
a8,x Fkoc verpflegten sich selbst

Es folgen dann noch eine Reihe von Mitteilungen über die Schlaf-

Stätten beim Meister, Reinlichkeitsverhflltnisse im Betriebe iL s. f.; es

werden da Dinge enählt, die man kaum glauben könnte, wenn sie nicht

auch aus anderen Quellen ihre Bestätigung fanden.

Die P.rhebung zeigt aufs neue die dem Sozialpolitiker leider be-

Icannte Tatsache, daß es sich hier um Arbeitsverhältnisse und um einen

Beruf handelt, bei dem in sozialer und hygienischer Beziehtwg noch fast

alles zu tun übrig ist.

Die bis jet2t besprochenen Erhebungen hatten sich auf Benue be-

zogen, die in relativ geringem Maße organisiert waren; so waren im

Jahre 1903 von sämtlichen Berufsangehörigen organisiert bei den Holz-

Arbeitern 25,55, bei den Metallarbeitern 29,96 Proz., bei den Backern

gar nur 7,5 Proz. Dagegen lernen wir in der luter 4 genannten Er-

hebung der Steinsetzer eine Arbeiterklasse kennen, bei der trotz der

geringen Größe der Organisation (sie zählt nur 4865 Mitglieder) 47,53
Proz. aller Benifinngehörigen organisiert sind. Stdit auch diese Er-

liebung ihrer ganzen Anlage nach hinter den bis jetzt behandelten zu-

rück, vor allem hinter i und 3, SO gewinnt sie doch wieder dadurch,

^aß sie dank des starken Prozentsatzes der Organisierten, einen s^r
großen Teil der Bernfsangehörigen umfaßt. Der Erhebung selbst waren

kleinere Darstellungen der Arbeiterverhältnisse im Steinsetzergewerbe in

den Jahren 1900 und 1901 vorausgegangen. Sie zeichnet sich vor den

bis jetzt besprochenen auch dadurch aus, daß in ihr in recht umfang-

reichem Maße versucht wird, auch die Entwicklung der Arbeiterverhält-

nisse bis 1892 zurückzuverfolgen. Dagegen werden leider keine Mit-

teilungen über die Art der Vornahme der Erhebungen gemacht

Digitized by Google



P. Mombert, Neuere toiialsuUst. Erhebonfca deatscher ArbeUerverb&ade. 257

Zunächst finden sich eine Reihe von Tabellen über die Entwick-

lung der Arbcits/;eit und des Arbeitslohnes für die Zeit von 1892— 1903.

Es betrug die durclischnittliche Arbeitszeit im Jahre

1S92 10,64 Stunden täglich

1899 9,96 „ u

In den Jahren 1901—1903 erzielten femer eine tägliche Axbeits-

zeitverküizung von

i'/a Standen xaS Mann

I Stunde 363 ,

Vi n »«50 -

V« I. 40 «

Die Lohnverhältnisse hatten folgende Entwicklung genommen. Eis

betrug der durchschnittliche Stundenlohn der Stdnetxer In den Jahren:

1892 40,62 Pfg.

1899 50,58 „

1901 56,50 „

1903 58,50 „

Ähnlich war die Entwicklung bei den Rammern.

Sehr anschaulich ist der Zusammenhang zwischen Arbeitslohn und

Arbeitszeit dargestellt. Bei den Steinsetzern betrug im Jahre 1903 der

durchschnittliche Stundenlohn bei einer Arbeitszeit von

9 Stunden 74,7 Pfg.

9V« » 57.2 „

»o » 52.8 „

lo'/a n 50.5 n

iO—ll n 50.25 n

«I n 48,6 r-

tt— li „ 45.3 n

Ein eigener Abschnitt ist der Akkordarbeit gewidmet Während

in vielen anderen Berufen die Arbeiter ihre prinzipielle Gegnerschaft

gegen dieselbe auf;;egeben haben und ihre Bestrebungen nur auf eine

bessere Regelung derselben richten , besteht diese prinzipielle Feind-

schaft bei den Steinsetzern noch unvermindert fort. Gunstiger wird der

Akkordlohn nur dort beurteilt, wo es sich um Arbeiten handelt, die von

Gemeinden in eigener Regie ausgeführt werden. Der Hinweis darauf,

daß die in städtischen Betrieben beschäftigten Arbeiter viel&ch schlechter

bezahlt seien, als die bei Privatunternehmern, scheint uns insofern nicht

^ans am Hatse su sein, als doch wcAA in den meisten städtischen Be-

trieben im Gegensatz zu Privatbetrieben die Steinsetzer das ganze Jahr

4urch beschäftigt sein werden. Da6 das Gewerbe in hohem Grade

AmMv fBr SoiMwlM«MGlMft u. SotialpolMIc. lU. (A. t. mm. G. «. Sc XXL) t. 17
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Saisonindusirie ist, was bei der Betrachtung der Löhne berücksichtigt

werden muQ, geht daraus hervor, daß bei 181 3 Mitgliedern des Ver-

bandes, von denen diesbezQgliche Antworten eingingen, die dnichscbnitt-

liche jährliche Arbeitsperiode nur 34 V« Wochen betrog. Den Schluß

bildet dann ein Abschnitt fiber Lohntarife und Tarifverträge.

Die statistischen Erhebungen in den Buchbindereien

(5) erstrecken sich auf 226 Orte und 10325 Arbeiter d. h. auf 23,5

Ftoz. der in diesen Orten in diesem Berufe tätigen.

Die Elrgebnisse sind nach Orten und dann nach den 17 Gauen, in

welche der Verband zerfällt, eingeteilt. Ein kurzer Schlufiobschnitt gibt

eine Übersicht über die durchschnittlichen Ergebnisse.

Auch hier wird wieder der mehrfach erwähnte Zusammenhang

/.wischen Arbeitszeit und Arbeitslohn hervorgehoben. Die Bearbeitung

der Ergebnisse läßt manches zu wünschen übrig; jedenfalls gibt sie uns

ein ungenaues Bild der tatsächlichen Verhältnisse. Die Erhebung scheint

auch mehr su „Verwaltungsswecken*' vorgenommen worden zu sein.

Die Mitteiilungen ttber Löhne und Arbeitssdt werden nur für die

einzehien Orte gegeben. In der Gesamtfibenicht erfährt man nur, da6

z. R die wdchentliche Arbeitszeit betrug:

bis 54 Stunden in 36 Orten

54—S7 n « 4» •

Aber 57-60 „ „ M »

1» 60 „ » 54 »

Über die Anzahl der Arbeiter, um die es sich dabei handelt, werden

jedoch keine Angaben gemacht; ähnlich unzureichend ist das, was Uber

die Löhne mitgeteilt wird; das Hauptsächlichste, was wir darfiber et-

fahren, sind die durdischnittlichen Wochenlöhne fUr Gehilfen und Ar-

beiterinnen in 55 Orten.

In ähnlicher Weise sind die Ergebnisse der Erhebung de»
Tabakarbeiterverbandes (6), die jedoch nur auf Betriebsfrage-

bogen beruhen, angeordnet. Die Angaben werden getrennt nach Orten,

aber unter namentlicher Nennung der Firma, um die es sich handelt,

gegeben. Die Erhebung bezieht sich hinsichtlich der Akkordlöhne (pro

1000 Zigarren) auf 1865 Gehilfenbetriebe mit 40179 Arbeitern,

darunter 26558 weiblichen; für die Angaben über das durchschnittliche

Wocheiiverdienst liegen dagegen nur Mitteilungen aus 1527 Betrieben

mit 39032 Arbeitern, darunter 23914 weiblichen, vor.

Bemerkenswert ist, daß in den Großbetrieben vomehmnlich Arbeite-

rinnen, in den Kleinbetrieben dagegen vorwiegend Arbeiter beschäftigt

werden. In den Betrieben, die 1—5 Arbeiter beschäftigen, kommen auf

100 Beschäftigte Oberhaupt 51,8 Frauen, in denen, die 11—so Arbeiter

haben, 42,5, in denjenigen, die 51—900 Leute beschäftigen, 63,5 Frauen.

Eine der Ursachen hiervon dürfte wohl darin zu sudien sein, daft
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der kanfinliinischer geleitete Groflbetrieb die Arbeiterinnen ihrer ge-

ringeren Löhne wegen bevorzugt.

Der Umstand, daß der Erhebung nur Betriebsfragebogen zugrunde

liegen, macht es unmöglich, Uber Lohn und Arbeitszelt genauere Mit»

teHungen unter Angabe der Anzahl der Arbeiter, um die es sich handelt,,

zu machen. Was in der zusammenfassenden Übersicht darüber mitge-

teilt wird, bezieht sich nur auf die Betriebe. So belief sich der durch*

schnittliche Wochenverdienst in

183 Betriebctt 10 Mk.

306 „ la ,

308 „ 16 ,

»43 n »

Für die Arbeitszeit gingen aus 1167 Betrieben brauchbare Ant-

worten ein.

Sie betrug in

71 Betrieben 9 Stunden

58« » »o .

4" n " .

97 „ 1« »

Derartige Mitteilungen haben natürlich nur recht geringen Wert.

Man darf im übrigen keinen allzustrengen Mafistab anlegen, da es die

erste Erhebung des Verbandes ist, der auch, wie in der Einleitung mit-

geteilt wird, seine Ermittlungen m Zukunft mit Personalbogen vor-

nehmen will.

Ganz auf solchen beruhen dagegen die Statistischen Er-
hebungen der Graveure und Ziseleure (7).

„So aber wurde in einer großen Anzahl der Städte ein regelrechter

„Schlepperdienst" organisiert. Die Fraf2;cbog:en wurden ins Haus ge-

tragen, ganz besonders bei den Unorganisierten, und auch wieder abge-

holt. Nur so war es möglich, auch die unorganisierten Koliken zu ver-

anlassen, Fragebogen auszufüllen."

So gelang es bei 5000 ausgegebeneu aus 99 Orten 2490 aus-

gefällte Fragebogen zurückzueriialten.

Audi hier ist wieder die bekannte Anordntmg nach einzelnen Orten,

die wohl zur besseren und rascheren Orientierung der Beteiligten dienen

soU, anzutreffen. Für jeden Ort würd dabei der niederste und höchste

vorkommende, sowie der durchschnittliche Lohn angegeben. Da nach

der Zählung vom Jahre 1895 nur 6895 Leute in dem Berufe überhaupt

l^eschäftigt waren, so umfaßt die Erhebung trotz der absolut geringen

Zahl der eingegangenen Fragebogen einen recht großen Bruchteil aller

IQ diesem Berufe Tätigen. Die Erhebung bringt auch eingehende Mit-

»7*

Digitized by Google



36o Lileimtiir.

teilungen über Alter, Familienstand, Kinderzahl usf. Das Durchschnitts-

alter ist merkwürdig nieder; bei den Graveuren betrug es nur 27*-,

bei den Ziseleuren sogar nur 25-3 Jahre. Den Schluß bilden Angaben

über Arbeitslosigkeit, Krankheit, Versich erunj^ und Wohnuogsmieten, dcrea

Prozentverhältnis zum Einkommen angegeben ist.

Neben diese bis jetzt genannten größeren Erhebuugen, die sich

über ganz Deutschland erstrecken, treten nun noch einige kleinere.

Zunächst die Statistischen Erhebungen im Zinngieiier-

gewerbe (8). Diese sind recht dürftig; es Uflt lich dem Bericht

weder entnehmen, von wem er herausgegeben wurde» noch auf welches

Jahr er sich beaeht Auch der Um&ng der Erhebung ist gjetu^ sie

bezieht sich im ganzen aaf nur 9 Stfldie mit 150 eingegangenen Frage-

bogen, darunter 84 aus München und 43 aus Ntimberg.

Die Erhebung des Tarifamts deutscher Buchdrucker
(9) gibt ntir in beschränktem Umfang Angaben über die allgemeinen

Arbeitsverhältnisse. Von Interesse sind wohl vornehmlich die Angaben
über die Arbeitszeit

Es hatten eine solche in der Woche von:

48 Stunden «od weniger 678 Arbeiter

•her 48—54 n 35714 «

n 54-57 n 4348 ,

n 57-60 , 17«8 ,

» ^ m «7« »

Es finden sich ferner Angaben über die Zahl der Lehrlinge, und

über die Anzahl der tariftreuen Firmen. Eine eingehende Betrachtimg

ist ferner den Arbeits\'erhältnissen an den Setzmaschinen gewidmet.

Mit den Erhebungen über die Arbeits- und Lo Ii n Verhält-

nisse in der Metallindustrie in Berlin (10) beginnt die Reihe

derer, die der Untersuchung eine Ertliche Grenze ziehen. Im Gegensats

zu einem groflen Teil der iMsher genannten Schriften bdianddt sie nur

dlt q>eziel]en Arbeitsverhältnisse, diese aber derart eingdiend, dafi sie

trotzdem einen hervorragenden Platz unter jenen behauptet Als ein

Mangel muß jedoch die ausschlieflliche Benutzung von Werkstattfrage*

bogen bezeichnet werden. Im ganzen gingen 1407 ausgefüllte Frage-

bogen, die sich auf 1042 Betriebe mit 33479 dort beschäftigten Personen

bezichen, ein; nach einer Schätzung sind dies etwa ^3 der in diesem

Berufe in Berlin Tätij^en. \V;is der ?>hebung besonderen Wert verleiht,

ist, daß die Arbeitsverhältnisse für die verschiedenen Betriebs^TöÜen ge-

trennt betrachtet werden. Es werden dabei unterschieden A. Klein-

betriebe (i—100 Arbeiter), B. Mittelbetriebe (loi—500 Arbeiter), C. Grofi*

betriebe (501 und mehr Atbdmet). Die Erhebung verteilt sich ziemlich

gleichmflffig auf alle drei Klassen; sie bezieht sich
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1

bei A avf 6S4 Betrid>e mit la 380 Arbeitern

tt C „ aas „ „ 9726 „

Insgesamt erstrecken sich die EimittlungeD auf

39333 männliche Arbeiter,

1645 Arbeiterinnen,

3601 Ldurlinfe.

Zunächst ergibt sich, dafi in den Gfofibetrieben die Lohnverhält-

nisse weit gfinstigere sind ab in den Kleinbetrieben.

Von ZOO männlichen Arbeitern hatten

in

einen Klein- Mittel- Groß-

Woehcnvcrdicnst Betrieben

bii 15 Mk. 3.90 3.61 i.So

Aber 15—33 n 87.00 88,99 78,56

n 33 n 9,10 7.40 19.94

100 Albeiterinnen hatten

in

einen Kl"in r,roß.

Wodienverdienst Betrieben

bit 15 Mk. «4»77 8S,97 7«.5«

Aber 15—iS „ 10,9t 13,73 16,02

n «8~a4 n 4*33 1.31 S40

Auch hinsichtlich der Verteiiimg von Zeit« und Stficklohn bestehen

in den verschiedenen Betriebsgröfien bedeutende Unterschiede.

So kommen auf 100 Betriebe der betreffenden GrölSenklasse vor>

wiegend solche, in denen üblich war:

in

Klein- Mittel- Grofl-

Betrieben

Stücklohn 52,15 60,77 65*30

Zeitlohn 35,66 36,15 3O1I4

beides 12,09 3,08 4,56

Man wird wohl nicht fehlgehen, w^n man in dem Umstand, daß

in den Großbetrieben der Akkordlohn verbreiteter ist, als in den Kldn-

und Mittelbetrieben, eine der Ursachen der in jenen herrschenden höheren

Liöhne sieht.

Weiter finden sich dann Anp:aben über Höhe des einbehaltenen

I^ohnes, über die Zeit, für welche dies p^cschieht. über Lohn/-^\hlungs-

perioden und über die hygienischen Verhältnisse, die in den Betrieben

herrschen.

f * 0^ THE
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Von allgemeinerem Interesse ist dann wieder Abschnitt VII, in dem
der Arbeitsvertrag behandelt wird. Zunächst die Kündigungsfristen. Auch
hier wieder bedeutende Unterschiede in den emcdnen GrOßenklasKn.

Von 1048 Betrieben bestand in 916 keine Kflndigungsfrist; sie bestand

um so seltener, um je gröfiere Betriebe es sich handdte.

Von aaa Groflbetriebca bestand dne solche nur in 3

» »4* MIttd „ „ „ „ „ „ 19

t* ^4 Klein „ », „ „ „ „ iio.

Das Umgekehrte gilt, und zwar aus auf der Hand liegenden Grfinden

von den Arbexterausschüssen.

Klein- Mittd- GroS-

Betrieben ttberiiaupt

El waren soldie vorhanden in H4 46 86 S46

Es fehlten solche in ... . 468 «5 12$ 678

Ähnliche Unterschiede zeigten sich auch bei der Erhebung von

Strafgeldem. Von 598 Kleinbetrieben wurden solche nur in 197, von

221 Grofibetrieben dagegen in 217 eriioben.

In einem zweiten Teil wird dann die Betrachtung, getrennt nach

den einzeben Berufsgruppen, von denen 33 untersdiieden werden, durch-

geführt Es werden hier für die einzeben Berufe die Arbeitszeit- und
Lohnverhältnisse, das Lehrlingswesen, Schutz der Gesundheit und Schutz

gegen Betriebsunfälle, Schutz der guten Sitten und einige Bestimmui^;ett

des Arbeitsvertrags vornehmlich behandelt.

Auf die Ergebnisse kann jedoch an dieser Stelle aus Kaumgründen

nicht emgegangen werden.

In einem SchluÜabschnitt werden dann die Arbeitsverhältnisse in

einigen Großbetrieben betrachtet und zwar diejenigen bei der AUgem.

Elektrizitätsgesellschafl, bei Siemens & Halske, und bei der Union, Elek-

Iriritj^lt^Cfs^HfffhiifVi

Es ist bemeriEenswert, wie verschieden die Arbeitsverhältnisse in

den doch sonst wohl recht gleichartigen Betrieben waren; es sei an dieser

Stelle nur auf die Löhne hingewiesen:

Von 100 Arbeitern hatten einen Lohn von:

bb 15 Mk. Aber 15—33 Mk. Aber 33 Mk.

bei der Allgen. E.-G. 10,95 ^7«46 It59

bei Siemens iS: Halske 14,61 82,73 ^fi^

bei der Union E.-G. 59.35 40i33

Ähnlich verschieden kigen die Lohnverhältnisse bei den Arbeiterinnen.

Die Erhebung ttber die Lage der Brauereiarbeiter in

München (11) beruht wieder ganz auf PersonaUragebogen; sie bezieht

sich nicht, wie die oben betrachtete Erhebung nur auf die Arbeits-

verhältnisse, sondern auch auf die sonstige soziale Lage dieser Berufr-
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Uasse; sie umfaßt 890 Angestellte d h. 33,87 Proz^ aller in den

Münchener Brauereien und Mälzereien Beschäftigten.

Zunächst werden die Alters-^ Familienstands* und Wohnungsverhält«

nisse behandelt. Nur 15,5 Proz. aller Arbeiter standen im Alter von

über 40 Jahren, eine Tatsache, welche, wie die Erhebung meint, auf

das anstrengende und aufreibende des llerufes hindeutet. Von 617 ver-

heirateten Frauen, von denen diesbezügliche Antworten einliefen, waren

19,12 Proz. gezwungen mitzuverdienen. Eine sehr eingehende Behandlung

erfahren die Wohnungsverhältnisse.

gibt 58 Wohnungen von 2 Zimmern und weniger, bei denen

auf jeden Raum mehr als 3 Personen kamen; von 607 Wohnungen
waren i8t mit Afteimieteni belegt Auch die Mielpreise erreichten oft

eine bA uneischwinglidie Höhe.

Sehr ins einzelne gehend sind die Angaben Uber die Lohnverfaflit-

nisse; der durchschnittliche Jahresverdienst belief sich bei sämtlichen

Leuten auf 1334 Mk. Auch über den Haustrunk, eine oft mit sehr

gemischten Gefühlen betrachtete Einrichtung, finden sich lilitteilungen.

Er belief sich in der Woche auf 35—56 Liter, im Durchschnitt

wird er etwa 40 Liter betragen. Bei dem Hilfspersonal ist er zwar

niederer, aber immer noch hoch genug, um in seinen verderblichen

Wirkungen auf eine der Ursachen hinzuweisen, weshalb in diesem Berufe

die höheren Altersklassen so schwach vertreten sind. Das Bestreben

der Organisation, das aber anscheinend bisher noch keinen großen Erfolg

"hatte, geht dahin, diesen Haustrunk durch eine Geldvergütung zu ersetzen.

Bemerkenswert ist dann der letzte Abschnitt, der die Einwirkungen der

Arbeitsweise in den Brauereien auf die Gesundheit der dort Beschäftigten

behandelt

Die Statistischen Erhebungen über die Lohn- und
Arbeitsverhältnisse in den Buchbindereien. . . \ ün Dres-
den und Umgebung (12) heben sich dadurch von den bis jetzt be-

sprochenen ab, daß es sich dabei vorwiegend um Arbeiterinnen handelt.

Die Statistik erstreckt sich auf 241 Betriebe mit 11 13 männlichen

und 3355 weiblichen Arbeitern (hn Winterhalbjahr). 617 Gehflfen hatten

einen durchschnittlichen Wochenverdienst von 21,97 Hilft»

arbeiter (ungelemte) von 15,84 Mk., 73 jugendliche Arbeiter von 7,14 Mk.

Weit niederer waren die Lohne der Arbeiterinnen: t68o hatten emen
wöchentlichen Dnrchscfanittsverdienst von 10,99 ^^-r ^7^ jugendliche

-von 6,13 Mk. Femer werden Angaben über die Bezahlung der Feier»

tage und Überstunden, über Sonntagsarbeit und über das Verhältnis von

2^it- und Akkordlohn gemacht.

Von den Arbeitern stehen "'^ ständig im Zeitlohn, von den Arbeite-

rinnen dagegen nur Vs* I^ic durchschnittliche Arbeitszeit ist 9% Stunden

täglich.
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Es folgen dann noch Angaben über Heimarbeit, Arbeitsknigk^t

und Krankheit, über Lebensalter und WohnuDgaverhältnisie.

Ganz kurz seien hier die unter Nummer 13 und 14 genanoteo

Erhebungen berührt.

Die erste, die vom Arl)eitersekretariat in Posen ausgeht,

gibt für eine Reihe von Städten der Provinz, getrennt nach Berufen, An-
gaben über die Löhne, den Familienstand und die Kinderzahl ^ sie um-
faßt jedoch nur 11 16 Arbeiter.

Ähnliche Angaben für Halle bringt der L Geschäftsbericht
des dortigen Arbeitersekretariats. In beiden Erhebungen

wird jeweils der höchste, durdischmttliche und niederste Lohn angegeben.

Die Denkschrift über die Arbeitsverhältnisse auf den
kaiserlichen Werften, (15) beruht nur zum geringsten Teile auf

Fragebogen; für Kiel gingen bei 7000 Arbeitern nur 302 richtig be-

antwortete Bogen ein. Den Betrachtungen ist hauptsächlich die in der

Denkschrift wiedergegebene Lohnklasscntabelle des Reichsmarineamts zu-

grunde gelegt; im Anschluß an diese wird dann auf eine Reihe von auf

den Werften herrschenden Mißständen iiingewiesen, vor allem hinsichtlich

der Lohnsteigerungen, der Akkordarbeit und Wohlfahrtscinrichtungen.

Eine eingehende sehr gut durchgearbeitete Erhebung ist dagegen

wieder diejenige des Arbeitersekretariats in Bremen (16). Sie

betrachtet nur die Lebensverhältnisse bremischer Arbeiter. Den Aus-

fährungen liegen 6062 ausgefüllte Personalfragebogen sugrunde. Zu-

nächst werden fSa die einzelnen Berufe, im ganzen itir 63, die durch-

sdimttHchen Wochenlöhne, sowie die durchschnittliche Arbeitszeit pro

Woche angegeben, und zwar fiir männliche und weibliche Arbeiter ge-

trennt, weiter dann noch einmal die gleichen Aufstellungen, aber ge-

sondert nach dem Familienstand. Hatten die bisher betrachteten Er-

hebungen gezeigt, daß in den gleichen Berufen kurze Arbeitszeit und

hoher Lohn und umgekehrt Hand in Hand gehen, so geht aus dieser

hervor, daß dasselbe auch ganz allgcmem, ohne Rücksicht auf spezielle

Berufe, gilt.

Dieser Zusammenhang geht auf das deudichste aus folgender Auf-

stellung hervor:

WöchenUicbe SttindeB- Wöchentliche Stunden»

Arbdtsseit verdienst Arbettsseit verdicmt

47 Stnaden 59.4 Pfg. 60 Stunden 32,0 Pfj.

48 40,6 »» 61 II 35.9

50 •< 40,5 Ii 62 »» 32.0 ..

53 48,3 »» 63 n 3fifi „

54 •• 41.5 1» 64 II 29.8

55 39.* I» 68 II 27.7 1.

5Ö » 52.9 *i 69 1» 3»,5

57 M 35.0 •t 7» w 36,6 „
46.0 »» 89 •* ai.7 n

59 •> 34iO •t
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Bei den weiblichen Arbeitern ergibt sich folgendes:

Wöehentl. Arbeitueit Stiiadcnmdientt

53 Standen 20,0 Pfg.

56 .> 16,5 „

57 » iS,5 „

59 17.0

60 „ 13,6 „

63 u 13. 1 »

Diesen Zusammenstellungen folgen dann Angaben Uber Art der

Lohnberechnung und Lohnzahlung, Alter und FamüienMand. Bemerkens-

wert ist der große Kinderreichtum der Familien. Auch die Arbeit ver-

heirateter Frauen ist recht ausgedehnt. Von 3353 verheirateten Arbeitern

gaben 701 (21,5 Pros.) an, dafi ihre Frauen zum Erwerb mitbeitragen

müssen: von diesen 70t Frauen waren dann 406 (70,2 Proz.) außer-

halb des Hauses l)cschäftigt ; auch die Kinderarbeit ist recht häufig.

Uber beides finden sich dann noch weitere Angaben, vor allem über

die Hölie der dadurch erzielten Mehreinnahmen.

lun besonderer Abschnitt ist der Arbeitslosigkeit f^cvvidmet; da die

Erhebung gerade in eine Zeit der niedergehenden Konjunktur (6. Okt
1900 — 6. Okt 1901) fiel, so nimmt es kein Wunder, zu hören,

welch grofien Umfang die Arbeitslosigkeit angenommen hatte.

Den Schlufi bihlen dann Angaben über die WohnungsverhSltnisse.

Die oben zuletzt genannte Arbeitsstatistik der deutschen
Gewerk vereine (17) erscheint alle 3 Jahre und soll auch nur der

Vollständigkeit halber hier erwähnt werden. Sie gibt für die einzelnen

Orte den durchscluiittlichcn Wochenlohn an, macht Mitteilungen über

die Verbreitung des Akkordlohnes sowie über die Richtung der Lohn-

bewegung, über die durchschnittliche Arbeitszeit und die L'berarbeit.

Die Angaben tragen aber alle einen zu summarischen Charakter, vor

aiieui fehlt jede Mitteilung darüber, auf welche Zahl von Arbeitern sich

die einzelnen Angaben überhaupt beziehen — als dafi diesem Teile öee

Statistik irgend ein allgemeiner Wert zugesprochen werden könnte.

Auch der zweite Teil dieser Statistik, der die freiwillige Arbeits-

statistik der Gewerkvereine enthält, kann einem Vergleich mit den oben

genannten Erhebungen der freien Gewerkschaften nicht standhalten.

Den Schlu(3abschnitt bilden dann, nach Ortschaften angeordnet, frd-

willige Angaben über sonstige Lohn-, Arbeits-, Einkonounens- und Ver-

brauchsverhältnisse. Auch diese Mitteilungen können infolge ihres

summarischen Charakters, der das Ganze so unübersichtlich wie nur

möglich macht, auf größeren Wert keinen Anspruch machen.

Digilized by Google



266

Neuere Literatur über Groß- und Kleinbetrieb in

der Landwirtschaft

Besprochen von

Dr. OTTO PRINGSHEIM,
BreaU«.

I. WaltSf'Dv. Wilhelm, Vom Reinertrag in der Landwirtseka/L

Eine historisch-kritische Studie (Münchener volksw. Studien,

herausg. von L Brentano u. W. Lötz, 69. Stück). Stuttgart

1904, Cotta Nachf. 8^ Xu. 121 S.

3. Levy, Dr. Hermann, EntsUkung und Rückgang des landw»

Grofsbetriehs in England, Wirtschaftliche und sozialpolitische

Studien über die landw. Betriebsfrage. Berlin 1904, Julius

Springer. VI u. 247 S.

3* Ebeling, Ferdinand, Bin schlesisehes RitlerguL Seine Ent-

wicklung seit dem Jahre 1824 und seine heutige Entwick-

lung. Dissertation, Breslau. 69 u. 41 S.

4. Büitner, Hans, Bin schlesisehes Rittergut Ein Beitrag zur

landw. Betriebslehre (Mitteilungen der landw. Institute der

1^1. Universität Breslau, Heft V, S. S3—18;).

5. Hollmann, Dr. A H,, Die Bniwicklwig der dänischen Land'

Wirtschaft unter dem Druck der internationalen KonkurrenM

und ihre gegenwärtige Stellung aufdem Weltmarkt, Beriin

1904, Parey. IV u. is6S.

6. Falke t Prof. Friedr^ Aufgaben und Ziele des deutscken Land'

Wirtschaftsbetriebes, Leipzig 1904, Theod. Thomas. 39 S.

7. Backhaus, Prof., Grofsbetrieb und Grofskapital in der Land-

wirtschaft. In der Zeitschrift „Der GroObetrieb", m. Jahr-

gang 1904, Nr. 12.
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8. Pudor, Dr. Heinrich, Das landwirtscJiaftliche Genossen-

SchaftSIL'escn im Auslände. I. Band: Das landwirtschaftliche

Genossenschaftswesen in den skandinavischen Ländern.

Leipzig 1904, Felix Dietrich. VI u. 153 S.

Auf Kongressen, Parteitagen, in giofien gelebiten Werken und
popuUiren Broschüren, in einer Legion von PablilEationen ist die Frage

des landwirtschalttidien Groflbetriebs und Kleinbetriebs behandelt worden.

Trotzdem sind die mit dieser Streitfrage verknüpAen Probleme keines-

wegs gelöst worden. Eine Reihe von methodologischen Vorfragen

müssen noch entschieden, eine Reihe von statistischen Untersuchungen

angestellt werden, ehe eine sicheres wissenschaftliches Ergebnis erzielt

werden kann. Einen vielleicht zuweit gehenden Skeptizismus in dieser

Frage bekundet auch Wilhelm Waltz in seiner historisch kritischen

Studie über den landwirtschaftlichen Reinertrag, (i.) „Eine exakte

Losung, " erklärt der Verfasser, „der für die Volkswirtschaftstheorie- und

-politik so wichtigen Frage, nnter welchen Umstflnden der Grofi-, Mittel-

oder Kleinbetrieb die überlegene Betriebsform sei, wird sich auch erst

finden lassen mit Hilfe einer grofien Anzahl einwandfreier Reinertrags-

berechnungen." Solche aufkustellen sei jedoch sehr schwierig da der

Begriff des Reinertrags schwankend, die Buchführung behufs Feststellung

desselben unvoUkoraroen sei. „Für den kleinen Landwirt sind Landwirt-

schaft und Hauswirtschaft nicht völlig voneinander zu trennen, beide

sind derart miteinander verknüpft, daß eine vollständige Trennung ein

verschobenes Bild lietorn rnüLke. Diese Trennung aber wäre ein not-

wendiges Erfordernis für eine regelrechte Buchführung und Reinertrags*

erniittUmg."

Eine Zeitlang schien es bereits, als hätten die Anwälte des landwirt-

•cbaftlichen Kleinbetriebs den Sieg errungen und den Nachweis gefUlirt,

da6 der Kleinbetrieb nicht nur lebensfähig, sondern berufen wäre, den

Großbetrieb zu verdrSngen. Leider hatte man auf eine scharfe Begriffii-

bestiroroung verrichtet nnd veiglicfa ohne weiteres die traurige Lage ein-

zelner Rittergutsbesitzer mit dem blühenden Zustand bttnerlicfaer Wirt-

schaften. Bei einer Betrachtung wirklicher Grofibetriebe, etwa Schwarzen-

beigscher Latifundien oder des größten russischen Rübenguts von

160000 Morgen mit 2000 ständigen Arbeitern, 2 Zuckerfabriken, einer

Zuckerraffiticrie und eigener Eisengießerei, hätte das Urteil wabrscliein-

iich anders gelautet.

Wäre man kritischer verfahren, so iiätte man erst festgestellt, was

unter einem landwirtscliaftlichen Großbetrieb und Kleinbetrieb zu be-

greifen ist Beide Betriebsfbrmen dürfen nicht lediglich nach quantita-

tiven Unterschieden bestimmt, sondern es müssen auch qualitative Mo-

mente herangezogen werden. Daß solche eine wesentliche Rolle spielen,

zeigt Hemuum Levy (2) an dem Beispiel des gentleman farmer und



268 Litentur.

des working farmer. Die beiden Pächtertypen, sagt L., „unterscheiden

sich etwa, wie ein ostelMscher Gutsbesitzer und ein bayerischer Groß-

bauer. Beide sind Leiter von Großbetrieben. Man kann zwei benach-

barte (Jütcr finden, welche den gleichen Umfang, die gleiche Produktion,

das gleiche Inventar haben und die gleiche Zahl von Arbeitern be-

schäftigen und deren einziger, sofort ersichtliclier Unterschied nur der

istf dafl dieses von einem gentleman hnuer und jenes von einem worldng

fanner bewirtschaftet wird. Während es den working fiurmers ttbenül

gut geht, geraten gentleman farmers durch grofle Ausgaben ittr Sport

und Luxus in arge Bedrängnis.**

Der Verfasser gibt selbst zu, daß es gewagt sei, aus äufierlichen

Merkmalen, vor allem aus dem Umfiukg des Betriebes Folgerungen über

dessen wirtschaftlichen Charakter zu ziehen. Um jedoch die englische

Betriebsstatistik benutzen zu können, verfällt er in den alten Fehler und
gruppiert die P>etriebe lediglich nach der Anbaufläche. Ziemlich will-

kürlich erklärt er die VV'irtschaften bis zu lo acres für Parzellenbetriebe,

als kleinere und mittlere Güter sollen die Betriebe von lo — 300 acres

gelten, und nur die über dieses Maß hinausgehenden Betriebe waren

Großbetriebe.

Was lehrt nun die Statistik, wenn wir diese den Grofibetrieben

etwas ungünstige Einteilung akzeptieren? Etwa, wie L. behauptet, eine

starke Abnahme, sowohl in der Zahl wie in der Fläche der großen und
größten Güter? In Wirklichkeit verminderten sich die Betriebe über

300 acres von 1885— 1895 um 230, während ihre Fläche um 308802
acres abnahm. Das ist nicht vielmehr als die Erwerbungen der An-

siedlungskommission im Großgrundbesitz der beiden Provinzen Posen

und Westpreußen betragen haben. — Dagegen nahmen die Betriebe von

5—50 acres Fläche um 46636, die von 50— 100 um 11S351, von

100 — 300 acres um 14S150 acres zu. Selbst wenn man die Betriebe

von loo—300 acres sämtlich als Kleinbetriebe gelten lassen will, zeigen

diese insgesamt eine Zunahme von 313 131 acres, das bedeutet sovid

als eine Vermehrung um 0,65 Proz. der Gesamtanbaufläche. Wir sehen,

daß die Verschiebimg der Betriebsgrößen keineswegs sehr bedeutend isL

L. dagegen sieht in ihr den Ausgangspunkt emer neuen ökonomischen

Entwicklung. Habe früher der landwirtschaftliche Großbetrieb bei

steigenden Getreidepreisen die kleineren Besitzer und Pächter verdrängt,

so trete jetzt das Umgekehrte ein, das dauernde Sinken der Getreide-

preise führt zu einem Rückgang des Großbetriebs, während die kleinen

Betriebe wacliscn. Diese sind für .Molkerei\viit>^rlial't, ()l)stbau, Cietlugel-

zucht und ähnliche Wirtschaftszweige geeigneter, und da der Konsum
an Milch, Butter. VAcrn usw. infolge der W'riiilliL'ung der Getreidejireise,

besonders bei der Arbeiterklasse zunehmen kann, so ist ein Wachstum

der kleineren Betriebe auch in Zukunft wahrscheinlich. Es ist ntm

eigentümlich, daß die Wirtschaftszweige, die L. für eme Domäne des
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Kleinbetriebs erklärt, in England im Vergleich zu anderen Ländern nicht

besonders entwickelt, oder doch nicht sehr stark gewachsen sind.

Das gesamte dairj'-produce (Molkereiproduktion) des Ver. König-

reichs wurde auf 42 Millionen £ geschätzt, während der Wert der

deutschen Molkereiprodukte 1732 Millionen Mk. betragen soll. Die

Zahl der Milchkühe ist in den letzten Jahren gar nicht oder nur im-

betiäcbtUch gewachsen, sie betrug 1903 3588808 Stttck in Giofi*

britannien gegen s 486 000 Stfick, die 1895 gezahlt wuiden.^) Ver-

gleicht man die immer noch bescheidenen Posten Hir Milch in modernen

Hanshaltungsbudgets mit älteren Angaben, ine sie Giotjahn ztisamroen-

stellt, so zeigt sich daß auch früher der Müchkonsiun der englischen

Arbeiter nicht ganz unbedeutend war. Es ist also nicht anzunehmen,

daß der MiUlikonsum von so entscheidender Bedeutung für die Ent-

stehung von Kleinbetrieben in jüngster Zeit war, wie L. annimmt. —
Für Butter und Käse muß L. die Bedeutung der fremden Konkurrenz

zugestehen. Die Einfuhr fremder Butter betrug 1903 4060694 Cwts.

gegen 2027717 Cwts. im Jahr 1890. Die Käseeinfuhr betrug 2694358
Ctws. (1903) gegen 2x44074 Cwts. (1890).*) Merkwürdig ist es, daß

L. den kle&aeren Landwirten den Hauptanteil an der englischen Batter-

Produktion zuschreibt, während David behauptet, die dänische Bauern-

Wirtschaft hätte die englische Groflwirtschaft auf deren eigenem

Markt geschlagen.

Der englische Obst* und Gemfisebau soll nach L. enorme Fort-

schritte gemacht und diese hauptsächlich dem Kleinbetrieb zugute ge-

kommen sein. In der Tat hat sich die Anbaufläche der Gärtnereien

vermehrt, aber daß von Gärten (orchards) eingenommene Terrain betrug

nur 241 480 acres (19031 Rechnet man selbst das für smail-fruits,

cabbage und Kohlrabi erforderliche Land hinzu, so erhält man erst eine

Fläche von 402400 acres d. h. von 1,23 Proz. der landwirtschaftlich

benutzten Fläche. Zum Vergleich genügt es anzuführen, daß die Obst-

und Gemüsegärten in Elsaß-Lothringen 3,03 Proz., im Königreich Sachsen

4,43 Proz., im Kre» Bonn 1 1,23 Proz. der Gesamtanbaufläche ausmachen.— Es klingt recht großartig, wenn der Ver&sser erzählt, es wttrden

Milliooen Pfund Erdbeeren in den Häusern der Arbeiter verzehrt. Da
man jedoch 50 Ztr. und mehr pro Morgen ernten kann, so braucht

die Anbaufläche der Erdbeeren bei alledem nicht bedeutend zu steigen.

Ob der englische Obstbau dem Ansturm des fremden Wettbewerbs

gewachsen sein wird, bleibt fraglich, gibt es doch in Kalifornien Krd-

beerfarmen von 2000 acres und kann man dort Winter wie .Sommer

ernten. Die iünfulir fremder Apfel betrug im Durchschnitt der Jahre

') Board of «grieulture and fisheries. AgrtcttltanU sUtittic 1903 S. 6a

*) Agrievltoiml SUtistics 1903 S. 166.
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1896—99 4434304 bushels gegen 3037957 bushels im Durchschnitt

der Jahre 1886—90.

Geflügel wird in England auch von Arbeitern und Kleinbauern mit

Vorteil gehalten. Allein, dat". auch auf diesem Gebiet der Großbetrieb

in Zukunft ein gewichtiges Wort mitsprechen wird, zeigt ein Blick in

die jüngste Schrift des (letlugclzuchtdirektors Hermann Bibow. Bibow
war Leiter eines Etablissements in Sussex, das monatlich 3—4000 Pou-

larden, nebst einer entsprechenden Anzahl Eier auf den Londoner Markt

schickte. — Abgesehen vom Großbetrieb droht auch hier die fremde

Konkunrens. Die Emfuhr fremder Eier betrog im Durchschnitt der

Jahre 1896—1900 44 StQck pro Kopf der Bevölkerung, gegen nur

9 Stuck im Jahresdurchschnitt 1861—65.

Schweinezucht und einzelne Teüe der Rindviehzucht werden von
kleineren Wirten in zunehmendem Maße betrieben, aber das Haupt-

nahrungsraittel Englands ist Hammelfleisch, nicht Schweinefleisch, und in

der Schaf2ucht muß auch L. die Überlegenheit des Großbetriebs aner*

kennen. Übrigens wird von anderer Seite die Viehzucht der englischen

Kleinbetriebe nicht gunstig beurteilt. „Durch eigene Anschauung," sagt

Falke (6), „habe ich die Überzeugung gewonnen, daß der Besitz von

ausgezeichneten Zuchttieren mehr oder weniger ein Vorreclit der be-

güterten Landwirte ist. . . . Die Viehstände der Farmer dagegen, besonders

der kleineren sind in ungünstigerer Verfassung, als die Nutztiere in den

Stallen der deutschen Bauern" (S. 16).

Bei aller Überschätzung der für den Kleinbetrieb geeigneten Kultur*

arten mu6 L. doch zugestehen, dafi es mit der Schaffung des Kleinbesitzes

in England trübe aussieht, und daß die für diesen Zweck erlassenen

Gesetze keinen großen Erfolg gehabt haben. Freilich soll die ökonomische

Entwicklung gerade die Bildung von Kleinbetrieben begünstigt haben.

Wenn nichtsdestoweniger die kleinen Wirtschaften nur in bescheidenem

Maße sich vermehrt haben, so sieht L. den Grund allein in nicht

ökonomischen Gegenströmungen. Grundbesitzer und Gutsagenten seien

Gegner kleiner Pachter, denn diese seien unzufriedener als große Farmer.

Kleine i elder und kleine Pachthäuser schadeten der landschaftlichen

Schönheit des Grundbesitzes, kleine Pächter töten häufig Füchse und
Hasen. Wäre Verpachtung im kleinen wirklich vorteilhaft für den Land-

lord, so würden diese wenig wichtigen Gegengründe kaum in die Wag-
schale fidlen. Vielleicht wäre eine stärkere Entwicklung des Kleinbetriebs

in Zukunft zu erwarten, wenn das ländliche Genossenschaftswesen sich

ebenso mächtig in England wie in anderen Ländern entfalten würde.

L. bemerkt, eine allgemeine genossenschaftliche Bewegung datiere in der

englischen l^dwirtschaft erst seit 1901. Trotz aller Bemühungen der

Hermaim Bibow, Einträgliche Geflügelzucht im groflcn. 2. Auflage, Berlin

1905, Parey.
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Agricultural Organisation society schreite das Genossenschaftswesen nur

langsam vorwärts. Die Grunde hierfür liegen auch im englischen Volks-

charakter. „Ich kann denen nicht Unrecht geben," sagt L., „die den

englischen Landwirt als außergewöhnlich argwöhnisch (suspicious) be-

zeichnen. Er traut seinem Nachbarn nicht und geht lieber allein als

imt vidfin susanmieo. Auch ist dem englischen Landwirt die Idee des

genossenschaftlichen Zusammenschlusses viel fremder, als den kleinen

Landwirten anderer Länder mit sahireichen Bauemgemeinden." Noch

wenigcfi als das Genossenschaftswesen dürfte der Freihandel den kleinen

Landwirten von Nutzen sein. L. sieht freilich im Festhalten am Frei-

handel die wesentlichste Voraussetzung für das Gedeihen der englischen

Landwirtschaft. Wenn aber unter der Herrschaft des Freihandels die-

Landbevölkerung und das Weizenareal in gleicher Progression, wie bis-

her abnimmt , so werden schon aus Gründen der Landesverteidigung

Gcgenmal3rcgeln nicht ausbleiben.

Ist England ein Freihandelsiand mit noch immer überwiegendem

Großgrundbesitz und grotkn Pachtungen, so sehen wir in Dänemark ein

anderes Freihandelsland mit einer beispiellosen Blttte der Landwirtschaft

und des Baueinstandes. Ein reines Bauemland freilich, wie oft ange-

nommen wird, ist Dänemark nicht Der Großgrundbesitz nimmt noch

s5 Pioi. der Bodenfläche ein. Bewirtschaftet wird allerdings davon nur

15 Pros, im Grofibetrieb, während der Rest an kleine Bauern und
Pächter vergeben wird. In Seeland nimmt der Grofigrundbesits sogar

der Anbaufläche ein.

Die klare und gründliche Darstellung A. H. Hollmanns läßt die

emzelnen Phasen der landwirtschaftlichen Entwicklung in Dänemark deut-

lich erkennen.*) Bis zum .Anfang der achtziger Jahre hatte das Land

h€i hohen Getreidepreisen eine bedeutende Getreideausfuhr. Dann

wandten sich die dänischen Landwirte der Viehhaltung stärker zu, ohne

daß das Getreideareal bedeutend abnahm. Die Zahl der Pferde ver-

mehrte sich 1876—98 um 27,5 Proz., das Rindvieh um 30 Pros, die

Schweine um 133,9 Pios. Während der Export von lebenden Tieren

durch Etnfiihrverbote der Nachbarländer gehemmt wurde, hat der Export

von tierischen Produkten eine gewaltige Steigenmg erfahren. Die

Schweineausfuhr hat fast ganz aufgehört, die Rindviehausfuhr ist unbe-

deutend. Dagegen ist in den letzten 20 Jahren die Ausftihr von

Schweinefleisch um 2586 Proz. gewachsen, Butter wurde um 545 Proz..

und Kier um 1255 Proz. mclir ausgeführt. Dabei hat auch das dänische

(ietreide einen guten Ruf behalten. Dänische Gerste kam letztes Jahr

auf den Wiener Markt. Heute steht Dänemark, wenn man seine Vieh»

Als Ergänzung kann auch die Arbeit von Stutzer und Gisevius dienen:

Der Wettbewerb der diaitehea und schwedisdieB Laadirirte adt Denlschlud^

Stottgut 1904, Ei^ea Uhaer.
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haltung an der Einwohnerzahl und der Flacheneinheit mißt, an der Spitze

der europaischen Staaten, nur Rußland ubertriftt es in bezug auf Pferde

und Schafe.

Diese gllnzeode EDtwicklung war nur möglich durch eine beispieU

lose Ausdehnung des Genossenschaftswesens. Genossenschaftsmolkereien

und Genossenschaftsscbiflchtereten beherrschen den englischen Maikt

Genossenschaftsmeiereien gab es 1013 mit 148000 Mitgliedern und

842000 Kühen. Die Genossenschaftsschlächtereien schlachteten 1903

928850 Schweine. Dieser großartige Au6chwung des Genossenschafts*

wesens hat die Lage der dänischen Bauern mächtig gehoben. Allein

wenn daraus der Schluß gezogen worden ist, daß überall auf genossen-

schafthchem Wege dera kleinen Betrieb geholfen werden kann, so ist

daran zu erinnern , daß nur unter ganz speziellen Bedingungen das

dänische Genossenschaftswesen so groß geworden ist. Neben dem
skandinavischen Volkscharakter und einer nicht unbedeutenden Staats»

Subvention konunt vor allem die Volkshodu»fanle in Betracht JDie

Volkshochschule," sagt „hat das Bildungsniveau des dänischen Bauern

weit über das des englischen» französischen und deutschen Bauern ge-

hoben.*' — Übrigens hat sich der Großbetrieb ebenlälls des Genossen-

«chaftswesens bemächtigt. Wo Rittergüter nahe zusammen liegen, haben

sie ebenfalls Genossenschaftsmeiereien gegründet Die größte Genossen-

Schaftsmeierei „Trifolium" wurde von 50 Rittergütern ins Leben gerufen.

Heute verfügt die Genossenschaft über eine MUchproduktion von

34000000 Pfund (Pudor S. 42).

Wie hoch man auch die Leistungen der dänischen Landwirtschaft

bewerten tnag, so kann man doch nicht verkennen, daß ihre Richtung

«twas einseitig und ihre Weiterentwicklung nicht frei von Gefahren ist.

Die große Zunahme des Exports von Tierprodukten war nur möglich

<fairch eine entsprechende Zunahme der Ebfuhr von Futtermitteln. Die-

selbe stieg von x,8 Millionen Kronen im Jahre 1874 auf 39,9 Millionen

im Jahre 1903. Gleichzeitig wurde der Anbau von Futterpianzen be-

deutend ausgedehnt Die inländische Futterprodnktion kann kaum be-

deutend vermehrt werden, da bereits 1400000 ha (36,13 Proz.) der

Gesamtanbaufläche dem Anbau von Futtermitteln dienen. Dabei ist das

Wiesenverhältnis Dänemarks ungünstiger, als das Deutschlands. So wird

das Land auch in Zukunft auf den Zukauf fremder Futterstoffe ani^e-

wiesen sein. Wie gefährlich dies unter Umstanden sein kann, haben

die Futtermittclausfuiirverhote des letzten Jahres gezeigt.

Mögen auch einzelne Einrichtungen Dänemarks für die deutsche

Landwirtschaft vorbildlich sein, im g-roßen und ganzen muß sie doch

ihre eigenen Wege gehen. Im Vergleich zu den großen Dimensionen

^r deutschen Landwirtschaft zeigen England wie Dänemark nur Miniatur-

bOder. In sehr sachlicher Weise, frei von allen politischen Raisonne-

rnent% deutet Professor Friedrich Falke die Richtung an, in der die
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I^dwirtsdiafi voraussichtlic h in Deutschland fortschreiten wird. Es sei

nicht mö<;hch. einen W irts< hafiszweig, etwa die Vielizucht auf Kosten

des Getreidebaus auszudehnen. Getreidebau, Futter- und Hat ktruchtbau

gehören organisch ztisamxnen. Eine Ausdehnung der Viehzucht lediglich

durch stärkeren Anbau von Futterpflanzen, sei nicht möglich. Hier

müsse der Hackfnichtbau ergtlnzend eintreten, der auch durch die Dürre

weniger leidet Hierzu komme die Ermöglichung der Tiefkultur und
einer besseren Verteilung der Arbeiten. Aber auch der Getreidebau

müsse im Interesse der Viehlialtung gepflegt werden. Der Wert des

Strohs als Futtermittel ist durcii neuerdings gemachte Erfindungen noch

erhöht worden. Nach dem Verfahren von Lehraann-Göttingen wird das

Stroh durch At/.natron aufgeschlossen, und es entsteht ein tmschädliches

Futter von der Verdaulii hkeit des Heus.

Sind die Ausführungen h'alkes ricliti;:, so ist auch bei weiter sinkenden

Getreidepreisen uiul Auflehnung der N iehiialtuuf^ nicht anzunehmen, dal3

der landwirlschaftlichc Großbetrieb erhebliche Eiubuße erleidet oder

ganz verschwindet.

Weitaus das Beste, was Über den landwirtschafUichen Grofibetrieb

in letzter Zeit gesagt worden ist, enthält der kurze, aber gediegene

Artikel von Professor Backhaus (7). Die Phantasien gewisser Tendenz-

ökonomen fertigt B. energisch ab. ,J>ie Doktrin, dafi «kr Gn^betrieb

in der I^ndwirtschaft ein Anachronismus sei, daß die Zukunft des Land-

baus in dem bäuerlichen und kleinbäuerlichen Betriebe beruhe, ist gnmd-
falsch." Sogar der viel angefeindete Latifundienbesitz sei volkswirt-

schaftlich nicht zu verwerfen. B. sucht durch den Hinweis auf die

Stolberg - W'ernigerodeschen Domänen und ungarisc he, amerikanische,

englische Großbetriebe zu zeigen, dal3 auch Latifundien in der Renta-

bilität den anderen Ik-triebsformen die Wage halten. — Wenn vielfach

noch trostlose Verhältnisse in der Landwirtschaft herrschen, so ist daran

weniger die Esustenz, als der Mangel des Groflbetriebes die Ursache.

Freilich wird derselbe bei ungünstigen Kultiur- und Absatzverhältnissen,

bei Überbürdung mit dfientlichen Lasten, bei geringer Coulaoz der

Maschineniabriken imd anderer Lieferanten sich nicht recht entfeiten

können. Dafi aber selbst in Schlesien, wo die erwähnten Übelstände

besonders ausgeprägt sind, der Großbetrieb günstige Resultate liefern

kann, zeigen die Monographien von Ebeling und Büttner. In

beiden gründlichen Arbeiten werden zwei benachbarte Rittergüter des

Landkreises Breslau von 674 und 545,2 lia geschildert. Beide (>uter

waren unter früheren Besitzern sehr heruntergewirtschaftet worden. Heute

ist es durch Drainierungen, DainpfptUigkultur, Hackarbeit, (".ründvmgung

und an<^lerc zweckmäßige Maßnahmen gelungen, die früher verwahrlosten

Wirtschaften in Musterbetriebe zu verwandeln. Der Reinertrag von

674 ha betrug im Durchschnitt der Jahre 1891—1903 42804,74 Mk.,

bedeutend mehr als der Überschuß in den besten vorangegangenen

AtdiiT für SotialwiMemdiaft u. Sotblpoliiik Ut. (A. f. so«. G. u. St. XXI.) i. 1

8
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Perioden ausmachte. Büttner bemerkt über das von ihm beschriebene

Rubengul, der Acker sei iiu höchsten Kulturzustand, auf gute, sorgfältige

Bearbeitung des Bodens werde das größte Gewicht gelegt. Auch die

Viehhaltung sei richtig oiganisiert. Der Wert des Viehstandes pro ha

betrage 294 Mk., also bedeutend mehr, als der Reichsdurchschnitt Der
Reinertrag betrug 40465,93 Mk., mehr als das Drei&che des Grund-

steuerreinertrags. Dabei ist von Raubbau, den man häufig den Gio6-

betrieben vorwirft , keine Rede. Wie 6. durch eine genaue statische

Berechnung nachweist, werden die dem Boden entzogenen Nährstoffe

vollständig ersetzt. Den Einwand, daß außcrordentliciic Verhältnisse

vorliegen, widerlegt 13., indem er das Gut mit so hohem Ertrage als

typisch für eine bestimmte Kategorie von Betiiebcn hinstellt.

Wenn die durchmusterten Schriften auch keineswegs die Streitfrage

über die X'orzüge des landwirtschaftlichen GroL^betriebs und Kleinbetriebs

zur Entscheidung gebracht haben, so ist doch sicher, daß es sehr vor-

eilig war, dem Großbetrieb schon die Grabschrift m schreiben. Viel-

mehr ist es wahrscheinlich daß, dieser, wenn nicht gesetzgeberische Ein-

griffe stören, sich weiter kräftig fortentwickdn wird.
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Sozialpathologie als Wissenschaft.

Von

Dr. med. et phil. WILLY HELLPACH,
Karltnihe.

Wo — wann — von wem das Wort „so7.ialpatholoi:^MScli" zum
crsteniTial «gebraucht worden ist, vermag ich nicht quellcnmäßi«^ zu

erweisen. Ich habe auch wenijr Xcif^ung', es zu untersuchen, und

überlasse diese Spezialaufgabe gerne den Historikern der Wissen-

schaft. Zu wissenscliaftlichem Ansehen kam es jedenfalls erst, als

Franz v. Liszt es für die Charakterisierung seiner Auffassung des

Verbrechens im Gegensatz zu der anthropologischen Kriminal-

theorie Lombrosos verwandte. Das sind anderthalb Jalirzehnte

her, und eines ist sicher: populär genug ist der Terminus seither

geworden, indem der Keuilletonismus ihn adoptierte. Tagtäglich

wird heute mit ihm ein grenzenloser Mißbrauch getrieben, denn

die Presse aller Richtungen ist rasch damit zur Hand, soziale Hr-

schcpnuiigen, die sie als unangenehm emj)findet oder sich einbildet,

als „sozialpathologische" zu bewerten: das hat den X'orteil, gelehrt

und beunruhigend in einem Atem zu klingen. Gleichwohl, besieht

man sich selbst diese Gelegenheiten der Anwendung, so findet man
in der Mehrzahl immer noch ein Körnchen, wenn auch oft ein

recht winziges, der Berechtigung. Wie das so oft geht, es hat ein

W^ort sich eingestellt, wo der Begriff nicht ganz fehlt, aber noch

keimhaft erscheint; viele treiben gedankenlosen Unfug mit dem
Worte, aber den meisten schwebt ein nicht recht bestinmibares

Etwas vor, das man am besten zu treften meint, wenn man es

„sozialpathologisch'' nennt.

Bei diesem instinktiven Fiihlcn des Rechten kann es nicht

immer bleiben. Die wenigen zum mindesten, denen das, was sie

Archiv für SosialwriMciuchaft u. Sozialpolitik. III. (A. f. soz. C. u. St. XXI.; 2. 19
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für sozialpatholojijisch halten, Objekt wissenschaftlicher Untersuchui^

ist, haben vielleicht nicht gerade die Pflicht, aber doch wohl das

Recht, sich über den Begriff des Sozialpathologischen und seine

Grenzen ein paar klärende Gedanken zu machen. Nicht etwa in

Gestalt einer kunstvoll aufgebauten Wissenschaftslehre; die bleibe

einer künftigen Philosophie überlassen. Vielmehr möglichst zwang-

los und möglichst negativ. Der Untersuchung und Diskussion

sozialpatholo^nscher Phänomene wird der beste Spielraum bleiben,

wenn wir zunächst einmal das Unkraut jäten, d. h. alles beiseite

werfen, was nicht sozialpathologisch genannt werden sollte. Wozu
ich nur noch anmerke, daß es natürlich von Vorteil sein kann,

solche negative Arbeit durch c^elegentliche Kontrastbenützung, soll

heißen durch Belege und i.xeinpel aus dem Positiven uns zu er-

leichtern. Drastischer aus<:,^edrückt , ich werde gelegentlich so

argumentieren : dies da kann schon darum nicht zum Sozial-

pathologischen gerechnet werden, weil jenes dort unzweifelhaft

dazu gehört und weil beides von solcher Verschiedenheit ist, daß

es unmöglich Gegenstand einer und derselben Untersuchung sein

kann. Und nun wollen wir mitten in die Dinge hineingreifen.

I. Es könnte einer sagen: Ansteckende Krankheiten sind eine

sozialpatholo^ische Erscheinung, denn sie setzen das Gemeinschafts-

leben voraus, utn zu existieren oder wenigstens in ihrer charakte-

ristischen Art (als Seuche z. B. ) zu existieren.

Bei der Prüfung dieser Sätze läLjt. uns leider die Medizin,

die sich heut gerne als sehr gelehrt aufführt, im Stich. Sie unter-

scheidet bei den Infektionskrankheiten kuntai^nösc und miasmatische,

diese erwirbt man dadurch, daß man einfach in der Nähe von anderen

ist, die sie haben, und jene nur durch unmittelbaren Kontakt mit

bestimmten Abschcidungen (Stühle, Auswurf, Schweiß usw.) des

Erkrankten. Aber diese Ätiologie ist nicht erschöpfend. Denn

eine Tvphuscpidemie kann entstehen, weil viele gleichzeitig das-

selbe Wasser trinken, und warum das Wasser typhoiden ist, darüber

schwebt l)ckannilich die Entsciicidung noch. Hier hat also selbst

der Seuchcncharaktcr der Krankheit nur mit der Tatsache, daß

viele da sind, nicht aber mit der Gemeinschaft dieser vielen, mit

ihren Beziehun;^cn zueinander, etwas zu tun. Dieselbe Betrachtung

können wir nun auch auf miasmatische Infektionskrankheiten an-

wentlcn
;

ja, hier ist es von den meisten ^^^änzlich unbekannt, ob

ihre Übertragung von Mensch zu Mensch durch bloße Nähe nicht
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eine Gelegenheitsentstehung oder gar eine Verhüllung des „Zugs"

der Krankheit ist, dessen Ursache niemand kennt. Im Excmjjcl

zusammengefaßt, heißt alles dies also: Robinson könnte ebensowohl

den Typhus, wie die Iiifluen/.a bekommen.

Gerade nur die (mippe der venerischen .Affektionen scheint

unbedingt im (lemeinschalisleben zu wurzeln. Wenigstens ist die

mittelbare Übertragung bei ihnen so nehensilclilich, daß für ihre

Existenz eigentlich nur die Ausbreitung durch das erotische Handeln

in Frage kommt.

Natürlich besteht auch dabei kein kausales \'erhältnis. Der

Koitus erzeugt nicht die Syphilis. Es gibt Phantasten, die das an-

nehmen, die z. B. an die Genese der Syphilis durch sexuellen Ekel

glauben, aber die ernsthafte Pathologie spricht von dieser Möglichkeit

nicht. Vielmehr ist die erotische Berührung lediglich V^orausset/ung

fiir die Übertragung der Krankheit, deren letzter Ursprung sich be-

kanntlich im Dunkel der Vergangenheit verliert. Das heißt: Nicht von

Kausalität kann die Rede sein, sondern nur von Determination; nicht

von Ursachen, sondern nur von Bedingungen, von Voraussetzungen.

Weiter will ich hier in der logischen Zergliederung nicht gelien.

Es genügt, daß das Verhältnis der Ursache zur Bedingung ein

durchweg bekanntes, die Trennung beider Determinanten eine un-

bestrittene Notwendigkeit ist. Möchten Spezialisten der Logik im-

stande sein, dahinter ihr zweifelndes Fragezeichen zu setzen (viel-

leicht nach dem Instinkte: dubito ergo sum) — der nüchterne

Mensch weiß auch ohne dieses, was gemeint ist, wenn man be-

hauptet, daß der erotische Kontakt nicht Ursache, sondern Bedingung

der syphilitischen Infektion sei.

Lediglich um diese bedingende Rolle des Sozialen, des Gemeiii-

scliaftslebens irgendwelcher P-rscheinungsform, handelt es sich aber

überhaupt im Bereiche der ansteckenden Krankheiten. Das geht

aus nichts so deutlich hervor, wie aus der Betrachtung ex juvantibus,

die ja dem Pathologen geläufig sein sollte. Nämlich: alle Maß-

regeln , welche zur Bekäni})fung besagter Krankheiten getroffen

werden, zielen ganz instinktiv nicht dahin, die Bedingungen aus der

Welt zu Schäften, sondern die LVsachen. Wo man die BedinfanitJen

rnittreft'en will, anstatt bloß die Ursachen zu treffen, dort, sagt fler

Menschenverstand des Durchschnitts, wird das Kind mit dem Bade

ausgeschüttet, oder das Dorf um die Kirche getragen. Denn die

Bedingungen sind ja auch allemal für andere Geschehnisse wiederum

Bedingung; etwa der Koitus, Bedingung für die venerische An-
19*
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Steckung, ist Bedingung auch dar Zeugung, und die Syphilis dufcfa

ein Liebesverbot ausrotten, hiede sie durch Ausrottung der Mensch-

heit ausrotten.

Das, was man soziale Therapie, oder ähnlich nennt, kann immer
nur entweder die Bedingungen ändern oder die Ursachen fortschaffen.

In der Luesbekämpfung wird beides gelegentlich geraten: eine

Änderung der Bedingungen wäre etwa die Anwendung schützender

Umhüllungen, eine Beseitigung der Ursache die Sublimatapplika-

tion. Und so weiter.

Nun könnte an sich ja sehr wenig dawider eingewendet weiden,

wenn man das Wörtchen sozialpathologisch mit den sozialen Be-

dingungen des Pathologischen in Verbindung bringen wollte. Ganz
recht. Nur ergeben sich beim praktischen Versuch, es zu tun, er-

hebliche Schwierigkeiten. Es ist billig, von der Syphilis, von der

Tuberkulose als von einer sozialpathologischen Erscheinung zu

reden. Aber es ist schwer zu sagen, womit es bei dieser Verwen-

dung des Terminus nun die Sozialpathologie zu tun habe. Man
antwortet: mit den sozialen Bedingungen der Krankheiten. Nun,

dann wird sie zu einem bloßen Sammelsurium trivialster Fakta

degradiert sein. Sie wird lehren: Anhäufung vieler Menschen in

einem Hause kann der Ausbreitung der Tuberkulose V^orschub

leisten, indem usw.; oder: häufiger außerehelicher Geschlechtsver-

kehr erhöht die Wahrscheinlichkeit venerischer Ansteckung, indem

usw. Nun wäre die Einprägung dieser Zusammenhänge gewiß fiir

viele Leute von rechtem Nutzen. Aber es bedarf dazu wahrlich

keiner eigenen, auf eigenem Namen einherstolzierenden Wissen-

schafL Was sich da Sozialpathologie nennen würde, wäre ein Frag-

ment der Gesundheitslehre, der Hygiene, und, wie ich finde, ein

höchst überflüssiges.

Niemand hat auch bisher danach verlangt. Ks möchte sein,

daß irgendwo einmal die Tuberkulose oder die Syphilis eine sozial-

pathologische Erscheinung genannt worden ist, von bcrukiur Seite

ist dies ganz sicher nicht geschehen. Und doch wird in utiseien

Tagen so oft von den sozialen Bedingunj:jcn jener Krankheiten ge-

redet, wird ihre Eliminierung als eine soziale Aufi^Mbe bezeichnet.

Das will heißen, der Instinkt fehlt, sozialpathologischc Aufgaben

im Bereiche der Infektionskrankheiten zu suchen.

Ganz natürlich. Denn instinktiv weisen wir im Namen einer

Disziplin auf ihre Objekte hin ; suchen wir, was noch mehr besagt,

mit diesem Namen ihr Objekt zu umfassen. Das gelingt mehr oder
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minder gut Aber das eine setzen wir immer voraus: mit einem

Objekt muß doch jede Wissenschaft es zu tun haben, und das soll,

wenn auch noch so blaß, in ihrem Namen zum Ausdruck kommen.

Davon wäre nun nicht die Rede, wenn Sozialpathologie die Lehre

von den sozialen Bedingungen der Krankheiten sein sollte.

Denn die Lehre von den Bedingungen einer Erscheinung hat nie

eine selbständige Disziplin gebildet; die Medizin, die sich die merk«

würdigste Art von Sonderdisziplinen arrangiert hat, brachte es wohl

zu einem Extranamen fiir die Ursachenlehre, die man Ätiologie

nannte, aber eine -logie für die Bedingungen zu schaffen, hat auch

sie nicht zuwege gebracht Soweit also die sozialen Bedingungen

der Krankheiten einüau^h soziale Erscheinungen sind, deckt sie die

Sozialwissenschaft; und soweit sie Krankheitst)edingungen werden,

handelt die Pathologie von ihnen zur rechten Zeit und (xelegenheit

Denn daß sie überhaupt in die Lage kommen, Krankheitsbeding-

uogen zu werden, das liegt nicht an ihnen, sondern jeweils an einer

besonderen Eigenschaft der Krankheitsursache; gehört also restlos

in den Bereich der pathologischen Fragestellung. Zum Exempel:

weil Bazillen im Sonnenlicht sterben, darum begünstigt Mangel an

Sonnenlicht die Infektionskrankheiten— sagt der Patholog. Mangel

an Sonnenlicht ist eine unvermeidliche Folge des in der Boden-

spekulation wurzelnden Mietskasemenbaus, sagt der Volkswirt-
schaftler. Und nun sollte noch einer kommen und gelehrt do-

zieren: eigo — begünstigt die Bodenspekulation die Infektions-

kiankheiten? Und sollte sich Sozialpatholog nennen?

Er brauchte, scheint mir, för den Spott nicht sorgen.

2, Genau das entgegengesetzte Ende wäre dies: es sagt einer,

die Sozialpathologie hat es mit solchen Erscheinungen des Gremein-

schaftslebens zu tun, die dieses Gemeinschaftsleben schädigen, be-

drohen, gefährden. In diesem Verstände hat z. B. Dr. Franz Oppen-

hdmer das Grrofigrundeigentum eine Krankheit genannt.

Man sieht leicht: es ist der feuilletomstische Sinn, damit wäre

nun noch nicht bewiesen, daß es der falsche sein müfite. Wir
haben ja im Gegenteil gesagt, es schwebe den meisten, die das

Wort sozialpathologisch im Munde führen, etwas Richtiges dunkel

vor; also auch dm Zeitungsschreibern. Nur das mag beachtet

werden, daß die Grenze zwischen rechtem und falschem Gebrauch

bei dieser Anwendung sehr leicht verfließt Und zwar wiederum

deshalb, weil das Kriterium für das Sozialpathologische in einer
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teleologischen Richtung verschoben wird, sowie man den manchmal
unvermeidlichen Schiitt vom instinktiv Gefühlten zum sprachlich

Formulierten vollzieht. Aus diesem Fehler fließt die meiste Ver-

wirrung, die den ßegriff des Sozialpathologischen heute zudeckt.

Denn ist es etwa kein teleologisches Kriterium, wenn ich eine

Erscheinung nach ihren kommenden VVkloingen auf das Gemein-

schaftsleben klassifiziere? Gemeinschaft an und für sich ist keioer

Gefährdung ausgesetzt; die Erde müßte schon in lauter Inseln zer-

fallen, und jedes Individuum sich auf eine Insel zurückziehen, wenn
Bedingungen geschaffen werden sollten, die eine völlige Annullierung

des Gemeinschaftslebens ermöglichten. Auch der Krieg aller gegen

alle, wenn man sich ihn konstruiert, ist noch eine, ist sogar eine

eminent lebhafte Art sozialen Lebens. Bedrohung erfahren kann

immer nur eine bestinunte Gestaltung des Gemeinschaftens: sei es

^e gegebene, sei es eine gedachte — in beiden Fällen aber eine

gewünschte, denn bedroht sieht man nur, was man erhalten oder

erreicht wünscht. Der Wunsch wird also hier der Vater der Ge-

danken: für die Wissenschaft allemal eine bedenkliche Wendung .

.

So stark alles Forschen von praktischen Antrieben geleitet wird»

in den begrifflichen Formulierungen der Wissenschaft müssen diese

Dinge ausgeschaltet sein, denn alle Unwabrhaftigkeit theologischer

Dogmatik ist im Grunde klein gegenüber der Komödie einer

Wünsche einhüllenden Wissenschaft

Es zeigt sich hier mit recht erfreulicher Schärfe, wohin schließ-

lich Analogien geraten müssen, die zuerst mit einem gewinnenden

und harmlosen Schein sich einzuführen wissen. Die organizistische

Soziologie betrachtete, von einem volkstümlichen Bilde ausgehend,

die Gemeinschaft — bald die Gesellschaft, was die größte Be-

wegungsanarchie des Analogisierens zuließ, bald den Staat — als

einen Organismus, die Individuen als dessen Zellen, und die einzelnen

Gemeinschaftsgestaltungen als die Organe. Man weiß, bis zu welchen

Folgerungen das anmutende Analogiespiel weiter getrieben worden

ist Bewirkt hat es zweierlei: indem es die denkbar seiditeste

und voreiligste Biologisierung gesellschaftlichen Lebens war, kom-

promittierte es die ernstliaften biologischen und anthropologischen

Fragestellungen auf sozialwissenschaftlichem Gebiete außerordentlich

und verhinderte die Einfügung einer exakten GesellschaftS'Biologie

in die Encyklopädie der Wissenschaften geraume Zeit, erschwerte

sie bis zu dieser Stunde noch; die sozialpatholc^ischen Ansätze

aber drängte es auf die bedenkliche Bahn der an mehr oder minder
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sichtbaren ethischen (meist politischen) Drähten gezogenen Art von

Untersuchung. Denn wenn die Gesellschaft ein Organismus war,

warum sollte sie dann nicht krank werden können? Und gil>t es

liir den Leitartikler und Tribünenparlamentarier willkommenere Be-

griffe, als das am Volkskörper fressende Geschwür oder das schlei-

chende Siechtum des Staates? Darauf wurde ja in den einleitenden

Zeilen schon hingedeutet „Pathologisch" wurde in dieser Wendung
halb nur ein Schimpf und bald eine Entschuldigung, und manchmal

Schimpf und Entschuldigung in einem, d. h. Verachtungsbezeugung.

Dann aber ist allemal ein Terminus für die Wissenschaft verloren;

und da in unserm Falle am Terminus eine ganze Wissenschaft hing,

so war der Verlust recht erheb1u:h. Sozialpathologie als Lehre von

den Gemeinschaftserscheinungen, die man unerwünscht findet: das

ist am Ende keine geringere Komik als jene Sozialpathologie, die

von den sozialen Bedingungen der physischen Krankheiten handeln

wollte.

Und doch bleibt der Satz von dem Gran Richtigkeit bestehen.

Die Grenze war eben gar zu flieflend; und manchmal wurden nicht

blofi Agrarier oder Sozialdemokraten, Impressionismus oder Neu-

katholizismus, sondern auch Alkoholismus oder Nervosität sozial-

pathologische Phänomene genannt Durch Liszts Kennzeichnung

des Verbrechens war ja der Terminus überhaupt populär geworden;

und diesem bedeutenden Kriminalisten war es nicht um ein

packendes und pressefahigcs Schlagwort zu tun gewesen, sondern

um die möglichst sinnrechte Benennung einer wissenschaftlichen

Crrundauftassung unterm Gesichtspunkte ihres Gegensatzes zu einer

anderen (eben derjenigen Lombrosos). Hier befond man sich also

auf der Spur eines Forschers, dem es um die Klärung einer wissen-

schaftlichen Fragestellung bitter ernst gewesen war. Es fragte sich

nur, ob er selber die rechte Spur gefunden hattet

Und das wird nun zu untersuchen sein.

3. Wir gehen vom Alkoholismus aus. Kann, und in

welchem Verstände kann der Alkoholismus eine sozialpathologische

Erscheinung genannt werden?

Dieses Exempel zeigt uns eine Krankheit, die Gegenstand der

physischen wie der psychischen Pathologie ist Sie kann ohne das

substantielle Gift, nach dem sie ihren Namen tragt, nicht zustande

kommen, aber es ist ein bestimmter ps}^hischer Zustand, der zu

diesem Gifte gewohnheitsmäßig greifen heißt Wir wollen ihn.
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ohne uns zunächst auf seine Analyse einzulassen, den Zustand des

Alkoholbedürfnisscs nennen. Dieses Alkoholbedürfnis, sofern es sich

regelmäßig geltend macht — sagen wir: täglich zu einer bestimmten

Stunde — genügt den Kriterien des Psychopatliischcn ; denn es ist

ohne Zweifel nicht mehr normal, wenn ein Mensch periodisch in

einem abnormen Seelenzustand (den ja auch die leichte Animierung

schon darstellt) sich versetzen muß, um sich sein subjektives Wohl-

befinden zu gewährleisten. Das täglich sich erneuernde Alkohol-

bedürfnis ist also ein pathologischer Seelenzustand — eine Fest-

stellung, die dem endlosen Streit, ob man nun diesen Zustand schon

Alkoholismus nennen soll oder niclit, aus dem Wege geht.

Dieses Alkoholbcdürfnis ist nun wieder in den weitaus meisten,

vielleicht in allen F'äilen, sozialpsychisch verursacht. Der gesamte

Seelenzustand, den unsere Art, zu arbeiten, und noch mehr unsere

Art, von der Arbeit Erholung zu suchen, hervorruft, treibt fast un-

widerstehlich die Bedürfnisse auf ein Gift zu, das ein vorübergehen-

des Gegengewicht gegen eben jene Art zu schaffen vermag. Man
wird die Momente, die dies ihrerseits wieder verursachen, nicht

leicht in zwei Worten darstellen können ; versucht man aber, nur

einmal flüchtig sie zu überblicken, so kann es niemandem entgehen,

daß sie soziale Momente sind. Von der wirtschaftlichen Not an-

gefangen, die ja mit dem Alkoholbedürfnis so gerne in das ver-

hängnisvollste Wechselsj)iel tritt, bis zu der mit Worten kaum recht

faßbaren Ode und Flachheit unseres Erholungslebens sind es in

hundert Variationen immer wieder Mängel unserer Gemeinschatts-

gestaltung, oder sagen wir einmal, um jedem Werturteile auszu-

weichen, bestimmte Züge unserer Gemeinschaftsgestaltung, die das

Alkoholbcdürfnis schaffen. Kraepelin, dem wir so bahnbrechende

Untersuchungen experimenteller Art über die Alkohol wirkung danken,

hat es schon in jenem wundervollen kleinen Buche, das so recht als

die Wiege der experimentellen Psychopathologie bewertet werden

muß,^) ausgeführt: wie u. a. gerade der leichte und leichteste

Alkoholgenuß in unserm Gcsclligkeitslebcn die schwer zu ersetzende

Rolle spiele, soziale Verschiedenheiten abzuschleifen, die sozialen

Reibungsflächen zu vermindern; und er, der Enthusiast der Abstinenz,

sieht an dieser Rolle des Alkohols auf absehbare Zeit hin die volle

Enthaltsamkeit scheitern! um wieviel geringer noch werden dann

') über die liccintlussun^; einfacher psychischer Vorgänge durch einige Arznei-

iniUel. Jena 1892. S. 96 fr. tu S. 173 ff.

Digitized by Google



SosialpaUlologie als Wisseoscbaft. 283

die Aussichten auf eine Überwindung des Alkoholbedürfnisses, wenn
wir alle anderen sozialpsychischen Faktoren hinzunehmen, mit denen

das Gift eine Reziehun<^ aufweist! Dürfen wir doch nicht verkennen,

daß sie ungleich bedeutsamer sind, als jenes von Kracpelin er-

wähnte Moment, dem cij^cntlich mehr das gelegentliche Alkohol-

bedürfnis, das unschuldigste also, auf die Rechnung gesetzt

werden muß.

Brauchte nun vom Alkoholbedürfnis mehr gar nicht erwiesen

zu sein, als diese sozialpsychische Verursachung, so hätten wir schon

das Recht, von ihm als von einer sozialpathologischen Erscheinung

zu reden. Und wenn wir aus dem Exempel eine begrift'liche

Formulierung abziehen, so ergibt sich etwa, daß unter einer sozial-

pathologischen Erscheinung eine solche psychische Abnormität ver-

standen werden muß, die in soziali)sychischcn Erscheinungen ihre

Ursache hat. Geistesstörungen aus sozialpsychischcr
Ursache: der Gegenstand der Sozial pathologie.

Es wird gut sein, diese Sätze ein wenig genauer ins Auge zu

fassen, ehe wir sie weiterhin mit Kxcmpcln belegen und an ihnen

festigen; mit Rücksicht vornehmlich auf die negative Eigenschaft,

auf das, meine ich, was sie vom Begriff des Sozialpathologischea

ausschließen.

4. Das Pathologische ist in unserer Definition eingeengft aufe

Ftychopathologische. ^) Und in der Tat: das Wort sozialpatholo-

^ Die tenmnologische Verwirmiis In diesen Dingen ist grofi. Puhologudi

sollte bdflen, was mit der Pkthdogie «asammeahingt, und patbisch das Krankhafte.

Das Wörtchen „pathisch** hat sich aber niemals dngebflrgert; ich habe es neuer-

dings in meinen Versuchen zu einer Wissenschaftslehre der Pathologie (vgl. „Grund«

Uoien einer Psychologie der Hysterie" Kap. 2 u. 3) mehrfach gebraucht, kann aber

nicht hoffen, damit etwas zu rrrrirhtn. Zwischen psychisch und psychologisch wird

in letzter Zeit meistens korrekt unterschieden. Das Wort physiologisch hat drei

Niiancen der Bedeutung empfangen: es heißt einmal zur Physiologie gehörig, dann

körperlich (^Gegensatz zu psychisch), endheb nurmal (^Gegensatz zu pathologisch).

„Psychopaihiseh" beaeiehnift eine ganz bestimmte Richtung des seelisch Krankseins,

aimlich dessen leichteste Erscheinungsweise — es ist so eine Art Kosewort von

Mpsychcpnthologisch** geworden. Das Wort „soalalpathologisch*', wie ich es soeben

umgrenzt habe, mOflte llbersetst werden in „soslalpsychopathisch** — wenn nicht

eben das Fsyehopathisdie jene bestimmte Bedeutung erlangt httte und das Wort

^pathologisch'* gar so eingebürgert wibre; das Compositum „tozialpsychopatholo-

gisch" ist nat{lrlich ein zu monströser Zungenbrecher, um Existenihoffnungen an

haben. Man unterschätse die verwirrenden Wirkungen aller dieser pseudohuma»
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gisch in seinem heutigen Gebrauch steht an der Stelle von sozial-

psychopathologisch. Gäbe es nichts Wichtigeres zu tun, so könnte

man empfehlen, diesem Terminus zum Durchbruch zu helfen ; aber

er ist sprachlich von einer die Einbürgerung auf^scbließenden

Monstrosität, und wollte man ihn in ,,sozialpsychopathisch" konden-

sieren, so engte man in dem Wörteben „psychopathisch" den ganzen

Begriff auf eine Sonderbedeutung ein — auf die Sonderbedeutung;

die nun einmal das Psychopathische in der Psychopathologie ge-

Wonnen hat Wir müssen uns also mit dem stillen Wissen be-

gnügen , daß das Psychopathologische gemeint sei, wenn vom
Sozialpathologischen geredet wird. Sozialpathologie als Wissen-

schaft gehört zu den Teildtsziplinen der Psychologie.

Daraus ergibt sich ein bindendes Verhältnis zu Ursache und

Wirkung dieses Pathologischen. Beide müssen psychisch geartet

sein. Wie es oben bei der Begrifisfeststellung schon angedeutet

ward: nicht das Soziale, sondern das Sozialpsychische mu6 als Ur-

sache des Sozialpathologischen angesprochen werden. Nicht das

nationalökonomische Faktum, dafi Hinf Menschen in einer Stube zu-

sammengepfercht sind, sondern das Psychische, das bd dieser Art

des Gemeinschaftens sich abspielt, kommt für unsere Fragestellung

in Betracht Nicht etwa die schädigenden Einflüsse der unter

solchen Umständen herrschenden Luft, sondern das Unbehagen, das

diese Atmosphäre einem feiner Empfindenden von den funfen

schafft und ihn alle mögliche Zeit in der Schenke zubringen ladt

Diese Anmerkung wäre überflüssig, wenn die Grundlinien der

Sozialwissenschaft heute schon durchaus Idar gezogen wären. Aber
wir finden immer noch täglich allerlei Hilfsdisziplinen und vor-

arbeitende Tätigkeiten mit der Sozialwissenschaft verwechselt, der

sie doch nur dienen sollten. In Wahrheit ist Sozialwissenschaft,

soll sie Überhaupt mehr als ein Gemengsei von Anleihen aus allerlei

anderen Bereichen sein, Sozialpsychologie; und diese Behauptung

umspannt ausnahmelos auch die geographischen und anthropolo-

gischen Möglichkeiten der Gesellschaftsbetrachtung. Der Raum
kann nur sozialwissenschaftliches Problem werden, indem er auf

seelische Verhaltungsweisen der Raumbewohner einwirkt — nicht

nittitcben Nunenbarbatei niditl Leider scheint sie nareUbar «u seia, und so wird

man, wie von einer pathologischen Leber und einer pathologischen Ptofcssur, so

auch im Durcheinander von Subjehten und Objekten der Sodalpathologie als von

sosialpathologiscben Dingsdas reden.
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Raum, sondern Verhältnis zum Raum, Raumgefiilil, Raumschätzung,

Raumbedürfnis usw. machen die sozialwissenschaftliche Fragestellung

aus. Die Rasse kann nur sozialwissenschaftliches Problem werden,

sofern sie psychopsychisches Moment ist, also bestimmte psycliische

Qualitäten bedingt, die wiederum eine besondere Art des Gemein*

schaftens dieser Rasse im Gegensatz zu jener luwirken. Sekundäre

Aufgaben können gelegentlich die Schärfe dieser Problematik ver-

dunkeln; daran fehlt es in keiner Wissenschaft — aber niemals darf

das Wesentliche über dem Hilfskonstruktiven dauernd vergessen

werden. Steht also die Sozialpathologie neben der Sozialwissen-

schaft, wie die Fathol<^ie neben der Physiologie, so kann ein solches

Nebeneinander nur dann fruchtbar für die Erkenntnis werden, wenn
keine der Nachbarinnen ihres eigenen, in diesem Falle des psycho-

logischen Wesens veigifit. Und daran die Sozialwissenschaft zu

mahnen, wird der Kenner der wissenschaftlichen Lage kaum über-

flüssig finden.

Man könnte nun mit einem Einwand kommen: mir vorwerfen,

ich stellte mich mit solchen Betrachtungen auf eine parteiische

Grundlage, indem der Satz, der Psychisches nur durch Psychisches

verursacht werden läßt und eine Psychologie mit geschlossener

£igenkausalität absondert, ein Dogma sei, dem der Glaube anderer

Dogmatiker an psychophysische Wechselwirkungen gegenüberstehe.

Nun sind die Vertreter des Glaubens an die psychophysische

Wechselwirkung schon durch ihre illustren Namen dagegen ge-

schützt, daß man sie einfach ignorieren oder achselzuckend an ihnen

vorübergehen könnte. Die reale Lage der Din^^e scheint mir doch

aber die zu sein: allüberall, wo in unsern Tagen psychologische

Erkenntnis gewonnen wird, ruht sie faktisch auf der unausge-

sprochenen Annahme, P^chisches folge nur aus Psychischem —
ganz genau wie überall, wo naturwissenschaftliche Erkenntnis ge-

wonnen wird, sie faktisch auf der unausgesprochenen Annahme ruht.

Physisches folge nur aus Physischem. Die Naturwissenschaft nimmt bis

zu dieser Stunde von der Möglichkeit einer psychophysischen Wechsel-

wirkung (die doch für sie außerordentlich relevant sein müBte)

praktisch keine Notiz, und ihr Fundament ist bei allen theo«
retischen Debatten praktisch von so granitener
Unantastbarkeit, daß der Psychologie eigentlich nichts übrig

bleibt, als sich nach diesem Fundament nun das ihre zu gestalten.

Ohne also auf die ins Metaphysische neigende Frage : Parallelismus,

Dualismus oder Wechselwirkung — hier einzugehen, dürfen wir uns
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dabei beruhigen, da6 die praktische Arbeit der Psychologie nach

der Annahme der psychopsychischen, nicht einer psychophysischen

Kausalität hin orientiert ist, und daß dies fiir die uns in erster Linie

fesselnden Dokumente sozialpsychologischer Arbelt nicht bloß eben-

so, sondern mit akzentuierter Stärke gilt. Und da jugendliche

Disziplinen immer gut tun, sich bescheiden auf den Weg zu be-

geben, den die praktische Tätigkeit der älteren Wissenschaften

geht, so erscheint schon darum, und nicht aus einem philoso-

phischen Faible zum Parallelismussatze heraus, für die sozialpatho*

logischen Bemühungen die Fragestellung: Psychisches ausPsychischem

angezeigt

Die Wissenschaft hat es in erster Reihe überall mit den Ur-

sachen zu tun; aber heuristische, hiliskonstruktive und endlich am
stärksten praktische Rücksichten wenden ihre Teilnahme zu jeder

Zeit auch der Abschätzung noch nicht sichtbarer Wirkungen zu.

Die Prophezeiung ist nicht bloß astrologisches Erbteil, sondern un-

erläßliche Selbstprüfung und Korrektionsgelegenheit für die Himmels-

kunde; die Prognose bildet eines der bedeutendsten Momente, an

denen die Pathologie sich vorwärts tastet; und so wenig wie jemals

eine Disziplin, wird die Sozialpathologie dieser ins Kommende
schauenden Betätigung sich entziehen können. Von viel zu ge-

waltiger praktischer Bedeutung sind dazu ihre Fragestellungen I Auch
hierin nun, es sollte selbstverständlich sein, muß das „Psychisches

aus Psychischem" festgehalten werden. Es ist z. B. nicht ihre Sache»

darüber zu räsonnieren, daß der Alkoholismus zur Degeneration der

Rasse führe. Sie griffe damit in die Pflichten der Biologie hinüber.

Denn nicht die phylogenetischen, sondern die historischen Effekte

haben sie zu beschäftigen, weil allein die historischen von psycho-

logischem Charakter sind. Diese Einschränkung leuchtet wohl nicht

jedem ohne weiteres ein; und sie wäre denn zunächst allgemein zu

erläutern und dann an Exempeln zu verdeutlichen.

5. Man weiß, es herrscht ein Streit darum, ob zwischen Natur*

und Geisteswissenschaften bei verschiedener Grundlegung doch

wissenschaftstheoretische Übereinstimmui^ der Ziele und des Auf-

steigens zu den Zielen (Weg: Erscheinung — Kausalität der Er-

scheinungen — Gesetz der Kausalität) bestehe^), oder ob die

Wandt, Logik. 2. Aufl. 1895. Bd. II, 3. Logik der Gdstctwinciuchaftaa.

— In derselben Richtung: Lamprecht, Moderne Getchkhtiwiiteinclialt 1905.—
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Geisteswissenschaften grundsatzlich andere theoretische Ziele und

Wege hätten und darum auch einer Grundlegung bedürften, die

diesen Zielen und Wegen angepafit sei^), oder ob endlich der

grundsätzliche Schnitt zwischen Natur- und Kulturwissenschaften

(anstatt zwischen Natura und Grebteswissienschaften) zu verlegen

sei*). Diesen Streit nicht zu berühren, ist eine besondere Sorge

unserer Erörterung; denn risse man die kaum legitimierte Sozial-

pathologie in einen solchen Disput, so verschlänge sie am Ende der

wissenschaftstbeoretlsche Strudel Hat sie ein Existenzrecht, so

mufi sie es unabhängig von jener Meinungsverschiedenheit haben;

genau wie das Eadstenzrecht der experimentellen Ps3rchologie un-

abhängig davon, oder unabhängig vom Parallelismus- und Wechsel-

wirkungsstreit') gesichert bleibt

Mag einer nun aber lur oder gegen gesetzfindende Geistes-

wissensdiaften, oder för Geisteswissenschaften auf der Grundlage

einer beschreibenden Ps)rchologic , oder für Kulturwissenschaften,

oder gar för die aparteste Spezialität der Zweckwissenscbaften ^)

sich ebsetzen: keiner wird leugnen, dafi es geistige Entwicklungen

gibt Dieses Faktum bleibt als Faktum Über alle wissenschafts-

theoretischen DiiTerenzen hinweg verbindlich. Und dem Faktum

Breytig, KultuTsescbkhte der NeuteiL 1900. Bd. L Aufsaben und Maflstibe

einer allgeineüien Geschichtsscbreibung.

Dilthey, Ideen Aber eine beschreibende und zergliedernde Psychologie.

(Sitznngsber. der kgL preufi. Alcad. d. Wissensch. 1894). dazu Münsicrbcrg,

The Position of psychology in thc systcm of knowlcdge. (Harvard Psycbol. Studies

Vol. I.j und Derselbe . Grundzüge der Psychologie K<J. I (1900}.

*) Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Hegriffsbildung. 1S96

und 1902. Es bleibt zu bedauern, daß die Gedankenpiinge dieses reit'sten und

reichsten wissenschaftstbcorctischen Werkes der jüngsten Zeit nicht enger au die

aktttclleo irisseBBchnftlichen Problemstellnngen der Gegenwart geknüpft worden.

Denn nicht Denkmi^Iichkeiten schlechthin sind doch die Aufgabe der Logik, son*

dem Denknfltzlicbkeiten — und an ihnen gdangt sie am sichersten vom Boden der

Denkwirklichkeit her.

Sigwart, Logik. 3. Aufl. 1904. — Philosophische Abhandlungen 1900

(Festschrift für Sigwart). Beitrag III und IV. Vgl. a. v. Rebmke, Lehrbuch der

Psychologie, 2. Aufl. 1905. § 9.

*i Stammler, Wirtschaft und Recht 1896. — Die Gesetzmäßigkeit in Rechts-

ordnung und Volkswirtschaft 1902. Vgl. hierzu auch Sombart, r>er moderne Ka-

pitalismus. i;d. I. Geleitwort. Schmollcr, Artikel ,,Volks\virtS(-lKi(t usw. im

Hand worterb. d. Slaalswisscnschaftcn." Ma.x Weber, Die Objektivität sozial wisscn-

scbaftl. u. sozialpolit. Erkenntnis. (Dieses Archiv, 1904, Hct't I.)
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gegenüber erhebt sich, in Ansehung der vordem angedeuteten Ab-
grenzungspflicht, die Frage: Sind geistige Entwicklungen, wo immer
wir sie finden, ein Ausdruck fortschreitender Änderung der Hirn-

struktur? Psychophysische, d. i. im Grunde biologische Entwick-

lungen, getragen von der physischen Fortpflanzung? Oder : können

sie dem Psychischen allein aufs Konto geschrieben werden? Biigt

jede psychische Synthese in sich schon den Keim einer bestimmt

ausgerichteten Entwicklung? Ist deren Träger die psychische Fort«

pBanzung — d. h. die Mitteilung von Mensch zu Mensch oder von

Generation zu Generation? Oder endlich: wirkt beides zusammen?

Etwa durch's Medium der Erziehung — z. B. derart, dafi seelische

Erlebnisse der reifen Psyche, der kindlichen mitgeteilt, von dieser

ob der anderen psychophysischen Organisation des Kindes not-

wendig umgewandelt werden — oder ähnlich, oder irgendwie

anders?

Wir wissen es nicht; können kein Entweder und kein Oder

guten Gewissens bejahen. Aber wir wollen es auch nicht ent-

scheiden. Denn keine Logik darf materiellen Entscheidungen der

Forschung vorgreifen, und uns ist es ja lediglich um eine logische

Klärung zu tun. Alles, was sich heute über die Sache sagen läßt,

wäre dieses: als logisch möglich und als praktisch vorhanden

finden wir zwei Linien geistiger Entwicklung, und sie scheinen

(scheinen!) bald zusammen zufließen, bald wieder gesondert und

unabhängig voneinander zu verlaufen. £s ist die biologische
und die sozialpsychische Linie.

Die biolo'^Mschc Linie: ihre Wendungen und Krümmungen
werden ausschließlich bedingt durch den in seinen Details uner- .

forschten Zusammenhang zwischen Physischem und Ps>xhischem

(den ich am liebsten einen funktionalen nennen möchte). Konunt
z. B. eine Gemeinschaft — ein Volk, ein Stamm, eine Familie —
durcli Alkohol oder sexuelle Ausschweifung oder unzuträgliches

KUma herunter, so werden die psychophysischen Voraussetzungen,

die die junge Brut für die Entfaltung seelischen Lebens mit auf

die Welt bringt, geändert. Mnn weiß, daß es Anthropologen gibt,

die alles geistige Leben nur durch diese eine Koordinate bestimmt

wissen möchten.

Die sozialpsychische, die gemeinschaftseelische Linie: wie wir

sie etwa in der Erziehung verkörpert sehen — aber ich schiebe

das Exempel der Erziehung bei Seit^ weil es durch dogmatische

Zwiste verdunkelt erscheint, denn es hat nie an recht beacht-
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Samen Geistern f:^efchlt, die der Meinung waren, die f^anze Erziehung'

sei eine Selbsttäuschunt;, und jeder Pädagogus glaube das zu er-

ziehen, was in Wahrheit vor ihm nach unabänderhchcn Cicsetzen

sich auswickle. Viel schärfer zeigt sich uns die gemeinschaft-

seeUsche Linie in der Geschichte des Wissens und Forschens. Die

Brut kann von dem, was fremde Persönlichkeiten der vorauf-

gegangenen Generation an Erkenntnis gefördert haben, unmöghch
schon etwas in ihrer Gehirnanlage mitbringen, und der Fortschritt

der Wissenschaft bedarf also unweigerlich der Tradition, die von

einer Generation zur anderen reicht. Was die Alten mühselig der

Natur abgerungen haben, lernen die Jungen auf Schule und Hoch-

schule als Elementaria; und auf ihm bauen sie weiter. Ganz ähn-

lich wirken Religionen, wirkt vielerlei in der Kunst fort. Natürlich

sich wandelnd; durch den Hinzutritt neuer Bewußtseininhalte, die

mit dem Traditionellen in assimilative Wechselwirkung treten, sich

wandelnd aber auch durch die individuell verschiedene Rezeption

des Ubermittelten, durch die gefühlsmäßig verschiedene Verarbeitung

— w'omit wir nun wieder an die biologische Linie geführt werden

:

denn das Fühlen ist unmittelbarster Ausdruck der psychophysischen

Veranlagung.

Nun mögen die Anteile, der biologische und der sozialpsycho-

logische, sich zu einander verhalten, wie immer sie wollen: ihre Be-

arbeitung, soll sie nicht lediglich eine hypothetische, konstruktive

bleiben , fällt verschiedenen Wissenschaften , eben der Biologie

und der Gemeinschaftspsychologie zu. Es ist jetzt verständlich, daß

die Abgrenzung ihrer Forschungsbereiche niemals eine von vorn-

herein präzise und dauernd geltende sein kann; diese Abgrenzung

wird vielmehr, wie allenthalben in der I-orschung, von Fall zu Fall

vollzogen. Nur eines sollte innegehalten werden: die Biologie

sollte von den zweifellos biologischen, die Gemeinschaftspsychologie

ebenso von den zweifellos ps}Thologisrheii Fragestellungen ihren

Ausgang nehmen. Dann wird immer noch ganz unvermeidlich zu

jeder Zeit in der Gemeinschaftspsychologie viel Biologisches stecken,

weil es noch nicht als Biologisches erkannt ist — und vice versa;

aber es gilt wohl nur ein redliches Bemühen, um nicht bewußt

das Premde fortzuschleppen, sondern zu einer stets klareren Ab-

sonderung zu gelangen. Ist auch heute gar nicht zu berechnen,

wie vieles von den F.ntwirklungen, die wir geneigt sind für seelische

zu halten, bei weiterer Erforschung auf die biologische Seite ab-

fallen wird, und umgekehrt — ist das auch so unberechenbar, daß
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ta heute sehr oft Glaubcnssache ist, eine geistige Entwicklung als

eine im Kerne sozialpsyclilsclic oder im Kerne biologische, von der

Übermittlung oder von der Fortpflanzung getragene, von den Ge-

setzen der psychischen Synthese oder von den Gesetzen der \'er-

erbung und \'ariation beherrschte aufzufassen: so muß doch eine

fortschreitende Sonderung der beiden Linien angestrebt werden,

und sie kann nur stattfinden, wenn die Sonderung der Frage-

Stellungen klar bewußt erhalten wird.

Das also bleibt prinzipiell für unsere Sozialj^atbologie zu fordern.

Auch in ihren Ergebnissen wird vielerlei liiologisches stecken, wo-

fern diese Ergebnisse es mit Entwicklungsphtänomcnen der Gesell-

schaft zu tun haben. Aber wcnr. sie nie übersieht, daß sie im

Prinzip Gemeinschaftjisychologie, ein Glied dieser ist, so kann die

organische, friedliche Absclieidung solcher fremden Bestandteile

nicht ausbleiben. Und wie wichtig diese Trennung für beide Be-

teiligte, für die Bif)li)gic imd die Gcmcinschaftspathologie ist, wie

grundlegend für die Gewinnung wirklicher Hinsicht: das wird sich

nun vielleicht besser, als in abstracto erweisen, an lebendigen

Exempeln andeuten lassen.

6. Die biologische Linie der .Xlkohohvirkung ist die Linie der

Degeneration schlechthin. Denn alle anderen möglichen Ausgangs-

punkte der Entartung sind noch mehr oder minder h) pothelisch

:

\v\r haben gewichtige .Anhaltcjnmkte dafür, daß Tuberkulose,

Anämie, nervöse Erschöpfung, wenn sie während der Zeugung oder

Ausreifung einwirken — wir vermuten wohl auch, daß manche

familiären oder ethnischen Mischungen den Keim der Entartung

in einen Stammbaum pflanzen können: vom Alkohol allein wisseri

wir's, halben wir ein schrecklich klares Bild der entartenden Kraft.

Die Variationen aber, die die alkoliologene Entartung durchläuft,

sind im einzelnen nicht sozialpathologisches Problem — sondern

biopathologisches, h'ür das sozialpatluilogische Problem des .\lko-

holismus ist es unerheblich, ob die l-'ntartung bei angeborenem

Alkoholbedürfnis, oder bei epileptischen X'erfassungen oder sonstwo

angelangt ist : ihm genügt das Alkoholbedürfnis als Massen-

erschcinuMg zu seiner besonderen Fragestellung. Vom Alkohol-

genuß läuft die biopathologische — vom Alkohol b e d ü r fn i s die

gemeinschaft-j)athologische Linie aus. Der Weg jener kümmere
uns hier nicht; diese allein heißt es ein Stück verfolgen.

Das Velükel aller gemeinschaftseelischen Vorgänge ist die
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Mitteilung im weitesten Sinne: sei es ein Zur-Schau-Stellen, oder

ein Vorführen, oder ein Erziehen. Alle drei Möglichkeiten macht

sich das Alkoholbedfirfnis zunutze. Und es ist wiederum für das

sozialpathologische Fragen ganz unerheblich, ob diese Verbreitungs-

wege sich innerhalb der gleichen Greneration halten oder auf die

neue Generation hinübergreifen: denn eben nicht das in degene-

rierenden Stammbäumen oft beobachtete angeborene Alkohol-

bedürfnis (das ja zuweilen epilcptoiden Giarakter trägt), sondern

das gezüchtete, durch Vorbild oder Anleitung gezüchtete Alkohol-

bedürfnis ist Gegenstand unserer Fragestellung. Das Alkoholbe-

dürfnis hat sich ja die Alkohollegende geschaffen, die von der

nährenden und starkenden Kraft des Alkohols zu erzählen weiß,

und die Alkohollcgcnde wird betätigt, indem das Kind im Steck-

kissen vielleicht schon am Bierkrug oder am Weinglase lecken

darf. Aber selbst dort, wo die Alkohollegende nicht spukt und

die Kinder bis an den Rand der Pubertät leidlich vernünftig ge-

gittert werden, glaubt doch selten ein Erwachsener, der Alkoholpflicht

sich entziehen zu können : es gilt als selbstverständlich, daß er zum
mindesten „sein Glas Bier" vertragen lerne. Es |^bt ohne Zweifel

Millionen Menschen, in denen niemals ein Alkoholbedürfnis er-

wachen würde, wenn nicht der Glaube an die Alkohollegende oder

der Druck der Alkoholpflicht es künstlich zu schaffen wüßte.

Wir stellten schon fest, wie dann das Gemeinschaftsleben

selber dazu angetan mt, das einmal erwachte Alkoholbedürfnis stets

beschäftigt zu erhalten. Wie aber verläuft denn nun die Kausal-

reihe der sozialpathologischen Fragestellung von hier aus weiter?

Nicht zum Delirium tremens, zur Paranoia alkoholica, zur Eifer-

sucht oder zur polyneuritischen Psychose hin. Das sind Alkohol-

wtricungen der biologischen Linie; psychophysische Erscheinungen,

<Ue mit der Unterminierung des Gehirns sich einstellen, die in ihrer

besonderen Gestaltung wohl von der biol(^ischen Gehimindivi-

dualttat und von der chemischen Alkoholindividualität abhängig zu

sein scheinen, die aber zu den besonderen gemeinschaftseelischen

Leben des Betroffenen keine kausale Beziehung aufweisen — außer

etwa der allen Psychosen gemeinsamen, daß dieses I^ben flir den

Inhalt der Wahnideen das intellektuelle Material liefert, was aber

eben kein Kausalnexus ist, da die völlige Belanglusigkeit dieses

Materials für die wesentliche Gestaltung der Psychose durch die

moderne Psychiatrie erkannt und neuestens auch durch die ver-

heißungsvollen Ansätze zu einer vergleichenden (völkerkundlich

Afchiv für SeiiklwiMenMlMfk tt. Sosialpolilik. III. (A. f. *m. G. o. Sl. XXtl. 3. 90
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vergleichenden) Psychopatholc^ie in überraschender Weise belegt

zu werden scheint. M

Jene auf dem Boden der Alkoholisierung des Organismus ent-

stehenden Krankheitszustände gehören also restlos der biopatho-

logischen Problematik an : sie sind, wie ich es neuerdings zu unter-

scheiden vorgeschlagen habe'^j, produktive Abnormitäten, nicht

reaktive. Ich denke mir nämlich unter einer reaktiven Abnormität

eine solche, die an sich farblos, eben Abnormität schlechthin ist

und erst durch die Einwirkungen des gemeinschaftseelischen Lebens
ihre Richtung nach einer bestimmten Abnormitätsform hin empfangt.

In dem Sinne also, wie auf medizinischer Seite zuerst Beard und
auf historischer Seite nachher Lamp recht die Nervosität (Neur-

asthenie) aufgefaßt hat, und der meiner analogen Auffassung der

Hysterie zugrunde liegt : in dem Sinne, der überhaupt die Vor-
aussetzung für jedwede sozialpathologische Problemstellung ist

Es fragt sich, ob es im Bereiche der AlkoholWirkungen über-

haupt reaktive Abnormisierung in diesem Sinne gibt.

Ich kann darauf keine Antwort wagen. Diese Dinge harren

eben erst noch der Erforschung, und hier habe ich es lediglich

damit zu tun, ihre Problematik anzudeuten. Gäbe es also reaktive

Abnormisierungen alkohologener Art überhaupt nicht, so wäre die

sozialpathologische Fragestellung für den Alkoholismus schon beim
Alkoholbedürfnis erledigt. Wir würden uns dabei bescheidea

müssen, daß im Tatsachenkomplex „Alkoholismus" das „Alkohol-
bedürfnis" die letzte psychischer Kausalität einbeziehbarc Er-

scheinung ist, und daß mit dem Alkoholgenuß die biologische

Problematik das Feld zu beherrschen beginnt. Da periodisches

Alkoholbedürfnis eine zweifellos psychopathologische Erscheinung

ist, so wäre auch an dem Rechte, diesen Teilkomplex des Alkoholis-

mus sozialpathologischer Fragestellung zu unterwerfen, nicht zu

zw^eifeln. Gäbe es aber reaktive Abnormisierungen alkohol(^ener

Art, so dürften diese — und das möchte ich unterstreichen — nur
mit dem Alkohol bedürfnis, nicht aber mit der Alkoholver-

giftung in kausalen Zusammenhang gesetzt werden. Man muft

dann fragen: welche Alterationen der gemeinschaftsseelischen Pro-

Ich entnehme dies aus mündlichen Mitteilungen Prof. Kracpelins über

seine Forschungsreise nach Java. Vgl. auch seine kurze Mitteilung „Vergleichende

Fsycbialrie" im Zentralblatt f. Ncrvenhcilk. u. Psychiatrie I904 Heft 7.

*) Gniodlioien einer Psychologie der Hysterie. 1904. Kap. II, 4.
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zesse zidit denn ein periodisches, sagen wir tägliches, Alkohol-

bedürlhis nach sich? Und nicht etwa: welche Alterationen der

gemeinschaftseelischen Prosesse zieht ein taglicher Rausch, oder

eine tagliche Arbeitsmattigkeit, wie der Alkoholgenufi des vorigen

Tages sie erzeugt, nach sich? Denn mit dieser zweiten Frage ge-

riete man ja wieder in die biologische Linie hinein.

Ich höre einen Einwand. Man kann sagen, die psychische

Kausalität sei auch dort (bei der ersten Fragestellung) nicht ge-

wahrt Denn das Alkoholbedürfnis entwickle sich mindestens als

periodisches, als tagliches erst durch die p83^hophysischen Folgen

der Aikoholisierung: das Alkoholbedürfhis sei Aus^Userscheinung^

Abstinenzerscheinung, wie sie bei allen Giften nach längerer Pause

einzutreten pflege. Aber das ist sicher nur l&r spätere Phasen

und höhere Grade der Alkoholisierung richtig. In den für unsere

Problematik so entscheidend wichtigen An£uigsstadien nährt sich

das Alkoholbedttrfhb ganz fiberwiegend von eben jenen gemein*

schaftseelischen Eriebnissen, die früher genannt wurden: Sorge oder

I^geweUe, Leere oder gesellige Reibung. Man mufi nur wissen^

mit welcher wahren Gier tausende junge Menschen Gelegenheiten,

dem Alkoholzwange zu entgehen, ergreifen: Mittagstische ohne

Trinkpflicht, Familienanschlufi mit Tee — und wie sie immer
nur wieder durch die Lucken unserer. Geselligkeit dem Bierhause

in die Arme getrieben werden. Es ist sicher nicht wahr, was
Fanatiker der. Enthaltsamkeit oft predigen, dafi der Esprit der

alkoholischen Animierthdt unter aUen Umständen fade, schal, dürftig,

armselig sei; ich rechne ein gelegentliches Alkoholbedürfnis geradezu

zu den feinsten Blüten des kulturellen Raffinements; aber das täg-

liche Trinkenmüssen ist ebenso sicher das trostloseste laute de

mieux, das unser gemeinschaftseelisches Leben nur erzeugen konnte.

Wenn nun aber gar die Menschen erst so weit sind, dafi sie ach
alkoholisieren müssen, um pS3^hophysisch arbeitsiahig zu sein —
wenn das Alkoholbedürfnis alsoSymptom des phs^chen Alkoholismus

ist: dann hat alle sozialpathologische Fragestellung längst aufgehört,

berechtigt zu sein. Dann ist die biologische Linie konkurrenzlos

im Zuge, und dieses Alkoholbedürfnis kann keine gedgnete ge-

meinschaftseelische Lebensgestaltung mehr, keine Verdrängung des

faute de mieux durch das mieux mehr, sondern nur noch der Ent-

haltungszwang, die „Kur**' beseitigen. Das Recht und die Teil-

nahme des Sozialpathologen reicht nur so weit, wie das Alkohol-

bedürfnis aus gemeinschaftspsychischen Ursachen erwächst und —
20^
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was im Fragezeichen verbleiben soll — gemeinschaftseelische Wir-

kungen übt.

Mir will scheinen, daß für diese Bearbeitung — die sozial-

pathologische — der Alkoholismus ein fast noch jungfräulicher

Acker seL

7. Durchsichtiger erscheinen solche Gedankengän^^^c, wenn man
sie auf psychopathologische Erscheinungen anwendet, deren Ein-

beziehung in die Gruppe der reaktiven Abnormität vielleicht noch

bestritten, aber doch ebenso laut von angesehenen Forschern ge-

fordert wird. Ich denke etwa an die Nervosität, und bitte, im

Zusammenhang mit ihr auch die Hysterie als ein Exempel

dieser Sorte berühren zu dürfen. Ich kann mich hier auf keine

klinische Begriffsspalterei einlassen, sondern muß einer leidlichen

\^crständigung froh sein. Was Hysterie sei, darüber sind sich die

Mehrzahl der Forscher einig {wenn auch desto weniger über ihre

Ursache); und unter der Nervosität fasse ich alle jene erworbenen

Abnormitäten zusammen, die durch ein stärkeres Hervortreten der

Unlust-, Spannungs- und Err^ui^m^efuhle und durch eine Be-

schleunigung des Gefühlskontrastes gekennzeichnet sind.')

Nun ist es (was uns eben fiir das Alkoholbedürihis fehlte) ein

Faktum, daß bestimmte Zeitalter und in einem Zeitalter wiederum

bestimmte Klassen besonders reich an Nervosität und an H>'Sterie

gewesen sind; der bequeme Einwand, der gegen die erste Hälfte

des Faktums, die historische Lokalisation dieser Abnormitäten, er-

hoben worden ist, nämlich: die Krankheit sei zu anderen Zeiten ein-

fach nicht „beachtet** worden — wird durch die zweite Hälfte des

Faktums, die soziale Lokalisation der Abnormitäten, schon beseitigt,

denn die Beobachtungen der Ärzte stützen sich (wenigstens heute,

wo die soziale Lokalisation besonders deutlich ist) auf ein alle Klassen

umspannendes Material. Die H3^erie ist als Massenkrankheit her-

vorgetreten im ausgehenden Mittelalter, und in der kapitalistischen

Zeit beim Proletariat: hier mit vorwiegend wirtschaftlich -hypo-

chondrischer (Arbeitsunfähigkeit), dort mit ebenso vorwiegend reli-

giöser (visionärer, versündigungswahnhafter) Färbung. Die Nervosität

*) Ob nun wiederum die Steigerung der Unlustftthlungen usw. als eine Folge

vennehrten Geflihkkontrastes xu deuten sei, lasse ich hier unerörteit; hypothetisch

glaube ich das freilich. — Die obige Definition der NervositSt ist von Lamprecht
in seine „deutsche Geschichte" (s. II. Erf^zungsband) übernommen worden.
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ist die Zeitkrankheit des kapitalistischen Bür^^ertums im 19. Jahr-

hundert i^eworden: das hcitit, vornehmlich, der spät, aber rapide

zum Kaj)italismus gelangten Völker, des anglo-anierikanischen und

des deutschen also in erster Linie.

Auch von solchen nun, die den reaktiven Charakter der Ner\'osität

anerkennen, wird bisweilen eine bioloj^ische Einschränkung dieser Re-

aktivität insofern gefordert, als niati eine degenerative Disposition,

neuropathische Konstitution oder etwas Ahnliches voraussetzt, ohne

das die Entfaltung des nervösen Zustandes nicht gedacht werden

könne. Diese .Annahme ist aber für unsere Interessen ganz, irrelevant.

Meint man es freilich so, (wie neuerdings u. a. M o e b i u s 1, daß in dieser

Anlage die Tendenz zur Neurasthenisierung eindeutig enthalten sei;

schränkt man das „Reaktive" darauf ein, daß in ruhigeren Zeitläuften

ein solcher Organismus sich hätte gesund, seine Neuropathie sich

latent erhalten können, und daß nur die allgemeinen Aufregungen

der Zeit — Kampf ums Dasein, Glaubenslosigkeit etc. — die Er-

krankung manifest gemacht hätten: so ist das überhaupt nicht mehr

reaktive Abnormität im wirklichen Sinne, Von der kann eben nur

die Rede sein, wo je nach den besonderen Zumutungen der Zeit

sich hier Nervosität, dort Hysterie usw. entwickelt — entwickelt

entweder auf der Basis der Gesundheit oder meinetwegen

auch auf der Basis einer neuropathischen Konstitution f.irbloser

d. h. ebensowohl der Neurasthenisierung wie der I lysterisierung

oder auch der Pervertierung usw. fähigen Art. Ich möchte nach-

drücklich darauf hinweisen, daß wir in diesem Sinne den Begriff

der reaktiven Abnormisierung auch im Bereich des Physiopatholo-

gischen finden: unsere Anschauungen bewegen sich ja, soweit sie

sich um das Rätsel der „Disposition" drehen, heute ganz in der

Richtung, daß eine allgemeine physische Minderwertigkeit (wie etwa

Piaschenernährung oder Anämie der Mutter während der Schwanger-

schaft sie setzt! bei dem einen in Anämie, bei dem anderen in

Neurasthenie, bei dem dritten in Tuberkulose, bei dem vierten in

Arteriosklerose ausläuft — je nach den besonderen Schädigungen,

die das Leben an den sclnvächlichen Organismus herantreten läßt.

Die
, .biologische Voraussetzung" ist also für die sozialpatliolo-

gische Problematik der Nervosität und der Hysterie irrelevant. Denn

aus dieser Problematik scheiden selbstverständlich alle jene Nervösen

und Hysterischen aus, die es zu allen Zeiten und in allen Klassen

gegeben hat und geben wird: ihre Nervosität ist ja gar nicht reak-

tiven, sondern produktiven Charakters, sagen wir angeborene, unab-
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wendbare, prädestinierte Nervosität oder Hysterie — wenn es über-

haupt Nervosität oder Hysterie ist. Denn dies letzte Bedenken

wird viel zu wenifj erhoben; und doch müssen tausend Fälle ganz

anders gearteter ncuropathischer Erscheinungsbilder es sich täglich

gefallen lassen, in eines der beiden Schubfacher „Neurasthenie" oder

„Hysterie", oder, wenn keines recht passen will, in den Potpourri

„Hystero- Neurasthenie" geworfen zu werden. Nur die Massen-,

die Zeit- und Klassenabnormität ist unser Gegenstand.

Nicht die I'rage ihrer Pathogenesis soll uns hier fesseln. Sie

wird, nachdem L am p recht seinen Versuch einer Entwicklung der

jüngsten Vergangenheit aus dem gemeinschaftseelischen Zustande

der Reizsamkcit heraus unternommen hat, nicht wieder von der

wissenschaftlichen Tagesordnung verschwinden; wen die ersten An-

sätze zu di r analogen Gedankenführung für die H\ sterie, die natür-

lich sehr fragmentarischer Art bleiben muüten, interessieren, der

findet sie im Schlußkapitel meiner „Grundlinien einer I'sychologie

der Hysterie" aufgezeichnet. Nur auf die Fortwirkung der nervösen

(oder hysterischem Verfassung wollte ich hier kurz zu sprechen

kommen. Auf die sozialpathologische natürlich, nicht auf die bio-

logische, die etwa darin zu suchen wäre, daß eine hysterisch ge-

wordene Frau empfängt und damit den Keim der entartenden

Schwäche in einen vordem gesunden Stammbaum pflanzt. Es

bietet sich da nämlich ein merkwürdiges Chass^-croise zum Alkohol-

problem. Wir fanden es verhältnismäßig leicht, die sozialpsychischc

Ableitung des Alkoholbedürfnisses zu umreißen, standen aber, sowie

vom sozialpsychischen Weiterwirken dieses Alkoholbedürfnisses die

Rede war, vor einem dunklen Lande. Umgekehrt hier! Die Mög-
lichkeit einer reaktiven, das heißt eben gemeinschaftseelichen .Ab-

leitung der nervösen Seelenveränderung wird noch heute von vielen

bestritten, ihre Durchsetzung hat mit den größten Schwierigkeiten

zu kämpfen gehabt, und für den nämlichen Versuch an der Hysterie

scheinen die Aufnahmechancen noch viel ungünstiger zu sein.*) Daß

Vgl. meinen Beitrag „Zur Krage der Lenksamkeit" im Zcntralbl. f. Ncrven-

bdlk. V. Piychialrie, 1905 Nr. 191. Daß Ubrigeas diese Chancen sich bessern, er«

sehe ich a«s einer Zuschrift ebn hervorragenden deutseben Wirtscbaftsfoncben, die

nach der Möglichlteit und den Wegen, die Tatiaehen der nRentenhysterie** exakt sa

sammeln und cur Danteilung zu briagen, sich erkundigt — Wieweit dabei der Be>

griff der „Lenksamkeit" bestehen oder modifiziert oder abgelehnt wird, bleibe der

Zukunft Überlassen. Wenn aber in dem „Hnl** gezeichnetea Refcmt des fJUXtaa.

Zentralbl.** (11.3.05) mein Hysterie-Buch gesagt wird, ieh bitte die „Lenk-
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aber die Massennervositat den sozialpsychischen Charakter der Zeit

beeinflusse, daß sie in tausend Krschcinungen unseres Gemeinschafts-

lebens fortwirke, Wirtschaft, Familienleben, Kunst, Glauben durch-

setze — das erfreut sich ziemlich widerspruchsloser Anerkennung.

£s drängt sich eben gar zu unabweislich auf; und wer von diesem

gemeinschaftseelischen Fortwirken der nervösen Verfassung ein Bild

empfangen will, in dem auch auf deren gemeinschaftseelische Her-

kunft manches interessante Streiflicht fallt, ohne daß es doch von

Lamprechts Reizsamkeitsgemalde irgendwie abhängig wäre —
der lese mit MuÖe nach, was Sombart über den „neuen Stil" des

Lebens uns geschrieben hat;^) er wird darin einen der spärlichen

Beitrage großen Zugs zum sozialpathologischen Problem finden.

8. Gerade vom Problem der Nervosität gehen eine Reihe von

Seelenlinien ab, denen bei ihrer Eigenart trotz jener ursprünglichen

Verknüpfung doch selbständige Inangriffnahme gebührt. Ein paar

davon habe ich selber gelegentlich in gemeinverständlicher Art

skizziert;*) von der interessanten Erscheinung der Mode hat Som-

bart (a- a. O.) sehr fesselnd gehandelt Verhältnismäßig wenig ist

bisher das Liebesleben ins Licht sozialpathologischer Frage-

stellung getreten.

Das ist eigentlich auffallend; denn die Beschäftigung mit den

Fragen der sexuellen Perversität ist allgemeiner geworden, als man
es aus mancherlei Rücksichten für gut halten mag. Das perverse

Geschlechtsleben vergangener Zeiten wie der Gegenwart wird heute

monographisch und encyklopädisch, spezialistisch und kompilatorisch

abgehandelt, und selbst im Buchhandel hat sich eine Art Speziali'

siening iiir diese Literaturgattung herausgebildet; ja, eine Enquete

über perverse Neigungen ist schon inauguriert worden. Die Deutung

der in einer riesigen Kasuistik zusammengetragenen Erscheinungen

aber ist recht wenig befriedigend, schon darum, weil sie auf der

einen Seite von praktischen Interessen — den Interessen an der

Beseitigung bestinmiter Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch —
samkcii" von Lamprccht übernommen, so ist das eine Utnkehrung des wirklichen

ijachverhalts. Das Wort findet sich bei Laraprcchl (im II. Krgänzungsbd. d. dtscb.

C^esch.) nach mir und in dem von mir gebrauchten Sinne verwendet, übrigens ohne

dafl Uunprecbt dem darin steckenden Begriff weitere Anfinerkstunkeit und Kritik

gewidmet bitte.

*) Sombart, Der moderne Kapitalismus. 1902. Bd. II.

*) Nenrositlt mi Kultur, Kap. 1—3 u. 5—7.
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geleitet wird, und weiter weil auf der unbefangenen Seite Hypothese
und Konstruktion vorherrschend sind Es fallen manche treflfliche

Einzelbemerkungcn ab — aber die klare psychologische Durch-
arbeitung des Ganzen läfit auf sich warten.

Zweifellos dürfte unter den Unbefangenen immerhin sein, daß
die perversen erotischen Neigungen nicht durchgciiends angeborene

Perversionen sind, wie das arg in Interessen befangene Fähnlein

der Homosexuellen uns glauben machen möchte. Man hat nach-

drücklich darauf hingewiesen, daß es am Beginne der Geschlechts-

reife sehr oft äufiere, sozialen Verhältnissen entspringende Einflüsse

sind, die die ,4nfantile Bisexualitat", wie man es neuestens nennt,

in eine konträre Entwicklung drängen: diese Entwicklung ma^
später meist noch korrigiert werden, eine Reihe besonders biegsamer

Psychopathennaturen unterliegt ihr für die Dauer. Und den Ver-

öffentlichungen Dührens'} verdanken wir ja eine vielseitige

kulturgeschichtliche Beleuchtung perverser Instinkte und Gewohn-
heiten.

Jeden&Us scheint es geradezu Zeitalter der erotischen Perversion

zu geben — erotische Perversionen, heißt das, die einer sozial-

psychologischen Fragestellung unterstehen — einer sozialpatho-

logischen, heißt das weiter, da bisher auch von den eifrigsten Ver-

fechtern der öffentlichen Sanktion des Konträrsexuellen dessen

psychopathologischer Charakter doch noch nicht widerlegt werden

konnte. In unseren Tagen lassen sich unschwer eine Reihe von

gemeinschaftseelischen Tatsachen finden, die mit der Perversion der

erotischen Neigungen in ursachlichem ^isammenhang stehen. Die

merkwürdig ungeklärte Stelluf^ unserer Erziehung, auch der frä-

geistigeren zur Sexualfrage ; die immer stärker erwachende Einsicht

in die unheilvollen Folgen der früher zum Teil recht unterschätzten

geschlechtlichen Ansteckung und die daraus fließende größere Furcht

vor dieser Ansteckung, die in den oberen Klassen überall wachsende

Abneigung gegen allzureichen Kindersegen, die wiederum in wirt-

schaftspsychischen und in epikureischen Instinkten wurzelt, und
gleichzeitig damit der Mangel an Vertrautheit mit verhütenden

Mitteln oder die Abneigung gegen solche; die in einzelnen Stücken

') Dührcn (Iwan Bloch), Der Marquis de Sade u. seine Zeit. 1900. —
Neue Forschungen über d. Murqu. d. S;idc u. s. Zeit 1903. — Das Geschlechtsleben

in England 3. Üde. 1901— 1903. — Beiträge zur Atiok.^ie d. Tsychopathia scxualis

190203. Damit vgl. besonders auch Freud, Drei Abbandluugen zur Scxual-

thcorie. 1905.
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vorherrschende Eheschließung nach rein berechnenden Gesichts-

punkten (Ebenbürtigkeit, Reichtum, Laufbahn u. a.), die damit

unzertrennlich verknüpfte leichtere Auffassung der ehelichen Treu-

pflicht auch von Seiten des Weibes, und das der rücksichtslosen

Betätigung dieser Auffassung entgegenstehende Korrcktheitsstreben

;

das dem heutigen Seelenzustande überhaupt eigene gesteigerte

Wechselbedürfnis, das verstärkte erotische Raffinement, das der

normalen Ausübung des Geschlechtsaktes, noch dazu mit Kautelen,

die diesen Akt nach der ästhetischen Seite hin beeinträchtigen,

nach kürzerer oder längerer Zeit überdrüssig wird — alles dies und

noch manches andere Moment, bald eines allein, bald mehrere

vereint, führt unvermeidlich zum Auftauchen bald dieser bald jener

perversen Regung, zur Einbürgerung ihrer Realisierung und damit

zur allmählichen Perversion der erotischen Gelüste in einzelnen

Schichten überhaupt. Es scheint, daß alle Phasen verfeinerten

Kulturlebens mit dieser Tendenz behaftet sind; und es mag ü})er-

kaupt kaum eine zweite psychopathologischc l'hänomenengruppe

geben, für welche die sozialpathologische Fragestellung so durch-

sichtig und einleuchtend ist, wie für diese.

Das gilt uneingeschränkt auch flir das Fortwirken, nicht bloß

für das Verursachtsein. Auf ästhetische und pädagogische Gewohn-

heiten und Aui&ssungen, vorzüglich aber auf die Sitte in allen

Nüancen kann eine ausgebreitete, ganze Klassen heimsuchende

Perversion der erotischen Gelüste und sexuellen Gebräuche nicht

ohne umgestaltenden Einfluß bleiben. Ks ist keine bloße Philister-

moral, sondern der Ausdruck einer tiefen intuitiven Einsicht in diese

Wirkungen, wenn der Volksgebrauch den Sittenverfall schlechthin

am besten durch die Perversion der geschlechtlichen Sitte ge-

kennzeichnet findet.'» Wie die Selbstquälerei, die X'ersündigungs-

h)rpochondrie auf dem Felde der sexuellen \ erirrungen ihren

weitesten Tummelplatz findet, so nimmt umgekehrt gerade auch

von hier die Laxheit im ethischen Bewerten, das tout comprendre,

die Duldung des Sichauslebens, oder wie man jene Laxheit sonst

noch verschleiert benamsen mag, ihren Ausgang. Die Sozialpatho-

logie des perversen Geschlechtslebens umspannt ein gewaltiges

Stück Sitten- und Sittlichkeitsgeschichte überhaupt

') Dies mit stiirkster Betonung im Gegensatz zu der abweichenden (dabei

übrigens widerspracbsvoUcn) Ansichtsäitflerung J. Blochs (Bloch, Die Perversen.

1905).
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10. Der letzte Satz deutet an, daß mit dem Fortspinnen der

sozialpatholoL;ischen Problemstellung diese selber ihre Ki<jenart

wieder einzubüßen scheint, durch die sie sich aus der allgemeinen

sozialpsychologischen Problemstellung heraushob. Oder haben wir

uns nicht gleich am Anfang (Abschnitt 2) ausdrücklich dagegen

verwahrt, Erscheinungen wie den Sittenverfall, Erscheinungen heißt

das, deren Namen schon auf einem vielleicht parteisubjektiven

Werturteil fußt,*) als pathologische anzusehen? Ganz gewiß, und

an dieser Verwahrung soll festgehalten werden. Wir dürfen un>

daran auch nicht durch einen Gedankcn^ansj irre machen lassen,

wie ihn etwa folgende Sätze aufstellen: es gibt sozialpsychische

Phänomene, die von Rigoristen als \''erfallssymptome gcf>randmarkt

werden, und die doch nur Keime einer neuen Sitte und Sittlichkeit

sind; und es gibt andere sozialpsychische Phänomene, die tatsächlich

Verfallssymptoinc darstellen, weil sie auf die Dauer den Bestand

der Gemeinschaft bedrohen: etwa die sexuelle Per\ersion, so-

fern sie zum Aussterben einer Gemeinschaft durch Mangel an

Nachkommen führen kann. Denn es ist ja deutlich, daß wir mit

diesem Gedankengang aus der sozialpsychologischen in die bio-

logische Linie geraten. Keine gemeinschaftseclische P>scheinung

ist darum Krankheitserscheinung, weil sie die Gemeinschaft an

Gliederziffer dezimiert. Zweikindersystem durch Irrigation ist mit

völliger Gesundheit der Menschen als verträglich denkbar, und

lediglich die Psychopathisierung der einzelnen im streng begrenzten

Sinne — wie die Perversion es ist — erlaubt uns von sozialpatho-

logischen Phänomenen zu reden. An diesem Prinzip, mit dem die

Sozialpathologie als Wissenschaft steht und fällt, wollen wir nicht

rütteln lassen.

Aber: keine Disziplin hat im Grunde Grrenzen. Man suche mir

den Punkt in der allgemeinen Chemief an dem die Physik aufbort!

Aus praktischen Rücksichten hört an einer Stelle von fließender

Ausdehnung die Arbeit des Physikers auf und macht der des

Chemikers Platz. Ich nehme ein zweites Exempel, das unserer

Untersuchung noch näher liegt: die Pathologie hat es mit der

Krankheit zu tun; aber viele Krankheiten laufen nicht in ein&che

Gesundheit aus, sondern in Immunität Wie weit untersteht Im-

*) über die ganz verschiedene Rolle von Werturteilen und Wertgetichts«
punkten in den bistonschen Wissenschaften v^. den schon dt. Anisati Webers in

diesen Archiv, 1904.
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munitat der pathologischen Problematik? Und nun unser Falll

Wenn aus der geschlechtlichen Perversion eine allgemeine Sitten-

Versumpfung fließt; wenn aus der sich aber neue Sitten entwickeln»

wahrend die Perversion schwindet ~- wo endet da die sozial-

pathologische Fragestellung ? Lediglich dort, wo die praktische

wissenschaftliche Arbeitsteilung sie enden lassen wird. Das Ent-

scheidende ist nur, wovon sie als von ihrem Kernproblem, ausgeht

Darin gibt es allerdings Grenzen, die respektiert werden müssen.

Diese Ausgangsobjekte abstecken, heißt, eine Disziplin umgrenzen,

abgrenzen; und immer wieder auf die Objekte zurückkehren, in

ihnen dauernd die zentralen Interessengegenstände erblicken, heißt

von Seiten einer Wissenschaft, ihre Grenzen einhalten. Diese Not-

wendigkeit ist gefährdet, wenn die Sozialpathologie sagt: Sitten-

laxheit führt zum „Tode" der Gemeinschaft, ist also eine Krank-

heit der Gemeinschaft, also mein Forschungsgegenstand. Sie ist

aber ungefährdet, wenn die Sozialpathologie, von einer unzweifel-

haften Seelenabnormitat, der Perversität, ausgehend, wie nach rück-

wärts deren Ursachen so nach vorwärts deren Wirkungen aufdeckt,

und unter ihnen auch gemeinschaftseeUsche Tatsachen, die keinen

pathologischen Charakter tragen. Das ist unvermeidlich. Audi die

Ursachen sind ja noch nicht die Krankheit, und so sind es die

Vßrkungen nicht mehr. Alles wie in der Ph3^iopathologie! Auch
die fangt z. E bei der Diphtherie an, das ist die Krankheit; aber

weder die Ursachen (der Bazillus, sagen wir), noch die Wirkungen

(die Immunität, sagen wir) sind Krankheitserscheinungen. Ins Be-

griffliche übersetzt, heißt das: die Schärfe der wissenschafUichen

Fragestellung bemißt sich nach der Schärfe, mit der die Objekte

dieser Fragestellur^ b^frenzt werden ^ das natürliche Verfließen

der Grenzen aber beim kausalen Vor- und Zurückschreiten ist allen

Disziplinen gemein und hat mit einer Beeinträchtigung der Problem-

schärfe nichts zu tun.

Und auf unseren Fall zugespitzt: Objekt der Sozialpathologie

kann nur die psychische Krankheit im zweifellosen Sinne,') d. h. die

*) Wie nun psychische Krankheit vun psychischer Gcsuniihcil abzugrenzen sei,

ist eine aeue, hier nicht zur Diskussion stehende Frage. Ich werde sie demnSchst

(unter EinbcsiehuDg des soddpathologischen Problems) im nArdii^ f. d. gesamte

Pfejrchologie" nusfUhrUch abhandeln. Ansitse dasn habe ich in meinen „Grund-

linien einer Psychologie der Hysterie" (Kap. 3. Logik d. Psychopathologie)

gegeben.
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Krankheit der einzelnen Psychen, aus denen eine Gemeinschaft be-

steht, sein. Ursachen und Wirkungen dieser Krankheit fallen selbst-

verständlich aus dem Bereich des Pathologischen heraus; wie weit

die SozialpatholoL^ic ilincn nachsi)üren will — wo sie den Gedanken-

faden an die allgemeine Sozialpsychologie zurückgeben will — das

hat keine Grenzicgung, das hat von Fall zu Fall das praktische (ich

meine: wissenschaftspraktische, methodische oder heuristische) Be-

dürfnis zu bestimmen.

1 1. Wie unerläßlich es ist, diese Zweifel, Bedenken und Schwierig-

keiten klar zu stellen, erweist sich an keinem Objekt der Sozial

-

pathologie deutlicher, als an dem, das ihren Namen volkstümlich

gemacht hat: am Verbrechen.
Das Verbrechen ist ein Negativum und ein Relativum : diese

Einsicht gehört zu den Trivialitäten. Negativum, das heißt etwas,

das aus irgend welchen Gründen nicht getan werden soll: und

Relativum, d. h. etwas, das aus irgend welchen Gründen heute

nicht getan werden soll — wobei man für das Heute auch ein

Hier, für die zeitliche Relativität die lokale, sei es geographische,

sei es soziale, gelegentlich eintreten lassen muß. Jede Zeit, jede

Sphäre, jede Gemeinschaft kurzum, hat ihre gcmcinsrhaftsseelischen

Existenzbedingungen, deren Verletzung nicht geduldet wird, und

denen durch die Erziehung im weitesten Verstände ein Respekt

garantiert ist, der sie mindestens vor der akuten Art der Verletzung

schützt, l'ntcr dieser akuten Art denke ich mir eine solche, die

in die Verletzung jener Existenzbedingungen die Schädigung ein-

zelner Gcmcinsrhaftsglieder einschließt— sei es, daß diese Schädigung

ein unvermeidlicher Begleitumstand ist, wie beim politischen Mord,

sei es, daß durch sie selber die Gefährdung tlcr Gemeinschafts-

existenz geltender Art überhaupt vollzogen wird, wie beim Mord
aus Rache. Im ersten halle richtet sich die Schädigung wider die

(iemeinschaft, wie sie ist, und will diese treffen, indem sie ein be-

sonderes exponiertes Gemeinschaftsglied schädigt ; im zweiten

richtet sich die Schädigung gegen den einzelnen, die Gemeinschaft

aber fühlt dadurch ihre Grundlagen mitbeschädigt.

Die Psychologie kann nun von Verbrechen erst reden, wo dem
Schädiger die Gemeinschaftsbedingungen, die er verletzt, bekannt

gewesen sind. Unvertrautheit mit den Gesetzen schützt zwar justiz-

praktisch nicht vor Strafe, aber es sollte rechtstheoretisch vor der

Einreihung unter die Verbrecher schützen. Denn es gibt kein Ver-
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brechen, das nicht irgendwann und irgendwo einmal sanktioniert

oder mindestens geduldet gewesen wäre; und wenn ein Mensch aus

niederer (lemeinschaftsentwicklungsphase in eine höhere unver-

mittelt hineintritt und die Sitten jener innerhalb dieser übt, so wird

er sehr bald mit den Existenzbedingungen der neuen Gemeinschaft

in Konflikt sein, ohne doch verbrecherisch zu handeln. Das Um-
gekehrte gilt übrigens nicht minder: Der Westeuropaer, in den

Orient versetzt, wird genau so leicht „Verbrecher" (im praktischen

Sinne) an orientalischen Gesetzen, wie der Neger, den man in

die moderne Kultur bringt Von Kriminalität, von Verbrechertum

kann unter allen Umständen nur die Rede sein, wo eine bewufite

Verletzung der sozialen Lebensbedingungen mit oderdurchSchädigung

einzelner stattfindet

Dieses „mit oder durch Schädigung einzelner" darf nie ver-

gessen werden, denn ohne diese Schädigung liegt selbstverständlich

nicht der kriminelle Tatbestand vor. Die Auflehnung gegen die

Gemeinschaftsgesetze kann sich in sehr verschiedenen Formen voll-

ziehen, und die ganze Politik ist ja weiter nichts als der Kampf
zwischen denen, die mit den <,a-ltenden Gemeinschaftslebensprinzipien

zufrieden sind und denen, die sie verändern wollen. Nun ist

sicherlich die Grenze zum Verbrechen fliefiend, wo diese Veränderung

sehr rasch und gründlich beabsichtigt wird. Die Geschichte hat

nachträglich so manches als „politische Tat" oder „politische Not-

wendigkeit" geheiligt, was im Augenblick seines Geschehens ein

Verbrechen war. Im allgemeinen empfindet man den verbreche-

rischen Giarakter einer Handlung als desto deutlicher ausgedrückt,

je deutlicher die Auflehnung gegen die Gremeinschaftsprinzipien

vereinzelt und je weniger sie durch voraufgegangene Handlungen

des Geschädigten motiviert erscheint. Man stelle nur den Tyrannen-

mord, den Rachemord und den Raubmord nebeneinander, um diese

Unterschiede in der „Schwere" des Kriminellen sofort herauszu-

finden.

Lombroso hat nun die Theorie aufgestellt, da6 die kriminelle

Auflehnung gegen die Gemeinschaftsprinzipien das S) rnptom einer

abnormen Gehirnbeschaffenheit, der Verbrecher ein geborener Ver-

brecher, richtiger ein geborener Hirnkranker sei. Dieser Lehre hat

von Liszt die Ansicht gegenüber gestellt, daß die psychische Ab-

normheit, die im kriminellen Handeln sich offenbare, auf die Ein-

wirkungen abnormer Erziehungsfaktoren und am meisten abnormer

Lebenserfahrungen zurückzufuhren sei Da0 Lombrosos Meinung in
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der biologischen Linie liegt, bedarf keines Beweises; wie weit Liszt's

Meinung in die sozialpathologische Linie fallt (was sie selber für

sich beansprucht), wäre noch zu prüfen.

Abnorm ist ein vieldeutiges Wort; es schillert zwischen „un-

gewöhnlich" und „krankhaft" hin und her. Der Verbrecher handelt

ohne Zweifel sehr ungewöhnlich, mit einem ungewöhnlichen Fühlen

und mit ungewöhnlich geringer Überlegung— denn die Schädigung

fallt ja iast stets auf ihn zurück. Aber gerade, wenn Liszt recht

hat, wenn der Verbrecher unter der Einwirkung ungewöhnlicher

Lebenserfahrungen gestanden hat: 80 ist, psychologisch gesehen,

sein Handeln vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, sondern eher

konsequent zu nennen, und für eine pathologische Bewertung läge

nicht der mindeste Anhalt vor. Das Verbrechen eine sozialpatholo-

gische Erscheinung nennen, würde dann heißen: ungewöhnliche

Lebensumstände, die die Gemeinschaft einzelnen bietet, als i)atho*

logisch klassifizieren — und damit hätten wir gerade jene An-

wendung des Terminus „sozialpathoiogisch" vor uns, die wir als

eine unter allen Umständen wissenschaftsfeindliche zurückweisen

mußten : das Verbrechen präsentierte sich uns als der Morbus Lisztii,

wie das Großgrundeigentum als der Morbus Oppenheimeri. Die

Wahrheit liegt aber in der Mitte.

Lombroso wird allem Anschein nach recht behalten, und

V. Liszt wird auch recht behalten: jeder zu einem Teil. Die

Erfahrung scheint uns doch immer deutlicher darauf hinzuführen,

daß die meisten Verbrechematuren von recht erheblicher Abnormität

sind. Aber abgesehen von einer ganz kleinen Gruppe die schon

in der Kindheit die deutlichen Symptome jenes noch so wenig ge-

klärten Erscheinungskomplexes darbot, den wir „moralischen

Schwachsinn" nennen, zeigt sich die Abnormität als eine an sich

unbestimmte. Hier war dann der Punkt, wo die sozialpsychischea

Einwirkungen beginnen konnten. Das besondere Gemeinschafts-

leben, dem diese Naturen eingefügt wurden, fand reaktive Abnor-

mität vor und entwickelte aus ihr durch seine Einflüsse die Kriminali-

tät Dieselben Menschen, frühzeitig in andere Lebensbedingungen

versetzt, hätten vielleicht in anderer Art zu besonderlichen Gliedern

der Gesellschaft sich entwickeln können: zu außergewöhnlicher

Sensitivität, oder zu außerordentlicher Energie, oder zu außerge-

wöhnlicher Ermüdbarkeit — sie hätten Künstler, Unternehmer,

Neurastheniker werden können. Denn so wenig hier der Satz

aufgestellt werden soll, daß Künstlertum, überhaupt Talent etwas
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Pathologisches sei, so ist doch daran nicht zu zweifeln, daß einen

beträchtlichen Bruchteil unter den außergewöhnlichen Begabungen

Menschen bilden, an denen auch sonst deutliche abnorme Zeichen

dem Kundigen bemerklich werden. Kurzum, sie alle sind, und

gleich ihnen ist die kriminelle Seelenverünsung: das Ergebnis reak-

tiver Abnormität; die Beschaffenheit dieser Abnormität zu ergründen,

ist biologische Aufgabe — den sozialpsychischen Momenten aber

nachzuspüren, die der reaktiven Abnormität den Weg zur Kriminali-

tät gewiesen haben, verbleibt der sozialpatholog^hen Arbeit Denn
auf der einen Seite: so wenig Lombroso uns die Besonderheit

der Genialität als eine epileptoide plausibel zu machen wußte (nur

der Einsicht in* die allgemeine Abnormität des Genialen hat er

wichtige Dienste geleistet), so wenig brachte er uns einen Beweis

lur die Auffassung der kriminellen Abnormität als einer von vorn-

herein besonderen, unabwendbaren — produktiven, fiir die Allein-

berechtigung also auch der biologischen Problemstellung gegenüber

den Phänomenen des Verbrechens. Und auf der anderen Seite: es

spricht nichts dafür, daß materielles und moralisches Elend allein

die Kriminalität zu schaffen vermag, wie die als „moderne Kriminal-

theorie" sich einfuhrende Lehre von liszts es sich vorstellte. Aus
diesem selben materiellen und moralischen Elend gehen tausende

von Menschen hervor, die zwar keine besonders hohe Kultiviertheit

erklimmen, sondern meist als rohe Arbeitstiere ihre Existenz fristen,

die aber doch ihr Leben lang von allen verbrecherischen Ver-

imingen sich sauber halten, in ihrer Art rechtlich und gut emp-

findende Geschöpfe. In den Massenquartieren der Großstadt-Peri-

pherie wimmelt alles das durcheinander; und wie oft ist der eine

Sohn der kleinen Leute ein braver Kerl, und der zweite ein rasch

verkommendes Subjekt — weil jener eine zufriedene Durchschnitts-

kreatur, dieser aber eine abnorme Individualität ist, deren über-

durchschnittliche Bedürfnisse mangels anderer Erfüllungen in der

Kriminalität ihren Ausdruck finden.

Also: es gibt Verbrechen, die S3maptome biopathologischer

Ver&ssung, Taten des geborenen Verbrechers sind, Kriminalität als

produktive Abnormität — absolut biologische Fragestellung

gegenüber dem Kriminellen; es gibt weiter Verbrechen, die lediglich

sozialpsychologischer Natur sind, z. B. Ausübung von Sitten

einer Gemeinschaft im Rahmen einer ihr unähnlichen; zwischen diesen

beiden Grenzmöglichkeiten aber erstreckt sich das Feld, das wahr-

scheinlich die Mehrzahl aller Verbrechen umspannt, das sozial-

Digitized by Google



306 Willj Hellpach,

pathologische Feld, und zu ihm rechnen wir alle kriminellen

Handlungen, die der Ausdruck einer durch gewisse sozialpsychische

Einwirkungen zur Kriminalität entwickelten reaktiv abnormen Seelen*

anlagen sind. Auch hier ist das logisch Entscheidende die Krank-

haftigkeit des Objekts; und wiederum wird es der praktischen

Entscheidung von Fall zu Fall vorbehalten bleiben, wie weit der

sozialpathologische Fragengang von jenem Pathologischen nach

vorwärts und rückwärts, zu Ursachen und Wirkungen hin, ins ein-

fach Sozialpsychologische hinein sich fortsetzen mag.

Die Daseinsberechtigung einer Wissenschaft hängt sicher nicht

von logischen Erwägungen, sondern lediglich von praktischen

Leistungen ab, und so bilde ich mir nicht etwa ein, mit diesen

Betrachtungen dem, was Sozialpathologie genannt werden kann,

einen grundlegenden Dienst zu leisten. Vieles von dem, was in den

einzelnen Exempeln hier angedeutet wurde, wird in nachbarlichen

Disziplinen seine Bearbeitung finden, und unsere sozialpathologische

Einsicht kann als recht umfassend gedacht werden, ohne daß
doch gerade eine Sozialpathologie als Disziplin geaicht zu sein

braucht

Nur muß dann doch Klarheit über die Fragestellungen
herrschen.

Diese Notwendigkeit aber wird gerade durch eine wissen-

schaftsgeschichtliche Komplikation unserer Tage bedroht Wir be-

rührten schon andeutend jene logische Parteiung, welche die histo-

rischen Wissenschaften der naturwissenschaftlichen (oder konstruk-

tiv-psychologischen) Bcgrißsbildung entrückt sehen — oder (auf

der Gegenseite) gerade mit besonderem Nachdruck unterworfen

wissen will. Dadurch im Bewußtsein ihrer logischen Zugehör^keit

unsicher gemacht, d. h. unklar, ob sie nun ein Stück Psychologie

oder ein Stück Geschichte, Geistes- oder Kulturwissenschaft usw.

sei, konnte die junge Sozialpathologie sich leicht der unzweifelhaften

und unbezweifelten Naturwissenschaft in die Arme werfen, nämlich

eben jener biopathologischen Forschung, welche ihrerseits neuestens

mit Rührigkeit an die Probleme des Gemeinschaftslebens herange-

treten ist') Wir aber sahen an allen Exempeln, wie — ungeachtet

*) Archiv f. Rassen- u. GeseUscbaAsbiologie , I u. II; — sowie die aus dem
Jenaer Preisausschreiben benrorgegangenen Publikationen.

Digilized by Google



Sosialpatbologie all Winensehaft. yyj

alles befruchtenden Hin und Her des Problemaustausclies— gerade

nach dieser Seite hin die Grenze des Sozialpathologischen scharf

markiert werden mufi, wenn nicht sein Daseinsrecht überhaupt

fragwürdig werden soll Solche Sorgen and nicht blo6 theoretischer

Art; wer den Dingen, von denen hier gehandelt wurde, näher tritt,

wird sie praktisch in sich erleben. Mich bewegen seit Jahren sozial-

pathologische Fragestellungen; und so oft sie sich mir verdunkelten,

&nd ich die Einmischung biologischer Probleme schliefilich als Ur-

sache der Störung. Beim Durchgehen so mancher biologischen

Betrachtungen bemericte ich hierzu das Analogon — den p^cho-

logischen Fremdkörper. Gerade aber weil die beiden Linien der

Untersuchung so sehr auf wechselseitige Hilfe angewiesen sind, ist

ihre logische Sonderung mit aller Strenge zu fordern, denn nichts

verbürgt den Frieden zwischen Nachbarn schlechter, als vermeintliche

Ansprüche auf des anderen Bereich oder herrenloses Zwischenland.

Darum hege ich die leise Hoffnung, daß mein skizzenhaftes Be-

mühen den Bedürfnissen der biologischen Pft>blematik schließlich

ebenso dienstbar gewesen sei, wie denen der sozialpathologischen,

in deren Interesse es von vornherein unternommen ward.

Daß aber (von aller „Disziplin" abgesehen) die sozialpathologische

Fragestellung da und wert sei bearbeitet zu werden: das lehrt

ein einziger unbefongener Blick auf die praktische Situation, die

schließlich über alle Logik souverän und für alle Logik be-

stimmend ist

ürchiv für SorialwiucBMhmfk n. SotialpoUtik IIL (A. f. aoz. G. u. Sc. XXI.) a. 21
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Studien zur Entwicklungsgeschichte des

nordameriksLnischen Proletariats.

Von

WERNER SOMBART.

IL Die politische Stellang des Arbeiters.

T.

Im folgenden will ich den Versuch machen, die Tatsache, claB

es „keinen Sozialismus in dea Vereinigten Staaten" gibt — in dem
Sinne, in dem ich es in dem vorigen Aufsatze entwickelt hatte —
aus den eigentümlichen Bedingungen zu erklären, unter denen das

amerikanische Proletariat lebt und zwar zunächst (weil es in der Tat

das „nächstliegende" für jeden Beobachter ist) aus der Eigenart de»

politischen Lebens.

Vorher muß ich jedoch noch eines Gedankenganges Erwähnung

tun, dem man gelegentlich begegnet, wenn von den hier zur Er-

örterung stehenden Dingen die Rede ist. Man hört nämlich wohl

die Meinung äußern, daß das Fehlen des Sozialismus in Amerika

gar nicht in der Eigenart des amerikanischen Lebens begründet sei»

sondern vielmehr seine Erklärung in der besonderen Veranlagung^

der anglosächsischen Rasse finde, aus der im wesentlichen

das amerikanische Proletariat bestehe. Diese aber sei „von Natur^

für alles, was nach Sozialismus ausschaue, unempfänglich. Dieses

Räsonnement ist zwiefach falsch: erstens ist die „anglosächslsrhe"

Rasse gar nicht „von Natur" sozialistischen Ideen unzugänglich : Be-

weis: die stark sozialistisch gefärbte Chartistenbewegung im England

der 1830er und 1840er Jahre, die Entwicklung der australischen

Kolonien und selbst des Mutterlandes in den letzten Jahren; zweitens

besteht das nordamerikanische Proletariat gar nicht ausschließlich
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oder auch nur vorwiegend aus Angehörigen der (^anglosachsischen"

Rasse. Wenn es (was im großen ganzen wohl der Fall sein dürfte)

zulassig ist, aus den allgemeinen ZifTem der Einwanderungs- und

Fremdgebürtigkeitsstatistik auf die Zusammensetzung des Proletariats

zu schUefien (besondere Ermittlungen der Herkunftsverhältnisse be-

stehen meines Wissens für dieses nicht), so ergibt sich folgendes Bild:

von der eingewanderten Bevölkerung in den Vereinigten Staaten beim

Zensus von 1900 stammten aus England nur 8,1 Proz, aus Schott*

land 2,3 Proz., dagegen aus Deutschland 25,8 Proz., aus Irland

15,6 Proz., aus Rußland und Polen 7,8 Proz.') usw. Ähnlich ist das

Verhältnis der von fremdgeborenen Eltern abstammenden Personen.

Deren Anteil an der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung betrug

(1900) 384 Ph>z.; an diesen 384 Proz. partizipierte England und

Wales nur mit 3,6 Proz., Schottland mit 1,0 Proz., dagegen wieder

Deutschland mit 11,3 P^oz., Irland mit 84 Ptoz. Speziell ftir die

gewerblichen Berufe betrug der Anteil der von fremdgebürtigen

Eltern stammenden Personen 56,2 Proz., davon entfielen auf England

und Wales $,8 Proz., Schottland 1,6 Ptoz., dagegen auf Deutschland

16,1 Proz., Irland 11,7 Proz.*] Aber selbst wenn man die Gesamt*

einwanderung im 19. Jahrhundert ins Auge faßt, ist der Anteil der

anglosächsischen Rasse geringer, als man anzunehmen geneigt ist;

er beträgt (sogar einschließlich der Irländer, die sicher mehr als die

Hälfte davon ausmachen) nur 33,58 Proz. g^n 24,16 Yroz. deutsche

Einwanderung.

Es gibt also Millionen Menschen in Amerika, die noch während

des letzten Meoschenalters aus Ländern eingewandert sind, in denen

der Sozialismus in Blute steht: allein die Deutschen oder von

deutschen Eltern stammenden erwerbstätigen Amerikaner bezifTem

sich (1900) auf 3 295 350, von denen in der Industrie — also gewiß

zum größten Teil ak Lohnarbeiter ~ 1 142 131 tätig waren. Warum
sind diese Millionen (wenn man schon annehmen wollte, daß die

„Angtosachsen" immun gegen den Bazillus des Sozialismus seien)

nicht auch in Amerika Sozialisten?

Es wird also das Argument der Rassenzugehörigkeit bei der

Erklärung des uns interessierenden Sachverhalts auszuscheiden sein.

'1 Du- oitizicllcn Kinwundrrun^s/inVrn haben ncutrdiiiijs eine gute lk*arl>cit\mfj

gefunden durch Dr. II. Schwrgcl, k. und k. Vi/ckonsul in Chicago, l)ic lün-

«raodcrung in die Vereinigten Sutten von Amerika in der Zcii.schnlt für Vulkswirt-

Kbaft, SotEialpolilik mä Verwaltuac, Bd. XIII (1904;.

*} Oecttpatiofu aX the XII. Census. Washington 1904, pag. C u. CIII.

21»
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Vielmehr legt es gerade die bunte Zusammenwürfelung der amerika«

nischen Bevölkerung , die gleichwohl ganz gleichartige Züge der

Entwicklung aufweist, nahe, deren bestimmende Momente in der

Besonderheit des amerikanischen Lebens zu suchen. Ich sagte

schon, daß ich diesen Besonderheiten zunächst in der Gestaltung des

politischen Lebens nachgehen wollte.^)

') Die folgenden Ausführungen erbeben ganz und gar nicht den Anspruch,

Uber die poUtiscben Zmtinde in den Vereinigten Staaten insonderlieit die eigen-

tfinlichen PaiteiverhSltnisae des Landet neues Licht zu verbreiten. Vielmehr sttttst

sich die Darstellung durchgehends auf das reichhaltige Material, das in der umfang«

reichen Literatur zusammengetragen und teilweise auch schon verarbeitet ist. Was
ich neu hinzubringe, ist lediglich der Gesichtspunkt, unter dem ich die bekannten

Tatsachen gruppiere. Dieser Gesichtspunkt ist durch die Fragestellung, von der

ich ausgehe, gegeben. Aus der unübersehbaren grofien Literatur hebe ich folgende

neueren Werke hervor, die zur allgemeinen Orientierung genügend sind: das

Standard-work von James P» rycf, 'l'he American Commonwealth. 2 Vol. London

1889 (seitdem in vielen Tausenden aurgplef;;t) , stellt natürlich oV»enan , wo es

sich um den Totalüberbiick über das (•tientlichc Leben der N'crciniglen Staaten

bandelt. Eine Art Fortführung und Erweiterung des Bryceschen Buches stellt das

Werk von M. Ostrogorski, Democracy and tfae Organisation of political parties.

Translated from the french (3 VoL London 1902) dar, das Brjfce selbst mit einer

Einleitung versehen hat Der zweite Band dieses bedeutenden Werkes behandelt

Amerika. Hier findet sich fQr das Studium der amerikanischen ParteiverhSltnisse

ein so reichhaltiges Material (der Band umftAt 793 Seiten Grofioktav), wie es nur

immer der Forscher wünschen kann. Und was die Technik der Parteiorganisation

anlangt, ist dem Buche Ostrogorskis wohl kaum etwas hinzuzufügen. Freilich : eine

Geschichte des Farlciwc<;rns in den U.S. A. bietet uns auch Ostrogorski nicht. Die

fehlt so viel ich sehe bis heute, (ianz unzulänglich und rein äußerlich chronistisch

gehalten ist — trotz »^eine.s stolzen Titels — das Ikich von James H. Hopkins.

A History of political ])arlit's in the Lniled States. Heing an account of the po-

litical parties since the foundation of the govemment ; togcther with a consideration

of the conditions attending thetr formation and development and with a reprint

of the several party platforms. New York 1900. Das Buch ist immerhin von Nutzen

erstens wegen des im Titel erwähnten Abdrucks der Programme simtlicher Parteien,

zweitens wegen der statistischen Angaben Uber das Stimmenverhiltnis der Parteien

von Anbeginn an. Ein gescbeidtes kleines Buch ist das von John Jay Chap>
mann, Govemment and Democracy. London 1898 im Amerika unter dem Titel

erschienen: „Causes and Consequences"). Das große Werk v. Holsts, Verfassung

und Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika — liishcr ; Hände, Berlin

1873— 1891 — kommt dai;ej;en für die in dieser Studie vcrlolj^ten Zwecke in

sehr geringem L'nit.ingc in lietracht, da es zeitlich die Darstellung einstweilen nur

bis zum Bürgerkriege tühil und sachlich denjenigen l'roblemen, die im Mittelpunkte
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n.

In den modernen Staaten wird es in dem Maße, in dem das

öffentliche Leben sich kompUziericr ^'estaltct und die Demokrati-

sierung der Verfassung; zunimmt, ininu r srhwicrij^cr
,

poHtische

Ideen anders als im Rahmen einer rartciorj^anisation zu vertreten.

Das ^ilt für kein (iemeinwcscn bc|:jrciflichcr\vcisc so sehr wie für

die X'ercinigten Staaten. Sind sie doch der einzige (iroßstaat mit

wirklich demokrati^scher X'crfassunj^, in dem die poUtischcn X^erhält-

nisse durch die bundesstaatliche Organisation noch eine weitere

Komj)Hzierung erfaliren.

„Ein Großstaat" : zwanzigmal so groß wie das Deutsche Reich

— „mit wirklich demokratischer Verfahsung", was folgendes besagt:

das allgemeine Wahlrecht besteht jetzt als Regel in allen Staaten

der Union. Die noch geltenden Beschrankungen sind unbeträcht-

lich. Aus diesem allgemeinen Wahlrecht gehen aber nicht nur wie

in den europäischen Staaten (mit Ausnahme der Schweiz) die ge-

setzgebenden Körperschaften hervor, sondern auch — und das ist

die Pointe — fast alle höheren Verwaltungslx-amte und höheren

Richter, Überall wird der oberste Beamte des Staates — der

Govcrnor — durch Wahl bestimmt, seine Amtsperiode beträgt (in

ungefähr gleichviel Staaten) 4 oder 2 Jahre. Die Mehrzahl der

Staaten wählt auch den Lieutenant e lovernor, also den Stellvertreter

des Governor. Die obersten Richter werden in zwei Drittel der

Qmerer Interessen stehen» nur geringe Anfmerkaankeit widmet. Dem Plane des

Riesenwerks gemlA soll erst der dritte Teil (die orliegendcn 5 Binde schlieAen

den ersten Teil noch lange nicht ab) „die aktuellen politischen und soiiftlpdlitischen

Zuslinde besprechen". Mittlerweile hat der Verfasser einen kuizen Abrifl des Staats-

rechts der Vereinigten Staaten in Marquards Handbuch des öffentlichen Rechts pu-

blitaert

Aus der französischen Literatur, die sdt Tocquevilles Meisterwerk den inner-

politischen Zuständen der Vereinigten Staaten stets ein besonderes Interesse zuge-

wandt hat, sind von ncurrf'n Srhriftt n verwertbar das Werk von Claudio Janct,

das zuerst 1875 erschienen und im Jahre 1S93 von Walter Kampfe u. d. T.

Die Vertinijjtcn Staaten Nordamerikas ( ! 1 in der Ciej^enwart. Sitten, Institutionen

und Ideen seit dem Sc/cssiunskriegc, breiburg i. Br., neu bcarbeiiel und beir.iciiilicli

erweitert herausgegeben ist. Natürlich ist das Buch wegen des radikal-katholischen

Standpunkts seiner V«rfMser mit Vorsicht su benutsen. Ein refchcs Material enthilt

femer das grofle Werk von Auguste Carliers, La republique americaine, Etats

Unis: Institutions de TUnion, Institutions d'Ctat, Regime municipal, systimes judi>

ciaires etc. 4 tomes. Paris 1890.
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Staaten — in allen West- und Südstaaten, New York, Pennsylvanicn

und Ohio — ebenfalls durch das Volk und ebenfalls für kurze

Termine gewählt Daß auch der oberste Beamte des Reichs und

sdne Stellvertreter aus öffentlichen Wahlen hervorgehen, ist be-

kannt.

Zu diesen Reichs- und Staatswahlen gesellen sich nun aber

noch die Wahlen zu den „Grafschafts-" und Stadtparlamenten, so-

wie die Wahlen verschiedener Beamten der Lokalverwaltungen, ins-

besondere des Mayors.

So kann ein gewissenhafter Bürger ein gut Teil seines Lebens

mit „Wählen" verbringen. Denn man mache sich nur klar, wieviel

Wahlgelegenheiten z. B. in einem Staat wie Ohio zusammenkommen:
Es sind zu wählen: «

1. Bundesämter: einmal alle 4 Jahre : der Praddent —
^itmal alle 2 Jahre: die Mitglieder des Repräsentantenhauses;

2. Staatsämter: einmal jährlich: Mitglieder der Board

of Public Works (auf 3 Jahre) ;
Mitglieder des obersten Gerichts-

hofs (auf 5 Jahre) — einmal aUe 2 Jahre: der Governor des

Staates Ohio; der Lieutenant-Govemor; der Staatssekretär; der

Seil at /Sekretär (Treasurer); der Oberstaatsanwalt; die Staatssenatoren

(Mitglieder des Oberhauses des Staates Ohio); die Abgeordneten

(für den Landtag des Staates Ohio) — einmal alle 3 Jahre i der

Staatskommissar für das Schulwesen; der Clerk*) des obersten Ge-

richtshofs — einmal aUe 4 Jahre: der „Auditor".

3. Distriktsämter: einmal alle 2 Jahre bzw. alle 5 Jahre

(auf je 6 bzw. 5 Jahre) die Richter der mittleren Gerichte (Circuit

Judge und Judge of the Court of Common Pleas) einmal alle

10 Jahre: die Mitglieder des Board of Equalization.

4. „Grafschafts'* (County-) Ämter: einmal Jährlich:

die County Commissioners (auf 3 Jahre), die „Krankendircktoren"

(Infirmary Directors, auf 3 Jahre) — einmal alle 2 Jahre: Trea-

surer; Sheriff; Coroner; einmal alle 3 Jahre: Count>' Auditor;

Recorder; Surveyor; Judge of Probate; Clerk of Court of Conunon
Pleas; Prosecuting Attomey.

5. Städtische Ämter: einmal jährlich: Mitglieder der

') Die spesifisch amerikanischen (bsw. englischen) Ämter filhre ich in der eng*

lischen Beteidwung an, ohne eine Verdeutschung (die oA sehr umslindlich sein

würde) sn versuchen. Fttr das, was die Übersicht erweisen soll, genügt ja aueh die

Kenntnisnahme von der Existenz jeder der zu wählenden Beamtenkategorie.
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Polizeidirektion (Board of Police Commissioners) in den meisten

Städten ;
Mitglieder der Armen- und Krankenhausverwaltung (auf

3 Jahre); die Aufsichtsbehörde für die Wasserwerke (trustee of

water works) (auf 3 Jahre) — dmrtal alle 2 Jahre: der Ober-

bürgermeister (MayorK der City Clerk, der Auditor; der Treasurcr;

der Solicitor; der Police Judge (in den größeren Städten); der

Proscruting Attorney of the Police Court (in größeren Städten);

der Clerk of Police Court (in größeren Städten); der City

Commissioner (in Städten zweiten Ranges); der Marshall (nicht in

den größeren Städten); der Street Conmiissioner; der Civil Engineer;

den Branddirektor (Fire Surveyor); der Superintendent of Markets.

Die zulctztgenannten 3 Amter können vom Stadtrat entweder be-

setzt oder als Wahlämter qualifiziert werden. Sonst aber ist die

lange Liste der hier aufgezählten Beamten direkt vom \^olk zu

wählen ! Dabei sind noch diejenigen Amter ausgelassen, die sich

nur in einer der beiden Großstädte — Cincinnati oder Cleveland —
finden. Trotzdem ergeben sich schon folgende Wahlgänge:

7 Wahlen sind jährlich vorzunehmen,

21—26 „ „ alle 2 Jahre „

8 I» M » 3 » «

2 w n » 4 »» »»

2 n n n 5 bzw. 10 Jahre „

Das macht einen Durchschnitt von 22 Wahlen, die jeder Bürger

im Laufe eines Jahres vorzunehmen hat Nicht daß er 22 ver-

schiedene Male zur Urne gehen müßte (es werden vielmehr öfters

die Wahlen zu verschiedenen Amtern auf einen Tag gelegt); aber

er muß doch jedes Jahr 22 Männer auswählen, die er für je ihr

Amt qualifiziert erachtet

Diese Anforderung an die Leistungsfähigkeit des normalen

Bürgers braucht nur festgestellt zu werden, um in ihrer Unerfüll-

barkeit erkannt zu werden. Bedenkt man nämlich, daß ein be-

trächtlicher Teil der Wahlen über ein größeres Gebiet einheitlich

erfolgen soll — die meisten der amerikanischen „Staaten" sind größer

als Bayern, Baden und Württemberg zusammen, einige erreichen den

L^mfang des Königreichs Preußen, ja den des Deutschen Reichs —
daß also (wenn nicht völlige Konfusion herrschen soll) eine Ver-

ständigung über die aufzustellenden Kandidaten zwischen den Be-

wohnern einer Stadt, einer Grafschaft, eines Staates (und bei der

Präsidentenwahl der ganzen Union) herbeigeführt werden, daß für

•
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den aufgestellten Kandidaten Stimmung gemacht werden mufi, so

bedarf es keiner langen Überlegung, um einzusehen, daß der einzelne

Urwähler bei diesen Vorgängen unmöglich sich selbst überlassen

bleiben kann, daß vielmehr Leute da sein müssen, die einen Lebens-

beruf daraus machen, unausgesetzt sich mit dem Problem der

Wahlen zu beschäftigen : sei es, um geeignete Kandidaten ausfindig

zu machen, sei es um einheitliche Listen aufzustellen, sei es um die

Wahl der aufgestellten Kandidaten zu betreiben.

In den Anfangen der amerikanischen Demokratie — als die

Zahl der Wähler ebenso wie die Zahl der Wählämter noch gering

waren, etwa bis zum Jahre 1824— wurden die Wählermassen von den

gesetzgebenden Körperschaften selbst geleitet. Diese bildeten in

ihrer Mitte Komitees— den Congressional bzw. Legislative Caucus —

,

von denen die Kandidaten aufgestellt wurden, deren Wahl man dem
Volke empfahl.

Als dann mit dem Beginn des dritten Jahrzehnts des 19. Jahr-

hunderts die demokratische Flutwelle kommt, wird auch diese

Funktion (der Leitung der Wählermassen i „demokratisiert", d. h.

von oben nach unten verlegt. Ks sind zuerst cinii^'c Demagogen
in dem mehr und mehr anwachsenden New York mit seiner bunt

zusammengewürfelten Bevölkerung, die sich der W'ahlmaschinerie zu

bemächtigen trachten — der Name des bekannten Aaron Burr steht

an der Spitze — und die mit Hilfe einer Schar abhängiger Krea-

turen die berüchtigte Tiilde der Berufspolitiker organisieren, in deren

I landen seitdem das „(leschäft" der Politik in den Vereinigten

Staaten ruht und deren Herrschaft in dem Maße sich festigt, als

die Wahlmnschincrie komjilizierter wird und die anständige Ge-

sellschaft sich mehr und mehr von der Teilnahme an der l'olitik

zurückzieht.

Die „Arbeit" der Berufspolitiker — der „Politicians" — ist nun

aber in der Tat eine ganz enorme. Der Wahimechanismus, wie er sich

allmählich herausgebildet hat, ist etwa dieser: in je einem Wahlbezirk

werden von den Machern im Bedarfsfalle l rwählerversammlungen

einberufen — die sog. Primaries. In dieser werden (natürlich auf

Kommando der Veranstalten Delegierte gewählt, die dann zu den

sog. Conventions" zusammentreten. In diesen Conventions findet

die Nominieruntc der Kandidaten statt. Ist die Liste festgestellt, so

gilt es für sie Stimmung zu machen und am Wahltage die Wähler-

masse (die dann erst in die Erscheinui^g tritt) zur Wahlurne — den

Polls — zu schleifen. Ls müssen nun soviel „Conventions", also
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Dclcgicrtenversammlungen zusammentreten, als es Wirkungssphären

der zu besetzenden Amter gibt. Häuüg können in einer Delegierten-

versammlung — z. B. der State-Convention — eine ganze Anzahl

von Kandidaten aufgestellt worden — Governor, Lieutenant-Governor,

Staatssekretär, Schatzsekretür, Oberstaatsanwalt, Mitglieder des Ober-

landesgerichtes (Supremc Court) etc. Oft aber fallen die Wirkungs-

sphären der zu besetzenden Ämter nicht zusammen, dann sind mehrere

Delegiertenversammlungen zu bilden. So kommt es, dass unter Um-
ständen die Kette der Conventions sehr lang ist. Ks gibt dann tine

County Convention; eine Ward Convention (Stadtbezirksversamm-

lung in größeren Städten); eine City Convention; eine Ccmvenüon

fiir den Landtagswahlkreis (Icgistative assembly district Convention);

eine Convention für den Senatswahlkreis (senatorial district), in dem
die Mitglieder des Oberhauses jedes Staats gewählt werden; eine

fiir den Kongrefiwahlbezirk (congressional district), in dem die Reichs-

tagsmitglieder zu wählen sind; eine für die Gerichtswahlkreise (ju-

dicial Convention) und endlich die schon' genannte State-Convention

und für die Präsidentenwahl) die National Convention. Für dncn
Teil der Conventions werden die Mitglieder direkt in den Primaries

gewählt, fiir andere (State- und National Convention) von den Con-

ventions niederen Grades (den legislative districts-conventions).

Soll diese riesige „Maschine" einigermaßen gut funktionieren»

so muß eine gewaltige Masse brillant organisierter Berufspolitiker

unausgesetzt am Werke sein. In jedem Bezirk muß ein Stab ge-

schulter Arbeiter (die Workers) den eigentlichen Drahtziehern (den

wire puUers) zur Verfügung stehen, die selbst wieder von den

Obenregisseuren (den head wire pullers) in guter Ordnung gehalten

werden.

Und ebenso groß wie die Masse der Menschen müssen die Geld-

mittel sein, damit das ^ute Funktionieren der „Maschine" ermöglicht

werde. Ein paar Ziffern machen das ersichtlich: Biyce (2, 142)

schätzt die Kosten der Wahlen in New York in einem „gewöhnlichen"

(also keinem Präsidentenwahl-) Jahr auf 700000 Doli., von denen

290000 Doli, die Stadt träi^t. Die Wahlkampagne für die Mayors-

wahl in New York weist folgende Leistungen an Arbeit und Geld

auf : Tammany (die Organisation der demokratischen Partei) hielt

3700 Meetings ab, die Fusionierten (ihre Gegner) 4000. Tammany
beschäftigte 1500 Redner, die Gegner 250a Die Ausgabe fiir

Drucksachen betrugen dort 60OOO Doli., hier 10000 DolL weniger.

Für Umzüge und andere Demonstrationen zu Wahlzwecken wurden
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von beiden Parteien 25000 Doli, verausj^abt. Im «ganzen kostete

die Wahlkam pafjne Tammany 900000 Doli, den Fusionisten

500000 Doli.') Die Gcsamtausj^'aben für die Präsidentschafts-Kam-
paj^ne werden auf 5(X)0(:x)0 Doli, ^^eschätzt. Das also sind die

Leistungen, die eine Partei prästieren muß, die in Amerika ihre

„Ideen" verfechten will. Und es springt in die Augen, welche

Schwierigkeiten sich aus dieser Situation für die Gründung und das

Reüssieren einer Arbeiterpartei, einer „Sozialdemokratie" ergeben

müssen. Selbst wenn es sich um den Anfang des politischen Lebens

handelte. Xun kommt aber hinzu, daß die politische „Maschine"

in den Händen alteingesessener Parteien seit Jahren ruht. Die

Schwierigkeit für eine neue Partei verdoppelt sich also: sie hat

mit alten Parteien, die im Besitze sind, den Kampf aufzunehmen.

Welche besonderen Memmungen aus diesem Zustande sich für die

Entwicklung einer selbständigen sozialistischen Parteiorganisation

ergeben, verdient eine nähere Betrachtung.

III.

Von Anbeginn der Republik an beherrschen das öffentliche

Leben der Vereinigten Staaten zwei große, fast gleichstarke Par-

teien, deren Namen gewechselt haben: bis Anfang der 1820er Jahre

hießen sie Föderalisten und Republikaner (demokratische Republi-

kaner); dann (nationale) Republikaner, später Wighs und Demo-
kraten; seit 1856 Republikaner und Demokraten. Über ihre

Wesenheit werde ich an anderer Stelle dniges aussagen und dort

auch die Frage zu beantworten suchen, warum es gerade immer
zwei Parteien gewesen sind, die in den Vereinigten Staaten Be-

deutung erlangt haben. Hier will ich zunächst nur den Gründen

nachgehen, die die monopolartige Stellung der beiden herrschenden

Parteien erklären können; den Gründen also ihrer .-Xnziehungskraft.

Da wird wohl in erster Linie der Umstand in Betracht kommen,
daß sie über die nötigen Geldmittel verfügen, um die riesige

Wahlmaschine, von deren Kompliziertheit die Ausführungen auf

den vorigen Blättern eine Vorstellung gegeben haben, in Funktion

zu erhalten.

Die Gelder, mit denen die Parteien in Amerika arbeiten, ent-

stammen drei verschiedenen Quellen:

'1 Fltweed romcroy, M. .\., Why I do not join the SoctalUt Party,

lolcrnaüoual Socialisl Review. VoL II (1901,02), 647.
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1. Freiwilligen Beitr^en reicher Parteimitglieder und nll^cmcinen

öffentlichen Subskriptionen, wie bei uns. Nur dafi in Amerika das

Kapital, weil es unmittelbare Erfolge vor Augen sieht, geneigter

ist, mit großen Summen die Partei zu unterstützen, von der man
sich gerade die meiste Förderung verspricht. Es hängt, wie wir

noch sehen werden, mit dem inneren Wesen der Partcior<Tani.sation

in den Vereinigten Staaten zusammen, dass es bald diese bald

jene der beiden großen Parteien ist, die von einer und derselben

Kapitalmacht ihre Subsidien empfangt Die großen Trusts finanzieren

überall die Parteiuntemehmungen, aber die Standard Oil Company

oder sonst eine grosse Gesellschaft wird ihre Gelder in New \'ork

der demokratischen, in Pennsylvanien der republikanischen Partei

zufließen lassen, als derjenigen, die den Staat gerade beherrscht

oder in nächster Zeit zu beherrschen Aussicht hat Genug, daß

die Parteien bei den reichen Leuten des Landes große Summen
flüssig zu machen fortgesetzt imstande sind.')

2. Die Schätzung der Beamten in Stellung (assessments) gewährt

den Parteiorganisationen die zweite M^lichkeit, sich die erforder«

liehen Geldmittel zu verschaffen. Es wird ein bestimmter Prozent-

satz des Gehalts „für Parteizwecke" einkassiert. Bryce (2, 1 1 2) be>

rechnet für Ende der 1880 er Jahre das Jahresgchalt der städtischen

Beamten in New York auf ii 000000 Doli, das der 2500 Bundes-

beamten, die wenn zur gleichen Fiartd gehörig ebenfalls besteuert

w^en, auf 2500000 Doli. Eine Schätzung von 2% von diesen

Betragen bringt der Parteikasse 270000 Doli, also etwa i ^Z« MUl. Mk.

Selbst Schutzmanner, selbst Laufburschen und gewöhnliche Arbeiter

in Staatsanstalten werden von ihren Parteien in dieser Weise zur

Steuern herangezogen.*)

'
i
Dabei handelt es sich immer um st;ittlichr I'.rtrSj^e. In New York z. B. waren

Milte lUr 1890er Jahre 2100 ,,Korporationen" ansussij; mit einem GesamtkapilaI

von 2 Mill. Doli. Die meisten sind der herrschenden Partei ver])tlichtet und zahlen

ihren ,,I ricdcnspreis", der bei einzelnen bis 50000 Doli, beträgt. Vgl. Joseph

Bishop, The Price of the Peacc, in der Zeitschrift „The Centnry" Vol. 48.

'j Aä u tcnant had in the days of fcudaliätn to make occasional nioncy pay-

ments to his lord in addition to the military »ervice he rendered, so now the

American vaual mint render bis aids in money aa well as give kaighüy service at

the primaries, io the canvass, at the polls. His liabtlittet are indeed heavier than

thoae of the feudal tenaat, for the latter coold relieve himself from duty in the

field by the payment of icutage, while under the Machine a money payment nerer

discharge fron the Obligation to serve in the army of tiworken". Bryce 2, lia/13.
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3. Die Resteucrung der Kandidaten für die einzelnen Ämter

endlich liefert ebenfalls noch reichliche Geldmittel. Es besteht die

Sitte, daß jedermann, der aut eine Stellung reflektiert und als Kan-

didat aufgestellt zu werden wünscht, seiner Partei einen „Beitrag

zu den Unkosten" bezahlt. Dieser Beitrag ist recht beträchtlich.

Hr absorbiert meist einen vollen Jahresgehalt und mehr bei den be-

soldeten Amtern; ja in manchen Fällen ist er höher als die ganze

reguläre Kinnahme, die der Beamte während seiner Amtsdauer be-

zieht.') Die Höhe der Beträge, die solcherart in die Parteikasse

abzuführen sind, wird verschieden angegeben. Nach einer Preisliste,

deren Satze man häufig genannt findet,-') kostet in New York: eine

Richterstelle 1 5 000 Doli., ein Kongreßsitz 4fXX) Doli., eine Stadt-

ratsstelle 1500 Doli., die Wahl zum Stadtverordneten (Vx» bis

1 5CX) Doli. usw. 'Pammany bezieht aus diesen Beträgen ein liin-

kommen von jährlich 1 25 000 DolL, die Gegenpartei von beinahe

lOOOOQ Doli.

Die „Wahlzwecke", für die alle diese Gelder aufgebracht werden,

sind zunächst der Stimmenkauf pure et simple. Die meisten Neger-

stimmen, die Stimmen vieler ungebildeter Einwanderer aus halb

barbarischen Staaten, die Stimmen des großstädtischen Lumpenpro-

letariats sind notorisch käuflich und werden notorisch gekauft. Der

Preis schwankt, man rechnet durchschnittlich z. B. für eine Neger*

stimme 3 Doli.

Die gro6e Masse der Wahlstimmen auch des niederen Volkes

ist natürlurh auf diese plumpe Weise nicht zu haben. Aber in

breiten Schichten der ärmeren Bevölkerung weifi die Parteileitung

sich doch dadurch beliebt zu machen, daß sie Bedürftigen mit ihren

Gaben in Not und Trübsal beisteht: diesem wird ein Dollar geliehen;

jenem ein Eisenbahnbillett gratis verschafft; hier werden Kohlen an
kalten Tagen verteilt; dort ein Huhn zu Weihnachten geschenkt;

Kranken wird Arznei gekauft, bei Todesfallen wird ein Sarg zum
halben Preise besorgt usw. Und neben all dieser Fürsorge her

geht eine generöse Traktiererei in den Destillen — den Saloons —

,

*) So forderte der demokratiiche ,«Ring** im New York Qty 35000 DoU. fttr

dir Wahl zum Coraptroller, 5000 DoU. für die Wahl zum fStaats-)Scnator. Der

Gehalt des Comptroller betlägt loooo DoU. flir 3 Jahre, der eines Seaaton

1500 Doli, für 2 Jahre I

') Artikel „Assessmcnts" in der Amcr. Cyclop. of Pulitical Scicncr. VgU

daxu Bryce 2, 113, 139 ff. Ostrogorski, IV. Part 4. Chapter, V. Part. 7. Ch.
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WO Überhaupt vielleicht der wichtigste Teil des ganzen Wahlgeschafts

absolviert wird. Denn hier bearbeitet der Farteiagent, der „Worker",

der in keiner Kneipe fehlt (häufig ist es der Wirt selbst) auch

alle diejenigen, die auf anderem Wege als durch Geld oder direkte

Unterstützungen der oben erwähnten Art gewonnen werden sollen.

Jeder Wähler wird — wie es Ostrogorski treffend ausdruckt —
vom Worker bei seiner schwachen Seite gepackt: der will die poli-

zeiliche Erlaubnis für den Betrieb eines Straflenhandels oder die Er-

Öffnung eines Saloons haben; jener hat die Bauordnung verletzt oder

sonst eine Übertretung auf dem Gewissen: alles bringt die »JiAaschine"

in Ordnung, indem sie die maßgebenden Instanzen zugunsten ihres

Klienten beeinflußt, die ja selbst wieder (als gewählte Beamte!)

großenteils in ihrer Gewalt sind. Oder aber die Sache wird von

der anderen Seite angelaßt: die Partei verhängt Strafen über den

renitenten Wähler und gewinnt dadurch ihn zurück oder schreckt

wenigstens andere: sie sorgt, daß er — wenn er ein Angestellter in

einer Staats- oder Gemeindeanstalt ist — entlassen wird; daß —
wenn er Unternehmer ist — die Fabrikinspektion ihm schärfer auf

die Finger sieht Der Steuererheber prüft die Bücher des miß-

liebigen Händlers doppelt genau und entdeckt, daß er nicht voll

seine Abgaben bezahlt hat Der Schankwirt, der die Polizeistunde

nicht inne hält, bekommt sofort sein Strafmandat^) usw.

Die bisherigen Ausfuhrungen lassen bereits den Zirkel erkennen,

in dem sich das Parteiwesen in Amerika bewegt: weil die großen Par-

teien die Gelder haben, mit denen sie direkt oder indirekt die Wahl-

stimmen kaufen können, mit denen sie den großen Stab von Workers

bezahlen können ebenso wie den übrigen Apparat der Wahlmaschine,

mittels dessen die Wählerschaft beeinflußt wird, weil sie über aller-

hand Methoden verfugen, dem Anhänger zu nützen, dem Gegner zu

schaden: darum haben sie den großen Zulauf, darum besitzen sie

die große Anziehungskraft, darum haben sie das politische Monopol,

sei es daß sie an der Herrschaft sind oder begründete Aussicht

haben, das nächste Mal zur Herrschaft zu gelangen. Und: weil
sie diese Stellung einnehmen, weil sie im Bestze der Macht sind,

darum stehen ihnen die Mittel zu Gebote, zu segnen und zu ver-

dammen, darum verfugen sie über die nötigen Geldbeträge, um die

Wahlmaschine in Gang zu erhalten.

*) Siebe die Tortreffliehen Aniftthmngen bei Oi trog ort Ici im 6. und 7.

Knpitd des 5. TeUs.

Digitized by Google



320 Werner Sombart,

Dieser — (lir alle Aufienstehenden so verhängnisvolle — Zirkel

tritt nun aber noch viel deutlicher in anderen Zusammenhängen in

die Erscheinung.

Zunächst in den Vorteilen, die die herrschende Partei als Ver-

teilerin der Ämter ihren Anhängern bietet Das ist ersichtlich bei

allen Wählämtern. Jeder, der selbst oder iiir seine Freunde auf eine

solche Stellung reflektiert, mufi natuigemäfi das lebhafteste Bestreben

haben, der gröflten Partei anzugehören, jedenfalls einer P^ei, die

überhaupt Chancen hat, den Sieg zu erringen. Für Stellenjagcr

ist kein Platz in einer Partei, die ein Zehntel oder em Zwanzigstel

der Stimmen auf ihre Kandidaten vereinigt und — vielleicht einmall

— in zehn oder zwanzig Jahren die Majorität haben wird. Dieses

Räsonnement gilt nun aber keineswegs nur für die Wahlämter, son*

dem auch (ur die Mehrzahl der Ämter, die auf dem Wege der An-

stellung besetzt werden. Denn auch diese sind für die Anhänger

der herrschenden Partei bestimmt

Das sog. SpoUs'system herrscht in den Vereinigten Staaten

allgemein seit der Präsidentschaft Jacksons (1829—1833), während

es schon vorher in einigen Staaten, namentlich New York und
Pennsylvanien sich eingebürgert hatte. Es beruht darin, dafi die

Beute dem Sieger zufallt — „the spoils to the victor" l — d. h.

also im wesentlichen, daß die Ämter nicht nach Qualifikation, son-

dern unter Berücksichtigung der Parteizugehörigkeit des Bewerbers

besetzt werden. Bedenkt man, daß dieser Grundsatz für die höchsten

wie für die niedrigsten Stellungen im Reich, Staat, Gra&chaft und

Gemeinde gilt, für die Staatssekretäre und Fostdirektoren ebenso wie

für die Bureaudiener und Schutzleute, so kann man leicht ermessen,

welche umgeheure Anziehungskraft dadurch auf die Massen durch

diejenigen Parteien ausgeübt wird, die allein bei dieser ,3cute*

Verteilung" emstlich in Frage kommen, eben die beiden „grofien"

Parteien.*)

*) Dies Wort ist geprS^t vom Senator Marcy schon in den iSaoer Jahren.

*) Das Spoils-system herrsdit hevte in U.S. A. aidit mehr unhesehrinkL Die

50g. Civil Service rcforni, deren Ziel die Besetzung der Ämter nach der Qualifikation

des Kandidaten (die durch Ahlcgung eines Kxamens erbracht wird) brw. seiner An«

ciennitiit ist, h;U mit dem (icsetzc von 1S83 einen ersten Hrfol^^ erhielt. Danach

soll wenigstens ein Teil der liundcsamlcr in der l)e/eichnflcn Weuc besetzt werden,

der sog. ,,classitied srr\ ice", dessen Umfang die Präsidenten ( ! ) bestimmen. In

Wirklichkeit ist immer erst der kleinere Teil der Bundesämter auf diesem Wege

dem „Beatesystem" entzogen. Von den Staaten haben, soviel ich weifi, bisher nur
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Die Bedeutung dieses engen Zusammenhanges zwischen poli-

tischer Partei und Ämterverteilung kann (lir die Entwicklung der

Parteiverhältnisse in Amerika nicht leicht zu hoch angeschlagen

werden. Er verdient insbesondere Beachtung, wenn man, wie es

hier geschieht, den Gründen nachgeht, die die geringe Entfaltung

der sozialistischen Bew^ung plausibel machen sollen. Denn gerade

diese hat unter dem herrschendem System am meisten zu leiden.

Man kann als Arbeiter leicht Sodaldemokrat sein, wenn man
bestimmt weiß, dafi man doch nicht — auch wenn man dner
„staatserhaltenden" F^urtei angehörte— Gewerberat oder Ausstellungs-

kommissar oder Präsident des Reichsversicherungsamtes oder des

K. Statistischen Amtes wird. Wie man audi getrost (im ge-

heimen) als Postbote oder Schutzmann seinen sozialdemokratischen

Neigungen 6ponen kann, wenn man weiß, daß die Wahrschein-

lichkeit nicht groß ist, seines Amtes entsetzt zu werden.

In Amerika liegt die Sache anders. Hier fuhrt der Weg auch

zu den bescheidensten Ämtern, wie wir sahen, durch das Joch der

Parteizugehörigkeit Und alle, die auf ein ,J*östchen" im Staats-

oder Gemeindedienst spekulieren, müssen sich zuvor der „Partei"

ausliefern und zwar nicht nur am Wahltage sondern lieber noch

lange vorher als tätige Parteiarbeiter. Da wird dann die „Gesinnungs-

tfichtigkeit" auf eine arg harte Probe gestellt, der die meisten nicht

standhalten. Das wiederholt sich im großen bei den Arbeiteriuhrem,

den leitenden Gewerkschaftsleuten. Diesen winkt ein reicherer

Lohn, wenn sie der herrschenden Partei Treue schwören: ein gut

besoldetes Amt vom Fabrikinspektor hinauf bis zum Staatssekretär:

je nach der Bedeutung, die man dem zu Versorgenden beimißt Es
ist ein durchaus bewährtes Verfahren, das die herrschenden Parteien

zwei (New York und Ahsnchnietts) den Gedanken der Civil Service Reform auf-

gexriflen. Ebenso haben erst wenige SiBdte (unter den grofien Chicago, New Orleans,

S. Francisco, Philadelphia) das „merit system** eingeführt, viele aber auch nur auf

dem Papier wie Philadelphia, wShrend in anderen, wie rhicago, die Reform des

Amterwesens ernslr Fortschritte gemacht haben soll. V^l. dir Rcnorts of the

U. S. Civil Service l'onimission, Washington. Immerhin handelt es sich oticnhar

bis jetzt noch um erste Ansätze zur Beseitigung des Siioils"«) stom, die dessen im

Text hervorgehobene Bedeutung tür das amerikanische Parteilebeu einstweilen nur

unwesentlich herabzumindern vermocht haben. Dali eine weiter ausgedehnte Civil

Service Reform einen entscheidenden Einflufl auf den Gang des gesamten öffent-

lichen Lebens, insonderiieit auch auf die Stellung der grofien Parteien austtbeo

würde, kann aber keinem Zweifel unterliegen.
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seit Jahren mit bestem £rfo1g zur Anwendung bringen: die ein-

flußreichen Arbeiterführer durch Verleihung eines einträglichen

Amtes „unschädlich" zu machen. Wir können diesen Entmannungs-

prozeß bei einer ganzen Reihe der namhaftesten Führer verfolgen.

Im Augenblick soll der Präsident der Am. Federation of Labor —
in Deutschland Legien — zum Nachfolger Caroll D. Wrights, also

zum Direktor des arbeitsstatistischen Amtes ausersehen sein, während

John Mitchell, der siegreiche Bergarbeiterfiihrer, also etwa Sachse

in Deutschland, einen Unterstaatssekretarposten in Washington er-

halten soll.

Man hat festgestellt, dafi in solcher Weise in MassachuscUs

wälii ciid weniger Jahre 1 3, in Chicago 30 Arbeiterführer in Beamten-

Stellungen gelangt sind.

Da sei nun einmal einer „^Sozialdemokrat" und fordere ..den

Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung", wenn ihm unaus-

gesetzt tlas Hild einer fetten Pfründe vor Augen schwebt! Da
habe einer Sclbsiiosigkeit genug, am Abend seinen Gcfolgsmannen

die Aussichtslosigkeit der herrschenden Politik, die Notwendigkeit

einer sozialistischen Bewegung zu predigen, wenn ihm eben am
Nachmittage von dem ..Boss" einer der „großen" Parteien die Kandi-

datur für ein lukratives Wählamt angeboten oder ein fetter ,, Anteil

an der Beute" des nächsten Wahlsieges verheizen worden isll

Wenn aber solcherweise die einflußreichen Führer, jedesmal

wenn üt zu Macht und Ansehen unter ihren Grenossen gelangt sind,

für eine oppositionelle Arbeiterbewegung verloren gehen, so be-

deutet das nicht nur einen direkten Gewinn für die großen Parteien

soweit die Person des Führers und auch die Kreise der Arbeiterschaft

selbst in Frage kommt, die jenem Führer ihr Vertrauen schenkten,

sondern in viel weiterem Umfang eine indirekte Stärkung, weil mit

dem durch den Köder des Amtes eingefangenen Führer eine miß-
liche selbständige Arbeiterpartei einen schmerzlichen Verlust er-

fährt. Mit anderen Worten: die großen Parteien kapern icdrsmal

die Offiziere der etwa in der Bildung begriffenen sozialistijichen

Parteiorganisation vor der Nase weg.

In allen bisher besprochenen Fällen ist es das peisönliche Inter>

esse, ist es der Wunsch, sich in irgend einer Form für sich oder

seine guten Freunde einen Vorteil zu verschaffen, der den einzelnen

in die Arme der „großen" Parteien treibt

Nun sind es aber nicht nur persönliche Motive, die die grofie
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Masse an die alten Parteien fesseln. Sondern in gleich starkem

MaÜe kommen ideelle Moniente in Frage.

Da ist zunächst das alli^emeine ..politische Interesse", also das

Interesse an der Gestalt unt;^ des öticntlirhcn Lebens, das in Amerika

häufig genug den einzelnen dazu treibt, einer der „groLkn" I'arteien

sich anzuschlieik^n, nur weil es die „große" Partei ist, d. h. also

weil er nur mit ihrer Hilfe heften kann, eine ihm gerade am Herzen

liegende Reform durchzusetzen, einen ihn bedriickenden Übcistand

sofort zu beseitigen. Man muß sich, um das zu verstehen, den funda-

mentalen Unterschied klar machen, der zwischen den X'erfassungen

der europäischen Staaten (immer mit Ausnahme der Schweiz, für

die denn auch ähnliche Erwägungen zutreffen wie für die Vereinigten

Staaten) und der Verfassung der nordanierikanischen Union ob-

waltet. In den europäischen Staaten ist eine Einwirkung auf den

Gai^ des öffentlichen Lebens durch das Volk im besten Falle immer

nur auf dem langen Umwege der parlamentarischen Majoritäts-

bildung möglich. Man wählt Abgeordnete in das Parlament und

hofft in diesem eine Majorität zusammen zu bekommen, der sich die

Regierung dann anpassen wnrd: offenbar ein sehr langsames und

keineswegs immer radikales Verfahren.

Während sich dieser Umgestaltungsprozeß vollzieht, werden

aber im Parlament schöne Reden gehalten, um die Prinzipien der

Parteizum Ausdruck zu bringen und diese schönen Reden gewinnen eine

vm so größere Bedeutung je geringer die Aussichten auf eine wirk-

liche Beeinflussui^ der Staatsmaschinerie sind. Da hat es immer-

hin einigen Sinn, ein paar Ab'^^eordnete zu wählen, die zwar nicht

zur „Majorität" gehören, aber doch zum Fenster hinaus ihre ge-

sinnungstüchtigen Tiraden loslassen werden: ein Trost für das Volk,

das zur Macht- und Einflußlosigkeit verdammt ist. Daher der

Deutsche Reichstag, dessen Beschlüsse für den Gang des öffent-

lichen Lebens in Deutschland so gut wie irrelevant sind , der

passendste Ort für Minoritätsparteien mit Schönrednern ist Jeder-

mann weiß, daß alles, was Stadtbagen sagt, ebensogut ungesagt

bleiben könnte, ohne daß auch nur eine einzige wichtige politische

Maßnahme anders ausfallen würde. Aber der sozialdemokratische

Wähler freut sich, wenn er in seinem Blättchen diese blutrünstigen

Expektorationen liest, und sagt sich mit ingrimmig-vergnügtem

Schmunzeln : „Der hat's ihnen mal wieder ordentlich gegeben." Es

ist der Mangel an „politischem Sinn", d. h. an Sinn für unmittelbare

£influß- und Machtgewinnung, der zu dieser Art Stimmung hinüber-

ArcbtT fiir SotUlwiMtnacInft o. SotialpolUik. lU. (A. f. ms. G. u. St. XXL) a. 22
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leitet. Ist man höflicher, so nennt man es „Idealismus", was sich

hier äußert. Und der ist ja wohl wiederum am höchsten ent-

wickelt im Lande der ,,Dichter und Denker". Wir sind auch aus

diesem Grunde die geborenen Minoriiätspolitiker.

Ganz genau das Gegenteil ist in den Vereinigten Staaten der

Fall. Hier legt zunächst die rein demokratische Verfassung es den

Massen nahe, ihr Augenmerk auf den greifbaren Erfolg zu richten.

Weil nämlich nicht nur die Abgeordneten für die Parlamente, sondern

auch Richter und Verwaltungsbeamte aus den Voikswahlen hervor-

gehen, so hat man sein Interesse von den Parlamenten ab und hat es

den Beamtenwahlen zugewandt. Aus noch zu erörternden Gründen

spielt das Parlament, spielt insbesondere das RepriLscntantenhaus in

Washington eine sehr viel unbedeutendere Rolle als das Parlament

in einem westeuropäischen Staate, ja vielleicht sogar eine geringere

als der Deutsche Reichstag. Dagegen ist man an den Heamten-

wahlen aufs höchste interessiert. Und zwar aus dem naheliegenden

Grunde, weil man durch sie viel rascher einen bestimmten Krfolgr

erzielen kann, auf den man allein ausgeht. Einen mißliebigen

Governor oder Judge zu beseitigen, lohnt den Amerikanern \iel

mehr die Mühe als einen Schönredner nach Washington ins Parla-

ment zu schicken. Und würde jedem Volke mehr lohnen. Auch

dem deutschen. Man denke, daß es den Arbeitern Berlins möglich

gewesen wäre, in der Zeit des Sozialistengesetzes den Staatsanwalt

Tessendorf zu kassieren oder heute irgend eine Strafkammer in die

Luft zu sprengen, die wegen ihrer drakonischen Strafen bei Streik-

vergehen berüchtigt ist, oder sich an einer bestimmten Richter-

schaft, etwa der, die das Löbtauer Urteil gefallt hat, dadurch

zu rächen, daß man ihnen bei der nächsten Wahl den Lauf-

paß gibt!

Der amerikanische Arbeiter kann das; allerdings um einen

Preis, der vielen hoch erscheinen wird: er muß sich nämlich einer

der großen Parteien anschließen, weil es die großen sind. Denn
nur mit deren Hilfe ist eine erfolgreiche Beeinflussung des Wahl-

ergebnisses möglich.

Man kann an einzelnen Beispielen ganz genau verfolgen, wie

in der Tat dieser Art Erwägungen die Arbeiterschaft den großen

Parteien immer wieder zuföhrt, von denen sich abzukehren sie viel-

leicht schon im Begriffe gewesen waren. Besonders lehrreich sind

die Vorgänge bei den letzten Wahlen im Staate Colorado. Hier

hatte sich auf die sozialistischen Kanditaten bereits im Jahre 1902
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eine ganz respektable Stimmenzahl vereinigt Da kamen im Jahre

1903 die grofien Streiks, die (wie das in Amerika häufig geschieht)

zu einem förmlichen Bürgerkriege ausarteten. Bomben wurden ge*

worfen, Gebäude in Brand gesteckt, die Miliz wurde aufgeboten,

Gefechte zwischen Arbeiter und Militär wurden geliefert, die be-

kanntesten Arbeiterführer wurden durch Dekret des Govemor
Landes verwiesen, alle Zeitungen waren voll von dem „Civil war

in Colorado", die Erbitterung in der Arbeiterschaft kannte ihres

gleichen nicht

Nach deutschen Begriffen hätte man sagen müssen: Die sozial-

demokratische Stimmenzahl in diesem Staate muß eine ungeheure

Steigerung erfahren. Und was war in Wirklichkeit der Fall? Die

auf den sozialdemokratischen Kanditaten entfallenden Stimmen be-

trugen im Jahre 1904 — halbsoviel wie zwei Jahre vorher! Die

Erldärung dieses für uns unverständlichen Vorgangs ist unter Berück-

sichtigung der politischen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten

sehr einfach: Die vorher sozialdemokratischen Wähler waren in

das Lager der demokratischen Partei übergegangen, um diese im
Kampfe gegen den verhaßten Govemor Feabody (in dem man mit

Recht die Seele des ganzen arbeiterfeindlichen Verhaltens der Be-

hörden während der grofien Streiks erblickte) tatkräftig zu unter-

stützen. Und siehe da: der Erfolg blieb nicht aus. Der republi-

kanische (jovernor wurde nicht wieder gewählt, sondern durch

einen demokratischen ersetzt Selbst wenn sich nun die tatsächlichen

Verhaltnisse unter der Regierung des neuen Mannes nicht ändern

solhen, so hat man doch seinem Rachebedürfnis Genüge getan

und dem verhaßten Feinde einen empfindlichen Schlag versetzt

Und das tut immer gut Mehr noch ab ein Gedicht von Ludwig

Thoma.

Neben diesen rational-praktischen Erwägungen fuhrt nun aber

den Amerikaner noch eine Reihe unbestimmter Sentiments zu den

grofien Parteien und hält ihn dort fest

Ich habe in meinem einleitenden Aufsatze darauf hingewiesen,

wie stark im Amerikaner der Sinn (ur die meßbare (jröße, fiir die

großen Ziffern entwickelt ist, wie dieser Sinn ihn zu einer Überwertung

des äußeren „Erfolges" veranlaßt Nun : eine solche Gemütsverfassung

prädestiniert zu einer Majoritätspolitik. Es bt dem Amerikaner

ein unerträgliches Gefühl, einer Partei anzugehören, die immer und

Immer wieder mit winzigen Ziffern aus der Wahlurne hervorgeht,

die in absehbarer Zeit keine greifbaren Erfolge erzielen wird und
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die infolgedessen mit dem Stigma der Lächerlichkeit versehen ist.

Der Minoritatspolitiker mufi an den Wahltagen, wenn die Extase

iiir den ziffernmäßigen Erfolg der grofien Parteien auüi höchste ge-

trieben ist, wenn alle Zeitungen in Riesenlettern die Wahlerfolgc

ihrer Kandidaten verzeichnen, wenn auf den mächtigen Trans-

parenten, die die grofien Redaktionen am Tage der Präsidenten-

wahl errichten, die tdephonierten Zahlen der abgegebenen Stimmen
prangen, mit Duldermiene resigniert beiseitestehen und das ist

nicht Sache des temperamentvollen Amerikaners.

Weiter: Der Sinn iiir das meßbar Grofie im Zusammenhang
mit den radikal-demokratischen Grrundsätzen der Verfassung hat sich

beim Amerikaner zu einer blinden Verehrung der Majoritäten aus-

gebildet: diese, so meint er, ist auf dem rechten Wege^ sonst wäre
sie ja nicht die Majorität Wie kann das Volk in seinen Massen

irrend Das ist das, was Bryce mit treffendem Ausdruck den
,4atalism of the multitude" nennt

Mit diesem Respekt vor der grofien Wählermasse, als solcher

paart sich mm die Neigung des Amerikaners sich mit vielen anderen

zu gemeinsamem Tun zusammenzuschliefien, das was man seine

Herdenhaftigkeit genannt hat') Diese Veranlagung, die an sich

nur zur Parteibildung — grofier oder kleiner — fuhren würde,

konunt aber den grofien Parteien wiederum zugute, weil sie ver-

bunden ist mit einem starken Geföhl der Treue und Anhänglich-

keit an die einmal erwählte Herde. Diese spricht sich in einem

förmlichen Parteifanatismus aus» einem „£uiatical Party loyalism",

wie OstrogOTski es nennt Um aber das in dieser Schwärmerei

för Parteizugehörigkeit zum Ausdruck kommende Herzensbedürfnis

voll zu befriedigen, mufi es sich an einer „grofien" Vereinigung

betätigen können, auf die man stolz sein kann. Mir scheint es ein

richtiger Gedanke zu sein, wenn Ostrogorski alle diese Seelen-

regungen mit der Tatsache in Verbindung bringt dafi der Amerikaner

arm an natürlichen Gemeinschaften ist und deshalb mit aller Sehn-

sucht eines vereinsamten Menschen sich an die grofien Organisationen

der alten Parteien anschliefit Es liegt viel wahres in folgenden

Ausführungen: ,JJke the andent Greek who found in the most

distant colonies his national deities and the fire from the sacred

hearth of his Polis, the American finds in his nomadic existence

*) „They are gregarions, each nMn more disposed to go with the imiltitiidc

and do as tb^ do than to take a liae of liia own.** Bryce, 3, 48.
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cver>n\'here, from thc Atlantic to the Pacific, from Maine to Florida,

a Republican Organization or a Democratic Organization, which

recalls him to himself, gives him a countenance and makes him

repeat with pride the cry of the New York politician: „I am a

Dcmocrat" or ^ am a Republican".*)

So treffen viele Momente — materieller wie ideeller Natur —
zusammen, die auf denselben Erfolg hinwirken: die „großen" Parteien

gro6 und mächtig r.u erhalten und damit ihr politisches Monopol

zu sichern: sie haben dies Monopol, weil sie die „großen" Parteien

sind und sie sind die großen Parteien, weil sie das Monopol haben.

IV.

Man hat mit Recht alten, grofien Parteien Amerikas mit

Riesentrusts verglichen, die über ein so mächtiges Kapital verfügen,

die alle Bezugs- und Absatzgebiete so ausschließlich beherrschen,

daß jede Konkurrenz „dritter" Parteien neben ihnen ausgeschlossen

erscheint. Läßt sich ein Konkurrent blicken, so bieten die alten

Parteien alles auf, ihn wegzubeifien. Sie vereinigen sich nötigenfalls

auf kurze Zeit, um den wagehalsigen Mitbewerber gemdnsam aus

dem Felde zu schlagen.

So ist denn die Geschichte der „dritten" Parteien in

Amerika eine traurige Geschichte fortgesetzer Niederlagen, die wenig

Hoffnung für die Zukunft läßt £in flüchtiger Blick auf die ver^

geblichen Versuche, die bisher gemacht sind, die AUcinherTSchafb

der alten Parteien zu brechen, wird das Gesagte in seiner Richtig-

keit bestätigen. Dabei zähle ich nur die bekannteren „Gründungen**

auf und meine Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

1830 — Anti Masonic Party, verdankt ihre Entstehung einem zu-

fälligen Ereignis idem mysteriösen Verschwinden eines ehe-

maligen Logenbruders, den man von seinen früheren Ge-

nossen ermordet wähnte) und löst einige Antipathien gegen

die geheimen Gesellschaften aus. Sie verschwindet nach

wenigen Jahren.

1840 — Abolitionists (später Liberty Party, Free Soilersi bekämpfen

Polygamie und Sklaverei. Gehen in den 1850er Jahren, ohne

selbst irgendeine Bedeutung erlangt zu haben, in der republi-

kanischen Partei auf.

Ostrogorski, 3, 591.
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1834 — Native American Party; Proj^ramni : Ausschlicßunj:^ aller

nicht in Amerika Gcl)orncn von den öffentlichen Ämtern usw..

faßt nur Boden in New ^'ork, l'hiladelphia und einigen anderen

Städten; sie geht bald ein, um
1844 unter dem Xamcn der Know-nolhings ^) wieder aufzuleben

Die Know-nothings gelangten in den 1850er Jahren zu eini-^er

Bedeutung. 1855 wählten sie Governors und Landtngsmit^:;liedcr

in New I lampshire, Massachusetts, Rhode Islands, Connecticut.

New \'ork und Californien und eir.en Teil des Tickets in

Maryland. In Virginien, Georgien, .Alabama, Lousiana, Missis-

sippi und Texjis wurden die demokratischen Majoritäten

wenigstens stark durch sie reduziert. 1856 hielten sie ihre

erste und — einzige Nationalkonvention ab utid brachten es

bei der Präsidentschaftswahl dieses Jahres immerhin auf

874 534 Stimmen gegen 3 1 79433 .Stimmen der beiden gruLien

Parteien, von den Klektoralstimmen fielen ihnen allerdings nur

diejenigen Marylands (8) von insgesamt 296 zu. Wenige Jahre

darauf sind die Know-nothings verschwunden.

1872 — Prohibition Party (Prohibitionists)
;
Prof^amm: P)('k"ar.pfung

des ,..-Mk(»hi)lismus" durch Reich, Staat und Ciemeinde. Direkte

Wahl des Präsidenten. Ci\-il .Service Reform. Krmäßigung der

Post-, Lisenbalin- und Telegraphentarife. Frauenstimmrecht.

Gesunde Währung. (Finlosbares Papiergeld.) Ihre Stimmen-

zaiil stieg von 5608 im ersten Jahre auf 246 876 im 1888 und

hat seitdem um diesen Betrag geschwankt. Die Partei besteht

jedoch noch immer weiter; 1904 — 260303 Stimmen.

1874 — Greenback-Party. Ursjirünglich eine reine Währungs-

reformpartei iHinziehunL; der Nationalbanknoten, Hrklärung des

Papiergeldes zum einzigen Währungsgelde, Ciestattung der

Beglcirhung aller Scluildvcrbindlichkeiten in Pa{)iergeld usw.^

Im Jahre 1877 bekommt die Partei, der ursprünglich nur

Farmer un^l Klei ngewerbtreibende aiigelu'nt hatten, Zuzug aus

Arbeiterkreisen. Sie heißt nun Greenback Labor Party. Ihre

Stimmenzahl schwillt plötzlich an: 1876 auf 8 1 740: 1878 auf

I 000000, um dann ebenso rasch wieder zurückzugehen: schon

1880 auf 308 578, 1884 auf 175370, um bald darauf als selbst-

*) Die Bezeichnung know-nothiogS rührte daher, d^Q die Mitglieder der Partei—
eine Art von halb geheimem r>rden — auf alle Fragen nach ihrer Organisation usw.

sn antworten hatten: „I know oothing."
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ständige Partei ganz zu verschwinden, nachdem im Jahre 1886

von den Knights of Labor noch ein Versuch «gemacht war,

die alte Grccnback Party als Union Labor Party neu zu beleben.

Die Stimmenzahl, die diese Partei bei der Präsidentschaftswahl

1888 erreichte, betrug 146836. Dann verschwand sie auch.

1890 — Peoples Party (Populists). Aus X'^ertrctern der Farmers

Alliance (einem radikalen Bauernbunde), den Knic^hts of Labor,

den Single - tax Clubs Henry Geor<,'e!) u.a. zusammcnp^csetzt,

mit wesentlich kleinbäuerlichen und kleinbürgerlich - demo-

kratischen Tendenzen. Ihr Programm, das den (iipfel aller

— und einer selbst für amerikanische Parteibildungcn uner-

hörten — Konfusion erreicht, fordert u. a. freie .Silberprägung;

Verstaatlichung der großen Verkehrsinstitute; Krrirhtung von

Postsparkassen; „alles Land, das von Korporationen culer von

Fremden besessen wird, soll dem Bcbauer ausgeliefert werden"

;

Einführung des Referendums; direkte Wahl des Präsidenten

durch das V'olk; Einführung des gesetzlichea Achtstundentags

;

Abschaffung der Pinkerton police u. a.

Der Krfolg der Populisten ist der größte gewesen, den

je eine „dritte" Partei bisher in den W^reinigten Staaten er-

rungen hat. Schon bei der Präsidentenwahl im Jahre 1892

brachte .sie es auf 1055424 Stimmen und — was noch be-

deutsamer ist — auf 22 Elektoralstimmen : es war das erste -Mal

seit dem Bürgerkriege, daß überhaupt für eine „dritte" Partei

Elektoralstimmen abgegeben waren. Im Jahre 1894 stieg ihre

Stimmenzahl auf i 564 318 ; 1896 gehörte die Partei bereits

der Vergangenheit an. Die demokratische Partei (die damals

in ihren Reihen die schwere Silberkrisis zu bestehen hatte)

absorbierte die Populisten, die alle für den Silberde mokraten

Bryan stimmten, fast vollständig. Ein kleiner Rest bleibt

übrig. Er gibt 1900 für Barker ca. 50000, 1904 für VVatson

1 14637 Stimmen ab.

Dieses tragische Schicksal aller „dritten" Parteien hat nun

zweifellos selbst noch dazu beigetragen, die Schwierigkeiten einer

unabhängigen Partei zu vergrößern. Es hat die „dritten" Parteien

als solche in Mißkredit gebracht Man schließt aus den zahlreichen

JElnzeliallen des Mißlingens auf den Charakter der „dritten" Partei

an sich. Das Interesse der großen Parteien ist natürlich lebhaft

dabei engagiert, die Meinung: alle „dritten" Parteien seien „utoj^isch",

lebensunfähig, „unamerikanisch" usw. im Volke zu verbreiten. Sie
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schöpfen neue Lebenskraft aus dem kläglichen Unterfange ihrer

Konkurrenten. Und der kräftigen Entfaltung einer selbständigen

Sozialisten} )artci wäre damit ein neues Hindernis erstanden.

Nun kann ich mir aber vorstellen, daß der gewissenhafte Leser

mit der bisherigen BewcisfühninL,' sich noch nicht zufrieden geben

mag. Ist es wirklich nur der äulkre Status der Parteiorganisation,

wird er fragen, was in den \'creinigten .Staaten das Aufkommen
einer sozialistischen Bewegung bisher verhindert hat? Und wird

gegen diese .Annahme vielmehr folgendes einwenden: Der Hinweis

auf das Fiasko anderer Parteigriindungen ist doch nicht ohne

weiteres beweiskräftig. Sind alle jene Parteien nicht an ihrer

eigenen Schwäche zugrunde gegangen.' Waren sie nicht lebensun-

fähig, weil ihnen die klare Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel die

Basierung auf gleich interessierte (iruppen der Bevölkerung fehlten?

L^nterscheidet sich aber die sozialistische Bewegung von allen den

genannten Strömungen nicht gerade dadurch, daß sie auf einheit-

lichen Interessen fußt?

Und sollte eine Partei, die wirklich große Ziele verfolgt, die

wirklich den gemeinsamen Interessen breiter M.issen dient, nicht am
Ende doch sich auch gegenüber den alten Parteien durchsetzen

können? Wir haben sogar in der Parteigeschichte der Vereinigten

Staaten e i n wichtiges Beispiel dafür, daß es in außergewöhnlichen

Fällen doch möglich ist, das Monopol der „großen" Parteien zu

brechen und eine neue lebensfähige Partei zu bilden: es ist kein

geringeres als das der heutigen republikanischen Partei, die auf der

Begeisterung für Abschaffung der Sklaverei emporgetragen wurde

und ihren rasch erworbenen Besitzstand zu erhalten gewußt hat.

Freilich lagen die Verhältnisse zu jener Zeit, als die republikanische

Partei auftauchte (ihre Anfänge fallen in das Jahr 1854) noch er-

heblich günstiger für das Auflsonimen ..dritter" I\arteien. Die

Parleidisziplin war noch nicht so streng, iin Westen, wo die neue

Partei zuerst Boden faßte, war die Parieiorgani.sation überhaupt erst

schwach entwickelt. L^nd die ganze kunstvolle ,.Machine" ist erst

gerade nach dem Bürgerkriege und gerade durch die repubhkanische

Partei geschaffen worden.

Dennoch wird man sagen müssen : was einer Partei gelang

unter dem Schlachtruf der „Emanzipation der schwarzen .Sklaven",

sollte selbst unter erschwerten L^mständen — heute einer Partei

gelingen, die die viel mächtigere und umfassendere Losung ausge-

geben hat: „Emanzipation der weißen Sklaven aus den Fesseln des
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Kapitalismus", „Emanzipation des Proletariats". Wenn es wirklich

möglich wäre, die breiten Schichten der arbeitenden Bevölkerung

auf dies Programm zu einigen, d. h. also ihr Klassenbewußtsein zu

wecken, so würde den Triumphzucr — so scheint mir — keine noch

so komplizierte Wahlmaschine, kein noch so althergebrachtes

Monopol großer Parteien aufhalten.

Will man also die Gründe erschöpfend darlegen, die das Wachs-

tum des Sozialismus in den Vereinigten Staaten bisher aufgehalten

haben, so wird man die Untersuchung einige Schächte tiefer treiben

müssen. Man wird ilrn mehr verborgenen Ursachen nachspüren

müssen. Und ich denke, bei einiger Aufmerksamkeit ist es nicht

schwer, sie zu finden. Sie liegen zum Teil — und soweit sind sie

in diesem Zusammenhange zu erörtern — ebenfalls noch auf poli-

tischem Gebiete. Nur daß man die politischen Verhältnisse der

amerikanischen Union nicht nur in ihrer äußeren Gestaltung, sondern

auch in ihrer inneren Wesenheit zu erkennen trachten muß. Ins-

besondere auch die Parteiverhäitnisse. Gewiß besitzen die alten

Parteien zum guten Teil ihr „clcctoral monopoly", weil sie die

„großen" sind, weil sie sich im Besitz der kunstvollsten „machine"

befinden. Aber zur Erhaltung dieses Monopols trägt doch auch ihr

Charakter bei. Sic sind noch heute die Parteien des überwiegenden

Teils des Proletariats aus all den (äußeren) Gründen, die ich aufge*

zählt habe: gewiß. Aber sie wären es trotzdem nicht, wenn sie

nicht ihrer Natur nach es dem Lohnarbeiter — und selbst dem
klassenbewußten Lohnarbeiter — leicht machten, ihnen anzuge-

hören. Warum das der Fall ist, wird im folgenden zu er-

klären sein.

V.

Die amerikanischen Parteien sind für tlcn gebildeten Mittel-

curopäer zunächst ein Rätsel. Schon die Namen! hh erinnere

mich der Zeit, als ich zum ersten Mal Interesse für Politik be-

kam, wie sauer es mir wurde, mich für eine der beiden großen

Parteien drüben zu entscheiden. Mehr von ihnen als den Namen
wußte ich nicht. Und der gefiel mir bei beiden so gut und die

Wahl wurde mir daher so schrecklich schwer. Während ich

doch in jedem anderen Lande wenigstens eine Partei fand, die

einen akzeptabeln Namen hatte: die „estrema sinistra", die „radicaux"

oder die „extreme gauche", die „Fortschrittspartei" oder dann gar

die „Freisinnige Volkspartei", stand ich zwischen den Partei*
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bezcichnungen der amcrikanisrhcn Parteien wie Bileams Esel

zwischen den zwei Heuhündelii : ,,Demokratisch" fand ich ebenso

vortrefflich wie „repubHkaiiisch" ; irli entdeckte auch beim besten

Willen nicht, welclic der Parteien nun die „radikalere" sei (denn der

meine Sympathien zuzuwenden, war von vornherein beschlossene

Sache ). Ich fand : „Demokraten" könnten ebensogut „links" von

„Republikanern" stehen wie diese „links" von jenen.

Das peinliche iMnpfindcn des Knaben war ein durchaus natür-

liches. Auch dem i;ereiften Urteil muß die (iej::^eniiberstellun;jj jener

beiden Namen rätselvoll erscheinen und dem, der i^ern das Wesen
der beitlcn Parteien ergründen möchte, muß ihre offizielle Benerii.unj:^

Pein bereiten. Denn die Bezeichnungen, die die Parteien tragen,

drücken in der Tat nicht nur keinen Gegensatz, sondern auch nicht

einmal einen Unterschied aus. Sie sind schlechterdings unsinnig.

Man wild ako die Namen auf sich beruhen lassen uiul nach den

ProgramnR u I nist hau halten, in denen sich doch wohl, wenn auch

kein ausschlieliender (legensatz, so doch irgendwelcher l'nterschied

der .Stand) tunkte kundgeben wird. Aber aucii wer diese P>W3rtungen

hegt, wird bitter enttäuscht werden. W)n irgendwelcher |>rinzii)iellen

Wrschiedcnheit des Standpunkts gegenüber den wichtigsten hragen

der Politik lindet sich bei den beiden amerikanischen Parteien

keine Spur.

Üblicherweise unterscheidet man sie nach ihrer Stellung zu

Reich und Kinzelstaaten : man neinit die Repul)likaner Zentralistcn.

die Demokraten Partikularisten. Offenbar aber ist auch ilieser

Gegensatz viel mehr ein historischer und heute luichstens noch

theoretischer als ein solcher, der eine verschieilen geartete praktische

Politik bedingen wiii de. Denn seil Jahren ist ein Konflikt zwischen

Reichs- und hdnzelslaatinteressen kaum hervorgetreten. Gäbe es

ihn aber einmal, so würde es immer noch fraglich sein, wie sich

die einzelne Paitei entscheiden würde: sie würde ihre Stellungnahme

sicherlich davon .ibli.ingig machen, ob sie im einen oder anderen

Falle eine größere Stärkung ihrer Position erhoffen dürfte. Den
Gegensatz zwischcji Demokraten und Re|)ublikaner als den Gegen-

satz zwischen Partikularismus und Zentralismus konstruieren, heilet

noch weniger über das innere Wesen dieser Parteien aussagen, als

wollte man nach demselben Scliema einem Prcindcii die UiUer-

schiedlichkeit zwischen Konservativen und Nationaliiberalen in

Deutschland klarmachen. Das war einmal. Aber long long ago I

In allen anderen entscheidenden Fragen der Politik ist nun aber
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der Gegensatz zwischen Republikanern und Demokraten noch weit

geringer.

Im scharfen Gegensatz zueinander traten die Parteien eine

Zeitlang in bezug auf die VVährungsfrage. Die Demokraten gaben

den Interessen der Silberminenbesitzer zu stark nach und engagierten

sich für freie Silberprägung. Heute bildet dieser Punkt kein Untcr-

schcidun<:;smerkmal mehr zwischen Repubhkanern und Demokraten.

Vielmehr ist der Streit um die richtige Währungspolitik (soweit er

noch besteht) in den Reihen der Demokraten selbst ausgebrochen:

es gibt Gold- und Silberdemokraten.

Gelegentlich will es scheinen, als neige die demokratische Partei

mehr zum Freihandel, die republikanische mehr zum Schutzzoll.

Aber man darf nicht vergessen, daü die Demokraten für Freihandel,

resp. Abmilderung der schutzzöllnerischen Politik, in Opposition zu

der herrschenden republikanischen Politik eintreten. Hätten sie selbst

die Macht der Entscheidung, so würde ihr freihändlerisches Gebaren

sehr bald eine wesentliche Abschwächung erfahren. Denn es ist

nicht zu vergessen : Pennsylvanien ist schutzzöllnerisch gesinnt wegen

seiner Eisenindustrie; Nord-Georgia und Süd-Tennessee tendieren aus

dem nämlichen Grunde in gleicher Richtung; Louisiana verlangt

den Schutzzoll im Interesse seiner Zuckerindustrie. Diesen wichtigen

Staaten schuldet die demokratische Partei Rücksicht. Darum
engagiert sie sich nie zu stark im frei händlerischen Sinne und

fordert auch die Reduktion des Tarifs mehr unter finanzpolitischem

Gesichtspunkt. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Freihändler

In den Reihen der Republikaner keinesw^egs gering.

In der Alkoholfrage, die Nordamerika so sehr bewegt, müssen

beide Parteien ebenfalls lavieren und dürfen sie sich nicht festlegen.

Jede hat empfindliche Verluste zu gewärtigen, wenn sie sich

energisch (ur die Anti-Alkoholbewegung engagieren wollte : Trinker

sind par excellence die Iren und die Deutschen. Jene aber sind

in ihrer großen Mehrzahl Demokraten, diese Republikaner.

Ganz ebenso unentschieden aber ist die Stellung der beiden

Parteien zu den Fragen der Civil ser\'ice reform, (der sie beide

gleich feindlich gegenüber stehen und der sie beide mit gleicher

Wärme ihre Sympathien bezeugen), der gesetzlichen Regelung der

Trusts, sowie derjenigen der Eisenbahn-, Telegraphen- und Telephon-

gesellschaften, und zu der Frage der Staatseinmischung im allge-

meinen. Was die „Platforms" in bezug auf alle diese und andere

Funkte aussagen, sind meist verschwommene Phrasen: man werde
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sich angelegen sein lassen, dem Problem seine Aufmerksamkeit un-

ausgesetzt zu schenken und es in einer Weise zu lösen versuchen,

die den Interessen der Gesamtheit am besten entsprechen und mit

den geheiligten Traditionen des Staats im Einklang stehen wiirde.

Kurzum: erst r eil et man sich um die Sache herum und wenn es

zum kla])i)en kommt, sucht man sich mit Anstand um sie herum
zu drücken.

Ich denke, man wird den beiden grot^en politischen Parteien

der V'ereinigten Staaten nur gerecht, wenn man sich zunächst ein-

mal von allen Vorstellungen frei macht, die man sich auf Grund
europäischer X'erhältnissc vom Wesen der ])olilischen Partei gebildet

hat. Das heißt: man darf in den amerikanischen Parteien nicht

Gruppen von Menschen erblicken, die zur Vertretung gemeinsamer

politischer Prinzipien sich vereinigt haben. Das waren sie vielleicht

einmal in ihren Anfangen. Man nimmt \ielleicht mit Recht an,

dali in den ersten Jahrzehnten der Republik die X'^ertreter einer

mehr zentralistischen Richtung und die einer mehr sondcr-staatlich-

anti-zentralislischen I'olitik sich je zu der Partei der ..h'cdcralists"

oder der der Republicans (Deniocratic Rcpublicans) gehalten haben,

oder aber: daß jene mehr dem Ideale der ,,Ordnung", diese mehr
dem der Freiheit" sich zugeneigt haben, wie Bryce den (iegensatz

konstruieren möchte. Wie dem auch sei: was immer an prin-

zipiellem liegensatz vorhanden gewesen sein mag: beim Ablauf des

zweiten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts, um das Jahr 1820, gehörte

es sicher schon der X'ergangcnhcit an. Als V^an Buren im Jahre

1824 die Opposition gegen den eben gewählten John Quincy Adams
organisierte, war er schon in Verlegenheit um den Kampfesgrund.

Ev fand diesen schließlich in der Verteidigung der angeblich ge-

fährdeten „State rights", die aber in Wirklichkeit von niemand bedroht

waren. Kr hob bekanntlich Jackson auf den Schild und verstand

es meisterhaft, für den neuen Mann einen P!nthusiasmus aus dem
nichts zu entfachen: Jackson erschien bald als der Vorkampfer für

,,die geheiligten Rechte des Volks" (die natürlich sein (iegner ebenso

anerkannte wie er selbst). Man könnte nun wähnen, in der neuen

Parteibildung hätten doch wirklich die stärkeren demokratisciien

Tendenzen sich niedergeschlagen. Aber davcjn war wiederum gar

nicht die Rede. Die Gegner dachten gar nicht daran, die demo-

kratische Phrase für sich ungenützt zu lassen. \'an Buren sollte

das selbst am eigenen Leibe erfahren. Kr folgte Jackson in der

Präsidentschaft und sein Gegenkandidat wurde Harrison. Und nun
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ereignete es sich, daß I larrison von seinen l'artcigän<:2^ern ganz ebenso

als der „Mann des Volkes" gegen van Huren ausgespielt wurde, wie

es dieser selbst mit Jackson gegen Adams gemacht iiatte. Harri-

son war der „log cabin"-Kandidat, (der ,,Block!iau.s"-Kandidat), der

Mann des V^olkcs, der ein frugales, einfaclies Leben führte und alle

Tugenden des einfachen Mannes pflegte, während van Buren einen

Palast bewohnte und mit gc^ldcnen Messern und (labeln speiste usw.')

Das heißt also: die (iriinde, die urs{)rünghch die verschiedenen

Parteien ins Leben gerufen iiattcn, hatten ilire Wirksamkeit einge-

büßt. Die raison d'etre der Partei war verschwunden. Die Parteien

hätten sich konsequenterweise aullösen müssen, wenn sie wirklich

nur Verfechter bestimmter politischer Prinzipien sein wollten. Sie

lösten sich aber nicht auf, dank ihrem eigenen Beharrungsvermögen

und im Hinblick auf den anderen Zweck, dem in einem demo-

kratischen Gemeinwesen eine politische Organisation dienen kann:

im Hinklick auf die Ämterjagd.

Die nicht zur Herrschaft gelangte Organisation erkannte es

nun als ihre einzige Aufgabe, selbst zur Macht zu gelangen, um die

„Beute" unter ihre Angehörigen verteilen zu können. Da die Be-

völkerung im Anfang (aus inneren (iründen) in zwei Lager geteilt

war, so ergab sich auch für die Zukunft eine Zweiteilung der poli-

tischen Organisationen (die an sich bei dem prinzi{)ienlosen Cha-

rakter der Parteien nicht nötig gewesen wäre; es brauchte nur eine
Zunft der Stellenjäger zu geben; ihre Doppelexistenz beruht wie

gesagt auf historischem „Zufall").

Dann — zur Zeit des Bürgerkrieges — trat eine Wandlung

ein: die Stellung zur Sklaventrage bot Veranlassung, endlich wieder

einmal um ».Prinzipien" zu streiten. Die republikanische Partei trat

mit einem scharf umrissencn Programm ins Leben, dessen Kern-

punkt die rücksichtslose Bekämpfung der Sklaverei war. Aber noch

rascher wie in den ersten Jahrzehnten der Republik und noch radi-

kaler verschwand dieser (irund zur Parteigegensätzlichkeit. Mit der

Authebung der Sklaverei hätte die republikanische Partei alsobald

von der Bildfläche verschwinden müssen. Wiederum verschwand

sie nicht. Und nun trat die gänzliche Prinzipienlosigkeit der beiden

*) Auf der Parade zu Baltimore (1840) trugen die Anbänger Harrisons Fahnen

mit den Aufschriften: „Tippccanoe and no reduction of wages"; „VV. H. Harrison

ihr poor man's friend"
;
„We vdll teacb tbe fwlace slaves to respect the log-

cabios." Ostrogorski, 2, 74.
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grofien Parteien erst ganz krafi in die Erscheinung. Sie sind in der

Tat heute nur noch Organisationen zum Zweck der gemeinsamen

Ämterjagd: „all has been lost» except ofißce or the hope of it" (Brycc)

und „politics is roerdy a means for getting and distributing places"

(Ostrogorski).^) Das tritt besonders deutlich zutage in der Tatsache,

dafi die Vereinigten Staaten — die Demokratie par excellence —
doch keine „Parteiregierung" kennen. Im Reichstag zu Washington

gibt es im Grrunde keine „Parteien'' mehr. Die stramme Disziplin,

die die Wahlen beherrscht, endigt an der Schwelle des Parlaments.

Hier handelt der einzelne Abgeordnete nach eigenem freien

Ermessen. Die Politik löst sich in eine Summe von Privatge-

schäften auf, die die einzelnen Abgeordneten sei es mit der Regierung,

sei es mit den verschiedenen Interessengruppen der Bevölkerung,

die je ihre Vertreter in den Parlamenten haben, abzuschließen für

gut finden. Daher denn auch die entscheidenden Beschlüsse im
Halbdunkel der Kommissionen gefaßt werden, wahrend die Plenar-

Verhandlungen zur völligen Bedeutungslos^keit herabgesunken sind.

Mit diesen Tatsachen im Zusammenhang steht dann auch die fiir

europaische Begriffe höchst seltsame Erscheinung, dafi Exekutive

und Legislativen • Majorität ebenso häufig verschiedenen wie den

gleichen „Parteien" angehören. Seit Jadcsons Rücktritt bb zum
Ende des Jahrhunderts (mit Ausnahme der Jahre des Bürgerkrieges,

in denen aber die gegnerischen Staaten überhaupt nicht im Kon-

gresse vertreten waren) haben der Präsident und die Majorität des

Kongresses in keiner einzigen Präsidialperiode durchgängig einer

und derselben Partei angehört Vielmehr wird meist nach dem
2. Jahre der Präsidentschaft eine dem Präsidenten „feindliche" Ma-

jorität in den Kongrefi gesandt

Ebensowenig nun, wie sich die beiden grofien Parteien durch

politische Grundsätze voneinander unterscheiden, ebensowenig tragen

sie eine bestimmte Klassenfarbung. Es bleibe dahingestellt, wie weit

ursprünglich die Klasseninteressen bei der Bildung der politischen

Parteien mitbestimmend waren — es scheint, als ob die „Federalists"

mehr die Partei des kommerziellen und industriellen Kapitals in den

New England-Staaten, die damaligen „Republicans" mehr die Partei

') „Quando nKinca una vcru divcrgcnza d'intcressi e di principi e i { urliii

sussistono aocora, essi divcntano ncccssarianiente pcrsonali e combattono solo pel

poterc. AUota 1« coinuione polHiea h inevitabfle** (Pas quäle Villa ri).

*) Siehe die Ziffern bei Hopkins passim.
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der kleinen Farmer ;:je\vcsen seien — , sicher war diese Scheidung

nach Klassenmerkmalen schon in der Zeit Jacksons stark verwischt

(wie wir denn schon damals die „anti-kapitalistische" Note in der

einen wie in der anderen Partei finden) und sie ist vollends durcii die

Neubildung der repulilikanischen Partei zur Zeit des Hür<;crkneges

aus der Welt geschafft. Selbst wenn man den Versuch machen

wollte (der aber wie mir scheint bisher immer mißglückt ist und

notwendig mißglücken muß), die ganze Bewegung, die zur Eman-
zipation der Sklaven und zum Bürgerkrieg führte, als eine aus-

schließlich von Klasseninteressen inszenierte zu konstruieren und auf

sie die dem alten Kuropa entlehnten Formeln des Kampfes zwischen

Kapitalismus und Feudalismus anzuwenden, so daß man die Repub-

likaner als die Vorkämpfer der KapitaUstcnklasse ansprechen müßte^

so würde doch heute jene Gegensätzlichkeit ganz hinfällig geworden

sein. Denn gerade die „Negerfrage" hat den Klassencharakter der

beiden Parteien au^elöscht und hat bewirkt, daß die (jhruppierung

viel mehr nach geographischen Gebieten als nach Klassenzugehörig-

keit erfolgt.

Da nämlich die Neger — „aus alter Anhänglichkeit an ihre

Befreier" — fast durchgängig republikanisch stimmen, so versteht

es sich von selbst, daß alle zur „guten Gesellschaft" gehörenden

Elemente der Bevölkerung in den Südstaaten — mögen sie weiße

Farmer, Bauern sowohl wie Gutsbesitzer, oder industrielle oder

kaufmannische Unternehmer sein, mögen sie dem Kleinbürgertum

oder den liberalen Berufen angehören — demokratisch stimmen.

Mit anderen Worten: die „herrschende Klasse", die vielleicht in den

Nord- und Mittelstaaten mehr zur republikanischen Partei neigt, ge-

hört in den Südstaaten der demokratischen Partei an.

Neben diesen geographischen Unterschieden s[)ielen die Natio-

nalitätsunterschiede der Einwanderer bei der Parteigruppierung eine

Rolle. Die Irländer sind fast durchgängig Demokraten : sei es weil

sie als Katholiken von der (ursprünglich) Strengen-puritanischen Ob-

servanz der Republikaner abgestoßen waren, sei es weil sie in New
York sich zuerst niederließen, als dieses sich bereits in den

Händen der demokratischen Partei befand. Die Deutschen dagegen

optieren überwiegend für die Republikaner: weil sie in natürlicher

Opposition g^en die Irländer die „andere" Partei aufsuchten, sagen

die einen, oder weil sie — wie andere wohl mit Recht meinen — als

Farmer die Mittel- und Weststaaten besiedelten, wo sie eine republi-

kanische Majorität bereits vorianden, der sie sich einfach anschlössen.
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Genu^: man mag die Sache drehen und wenden wie man
will : man wird beim besten Willen heute an den beiden großen

Parteien Amerikas keine bestimmte Klassenfärbung mehr entdecken

können.

Die Ki^cnart der „großen" Parteien, wie ich sie auf den

voraufgehenden Blättern zu schildern versucht habe — ihre äußere

Organisation sowohl wie ihre Prinzipienlosigkeit, wie ihre soziale

Paiimixie — hat nun aber für die uns hier interessierende Frage

entscheidende Bedeutung; sie beeinflußt nämlich oflfensichtlich

stark die inneren Beziehungen zwischen den alten Parteien und dem
Proletariat. Und zwar zunächst in der Richtung, daß sie diesem

die Zugehörigkeit zu jenen traditionellen Parteien ungemein er-

IciciUert. Weil es in ihnen keine Klassenorganisation, keine \'or-

tretung eines spezifischen Klassenintcresscs zu sehen braucht, son-

dern im wesentlichen indifferente \'ereiniguiigen zu Zwecken, denen,

wie wir sahen, auch die Vertreter des Proletariats keineswegs fern

stehen (Amterjagd !
l, so bedarf es selbst für den ,,klassenbewußten"

Arbeiter noch immer keines sacrificium intellcctus, um sich einer

der beiden Parteien anzuschließen. Einer der beiden: denn auch

die Lohnarbeiterschaft ist je nach lokalen Zufälligkeiten ebenso in

der einen wie in der anderen Partei vertreten.

Aber nicht nur die Stellung des Proletariats zu den alten

Parteien wird durch deren Eigenart eine andere als es in irgend

einem euroj)äischen Staate der I'"all sein würde: umgekeiirt wird

durch sie auch die Stellung der Parteien zum Proletariate wesent-

lich in dem Sinne beeintlußt, daß zwischen diesem und den alten

Parteien ein gutes Einvernehmen erzeugt oder richtiger das tradi«

tionell gutc Einvernehmen aufrecht erhalten wird.

Zweifellos haben beide große Parteien einen stark volkstum-

lichen Zug in ihrem Wesen. Nicht nur daß jede von ihnen in

ihrer (icschichtc Epochen aufzuweisen hat, in denen sie ausge-

sprochenermaßen für irgendwelche „unterdrückte" X^olksklasse in

die Bresche getreten ist. Im Ruhmeskranze der repu!)likani<<"bcn

Partei ist das Blatt ihres Eintretens für die Sklaven noch ininier

nicht verwelkt. Die Demokraten haben sich der ausgebeuteten

Farmer angenommen usw.

Wichtiger ist, daß sie in der Gegenwart ihrer ganzen Organi-

sation nach ihre Wurzeln in der Masse des Volkes haben. Ihre

„.Macher", die große Mehrzahl der „Worker", sind aus dem niederen

Volke hervorgegangen und oft genug in leitende Farteistellungen
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auf^^criickt : es ist das S\stcm der katholisclicn Kirche, das hier

ebenfalls seine Wirkun;^^ tut: die auf rein demokratischer l)a>is

ruhende Hierarchie der l'arteiori^anisation bewahrt dieser das \'cr-

traucn des Volkes. Dieses verkehrt mit seinesLjleichen. wenn es

sich \on dem Worker in dem Saloon traktieren läßt und weiU,

dat^ auch der Partcibon/x*. der „Boss", aus seinen Reihen hervor-

<^e;^angen ist. Das X'crtrauen scheint mir aber der wesentlichste

l'aktor für alle rarteibilduiig zu sein. Es ist unendlich viel wichtiger

als das best aust^eklÜL^elte Proi^rainm. Wie dctm z. B. die groUe

Zuf^kralt der Sozialdemokratie in Deutschland zum t^aiten Teil auf

dem X'ertrauen beruht, das die Massen in ihre Fulirer setzen, zumal

die, die sie für sich haben leiden sehen: daher die [^ro^^e noch heute

nachwirkende Kraft des Sozialistengesetzes als parteibildcndcr h^iktor.

Nun hat's aber bei dieser gefühlsmäßigen S\-nij)athie zwischen

dem \'olk und den berufenen X'ertretern der l'artei sein Bewenden

nicht. Diese muß viehnehr aus Klugheitsgründen systematisch da-

nach trachten, die Massen bei guter Laune zu erhalten. Denn

naturgemäß ist ihr ürfolg bei den Wahlen von den .Stimmen der

großen Masse abhängig. Und da kommt nun dem Proletariat (wie

allen unteren Volksschichten) der zufällige Umstand zugute, daß

zwei große Parteien in Konkurrenz untereinander stehen. Diese

Tatsache hat ganz von selbst zur Folge gehabt, dat^ beide Parteien

durch geschicktes Operieren — also im wesentlichen durch Kon-

zessionen an die (wenigstens in vielen Distrikten* ausschlaggel)cnde

Lohnarbeiterschaft — die t iunst dieser Wählerklasse sich zu verdienen

oder zu erhalten halben angelegen sein lassen.

Um diese Zwangslage, in der sich die herrschenden Parteien

befinden, noch mehr auszunützen, ist in i'euestcr Zeil ein ganz be-

sonderes „System" von den X'ertretern der .Arbeiterinteressen zur

Anwendung gelangt: das ..S\stem of (juestioning Candidates", das

von seinen (re,4nern (den Anhängern der sozialistischen Parteien)

mit der etwas desjiektierliclien Bezeiclinung ,,l>egging policy"

(Bettel[»(>litik* verächtlich gemacht werden soll,', das aber heute

bei der großen Masse der orgaiüsicrten Arbeiter Amerikas schein-

bar sich großer Beliebtheit erfreut. Ks besteht darin, daß die Ver-

treter der .Arljciterinteressen — also die Führer der ( lewerkschaften

oder der großen ( iewerkschaftskartelle — einen sorgfältig aus-

gearbeiteten Fragebogen dem Kandidaten, der auf die Stimme der

*) Sichr .Mgrrnoon Lee, Lat)or Politics and Socialist Politics. 3. ed.

New York 1903. John Spargo, Shall ihe Unions go into Politics. New York I903.

Archiv für Soxialwutentchaft u. Sozialpolitik. III. rA. f. »ox.G. u. St. XXI.) a. 23
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Arbeiter angewiesen ist, vorlegen und von dem Ausfall der Befragung

ihren Beschluß, für ihn zu stimmen oder nicht, abhängig machen.

Soviel ich weiß, kam dieses „System" zum erstenmal Mitte

der 1890er Jahre in Winnetka, lU. (daher auch „VVinnetka System"

genannt) zur Anwendung und zwar nicht, um damit die Interessen

einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu fördern, sondern um mit

seiner Hilfe „die Gesamtheit" der vermeintlichen Vorteile der „di-

rekten Gesetzgebung durch das Volk" teilhaftig zu machen. Man
erblickte in dem gedachten Verfahren „a S3«tem by which the

people can secure the practical appUcation of direct legis-

lation without any change in the written Constitution of the State

or the local charter". Im Jahre 1901 griff es die A. F". of L. auf.

Es wurde beschlossen, eine Extranummer des „Fcderationist" aus-

zugeben, in der das System erläutert und empfohlen werden sollte.

Diese Nummer erschien im Januar 1902 und fand eine große Ver-

breitung.

Seitdem ist das „System" in verschiedenen Städten und Staaten,

wie behauptet wird ^l: mit Frfolg, zur Anwendung gebracht worden.

In umfassender W eise zu einem integrierenden Bestandteil der Gre-

werkschaftspolitik ist es jedoch erst im vorigen Jalire (1904) ge-

macht worden. Unter dem 15. Juli hat nämlich das Executive

Council A. F. of L. an alle ihm angegliederten Zentralvcrhände

und lokalen Gewerkschaften ein Rundschreiben versandt, in welchem
diese dringend ermahnt wurden, das Winnetka-Systcm in ihren

Wahlbezirken einzuführen. Dem Anschreiben waren zwei Mustcr-

fraia-hogen für Kongreßmitglieder und Mitglieder der Staatslegis-

laiive Ix iL^r^fii 't in denen gleichzeitig die Punkte angegeben waren,

auf die sich die Politik der A. F. of L. und ihrer Mitglieder zu-

nächst einlieitlich konzentrieren sollte. Fs sind dies:

1. Einführung der Initiative und des Referendums;

2. Erlaß eines (Reichs- jgesetzes, das den Achtstundentag (ur

alle von der Regierung in Auftrag gegebenen Arbeiten festsetzt;

3. Erlaß eines Anti-Injunction-Gesetzes (d. h. eines Gesetzes, das

die Belästigung der Arbeiter bei Streiks etc. durch richterliche „E^-
haltsbefelilc ' verhindern soll).

Der Fr^ebogen für die Kandidaten zu den Staatslegislativen

hatte demgemäß folgenden Wortlaut:

'} Extra Number of „American Fedcraüonist". Vol. XI. Nr. 7 A. July 15. I9<H>

*) .Vbßcdruckt nebst den Anschreiben in der Anm. I sitierten Extranummer

der A. F.
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ADDRESS AND QUBSTIONS TO CANDIDATES FOR LEGISLATURES.

»904.
Hon

CatuUdaU /or the LegishUto f,

DeaR SiR: subject to such minor clianges in last*

You are asking the people of the dis- mentioned System aa may be agreed to

trict to sdecl you as thcir r<-prcscni.itive i,y the Legislative Committees of the A.
in tbe Lcgislaturc. This enüll« ihcm to

p ^ ^ ^ National Crange?
ask you as to your attitude on the issues

v»i»»Kci

in which they are intcrested an<! by whirli Answer

Ibcy are affecled—the burning questions Qn-srioN No. 2.— If elcctcd, will you
of the day. Preparatory to doine this

. . , . 111 c
perrnit to outline the basis of the po-

litioal cvils, whicb WC do in the accom- instrucl them to votc for the above-de-

j
anying address and questions to candt* scribed measures?

(lat< s tor Congrcss, which wo invitr you Answer
to read, and to do so at once, ihat you
may reallze the far-reaching importance QUESnoN No. 3.—If elected, wiU you

of the questions we are to ask. hdp to enact a Statute whcrcby fnc per

»».Mwyvu i.t»H«w«« '"''"^ '^f 'he voters of tbc State cakulaled
SOLtmON OF BUnOKO NATIONAL

„UKSTIOXS. <^'" ^''^ basis of the last votc Tor govcrnor,

, . r »i_ j njay call a special i lccimn tor a relcrcn-
The burning questions of the dar are *^

national, for our country has dcvcroped «J«™ » proposition to instruct

to where the railroads and all the other United States Senators if one or both of
grcat rorj^nrations are Interstate, therefore ^ Legislature's
nothiog Short ot inlcrsUite law will sufticc. • . ,• -

1 .»t . .1 » mstnirtioii

-

In the settlement ot tlic>c great na-

tional issucs the mcnib»rs of the Legis- Answer

latures are vital faclors. Thcy clect United fsth>n No. 4.—Do von promise ihat

States Senators and therefore can plecigc
,

,^
. , n v, 1 , -„^^i . i^.,.»^

, ,. .
^ T" \i clcctcd vou will hclp lo enact a !>tatutc

thf-rn to vote to abolish governmcnt bv ' . • •

injuncuun and to insull tbc cight-hour «hall supply the machwery for venfy-

day in govemment contract work and to ing signatures to national petittons» and
install the advisory initiative an<l advi>ory x^^t taking of a rcferondiim vol<- wben SO
relcrcndum: secondly, the membcrs of ^- ,1,, eon-
the Legislature can tttstnut the hold-over ^ .11
Senators -instruct thera to vote for these to the measure we herewuh snhnnt,

ibrce racasurcs; and, ibirdly, tbc mcmbcrs subject to such minor cbanges a.s may üc

of the Legislature can vote to eatablish agrccd to by the Legislative Committees
by Statn law the machinerv for verifying ^ ^ ^ National
signatures to national pctitiuns and tor

taking a referendum vote whenever Con- Crange?

gres> <;hall SO decide. To that end we Answer
ask you, sir—

^^^^ ^j^^ .juestions asked we

t^Ut STloN No. I,— It « lectcd, will you would Uke a clcar-cut '"yes" or "no.'" If

vote only for such candidatc or candidates «r any other candidate refuses to

^ ^. _ . . come out for the j>eoplc. squarcly and
for the Lnited States Senate as have prom-

^^^^^^.^ ^.^.^^„g »^ yoxxr^clU wc
ised in writing to vote to abolish govem« ghall take the steps described in our letter

ment by injuaction, to install the eight- to Congrcssional candidates.

hour dav in govemment contract work PI«»*« Ict us hear froro you at your

, . • j earliest opportunity. A refusal to reply
and to mstall the advisory initiative and

^^^^^.^^ the next ten days will be a ne-a-

adviäory referendum, the details to con- jjve to our questions and we shall govcrn

form to the measures we hcrewith enclose, ourselves aceordingly.

Respectfully yours,

'ByZZ.Z
Ckairnum Legislative Cfmmittee.

23*
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BLANK FORM FOR REPLY.
(DETACH ANÜ MAIL.)

* 1904-

Mr.

Dear Sia: Replyiog to the questions in your letter I desire to make the

foUowing answers:

To qnestionNo. I, myansweris Question No. 2

QuesUon No. 3 Question No. 4

I rematn, sir, very respedfiiUy yotin,

Candidatt for the Senate \^House\

Ftr the DUtrüt of

Die Hoftnung, die die anti-sozialistischen Gcwerkscliaftsführer

an dieses Svstem knüpfen, sind sehr c^roßc. Sic zweifehi nicht,

daß sie damit die drohende Gefahr einer selbständigen (sozia-

listischen' Arbeiterpartei definitiv beseitigt haben. Andere sehen

in der tinfuhruncc dieses Befragungssystems den Anfang vom Ende

des alten Zustandes, weil sie annehmen, daß die Mißerfolge, die die

Arbeiterschaft ihrer Meiniin.^ nacli erleben wird, diese, nachdem

nun einmal ihre Teilnalnnc an der I^ilitik als Klasse gerade durch

das System sanktioniert ist, mit Notwendigkeit zur Abkehr von den

alten Parteien treiben werden. Ich habe zu dieser Frage an diesem

Orte noch niciu Stellung zu nehmen, wo ich nicht die wahrschein-

liche Entwicklung in der Zukunft darlegen, sondern nur die < iriinde

aufdecken will, die bisher die Entstehung einer krcäftigcn sozia-

listischen Arbeiterpartei in den Vereinigten Staaten aufgehalten

haben. Zu diesen gehört aber zweifellos in erster Reihe der l in-

stand, daß die Arbeiterschaft, auch nachdem .sie angefangen hatte,

,,selbständige Politik" zu treiben, in dem Glauben lebte (und

darauf kommt es für den hier verfolgten Zweck allein an), sie

könne durch geschickte Ausnutzung der alten Zwei- Parteienpolitik

sich alle \'orteilc verschaffen, die sie erstrebt. Dieser Glaube, der

sie von jeher instinktiv beseelt hat und der seine Nahrung ei)eii

in der geschilderten Eigenart der amerikanischen Part eiVerhältnisse

fand, hat jetzt in der Einführung des Winnetka-Systems nur seine

dogmatische Pixierung erfahren. Und deshalb mußte ich dieses

Systems hier Erwähnung tun, obwohl seine Wirkungen nicht der

Vergangenheit, sondern der Zukunft angehören.
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VI.

Alles was ich bisher über die eigcntümltchc Stellung des

amerikanischen Arbeiters zur Politik und in der Politik ausgeführt

habe, macht es (wie ich hoft'e) plausibel, dafi das P^letariat in den

Vereinigten Staaten bis heute von der Bildung einer eigenen Partei

Abstand genommen hat, erklärt, könnte man sagen, das Fehlen

einer offiziellen Vertretung sozialistischer Anschauungen. Es er-

klärt aber noch nicht hinreichend, weshalb diese selbst so schwach

in Amerika entwickelt sind, weshalb die uns bekannte Staats- und

gesellschaftsbejahende Stimmung die weiten Kreise der amerika-

nischen Arbeiterschaft beherrscht. Denn wir wollen diese doch

nicht so niedrig einschätzen, daß wir alle Äußerungen ihres

freudigen Optimismus einzig und allein auf die Chancen, ein Amt
im Staate zu erlangen, zurfickföhrten. Auch hier müssen wir die

Gründe tiefer suchen und wir finden sie auch für die innerliche

Abneigung des amerikanischen Arbeiters gegen sozialistische Ten-

denzen (im vergrämten europäischen Sinne) zum guten Teile noch

in der Eigenart seiner politischen Lage. Insbesondere erklärt sich

seine Liebe zum bestehenden Staate gewiß auch aus der politischen

Stellung; die er in diesem Staate einnimmt.

Es ist eine von vielen beobachtete Besonderheit des amerika-

nischen Bürgers, daß er in der Ver&ssung seines Landes eine Art

von göttlicher Offenbarung erblickt und sie infolgedessen mit

gläubiger Scheu verehrt Er hat die Empfindung gegenüber der

„Konstitution" wie vor etwas Heiligem, das der sterblichen Kritik

entrückt ist. Man hat mit Recht von einem „constitutional fetish-

worsliip" gesprochen. *)

In dieser Auf&ssung wird nun auch der amerikanische Arbeiter

von Kind auf in der Schule, im öffentlichen Leben aufgezogen.

Und er hat keinen Grund, die Meinung, die ihm auf alle Weise

eingeimpft ist, wenn er zu eigener Überlegung kommt, zu ändern.

Denn in der Tat ist für ihn, den Vertreter der groiSen Masse, des

„Volks", in der Verfassung altes an Rechten gewährleistet, was er

billigcrvveise beanspruchen kann. ^}

*) Siehe auch bei v. Holst, Vorü^suni: und rienioknuir der Vereinigten

Staaten. Rü. I (1873), das Kapitel „Die Kanoniiierung der Verfassung und ihr

«irahrer Charakter."

'j Dali die Arbeiterschaft jel/t nucli gf lfre KcLlilr l'.ir die Mas^e vcrlanj;!

(Initiative und Keicreodum) sahen wir oben. Aber diese Kurdcrungcii sind im
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Wir haben den radikal-demokratischen Charakter der Ver-

fassung im einzelnen schon kennen gelernt, wo wir von dem Um-
fang des Wahlrechts uns eine Vorstellung zu verschafTen suchten«

Über alle jene Einzelrechte hinaus geht nun aber die Bestimmung

der Verfassung, daß sie selbst jederzeit durch und nur durch das

Volk in direkter Abstimmung geändert werden kann. Damit ist die

ganze Verfassung — was wiederum nur in der Schweiz seines-

gleichen hat — auf die Basis der Volkssouveränität gestellt ^) Das

souveräne Volk entscheidet allein darüber, was Rechtens im Be-

reiche der amerikanischen Union sein soll Diese Rechtslage hat

nun aber lur die Gestaltung des Geistes, der das oflfentliche Leben

beherrscht, eine Reihe weittragender Konsequenzen im (jefolge.

Sie hat zunächst das, was man die demokratische Phrase nennen

kann, erzeugt und zu unheimlicher Entfaltung gebracht

Die häufige Inanspruchnahme des Bürgers bei den Wahlen hat

dieser Entwicklung Vorschub geleistet Inmier wieder ertönt der

Appell an die „heiligen Rechte des Volks", immer wieder fühlt der

einfache Mann sich mit dem ganzen erhabenen Nimbus des ,J5ou*

veräns" umgeben. „Wir, das freie Volk von Amerika" . . . „We,

the people of the State of . . ., grateful to Almighty God for

Our freedom . das dröhnt dem Amerikaner von Kindheit an in

den Ohren. Der letzte und ärmste Prolet hat Teil an der geheiligten

Souveränität, er ist das Volk und das Volk ist der Staat (Formell!)

Daraus erwächst nun in jedem einzelnen ein unbegrenztes

Machtgeiiihl, mag es so imaginär sein, wie es wolle : in seinem Be-

wußtsein ist es eine zweifellose Realität „Der Bürger glaubt, daß

er noch König im Staate ist und daß er die Dinge in Ordnung

bringen kann, wenn er nur will. Die Worte des Volksrediiers:

„Wenn das amerikanische Volk aufstehen wird in seiner Macht und

Majestät" — sind ganz und gar nicht bloße Phrasen fiir seine Zu-

hörerschaft Jeder einzelne in ihr glaubt an diese geheimnisvolle

Macht, die sich „amerikanisches Volk" nennt und der nichts zu

widerstehen vermag; er hat ein m3fstisches Zutrauen zu der Wirk-

samkeit des Volkswillens, er spricht von ihm mit einer Art \'on

religiöser Ekstase. Dieses Vertrauen steht oft in auffallendem

Gegensatz tu dem wirklich Erreichten oder auch nur Erstrebten.

Grunde auch nur (*iwas, was man als Konsequenz der bestehenden Verfassung, nicht

im GcgcnsuU zu ilir lorderl.

*) Siebe z.B. v. Holst, Da« Staatsrecht der Vereinigten Staaten tob Amerika

in Handbuch des öfTenÜ. RechU. IV. Bd., i. Halbbd., 3. Abteilnng. S. 14a ff., 157 tt.
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Der Bürger rührt meist keinen Finger, um Mißstände im öffentlichen

Leben zu beseitigen, aber er lebt der festen Überzeugung, dafi er

bloß zu wollen braucht, um ihnen ein Ende zu bereiten. Und
diese Oberzeugung hält in ihm die Liebe zum Recht, den Haß
gegen das Unrecht in seinem Innern wie ein Feuer aufrecht, von

dem selten ein Funke erscheint, aber das nicht erlischt und das

jeden Augenblick ausbrechen kann in eine Flamme der B^eisterung,

die Licht und Wärme verbreitet"

Hiermit im engsten Zusammenhange steht aber eine letzte,

wesentliche Eigenart des politischen Lebens in den Vereinigten

Staaten, das ist die überragende Bedeutung, die die „öffentliche

Meinung", die „public opinion" für alles Geschehen hat Sie ist

im Grunde die eigentlidie regierende Gewalt, der die Justizbe-

hörden ebenso unterstehen wie die Exekutive und die gesetz-

gebenden Körperschaften. Wir sahen, daß es ein Pärtetregiment

in dem Sinne, wie es England, Frankreich, Italien haben, in Amerika

nicht gibt Das hängt einerseits mit der Eigenart der dortigen

Pärteiverhältnisse zusammen, andererseits aber mit dem hier hervor-

gehobenen Umstände, daß verfassungsgemäß über allen öffentlichen

Gewalten das souveräne Volk steht, das diese in jedem Augenblick

sozusagen nach Hause schicken kann. Infolgedessen unterstehen

die gewählten Vertreter des Volks — gleichgültig ob sie zur Kate-

gorie der richterlichen oder der Verwaltungsbeamten gehören oder

Mitglieder der Parlamente sind — der unausgesetzten Kontrolle

durch die Massen, deren Willen (solange er in den Abstimmungen

nicht ausgesprochen ist) seinen Ausdruck eben in der geheimnis-

vollen „öffentlichen Meinung" findet

Der Präsident und der Governer (meist) haben bekanntlich das

Vetorecht gegenüber Beschlüssen des Kongresses und der Land-

tage. Sie werden es aber nur ausüben, wenn sie sicher sind, die

„öffentliche Meinung" hinter üch zu haben. Dann aber werden auch

die Parlamente auf die Durchsetzung der Vorlage (die sie nach er-

folgter Zurückweisung mit einer Zweidrittel-Majorität erzwingen

können) verzichten. Die Wirksamkeit der „öffentlichen Meinung"

wird natürlich gesteigert durch die kurzen Wahlperioden. Diese Vor-

herrschaft der „öffentlichen Meinung" muß nun aber wiederum dazu

beitragen, das Machtbewußtsein in jedem gewöhnlichen Bürger ins

Ungemessene zu steigern. Wenn wirklich die allgemeine „Volks-

stimmung" über den Gang der Politik entscheidet, so muß das in dem
einzelnen Bürger, also natürlich auch im „Arbeiter", der ja in jeder
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Hinsicht formell ^IcichbcrcchtiL^t mit dem reichsten Trustmagnaten

ist und der zudem die Masse seiner Genossen als ausschlaggebenden

Faktor bei den Wahlen hinter sich weiß, noch über die Wirksam-

keit seiner verfassungsmäßig verbürgten Kinzelrechte hinaus, ein in-

tensives Gefühl der Anteilnahme am Getriebe des politischen Lebens

erzeugen. In der „öffentlichen Meinung" verschwindet das Starkever-

hältnis der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen völlig, das z. B. im

Parlamente oder in der Klassenzugehörigkeit der einzelnen Beamten

deutlich zutage tritt. Der kleine .Mann kann sich einbilden, da er

ja die „öffentliche Meinung" selbst mit macht, daß er durch sie,

allem widersprechenden Anschein zum Trotz, doch derjenige sei,

der am letzten Knde die Geschicke des Staates bestimmt.

Dazu kommt, daß die „öffentliche Meinung" sich in Amerika
— bis vor kurzem wenigstens — den spezifischen Arbeiterinteressen

gegenüber stets sympathisch verhalten hat. Der Arbeiter wird also

in dem Bewußtsein, etwas im .Staate zu gelten, auf zwiefache Weise

bestärkt. Soll ihm da nicht I'Veude an diesem Staatswesen erhalten

bleiben ? An einem Staatswesen, das ihm nicht nur vollen Anteil

am öffentlichen Leben gewährt, in dem er auch ]>olitisch und ge-

sellschaftlich als Vollbürger gewertet w'ird.^ Er, um dessen Gunst

geradezu zu buhlen, sich alle Instanzen angelegen sein lassen' Der
Arbeiter hat drüben subjektiv das volle Recht, sich stolz in die Brust zu

werfen und erhobenen Hauptes zu sprechen : „civis amcricanus sum'".

Aber freilich: mit dieser formalen Glcicliberchtigung im Staate

allein ist's noch nicht getan. Wie es in den „Doleances" während

der französischen Revolution hieß; „Die Stimme der Freiheit ver-

kündet nichts dem Herzen eines Elenden, der vor Hunger stirbt."

Eine radikal-demokratische Verfassung kann die Masse wohl an die

Staatsform attachiercn, aber sie wird nicht eine Kritik der herr-

schenden Gesellschaft, insonderheit der bestehenden Wirtschafts-

ordnung zu verhindern vermögen, wenn diese deni X'olke nicht auch

eine materiell erträgliche Existenz gewährleistet. Nie also wird

man die Gründe für das Fehlen einer Staats- und gesellschaftsfeind-

lichen X'olkslnnvegung ausschließlich in der Eigenart der politischen

Stellung der Massen suchen dürfen. Vielmehr muß dieser dasjenige

entsprechen, was man zusammenfassend die ökonomische Lage
nennen kann. Die .Aufgabe einer folgenden Studie soll es sein, den

Nachweis zu erbringen, daß auch die ökonomische Lage des nord-

amerikanischen IVolctariers geeignet ist , oder richtiger geeignet

war, dieses vor den ümgarnuii-cn des Sozialismus zu bewahren.
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Proletariat und Bourgeoisie in der sozialistischen

Bewegung Italiens.

Studien zu einer Klassen- und Berufsanai^se des

Soziaiismus in Italien.

Von

Dr. ROBERT MICHELS,
Marburg.

I. Der italienische Zweig der Internationale.

Es ist als eine feststehende historische Tatsache zu betrachten,

daß alle Freiheitsbewegungen sozial und ökonomisch gedrückter

Gesellschaftsklassen ihren ersten Ansto6 und ihre erste Führerschaft

nicht so sehr aus diesen aufwärtsstrebenden Klassen selbst als viel-

mehr aus dem Schöße der befehdeten alten Gesellschaft erhalten.

So in den Kämpfen um die Emanzipation der Roture. So auch

jetzt in der Arbeiterbewegung.

Aber die Assimilierung der zur politisch organisierten Arbeiter-

schaft gestofienen Männer aus der Bourgeoisie ist nicht immer und

nicht überall eine restlose gewesen. Im Gegenteil, sie ist vielfach

so wenig weit fortgeschritten, da6 das Vorbandensein bourgeoiser

Splitter in den Parteien des vierten Standes vielfach geradezu als

ein Problem empfunden wird.

Die Bedeutung und Bedeutsamkeit junger, akademischen und

anderen bürgerlichen Kreisen entstammender Männer ftir eine sozial-

revolutionäre Partei hat vielleicht niemand so hoch angeschlagen

als Michail Bakunin in der Zeit seines Wirkens in Italien. Auf
sie zählt er als auf die geborenen Führer der Arbeiter. Freilich

nur unter einer Bedingung: „Die Lebensführung beherrscht die

Ideenwelt und bestimmt die Willensrichtung". Mit diesem Satz,

dessen innerer Gedanke durchaus der materialistischen Geschichts-
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auflassung entnommen ist, kennzeichnet Michail Bakunin seine

Stellungnahme zu dem Problem: mWUI der in bürgerlicher Umgebung
Geborene und Erzogene, wirklich ehrlich zu einem wahrhaften

Arbeiterfreund, das heißt Sozialisten, der die Befreiung der Arbeiter-

klasse zu seinem Ziele gesetzt hat, werden, so gibt es för ihn nur

einen Weg: allen Gewohnheiten und Eitelkeiten des bourgeoisen

Lebens ein fiir allemal zu entsagen und sich dann bedingungslos

auf die Arbeiterseite zu schlagen und der Bourgeoisie ewige Feind-

schaft zu schwören. Vermag er das nicht, so wird er zwar in Zeiten

relativen Friedens, von ethischen Momenten getrieben, die Arbeiter-

Sache unterstützen können, bei jedem ernsten Konflikt aber wird in

ihm die alte Klassenzugehörigkeit zur Bourgeoisie mit aller Kraft

wieder erwachen und so wird er, nachdem er sich zuerst selbst

getauscht, nunmehr die Arbeiterpartei verraten."^) Es sind also zu-

nächst psychologische Gesichtspunkte, welche Bakunin zu

dieser Stellungnahme gegenüber dem Problem der /fbürgerlichen"

Sozialisten, der „Akademiker^ usw. gedrängt haben: allen voran

der entscheidende Einfluß, den er der Umwelt auf die Innenwelt

zuschrieb.

An einer anderen Stelle — die bestimmte Hypothese einmal

festgelegt — präzisiert dann Bakunin die sozialpolitische Rolle^

welche die italienische Studentenschaft s. E. zu spielen habe, noch

des weiteren:

Die italienische Jugend habe keineswegs die Aufgabe, in der

sozialen Bewegung des vierten Standes die Leiter-, Propheten-, In-

struktoren- und Rektoren-, ja Schöpferrolle zu übernehmen. Ihr

falle es lediglich zu, die accoucheurs de la pens^ enfantte par la

vie m^e du peuple zu sein und die ebenso unbewußten wie

Bakunin, „L'Empire Knouto-Gcraumique et la R^volutiiMi Sociale**, ntieit

in Ktiebele Bakunin, „Dio e lo Suto." Freiaxiotte di FIlippo TuratL nrenieiQO^.

Nerbini Edit — p. lo. — Übrigem hat sich Bakunin im Jahre 1869, also su einer

Zeit, in welcher die in Italien gewonnenen Eindrücke noch frisch und lebendig

warrn, in der Kcuillc Volante : „Parolrs adrcssces aux Etudianls", (Genf) ausdrück-

lich und ausschlicülioh mit der Rollt- d< r Studentenschaft als Vorkämpfcrin der so-

zialen Revolution lictaüt. iTcili 'Ii w ir dic>c Hroschiirc, die in h idonsrhaftlichslf r.

mehr als einmal an Ttilstoi crinni indcr Weise „die htilij^r und •icgrnsrrichc Un-

wissenheit" ai^ nau[itmcdizin Itir dio Jünger der Wisscnschatt cmptahl. hauptsäch-

lich auf russi-rlif Verhältnisse berechnet. Die italienische revolutionäre Staden-

tesca hat um^ci^chrt allerwegen gerade das Vossen als erstes Brfordemb sodaliatiscfaer

und, was bei ihr meist dasselbe war, sosialethischer T&tigkeit proklamiert.
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mächtigen Aspirationen des Proletariats aus dem Stadium der Kon-
fusion in das der Klarheit zu erheben.*)

Bakunin hielt also, für Italien wenigstens, die praktische Teil-

nahme gröfierer Splitter aus der Bourgeoisie, insbesondere ihrer

gebildeten Schichten, nachdem diese den von ihm als unerläßlich

geforderten psychisch-sozialen Umwandlungsprozeß in sich voll-

zogen, an der politischen Arbeiterbewegung (ur eine Lebensbe-

dingung dieser letzteren. Zwar wollte er strenge Regeln für die-

jenigen, die ihrer Geburt und Umgebung nach zu den Anta-

gonisten des Sozialismus gehören mußten, aufgestellt wissen — er

kann gedanklich hierin sehr wohl mit Tolstoi in Verbindung ge-

bracht werden —, aber diese Regeln rüttelten nicht an dem von

ihm aufgestellten Prinzip, daß zu der wirksamen Betätigung einer

Sozialrevolutionären Arbeiterbewegung gebildete und revolutionär

empfindende Ex-Bourgeois das unumgängliche Korrelat seien.

Diese Auffassung Bakunins vom Wesen einer sozialistischen-

Partei war aber nicht nur psychologisch verständlich und historisch

gerechtfertigt Sie war gleichzeitig auch eine sozialpolitische
Notwendigkeit. Das Zentrum der italienischen Internationalen

lag im Süden: Sicilien, Apulien und ganz insbesondere Neapel
waren zu Ktystallisationspunkten der neuen Bewegung geworden.

Hier in Neapel befand sich die erste — 1871 polizeilich auf-

gelöste, aber bald neu entstandene — Sektion der Internationalen

Arbeiterassoziation, die vom Londoner Generalrat ofifiziell anerkannt

worden war; sie war lange die einzige gewesen, die dorthin Beitrags-

gelder gesandt hatte. Das Schwergewicht der sozialistischen

Organisation lag in Neapel. Hier hatte Michail Bakunin selbst

zwei Jahre lang (1865—1867) eine reiche Tätigkeit entfaltet, hier

waren in schnellem Aufeinander die bedeutendsten und gehaltvollsten

2^itungen der jungen Partei erschienen: die Libertä e Giustizia,

giomale di educazione popolare ebdomadario, eine persönliche

Gründung Bakunins 1865, die Eguaglianza 1869, der Motto d'Ordine

1871 und die Campana 1872.

Der erste Sozialkritiker, der auf dem italischen Boden des Rinas-

dmento erwachsen war, der neapolitanische Mönch Tomaso Campa-

nella, hatte während seiner qualvollen Gefangnishaft anno 1600 über

die soziale Lage der Bewohnerschaft seiner Vaterstadt folgende Be-

Bakunin, Lettre inödite k Celso Ceretti, 1872, in „La Soci^e Noavelle,

Revne Internationale.** XXII, Bnuelles, Serie 1896. — p. 179.
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merkungen niedergeschrieben: Von den rund 70000 Einwohnern,

die Neapel — schätzungsweise — besitze, fristeten bloß etliche

10—15000 durch ihrer Hände Arbeit das Leben, und gingen bald,

von der Last der Überanstrengung gebrochen, zugrunde. Der Rest

aber— 55 bis 60000 Einwohner der Stadt — schaffe keine Werte. Er
verkümmere, wie der Mönch sich in seiner rauhen Sprache selbst

ausdrückt, in Müßiggang und Faulheit, Krankheit und sinnlichen

Ausschweifungen, in Wucher und noch schlimmeren Dingen, alles

infizierend und korrumpierend.') Die professionelle Analyse, die

Campanella von Neapel entwirft, läßt sich also in die Formel

bringen: Neapel hat 70000 Einwohner, und zwar:

10- 15000 „Ausgebeutete"

und 55—60000 „Ausbeuter". —
268 jähre später, i. J. 1868, malte der Delegierte der Arbeiter

von Neapel auf dem Kongreß der Internationalen zu Basel den

Genossen der anderen Länder ebenfalls ein analytisches Bild von

der sozialen Wirleamkeit der Neapolitaner, um ihnen die besondere

Lage der cittä incantevole in möglichst scharfen Zügen zu veran>

schaulichen. Er führte aus:

Neapel zählt 600000 Seelen. Davon sind

100000 Frauen und Kinder, die konsumieren, aber

nicht produzieren.

50000 „Faulenzer und Vagabunden, welche, sich

in ihrem Wagen oder auf ihrem Sofa

herumräkelnd, ihre Tage totschlagen."

100000 „Kapitalisten und Monopolisten (auch sie tun

nichts und sind Parasiten).''

150000 „Wucherer von allen Sorten. Verkäufer von

Nahrungsmitteln und Hausierer."

200000 „Opfer dieser Grradationen."

Also, aus dem Superlativ des von der noch jungen Idee des

Klassenbewußtseins und Klassenkampfes erhitzten süditalienischen

Proletariers — der Delegierte war der Arbeiter Stefano Caponisso

gewesen — ins Positive unserer wissenschaftlichen Wirtschaftssprache

ubertragen, besaß das Neapel von 1869 50000 Rentenempfänger (wohl

'i Tumaso C a m p .i ti c 1 1 a
,
„La Cilta dcl Sole" in: Ü|<crc di 1. C, sccitc,

Ordinate cd annotate da Alcssandro D'Aocona. Torino 1854. II p. 256.

*) Aus dem BolIcUino 0(u.t.ijo e Cronaca Sociale der i. Nr. des offiziellen

Blaues der Neapolitaner Sektioa: „L^Eguag Hanta*'. (5. Nov. 1869;.
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grofienteils die in der Stadt lebenden adeligen Lattfundienbesitzer

und Grofipachter Süditaliens mitgerechnet), looooo Unternehmer und
Lohnarbeit benötigende Handeltreibende, 150000 selbständige Klein-

gewerbetreibende (Kaufleute und Kramer) sowie 200000 Lohn-

arbeiter beiden Geschlechts außerdem 100000 nichts verdienende

Frauen und Kinder. Also weiter— immer die Richtigkeit der An-

gaben vorausgesetzt— etwa 400000Angehörige dermehr oderweniger
besitzenden Klassen, oder, präziser ausgedrückt, Hauptsächlich-Kon-

sumenten, g^en etwa 200000 besitzlose Proletarier, Hauptsächlich-

Produzenten. Nach der Schätzung Campanellas kamen auf das

„niedere Volk" etwa bei Caporusso nur etwa Vs der Gesamtbevöl-

kerung. Das ist ftir den Verlauf von 268 Jahren, innerhalb derer

ein völliger Umschwung von Handel und Wandel die ganze Welt

bew^ hatte, und man von der Zeit des Kleinbetriebs und der

Naturalwirtschaft in das Zeitatter der Maschinen gelangt war,

sicherlich keine bedeutende Weiterentwicklung.

Wir wissen, daß der ausgesprochene Industrialismus die imma-

nente Tendenz verfolgt, die Kleinbetriebe einzuschränken und die

Lohnarbeit wachsen zu machen. Uns gilt das Land für ein auf

hoher modemer Entwicklungsstufe stehendes, in welchem einer ge-

ringen Zahl von Arbeit„gebern" eine Riesenzahl von Arbeit„nehmem"

gegenübersteht Werner Sombart hat nach den Ziffern der Berufs-

und Gewerbezählung von 1895 nachgewiesen, daß in Deutschland

67 V« Proz. der Bevölkerung aus proletarischen und proletaroiden

(Einzelselbständige und (jrundbesitzer von weniger als 2 ha) Exis-

tenzen besteht.') Wenn aber im Neapel der sechziger Jahre —
und auch heute ist es nicht beträchtlich anders geworden — nicht

das Proletariat, sondern die anderen Stände numerisch bei weitem

überwogen, wenn wir sehen, wie dort den 33 % Proz. Proletariern

66 Proz. Nicht-Proletarier oder doch Hauptsächlich-Konsumenten

entgegenstehen, dann können wir nicht mehr daran zweifeln, daß

wir es hier mit einer Stadt zu tun haben, die sozial noch einen

minderwertigen primitiven Typus repräsentiert.

In Neapel, der wirtschaftlich zurückgebliebenen Stadt, konnte

*) Werner Sombart, »,Dic deutsclie Volkswirtschaft im Neunzehnten Jahr-

hundert.** BerUa 1903, G. Boiidi. — S. 531. — Das Krgcbnia SomtMrti deckt sich

&st vollständig mit dem Karl Kautskfs, der fBr die „Lobnarbeiter'* und „unbe-

mittelten SelbstSndigen** in Deutschland 68 Prot, der BeYölkerang beansprucht

(„Klasseninteresse, Sonderinteresse, Gemeininteresse'*, Nene Zeit, XXI, Bd. II, p. 344)*
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also eine Bewegung, die auf der Lohnarbeitcrschaft basiert, nicht

ihr gegebenes Betätigungsfeld finden. Zur Schaffung einer prole*

tarischen Partei gehört als Grundbedingung sine qua non eio

starkes l'roletariat. Das aber fehlte Neapel. Und nicht nur numerisch.

Im Mai i86l — sieben Jahre vor der Berechnung Caporussos —
entwarf der piemontesische Staatsbeamte Nigra in einem Bericht an den

Grafen Cavour von den Zuständen Neapels ein geradezu schauder-

volles Bild: Volksschulbildung existiere nicht In den Klassen des

Volkes äußerste Unbildung. Kommunikationsmittel spärUch. Weder
Strafien, noch Eigentum, noch Leben der Einwohner sicher. Trotz

der un;:^eheuren Quellen eines von Natur überreichen Landes wenig

Handel. Noch weniger Industrie. Daher, neben der ünwisscnlieit,

Elend und Hunger. Bettelei, wenn auch unter verschiedenen

Formen, überall, in allen Klassen des Volkes anzutreffen. Das
Proletariat in Aberglauben versunken. .

Unter sotanen Verhältnissen war es gar nicht anders möglich,

als daß die Psychologie des dortigen Proletariates, soweit es über»

haupt vorhanden war, den Typus der hiferiorität, „so wie er nicht

in der normalen, sondern iti der weniger entwickelten Gesellschaft

der Naturvölker und Ackerbaustämme existiert," ') trug. Wie sollte

man Arbeitermassen mobil machen können gegen die besitzenden

Klassen einer Stadt, deren Hauptkapitalkraft in Immobilien bestand?

Überall in der Geschichte haben die handarbeilenden Klassen

den Nährboden sozialer und politisch-fortschrittlicher Revolutionen

abgegeben, sie getragen mit ihrer Zahl, sie befruchtet mit ihrem

Blute, auch dann, wenn es sich in erster Linie nicht darum handelte,

ihre eigene Klasse zur Macht zu bringen. Der Sauerteig, aus dem
die Bourgeosie das Manna ihrer Emanzipation formte, ist stets das

Proletariat gewesen, wie das die Geschichte der großen französischen

Revolution überzeugend genug nachweist

Hier in Neapel war es anders gewesen. Kalt, L^leichgültig, fast

feindlich hatte es den Versuchen der bürgerlichen Freiheitskämpfer

zugeschaut. Wenn es sich in diesen Zusammenhängen überhaupt

auijgeraift hatte, eine Rolle zu spielen, so war es nur die eines

Lumpenproletariats gewesen.

1) Costantino Nigra, „Napoli nel i86i". Rappoiio, pubbl. della Nuova
Aatologia, XXXVII, fatc. 72a, p. 326.

*) Alfrede Niceforo, .^''italia Barbara Contemporanea** Studi cd Appnnti,

Milano'Palenno 1898. Remo Saodron. — p. 242.
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Unter defl 95 zum Tode verurteilten Aufständischen gegen

das Regime der Bourboncn in Neapel 1799 befanden sich nach

einer Studie von Conforti:^)

20 Rechtsanwälte 10 Arzte und 3 Arbeiter

20 Offiziere und 5 Kaufleute

Unteroffiziere 3 Fechtmeister

17 Gelehrte, Professoren 2 kgU Beamte
und Schriftsteller') i Bankier

12 Proprietari 2 Bauern

Auf dem Lande war die Teilnahme der unteren Volksschichten

an der Freiheitsbewegung etwas reger. Nach einer von dem
Historiker Giustino Fortunate revidierten Liste von Lomonaco ent-

nehmen wir, daß die 22 historisch dem Namen nach Bekannten

von den 30 Revolutionären der Inseln Ischia und Procida, die 1799

dem Henkerbeil der borbonischen Schergen zum Opfer fielen, sich

der Berufsart nach folgendermaßen verteilten:*)

3 kalb. Geistliche, von denen einer gleiclizcitii; Bürgermeister

2 Notare I Apotheker

2 Generale I pos^ulente

I Fcstungskommandant 4 Matrosen

I Arzt 4 Handwerker

I Kdelmann 2 Bauern.

Doch setzt auch eine solche Liste der Opfer eine immerhin

nur geringe Betciligunc: der proletarischen Schichten an der Revo-

lution voraus. Die Kmpiric der (icschichte aber lehrt uns, daß eine

Klasse, die sich nicht für die i^roßen Menschheitsideen zu begeistern

vermag, auch unfähig ist, sich für eigene große Interessenziele ein-

zusetzen.

>) Laigi Conforti, „N»poU oel 1799**. NapoU 1S86. Eroeito Anfosci Edit.

— p. 29-

*) In diese Zahl ist offenbar der grofie Komponist Domenico Cimarosa

nicht mit eingerechnet, der freilich anf Vennittelnng einflnflreicher Freunde wieder

begnadigt wurde.

*) Giustino Fortunato: „I Napolitani del 1799" in: Slrenna Album della

Asaodaäone della Stampa Periodica d'Italia. Roma 18S2, Forzani & Co., Tip. del

Senato. — p. 10.
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Die Sonderart des südiuUenischen, insbesondere neapolitanischen

Milieus heißt uns ohne weiteres die zwingende Notwendigkeit einer

zunächst mehr oder weniger akadem i ^ r Ii c n (Tefolgschaft
der Internationale anerkennen. Aber der Funke glimmte weiter.

Der unermüdlichen Aufklärungsarbeit des Bakuninschen Kreises

konnten d\c <:^c1)il(Icteren Schichten der Arbeiterschaft auf die

Dauer nicht widerstehen.

Trotz des schlechten Bodens gelang es Bakunin und seinen

Freunden, binnen kurzem eine immerhin stattliche Zahl Arbeiter

zu organisieren. Das ganze Volk, schrieb Bakunin unter dem IC).

Juli 1866 aus Ischia an Alexander Herzen und Ogarjow, ströme

ihnen in Massen zu. Besonders in Süditalien. Nicht an Material

litten sie Mangel, sondern nur noch an der Zahl der Gebildeten,

die Aufrichtigkeit und Zähigkeit genug besaßen, diesem Material

die nötige Form zu verleihen. Das waren freilich Metaphern

eines Sanguinikers. Immerhin ist es wahr, daß sich allmählich, und
zwar nicht nur in Neapel, sondern auch in Florenz, Bologna und

der Romagna, um die Internationale eine ganze Schar industrieller

Arbeiter scharten. Die Neapeler Sektion zählte bereits 1869 etliche

600 Mitglieder.-) V^iel hierzu trug zweifelsohne die Presse bei. Zu-

mal die Neapeler „E^aglianza" befleißigte sich, als echte Arbeiter-

zeitung aufzutreten, was ihr auch ausgezeichnet gelang (1869).

Gleich in ihrer ersten Nummer kündigte sie in ihrem Programm

an: propugneremo esclusivamente la causa del lavoro e gli intercssi

economici. sociali e politici della classe operaja. •) In jeder Nummer
hatte sie ihr Bollettino Operajo und ihre Cronaca Sociale für Arbeiter-

fachangelegenheiten reser\ iert. Von der richtigen Erkenntnis ge-

leitet, daß kein Mittel die Arbeiter schneller zum Bewußtsein ihrer

Gegensätze zur Unternehmerschaft bringt, als die zum Streik zu-

gespitzte Lohnfrage, suchte man die Arbeiterschaft heranzuziehen,

indem man sich für ihre Arbeitsbedingungen interessierte und sie

eventuell zum Arbeitsausstand provozierte. So wurde 1869 eine

Lohnbewegung der Arsenalotti in Neapel eingeleitet^) Übrigens

') Michail Hakunins sn/ialpolitischcr Hrirl'wtchsel mit AI. Iw. Herzen und

Ogarjow, mit Eial. von Prof. Mich, Dragomanow (l^ihliolhek russischer Denkwürdig-

keiten ed. Theod. Scbicmann). Stuttgart 1895. Cotta. — p. iiS.

") Coinpte>Rendu du IV« Congrte Intemational tenu i. Bftle. BnueUet 1869^

— P- 57-

•) 5. Nov. 1869.

^) Nr. 8 (24. Dez. 1869)
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nichts falscher, als che Annalunc von der Rcvoltewildheit der süd-

itahenischen Sozialrevolutionäre aus den ersten Jahren der I. A. A.

Den unüberlegten Streiks wurde durch Ausarbeitung eines s^enauen

Streikerlaubnisschemas mit nicht wenif^er als fünf Bedin^unj^en vor-

gebaut. M Dem Untcnieiimertum wird maiichnial durchaus konzi-

liant gegenübergetreten, ja, die Sozialrevolutionäre lassen sich sogar

auf sehr reformistischen Ideen crta])i)cn. So bringt es die Kguagl-

ianza einmal fertig, einen engUsciicn Unternehmer in Neapel

öffentlich zu loben und als Muster für seine Kollegen hinzustellen,

weil er durch 2 Proz. Abzug vom Wochenlohn seinen Arbeitern

eine Cassa di Mutuo Soccorso gegründet hat.-) Theoretisch allerdings

wird lier Streik nur vom Sozialrevolutionären Standpunkt aus ge-

würdigt. Der Streik sei die gr(^)lie praktische Arbeiterfrage der

Augenblickszeit. I-reilich, die soziale I'rage zu lösen vermöchte er

nicht, wenigstens nicht in seiner jetzigen Form. Jede Verteuerung

der Arbeitskraft werde vom Unternehmer durch eine Verteuerung

des Arbeitsproduktes wieder ausgeglichen. Ks sei ein circolo vizioso.

Der Hauptzweck des Streiks läge deshalb nicht in einer eventuellen

Lohnerhöhung, sondern in der Wirkung des proletarischen Solidari-

tatsgefühls. . . , Neben dem großen Veraniwortlichkeitsgefühl der

Leiter waren es natürlich vor allen Dingen materielle Ursachen,

welche die Führer der Internationale in Italien zu einer zunächst

reservierten Haltung den Streiks gegenüber bewogen. Stefano

') Zum Beweis fllr die bemcrkeniwerte Vorsichtigkeit, mit welcher die haVie-

aiscbe Internationale damals in Streikfragen vorging, möge folgendes dienen. Die

Eguagliansa agitierte für einen Gewerkvercin, der sich um eine Cassa di Rrsi.stcnza (Streik-

kasse) 7\i scharen hatte. Kür fine eventuelle Streikerklürung gah sie al)er als Normen:

nur der ordiuingsmäfli^' cinberutenen (jeneralversammlung aller Mitglicdrr der Cassa di

Resistcnza steht das Keclit auf F.rklärung eines Strciki-s zu. \'or Hcginn des Ausstände«

aber muti über tolgendc Punkte vollste Aufklärung herrschen. I. Ist die Streikkasse

imstande, auf mindestens 3 Monate hin jedem ihrer Mitglieder 1 Lire Tagetwiter*

stfltsnng nhlen au kSnncn? a. bt der Generalrat in London von dem Vorhaben

instruiert und hat er seine Einwilligung dazu gegeben? 3. Sind alle Orte, aus

denen Streikbrecher gesandt werden kfinnten, von dem Voriiaben in Kenntnis ge-

setat? 4. Ist mit allen Hauptzentren der Industrie briefUeher Verkehr hergestellt?

5. Ist der Arbeiter-Überwachungsdienst (Streikposten) gut organisiert? — Eguagl*

lansa I, 8). Allcrdmgs ein sehr umständliches Verfahren, das wohl nur in den

seltensten Fällen zur Anwendung gebracht worden sein wird.

«j I. 8.

») I, 15 ($. Dez. 691.

Archiv für SoiialwiMenschaft u. Sozialpolitik. III. (A. f. »ot. C. u. Sl. XXI.) a. 24
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Caporusso, der Arbeiterdelegierte aus Neapel, sprach das auf dem
4. Kongreß der L A. A. in Basel offen aus: die Ldhne waren in

Italien zu niedrig bemessen, als dafi dem Arbeiter zur Gründung von

Streikkassen viel übrig geblieben ware.^) Noch lange Jahre hin-

durch war man in Italien mit Kriegserklärungen in der Industrie

recht sparsam. Die Resultate der einmal begonnenen Lohnkampfe
hingegen waren für die Arbeiterschaft nicht unbefriedigend. Von
den 206 Streiks, welche in Italien 1872—1876 ausbrachen, sind nicht

weniger als 82 för sie günstig verlaufen, darunter 48 mit Lohn-

erhöhungen. Das iR^h^, nach Abzug der Streiks mit offizidl un*

bekanntem Ausgang, 48,54 Proz. Ausstände, die der Arbdterldases

reelle Vorteile erzielt hätten.')

Es fand also die — theoretisch sehr begründhare — Vorliebe

Bakuiiins für aus der Bourgeoisie entstammende Sozialisten — eine

Vorliebe, die, nebenbei bemerkt, auch andere Sozialisten, deren

Epigonen heute auf diese Bakuninsche Tendenz nicht verächtlich

genug herabblicken zu können glauben
,
gespürt haben — Ferd.

I^issalle und bis zu einem gewissen (rrade auch Karl Marx — , einen

hohen Koeffizienten in der politischen Notwendigkeit seines damaligen

Wirkungskreises.

Noch bestanden die italienischen Sektinnen der Internationalen

kein Lustrum, da konnte Bakunin bereits freudestrahlend berichten»

in Italien gebe es alles, was ainlerwiirts fehle: eine ener<;ische und

begeisterungsH'ihige Jugend ohne bcstimnite Laufbahn und Mittel,

welche ungeachtet ihrer Herkunft aus der Bourgeoisie moralisch und

geistig noch nicht völlig erschöi)ft sei wie in anderen Ländern

(an den Spanier Francisco Mora, aus Locarno 5. April 1872).

Weiter: „Xos ennemis ont bien labDure. (''est maintenant ä nous

de semer. Dans toutes les villes et mcmc dans beaucoup de cam-

pagnes il sc trouvcra bien un, deux ou trois ouvriers intelligents

devuues ä leurs freres et (jui sachcnt lire; ou bien, k leur defaut»

quelques jcunes gens, nes dans la classe bourgeoise, mais noa

*) S. ComptC'Kcndu du IV« Congrcs International. Association Inl. des Tra-

ttOIeun. Brazelles fimpr. de Desire Brismee) 1869. — p. 143.

•) (iiiglielmii Lebrcclit. ,,Vcr riiichicsta su;i,'li Sciopcn." Verona 1S79.

') ,,L'Alliancc de la Dcmocratic sooi.ilistc" etc. — p. 48, auch cilicrt bei Kmile

de La VC 1 eye, „Le socialisnic coatcaipuraiu". Paris iSSl (deutsche ÜberscUung,

Tflbingen 1884. — p. 326).
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p^n^tr^s de Tesprit pervers qui regne actuellement dans cette

classe"!) (1871).

Die studentische Ju^^end in Italien ist eines besonderen Studiums

wohl wert. Sic stellt in der Tat anscheinend alle ökonomischen

(lesetze, den historischen Materialismus nicht zum wenigsten, auf

den Kopf. Sie ist nur psychologisch und historisch zu erklären.

Wir finden in weiten Teilen von ihr ein merkwürdiges Übergewicht

der Idee als Spiritus rector über das Interesse. Sie besitzt in der

Tat, wie ich das an anderer Stelle nachzuweisen versucht habe,

eine merkwürdige Prädestination zur Erfassung und Durchführung

sozialistischer, altruistischer, internationaler Gedankengänge. Vom
klassischen Geiste der Duldsamkeit und Natürlichkeit beseelt, ist

sie, mehr als die akademische Jugend in anderen Ländern, gegen

die Konventionalismen einer offiziellen Prägung von Gott, Vaterland

und König gefeit und zu einem mutigen Nachprüfen, Vonvorne-

durchdcnken und Revidieren überkommener Gedanken stets geneigt.

Noch besonders zum Nachdenken über soziale Fragen angeregt

aber wurde sie, als die endlich erreichte Kinheit des Vaterlandes

mit der l^roberung Roms gleichzeitig das nationale Ideal beinah ver-

wirklicht und . . . ihren Idealismus unbefriedigt gelassen hatte, als sie

sah, daii selbst der nationale Staat außerstande \var, mehr als nationale

Fragen zu lösen. Mächtig packte es sie daher, als, noch zur Zeit der

Pariser Kommune, ihr Abgott Giuseppe Garibaldi sich zum Mitglied

der Internationalen bekannte, und trotz des in jeder Hinsicht kritischen

Zeitmoments, in Wort und Schrift für den Soziahsnius eintrat.'-)

Benoit Malon, der damals in Italien w-eilte, schrieb Ende 1873^) die

den Kindruck Bakunins bestätigenden Sätze : Das soziale Leben Italiens

weise eine ganz l)esondere Erscheinung auf, die es nur mit S{)anien

teile, nämlich da.s X'orhandensein verschiedener Tausender von jungen

Mannern, stets bereit für eine große Sache mit ihrem Leben ein-

*) M. Bftkoaaine, „La Tli6^ogie Politiqve de Maizbi et rintenutionale.**

Neodiitel 187 t. Comminioii de Frapagande Socialiate. — p* 24: «»cb Dr.

Max Nettlav's bidier leider nur in 50 autokopierten lifannskriptexemplarea »er-

brettde, hödist wertvolles Material bergende Biographie: Michael Bakwiin. III. Bd.»

s Abc (vom Scpt 1871 bia i. Juli 1876) p. 640 ff. (London 1900.)

•) S. meinen Aufsatz: „Die Beziehungen Giuseppe Garibaldis zum Sozialis-

mits, ein Kapitel aus der Geschichte der italienischen InterDaUonalc** in Ed. Bern*

•teins ,,Dokumente des Sozialismus", V, lieft 4 und 6.

') Benoit Malon, „II Socialismo, suo Passato, suo Prcsente c »uo Avenire".

Lodi 1875, Bibl. Soc. Italiana Amm. dclla „Plebc". — s. Vorrede.

a4»
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zuspringen, stets willens, ihrem nobile condoltiere — <:femcint ist

Garibaldi — zu folgen, nach S. Fcrmo wie nach Aspromontf, narli

Montana wie nach Dijon. Die Elite dieser Scharen jun^^er Leute

aber bleibe mit ihren VVünsclien nicht bei der Einheit Italiens un^

dem Republikanismus stehen, sondern gehe weiter, zum Sozialismus.

Dieser Elite nun sei es zu verdanken, daß man, mit Hilfe einiger

energischer und intelligenter Proletarier, trotz der X^rlolgungen der

Polizei, trotz des bekannten BannÜuches Mazzinis und seiner An-

hänger gegen allen „ultramontanen" (aus den Landern jenseits der

Alpen stammenden) Sozialismus in Italien zur (iründung von etwa

lOO internationalen und sonstigen revolutionären (iruppen , die

sämtlich von Enthusiasmus und Hoflfnungsfreudigkeit beseelt seien,

habe schreiten können.')

Diesen jungen Leuten gelang es, daLl selbst im Norden, der

sich zuerst durchaus ablehnend gegen die neuen Ideen verhalten hatte,

sich feste Stämme von Anhängern bildeten. Kurz nach dem 1 all der

Pariser Kommune finden wir Sektionen der Internationalen in Turin

und Mailand. Uber 30 Zeitungen verbreiten Anfang der 70er

Jahre die Grundsätze des intcrnaiionalcn Sozialismus über das Land.

Arbeiter und junge Akademiker wirken zusammen.

Auch das Gros der Garibaldianer trat in dichten Massen der

Internationale bei. .Sie gründeten in Ravenna, in Bologna, in Turin,

in Eaenza und anderenorts sozialistische Sektionen.") Selbst in dem
schwarzen Rom versuchten sie, der Garibaldianer Dr. Osvaldo

Gnocchi Viani an der Spitze, einen internationalen Verein zu stiften.

Garibaldianer aber bedeutete nichts anderes als der beste Teil der

damaligen studentischen Jugend Italiens, der Jugend, die jedesmal

den Hörsaal mit dem .Schlachtfeld vertauscht hatte, wenn es ge-

golten hatte, für ein Ideal zu fechten. Diese jungen akademischen

Patrioten fraternisierten nun mit den Arbeitern, und einen Moment
schien es selbst, als sollte es ihnen gelingen, das ganze italienische

Proletariat für den Sozialismus zu gewinnen. Bakunin stellte ein

sehr günstiges Horoskop:

^) ibidem p. 34. vgL auch desselben Verftssers: „Histoire du Socialisme o«

Eflbrts des Rcformatcurs ou des Rövoltte ä travers les äges depuis Ics temps tes

plus recules juqu'ä no.s jours, et daBS tottles les parües du moode." Pkris 1885.

Derveaux Kdit. - IV, p. 1395.

') lif-noit .Malon: ,,I.c Socialisme", loco cit. — IV, p. 1395.

'1 Osvaldu (inucolii Viani: „La prima radice," im .\lmanacco dei SocialisU,

Lodi 1903, Tip. Nuova.

Digitized by Google



Proletariat und Bourgeoisie in der soxialistiscben Bewegung Ilalieiii.

Die stadtischen Arbeiter gaben tagtäglich neue Beweise davon,

daß sie bereits sozialistisch empfanden.^) Die Eile, mit der sie sich

um das Banner der Internationalen überall scharten» wo immer

sich nur einige Individuen mit g^tem Willen landen, die fähig

genug seien, es zu hissen, sei ein untrüglicher Beweis. Selbst die

Mazzinisten, diese eingefleischten Idealisten, sahen das ein und ver-

suchten deshalb, die Internationale nachzuahmen. Der sozialistisch

gewordene Geist der Arbeitermassen dränge sich eben jedem auü

Immerhin aber bestehe in den Beweggründen, welche die Arbeiter-

massen der Internationalen in die Arme triebe, ein gewaltiger

Unterschied. So sei die Auflassungsweise des Sozialismus, wie sie

der Landarbeiter zur Schau trage, von dem des Stadt»

arbeiters völlig verschieden. Die Stadtarbeiter, die sich der

Internationalen anschlössen, seien von vornherein völlig kosmo-

politisch gesinnt Sie begeisterten sich fiir ethische Postulate. Die

Leidenschafl:, die sie am meisten fühlten, sei der glühende Wunsch
nach absolutester Gleichheit und Gerechtigkeit: das Recht eines

jeden auf seinen vollen Arbeitsertrag. Ihr Betrieb sei ihr Vaterland.

Sie neigten stark zu Disziplin und Zentralisation. Sie seien dem
Staatsgedanken keineswegs abhold, nur müsse er einen Arbeiter-

staat zur Basb haben. Dagegen seien die Landarbeiter in Italien

durchaus föderalistisch gesinnt Sie besäßen keinen Sinn fiir Ab-

straktionen, keinerlei Neigung zur Zentralisation. Sie seien, meint

Bakunin, der Natur naher und daher auch viel innerlicher revolu-

tionär gesinnt als die Industriearbeiter. Wenn das städtische Prole-

tariat in der Regel auch über weit mehr Verstand und revolutionäres

Klassenbewußtsein verfuge, so sei doch die djmamische Naturkraft

bedeutend größer im Landvolk entwickelt Die Landproletarier

seien also am ehesten fiir eine revolutionär-sozialistische Propaganda

empfanglich. —
Dr. Leonida Bissolati, der bekannte schar&innige sozialdemo-

kratische Politiker reformistischer Richtung, macht einmal die Be-

merkung, die Internationale in Italien habe aus einer Gruppierung

von Gelehrten, Entgleisten, Dichtem, Enthusiasten, Altruisten und

wilden Männern bestanden, ohne bestimmte Marschroute und scharf

formulierte Ziele, aber durch tie^ehende revolutionäre Empfindungen

und Instinkte verbunden, weniger als wirkliche besondere Organi-

') Dies und das folgende ist den bereits silierten Briefe Bakunins an Celso

Ccretti ealnoninien. p. 155 ff.
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sation wie als Sammelpunkt verschiedenartiger Kräfte und Kampf*
Genossenschaft zu ethischen Zwecken.^) Ohne auf die widerspruchs-

vollen Bemerkungen Bissolatis näher eingehen zu wollen, sei nur

das eine bemerkt, daß sie sich höchstens auf die Führerschaft
der Internationalen, sicher aber nicht auf ihre Gesamtmitglied-
schaft beziehen können.

Die Mitgliedschaft der italienischen Internationale rekrutierte sich

— die kurze, &st rein akademische Periode einmal überwunden—

,

wie wir gesehen haben, also aus drei anscheinend sehr heterogenen

Elementen: i. der akademischen Jugend, 2. dem stadtischen Prole-

tariat und 3. der Landbevölkerung ohne Kapitalkraft —
Diese Zusammensetzung der italienischen Internationale wurde

sehr bald einer beifienden und gehässigen Kritik unterzogen. Karl

Marx schoß aus London einen giftigen Pfeil ab. Auf die Bakunin-

sehen Worte von der energischen Jugend Italiens ohne Laufbahn

und Mittel bezugnehmend, schrieb er die bitteren Worte nieder:

,J>er heilige Vater hat Recht Die Alliance ist in Italien kein

Arbeiterbund (fascto operajo), sondern ein Haufen von Deklassierten,

der Abhub der Bourgeoisie. Alle angeblichen Sektionen der italie-

nischen Internationale werden geleitet von Advokaten ohne Klienten,

von Ärzten ohne Patienten und ohne Kenntnisse, von Studenten

am Billard, von Handlungsreisenden und sonstigen Kommis und

besonders von Journalisten der kleinen Presse von mehr oder

minder zweideutigem Rufe . . . Indem diese Leute sich aller offi-

ziellen Stellungen in den Sektionen bemächtigten, zwang die Allianoe*)

die italienischen Arbeiter, sobald sie in Verbindung miteinander

oder mit einem auswärtigen Rat der Internationale treten wollten,

sich der Hände jener alUandstischen dekadierten BourgjBois zu be-

dienen, die in der Internationale nur eine ,Karriere' oder einen

«Ausweg* &nden."')

Schon die — mangelnde— Logik dieser amtlichen Auslassung

*) LeoBidft BUsolati, „Le Fkrti todalitte lulien*', io d. ZdtKlirift: Le

Monyement Sodaliste, II, 25 (Paris, janvier 1900).

*) Die Alliance Internationale de la Democratie Socialiste, die Ncbenj^ründung

Bakunins '1868) und das Objekt von Marxens heftigsten Angriffen. Die italienischen

Sozialisten machten zwischen den bi-iden Vereinen kleinen Unterschied. Sie kannten,

ob^^leich sie, als einzige Nation, in dorn Streit Bakunin- Marx geschlossen auf Seiten

des erstereh traten, nur die ,,Internationale".

„L'Allianco de la Democratie Socialiste et l'Association Interaatioaale de*

Travailleun." Kap{>orts et Documents. LondoB>Hainburg 1873. — p. 48.
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des Generalrats — Benoit Malon,*) der doch kein Anhänger Bakunins

war, nennt sie eine brochure diffamatoire, meme calomnieuse —
dem ersten Satz, der die Behauptung aufstellt, die AUiance sei

überhaupt kein Arbeit er bund, folgt eine längere Auseinander-

Setzung darüber, daß die Geburtsbourgeois sich in den alliancistischen

Arbeiterbünden angeblich der Leitung zu bemächtigen verstanden

hätten— deutet daraufhin, dafi der Vorwurf der „Verbourgeoiaening

der Partei"— wie oft ist er in den sozialistischen Fraktionen utriusque

mundi seither nicht wieder erhoben worden 1 — nur als ein Glied in

der Kette jener heftigen Befehdungen zu betrachten ist, die Marx und

Bakunin damals miteinander um die Hegemonie in der Internationalen

ausfochten. Sachlich stand es gewiß dem Londoner Generalrat

schlecht an, auf die „Bourgeois" der italienischen Sektionen mit

Fingern zu weisen, war doch, seiner Lebensstdlung und seinem

Beruf nach, gerade der Generalsekretär für Italien, Friedrich Engeb,*)

als reicher Fabrikant selber der Urt3^us des — immer im wirt-

schaftlichen Sinne des Wortes zu verstehenden — Bourgeois. Dies

alles, und noch sdir viel mehr, hätten sich die deutschen Nach-

kritiker der italienischen Internationale, denen (Ür schiefe Geschichts-

achreibung kein Milderungsgrund mehr in der Siedehitze des Tages-

kampfes liegen konnte, sagen müssen, auch wenn de es nicht itir

notwendig bielten, an die Beurteilung der italienischen Verhältnisse

mit eigenen Studien heranzugehen. Die Schüler aber traten blind'

gläubig in die Fufistapfen des Meisters. Immer und immer wieder

wurden — von sdten selber bourgeoisen Schichten entstammender

Sozialisten — gegen die italienischen „Bourgeois"-Sozialisten die

schwersten Vorwürfe erhoben, Vorwürfi^ die weit über das Politische

hinausgingen und sich zu ehrenrührigen Anklagen zuspitzten. In

seinem jüngst erschienenen, sonst vielfach verdienstvollen Buch über die

Internationale nimmt GustavJaeckh dieMarxschePolemik ganz kritiklos

ohne weiteres als bare Münze und glaubt sich jeden näheren Eingehens

auf die Sache selbst mit dem ^rtanisch-kurzen Satze überhoben:

„Mit dieser Charakteristik ist die Alliance in Italien gezeichnet l"*)

) B. Malon, „L'Internaüonale" in La NouvcUe Revue, i8^, Vi An. 5.

XXVI, p. 758.

*) Der ofBxielle Titel war corresponding secrctary.

*) Gustav Jaeckb, „Die Intematioiiale**. Leipzig 1904. Leipz. Buehdr. Akt..

Get. — p. 173. <~ Er Ohrt dann fort: „Ihre EntwicUimc ^ einfach." Sehr m
Unrecht 1 Gerade die EntwieUang der italienifches Internationalen znr modernen

sodalistiKhcn Partei gdidrt m den konpliziettcsten Proienen in der Geschichte
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Selbst ein so wissenschaftlich ernst geschriebenes Werk wie das

von Dr. jur. Carl Stegemann und Dr. phil. C Hugo, dem heutigen

Reichstagsabgeordneten Hugo Lindemann, geschriebene Handbuch

des Sozialismus fallt, wenn es über die itahenische Internationale

sprechen muß, aus seinem würdigen Ton heraus und berichtet,

offenbar auf dasselbe Quellenmaterial gestützt, ebenfalls von der

italienischen Internationalen als einem „Zufluchtsort" für „Deklassierte",

die in ihr einen „Ausgang" und eine „Karriere" suchten.*) I eitler

befindet sich unter den Appropriateurs der Legende auch Karl

Kautsky. Auch er redet von „deklassierten Intellektuellen in den

romanischen Ländern" und meint, die Lehre Bakunins, als deren

vorzüglichste Charakteristiken er übrigens das „Mißtrauen" gegen

den Staat und den „Putscliismus" anführt, sei eben ob dieser In-

gredienzien so recht „nach dem Geschmack" jener Deklassierten

gewesen.^) Als ob eine Richtung, die sich das „Mißtrauen" gegen

den Staat als suprema lex erkoren und dieses so sehr übertreibt,

daß sie sich sogar der Teilnahme an allen Funktionen des heutigen

Staatslebens enthält, ihren Mitgliedern also nicht nur keinen Anteil

an den fetten Pfründen dieser Gesellschaft, sondern nicht einmal

die bescheidene platonische £hrung eines Abgeordnetenmandates in

Aussicht stellen kann, besonders dem Geschmacke bürgerlicher

„Deklassierter" entspräche! Derartige Werturteile wie die Be-

zeichnung „I^eklassierte" sind selbst als polemische Zutaten ernstlich

zu vermeiden, in dem uns hier interessierenden Falle aber um so

mehr, als nach der Lehre Bakunins die Deklassicrung nicht eine

historische Tatsache an sich, sondern eine psychologische Not-

wendigkeit der sozialistischen Aktion aller nicht-Geburtsproletarier

ist, der Deklassierte also nicht ein „Abhub" der Gesellschaft, ein

Bankerotteur oder ein verbummeltes Genie, kurz ein unfreiwillig

Gesunkener, sondern, gerade umgekehrt, ein zum Zweck der

der Klasscnkami n.ildunf^cn. — Ii. Malon (Zukuoft I, p. 356) spricht wcuigstcns

von strebsamen L'cklaisiertrn.

') Zürich 1897. Vcrlagstnagazin Schabelitz. — S. 403.

*} Kar] Kautsky, „Republik und Sozialdemokratie in Frankreich." Neue

Zdt XXIII, S. 333.

') Auch Georg Adler bringt, in dem Dutiend Zdlea, welche er in seinem

Artikel ,3osi«ldemoknitie" des Handwörterbuchs (a. Aufl. VI, — S. 804) der italie-

nischen Arl>eiterbewegung widmet, dieselbe Legende. Es ist wirklich so: wenn

jemand nach sonst von dem italienischen Sosialismus nichts su berichten wdfl, die

Geschichte Ton den verbammelten Booigeois bringt er doch.
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Anpassung an das Milieu eines seiner Klasse wesensfremden Strebens

freiwilliger Deserteur, ein sich-selbst-Deklassierender ist, was

natürlich, zu welchem Zwecke das auch immer geschehen sein

möge, stets und überall als Beweis hohen Opfersinns und gründ-

lichster Oberzeugungstreue Achtung erzwingt^) Historisch aber

wissen wir, dafi die Bourgeois der ersten italienischen Arbeiter-

bewegung — was ausführlich zu begründen hier leider nicht der

Raum ist — tatsachlich fast durchweg nur im Bakuninschen, nicht

im Marxschen Sinne Deklassierte waren. Deklassiert ist jeder, der

die Interessen seiner Klasse verrät Den verächtlichen Beigeschmack,

der gewöhnlich jedoch mit diesem Worte verbunden wird, haben die

italienischen Internationalen sicher nicht verdient, zumal nicht vom
Standpunkt der Arbeiterparteien aus. Vom Standpunkt gewisser

enragierter Bourgeois freilich ist ja jeder Sozialist ein Deklassierter,

und zwar mit allen Beigeschmäcken der Welt Der bekannteste

Führer der italienischen Internationale selbst, der einem herzoglichen

und reich begüterten Hause entstammende Carlo Cafiero, ist als

der Prototyp dieser Sozialidealisten zu betrachten. —
Sehen wir uns nun einmal die „deklassierten" Bourgeois in

Kürze näher an, welche nach Ansicht von Marx und Epigonen die

Internationale in Italien als Sprungbrett fiur ihre ehrgeizigen Pläne

mißbraucht haben sollen. Als die Hauptvertreter des italienischen

Zweiges der Internationale werden allgemein folgende B^ner ge-

nannt: Caiiero, Covelli, Fanelli, Malatesta, Zanardelli,Merlino und Costa.

Der Marchese Carlo Cafiero di Barletta (geb. 1846) war der

Sproß eines apulischen alten Adelsgeschlechtcs. Er wurde nach

Standessitte in einem Priesterseminar erzogen, machte dann auf

der Universität sein juristisciies Doktorexamen und trat als Ge-

sandtschafts-Attache in die diplomatische Laufbahn. Im Jahre 1865

nahm er, von mächtigen Studiendrang erfüllt, den Abschied, um
sich sozialen Studien zu widmen, ging nach Paris, dann nach

London, wo er mit Karl Marx in freundschaftliche Beziehungen

trat, und wurde einip;c Jahre später a;^ntaiorisch tätiger Sozialist.

Das war seine soziale Deklassieruntr. l^ic wirtschaftliche ließ er

kurz darauf (1871) folgen, indem er seine ererbten Latifundien ver-

kaufte und den für damalige süditalieiiische Begriffe ganz enormen

') Franz Mehring ('..Geschichte der deutschen Sozialdemokratie/' 2. Aufl.

IV. Band, S. 53) meint, Bakunin habe die stärksten Vorkämpfer der sozialen Re-

volution „in den Deklassierten" erblickt. Das ist richtig 1 Nur mufi der Leser eben

wissen, was Bakunin unter Deklassierten verstand.
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£rlös von rund 700000 Lire seiner Partei zur Verfiigung stellte,

worauf er allerdings dann ein vollständig deklassiertes Ijeben führte.^)

Emilio Covelli, aus Trani in Apulien, war gleich Cafiero adligen

Geblütes und ein reicher Mann. Auch er machte sein juristisches

Doktorexamen, worauf er Professor der Sozialwissenschaften wurde

und sich als Statistiker einen bedeutenden Namen machte (auch

als Vertreter der italienischen Wissenschaft auf einem internationalen

statistischen Kongreß in Berlin sprach), bb ihn die sozialistische

Idee derroaden begdsterte, dafi er Stellung und Vermögen opferte

und sozialistischer Deklassierter wurde.*)

Der Neapolitaner Giuseppe Fanelli, der 1870 zum Volksvertreter

in das Parlament gewählt worden war, deklassierte sich durch

seinen Obergang zum Sozialismus so sehr, dafi er es der Regierung

auf die Dauer ermöglichte, ihm sein Mandat zu kassieren.*) £nrico

Malatesta konnte seine medizinischen Studien an der Neapeler Uni-

versität nicht fortsetzen, weil er (1870) aus politischen Grründen

relegiert wurde, ^) ähnlich Andrea Costa, der in Bologna unter

Giosu^ Carducci Philologie studierte, den aber weder die Tatsache

setner Immatrikulation, noch das glänzende Zeugnis seines Pk^fessors

davor schützten, als gefährliches Individuum und politischer Ver-

brecher „wegen Beschäftigungslosigkdt und Vagabundentum" in

Bologna selbst verwarnt zu weiden.*) Den jungen, glänzend be-

gabten und als besonders tüchtigen Juristen schon damals allgemein

anerkannten Neapolitaner Rechtsanwalt Francesco Saverio Merlino,

sowie den Professor Tito Zanardelli zwang ihre im Dienste der

Partei getane Pflicht und die daraus entstehende Verfolgung seitens

der Behörden zur Aufgabe ihres sicheren Erwerbs im Vaterland

und nicht nur zur Deklassierung, sondern auch zur Expatriierung.

Aber die Verfesser des „Handbuchs für Sozialismus" wissen ja,

dem Marxschen Vorbild folgend, auch davon zu sagen, daß die

revolutionären Bourgeois der italienischen Internationale nur des-

halb der Arbeiterverfoindung beigetreten seien, weil sie „eine

Karriere suchten". Nun, wenn sie das wirklich gewollt hätten

*} Alfredo Angiolini, ,,Cinquant' anni di Socialismo in Italia, Storia coa-

plrta e Documenlata de 1856 a 1902." 2* ediz. Firen/e 1904. G. Nerbini F.diU —
p. lOQ, und Carlo M o n l i c c 1 1 i , „Vcntiduc anni dopo (il conj^resso socialista riTolu-

zionurio di Chiassoj" in der WochcD&chrift: Avanti della Domcnica, I, i. — p. 6.

(Kircnzc 1903.)

') Angiulini, ]>. l6ö und Avanti Nr. 2445.

*) Angiolini, y. 73 ss. *} desgl. p. tlS. *) desgl. p. laS.
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— was anzunehmen auch nicht der allergeringste Untergrund

vorhanden ist — dann hätten sie wie Idioten gehandelt Denn
ein zum Karri^emachen weniger eigiebiges Feld als die ita-

lienische Internationale der siebziger Jahre hätten sie sich gar

nicht aussuchen können. Die Karriere, die die italienischen Führer

der Internationale nun tatsächlich gemacht haben» bestand darin,

dafi auch nicht einem einzigen von ihnen der Kerker und das Exil

erspart geblieben. Nicht weniger als drei von den sieben oben*

genannten haben durch die beständigen Kämpfe und finrchtbaren Auf-

regungen ihre Nervenkraft so sehr konsumiert« daß sie unheilbarer

geistiger Umnachtung anheimgefallen sind. Tobsüchtig starb Giu-

seppe Faneilt schon im Jahre 1877. Ihm folgte Carlo Cafiero im
Irrenhaus zu Nocera 1892, und Emilio CovelK ist noch heute von

dem traurigen Leiden des chronischen Verfolgungswahnsinns nicht

erlöst und dämmert ein armseliges Leben hinter Narrenmauem. Tito

Zanardelli (Ührte seine Karriere zu dem Posten eines Sprachlehrers

im nordischen Belgien,') Malatesta sitzt im Nebel von London, nach

tausend IrrfSsüirten ein gebrochener Mann. Freilich, zwei von ihnen

haben allerdings eine „glänzende Karriere" gemacht: Andrea G>sta,

der den hohen Posten eines sozialistischen Volksvertreters erklimmen

durfte und Saverio Merlino, dem nach jahrelangem Exil eine

„zeitige" Amnestie gestattete, sich in Rom wieder als Rechtsanwalt

niederlassen.

Nicht ein einziger von den dem Bürgertum oder dem Adel

entstammenden Führern der Internationale Italiens ist — soweit

historisch nachweisbar und logisch denkbar — aus Ehrgeiz Sozialist

geworden. Keiner von ihnen hat auch nur die bescheidenste

ri^e" gemacht. Aber alle haben sie fiir ihre Ideen tiefe Leiden auf

sich genommen. *) Sie waren fraglos mehr Apostel als Politiker.

iVur mit höchster Anerkennung spricht Benoit Malon von den

Intellektuellen der italienischen Internationale. Er lobt ihre diu>

*) Tito Zanardelli hat sich ipiter von der Politik mrückgetogen und

in BrOssel al« vergleichender Sprachwitsentchailler einen bedeutenden Namen ge-

macht (t^. Angelo De Gnbematit: ,J>ietionnaire International des ^crivatns du

Jow." Florence 1891. — p. 1948).

*l Weniger gut freilich bewährte sich ein Teil der henrorragenderen Gcburts-

prolctaricr in der italienischen Internationale. Der dencitige Leiter der Srktion

Neapel, dt-r ,,Mustcrarheiter" Stflano t^aporusso, sowie der (iründcr der Sektion

Turin, Carlo Terza^hi, mußten aus der Partei entfernt werden, der eine, \s l il er

Gelder unterschlagen, der andere, weil er sich hatte von der i'oli/ci kaulcu lassen.
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tuma attivith, ihre fede deiravvenire che nulla puo vinccre e che le

persecuzioni «^^overnative scinpre coraj^^iosamcnte patitc non fanno

che rinfrancare.M Sie stellten nach dem Zeiu^nis I'ürst Peter Kr.i-

potkins '-) die vorzü<^lichslen Menschentypen dar, welche — mit X'arlin

und Klisöe Reclus die lateinischen Rassen in jenem tjeschichtlichen

Moment hervorgebracht hätten. Kra{>otkin erklart, im Angesichte

aller jener, von denen sie so bitter }^ehaüt und verfolgt werden

und wurden, die Behauptung' aufrecht zu erhalten, daß ein jeder

der Genannten eine Persönlichkeit von höchstem Werte vorstelle,

welcher die Geschichte die posthume Anerkennung nicht ver\veiL::ern

wxrde. Er schildert uns, an anderer Stelle ''j , insbesondere Knrico

Malatesta als einen hohen Idealisten, der bis in sein Alter hinein

nie daran gedacht habe, ob er abends ein warmes Essen und ein

Bett bekommen werde, als einen Menschen voller (3pferfreudigkeit

und Herzensgütc „ahvays renewing the struggle with the saiiie

love of mcn, the same absence of hatred towards Iiis adversaries

and jailcrs, the same hearty smile for a friend, the same caress for

a child." Und das gleiche Urteil über ihn fällt selbst sein schärfster

Parteigegner, der Parlamentarist gewordene Andrea Costa.*)

Die edelste P'igur aber war unstreitig Carlo Cafiero, neben

Bakunin bekanntlich die Seele der ganzen Bewegung. Krapotkin

zeichnet '*) uns den ihm noch persönlich bekannten folgender-

maßen : „C. was an Idealist of the highest and purest type, who
gave a considerable fortune to the cause and who never since

has asked himself what he shall live upon to-morrow: a thinker

plunged in philosophical speculation ; a man who never would harm

anyone." Ahnliche Charakteristiken dieses herrlichen .Mannes finden

wir auch in der Zeitschrift „II Socialismo Popolare" (Venedig 1892)")

von Carlo Monlicelli und dem offiziösen Geschichtswerk der

italienischen Sozialdemokratie, dem Werke von Alfredo Aiv^nolini

(Privatdozent für Strafrecht an der Universität Genua 1: *) Das Bild,

das die Geschichte von der Persönlichkeit des sozialistischen

*) B. Maloo, „II Socialismo". Loco cit. — p. 36.

*) Fflnt Peter Krapotkin: ,3akimiB und sein reTolntkmirer EinfluB** in

„Der Freie Arbeiter'*. II, 37. (Berlin 1905.)

*) Peter Krapotkin, HMemoirs of a Revolationist" with preface by Georg

Brandes. London 1899. Smith, Eider and Co. voL II. p. 196.

*) Andrea Costa in der „Rivista Italiana del Socialisoio** (Imola 1887), p. «84.

idcm p. 200. ") I, Nr. 3, p. 47.

*) „Cinquant* Anni di Socialismo in Italia" p. 109.
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ISIarchese wiedcrspiegfelt, ist so inakcllos, daß scll)St ein Criticissimus

wie Arturo Labriola — in einer in gewohnter Schärfe g^egen die

in manchen Kreisen der itaHenischen Arbeiterschaft noch ortsübUche

Vergötterung und neiHgsprechung der Führer gerichteten Polemik

— nicht umliin konnte, zuzugeben, daß einer von diesen allerdings

— der freilich heutzutage längst von ihnen vergessen werde — wert

gewesen sei, von den Arbeitern Italiens auf jede Weise verehrt zu

werden : Carlo Cafiero, in dessen Seele die Selbstlosigkeit und Auf-

opferungsfähigkeit einen so hohen (irad von Hcrocntum erreicht habe,

daß man ihn in der Tat für einen „Heiligen" habe halten können.^)

• .
•

Der Zweck vorstehender historischer Abschweifung war ein

doppelter. Erstens sollte die Grundlosigkeit der persönlichen An-

griffe, lauf die politischen und theoretischen Leistungen der Ange-

griffenen können wir hier nicht eingehen) die unbegreiflicherweisc

auch von Seiten einiger — allerdings nicht italienischer! — So-

zialisten auf die „Bourgeois" der italienischen Internationale unter-

nommen worden sind, nachgewiesen werden. Zweiter Zweck aber

war, bei diesem Anlaß einmal klarzulegen, daß es nicht dekadente,

sondern sich dekadierende, d.h. den bessergestellten Teilen

der Bourgeois entstammende Männer waren, die in der

Internationale Italiens die Führung übernahmen. —
Die Sozialisten der damaligen Zeit wurden als Verbrecher be-

trachtet, gehudelt und gcbüttclt. Sich ihnen anzuschließen, dazu

gehörte eine ganz besondere revolutionäre Kraft und Energie.

Und in der Tat waren die meisten von ihnen so revolutionär,

daß man sie heute unter dem Namen „Anarchisten" fassen würde.

Auch in späteren Perioden der Geschichte des italienischen

Sozialismus, als die Internationale längst ausgelebt hatte, war es für

den italienischen Intellektuellen noch ein Beweisstück hohen persön-

lichen Mutes und unbedingter Opferfreudigkeit, wenn er sich der

Arbeiterbewegung anschloß.

Keine Arbeiterbewegung der Welt, allein die russische ausge-

nommen, hat in den ersten Dezennien ihres Bestehens so aufreibende

und furchtbare Kämpfe zu bestehen gehabt, wie die italieiüsche.

Verfehmungf Strafen, Entsagung waren die unvermeidlichen Be-

') (A. L. : ,,l r.i Turati « I'rampolini." Avanguaniia Socialista, III, Nr. lio.j

Siehe Uber Cafiero fernerhia noch die Nummer der „Le Kcvultc", Genf I7.;23. Jan. 1&91.
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gleiterscheinungen sozialistischer Agitation : doch noch mehr. Langte

Jahre hindurch setzten die Sozialisten, zumal in den Gegenden der

Dolchtradition, wie der Romagna, selbst ihr Leben ein. Die Zahl

der von politischen Gegnern, zumal den Republikanern, meuchlings

dahingemordeten sozialistischen Parteigänger ist Legion.

Daß es mit dem Hereinziehen des Proletariats in die BcwCf^urii:^

trotz aller Bemühungen Bakunins und seiner Freunde, sowie l^c-

legentlicher P>folge damals nicht weit her war, beweist eben die

verächtliche Sprache, die Bakunin in seinem in russischer Sprache

erschienenen Werke „Staatstum und Anarchie" über es führte. In

Italien, schrieb er, übcrwicf^e jenes I.um])cnproletariat, von welchem

die Herren Marx und Hni^els sprachen, und über das sich ^deich

ihnen die ^^anze Sozialdemokratie Deutschlands mit der i^rußten

Mißachtung äußere. Das ^^-schähe jedoch durchaus zu Unrecht, denn

nur dieses Lumpenproletariat, keineswep^s aber die Bour-
geoisschicht der Arbeiter, bert^e den (ieist und die t^^c-

waltige Kraft der gewaltigen sozialen Revolution der Zukunft in

sich. Die Übertragung dieser — ursprünglich slavischen Verhält-

nissen entnommenen — Idee Bakunins von dem Sozialrevolutionären

Wert des Lumpenproletariats — die mit der Idee vom sich selber

deklassierenden Bourgeois Geschwistcrähnüchkcit verbindet — auf

die Res Italicae scheint mir als ein Indizienbeweis für die relative

Erfolgsarmut seiner Agitation unter den verarmten Industriearbeitern

Italiens gelten zu können.

Im Jahre 1871 soll die italienische Internationale an die

10000 Mitglieder gezählt haben.') Es werden wohl etliche Tausende

davon nur auf dem Papier gestanden haben.

Über die wirkliche Zusammensetzung der italienischen

Internationale nach Berufsarten ist es, bei dem gänzlichen

Mangel an authentischem Zahlenmaterial — die Mitgliederlisten sind,

soweit solche überhaupt vorhanden gewesen sein mögen, natürUch

längst unwiederbringlich verloren g^^angen — nur äußerst schwer,

mit Exaktheit zu berichten. Einige Anhaltepunkte scheinen mir

immerhin die Anklagelisten aus den ersten großen intemationalea

„Verschwörer"-Prozessen in Italien zu liefern, wobei allerdings zu be-

denken ist, daß es in derR^elnur die leitenden Männer einer

>) Avanü 2838.
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Bewegung sind, welche vor Gericht zur \^craiit\vortutig gezogen

werden — „Massen"prozesse sind stets sehen und auch dann sehr

metaphorisch — und daß die Führer der Arbeiterparteien als die,

von denen das meiste Wissen und die meiste Gewandtheit gefordert

wird, stets zu einem mehr oder weniger hohen Prozentsatz den Intel-

lektuellen entnommen werden. In dem großen Internationalisten-

prozeß von Florenz 1875, in welchen freilich auch Mazzinisten ver-

wickelt waren, befanden sich unter den 9 Angeklagten ein adliger

Offizier außer Diensten, ein Rechtsanwalt und ein akademisch ge-

bildeter Schriftsteller. Der Rest bestand aus Handarbeitern. In dem
Prozeß von Capua 1877, in dem über die bcrülimten Moti di Benevento

verhandelt werden sollte , waren von den vier angeklagten Inter-

nationalisten zwei Priester, einer ehemaliger Student der Medizin

und einer Dr. juris und ehemaliger Diplomat aus dem süditalienischea

Hochad el iCafieroiJ)

Von den 34 .Sozialisten, die Benoit Malon in seiner Geschichte

des Sozialismus als die leitenden Männer der italienischen Inter-

nationalen hervorhebt, waren ihrem Ursprung nach nicht weniger

als 17 Akademiker (darunter Cafiero, Costa, Malatesta, Art. Ceretti,

Tucci, Zanardelli» Pistolesi), 7 Beamte (darunter Nabruzzi, Piccinini,

Pczzi) und nur 10 Arbeiter (darunter Natta in Florenz, Ingegneros

in Palermo und Castellari in Imola).'*)

Diese Tatsache gewinnt noch an Relief, wenn man sie mit der

Entwicklung der Partei in Deutschland vergleicht. AnfiEmgs der

siebziger Jahre waren — so bemerkt Rudoli)h Meyer ganz lichtig •)

— (die Parteigelehrten in London natürlich ausgenommen) „von

studierten Leuten" in der ganzen deutschen Internationale (den

sog. j^Eisenachern") eigentlicii nur Wilhelm Liebknecht, Wilhelm

Bios und Bernhard Becker zu nennen. Anders ursprünglich in der

Lassalleschen Richtung der deutschen Sozialdemokratie. Lassalle

selbst, der seine Geburt, den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein,

schnell durch glänzende Mitgliedemamen bekannt und die Ehren-

posten in ihm umstritten machen wollte, und der überhaupt viel

Sinn für Pomp besaß und gern „Staat machte", bemühte sich heiß»

so viel Bourgeois wie nur möglich in seinen Verein hinein zu

>) S. Alfredo Aaelolini, nOnquaat' Aoni die Sodalimo in Itdia*'. 505 S.

Bteott Malon, .^istoire du Socialisme», loco ciU — IV p. 1396.

*) Rad. Meyer, „Der EmandpAttooslaunpf des vierten Standes in Deutsch*

land'*. Berlin 1874. Veri. von A. Schindler. — Volksausgabe, p. 150.
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bringen.^) In seiner bekannten letzten Rede rühmte er sich denn
auch, daß er in seinem Verein „Männer genug" habe, „die ihrem
Stande nach der Bourgeoisie angehören, Unternehmer, Kaufleute,

Advokaten", eine ganze „Reihe von Schriftstellern und Denkern**.*)

In Wahrheit war sein Fiebereifer mit dem Erfolg seines Werbens
keineswegs zufrieden. Immerhin hatte er es verstanden, einige

Männer bourgeoisen Ursprungs, den Dichter Georg Herwegh, den

Landtagsabg. Rechtsanwalt Martiny, den Philosophen Moses Hefi^

den Schriftsteller Bernhard Becker, den Halbintellektuellen (Gert>er-

geselle mit vorhergegangenem Sekundabesuch) Wilhelm Hasen-

clever u. a. für den Verein zu gewinnen. Sogar aus den feudalen

Ständen erhielt er Anhänger, den Rechtsanwalt Dr. Johann &ptist

von Schweitzer, den Leutnant Jean Baptist von Hofstetten und die

Gräfin Sophie von Hatzfeldt. Nach seinem Tode änderte ach das.

Die Bourgeois in der Partei, die sich nach Lassalleschem Muster

als Parteidiktatoren fühlten und zum Teil jeden demokratischen

Taktes bar waren, bewährten sich nicht, und, nachdem sie durch

Spaltungen und allerhand taktische Sprünge der Partei erheblichen

Schaden zugefügt, wurden sie, einer nach dem anderen, fast alle zum
Austritt bewogen. Auf diese Weise proletarisierten, trotz des Ein-

tritts einiger neuer Intellektuellen wie des Chemikers Wilhelm

Hasselmann u. a., die Lassalleaner immer mehr, und so konnte es

endlich anfangs der siebziger Jahre so weit kommen, daß sie in

ihren heftigen Kämpfen gegen die Eisenacher „Ehrliehen" sich ge-

rade etwas darauf zugute taten, „daß sie keine verbummelten, meist

jüdischen, „Intelligenzen" in ihrer Mitte duldeten", wie jene.^ Die

„jüdische Intelligenz" ihres Grründers Lassalle war ja allerdings be-

reits ein Dezennium tot! —
In Italien hingegen wäre ein derartiger Streit, selbst wenn die

damalige sozialistische Partei bereits in zwei scharf voneinander be-

grenzte Teile zerfallen gewesen wäre, gar nicht möglich gewesen. Ein

Blick auf die Zusammensetzung der Führerschaft der beiden Rich-

Das gibt u. a. auch Eduard Berns tr in zu, der sonst Lassallc so überaus

günstig beurteilt. S. seine Schrift: ..Fcrdia.ind Lass.illc und seine Bedeutung lur

die Arbeiterklasse." Berlin 1904. Verl. Vorwärts. — p. 55.

'j Ferdinand Lassalle, Die .\gitation des Allgemeinen deutschen Arbeiter-

vereins und das Versprechen des Königs von Preußen." Rede zu Ronsdorf 1864.

Berlin 189«. Verl. des Vorwirts, p. 40.

') Kud. Meyer, „EmanzipationskampO*, loco eil. — p. $7*
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tungen, die sich innerhalb der italienischen Internationale am Ende
der siebziger und Anfang der achtziger Jahre herausbilden sollten»

beweist uns das. Die evolutiontstische, sich an Malon anlehnende

und später auf Marx berufende Richtung der Mailänder „Plebe" die

sich gegen die Intellektuellen der alten Richtung bakunistischen Stils

wandte, wurde selbst von einem Ingenieur (Enrico Bignami) und

einem Juristen (Dr. Osvaldo Grnocchi Viani) geleitet. Ihr schloß

sich spater die neusozialistisch-literarische, sogenannt marxbtische

Richtung des aus einer vornehmen Beamtenfamilie stammenden

Rechtsanwalts Filippo Turati, eine Richtung, die so gut wie aus-

scbliefilich aus jungen Intellektuellen bestand, an.

Auch einige Ziflem aus der Parteijournalistik mögen hier ihren

Platz finden. Von der deutschen Sozialdemokratie besitzen wir

aus der Zeit zu B^nn des Sozialistengesetzes eine Statistik über

die soziale Herkunft der Parteiredakteure (iS;/). An den 42
Zeitungen, welche die Partei damals besafi, waren 44 Redakteure

angestellt, die sich ihrem ursprünglichen Beruf nach folgenderma6eii

zusammensetzten: 11 Buchdrucker, 3 Schlosser, 2 Schneider, je i

Maurer, Brauer, Lohgerber, Zimmermann, Böttcher, Groldarbeiter»

Schuster, Riemenschneider, Zigarrenarbeiter, Mechaniker sowie nur

12 Akademiker.^) Für die italienische Sozialdemokratie (die Nur-

Arbeiterpartei des* Fascio Operajo miteingerechnet), ist es mir ge-

lungen, wenigstens die an fünf Zeitungen angestellten (7) Redak-

teure beruflich analysieren zu können : von ihnen waren ff Juristen,

eine Ärztin, i Philologe, und 3 Lohnarbdter (i Handlungsgehilfe

und 2 Buchdrucker, von denen der eine auch noch das Gym-
nasium besucht hatte) (1881).

Es dürfte also im ganzen nicht zu leugnen sein, daß die junge

Parteibildung der Arbeiter in Italien wirklich sehr stark mit

bürgerlichen Schichten entstammenden Männern durclisct/.t war,

wenn auch andererseits nicht zu v^erkcnncn ist, daü selbst in der

Zeit der später aufkommenden sozialdemokratischen
(
[)arlamen-

tarischen) Partei, in einzelnen l'eiien Italiens, wie der Romagna und

Florenz , noch starke , aus Arbeitern bestehende Gruppen der

alten Bakuninschen Internationalen bestanden (1877).^)

') S. Stegmann-Lindcmann, „Handhucli des Sozialismus", p. 638.

') S. Bcnoit Malon, „Die so/ialc Lage in Italien" in der „Zukunft", Sozialist.

Kcvue (Höchberg). Berlin 1878. p. 351.

ArcUv für SoMmbmtmMiMk «. SoiialpoUtik. III. (A. f. aos. G. u. St. XXI.) «. 25

Dlgitized by Google



372 Robert Michels,

II. Die sozialistische Partei Italiens.

Die lange Periode vom Ende der siebziger Jahre des XIX.

Jahrhunderts, in welcher Zdt das langsame Siechtum der ita«

lienischen Internationale, dieser Spätgeburt der internationalen Inter-

nationalen, insbesondere nach dem dramatisch-operettenhaften, und
doch mit so viel ehrlichem slancio und so viel prächtigem Auf-

opferungssinn unternommenen Putschversuch von Benevent, auf>

hörte, ein Geheimnis zu sein, ^) bis zum Beginn der neunziger Jahre,

in welchem, nach vielen Irrungen und Wirrungen, sich die in-

zwischen auf lombardischem Boden entstandene junge Neubildung

der exklusiven Nur-Arbeiterpartei des Fascio Operajo^ mit der

jüngeren, ebenfalls vorzugsweise in Norditalien vertretenen evo-

lutionistischen Richtung der frischerblühenden Internationale auf

dem Kongreß von Genua (1892) unter Abstofiung des antiparla-

mentarischen Teiles der alten Internationalen, welcher sich von

nun an als anarchistische Partei etablierte, zu einer sozialistischen

Arbeiterpartei verband, ist wirtschaftlich ausgefüllt von einem An-

greifenden Umschwung der italienischen Ökonomie. In diesen

Jahren fand in Italien der ziemlich schnell vor sich gehende üm-
wandlungsprozefi der nationalen Volkswirtschaft auf der Basis Idein-

betrieblicher und weltfremder Produktion zu der internationalen

Wirtschaft des modernen, am Welthandel beteiligten und dessen

Wechselfallen unterworfenen Industrialismus statt Wenn auch die

wirtschaftliche Weiterentwicklung Italiens in den einzelnen Teilen

des Landes eine sehr ungleichmadige blieb und der politisch-histo-
'

rische, anthropologische und rassenpsychologische Regionalismus,
«

dieses tie&itzende Erbübel Hesperiens, sich nun immer mehr auch auf

dem Grebiete der Wirtschaft ausprägte, -indem er die verschiedensten

ökonomischen Formen ziemlich unvermittelt nebeneinandersetzte, >

so war es doch eine unbestreitbare Tatsache, dafi der nationale

Geldumsatz sich rapide hob, eine gewaltige Bautätigkeit sich allent-

halben entfaltete, die Zahl der Großkapitalbildungen in erstaun-

') Der Name der Internationalen hatte in Italien jedoch noch so guten Klang,

<iali man .lu ihm noch jahrelang fcsthiclL Noch 1088 wurden Atti dcU' Ass. laL

degli Opcrai gedruckt und 4i« ahen Statuten wdtmerkavft (vgl. die der anareb.

Richtung des itaL SotiaUsmus angdiorige, von Malatctta rcdigleite ZeHsdirift „La

Qttcslione «oeiale**, Florenx 1888).

*) S. meinen Artikel: „Eine eskluriv-pn^etaritche Beweping in Italien im

Jahre 1883«*, in den ,J>okamentcn des Soxialismus.*« IV, Nr. a (Stuttgart 1904).
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licfaem Maße sunabm und die Typen moderner Industriestädte, von

denen ein Teil, wie der an der Monterosagruppe gleichsam auf

Gletscherhöhe gelegene Industriebezirk des piemontesischen Biellese,

sogar in bisher »^ausländischen" Industrieprodukteo wie z. B. Baum-

woUenwaren mit dem Ausland selbst in Konkurrenz zu treten be-

gannen'), sich mehrten. Die natürliche Folge dieser gewaltigen

Umbildung war die Entstehung eines wirklich modernen Proletariats.

Nun ist der Sozialismus als das „ideologische" Streben nach

einer vernünfUgeren, sich auf der kollektivistischen Assoziation auf-

bauenden Wirtschaftsordnung und der endgültigen Beseitigung

der politischen Bevormundung, wirtschaftlichen Ausbeutung und

sozialen Niederhaltung der werktätigen Masse durch eine besitzende

und privilegierte Minderheit — also ein Strä>en mit den Motoren

ethischer Kategorien — logisch keineswegs auf die Existenz eines

modernen Proletariats angewiesen, wie sich denn auch tatsachlich

— die Anerkennung eines bestimmten Programms, nicht die Klassen-

stellung ist maßgebend! — in den sozialistischen Parteien Männer

aus allen Gesellschaftsschichten» allen Vermögenslagen zusammen-

finden. Aber empirisch-historisch wissen wir doch, daß

eine sozialistische Partei in einem Lande, welches noch kein

modernes Proletariat besitzt, also der wirtschaftlichen Inter-

essenbasis entbehrt, im letzten Grunde nur eine Treibhauspflanze

ist. In unseren heutigen, jeder pädagoj^ischcn Tendenz so schmerz-

lich abgeneigten Zeiten Ist der wirtschaftliche Massene^oisrnus als

politischer Faktor von ungleich höherer Tragweite als der Willensakt

des Idealismus,

Ks entsteht nun für uns die l'iaL^c: wie hat der wirtschaftliche

Umschwunj^ Italiens von einem Land mit — vorzugsweise — klein-

bürgerlicher zu einem solchen mit wenigstens in bedeutenden Teilen

des Landes — vorzu^^swcise — kapitalistischer Produktionsweise

auf die sozialistische Arbeiterpartei zurückgewirkt? Ist diese nun-

mehr auch ihrer Zusammensetzuni,^ nach wesentlich proletarisch ge-

worden r Hat sie sich aus einer X'ereinigung ideell Gleichgesinnter

zu einer offenbaren Klassenvertretung herausentwickelt? — Das

alles ist ^ oft und entschieden geleugnet worden.

') Insbesondere die piemontesischen Baurowollenwaren machen, speziell in

Südamerika, der Produktion der übripcn europäischen Länder auf diesem Gebiete

eine energische und vielach ciful^jrciclir Konkurrenz (vgl. hierüber die IretTlichc

Stadie des Turiner Professors Luigi Ii i n a u d i , ,,L n Principe Mercanle, studio suUa

cspansione coloniale italiana." Torino. Bocca iCdiU, 1900. 315 pp.)
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Der bekannte Geograph Prof. Arcangelo Ghislcri, der als theo-

retischer Inilircr der republikanischen Partei in Italien eine gewisse

Rolle spieh, meint:

„Man darf es. wohl — ohne boshaft zu erscheinen — behaupten,

daß in Italien die sogenannte l'artei des Proletariats haupt-

sächlich aus IjüuiL^cois besteht und von Bourj^eois geführt

wird . . . genau wie jede andere Partei auch. Als I"'ührer fungieren

Advokaten, Professoren, Arzte, Ingenieure, Kaufleute, Haus- und
(irundstütkbesitzer. Man hat sogar bemerkt, daß die repu-

blikanische Partei, welcher man doch (so/.ialistischerseits) so gern

das Epiteton: bürgerlich andichten mochte, einen solchen Ubcrtluß

an Persönlichkeiten, welche sich, wie die Sozialisten, ohne andere

Hauptbeschäftigungen zu haben, dem Luxus der Agitation und des

Parteilebens widmen können, nicht besitzt. Die republikanLschc

Partei zählt zu ihren I'^ührern sicherlich nicht so viel Leute, welche

von ererbten Renten und Lrsparnissen , also Produkten fremder

Arbeit leben und es deshalb nicht nötig haben, sich an einen Beruf

festzubinden um sich ihr Brot zu verdienen wie sie. Unsere Leute

können der Propaganda nur die Reste ihres überaus angestrengten und

arbeitsreichen Pages abgeben." Dann, nachdem er sich gegen die

etwaige lächerliche L'nterstellung, als dürften Bourgeois nicht in

eine \'olkspartei eintreten, verwahrt hat, fährt er fort : „Uns handelt

es sich nicht darum, kleine Bosheiten zu sagen, sondern darum»

Sachen und Tatsachen auf ihren richtigen Platz zu

stellen, und die Tatsachen zeigen uns, daß hier in Italien die

Worte: ,,Arbeiterpartei" und Bourgeoispartei" nichts als unan-

gebrachtes Gerede sind, Worte eines Jargons, eines importierten
Jargons, dazu bestimmt, den wirklichen X^erhältnissen, die jenen

konventionellen Unterscheidungen so absolut nicht entsprechen, eine

Maske vorzubinden." ')

Wenden wir uns, wenn wir diese Angaben (liiisleris auf ihren

Wahrheitsgehalt hin prüfen wollen, zunächst einmal der sozialistischen

Parlamentsfraktion als der offiziellen Vertretung des politisch orga-

nisierten l'roletarialcs zu.

Die sozialistischen Abgeordneten in Montecitorio setzten sich

ihrem bürgerlichen Berufe^ nach, wie aus nebenstehender Tabelle

ersichtlich, folgendermai;}en zusammen:

Arcangelo Ghislcri, „Pregiudizi Socialistoidi nd Parüto Repubblicano.**

Milano 190a Biblioteca deU' „Educuioae Politica" — p. 9*
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376 Robert Michels,

(l) Als ersten „sozialistischen Deputierten" könnte man den ehemaligen Pro-

fessor an der Universität Strafiburg, Giuseppe Ferrari (geb. lSt2 in Mailand und

Schaler voo Romagnosi) nennen, welcher, nach ToUendeter natioMler Einigung in

»ein Vaterland turOckgekehrt, bald in die Kammer gewihlt wurde. Diexr hatte

«ich für einen Anl}Snger der aorialen Gleichheit erfclirt und entrebte eine inter-

nationale Republik ab auf dem Wege einer internationalen Revolution ni er-

reichendes EndsieL Aber die junge Einheit Italiens versöhnte ihn bald mit einem

gewichtigen Teil der von ihm in den Bereich der Kritik gezogenen Zustünde. Er

lief} sich von Viktor Emanuel II. zum Senator ernennen. .\uch der Zivil- und

Handclsrcchtlcr an der Univ. Pisa, Pruf Giuseppe Montane Iii, der vmi iS6o bis

1863, seinem ToJe, Deputierter war, war seiner Doktrin nach Sozialist, wenn er

auch kein ,,militante" war. — Anders der sizilianischr Aril Dr. Saverio Friscia und

der bekannte neapolitanische Talriot Giuseppe Fanelli. Itcide verdankten ihre Wahl

demokratischen Koalitionen. Sie waren bereits Mitglieder der Kammer, als sie So-

sialistcn wurden. Sie tihlten von da an cu den intimsten und treuesten Anhängern

Bakunins. Eine nennenswerte soaalbtische Aktion im Parlament fteilich hat keiner

von ihnen geflihrt. Sowohl der Deputierte von Sdacca wie der von Neapel VI

waren im Pkrlament nichts als popolaii, durchaus nicht Vertreter des organisierten

Proletariats.

(3) Hier sind nur .\ndrea Costa, der mit Hilfe der Popolari 1882 in Imolm

als Sozialist gewählt wurde, sowie Luigi Castcllazzo, der, selber Sozialist, doch von

einem Mischmaschkonsortium bei einer Nachwahl 1884 in Grosscto (Toskana) unter

undefinierbarer Flaj^fje aufgestellt und gewählt worden war, mitgezählt. Ein dritter,

der BuchstaViengicücr AntDnio Maffi, der von der Mailänder Nur-Arbcitcrpartci des

Fascio Operaju, ahcr mit Hilfe der bürgerlichen Demokraten, in den Wahlen 1SS2

ins Parlament gelangte, ist nicht mitgezählt, da er, kaum in Monteeitorio heimisch

geworden, sich der bürgerlichen Demokratie offen ansehlofl und den SosiaUsmus

verleugnete. — Da die Wahl Castellazzos wegen des bekannten jugendlichen Fehlen

dieses Mannes alsbald wieder kassiert wurde, und der Kreis in die Hinde des Re-

publikaners Ettore Socci fiel, so blieb Costa bis 18S4, wo bei emer Nachwahl in

Borgo San Donnino bei Parma der ehemalige Garibaldianeroberst Dr. Luigi Musini

gewählt wurde, der einzige sozialistischeParlamentaricr.

(31 .Andrea Costa, Philologe, Schüler von Giosuö Carducci in Bologna (Imola)

und der Journalist .Mcibiade Moncta (Parma) und Musini.

(4) In diese Zahl ist Amilcarc Cipriani, der, um ihn durch die InviolabilitSt

des .Mandatsinhabers der schweren Zuchthausstrafe, die er als ,,politi<;rher Ver-

brecher" verbülile, /u cnlrcilJcn, in zwei „candidalure di protesta" m Raveona und

Forli, aufgestellt und gewählt worden war, mit inbegriffen. Es liegt im Wesen der

Protestkandidaturen, die auch von den antiparlamentsrischen Parteien der Anarchisten

und Maxxinisten untersttttzt werden, ja, oft v<m ihnen ausgehen, dai der also Ge-

wählte die Wahl nicht annimmt Kaum der Haft entlassen, begab sich Gpriani

nach Frankreich, wo er dann spiter in der jaurösistischen Partei seine Rolle

spielen sollte.

(5) Der bfltgerliche Beruf eines dieser Deputierten, Giaeomo Matfei (Raveana)
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ist nicht mehr bestimmbar. Er war Dr. jur. Überdies wurde er als erwiesener

Remtenempfänger der Regierung sehr tMld am der Plartet aitsgestoien.

(5) Grfindung einer tosialistiichen Kammerfraktion laut Kongreflbeschlufl des

Pttleitags Ton Reggio Emilia 1893. Es traten ihr jedoch nach Angiolini („Cinquant*

Amü di Socialismo in Italia**. Trense, s« Edis. 1904 p. 256) blofl PrampoUni,

Agnmi, Bcrenini und Badaloni und der soeben erst auf dem Kongrefi Sotialist ge-

wordene* im Vorjahre als Abgeordneter der bOrgerlich^radikalen Partei gewEhlte

Kriminalist Prof. F.nrico Ferri, sowie (nach dem Avanti 2905) auch De Fclice aus

Catania bri. Die Übrigen 4 blieben als unabhängige Sozialisten auflerhalb der offi-

siellen Parteiorganisation fCasilli, Merlani, MafTci, Colajanni").

(6) In der ersten Wahl wurden 12 Sozialisten, Harbato , Costa, l'rampolini,

Bercnini, De Marinis, De Felice, Ferri, Apnini, Salsi und Bosco, fAniijiijlini loco eil.

p. 3201, darunter iwci (H.irbato und Costa) dopj^elt gewählt. In den Nachwahlen

trat dann Turati für Barbatos Kreis in Mailand und Badaloni tür einen Kreis Costiis

dn, so dafi alle 12 Kreise der Partei erhalten blieben. Die Deputiorten und simt-

lieb MitgUeder der Fraktion. Am Ende der Legislaturperiode (1897] waren-nach dem

,^manacco Socialista per l'anno 1897" (per cura di Carlo dell* Avalle, Iidano,

p. 71) Barbato und Bosco aaigeschicden, dalttr aber Casilli und Berte«! wieder De-

putierte geworden.

(7) De Felice, der zwei Uonate Tor der Wahl ans der Fraktion austrat, sieh

aber als unabhängiger Sozialist wieder wählen liefi, mitgezählt. Außerdem Agnini,

Bercnini, Bertesi, Costa, De Marinis, Ferri, Turati, Badaloni, Prampolini, Sichd,

Gattt, Morgart, Nofri, Pcscctti und Bissolati-Bergamaschi.

(8) Dieselben, da/u : Catanzaro, Cabrini, LoUini, N'nc, .Montemartini, Varaztani,

Borciani, Albrrtelli, V'igna, Ciccotti, Todeschini, Marchesano, Roadani, MajnOt

Cbiesa und Rigola.

(9) Die Fraktion hat in der Legislaturperiode starke Veränderungen erfahren.

Univ.-Prof. Baron Errico De Marinis wurde wegen IndiszipUn (Teilnahme am Leiebcn-

beg&ngnis König Umberto I.) tum Austritt aus der Partei bewogen. Bei einer Neu-

wahl in LiTomo muflte Abg. Catansaro einem Republikaner weichen. Dagegen er-

htelt die Fraktion Zuwachs durch den sidlianischen Ant Dr. Nicola Barbato (Nach-

wahl in Mailand), Univ.-Prof. Boss! (Varese), Baron Fred. Maironi (Bergamo) und

Rechtsanw. Lamberto AntoUsei (Macerata).

(10) Dir als Antwort auf den ersten geglttckten Versuch des Generalstreiks

erfolgte Koalition sämtlicher bürgerlicher Parteien gegen die Sozialdemokratie be-

wirkte, daß von den alten .Abgeordneten nur De Felice, Agnini, Berenini, Bertesi,

Costa, F.nrico Ferri, Turati, Badaloni, Prampolini, Sichel, Gatti, Bissolati - Bcrga-

maschi, Cabrini, Nix-, Montcmartini, .Morgari, Rigola, Borciani und Kondani, sowie

.'\ntolisei wiedergewählt wurden. Dazu kani«:n aber 8 neue: /.crbci^ho
,

.\I;isini,

.\roldi, Genuzio Bentini, Dugoni, Percra, Carazzolo und Giacomo Fern. — Die

jüngsten Nachwahlen haben nun wtederum einige Veribiderui^ett hervorgerufen.

Camillo Prampolini (Dr. jur.) ist in Reggio Emilia unterlegen, dagegen ist Pietro

Chiesa (Lackierer) wieder, sowie in Valensa (Piemont) Giacomo Calvi neu in die

Kammer bineingewihlt worden.
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Die berufliche Analysierung einer bestimmten Gemeinscliaft

von Menschen , die aus den verschiedensten Lebensbedingungen

heraus sich zu einem ideologischen Zweck zusammengefunden haben,

stößt auf Schwierigkeiten der verschiedensten Arten. Zunächst liat

ja jedes Schematisieren seine schweren Bedenken. In welches „Fach"

gehört der Kaufmann? Ist er ein Groß-Bourgcois, ein Kleinbürger

oder gar eine proletaroide Existenz? Schon die Begriffe dieser

großen Hauptschichten zu formulieren und ihre Grenzen voneinander

abzustecken ist — wenn letzteres überhaupt angängig, -- jedenfalls

eine sehr leidige Aufgabe. Was ist zur Bestimmung der sozialen

Lage einer Existenz das maßgebende Kriterium? Ihr Beruf, oder

ihr Steuerzettel, oder ihre Lebenshaltung, oder gar ihre Herkunft?

Nur eine sehr intime Kenntnis von der Lebenslage der zu klassi-

fizierenden kann die unausbleiblichen Fehler, die die Antworten auf

jene Fragen ergeben müssen, wenn nicht eliminieren, so doch ab-

schwächen. Ferner: was ist bestimmend fiir die Unterbringung

eines Menschen in dieser oder jener Klasse, sein Ausgangspunkt, d. h.

die gesellschaftliche Schicht, aus welcher er hervoi^egangen ist. oder

sein Ankunftspunkt, d. h. die gesellschaftliche Schicht, in welche das

Leben ihn gebracht hat ? Was ist wichtiger und entscheidender (ür

die Beurteilung der uns hier interessierenden Frage nach den sozialen

Kreisen, aus denen sich die parlamentarischen Vertreter der organi-

sierten Arbeiterschaft Italiens rekrutieren, wenn wir wissen, dafi —
um ein Beispiel zu bringen — Enrico Ferri zum Vater einen

Magazinverwalter der Tabak- und Salz-Regie besaß, also der klein-

bürgerlichen Sphäre entstammt, oder da6 wir wissen, daß er zur

Zeit seines Ubertritts aus dem bürgerlich -radikalen Lager in die

sozialistische Partei der gefeierte weltberühmte Kriminalist und

ordentlicher Professor der Jurisprudenz an der Universität Pisa war? *)

Müssen wir ihn nun zu den Kleinbürgern oder zu den höheren

„Staatsbeamten** zahlen? Andere Existenzen sind noch schwerer

restlos zu klassifizieren. Mario Todeschini, der 1900 iur Verona

gewählt wurde, stammt aus kleiner Familie, wurde Tenor, begann

dann zu studieren und erwarb sich die Rechtsanwaltschaft. Seitdem

er Deputierter ist, ist jedoch sein Berufder eines angestellten Agitators

der Partei, der zwar auf diese Weise auch der Freiheit ein Ued
„singt" und (iir weitestgehende Reformen „plädiert", im übrigen

aber sowohl seinen Tenor wie seinen Advokaten an den Nagel ge-

1) ATuti IX, Nr. 2915.
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hängt hat. Unter welche Rubrik fällt er? Endlich ein noch ver-

zweifelteres Beispiel. Giovanni Noe, seit 1900 Abgeordneter für

Messina, entstammt einem begüterten Hause. Er studierte und
wurde Gymnasiallehrer. Aber dann verarmte er und ernährte sich nun

mehrere Jahre hindurch als Kopist im Bureau eines Notars bei 12

bis 14 stündiger Arbeitszeit und einem Ta;:;felohn von 60—70 Cen«

tesimi,*) bis es ihm endlich gelang, sich als Sekretär an der Handels-

kammer eine einigermaßen sichere Existenz zu schaffen. Ist er

nun unter die Proletarier oder unter die Intellektuellen zu zählen?

Wohl zu allen beiden Kategorien, je nach dem Gesichtswinkel,

unter welchem er betrachtet wird. Eine Klassen Analyse kann also,

selbst bei noch so genauer Kenntnis der zu Analysierenden durch

den Analytiker, immer nur relativen Wert haben.

m *

Wenn wir die auf S. 375 stehende Tabelle betrachten, dann

müssen wir dem Urteil eines im übrigen nicht selir tiefblickenden

Italienbeschreibers recht geben, der da meint, daü sich die Ver-

treter der Arbeiterklasse im italienisctien Parlament „überhaupt durch

Lebenshaltung nnd Berufsstellung weit weniger schroff als in

anderen Parlamenten von den Mitghedern der Ordnungsparteien

absondern".-)

Der starke Bestandteil der Akademiker" und ursprünglich

Bürgerlichen in der italienischen Parlamentsfraktion tritt noch klarer

als in den nackten Zahlen der Tabelle hervor, wenn man sie mit

der Parlamentsfraktion der deutschen Sozialdemokratie. v.ie diese

etliche Monate nach den Wahlen des Jahres 1903 zusammentrat,

vergleicht. Den

:

28 Akademikern und ursprünglichen Bourgeois (unter denen

mehrere GroÜbuurgeois und Adlige) = 84,04 Proz.,

3 Kleinbürgern — gs^j Proz., und

2 gelernten Arljcitern = 6,06 Proz.

der 33köpfigcn Parlamentsfraktion der italienischen Sozial-

demokratie stehen die

:

13 Akademiker und ursprünglichen Bourgeois = 16,03 Proz.,

15 Kleinbürger ^ 18,51 Proz. und

53 gelernten Arbeitern = 65^3 Proz.

») idem 2853.

*) P. D. Fischer, „Italien und die Italiener am Schlüsse des XIX. Jahr-

bonderts." Betrachtungen und Studien. Berlin 1899. S. Springer. — p. 114.
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der Siköpfi^en Parlamentsfiraktion der deutschen Sozial-

demokratie gegenüber (1903).')

In weiterem Vergleich sei hier die von mir ermittelte Berufe-

analyse der Fraktionen der sozialdemokratischen Parteien in den
Kammern Hollands und Belgiens angegeben.

Die Tweede Kamer in Holland zählte (1904) 8 Sozialdemo-

kraten (darunter ein Wilder), von denselben waren 2 evangelische

Pastoren, i Rechtsanwalt, i Ingenieur, i Volksschullehrer, x Metzger-

meister, I Anstreicher und x Textilarbeiter, also:

4 Studierte = 50 Proz.

2 Kleinbürger = 25 Proz.

2 gelernte Arbeiter = 25 Proz.

Die sozialdemokratische Fraktion der Chambre des Repr^sen-

tants Belgiens zählte (1905) 28 Mitglieder. Von diesen waren

6 Rechtsanwälte (von denen 4 gleichzeitig Hochschullehrer: Hector

Denis (Universit^ Libre in Brüssel) und Emile Vandervelde, Jules

Destr^e und Edmond Picard an der Universit^ Nouvelle in Brüssel),

2 Ärzte, 2 Gymnasiallehrer, 2 Elementarlehrer, x kleiner Fabrik-

besitzer, 2 Buchdrucker, 3 Steinarbeiter, i Schuster, 4 Bergarbeiter,

I Metallarbeiter, i Bauarbeiter, i Textilarbeiter, i Schmied und
I Glasarbeiter, also:

Studierte: 10 = 35,7 Proz.,

Angehörige des Mittelstandes: 3 = 10^7 Troz.,

Proletarier: 15 » 53,5 Proz.

Im Senat Belgiens, übrigens der einzigen ersten Kammer der

Welt, in welcher die Sozialdemokratie vertreten ist, sitzen 6 Ver-

treter des P.O.B.: Edm. Picard, Rechtsanwalt und Pirofessor, Grimard,

Rechtsanwalt, Henry La Fontaine, Rechtsanwalt und Professor,

Librouille, Industrieller, Hendrickx, Unternehmer und Ferd. Elbers^

Mechaniker, also neben 5 Bourgeois nur i Proletarier.

Der analytische Vergleich zwischen den parlamentarischen Ver-

tretungen der Arbeiterparteien in Deutschland, Belgien, Holland und
Italien ergibt, daß die sozialistische Kammerfraktion in den letzten

der genannten Staaten, nicht nur an und für sich, sondern auch

(wenn wir von dem nicht zum Vergleich geeigneten belgischen

Senate absehen) im Verhältnis zu den Arbeiterver-
tretungen anderer Länder, sehr wenii; proletarisch ist —

Eine genauere Spczitizicrun;; betindet sich in meinem Artikel L Aaalid

del Rdehstag Gemumico" in der Moaatschrift La Kiforma Sociale (Amm XI»

Vol. XIV. rase 3).
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Ähnlich die von den soziaHstisrhcn Vereinen selbst Gewählten.

Von den 12 I'rovinzen, in denen die sozialistische Organisation 1897

so weit fortgeschritten war, daß sie das statutarische Recht be-

sonderer ständiger Delegationen zum Parteivorstand erhalten konnten,

fPicniont, I.igurien, Lombardei, Venetien, Kniilia, Roniagna, Toscana,

Marchc, L'mbrien, Latium
,
Apulien Basilicala und Calabrien) ent-

sandten 5 einen Rechtsanwalt, 2 einen Studenten (einen Juristen

und einen Mathematiker), 1 einen Arzt, i einen Apotheker, i einen

akademischen Professor (Jacopo Danielli, der in Florenz natürliche

Anthropologie lehrte), i einen Provisor und nur I einen Arbeiter

(V'enedig: den Weber Francesco Casabianca).')

Wesentlich anders ist, bis in die letzten Jahre hinein, nicht

einmal die Rekrutierung der durch allgenu-ine I )elcgiertenwahl in

den einzelnen Sektionen des Parteibestandes zusanimengeschickten

Kongresse. Schreiber dieses, der den letzten beiden Kongressen

der italienischen Sozialdemokratie in Imola (1902) und Bologna

119041 beiwohnen durfte, hat entschieden den Kindruck gewonnen,

daß, so rege und tiefinnerlich auch die Teilnahme des italienischen

Proletariats an ihnen war, die soziale Zusanmienseizung in ihnen

doch höchstens zu einem Drittel den proletarischen Schichten ent-

stammte, (xeradezu travestiert tritt dieselbe Tatsache aus dem offi-

ziellen Bericht Angiolinis vom Parteitag zu Kijm (i<>00) hervor, in

dem es buchstäblich heißt: „Auch eine Iciiiliclie Anzahl Arbeiter

(
parecchi operai 1 befanden sich unter den Delegierten. Sicherlich

sind die .Arbeiter keineswegs in der l'berzahl. Das wäre bei

der einmal gegebenen geistigen und wirtschaftlichen X'erfassung

unserer Arbeiterschaft ja auch ebenso unmoglicli wie gefährlich.

Aber es war doch ein ganzer Haufen." -i Lassen wir den
,,
gefähr-

lichen" Hochmut des .sozialistischen Privatdf>zenten und seine eben-

so gefährliche Unterschätzung der Intelligenz des italienischen

.Arbeiters, die in seinen Worten zum Ausdruck kommt, beiseite,

so bleibt immer die nackte Patsache, daß auf den Kongressen der

italienischen .Arbeiterpartei nur „una l)uuna schiera" des ,,proletariato

nostro" vorhanden ist. Die Mitglieder der Parteitage aber sind die

Leiter der Bewegung im Lande.

*) S. die Liste bei Carlo Dell* Avalle: „Rassegm de! Partito*', im Alma-

nacco Socialista per l'anno 1897. P«r cora di C. Dell'A. Milano 1896. Tip.

Opemi. — p. 7a.

.Mfredo An^riolini: „I Socialisti a Congreuo." Kieordi, Appvati, Iropres*

sioni. Fireoae 15cm. G. Merbiai Edii. — p. II.
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Auch die übrige Fü hrerschaft, die Sachwalter der Arbeiter-

partei in den Stadtverwaltungen und Stadti)arlamenten , die auf

Grund eines an keinen Zensus gebundenen Wahlrechts gewählt

werden, sind in ihrer uljerwiegenden Mehrzahl ebenfalls aus den
herrschcndeii Klassen herübergekommen. Von den — etwa 100 —
von sozialistischen Mehrheiten eroberten Stadtgemeinden haben nur

wenige die proletarische Eroberung durch die Einsetzung eines

proletarischen Bürgermeisters gekrönt. Zwar Alessandria . die

tüchtige picmontcsische Handelsstadt, deren Gemeindeverwaltung^

als eine der ersten, weim auch nur auf kurze Zeit, in sozialistische

Hände geriet, hatte einige Jahre hindurch den Uhrmachcrgehiltcn

Paolo Sacco, der jetzt als Sekretär des organisierten Bundes der

Seeleute (Federazione Nazionale dei I^ivoratori del Marc) tätig ist, ' >

und die französisch sprechende Alpenstadt Aosta den Kleinbauer

Elisce Berchet zum Bürgermeister. Im übrigen aber sind die sozialis-

tischen Stadtoberhäupter fast alle Ex-Bourgeois, so, um nur cinig^e

der bedeutenderen zu nennen, in hnola der Provisor .'\lfredo Xclla,

im umbrisrhen Spoletn der Pro\ isor Arcangeli. in San Remo der

begüterte Bankier Augusto Mombello. in Bordighera der Rechts-

anwalt Francesco Rossi, in Reggio Emilia der PVofcssor Chicrici, in

Catania der Abgeordnete De I'^lice-Ginffrida, in Avellino (Camj)agna ?

der Professur Remigio Pagnotta, und selbst in den historischen Proto-

typen agrarproletarischer I^andstadtchen, in Molinella und in San Gio-

vanni in Persiceto — Rechtsanwälte. iLuigi Ploner und Giaromo Ferri.

)

Bei den Stadtrats- und Provinzialratswahlen in Rom , die im

Juni 1902 stattfanden, sind einer Liste des Avanti iXr. 1989) zufolge:

5 Studierte (zwei Universitätsprofessoren, Ferri und Rossi-

Doria, ein Romanschriftsteller, Ugo Ojetti, und zwei

wirtschaftliche Publizisten, Dr. Garzia Cassola und

Attilio Susi),

I Verlagsbuchhändler (Mongini) und

4 Lohnarbeiter (der Holzarbeiter Colombo Giovannini, der

Maurer Muroni, der Kutscher Paglierini und der Typo-

graph Sabatini)

aufgestellt worden, von denen übrigens, trotz des mit den Repu-

blikanern und Radikalen geschlossenen Wahlbündnisses nicht ein

einziger dun likam. Diese Zusammensetzung, die auch aus dem
Grunde beachtenswert ist, als in ihr, ungeachtet des in Rom über-

') Augeoblicklicb von dcucid zum Smdozo von Alcssandria gewählt. (Juni 1905.)
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wiegenden Kleinbürgertums, ein Vertreter gerade dieser Klasse fehlt,

ist noch als eine für italienische Verhältnisse günstige zu betrachten.

Freilich muß dazu bemerkt werden, daß die Römische Lokal;^ruppe

der Partei sich stets durch eine gewisse Gegnerschaft zu den Revisio-

nisten und also auch zu den Intellektuellen bemerkbar gemacht hat.

Eine andere Stadt, Bologna, in welcher ziemlich en^gen-
gesetzte Ursachen ein ganz ähnliches Manko an intensivem Partei*

leben hervorgebracht haben wie in Rom, konnten bei den letzten

Kommunalwahlen iiinf Vertreter des klassenbewußten Proletariats

ins Rathaus einziehen, darunter ein Apotheker, ein Universitäts-

professor und Graf — der als Fachmann geschätzte Orientalist Conte

Francesco Lorenzo Pull^, und, was— und das ist bezeichnend— in den

Zeitungen, auch den sozialistischen, besonders hervorgehoben wurde,

ein „authentischer" Handarbeiter, der Buchdrucker Augusto Negri.

Nun konnte man denken, in Mittel- und Süditalien, wo ein

starkes industrielles Proletariat bis heute noch nicht vorhanden ist, sei

das von uns hier untersuchte Phänomen nur der natürliche Aus-

druck der dortigen sozialen Struktur. Ein Blick in den hoch-

industriellen Norden, insbesondere die Fabrikstädte Piemonts, lehrt

uns aber, daß sich das Phänomen keineswegs auf in modemkapita-

listischem Sinne noch nicht entwickelte Gegenden beschränkt

In dem alpinen Biella, der einzig von der Industrie lebenden

Stadt der Fabriksdilöte, dem Manchester Italiens, welches als Ver-

treter den Holzarbeiter Rigola ins Parlament sandte, besteht die

sozialistische Stadtverordnetengruppe aus 2 Ärzten und 2 Rechts-

anwälten. Als fünfter auf der sozialistischen Liste stand ein Zahn-

arzt, Dr. med.

In Turin enthielt die Liste der sozialistischerseits zu den

stadtischen Wahlen 1902 vorgeschlagenen Kanditaten 36 Namen,

die sich professionell folgendermaßen verteilten: i Glasarbeiter,

2 Rechtsanwälte, i Universitätsprofessor (den weltbekannten Anthro-

pologen Cesare Lombroso), t Gymnasialprofessor, i höheren Privat-

schullehrer vom Adel (den Literarkritiker Marchese Gnistavo Balsamo-

Crivelli), I Holzarbeiter, 1 Bauer, 7 Eisenbahnbeamte und -arbeiter,

5 Buchdrucker, i Dekorateur, i Kunstmaler (Luigi Onetti), 3 Kauf-

leute, X Rentier, 2 Arzte, 1 Provisor, i Zahlmeister, i Groldschmied,

I Kutscher, 2 Gewerkschaftsbeamte, i Schriftsteller und i Lehrer;')

Nmcb einem Handzettel : Scheda di Votazione per la nomina dei connglieri

comonali (Cittä di Torino).
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also mindestens 13, d. h. über ein Drittel, den verschiedenen Schichten

der Bourgeoisie entstammende Ildanner, darunter 8 Studierte. Und
das in einer Stadt, in welcher der Prozentsatz der der Partei

l)eitretenden Bourgeois von jeher äußerst gering war, der Prole-

tarierstadt par excellence ! Das Mifiverhältnis steigert sich aber

bis zur Anomalie, wenn wir statt den zur Wahl Empfohlenen die

wirklich Gewählten betrachten. Die Gruppe der sozialistischen

Stadtverordneten bestand 1902 aus 1$ Männern. Ihrer Stellung im

bürgerlichen Leben nach waren von diesen: 3 Arzte, 3 Rechts-

anwälte, 3 Gymnasiallehrer, l Lehrer an einem höheren Privat-

institut, I Universitätsprofessor, i Mittelschullehrer, i ehemaliger

höherer Eisenbahnbeamter (damals Direktor der Unione Cooperativa

Torinese), i Provisor, und i Klempnermeister.^) Die Wahl hatte

also die Arbeiter einfach ausgeschieden, ein Beweis dafür, dafi, wie

das ungemein häufig festgestellt werden kann, die Arbeiterwahler

selbst den Arbeiterkandidaten aus der Bourgeoisie dem aus dem
Proletariat vorziehen.

Keine andere Wahl treffen auch die als sehr klassenbewußt

bekannten und gerühmten Landarbeiter aus den Distrikten der

emilianischen Reisfelder. Diese Veteranen der sozialistischen Agrar-

bewegung — sie hatten schon Proben sozialistischen Empfindens

abgelegt (1881), bevor noch der erste Vertreter der Arbeiterklasse

-mit Hilfe des lokalen Kleinbürgertums ins Parlament gewählt worden

war (1882) — stellten (1905) zu den Provinzialwählen der Prownz

Bologna für das mandamento Budrio-Molinella, einen Lehrer an einer

technischen Schule (Prof. Abdon Altobelli), einen Arzt und einen

Ingenieur -— von denen zwei nicht einmal im Kreise ansässig

waren — auf, die, nebenbei gesagt, auch alle drei gewählt wurden.*)

Diese offenbare Bevorzugung des intellektuellen Elements gewinnt

noch an Relief, wenn man in Betracht zieht, daß dem Kreise etwa

350—400 politisch organisierte Proletarier zur Verfügung standen

unter denen sich doch sicherlich bei einigem guten Willen drei

geeignete Kandidaten für die l'ro\ inzialwalilcn hätten finden lasiscn.

Unter den leitenden Männern der italienischen .-Xrbeiterpartei

') ("itti dl lOrino. Ufficio Gahinetto. Amministrazione Comunalc: Elenco

dei Componenti il Consif^lio Coniunale, la Giunta Municipale, etc." Torino 1003.

p. 3 u. 4. Die — aus ilcm Verzeichnis nicht ersichtliche — Parteizugehörigkeit,

wcill icli aus Personenkenntnis.

') Avanti IX, Nr. 2940.
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nehmen vor allem — schon ein Blick auf die Tabelle macht uns

auf diese Tatsache aufmerksam — die Hochschullehrer eine ganz

besondere Stellung ein.

Die sozialistische F^ei Italiens ist in ihren Anlangen eine

Partei der Gebildeten gewesen.*) Eine sehr gro6e Zahl junger

Leute, der alten Ideen überdrüssig, mit dem Wunsche im Herzen,

eine neue Geschichtsperiode zu eröffnen, da die alte ja nun einmal

abgeschlossen war, wohl auch angeekelt von der kleinlichen, den

heifien Hauch ihrer Jugend beengenden Politik des Tages, schlo0

sich dem deutschen Sozialismus an, zwar nicht seinen kaltsteifen

und doktrinären Konzeptionen, wohl aber seiner beizenden Kritik

und dem Gehalt seiner unerbittlichen Zerstörungskraft. Soweit der

Theoretiker des Turatismus in Italien, Dr. Ivanoe Bonomt
Von jeher ist die Sympathie der italienischen Gelehrtenwelt

für den Sozialismus in genere und die sozialistische Partei in specie

sehr rege gewesen. Gleich in der ersten Phase ihres Bestehens

schlössen sich der jungen Partei Männer der Wissenschaft wie

Enrico Ferri (Pavia), Arturo Graf (Turin), Mario Rapisardi (Palermo)

und Antonio Labriola (Rom) an. In einer Enquete, welche Gustavo

Macchi*) 1895 veranstaltete und in welcher die fine fleur der Geistes-

aristokratie (105 Schriftsteller, 63 Gelehrte und 26 Künstler) zu Worte

kamen, erklärten sich 151 mit der sozialistischen Bewegung solidarisch

(iio bedingungslos, 41 mit bedeutenden Vorbehalten), während

blofi 30 sich gegen sie ansprachen. Von den Schriftstellern waren

es 75 Proz., von den Gelehrten 78 Ptoz., von den Künstlern endlich

90 Proz., die der sozialistischen Bewegung ihre volle Sympathie be-

zeugten. Eine zweite Enquete über den Sozialismus, um die Jahres-

wende 1902/03 von E. A. Marescotti in Mailand veranstaltet, die

sich freilich durch ungewandte Fragestellung auszeichnete und im

ganzen nicht die allerbekanntesten Gelchrtenkreise Italiens umfofite,

gab ein etwas ungünstigeres Resultat: von den 70 italienischen Ant-

worten lauteten 35 günstig, 15 unentschieden und 20 abweisend.*)

*) Ivanoe Bonomi, „II Congreaso Sodalisla die Bologna**, in der Revue:

Nuoni Antologia.** VoL CXI. Deila RaoeolU VoL CXCV. Roma 1904. —
p. ia9*

*) Gustavo Macchi, ,41 Sodalismo giudicato da Letterati, Artisti e Sciensiati

ItalianL*« Milano 1895. Owlo AUpraadi Edit — p. VU.

*) VgL Bios, Pagbe Combinate Pro Fanciullesn AbbandonaU. Cdit. deUo

SCabilioiento Menotti Bassano. Milano 1903/4.
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Aber auch aus diesen Zahlen er^ijibt sich eine dem So/.iaHsmus

günstige StimmunLC in der Geistesaristokratie. Man kann die Zahl

der auf italienischen Universitäten lehrenden, der sozialistischen

Partei in allen Formen bcitjetretencn Dozenten getrost auf rui-d 60,

die mit der Partei bis hart an die (trenze des hjiitritts Sympathi-

sierenden auf etwa 80 angeben. Die 3 bedeutendsten Repräsen-

tanten der seit icpo immer schärfer voneinander abweiclienden drei

Hauptrichtungen der sozialistischen Partei Italiens sind sämtlich In-

tellektuelle. Die „mittlere Linie" wird durch den Schöpfer der

neuen Kriminalistik in Italien, Universitätsjjrofessor Enrico Ferri, die

äuLierste Linke durch den Privatdozenten Arturo Labriola ') und
die äußerste Rechte durch den hochgebildeten P'iüppo Turatii den
Sohn des Präfckten der Provinz Cuneo vertreten.

Ich bin sicherlich nicht der erste, der diese Tatsache feststellt.

Ueneraliter ist sie bereits mehrfach den wenigen deutschen tie-

Ichrten. die sich mit den sozialen Dingen Italiens beschäftigt haben,

aufgefallen, wie z. H. Ludwig Stein/-) der einmal mit Recht bemerkt,

der italienische Sozialismus könne wahrlich mit berechtigtem Selbst-

gefühl auf die bedeutsamen Eroberungen hinweisen, welche er in

der literarischen Welt seines Landes errungen habe, und der beste

Kenner des sozialen Italiens in Deutschland, Werner Sombart, *)

gibt gleichzeitig einen der hauptsächlichen Cirunde für die Er-

scheinung, daß „die meisten Führer Nichtarbeiter" seien, an, durch

die von ihm fallengelassene Bemerkung von der besonders ..regen

Anteilnahme des Herzens und der Phantasie" an der sozialistischen

Agitation in Italien. Aber vielleicht bin ich der erste, der den

\rersuch eines Beweises wagt.

Wie regen Anteil insbesondere die Professoren- und Gclehrtcn-

kreise an der Arbeiterbewegung nehmen, ging nicht zum wenigsten

') Arturo L.ihriula inirht zu verwechseln mit seinem berühmten Namensvcller,

dem Marxisten Anloniu Labriola, der 1904 als Professor der Philosophie aa der

UniTerdtSt Rom gestorben ist) steht jetst erst am Ende der Zwuuiger. AduOe

Loria naimte ihn sdu» vor 3 Jahren: uno scriUore di disUnto higegao col qnale

e bdlo il disctttere e nel quäle mi h grato di sahitare una delle pi& liefe spcfanie

della sciema economica aasimtale (Carlo Marx e la sna Dottrina. Milano-Palenno

1902. Remo Sandron, p. 164}.

*) Ludwig Stein, „Die sosiale Frage im Uchte der Philosophie.*' Stuttgart

1897. — p. 441.

*i Werner Sombart, „Der pcpenwärtigc Stand der Arbeiterbewegung ia

ItalicQ," im „Sozialpolilischeo Zentralblatt" 1, 29 (1892).
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aus den Wahlen 1904 hervor. Daß altf^cdicntc Parteileule und

Ab£^eordnete wie Knrico Ferri (Strafrechtler in Ron^j, AL,^ostino

Bcrenini (Zivilproz.essuahst in Parma), Kttore Ciccotti (Historiker in

Messina). Alberto Borciani (Jurist in Modena), Adolfo Zerbo^lio

(Kxtraord. d, Nationalökonomie in Urbino), Gcrolamo (iatti (pro-

fessorc incaricato für klinische Pathologie in Modena), Nicola

Badaloni (Dozent für dasselbe P'ach in Neapel), Luigi Montemartini

(Dozent für angewandte Botanik in Pavia), Luigi Maria Bossi

(Kliniker (ord.) in (Tcnua), Luigi Majno, der X'crfasser des bedeuten-

den Kommentars zum neuen italienischen Strafgesetzbuch (ehem.

Dozent des Zivilrechts in Pavia), Giulio Masini ^Gynäkologe in Genua),

Romeo Soldi (Nalionalökonom in Rom), Arturo Labriola (National-

ökonom in Neapel), P^doardo Honardi (Mediziner in Pavia) u. a.

wieder in die Bresche traten, erscheint nicht \ er\vunderlich. Aber

es zeigte sich, daß die letzten Jahre auch in die akademischen

Kreise der Partei frischen Nachwuchs gebracht hatten, und zwar

nicht nur unter den jungen Privatdozenten, sondern auch unter den

fest angestellten Professoren.

Selbst an Orten, wo keine besonderen Lorbeeren zu ernten

waren und wo von der eventuellen Lrringung eines Mandates von

vornherein keine Rede sein konnte, sprangen - als gemeine .Soldaten

ihrer Idee — bedeutende Pachgelchrtc als Kandidaten der soziali-

stischen Partei ein. hi Gavirate und Sassuolo kandidierte der be-

kannte Orientalist an der Sapienza von Bologna, Graf Francesco

L- Pulle, in Vencdig-Mirano der Kriminalist Lugenio Florian, in Bibbiena

und Pescia (701 Stimmen) der Dichter Diego Garoglio, in Caulonia

(Calabrien) der Soziologe Antonio Renda (40), in Catanzaro der

Genueser .Sociologc Alfonso Asturaro (520), in ebenso versteckten

Distrikten Männer wie der Messinenser Historiker Gaetaiio Salvcmini

und der Soziologe Giuseppe Rensi, der neapolitanische Jurist Arnaldo

Lucci (in Popoli, Sulmona imd Sala Consilina zusammen 443 St.l,

der Catanzarescr Psychologe Pas(]ualc Rossi in Coscnza (440 St.)

sowie die tüchtigen nationalokonomischen Privatgelehrlcn F. Saverio

Merlino (in Monopoli, 169 St.) und Dr. Fnrico Leone von der

Redaktion des Avanti (jetzt Herausgeber der wissenschaftlichen

Halbmonat.sschrift des italienischen Neo-Marxismus sindakalistischer

Observanz, des „Divenire Sociale" in Rom in Minervino Murge 316

und Neapel IX 51 St.]). Ccsare Lombroso (Anthropologe in Turin)

und Achille Loria (Nationalükonom in Turin) — zweifellos die im

Auslande bekanntesten Namen der italienischen Gelehrtenwelt —
Archiv fitr SosialwiucMchaft a. Sosialpolitik. III. (A. f. aoi. C. u. St. XXL) a. 26
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lehnten die ihnen anfrebotcnen soziaHstisrhen Kandidaturen nur ab,

weil mit wissenschaftliclicr Arbeit überbürdet. Krstcrcr hat /lulem

als sozialistischer Stadtverordneter in Turin bereits eine offizielle

Parteistelle innc. Unter denen, die für die Partei Krklärun<Ten ab-

ejaben, befand sich auch der seit 1890 der Partei angehörige Dichter

Kdmondo De Amicis.

Von den — etwa 24— Universitätsprofessoren, die als sozialistische

Kandidaten aufi^estellt waren, kamen 9 — dreimal soviel, als die Zahl

der akademischen Lehrer in allen Parteien des deutschen Reichtags

zusammen beträgt — neben nur 16 anderen bürgerlichen Berufs-

fachern angehörenden Fraktionskollegen — gleich im ersten Wahl-

gang durch: Badaloni in Badia Polesine, Enrico Ferri in Gonzaga,

Borciani in Montecchio, Berenini in Borgo San Donnino, Gatti in

Ostiglia Mantovano (mit 3 131 von 5369 abgegebenen Stimmen),

Montemartini in Stradella, Aroldi in Bozzolo, Zerboglio in Ales-

sandria (367s St) und Masini in Empoii (3121 von 5861 St.).

Andere, wie insbesondere Ciccotti (Neapel VIII: 873 St) und

Bo88t (Varese: 2804 St.) wichen nur der Macht eines Kartells

gegnerisdier Parteigruppen, ebenso Arturo Labriola, der mit 2564 St.

in Vigevano (Pavia) in die Stichwahl kam.*)

Von Männern aus dem Arbeiterstande hingegen wurden, soweit

ich feststellen konnte, nur folgende Kandidaten aufgestellt: in

Venedig II der arsenalotto (Werftarbeiter) Giorgio Vian, in Venedig I

der Steinmetz Celeste Vanni, in Udine der Maurer Feiice Quaglioo»

*) TUbUn und Tatsachen lind nach den äemUch taverlinigen Berichten de»

Avantil und der .^tatistica delle Elesioni Generali Politiche 6 e

13 nov. 1904", herausgeg. von der Direiione Genemle della Statittica (tfinisteio di

Agricoltui^ Industria e Comnerdo). Koma 1904. Tip. Naz. di G. Bertero, 166 S.,

kombiniert. Die im ganzen sehr sorgfältig gearbeitete offizielle Statistik leidet je-

doch an beträchtlichen Mängeln. Erstens fehlt in ihr bei den Namen der Kandi»

datcn jcdo Angabe der Parteistellung, so daß sie ohne genauere Kenntnis

dci italifnisclR-n I'artcivcrhiiltnissc und Politiker bis herunter zum simpelsten Zähl-

kandidalen in den Abruzzcn, für parteipoliti^ihe Studien gänzlich unbrauchbar ist.

Die zweite Kigcntümlichkcit der sonst trt ftlichcn Statistik besteht darin, dal» sie du-

jcnigen Kandidaten, die unter 50 Stimmen bekommen haben, überhaupt

nicht aulsfihlL In einem Lande wie Italien, wo Kandidaten, die mit einigen 60a
Sthnmen glatt gewihlt werden, keine Seltenheit sind, Ist dne derartige LAeke

doppelt empfindlich. Hier ist Ott nnsere Zwecke nur der Avantil eingespnmgea»

der, wenigstens fttr die soiialisticbe Fkrtei, sumeitt auch die „gansen Niederlagen**

siffeinnSflig angibt.
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in Urbino der Arbeiter Sante Bianclii, in Cortona der Arbeiter

Eugenio Azzerboni, in Turin III der Buchdrucker Serafino Cerutti,

in Turin V der Fuhrmann Francesco Barberis, in Montccalvario

(Xapoli III u. IV) der Eisenbahner Enrico Pedrini, in Velletri der

Tischler Gino Camerlengo, in Scansano der Landarbeiter Giovanni

Donatelli, in Padua der Buchdrucker Marco Bordigia^o, in Mailand IV

der Strumpfwirker Antonio Fenati, in Venedig III der Eisenbahner

Ai^elo Scalzotti, in Civitavecchia der Arbeiter Luigi Colli und in

Rom I der Eisenbahner Rodolfo Cova. Zahlen wir zu diesen noch

die Kandidaturen des Volksschullehrers Muzio Mochen in Subiaco»

des kleinen Beamten Daniele Verona in Bricherasio (Piemonte) und

des Kleinbauern Flisee Rorchet in Aosta, sowie die der ehemaligen

Arbeiter Abg. Rinaldo Rigola (Tischler) in Biclla, Pietro Chiesa

(Lackierer) in Genua L, Samjiierdarena und Novi Ligure, Costantino

Lazzari (ehem. Handlungsgehilfe) in Mailand i., Crema. Affbri und

Novara, Cesare Alessandri (ehem. Buchdrucker) in Pisloja II, Arturo

Frizzi (ehem. Jahrmarktskünstler) in Ivrea, Ettore Reina (ehem. Hut-

macher) in Monza, Carlo Monticelli (ehem. Buchdrucker, aber mit vor'

hergegangenem Grymnasialbesuch) in Agnone und Sant' Arcangelo di

Romagna (Cesena), sowie des römischen Arbeitersekretärs Romolo
Sabatini in Grosseto hinzu und nehmen schließlich indulgenzhalber

auch noch die gegen die Kandidatur der Partei aufgestellte Kandida-

tur des autonomen Sozialisten Korrdctor Enrico Bertini in Mailand IV
mit, so erhalten wir im ganzen etwa 34 Arbeiterkandidaturen, von

den überhaupt au%estellten sozialistischen Kandidaturen— 394 Partei-

kandidaturen und etwa 13 autonomen — nur etwa 13 Proz. Ver-

gleicht man diese geringe Zahl mit den sage und schreibe 9 7 (mit

den autonomen Kandidaturen 100) Kreisen, in denen Universitats-

Professoren aufgestellt waren (darunter allerdings viele Doppel-

kandidaturen, so Ferri allein 46, Labriola 8, Ciccotti 7 mal), so

scheint uns die Tatsache schlagend erhärtet, daß die Führer-
schaft der italienischen Arbeiterpartei sich in sehr hohem Grade

allerdings aus der Bourgeoisie rekrutiert

Nun haben' zwar einzelne dieser Arbeiterkandidaten gute Er-

folge errungen, so der Buchdrucker Cerutti in Turin III 2229 St

(1900 der Rechtsanwalt Treves blo6 2oS9St), der ehemalige Jahr-

nuirkti^ukler und jetzige Agitator Frizzi in Ivrea 1407 von 3802

(erste Wahlbeteiligung überhaupt), der Buchdrucker Bordigiago in

Padua 956 (1900:355), der Hutmacher Reina in Monza 12S6

von 4887, so fielen von den 27 (25 von der Partei, i von den
»6*
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autonomen Reformisten und i von den autonomen Catanesen) er-

oberten sozialistischen Kreisen des ersten Wahlgangcs doch nur

ein einziger (Biclla) einem Arbeiter zu (dem ehem. Tischler Ab-

geordneten Rigola) — dagegen 9 Unisersitätsdocenten !
— und voti

den 30 Kreisen, an denen die Sozialisten in der Stichwahl beteiligt

waren, waren nur 3 durch Arbeiter, Sampierdarena durch Chiesa,

Monza durch den Arbeitersekretär Reina und Scansano durch den

Landarbeiter Giov. Donatelli vertreten, die überdies noch bei der

Hauptwahl durchfielen. Die 29köpfige heutige parlamentarische

Fraktion (De Feiice und den autonomen Turati immer mitgerechnet

\

zählt also immer noch nur zwei ehemalige Arbeiter in ihren Reihen

(Juni 1905).

Es muß auffallen, daß in einer Partei, die sich in so hohem

Grade aus der Landbevölkerung rekrutiert, diese von der Führer-

schaft so gut wie vollständig ausgeschlossen ist. Doch ist das eine

Erscheinung, die die sozialistische Partei in Italien mit den anderen

Parteien des Landes teilt. Nach einer Berechnung, die der Prof.

Gerolamo Gatti ^) in seinem Buche über Sozialismus und Ackerbau

— einem Vorgänger der Davidschen Studien in Deutschland —
angestellt hat, befanden sich in der XX. Legislaturperiode der

italienischen Kammer unter 508 Deputierten nur 35 Landwirte, mit

Ausnahme von dreien sämtlich Großgrundbesitzer.^) Wenn Gatti,

wie er berichtet, freilich auch in seine Berechnung nicht alle die*

jenigen, die sich als „Landwirt" bezeichnen, ohne weiteres auf-

genommen hat, sondern nur solche, welche sia pure limitatamente,

lo sono di fatto, mitzählte, so ist die Zahl der Landwirte in der

Kammer für ein überwiegend ackerbautreibendes Land wie Italien

immerhin doch sehr gering. Die französische Deputiertenkammer

zahlte (1899) von 584 Mitgliedern 50, der deutsche Reichstag (1903}

von 397 gar 119 I^ndwirte.

Eine ausreichende Erklärung dieses sonderbaren Phänomens ist

um so schwerer zu finden, als sowohl die Anstöfie zu politischen

Reformen als auch zu wirtschaftlichen Änderungen gerade in Italien

überaus häufig von der Landbewohnerschaft ausg^angen sind.

Auch sind die spärlichen revolutionären Bewegungen, die wir in

der Geschichte des geeinten Italien beobachten, fast durchweg auf

') Gerolamo Gatti, „Agricoltun e Socialismo." — p. 8 fil

*) Dagegen an die 83 Deputierte, die, ohne ihr Land selbst xu bebauen,

von der ans ihm gesogenen Rente in der Stadt leben« (Gatti, p. la)
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dem flachen Lande entstanden. Immer aber haben sich die Bauern

ihre Führer der Stadt entlehnt, wie die gefiihlssozialistischen Landleute

der sizilianischen Fasci von 1893/4 zu Organisatoren durchweg

intellektuelle Stadter, den Arzt Nicola Barbato aus Piana de* Greci,

den ragioniere Garibaldi Bosco und den dem sizilianischen Hochadel

entstammenden Grundbesitzer Principe Alessandro Tasca di Cut6

aus Palermo, Bemardino Verro aus Corleone und den Ingenieur

Sebastiano Cammareri Scurti aus Marsala hatten. Als General«

Sekretär der nach Hunderttausenden zahlenden Gewerksdiaft der

Landarbeiter fungiert ein hoher stadtischer Beamter, der ehemalige

Direktor des städtischen Steuerwesens in Rom, Carlo Vezzani.

Vielleicht trägt es zum Verständnis dieser Erscheinung bei,

wenn wir daran erinnern, daß in Italien nicht eigentlich ein Gregen-

Satz zwischen Stadt und Land besteht Das ganze italienische Volk

ist seinem inneren Wesen nach ein Stadtvolk. Das Leben des

italienischen Landmannes spielt sich in viel städtischeren Formen
ab, als das Leben des Landmannes in Deutschland und Frankreich.

Der Bauer in Italien empfindet infolgedessen die Vertretung seiner

Interessen durch einen Städter keineswegs als etwas seinen Berufs*

intercssen Wesensfremdes, Anormales.

Nach allem in vorstehendem Bewiesenen, erübrigt sich eine

besonders zu akzentuierende Feststellung der Tatsache, daß die
— parlamentarische wie außerparlamentarische —
Führerschaft der sozialistischen Partei Italiens in

ganz überwiegendem Maße in den Händen von In-

tellektuellen liegt, eigenthch von selbst.

Hat deshalb Arcangclo (ihisleri recht? Ist deshalb die italie-

nische Sozialistcnpartei keine Arbeiterpartei? Ks wäre voreilig, das

zu behaupten. Dazu bedarf es erst eines Blickes auf die Zusammen-

setzung der Gesamtpartei.

• .
•

Nicht nur die Gelehrtcnwelt, sondern die Intelligenz überhaupt

spielt in der italienischen Arbeiterpartei eine bedeutende Rolle.

In allen Sektionen der italienischen Arbeiterpartei befinden sich

auch Studenten, junge Doktoren und junge Rcchtsbeflis.senc, wie

sich insbesondere auch aus den Prozeßakten der Partei ergibt. Um
nur ein Bci.spiel zu geben: unter den 13 Angeklagten des seinerzeit

viel Aufseilen erregenden Sozialistenprozesses von Turin, der 1894

unter dem Crispischen Ausnahmegesetz stattfand, befanden sich
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neben i Holzarbeiter « i Schuster, i Buchdrucker, i Drechsler,

I Handlungsgehilfen, i Klempnermeister und l Rechnungsbeamten

:

I Arzt, I Rechtsanwalt, i stud. med., i stud. math. und t Dr. phil.

et jur. (der Historiker Guglieimo Ferrero).*)

Nun ist, auf Grund dieser Beobachtung, von Seiten sowohl sozia-

listischer als besonders auch antisozialistischer Autoren — zuinal

gelegentlich von Besprechungen der auch in Italien akuten „Aka-

demiker"frage in der sozialistischen Partei — sehr häufig die Be-

hauptung aufgestellt worden, daß es insbesondere die Schichten des

sogenannten intellektuellen Proletariates seien , welche sich der

Partei anschlössen. Diese Behauptung ist zunächst zum mindesten

in der krassen Verallgemeinerunj:^, in der sie zumeist ausgesprochen

wird, falsch. Um uns an das Turincr Prozeßbeispiel zu halten, so

weiß Schreiber dieses zum Beispiel aus der Kenntnis der j)crsön-

lichcn Verhältnisse der damals Angekläfften, daß wenigstens 4 von

den 5 darunter befindlichen Intellektuellen zu nichts wenii^cr als zum
intellektuellen Proletariat" gehörten: der Arzt praktizierte nicht mehr,

sondern lebte von seinen Renten , der Rechtsanwalt entstammte

einem reichen 1 lause, der Medizinstudent hatte zum \'ater einen

hohen, von seinem \'crmÖLrcn ein fruhliches Rcisetlasein im Aus-

land fuhrenden Postbeamten a. D. und der Dr. phil. et. jur. war
bereits damals intimer Mitarbeiter von Lombroso und sah einer

sicheren wissenschaftlichen Laufbahn entgegen, alle vier so ziemlich

das Gegenteil von dem, was man unter intellektuellen Proletariern

verstehen könnte.

Es entsteht die Frage : wie verhält es sich überhaupt mit dem
„intellektuellen Proletariat" in Italien?

Nicht das kann freilich der Zweck unserer Untersuchung sein,

ob Italien iiberhaupt ein geistiges Proletariat besitzt oder nicht.

Das [,rcistige Proletariat ist das Resultat einer ungeregelten geistigen

Produktion, des vermehrten, an sich nur zu berechtii^ten sehnsüchtigen

Empordrängens der kleinbürgerlichen Volksklas^en und des rück-

sichtslosen und grausamen Konkurrenzkampfes auch auf geistigem

Gebiet, ein Resultat, welches sich ökonomisch in Brot- und Bc-

schäftigungslosigkeit
,

niedriger Lebenshaltung, psychologisch in

Verbitterung und Hang zum Deiinquiercn gewisser Schichten von

Vgl. „U Processo dei Sorialisti di Torino (Prctttra Urbaoa)." Estratto della

Gaz7.etta Subalpina (Compare hooom) No. 9t. — Torino 1894. Tip. Lit. Foa e C
— 85 Seiten.
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Studierten äußert. Das geistige Proletariat ist also ein selbstver-

ständliches Korrelat der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und

kommt somit an sich für uns nicht in Frage. Uns kann es sich

hier nur darum handeln, ob die Gradstarke, mit welcher diese all-

gemeine £rscheinaag in Italien auftritt, wirklich die besondere Be-

achtung verdient, der sie so viel&ch för wert befunden wird Unsere

Frage lautet: ist das intellektuelle Proletariat in Italien ein grdderer

geschichtsbildender Faktor als in anderen Ländern desselben wnt-

schaftlichen Regimes?')

•) Zu der Frape vom intellektuellen Proletariat — in Italien viel erörtert —
bat uns Arnilcare Puviani, Professor an der Universität I'trufjia, in seinem Werk :

„Teoria della lllusione Finanziaria" (Milano-Palermo-Napoii IQ03. Remo Sandron

Ed. — p. 258 ff.) eine bedeutsame Theorie geliefert : Nach ilirn hat der heutige

Staat aus Selbsterhaltungstrieb das Bedürfnis, möglichst viele Elemente an sich zu

fetieln. Dieses Bedürfnis steigert nch mit der Einsicht der Mauea von der Un-

xveeknilfligkeit der heutigen Geidltchaflsordnnng. Dero Bedflrfiiis, «ieh eine mdg^

lichat grofle Ansahl von Verteidigern tn tlcbem, wird am besten durch die Schaflung

einer mögUchst saUreichen, vom Staate direkt abhSagigen Btureaukratie eataproeheo.

Der nngeheuren Nachfrage des Staates nach Beamten antwortete aber ein nnj^eiefa

größeres noch ungeheueriicfaei Angebot, welches sich vor allem aus der wachsenden

wirtschafUieben Unsicherheit, in welcher sich seit dem Erscheinen des Großkapitals

einerseiU und der Arbeitergenossenschaften andererseits, der gesamte Mittelstand

^kleine Fabrikbesitzer, Kaufleute, Pächter u. a.) befindet, erklärt, und nur dadurch,

dafi diese Schichten nun ihre Sohn«* auf die sicheren und pensionsberechtigten Staats-

stellen verwiesen, noch um ein I'ctriichlliches vermehrt wurde. Dieses Plus an un-

befriedigtem Angebot heiÜt das inUUckturllr Proletariat (was uns Puviani merk-

würdigcru'eise verschweigt). Aber es ist eine schwankende Große. Von Zeit zu Zeit

siebt sich nfimlich der Staat, von dem wachsenden Angebot bedroht, genötigt, die

Qnadren seiner Bureankratie sn erweitern, um hierdurch gleichzeitig wieder einige

Tansende Wartender mehr tu befriedigen und sich so emige Tausende Anblnger

mehr zu schaffen. Der Bureaukrattsmus hat also die Tendens des bestSndigen

Waclisens. Sein Wachstum ist einer Schraube olme Ende vergleichbar imd muB

daher immer mehr eu einem Schidling für das allgemeine Volkswohl werden.

Aber dieser Beamtenapparat ergibt sich doch ^s eine Notwendigkeit zur

Befriedigung der intelligenten Mittelklassen und ist das Resultat der Selbstver-

teidigung des Staates, oder, wie Puviani sich ausdrückt, „das logische Produkt

des Verteidigungsbedürfnisses eines sich auf einer schw.ichen juristischen Basis auf-

bauenden Fligcntumsrechtes und des Fortschrf itens der Volksaufkliirung"'. Jedoch

trou der stetigen Erweiterung dos burcaukralischcn Kreises verschwindet das in-

tellektuelle Proletariat nicht vom Erdboden, da es die genetische Tendenz noch

rapideren Wachstums in sich trä^. — Ahnlich, wenn auch weniger scharf, faßt

.auch ein anderer italienischer Gelehrter, der Ferriscbttler und Kriminalist Prof.
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Die letzte grofie Volkszählung vom la Februar 1901 stellt fest,

dafi in Italien— unter einer Bevölkerungszahl von 32 966307 Köpfen
— 24 196 Rechtsanwälte (awocati, procuratori e causidici veneichnet

die Rubrik), 22 168 Arzte und 813 Zahnärzte leben.^) In Freuden

stellen die letzten Erhebungen — bei einer Bevölkerungszahl von

34472509 Köpfen — 4273 Rechtsanwälte, 17 616 Arzte und
1 134 Zahnärzte fest*) Das gibt, in Promille ausgedrückt, folgen-

des Bild:

Scipio Siphclr die Frage auf (s. sein Buch: „LlntcIUgenza della Folla." Torino

1903. Piccola Hiblioteca di Scicnse Moderne, Boeca. p. i6o\. Ihm teilen sich die

laurcati (Studierten) in zwei Klassen: die, welche an der Staatskrippe einen Posten

erhascht haben, und die, welchen es trotz der Bclagerunp nicht fjclunf^cn ist, in

die Festung hinein zu kommen." Die erstercn bilden eine sklavische Masse, stets

bereit, den Staat zu verteidigen, teils aus Klasscnegoisraus, teils aus persönlichem

Egoismus (Furcht vor dem Verlust der Stelle). Die anderen sind a priori Staats-

gegncr, stets bereit» ihm Schirierigkeiten in den Weg zu legen. Die ResaltMite beider

heiflen dann „die öfeiüiche Mdnang", die sidi alio aus „den egoistischen Emann*

tiooen eines Haufens von Menschen, der su vidi gegessen hat** und „den Drohungen

eines Haufens von Menschen, der Hunger leidet**, susammensetst. — Die Theorie

Puviani-Sighele, deren Grundgedanke (der bei dem cum Paradoxen neigenden

Sighele freilich nicht klar zum Ausdruck kommt): das Verteidigungsbedflrfiiis des

Kapitalistenstaatos selbst kreiert das inteUektnelle Proletariat, zweifellos riditig ist,

verdient, als ein geistreicher Beitrag zur T.ösung einer brennenden Frage, Unsere

vollste Hcachtung. Aber sie gibt uns doch nur den Schlüssel zu einem, sei es nncb

wichtifjfn Teil des Problems. Fine Theorie, welche uns die F.xistcnz des intellek-

tuellen Proletariats allein aus drr Notwendigkeit eines erbitterten Konkurrenzkampfes

um die Staatsamtcr 7u erklären sucht, muÜ nolwcn<lij:;er\veisc lückenhaft sein, weil

sie autier acht läüt, dail der größere Teil der Studierten gar nicht daran denkt, ,.die

Feste zu belagern", sondern, teils aus individualistischen, ethischen und politischen,

teils aber auch aus finansiellen GrOnden, sich von vornherein und mit Vorbcdnclit

den sog. liberalen Berufen (ärstliche Praxis, Rechtsanwaltschaft, Schriflstellerei usw.)

zuwendet Es ist aber auch nicht wahr, dafl sich das sogenannte intellektudle Pvolelarint

nur aus im Kunpf um die Staatskrippe Unterlegenen und Unterliegenden tusaauBen-

setzt. Audi die liberalen Berufe steUen ihr Kontingent Die Theorie Puviani-Sigfaele

ist folglich nicht imstande, das Problem restlos zu lösen. Sie könnte nur dun
richtig sein, wenn es wahr wäre, dafi das akademische Bildongswesen eiuxig nnd

allein mit der Absicht auf dm Staatsdienst benutzt würde.

') ,,Censiroento della Popolazione del Kegno d'ltalia al lo. Febbrajo 1901,"

[lubl. dalla Direzione Generale della Statistica, Ministcro di Agricoltura, Industrie

c Commcrcio. Koma 1903. Tip. Naz. Hertcro — p. 30.

•) Statistisches Jahrbuch tur den PreuDischcn Staat, 1903, hcrausgeg. vom

königl. Statistischen Bureau. Berlin I904. Verl. des kgl. Pr. St B. — S. 130 u. 176.
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Italien Preußen

0,74 0,12 Rechtsanwälte

S 0,68 0.51 Ärzte

s
o. 0,025 0,03 Zahnärzte.

Der kaum nennenswerte Unterschied in der Starke der Zahnärzte

mag daher rühren, dafi in Italien die Funktionen dieses Berufes vielfach

von den Ärzten ausgeübt werden. Die Zahl der Arzte ist in Italien

gröfier als in Deutschland, nicht jedoch in solchem Mafie, um eine

besondere Theorie eines Arzteproletariats in Italien zu rechtfertigen.

Sehr aufiallend und durchaus im Sinne derer, die von dem
riesenhaften intellektuellen Proletariat Italiens träumen, sprechend,

scheint der bedeutende Unterschied in der Anzahl der auf 1000 Ein-

wohner Menden Rechtsanwälte in Italien: 0,74 gegen nur 0,12 in

Deutschland. Jedoch nur scheinbar. Wir werden uns entsinnen,

da6, wie wur an anderer Stelle ausführten, in Italien sämtliche

Dozenten an den Rechts&kultäten der Universitäten und ver-

schiedene— eine nicht geringe Anzahl — von Dozenten aus anderen

Fakultäten, den awocato in der Tasche haben und somit das Recht
,

auf Ausübung des Anwaltt>erufes — ein Recht, das mit ver-

schwindenden Ausnahmen auch tatsächlich ausgeübt wird, besitzen*

Das allein würde die Höhe der Zahl 0,74 promille aber immerhin

noch nicht vollständig erklären. Ein Blick auf einige andere Berufe-

angaben der italienischen Statistik fuhrt ims auf die richtige

Spur. Als Zahl aller in Italien lebenden Schriftsteller, Publizisten,

Übersetzer und Dolmetscher finden wir nämlich die Ziffer 2717
= 8,3 auf 100000 Einwohner, angegeben. Das ist fiir ein Land wie

Italien, welches ach einer geradezu abnorm ausgedehnten Journalistik

aller Spielarten erfreut^), natürlich eine ganz unmögliche Zahl und

*) DerEng^derJobn Rae („Gintemporary Socialism**. aEdit revisedand enlai^d.

London 1891. — p. $9} will aelfaat in der weit ausgedehnten Journalistik, insbesondere

der sahlrdchen, aber auf unsicherer finanzieller Basis stehenden Presse der soriaKstischen

Partei in Italien einen Beweis für das Vorhandensein eines starken sozialistischen

j:cistij,'en Proletariats sehen. Kr schreibt: This rcmarkable fertility in Journals scems

to bc due to largc litcrar)" Proletariat that exists in Ilaly in thf uncmploycd educatcd

class who could live by iheir penn, if thry only had a papcr to use it in." Dem-

gegenüber ist zu bemerken, daü dir Intollcktucllcn, die sich in Italien mit der

Gründung und Aufrechterhaltunj^ kleiner so/iaiisti,scher Provinzbliilter abgeben, zum

großen Teil nicht nur für ihre Müht- und Arbeit nicht entschädigt werden, sondern

obendrein noch selbst Gddopfer daf&r bringen mflssen. Weit entfernt, dem ,,intellek-

tnellen Proletariat'* Lebensstellungen tu liefern, ist die Provinzpresse der soaalistl-
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kann nur stimmen, wenn alle im Zeitun^^s- und Büclicnvesen

beschäftij^tcn Advokaten nicht in sie eini^ci echnet, sondern — und

das ist des Rätsels Lösun<x — in der Statistik den Rechtsanwälten

zugezählt wurden. Das Zeitungswesen in Italien aber liegt ganz

vorwiegend in der Hand studierter Juristen, die ihr Advokatenexamen

abgelegt haben. Das Avv. ist in Italien noch mehr als das Dr. in

Deutschland. Er steht beinahe dem A. H. eines Cori)s gleich. Es

ist der passc-partout. Es eröffnet den Weg zu allen irdischen

Gütern, zum Bankfach ebenso wie zum Hergfach, zur Regierung

ebenso wir zur Schriftstcllerei, zur Politik ebenso wie zur Journalistik.

Der Prof. Gerolanio (iatti, selbst Parlamentarier, will ausgerechnet

haben, daß sich in der XX. LegislaturiJeriode {iSg6 — ujo'^ de-

italienischen Parlaments unter den 508 Mitgliedern desscllxMi nicht

weniger als 197 Rechtsanwälte befanden, und zwar, wie er angil)t,

ohne daß hierbei diejenigen Journalisten, Grundbesitzer , Kauf-

leute, Rentiers usw. mitgezählt worden sind, die zwar das Recht

zur Advokatur besitzen, es jedoch nicht ausul)en.M Denn die junge

Männerwelt aus den besitzenden Klassen maciit den Avvocato nicht

nur aus Gründen praktischer ZweckmälLiigkeit, sondern auch aus

Ürfordernissen des guten Tones.

W^ie es in Deutschland in gewissen patrizischen Kaufmanns-

familien zur stehenden Einrichtung geworden ist, daß der

Sproß des flauses, ehe er die Leitung der Geschäfte der Eirma

als seinen Beruf übernimmt, erst .,zu seinem Vergnügen" die Uni-

versität besucht, in eine vornehme X'crbindung tritt und .sich „den

Doktor holt", oder wie es in weiten Kreisen der Landjunkerschatt

als heilige Tradition gilt, daß sich der Junge erst als Leutnant a. D.

auf seinen wahren Lebensberuf zu besinnen und erst dann auf

seine Güter zurückzuziehen hat, so sieht es in Italien vielerorts der

Fabrikbesitzer und Grundherr gern, wenn sein Sohn erst nach be-

endetem Studium der Jurisprudenz als frischgebackener awocato

•eben Partei Italient — wenige Atunahmen «bgerechact ~ Ar dasMlbe nur eine

Quelle uabesahlter Arbeit, wie denn aucb ein unverblttniter Gegner der Sodaldemokntie,

Giovanni Boglietti, in leinem Aufsati: Sodaliamo Italiano e gli Ultimi moti di

Sidlia e di NapoU** (Nuovn Antologia, voL Uli, p. 34, Roma 1894) offen bcram

gesagt bat: „Se non foate per le contribnzioni volontarie e In eoUaborn-
sione gratuita dei soei, certo questa stampn (aocialista) non potrebbe r^ger« a

lungo."

Gerolamo Galti. ...Xpricollura c Socialismo. I.r nunvc Corrcnli deil* Eoo>

nomie Agricola." Milano-Falcrmo 1900. Kemo Sandroo EdiU — p. 8;9.
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den Beruf seines unstudierten Vaters ergreift Diese Tatsachen

lassen nun den Schlufi zu, daß die in der Statistik der italienischen

Volkszahlun^r von 1901 angegebene Zahl der Rechtsanwälte nicht

— wie das bei der preußischen Zahl, aus Gründen, die wir als be-

kannt voraussetzen dürfen, der Fall ist — die 2M der die Rechts-

anwaltschaft zu ihrem ausschließlichen Beruf zahlenden Juristen,

sondern die Zahl aller in ihrem juristischen Studiengang bis zur

Berechtigung zur Ausübung der Anwaltschaft gelangten Männer,

also nicht nur Rechtsanwälte ihrem Berufe nach, sondern auch

Rechtsanwälte im Nebenberuf und solche dem bloßen Titel nach,

unter der Rubrik avvocati e causidici zusammenlaßt. Es liegt

auf der Hand, daß nach dem vorhergesagten jene letztere Zahl die

bedeutend größere sein mußb Leider ist es uns, aus Gründen

statistischer Lücken und Tücken, nicht gelungen, die genaue An*

zahl der Studierenden auf italienischen und deutschen Universitäten

behufe einwandfreier Gegenüberstellung ermitteln zu können. Wenn
anders eine Mitteilung von Meyers Konversationslexikon ihre Richtig-

keit hat, fielen aber um die Mitte der 1890 er Jahre in Deutschland

auf einen Studenten 1500, in Italien hingegen 1756 Einwohner.

Wie dem auch sei, soviel darf wohl angenonmien werden, daß

der Ru^ den Italien besitzt, über ein über alle Maßen großes

„geistiges IVoletariat" zu verfugen« zum mindesten in dieser kate-

gorischen Form ausgesprochen, eine Legende ist Italien hat im

Verhältnis nicht mehr Kopfproletarier als Deutschland. Dabei sind

diese in Italien jeden&lls stark in der Abnahme begriffen. Die

Zählung von 1S70 stellte noch fest, daß auf je 10000 Einwohnern

in Norditalien 7, und in Süditalien 12 studierte Juristen entfielen.

Die Zählung von 1901 ermittelte die Durchschnittsziffer von 7 Ad-

vokaten auf Gesamtitalien.

Die GesamtzifTem der Studierenden auf den Universitäten des

Königreiches ergeben (1903/1904), daß auf je looocx) Einwohner

21,05 Studenten der Jurisprudenz (Nationalökonomie, die außerhalb

Deutschlands, soviel wir wissen, überall zur Rechtsfakultät gerechnet

wird, mitgezählt), 19,68 der Medizin, 8,38 der Mathematik und

Naturwissenschaften und $ der Fakultäten Lettere und Filosofia

ent&llen. Diese Ziffern sind jedoch, wie Ferraris sehr mit Recht be-

merkt, untereinander nicht ohne weiteres vergleichbar, da die Dauer

des Studiums bei der Medizin 6, bei den übrigen Zweigen der

akademischen Wissenschaften hingegen bloß 4 Jahre beträgt, die

Zahl der Medizinstudierenden also um ein Drittel länger in den
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Listen der Universitätsbesucher fifruriert als die der anderen. Um
die Ziffern miteinander vergleiclibar zu machen, muß man die

Zahl der Mediziner um dieses Mittel vermindern (13,12); dann er-

gibt sich aber, daß die Mediziner unter den Studierenden Italiens

numerisch erst an zweiter Stelle (hinter den Juristen) kommen.

Wie aus beistehender Tabelle ersichtlich, hat die Anzahl der

Studierenden auf italienischen Universitäten seit 1893, auch im Ver-

hältnis zur Bevölkerungszahl des Landes, allerdings, wenn auch nicht

so überaus beträchtlich, zugenommen: '

Berdlkemagnabl
vom 31. Denembcr

Studierende in den
Jahrgio^en

Anzahl der

StttdierendCD auf
100000 Einwohner

1893: 30981 548 »893/94: 21 870 70.5

1894: 31 191 564 i894'95: 23257 74.5

1895: 31 401 580 1895/96: 24123 763

1896: 31 612 172 1896/97 : 25 321 80,0

1897: 31 822 188 1897/98: 25598 80,4

1898: 32032204 1S98/99: «5 5 »9 79.6

1899: 33242220 1899/1900: 26 062 80,8

1900: 32452 236 1900/1901

:

26761 82,4

1901

:

32 704 166 1901/02: 27388 83.7

1903: 32961 247 1902/03

:

26401 80,0

«903: 33218328 1903/04: »5919 78,0»)

Aber hierzu ist derfn doch zu bemerken, nicht nur, da6 seit

1900 sich wiederum eine ziemlich starke Abnahme des Zuflusses

geltend gemacht hat, sondern zumal, daf3 die Erhöhung der Stu-

dierenden 1893 insofern doch nur eine scheinbare Gefahr in sich

schließt, als es keineswegs die Angehörigen der alten Fakultätoi

sind, auf welche der Zuwachs entfällt.

Wenn wir nämlich rrofessor Carlo Ferraris, dessen recht eigent-

liches Feld die Statistik des höheren Bildun«^s\vcsens ist, folgen, so

erhalten wir von seiner Entwicklung das folgende sehr vielsagende

Bild:

1) Conte Carlo F. Ferraris, „Gli bucritli nelle Unirenill e Istkofi

Superiori Italiani nell' Undiccnnio Scolastico dal 1893/94 nl 190^^ ik\
nauschrifl: La Kiforma Sociale. XII, vol. XV, fasc 1. ^ 6,
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Fach Jahr

* ^ IIAnzahl
der

Stad.

Jahr

Anzahl
der

Stud.

Jahr

Anzahl
der

Stud.

Zunahme
1.7\V. AI,,

n '1 Ii Itlr* sf * 1 t

I9oa/o3

JUiloUI UUCUl«.^J^UKl^i

emninanden) . . 1892,93 5690 7177 1903/04 7386 + ao9

Notariataaspinmten . »1 57« «f 79« n — 240

Medicin M 65SI M 5*7« M 5706 — 166

MtttKMnfttllrSKuuncniKiuK • • • M »66 H ti

ingduciuc • • • H n it 1 425 -i- o

*• 70 n 100 *i 93 — 8

«* 69 n «1 546 -|- 10

NaturwitMiudiaften

.

n ti 38a *i 28s ~ 97

Philoiopbie und
Literatur . . . n >» «541 (• M93 - 48

PbannascQtik . . . n 1888 n 3610 n 3631 + ««

n 1346 n I aai «1 X34a

— 232

Wir sehen, die numerische Entwicklunc^ ist in den einzelnen

Fächern eine sehr un^deichmäßifje. Im ganzen i<ann man aber den

Inhalt der Tabelle getrost auf die Formel bringen: die intellektuelle

Übervölkerung in Italien ist durchaus in der Abnahme begriffen.

Nach dem Vorstehenden hat allerdings das juristische SchluB-

cxamen (laurea in giurisjjrudenza) seine Anziehungskraft erhöht,

gleichzeitig aber, und in ungleich stärkcrem Maße, die die Be-

rechtigung zum Notariate verleihende akaflemische Endprüfung die

ihre verloren, so daß, als Ganzes genommen, die Zahl der Jura

Studierenden doch abgenommen hat : den 7969 Rechtsstudierenden

1902/ 1903 stehen 7938 1903, 1904 gegenüber.

Viel beträchtlicher als die Abnahme der Rechtsstudenten auf

italienischen Universitäten aber ist die Abnahme der Physik-, Lite-

ratur-, Geschichte- und Naturwissenschaften-Studierenden, sowie ganz

besonders» was das Wichtigste ist, der Mediziner.

Stark zugenommen hingegen haben die Studenten der techni«

sehen Fächer, ein Beweis mehr für das rüstige Fortschreiten der

italienischen Industrie. In aufblühenden industriellen Verhältnissen

aber kann der stärkere Zuwachs von wissenschaftlich geschulten

jungen Männern, die sich in den ausschließlichen Dienst eben dieses

frisch erblühenden industriellen Mechanismus stellen, auf absehbare
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Zeiten hinaus in der Regel keine Gefahr für die Vergrößerung bezw.

Neubildung eines „geistigen Proletariats" vorstellen.

Wenn wir Süditalien freilich gesondert betrachten, kommen
wir zu anderen Ergebnissen. Wie der Senator Costantiiio Nigra im
Jahre 1861 berichtet, waren die reich dotierten Wohltatigkeits-

Institute dort förmlich umlagert und ausgepowert von einer unend-

lichen Schar von .Beamten, Verwaltern, Ingenieuren und Advo-

katen.') Im Jahre 1870 besafi dieses Land unter seinen 9859410
Einwohnern die stattliche Anzahl von 12529 Juristen.*) Da kann

allerdings mit Fug und Recht von einem in hohem Grade unge-

sunden Mißverhältnis gesprochen und mit logischer Notwendigkeit

auf das Vorhandensein eines gewaltigen Rechtsproletariats ge-

schlossen werden. Den lauten Klagen, die gerade aus jenen

Gegenden jetzt noch an unser Ohr schallen, nach zu urteilen, ist

dieses Obel auch heute noch nicht gehoben.

Der Unterschied zwischen dem industriell fortgeschrittenen und

hochzivilisierten Norden und dem armen agrarischen, kulturell brach-

liegenden Süden spielt eben auch hier mit Man sollte annehmen, daß

z. B. der ärztliche Stand im Norden, wo nicht nur eine größere Aus-

wahl an ärztlichen Berufen und eine reichere Möglichkeit zu wissen-

schaftlicher Betätigung vorliegt, sondern auch die Bevölkerung wohl-

habender— also eher im stände, den Arzt zu erhalten — und von Aber-

glauben und Hexenspuk freier— also eher gewillt, sich in Krankheits-

fallen des Arztes zu bedienen— ist, eine weit größere Anziehungskraft

auf die jungen Männer ausüben müßte als im Süden, wo es bisweilen

bei Ausbruch von Epidemien bei der wilden Aufregung, die sich 10

solchen Fällen der Bevölkerung zu bemächtigen pflegt, heute nodl

lebensgefahrlich ist, Arzt zu sein. Im Norden wird der Arzt &st dem
Künstler gleich geachtet, in Neapel hat man während der Cholera-

zeit auf die Ärzte geschossen. Trotzdem sehen wir, wenn wir den

Feststellungen des Dr. Giulio Casalini ^ folgen, daß in Piemont ein

*) Costantino Nigra, „Naipoli nel l86l" in der „Nuova Aatologia", Anno

XXXVIl, läse. 722, p, 324.

*) Kerum Scriptor (Gaetano Salvimini), ,.La QuesUo&e di NapoU.'*

Milano 1901. Uff. deUa Critica Sociale. — p. 8 ff.

*} Giulio Casalini, „Le Profcssiom liberali in Italia**, in der Mattinder

Tagcsxeitnng U Tempo VI, Nr. 349.
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Arzt auf 1565 Einwohner fallt, und in der Lombardei gar auf 1808^

während sich im Neapolitanischen dasselbe Verhältnis wie i zu

1027 stellt.*) In Turin kann ein Arzt durchschnittlich auf 618, in

Neapel nur auf 468 Patienten rechnen. Die Ursache dieser Erscheinung^

liegt auf der Hand. Im Norden stehen dem jungen strebsamen Mann
aus leidlich begüterter Familie Handel und Industrie, Bankwesen, Bil-

dungswcsen -) und Journalistik offen, im Süden ist er, wenn er sich eine

soziale Position schaffen will, auf die sogenannten Uberalen Berufe

angewiesen.*) Dieser Übelstand aber erfahrt noch eine weitere Ver-

schärfung durch den Umstand, daß sich gerade im Süden der

Grundadel und die reichen Finanzkreise aus Momenten geistiger

Trägheit und falscher Vornehmheit von dem Besuch der Universi*

täten überhaupt fernhalten, und dieser also den Söhnen aus den
Schichten des ärmeren Mittelstandes überlassen bleibt, denen der

Kampf ums Brot schwerer fallen muß als jenen, und die, falls die

kleine Kapitalsanlage, welche ihre Eltern mit dem Studierenlasscn

des Sohnes neben der Befriedigung ihrer Eitelkeit in erster Linie

bezweckten, sich nicht sofort rentiert, ohne weiteres dem geistigen

P^letariat anheimfallen.

.-^ber dieses große geistige Proletariat des Südens kommt für

die Zwecke unserer Untersuchung nicht weiter in Betracht Es ist

Hier bildet Sizilien einmal eine günstige Ausnahffie. Dort fallen auf

einen Arzt 1495 Einwohner.

"i Daß das Bildungswesen im Süden weit wcnij^cr Menschenmaterial erfordert

als im Norden Italiens, möge folgende Tabcllf illustrieren:

In Turin kommt ein Lehrer auf 1 19 Cinwuhner

„ Mailand „ „ „ „ 141 „

„ Neapel „ ,» „ „ 177 „

„ Palemo „ „ „ „ 246 „

Nftcfa Landschaften geordnet wird das Verhältnis noch diastiscber.

In Norditaliea konmit ein Lehrer auf 276 Einwohner

396 n

433 »

477 n (Cataütti.)

Natur- Spraehen und

Wilsen- Philosophie

Schäften (Lettere e Filosofia)

IditteUtaUen Mittelitallen

Norditalien Sisilien

Sizilien Norditalien

Sttditalien Sttditdien (Ferraris).

„ Uitlelitalien

„ Süditalien

Anzahl der

Studierenden

an erster Stelle

M «weiter „

M dritter „

„ vierter „

Aul den Inseln

Jurisprudenz

tt

tt

tt

tl

tt

tt

»

tt

tl

Mittefitelica

SiiUien

SttditaUen

Norditalien

Medisin

SttditaUen

MHtdiuaiea

Sisilien

Norditalien
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nicht die grofie Schöpfquelle des Sozialismus, sondern die grofie

Schöpfqudle der Reaktion. In Sizilien entstammten die zahlreichen

Intellektuellen, die sich als Volontäre in die Regimenter der politisch

organisierten Arbeiter einreihten, zu einem großen Teile nicht dem
intellektuellen Proletariat, sondern geradezu der intellektuellen Pluto-

kratie. ^) Im kontinentalen Süditalien aber hat die sozialistische Partei

niemals — die bakunistischen Zeiten abgerechnet — großen Anhang
besessen. Das geistige Proletariat des mezzogiorno ist der ewige

Korruptionsfonds, aus dem skrupellose Ministerien sich ihre De*
putierten zu holen und ihre Kammermehrheiten zusammenzustellen

pflegen. Wie gering gerade die Sozialrevolutionäre den Wert dieser

mittleren gebildeten Schichten (ur ihre Zwecke schätzten, zeigt uns

ein Wort Bakunins, aus dem eigenste Erfahrung spricht: Cette

moyenne bourgeoisie en Italie comme ailleurs, est une chose lache

et stupide, l'appui de toutes les comiptions, de toutes les iniquit^

de tous les despotismes.*) —
Wenden wir uns nach dieser gita in das holprige Gebiet des

geistigen Proletariats dem zunächstigen Ziele unserer Untersuchung,

der Ermittlung der in der sozialistischen Partei Italiens obwaltenden

sozialen Zusammensetzung zu.

Ein weit genaueres Bild von der numerischen Stärke der Partei

als die für sie abgegebenen Zettel bei Wahlgelegenheiten gibt ihre

Mitgliederzahl. Die Mitgliedschaft ist stets mit so viel Umstand*

lichkeiten, Ansprüchen an den Geldbeutel und politischen, sozialen,

geschäftlichen und häuslichen Offenbarungen und Entkleidungen fiir

den einzelnen verbunden, daß man — zumal bei einer nicht gut

zu politischen Sportszwecken auszunutzenden Partei in der
Regel jeden der Partei Beigetretenen als Anhänger wenigstens ihrer

Leitmotive rechnen kann. Die Zahlenhöhe der Parteimitgliedschaften

wird also nur in seltensten Fällen größer als die wirldiche Partei-

stärke sein. Wohl aber fast immer geringer. Der Sinn der Träg-

heit, die Scheu vor politischer Betätigung überhaupt, der Unwillen,

zu steten Zahlungen genötigt zu sein, vielfach auch die Unmög-
lichkeit , solche überhaupt leisten zu können, sowie — in erster

linie — bereclnigtc oder unberechtigte Angst vor aus einem Bei-

tritt zur Partei erwachsenden schweren Schäden aller Arten, von dem

') Vgl. .\a[K)leone Colajanni: „Gli Avvenimcnli di Sicilia e Ic loro cause."

Palermo 1S95. K. S.indron. — p, 13.

Hak Uli in a Celso Ccrclti, loco cit. — p. 1S5.
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Verlust eines Aintes und Lebenserwerbes bis zum e\\i<7en Krie<r

mit der Sclnvie^^ermutter, halten eine nicht hoch genug zu be-

rechnende Anzahl von der Richtigkeit der sozialistischen Ziele fest

überzeugte Männer von dem offiziellen Eintritt in die Partei ab.

Natürlich sind derartige, innerlich mit der Partei verwachsene und

sie in Momenten gewaltiger politischer Erregung großenteils auch

äußerlich unterstützende Elemente Imponderabilia, unzählbar. Will

man die Stärke einer Partei deshalb in Zahlen fassen, so ist man
gezwungen, zu den Zahlen der Mitgliedschaften zu greifen, wobei

man sich also jedoch stets vor Augen halten muß, daß sie, —
notabene falls ihnen nicht ungefähre Schätzungen, sondern genaue

Zählungen zugrunde liegen — notwendigerweise zu niedrige sind.

Einer zahlenmäßigen Wiedergabc von der geschichtlichen Ent-

wicklung der Mitgliedschaften der sozialistischen Partei in Italien

treten aber neue große Schwierigkeiten entgegen. \Vjr 1892,

d. h. vor der definitiven Einigung der verschiedenen sozialistischen

und proletarischen Gruppen in Italien ist die Zählung der Mit-

gliedschaften überaus mißlich, schon allein deshalb, weil ein ein-

heitliches Zählungsamt, eine Parteileitung, fehlte. Vielfach auch

hat eine genaue Zählung überhaupt nicht stattgefunden. Auch in

neuerer Zeit hat die Parteistatistik noch manches zu wünschen

übrig gelassen. Als von dem Kongresse in Rom 1900 der Pro-

fessor P^ttore Ciccotti zum Referenten über die inneren Angelegen-

heiten der Partei bestimmt worden war, sandte er, in der Uber-

zeugung von der unumgänglichen Notwendigkeit genauer Zahlen

zur Lösung von Parteiproblemen, an das Sekretariat der Partei einen

Fragebogen, in welchem unter anderem auch die PVage nach einem

Verzeichnis aller vorhandenen politischen Organisationen in der Partei

nebst der Angabe ihrer jedesmaligen Mitgliederzahlen enthalten war.

Die Antwort darauf blieb aber aus, und in der Relation, die er nun
— ohne alles Zahlenmaterial — schrieb, hat Ciccotti sich bitter be-

klagt über diese ..offensichtlichen Lücken in einer Organisation, welche

nicht einmal imstande ist, die elementarsten Daten ihrer Existenz

und ihrer Aktion zu liefern".^) Dieser scharfen Kritik des Referenten

an den Partciinslitutionen suchte der Sekretär in einer Fußnote ent-

gegenzutreten. Ciccotti vergäße die doppelte Auflösung der sozia-

listischen Arbeiterpartei in den Jahren 1895 und mit ihren

') Eltorc Ciccotti, „SuU' organiz/azionc politica cd cconomica de! Partito

Socialista Ualianu." Modena 1900. Tip. dcgli Opcrai Soc. Coop. — p. 4.

ArcUv für SocialwiMcnschaft u. Soxialpolitik. Iii. (A. f. tot. G, u. St. XXL) x. 27
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begleiterschcinenden Razzien der Polizeiorf^anc in den Parteiarchiven,

wobei, zumal anno 1898 in Mailand — Bücher, Schriften, Zeitungen,

Kontobücher, kurz alle Materialien des Archives, auf Nimmerwieder-

sehen weggeschleppt worden seien. Ebenso vergäße er auch die

Periode der Verfolgungen und politischen Unsicherheit, welche die

Jahre 1898— 1900 ausgefüllt habe.

Das Recht in dieser Kontroverse liegt in der Mitte. Die

Parteiarchive sind arg geplündert worden. Das ist Schreiber dieses

auch von anderer Seite in Mailand verbürgt worden. Viel wert-

volles statistisches Material ist dadurch, voraussichtlich auf immer,

— man erzählt sich, die Mailänder Questurini hätten gerade damals

Mangel an Heizungsmaterial für die Kamine ihrer Polizeiwachen

gelitten — verloren gegangen. Daß aber immerhin ein Teil des

Materials — auf anderem Wege — gerettet, beziehungsweise der

Vergessenheit entrissen und neu zusammengestellt werden kann,

das bewebt sowohl eine die Angaben der Jahre 1896— 1903 um-

fassende, von dem Parteisekretariat später selber verfaßte Tabelle, als

auch meine untenstehende Zusammenstellung. Was 1903 und 19Q4
möglich war, an Dokumenten aus den Jahren bis 1900 zu finden, das

wird im Jahre 1900 selbst auch möglich gewesen sein. Dazu kommt,
daß aus jenen Jahren eine Reihe parteioffizieller Berichte gedruckt

vorlagen, die, wenn auch bereits lange nicht mehr im Handel und
heute nur in Bibliotheken von Liebhabern auffindbar, doch eben

auffindbar waren und eigentlich, sollte man meinen, für den Paitei-

vorstand außerordentlich leicht zu beschaffen gewesen wären.

Wie die, wenn auch— die Anzahl der in den Fußnoten bemerkten

Widersprüche zeigt es! — ziemlich kontrastierten Zahlenhöhen der

in nebenstehender Tabelle nutgeteilten Mitgliedschaften der italieni-

schen Sozialisten seit 1871 beweisen, ist die Bewegung trotz starker

Schwankungen in den ersten Jahrzehnten in gutem Fortschritt be-

grifTen.

Rein zahlenmäßig gefaßt, erscheint die sozialistische Partei

Italiens als eine der stärksten in Europa. Die Parteiorganisationen

Deutschlands und Belgiens ausgenommen, hat sie in Europa
numerisch nicht ihresgldchen. Die — nunmehr vereinten —
sozialistischen Parteien in Frankreich zusammen laßt sie weit

hinter sich.

Ihrer Größe und der hoch über diese hinausragenden politischen

Bedeutung entspricht auch die Tatsache, daß die Partei sich auf
mehreren Gebieten Verdienste erworben hat, derer die Bruder*
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Tabelle II. Die Mitgliederzahlen der sozialistischen
Parteien in Italien.

187t : ? 10000*)

1885: 132 Fttdoratioaeii 40000**)

1886: 133 „ asooo***)

1889: } n Aber ioooo(?)')

1890: 5 „ mit lusanmen 80 SdEtionen

und 135 adfairierendcn Vcreinea*) . —
1891 : 150 Sektionen") — Q)

1892/93; uageflhr soo „ *) 131000*)

1896: .... 450 „ 2IOOO*)

1897: .... 623 „ 27281')

1898: . . , . S60») „ ?

'
1 900 : . . . . 546 „ 1 9 1 94

1901: .... 783 „ 28497-')

190a: .... 1070«») „ 37778")

1903: ... . 1236«) „ 4*45«

*) Sieiie Avantil Nr. 2838. Lombroio (II Delitto e le Rivolariont in Rap-

porto al Dixitto ccc. — Torino 1890) beredinet ne nur auf aooo.

**) Nadi Stegmann und Lindemann, „Handbuch de« Sozialismus". Loco

dt. p. 406.

*••) ibidem.

'1 Nach einer von Wilhelm Liebknecht mitgeteilten Angabe Andrea Cos tas

aut dem l. internationalen Sozialistenkonpre6 zu Paris, 14. bis 29. Juli 1889 (Pro-

tokoll, Nürnberg 1890. Wörlein — p. 13). Die Zahl, welche allein die Mit-

gliedschaft des Partito ( >[ierajo angeben sollte, ist wohl stark nach oben abgerundet.

•) Nach einer Relation auf dem Parteitag des Partito Opcrajo zu Mailand

I.—3. Not. 1890 (s. Aagiolini, loco cit. — p. 218).

*) Stegmann und Lindemann S. 407.

*) Nach einer Rede von Dell' ATalle auf dem Koagrefl Ton Reggio Emilia

der nunmehr geeinten sosialistischen Parteien Italiens (Partito Socialista dei

LaToratoii Italiani) s. Verbale Stenografico, Milano 1893 Tip. degli Opcrai — p. 8.

— Der dem btemationalen Kongrefl Ton Zürich italienischerseits erstattete Berieht

freilich gibt in sdner etwas hochtrabenden Art die Zahl ca. 270 (200 -f" nUn' altra

cinquantina, cioe luttc le societa conladine dclla Fcdcrazionc Mantovana") an (s.

Rapporto al Congr. di Zurigo 1893. Milano. Uffici della Critica Sociale 1893.

— F- »4)-

*) ,,Si rasa ad ogni modo la vcritä valutandoli a circa , . ." Davon angfh-

lich I 1 000 Mantuaner Landarbeiter, s. Rapporto al Congr. di Zurigo, loco cit.

— p. 14, an anderer Stelle, nach einem Bericht des parteiofhzicllen Ufncio Escculivo

in Mailand zählte die Partei 1893 : 107830 Mitglieder, von denen 65932 Sizilianer.

S. Angiolini loco ciu Auch werden statt aoo: 294 Sektionen angegeben. Beide

«7*

Digitized by Google



4o6 Robert MiclieU,

Parteien jenseits der Alpen sich bis heute nicht rühmen können.

So hat das Sekretariat der sozialistischen Partei Italiens vor nicht

allzu langer Zeit die ausgezeichnete Idee gehabt, auf dem Wege
einer Enquete die Mitgliedschaft der Partei einer beruflichen
Analyse zu unterziehen. Es ist damit allen anderen sozialistischen

Parteien der Welt zuvorgekommen. Freilich hat sich eine sehr

große Anzahl von Sektionen der parteiamtlichen Profcssionalstatistik

durch Xichtbeantwortung der Fragebogen entzogen (nach unserer

Berechnung 14235 Mitglieder). Auch die gewonnenen Ziffern sind

sicherlich — wie der Bericht, den die Statistik veröffentlicht, selber

Statistiken, sowoli! die von mir in der Tabelle verwandte als die hier angeführt«:

sind partciofliziellst, beiden liegt ein Kinblick in die Mitgliederlisten der Partei zu-

grunde, und doch läät nichts ahnen, welche von beiden richtig und welche falsch

ist Jedeofalls ist aber ansiinelinieD, dafl beide Zahlen sehr bedentend viel an

hodi sind.

*) Nach den Bericht des Uffido Eseeutivo (Angioüni, loco cit p. 397—^338).

In Italien sdbst bestanden 443 Selttiooen mit susammen 19131 Mitgliedern. Zihh

man die von Italienern im Ausland gebildeten Sektionen, sowie die Partdmitgliedcr

(nach einem detaillierten Bericht aus: „Da Parma a Firenze*'. Reladone Morale e

Statistica presentata dall' Ufficio), welche aus leicht erratbaren Gründen nicht am
Wohnorte selber, sondern direkt an die Parteileittmg ihre Partcipflicbt erfüllen,

hinzu, so erhalten wir die oben mitgeteilten Ziffern. —
•) Nach übereinstimmenden Berichten; bei der Relation Dell" Avalle 1 An-

gl olini p. 360 und 4111 und Arturo Zambianchi, ,,Kclazionc della Dirczione

del Parlilo, Parte Aiuministrati va." Imola 1904. — p. 22.

*) Die Ziffern für die Jahre 1898 und 1900 sind Zambianchi (^p. 2a) ent-

nommen.

*) Nach Feststellung der Parteidircktion bei Andrea Costa, „Rclazione della

Diresione del Partito, Parte Politica**. Imola 1902. Coop. Tip. Editr. — p. tS.

Zambianchi p. aa u. 68 (detailliert) Variante: Turati anf dem KongreS

in Imola nimmt laay Sektionen an. VgL Angiolini p. 499.

'*) Zambianchi S» aa. In der detafllierten Zusammenrechnong auf p. 68

gibt derselbe Autor freilich die Zahl 37188 anl

") Idem S. 33 und 68. Die Zahlen beaiehcn sich auf den Stand der Dinge

im Desember d. Jahres. Im Mai betnig die Zahl der der Partei eingeschriebenen

Sektionen 1297, (s. Savino Varazsani, „Rckdoae della Direzione del Partilo,

Parte Polttica." Imola 1904. Coop. Tip. Ed. Ptolo Galeati. — p. 10.) Der Rück-

gang der Zahl im Dezember ist daraus zu erklären, daß in der Zwischenzeit /.wischen

beiden Zätdungen eine Anzahl von Sektionen wegen ständigen Rückstandes im Be-

zahlen der (>untea gestrichen wer<itn niulite.

Zambianchi p. 22 und 68.

Digilized by Google



Proletariat und Bourgeoine in der aoiialistisebeii Bewegnag Italien«.

angibt ') — nur sehr approximative, immerhin dürften sie imstande

sein, ein recht anschauHches Bild von der Zusammensetzui^^ der

italienischen Sozialdemokratie zu geben. Die 805 Sektionen, deren

Antworten vorliegen, bestanden — am 31. Dezember 1903, dem
Fragetermin — aus 336S6 Mitgliedern.

Hiervon waren:

HOaner 33 139. nranen 547.*)

NtA bemflieher GUedernng:

14010 as 4a,a7 Pros.

4947 = 14.9s ..

Landarbeiter (Tageldbner) (contadini giomalieri) . 4970 = 14.99 N

ao24 OB 6,1 N

1 10s = 3.3 t»

i6st =« 439 *.

Angehörige studierter Berufe (profeirionitti) * . . 908 •= 2,72 n

361 = 1,08 ..

3199») == 9.65 ..

Dem Aller, nach sind von 32261 Mitgliedern (in 799 Sektionen)

3979 unter 21 Jabrcn 19.33 P'<w*

28282 Uber ai „ 87,66 n

Wir erhalten auf diese Weise — immer die relative Richtigkeit

des Zahlenmaterials vorausgesetzt — für die Zusammensetzung der

Cresamtpartei der Klassenstellung nach folgendes Bild:

Proletarische Eaistensen in Stadt nnd Land . . 7a, 18 Pros.

Klcinbtt^eriiclie Esirtensen 14^ „

Studierte 33 n

Hierzu ist zu bemerken, daß die „nicht angegebenen" (9,65 Proz,)

wohl größtenteils den unteren, ihre Beschäftigung häufig wechselnden

>) Arturo Zambiancbi, „Relaaooe della Diresione del Partito, Parte Am*

miniatnÜTa.'* bnola 1904. Coop. Tip. EdiL P. GaleatL — p. 5.

*) Um dieZaU der regdredit oiganisicrten italienisclien Soaialistinnen

festzustellen, müssen wir den 547 beruflich Analysierten I. die Approximativzahl 166

für die nicht statistiscli gefaßt' . dm 3,3. Teil der Analysierten enlbaltendc Mitglied-

acbafl, sowie 2. die — nach /.imNiunchi — in iS besonderen circoli femminili

orpanisicrl'-n 563 sozialistischen Iraucn zuzahlen. Danach bcliefc sich dir Zahl der

in Italien or^anisit rt« n Sozialistinncn insgesamt auf 1276. Natürlich ist ihre Zahl in

Wirklichkeit bedeutend höher.

*) Den Fragebogen nach sollten hiervon nicht weniger als 1537 Kttnstler

acte. Daa Parteiseluretariat erldSrte aber diese Zahl fttr unmöglidi und sihlte sie

mit Recht den „nicht angegebenen** su.
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ungelernten Schichten des Proletariats, zu einem kleineren Teile

aber auch den schwer oder ^ar nicht zu klassifizierenden Splittern

aus der, nicht studierten, Bourgeoisie zuzuzählen sind, sowie ferner,

daü unter den hier den kleinbürgerlichen Kxisienzen Beigesellten

(insbesondere den impie<^^1ti und possidenti) ein Bruchteil noch auf

die proletarischen und ein anderer auf die mittel- und großbürger-

lichen Existenzen fallen dürfte, so daß der Prozentsatz dieser letz-

teren jedenfalls etwas höher ist als der hier für die „Studierten"

angegebene.

Freilich ist auch außer den bereits angeführten Gründen der

Bestandteil der Lohnarbeiter unter den italienischen Sozialisten

noch beträchtlich stärker, als er hier statistisch niedergek'i;t er-

scheint. Zunächst steht ein großer Teil der — insbesondere —
städtischen sozialistischen Arbeiterschaft , teils aus Fkel i-^egen

die Tagespolitik, teils aus taktisch-prinzij)icllen Gründen, teils end-

lich aus individualistischen Neigungen, der Partei fern.') So-

dann aber läßt sich auch sagen, daß die Komponenten der Land-

arbeiter- und Kleinpächterberufsverbände I Lef^he), trotzdem nur ein

Bruchteil von ihnen politisch nach allen Regeln organisiert ist. sich

mit verschwindenden Ausnahmen als Sozialisten fühlen. Der erste große
Kongreß der Landarbeiterorganisationen, welcher im Frühjahr 1902 zu

Bologna stattfand, erklärte sich — er umfaßte damals die Vertreter

von 320000 zahlenden Mitgliedern — unumwunden für den Kollek-

tivismus, Dem de iure war aber das de facto bereits vorausge-

gangen. Der ..leghista" hat sich stets auch als „social ista" gefühlt. Der

Sozialismus war ihm ein integrierender Bestandteil seiner Aspirationen.

Warum er meist nicht auch offiziell der Partei beitrat? Teils aus

Naivität, anderenteils aber aus der wirtschaftlichen Unmöglichkeit

heraus, außer der Lega noch für einen zweiten Verein Beiträge

zu entrichten. Schreiber dieses besuchte im Sommer 1904 die

Lega des inmitten der Reisfelder gelegenen piemontesischen Land-

städtchens Bianze. In ihr war der Beitritt ausgesprochenermaßen

nur Sozialisten gestattet. Sie zählte 204 Mitglieder. Sie alle waren

Sozialisten, aber kein einziger von ihnen befand sich im Besitze

einer Parteikarte.

Aber nicht einmal alle wirklich parteipolitisch organisierten

') Allerdings auch ein entsprechender Bruchteil der Intelligenz, besonders

Künstler und (jt-Ichrtc, welche, in der Presse und auf der Rednertribüne, nichts*

destoweniger gelcgenüich „im Namen des Sozialismus" das Wort ergreifen.
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Proletarier finden sich, wie sehr richtig bemerkt wurde,') in der

offiziellen Parteistatistik wieder. Die angegebene Zahl der Mit<^lieder

der sozialistischen Partei Italiens ist stets um ein Beträchtliches

geringer als die reale Zahl. Da die Sektionen laut Parteitagsbeschluß

für jedes ihrer Mitglieder an die Zentralkasse einen bestimmten Bei»

traf^ zu leisten haben, und diese Kotisationen für italienische Ver-

hältnisse ziemlich hoch bemessen sind, so hat sich in vielen Sektionen

der Partei der Usus herausentwickelt, der Parteileituni^ eine geringere

Mitgliederzahl anzugeben als sie in Wirklichkeit besitzen.

Alle diese mutmafilich Tausende von proletarischen Sozialisten

in Italien entziehen sich natSrlich einer statistischen Festlegung.

Aber der Hinweis auf ihre Existenz war doch notig, um die partei-

ofiizieUen ZiiTem noch zu erganzen.

Und doch geben bereits die angeführten Ziffern aus dem Partei-

archiv an sich von der Zusammensetzung der sozialistischen Partei

Italiens ein keineswegs ungünstiges Bild, selbst dann nicht, wenn
wir es mit einer der wenigen Massenorganisations-Zahlen, welche

uns für die Sozialdemokratie Deutschlands zur Verfügung stehen,

vergleichen. Der aus 1681 Männern bestehende sozialdemokratische

Wahlverein für das Zentrum der radikal-proletarischsten Richtung

der Partei, Leipzig'Stadt, war im Januar 1905 aus 6079 Proz. Prole*

tariem, 21,83 ^roz. Kleinbürgern und 8,5 Proz. Studierten und

sonstigen Ursprungsbourgeois zusammengesetzt*) —

Die Schwankungen der Zusammensetzuni^cn sozialistischer

Organisationen je nach dem verschiedenen Ambiente einerseits

sowie das einigende Moment der allgemeinen proletarischen Grund-

lage aller andererseits möge beifolgende Tabelle veranschaulichen,

welche die sozialistischen Parteimitgliedschaften dreier unter sehr

verschiedenen Bedingungen lebenden Städte, einer Haupt- und

Großstadt von wirtschaftlichem Zwischentypus (Rom), einer klein-

bürgerlichen I^ndstadt iRiminij und einer typischen kleinen In-

dustriestadt (Biellaj seziert:

') Arturo LabrioU, Socudisme en lulie" in Pariser „Mottvement So>

daliste^S VI, Nr. 136 (15. Mai 1904).

*) AvsgcrecbBet nach ctoer Mitteilung der Leipt. Volkudtung, Jahrg. 1905,

•Nr. 20.
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Tabelle m.

a) Proletarische Existenzen:

Rom*) BielU R i m i c

April 1904 Juni 19U4 April I

TheMer und andere Holxarbeiter 58 5 a

a —
*A LL ^ 4 M-M Im M \^^% 2 —
Huttnachcr 3 —
\j 1 V utr 1 3 —

31 5

lywciBwmnniCTBuc /
^

la

AAso 1 —
5** 4 —
4 1 —

a —
SclifiMd^r 91 I —
iwonanorgenuicn I 1

Lohgerber 1 —
Arbeiter in ZUndholzfabriken — I

Kutscher a

Seeleute 4

GSrtner 1

Kraokeawirter 39 I

Arbeiter in Selterwntierfabrikcn t

StSdtiache Zollbeamten 3

Bicker a

Kohlentriger I 1

') In Rom esbUerte AprU 1904 neben der offinellea Parteiorganitatioa noch

ein sog. cireolo antonomo» der sieh tun L. Biisolati vnd der Prot Tnllio Roni

Dorla (Gynikol<^) gruppierte (revisionistische Tendeas), vnd etwa 80 Mitglieder

umfofite. Dieser ist hier nicht mitgeslhlt

*) Die Aufstellung dieser Tabelle wurde mir durch die UebcttswOnygkeit

der sozialistischen Vereine in den betreffenden Städten ermöglicht, wdcfae mir be-

reitwilligst die Mitgliederlisten zur Verfügung stclllcn. Bei den — sehr lang-

wierigen Auseinanderzichungcn und Additionen, die liierru erforderlich waren, bin

ich der Beihilfe der Herren Apotheker Cesarinu Hilancioni (Riraini', Dr.

Giulio Casalmi ^Biella) und Buchdrucker Max Bebreodt (Komj zu Dank vcrptlichteU

Digitized by Google



b)

ProIcUriat und Bonrgemsie in der iotialistiichen Bewegung Italiens, t

Barbiere — a

Buchdracker 86 — I

Köche 3 —
Kdlncr >3 —
Stdnnietsen IS —
Tapesieicr » — —
Satüer 6 — —
Lithographen 1 — —
Flrber 3 — —

-

Handlanger a —
Brückenarbeiter 3 — «

Erdarbeiter 6 —
Gepäclitniger 34 — —
Metagcr H — —
Klempner 3 — —
M&lcr aa —
Mkiifcr 30 —
Stnkkiteiire 5 —
Mannonrbciter la —
Tramwaybcamte 14 — —
Stidtkche Unterbeunte 8 —
BrieftrKger lO — —
Handlungsgehilfen und Bureau»

Schreiber aa 10

BOdhauer 3 1,,

SM 30 49
:8a,3PKMU SS 633a Pros. = 73,05 Pros.

Kleinbör^liche Existenzen

:

Geschäfts- und Dicnstvcrrailller I a

Vertreter von Firmen 1

£fiWarenhändler 3 ~~ —
Klein-Industrielle 5

Selbständige Kaatleute 2

Schank> nnd Gastwirte S 1

Lehrer 19

3» a

ss4«S5Proz.
5
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c) Bürgerliche Existenzen:

Studenten 26

Gymnasial lolirer 2

4
I

8

2

I

l

3

Privatgelebrte «ad Schriftiteller 3
Apotheker 3
Malrr und Hildhaucr 4
Komponisten und Dirigenten —

t

1

t

Hotelbesitzer I

Rentiers I

I

I

Frauen

insgesamt Mitglieder

Auch liier wieder dürfte ein Vergleich mit den deutschen Ver-

hältnissen lehrreich sein:

Die beiden Städte, deren sozialistische Mit<;licdschaften wir

nachfolgend zum Vergleich professionell analysiert haben, sind beide

Kreishauptstädtc. Sie sind beide von ungefähr gleich großer Ein-

wohnerzahl. Rimini zählt zirka 12O0O, Marburg zirka 19000 Ein-

wohner. Auch die Existenzbedingungen beider Städte sind ein-

ander sehr ähnlich. Beide sind industriell tote Punkte ohne einiger-

maßen bedeutende Warenproduktion. Beide leben hauptsächlich

von „Fremden", Marburg von den Besuchern seiner Universität,

Rimini von den Besuchern seines neuerdings in Aufsclnvung be-

findlichen Seebades. In beiden Städten überwiegt die kleine und

mittlere Bourgeoisie. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen

beiden besteht darin, daß Marburg an höheren Bildungsanstalten

überreich, Rimini an solchen überarm ist, Marburg besitzt eine

volltakultätiiche Universität, ein Gymnasium, ein Realgymnasium

*) Der Redakteur des inBtella erscbeincnden sos. Wochenblattes: ^11 Corriere

Biellese" ist ein ehemaliger Tischlergeselle und als solcher nicht unter diese Rubrik

einzureihen.

*) Die 8 Frauen sind sämtlich Textilarbeiterinnen.
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und eine Bibliothek sowie ein Archiv mit Archivschule, Rimini da«

gegen nur eine Art Progymnasium sowie die unterste Klasse einer

Realschule,') woraus wir natürlich den Schluß zu ziehen berechtigt

sind, zu sagen, daß die Bevölkerui^ von Marburg einen ungeheuer

hohen, diejenige von Riniini hingegen einen nur recht bescheidenen

Prozentsatz Studierter und Studierender aufweisen mufi.

Dies vorausgeschickt, lassen wir eine Gegenüberstellung der

sozialdemokratischen Parteiorganisationen beider Städte folgen:

Sosialdemokr. Wablvereia Cireolo Soeiatitta

s« Marburg. di Rimiai.

(Jttü 1904) (AprU 1904)

Buchdrucker 19 1

Holzarbeiter 7 a

Schuster 4 —
Gärtner 3 I

Schnridcr 3 —
Formslecher 5 —
Anstreicher und Lackierer 3 —
Heizer 3 ~
Steiabildliauer i —
Handlanger i —
Brauer l —
Metallarbeiter 6 —
Konditorgehilfe — 1

Arbeiter in ZündhoUfabrütea — I

„ „ Selterwasterfabrik. — i

Seeleute — 4
Kut>(;licr •— 3

Backer — 3

Koblenlräger — I

Barbiere — 3

Eitcababaarbeitcr — 5

Eiteabaliabeamte — 13

Krankcawirter — i

Stadtitcbe Zollbeamte —
3

53 39

>) Der Cbroaitt Conmendatore Luigi Toaiai spricht ia seiner „Guida Illu-

iHmta di Rimiai** (Rioüni 1893, Tip. Reaaetti. — p. 36) nur von „ginaatiali pa-

reggiate alle Regie". Es haadelt sich alto nur um die untersten fünf Klatsen eines

pciraten , staatlich koniessionierten Gymnasiums 'Ginnasio). Die hülicrcn 3 Gym«

aaaialklassen werden in Italien bekanntlich ia den Liceo geaaantcn Schulen absoWierL
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Geschäfts- u. Dienstvcrmittler — 3

Scllistimdigc Kaufleute 3

SciKinkwirt I (ehem. Bergmann) 1

Handlungsgehilfen u. Burcau-

scbreiber lo

1 15

Gymnasiallehrer 1

Studenten 4
Arzte 3
Apotheker — 1

Mtttlkdirigent 1

Hotelbesitzer I

Rentier 1

Schauspieler 1

MinistcrislsagestcUtcr I

Schriftsteller (Privatgelehrter) 1

I 14

Diese Zahlen verraten, besser als es eine Auseinandersetzung

vermöchte, das ganze sozialistische Milieu der beiden kleinen Städte-

Versuchen wir es, sie mit kurzen Worten zu illustrieren. Zunächst

fallt auf, daß die am Ort befindlichen paar industriellen Unter-

nehmungen, in Marburg eine Tapetenfabrik, eine Tabakfabrik, eine

Eisengießerei und 2 Brauereien, in Rimini Zündhölzerfabrik, 2 Glas-

fabriken, Schwcfclraffineric, Mehlfabrik, Seidenspinnerei (alles in sehr

kleinem Maßstabe, Betriebe nieist unter 50 Beschäftigten) zur Rekru-

tierung der sozialistischen Parteiorganisationen so gut wie keinen

Mann stellen. Es sind das in der Regel die schlechter entlohnten

Arbeiterschichten, vielfach ungelernte Arbeiter und als solche auf

einer niedrigeren Bildungsstufe stehend, vielfach gegen alles Elend

abgestumpft und ohne Iloffnungsfrcude auf eine bes.sere Zukunft,

erfahrungsgemäß der ein starkes Solidaritätsgefühl voraussetzenden

Organisation schwer zugänglich. Das hat Ettore Ciccotti in seinem

Buch über die Psychologie der sozialistischen Bewegung in Italien

ausdrücklich festgestellt. ') Dazu kommt, daß wir hier fast nur

kleinere Betriebe vor uns haben, deren Arbeiterschaft auf sich selbst

angewiesen, des stärkeren Zusammenhalts und Rückhalts größerer

*) Ettore Ciccotti: „Psicologia del Movimcnto Socialista**. Bari 1903.

üios. Latena. p. 39: „Cosi e spiegabile il fatto come i pijk bisognosi, i pia tn*

vagliati dalle dvresie della vita dell' ingiustiiia sodale iateadono l'appello sDs

rivoitat noD qvello alla idealili plu ranota dd Sodalismc».**
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Massen entbehrt, auch stets leicht zu ersetzen ist. Auch die Klein-

stadt als solche mit ihrem erhöhten Druck und stärkerer Beauf-

sichtigung der Fabrikarbeiter in ihrem privaten Leben durch die

Arbeitgeber übt ihren centrifugalen Einfluß. Bei Rimini ma^,' außer-

dem noch die Anziehungskraft anderer „Volks" Tartcien, der republi-

kanischen wie der anarchistischen, gerade auf die besagten Arbeiter-

kategorien ihre Wirkung ausgeübt haben.

Haben die sozialistischen Parteiorc^anisationen der italienischen

und der deutschen Kleinstadt in dem fast vollständigen Fehlen der

allerdings nicht sehr bedeutungsvollen P'abrikarbeiterschaft ein

gleiches Phänomen aufzuweisen, so unterscheiden sie sich doch in

fast allen anderen Hinsichten.

Bei der Marburger sozialdemokratischen Parteimitgliedschaft

überwiegen die gelernten Arbeiter privater Betriebe. Zumal die

Buchdrucker, nächst ihnen die Holz- und (in Kleinbetrieben be-

schäftigten) Metallarbeiter sind stark vertreten. In dem den Lohn-

arbeiterschichten angehörigen Bestandteil des Wahlvereins bilden

die Buchdrucker und Holzarbeiter überhaupt bereits die gute Hälfte,

wie denn die parteioffizielle Ausbreitung der Sozialdemokratie in

den Kleinstädten bisher überhaupt mehr in die Tiefe einzelner

Arbeiterkategorien, als in die Breite der Arbeiterschaft gegangen

ist. Unter den Buchdruckern hat die Werkstattsagitation die Früchte

getragen. Dag^en sind die in Marburg besonders zahlreichen

Maurer und Steinmetzen politisch vollständig unorganisiert geblieben.

In Rimini hingegen sind auch die selbständigeren und besser

entlohnten gewerblichen Arbeiter nur in Einzelexemplaren der

Sozialdemokratie beigetreten. Dagegen besteht über 69^0 der den

proletarischen Schichten beizuzählenden Mitglieder aus zwei Kate-

gorien von Arbeitern, von denen in Deutschland die eine voll-

ständig, und die andere fast vollständig unerreichbar für eine poli-

tische Organisierung sind, nämlich die .Arbeiter in städtischen Be-

trieben und im Staatsdienst Zumal die „Eisenbahner" in ver-

schiedensten Schattierungen — Zugführer, Maschinisten, Schaffner,

Arbeiter — stellen ein großes Kontin'.yrnt zum circolo socialista.

Der Prozentsatz der der Arbeiterschaft angehörigen Partei-

mitglieder zu dem der aus anderen Klassen hervorgegangenen,

ist trotz der vielen „kleinen Beamten" in Rimini ein bedeutend

geringerer als in Marburg: $7,35 Proz. zu 96,22 Proz.

Der Rest verteilt sich folgendermaßen: zu den äußerst schwer

zu fixierenden, jedenfalls mehr den proletarischen als den bourgeoisen
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Schichten nahestehenden Kleinbürgern gehörten von der Riminenser

Organisation nur 22,05 Proz., ^^^^ Marburger gar nur 1,88 Proz. Der,

wie gesagt, in beiden Städten überwiegende „bessere Mittelstand",

insbesondere Kauflcutc und selbstständige Ci ewerbetreibende, fehlen

also in beiden Organisationen ziemlich gleichmäßig.

Am deutlichsten wird jedoch der Unterschied zwischen deut-

scher und italienischer Parteiorganisation in Kleinstädten bei Be-

trachtung der in beiden Städten der Partei beigetretenen Intellek-

tuellen und sonstigen Bourgeois. In der großen Universitäts- und

höheren Schulenstadt Marburg ein weißer Rabe (1,88 Proz.), in der

von allen höheren Schulen entblößten Stadt Rimini: 14 (20,58 Proz.),

wozu übrigens — um dem interessanten und farbenreichen Gemälde
noch einen besonderen harbcnstricli hinzuzufügen — zwei HeiTen

vom städtischen .Adel, den alten hamilien der Monsignone di Sarra-

telli und Vanzi entstammend, gehören. Nichts illustriert besser

den Unterschied deutscher und italienischer Verhältnisse als ein

Blick auf diesen Teil unserer komparativen Statistik. Von den in

Deutschland „.staatlich verhinderten" Berufen, den Lehrern usw. soll

hier nicht einmal gesprochen werden. Hier möge nur das eine

Ergebnis Wiederholung finden : Die sozialdemokratische Organisation

der durchschnittlich 1350 „freie akademische Bürger" in sich

bergenden Universitätsstadt Marburg hat keine studentischen Mit-

glieder, die Organisation der schulenlosen Stadt Rimini, die an

Studenten nur P'erienbesucher kennt, besitzt deren vier!

Darin, in dem höheren Grade sozialer Freiheit und poli-

tisch e r Mündigkeit, vereint mit den p s y c h o 1 og i sc h e n Charak-

teristika it.'ilienisciien Nationalcliarakters, liegt der vorzüglichste Grund

für die Krsciieinung, daß die sozialistische Partei in Italien neben

den starken Industrie- und Landarbeitermassen, die ihr die feste

Basis verleihen, auch so beträchtliche Teile gewisser Schichten des

gebildeten Bürgertums in sich schließt. Aber diese Erscheinung

steht keineswegs mit der von uns auf Grund der ermittelten Ziffern

der Parteiorganisationen konstatierten Tatsache in Widerspruch,

daß die sozialistische Partei Italiens ihrer inneren Struktur nach

trotz der starken Zutaten aus der Bourgeoisie doch eine über-
wiegend proletarische Partei isL^)

Ein späterer Artikel wird die Analyse der sosialdemokratischea
Wählerschaft und die sieh ans dieser ergebende parteipolitische Hat-

tnng der italienischen Sosialdemokratie behandeln.
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Die Konzentration im Kohlenbergbau und das

preußische Berggesetz.

Voa

EBERHARD GOTHEIN.

Der große Bergarbeiterausstand hat nicht nur das Publikum

und die Staatsregierung sondern auch die Wissenschaft unvorbereitet

getroffen. In der Kenntnis und BeurteUung der augenblicklichen

Sachlage kann sie der Journalistik so wie so auf deren eigentlichem

Felde nicht den Rang ablaufen und muß sich begnügen, unpartei-

ischer zu prüfen, was jene zutage fördert, vorausgesetzt, daß sie

nicht selber vorzieht Partei zu ergreifen und damit zur Journalistik

zu werden. Wo aber ihr eigentliches Gebiet anfängt, in der

genetischen Erklärung, wie die Dinge geworden sind und warum
sie so werden mußten, in der Abschätzung der wirkenden Kräfte,

hat sie schlechterdings versagt Nachdem wir 50 Jahre lang die

historische Methode preisen und üben, sind wir in der Kenntnis

des wichtigsten und vorbildlichen kapitalistischen Grroßgewerbes bei

dessen Anfangen im Mittelalter stehen geblieben.

Diese einigermafien betrübende Tatsache trat schon bei der

Kartellenqucte hervor. Die gelehrten Mitglieder schwirren ent-

weder klug oder stellten Fragen, die durch ihre naive Wißbegierde

zwar die Debatte belebten, aber zugleich die Überraschung ver-

rieten. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dafi die Materie des Berg-

baus sowohl nach der technischen Seite wie nach der juristischen

mehr Schwierigkeiten bereitet als andere Industrien, und daß es an

vorbereitenden Werken aus dem Kreise der Techniker selber bisher

gefehlt hat Diesem Übelstand wenigstens ist abgeholfen, seitdem

für den Ruhrkohlenbergbau das monumentale Werk des bergbau-
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liehen Vereins vorliegt, daß in seinen ersten 7 Bänden die gesamte

Entwickking und den Zustand der Technik, in den letzten drei die

wirtschafiliclien X'crhältnisse behandelt. Kann man von der ersten

Aufgabe sagen, daß sie hier abschließend behandelt worden ist, so

kann man von der zweiten hinzufügen, daß wenigstens eine Grundlage

für jede weitere Behandlung geschaffen ist. Der Natur der Aufgabe

gemäß kann hier nicht von einem Abschluß sondern nur von einer

Hinleitung gesprochen werden. Zunächst ist das erreichbare statistische

Material der letzten 50 Jahre übersichtlich geordnet, die Entwick-

lung der Berechtsame wie der Betriebsverhältnisse und der Verkehrs-

mittel durcii zahlreiche Karten anschaulich gemacht, jedes Moment,

das in der Entwicklung mitgewirkt hat, herausgehoben, und ge-

sondert behandelt. Schon diese Behandlungsart, die zur Übersicht-

lichkeit und leichten Benützbarkcit sehr viel beiträgt, bringt es mit

sich, daß das Werk mehr eine Reihe von Monographien als eine

gleichmäßige historische Darstellung enthält. Besonders ist anzuer-

kennen, daß jede Tendenz zurückgedrängt wird, doch nicht auf Kosten

einer selbständigen Meinung. Daß überall, namentlich in der Be-

handlung der Arbeiterverhältnisse und der Entwicklung der \'er-

bände die Tätigkeit der Unternehmer im günstigsten Lichte erscheint

und dadurch die Darstellung zugleich als Plädoyer wirken soll, wird

den Verfassern niemand verargen; denn wer nicht blaß eine Stoff-

sanmilung geben will, muß eben auch eine eigene Meinung haben.

Hier kann also in Zukunft die weitere wissenschaftliche Be-

arbeitung einsetzen, die Materialien, die in den Zeitschriften, den

Organen der öffentlichen Meinung, den Akten, den persönlichen

Erinnerungen und Denkwürdigkeiten aufgespeichert liegen, weiter

verw^erten und so die Entwicklung der Montanindustrie in die wirt-

schaftliche und politische Gesamtentwicklung unseres industriellen

Zeitalters einreihen. Es sei herv orgehoben , daß wenigstens eine

Seite der Beziehungen des Bergbaus zu den anderen Produktions-

zweigen, nämlich zu den Eisenbahnen schon eine eingehende Be-

handlung in dem Werke des bergbaulichen Vereins gefunden hat*)

*) Die auhfolgende Sinne, die nur als solche genommen sein will, bemht

aufler auf dem genannten Werk und den bekannten Kommentaren des Bergrechts,

sowie den Drucksachen des Landtags vorwiegend auf den groflen ZeitschriAen, T<m

denrn namentlich die Zeitschrift für Bergrecht in ihren 44 Binden ein fortlaufendes

Bild der Entwicklung gewährt. Die /Tcitschrift Glückauf war mir IriHrr in meinem

jctzij^en Wohnort nicht zii^antjlicli. Meine Kenntnis des rheinisch-westfälischen In-

dusthebezirks, die ich keineswegs eine gründliche nennen möchte, datiert von meiner
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Wer auch nur einen flüchtigen Überblick auf Grundlage

eines unzureichenden Materials nimmt, wird sich sagen, daß die

Bedingungen, die der Entwicklung des Bergbaus durch das Recht

gestellt worden sind, den größten Einfluß auf sie ausgeübt haben,

da alle anderen erst ihre Wirksamkeit innerhalb der Grrenzen und
Möglichkeilen, die das Gesetz gewährte, auszuüben vermochten.

Mit außerordentlicher Schnelligkeit aber und in durchgreifender

Weise haben diese Rechtsvoraussetzungen gewirkt Schärfer als

auf irgend einem anderen Grebiete war im Bergbau das System
staatlicher Bevormundung ausgebildet, länger als anderwärts hat es

gegolten; dann aber ist es in radikaler Weise beseitigt worden, das

ungehemmte Spiel der wirtschaftlichen Kräfte ist hier nicht nur

bevorzugt, sondern geradezu veranlaßt worden, das preußische Berg-

gesetz von 1865 kann als das konsequenteste und klarste Werk der

liberalen Gesetzgebungsepoche gelten. Zugleich aber ist in den

Knappschaften ein Rest der alten Epoche nicht nur konserviert

worden, sondern sie sind för die besondere deutsche Sozialpolitik

der Anknüpiungspunkt geworden. Nachdem aber jetzt die befreiende

Gesetzgebung ihre Aufgabe völlig vollzogen, hat sie sich dadurch

auch wieder nicht nur überflüssig gemacht sondern innerlich auf-

gehoben. Die Bergbaufreiheit führte schließlich zum Monopol,

das Spiel der Kräfte zu ihrer einheitlichen Zusammenlassung;

der ursprüngliche Sinn der Gesetzgebung ist mit ihren Voraus-

setzungen abhanden gekommen, so daß ihre feststehenden Formen
und ihre Rechtsmittel jetzt gerade im entgegengesetzten Sinn wirken

müssen. Aus dieser Erkenntnis geht eigentlich das Erstaunen und

Unbehagen des Publikums hervor. Auch wer keine Reaktion oder

keinen Grewaltstreich will, wer vielmehr in der Entwicklung der

Riesenbetriebe und in den Vereinigungen im wesentlichen einen

Fortschritt sieht und sich sagt, daß in den großen Aufgaben des

Weltkonkurreozkampfes wur immer die leistungsfähigste Organi-

sation haben müssen, um nicht zu unterliegen, der muß sich doch

sagen, daß die Rechtsform und ihr Wirtschaftsinhalt nicht mehr
zusammenstimmen. Diesen Widerspruch muß man sich in seinen

Gründen zuerst klar machen. Nun ist bereits die Tätigkeit gerade

Irühercn Tätigkeit. Vor allom verHanke ich aber dem lanfjililirif^'cn Umgang mit dem

Schöpfer des Berggesetzes, mit Brassert, auch einen pcrsualichcu Kinblick in die

Antiditeii uad Absichten, die bei der Regelung des gesetzlichen Zostandcs inaflo

gebend waren.

Afcbhr fär SosfailwiMeaadiaft o. Soiialpolitik. lU. (A. f. mm. G. n. St. XXL) a. aS
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der neuen Interessentenverbände selber wieder vielfach in Bahnen

einL^elenkt, die denen des alten Direktionssystems zum Verwechseln

ähnlich sehen, wir sehen Gesetzesvorschläge wie die zurückgezogene

Stillegungsnovelle und die angenommene Mutungssperre sich in

derselben Richtung bewegen: — die Revision der Gnindbe^p-iffe

unseres Bergrechts ist also unvermeidlich, und die Frage erhebt

sich hier wie überall, ob nach der liberalindividualistischen Epoche
der Gesetzgebung nicht jetzt die Zeit iür eine sozialpolitische ge*

kommen sei?

Alles Bergrecht und alle Verwaltung des Bergbaus haben ilire

Wurzel im Regal,') und wenn nicht von Anfang an, so doch sehr

früh ist das Regal ebenso als eine Pflicht wie als ein nutzbares

Recht angesehen worden. Die Pfliclu hat man darin gesehen,

daß tler König sich ein Eigentum im Interesse der Gesamtheit,

des Volkes vorbehielt, um seine Benützung jedem oder möglichst

vielen zu ermöglichen. Gewiß tragen die wirtschaftlichen Regalien

noch mehr als andere, oft auch unter diesem Namen begriffene

öffentliche Rechte einen stark privatrechtlichen Charakter, gewifi

ist das Mittelalter un&hig gewesen, die scharfe Scheidung dieser

beiden Grebiete des Rechts vorzunehmen, ebenso gewifi aber hat

diese Rechte der Grundsatz der Verpflichtung ihres Inhabers immer
begleitet: Im Marktregal liegt die Freiheit des Marktes, im Straßen-

und Geleitsregal die Freiheit der Straße, die niemand gesperrt

werden soll, immer ist die Nutzung dieser Regalien, ebenso wie die

des Münzregals, bei dem das Interesse des öffentlichen Nutzens Idar

ist, nur eine Gebühr, eine Gegenleistung für einen Dienst gewesen.

So hat sich auch im Bergbau die Bergbaufreiheit und nicht der

Monopolbesitz mit innerer Konsequenz aus dem Bergregal entwickeln

müssen. Wie viele Einzelbetriebe aber auch durch Verleihung ent*

stehen mochten, in der Verwaltung des Regalherm sind sie immer
zu einer Einheit zusammengefaßt Mögen im spateren Mittelalter

bisweilen die Gewerken den Regalherren etwas in den Hintergrund

gedrängt haben, immer und überall wurde binnen kurzem der

') Die Vt-rsuclic Zychas, die von A. Arndt beseitigte Anschauung, dafi im

(legenteil da^ Kcf^'al s| utcrrn Ursprungs sei, wieder herzustellen, verfehlen meines

Krachten« ihr Ziel. W enn auch er ein ur-prünglichrs Hesteucrunpsrrcht des privaten

lu r^baues liurch tlcn Kijnig anerkennt, so aiilirrt sich eben hierin das Rrjjal. Y.ychtL

hat hingegen das Vcrstäadnis iiir die Entwicklung der Bcrgbautrcibcit auf Grund-

lage des R^ls wesentlich gefordert, wovon ich allerdings nach wie vor seine

Deutung der Sachsenspiegelstelle ausnehme.
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Normalzustand hergestellt, wonach die gesamte Verwaltung der

Bergwerke von den Beamten der Rcgalherren geführt wird und die

Inhaber des Bei^werks darauf beschränkt sind, Zubuße zu leisten

oder Ausbeute zu empfangen.

Den Grundeigentümer auszuschließen, den Kleinbetrieb zu

erzwingen, den Kapitalisten einzuschränken, seine Berechtigungen

abhängig zu machen von der Krfüllung seiner Pflichten, die

Arbeiter zu sichern und in unmittelbarer Beziehung mit ihnen

zu bleiben, die Verwaltung einheitlich, zwar mit Berücksichtigung

der Gewerkeninteressen aber zunächst doch nach volkswirt-

schaftlichen Grundsätzen zu fuhren — iti allen diesen Zielen hat

das Direktionsprinzip, wie es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts

herrschte, nur die volle Erbschaft des Bergrechts des Mittelalters

angetreten; der Unterschied besteht ausschließlich darin, dafi man
bis ins 16. Jahrhundert der Berggemeinde, der organisierten Berg-

arbdtefschaft, großen Einfluß auf die Verwaltung, auf Rechtsetzung

und Rechtsprechung einräumte, während man später ein rein

bureaukratisches Regiment ausübte. Keineswegs aber sind die Maß-

regeln des Direktionssystems am „grünen Tisch'', den auch jetzt

wieder das Werk über die Entwicklung des rheinisch-westfälischen

Kohlenbergbaus dafür verantwortlich machen möchte, ausgedacht

worden; sie entsprachen vielmehr ganz genau dem sozialen und

technischen Niveau des Kleinbetriebs. Erst von dem Zeitpunkt an,

als sich große Gewerkschaften bildeten, wurde die Bevormundung

übel empfunden, vorher war im Gegenteil die Sicherheit, welche

die Führung des Betriebs durch den Staat gewährte, die einzige

Möglichkeit, Kapital überhaupt für die Zwecke des Bergbaus flüssig

zu machen. Wer die Industriegeschichte des 18. Jahrhunderts kennt»

weiß, mit welchen Schwierigkeiten es damals für die Industrie ver-

bunden war, selbst geringe Mengen festen Anlagekapitals zu erlangen,

wie of^ auch hier Vorschuß oder Garantie des Staats nötig war, wie

dadurch die Hausindustrie, die nur den kurzfristigen kaufmännischen

Kredit nötig hat und nur das mobile Kapital ausbUdet, die allein mög-

liche Form der Industrie war, während doch zugleich eine so unsichere

Anlage mit so lästiger Verpflichtung wie es die Kuxe immer waren,

stets unterzubringen war; der Grund liegt vielmehr als im Reiz

der Spekulation im Vertrauen auf den Staat, der daflir aufkommt,

daß der Betrieb aufs Sparsamste gefuhrt wird, daß jede Rechnung

von seinen Beamten gefuhrt und revidiert wird, daß die Preise so

gestellt werden, daß die Gewerken, wo irgend .möglich, auf eine
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Ausbeute rechnen können, und eine Grube solange wie möglich

bauhaft gehalten wird, damit kein Kapital, das einmal investiert

worden ist, zu Bruche und dadurch der Volkswirtschaft verloren

gehe.

Am Niederrhein, wo die ursprünglich fast wertlose Steinkohle

erst allmählich der Regalität und der Bergbaufreiheit unterworfen

wurde, hat die preußische Cleve-Märkische Bergordnung von 1776

gerade diesen Gesichtspunkt des Nutzens der Gewerken (lir ihr

strenges Direktionssj^em als Ghrund angeführt: Durch uneriahrene

Arbeiter und Steiger würden sie sonst zu unnötigem und unnützem

Bau verleitet und um ihr Geld gebracht, Zwistigkeiten der Ge-

werken untereinander und mit den Arbeitern über Löhne, Zubufien,

Weiterbauen seien unvermeidlich; daher sei es Pflicht der Regierung,

sobald eine Zeche verliehen und bestätigt, sich derselben anzu-

nehmen und den Bau zu regulieren. Deshalb haben die kleinen

Zechen an der Ruhr auch gar nicht nach der Reform gedrangt,

sie haben vielmehr, als diese mit dem Miteigentümergesetz von 185

1

einsetzte, ihr stillen Widerstand entgegengesetzt und von der Selb-

ständigkeit der Selbstverwaltung, die ihnen gewährt wurde, gar

keinen Gebrauch gemacht Sie waren viel zu schwach, um selb-

ständig zu sein, sie bedurften der Bevormundung, um bestehen zu

können.

Das wiederholt sich in unseren Tagen auf einer höheren Or-

ganisationsstufe. Jetzt sind es die Mittelbetriebe, die den Riesen-

betrieben gegenüber in einer ähnlichen Lage sind. Selbständigkeit

würde für sie einen ruinösen Wettbewerb mit jenen und unterein-

ander bedeuten; darum klammern sie sich an das Kartell, das ihnen

gegenüber dieselbe Stellung einnimmt, wie seinerzeit der Staat

den Zwergbetrieben gegenüber, abgesehen davon, dafl es sich nicht

in den technischen Betrieb einmischt. In der Kartellenquete hat

der Vorsitzende des S3mdikats mit hervorragender Geschicklichkeit

unablässig die Ansicht verfochten, dafi das Syndikat eigentlich nur

Mittelstandspolitik verfolge, dafi es eine Art Verdcherungsanstalt

für die kleineren Betriebe sei und eine Schranke für die groflen.

Er hat gewiß seine eigene Politik ebenso wie die Ansicht der

Mittelbetriebe damit richtig gekennzeichnet, die rasch folgenden Er-

eignisse haben dann doch das Kartell auf dem Wege zum Trust

gezeigt und bewiesen, dafi gerade Bestimmungen, die im Sinne der

kleineren Zechen waren, zur Handhabe der Machterweitcrung der

großen dienen können; aber was uns hier zunächst interessiert ist.
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daß die Schwächeren am meisten das Bedürfnis fühlen, einen Teil

ihrer Selbständigkeit, der ihnen selber schädlich ist, zu opfern, um
den Rest zu genießen. Sie bedürfen wieder der Vormundschaft.

Man mag allerdings zweifeln, ob das alte Bergrecht jemals ganz

zum Kohlenbergbau gepaßt hat Als das Berggesetz von 1865 er-

lassen wurde, bemerkte man ganz richtig, es habe überall zunächst

die Verhältnisse des Kohlenbergbaus im Auge; hieraus ist es z.B.

zu erklären, daß die Erbstollengerechtigkciten, die früher im Berg-

recht mit besonderer Vorliebe behandelt worden waren, jetzt weg-

gelassen wurden; vom älteren Bergrecht gilt es hin'^ec^en unbedingt,

daß es sich ganz aus den Verhältnissen des Silberbergbaus entwickelt

hat und daß die Übertragung auf den Steinkohlenbei^bau , das

jüngere Kind, das alle anderen überflügeln sollte, nicht durchweg

glücklich war. Die Felder waren für ein geringwertiges Mineral zu

klein, ihre Abmessung in die Länge paßte nur für Erzgänge nicht

aber für Kohlenflöze, die besondere Verleihung von Halden war

gegenstandslos; auch die Ängstlichkeit, mit der die Bauhafthaltung

erzwungen wurde, war leichter erklärlich bei dem kostbaren Edel-

metall, dessen Gewinnung nach der merkantilistischen Theorie

immer mit Vorteil verbunden war, und bei dessen eigenartigem

Vorkommen man auch in verzweifelten Fällen noch immer ange-

nehme Überraschungen glaubte erleben zu können.

Wo schon das alte Direktionss^em mit der Eigenart der Kohle

rechnete, da föhrte diese Berücksichtigung nur zu größerer, jedoch

nicht grundloser Ängstlichkeit und Einschränkung. Kohle ist 'nicht

haltbar und zum Unterschied von Edelmetall, das an sich kaum
Ware sondern so gut wie bar Geld war, schwer absetzbar. Solange

die Transportfahigkeit noch gering und der Bedarf daher noch klein

war, ging das ganze Interesse der einheitlichen Leitung dahin, eine

Oberftillung des Marktes zu verhindern, ein Fall, der beim Silber

früher ja gar nicht möglich schien. So kam man denn hier dazu,

die Verleihung eines Grubenfeldes und die Erlaubnis zur Aufnahme
des Betriebes von einander zu trennen. Schon 1780 wurde im Ruhr*

gebiet die Erlaubnis ganz ins Belieben der Bergbehörde gestellt»

während sie ja zur Verleihung auf Grund richtig eingelegter Mutung
verpflichtet war, 1783 wurde sogar eine eigentliche Mutungssperre

verfugt, bis sich ein Mangel an Kohlen in der Gegend ergebe, wo-
bei auch die Regierung versprach nicht weiter zu schürfen. Als

Grund aber wird angeführt, daß eine Grube der anderen den Debit

wegnehme. Später wurde der Tiefbau zur technbchen Notwendig-
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keit, als es nicht mehr anging, ein ganzes Revier diirrh einen Erb-

stollen zu lösen, so daß dann kloine Gruben über ihm Platz greifen

konnten. Sofort wuchs auch die Ängstlichkeit vor dem begimiendefi

Großbetrieb, der zu Wasserhaltung und Wetterführung seine dgenen

Maschinen einstelhc, und es wurde verfugt: „Ob und inwieweit

übrigens der Tiefbau zum Vorteil des inländischen Kohlcnbedarfs

zu bewilligen oder mit Rücksicht auf die Siclierung des Debits der

im Betrieb befindlichen Zechen zu beschränken sei , hat nur die

Bergbehörde zu beurteilen." — Es war ein Nachklang aus der

Kjiorhc der Verfolgung der die Handarbeit depossedierenden

Maschine, die in der übrigen Industrie schon vorbei;^ r^^angen war.

Eine Art Ersatz hierfür war, daß man es auch mit der Betriebs-

pflicht nicht so streng nahm wie anderwärts. Gewohnheitsmäßig

bedurften die Steinkohlengruben keiner Fristenbewilligung und

unterlagen nicht den Anträgen auf Freifahrung seitens Baulustiger,

während in Gchietcn des Silberbergbaus diese Bestimmungen för

den Bergherrn das Mittel, den Betrieb zu forcieren und för die

Kapitalisten der Anlaß zu einer oft genug auf den Ruin der anderen

rechnenden Spekulation wurde. Regelmäßig waren also viel mehr
Berechtsame, die dauernd als solche respektiert wurden, als Zechen

vorhanden, was eigentlich dem Sinn des alten Bergrechts ganz

zuwider war.

Auch hier zeigt in enorm vergrößerten Dimensionen, aber aus

ganz ähnlichen Erwägungen hervorgehend, die Politik des Kartells

eine Rückwendung zu den Grundsätzen des Direktionssystems:

Einschränkung der Förderung nach dem wahrscheinlichen Absatz,

Austeilung des Förderquantums auf die Beteiligten nach dem alten

Grundsatz, daß eine Grube der anderen nicht den Debit wegnehme;

und so ist denn auch konsequent jetzt die Mutungssperre als Übergang

zu einem noch nicht näher bekannten späteren Zustand nachgefolgt

Um sich zugleich vor unmäßiger Konkurrenz in der Nachbarschaft

zu sichern, und (lir spätere eigene Betriebssteigerung zu sorgen, hat

man auch den alten Brauch, zu muten ohne zu bauen, allmählich

zum Systeme ausgebildet. Abneigung gegen den Fortschritt der

Technik hat allerdings das Kartell trotz der starken Position der

Mittelbetriebe in ihm nie gezeigt; es gehört heute zur Standes*

ehre der Techniker, auf jeden Fortschritt der Technik stolz zu sein,

auch wenn er einzelnen bestehenden Interessen schädlich ist Aber

man male sich nur die Möglichkeit einer Verstaatlichung oder einer

allgemeinen staatlichen Direktion des Kohlenbergbaus aus, und
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sogleich cr<;ibt sich auch wieder die Wahrscheinlichkeit, daß mir

die Ber<:;;bchurdc zu beurteilen hat, ob und wie weit ein Fortschritt

zuzulassen oder zugunsten bestehender, unvollkommener ausi^erüsteter

Hetricbc einzuschränken sei. Denn im Staatsbetrieb probiert man
nicht c,'ern, sondern wartet ab, was andere |)r(jl)ieren.

Besonders auffällig ist die Ähnlichkeit der h.eutigen Kartellpolitik

mit dem alten Dircktionssystcm bei der Preisbildung. Die Fest-

setzung eines Finheit{)reises für das ganze Revier gilt hier wie dort,

nur daß das Syndikat bei den heutigen Transportverhältnissen die

Kntfernungsunterschiede gänzlich vernachlässigen kann, während das

Direktionssystem sie nur abschwächte. Zu dieser Ausgleichung nötigte

man nun aber auch damals wie wiederum jetzt den Handel , der

die bereits erkaufte Kohle weiter verführte. Die Ruhrschiffahrts*

ak^aben waren nämlich nach einer ziemlich künstlichen Staffelung so

bemessen, daß die entfernteren Gruben verhältnismäßig: \veni<;:er zu

entrichten h ittcn. — Also ganz so, wie das Kohlcnkontor mit der

von ihm beliebten Ausgleichung der Frachtdisparitäten verfährt. Es

ist bei ihm freilich die volkswirtschaftlich gute Absicht, den

Fernergesessenen den Kohlenbezug zu erleichtem, weniger maß-

gebend. Jedenfalls aber führte die einheitliche Preisgestaltung beide

Male zur möglichsten Ausgleichung, zu Durchsclinittspreisen mit

möglichst weitgehender Vernachlässigung der örtlichen Differenzen

sowohl des Produktions- als auch des Absatzgebietes. Es kommt
hier zunächst gar nicht darauf an, ob dieses Verfahren mehr Vor-

teile oder Nachteile für die Volkswirtschaft mit sich fuhrt, sondern

allein auf die innere Folgerichtigkeit

Bei einer solchen Preisbildung sollte, wie wir sahen, womög-

lich jede Grube ihren Debit behalten, h rentieren. Soll dies Ziel

aber erreicht werden, so muß auch der Grundpreis nach den

Produktionskosten der am ungünstigsten arbeitenden Zeche einge-

richtet werden, der Gewinn der besser situierten Gruben führte

sich dann ganz nach dem Schema Ricardos auf die differentielle

Grundrente zurück. Der Preis war seiner Absicht nach ein reiner

Monopolpreis, und er war es auch in der Wirklichkeit, solange nicht

die auswärtige Konkurrenz eine obere Grenze zog. Bei der freien

Konkurrenz der Zechen untereinander wird hingegen die Preis-

bildung wesentlich durch das Angebot der am günstigsten und

billigsten arbeitenden Zechen: durch die reinen Reproduktionskosten,

bestimmt. Hierin liegt die Gefahr der Konkurrenzpreise für alle

unter ungünstigeren Bedingungen arbeitenden Werke, da sie gar
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nicht imstande sind, durch bessere Kapitalausrüstuni^ diese Ungunst

zu heben; und daraus entspringt ihr W^unsch, auf dem einen oder

dem anderen Wege zu jener anderen Form der Preisbildung zu

gelangen. Die großen und günstig arbeitenden Zechen sehen sich

dann freihch eingeschränkt, aber schließlich haben sie dooh den

Hauptvorteil der waciiscnden liodenrentc und es geschieht, was

gleich beim Entstehen der Vereinigungen gesagt, wenn auch seit-

dem bestritten worden ist: durch diese wird der notwendige l'rozeß

der Aufsaugung der kleineren Werke langsamer und milder aber

nicht weniger radikal vollzogen, als es unter der Herrschaft der

freien Konkurrenz der Fall gewesen wäre. — Das Kartell ist auf

dem Wege zum Trust ; aber dieser Weg selber ist , wie sich uns

hier in allen Funkten herausgestellt hat, die Rückkehr zu den Mali*

regeln des Direktions'-ystcms, — jedoch ohne Staat!

Selbst das alte Direktionssystem verhielt sich nicht durchaus

ablehnend gegen die Spekulation. Sie war ihm ganz willkommen,

insoweit sie nur seine Kreise nicht störte, sondern die königlichen

Bergverwaltungen nur \on der Sorge um Unterbringung über-

schüssiger Kohlenvorräte befreite. Auf Erweiterung der Absatz-

wege war man immer bedacht und über den eigenen Machtbcreich

hinaus konnte da nur die Spekulation helfen, gerade so, wie das

Kartell aus gleichem Grunde den ausländischen Absatz nicht nur

freiläßt, sondern stimuliert. Damals bot die Rheinfahrt solchen

Fernabsatz. Es war eine einzelne Schifferfirma, die seitdem noch

sehr häufig bis zur Gegenwart in den Vordergrund getreten ist,

Stinnes, die um 1820 zuerst den Rhein für den Kohlenverkehr er-

schloß und unter höchst wechselnden Bedingungen bald nach

Holland bald an den Oberrhein den Absatz lenkte, wobei ihr die

Staatsregierung behilflich war.

In einer Zeit, als die großen Hüttenwerke noch nicht daran

dachten eigene Zechen zu erwerben, haben das daher diese

Firma und die wenigen anderen Großreedereien getan. Sie

haben auch die Fesseln des Direktionssystems zuerst lästig emp-

funden« In Mülheim, wo sie ihren Sitz hatten, und in dessen

nächster Umgebung galt oliridiin jiilichsches Bergrecht, das prin-

zipiell den Verkauf freiließ, obwohl auch hier, auf einem wesent*

lieh kleineren Gebiete, das Direktionssystem keine großen Unter-

schiede aufkommen ließ. Anders aber stand es jenseits des Rheins

gleich Duisburg gegenüber. Als die Firma Haniel die Kohlenfelder

der Zeche Rheinpreußen auf dem linken Rheinufer, wo üranzösisches
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Bergrecht galt, und deshalb kein .Maximalfeld vorgeschrieben war,

im Jahre 185 1 mutete, begehrte sie nicht weniger als 167';, Million

Quadratmeter, indem sie auf die Schädlichkeit der Zersplitterung

der Rerechtsame im westOilischen Bezirk und auf die großen Kosten

des Tiefbaus \cr\vics. Um die freie Konkurrenz war es diesen

liahnbrecliern des (iroßbetriebs aber nicht /u tun; denn ganz naiv

begründete Maniel sein Gesuch auch damit, daß er bei solchen

Auslagen einen Schutz gegen die jeden Krfolg aufreibende Kon-

kurrenz haben müsse. Die Konkurrenten ihrerseits protestierten

allerdings um so lebhafter gegen eine solche Monopolisierung. Die

90 Millionen Quadratmeter, die Haniel erhielt, sind al)er auch noch

sowohl an sich, wie vollends damals im Vergleich zu den rechts-

rheinischen Feldern ein enormes Areal. Seitdem haben die Riesen-

betriebe gelernt, daß die freie Konkurrenz langsamer aber vielleicht

sicherer als eine staatlich verliehene Monopolstellung ihre Macht

vorbereitet.

Dieses eine Beispiel zeigt bereits, wie tief der Einfluß des

französischen linksrheinischen Bergrechts war. Das Schauspiel,

welches auf dem weiteren Gebiete des bürgerlichen Rechts sich

abspielt, wiederholt sich auch auf diesem engeren Gebiete: das

fremde Recht, das zu einem preußischen Provinzialrecht geworden

und große Popularität genießt» so daß es nicht mehr beiseite zu

schieben ist, wird zum Ferment der weiteren Gesetzgebung.

Noch mehr als im G>de civil s[)rcchen sich im französischen

Bergrecht*) Napoleons eigene Gedanken aus, denn .hier hatte

ihm der Konvent nicht vorgearbeitet. Dieser hatte zwar 1791

den Namen des Regals, der seinen königlichen IVspning nicht

verleugnen konnte, getilgt, das Recht des Empf<ängers einer

bergbaulichen Konzession aber so beschränkt, daß die Konzession

sofort erlosch, wenn der Betrieb ohne gesetzlichen, von der Be-

hörde anerkannten Grund nicht binnen sechs Monaten nach der

Erteilung beginne. Überhaupt sollten diese Konzessionen nur auf

50 Jahre erteilt werden, und sie verfielen auch sonst bei allen

möglichen Verstößen. Auch 18 10 waren ähnliche beschränkende

Bestimmungen in den Entwurf des Berggesetzes aufgenommen, aber

Napoleon erklärte sich persönlich auis schärfste gegen sie. Sein

') Das fnaz. Bergrecht betr. ist aatttrlich in erster Linie auf Achenbacl» Dar«

stellong sn verweisen, sodann Brasserts Auftats, Bergrecht nnd Bergverwaltung

in Frankreich, Zeitschrift fttr Bergrecht XIV.
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Scharfblick erkannte, daß in diesem Augenblick, um zu einem

lcislunt:^srähi<:;^cn, intensiven Bergbau zu gelangen, die Stärkung der

Rechte der Unternelimer unerläßlich sei und dies in einer Weise,

die keinem Zweifel mehr Raum gebe. Mit der Pose des Diktators,

wie er sie stets liebte, sprach er aus: „(iroße Interessen zwingen,

den Bergwerken das Siegel des Eigentums aufzudrücken. Sind sie

Gegenstand des Eigentums, so sind sie auch unverletzlich. Napoleon

selbst mit seinen großen Armeen kann sich nicht eines Ackers Ix-

mächtigcn; denn das Eigentum eines einzigen verletzen heißt, das

aller verletzen. Das Geheimnis liegt also darin , die Bergwerke

zum Gegenstande eines wirklichen Eigentums zu machen und sie

dadurch rechtlich wie faktisch gewisscrmat^en zu heiligen."

So ist Napoleon der Vater des zweifelhaften Begrififs des Bergwerks-

eigentums geworden, und welche Bedeutung als Schlagwort diese

Analogie gewonnen hat, mag man daraus sehen, daß noch Achenbach

ausruft : „Durch diesen großen Gedanken ist das französische Berg-

recht das Musterbild aller neueren Berggesetze geworden I" Ob
ein juristischer Unterschied zwischen Sacheigentum und dinglichen

Rechten vorhanden sei, ging den Kaiser wenig an, er wollte nur

das beiden Gemeinsame herausheben. Wie er aber die Stellung des

Eigentums zur Volkswirtschaft ansah, darüber ließ er in derselben Rede

keinen Zweifel, indem er kundgab, daß über schreiende Mißbräuche

unmittelbar an ihn berichtet werden solle : ,4ch würde nicht dulden,

daß in einer Getreidegegend ein Privatmann 20 Meilen Landes

durch Anlegung eines Parks unfruchtbar macht. Das Recht, die

Sache zu mißbrauchen, umfaßt nicht das Recht, das Volk seiner

Subsistenzmittel zu berauben. Jeder Mißbrauch des Eigentums

muß unterdrückt werden, sobald er der Gesellschaft schadet." Er

betonte dabei noch ausdrücklich, daß solche Unterdrückung Sache

der Verwaltung und nicht der Justiz sei. Es wäre wohl interessant,

einmal eine psychologische Analyse dieser und ähnlicher Aus-

sprüche vorzunehmen. Ökonomisch und nicht juristisch betrachtet,

zeigen sie, wie Napoleon die physiokratische Alleinschätzung der

Urproduktionen teilt: in keinem P'alle sollen die Subsistenzmittel,

das al)er sind die Rohmaterialien, dem Volk entzogen werden. Es

ist dieselbe Anschauung, aus der sich auch die von Napoleon be-

liebte Einschränkung der Gewerbefreiheit für die Lebensmittel-

gcwcrbe in den großen Städten erklärt. Dieser Napoleonischen

Anschauung entstammt der „dunkle Artikel 49" des französischen

Berggesetzes, von dem der nicht viel hellere § 6$ des preußischen
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Berggfesctzes unmittelbar ab^^cleitet ist. Er besagt, daß die Prä-

fekten, „wenn der Betrieb derart eingeschränkt oder eingestellt

werde, daß die öffentliche Sicherheit oder die Bedürfnisse der Ab-
nehmer gefährdet werden, nach Anhörung des Fügentümers dem
Minister berichten sollen, damit die erforderlichen AnordniinL^en

getroffen werden." Jedoch wurde durch eine ebenso hochtönende

wie leere Erläuterung des Staatsrates der Faden, an dem dieses

Damoklesschwert über dem Privatbergbau aufgehängt war, wenigstens

recht haltbar gemacht: „Nur in außerordentlichen und ungewöhn-

lichen Fällen, die der Gesetzgeber nicht voraussehen könne, sollten

Vorkehrungen getroffen werden, und die schwierigen Fragen, wie

das Eigentum mit dem Interesse aller zu vereinigen sei, sollten

nicht eher entschieden werden, als bis die Erfahrung ihr untrüg-

liches Licht verbreitet habe."

Auch ohne Anwendung dieses Artikels hat freilich die fran-

zösische Verwaltung bloß auf dem Verordnungswege eine Ein-

schränkung des Bergwerkseigentums zustande gebracht, die den ur-

sprünglichen Absichten geradezu zuwiderläuft Im Jahre 1873

konnte Brassert nach französischen Berichten konstatieren, daß 60

Jahre voll Dekreten und ministeriellen Zirkularen fortgesetzt Ände-

rungen des Wortlautes und Geistes des Gesetzes herbeigeführt und
es häufig zu einem Hemmnis und zu einem Hilfsmittel der Unter-

drückung gemacht hatten. Wie unter unserem Direktionssystem

fand man, daß das Anschwellen des Beamtenkorpers Grund dieser

ängstlichen Bevormundung sei: Mehr Staatsingenieure gebe es als

beau&ichtigte Unternehmungen, Leute, die^ da sie nur wenig zu

tun hätten, sich unablässig unnötig zu tun machten. So verbot

z. B. ein Dekret von 1852 ohne weiteres dem, der bereits Berg-

eigentümer sei, die Erwerbung jeder neuen Konzession sogar durch

Erbschaft, sowie jede Bildung von Gesellschaften zu gleichem

Zweck;— ein klägliches Dekret, das die Entwicklung des Bergbau-

betriebes und die Ermäßigung der Selbstkosten verhindert und die

Unternehmer geradezu von der Untersuchung und Ausbeutung von

Bergwerken abgeschreckt habe, nennt es mit Recht der Bericht-

erstatter. Jedenfalls war es die robusteste Art dessen, was wir jetzt

Mittebtandspolitik nennen. So war denn auch durch übermäßige

Steuern das Schürfen erschwert, namentlich aber bei Erlaß des

Eisenbahngesetzes jede Bestimmung zugunsten der Montanindustrie

verabsäumt worden, so daß, um Anschluflgeleise zu bekommen, sich

die Gruben Forderungen hätten unterwerfen müssen, die oft geradezu
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Prellerei gewesen wären. — Da man in der «gleichen Zeit dieselben

Erfahrungen mit dem Verhalten der Kiscnbahnen gegen die Wasser-

straßen machte, wird man sagen müssen, daß sich das franzosische

System der großen Konzessionen mit Monopolciiarakter, das so oft

wegen seiner Planmäßigkeit gerühmt worden ist, volkswirtschaftlich

recht schlecht bewährt hat. Wir werden später noch sehen, wie

hingegen die Konkurrenz von 4 bedeutenden Eisenbahngescll-

schaften, die alle mit ihren Zweiglinien ins rheinisch-westfälische

Kohlenrevier und zwar zu möglichst vielen Zechen zu gelangen

suchten, für die Entwicklung der Großbetriebe der größte Vorteil

war, bis der Moment der Verstaatlichung gekonunen war.

Mit Neid blickten die französischen Bergleute noch anfangs der

siebziger Jahre, ehe die liberalere Praxis der dritten Republik einsetzte,

auf Belgien und Deutschland, die Gebiete der Tochterrechte des fran-

zösischen Bergrechts; denn hier wie auf so manchem anderen Gebiete

bewährte es sich wieder einmal, daß ,,les grands principes" zwar in

Frankreirli konzii)iert waren, aber auf fremdem Boden besser ge-

diehen. Hier aber hattt- man mehr an den französischen Gesetzen

als an der franzosischen Praxis gelernt. Eine bloße Ausdehnung des

Geltungsbereiches des französischen Rechts war unmöglich; dazu

war die alte deutsche Bergwerksverfassung viel zu sehr gefestigt

und boten ihre Eigenheiten zu viel wirkliche Vorteile. Das fran-

zösische Bergrecht kannte weder die Bergbaufreiheit , noch die

Gewerkschaft, noch die Knappschaft, die drei Grundsäulen des

deutschen Bergrechts, die man erhalten mußte, auch wenn die

vierte, die älteste und mächtigste von allen, das Regal, nach dem
französischen \'orbild beseitigt wurde. Statt der Bergbaufreiheit

besaß man die Willkür der Bergverwaltungen, die bei der Ver*

leihung eines Grubenfeldes weder an ein bestimmtes MaÖ noch an

bestimmte Personen gebunden waren, deren freies Ermessen aller-

dings auch eine rationelle Gestaltung des Betriebs von vornherein

ermöglichte, aber jedenfalls Willkür blieb. Statt der Gewerkschaft

besaß man nur die Aktiengesellschaft des Zivilrechtes und in den

Arbeiterverhältnissen hegte man teils Gleichgültigkeit teils Mißtrauen

gegen alles, was einer Korporation, vollends einer Zwangsorgani*

sation ähnlich sah.

Der Schöpfer des preußischen Bei^fgesctzes hat spater öfters

mit berechtigtem Stolz bemerkt, daß man die Einfuhrung dieser

deutschen Einrichtungen auch im linksrheinischen Gebiete, wo man
sich doch sonst so schwer von jedem französischen Gebrauch trennte^
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als einen großen Fortschritt angesehen hat. Erst spater, als er auch

das Berggesetz für Elsaß-I^thringen verfaßt hatte, mußte er finden,

daß sich dort eine Gegenströmung gehend machte, der augen-

scheinlich auch die Regierung im Grunde recht gab. Man fand

dortf daß die Bergbaufreiheit mit mangelndem Betriebszwang dahin

führe, daß Großunternehmer im voraus zu weite Flächen mit Be>

schlag belegten» und daß sie unentgeltliche Zuwendung wertvoller

Objekte an einzelne auf Kosten der Gesamtheit bedeute. Man hätte

es hier lieber gesehen, wenn nach der Weise des benachbarten

Luxemburg die Konzessionen verkauft worden wären. Brassert

registrierte diese Stimmen, ließ sich aber nicht abwendig machen,

und die glänzende Entwicklung des Bergbaues im Minettedistrikt hat

ihm wohl auch Recht gegeben, aber der Widerspruch gegen die

Bergbaufreiheit wird sich überall da, wo ein ziemlich sicherer Ge-

winn in Aussicht steht, erheben; diese Opposition wird um so

stärker sein, je mehr der unentgeltliche Erwerb dem Großbetrieb

zugute kommt; und so war denn auch diese erste Opposition nur

das Vorspiel für die der Gegenwart

Die Geschichte der preußischen Berggesetzgebung von 1865

ist noch nicht geschrieben und man kann die Bergverwaltung an

diese wissenschaftliche Ehrenpflicht nicht oft genug erinnern. Eine

Reihe von Entwürfen für ein allgemeines Berggesetz sind bis

1850 einander gefolgt, keiner hat sich als durchfährbar erwiesen.

Später, ab 1865 mit einer gesetzgeberischen Eleganz sondergleichen

sich der Schlußakt abwickelte, hat man namentlich im Abgeordneten-

hause die früheren Mißerfolge bösem Willen zugeschrieben und

gemeint: der Grund der Verschleppung sei die Feindschaft der

Bureaukratie gewesen, die durchaus die Prinzipien der alten Berg-

ordnung habe aufrecht erhalten wollen und den gerechten Forde-

rungen der Bergwerksbesitzer nach einer zeitgemäßen Entfesselung

widerstrebt habe; hätte Maaßen nur ein Jahr länger gelebt, so

würde man schon 1833 zu einem freisinnigen Berggesetz gekommen
sein. Allein diese Ansicht dürfte bei genauerem Zusehen kaum
Recht behalten. Der Staat hatte an dem für ihn nur kostspieligen

Direktionssystem recht wenig Interesse, die höheren Beamten, er-

iullt von den großen Aufgaben und Aussichten der Technik, huldigten

den Ansichten der liberalen VV^irtschaftstheorien ; die vielen kleinen

Gewerkschaften aber verließen sich, wie oben ausgeführt wurde, auf

die Bevormundung; und die Hand \on ihnen plötzlich ab/.uziehen,

konnte der Staat nicht wagen. So kam es, daß einige unter den
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Entwürfen zu stark der französischen Auffassunj::^ sich nälicrtcn. wie

man noch von dem Hntwurf von 1862, der dem end^iltij^eii Gesetz

voranj^Mn^;, «gemeint hat: unter seiner Herrschaft würfle dic<Tcwcrk-

Schaft als licsondere Form der Untcrnchmunfj bald \ersch\vunden

sein
, während andere wieder sich zu eng ans Direktionssystem

hielten.

Aus diesen verfrcbHrhen Bemühungen, die auch auf diesem

(icbiet bewiesen, daß der Zeit Friedrich Wilhelms IV. der Beruf

zur Gesetzgebung fehle, gelangte man hinaus durch den Erlaß von

Novellen, in denen einzelne der wichtigsten Materien neu geregelt

wurden, und die sich sofort auf den Bergbau der ganzen Monarchie

bezogen. Es war dies vor allem das Verdienst des Mannes, der

die Gepflogenheiten eines gewiegten Geschäftsmannes: keine Be-

lastung mit theoretischen Überzeugungen, wenig Grundsatze und
ein sicherer Blick für das sofort Erreichbare, zuerst ins preußische

Handelsministerium übertrug, A. v. d. Heydt.

Man sieht es diesen Spezialgesetzen, zumal dem ersten, dem
Miteigentümergesetz von 185 1 an, daß sie schonende Übergangs-

maßregeln zu einer völlig freien Selbstverwaltung sein sollen, aber

diese Schonung ist zugunsten der kleinen Gewerkschaften und der

Arbeiter, nicht zugunsten der Bureaukratie gemeint In jenem

Gesetz war die Vertretung der Gewerkschaften durch Repräsen-

tanten — die Voraussetzung aller anderen Selbstverwaltung — ge-

regelt; diese hatten den Betriebsplan einzureichen, aber die Behörde

prüfte ihn nicht nur auf die Sicherheit, sondern auch auf die wahr-

scheinliche Rentabilität; die Erlaubnis zum Bau wurde dahin ab-

geschwächt, daß man sich wegen Ort und Zeit des Abbaues nach

den Anordnungen der Bergbehörde zu richten habe; die Gewerkschaft

sollte die Grubenbeamten wählen, aber die Behörde allein stellte

sie an und entließ sie. Auf Annahme, Gredinge, Ablegung und

Verlegung der Arbeiter war den Gewerken noch gar kein Einfluß

eingeräumt, Knappschaftsgenossen hatten noch unbedingt den Vor-

zug. So stand auch zwar die Festsetzung der Zubußen, bei strenger

Betonung des Bauzwangs, den Gewerken zu, nicht aber Erhebung

oder unkontrollierte Verwendung; denn jede Anschaflfung wurde

vom Bergamt darauf geprüft, ob sie den anderen von ihm ver*

bürgten Zwecken schädlich sein könne. Dagegen war der Gewerk-

schaft fortan die eigene Vertretung ihrer Finderrechte, die Führung

ihrer Prozesse, namentlich aber, was wichtiger als alles andere war,

der Absatz ihrer Produkte überlassen. Die wirtschaftliche Ver-
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waltung war also schon einigermaßen befreit, alles übrige beim

Alten gelassen. Aber auch von diesem bescheidenen Maß von

Rechten machten nur die wenigsten Zechen Gebrauch, im Ruhr-

gebiet nur 30, darunter 17 Tiefbaue, während 137, darunter 47 Tief-

baue, ihre alte Verfassung vorzogen. Es gab aber auch erst 2 wissen-

schaftlich gebildete Betriebsleiter, sonst nur frühere Steiger. Erst

unter dem Druck des Staats, der nun allmählich einen Zweig der

Verwaltung nach dem anderen aus den Händen gab, änderte sich

dieser Zustand.

Erst mit den Gesetzen von 1860 und 1861 (FVeizügigkeits- und

Kompetenzgesetz) wurde der freie Arbeitskontrakt eingeführt, nach-

dem 1854 für die ganze Monarchie die Aufgaben der Knappschaft

geordnet waren, und wurde der Grundsatz durchgeführt, daß der

Bergbau der Einwirkung der Behörde nur insoweit unterstellt sei,

als die Wahrung der Nachhaltigkeit des Baues, sowie der Sicherheit

des Baues und der Oberfläche im Interesse des öffentlichen und

privaten Verkehrs, des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter nötig

sei. Das Berggesetz von 1865 ließ dann die Rücksicht auf die

Nachhaltigkeit des Baues fallen und zwar ebenso sehr, um die

Sorgen des zaghaften Kapitals zu beschwichtigen, als auch um die

Tätigkeit des Staats auf dem Gebiete, das er nun allein behielt,

von allen anderen Rücksichten frei zu machen. Man erkannte, da&

Direktion und Inspektion entgegengesetzte Aufgaben seien.

Wie der Staat diesen polizeilichen Aufgaben mit Erfolg nach-

gekommen ist, ist hier nicht näher zu erörtern. Auch gegenwärtig

handelt es sich nicht um eine wesentliche Änderung, sondern um
eine Ergänzung des Systems durch Zuziehung von Arbeitervertretem

zum Überwachungsdienst in der Grube nach englischem Muster.

Auch das erscheint vielen als eine neue, unerhörte Forderung. Es

ist darum nicht überflüssig, zu bemerken, daß bereits vor 1 3 Jahren

der damalige Bergrat R. Nasse in der offiziellen Zeitschrift des

^finisteriums die Vorzüge des englischen Systems der Deputies ein-

gebend auseinandergesetzt und ihre Anwendung im deutschen

Kohlenbergbau empfohlen hat

Da in derselben Zeit auch die allgemeine Gewerbegesetz-

gebung nach einer
,
heftigen Reaktion wieder ihre ersten entschie-

denen Schritte vorwärts tat, so mußte sich überhaupt die Frage

erbeben, ob nicht dieser die sie betreffenden Gegenstande besser

zu überlassen seien. Diese Frage ist auch tatsachlich bei der Be-

ratung des Berggesetzes eingehend erörtert worden, aber noch war
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der Bergbau in der Arhcitcrfürsorj:^c den übrigen Gewerben zu

weit voraus, als daß es niciit wünschenswert ^xwcsen wäre, seine

besonderen I£inrichtun;M'n weiter auszubilden.'»

Es ist hier auch niciit des Ortes, die juristischen Vorzüge des

Berggesetzes von 1865, das nach so langer Vorarbeit im geeigneten

Moment die bisherige Entwicklung abschloß, auseinanderzusetzen.

Es ist in seinem Absehen von aller Kasuistik, in der klaren Formu-

lierung seiner Sätze ein Musterstück der Präzision, während zugleich

in den Motiven, die immer das lesenswerteste Aktenstück unserer

Bergwerk^eschichte bleiben werden, in gefalliger Form die Ab-

sichten des Gesetzgebers niedergelegt sind. Und es ist schon ein

recht ehrenvolles Alter fiir ein Gesetz, das eine völlig neue Ent-

wicklung hervorgerufen hat, wenn es fast 40 Jahre als ein Meister-

werk hat angesehen werden können. Um so entschiedener mufi

aber auch betont werden, daß, wenn auch allerdings sehr vieles von

dem, was das Berggesetz hat erreichen wollen, erreicht worden ist,

die Entwicklung doch keinesw^s durchweg in den Bahnen ver-

laufen ist, die das Gesetz als wahrscheinlich annahm, dad sich

vielmehr seine Voraussetzungen von Grund aus geändert haben und

daß deshalb seine Wirkung vielfach eine andere als die ursprüng-

lieh beabsichtigte geworden ist

Vom ganzen Bergrechte gilt, was in dem Nderolog Brasserts^

des unermüdlichen Schöpfers des preufiischen Berggesetzes, in seiner

Zeitschrift gesagt worden ist: „Er war sich klar, dafi sein Werk im

Flusse der Zeit steht und den wechselnden Anforderungen der

Lebensverhältnisse entsprechend nicht unvergänglich sein kann.**

Es war im Jahre 1865 nicht vorauszusehen, dafi die erstrebte Kon-

zentration des Bergbaues zu Riesenmonopolen iUhren werde, dafi

die verschwindend kleinen Reste des Privatregals sich wieder zu

mafilosen Bestimmungsrechten auswachsen würden, dafi die allge-

meine Gewerbegesetzgebung vom Reichstag geübt werden wurde

und die Berggesetzgebung in der Hand des rückständigen Land-

tages überflügeln werde. Auf diese Grründe aber fuhren sich die

folgenden Erscheinungen zurück:

I. Indem man im alten Regal einen hoheitsrechtlichen und

einen privatrechtlichen Bestandteil unterschied, hat der Staat zwar

*) So der Entwurf des AUg. licrggesctzcs S. 6S „durch Unlerordaung unter

Senerelte GrundsStse der Gewerbegesetz^ebung würde die legensreiehe Wirksamkeit

der KnappschaAsvereine ohne hinreichende Veranlassang in Frage gestdlt verdea."
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den ersten für sich allein reklamiert, auf den zweiten für sich ver-

zichtet, aber seine Ausübunr^ vielfach privaten Inhabern belassen.

Dadurch ist aber eine unleidliche Ausnützung von Hoheitsrechten,

die doch ihren Charakter als solche nicht verleuL^nen können, zu

Zwecken der Privatwirtschaft zustande o^ekommen.

2. Das Rcj^al ist dem Namen nach fjetilgt w'ordcn , die Ab-

leitung der Bergwcrksj^erechtsame ist dadurch erschwert und vcr-

clunkelt worden. Dies rächt sich jetzt dadurch, daß das X'erhältnis

des abr^cleiteten Besitzes zum Staat und die Natur der beiderseitigen

Befugnisse unklar ^^eworden ist.

3. Die Bergbaufreiheit hat je länger je mehr als Hilfsmittel der

Riesenbetriebe gedient, sie hat sich selber illusorisch gemacht und

hat scliließlich suspendiert werden müssen, was einer Aufhebung so

gut wie gleich kommt.

4. Dasjenige Hilfsmittel, auf welches das Bergrecht selbst den

Nachdruck legte, die Konsolidation, hat allmählich versagt.

5. Die Gewerkschaft, die das Berggesetz als Nortnalform der

Unternehmung zu kräftigen suchte, ist in den HitUcrgrund gedrängt

und teilweise der X'crknücherung verfallen. Die Reform der alten

Gewerkschaften selber ist nur teilweise geglückt.

6. Die gesonderte Behandlung eines Teiles des Arbeiterrechts

im Bergrecht hat auf die Dauer eine lästige Zerstückelung und

eine unhaltbare Verteilung der gesetzgeberischen Kompetenzen mit

sich gebracht.

7. Das preußische Berggesetz, von seinen Urhebern dazu be-

stimmt, die Grundlage eines neuen gemeinen deutschen Bergrechts

zu werden, mußte sich immer mehr von diesem Ziele entfernen, so

daß die i)artikuiaristischen Tendenzen zu autonomer Regelung die

Oberhand bekommen haben.

Nicht darum handelt es sich für uns, ob diese Entwicklung

normal sei, oder darum, ob eine andere Fassung des Berggesetzes

sie verhindert haben würde, sondern nur darum, daß gegenwärtig

die Rechtsform und ihr wirtschaftlicher Inhalt sich nicht decken,

und daß deshalb eine neue Orientierung des Rechtes an den

Dingen, die es regelt, und eine neue Absteckung der Grenzen,

innerhalb deren sich das wirtschaftliche Leben bewegen darf, in

einer nicht zu weiten Zukunft nötig ist

F ür die liberale Auflassung der sechziger Jahre fielen Bergregal

und Direktionss3^tem zusammen. Indem man alle wirtschaftliche

Afcbiv für SosialwHwuduift u. SorialpolUik. III. (A. t. so«. G. u. St. XXI.) a. 39
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Bevormundung beseitigen wollte, griff man sie auch in der Wurzel,

im Regal, an. Einige Mitglieder des Abgeordnetenhauses vermifiten

freilich, daß das Regal im Gesetz nicht ausdrücklich aufgehoben

sei, aber es bedurfte kaum der Versicherung der Regierung, da6
es unmöglich sei, auf dem Wege der Interpretation das Regal je

wieder einzuführen, so deutlich spradien die positiven Anordnun^^en

des Gesetzes. Eine ausdrückliche Aufhebung aber ging schon des*

halb nicht an, weil man gesonnen war, die Privatregalien zu

schonen, und für ihre Ablösung auf den Weg der Vereinbarung,

nicht des Gesetzes verwies.

Während der Staat auf das Regal verzichtete und jedermann

über diesen Rest des Mittelalters den Stab brach, ereignete es sich

nun, dafi man dieses selbe Regal, soweit es in den Händen von

Privaten war, respektierte und durch die neue gesetzliche R^elung
festigte. Solche Privatreg^lien gab es von alter Zeit in den ver-

schiedenen Provinzen Preußens in f^rroßcr Anzahl. Die Plnerijjie. mit

der der aiif<:;^eklärtc Despotismus und die Bureaukratie die ubui^ca

zcrsj)lilterleii 1 lohcit.srechle, die dem Staat aus den Händen c^e-

rathen waren, sanmielte und festhielt, machte vor dem Bcii^rci^al

Halt ; und naclidem so viele Maj^iiaten, die immer Landesuntertanen

gewesen waren, es schon besaßen, war auch kein (.iiund vorhanden^

es den mediatisierten Rcichsunmittelbaren zu entziehen. Man unter-

schied — denn vvaim hätte es Juristen, um ihr Gewissen zu beschwich-

tigen, je an Unterscheidungen gefehlt — im Bergregal einen nie-

deren und höheren Bestandteil, und wenn man auch wenigstens Be-

stcuerungs- und Verleihungsreclit notgedrungen zu dem höheren

Regal, zu den I loheitsrechtcn nicht zu den Privatrechten zählen

mutUe, so fand man doch keinen Widersinn darin, auch sie in den

Händen von Privaten bleiben oder in sie geraten zu lassen. Der

eigentliche Grund, weshalb man diesen bösen Rest des h'eudalismus

gerade in der Verfassung des forti^^eschrittensten Gewerbes duldete,

ist doch die fiskalische Sjiarsamkeit gewesen. Es ging nicht an,

diese nutzbaren Rechte ohne Entschädigung aufzuheben, und man
war nicht geneigt, Geld dafür auszugeben; also ließ man diesen

Mißstand anwaclxsen, bis er im Kohlenbergbau nahezu unerträglich

geworden ist.

Auch auf diesem Gebiete hat sich die Entwicklung im Osten

und im Westen der Monarchie in verschiedener Weise vollzogen.

Im Westen wird das Regal als Hoheitsrecht ausgenutzt, im Osten

hat es sich mit der Grundberrschaft verschmolzen und ist die
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Griindlaji^e für ricsi<^c KiL,xnbctricbc geworden. Zwar besitzen nicht

alle, wohl aber die wichtigsten der oberschlcsischen Magnaten das

Bergregal, und es hat in ihren Händen dazu gedient die Rergbau-

freiheit so gut wie völlig auszuschalten. Wie es dabei zugegangen

ist, zeigt ein Fall aus dem Jahre iSf)5. Die Steinkohlenbergwerke

in der Tiele - Winklerschen Standesherrschaft Myslowitz-Kattowitz

stellten beim Landtag vor: I''i-iiher sei das Regal von der Regierung

ausgeübt worden, alsdann an die Standesherrschaft übergegangen, der

CS auch trotz nachträglicher Anfechtung verblieben sei. Die Herr-

schaft erhob nun die alte Bergwerksabgabe, den vollen Zwanzigsten^

also 5 Proz. vom Rohertrag; die Möglichkeit der Konkurrenz mit

den anderen Zechen, die jetzt nur noch mit I ?roz. belastet wareiii.

vollends mit denen des Regalhenm, die gar keine Abgabe zu ent-^

richten hatten, war ausgeschlossen. Die Petenten hatten freilich*

Recht damit, dafi es ein Widerspruch zum Geist der Zeit und der

Verfassung sei, wenn in einem ansehnlichen Landesteiie der Berg*

bau der Polizei und Kxukutivgewalt eines Privaten unterworfen sei»

allein, nachdem eben erst im Berggesetz das Privatregal anerkannt

war, erklärte der Landtag, nichts für sie tun zu k(nmen. So sind

denn diese kleinen Privatzechen \vie isolierte Bauerngüter von

einem sie umschießenden Gro%rundbesitz aufgesogen worden.

Man kann hier von Zechcnlegung wie von einer Baucrnlegung reden:

Ausnützung von Hoheitsrechten zum Zweck der Erweiterung eines

großkapitalistischen Betriebes.

Nicht durch Ausnützuog des Privatregals allein, wohl aber

unter seiner wesentlichen Mithilfe, ist der jetzige eigenartige Zustand

Oberschlesiens zustande gekommen. Sechzehn Magnaten und der

Fiskus teilen sich in die Ausbeutung der Kohlenschätze. Der Zu-

stand, wie er sich, wenn wir von der Verbindung mit der Groß*

grundherrachaft absehen, Im Ruhrgebiet unter heftigen Kämpfen
vorbereitet, ist in Oberschlesien längst erreicht. Und hier ist es

ersichtlich, wie viel weniger sich die Menschen an einem ruhigen

Besitz und gefestigten Zustand stoßen, als an Besitzveränderungen

und einer rasch sich vollziehenden Entwicklung. Nach den heißen

Kämpfen über das Ruhrkohlensyndikat in der Kartellenquete geriet

man in den angenehmsten, freundschaftlichen Meinungsaustausch, so-

bald die Rede auf Oberschlesien kam : hier gibt es ein Kartell, locker

gefugt aber höchst wirksam, weil es auf genauer wechselseitiger

Bekanntschaft weniger der sechzehn Magnaten, die sich den Luxus

agrarischer Politik gestatten können, als ihrer Generaldirektoren

29»
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— der Herren (rciierale, wie sie in Obcrschlesicn heiLien — beruht.

Kleine UberschreiUiiigcn sind in diesem behaglichen Verbände gar

nicht unerwünscht, die y;emeinsame Kasse ist auf die Straf^^clder

anc^cwiescn, die I'rcisbildunj^ vollzieht sich ebenso in harnionischer

Weise ohne den Kampf zwischen den ,,Mäßif^keitsaposteln" und

den Unmäßigen in Essen; mit unübertrefflicher Bonhommie er-

klärte der Vorsitzende des Kartells, der Ticle-Winklcrsche General-

direktor: ,,Hinmal hätten sie doch auch mit dem großen Löffel

essen wollen." Für fvegelung des Fernabsatzes — um den Nah-

absatz kümmert sich das Kartell nicht — sorgt der Chef der großen

Kohlcnmonopolfirma Cäsar Wollhcim ; wie der Rittergutsbesitzer

des Ostens seinen Fakt<^ hat, so der oberschlesische Bergbau

diesen seinen I landelsvormund, der denn auch in der Knquete viel

empfindlicher für die Ehre des Kartells eintrat als die Nächst-

beteiligten. Die Stellung dieser großen Firma ist eine viel selb-

ständigere als die Rolle jener zu Distriktsbeamten herabgedrückten

Kohlenhändler des Westens, die nach dem klassischen Ausspruch

eines von ihnen das Syndikat mit dem Gladiatorenrufc „Ave Caesar

morituri te salutant" begrüßen, aber das Handelsmonopol einer oder

zweier Firmen ist auch hier eingetreten und alle anderen Händler

sind nur ihre ergebene Gefolgschaft.

Nun ist nicht zu leugnen, daß dieses System volkswirtschaftlich

gar nicht übel funktioniert, wahrscheinlich wegen dieser selbständigen

Stellung des Großhändlers, der an der Spitze des Berliner Handels

zugleich mit allen anderen wirtschaftlichen Interessen enge Fühlung

hat. L'herhaupt scheint im oberschlesischen Kartell mehr der Grund-

satz des „leben und leben lassen" zu gelten, im Ruhrkohlensyndikat

das „ote toi que je m'y mette". Dort ist eben die Aufteilung der

Bodenschätze bereits vollzogen, hier vollzieht sie sich. Eine Ab-
normität aber bleibt die PIxistenz solcher Staaten im Staate, zunoal

wenn unmittelbar zu ihrer Ausbildung die Überweisung von Hoheits-

rechten beigetragen hat Zu änderen ist freilich daran nichts mehr;
denn auch das Regal hat seinen Inhabern dort seine Dienste ab-

getan, es ist für sie jetzt wohl entbehrlich geworden.

Ganz anders hat sich das Privatregal im Westen gestaltet. Nur
ausnahmsweise und in kleinem Maßstabe haben hier die Regalherren

eigene Betriebe besessen ; der Charakter des Hoheitsrechts tritt hier

deutlich hervor in der Besteuerung fremder Betriebe, nur daß diesen

Abgaben nicht die geringste Gegenleistung entspricht. Alle Hoheits-

rechte, mit denen Pflichten verbunden sind, hat die Regierung den
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Regalbesitzem abgenommen, die nutzbringenden aber ihnen gelassen.

Wenigstens ist durch Vertr%e, in denen man sogar das verpönte

"Wort Regal wieder aufnahm/) das Steuerrecht geregelt worden»

nicht ohne lebhafte Demonstrationen der Herren, die sich in ihren

Rechten gekränkt fühlten. Es wurde ihnen auferlegt nicht höhere

Abgaben als der Staat zu erheben, so daß der Bergzehnte auch hier

allmählich zur zweiprozenti^en Bruttosteucr einschrumpfte. Doch
kam es auch hier wohl einmal zu einem Vertraj^e wie mit Salm-

Salm im Jahre 1858, der dem Fürsten so^^ir das Recht einräumte,

allein oder in Gemeinschaft mit anderen Landesherren eigene Berg-

behörden zu errichten, und ihm den vollen Zehnten so deutlich

zubilligte, daß er später den gesetzHchen Ermäßigungen mit h.rtolg

Widerstand entgegensetzte. So steht es hier bis zum heutigen

Tage, doch hat der Fürst allmählich eingesehen, daß bei solchen

.Abgaben sich kein Bergbau treiben läßt und er kommt bei der Ver-

leihung auf Pauschalsummen mit langfristiger Amortisation überein.

36 Berggerechtsame sind so von ihm verliehen.

Nacli dem Krlaß des Berggesetzes machte der Staat einen .An-

lauf durch Verträge einzelne Privatregalien abzulösen, was er selbst

grundsätzlich für notwendig erklärte. Aber nur in ( rebieten des Kisen-

steinbergbaues ist man damit zum Ziele gekommen, von den zahl-

reichen Privatregalien im Ruhrgebiet sind einige erloschen, die

Geschichte der übrigen aber gehört zu den kuriosesten Blättern

neuerer Geschichte. Da war das Regal in der Herrschaft Broich,

d. h. der Umgebung von Mülheim a. d. Ruhr. Sie gehörte einem

bankerottten Prinzen; zur Deckung seiner Schulden diente nach

seinem Tode das Regal. Ks wurde von der ..Mülheimer ZeluU-

gesellschaft" zur „Nutzbarniacliung des Steinkohlen/rhntrechtes",

nach dem Muster einer Krbstollengereciitigkeit übernonnnen, die

nun von den einzelnen Zcrhen möglichst hohe Abfindungssummen

herausschluLj. In der I lerrlichkeit ( )fte wieder liatten deren 1 Ic-rren.

die Grafen Sfhulenburg, das ,,jus excludendi alios", das ihnen frei-

lich nicht viel beim Versuch eigenen Bergbaues einbrachte. Be-

denklicher als alles Übrige aber war es, daß in dem alten kur-

kölnischen V'est Recklinghausen den Herzögen von .\renberg, die

mit dieser Landschaft nie etwas zu tun gehabt hatten, beim

Abtausch anderer Besitzungen auch das Bergregal mitgegeben wurde.

Niemand konnte freilich ahnen, daß einst die unter mächtigen

') Hiergegen erhob Brassert, Zeitsehrift XX p. 148, vergeblich Protest.
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Mergelschichten, welche mit 500 m tiefen Schächten durchsenkt

werden müssen, begrabenen Flöze einst zu den wichtigsten gehören

würden. Wenigstens wurden 1837 die Arenberger trotz ihres

Protestes durch Kabinettsorder auf die Höhe der staatlichen Regal»

abgaben verpflichtet Noch 1866 trug ihnen das Regal jährlich nur

379 Mk. ein, aber 1893 schon 280665 Mk. und 1903: 791 816 Mk.
Es wird bald die Million erreichen, und schon kündigt sich in der

den Herzögen von Croy gehörenden Herrschaft Dülmen (ur die Zu-

kunft der gleiche Zustand an.

Und wie einst durch das Berggesetz, so ist nun durch die

preußische Steuerreform das Privatregal wieder festgelegt worden.

Die Bergwerksabgabe fiel als Staatssteuer, sie hätte also auch in

den Privatregalbezirken fallen müssen, da diese an den staatlichen

Steuersatz gebunden waren. Um aber nichts zahlen zu müssen,

hat der große Künstler der Notbehelfe die Steuer nicht aufgehoben,

sondern nur außer Hebung gesetzt, so daß die Regalherren sie weiter

bezichen können. Die Harpencr Gesellschaft, die der hauptsächliche

Leidtragende ist, riskierte einen Prozeß vor dem Reichsgericht, aber

sie mußte ihn verlieren, was ihr allerdini;'^ nicht so viel geschadet

hat wie einst in äliiiliclieni den i\.atU)wil,'er Ct ruhen. Dem-
nächst aber wird der Fiskus, der auch wie andere Private bei den

Herzögen von .-\rei)l)erg Mutung einlegen muii, in der gleichen Lage

wie I lari»en sein und das erweckt einigermaßen den Humor.

Wenn man einem Standesherrn einen Binnenzoll oder ein

Marklregal oder die Kriiebung eines Hin- und Abzugsgeldes in seiner

Herr>cliaft verleihen wollte, so wäre es um nichts verwunderlicher

als tlieses Privatregal — und doch redet niemand davon. Man
spricht jetzt wieder gern vom l'berwiegen und der (iefahr der (irund-

rente und nimmt vom Kohlenbergbau das Beispiel. Man betont

die.se Seite sogar zu sehr, da es sich schließlich doch auch hier um
die Obmachl des Ka|)itals liandelt, das nur in den Bodenschätzen,

die es ausnützt, eine besonders feste Grundlage besitzt; bei diesetr

mühelosen Rieseneinkünften handelt es sich aber noch um etwas

ganz anderes: um eine Hohcit,-.rcnte, die den ersten Rahm von der

Grundrente abschöpft. .Aber Herzöge sind große Herren und Kohlen-

barone nur Parvenüs, und dort handelt es sich um Besitz, liier um
Krwerb. Man mag es wiederholen: Auch der lästigste Belitz auf

zweifelhaftem Rechtsgrunde ohne volkswirtschaftliche Leistungen er-

scluint selbstverständlich, der vordringende Erwerb erweckt Eifer-

suclit.
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Da$ Recht des Staates, die Privatregalien auCniheben, steht an

sich aufier Frage, auch ohne daß man wegen ihres gemeinschäd-

lichen Charakters die Expropriation im öffentlichen Interesse heran-

zieht; denn ein Hoheitsrecht von solcher Wichtigkeit kann der Staat,

in wessen Hände es auch geraten sei, immer reklamieren. Auch

hat der alte Rechenkünstler Miquel dem Staat einen Faden in die

Hand gegeben, an dem er das Privatregal leiten kann. Die Höhe
der privaten Regalabgabe bleibt nämlich nach wie vor von der

staatlichen abhängig. Der Staat braucht sich nur zu entschliefien,

wieder eine Bergwerkssteuer einzuführen, etwa von oder '/« Proz.

und sofort müfiten jene Herren auf den gleichen Satz herabgehen.

Man wird diesen Weg nicht einschlagen, aber hierdurch wird doch

das Regal von einem festen Privatrechte scharf geschieden. Natüriich

kann in Zeiten eines ununterbrochenen, friedlichen Rechtszustandes

nur von einer Ablösung, aber, wenn es zu keiner Einigung

kommt, auch von einer Zwangsablösung die Rede sein. Mit der

Ablösung der Privatregalien geht es freilich wie mit den sibyllim-

sehen Büchern. Einstmals wären sie alle um eine Kleinigkeit zu

haben gewesen, heute dürfte ein einziges, das Arenbergische, unter

12— 15 Millionen Mark nicht zu haben sein. Wird man aber die

Seltsamkeit in infinitum mitschleppen und staatliche Rechte, deren

Ausübung der Staat selber als schädlich für sich abgestellt hat,

Privaten als wohlerworbenes Eigentum dauernd belassen? — Zur

Entwicklung des Großbetriebes hat auch die Ermäßigung und

schließlicli die Aufhebung der staatlichen besonderen Bergwerks-

besteuerung wesentlich beigetragen, obwohl der unmittelbare Krfolg

für die kleinen Zechen noch immer der stärkere war. Weniger

durch ihre Existenz libcriiaupt als durcli die historisch gegebene

Erhebungsart als Iii uttostiniern sind die Bergwerksabgaben eine der

srhu'cTSten I'csscln für die Mntwicklung des Bergl)aues gewesen.

Nachdem es lange Zeil fiir eine sclbst\ci'ständliclic I.eliie gr^Tolten

hat, daß Hruttosteuern irralioncll und schädlich seien, hat man sie

freilich neuerdings gerade deshalb als Strafsleuern aus sozialpolitischen

Zwecken, um das Anwachsen von Betrieben oder auch von be-

stimmten (icschäftsformen durch llinwegstcuern des Uiiternehmer-

gcwinns unmöglich zu machen, bevorzugt. Wo dies geschehen ist, wie

in I'rcuÜen mit der Warcnhaussleuer, in Bayern mit der Umsatzsteuer

für Großmühlen, ist man allerdings nicht zum Ziele gelangt, im

Gegenteil ist durch diese Besteuerung die weitere Ausdehnung der

so bestraften Betriebe nur noch mehr forciert worden. Bei Handels-
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Unternehmungen nimmt mit Ausdehnung des Betriebes der AnteQ
des Reinertrags am Bruttoertrag nicht ab, sondern vergröfiert sich

eher durch Verminderung von allerlei Unkosten. Man müdte schon

mit der progressiven Bruttosteuer bis zur Strangulierung, die dann
der Richter verhindern würde, gehen, um überhaupt einen Erfolg

zu erzielen; sonst wird es immer noch vorteilhafter für den Be-

steuerten sein, mit seinem Betrieb in die Hohe zu gehen, um die

Verringerung des Reinertrags im einzelnen durch Vermehrung im
ganzen zu ersetzen.

Anders liegt die Sache bei den Urproduktionen, Landwirtschaft

und Bergbau, weil bekanntlich bei ihnen im allgemeinen der Rein-

ertrag langsamer steigt als der Rohertrag. Diese grundlegende Be-

trachtung Thünens gilt zwar jetzt für die Landwirtschaft nicht mehr
ausnahmslos und auch für den Bergbau, wo schlieBlich die Be-

dingrungen des Abbaues in jeder Grrube und in jedem Flöz un-

gemein mannigfaltig und deshalb die Chancen des Reinertrags un-

gemein wechselnd sind, kann man keine feste Regel au&tellen.

Tatsächlich aber ist es nun einmal bisher das Gewöhnliche, daft

bei einem gegebenen Preise ein Punkt kommt, wo die gesteigerte

Verwendung von Kapital und Arbeit keine Reinertragssteigerung^

mehr erzielt. Wird eine Bruttosteuer erhoben, so tritt dieser Moment
der Unrentabilität der Kapitalverwendung um so viel früher ein.

Darum war in der Landwirtschaft der Zehnt ab Feind jeder Kultur-

verbesserung verrufen, und er war es nicht minder beim Bergbau.

Sanken vollends infolge gesteigerter Konkurrenz die Preise, so ver-

schlang die Bruttosteuer in progressivem Mafie einen gröfieien

Teil des Reinertrags und machte den Betrieb solcher Zechen,

die von vornherein mit geringem Ertrag gearbeitet hatten, ganz

unmöglich. Darum mufite der Staat unter dem Direktionsprinzip

auch die Preise hochhalten, um zugleich zu einer Verzinsung fiir

die Gewerken und zu seiner eigenen Bruttosteuer zu gelangen. Vor
allem aber war es unmöglich, mit dem Abbau in größere Teufen

zu machtigeren FlÖzen herabzudringen ; denn sicherlich vergrößerte

Siedl damit der Satz der Produktionskosten fUr die Tonne Kohle, der

Bruttoabzug verschlang den Reinertrag. Darum war die alte staat-

liche Besteuerung zwar auch eine große Belästigung für den Klein-

betrieb, eine völlige Verhinderung aber für den Großbetrieb gerade

in solchen Revieren, wo der Großbetrieb allein einsetzen konnte.

Die Geschichte der Bergwerksbesteuerung, die in dem Werk
über die Entwicklung des rheinisch-westfälischen Steinkohlcnbcrg-
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baues treflflich dargestellt ist, zeigt, wie diese Erkenntnis allmählich

zum Durchbruch kam, bis die besondere Realsteuer des Bergbaues

als unzuträglich überhaupt erkannt wurde. Es ging hier wie mit

den Schifiahrtsabgaben auf dem Rhein: eine stückweis erfolgende

Reform wurde sofort von den Tatsachen überholt, und die Be-

amtenschaft war hier wie dort immer unwillig verwundert über

die Unersättlichkeit der Interessenten — eine Verwunderung, die

auf anderen Gebieten berechtigter war als auf diesem. Im Jahre

1851 war der Zehnt auf die Hälfte ermäfiigt und die anderen Ge-

bühren zu einer einheitlichen i-proz. Aufsichtssteuer zusammen-

gezogen worden. Schon nach 10 Jahren aber hatte dies vermeint-

liche Opfer sich so rentiert, wie man es bei Frachtermäßigungen,

die sich die EisenbahnVerwaltungen vom Herzen ringen, gewöhnt

ist: die Erträge waren gegen 1850 auf das Zweiundeinhalbfache

gestiegen, und als man infolgedessen 1865 zur Bruttosteuer von

2 Proz. überging, nachdem 1861 alle Rezeßgelder aufgehoben waren,

stieg sogar bis zum Ende der Abgabenerhebung der Ertrag wieder auf

das Fünfeinhalb&che, aber bei der Verschiebung der Kohlenpreise

und der Förderkosten rechnete man 1897, dafi schon ein Prozent

4— 5 Proz. des Reinertrags bedeuteten, und das genügte, um in

allen Zeiten der Depression eine Prämie auf schleuderhaften Raub-

bau zu sein. Wenn Maybach schon 1885 sich für völlige Be-

seitigung der Steuer aussprach, so tat er es, weil er keinen an-

nehmbaren Weg zur Nettobesteuerung ohne ein lästiges Eindringen

in die Geschäftsgebarung der Werke sehe. Dieser Grund ist heute

natürlich nicht mehr stichhaltig.

In der Miquelschen Steuerreform hat man den Charakter des

Bergbaues als einer Urproduktion, in deren Unternehmergewinn die

Rente einen Hauptbestandteil bildet, völlig ignoriert und ihn nach

dem Charakter, den er doch mehr äußerlich durch seine Betriebsart

angenommen liat, allein als Gewerbe betrachtet, ihn also auch nur

der Gewerbesteuer, in deren erster Klasse natürlich alle nennens-

werten Zechen stehen, unlerwcjrfen. Nach dem, was hier ausgeführt

wurde, ist ersichtlich, daß den nau[)tvürteil die j^roßen Unter-

nehiiuinfjcn da\'on<^fetragen haben, auch die Mißbrauche, die vorher

nirgends so im Scluvani^e waren wie im westnUischen Industrie-

gebiet, waren zu einer besonderen Belastung der Zechen <_^ewürcien.

Die k'L^alisierte Defraudation durch Falscheinschätzung kam nur den

Pri\ aten, nicht den ( lesellschaften und ( icwerkschalten zugute, so

daß namentlich die hierdurch unnatürlicli angeschwellten Gemeinde-

Digitized by Google



444 Eberhard Gotheln,

Steuern mit voller Wucht nur auf die Kohlengruben fielen. Es ist

anzuerkennen, daß sich dieser Verzicht des Staates volkswirtschaft-

lich wohl bezahlt gemacht hat, da hier auch nur Grrofiuntemeh-

mungen ihre volkswirtschaftlichen Funktionen richtig voUzieben

können.

Die Entlastung betrug fiir den Ruhrkohlenbergbau allein etwa

4\ Millionen Mark, die gesamten Steuerleistungen, die von 1880

ab pro Tonne von 12,85 t>is 1892 auf 30,88 Pfg. gestiegen waren,

fielen bb 1897 auf 941 Pfg., um sich seitdem wieder auf 22,90 Pfg.

zu heben. Es lallt übrigens auf, dafi man nach den vielen Klagen

über die Bruttobesteuerung in der Veranlagung der Grewerbesteuer

heute doch wieder zu einem ganz ähnlichen Prinzip zurückgekehrt

ist Die Besteuerung nach dem Reinertrag ist die Ausnahme. In

den meisten Städten und bei fast allen größeren Zechen wird die

Steuer bemessen nach der Arbeiteranzahl. Die großen Verschieden-

heiten, welche jetzt bestehen, fuhren sich gar nicht auf die Renta-

bilität, sondern nur auf die Bedürfnisse der Gemeinden zurück.

20 Mark auf den Kopf des Arbeiters sind etwa der Steuerdurcfa-

schnitt, in den neuen Gemeinden an der Nordgrenze — im Reckling-

hauser Revier, wo dazu noch das Privatregal herrscht, steigt der Be-

trag bis auf 30 Mark. Und schon verknöchern auch hier wieder die

Verhältnisse. Wo steh durch Eingemeindungen neue Großstädte

bilden, wie Gelsenkirchen und Mülheim a. d. R., kann man nicht

wagen, die Steuersätze auszugleichen ; es bleiben steuerliche Sonder-

gemeinden bestehen wie etwa in London, nur daß der Ausgabenetat

gemeinsam wird. Normal sind also die Zustände trotz der Steuer-

reform nicht geworden. Da aber das Förderquantum des einzelnen

Arbeiters mit der Größe des Betriebes so gut wie regelmäßig

wächst, lici^t diese neue Bruttobesteuerung vielleicht ebenso im
Interesse der i^aoßen Zechen, wie die alte ihnen schädlich war.

Indem das Bcr^^esetz von dem Regal des Staates gänzlich

absah, meinte es dem „Berj:j\vcrkscigcntunV', der Bcrechtsame des

Berj^bauircibenden, sofrar ein besseres b'undament zu geben als

bisher. Mit ausdnn klu her Ik^rufung auf das Vorgehen des fran-

zösisclien Rechtes betonte es, „daÜ die allgemeinen Hohcitsrcchtc

des Staates auch in Ansehung des Bergbaues vollständig aus-

reichen." Jedes Kigcntumsrccht des Staates an den Mineralien

oder auch nur ein privilegiertes Okkupationsrecht desselben wurde

ausdrücklich abgeleimt. Die v(3llige Trennung der Bergbauberech-

tigung vom Grundeigentum war jedoch die unverrückbare Voraus-
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Setzung, die man aus dem alten Rechte übernahm — bei den Be-

ratungen in der Kommission des Abgeordnetenhauses hat nur eine

einzige Stimme schüchterne Zweifel am System der Bergbaufreiheit

erhoben, da der Bergbau in England, wo es nicht bestehe, gerade

seine größte Bedeutung erlangt habe — , so blieb bestehen, daß

die Benützung der Mineralien von einer auf der hoheitsrechtlichen

Gewalt des Staates beruhenden Berechtigung abhängig sei.

Was also war das Wesen dieses Hoheitsrechtes? Die Antwort

auf diese Frage blieb das Gesetz absichtlich schuldig; in den Mo-

tiven wurde ausdrücklich betont: „Lediglich der wissenschaftlichen

Tätigkeit müsse es überlassen bleiben, die den Vorschriften des

Berggesetzes zugrunde liegenden Theorien zu entwickeln" — ; es

lagen ihm also solche Theorien zugrunde, der boshafte Gesetzgeber

wollte sie bloß nicht verraten, weil es ihm genügte, die Vorschriften

so abzufassen, daß daraus keine Rechtsunstcherheit und sonstige

NachteUe für das praktische Leben hervorgerufen würden. Doch
entdeckte der Gresetzgeber insoweit seine theoretische Meinung, daß

er bekannte, den Ausdruck Bergwerkseigentum nur beibehalten zu

haben, um »ich nicht ohne dringende Veranlassung vom seitherigen

geläufigen Sprachgebrauch zu entfernen, ^) er ließ aber im übrigen

keinen Zweifel, daß es sich bei dieser zu den unbeweglichen Sachen

zahlenden Bergbauberechtigung um einen Inbcj^riff sehr verschieden-

artiger, zum Teil singulärer Rechte handele, durch welche dieselbe

sich von dem zivilrechtlichen Eigentum unterscheidet.

Dieser Erläuterung uncjeachtet suchten einflußreiche Vertreter

des Bcrf^rechtes, die Bcr^'bauhcrcchtigunfT als wirkliches Sacheigentum

in Anspruch zu nehmen uiul das Ber^<::jesel/. selbst zu ihren Gunsten

zu deuten. Besonders tat dies Kloslcrmann, der Vater des .,o^eisti<^en

Eigentums", der stets L;cnei<^^t war, den Bo;^yriff tlcs Hii^ciitunis auf

alle ausschlicltlichcri Kecfiti' aii/.uwciidcn. Dem L^cmciiicn Mcnsclieii-

verstanclc leuchtete dies auch uni^eineiii ein, da nun einmal mit

dem W orte Ki<Tentum der BeL^ritf der höchsten Rcclitssic hci hcit

verbunden ist. Jedoch die cntjj[e_Ljen^esetzte Ansicht trui( den Sieg

da\ on; sie wurde unterstützt von der t^leichniäüij^cn Rechtsprcrhun;^

der iiöclisten derichte, dat^ das „Bergwerkseij^entuni" nicht als

Sacheigentum, soiulern als Rechtseigentum, nämlich als das aus-

schließliche, objektiv dingliche Recht auf (jewinnung verliehener

Fossilien innerhalb eines bestinmUen Bezirks zu behandeln sei.

') Der Bcrichtf-ivtatttr des Abgeordneleahauses wollte übrigens mit gutem

Recht diesen Gnmd nicht als sUcbhaltig passieren lassen.
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Schon diese Feststellung ist für die Auffassung des Verhält-

nisses des fieliehenen zum Staat nicht ohne Bedeutung. Allerdings

ist die Bergbauberechtigung von jeher so hoch privilegiert gewesen,

daß ihr im Streitfall immer das Grundeigentum weichen mufite»

aber demungeachtet bleibt sie ein zu bestimmtem und zwar vorüber-

gehendem Zweck, bei dessen Erfüllung sein Objekt selber auf>

gebraucht wird, verliehenes Recht Es ist juristisch möglich, durch

Analogie sehr viele Folgen des Eigentums auf dingliche Rechte zu

übertragen, es mag dies auch oft praktisch notwendig sein, aber

Eigentum werden sie dadurch doch ein för allemal nicht Mit

wünschenswerter Klarheit steht es fest, daß aller der ungeheure

Kapitalbesitz an Grubengebauden, Aufberdtungs- und Transport-

anstalten und Maschinen, die selber Sacheigentum sind, im Ver-

hältnis zum Bergbau nur die Stellung eines Werkzeugs einnehmen

und daß sie die Grube, der sie dienen, nicht zum Eigentum machen.

So sehen wir uns auf die Frage nach dem Grnind der Berg-

bauberechtigung zurückgeführt. Die Motive zu dem vorläufigen

Entwurf von 1862 hatten sie dahin beantwortet:*) Das Recht des

Staates, die Berechti^ain^ zum Bergbaubetrieb zu verleihen, kann

unbedenklich aus der Polizeihoheit hergeleitet werden, gerade so

wie sein Recht, den Bergbau in bergpolizeilichem und staatswirt-

schafiliclieni Interesse zu beaufsichtigen, denn diese umfaßt auch

die Befugnis und Verpflichtung des Staates, alle diejenigen Anstalten

und Maßregeln zu verwirklichen, welche geeignet sind, die materielle

und geistige Wohlfahrt der Staatsbürger zu fördern. — Sollte wirklich

aus dieser dehnbarsten der Poli/.ci-Dcfinitionen heute jemand die \ lT-

leihung von solchen Befugnissen an Private, die Dritten die aller-

schwersten Beschränkungen und lasten auferlegen, den Beliehenen

aber die wertvollsten Vorteile einräumen, herleiten? Diese Be-

gründung des Rechtes ist in Wahrheit eine Xegierung des Rechtes,

So sind denn andere Juristen auf das „asyluin ignorantiae juris-

prudentiae," die ükkupationstheorie, verfallen. Einst hatte das All-

gemeine Landrecht diese ausdrücklich ausgeschlossen, indem es

das Bergregal auf das Anrecht des Staates an allen herrenlosen

Dingen begründete. Jetzt faßt man das Bergbaurecht bald als ein

jus occupandi der Mineralien im laufenden Betriebe, bald als eine

Okkupation, die diesem vorangeht, die sich also auf den Besitz-

willen gründen müßte. Ganz konsequent schließt ein neuerer

S. la Hier in smnmarischein, aber genatten Aussog gegeben.

*) VgL Strohn, Bemerkungen sum allg. Berggesets, Ztscbr. £, B,tL VU S.95.
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Bearbeiter der Frage, ^) indem er die Polizei- und die Okkupations-

theoric kombiniert: ,,Die Verleihung sei kein Akt der \'cräußerung;

denn der Staat kcMine, nachdem sein Bergregal durcli das Heri^-

gcsetz beseitigt sei, selbstverständlich ein Recht zur Okkupation,

das er nicht besitzt , auch nicht übertragen. Die Verleihung

charakterisiere sich lediglich als Ausiibung des staatlichen l iohcits-

rcchtes, d. h. des Reciites auf Überwachung und Refjelung der Be-

gründung un<! Ausübung des Bcr;4\verksciL(cntums." t'bcrwacht aber

der Staat nur die Begründung dieses Rechtes, so kann dieses Reciit

selber natürlich nur durch Okkupation begründet sein. — Unter

dein Moiin der Wissenschaft ist zwar die ükkuj)ationstheorie überall

sonst zusanmiengebrochen, aber schließlich ist sie doch bequemer

und handfester als jede andere, und so gilt sie denn heut noch

gerade auf dem Gebiete, wo noch in großem Umfange Xatursciiätze

in Privateigentum übergeführt werden! Die „Verleihung" des Rechtes

durch den Staat, die doch der einzige Rechtsg^und dieser Berech-

tigung ist, würde demnach inhaltlich ein leeres Wort sein; denn

in der Tat: kann man verleihen, was man nicht hat?

Es wurden bei der Beratung des Berggesetzes auch einige

Stimmen laut, die den Zusammenhang der Bergbaufreiheit mit dem
Regal behaupteten. Sie kamen freilich von einer Stelle, der man
keine große juristische Autorität beizumessen pflegt : aus der Kom-
mission des Herrenhauses. Einige dort vertretene Grundbesitzer

waren offenbar der Meinimg» daß sie wohl dem Staat, nicht aber

jedem Bcrgbaulustigen zu weichen hätten: „Der Staat," so erklärten

sie, „könnte nicht für befugt erachtet w^erden, nur kraft seines Hoheits-

rechtes die Mineralien von dem Rechte des Grundeigentümers aus-

zuschließen. Nur infolge des ihm bisher unzweifelhaft zustehenden

Regals habe er dies Recht, und dasselbe bleibe auch fernerhin ein

Ausfluß der Regalität, wenn man auch für die Zukunft dieselbe in

ihrem wesentlichen Inhalt als erloschen betrachten wolle."

Man hat damals diese Ansicht durch einen vornehmen Hinweis

auf die Ergebnisse der historischen Wissenschaft abgetan,*) auf die

bei der Interpretation zurückzugehen notwendig sei; denn diese habe

gezeigt, daß das Bergregal erst neben der fertig ausgebildeten

Bergbaufreiheit Platz gefunden und nicht vermocht habe, sie zu

verdrängen; daher habe die Aufhebung der Bergregalität, weit ent-

Turnatt, Das Bergwerkscigentum, Ztscbr. f. B.R. XVIII.

*) Klostermann, Kommeiitar, Eial. § IV ScbloA.
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fernt der BcrL;l)aufrcihcit ilirt- ( iruiullat^e zu entziehen, sie vielmehr

in ihrer ULspiünglichen L'neinj^^e.s(-hränktheit wieder hergestellt. —
Heute dürfte die Wissenschaft t:^enau der entgcgenj^csetztcn Anjdcht

sein, wir vernuitcn soj^ar, daß jene regalfeindliche Ansicht, die

Karsten auft^'cstellt , Achenbach ausgebildet hat, aus der Selbst-

täuschung stammt, die auch dem redlichen Forscher das Bild

dessen, was er in der Gegenwart wünscht, in der Vergangenheit

vorspiegelt.

Aber nicht nur die historische, sondern auch die juristische Ansicht,

die im Merreiiliause ausgesprochen wurde, ist durchaus einleuchtend:

Bergbauberechtigung und Bergbaufreiheit bleiben ein Ausfluß der

Regalität, d. h. eines ursprünglichen Ausschlußrechtes oder Higen-

tums, nicht eines bloßen Polizeirechtes des Staates, auch wenn der

übrige Inhalt des Regals erloschen ist. Jede andere Ableitung ver-

wickelt sich in Widersprüche. Krloschcn ist der alte Name, er-

loschen das spezielle Besteuerungsrecht, erloschen das Recht, Re-

servationen ohne besondere Mutung zurückzubehalten, — die Leihe

aber als rechte Veräußerung ist geblieben. Daß der Staat der

guten Ordnung wegen und um nicht unnötige Beunruhigung in die

Kreise des IJergbaues zu bringen, wenn er Bergbau treiben will,

sich denselben Formen unterwirft, die er von Privaten verlangt, ist

löblich, aber juristisch notwendig ist es ursprünglich nicht. Daß
er auf Steuern auf Grund des Regals verzichtet hat, war billig und

klug gehandelt, aber dn ganz freiwilliger V^erzicht. Daß er später

wiederum den Namen des Regals belebe, ist sogar nicht rätlich;

denn an alte Namen knüpft sich zu leicht nicht der ursprüngliche;

sondern der letzte Sinn, den ae gehabt haben, und sie bezeichnen

dann nicht ein reformatorisches, sondern ein reaktionäres Programm.

W enn aber die Bergbbauberechtigung infolge ihrer Entstehungsart

als Ausfluß eines Staatseigentums zu fassen ist, so beweisen die Vor-

rechte, die ihr zuteil werden, daß der Zweck der Verleihung nur

durch solche erreicht werden kann, daß aber auch nur dieser Zweck

erreicht werden soll. Im alten Bergrecht trat diese Absicht deutlich

hervor, fast jede seiner Satzungen war ängstlich darauf berechnet,

daß nur ja ganz sicher und möglichst rasch dieser Zweck, der

kunstgemäfie Abbau zum Nutzen der Gesamtheit, erzielt werde;

darüber waren aber so viel X'or^ichtsmaßregeln aufgebaut w^orden,

daß sie schließlich den Zweck verfehlten. Das Ziel ist das gleiche

geblieben, nur die Mittel sind andere, der heutigen Sachlage ent-

sprechende. Ein Gleichgewicht von Rechten und Pflichten wird
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man bei einem Ki^^cntum , das der Staat nicht bloß garantiert»

sondern neu schafft, immer verlan<:ren.

Auch um seiner allseitii^en Wichtigkeit, die zum großen Teil un-

mittelbar — denn Kohlenkonsument ist ein jeder — zum anderen Teil

mittelbar, alle Mit<^lieder der Volkswirtschaft zu Interessenten macht,

ist der Hcr^^xiu eine öfientliche Unternehmuni^, die den Bergbau-

treibenden zwar zu freier Verfügung, aber unter der X'oraussctzunf^ des

all'^emeinen Nutzens übertragen ist. Die Zechenbesitzer heben selber

diesen Charakter ihrer Unternehmungen unablässig hervor, solange

sie dem Staate und dem Publikum von ihrer ünentbehrlichkeit und

von ihren grundlegenden Verdiensten um die Gesamtheit reden, sie

lassen ihn allerdings zurücktreten, sobald die Konsequenzen nach

der PÜichtenseite gezogen werden, aber auch dann suchen sie immer
den Nachweis zu liihrcn, daß die Art ihrer Organisation als solche

den größtmöglichen Nutzen für die Volkswirtschaft mit sich bringe

— das ist eigentlich der Inhalt aller ihrer Ausführungen in der

Kartellenquete. Auch die völlig freie, jetzt zum großen Teil wieder

ausgeschaltete Konkurrenz war nur zugelassen, weil man von ihr

den größten Nutzen erwartete; auch sie verträgt sich noch mit

dem Charakter der öffentlichen Unternehmung; auch die Eisen-

bahnen hatten nicht aufgehört solche zu sein, selbst als die

größte Zersplitterung und der heftigste Konkurrenzkampf unter

ihnen eingerissen waren. ^)

Etwas ganz anderes ist die Frage, ob und wann eine solche Unter»

nehmung reif sei zur Verstaatlichung. Sie mußte bejaht werden bei

den Verkehrsanstalten, und die heute noch dem Staatsbahnwesen an-

haftenden Schwächen beruhen vielmehr darauf, daß die Konsequenzen

aus dem Staatsbesitz zu wenig als daß sie zu stark gezogen selen^

sie muß verneint werden für die Bergwerke. Denn Voraussetzung

der Verstaatlichung von Betrieben — wenn es sich dabei nicht um
eine bloße Form der Monopolbesteuerung handelt — ist immer,

daß nicht nur die allgemeine Nützlichkeit und Ünentbehrlichkeit

des produzierten Gutes erwiesen sei, sondern daß auch der Betrieb

selber seiner Natur nach eine Einheit bildet und deshalb mit dem
höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen nur einheitlich geftihrt werden

kann, endlich auch daß er nicht zu starken Schwankungen der Produk-

') BckaoDÜich bat gerade ein Vertreter der Privatbahaen, E. Sax, deo Charakter

der VcrkebraaDstaltea als öffentlicbe Untemehmungea besonders betont Die Ana-

logien liegen auf der Hand.
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tionsbedingunj^en unterworfen sei, damit eine fcstfrefügtc staatliche

Verwaltung ihm p^erecht werden könne. Von diesen Voraussetzuni^en

fehlen beim Bergbau die letzte ^:\ty/., die andere wenigstens noch

zur Zeit. Auch ein durchgeführter IVust würde wohl Kapitalkom-

binationcn und Betriebskontrolle, aber kaum eine völlige Betriebs-

verschmelzung mit sich bringen ; denn die Vorteile der Betriebs*

konzentration haben ihre Grenzen.

Vor allem ist aber dem Kohlenbergbau beinahe ohne Ein-

schränkung die Anerkennung zuzubilligen, daß er der einen Seite

seiner volkswirtschaftlichen Pflichten, der spezifisch technischen, die

die richtige Art des .A.bbaues betrifft, völlig genügt hat, und es ist

der triftigste Grund für eine Existenzberechtigung der Kartelle, daß

durch ihre verbesserten und namentlich gleichmäßigeren Preise die

Verschleuderung eines unersetzlichen Naturschatzes im Raubbau

beseitigt worden ist Die Fortschritte seit 30 Jahren, seit den

Zeiten des schachbrettartigen Abbaues, bei denen mehr als die

Hälfte der Kohle zu Bruche ging, sind unverkennbar. Auch die an

sich nicht erfreuliche Tatsache, daß Grubenfelder für einen Betrieb

von Jahrhunderten im voraus verheben und mit Beschlag belegt

sind, hat die gute Seite, daß der rationelle Abbau dadurch besser

gewährleistet ist. Die Befürchtungen des Publikums haben fehl-

gegriffen, als sie beim Ausbruch des großen Bergarbeiterausstandes

vor allem durch die Stillegung einiger kleinerer Zechen erregt wurde.

Der Anlaß war freilich abnorm : die Einstellung eines Betriebes nicht

aus technischen Gründen, sondern um die BeteiligungszifiSer einer

anderen Grube am Kartell zu verbessern. Etwas Neues war das

aber nicht einmal. Schon im Jahre 1896 hat die Aktiengesellschaft

Nordstern die Zeche Helene^Nachtigall, die die vom Syndikat ihr

zugebilligte Fördermenge nicht mehr zu liefern imstande war, an-

gekauft und stillgelegt Das Verkaufsobjekt war also auch hier nur

ein Anspruch an eine zunächst auf wenige Jahre gesicherte \'er-

eittigung. Man hat auch damals dieses Vorgehen „als ein treff-

liches Beispiel für die grofie Rolle, welche die Sjmdikatsbeteiligungs-

ziffer bei den Vereinigungsbestrebungen spielt" angeführt,^) Aufisehen

hat es weiter nicht gemacht Solche Vorgänge zeigen Lücken im

Eartellvertrage, die als solche von den Beteiligten in ihrem eigenen

Interesse zu beseitigen sind, daß aber Vorteil bringende Gruben mcht

gebaut werden oder dafi man ihre Kohlenschatze so verwahrlost.

') Tfibben, Betriebsveremigimgen beim Stdakohlenbergbaii.
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daß sie später nicht melir ;4cbaut werden können, ist nicht zu be-

fürchten. Richtit,^ zu rechnen, und niclit nur von heut auf murinen,

wissen wirkHch die Herren, und es wäre nur zu wünschen, daß sie

ein ebenso fcinfühhges Verständnis für die richtige Ausnützung der

Produktivkraft Arbeit wie des Produktionsfaktors Natur besäßen.')

Die Stillegungsnovelle, mit der die Regierung diesem Angstgefühl

des Pubhkums, etwas auch einer wenig angebrachten Sentimentalität

über Brotlosigkeit fest angesessener Arbeiter, entgegenkam, ist von

ihr in letzter Stunde noch im Herrenhause zurückgezo<::^en worden,

und gewid nicht unter dem erschütternden Kindruck der wenig

parlamentarischen, jedenfalls in diesem hohen Hause überraschenden

Ausfälle des Herrn von Tiele-Winkler. Sic war an Voraussetzungen

gebunden, die selten eintreten, kaum je nachzuweisen, immer zu

zu umgehen waren und legte der Regierung eine Verpflichtung

auf, der sie kaum nachkommen konnte und die, wenn sie ihr nach-

kam, ihr die angenehme Aussicht eröffnete, das nehmen zu müssen,

was andere nicht haben wollten.') Man braucht ihr keine Tranen

nachzuweinen.

Die Stillegungsnovelle würde einen unnötigen Bruch mit einem

der wichtig*^tcn Prinzipien des Berggesetzes bedeutet haben, ebenso

wie die Novelle über die Verhältnisse der Beigarbeiter eine Fort-

entwicklung desselben bedeutet. Das hier vorliegende Problem, das

recht eigentlich das des Bergwerkseigentums selbst ist, hat schon

die Männer, die am Erlaß des Berggesetzes mitgewirkt haben, be-

schäftigt Der § 65, der nach französischem Muster*) die Ver-

pflichtung des Bergwerksbesitzers zum Betriebe feststellt, wenn der

Unterlassung oder Einstellung überwi^ende Gründe des öffentlichen

Interesses entgegenstehen, ist allerdings nichts als ein letztes Sicher-

heitsventil, das man ja auch diesmal nicht geöffnet hat Der eifrigste

Gegner jeder Beschränkung, Klostermann, deutete seinen Sinn ganz

richtig, daß damit praktisch jeder Zwang zum Betriebe beseitigt

sei, da schwerlich ein Fall vorliege, wo das Öffentliche Interesse

den Betrieb des Bergwerks dringend gebiete, ohne daß es auch der

Es ist ein Verdienst der Arbeitenrerricherunf, das wohl so hoch wie deren

unmittelbare Leislongcn aoiuschlagen ist, dafi dieses VcrsUmdnis, befördert vom

eigenen Interesse, doch schon so grofle Fortschritte gemacht hat

*) VgL die Ausflihrungen Aber sie in dem Aufsats meines Bruders im vorher«

gebenden Hefte des Archivs.

*) S. oben.

Archiv für SocbtwiaiienKhBft a. Soiialpoliäk. tlL (A. f. im. O. a.Sl. XXI.) a. 30
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Besitzer in seinem Interesse fände, den Betrieb zu eröffnen; und er

konnte sich später darauf berufen, daß die Anträge auf Einleitung

dieses X'crfahrens, die von f^eschädiji^ten Interessenten aus^in^^en,

stets wegen Man<^els eines öffentlichen Interesses zurückgewiesen

worden seien. Man hat es stets in Preußen als einen Vorzu-^ des

Berggesetzes vor dem sächsischen angesehen, daß es den Betriebs-

zwang unzweideutig abgelehnt hat, nachdem noch der erste Ent-

wurf von 1862 die ununterbrochene Ausnützung des verliehenen

Feldes, jedoch mit der Verpflichtung der Bei^behörde, ihrerseits

lange Fristen zu bewilligen, vorgesehen hatte.

In einem interessanten Au&atz der Zeitschrift für Bergrecht

im Jahre 1865, der als Epilog zu der vollzogenen Gesetzgebung

angesehen werden kann,*) wird ausgeführt, daß, nachdem die anderen

Schwierigkeiten gehoben, eine noch geblieben sei: Sic liege in der

Antithese, daß der Bergwerkseigentümer die völlige Verfügungs-

freiheit, der Staat das Staatswohl, um für die Sicherung des wichtigen

Nationalgutes gegen jede nachteilige Gebarung des Relirluncn

einzuschreiten, im Auge haben müsse. Als ausschlaggebend wird

die Erkenntnis angesehen, daH jeder Eingriff die L'ntemehmungs-

lust hemme und die kapitalbildende Kraft des Bergbaues, seinen

Kredit, schwäche, und außerdem wird bemerkt, wie schwer der

Staat an den Übelwollenden heran könne, wie dieser mit Vor-

wänden, Täuschungen, passivem Widerstand, Beschwerden jede ihm
drohende Maßnahme der Behörde abwenden und aufhalten könne,

bis er seine Zwecke doch erreicht habe. Offenbar hatte man in

dieser Richtung reichliche Erfahrungen selbst unter dem Direktions-

S3^em gesammelt. Aber ebenso bestimmt wird betont, dafi die

Freigebung des Bergbaues unter keiner Bedingung in eine wilde und
bedingung^ose Okkupationsfreiheit ausarten dürfe, in dem Sinne,

dafi wenn nur die Voraussetzungen des älteren Findens und Mutens

erfüllt seien, die erworbene Berechtigung der völligen Willkur des

Besitzers anheim falle. Es müsse ein Regulator vorhanden sein^

durch den verhindert werde, dafi das verliehene Recht anders als

nach seinem wirklichen Zweck benützt, dafi es in toter Feldes-

sperre unbenützt gelassen oder zu unlauterer Spekulation gemifi-

braucht werde. Es müsse schlechterdings der vollen Bergbaufreiheit

etwas gegenübergestellt werden, das die Absicht der Bergbau-

treibenden stets so leite, dafi sie nur einer der Bergbaufreiheit un*

>) Ztschr. VII S. 60. „Eioe Stimme Aber Bergrechtnefonn.«
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schädlichen, der Volkswohlfahrt aber forderlichen Tätigkeit sich hin-

geben können. Da nun die Steuern auf unbenutzte Felder und
ängstliche Bestimmungen über Verfall solcher Felder nur schädlich

seien, das französische Konzessionssystem der Tod der Bergbaufreiheit

wäre, so soll gerade die strenge Ausgestaltung des Finder- und
Muterwesens dieses Gegengewicht bilden ; die Feldesverleihung soll

auf das Areal beschränkt sein, fiir das durch die Aufschlüsse sich

eine zureichende natürliche Grundlage bietet; eher möge das Gruben-

feld etwas zu klein als zu gro6 bemessen sein, damit die Konkurrenz

angespornt werde, dagegen möge man bei Nachverleihungen liberal

sein, damit einem rationellen Gro6betrieb keine Fesseln angelegt

werden.

So urteilte man 1865. Klarer und schärfer kann gar nicht

ausgesprochen werden, daß der Bergbau eine öffentliche Unter-

nehmung sei, die zwar an einzelne delegiert ist, jedoch nur weil so

der Zweck der richtigen Benutzung des nationalen Gutes am besten

erreicht wird und unter Vorsichtsmafiregeln, damit ein Mißbrauch

möglichst verhindert werde. Wir werden sogar gegen „tote Feldes-

sperre" und „unlautere Spekulation" nicht mehr so mißtrauisch sein,

wir wissen freilich andererseits, daß die mäßige Abmessung der

Berechtsame im Berggesetz kein Hüfsmittel gewesen ist, um eine

Konkurrenz vieler mittlerer Unternehmungen, die sich mit einem
kleinen Grubenfelde begnügen, aufrechtzuerhalten, daß sie vielmehr

in technischer Beziehung zu klein ist, was damals freilich noch nie>

mand voraussehen konnte. Von einer Einschränkung der Verfiigungs-

freiheit aber versprach man sich damals nicht das Geringste.

So hat auch Brassert 1881, als er die Propaganda für ein

Rdchsberggesetz begann, es als selbstverständlich angenommen,
„daß die wichtigste Errungenschaft des neuen Bergrechts, die volle

Ül>ertragung des unbeschränkten EigentumsbegrifTes (sc. voller

Verfiigungs&dheit) auf das unterirdische Eigentum festzuhalten und
jeder Versuch abzuweisen sei, der dahin ziele, diese Befugnisse aus

vermeintlichen höheren Rücksichten wieder zu schmälern oder gar

die Entziehung aus irgend welchen anderen als den jetzt allein

maßgebenden überwiegenden Gründen des öflTentlichen Interesses

zuzulassen. Hier heiße es am Grundsatz festhalten, und zwar um
so mehr, als derselbe der Hebung des Kredits des Bergbaues un-

streitig großen Vorschub geleistet habe und andererseits seither

nicht der Beweis erbracht sei, daß das Gemeinwohl gcschädiL,'t

werde, wenn zahlreiche, in fester 1 land befindliche Bergwerke zur-

30*
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zeit unbenutzt lägen." — Man sieht: im Laufe von i6 Jalircn war

das Vertrauen in die l'nisicht des GroLibetriebes noch pjewachser

.

Wir werden vielleicht noch weiter gehen und sagen dürfen:

Die Gefahr einer Verschleuderung durch irrationeilen Abbau ist bei

kleinen Betrieben im Kohlenbergbau größer, (rewiß ist in sehr

vielen Fällen, wie in der Waldwirtschaft, im spekulativen Plantagen-

betriebc usw. das Kapital nichts als eine Waffe in einem Raubzuge

gegen die Natur, aber so devastierend beutet es nur dort aus, wo
es nomadisieren geht; wo es sich fixiert, muß es mit dem nach-

haltigen Betriebe rechnen, und nur äußere, nicht in ihm selber

liegende Gründe, können es auch dann zur Vergeudung treiben. So
ist es denn rätlich» der kapitalistischen Wirtschaft hier keine Steine

in den Weg zu legen.

Und nun noch eine Gegenprobe 1 Man nehme an, daß der

Kohlenbergbau verstaatlicht sei. Ist jemand so naiv, zu glauben,

daß der Staat, um ein paar bestehender kleiner Schächte willen seine

Tätigkeit zersplittern wcrde ? Ja solai^e er nur dirigierte und selber

nichts riskierte, hat er so gehandelt; wenn er aber Alleineigentümer

wäre, müßte er ganz ebenso handeln wie ein Trust, d. h. er müßte
nach dem Grundsätze der höchsten Rentabilität den Betrieb erst

recht konzentrieren. Oder wenn er es nicht täte, so würde höch-

stens ein Hinderungsgrund für ihn sein, sich nicht das Wohlwollen

einiger einflußreicher und lokalpatriotischer Abgeordneten zu ver-

scherzen. Italienische Zustande wollen wir uns aber doch nicht

gerade zum Muster nehmen.

So bleibt als Konsequenz des Öffentlichen Charakters der Berg-

werksuntemehmung nicht die Betriebs- und Eigentumseinschrankung,

sondern nur die Notwendigkeit, dafi der Staat auf die Preisbildung

und die Arbeiterverhältnisse einen Einfluß im Interesse der Gesamt-

heit ausübe. Zu der einen wie zu der anderen Aufgabe bedarf der

Staat zwar nicht erst eines besonderen Nachweises, daß seine Bezieh-

ungen zum Bergbau enger als zu anderen Industrien seien; sie liegen

so wie so in der Richtung seiner Tätigkeit, aber durch jene beson-

dere Stellung werden ihm die Angaben näher gerückt und ihre Be-

wältigung erleichtert Ganz augenscheinlich ist dies bei allen Fragen

des Arbeitsverhältnisses. Seit 44 Jahren, seit dem Erlaß der Frei-

zugigkeitsnovelle, ist zwar dem Rechte nach der Bergarbeiter nichts

anderes als jeder andere Industriearbeiter, aber ein halbes Jahr-

hundert war nicht imstande, die alten Traditionen völlig zu ver-

wischen, und das Institut der Knappschaften, bei denen jetzt freilich
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der Arbeiter wenig zu sagen hat, die aber in der Zusammenfassung

ihrer Aufgaben doch etwas ganz anderes bedeuten als vereinzelte

Kassen, stellt den lebendigen Zusammenhang dar. Bei jedem der

großen Ausstande hat es sich gezeigt, daß die Bergarbeiter die

Losung der jeweils schwebenden Streitfragen vom Staate erwarten;

und trotz der Oppoätion machtiger Unternehmer hat denn schließ«

lieh der Staat auch anerkannt, daß er gut tut, solchen Wünschen

entgegenzukommen.

Was aber die Preisbildung anlangt, so haben wir früher bereits ge-

sehen, daß das Syndikat selbst bis in die Einzelheiten genau in die

Wege des alten Direktionssystems eingelenkt ist. Es übt tatsächlich

halbstaatliche Funktionen aus. Auch hat sich in der Kartellenquete

der kluge und konziliante Vorsitzende des Syndikats nur bemüht

nachzuweisen, daß es diese Funktionen gut ausübe. Der Eindruck

jedoch blieb, und hat sich seitdem nur noch immer mehr verschärft,

daß auch bei den gemilderten Schwankungen der Preise die Kurve

im ganzen sich bestandig aufwärts bewege, daß je länger je mehr eine

eigentliche Besteuerung der Volkswirtschaft, die einen beträchtlichen

Teil des Unternehmergewinns zur Rente umwandelt, das Ergebnb

ist, und daß zum mindesten der Staat sich einen beständigen Ein-

blick, wie die Dinge eigentlich zugehen, verschaffen müsse. Eine

Preisbildung, bei der die Konkurrenz der Zechen aufgehoben und

der selbständige Kohlenhandel ausgeschaltet ist, braucht noch nicht

von vornherein schlecht und unnatürlich genannt zu werden. Viel-

leicht wäre auch für den rheinisch-westfälischen Kohlenbergbau das

System Amhold wie in Oberschlesien vorzuziehen, aber so groß ist

der Unterschied doch nicht, ob die Kohlenhändler in Abhängigkeit

vom S3mdikat oder von einer einzelnen Riesenürma ihrer eigenen

Branche stehen. Die einheitliche Preisfestsetzung ist formell immer

der blinden Konkurrenz überlegen, sie darf nur keine einseitige und

keine versteckte sein. Der Börsenkurs ist auch ein einheitlicher

und öffentlicher Preis und alle Maßregeln des Staates und der

Börsen selber haben den Zweck, diese Tatsache zu garantieren*

Der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage vollzieht sich

nirgends ^^cnauer als auf dem Kapitalmarkt, wenn auch öfters zu

wünschen wäre, daß dieser Ausgleich weniger momentan und dafür

stetiger wäre. Für die Bildung der Kohlenpreise bewährt sich aber

die Börse nicht, weil die erste Voraussetzung einer solchen, die Ver-

tretbarkeit der Ware, fehlt und ein enormer S[>ielraum für Qualitäts-

unterschiede gegeben ist. Schon dem Kartell wird es schwierig.
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aus dieser Fülle durch p^euaue Prüfung und Rechnung seine Richt-

preise herzustellen. Durch lange Dauer dieser Preise und durcli

feste Abschlüsse auf diese Zeit ist es der Preisbildung der Börse

ebenso überlegen, wie sie durch den Mangel jener anderen Grund*

bedingungen hinter ihr zurücksteht.

Einheitliche Fassung des Preises aufzugeben und sich wiederum

der vermeintlich natürlichen — natürlich wie man vom Naturzustand

redet, nämlich chaotischen — Preisbildung zuzuwenden, hieße das

Kind mit dem Bade ausschütten. Es genügt eine fortbiMendc Reform
der Syndikatspreisbildung. Auf die Dauer muß es den kartellierten

Produzenten selber vorteilhaft sein, einer organisierten Nachfrage

g^enüberzustchen, zumal seitdem sie den selbständigen Handel für

den größten Teil ihres Absatzgebietes ausgeschaltet haben. Die

unmittelbare Beziehung zu einzelnen Großkonsumenten ist das ge-

rade Gegenteil einer Organisation und die hochmütige Art, mit der

alle Anträge von Verbänden, in unmittelbare Beziehungen mit dem
Syndikat zu treten, at^ewiesen werden, schmeckt stark nach Furcht

vor den Konsequenzen. Gerade diesr Konsequenz, daß auch der

Konsur^ient seine Stimme bei der Preisbildung geltend mache und
nicht der Produzent unter dem Vorgeben, daß so am besten für

beide Teile gesorgt sei, sich zu seinem Vormund aufwerfe, soll der

Staat ziehen. Dazu gehört nicht nur die unter normalen \^erhalt-

nissen selbstverständliche Bestimmung, daß an jeden als sicher be-

kannten Abnehmer von einem bestimmten Quantum ab zu dem
kundgegebenen Preise verkauft werden muß, wodurch schon allein

die neueste Phase des Kartells, durch die sein Monopolcharakter

unleugbar geworden ist, unmöglich gemacht worden wäre, sondern

auch die Zuziehung von Konsumentenverbanden zur PreisbUdung

und die Forderung der Öflfentlichkeit fiir diese. Mufi die Börse

einen Staatskommissar dulden, so kann sich das Kartell schon längst

einen solchen ge&llen lassen. Er würde gleichsam das bestandig

wachende Auge der Öffentlichkeit in seiner Person darstellen; setne

Sache wäre es, die Umgehung der öfTentlichen Preisbildung durch

geheime Vorverhandlungen der Machtigsten nach Möglichkeit zu

verhindern.

Verbände von Konsumenten zu schaffen ist freilich noch

schwerer wie solche von Grofiproduzenten ins Leben zu rufen.

Dafür genügt aber hier auch eine viel kleinere Majorität als dort.

Produzentenkartelle werden sich meistens nicht halten können, wenn
nicht 80 bis 90 Proz. vereinigt sind, Abnehmerkartelle üben ihren
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Einfluß aus, wenn etwa zwei Drittel zusnmmcnhaltcn. Diese

würde man für den Inlandsabsatz der Kohle ^üuz ^ui zusanimen-

bekommen, voraus'^a^setzt daß dem Rest des Kohlenhandels seine

Selbständifjkeit gewahrt bliebe. Man wende nicht ein, daß im Kali-

syndikat, trotzdem ein «^roßer Teil der Konsumenten vcreinif;^t ist,

nur so viel erreicht ist, daß nur i^a'rade diese die Begünstij^ung er-

fahren und daß die Staatsvormundschaft über dieses Kartell erst

recht diesen Zustand gefestigt habe ! Das beweist doch wieder nur,

daß die Idee des Konsumentenverbandes hier zu beschränkt durch«

geführt ist und daß politische Begünstigung mitspricht, die von der

Presse und dem Parlament wirksam zu rügen sind.

Daß die Staatsregierung die Preisbildung des Kohlensyndikats

nicht wie bisher laufen lassen kann, wie sie eben läuft, hat sie sich

nach der Knrtellenquete selber gesagt j^) zu organischen Eingriffen,

die sich nicht von heute zu morgen machen lassen, sondern lange

Überlegung und vorhergehende wissenschaftliche Erörterung bedürfen,

hat sie sich aber noch nicht entschlossen; sie hat vielmehr einen

Weg eingeschlagen, der ihr zu einem nur privatwirtschaftlichen

Einfluß verhelfen sollte. Die Hiberniaaktion ist die unmittelbare

Folge der Kartellenquete. Früher hat der Staat in der Leiden-

schaft der Selbstbeschränkung auf die Inspektion den mühsam er-

worbenen Grubenbesitz im Ruhrgebiet, darunter die seitdem viel-

berufene Zeclie Bruchstraße, selber abgestoßen. Das war ein

schwerer Fehler, da der Staat doch selber der größte und gleich-

mäßigste Kohlenkonsument ist und er sich mindestens ebenso wie

jedes große Eisenwerk durch Eigenzechen hätte sichern müssen.

Suchen doch jetzt schon grofie Städte wie Köln durch Erwerb

eigener Zechen, zunächst von Braunkohlen, für sich zu sorgen.

Dieser Fehler sollte wieder gut gemacht werden. Der vorläufige

Erwerb einer größeren Zeche und ausgedehnte Mutungen sollten

aber dem Staat auch die Möglichkeit verschafifen, in die Preisbildung

regulierend einzugreifen. Die Art, wie dies von Zeche Gladbeck

') Die bisher in FreuÜcn unerlulrtc Tatsache, daß der Bcricliterstattcr der

Kommission, während noch die Enquctcvcrhandiungcn liefen, in den Dienst der

Kartelle idber flbertnt, mvSto auch den Blmdesten die Augen Ober die Macht

dieser Verbinde ttfiheo. Gcwifi hat sich der Obertritt in nonnalen Fonncn voll*

zogen, unerhört bleibt er trotzdem. Oberhaupt bleibt es bei der ganzen Organi-

sation des preuftischen Staates eine bedenkliche Erscheinung, dafl allmählich hohe

Beamtenstellcn als Vorstufe für gewinnbringende Privatstellungen angeschen werden.

Frflher war es umgekehrt
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aus versucht wurde, war aber weder besonders creschickt nocli cr-

foljTreich, sie diente nur dazu, die großen Gesellschaften zu alar-

mieren, und als der Staat mit dem Ankauf einer von ihnen vorL^ini;.

konnten das die anderen hintertreiben. Ob sie es seitdem manchmal
bedauert haben ? Hatten sie dem Staat ihre Macht fühlen lassen, so

kamen bald Umstände, unter denen der Staat das gleiche ihnen gegen-

über tun konnte. Was al^cr wäre erreicht gewesen, wenn der Staat

zu seinem Zweck gelangt wäre ? Wenig genug ! In Oberschlesien hat

der Fiskus einen verhältnismäßig größeren Be^tz an Kohlengruben,

und er läßt sich freundnachl).u ]i( Ii c^crn gefallen, was das Kartell und

die Firma Cäsar Wollheim bescliließen, im Ruhrgebiet aber hätte

er mit der I Hl)ernia selber Mitglied des Kartells werden müssen, er

wäre bei der Freisbildung mit dabei gewesen, jedoch nicht wie im
Kalisyndikat an führender Stelle, jedenfalls aber als Mitint eressent.

Gerade das aber soll er nicht sein, sondern Vertreter der schwächeren

Seite, der Konsumenten.

Daß die Staatsregierung als Interessent dem allgemeinen Unter-

nehmerschicksal verfallt, in Arbeiterfragen Partei zu sein, bedarf erst

keines Beweises. Wie es mit der Achtung der elementaren poli-

tischen Rechte steht, davon wissen ja die Bergleute der Staats-

gruben im Saargebiet ein Lied zu ^ngen, aber es ist nicht Uhlands

Lied von den Schwaben, bei denen:

WillkOr nicht das Recht begraben

Noch Wohlfahrt es ersetzen mag,

sondern das Gettertsche in zeitgemäßer Umwandlung: „ja, Arbtät«*,

das ist ganz was anderes" — etwas anderes nämlich als auf Privat-

betrieben.

So erscheint der Weg einer teilweisen Verstaatlichung nicht

als der günstigere und er erspart auf die Dauer nicht organische

Institutionen, d. h, eine Fortbildung der Kartelle unter der Obhut
aber nicht unter Beteiligung des Staates.

Die ganze moderne Bei^esetzgebung war getragen von der

wirtschaftlichen Tendenz, das Kapital in den Bergbau zu leiten,

und ihm deswegen möglichst grofie Sicherheit und möglichst freien

Spielraum zu gewähren. In ähnlicher Welse ist sonst nur die

Hypothekengesetzgebung ebenso kapitalistisch gedacht, indem auch

sie ganz von dem Gedanken beseelt ist, dad man, um dem
Schuldner Kapital, reichlichen und billigen Kredit, zu verschaffen.
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den GläubijTjer begünstii]fcn und ihn gleichsam zutraulich machen
müsse. Im Bergbau handelte es sich nicht nur um Kredit, sondern

um Beteiligung des Kapitals an der Leitung. Man wollte einen

leistungsfähigen, kapitalistischen Großbetrieb und man konnte, wie

schon bemerkt, nicht ahnen, daß der Riesenbetrieb ihn ablösen

werde. Das zeigte sich gleich in den Bestimmungen über die Art

des Eigentumserwerbes durch Schürfen und Muten. Man verfolgte

allerdings bei ihnen auch den Nebenzweck, den Grundeigentümer

etwas günstiger zu stellen als früher, vorausgesetzt, daß er gutwillig

ist; denn schließlich mufi er doch das Schürfen leiden, wenn er auch

nicht will; die Hauptsache aber war ,.den Schürfern gewisse Vor«

teile zuzugestehen, um zu Schürfarbeiten aufzumuntern und die Auf-

wendung von Kapital und Arbeit auf solche Versuche zu belohnen".

Der Kommissionsbericht Verwies auf die Erfahrungen in Österreich,

zum Beweise, da6 ein S3^em geschlossener Schürffelder, eine

Fixierung der Feldesgrofie in diesem Vorstadium, ein Exklusivrecht»

eine Beschränkung der Zeitdauer durchaus unpraktisch seien, wenn
es auch hin und wieder vorkommen könne, daß bei freier Kon-

kurrenz der Schürfer, der minder Starke und Schnelle, die Früchte

seiner Arbeit an den Stärkeren verlieren könne; ebenso aber wollte

er die französische Willkür bei der Verleihung, die den Finder gar

nicht zu berücksichtigen braucht, vermeiden.

Es ist bezeichnend, daß noch lange Zeit die Debatte über-

wiegend sich auf die Frage beschränkte, inwieweit das rationelle

Suchen vor dem zufälligen Funde begünstigt werden solle. Das
Berggesetz war gegen den früheren Zustand in dieser Richtung

weiter, manchen jedoch immer noch nicht weit genug, gegangen.

Die Rechtsprechung des Obertribunals machte wieder einige Schritte

rückwärts.^) Heute ist wenigstens für den Kohlenbergbau diese

Frage antiquiert Man findet hier nicht mehr zufallig, sondern muß
mit großen Kosten suchen, und dieses Suchen, das Erbohren eines

bauwürdigen Flözes, ist zu einer eigenen, höchst intensiven Hilfs-

industrie des Bergbaus geworden. Eine andere große Erleichterung

brachte die neue Praxis. Bis kurz vttr 1 i lai 1 des BcrL^i^csetzes hatten

die Behörden sich nicht mit X'orweis eines I'undcs bei^Miügt, sondern

den Aufschluß der Lagerstätte auf den Augenschein verlangt, was

') Vgl. besonders W .i c h I e r , D.is Findern cht nacli dem |irfußischfu Berg-

gesetz, Ziscbr. f. U.R. XV 298 1. und die U.-Tribunals-Lnlscheide, Zlschr. f. B.K.

XV'I 400.
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nur durch Abteufen eines Schachtes niö^hch ist, che sie die \'er-

leihung eintreten hcßen. Da ein Schacht einer großen Zeche sclion

früher i Million iMark, heute aber bis zu 5 Millionen kostet, war
dies Verlangen natürlich uninc)<^lich, sobald der Großbetrieb einsetzte.

Die vollständige Schürft'rciheit mußte binnen kurzem ihr Gegen-

mittel in der Schutzbolirun'^ finden. Wenn nicht eine wilde Jagd

nach Hergwerksberechtsamen eintreten sollte, mußten die grotien.

jetzt entstehentlen Aktienunternchmungcn gleichsam ihr Wirkun^^s-

feld im voraus abslecken. Die Bohrgesellschaften, die allein mit den

nötigen Hilfsmitteln und Erfahrungen ausgerüstet sind, haben sich

in den Dienst bestimmter Auftraggeber begeben und um sich gegen-

seitig nicht durch kollidierende Mutungen zu schädigen, auf Grund
einer Vereinbarung für den ganzen nördlichen noch feldesfreien

Teil des Oberbergamtsbezirks Dortmund Demarkationslinien fest-

gelegt, innerhalb deren eine jede Gesellschaft allein muten dari

Man braucht nur die Karte der ßerechtsame zu überblicken, um
sich das Ergebnis dieser Entwicklung zu vergegenwärtigen: Im
Süden an der Ruhr ein wirres Durcheinander oft mininnaler Gruben-

felder, von denen ein großer Teil ungebaut Hegt, in der Mitte

Felder, die großenteils dem Maß des Berggesetzes entsprechen,

im Norden ungeheure Areale weniger Gesellschaften : Harpen,

Gelsenkirchen, Hibernia, des Fiskus, die überwiegend noch des Ab-
baus harren. Die Absicht des Gesetzgebers ist das nicht gewesen,

er hatte sogar, wie wir sahen, dieser noch entfernten Möglichkeit

durch eine mäßige Abmessung des Feldes vorbeugen wollen; aber

dieses Mittel hat gänzlich versagt

Eine eigentümliche Rechtsauslegung der obersten Gerichte ist den

Wünschen großer Gesellschaften, freie Hand zu behalten, noch weiter

entgegengekommen. In den Motiven des Berggesetzes war (zu § 18)

ausgefährt worden, daß es zur Verhütung der früher häufigen und un-

vermeidlichen Kollisionen zwischen benachbarten Mutungen unerläß-

lich sei, dem Muter eine bestimmte, möglichst kurz bemessene Frist zur

Abgabe seiner Erklärung über Lage und Große des begehrten Feldes

und zur Einreichung des Situationsrisses vorzuschreiben. Eine sechs-

wöchentliche Frist schien hierfür als ausreichend, und die Motive

gaben sich der optimistischen Vermutung hin, „daß es sogar dem
eigenen Interesse des Muters entspricht, so bald als möglich durch

Ähnlich auf der linken Rheinseite» wo nur die Hanielsche Zeche Rhein-

preuflen baut, aber fast alles verliehen ist.
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die Fclclcslc!:^unf^ den gesetzlich zugesicliertcn Schutz i-^egen

Mutungen Dritter zu erlangen". Die Muter selber waren anderer

Ansicht, sie wollten sich nicht vorzeitig festlegen. Und die Ge-

richte haben, um den Hcdürfnissen des Großbetriebs entgegenzu-

kommen, zu einer Rechtsfiktion gegritifen, die man angesichts der

so klar ausgesprochenen Absicht des Gesetzgebers schon beinahe

eine Verhöhnung nennen kann: sie haben die Absicht des § i8 für

erfüllt erklärt, wenn alle 6 Wochen durch einen eingeschriebenen

Brief neue Mutung beim Oberbergamt eingeigt wird. So kann

eine Gesellschaft, die selber nicht bauen will, nicht nur (lir ihr zu-

künftiges Grubenfeld, sondern, da dessen Lage noch unbestimmt

bleiljt, in einem weiten Umkreis jede andere Mutung verhindern.

Sollte eine solche Eindämmung der Konkurrenz sachlich notwendig

gewesen sein, so war eine Novelle jedenfalls mehr angezeigt als

eine Gesetzesbeugung. Für die ausschließliche Begünstigung der

Großbetriebe durch die Anwendung des Gesetzes ist aber diese

Auslegung charakteristisch.

So sind denn jetzt außer in den nördlichen Gebieten, jenseits der

Emscher, wo schon das Bohren sehr kostspielig ist, die verfügbaren

Felder aufgeteilt. Die Bc^enzung des Maximalfeldes ist hier nur

noch eine Last (lir die rationette Technik, aber eine volkswutschaft-

liche Illusion. Die Bergbauireiheit hat so energisch gewirkt, daß

sie sich selber aufhebt Nun ist man für den veriiigbaren Rest

mit einer zeitlich begrenzten Mutungssperre vorgegangen. Ganz

so schlimm ist es nicht, wie das Spridiwort sagt, da6 man den

Brunnen zudeckt, wenn das Kind ertrunken ist, denn es ist noch immer

ein grofies Gebiet, und wir sahen oben, dafi es das gelobte Land

der Privatr^^ien ist, wohin nun die Erschließung übergreifen soll.

Man hofft auch in dieser Frist, Kapital und Intelligenz der Bohr-

gesellschaften rationeU verwerten zu können. Was dann kommen
soll, weiß man noch nicht. — Ein neues Berggesetz, über dessen

Inhalt man noch nichts weiß! Die Bergbaufreiheit im alten Sinne

aber ist tot; Herr Gamp war mit seinem Antrag ihr Totengräber.

Sie hatte ihre Schuldigkeit über Gebühr getan und erst den Groß-

betrieb, dann den Riesenbetrieb geschaffen.

Gerade das wichtigste Hilfemittel, das die Gesetzgebung dem
Bergbau zu Gebote stellte, um größere Betriebe und einen zugleich

sichereren und flüssigeren Realkredit zu erlangen, die Konsolidation,

hat diese Erwartungen nicht erfüllt; sie hat schließlich beinahe

versagt. Schon vor Erlaß des Gesetzes war sie im Aachener
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Revier, wo durch die unregelmäßige Leerung der Flöze die Gefahr

der Zersplitterung noch verschärft wurde, mit Nutzen zur Zusammen-
fassung vieler kleinerer Betriebe in den Bergwerksvereinen ver-

wendet worden; aber im Ruhrgebict <;'mg; es nur langsam mit ihr

vorwärts. Die kleinen, oft winzigen Zechen im Süden des Kohlen-

reviers, die allmählich alle Bedeutung verloren, lohnte es meistens

gar nicht zusammenzufassen; der Zustand dort ist, wie die Karte

der verliehenen eider ze^ heillos; und beim Vorrücken des

Bergbaues nach Norden genügten gewöhnlich die neu gemuteten

Grubenfelder für längere Zeit. Immerhin war in den ersten beiden

Jahrzehnten nach Krlaö des Berggesetzes diese Bewegung noch am
stärksten. Einmal schien es sogar, als ob der ganze westCUische

Kohlenbergbau nach einem einheitlichen Plane zusammengelegt

werden solle. Im Jahre 1885 in einer Zeit tiefer Depression mit

Absatzstockung und einem daraus folgenden Konkurrenzkampf um
den beschränkten Markt entwarf im Auftrag des bergbaulichen

Vereins Bergrat Schultz einen solchen Plan, durch den alle Zechen
des Bochumer und Dortmunder Reviers, denen dann die anderen

nachgefolgt sein würden, durch gleichmäßige Konsolidation in vier

Gruppen zusammengefafit werden sollten, von denen die größte, die

Dortmunder, 33 Zechen, die kleinste, die Applerbecker, 6 umfassen

sollte. Es würde hierdurch der Kohlentrust, ohne die verschiedenen

Vorstufen des Kartells zu durchlaufen, an den Anlang der Ent-

wicklung getreten sein, wie er jetzt sich als deren Abschluß an-

kündigt ; und vielleicht würde er sich in milderen und gesetzlicheren

Formen ausgebildet haben« Jedoch die Schwierigkeiten überwogen
offenbar die Vorteile, und ab die Absatzkrisis überwunden war,

machten sich auch wieder die Vorteile der Konkurrenz geltend.

Wenn die kleinen Gruben gute Preise haben, so unterschreiben

schwerlich weder Gewerken noch Direktoren ihr Todesurteil, selbst

wenn ihnen die Euthanasie gewährt wird, und die großen Unter-

nehmungen nützen in solcher Zeit, wo ihnen die Preise nicht ver-

dorben werden, lieb^ die anderen Möglichkeiten zur Erweiterung

ihres Betriebes aus, als daß sie die teuren kleinen Zechen, die

erst wieder billig werden, wenn sie durch die Konkurrenz fast

ruiniert sind, sich angliedern.

Seitdem ist die Regelung des W ettbewerbes durch das Kartell

im Sinne eines schonenden Interessenaus^'lcichcs erfolgt; die \'cr-

fassung des Kartells hat es aber bekanntlich auch mit sich gebracht,

daß jetzt die großen Zechen durch Erwerb der Bcrechtsame kleinerer
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ihre Anteilsziflfer an der erlaubten Kohlenförderung zu vermehren

suciicn. Hierbei spielen aber die Konsolidationen gar keine Rolle

mehr. Ihre Anzahl geht schon seit län^^crcr Zeit Jahr um Jahr

7Airück und nicht etwa, weil nicht mehr viel zu konsolidieren wäre.

Zunächst können nur Felder, die unmittelbar aneinandergrenzen,

konsolidiert werden. Nun lehrt aber ein Blick auf die Lage des

Bergwerksbesitzes der großen Aktiengesellschaften, daß ihr Vorteil

darin besteht, zwar ein grofies, zusammenhängendes Gebiet allein

zu beherrschen, zugleich aber eine Reihe von kleineren Aufien-

posten zu haben. Schon die Notwendigkeit, verschiedene Kohlen-

sorten zu fördern, die aber nach der Beschaffenheit der Flöze des

Ruhrkohlengebirges nur in verschiedenen Revieren vorkommen,

drängt sie dahin. Außerdem ist der Besitz getrennter Berechtsame

eine Art von Versicherung für eine gleichmaßige Förderung, wenn
auf der einen Zeche Betriebsstörungen eintreten.

Sodann bildete längere Zeit hindurch die Rechtsprechung des

Oberlandesgerichts Hamm mehr ein Hindernis als eine Begünstigung

der Konsolidationen. Eine Gewerkschaft alten Rechtes kann sich

wohl mit einer Dreiviertelmajorität zu einer solchen des neuen

Rechts umwandeln, aber schon wenn sie sich in eine Aktiengesell-

Schaft umwandeln, ebenso wenn sie ihr ganzes Eigentum verkaufen

wollte, forderte der Richter die Zustimmung aller einzelnen Ge-

werken.*) Endlich aber lag als wichtigste Hinderung der Kon-

solidationen die geschäftliche Schwierigkeit vor, so komplizierte

und unsichere Wertobjekte, wie einzelne Zechen es sind, richtig

abzuschätzen und danach die Anteile am konsolidierten Unter-

nehmen zu bestimmen.

Man sah also von diesem Wege ab, man kaufte statt dessen

die einzelnen Kuxe entweder vollständig auf oder bis zu dem
Punkte, wo man die Majorität hatte; man pachtete wohl auch die

kleineren Zechen oder schloß mit ihnen Förderverträge. In jedem

Falle aber wahrte man nach außen ihre rechtliche Selbständigkeit,

während man diese im Innern, in der Gestaltung des Betriebes,

aufhob. So sparte man die Gebühren, L'rnsat/^teuer und Stempel,

was bei W'ertobjekten von dieser GröÜe schon etwas sai^en will;

und als noch wichtij^er rüliinl man diesem X^erfahren nach, daß es

unauffällig sei und Kurslrcibereien der Börse verhindere. In solchen

Diese rijjorosc Praxis \cg{ ein Aui^atz th s ( ).-! ..•< 'icnchl-.rats Kintclen, Zeit-

schrift für Bergrecht, dar. Sie ist wohl seitdem milder gewordeo.
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Geschäften hat es sich wohl besonders bewährt, daß die großen

Kohlenaktiengesellschaften eng mit Großbanken liiert sind. Wir
ziehen hieraus den Schluß, daß die privaten Interessenten in solchen

Angelegenheiten viel geschickter verfahren als der Staat, trotzdem

er mit einer Großbank arbeitete, als er nach diesem Muster in der

Hibemia>Angelegenheit vorging.

Diese Methode ist nun nichts anderes als die wohlbekannte^

in Amerika zur höchsten Virtuosität ausgebildete, der Vertrustung;

bei der auch gewohnlich nur die „Kontrolle" über ein Konkurrenz-

unternehmen erworben wird, während man wenigstens vorläufig

auf den vollen Eigentumserwerb verzichtet.

Wenn nun auch die Konsolidation wider Vermuten wenig fiir

die Konzentration der Berechtsame und der Betriebe geleistet hat,

so ist man doch in bergmannischen Kreisen der Ansicht, dafi sie

in Zukunft zu erleichtern und zu lordern sei. Der Grund ist

aber ein technischer. Das Gesetz verlangt, daß zur Markscheidung

der einzelnen Grubenfelder mächtige sogenannte Sicherheitspfeiler

der anstehenden Kohle, die nicht verhauen werden dürfen, erhalten

bleiben. Der Sicherheit dienen sie freilich nicht, sondern äben auf

die Niveaugestaltung der Oberfläche und auf die Wasserläufe einen

ungünstigen Einflufi, weil sie die Gleichmäßigkeit der Bodensenkung

hindern. Dafür bedeuten sie eine ungeheuerliche StoflTverschwendung.

Man rechnet, dafi für 150 Millionen Mark Kohle auf solche Weise

unnutzbar im Boden stecken bleiben — eine Ziffer, die schon für

sich allein zeigt, wie viel haushälterischer der Grofibetrieb als der

kleinere Betrieb arbeiten könnte.

Beim Erlaß des preußischen Berggesetzes hat man nach

einigem Schwanken die alte Gesellschaftsform des Bergbaus, die

Gewerkschaft, wieder als die Normalform anerkannt und ihr durch

eine zeitgemäße Reform neue Kräfte zuzuführen gesucht. Die alte

Gewerkschaft sowohl des Mittelalters wie des Direktionssj'stems

war weit mehr eine Einrichtung für die Kapitalbeschaffung als für

den Betrieb. Alle alten Bergordnungen sind eigentlich von Miß-

trauen [^r:^^cn die Licwerkcn erfüllt, wenn sich auch dieses Miß-

trauen manchmal in das Gewand der bevormundciulcn I'ürsori^e

kleidet. Die Verfassung der (icwcrkschaft enls[iricht denn auch

den Zuständen einer kajutalarmen Zeit. Nachdem aus drin^^endcin

Kapitalbcdürfnis erst einmal die Zerle^uuL,' der Bcrgwerksbcrcchligimg

in ideelle Teile, die Kuxe, gefunden und dadurch die Ilerbeiziehung

fremder, nicht bergverständiger aber wohlhabender Kreise gelungen
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war, suchte man die Dauer des Betrie!ios zu gewährleisten durch die

Zubußpflicht, die das unterscheidende Merkmal der Gewerkschaft

bis heute geblieben ist Nicht die Einzahlung eines Kapitals ver-

langte man, denn man mußte die Kapitalkraft schonen, sondern

nur eine gewisse Bürgschaft für die Kosten, die aus dem Betrieb

erwüchsen» wobei dann jeder in Aussicht nahm, daß er diese Aus-

lagen binnen kurzem und in erhöhtem Maße durch die Ausbeute

ersetzt bekommen werde. Uns erscheint jetzt die Zubußpflicht

wegen der mit ihr verbundenen Unsicherheit der Verpflichtung

streng, gemeint ist sie aber als eine Erleichterung der Haftung des

Unternehmers, um ihn überhaupt zur Beteiligung anzulocken. Denn
wenn es aufs schlimmste kommt, kann er sich durch Verzicht auf

seinen Kux jeder weiteren Verpflichtung entziehen. Dafi man das

als ein Privileg der im Bergbau tätigen Kapitalisten ansah, zeigt

sich schon darin, dad lange Zeit von der landrechtlichen Gresetzgebung

und Judikatur der Versuch gemacht wurde, die Verpflichtungen der

Gewerken entgegen dem gemeinen Bergrecht' zu verschärfen.

Da die Gewerken beim Betriebe doch nichts zu sagen hatten,

war es auch gleichgültig, ihr als Gesamtheit eine festere Verfiissung

zu geben, sie blieb eine „blol3 zufallige Gemeinschaft". Die einzelnen

Kuxe hingegen hatten Immobiliarqualität, wurden im Berggegenbuche

eingetragen und wurden mit Immobiliarschulden belastet, was den

Realkredit des Bergwerks selber so gut wie unmöglich machte.

Die Zubufipflicht sollte eben für alles aufkommen. Darüber war
nun eine namenlose Zersplitterung der Kuxe erfolgt, vor allem

veranlaßt durch fortwährende Erbteilungen, weit mehr als durch

Veräußerungen; denn die Gewerkschaft behält eine stark familiäre

Färbung. Brüche bis zu 40 Stellen im Nenner und Zähler kamen
vor, die man wohl lesen aber nicht aussprechen kann.

Das französische Bergrecht kannte die Gewerkschaft nicht,

auch in Elsaß-Lothringen ist sie daher erst durch uns eingeführt

worden. Die entgegengesetzte Gesellschaftsform, die soci^te ano-

nyme, hatte hier ihren Sicj^cslauf hcL^onnen. Die feste Kapitalein-

zahlung der Aktie und die Bcschränkiiii;^ tlcr liaftljarkeit auf ihren

Betrag hatte hier sufort ihre Brauchlxirkeit bewährt in einer Zeit,

wo man mehr KajMtal unmiitel!>ar aufwenden aber \venii:,^cr Risiko

für die Zukunft laufen und nach dem (irundsatz: „Beschränkt haften

und unbeschränkt verdienen" leben wollte. In Deutschland be-

trachtete man diese Art der Kapitalbeteiligung mit Mißtrauen. ^)

*) Eine Geschichte der AktiengcsellscbaA, die aber nicht blofi eine solche der
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Sie schien der Natur des bergmännischen Betriebes überhaupt

nicht recht zu entsprechen, und der Beweis schien vollends er«

bracht, als die ersten grö6eren Aktienunternehmungen im Kohlen-

bergbau nicht einschlugen. Man führte die Krisis der fünfziger

Jahre allein auf die Mißerfolge dieser neuen Unternehmungsform

zurück; man sah, wie Aktiengesellschaften, die ihr Kapital auf-

gebraucht hatten, sich wieder zu Gewerkschaften verwandelten, um,

sobald es wieder gut ging, von neuem sich als Aktiengesellschaft,

doch immer mit dem Hintergedanken im Notfall auf Zubuflen

zurückzugreifen, aufzutun. Solche Er&hrungen schüchterten das

Publikum ein und erregten mit Fug und Recht den Unwillen der

Juristen. Wir sahen schon, daß die Gesetzentwürfe von 1S48 und

noch von 1862 scheiterten, weil sie auf die Gewerkschaft zu wen^
Rücksicht nahmen. Reformiert aber mußte diese werden, wenn sie

ihren neuen Aufgaben seit der Einschränkung des Direktionssystems

genügen sollte; das Miteigentümergesetz allein, das nur ihre Befug-

nisse erweiterte, genügte nicht; die Verfassung selber mußte ver-

bessert werden."')

Als Weg hierzu hatte schon im Jahre 1845 Karsten die

sogenannte MobUisierung der Kuxe angegeben: nur das Berg'

werk selbst sollte als ein einziges und unteilbares Ganzes als

Immobüe gelten; der Kux hingegen, der auf jeden Teilnehmer

fallende Gnibenanteil, zu dessen beweglichem Vermögen geiiörcn

Gesetzgebung sein dürfte, fehlt. Die ersten hedcutenden A.-C im Rheinland von

1815 an, die ich nuhcr vt rfnlfxt habe, zeigen entweder wie die AssekuranzgescU-

scbaAen, die Dampferkompagnicn und selbst die ersten ScblcppgcscUscbaften nodi

einen halb öffentUdi'reehÜichen Charakter, teils wie der meaUcamsche Bergwerks-

verein und die Elberfelder Handekkonqmgnie noch einen halb gewerkschaftlichoL

*) Aus der groflen Literatur fiber die Gewerkachaft, deren Entstehungsgcscbidite

bekanntlich Ton Opet au^eklSrt worden ist, bebe ich hier aufler dem Werk des

ber^»att]ichen Vereins, den Gesetsmotiven und den Kommentaren, von denen be-

sonders Klostermann zum 4. Titel des Berggesettes zu bemerken ist, hervor:

Brassert, Feldesumwandlungen und Feldeserweiterungen, Ztschr. f. B.R. MI S. S3

und XS. 59. Brassert, Die Cbergangsbestiromungen des allgemeinen Berggesettes.

Ztschr. f. B.R. XVI 209 f. Rintclen, Umwandlung der Gewerkschaft in eine

Aktiengesellschaft, Ztschr. f. B.R. XVII, 23. Brassert, Ziele der deutschen Berg-

gesetzgebung, Ztsclir. f. B.R. XXII 82. Tu b beil. Betriebsvereinigungen beim Stein-

kohlenbergbau, Ztschr. f. B R. XL. \V «• s t h o f t , Hin deutsches Reichsberg^ri-t;,

Ztschr. f. l'..K. ,\LI .S. 36. .\rndt im Kraiikensteinschea Lehrbuch und im Artikel

Gewerkschaft im H.W.B, der Staatswissenschaflen.
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und jedem Besitzer zur freien, uniijeliindcrlcn Disposition verbleiben.

Der Gedanke, anfang^s verschmäht, setzte sich allniählicii durcli.

Allein man reformiere Leute, die sich durchaus nicht reformieren

lassen wollen ' Man hat es beklagt, daß das Berggesetz nicht reinen

Tisch gemacht und die obligatorische Umwandlung aller Gewerk-

schaften in die neue Form vorgenommen hat, aber es war schwierig

genug auch nur so viel zu erreichen, ab geschah. Die Motive

rühmen mit Recht, daß die Lösung keine gewaltsam eingreifende,

sondern eine friedliche war. Die Gewerkschaften neuen Rechtes

wurden nun erst unbestreitbar juristische Personen und erhielten

einen Realkredit, wie er für jede größere Unternehmung notwendig

ist, die Kuxe aber wurden „mobilisiert", und ledig aller lästigen

Beschränkungen des InunobilienVerkehrs, konnten sie jetzt erst

Gegenstände eines schwunghaften Verkehrs werden und Kapital

flüssig machen. Die Motive begründen mit einer ihnen sonst

fremden Ausführlichkeit, daß für Kredit und Kapitalbeschaifung auf

keine Weise besser gesorgt sei, sie zerstreuen jeden Argwohn, als

ob bei persönlicher Haftbarkeit des Gewerken etwa der Gläubiger

besser gestellt und der Kredit befordert werde, wie es das inkon-

sequente preußische Landrecht gemeint hatte. Zugleich wollte

man der alten Unordnung för die Zukunft vorbeugen, indem man
bestimmte, daß in Zukunft eine Grube nur in loo Kuxe und bei

sehr großen Bergwerken auf Antrag in iocx> zu teilen seL Daß
Gewerkschaften so groß sein könnten, daß Vioo« ^ Verkehr

zu groß sei, schien damals noch ausgeschlossen.

Um aber die bestehenden Gewerkschaften alten Rechtes zu

freiwilliger Annahme des neuen, zur „Mobilisiisrung" zu ver*

anlassen, wurden ihnen für diesen Fall gewisse Vorteile in Aus-

geht gestellt. Brassert hat später wiederholt darauf hingewiesen,

daß diese Obergangsbestimmungen den Schwerpunkt der ganzen

Reform gebildet hätten; denn es habe sich bei dieser doch

in erster Linie nicht um eine Schaffung neuer Bergwerksunter-

nehmungen als vielmehr darum gehandelt, die bestehende,

sehr entwickelte Montanindustrie zu gesteigerten, wirtschaftlichen

Leistungen zu befähigen, wozu es einer vermittelnden Überleitung

bedurft habe. £r meint, daß hierdurch der Vorwurf entkräftet

werde, daß das Berggesetz zu spät gekommen sei. Diese Ober-

gangsbestimmungen wollen einmal die bisher noch häufige

Messung des Grubenfeldes als Längenfeld, wie sie aus dem Gang-

bergbau auf Erze hergekommen war, beseitigen zugunsten der

AidiiT für Swialwiwwnfhwft a. SodalpolUlk. III. (A. f. im. G. u. St XXI). a. 31
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quadratischen Wnmcssunt^ und stellen dafür eine Krweiterung des

Feldes auf das neue erhöhte Normalmaß in Aussicht, ein X'ortcil,

den binnen einer kurzbemessenen I'rist auch die bestehenden <ze-

vierten kleineren Felder ^eniel3cn sollten. Als Brassert mehrere

Jahre später die Resultate zusammenstellte, er^ab sich, daß aller-

dings der Frzber^bau in hohem Maße sich umj^'^cwandclt hatte, weit-

aus am stärksten im Obcrl)cr^^amtsbczirk Bonn, dem er selber vor-

stand, daß dagei^ani der Kohlenbergbau im Dortmunder Bezirk es weit

weniger als in Oberschicsien getan, wo so wie so keine Zersplitterung

herrschte, und nur in dem nördlichen eben erschlossenen Revier

sich arrondiert hatte, daß die Umwandlung der Längenfelder in

Geviertfeldcr hier aber völlig versagt hatte. Die kleinen Gewerk-

schaften des südlichen Ruhrgebiets hatten sich als unreformierbar

erwiesen, sie waren froh ihr Dasein zu fristen, wie sie waren.

Einige Schuld, daß die alten Gewerkschaften auf ihrem Stand-

punkt verharrten, trug auch das Herrenhaus, das in den Entwurf

vorsorglich die Bestimmung gebracht hatte, daß nur mit Dreiviertel-

Majorität sämtlicher Gewerken die Mobilisierung beschlossen werden

könne, damit eine eigennützige Majorisierung durch die Hauptgcwerken

erschwert werde. In manchen l'ällen, wo die wirtschaftlichen Vor-

aussetzungen für eine Umwandlung nicht ungünstig waren, unter-

blieb sie, weil die Kuxe so wie so in festen Händen waren. Jeden-

falls aber ist CS nicht gelungen, den Gewerkschaften alten Rechts

durch das Berggesetz frisches Blut einzuflößen.

Zugleich zeigte sich je länger je mehr, daß die neuen Unter-

nehmungen überhaupt nicht mehr die Gewerkschaftsform annehmen

wollten. Die Motive des Berggesetzes hatten noch ein Loblied auf

die Gewerkschaft, die auch künftig für den Bergbau die Grundform

der Assoziation bleiben werde, angestimmt Sie hatten den Ver-

gleich mit der Aktiengesellschaft angetreten und durchweg zugunsten

der Gewerkschaft entschieden. Namentlich hatten sie hervorgehoben,

daß der Gewerke personlich und viel unmittelbarer in das Unter-

nehmen hereingezogen werde als der Aktionär, der nur einen untere

geordneten Einflufi auf die Verwendung seiner Kapitalanlage aus-

zuüben imstande sei, während sich auch in der Gewerkschaft

die Vorteile einer einfachen, (Ur rasches und energisches Handeln

geeigneten Verwaltung wohl erreichen ließen. Die Aktiengesell*

Schäften hätten dem Bergbau zwar reiche Kapitalkräfte zugeführt^

aber die Garantien für deren zweckmäßige Verwendung vermindert

und drückendes Mißtrauen erzeugt.
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In dieser Weise ist noch durch mehr als 2 Jahrzehnte die Ge-

werkschaft als die gegebene Form der bergbaulichen Unternehmung

gepriesen, die Aktiengesellschaft hintangesetzt worden.

In der Rechtsprechung fand dies darin seinen Ausdruck, dafi

man die Umwandlung von Gewerkschaften in Aktiengesellschaften

unmöglich zu machen suchte. Der bekannte scharfsinnige konser-

vativ-klerikale Jurist Rintelen stellte offenbar nach der Praxis des

Oberlandesgerichts Hamm fest, daß durch die Umwandlung von

Kuxen in Aktien der Pfandgläubiger ein Wertobjekt verliere, das,

solange die Grube nicht angelassen und die Gewerkschaft aufgelöst

sei, von irgend einem Besitzer vermöge der ZubuBe erhalten werden

müsse. So verlangte er zu einer solchen Umwandlung die Zu-

stimmung nicht nur samtlicher Gewerken, da för diesen Fall die

Dreiviertelmajoritat nicht gilt, sondern auch samtlicher Real-

gläubiger.

Dennoch drang trotz aller Erschwerungen die Aktiengesell-

schaft im Bergbau vor, so dafi schon im Jahre 1885 in Pteufien

177 im Bergbau, Hütten- und Salinenwesen tätige Aktiengesell-

schaften mit einem Kapital von 727 Millionen Mark vorhanden

waren. Die Gewerkschaft hält sich im Erzbergbau und dort wo sie

nur eine Deckadresse för Famüienbesttz bt Man billigt ihr allgemein

die subsidiäre Geltung zu, wo bei Zusammentreten einer Gesell-

schaft nichts anderes ausgemacht ist, was ein zweifelhaftes Kom-
pliment ist. Ihre wirtschaftliche Bedeutung im Kohlenbergbau aber

ist g^ering geworden: Sie war für den modernen Großbetrieb nicht

brauchbar.

Demgemäß haben sich auch die Ansichten über Vorteile und

Nachteile der Aktiengesellschaft stark modifiziert. Man führt jetzt

vielfach dieselben Gründe für sie ins Feld, die früher nur für die

(iewcrkschafi gelten sollten.'^ Hin kompetenter Beurteiler^) setzt

auseinander: Die besondere Art des Risiko, die bei klcinLii rntcr-

nehmun;^en die Gewerkschaft erwünscht m.u ht, träte l)ci <.;roßen

völli<^^ zurück; wenn einer von 20 Schächten derselben Gesellschaft

nicht fördern kann, so ist es etwas ganz anderes, als wenn sie nur

einen besitzt. Daher sei auch ein gelockertes X'crhältnis des ein-

zelnen Teilhabers zum Betriebe hier wohl zu ertragen. Da solche

große Unternehmungen in einem beschränkten Kreide gar nicht

So Tübben, Ztschr. f. H.K. XI. S. ISOf.

•) Westhoff, Zuchr. XU S. 60 f.

3i*
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zustnnde kommen können, so muß der Kapitalmarkt, Börse und

I-Sankrn, eintreten. Wolil liört man oft ein Bedauern, daß das un-

persönliche Kapital einen so j^roßen Kinfluß auf den Bergbau ge-

wonnen hat, daß liarpener, Gelsenkircheiicr und Hibernia nicht nur

Licblingsanlac^en, sondern auch bevorzugte Spekulationspapiere ge-

worden sind; die Notwendigkeit aber dieser Art der Ka})ital-

bcschaffung und dieser Art der Verwaltung — denn ein Ges^-imt-

Wille läßt sich nirgends besser als in der Aktiengesellschaft reali-

sieren — steht vor Augen. Vergessen wir auch nicht, daß die

Aktiengesellschaft auch einige Heilmittel gegen die Kapitalkumu-

lation in wenigen Händen in sich trägt. Tatsächlich eignen sich

Kuxe großer Gewerkschaften wegen ihres hohen Betrages zu einer

solchen viel besser.

Jedenfalls aber, worauf es uns hier allein ankommt, hat die

Entwicklung der Gesellschaftsformen die Ansichten und Absichten

des Berggesetzes völlig desavouiert

Als im Jahre 1865 das Berggesetz im Abgeordnetenhause an-

genommen wurde, sprach der Referent zugleich die Anerkennung

auS| daß das Gesetz den Forderungen der Gegenwart völlig ent-

spreche und die Hoffnung, daß weitere Novellen „dem raschen

Fluge der Entwicklung der Industrie folgen würden, wenn nicht der

inländische Bergbau dem ausländischen zum Opfer fallen solle".

Ks ist nicht so gekommen. Das preußische Berggesetz hat sich

zunächst durch etliche Jahrzehnte als eine so solide Arbeit er-

wiesen, daß es einen besseren Boden, als ihn fremde Gesetze geben

konnten, für unseren Bergbau schuf. Es wäre auch um der stetigen

Entwicklung dieser Industrie willen ein häufiges Andern nicht

wünschenswert gewesen. Erst allmählich hat sich, nachdem sich so

gut wie alle Verhältnisse gegen 1865 verschoben haben und ein

großer Teil der Voraussetzungen jenes Gesetzes teils hinfällig ge-

worden, teils gar nicht eingetroffen ist, eine gründliche Änderung

als notwendig herausgestellt, ohne das irgend welche Klarheit dar-

über herrschte, wohin sie im einzelnen gehen solle. Die bisherigen

Änderungen sind, abgesehen von denen der letzten Monate, sehr

wenig bedeutend.

Nach einer anderen Richtung als der einer Inhaltsanderung sind

in der langen Zwischenzeit die Wünsche gegangen, sie haben sich

auf die Herstellung der formalen Einheit, auf die Schöpfung eines

einheitlichen deutschen Bergrechts bezogen. Auch ihnen ist kein

Erfolg zuteU geworden. Schon die Ausdehnung des preußischen
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Bergrechts auf die neuerworbenen Provinzen , die im wesentlichen

noch ein Werk Brasserts war, ist keine vollständige Rezeption, sie

mufite sich vor unsanfter Berührung bestehender Rechte scheuen.

So ist es gekommen, dafi in Hannover gerade das wichtigste

Mineral dieser Plrovinz, das Salz, von der Bcrgbaufreiheit ausge-

nommen blieb und nach wie vor Zubehör des Grundeigentums ist.

Das aber verhindert jede einheitliche Gesetzgebung über den Berg-

bau auf Kalisalze, also einen der wichtigsten Zweige unserer Montan-

industrie, von dem man immer rühmt, daß er ein Monopol Deutsch-

lands sei. Es mag das als eine Einschränkung der Macht des Kali«

kartells auch einmal von volkswirtschaftlichem Vorteil gewesen sein,

ein normaler Zustand war es jedenfalls nicht. Nun rühmt man
zwar, besonders wenn man die Hcrslellunfr eines einheitlichen Berg-

gesetzes als leicht erreichbar hinstellt, daß tatsächlich das preußische

seinem Inhalt und seinem (ieltungsbcreich nach beinahe schon ein

solches {gemeines Bergrecht sei und neben ihm nur noch die säch-

sische Gruppe bestehe; aber einstweilen sind diese Unterschiede

sehr tiefffreifcnd — das sächsische Reclil kennt kein Maximallcld

sondern stellt die Feldesgröße in die Wahl des Muters, hat aber

dafür, um seine Ansprüche einzuschränken, den Betriebszwang

und eine Griibcnfeldsteuer beibeiialten — , und es dürfte gegen-

wärtig, wo jedenfalls keine Neigung besteht, vorhandene Rechte des

Staats dem Bergbau gegenüber einzuschränken, ein Ausgleich noch

schwerer als früher möglich sein. Sodann sind auch die kleineren

Staaten, die sich dem preußischen Recht angeschlossen haben, leiclit

geneigt, sobald sich irgend ein Anstand ergab, Kinzelhciten nach

Belieben zu ändern. So hat der Mecklenburger Landtag zwar in

einer einzigen Sitzung das preußische Bergrecht in Bausch und

Bogen rezipiert, aber zugleich die Bestimmung hinzugefugt, daß das

staatliche Salzbergwerk verpflichtet sei. mecklenburgischen Landwirten

das Salz 20 Proz. unter dem laufenden rpeise zu liefern. Man
würde diese agrarische Politik vielleicht mecklenburgisch-naiv neiuien,

erinnerte man sich nicht, daß unser halbstaatliches Kalisyndikat

auf dem Verwaltungswege den östliclien landwirtschaftlichen Ab-

nehmern ganz ähnliche Vorteile bewilligt , und daß unsere

staatlichen Kiscnbahnverwaltungen ebenso verfahren — und dns ist

gewiß keine Xaivetät, Ebenso hat Reuß j. L. auf ein einzelnes

X'orkonminis hin sich sogleich dem Bctriebs/wang zugewendet. Ein

Staat nach dem anderen hat für das Salz die volle Regalität wieder

eingeführt; und schließlich kann man sogar von jeder preußischen
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Berggesetznovellc sagen, daß sie ein Schritt weiter ab vom Ziele

der Rechtseinlieit ist.

Es ist bemerkenswert, wie sich die Vertreter des ßergfrechte zu

diesen Tatsachen gestellt haben. Zunächst hat der Verfasser des

preußischen Bei^gcsetzes selber, Brassert, den Ruf nach einem

ReichsberjTgcsetz von dem Augenblicke an, als ein gemeinsames

bürgerliches Recht gesichert war, erhoben und mit Stetigkeit ver-

treten, hat er (loch noch kurz vor seinem Tode im Jahre 1900 ab

Summe seines Lebenswerkes unter sein Bild gesetzt: „Ceterum censeo,

dem bürgerlichen Gesetzbuch muß im Rahmen des eigentlichen

Bergrechts ein Berggesetz für das deutsche Reich folt^en." Schon

1881 mahnte er, daß dem Monumentalwerkc des bürgerlichen Ge-

setzbuches der Schlußstein fehlen werde, wenn der größte Industrie-

zweig in der ungünstigen Ausnahmestellung verbleibe, daß er in

jedem Staate einem anderen Rechte unterworfen sei Er schöpfte

diese Oberzeugung aus der bisherigen Entwicklung, die schon zur

Einheit dränge und aus den praktischen Erwägungen, daß der Berg-

bau und daß die KapitalbeschafTung itir denselben gleichmaßig über

Deutschland verbreitet seien, was übrigens fiir den Bergbau selber

bei dem enormen Übergewichte Preußens auf diesem Gebiete nicht

richtig ist Er nahm als unzweifelhaft an, daß die Grundsätze, die

er im preußischen Berggesetze durchgeführt hatte, völlige Trennung

der Bergwerksberechtsame vom Grundeigentum, unbeschränkte

Bergbaufreiheit, Verzicht des Staates auf wirtschaftlichen Einßufi»

die unverrückbare Grundlage bleiben müßten, daß auch die Gewerk-

schaft als Normalform der bergbaulichen Unternehmung erhalten

bleiben müsse. Es war ihm klar, daß durch die neue Arbeiter-

versichenmgsgesetzgebung die Wirksamkeit der Knappschaften ein-

geschränkt werde, aber mit einem nicht unberechtigten Ressort-

patriotismus betonte er, daß zwar die übrigen Rechtsverhältnisse

der Bergarbeiter dem Gewerberecht überwiesen werden müßten, fiir

das Knappschaftswesen, das nicht nach Jahrzehnten sondern nach

Jahrhunderten zähle, jedoch eine Ausnahme zu machen sei.

Damals konnte man diesen Standpunkt noch als allgemeinen

ansehen, schon 2 Jahre später, als der erste Entwurf des bürgei^

liehen Gesetzbuches die juristische Debatte auf der ganzen Linie

belebte, hatte A. Arndt den glücklichen Gedanken, probeweise einen

') Zuerst 1881 in seiner Zeitschrift XXII p. 82!. „Ziele der deutschen berg-

gcieugcbung."
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Entwurf eines Rdchsberggesetzes auszuarbeiten und zu begründen.

Er betonte alle Unzuträglichkeiten, die daraus hervorgeben, dafi

schon jetzt durch die Gewerbeordnung, durch die Justizgesetze,

durch die sozialpolitische Gresetzgebung, die alle vom Reiche aus-

gehen, das territoriale Bergrecht durchlöchert ist, alle Mifistande^

die sich ergeben, wenn dasselbe Rechtsgeschäft von demselben

Rechtssubjekt abgeschlossen in Preufien gültig, in Sachsen ungültig

ist ; dieForderung der formalen Einheit war bei ihm dieselbe wie früher,

aber die Stellung zum Inhalt des Rechts war geändert. Das Regal,

dessen historische Bedeutung Arndt wieder sozusagen zu Ehren

gebracht hatte, nahm bei ihm wieder eine bedeutendere Stellung

ein, er nahm ein Reicbsmonopol des Salzbergbaues in Aussicht,

was freilich nur ein frommer Wunsch sein kann, die Gewerkschaft

trat in ihrer bisherigen Bedeutung zurück, obgleich man ihr das

Recht lassen will der allgemeine Lückenbüfier zu sein, wenn keine

andere Form der Unternehmung ausgemacht wird. ') Etwas melan-

cholisch bemerkte Brassert hierzu: Er vermisse die bestimmte Er-

klärung, daß die weitere Entwicklung des deutschen Bergrechts in

freiheitlichem Sinne erfolgen müsse; Aktion und nicht Reaktion

müsse ihr Ziel sein. Aber es war klar, ^slüz abgesehen von dem
Werte der einzelnen Vorschläge Arndts, daß die liberal-individua-

listische Auffassung des Bergrechts, nachdem sie ihre guten Dienste

geleistet, abzubröckeln anfinpf.

In den folgenden Jahren 1807 und 1898 schloß sich nacli so

manchen Wrsammlungen von Ber^deuten und Juristen auch der

deutsche Reichstag den Kundgebungen für ein citiheilliches Berg-

recht an. Der Vorsitzende des westfälischen bergbaulichen Vereins,

Hammacher, ein Mann, dessen Autorität und dessen unermüdliclie

Dienste man immer von allen Seiten gerühmt und uessen Rat und

dessen Abmachungen man selten gefolgt ist, war besonders warm
dafür eingetreten, aber Stumm und Kardorfif waren dagegen — was

weit mehr besagen wollte, und der spiritus rector unserer Reichsgesetz-

gebung, Xieberding, erklärte vom Tische des Bundesrates kühl : „Ein

grotjcr Teil des Bergrechts ist fiskalischer, öffentlich-rechtlicher und

polizeihcher Xatur — lauter (iebiele, die nach der Verlassung außer-

halb der Zuständigkeit des Reichs liegen — also ist es bedenklich,

') Besonders in der interessanten Abhandlung von Westhoff; Ein deutsches

Reichsbcrpgesclz, Zeitschrift für Bergrecht XLI p. 36 f., die schüfer als jede andere

die Unzuläoglicbkeitea und Lücken im geltenden Bergrecht aufweist.
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Resolutionen zu fassen, ohne den Boden dafür zu schaffen." Der

alte Brassert» der noch immer glaubte und hoffte, dafi der Gredanke^

der sein Leben ausgefüllt hatte, Fortschritte mache, schlug jetzt

vor, die Materien des Reichsberggesetzes auf das nötigste zu be-

schränken, mit der ganzen Bergpolizei auch ein weitgehendes Ver*

ordnungsrecht den Einzektaaten zu überlassen, namentlich aber die

Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Bergarbeiter ganz auszu-

scheiden und der Gewerbegesetzgebung vorzubehalten. Die Be-

fürchtung, dafi die Arbeiterfrage mit ihrer Agitation in das Berg-

gesetz hineingetragen werde, verliere hierdurch — so meinte er —
den Boden. Er wollte sich nicht sagen, dafi diese Verschiebung

eben doch auch für die Bergarbeiterfrage den Reichstag kompetent

mache, und dafi gerade das und nur das es sd, was die Stumm
und Kardorff verhindern wollten. Also nicht nur die liberale Auf-

fassung, sondern auch der Einheitsgedanke selber war im Rück-

gang begriffen.

Der gegebene Zeitpunkt für ein Reichsberggesetz, die Ein-

führung des bürgerlichen Gesetzbuches, ist absichtlich versäumt

worden, der bisherige Zustand ist im Gegenteil damals sanktioniert

worden, indem das Bergrecht, als ob es sich dabei etwa um lokale

bäuerliche Erbgewohnheiten u. dgl. handle, unter die der Landes-

gesetzgebung vorbehaltenen Gebiete gesetzt worden ist Wer noch

irgend zweifeln konnte, dafi jetzt die partikularistischen Tendenzen

überwiegen, den müssen die parlamentarischen Vorgänge der letzten

Monate eines Besseren belehren. Die Landesgesetzgebung ist eifer-

süchtig geworden aufe Reich; der Grofistaat Preufien, der sieben

Achtel des deutschen Bergbaues umfafit, würde es ungern sehen,

wenn ihm die anderen Deutschen mit hineinreden wollen, wenn die

Württemberger und Bayern, die vielleicht nur aus Zolas Grerminal

wissen, wie es in einer Kohlengrube aussieht, diese Verhältnisse mit

ordnen wollen. Außerdem tun, wie die Dinge nun einmal in Deutsch-

land liegen, die Staatsmänner nur klug daran, Partei gegen Partei,

Parlament gegen Parlament auszuspielen. Es ist nicht besonders

erfreulich, aber, wie das Schicksal der Bergarbeiternovelle gezeigt

hat, ganz praktisch, den Landtag, um ihn widerwillig zu einem Ent-

schluß zu drängen, die Zuclurute des Reichstags ahnen zu lassen.

Freilich ist es ein Widersinn, daß die Arbeiterverhältnisse des Berg-

baues, oder v^on diesen wiederum nur ein Teil, einer anderen In-

stanz unterstellt ist als die übrigen Arbeiterverhältnissc des Rciclis

— und zwar der Instanz eines Parlaments, in dem Arbeiterverireter
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nicht sitzen. Aber gerade das stellt sich ja für die herrschenden

Parteien als der erwünschte Zustand heraus.

Ebenso ist auch in materieller Beziehung der Zeitpunkt fiir ein

allgemeines deutsches Berggesetz zwar nicht verpaßt, aber wieit

hinausgeschoben. Wäre es vor 20 Jahren auf Grund des preußischen

Berggesetzes gegeben worden, so würde es jetzt zwar in vielen

Punkten überholt sein, aber die Reform würde auf einer festen

Grundlage einsetzen können. Kin antiquiertes Gesetz aber kann

man nicht zu einer neuen Grundlage machen. Wir stehen jetzt

den Leitsätzen dieses Gesetzes höchst skejjtisch gegenüber; der

wichtigste unter ihnen, die L'nantastbarkeit der Bergbaufreilieit, ist

schon durch die Mutung.ssj)crrc beseitigt, und kein Mensch glaubt,

daß eine Rückkehr zu ihm im alten Tinfang möglich sei.

P-benso kann in Zukunft nur noch die Aktiengesellschaft und

nicht die Gewerkschaft im Kohlenbergbau als Normalform gelten,

ein zukünftiges Bergrecht muß überhaupt mit der Tatsache der

Riesenbetriebe, ja des Monopoles rechnen. Für deren Behandlung

aber ist auch nicht der leiseste Ansatz im geltenden Bergrecht zu

finden, so daß dann freilich jeder Versuch der Regierung in diese

Dinge mit überhasteten Notgesetzen einzuseifen, von den Betroffenen

als eine Art von Vergewahigung angesehen wird. Vor allem aber

ist der ganze bisher geltende Begriff vom Umfang der Hoheits-

rechte des Staates und vom Wesen der Bergbauberechtigung tief

erschüttert, während doch zugleich der wissenschaftliche Neubau

hier noch weit zurück ist und ein jeder bisher mehr Fragen auf-

werfen als Lösungen geben kann.

Bei dieser Sachlage ist in absehbarer 2^it ein deutsches Berg-

gesetz kaum zu erhoffen. Auch sind die beweglichen Rufe nach

einem solchen, die in kurzen Zwischenräumen in der Zeitschrift

für Bergrecht sich folgten, verstummt, seitdem auch dieses maß-

gebende Organ nach Brasserts Tode dem Schicksal der Verstaatlichung

verfallen ist, obwohl in dem anderen maßgebenden, aber wesentlich

technischen Blatt, der Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinen-

wesen, von jeher ein staatliches Organ vorhanden war.^) Wir

*) Diese Umwandlung ist doch recht zu bedavem. Es sei nur daran erinnert,

was Brassert Im Nekrolog auf Achenbach mitteilt, dafi dieser, sobald er Minister

wurde, aus der Redaktion der von ihm mitbegrfindeten Zeilschrift ausschied, damit

selbst der Schein mangelnder Unabhängigkeit vermieden werde. Gerade in Zukunft

mflflte diese Zeilschrift ein Sprechsaal der verschiedensten Richtungen, auch derer,
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werden also wahrscheinlich wie nach 1850 zunächst wieder eine

Fpochc der Novellengesets^ebung durchmachen, die allmählich den
Boden für eine zusammenfassende deutsche Gesetzgebuni:^ ebnet.

Einstweilen wird jeder, der einen entschiedenen Fortschritt zur

Kinheit will , auf den einen sozialpolitisch wichtigsten Punkt die

Kräfte konzentrieren müssen, die Kompetenz des Reichstages in

der Bergarbeitergesetzgebung zu vermehren und über jeden Zweifel

festzustellen. Sollte hier Versäumtes sich auch nicht wieder gut

machen lassen, so läfit sich doch wenigstens weiteren Versäumnissen

noch rechtzeitig vorbeugen.

4ie der Regierung unbequem sind, werden. Das hl aber bei einem vom Miaiste-

rium herausgegebenen Organ selbstverständlich nicht möglich.
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Die Rechtslage der Gewerkvereine in den
Vereinigten Staaten.

Von

J. H. RALSTON,
RecbUoAwalt in Washington.*)

Geschichte. Seit der Regierung Kdiiard I. von Knt^land bis

zur amcrikaniscluMi Revolution wurde der Zusammenschluß von

Arbeitern zum Zweck der Regelung ihres Arbeitsverhältnisses nach

dem common law als dem öffentlichen Wohl zuwider und als

„Verschwörung" zur Kinschränkung von Handel und Gewerbe be-

trachtet. Wer daran teilnahm, wurde strafrechtlich verfolgt. Während

es für den einzelnen Arbeiter nicht ungesetzlich war, die Aus-

führung einer Arbeit fsir irL^end einen gegebenen Lohn oder zu irgend

einer Zeit zu verweigern, machten dagegen sich zwei oder mehrere

eines Vergehens schuldig, wenn sie sich verabredeten, nur zu be-

stimmten Bedingungen — sei es im Bezug auf Lohn oder Stunden-

zahl — zu arbeiten. Ks war dabei von keiner Bedeutung, ob sie

gemeinsam die Arbeit niedergelegt, andere an der Arbeit gehindert,

oder versucht hatten, ihren Arbeitgeber bei seinem Gewerbebetrieb

an gewisse Regeln zu binden, sei es bei der Anstellung neuer

Arbeiter und (iehilfen oder bei der Anwendung von Maschinen

oder neuen Arbeitsprozessen; auch war es unwesentlich, ob sie.

'l Mr. Ralston ist der Anwalt der von Mr. S. Gompers in Washingtor. f:r!cit<t<*n

National Kcdoraticm ul Labour, über deren allgemeinen Charakter 1
• Ausführunpen

Ton Prof. .S</nibart (in diesem und den vorherjjelienden Heften des .\rthiv- /v. ver-

gleichen sind. - Wir haben uns erlaubt, lür deutsche, mit den all^^enieincn Grund-

laf^cn des en;,'Hschen Kechts niciit bekannte I.eser an geeigneten Stellen einige

redaktionelle Krlaulerungcn beizutügcn. Anm. d. Kcdakl.
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um ihren Wünschen Gehör zu verschaffen, sich mit Ratschlagen

und Bitten begnügten oder zu Vorwürfen und Drohungen oder gar

Tätlichkeiten übeigingen. In jedem dieser Fälle galt der Zusammen-
schluß der Arbeiter an und lur sich als eine strafbare Verschwörung,')

deren Teilnehmer verfolgt und vor Gericht gestellt werden konnten.

Dieses waren die gesetzlichen Bestimmungen auch in den Ver-

einigten Staaten zur Zeit der amerikanischen Revolution. Doch
werden nur wenig Fälle berichtet, in denen diese Bestimmung des

common law in den amerikanischen Kolonien angewandt wurde

und seit der Revolution ist das Recht der Angehörigen eines Gre-

werbes, sich zum gegenseitigen Vorteil und Schutz zusammen-

zuschließen, selten in Frage gestellt worden. In einigen weit zurück-

liegenden Fällen entschieden einige niedere Gerichtshofe in New-
York und Pennsylvanien, daß Vereinigungen von Arbeitern zu dem
Zweck, den Lohn auf eine gewisse Höhe zu treiben, ungesetzlich

seien, doch wurde 1821 in Pennsylvanien, 1842 in Massachusetts

und endgültig 1867 gelegentlich einer Gerichtsverhandlung in New-
York, welche allei. früheren Entscheidungen einer Revision unter-

zog, ausgesprochen, daß solche Verdnigungen eriaubt seien.

Gegenwärtige Lage. Heutzutage erkennen die Gerichts-

höfe in den ganzen Vereinigten Staaten das allgemeine Recht der

Arbeiter sich zu organisieren an. Es gilt als ein Satz des eng-

lischen Gewohnheitsrechts (common law), daß Vereinigungen von

Lohnarbeitern zum Zweck der Lohnerhöhung oder zu irgend einem

anderen gesetzlich erlaubten Zweck, vollständig mit dem Gesetz

im Einklan<^^ stehen, es kommt nur auf die Zulassi^^keit der an-

gewandten Mittel an. Ms ist ausdrücklich von (lerichten aus-

gesj)roclien worden, ,,daü durch das X'orhandcnscin des Lohnarbeits-

verhältnisses Handlungen einer Vereinigung von Loluiarbciiern

gerechtfertigt werden, welche eine natürliche Begleiterscheinung

oder Folge dieses V^erhältnisses sind, sei es daß diese Har.dhniL^en

mit der ausgesprochenen Absicht zu schaden ausgcfülirt werden

oder nicht." Nur gewalttätige („violence"), bedrohliche (..inlimidation")

oder betrügerische („fraud") Handlungen sind von den Mitteln,

mit denen die Organisationen ihre Zwecke erreichen können, aus-

geschlossen.

Gesetzliche Regelung in den Hinzelstaaten. Neben

'1 Wir gebrauchen in der Übersetzung für ..conspiracy" *!rr Fini.ichhcit halber

den Ausdruck Verscbwürung, obgleich er akbt ganz sinDgemää ist. Anm. d. Redakt.
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diesen allgemein akzeptierton Grundsätzen des common law haben

eine Reihe von Staaten Gesetze erlassen, welche den Arbeitern das

Vereinigungs und \'ersammlungsrecht ausdrücklich gewähren und

das common law oder etwaige einzelstaatliche Verschwörungsakte

insofern abändern, als Arbeiterorganisationen nicht darunter fallen,

oder ihnen die Erwerbung der Rechtsfähigkeit ermöglicht wird.

Viele andere Gesetze sind in den verschiedenen Staaten erlassen

worden, welche die den Mitgliedern von Arbeiterorganisationen er«

laubten Handlungen beschränken, die Angehörigen solcher Vereine

beschützen, ihnen gewisse Privilegien gewähren usw.; wir werden

später darauf zurückkommen.

Die Arbeiterverbände als juristische Persönlich-
keiten. Die Bundesregierung und die Staaten Jowa, Louisiana,

Maryland, Massachusetts, Michigan, Nebraska, Ohio, Texas und

Wyoming haben besondere gesetzliche Vorschriften über die Rechts-

lahigkeit der Gewerkschaften und anderer Arbeiterverbande. Zum
Teil befassen sich die fraglichen Gesetze speziell mit den Arbeiter-

verbanden, in anderen Staaten dagegen werden die Arbeiterverbände

einfach mit auf die Liste der rdigiösen, wissenschaftlichen usw.

Vereine, gesetzt, für welche die betr. gesetzlichen Vorschriften und

die Möglichkeit, juristische Personen zu werden, vorgesehen sind.

In Wyoming und Nebraska bezieht sich das Gesetz nur auf die

Knights of Labour, die früher zahlreiche Mitglieder hatten, aber

heute soztisagen aufgehört haben zu existieren, so dafi das Gesetz,

welches diese Organisation in jenen Staaten betrifft, bedeutungslos

geworden ist In den anderen Staaten, wo das Gesetz alle Arbeiter-

vereine umfaßt, ist von dem gewährten Vorrecht wenig Gebrauch

gemacht worden; die Arbeiterorganisationen ziehen in der
Regel vor, die Rechtsfähigkeit nicht zu erwerben.

Um einen Begriff von dieser Gesetzgebung der Einzelstaaten

zu geben, lassen wir hier das Gresetz von Massachusetts, welches

sich auf alle Arbeiterorganisationen bezieht, folgen:

Abgeändertes Gesetz vom Jahre 1902.^)

Section 13. Corporationt maj b« fonned in tbe manner provided in tbis

cbapter for tbe pmpoae of improving the oondition of any enployee« in any one

or more tradcs or cmplojments, eitber rektive to tbeir employment or to tbe pro-

*) Da der wesentliche Inhalt der angclührtcn Siitze vum N'crfasscr im Texte

nnsfabrlicb dargcle^ wird und es von Interesse sein dürfte, die Orginalfassung

kennen m lernen, geben wir die GesettesanszQce imftbenetit wieder. Anm. d. Redakt.
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motion ofcducation, temperance, morality or social intercourse among thcm, crfot

the purpose of paying benefits to sick or unemplc^ed memben, or to pcnoos de*

pendent upon deceased memben or otherwise.

Section 14. Tbe commissioner of corporations shall not indorse bis appro*

vnl upon the certificate of orgaiUaatioa of any such corporation , unlcss he is

siitisficd that thr purpose of thc association is lawful, tliat its by-law?; contain no

]>rovisiun rontrary tu law and that they conform to tbe rcquirements of the foUo-

wing two srciiuiis.

Section 15. Thc by-laws shall contain clcar and distinct provisions relative

to thc election, admission and expulsion of mcmbers; the titlcs, dutics, ].nwcrs and

tonure of tlic olficcrs of tlie corj)oration and thcir tdeclion and rcmoval; the number

of membcrs rcquircd for a quorvim ; thc call for s[)Pcial nieetings; thc ado[>tion,

amcndment and repcal of by-Iaws; tbe purpose^ to whicb tbe funds of tbe cor-

poration may be applied moA for wbidi acicnments may be laid upon the meoi*

ben ; the coadiüons upon whicb a member or persona dependent vpon a deceased

member shall be entitled to benefitSi if any are to be given by the eorpoiatioa;

the imposition of fines and forfeitures, if any; tbe deposit, Investment and cnstody

of the fnnds of the corporation ; the periodical audit of the accounts of the trca*

sarer; and the method of voting on shares of stoek, if any are issued by the cor-

poration. A by-law shall not be rcpcaled or amended , or an additioaal by^V
adopted, unlcss nutice of such proposed action shall havc been given at a previous

meeting; and such repcal, amendment or adoption shall not takc cffect until it has

been approvcd by tbc commissioner of corporations as conformablc to tbe reqoire»

mcDts of law.

Section 16. Xo member of such corporation shall bc expelled by Totc of

Icss thari a majority of all thc moiubers thcreof, nor by votc uf less than three-

<iuarlcrs of the mcmbers prcscnt and votinj^ upon such exfiulsion. Evcrv nirnii>er

of such corporation and cvcry pcrson wlio has an interest in its funds shail be

entitled to cxaminc its books and records.

Rechtsfahi^'keit der „national tradeunion s." Das wichtigste

Spezialgesetz in bezug auf die Rechtsfähigkeit der Vereine ist das

am 29^ Juni 1886 von der Bundesregierung erlassene, welches die

Erwerbung der Rechtsfähigkeit durch die national trade-unions, und

zwar wie folgt ordnet:

Section i. The terin „national trade nnion,** In the meaning of this ad,

shall signify any assodation of working people baving two or more branches in

the States or Territories of the United States for tbe pnrpose of aiding its memben

to become more skillfiil and efficient workerSt the promotion of their gcneral ia*

telligence» the elevation of tbcir character, the rcgulation of thcir wa^es and their

bours and conditions of labor, the protection of their individual ri(;hts in the prtv

secution of their Iradr or tradcs, thc raising of funds for the bcneöl of sick, disablcd,

or nneroploycd mcmbers, or thc families of dcccascd mcmbers, or for such otber
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object or objects for which working people may lawfuUy combine, baving in riew

their routual protection or bcncfit,

Sektion 2. National trade uniona shall, upon filing thrir articles of in>

Corporation in thc officc of the rrrordcr of thc District of Columbia, become a

Corporation undi r thc technica! name by which said national trade Union dcsircs

bc known lo the trade; and sh.ill have Uil- ri^^lit to suo and hc sucd, to implcad

and be itnpKaded, to jjrant and rfccivc, in its corpurate or tf'cliniral nanir, projiorty,

real, personal, and mixcti, and to usc said {»roporty, and tlic procccds aud inoiue

thereof, for the objects of said corporation as in its Charter defmed: Providtd^

That each union may hold only 10 mnch real estate as may be required for the

imnediate purposes of its incorporation.

Section 3. An inco.purated national trade union shall have power to nake

and establish such Constitution, niles, and by-laws as it may deem proper to carry

oot its lawful objects, and the same to alter, amend, add to, or repeal at plcasure.

Section 4. An ineorpoiated national trade union shall have power to define

the duties and powers of all its officers, and prescribe their mode of election

and tcrtn of office, to establish branches and subunions in any Territory of the

United States.

Section 5. The headquarters of an ineorporated national trade union shall

be located in the District of Columbia.

Trotzdem dieses Gesetz also Arbeitern erlaubt fiir die darin

vorgesehenen Zwecke nationale (d. h. über mehrere Bundesstaaten

verbreitete) Vereine mit juristischer Persönlichkeit zu bilden, hat

ein Bundesgerichtshof ausgesprochen, daß nichts in diesem Gesetz

der Idee Vorschub leiste, als ob dadurch das common law ab-

g^eändert und es nun interstaatlichen Verein ic^ungen und „Ver-

schwörungen" von Arbeitnehmern erlaubt sei, gemeinsam ihrem

Arbeitgeber zu kündigen mit der Absicht, das ihren Händen an-

vertraute Higentum zu schädigen, oder den Betrieb einer Kiscnbahn

zu stören, um eine Forderung bei dem Unternehmer durchzusetzen.

Eine spätere KongreÜakte ivom l. Juni 189S) schreibt vor, daLJ

bei jeder Verleihung der Rcchtsfähij^^kcit auf (Iruiul des oben an-

geführten licsctzes in den Statuten und im RcL^lement vorgesehen

werden mut^, daß die Mitgliedschaft für denjenigen erlischt, der

wälircnd Streiks, Aussperrungen oder Boykotts „gegen Personen oder

Kigentum gewalttätig vorgeht oder dazu aufreizt oder andere durch

( rcwalt, Drohungen oder Hinschüchterung von der Arbeit abzuhalten

sucht". — Es ist weiter vorgesehen, daß Mitghetler eines solclien

Vereins nicht persönlich für die Handlungen, Schulden oder Verj)flich-

tungen desselben haftbar sein sollen, ebenso soll der Verein nicht

für ungesetzliche Handlungen seiner Mitglieder oder anderer haften.
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Vereinsrecht. Das Recht der Arbeiter sich zu vereinigen

und zu versammeln, sei es als Korporation oder auf andere Weise,

wird, wie oben erwähnt, von den I andesgesetzen so j^eregelt, daß
sie einfach den Arbeitern dieses Recht zusprechen oder daß sie das
common law oder die Verschwörungsakte modifizieren, indem sae

erklären, daß Arbeitervereinigungen nicht unter sie feilen.

Erlaubte Handlungen. Diese Gesetze sprechen zum Teil

kurz aus, daß Personen, welche in irgend einem Gewerbe oder
Handwerk beschäftigt sind, das Recht der friedfertigen Versamm-
lung und Vereinigung zusteht, um durch gesetzlich erlaubte Mittel

eine Iülu)liung des Lohnes oder Besserung ihrer I^ge zu erreichen;

die Handlungen, welche solchen Vereinigungen erlaubt sind, werden
aber nicht genauer aufgezählt und spezifiziert Colorado, Minne-

sota, New York, Nord'Dakota und Porto-Rico haben solche Statuten

erlassen. Andere Staaten spezifizieren die erlaubten Handlungen
näher. So erklart das pennsylvanische Gresetz es für zulassig, daß
Angestellte, einzeln oder gemeinsam oder als Angehörige einer

Organisation sich weigern, für eine Person oder Korporation zu
arbeiten, wenn ihrer Meinung nach der Lohn ungenügend oder die

Behandlung beleidigend oder ungerecht ist, oder wenn die Fort-

setzung der Arbeit der Verfassung und den Vorschriften oder den
Beschlüssen einer Organisation, der sie angehören, zuwider liefe.

Auch dürfen sie Mittel und Wege suchen, um diesen Vorschriften

usw. die nötige Wirksamkeit zu verleihen. £s ist durch Gerichts-

entscheid ausgesprochen worden, daß nach diesem Gesetz ein Ge-
werkverein seine Arbeiter veranlassen kann, die Arbeit niederzu-

legen, ohne gegen die Verschwörungsakte zu verstoßen, es sei

denn, daß Gewalt oder Drohungen gegen die Arbeitswilligen ge-

braucht werden. Ein Gesetz in Texas erlaubt ausdrücklich Ange-
hörigen von Arbeiterorganisationen durch friedliche und gesetzlidie

Mittel Personen zu veranlassen, oder den Versuch dazu zu machen,

irgend eine Stellung anzunehmen oder niederzulegen. Ein kali-

fornisches Gesetz erklart, daß keine Verabredung, Vereinigung usw.

zwischen zwei oder mehreren Personen, welche Handlungen zur

Herbeiftihrung oder Förderung von Arbeitskampfen bezwecken,

strafbar sein sollen, es sei denn, daß diese Handlungen an und lur

sich Verbrechen oder Vergehen sind; solche Vereinbarungen usw.

sollen nicht als den Interessen von Handel und Gewerbe zuwider-

laufend (restraint of trade and commerce) angesehen werden. In

dem Bergwerksgesetz von West-Virginien besagt ein Abschnitt,
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daß Personen sich zu gesetzlich erlaubten Zwecken /.usammen-

schlirÜcn, und durch Überredung oder erlaubte Heeinflussunj^^ andere

veranlassen dürfen, bei einein Berg^erksbetrieb über oder unter Tag

die Arbeit auf/.Uj^^cben.

In Xew-Jcrsey bestimmt ein Gesetz, daß der Zusammenschluti

zum Zweck der friedlichen Überredung, Veranlassung oder Ermuti-

gung von Personen zum Plintritt in Verbände, um die Arbeit zu

verlassen oder aufzunehmen, nicht ungesetzlich sein soll. Ks ist

aber dort durch Urteil erkannt worden, daß durch dieses Gesetz

Einzelpersonen nicht das Recht entzogen wird, auf Schadensersatz

zu klagen, wenn sie durch die Versuche der Arbeiterorganisationen,

andere zur Niederlegung der Arbeit oder zur Arbeit bei bestimmten

Personen zu veranlassen, geschädigt worden sind.

Einschränkungen. In einigen der oben erwähnten Ge>

setze wird vorgesehen, daß die gewährten Privilegien nicht etwa

so ausgelegt werden sollen, als ob sie erlaubten. Rechte anderer

zu verletzen oder gegen die Gesetze über strafbare Zusammen-

rottungen, Aufläufe, Verschwörungen usw. zu verstoßen.

Verletzung der F'rcihcit des Arbeitsvertrages.
Nach dem common law dürfen Arbeiter sich zu gesetzlich erlaubten

Zwecken friedlich versammeln und vereinigen; es ist aber ein Ver-

stoß gegen das Privatrecht, die Freiheit des Arbeitsvertrages da-

durch zu beeinträchtigen, daß man versucht, durch Gewalt, Ein-

schüchterungen oder Drohungen eine Kontrolle über den Arbeits*

vertrag auszuüben, eine Person am Arbeiten oder einen Unternehmer

am Arbeitgeben zu verhindern oder eine der Vertragsparteien bei

der Erfüllung des Vertrages zu stören. Wo keine besonderen ge-

setzlichen Vorschriften bestehen, fallen dagegen solche Handlungen

nicht unter das Strafrecht, es sei denn, daß sie in einer Störung

des ofTentlichen Friedens, grobem Unfug, Tätlichkeiten, oder straf-

baren Eigentumsverletzungen beständen. Es sind jedoch Fälle vor-

gekommen, in denen Gerichtshöfe gegenüber der Gefahr von Ein-

griffen in die Freiheit des Arbeitsvertrages „einstweilige Verfügungen"

(injunctions) erlassen haben, durch welche Mitglieder von Arbeiter-

organisationen oder andere verhindert werden sollten, solche Hand-

lungen zu begehen. Wir kommen später auf sie zurück.')

') Zum Verständnis sei fUr deutsche Leser bemerkt: Die „injunctions** ent>

•tammen im wetentliebeD dem kanooiicben Betilsprwefl und enUnlten also ihrem

Grandgedaiiken aaeh eine vorläufige Regulierung dnei itrittigeii Betüsttuades

Im latereite der Verhinderung von Gewalttiltigkdt, TorbehaltUch der endgOltigen

Afdhhr für SuülwitMiucIttft o. Sodalpolitik. lU. (A. f. sos. G. a. Sl. XXL) 9.
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Streiks. Nach dem common law ist ein Streik vollig^ zu-

lässig, wenn er ein freiwilliges Zusammenwirken von i'ersonen zur

Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse oder zu anderen gesetzlichen

Zwecken mit erlaubten Mitteln ist. Der Streik ist ungesetzlich,

wenn er verbotene Zwecke hat oder andere schädigt. In Amerika

haben Unternehmer und Angestellte dasselbe Recht der Vereinigung

zur Förderung ihrer Interessen, und wenn kein fortlaufender Arbeits-

vertrag existiert und keine aus der Art der übernommenen Arbeit

sich ergebende Pflicht verletzt wird, können die Arbeiter ebensogut

die Arbeit gemeinsam niederlegen wie der Unternehmer sie ent-

hissen kann. Sie können, wenn sie mit dem Unternehmer sich über

ihre .Arbeitsbedingungen nicht einigen können, die Arbeit auch

dann gemeinsam niederlegen, wenn der Arbeitgeber dadurch großen

Schaden und Unannehmlichkeiten erleidet, es sei denn, daß die

Arbeitsniederlegung so gcscliicht, daß eine leichtfertige und bös-

willige Schädigung des Eigentums oder Bedrohung des Lebens des

Unternehmers die Folge ist; dann wird der Streik zur unerlaubten

Verschwörung.

Streiks bei Eisenbahnbetrieben. Da Verkehrsstörungen

auf den Bahnen und das Verlassen der Lokomotiven seitens der

Führer und Heizer bei Streiks für das Publikum Unannehmlich-

keiten und Gefahren mit sich bringen, erklären neun Staaten solche

Handlungen der Eisenbahnangestellten und anderer fiir Vergehen:

das folgende Gesetz von Illinois ist ein gutes Beispiel dieser Art

der Gesetzgebung:

Illinois, Annotated Statutes, Chapter 114.

Section 128. If any locomotive eaginecr in furtberance of any combinatioB

or argreemcDt, shall willfiilly and malidottsly abandom bis locomottre upon any

Regelung im Wege der regulären Besitz- und ev. Kigcntumsklage. Ober die for-

mellen Konsequenzen des Erlasses einer injunction siehe weiter anten. — Wie ia

Fnghind lasl «las pnnzc Polizeirecht aus diesem Ableger fies kanonischen „possesso-

rium >uriini.iriissimum" herausgewachsen und formal darauf auff^cbaut i>t, wird, wie

er uns j^clcj^cnllich miUi-iltc, I'rof. Ilalschrk im 2. Band seines „Knj^lischen Staats-

rechtes" erörtern. In Amerika, wo mehrfach in England lunpsi veraltete kanonische

Formen des Kechtsganges noch heute in Kraft sind, spielt der „richterlicbe

Ordnungsbefehl", wie man ,4Qjunction" etwa flbereetzen k6nnte, gleiehfcllt cum
ganz gewaltige RoUe Und vertieht sum nicht geringen Teil die Stelle der koa»

tinental-eoropSischen Poliieivermrdniuig, nur dafi er eben ad boc im einaelacn Fall,

gemki flberwiegend gewohobeiUrecbtUchea, ein weites Ermenca dca Richtcva

freilassenden Regeln erteilt wird.
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railroati .iny otlicr jioiiu tlum thc regulär schedule destinalion ol such locomo-

tive, be sball be tincd not less tban $ao, nor more tban $lOO, and coufincd in

the couaty jail, not lern than twenty dayt, nor more than ninety days.

Section 119. If any person or persona tball willfuUy and malieiottsly, by

any nct or by means of intimidalion, impede or obstruct, except by due proeest

of InWp tbe regulär Operation and conduct of the business of any railroad Company

or other corporatlMH, firm or indiiddual in this State, or of the regulär running of

any locomotiTe angine, freight or passenger train of any such Company, or the

iabor and business of any such corporation, firm or individual he or they shall,

on conviction thfrcof, l>c punished by a fine of not less than twenty dollars nor

more tban two hundrcd dollars, and confined in the county jaii not less than

twenty days nor more than ninety days.

Section 130. II two or luorc pcrsons sliall willfuUy and nialiciously com-

binc or conspirc togrthcr tn obslruct or impcJe by any act, or by nieans of inti-

midation, the regulär Operation and conducl of thc business of any railroad Com-

pany or any other corporation, firm or individual in this State, or to impede hinder

or obrtract, except by due process of law, the regulär running of any locomotive

engine, freij^t or passenger train on any railroad, or the labor or bushiess of

any auch corporation, firm, or individual, such person shall, on couTiction thereof,

be pnnished by fine not less than twenty doUars ($3o), nor more than two hundred

dollais ($300), and confined in the county jail not less than twenty days, nor more

than ninety days.

Section 131. This act, shall not be constnied to apply to eases of per*

sons Toluntarily quitting the employment of any railroad Company or such other

corporation, firm or individual, whcther by concert of action or otherwise, except

as ia proTided in section one (1) of this act [sec. 128].

Zwang. Eine Vereinigung, die den Zweck hat, mit ihrea

Arbeitsbedingungen zufriedene Arbeiter zum Streik zu veranlassen,

um den Unternehmer zu schadigen, ist als ungesetzlich verurteilt

worden und gibt dem Unternehmer das Recht auf Schadensersatz*

klage. Ebenso sind Vereinigungen, welche Arbeiter zur Mitglied-

schaft bei einer Gewerkschaft zwingen wollten, indem sie dieselben

bei der Arbeit oder bei der Suche nach Arbeit störten, hinderten

oder belastigten, durch Urteil liir unerlaubt erklart worden.

Ungesetzliche Kontrakte. Kontrakte zwischen Unter*

nehmerverbanden und Gewerkschaften, welche besagen, daß alle

Angestellten der ersteren entweder Mitglieder der letzteren sein oder

entlassen werden sollten und neuerdings auch solche Kontrakte,

durch welche Unternehmer sich verpflichten, nur Gewerkvereins-

mitglieder anzustellen, sind von einigen Gerichtshöfen fQr gültig,

von anderen fiir ungültig, da gegen das öffentliche Wohl verstofiend

erklart worden.
3a»
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Einschüchterung. Viele Staaten und Territorien haben

Gesetze erlassen, nach denen es fiir Vereine oder Einzelpersonen

strafbar ist, Unternehmer oder Arbeiter einzusdiüchtem, um jemand

an der Übernahme oder Fortsetzung einer erlaubten Arbeit zu ver-

hindern. Diese Staaten und Territorien sind: Alabama, Colorado,

Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts,

Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New-Hampshire, New«

York, Nord- Dakota, Oklahama, Oregon, Porto Rico, Rhode-Island,

Süd-Dakota, Texas, Vermount, Washington und Wisconsin.

Ein einfaches Ikispiel eines solchen Gesetzes ist dasjenige von

Massachusetts, welches ausspricht, daß: „niemand durch Ein-

schüchterung oder Gewalt einen anderen an der Übernahme oder

Fortsctzun;^ eines Arbeitsverhältnisses bei irf:jcnd einer Person oder

Korjjoration verhindern darf." Es ist durch Urteil erkannt worden,

daß nach diesem Gesetz Einschüchterungen sich nicht auf

Drohungen gegen die persönliche Sicherheit oder das Eigentum

beschränken, scnidern daß es auch eine moralische Einschüchterung

gibt, welche ungesetzlich ist. Ein Gerichtshof in Massachusetts hat

sogar in dem Herumtragen von Fahnen mit Aufschriften, um
Personen von der Übernahme oder Fortsetzung eines Arbeitsver-

hältnisses abzuhalten, eine Überschreitung des Gesetzes gesehen;

in solchen hällen sollten die Kläger nicht auf den ordentlichen

Klageweg beschränkt sein, sondern ihnen das Mittel der „einst-

weiligen Verfügung" (injunction) zustehen.

Ein Gesetz von New-Vork besagt, daß sich einer Übertretung

(misdcmcanor) schuldig macht, wer, in der .Absicht, einen anderen

an einer ihm rechtmäßig zustehenden Handlung zu hindern oder

ihn zu einer ihm von Rechts wegen nicht obliegenden Handlung

zu zwingen, unrechtmäßigerweise (jcwalt braucht, den anderen

oder sein Eigentum verletzt oder bedroht oder ihm seine Werk-

zeuge, Geräte und Kleider wegnimmt oder an deren Gehrauch

hindert oder ihn durch Drohungen oder Gewalt einzuschüchtern

sucht. Die Gerichtshöfe haben erklärt, daß nach diesem (tesetz

Arbeiter andere ansprechen dürfen, um sie zur Arbeitsniederlegung

zu bewegen, daß sie aber verhaftet werden können, wenn sie dabei

zu Drohungen und Gewalt schreiten.

Ein anderes Gesetz des Staates New York erklärt als Ver-

schwörung eine Handlung, durch welche ein anderer an der Aus-

übung eines erlaubten Gewerbes oder Berufes oder sonst irgend

einer erlaubten Handlung verhindert wird, sei es durch Gewalt,
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Drohungen, Einschüchterung oder durch die Wegnahme von IJand-

werkszeug, Geräten oder tiijeiuuiTi, die dem anderen gehören oder

die er gebraucht; auch in diesem letzten Fall ist die Drohung

strafbar. Ein Bundesgerichtshof hat erkannt, daß die Einmischung

Außenstehender in ein Arbeitsverhältnis, dessen Bedingungen die

Angestellten befriedigen, und Versuche, einen solchen l'ntcrnchmer

zu boykottieren, bis er den Wünschen der Außenstehenden ent-

spricht, sowohl nach diesem Gesetz als nach dem common law

strafbar seien; und daß es für Vereinigungen unerlaubt sei, Arbeiter

zum Beitritt zu einem Gewerkverein zu zwingen oder sie daran zu

hindern, Arbeit zu erhalten, weil sie nicht Mitglieder sind oder

sich in die rechtmäßige Geschäftsführung der Unternehmer einzu-

mischen durch Droluuigen mit Schaden oder V^erlust oder durch

Eigentumsverletzungen. In einem anderen Fall lautete das IJ^rteil

dahin, daß, falls sich beabsichtigte Gewalt, Einschüchterung usw.

nicht nachweisen läßt, eine vorläufige Verfügung linjunction) gegen

einen Verein, dessen Mitglieder Angestellte zur Arbeitsniederlegung

verlocken wollten, nicht erlassen werden soll, sondern daß in diesem

Fall auf die ordentliche Schadensersatzklage zu verweisen sei.

Dagegen hat in einem anderen auf ( irund der \'erschwörungs-

akte in New-York vor Gericht gebrachten hall dieses erklärt, daß

eine Vereinigung von Industriellen das Recht habe, alle Angehörigen

einer Organisation auszusperren, wenn den Unternehmern die von

dieser Organisation an einen von ihnen gestellten Forderungen un*

gerecht erscheinen; die Arbeiterverbände haben dasselbe Recht zu

versuchen, alle, welche bisher in geschäftlichen Beziehungen zu den

Unternehmern standen, zum Abbrechen derselben zu veranlassen.

In Vermont sieht das Gesetz eine (Geldstrafe vor für Personen,

welche allein oder gemeinsam durch Drohungen, Einschüchterungen

oder Gewalt andere von der Übernahme oder Fortsetzung einer

Arbeit abschrecken, sie dabei wegtreiben oder verhindern. Nach
einem Urteil w^aren eine Verletzung dieses Gesetzes Drohungen, die

Namen der Arbeiter in der Lumpen(scab)Liste (Liste der als unan-

ständig verschrieenen Unternehmer) eines Gewerkschaftsblattes zu

veröffentlichen; durch diese Drohungen waren die betreifenden

Arbeiter aus dem Ort vertrieben worden.

In Delaware, Kentucky und Mississippi sind Einmischungen in

die \^erhältnisse der Eisenbahnbetriebe strafbar, in West-Virginien

dürfen Bergarbeiter nicht eingeschüchtert werden.

Postenstehen (picketing). Die Praxis des Postenstehens
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hat sowohl die Gerichtshöfe der Einzelstaatcn als der Union viel

beschäftigt „Picketing" nennt man es bekanntlich, wenn Pefsoncn»

— meist Grewerkschaftsmitglieder, — in der Nähe des Betriebes des

UntemehmerSi gegen den sie strdken, aufgestellt sind, um andere

durch Überredung davon abzubringen, bei dem Betreffenden Arbeit

anzunehmen oder sie fortzusetzen, oder um Kunden dazu zu bringen,

ihre Geschäfte mit ihm abzubrechen. Dieser Gebrauch kann als

Verschwörung, Boykott, Einmischung oder Einschüchterung ein Ver-

gehen (trespass) darstellen und zwar im letztgenannten Fall nach

dem common und dem Statute law. Wenn das Streikpostenstefaen

nicht mit Anrufen oder Einschüchterungsversuchen verbunden ist

und nicht auf dem Grund und Boden des Unternehmers geschieht,

sondern nur in ruhigen, nicht aufreizenden Versuchen besteht, die

Arbeiter dazu zu überreden, die Arbeit niederzulegen, haben die

Gerichtshöfe das Postenstehen für zulässig erklärt und sich ge-

weigert, eine injunction zu erlassen.

Nur ein Staat hat bis jetzt das Streikpostenstehen in einem

besonderen Gesetz behandelt und zwar Alabama im Jahr 1903

wie folget:

It shall ho unlawful for any pcrson or pcrsons to go near to or loiter aboul

thf prcmises or place of busincss, of any person, firm or corporation cngagcd in

a lawful busincss, ior tlic purposc of influencing or inducing others not to trade

with, buy from, seil to or bave business dealings witb such person, firm or cor»

ponition, or to pieket the worin or place of btumess of such oüier penon, fira

or corporation for the purpose of interfering nith or injuring any lawfiil bustness

or cnterprise: Prtwdtd^ Thal nothing herein shall prevent any person from soli-

düng trade or bttstness for a competitive business.

Ein weiteres den Arbeiterorganisationen beliebtes Mittel ist der

Boykott Als Boykott ist definiert worden: „eine Verabredung

deren ausgesprochener Zweck es ist, demjenigen, gegen den sie ge-

richtet ist, Schaden zuzufügen ; und zwar werden zu diesem Zweck
andere meistens durch die Drohung, die Mitglieder der Vereinigm^

würden ihnen ihre Kundschaft entziehen und die geschäftlichen

Verbindungen lösen, veranlaßt, gegen den Betreffenden ebenso vor»

zugehen." (Eddy, on Combinations p. 442.) Da nach dieser Definition

der Zweck eines Boykotts zunächst ist, eirien anderen zu schädigen, um
ihn bei der Ausübung der ihm zustehenden Rechte und Freiheiten

zu beeinflussen, f^ilt er, wenn auch sein endgültiger Zweck die Lage

der Arbeiter zu verbessern ein berechtigter sein möge, nach dem

Urleil einiger Gerichtshöfe als verbotene Verschwörung und gibt
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dem Betroffenen ein Recht auf Schadensersatz. Ferner kann ein

Boykott durch einstweilige Verfügung (injunction) verboten werden

und die trotzdem daran teilnehmen, können alsdann summarisch

(s. u.) verfolgt werden. Wir wollen einige Beispiele von Boykotts

geben, die als unerlaubte Verschworungen verurteilt worden sind:

ein Boykott um einen Unternehmer an der Fortfuhrung seines Ge-

schäftes zu verhindern, durch Mitteilungen an seine Kunden und
Lieferanten, dafi man sie (lir die Fortsetzung ihrer geschäftlichen

Verbindungen mit ihm durch Repressalien bestrafen würde; ein

Boykott, um einen Unternehmer zu zwingen, alte Nichtgcwerkver-

einsmitglieder zu entlassen, um Angestellte zu veranlassen, die

Arbeit aufzugeben oder in einem anderen Fall gemeinsam die Arbeit

niederzulegen, um den Forderungen einer Arbeiterorganisation Nach-

druck zu verleihen. Außer dem common law über Verschwörungen

und den einzelstaatlichen Gesetzen über Verschwörungen, Ein-

schüchterung usw., welche auch auf Boykotts Anwcndunt^ finden

können, haben Alabama, Colorado, Illinois, Indiana unti I cxiLs besondere

Gesetze, Boykotts betreffend erlassen. Das Gesetz von Alabama /. B.

verbietet Ankündi<;ungcn oder Androhungen eines Boykotts oder

Streikes oder schwarze Listen zu drucken oder zu verbreiten; die

Namen von richterlichen oder anderen öffentlichen Beamten dürfen

wej^'en irgend einer erlaubten I landlung oder Entscheidung nicht in

schwarzen Listen veiöffentiicht werden.

Rechtsmittel. Gegen die bis jetzt geschilderten Ver«^chen

wird durch Schadensersatzklage
,
Strafverfolgung und einstweilige

Verfügung vorgegangen. Ks kommt häufig vor, daß bei Schadens-

crsatzklagen die angeklagten Gcwerkvereinsmit<:!;lieder nicht im Be-

sitz von pfändbarer Habe sind, eine Verurteilung ergibt deshalb

dem Kläger keinen Ertrag. Ferner steht in fast allen diesen Eällcn,

selbst wenn der Schadensersatz beizutreiben ist, derselbe in keinem

\'erhältnis zu dem erlittenen Schaden, der oft als nicht wieder gut

zu machen angegeben wird. Bei der Strafverfolgung hat die Er-

fahrung gezeigt, daß eine X'erurteilung herbeizuführen äußerst

schwierig ist, da die Gerichtshöfe und \or allem die ( lesclnvoreneii

viel formellere Beweise ^) unerlaubter Zwecke oder ernstlich wider

BekanatUch besteht in der amerikanischen Rechtspflege in weit geringerem

Mafie ab bei uns, der Grundsatz der Freiheit der Beweismittel und der Beweis-

Würdigung des Gerichts. Die Zulässigkcit und Art der zu verwendeten Beweismittel

stellt vielmehr eine ziemlich rerwickelte Kasuistik (law of evidence) dar. (Red.)
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die Gesetze verstoßender Handlungen verlangen, als in diesen Fällen

meistens zu erbringen sind. Außerdem ersetzt die Bestrafung des

Angeklagten, auch wenn sie durchzusetzen ist, den Schaden des

Klägers ja doch nicht

Einstweilige Verfügungen (injunctions). Sehr oft sucht

man sich durch das Rechtsmittel der „injunction" zu helfen. Nach
den für die Billigkeit^richtshofe (Equity courts) bestehende

Prozeßrecht kann jemand, der Benachteiligungen von einer ver-

botenen Verschworung erwartet, eine Klage gegen eine oder mehrere

Personen einreichen und sofort, ohne daß eine Vernehmung oder

Erwiderung des Beklagten nötig wäre, eine vorläufige Verfugung

(preliminary injunction) erwirken; diese gilt nicht nur für die Be-

klagten, sondern ebenso für ihre Hilfskräfte, Bediente und Unter-

gebene sowie fiir alle Personen, welche wissen, daß eine solche

Verfügung erlassen worden ist, so daß, wenn sie genügend ver-

breitet worden ist, jedermann, der die dadurch geschützten Rechte

angreift, zur Verantwortung gezogen werden kann. Eine solche

Verfügung kann dann, nachdem zur Sache verhandelt worden ist»

bestätigt und so zu einer dauernden gemacht werden. Dann macht
sich jeder, der gegen sie verstößt oder zugibt, daß gegen sie ver-

stoßen wird, einer „Mißachtung" des Gerichtshofes (contempt of

court) schuldig; das Verfahren bei einem solchen „Mißachtungs"-

prozeß besteht in der sofortigen summarischen Bestrafun-j^ des

Schuldii^a'n. die ohne weiteres und zwar als Geldstrafe oder, noch

häufiger, Freiheitsstrafe vom Richter verhängt wird. Auf \'er-

handlung vor den (iesclnvorenen hat der Scliuldige alsdann keinen

Anspruch. Die injunction kann vorbeugend erlassen werden, ohne

daß irgend ein tatsächlich rechtswidriger Akt stattgefunden hat.

Dieses \'erfahren mit einstweili^jen Verfügungen ist oft und

scharf angegriffen worden; man macht i^^eltcnd, daß es die An-

geklagten des Rechtes auf das Geschworenenvertahren beraubt,

welches doch durch die Verfassung der Vereinigten Staaten jeder-

mann gewährleistet sei. Indessen steht die Machtvollkommenheit

der ecjuity courts,') wo Kigeiitumsrechtc in Frage kommen und ein

unersetzlicher Verlust droht, außer Frage.

'
i i^bcr die Entwicklung der auf der Amtspewall des englischen Lordkan/lers

tioruhendcn FrpHnzunpcn und I teilweise )
Durchbrechungen des common law** durch

die Praxis der „ecjuity courts" (in höchster Instanz die Chancery' Court ! in Kngland

ist jetzt am bequemsten zu vergl. Ilatschek, Kngl. Staatsrecht IS. 142 f. Der prak-
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Einzelstaatliche Beschränkung der Gewalt der
equity Courts. Um die Gewalt der equity courts einzuschränken

hat man versucht, durch die Gesetzgebung eine Miliachtung des

Gerichtshofes, die nicht in dessen Gegenwart geschieht^ als „in*

direkte*' besonders zu behandeln und för solche Fälle das Ge-

schworenenverfahren vorzuschreiben. Ein solches Gesetz wurde

aber die Richter offensichtlich daran verhindern schnell einzugreifen,

wenn bei Streiks einstweilige Verfügungen erlassen worden sind.

Ein Gesetz auf dieser Grundlage wurde 1897 in Kansas erlassen,

aber 1901 wieder aufgehoben; 1898 wurde ein ähnliches in Virginia

erlassen, aber bald darauf als unkonstitutionell erklärt. Oklahoma

erließ 1895 ein Gesetz, welches bei Prozessen wegen Mißachtung

des Gerichtshofes Änderung der Zuständigkeit und das Geschworenen-

verfahren vorschreibt, doch wurde es ebenfalls für unkonstitutionell

erklärt In Kentucky dürfen Geldstrafen über 30 Dollar nur von

den Geschworenen verhängt werden. Nur in Colorado steht seit

1901 noch ein Gesetz in Kraft, welches bei Mißachtung des Gerichts-

hofes Unterschiede macht und sie, wenn sie nicht in Gegenwart

des Gerichtshofes geschehen sind, vor die Geschworenen verweist

Es wird abzuwarten sein, ob es in Kraft bleibt oder das Schicksal

der anderen teilen wird. Die Verfassung von Virginien von 1902

gibt der Gresetzgebung das Recht, das Verfahren der equity courts

in dieser Hinsicht zu regeln, doch bt von diesem Recht vorerst

kein Gebrauch gemacht worden. —
Schutz der Angehörigen der National Guard. Eine

eigenartige Form der Beschränkung des Wirkungskreises der

Arbeiterorganisationen ist eine Vorschrift eines 1903 im Staate

New-Vork erlassenen Gesetzes, welche den Mitgliedern von Arbeiter-

organisationen oder ihnen gleich zu achtenden Verbänden verbietet,

in ihren Statuten oder anderen Regeln besondere Vorschriften über

tisch wichtigste Unterschied der rach in das amerikanische Recht ttbergegangenen

beiden einander kreuzenden Rechtssysteme ist das FeKIen der jnry (die bei Com-

mon-Law-Prozessen auch in Zivilsachen unentbehrlich ist) bei Klagen aus „Equity".

Der Richter ist in Amerika heute vielfoch ein und denclbe, nur die Terminzettel

i'dockelsl sind für beide Kategorien getrennt. In ziemlich vielen Fällen hingt es

von der Art der Formulierung, welche iler Anwalt der Klage gil't, ;ih, auf welches

..docket" sie kommt und ob sie also als Common-Law- oder als I (juity-KIaj^c be-

handelt wird. Kür Klugen aus verwickelten kaufmännischen Kontokorrenten t. M.

reicht die Intelligenz der jury nicht aus und der Kläger „frisiert" also den Anspruch

als Equity- Klage. — Red. —
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die Angehörigen der National Guard des Staates N'cw-York (Staats-

miliz) wegen ihrer Eigenschaft als solcher, aufzunehmen; es ist für

jcdcrmann ein Vergehen, einer solchen Vorschrift zur Durchfuhrung

zu verhelfen. Da die Angehörigen der Staatsmiliz oft dazu ver»

wendet weiden, von Streikenden bedrohtes Eigentum zu schützen,

sind sie manchmal aus den Gewerkvereinen wegen dieser, dem
Staat erwiesenen militärischen Dienste ausgeschlossen worden und

dieses Gesetz soll sie in ihrer Gewerkvcreinsmitf;hedschaft schützen.

Schutz und Privilegierung der Arbeiterverbände
durch die einzelstaatliche Gesetzgebung. Während so

Gerichtshöfe und Gesetzgebung die Handlungsfreiheit der Arbeiter-

verbände zugunsten der Eigentumsrechte und der Freiheit des

Arbeitsvertrages eingeschränkt haben, macht sich in den Ver-

einigten Staaten die wachsende Tendenz geltend, sie durch Gesetze

in bestimmten Wirkungskreisen zu schützen und ihnen Privilegien,

wie sie keiner anderen Organisation zustehen, zu gewähren:

Gewerkvereinsmarke (Union label). Am häufigsten

bietet die Gesetzgebung den Gewerkvereinen ihren Schutz durch

die Bestimmungen über die union-Iahel oder trade-mark. Nach dem
common law konnte eine von einem Gewerkverein angenommene
Schutzmarke weder durch einstweilige Verfügung noch durch Klage

auf Schadensersatz geschützt werden, da blofie Arbeiter kein Eigen-

tumsrecht an dem Produkt ihrer Arbeit hätten und daher durch

die Nachahmung ihrer Schutzmarke finanziell nicht geschadigt

werden. Um diesen Fällen gerecht zu werden, haben 40 Staaten

und Territorien Gesetze angenommen, nach welchen Gewerkvereine.

Föderationen und andere Arbeiterverbande Schutzmarken' zur Be-

zeichnung der Arbeitsprodukte ihrer Mitglieder annehmen können;

andere Personen dürfen diese Schutzmarken nicht nachahmen.

Diese Staaten und Territorien sind: Alabama, Arizona, Califomien,

Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois,

Indiana, Jowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland,

Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska,

New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon,

Pennsylvanien, Rhode Island, Süd Dakota, Tencessee, Texas, Utah,

Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin und Wyoming.

Diese Gesetze schreiben gewöhnlich vor, daß die Schutzmarke ein-

getragen und ein Abdruck oder Faksimile derselben bei dem be-

treffenden Staatsbeamten niedergelegt werden mufi und daß dem
betreffenden Arbeiterverband ein Eintragungszeugnis ausgestellt

Digitized by Google



Die Rechtslage der Gewerkvereine in den Vereinigten Staaten. 493

werden mufi; alsdann hat er allein das Gebrauchsrecht Die Nach-

ahmung oder andere Arten des unerlaubten Gebrauches der union

label gelten gewöhnlich als eine Übertretung (misdemeanor), die

durch Geld- oder Freiheitsstrafen oder beides bestraft werden kann

;

die Anfertigung oder der Verkauf von Nachahmungen kann gericht-

lich untersagt und dtr klagenden Organisation Ersatz des entstandenen

Schadens zugesprochen werden.

Wenn diese Gesetze der Einzelstaaten auf ihre Verfassungs-

mäßigkeit hin geprüft worden sind,') so sind sie gewöhnlich von

*) Aus dem amerikanuchen Prinzip der frigid Constitution** (wie James Bryce,

der diesen Recbtsgrundsats grundlegend analysiert bat, ihn nennt) ist — im Gegen-

satz SU der legislativen Allmadit des engUsdien Parlaments — der Sats abgeleitet

worden, dafl jedes die TerfassungsrnSfligen Schranken der Legislative oder die in

einer Konstitution niedergelegten Rechtsprinzipien verletsende Gesetz (des Bundes

oder eines Einzclstaates) null und nichtig sei, also von den Richtern nicht an«

gewendet werden dürfe. Daraus folgt — der Rpj^cl nach — die Pflicht aller

(nicht nur, wie bei uns zuweilen j^' ^laubt wird, der höciistcnl Gerichtshöfe, die

X'erfa'^sungHnKiüigkcit jedes Gesclzcs vor der Anwendung zu prüfen. — Ivs mag

hier lür d( ulschc Leser auf einige sozialpolitiscli wichtige Seiten dieses (irundsutzes

hingewiesen wcr»len. — Kin Au(s< licn erregendes neuerliches Urteil des Supremc Court

of thc U. S. in betreff der Gülligki it gewisser Arbeitenchulzgcsetze — über welches

wn* noch berichten zu können hoffen — ist geeignet, die Aufmerksamkeit spesiell

auf die praktische Bedeutung zu lenken, welche die Kataloge der Menschen»
und Bürgerrechte im Eingang der amerikanischen Unions* und ebenso der

Staatenverfassungen noch immer besitsen. (Ober die historische Grundlage s. Jellinek,

Die ErklMmng der Menschen- und Btbrgerrechte.) Der praktisch weitaus wichtigste

der in Betracht kommenden dieser Gmndsitze, derjenige der „Vertragsfreiheit**

streitet hier, in Verbindung mit dem Prinzip bedingungslosen Schutzes des Eigen-

tums, gegen die Fntwic kiutig jener Funktionen der Staatsgewalt, die in der ameri-

kanischen Terminologie ,,police power" genannt werden. Für Umfang und Be-

deutung dieses Hegriftes und seiner bisherigen Entwicklung in den Vereinigten

Staaten ist jetzt auf das umfassende Wtrk von Dr. Freund (Advokat in Chicago),

Thc police power, 1904, zu verweisen, welches im ,..\rchiv" noch besproehen

werden wird. Dankenswertes .Material für die Kntwicklung, wclclie speziell auf

dem Gebiet des Arbcitcrschutzcs das in dca Vereinigten Sl;iaien im Prinzip

jedem Gericht lustehende richterliche Prflfbngsrecht der Verikssungsmoglichkeit

on Gesetzen gezeitigt hat, liefert die (juristische) Dissertation von Walter Loewy,

Die bestrittene VerfassungsmSfligkeit der Arbeitergesetze in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika, Heidelberg (Winter) 1905 (das benutzte Material reicht bis 1903).

Die zahlreichen Widersprüche und Unsicherheiten, in welche der Versuch, zwischen

der ,4iberty** und dem in der Verfassung gewahrleisteten individuellen Streben nach

-„happinets**, welches regelmiflig herangezogen wird, auf der einen und der „police
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den Gerichtshöfen anerkannt worden, da sie einer „Klassenjustiz"

nicht Vorschub leisteten. In Massachusetts wurde ausgesprochen,

power" aut der anderen Seite einen Ausgleich zu tindcn, ia einer Zeil sozialer Um-

cchichtung gerat, treten dabei charakteristisch hervor. Die Gcrieiitei firOher geneigt

rein formal jeden Eingriff — s. B. TruckgeseUe, Lohntenningesetxe mir. — ab

verfassungswidrige Bevormundung beim Verkauf der Ware Arbeitskraft su betrachten,

ziehen sich jetst tumdst auf den Begriff der „unreasonableness** surttek, bei dessen

Zutreffen allein sie die Gesetze annullieren. Das ist zwar ein materieller, aber aatfir»

lieh ein höchst flfissiger, wesentlich nur zur Verhfltung direkt korrupter Gcsetagebung

geeigneter und benutzter Begriff. Was nun speziell die Arbeiterschutzgesetze anlangt,

so stehen auch die der police power der Legislative gflnstigstcn FntScheidungen im

allgemeinen auf dem Standpunkt, dafi — um es in unserer Ausdrucksweise zu for-

mulieren — Voraussetzung der Gültigkeit des gesetzgeberischen Kinj^riffs in die Ver-

tragsfreiheit das Vorhandrnstui einer Arbeiterklasse sei, welche liirc eigenen Inter-

essen infül«^e einer sie der Freiheit der Entschließung faktisch ;^enerell ber.iubentiea

Zwangslage nicht wahren könne. In diesem letzteren haü ist der Arbei'cr-

scbutz „reasonable". Man vergleiche etwa als Beispiel des älteren Standpunkts eine

Entscheidung des Supreme Court von Kansas (59 Pac. 340, 1899), wekhe u. n. be-

si^: „Dies Gesetz (ein Antitruekgesetz) stellt die Arbiter unter die Hilflosen . .

.

er bat ein durch die Verfassung geschütztes Recht, seine Arbeit fttr irgend ein ihm

passendes Wertobjekt einzutauschen ... In diesem Lande mag der Arbeitnduner

von beute im n&cbsten Jahre der Arbeitgeber sein," — mit Entscheidungen

des Obersten Bimdesgerichts (Holden v. Handy und Com. v. Beally, cf. Loewy

S. 83, 84), wonach der Staat ein Interesse am Wohl des Arbeiters behält. ,.wie un-

vorsichtig er selbst auch sein mag" und das Individuum sich zum öffentlichen Wohl

„selbst aufgedrängten Schutz gefallen lassen" muß, weil — wie die für unsere Be-

griffe ziemlich puerile Hf^ründung sagt — ,,das Ganze" (der Staat") nicht „großer"

sei „als die Summe seiner Icilc (die Individuen) und daher leiden müsse, ..wenn

die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohl des Individuums geojiert oder

vernachlässigt werde." — Man sieht, eine Schranke für den Fortschritt der So-

zialgesetzgebung wenigstens auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes müssen die

„Menschenrechte** in ihrer in diesem Punkt höchst verschwommenen Fassung, Inter-

pretation und Begrenzung keineswegs notwendig bilden. Die Gerichte befinden

sich in dem PrinzipieU'Schematismus, den sie verwenden, um eine moderne deutsche

— in ihrem sonstigen Wert hier nicht zu erörternde — Terminologie zu verwenden

auf dem Wege vom „Naturrecht" tum „richtigen Recht". — Praktisch kommt alles

auf die Besetzung der Gerichte, speziell des Supreme Court an, welcher einerseits,

wie der Augenschein lehrt, infolge der Lebenslänglichkeit der Anstellung mit Richtern

der „alten Schule" belastet ist, andererseits von der vorerst fest im Sattel >itzenden

repuV)likanisohen Partei auch schwerlich andere als Tom Intcressenstandpr.nkt des

L nternrlimcrtums unbedenkliche Frsal/manner erhalten wird. Dieser (ienciitshol,

welcher z. H. trotz des vcrfassungsmalii^en Verbotes der Hcschränkung des Waffen-

tragens doch die gegen „concealed wapons" gerichteten stiengcn Verbotsgesetze der
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daß das Gesetz sowohl die Schutzmarken der eingetragenen als der

nichteingetragenen Vereine schützt und dafür soi^t, daß weder

echte Marken betrügerisch gebraucht, noch nachgeahmt werden.

Das Gesetz von Massachusetts, dessen Formulierung wohl eine der

umCiissendsten ist, lautet wie folgt: Massachusetts. Revidiertes Ge-

setz von 1902, Kap. 72

:

Sectiony. A perton nuiy adopt a label, not previously owned or adopted

by any othcr person, and fUe such labet for record, by deporiting two copies or

facsimiles tbereof in thc otfice of ihe sccrrtary of the Commonwealth, one or which

copics or facsimiles shall bc attachcd by thc secrctary of Ihc Commonwealth to the

certifiratc <>f fconi hcrfinafter rcferrcd to. Thf applicant shall filc witli thc label

a ci rtiluatc spccifyinj; thc name of thc prrson so fiiing such label, his rcsidcncc,

Situation or place uf Inisiness, the kiiui ot nierchandisc to wliich such label has

bccn or is inlciukd to be appropriatcd, and Ihc Icnjjtli of time, it" any, during

wbich it has becn in usc. If such label has nut becn and is not intended to be

used in connection with mercbandise, the particular purpose or tise for which it

has been or is intended shall be stated in the certificate. Such certificate shall be

nccompanied by a written dedaration, verified nnder oath by the person, or by a

Einsclstaaten gvthiefi : — weder Stockdegen noch Revolver, sonder nur solche Waffen

wie Spiefle, Flinten vnd etwa Kanonen kann heute, anders als meist bei uns, der

freie Amerikaner unbehelligt auf Gnmd der Verfassung mit sich führen, — würde

bei gutem Willen und ohne dabei seinen Traditionen untreu zu werden, heute selbst

ganz extreme sozialpolitische Eingriffe in die Vcrtragslrcihcil schützen können, wo

eine ,,N'otlaf^r" als vorüpprnd angenommen würde. Tut er dies nicht, so kann das

ein Produkt des ,,Zulallcs" seiner Zusammenscl/ung sein, welches allerdings, wenn sich

die Judikatur weiter in dieser Richtunjj festlej;cn solltt , unter Umstäiidi n innerhalb

der Fartcibildungcn für die F.nlwicklunj; des sozialen Kadikalismus von ähnlicher

Tragweite werden könnte, wie der ,,Dred Scott Gase" für den Sieg des radikalen

Abolitionismus. Allein die formale Eigenart der juristischen Begriffsbildung in

Amerika ermöglicht es auch PrSjudisien hinweg su interpretieren und dies wird anch

im vorliegenden Fall vermutlich geschehen. Auch formal unvereinbar würde der Inhalt

der naturrechtlichen Bestimmungen der Verfossung mit den sosialpoUtischen Bedttr&issen

dagegen erst werden, wenn es sich in Zukunft etwa einmid um Agrarreformen grofien

Stils oder Ähnliches handeln sollte,— heute noch ebe sehr fem liegende Möglichkeit

Denn dabei würden prüzise und zwingende Bestimmungen der Verfassung im Wege

stehen, derem Abänderung nach Maßgabe des dafür erforderlichen Apparates gegen

starke Interessen fast unmöglich erscheint Auf dem Gebiet der gewerMi hcn Ar-

beiterfrage dagegen ist es nicht — wie man bei uns zuweilen hört — der ,, Indivi-

dualismus" des geltenden Vcrfassungsreclits, welche einer grfiÜ/ügigen staatlivlicn

Sozialpolitik im Wcpr sti ht , sondern lediglich der vertassungsraaßig garantierte

P a r t i k u 1 a r i s m u s , welcher zur fnrtj^'csrtzten Paralysierung der Fortschritte in den

höchstentwickelten Staaten durch die Schmulzkonkurrcnz anderer führt — Red. —
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membcr of thc firm or by an olficer of the association, Union or Corporation, b»

wbich il is filed, that tbe party so hling such label bas a rigbt to ose the samc,

and tbat no other penoa hM the right to taeh use, either ia the ideatical fon» or

ia any such near retemblance thereto as may be calcnlated to deeeive, aad tbal

the copies or facamiles filed Iherewith are tnte. Tbe secretary of the Conunon-

wealth sball issue to the persoD depositing such kbel a certificate of record, ondcr

the seal of the Commonwealth, and the «ecretary shall cause the certificate to be

recorded in his Office. Such certificate of reeon^ or a certified eopy of its recoid

in the office of the secretary* nf thc Coniinonwealth, shall in all suits and prose»

cution under the provisions of tbis section and of scctions cight to fourteen, indo*

give, be sufficient jiroof of thc recordinp of such label and of the existence of thc

person namcd in thr ccrtihcatc. Thc fcc for Illing llie certificate and dcol.ir.itjoa

and issuing tbe certificate of rccord shall hc iwo dollars. No label shall bc re-

corded which could roasonably bc mistakm for a label alrcady on rccord.

Section 9. Thc suprcrae judicial court or the supcrior court sball havc

juriidictioB in equity to restrain the manufacture, usc or sale of countertcits er

imitations of a label, recorded ai provided in «»tion seven, shall award damages

resulting from such wrongful manufacture, use or sale and shall require the de-

fendant to pay the owner of such label the profits derived from such wrongüd

manufacture, use or sale; and may also order that all such connterfdts or imita*

tions in his possession or control be delivered to an officer of the court, or to

the complainant, to be destroyed. If the complainant is not ineorporated, saits

under the provisions of sections seven, eight and ten to fourteen, inclusire, may be

commenced and prosecnted by an officer thercof, on behalf of and for the use of

the complainant. Evcry membcr of a complainant firm, association or union sball

be liable for costs in any such procccdinp.

Section 10. Whocver knowinj;ly makcs or uses any cuunlcrtcit or imi-

tation of any lawlul narne or lahrl or causcs ihc same to bc made or uscd, or

scUs, offers tor sale, deals in or has in his ])osscssion with intcnt to use, seil, otfer

for sale or deal in thc samc, or affixes, imprcsses or uses such counterfeit or Imi-

tation upon any goods, shall be punished by a fine of not more than two hundred

doUars, or by iraprisonment for not more than one year, or by both sudi fine and

imprisonment.

Section 11. Wboever, with intent to defiraud, knowingly casts, engraves

or manufactures, or has in his possession, or buys, sells, oflers for sale or deals

in, a die, plate, brand, mold, or engraving on wood, stone, metal or other snb*

stancr, of a label recorded parsuant to the Statutes of thit Commonwealth, or a

prinüng press, or typcs or other tools, machines or matcrials provided or prepared

for making a counterfeit or Imitation of such label, shall bc punished by a tino of

not more than two hundrcd dollars or by imprisonment for not more than one

year, or by both such tinr and imprisonment.

Section 12. Wlioever knowinply srlls or cxjioscs for .^alc poods upon

which any lawful name or label or any counterfeit or imitalion ihereof is unlaw-

luUy affixed, imjircsscd, or uscd shall bc puoished by a finc of not more than
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twu liundred dollars or by imprisoament for not more tban one year, or by botb

such finc and iniprisonment.

Scction 13. Whocver, wilh intent to dcfraud, knowinj^ly aids or uhcts

in ihe violation of any of thc provisions of Uic seven prcccding scctions i»hall bc

punished by a 6ne of not more than one bundred dollars or by imprisomnent for

not more tban tix months, or by botb tuch fine and imprisonment

Section 14. In any sttit or prosccution under the provisions of the five

preccding sections, tbe defendant may sbow tbat be was tbe owner of sncfa narae

or label prior to its being filed nnder tbe provisions of section seven, and tbat it

bas been wrongfully filed by some other person.

In Missouri wurde durch Urteil erkannt, daß das Gesetz sowohl

die Schutzmarken der Gewerkvcrcinc innerhalb als außerhalb des

Staates schützt.

Beglaubi|^ungen, Mitgliedskarten. Insi^nien us w.

Tn 5 Staaten wurden Gesetze erlassen, welche die Ausgrabe von

falschen Beglaubigungen oder Mitgliedskarten oder das unberechtigte

Tragen von Insignien, B.indcrn, Knöpfen und anderen Abzeichen der

Gewerkvcrcinc verbieten. In zwei von diesen Staaten, Massachusetts

und Pennsylvanien, verbietet das Gesetz das unberechtigte Tragen

von Abzeichen jeder Arbeiterorganisation. In New York ist es ein

Vergehen, wenn jemand sich fälschlich als Mitglied einer Arbeiter-

organisation ausgibt oder versucht, mittels einer gefälschten Be-

glaubigung Zutritt zu einer Gewerk-Vereinsversammlung zu erhalten.

In Georgia und Wisconsin ist CS ein Vergehen, Mitgliedskarten oder

Beitragsbescheinigungen eines Vereins von Eisenbahnangestellten^

in der Absicht zu schädigen oder tu betrügen, anzufertigen, zu

verändern oder nachzuahmen.

Schutz der Gewerkvercinsmitglieder. Die Gewerk-

vereine sind Überall lebhaft für den Erlaß eines Gesetzes eingetreten»

welches den Unternehmern verbietet, von ihren Angestellten Ver-'

sprechen oder Übereinkommen, keinem Gewerkverein beizutreten,

zu verlangen, oder die Zugehörigkeit zu einem solchen zum Grund
der Entlassung zu machen. Solche Gesetze wurden in Illinois,

Kansas, Missouri, Kentucky und Wisconsin erlassen, doch wurden

sie in diesen Staaten von den höchsten Gerichtshöfen als un-

konstitutionell erklart, weil sowohl Arbeitgeber als Arbeitnehmer

das Recht hätten, ein Arbeitsverhältnis, das nicht durch einen Kon-

trakt gebunden sei, aus irgend einem Grund, der ihnen gut und
genügend erschien, zu lösen. In Pennsylvanien sprach ein höherer

Gerichtshof dieselbe Ansicht aus, dodi hat das oberste Gericht
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sich noch nicht dazu geäußert und so besteht vorerst dort das

Gesetz noch. In Ohio wurde ein ähnliches Gesetz von einem

ordentlichen Zivilgericht (Court of Common Pleas) als gültig auf-

recht erhalten. Die folgenden Staaten haben zurzeit noch ähn-

liche Gesetze: Kalifornien, Kolorado, Connecticut, Idaho, Indiana.

Kansas, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New ^'ork.

Ohio, Oregon, Pcnnsylvanicn, Wisconsin und das Territoriuin i'orto

Rico. Das Gesetz von New York mag als Beispiel dienen:

„.Any person or pcrsons, cmpluytr or emyilovfis of labor, and any prrson or

pcrsuns uf any Corporation or corporations on bclialf of such corporaliuti or cor-

porations, who sball herrafter coerce or compcl any pcrson or pcrsoas, eoaployee

or employecs, laborer or mechanic, to entcr inlo an agrcemcnt, either written or

verbal from such person, penons, eroployee, laborer or mechanic, not to joia or

become a member of any labor Organisation, as a condition of such person or

personi tecoring employment, or continuing in the employment of any such person

or persons, employer or employers, corporaüon or corporations shall be deened

goilty of a misdemcanor. The penalty for such misdemeanor shall be imprisonment

ia a pcnal Institution for not more than six months, or by a fine of not more than

two hundred dollars, or by botb such fine and imprisonment**

Während diese Gesetze auf das Drängen der Gewerkvereine

und — wie anzunehmen ist — nur zum Schutz ihrer Mitglieder

erlassen worden sind, hat ein Gerichtshof in New-Yotk ausgesprochen,

dafi es gegen die grundlegenden Ideen der freiheitlichen amerika-

nischen Institutionen und gegen den Geist, wenn nicht den Wort-

laut des obigen Gesetzes verstoße, die Entlassung eines Angestellten

zu betreiben, weil er nicht einem Gewerkverein beitreten woUe.

So kann nun, vermöge einer juristischen Konstruktion, dieses Ge-

setz in doppeltem Sinne angewandt werden: es schützt nicht nur

die Gewerkvereinsmitglieder, sondern es bewahrt auch Nicht-

angehörige von Gewerkschaften vor Entlassung. Das Bundesgesetz

über die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Transportarbeitern,

die im interstaatlichen Verkehrsgewerbe beschäftigt sind, und ihren

Arbeitgebern sieht ebenfalls den Schutz der Gewerkvereinsmi^lieder

vor und zwar wie folgt:

Aiiy employer subjeet to the provisions of this aet and any oflScer, ageat, or

receiver of such employer who shall require any cmployee, or any person seeking

employment, as a condition of such employment, to enter into an agreement, either

written or verbal, not to become or remain a member of any labor corporatioa.

association, or Organization; or shall threaten any employee with loat of employ-

ment, or shall nnjuslly discriminate agaiast any employee becanse of bis member-

ship in such a labor Corporation, association, or Organisation; Is hercby dedarcd
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to be guilty of a misdemeanor, and, upon conviction thcrenf in nny court of the

United Statts of compctcnt Jurisdiction in thc district in which sucli ofTcnse was

committcil, sliall \>r punishcd for euch «iTcnsc l»y a fiac of not Icss tban onc

bundrcd doUars and not more than one tbousand dollars.

Neuerdings bat ein Telegraphistenverband einen Bundesgerichts-

hof — der Fall hatte übrigens mit dem obigen Gesetz nichts zu

tun — um eine einstweilige Verfügung, welche die Entlassung

seiner Mitglieder wegen ihrer Zugehörigkeit zu dem Verband ver-

bieten sollte, aber der Gerichtshof lehnte das Ersuchen ab, da er

die Grründe einer Anstellung oder Entlassung nicht zur Grundlage

eines Urteils machen könne. Die Ver&ssungsmäßigkeit des oben

angeführten Bundesgesetzes ist übrigens noch nicht nachgeprüft

worden und es bleibt abzuwarten, wie es die Bundesgerichtshöfe

auslegen werden. Die Verfassungsmäßigkett dieser Art von Ge-

setzen ist der G^enstand vieler Kontroversen gewesen und die

Zeit allein wird lehren, ob sie bestehen bleiben oder durch Ent-

scheidungen der Gerichtshöfe oberster Instanz aufgehoben werden.

Antitrust-Gesetze. Eine andere Form des gesetzlichen

Schutzes der Gewerkvereine finden wir in den Vorbehalten bei Erlaß

der Gesetze, welche Monopole und Trusts zum Zweck der Preis-

festsetzung verbieten, die Arbeiterorj^nisationen aber aulkrhalb

dieser Gesetze stellen. Solche Bestininuin^rcn bestehen in Louisiana,

Michigan, Minnesota, Montana. N ebraska, Nord-Carolina und W isconsin.

G e w er k V e r e i n e und öffentliche Arbeiten, In manchen

Staaten [irivilegiert die Gesetzgebung die Arbeiterverbände in be-

sonders weitgehendem Maüc. So verlangt ein Gesetz in Nebraska,

daß in allen Städten von 25^—^40000 Kinwohnern städtische Arbeiten

an Straßen, Abzugskanälen, Boulevards, l'arks usw. von Gewerk-

vereinsmitgliedern verrichtet werden sollen, und in Nevada und

Montana bestimmen (icsetze, daß alle staatlichen Drucksachen die

Gewerkvereinsniarke tragen sollen.

D i e M i t g 1 i c d e r der G e w e r k \' e r e i n e in Organen der
Selbstverwaltung. Kine weitere Konzession der desctZL^ebung

an die ( ie\vcrk\erciiie, die sich weitgeliender Zustimmung erfreut,

sind Hestinmiungen, durch welche die Vertretung der (iewerkver-

eine in Organen der Selbstverwaltung vorgesehen wird. Die

Hundesregierung und 14 Staater;. nämHcii Colorado, Connecticut,

Illinois, Lc^uisiana, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, New
Jersey, New York, Ohio, Texas, Utah und Wisconsin schreilien x or,

daß wenn Arbeitsstreitigkeiten, an denen Gewerkvereinsmitglicder
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beteiligt sind, vor einem Schiedsgericht zum Austrag kommen,
diesem ein oder zwei von dem Gewerkverein ernannte Personen

angehören müssen.

Das Bundesgesetz über die Schlichtung von Streitigkeiten

zwischen Transportarbeitern im zwischenstaatlichen Verkehrund ihren

Arbeitgebern bestimmt folgendes über die Zusammensetzung des

Schiedsgerichtes

:

Wbeae7er a eontrovenj coneernmg wages, honn of kbor, or cooditkms of

emplojrmeiit shall ante belwecn a eairier rabject to thii act and tbe employccs of

nch carrier, «eriously interropting or threatening to internipt Ihe buti&ess of taid

carrier, the chainnan of the Intetstatc Commerce Connicdon aad the CommissioDcr

of Labor shall, upon the requcst of eitber party to the controversy, with all piac»

ticablc expedition, put themselves in comrounicatioD with the partics to such contro-

vrrsy, and shall use thcir best efforts, by mediation and conciliation, to ::micably

scttlc the same ; and if such efforts shall be unsucccssful, shall at once ondravor

to bring about an arbitration of such conlroversy in accordancc with the provisions

of this act.

Whenever a controvcrsy shall arisc bctwccn a carrier subject to this act and

the employees of such eanrier which can not be settled by mediation and con-

ciliation in tbe manner provided in Ibe preeeding tection, said oontroveny may be

submitted to tbe arbitration of a board of tbree pertont, wbo thall be cboaea In

tbe manner foUoving: One ihall be named by tbe carrier or employer directly

interetted: tbe otber tball be named by tbe labor oiganiiation to wbicb the cm-

ployeet dlitedy interetted bdong, or, if tbey bdoiig to mm« tban ose, by that

one of tbem which tpecially reprcaentt employees of the tarne grade and class and

engaged in Services of the same naturc as said employees so directly intcrcsted:

Pm-ided^ htru<tvf>\ That whcn a conlroversy involves and afTcrt> ihr intcrests of

Iwo or more classrs and gradcs o( employees belonging to diffcrent labor orjjani-

zations, such arbitralor shall be agreed upon and desi^^nalcd by the runcurrent

aclion of all such labor organizations ; and in cascs whcre the m.ijorily ot such

employees are not members of any labor Organization, said employees may by a

majority vote lelect a committee of thefar own nwnber, vhicb comnittee thall have

the right to tdect the arbitrator on bebalf of taid employeea. The two that

cboicn shall lelect the third commisiioner of arbitration; but, in the evcnt of their

faihire to name such arbitrator withhi five days aller their firtt mecting, the third

arbitratm' tball be named by the commistioocn named in the preeeding tedioa.

In Minnesota und Missouri verlangen die Vorschriften über die

Prüfung und Konzessionierung der Barbiere, daß ein Mitglied der

betreffenden Kommission von einem Gewerkverein der Barbiere er-

nannt werden soll. In Missouri bestimmt ein Gesetz über die Zu-

lassung von Maschinenbauern, daß jeder eingetragene X'ercin von

gelernten ansässigen Maschinenbauern das Recht haben soll, Per-
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sonen, welche vor einer Kommission, die von solch einem Verein

ernannt wurde, ein genügendes Examen ablegen, ein Quahfikations-

zeugnis zu erteilen; diese Zeugnisse gelten als „prinia-facie"-Be-

(ahigungsnachweis fiir die Personen, auf die sie lauten.

Ankündigung eines bestehenden Streiks. Inlllinois»

Montana, Oregon und Tennessee sind Gesetze angenonunen worden,

welche von einem Unternehmer, dessen Arbeiter streiken oder ausge-

sperrt sind, verlangen, dafi er beim Ankündigen vorhandeno: Arbeits-

gelegenheit, und in den entsprechenden Angeboten und Verträgen

ausspricht, dafi an dem betreffenden Ort ein Streik oder eine Aus-

sperrung im Gang ist Unterlassungen gelten als irreführende An-

kündigungen und falsche Angaben und machen den Täter eines

Vergehens schuldig.

Schluß. Zum Schlufi sei gesagt, daß die Gerichte in ihrer

Behandlung der Rechte und Pk-ivilegien der Gewerkvereine sowie

der Einschränkungen, die ihnen aufeuerlegen sind, sehr ungleich

vorgehen; ebenso ist die Gesetzgebung in den einzelnen Staaten

noch recht mangelhaft und ungleich und befindet sich im Stadium

des Experiments. Während einerseits die gesetzgebenden Körper-

schaften, zum grofien Teil aus Sympathie für die Arbeiterbewegung

und aus Verständnis ftv das Schutzbedurfnis der arbeitenden Klassen,

das Bestreben zeigen, das common law im Interesse der Arbeiter-

vereine zu modifizieren und ihre Rechte und Privilegien zu ver-

mehren, lassen sich die Gerichtshöfe noch immer oft durch den

veralteten Gedanken t^nflussen, dafi in dem gemeinsamen Vor-

gehen der Arbeiter zum Zweck der Lohnerhöhung oder Aufrecht-

erhaltimg ihrer Organisation etwas Strafbares liege.-
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Die sozialpädagogischen Ziele und Erfolge der
Comenius-XjeseUschaft.

Von

Dr. LUDWIG KELLER,
BerUn-CbarloUeaborg.

Der enge Zusammenhang, der zwischen einer gesunden Sozialreform

und den Forttchritten der Sozialpädagogik bestdit, ist längst vor der

Begründung der „Comenius-Gesellschait zur Pflege der Wissenschaft und
der Volkserziebang", die nach mehrjähriger Vorbereitung im Frühjahr

1892 au Berlin erfolgt ist, von den angesehensten Soaialpolitikern der

Gegenwart — ich verweise hier nur auf Schmollers bekannten Aus-

spruch über die Bedeutung der Bildungsgegensätze im sozialen Leben—
anerkannt und betont worden, und mannigfache Veranstaltungen sind

sowohl von einzelnen wie von größeren Verbänden gemacht worden,

um die Mängel, die unser Volkserziehungswesen aufweist, durch wirksame

Maliregeln zu beseitigen.

Man hat von seilen der vor der Begründung der Comenius-Gesell-

schaft besteheiulen Organisationen für Bildungspflege wohl gesagt, daß

das neue Unternehmen eine Zersplitterung der Kräfte herbei fuhren werde,

die zu bedauern sei. Die Männer, die diese Meinung äußerten, hatten

in der Besorgnis vor dem entstehenden Wettbewerb übersehen, dafi, ob>

wohl gewisse Berührungspunkte vorhanden waren, die neue Gesellschaft

in mehrfacher Beziehung von allen bisherigen Unternehmungen ver-

schieden war, und daß sie ihre Kraft gerade solchen Aufgaben zu widmen
beabsichtigte, die bisher von keiner Seite her in Angriff genommen
worden waren.

.

Was der Comenius-Gesellschaft und ihren Begründern vorschwebte,

war nicht die Volksbildung im landläufigen Sinne dieses Worten

sofern „Bildung" die Ausbreitung von Kenntnissen und „Volks"-bildung

deren Vermittlung an die minder begüterten Klassen bedeutet. Wir

weihen in diesem Sinne nicht in erster Lmie „bildend", sondern wir

wollten erziehend wirken, und wir waren und sind der Ansicht, daü

i.



Die sozialpädagogischen Sek und Erfolge der Comcnius-Gcscllschatt. ^03

Veranstaltungeo, die lediglich ffir das „Volk" im obigen Sinne bestimmt

sind, leicht den Charakter von Wohltätigkeitsanstalten annehmen» den

wir unbedingt vermeiden mufitcn, wenn wir nnser Hauptziel» nämlich

die Weckung der Selbstachtung» der Selbstverant wortung
und der Selbsthilfe, d. h. die ersten Grundlagen der Selbster-
ziehung schaffen und erreichen wollten. Diese Anleitung zur Selbst-

erzichunj^ sollte und mußte sich aber unserer Überzeugung nach auf

alle Stande erstrecken; denn ganz im l/nterschied von denen, die

da glaubten und glauben, dati nur die Minderbemittelten der bildenden

Erziehung oder der erziehenden Bildung bedürften, waren wir vielmehr

der Meinung, daß eine Organisation, die der Soziahcform durch Sozial-

pädagogik vorarbeiten wolle , auch
^
die Erziehung der sogenannten

besseren Stände ins Auge zu fassen und durch sie und durch das von

ihnen gegebene Vorbild auf die niederen Stände zu wirken habe.

Die Organisationen für Bildungspflege, die bisher bestanden, richteten

ihr Augenmerk darauf, die Schätze des Wissens und die Bildung des
Verstandes dort zu steigern und zu vermehren, wo die stärksten Bedfirf>

nisse danach vorhanden waren, und jedermann mufi anerkennen, da6 darin

sehr viel Nützliches geleistet worden ist; die neue Gesellschaft aber sprach

mit der W ahl des Namens, den sie sich gab, ein anderes Programm
aus: sie wollte im Geiste des Comenius. nach dem sie sich nannte, und

im Geiste der Weltanschauniit:. in dem dieser Mann gewirkt hatte, auf

die Selbster/iehung und die Selbstzucht aller Kreise der Nation liinzu-

wirken suchen und dadurch die Bildung des Willens und Cha-
rakters steigern und vermehren.

Die wesentlichste Voraussetzung für ein erfolgreiches Vorgehen war

imd ist bei dem hier gesteckten Ziel der Besitz einer Weltanschauung,

die nicht blofi den Verstand beschäftigt, sondern die zugleich den Cha-

rakter bestimmt, erziehliche Bedeutung boitzt und das Handeln be-

einflußt, und um diese Voraussetzungen, soweit es nach Lage der Dinge

möglich war, zu schaffen, ist die Comenius-Gesellschaft planmäßig bestrebt

gewesen, die Denkart der Männer, insbesondere die des Comenius, die

eine solche Weltanschauung besessen, von neuem in weiten Kreisen zu

beleben. In der Uberzeugung, daß die fortgesetzte, sozusagen tägliche

Arlieit einer festgeschlossenen Organisation geistig verwandter Männer

sell)st einer so schwierigen Aufgabe gegenüber manches zu erreichen

vermöge, sind wir an die Arbeit gegangen. Wir haben aber unsere

Hebe! nicht bei den .Mten, sondern bei den Jungten, vor allem bei

der erwai lisrnen Jugend, ansetzen zu sollen geglaubt, und wir haben

von vornherem darauf verzichtet, dieser ausschließlich durch Vorbilder

oder durch weise Lehren beizukoromen, sondern wir haben sie an die

Arbeit gestellt, an die Arbeit an sich selbst und an ihren Mit-

menschen»

Wir haben uns die zu allen Zeiten bestätigte Erfahrung zunutze
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gemacht, daß die gemeinsame Arbeit für praktische Aufgaben

idealer und gemeinnütziger Art eine sittUch erhebende Kraft besitz^ und
indem wir Aufgaben stellten, die eine persönliche Berührung der

verschiedenen Gesellschaftsklassen möglich machten, hofften wir, daß die

gemeinsame Tätigkeit auf die (bebenden wie auf die Empfangenden er-

ziehend wirken werde, und diese Hoffnung' hat uns nicht betro^ijen. Die

Lehrenden und die Lernenden sind sich mcnschHch nähergetreten und

der eine hat den anderen zunächst rein inensrhlich achten gelernt.

Lines der schwersten Hindemisse, das der Soziaheforni entgegen-

steht, ist der tiefe Gegensatz der Stände, der aus der gegenseitigen Be-

argwohnung und dem gegenseitigen Hasse entspringt Die Er&hrung
hat gelehrt, dafi keinerlei Belehrung und auch keinerlei Vermehrung der

Wissensschätze und der Verstandesbfldung stark genug sind, um das

bestehende Mißtrauen und die herrschende gegenseitige Geringscfaftlzwig

zurückzudrängen.

Ein sehr wichtiges Mittel, das hier Besserung zu schaffen imr

Stande scheint, liegt in der gegenseitie:en persönlichen Berührung und
in der Weckung des Gefühls, daß wir alle gleichsam in einem Schiff

sitzen, an dessen günstiger Fahrt uns allen gelegen ist, und daß wir

nicht nur üürger desselben Staates, sondern Menschen sind, die sich

^gegenseitig als solche bebandeln müssen, wenn das Leben lebeos-

wert bleiben soll.

Es war klar, daß der Durchführung dieser Ziele eine Reihe außer-

ordentlicher Schwierigkeiten im Wege standen. Bei der Eigenart der

deutschen Verhältnisse war es bisher keiner ähnlichen Gesellschaft ge-

Itmgen, ohne die finanzielle Hilfe des Staates, der Kirche oder großer

politischer Parteien zu irgend welcher Wirksamkeit zu gelangen, während

andererseits der damit verbundene Argwohn, dafi derart geförderte Unter*

nehmungen ^n bestehende politischen oder konfessionellen Paiüsien

Vorspann leisten sollten, alle Anr^^gen und Vorschläge leidit in Miß-

kredit bringen konnte.

Da wir der Ansicht waren, daß nur das volle Vertrauen zur Un-
eigennützigkeit unserer Arbeit die wirksame Fördemng der Volkserziehung,

wie sie uns vorschwebte, möglich raachen werde, so war die Unab-
hängigkeit unserer Gesellschaft der vornehmste Cirundsatz, nach dem
wir bisher gehandelt haben. Die Folgen, die mit diesem Verzicht auf

wichtige Einnahmequellen eintraten, sind natürlich bemerkbar geworden,

aber es bewährte sich doch auch andererseits an der Comenius-Gesell-

schaft das Wort:

Der trägt in idner Hand du Schwert,

Der nie etwas ittr sich begehrt

Wir stehen nicht an, die überaus freundliche Aufeahme, die viele unserer

Anregungen gefunden haben, eben mit diesem Umstände in Zkoammen*
hang zu bringen.

uiyiü^cü Ly Google



Die iosialpidagogiscben Ziele nnd Erfolge der Comeiiiitt>GesellschaA. ^05

\Vir waren und sind in der Comenius-Gesellschaft auf die freie

Mitarbeit u n a b Ii ä n g i c r Männer an;;e\viesen geblieben. Intlem

wir diesen, im ganzen bewahrten Versuch gemacht haben, trat irciHch

die Tatsache an das Licht, daß die Verhältnisse in Deutschland auch iu

dieser Beziehung viel schwieriger sind als in anderen Landern.

Ganz im Unterschiede von England imd Amerika kennen die be-

atsenden Klassen in Deutschland, von einer Anzahl Ausnahmen abge-

sehen, Pflichten des Reichtums eigentlich nur in bezug auf Wohl-

tätigkeit und Armenpflege; das Gefühl, daß der Besitz Verpflichtungen

höherer Art in sich schließt, ist in Deutschland keineswegs weit ver-

breitet

Wir haben uns im Laufe der Jahre in vielen unserer Kundgebungen

bemüht, dieses Gefühl zu wecken, und es scheint, daß dasselbe jetzt in

der Zunahme begriffen ist. Wir haben oft darauf hingewiesen, daß das

abweichendf Verhalten der Engländer und Amerikaner kcineswoas bloß

auf Gemütserregungen beruhe, sondern sehr ernste j)rakti che Lrwägungen

zur Unterlage hat. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht, so

führten wir au.s, kann dazu beitragen, neue gewaltige nationale Kräfte

auszulösen, es kann aber auch zu einer Linrichtung höchst gefahrlicher

Art werden, wenn dieses Recht den Händen roher, unwissender Massen

Überlassen bleibt, die weder ein Gefühl der Selbstachtung noch der

Selbstverantwortung besitzen.

Auch der Kampf um den Weltmarkt drängt doch, so führten

wir weiter aus, sehr ernste Erwägungen gebieterisch auf. In dem ge-

waltigen Wettbewerb der Nationen, der im Gang ist, werden sich doch

sicherlich diejenigen Völker am besten behaupten, die die gebildetsten

und besten Arbeiter besitzen und die ihre innere Kraft durch wirksame

Sozialreformen am höchsten zu steigern wissen.

Endli( h surhten wir darzutun, wie unwirtschaftlich es sei, wenn man
die geistigen und sittlichen Kräfte von Hunderttausenden, anst.itt sie mit

Aufbietung verhältnismäßig geringer Mittel zu entwic kein, vielmehr ver-

kümmern lasse. Der Zusammenhang zwis( hen \' o 1 k s e r / i eh u n g und

Volkswohlstand sei, so sagten wir, viel enger als man bisher anzu-

nehmen gewohnt gewesen sei.

Je kräftiger wir vorwärts zu gehen suchten, um so mehr zeigte es

sich, daß die elementarsten Emsichten in die Bedeutung und das Wesen

der Volkserziehung fehlten, ja, daß der Begriff und selbst das Wort erst

in das Bewußtsein der Nation eingeführt werden mußte, und daß, ehe

diese Vorarbeit getan war, eine allgemeinere Mitwirkung der nächst be-

teiligten Kreise nicht zu erreichen war.

Wenn auch nur dieser eine Erfolg, näralich die Aufklärung, durch

die gewaltige Werbetätigkeit der ersten Jahre unserer CJcsellschaft er-

zielt worden wäre — und er ist in einigem l'rafang erzielt worden —
SO wurden wir glauben, ein nUtzlidies Werk getan zu haben.

uiQui^CQ Ly Google



S06 Ludwig Keller,

Aber die größte Schwierigkeit lag doch nocli auf einem anderen

Felde. Indem wir tins bemühten, dem Geiste und der Weltanschauuni:

des Comenius und der ihm geistesverwandten Männer unter uns von

neu^m lebendige Verbreitung zu verschaffen, kamen alle diejenigen grofien

und einflufireichen Kreise in Bewegung, die sich zu dieser Weltansdao-

ung im Gegensatze fühlten und die eine eigene, von der des ciMnenianischen

Humanismus abweichende Anschauungs- und Glaubenswelt besafien, vor

allem die strengeren Vertreter der beiden herrschenden Kirchen, aber

auch die Anhänger weitverbreiteter philosoiihiser Schulen und Systeme, die

wie Nietzsclie, Hackel u. a. über eine solche „rückständige" Welibeirach-

tiintj weit hinaus zu sein glaubten. Sie alle fühlten sich in ihrem Be-

sitz gestört oder aufgerüttelt, und ihre Ablehnung trat in die Krsi liei-

nung. Wenn man diesen Riciiiungen von den notwendigen Soziai-

reformen oder von dem sozialpädagogischen Reformer Comenius spracli,

so war das weit eher geeignet, ihr Mißtrauen wie ihre Sympathie zu er-

wecken; sie kannten und gingen ihre eigenen Wege. In einer Zeit

wie der unserigen, wo gerade die hier geschilderten Mächte in einem

von den staatlichen Autoritäten unterstfitzten gewaltigen Fortschritt be>

griffen sind, mußte ein Unternehmen, das außerhalb des Schattens

dieser Mächte wandeln wollte, starke innexe Kraft besitzen, um sich zu

adbständiger Wirksamkeit durchzukämpfen. Daß eine solche trotz des

stillen und offenen Widerstandes möglich geworden ist, darf vielleicht

ebenfalls als ein Erfolg bezeichnet werden.

Nachdem unsere Organisation gefestiijt und über die Zielpunkte

wie die Richtlinie unseres Vorgehens eine \'cistan(li},fung herbeigeluhrt

worden war, handelte es sich zunächst darum, praktische Aufgaben
sozialpädagogischen Charakters aufzustellen, die weitverbreiteten Bedurf-

nissen entgegenkamen tmd bei deren Durchführung die gemeinsame
Arbeit von Gebenden und Empfangenden in der oben geschilderten

Weise eine erziehliche Wirkung nach beiden Seiten bin auszuüben im-

stande war. Denn so wichtig uns die Vertretung unserer aUgemeinen

Grundsätze und Ideen war, so entschieden lehnten wir es ab, uns auf

akademische Erörterungen zu beschränken: Die Schafiiing oder Förde-

rung von Veranstaltungen, die der V^olkserziehung unmittelbar dienen

konnten, lag uns in luihcm (>rade am Herzen.

Das erste praktis* he Ziel, auf dessen Erreichung die Comenius-

Gesellsrhaft hinL!;ewirkt hat, war, wie bekannt, die Finrichtun«,^ von Volks-
hoch sc h u 1 k u r s e n , und wir dürfen nicht unterlassen, hier lestzustellen,

daÜ in ncutscliland keine bestehende Organisation früher, keine ])lan-

mäßiger unu keine wirksamer lur diese Aufgabe eingetreten ist, als

unsere Gesellschaft.

Die Stinomung der deutschen Hochschullehrer, auf die sich das
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Unternehmen, wenn es zu cinic:er Bedeutung kommen wollte, stützen

mul.Ue. war in den ersten Jahren, unchdem wir die Sache zur ötient-

lichen Krurtcruiii; {gebracht hatten, dem l'nternelunen keineswegs günstig;

die ablehnende Haliung der Dozenten ward unterstützt durch machtige

Parteien, die ihre Stimme ^egen den neuen Versuch, die ,,Halbbildung"

zu fördern, erheben zu müssen glaubten. Es lag unter diesen Umständen

die Gefahr sehr nahe, daß eine Gesellschaft, die ihren Namen für diese

Angelegenheit einsetzte, sich in Gegensatz brachte gerade zu den Kreisen,

auf deren Mitwirkung sie auf dem wissenschaftlichen Gebiete ihrer Tätig-

keit stark angewiesen war; sie konnte zudem ihr Ansehen durch das Miß-

lingen ihrer ersten praktischen Schritte stark schädigen.

Nach längeren Vorbereitungen und starker Werbearbeit entschlossen

wir uns, die Frage auf die Tagesordnung unserer vom 25. und 26. Mai

1896 zu Berlin tagenden Hauptversammlung zu setzen. Herr Professor

Dr. Kein in Jena übernahm auf unsere Bitte das Uauptrefeiat über den

G^enstand.

Der von der Tagesptesse vielfach beachtete Reinsche Vortrag und

die von ihm aufgestellten Leitsätze kamen gerade zur rechten Zeit, um
unseren Freunden, die an verschiedenen Hochschulen schon längst in

unserem Sinne tatig waren — in Jena iial sich Herr Dr. Paul iierge-

mann um die ersten Anfange in Deutschland sehr verdient gemacht —
eine theoretische Unterlage fttr ihre Werbearbeit zu geben. So kam es,

daß mit dem Beginn des Winters 1896/97 zunächst in Berlin einige

angesehene Hochschullehrer in der Sache auf unsere Seite traten. Die

Eingabe, die diese Dozenten unter dem 4. Januar 1897 an den Senat

der Hochschule richteten, trug die Untersdiriften fast aUer der Comenius-

Gcsdlschaft angehörenden und befreundeten Dozenten, z. B. die von

Hermann Diels, Wilhelm Dilthey, Otto Gierke, Wilhelm
Kahl, Paul Kleinert,

J.
Oertmann und Friedrich I'aulsen,

und sie bestätigte die Wahrnehmunir. die wir in betreff der Üctati^ung

unserer Mitglieder l)ei dem Vorgehen der M unebener Hochschule

gema( ht hatten ; in Jena war das ganze Unternehmen von unserer Zweig-

gcsellschaft in die Wege geleitet worden.

Der Raum verbietet uns, auf die überaus erfreuliche Entwicklung

und auf die Fortschritte, die die Hochschulkurse seit 1S96 auf fast

allen Universitäten gemacht haben, im einzelnen einzugehen. Die Haupt-

daten sind ja auch allgemein bekannt und in den bezüglichen Berichten

sowie in den Comenius-Blättem flir Volkserziehung hinreichend be-

sprochen und erörtert worden. Wir gehen nicht so weit wie Alfred

Lichtwark, der meint, dafi diese Bestrebungen „eine neue Zeit
mit heraufftthren würden", aber wir haben schon viel Gutes daraus

hervorgehen sehen und erhoffen auch weiterhin Gutes davon.

Alsbald nach dem Heginn ihrer sozialpädagogischen Tätigkeit hat

die ComeniuS'Gesellschaft weiterhin eine Reorganisation der be-

Digitized by Google



5o8 Ludwig Keller,

stehenden Volksbibliotheken ins Auge geHißt. Da diese Biblio-

theken lediglich fiir die Bildung der minder begüterten Klassen be-

btimnit waren, wir aber grundsätzlich, wie oben bemerkt, auf die Er-

ziehung aller Stände hinzuwirken wünschten, so ergab sich von selbst

die Forderung, daß an die Stelle der Volksbibliotheken alten Stüs

Bildungftbibliotheken treten mufiten, die allen Ständen und aUen

Volkaklassen dienen konnten. Im Sinne der englischen und ameri-

kanischen Public Libraries, die einer unserer Freunde, Herr Bibliotbeks-

direktor Dr. Nörrenberg, in den Vereinigten Staaten kennen gelerot hatte,

war die Reorganisation gedacht, und die neue Form der Bibliotheken

sollte in diesem Sinne zugleich Lesehallen erhalten und unter fach-

männischer Leitung stehen, auch den ganzen Tag über der Be-

nutzung zugänglich sein. Da wir zur wirksamen Werbearbeit die Schaffung

eines neuen Namens für die neue Sache notwendig hielten, so ist der

Name B u r h e r h a 1 1 e von uns in Umlauf gesetzt worden und unter

diesem Namen haben sich die Bildungsbibliotheken seit 1804, wie man
weiß, mit überraschender Schnelligkeit in vielen Städten entwickelt und

einen förmlichen Siegeszug durch alle deutschen Länder gehalten. Wer
sidi im einielnen über die Fortsdiritte der Sache Qnterrichten will,

den verweisen wir auf die beiden Aufsätze, die in den „Vorträgen und
Aufsätzen aus der Comenius-Gesellschaft*' (Berlin, Weidmannsche Buch-

handlung) erschienen sind, nämlich Nörrenberg, Die Bttcherhallen-

bewegung im Jahre 1897 (Berlin 1898) und G. Fritz, Die Neu-

gestaltung des städtischen Bibliothekswesens (Berlin 190s). Hier wollen

wir nur bemerken, daß das Rundschreiben, welches die Comenius«

Gesellschaft im März 1890 in dieser Sache an die Magistrate der

deutschen Städte gerichtet hat, die Grundsatze formuliert hat. die bei der

Begründung, der Leitung und dem Betrieb seitdem fast überall zur An-

nahme gelangt su)d : Leitung und Betrieb der Bibliothek durch einen

wissenschatllichen Bibliothekar im Hauptamt ; tendenzlose . für alle

Kreise des Volkes berechnete Auswahl der Bücher; zentrale Lage in

der Stadt ;
Verbindung der Ausleihebibliothek mit einer Lesehalle;

freier, durch unnötige Förmlkhkaten nicht ersdhwett« Zutritt fUr

jedermann an jedem Tage. Diese Grundsätze haben sich bisher vor-

züglich bewährt.

Sehr bezeichnend fUr die zundimende Einsicht in den praktischen

Nutzen der Bttcherhallen ist die Wahrnehmung, dafi in vielen Städten

die städtischen Sparkassen mit Zustimmung ihrer Kuratorien

fördernd eingreifen. Mehr und mehr zeigt sich, daß sich viele Zweige der

städtischen Verwaltungen, sogar die Armendeputationen, Vorteile heraus-

rechnen. Tatsächlich hat man in luigland bereits seit Jahrzehnten be-

obachtet, dal3 gute Public libraries zunächst dem Wirtshausbesuch und

dem Alkoholismus Abbruch tun und daß sie im Zusammenhang

damit die Kosten der Armenpflege erleichtem und sogar die
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Kriminalität bessern. Die gleichen Wirkungen weiden sich all*

mählich auch bei uns heransstellen.

Nachdem die Stellung und das Ansehen der Comenius-Gesellschaft

in der öffentlichen Meinung durch die wachsenden Erfolge ilircr ersten

Unternehmungen gesichert war, waren wir imstande, weiteren sozial-

pädagogischen Bestrebungen und Veranstaltungen eine kräftige Stütze

zu bieten, selbst wenn wir zunächst dafür nur unseren Namen einsetzen

konnten.

Seit dem Ende der neunziger Jahre ist der Name der Comenius-

Gesdlsdiaft in Yerbmdung mit den damals zuerst entstehenden deutschen
Landerziehungsheimen oft und viel genannt worden. In der Tat

haben wir im Jahre 1897 das Erscheinen der Sduift eines unserer Mit-

glieder und Freunde, des Dr. Hermann Lietz,') mit Freude begrüfil, in der

dieser zuerst die Einrichtung von Landerziehungsheimen forderte. Wir

hatten seitens der Comenhis-Gesellschaft die Grundgedanken, von denen

Lietz ausging, seit Jahren vertreten.

Wenn man das heutige Schulwesen unbefangen betrachtet, so muß
man sagen, daß unsere Schulen im ganzen weit mehr Unterrichts-
ais Erziehungsschulen sind, dati mithin gerade diejenige Seite, auf" die

wir unseren Grundsätzen entsprechend den gröUlen Wert legten, die er-

ziehende Bildung und die bildende Erziehung, nicht genügend zu ihrem

Recht kommt. Es war und ist, wie oben bemerkt, unsere Absicht, die

Entwicklung der Willensseite der menschlichen Natur mehr als die Ent-

wicklung der Verstandesseite zu betonen, und in der Überzeugung, dafi

die Spannkraft des Willens ohne die Erziehtmg zu körperlicher
Leistungsftthigkeit nur selten zu voller Entfidtung kommt, sind wir

von An&ng an auch für die Erziehung und Schulung des Körpers ein-

getreten. Wie einerseits bei unseren Schritten die Rücksicht auf das

allgemeine Wahlrecht, so war andererseits die Rücksicht auf die allge-

meine Wehrpflicht ein wichtiger Gesichtspunkt. Die Stärkung der Ent-

schlußfähigkeit iHid die Schärfung der Sinne ist eine wichtige Seite jeder

erziehenden Bildung.

Unsere heutigen Schulen mit ihrer überwiegenden Verstandes[)flege

sind im großen und ganzen ein S[Megelbild des heutigen großstädtischen

Lebens, wo im Kampf ums Dasein das Wissen und die Klugheit als

beste Waffen geschätzt sind. So lange die deutsche Jugend der tonan-

gebenden Schichten ausschließlich in dieser Luit aufwächst, ist an einen

Wandel ihrer Anschauungen nicht zu denken.

Aus diesen Erwägungen heraus erschien es uns richtig, Unter-

nehmungen wie die deutschen Landerziehungsheime, deren Grundgedanke

gesund ist, kräftig zu unterstützen. Denn abgesehen von der Förderung

I) Dr. Hermann Lietz, Emlobstobba. Roman oder Wirklichkeit 7 Berlin

1897. Ferd. Dflmmlen Verlassbucbbandlung.
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der Er/.ieliung, und zwar sowohl der Willenserziehunc: wie der Körper-

pflej^e , die sich diese neuen Schulen zum Ziel setzen , schien uns ein

weiterer (losichtspuukt wichtig. Die Hinaussendung der T^andjugend in

die St.Khschulen , wie sie heute notwendig ist, wirkt wie die Hinaus-

sendung der Rekruten: sie werden dem Lande entfrerudet.

Dagegen können die Landemehmigsheime, indem s»e die Knaben der

höheren Stände dem Lande erhalten nnd die großstädtische Jugend früh

auf das Land führm, die Liebe zum Lande wieder verstärken.

Darin läge ein sozialpädagogischer und eb sozialpolitischer Erfolg höchst

erfreulicher Art

Die kräftige Mitwirkung, die wir durch unsere Werbearbeit den

Landerziehungsheimen haben zuteil werden lassen, ist durch die rasche

Vermehrung dieser Schulgattung — es existieren jetzt bereits an sieben

Orten solihe Schulen — belohnt worden.

^^'ir sehen hier des inangchiden Raumes wegen von einer Krörlenmg

unserer Erfolge auf dem ( Gebiete der Frauenbewegung ab und be-

merken nur. daß wir auf die Organisierung der zum Teil heute völlig

brach liegenden weil>li( hen Kräfte fiir die Zwecke der V'olkscrziehung

planmäßig hingewirkt haben und ferner hinwirken werden.

Während wir in diesem Punkte in der Lage waren, schon bestehenden

Oi^ganisationen unseren Beistand leihen zu können, haben wir ein anderes

Gebiet, nämlich die Heranziehung der akademischen Jugend fiir

die Aufgaben der Sozialpädagogik zuerst in Deutschland versucht und
hierfür zuerst die Wege gezeigt und geebnet Bereits im Jahre 1893
haben wir den Plan, eine unmittelbare Beteiligung der akademischen

Jugend an der volkscrzieherischen Arbeit herbeizuführen, zur Erörterung

gestellt, zunächst aber damit ebensowenig wie mit der Idee der Hoch-

schulkursc in weiteren Kreisen Wiederhall gefunden. Fs hat auch l.änofer

gedauert als bei den letzteren, bis sich der Ciedanke durchgekam|)ft hat;

schließüi h sii)d wir aber aucii hiermit, und zwar zunächst an derjenigen

Hochschule, die unserer jiersonlichen Einwirkung oflfen stand, nämlich

an der technischen Hochschule zu Charlottenburg, zu erfreulichen positiven

Ergebnissen gelangt.

Eins unserer Vorstandsmitglieder, Professor G. Hamdorff, hatte Ge-

legenheit genommen, im Sommer 1897 in Kopenhagen die gemeimiützige

Tätigkeit des dänischen Studentenbundes zu studieren, und auf Grund
der dort gemachten Beobachtungen entschlossen wir uns, im Winter

1897/98 mit einem Aufruf an die deutsche akademische Jugend
vor die Öffentlichkeit zu treten. Dieses Vorgehen suchten wir durch die

Presse, besonders durch Artikel einiger akademischer Blätter, sowie durch

Vorträge, die unsere Vorstandsmitglieder in studentischen Vereinen hielten,

zu verstärken, und die Wirkungen traten dann auch nach einiger Zeit

an den Tag. .^eit dem Winter 1900 01 hat die SoziaK\ isscnschaftliche

Abteilung der W ildenschaft der Technischen Hochschule zu Charlotten-
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bürg Arbeiterbildungskurse eingeriditet, die sich seitdem ausge-

zeichnet bewährt und vortrefflich entwickelt haben. Diesem Vorgehen

kamen die Beschlüsse xustatten, welche die am 20. April 1901 unter

Vorsitz des Geheimrat Professor Dr. Englcr f Karlsruhe) in München

tagende erste (leneralversammlunp^ dos „Verbandes für volkstümli( he Kurse

von Hochscbuüehrern des Deutschen Reiches" in der Sache faßte.

Professor Dr. Diels liattc in der Sache in empfehlender Weise berichtet

und denientsprechetid waren die Besclihisse ausjjefallen.')

Inzwischen haben wir uns entschlossen, die Sache noch an einem

anderen Ende anzufassen. An^esic Vits des Umstandes, daß die Haupt-

schwierigkeit für die genieinniu/.ige Tätigkeit reiferer Studierender in

der Beschaffung geeigneter Räume lag, und im Hinblick auf das inmier

stärker hervortretende Bedürfnis in den studentischen Kreisen selbst^

haben wir uns entschlossen, für die Errichtung von Studentenheimen
einzutreten, die nach dem Vorbild der University Settlements den Mittel-

punkt für die sozialpädagogische Tätigkeit bilden soUen. Das erste dieser

Studentenheime ist unter unserer tätigen Mitwirkung im Winter 1903/04

zu Charlottenbürg eröffnet worden.

Es lag darin lediglich eme Erweiterung unserer Ziele, die von An-

fang an auf die Errichtung von Vokshcimen, die dem sozialpädago-

gischen Fortschritt dienen sollten, gerichtet war.

Daß diese und andere W ege der Volk.serziehung — wir verweisen für

alles weitere auf den Rückblick auf unsere zehnjäiirige Wirksamkeit, den

wir unter dem Titel „Die Conienius-Ciesellschaft" im Jahre 1902 ver-

öffentlicht haben •) — gangbar und nützlich gewesen sind, das hat die

mehr als dreizehnjährige Tätigkeit, die wir hinter uns haben, hinreichend

bewiesen. Es ist möglich, dafi es noch andere tmd noch wirksamere

W^e zu sozialpädagogischen Erfolgen gibt, und wir hoffen, dafi unsere

Gesellschaft selbst mit der Zeit noch weitere Mittel und Wege finden

wird, aber es ist immerhin wertvoll, dafi über einige wichtige Aufgaben

eine so erfreuliche Verständigung geistesverwandter Männer hat erzielt

werden können.

Wir können nicht unterlassen, hier ausdrücklich zu wiederholen,

daß die Erfolge, die die Comenius-Gesellschaft erreicht hat, ganz aus

eigner Kraft erzielt worden sind : es ist weder für unsere umfang-
reichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen noch für

unsere umfassende gemeinnützige .Tätigkeit auch nur

') Über die Arbcitcrbildunjiskursc in Charlottcnbiirg und ihre Krloljje vgl.

die ScbriA von Wilhelm Wagner, Die Studenteoschuft und die Volksbildung.

(Vorträge und AufsStte aus der Comenins-Gesellschaft X, 3.) Berlin, Weidmanaiche

Bocbbandlung 1902.

*) Keller, Die Conieniiif«Geiellichafl ocw. (Vorlrige und Aufsätze aus der

ConcBinS'^eseUfchaft X, 1.) Berlin, Weidmaniuche Buehhaadlni^ 1902 (Preis J$ Pf.).
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ein Pfennig aus staatlichen oder kirchlichen Mitteln
oder aus ähnlichen Fonds gezahlt worden und keinerlei

irgendwie erhebliche Stiftung aus den Kreisen des deutschen Reichtums

ist uns zugetlossen. Wir können zum Schluß nur den Wunsch aus-

sprechen, daß der Comenius-Gesellschaft, nachdem sie ihre innere Kraft

bewährt hat, in den kommenden Jahren recht viele neue Helfer er-

wachsen, hoflentlich gerade aus denjenigen oberen Schichten unseres

Volkes, die sich im Unterschiede von den oberen Schichten anderer

Nationen an der Lösung sozialpädagogischer Aufgaben bisher nur aus-

nahmsweise beteiligt haben.
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soUsystems m Frankreick tmd seine Wirkungen im Lichte

der Handelspolitik (SchmoUer-Seringf Forschungen Bd. 22,

Heft i). Leipzig 1903, 148 S.
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u. Berlin 1904, 498 S.

3. r, Leesen, Dr. Hermann , Frideric Basäat, Sein Leben,

seine freihändlerischen Bestrebungen und seine sozialökono-

mischen Anschauungen. Mönchen 1904, 170 S.

4. Blondel, Georges, La politique protecHenmste en Angleterre,

Un nouveau danger pour la France. Paris 1904, 163 S.

Bei Reginn des Kampfes um den deutschen Zolltarifentwurf wurde

vielfach bedauert, daß keine ausführlichere Darstellung der jüngsten

französischen handelspolitischen Erfahrungen vorhanden sei. Die Ab-

kehr von der eigentlichen Tarifvertragspolitik , der Übergang zum

System des Doppeltarifs hatte auch in Deutschland wanne und

sogar leidenschaftliche Befürwortung gefunden; und wenn die Gefahr

nach dieser Seite mit der Lntscheidung im Bundesrat bereits als be-

seitigt gelten konntef so blieb noch immer ein großes praktisches hiter-

esse für die Wirkungen vieler agrarpolitischer Maßnahmen,
wie sie bisher in Frankreich ihre schärfste Ausbildung erfiüuren und mit

der Zeit immer gröfieren Anhang auch bei uns erworben hatten.

Kurz hintereinander sind nunmehr zwei Bearbeitungen des Gegen-
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Standes erschienen, die sich glücklicherweise in vielen Beziehungen er-

gänzen.

Die Sclirift von Dr. Franke lalit mehr die objektiven Ergebnisse,

den in (besetzen und Wrtragen gegel)enen festen Niederschlafc der }>aria-

mentarischen und internationalen .Vuseinandersetziuigen ins Auge; sie ist

daher lur einen rascheren L berbHck oder für wiederholtes Nachsciilagea

besonders geeignet. Bei Bajkid beansprucht die Darstellung der

wechselnden al^emeinen politischen Lage Frankreichs, der verschiedenen

Agitationen und Strömungen in der breiten Öffentlichkeit und in den

engeren Parteitrerbänden, der Redetumiere und Sdiachzüge in der De-

putiertenkanuner und im Senat einen ansehnlichen Raum; mitunter ist

es dadurch erschwert, den entscheidenden Kern einer bestimmten ge-

set^eberischen Entwicklung herauszuerkennen — um' so mehr, als ein-

zelne Partien auch formell unter einer gewissen nähren Redeseligkeit

und Verschwommenheit der Sprache leiden. Doch im ganzen ist das

IJild dadurch zweifellos lebendiger und vielseitiger geworden ; man wird

auf manches, sonst leicht übersehene Einzelmotiv der inneren £nt«

Wicklung Frankreichs hingewiesen.

Nach dem eingenommenen Standpunkt ergänzen sich die beiden

Werke gleichfalls. Die Arbeit Frankes ist, wie das \'or\vtirt mitteilt,

von Prof. Dr. van der Borght angeregt und unter der Forderung

Schmolleis und Serings fortgeführt worden. Dr. BajkiÖ wiederum
— ein Serbe — steht Brentano und Lötz ebenso nahe. So konunen

in der Tat zwei verschiedene Richtungen und Auffassungen zum Aus-

druck, aber ohne dafi die eine oder die andere Schrift ab ein ein-

seitiges Ptitdoyer bezeichnet werden könnte. Am ehesten verrät Bajkid

gelegentlich noch die Neigung, „die" Wissenschaft gegen ihm unsym-

pathische Vorgänge auszuspielen und allzu schnell abzutirteilen, wo es

zunächst wichtiger ist, den kausalen Zusammenhängen nachzugehen

zwischen besonderer sozialer Struktur und Umgebung eines Gemein-

wesens einerseits und den entsjirechenden individuellen Lebensäulierungen

dieses staatlichen (jebildcs andererseits.

Denn je mehr man den Ausfiihnmgen von Franke und Bajki(' foli:1,

desto klarer kommt einem die wirtschaftliche Eigenart ilcs heutigen 1 laiik-

reicii /um BewuLitbciu, desto begreiflicher erscheinen manche, anfangs be-

fremdende Ergebnisse, desto imbegreiflicher freilich erscheint die, bei uns

oft gehörte Forderung, das französische zoll- und wirtschaftspolitische Sjstem

— denn ein förmliches System hat sich mit der Zeit herausgestaltet — auf

unsere vollkommen andersgearteten deutschen Verhältnisse zu Obertragen.

Frankreich ist seit langer Zeit ein Land mit stabiler Bevölkerung; es

fiel ihm also nicht schwer, auf gro6en i^[rarischen Produktionsgebieten,

vor allem im Getreidebau, selbstgenügend zu werden und zu bleiben.

Noch mehr: eine ganze Reihe von AgrarzöUen wird in Frankreich bei

guten Ernten sofort unwirksam, weil die inländische Uberproduktioii
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jedesmal einen kriscnartigen Preissturz erzeugt. Für uns iJcutsche sind

das auf absehbare Zeit ganz undenkbare Zustände — davon zu schweij^eu,

ob wir sie, wenn denkbar, erstreben sollten. Schon wegen des Wegfalls

dieser agrarischen Importe schrumpfen die Ausfuhrbedürfnisse Frank-

reichs entsprechend ein. Ferner konnten viele französische Spezial-

gewerbe (man denke an Pariser Luxuswaren, an hochwertigste Textil-

erseugnisse) auch ohne Tarifvertritge ihres ungestörten Absatzes nach

dem Auslande ziemlich sicher sein. Wir in Deutschland stehen hier

gleichfalls ganz anders da; unsere Handelspolitik sieht sich nacli außen

vor ^mz andere Aufgaben gestellt; sie hat, nach innen wie nach außen,

^anz andere Rücksichten zu nehmen. Ks ist deshalb verständlich, daß

die „autonome" Zollpolitik sich in Frankrt^ich so viele Freunde erwerben

konnte und daß sie heute noch nnerschütteitc {jarlamcntarische Mehr-

heiten hinter sich hat — frcilii h nicht ausschließlich aus eigener Kraft,

denn das selbstandi^je französische I )o{i|)eilarirsystcm hätte zu ganz

anderen Folgen fuhren müssen, wcnu neben ihm nicht die Tarifverträge

bestanden hätten, deren Mittelpunkt Deutschland gewesen war, deren

Vorteile jedoch auch Frankreich durch die aufirechterbaltene Meist*

begünstigung zugute kamen. Dr. Franke gelangt zu dem Schlüsse,

dafi die französische Schutzzollpolitik im ganzen zwar „kerne irgendwie

grofiartigen Erfolge aufzuweisen hat, daß sie es aber erreicht hat, eine

ruhige, langsam fortschreitende Entwicklung der französischen Volkswirt-

Schaft zu sichern . . . daß die so sehr verurteilte schutzzöllnerische Tarif-

reform doch besser ist als ihr Ruf, daß sie in der Hauptsache das für

die französischen Verhältnisse Richtige war." Der Autor verkennt dabei

die bedenklichen Schattenseiten des franzcjsischen Wirtschaftslebens nicht,

al)er er mißt den Aktionen der Handelspolitik weniger Schuld bei wie

den sliihvirkendcn allgemeinen sozialen Voraussetzungen: der IJevölke-

rungsstacnation, der man^^elndcn Initiative von Kauflcuten und Indu-

striellen, dem „Rentnergeisf' im französischen Volk. Vielleicht tritit

auch hier, also mindestens indirekt, die 1 landelspolitik keine geringe

Verantwortung. Doch verschiedene parteiische Vorwürfe hat Dr. Franke
unleugbar widerlegt — so die Zurttckfiihrung des Zollkrieges mit Italien

auf die feindselige Haltung Frankreichs oder gar auf den Doppeltarif

M^lines. Selbst gegenüber der Schweiz mag ähnliches zutreffen; doch

hinter die Behauptung, daß es hier Frankreich ein Leichtes gewesen

sein würde, schwereres Geschütz aufzufahren und dadurch zu besseren

Erfolgen zu gelangen, wird man ein großes Fragezeichen machen dürfen.

Bajkid verlalit eher in das andere Extrem. Wo ir^^endeine, zur

Befürwortung eines schutzzöUnerischen Antrages oder Gesetzentwurfes

gemachte Äußerung durch die spätere F.rfahrun<i nicht bestätigt worden

ist, verkündet P>ajki('* ijlcich eine ..fuiclitliare Niederlage" des Pro-

tektionismus. Wo die \ eiständigung mit dem Ausland auf Grund des

Minimaltarifs nicht sofort gelang, wird bei liajkic gleich ein förmlicher
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„Zollkrieg" daraus. Die verhältnismäßig doch geringen vertragsiuäßieen

Abbröckelungcn am Minimaltarif vergröfiem sich ohne weiteres zu einem
innerlichen Zusammenbruch der ganzen M€lin4»chen Politik. Das sind

sicherlich Übertreibungen, die jedoch gegenüber der, sonst durchaus ob-

jektiven Wiedergabe der Tatsachen weiter nicht ins Gewicht zu fallen

brauchen. Dagegen bietet das Werk von Bajkid einen unbestreitbaren

Vorzug: die wesentlich eingehendere Darlegung der landwirtschaft-
liehen Entwickluno; Frankreichs in den verschiedenen Produkt ions>

gnippen (Getreide, \'ieh, Wein, Zucker, Branntwein, Ölfrüchte, Setden-

zucht) und des unglaublich vielverschlungenen, oft bis zur seltsamsten

Chincserei getriebenen Kingreifens des Staates nach allen diesen Seiten.

Hier überschreitet l'.ajkir oft den Rahmen der citrentlichen HandeU-
politik ly. B. bei den Debatten libi-r die (irundsteuerer!asse\ aber gerade

hierdurch gewinnt sein Ihuh an Interesse für weitere Kreise. Das
gleiche trifi't zu für die Abschnitte, welche dein, abermals ganz eigen-

artigen Kampfe gegen die Fremdarbeit, dem protectionuisnae

ouvrier, gewidmet sind. Auch sonst kann man aus dem Werke vieles zur

Psychologie der Arbeiterbewegung und des parlamentarischen Sosialismus

in Frankreich lernen.

Dr. v. Leesens Schrift möge gleich hier angereiht sein, weil sie

sich in ihrem ersten Teile gleichfalls den handelspolitischen Erörterungen

in Frankreich, allerdings wahrend der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,

zuwendet. Der Versuch, die englisclie Reformbeweirung, wie sie mit dem
Namen Cobdens unlösbar verbunden ist, auf Frankreich mit seiner

wesentlich anderen Wirtschaftsstruktur zu übertragen, rückt dabei in eine

anziehende l'elcurhtung; er stt)l.U freilich bei den Regieningen, bei der

Industrie und den .Arbeitern t.ist auf noch geringere (jegcniicl)e wie

gleichzeitig in dem Deutscliland des Zollvereins, Lists und der ersten

Kommunisten. Die ganze Pcr.sOnlichkeit, die gläubige Naivität, die auf"-

opfernde Tätigkeit Basiiats weitJ v. Leesen — entgegen der Vorsieliuni;.

wie sie besonders seit Lassalles Bastiat-Schulze vielfach festgewurzelt

ist — sehr gewinnend hervortreten zu lassen. In gewissem Sinne wird

die Schrift zu einer Ehrenrettung, aber zu einer nicht unberechtigten,

wie neuerdings überhaupt eine gerechtere historische Würdigung der

Manchesterschulen der einzelnen Länder von den verschiedensten Seiten

versucht wird. Der zweite Teil der Schrift, der speziell dem Streite

gegen den französischen Sozialismus der vierziger Jahre, in erster

Linie gegen Proudhon, gewidmet ist, scheint weniger gelungen. Es
mag allenlincrs schwer halten, die vagen Anschauungen des damaligen

Sozialismus und »lic schillernden Gegenaußerungen des französischen Ilar-

nionikers einander in |)rägnanten Zügen gegenüberz.ustellcn und beide

mit sehaifeien Strichen zu rharakterisieren. Doch marin sich zuletzt in

der zunehmenden l''< »rmlosii^keit wohl auch ein ülieiciUer Abschlul3 der

Arbeit bemerkbar, so dalj hier die, wie immer lleiüig mosaikartig zu-
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sanirncnqetrasenen Details das Wertvollste sind. Auch der Prioritäts-

streit mit t'arey (über die vermeintlichen (Icset/.c des Wertes, der

Bodenrente, der wachsenden Quote des Arbeitslohnes) erfährt eine kurze

Nachj-riitanj:.

Das neue Werkchcn Blondeis ist, wie bei dem Verfasser zu er-

warten, eine sachkundige, ruhige, auf eine seltene Belesenheit gegründete

Schilderung des bisherigen Entwicklungsganges der englischen Handels-

politik, der wachsenden Schwierigkeiten Englands auf dem Wehmarkt,

vor allem infolge des Aufstrebens Deutschlands und der Vereinigten

Staaten, der heute durch den Chamberlainismus entfesselten Meinungs-

und Parteikrimpfe, wobei Blondel zu dem Schlüsse kommt, die Reaktion

gegen den Freihandel werde schließlich auch jenseits des Kanals den

Sieg davontragen, jedoch kaum zAim Vorteil Englands. Ein kontinen-

taler (mitteleuroixiischer) Zollbund wäre nicht realisierbar. Um so mehr

hält Blondel seinen 1 .andsleulen ihre sch!e< "üte kommerzielle An[)assung

an den verschärften internationalen D.iseinsk;!!!!];!', ihr uerinj^fes. durcii

Parteirivali!aten um! persönliche Iiitrinuen zerrüttetes .^olidarität-igefiihl

vor. Die Deut>c!ien ersclieinen ihm als Meister der Organisation und

selbst die Syndikate — im tibliclieu deutschen Sinne des Wortes, also

die Kartell- und Trustbildungen — werden zur Nachahmung empfohlen.

England werde, sowohl in seinen Kolonien wie auch in Irland bei Fort-

Setzung seiner Kleinbauernpolitik, vielfach Ersatz Air die bisherigen, wert-

vollen agrarischen Zufuhren aus Frankreich finden können; auch einzelne

der industriellen Ezportzweige Frankreichs seien durch den Chambo'-

lainismus bedroht. Um so mehr müsse Frankreich seine ökonomische

Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit zu steigern suchen.
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Preisausschreiben

I. Universität Göttingen (Benekesche Prcisstiftungl

Die für das Jahr 1905 ausgcscliricbeae Benekesche philosophische Preisaufgabc

fand keine Bearbeitung, so dafl die Zuerkennung einet Preises itir dieses Jahr nicht

in Fr.ij;«* kam.

tür da» Jahr 190S stellt die philosophische Fakuitiit der l uivcrsität Gotliagen

die folgende neue Preisaufgabe:
„Die Sonntagsruhe in Enjjland und Schottland ist bekanntlich die

Frucht der kirchlichen Reformation. £s ist aber nocb im einselnea
naebsuweiaen, und die« wird gegenwirtig gewOnacht, wie durcb Ureb-
liche und weltliche Ordnungen im Laufe der Jahrhunderte die neue
Sitte der Sonntagsheiligung allaiählich zur Herrschaft gelangt ist. So-
wohl für die Erkenntnis des allgemeinen Zusammenhanges von Recbt
und Sitte, wie für die besonderen Aufgaben der socialen Oesetsgebang,
sind hier wichtige Aufschlüsse zu gewinnen."

Der erste Preis beträgt 3400 Mk., der zweite 6äo Mk., und die gekrönten Ar-

beiten bleiben unbescbriinktes Eigentum ihres Verfassers.

Die BfkannttTK'.oIuin^' d'-r /uerk.innton Preise erfnl;;! am II. Mira I908 in

Öffentlicher Sitzung der philosuphisciten Fakultät in Güttingen.

Nfihcres ist durch den derzeitigen Herrn Dekan der philosophischen Fakultil der

UnIversiUit Göttingen, Herrn Geb.-Rat Prof. Dr. W. Fleiscbmann zu er&brea.

2. Universität Zürich.

Vcranl.iliit durch cinr ,,.\< uj;ilirshotrarhtung" des sch%\ cizcrischen Schriftsteller»

Meinrad Licnert iib<r die Leiden der mitihandcltcn Kinder haben zwei Meoschen«
freunde Preise gesliltcl für be>te Arbeiten über einen \virk>-.\nien Kinderschutz und
die Weitcrc Ausführung ihrer schonen Absicht der staatswissenschaftlichen Fakultät

der UniversitSt ZU rieb übertragen. Es werden demnach zwei Freisaufgaben gestellt:

I. Die körperliche Mißhandlung von Kindern durch Personen, welchen
die FUrsorgepflicht für dieselben obliegt.

Die hauptsächlichsten Erscheinirngsformcn der Mißhandlung, ihre individucilrn

und sozialen Ursachen. Welche vorbeugenden Mafinahmen sind möglich? Wie
könnten die Ein7r|f;dle loiclitcr und in umfassenderer Weise zur Kenntnis der Be-

hörden gebracht werden? Welche Kcpressivmaüregcln sind die zweckmäßigsten?
Schonendes Vorgehen bei ihrer Anwendung, Art und Dauer derselben, Ffltsorge-

er/iehung in Anstalten oder Familien

'

II. Die Überanstrengxmg von Kirdern durch Personen, welchen die Für-
sorgepiiicht für dieselben obhcgt, oder durch Personen, welchen die

Kinder su Aibeitsleistungen Qberlassen worden sind.

Die liau;)tsueli!it h<tcn Erscheinunjjsfiirmen : Überanstrengung im Haushalt, in

der Hausindustrie, ihre L'rsacben, die möglicben Vorbeugtmgsmittcl. Wie könntea
QncelßUle leichter und in umfassenderer Weise zur Kenntnis der Behörden gebraut
werden [Insj eklion der IlausinduUrie- Welclie Kepressivmaßre^'cln sind die zweck-

mlfligsten : Ibre Art, ihre Dauer, die schonende Berücksichtigung der Familienbeziebung.

FOr bdde Arbeiten wird gewünscht, daß die aus den Aufführungen sich er-

gebenden Postulate an die Gesetzgebung UbersichtUch zuvatnmcngefaSt und auf die

Verhältnisse eines bestimmten Landes, vorzugsweise der Schweiz, bezogen werden.

Es ist auch das organische Zusammenwirken behördlicher Tätigkeit mit der freies

privaten Liebr staligkeil zu berücksichtigen.

h'.s bleil>t dem von der Fakuitiit ru bestellenden Preisgerichte vorl>chalten,

jeder der beiden Aufgaben einen Preis von 2000 F"r. zuzusprechen oder diesen Be«

trag in ix chsletu drei Preise zu teilen.

Jedermann ist eingeladen, sich an diesem Wettbewerb zu beteilig''n, vor allem

werden Arbeiten aus den Kreisen der Lehrer und Lr/iclier, der Volkswirlschaftcr,

der .M inner der Gemeinnützigkeit, der Mediziner und der Juristen enrarteL
Mäbcres ist durch die obengenannte F^akultät zu erfahren.
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Cresellschaft und Natur.

Akademische Antrittsrede*)

on

. FRANZ EULENBURG.

Hochgeehrte Versammlung!

I. Als Charles Darwin den ersten Bericht über seine Weltreise

auf dem Beagle herausgab, hielt er noch durchaus an den An-

schauungen von der Unveranderlichkeit der Arten fest, wie sie

Cuvier und andere gelehrt hatten. Aber zwischen der ersten (1839)

und der zweiten (1845) Ausgabe dieses Reisetagebuches ist ein

wesentlicher Unterschied zu bemerken.') In die Zwischenzeit fallt

nämlich die Lektüre eines Werkes, das damals in England wie auf

dem Kontinent gro6e Verbreitung und Anerkennung gefunden und

das auch auf Charles Darwin den größten Eindruck machte — das

Buch des bekannten Nationalökonomen Thomas Robert Malthus

„Versuch über das Bevölkerungsgesetz". Darwin sagt selbst in

seiner Autobiographie, daß er diesem Werke die ganze Anregung

*) Gehaltes am 15. Juli 1905 in der Universität Leipzig. — Der freie Vor«

trag muflte mdirfach gekflrst werden; es ist aber hier der ursprüngliche Wortlaut

wiedergegeben. Von einer eingehenden Auseinandersetzung mit abweichenden An-

sichten, vor allem denen Richerts und Stammlers, die ja jetzt Schule zu bilden

scheinen, muflte noch abgesehen werden. Est enim verum butex sui et falri. Man

darf aus dem Nichtnennen von Namen und Titeln also nicht schlicfien, dafl Verf.

die Schriften unbekannt sind. Indessen werden gerade die erkenntnistheoretisehen

Fragen in einem späteren Werke behandelt werden , das etwa in Jahresfrist er«

seheinen und „Vorfragen der Sosiaphilosop hie" diskutieren soU.

') Vgl. Alfred Kirchhoff in der Einleitung su „Darwins Reise*' (Hendelsehe

Ausgabe S. XIV).
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,

zu seiner neuen Auffassung verdankt *) Und unter dem frischet?

Eindrucke der Lektüre schrieb er (1844) jenen erst viele Jahre

später veröfTentlichten Essay über die Veränderlichkeit der organi-

sierten Wesen, der die Grundla<^cn seiner ganzen Lehre enthält und

in dem er ausdrücklich auf die Malthussche Bevölkerungsieh rt Hezug

nimmt.'') Er hatte damit das Prinzip, die Theorie gefunden, die

ihm den Schlüssel liir das X'^crständnis der Lebewelt abgeben sollte:

die Lehre von der ewigen Disharmonie zwischen Nahrungspielraum

und Artvermehrung und vor «Uem den „Kampf ums Dasein**. Und
auch in seinem Hauptwerke wird direkt auf Malthus und seine

Lehre zurückgegangen.^) „Es ist die Lehre des Malthus mit ver-

stärkter Kraft auf das ganze Tier- und Pflanzenreich angewendet**

Auch die Anschauung von einem „Naturhaushalt" die bei ihm oft

wiederkehrt, gehört ganz dem ökonomischen Ideenkreis an. Sogar

die speziellen Vorstellungen von einer geometrischen Vermehrung
der Lebewesen hat er dem Malthus entlehnt; ebenso wie die Be-

hauptung von der Verdoppelung der Bevölkerung in 25 Jahren.*)

Die moderne Biologie wäre ohne Malthus und die Nationalökonomie

nicht denkbar.

Es ist weder das erste noch das letzte Mal, dafi die Natur-

Wissenschaften bewußt oder unbewußt Anschauungen aus dem
Staats- und Wirtschaftsleben entnommen haben, wenn es auch

nicht immer in so bedeutungsvoller Weise der Fall ist, wie bei dem
Darwinismus und der Selektionstheorie. Und auch dadurch wird

diese Abhängigkeit in nichts verkleinert, daß sich die Forscher

dieses Zusammenhanges nicht immer bewußt sind.

*) The Life and leiten of Darwin, ed. by F. Darwin, vol I p. 83. „I happeaed

to read for amuscmcnt „Maltbttt on Population" and heing well prepared to ap>

preciate Ihe slrupglc for existcncc which everywhcrc goes on from long-continued Ob-

servation of tlie habits of aniraals and planls, it at once Struck mc that ander

ihi s<- l irmimslanccs favourable variatious would t«'nd to bo prcserved and unf;ivou-

rablc Klus lo be destroyrd. 'I lic rrsult of ihis wouKl bc thc lormation ol uew

spccies. Hrrr t Ii r n I h a d at last o t a t In- o r y by w Iii c h to work."

') Ch. 1> arwin, ( )n tlic Variation of organic beinps in a State of natun-; on

tlie natural mcans ot silcctioii; on thc coniparison of dotncslic and truc species.

Vgl. l'rcycr, I »arwin. Si-in Lcbrn und Wirken iSg6 S. 85.

'*) Ch. Harn in, Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl

(Kcciamschc .Ausgabe ; .S. 98.

') Ch. Darwin, Die .\bstanimunjj des Mt-nschen (Hondclschc Ausgabe)

S. 55 ff.; besonders auch jener vorhin zitierte Essay aus dein Jahre 1844.
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Ich will nicht von gelegentlichen Vergleichen sprechen, etwa

von der Analogie des^ervens3^nis mit einem Telegraphennetz u. ä.:

doch schon die Anschauung vom „Zellenstaat" hat weittragendere

Bedeutung fiir die Auf&ssung von der Abhängigkeit der einzelnen

Zellen. Und nicht minder ist die „Zentralisation der Verwaltung",

von der z. R Verwom beim Organismus ausfuhrlich spricht, *) ganz

dem Anschauungskreis der Staatslehre entnommen. Am meisten

ersichtlich ist dieser Einflufi wohl bei dem Begriff der Differenzierung

und Arbeitsteilung in der Ph3^ologie d. L der Übernahme spezi-

fischer Funktionen durch besondere Organe, besonders gebildete

Zellen und Gewebe. Die „physiologische Arbeitsteilung" und die

mit ihr zusammenhangende histologische Differenzierung ist nicht

etwa eine gelegentliche Redewendung sondern ein „Entwicklungs-

prinzip von fundamentalster Bedeutung." ') Auch dieser Begriff ist

also ganz der ökonomischen Wissenschaft entlehnt, in der er ja

seit Adam Smith Bürgerrecht erlangt hat.

Aber auch der oberste Begriff der gesamten Naturwissenschaft,

das „Gesetz", ist durchaus dem staatlichen Leben entnommen. Es

ist die Projektion der Gesetze des Staates zunächst auf eine gött-

liche Leitung der Welt, die hierin zum Ausdruck kommt. Von
dieser göttlichen Gesetzgebung, die gänzlich analog der staatlichen

gedacht war, schreibt sich die Allgemeingültigkeit und strenf:jc Be-

folgung der „Gesetze" ursprünglich her. Es läßt sich in der Ge-

schichte des Begriffes verfolgen, wie er allmählich diese Herkunft

abgestreift und sich dann zu unserer Ansciiauung der Xatur-
gcset/c entwickelt. ^) Und es ist \ iclieicht charakteristisch, daß das

erste Aufzeigen von Gesetzen im Gesellsciiaftslcben bei Süßmilch

noch durchaus als eine solche „göttliche Ordnung" aufgefaßt wird,

die einen bewußten Schöpfer und Gesetzgeber zum Urheber hat.

Also auch hier finden wir Anlehnung und Beeinflussung stärkster

Art durch soziale Kategorien.

^ Max Vcrworn, Allgemeine Physiologie. Jena 1897, spricht S. 575 0*.

von den HVcifaifflUgsverbSlInissen des Zellenstaates** und behandelt dann im SchluA-

abschnitt die „Z<entraliflati<m der Verwaltang".

') Vgl. O. Hertwig, Die Elemente der Entwicklnngslehre des Menschen und

der Wirbeltiere. Jena 190a S. 60 f.

*) Eine dogmengcschichtlidie Darstellung des „Gesettes**begrißcs fehlt leid«

bisher; vgl. dazu Eucken, Die Grundbegriflfe der Gegenwart. 2. Aufl. S. 173 fr.;

Wundt in Philosophische Studien Bd. 3 S. 195 ff., S. 493 f. ; Rudolf Kisler,

Wörterbuch der philosophischen BcgriflTe und Ausdrucke. Berlin 1900 unter „Gesets**.

35*
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522 Frans Enlenburgt

Es mnp^ nur noch auf eine neueste VVendunsr hingewiesen werden,

die sich in der Naturwissenschaft der Gc^^cnwart zeif^t — das ist

der Bc<::^rifr der Ökonomik bei Ernst Mach.") Bei ihm ist der Sinn

und die Bedeutung; der physikahschen I'orschung darin erschöpft,

daß sie ein be(]ucmes Mittel ist, um Krfahrungsinhalte aufzu-

speichern : „Den sparsamsten, einfachsten begrifflichen Ausdruck

der Tatsachen betrachten nach ihm die Naturwissenschaften als ihr

Ziel." Die Denkökonomik« das Prinzip des kleinsten Kraftmaßes»

wie vor ihm Avenarius es g^enannt hat, beherrscht danach als ein-

ziges Formalprinzip der Forschung allein die naturwissenschaftlkhe

Erkenntnis. Ich brauche nicht aufzuzeigen, daß wir uns hiermit

ganz im Bereiche der Volkswirtschaft befinden, die seit jeher

mit dem ökonomischen Prinzip operiert. — Es mag im \'orbei-

gehen schließlich daran erinnert werden, daß auch die Maßmethode

der modernen Psycho{)hysik sich ursprünglich an einem ökonomi-

schen Problem entwickelt hat: Jacob Bernouillis (1738) bekannte

Abhandlung de mensura fiortis betrifft die Frage des Wertzuwachses

von Glückgütern zu einem vorhandenen Stammvermögen.")

*) ScbriAen von Ernst Mach: Die Analyse der Empfindungen. 2. Aofl. 1900

S. 37 ff. — Prinsipien der Wftrmelebre 1S96 S. 396—406. — Die Mechanik in ihrer

Entwicklung. 3. Aufl. S. 471—^485. — Popnlir-winensdiafttiebe Vortrige 1896

S. 303—230. — Erkenntnb und Irrtum 1905 S. 174 ff. Es ist bei ihm immer der-

sdbr Gedanke : die Wissenschaft ist eine Minimumaufgabe.

Ks scbfint allerdings, als w r» n dem „ökonomischen Prinzip" eine alljc-

meinere Geltung sowohl im Bereiche der Natur als auch in der Technik, wie ta

unserem Denken zukäme: es sei nur an die ,,Mt tlu>d(» der kleinsten <^u.-idratf

'

und ;iti das ,,l'!in/.ip des kleinsten Zwanges" in <!er M.itlunialik rrinncrl. Kinc

allgemeine l.iorterung des I'rin/ipes, die auch ihre ])S\ c!ioph\ sischen Wur/cln

autdeckte, wiirc erwünscht. Vjjl. uuticr Richard Avenarius, Philosophie al-

Denken der Well gcmäü dem i'rinzip des kleinsten Kraftmafics (N'cudrucck 19031

noch Josef Petsoldt, Maxima , Minima und Ökonomie. Leipzig 1S91. Do
Gedanke der „Tendens zur Stabilität" sdion bd St Mi IL Übrigens könnte eioe

weitere Durchdringung der Naturwissenschaften mit ökonomischen Kategorien sich

fruchtbar erweisen, da bisher mehr einige grobe Begriffe ttbemommen sind. Ein

Hinweis darauf bei Em. Herrmann, Kultur und Natur. Studien im Giete der

Wirtschaft 1887 S. 263 ff. Der Gedanke des „Naturhaushaltes** wttrde dann oft

seine eigentliche Ausgestaltung erfahren.

") Jacub Pernouilli, Speciraen theoriae novac de mcnsura sortis. JetSt

u. d. T. : „Versuch einer neuen Theorie der Wertbestimmung von Glücksfällen"

herausgeg. von A. Pringsheim in der Hrentano-Leserschen ..Samndun^j älterer uaa

neuerer staatswi^isenschattlicheii Schriften" P-d. 9. Leipzig 1S96, mit einer lc^fnl•

werten Einleitung von A. Kick; dazu F. A. Lange, Die Arbeiterfrage S. 1406-

I
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Doch genug der Beispiele. Es handelt sich hier nirgends etwa

um gelegentliche Redewendungen oder um willkürlichen Wort-

gebrauch, sondern um Beeinflussung der naturwissenschaüdichen

Forschung von Grund aus und gerade um deren Prinzipien. Und
der Einfluß, den die Anschauungen von Wirtschaft» Recht und

Staat ausgeübt, kann darum kaum überschätzt werden. Es schien

notwendig, dies gerade am Eingange unser Betrachtung mit allem

Nachdruck zu betonen, um der Anschauun«^ von den „Übergriffen der

naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise in die historischen und

riesellschaftswisscnschafien" ein für allemal entgegenzutreten. Diese

l'bcrf^riftc und Abhänj^n;^kciten, wenn sie vorhanden sein sollten,

sind durchaus (loi)|tclsfjiliL;c und getjenseitif^c. l'nd es ist kaum zu

sagen, wer dabei mehr einpHuT^t und wer mciir i^ibt. Der \'cr-

such, '"1 die Kulturwissenschaft von der an«^eblich einseitigen Be-

einflussung durch Naturwissenschaften frei zu machen" ist darum

im Prinzip ^anz aussichtslos und muß notwendi<^' scheitern, solange

es nicht gleichzeitig gelingt, die Naturvvissenscliaflen von den Kultur-

wissenschaften ,,frei" zu machen. ' Wenn also wirklich eine solche

Beeinflussung stattfinden sollte, so würden damit zum guten Teil

nur die naturwissenschaftlichen Prinzipien wieder zu ihrem Aus-

gangspunkt, dem sozialen, geschichtlichen und staatlichen Leben zu-

rückkehren. Es sind immer noch die c x o g a m i s c h e n Beziehungen

gewesen, die besonders befruchtend auf die Wissenschaften gewirkt

haben.

II. Aber bevor wir dazu übergehen, nun umgekehrt einige ge-

setzmäßige Beziehungen zwischen Gesellschaft und Natur aufzu-

zeigen, müssen wir vorher noch die Berechtigung solcher Nachweise

erbringen und einige Hindernisse, die sich dem V^ersuchc entgegen-

stellen konnten, aus dem Wege räumen. Denn es ist nicht mehr

und nicht minder die Behauptung aufgestellt und mit Aufwand

auiSerordentlicher Mittel auch zu beweisen versucht worden, '^j daß

'*) Ileinr. Rickert, Naturwissenschalt und Kulturwii^scnscbaft. trciburg

1899. S. 9.

la Wahrheit da gaiu unmögliches Beginnen, da die Logik des ForKbens,

und der BegriffsbUdnng eben dieselbe ist Übrigens wäre es eine reisvolle Aufgabe,

solche gegenseitige Beeinflnssungen der Wissenschaften untereinander tu verfolgen;

die Naturwissenschaften wflrden sich dabei jedenfalls als sehr stark abhängig heraus-

stellen: auch der Begriff der „Arbeit** ist doch ursprünglich ein ökonomischer.

**) Gemeint ist natOrlich Heinr. Rickert, Die Cremen der naturwissen-
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524 Frans Eulenburg,

Natur- und Kultur* bzw. Geisteswissenschaften in einem diametrakn

Gegensatze stünden und daß sie sich toto coelo voneinander

unterschieden. Und zwar seien nicht nur die Objekte durch letzte

Kategorien iür immer voneinander getrennt, sondern auch ihre

Methoden müßten notwendig ganz andere sein: die Naturwissen-

schaften hätten es mit der Aufzeigung von allgemeingültigen Ge-

setzen zu tun, die Kulturwissenschaften, wozu offenbar auch Ge-

schichte und Nationalökonomie gehören
,

dagegen mit dem Ein-

maligen, Individuellen, Besonderen. Sie unterscheiden sich wie G^

setzeswissenschafl und Wirklichkcitswisscnsciiaft ( Rickert)— nomothe-

tische und idiographischc (Windclbaiid) voneinander.**) lud die

Folgerung ist, daß natürlich auch die Aufstellung von Gesetzen in

der sog. Kulturwissenschaft nicht möglich sei.

Ist das richtig?

Alle Scheidungen der Wissenschaft sind offenbar künstliche und

von den Menschen zum Zwecke der Bewältigung jiraktischer Auf-

gaben vorgenommen. Hs handelt sich so sehr um die Beherrschung

gewisser spezieller Techniken, Hilfsmittel, Praktiken ganz bestimmter

Art, daß die Ausbildung in dem einen Zweige durchaus die jifanze

Arbeitskraft eines Menschen in Anspruch nimmt. Etwa die (Juellcn-

vergleicluing zweier mittelalterlicher Schriftsteller auf der einen und

die Untersuchung der Radioaktivität eines Metalles auf der anderen

Seite sind so verschieden, daß zu ihrer Krlernung und Beherrschung^

ein Menschenleben erforderlich ist — so sehr auch vielleicht eine

nähere Analyse des V^organges zeigen würde , daß die logischen

Prozesse dieselben sind. Und es rechtfertigt sich darum durchaus,

daß die Fächer, die eine ähnliche X'orbildung, ähnliche technische

Untersuchungsmethoden verlangen, auch äußerlich in verschiedenen

Fakultäten zusammengefaßt werden. Darüber kann gar kein Streit

sein. Diese Differenzierung ist nötig und muß beim Fortschreiten

der Wissenschaften inuner weiter zunehmen ; es läßt sich im voraus

auch gar nicht sagen, welche besonderen Hillismittel zum Zwecke

der Unterweisung sich noch als notwendig herausstellen werden.

Aber diese praktischen Bedürfnisse sind noch durchaus kein

schafüicben BegrifTsbildung. Eine Einleitung in die Logik der historiscket

Wissenschaften. Tübingen und Leipzig 1902 and sein obengewaiter Vortrug.

**) Wilh. Wtndelband, Geschichte und Naturwissenschaft. Strasburg i<9«'

— Die neuere geschichtspbilosophisehe Literatur steht dgentlich gans in AbWng^

kdt von Windelband und Richert. AuAerhalb stehen nur etwa Barth« Lamprecbi

Tönnies» Breysig. Darflber das Referat im Archiv fttr Soiialwissenschaft,
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Rechtsgrund für eine logische Trennung und sachhche Ver-

schiedenheit.^*')

Alle Sonderung der Wissenschaften beruht nun darauf, daß an

den Objekten eine begriffliche Abstraktion vorgenommen

wird, indem von ihren Eigenschaften und Merkmalen bestimmte

herausgegriffen und einer eigenen Betrachtung unterworfen werden.

Wenn ich etwa ein Ereignis oder eine Persönlichkeit als ein „po-

Ittisches" kennzeichne, so nehme ich c^cw issc Merkmale heraus und

unterziehe diese für sich einer isolierten Betrachtung. Der allge-

meine B^riff „politisches Ereignis, politische Macht, Politik und

Verfassung" ist der stillschweigend voraus<xesetzte Oberbc;:;riff,

unter dem die Ereignisse und Tatsachen sulisumiert werden. Es

sind keineswegs Werte und W'erturteile, nach denen diese Unter-

ordnung erfolgt, sondern allgemeine oberste Begriffe, die wir

zugrunde legen. Natürlich, ist es dann nicht nötig, diese erst

jedesmal bei einer Untersuchung von neuem festzustellen.^') Auch
wenn ich einen Tatbefund als einen „psychologischen" charakteri*

siere, so habe ich damit nur gewisse begriffliche Merkmale an

den Dingen zusammengefaßt und sehe mit Absicht von allen

anderen ab, mit denen er doch stets zusammen auftritt Nicht

anders als wenn ich in der Physik die Stoffe in Leiter und Isola-

toren scheide, ich an den Dingen von ihrer Farbe, ihrer Harte,

ihrem akustischen Verhalten, ihrer chemischen Zusammensetzung

ganz absehe und im Momente nur ihr Verhalten gegenüber dem

"*) I m Mißvcrsländnissrn zu l)o^< j;rn-n, sei hier ausdrücklich bemerkt, daß

wir CS im folf^rndcn noch nicht mit «h-n „historischen" Wissenschaften im

eigentlichen Sinne zu tun liabcn. liir Cliaraktcrislikum scheint mir wesentlich durch

das Moment der Zeit mit bestimmt zu sein; hierin kann ich Ottoroar Dittrich,

Die GTenxen der Geschichte (I^ipzig 1905J recht geben, wenn auch nicht in allen

übrigen. — Wir haben et im folgenden znnSchst mit den Soxialwitsen-

Schäften zu tun, von denen die Wirtschaftswissenschaften einen integrinenden

Teil ausmachen. Ihr Objekt kann aber nicht ausschliefllicb „historisch" d. i. durch

das Moment der Zeit bestimmt werden. Es hertscht ja auch bei Richert und

den Seinen ein völliges Chaos über Wesen und Methode der Soziologie. Geschichte

und Sozial Wissenschaften, Soziologie und Geschichtsphilosophie weiden da als {^anz

identisch bclumdclt, was sie doch entschieden nicht sind. An dieser Stelle mtifi

zunächst dai> gute Hecht iimi die .-\utonomic der Sozialwisscnscharirn gewahrt werden.

''
I
Die beste Kritik Kickcrts scheint mir liisher von B. S c i> m c i d 1 e r , Uber

Bcgriffsbilitung und Werturteile in der Cjescliichle (.\nnalcn der Naturphilosophie

3. Bd. 19Ü4 S. 24

—

jo), geliefert worden zu sein, mit dem ich in einer Reihe von

Punkten übereinstimme.
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elektrischen Strom untersuche. Der (irund V\c^t offenbar in der

Unniö^'hchkcit, alle Kif^cnschaftcn verschiedener Dinqe in einem
einzigen Ik'griffc zusammenzufassen. Wir haben es ja in den

Wissenschaften niemals mit der Wirklichkeit als solcher zu tun,

sondern nur immer mit unseren Vorstellung^en von der Wirklich-

keit . mit Bildern der Wirklichkeit. Und die ganze isolierende

.Sciieidung, die wir vornehmen müssen, liegt allein in unserer

Betrachtung der Dinge, nicht etwa in den Dingen selbst. Darum
eben auch die Notwendigkeit uns jedesmal mit der Herausgreifun^x

eines Begriffes zu genügen. Es wäre aber durchaus Metaphysik»

wenn man nun dieser rein begrifflichen Scheidung, die nur zum
Zwecke wissenschaftlicher Erkenntnis vorgenommen wird, eine reale

Wesenheit bestimmter Art hypostasierte. *•) Es ist vielmehr immer
nur ein Ausschnitt, aus einer Vielheit, mit dem wir es zu tun haben.

Es gibt in der „Wirklichkeii" so wenig rein elektrische Erschei-

nungen, wie es rein psychologische oder rein politische oder rein

wirtschaftliche geben kann. Aber die5?e Isolation und Abstraktion

ist für die Erkenntnis notwendig und unentbehrlich und wird im
Laufe der wissenschaftlichen Entwicklung immer weiter geführt,

wenn auch auf der anderen Seite eine neue Synthese damit Hand
in Hand gehen kann."*) Auch sind alle wissenschaftlichen Ent-

deckungen aufs engste mit dieser Methode verknüpft, so daß mit

Recht sie immer mehr ausgebildet wird.

Und umgckrlirl; wrnn man von einem einzelnen Objekt wiederum a 11 c-

Seiten — seine s(»^en. ,, Wirklichkeit" — zu erfassen sucht, so muli man diesen

Fruicü in Teilprozessc zerlegen und nacheinander doch wieder eio/elnc

Oberbegriffe zugrunde legen. Man abstrahiert aber dann erst recht von den fibrigcn

Znsuitiiienhängeii und isoliert das Objekt. Auch die „Biographie" berubt also mmf

einer begrifflichen Abstraktion und gibt nur einen gans bestinmten Ausschnitt ans

der „Wirklichkeit": das Individuelle besteht gewifl nicht fttr sich allein,

**) Also glaubte, es gäbe rein politische Wesen, die nicht auch tngleieh kOnst»

lerisch und biologisch, religiös und ökonomisch sich verhielten. Oder gar meinte,

dpa Objekt der einzelnen V^sscnschaft bestünde in der gerade vorgenommenen

Form als real, während es doch auf einer künstlich vorgenommenen Srhridung

beruht — Auch die ökonomische Betrachtung (filschlich die „materialistische itC'

Schichtsauffassung'' genannt) greift ein Merkmal heraus und erklärt dieses für den

Ober- und llauplhcpriH, dem die anderen untergeordnet seien. F.s ist hier nicht

darüber zu handeln, nur wiederum jjegen Rickerts Entstellungen I^inspruch 7u erheben.

Die Ausbildung selbständiger Wissenschaften beruht immer darauf dalJ bis-

her anderwärts nntbehandclte BegritTc jetzt einer eij^encn Untersuchung unterworfen

werden: sie losen sich dadurch von dem Mutterstamm los.
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Namentlich auch in der Wirtschaftswissenschaft ist diese künst-

liche isolierende Abstraktion, die Konstruktion eines „Wirtschafts-

menschen" die unerläßliche Bedingung, um die rein wirtschaftlichen

Beziehungen zu einem unverfälschten Ausdruck zu bringen. Diesen

„homo oeconomicus", diesen Wirtschaftsmenschen, der sich nur von

wirtschaftlichen Motiven leiten läßt und nach wirtschaftlichen Prin-

zipien handelt, hat es natürlich in der „Wirklichkeit" gar nicht geben

können, überhaupt niemals gegeben, da der Mensch immer gleich-

zeitig noch so viele andere Eigenheiten besitzt als gerade diese

eine: er ist immer zugleich noch religiöses, ästhetisches, biologisches

Wesen und mehr. Einen „wirtschaftlichen" Menschen als solchen

gibt es so wenig als es etwa einen „polititschen" gibt Denn auch

der politische Mensch, das i&ov troXntxdv des Aristoteles ist nicht

minder nur eine begprififliche Abstraktion, in dem ein Moment
herausgegriffen und zum Unterscheidungsmerkmal gestcmpel wird.

Wir haben es also überall mit einer vorangehenden Begrifi&bildung

zu tun: in der einen Disziplin ^enau so wie in der anderen. Und
„Wirklichkeitswissenschaften" als solche kann es darum überhaupt

nicht geben. Der Begriff ist ein Unding, weil wir es eben stets nur

mit unseren einseitigen Abbildern von der Wirklichkeit zu tun haben,

weil die Au%abe der Wissenschaft immer nur ist, bestimmte
Vorstellungen in einer Form zu bearbeiten, so dafi sie in der an-

schaulichen Vorstellung des anderen als deren Abbild wieder erzeugt

werden können.

Wenn es sich aber so verhält, so ist damit auch eine notwendige

Folge gegeben: nämlich daß in Wirklichkeit diese Eigenschaften

gar nicht isoliert vorhanden sind, sondern stets notwendig mit anderen

verbunden an demselben Objekte auftreten, dal5 also die „Wirklich-

keit" immer vollständiger, vielseitiger, aiulcrsartii; sein mul.j als die

/ufällii^e Betrachtung innerhalb einer einzelnen Wissenschaft. Ks

existiert rn. a. W. durchaus keine Berechtigung, die eine Art Be-

griffe als objektiv- allein vorhanden anzusehen und die anderen

darüber zu vernachlässigen, da naturgeniäU an jedem Dinge immer

mehrere Eigenschaften gleichzeitig existieren. Man kann dann sehr

wohl mehrere Merkmale zu einem neuen Begriffe zusammenfassen.

") Es ist notwendig, sich doch endlich einmal von diesem alten Schlagwort

loszumachen und zu erkennen, daO diese Begriflsbestimmun^; dos Aristoteles nur ein

Merkmal herausgreift, aber durchaus keine reale Wesenheit bestimmen kann. Aulier-

dem ist das „politisch" im Sinne d< r .Alten durchaus nicht mit unserem „sozial" zu

idenüfizieren ; letzteren Begriff kannten sie überhaupt nicht.
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Schon äußerlich zeigt sich dieser Vorgang an den zusammen-

gesetzten Worten, daß hier mehrere Eigenschaften gleichzeitig be-

trachtet werden sollen: Psychophysik
,
Anthropogeographie , Bio-

chemie, Sozialökonomie u. a. m. Es ist notwendig diesen ganzen

logischen Prozeß im Auge zu behalten, wenn wir uns über das

Wesen der Sozialwissenschaft Rechenschaft geben wollen.

Eine solche begriffliche Scheidung, die wir an den Dingen \x)r«

nehmen, ist es nun auch, wenn man die g e s e 1 1 s c h a f 1 1 i c h e n Er-

scheinungen zusammenfaßt und als besondere Wissenschaft be-

handelt. Wir verstehen unter „Gesellschaft" einen Komplex von Indi-

viduen, die in innerer Wechselwirkung miteinander verbunden sind.")

£s ist notwendig, diese Eigenschaften besonders zu untersuchen, da

sie ganz eigener Art sind und in keiner anderen Wissenschaft an-

nähernd behandelt werden können. Es gibt sehr viele Erschei-

nungen, die nur durch Wechselwirkung mehrerer Personen hervor-

gebracht werden: und deren Objekte sind eben die GeseUscbafts-

Wissenschaften. Diese Beziehungen können natürlich sehr mannig-

faltige sein: religiöser, wirtschaftlicher, künstlerischer Art u.a. Der

Hauptnachdruck ist bei dem Oberbegriff der Gesellschaft durchaus

auf die „innere Wechselwirkung" zu legen, die eine Erscheinung zu

einer gesellschaftlichen stempelt, nicht etwa wie man in durchaus

unzureichender Weise (Stammler) gemeint hat, auf eine äufiere

Regelung. Die Aufgabe dieser Wissenschaft ist eine sehr um-

fassende und nimmt im Bewußtsein der Menschen immer größere

Bedeutung an.

** Vj^l. da/u I' Ulenburg, Über die Mopliclikoit und die Aufpabon rincr

S()/ial{>s\ chnli)^ic I Si Iiiiiollcrs Jahrbuch flir Gesctz;^chung
,

Vcrwaltun;; und V<>lk>-

wirtschatt XXIV 1900 S. 2iolT.t. — Dir lünwiindo, dii* j^cjjcn obige BcgrifT--

bcstimmung rriiuhcn sind iKudolt Holzapfel, Wesen und Methoden der sozialen

Psychologie im Archiv für systematische Philosophie IX. Bd. 1903 S. I4ti. ud<1

Othmar Spann, Untenttehttngcn Aber den GeidliebafMwgrifr svr Einleitang in

die Soziologie in ZUchr. fttr die gesamten Staatswissenschaften 1905, S. 303 fl.)

scheinen mir nicht wesentlich; sie würden mich nur tu einer er. schirfcren For-

mulierung veranlassen.

**) „Soziales Leben ist ein durch äußerlich verbindende Nonnen geregeltes Zu*

sammenleben von Menschen**, Stammler S. 108. „Es gibt keine andere Art eines

sozialen Zusammenschlusses als durch menschlich gesetite R^dn**, das. S. 257.

Während aber dem Werke Stammlers: Wirtschaft und Recht nach der materia-

listischen Geschichtsauffassung. Eine sozialphilosophische Untersuchung. Leipzig 1896

— ein anregender Wert nicht abgesprochen werden kann, sind die Schriflen seiner

Anhänger gänzlich steril und gefallen sich in einer unfruchtbaren Scholastik.
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Aber wenn wir auch diese begriffliche Scheidung vorzunehmen

für nötig Halten» weil nur dadurch spezifische Erscheinungen er-

kannt und Kausalbeziehungen erschlossen werden können, so soll

damit niemals gesagt sein, dafi nun dieser Komplex sozialer Er-

scheinungen in Wirklichkeit isoliert vorhanden ist Im Gegenteil

mufl man darauf achten, dafi auch diese eine Reihe von Merkmalen

durchaus in Abhängigkeit von anderen stehen kann, ja direkt

stehen muß. Namentlich die eine Art von Beziehungen mufi sich

uns von selbst aufdrängen. Der Mensch ist nicht nur ein IsoUert

soziales Wesen oder ein „politisches Tier"; er hört nicht auf gleich-

zeitig ein Naturwesen und damit gewissen Gesetzen unterworfen

zu sein. Auch hier darf man die begriffliche Scheidung der Wissen-

schaft nicht für eine reale Wesenheit halten. Der Begriff der „Ge-

sellschaft" scliließt also die Beziehungen zur Natur nicht aus.

HL Daraus bestimmt sich dann weiter die Aufgabe der Sozial-

wissensdiaft Jede Wissenschaft kann es — wenigstens der Idee

nach — mit der Darstellung und Beschreibung der besonderen Er-

scheinungen zu tun haben, wie auch jede andererseits Gesetzes-

wissenschaft werden und allgemeine Begriffe bilden kann.**) Es

ist hier nicht auszufuhren, daß auch den Naturwissenschaften die

erste Aufgabe durchaus zufallt. Und umgekehrt braucht sogar

das Geschichtliche auch nur „im Zeugenverhör über das All-

gemeine" zu Worte zu kommen, wie Jakob Burkhardt in der Ein-

leitung zu seiner griechischen Kulturgeschichte sicli ausdrückt. -''1 Der

Teil der Soziahvisst-nsrhaft, der am weitesten ausgebildet ist, die Na-

tionalökonomie, hat CS aucli äutkrhch mit beiden Aufgaben zu tun.

Sie zerfällt seit alters her in die beiden Teile der allgemeinen und

speziellen X'olkswirtschaftsichrc. Aber dasselbe gilt notwendig von

der Gesellschaftswissenschaft überhaupt. Daß die Beschreibung be-

stimmter Zustände und ihrer geschichtlichen Entwicklung in ihr

zur Darstellung gelangt, wird von niemand bestritten. Das eng-

lische Bankwesen, die soziale Lage der Zigarrenarbeiter im

**) Der Idee Dach können nueb „die" Naturwissenschaften die Darstellung

des Einmaligen, Besonderen « Individuellen tum Ziel haben — und haben es zum

wesentlichen Teile sogar auch. Die alte Unterscheidung von beschreibenden

und erklärenden Wissenschaften brachte das zum deutlichen Ausdrucke; es

liegt kein Grund vor, diese fruchtbare Unterscheidung fallen zu lassen.

'*) Es soll hier mit Absicht in keine nähere Erörterung der Sache eingetreten

werden, da mir an anderer Stelle Gelegenheit cur Auseinandersetzung gegeben ist
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Schwarzwald, die vergleichende Darstellung der Formen der Fa-

milie und anderes mehr sind solche Gegenstände. Und die Menge
des Stoffes, die der Bearbeitung fähig ist, scheint hier gänzlich

unbegrenzt.

Aber wenn dies auch die eine Aufgabe der Sozialwissenschaft

bleibt, so ist es darum doch noch nicht die ganze oder auch

nur ihre wesentlichste Aufjgabe. Auch die Aufstellung sozialer bzw.

wirtschaftlicher Gesetze ist ihr durchaus möglich. Wir müssen mit

einigen Worten darauf eingehen, weil die Berechtigung des Auf-

stellens von Gesetzen sowohl von philosophischer (Rickert) als auch

von historischer und sogar von nationalökonomischer Seite**) be-

stritten worden ist Doch soll hier nicht in eine Erörterung des

vieldeutigen GesetzesbegrifTes überhaupt eingetreten werden, sondern

ich nehme lieber ein paar konkrete Beispiele, um zu zeigen, daß

tatsächlich von Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten im gesellschaft-

lichen Leben die Rede sein kann.

Betrachten wir z. B. die Zahl der Studenten einer Universität

wie Leipzig, so ist sie gewissen Schwankungen ausgesetzt, die

scheinbad' regellos erfolget. Setzt man sie aber in Beziehung mit

der Gesamtheit der übrigen Universitäten und vergleicht diese

wiederum mit der Gesamtheit der Bevölkerung, so zeigt sich nicht

nur eine auffallende Konstanz dieser Verhältnisse, sondern auch die

Schwankungen weisen eine ganz bestimmte Bewegung auf, die be-

sonders dann deutlich zutage tritt, wenn man sie für längere Zeit-

räume verfolgt^') £s zeigt sich u. a. eine gewisse Abhängigkeit

von der wirtschaftlichen Konjunktur, indem allgemein bei günstiger

Wirtschaftslage die Zahl der Studenten weniger zunimmt als bei

schlechter. Oder um ein beliebiges anderes Beispiel zu nehmen:

Ordnet man die Vergehen und Verbrechen im deutschen Reich

nach Monaten, so findet sich regelmäßig eine Zunahme der straf-

baren Handlungen vom März bis zum August, wo das Maximum

*^ Welche Widenprflche dabei mit unterlaufen, sdgt a. B. Karl Diehl, ia

Blitter für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft 1905 S. 63, der

„irgendwelche Gesetzmlfligkeit** in der Wirtschaft bestreitet und doch „Tcndencea

der wirtschaftlichen Entwicklung** aufstellen wilL Wie ist letzteres möglich, ohne

dafi Gesetzmäßigkeit, mindestens eine „gesetzmäfiige Entwicklung" besteht?

F. Eulen bürg, Die Frequenz der Deutschen Universitäten Ton ihrer

(»riirid.inf^ Ms zur Tlcgenwart. I.ripzip 1904. — Fs ist dort der Versuch gemacht,

sowulil eine bcschreibcnd-liistorische Darstellung m geben, als auch soziologischen

Betrachtungen nachzugeben und empirische Gesetzmäßigkeiten auizudecken.

f
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«rreicht ist, und von da an wiederum eine Abnahme bis zum Mi-

nimum im Marz. Es besteht danach eine ganz bestimmte Be-

ziehung zwischen Verbrechen und Temperaturverhältnis.") In beiden

Fallen war es das Moment der Vergleichung, das uns zu dieser

Folgerung gefuhrt bat. Wir sprechen hier von ^Gesetzmäßigkeiten"

und drücken damit die regelmäßige Wiederkehr be-
stimmter Erscheinungen aus. Erst aus der Methode des Ver-

gleichens eigibt sich uns das Typische, Dauernde, Gleichmäßige. Wir
haben es in beiden FSUen ofTenbar mit sozialen Verhältnissen zu

tun d. i. mit solchen, die durch die Wechselwirkung der Menschen

veranlaßt werden und man spricht darum von „sozialen Gesetz-

mäßigkeiten." Solche sind immer das Anzeichen für dahinter-

liegende tiefere Beziehungen, die durch dauernd wirkende Ur-

sachen hervorgerufen werden. Wir dürfen darum auch umgekehrt

erwarten, daß wenn diese Bediii<^aingen oder Komplexe von Be-

dingungen vorhanden sind — also in unseren Beispielen die Tem-

peratur eincrseils und die wirlschaftHche Lage andererseits — dann

auch die behtinmiten I'olgeerscheinungen cinlrefl'en. Da diese Ge-

setze aus der Erfahrung abstrahiert sind, so können sie auch jeder-

zeit durcli neue Krfalirung geändert oder widerlegt werden. Eine

aprioristische Gewißheit steckt nicht in ihnen.

Deiui unter „Gesetz" verstehen wir nur den Ausdruck für

gleichbleibende Beziehungen zwischen Krscheinungen,

die sich äußern in der regelmäßi;^en W iederkehr der Krcignissc.

Solche Gesetze geilen für alle Fälle der verwandten oder derselben

Art unter der Voraussetzung einer fingierten Kinfachheil, wie Sigwart

sich ausdrüclrt. Sie wollen durchaus nur das Typische der Er-

scheinung hervorheben, sehen aber mit Absicht von den zufälligen

Vgl. A schaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung. Heidel-

berg 1903 S. 121.

Es winl hier mit Al>sirlit von ilcr Solu iduiif; in Kepelmalütjkcil , (iesetr-

mäßigkcit, Gc.sct/cn, tcrncr von primurcn und .si-liundärcn (ic>Lt/cn .ibgcschcn, auch

nicht die Frage der Entwicklungsgesetze behandelt, da es uns nur auf den Nach-

weis dei Vorhandenseins solcher „dauernden Besiehungen" ankam. Die

„Naturgesetze", um nur dies hier noch su bemerken, bedeuten auch nur solche

„dauernde Beziehungen zwischen Erscheinungen'*; es bleibt noch da-

hin gestellt, wie weit diese Beziehungen kausaler Art sein mttssen. Das Bestehen

dieser Beziehungen wird aber dav<m noch nicht unmittelbar berftbrt, welche Deutung
wir ihnen geben. Ober die Lautgesetze vgL jetzt noch R. Delbrttck, Das Wesen

der Lautgesetze (Annalen der Naturphilosophie I, 190a S. 305-^ 10).
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Abweichungen und jeweiligen Modalitäten, die natürlich immer vor-

handen sind, ab. ^^') Diesen sozialen Gesetzen kommt deshalb der

Charakter der A 1 1 g e m e i n g ü 1 1 i g k e i t zu d.h. sie gelten allge-

mein für Fälle verwandter Art unter bestimmten X'oraussetzungen,

die entweder stillschweigend angenommen oder ausdrücklich genannt

werden. Und auch Notwendigkeit erkennen wir ihnen darum

7u, weil diese Verknüpfung sich eben als eine dauernd wieder»

kehrende herau^esteilt hat — wobei wir es einstweilen ganz

dahingestellt sein lassen können, ob diese Notwendigkeit eine letzte

Immanenz der Beziehungen bedeutet.

Besondere Wichtigkeit haben die Gesetze für den Teil der

Sozialwissenschaften, der sich bisher der besten Ausbildung erfreut

und bei dem die Verhältnisse noch relativ einfach li^^, den Wirt-

schaftswissenschaften.^') So besteht beispielsweise ein neuerdii^ viel

erörtertes „Gesetz der konträren Lohntheorie". Danach „bew^t
sich der Arbeitslohn umgekehrt wie der Preis der Produkte und

in gleicher Richtung wie die Produktivität des Volkes." Es ist

möglich, einige Voraussetzungen und Bedingungen, bei denen dieses

Gesetz rein zur Geltung kommt, anzugeben. Es dürfen danach

keine Taxen gegeben sein, keine Wohltätigkeit dabei eine Rolle

spielen, nicht ein Monopol bestimmter Industrien bestehen, der

Geldwert keine Änderung mehr erleiden u. a. m. Es gilt mit

anderen Worten unter der Annahme von fingierter Einfachheit, die

Dem Argumente Simmcls, ProbU-mc der Geschiclitspliilosophie S. 30,

daü für (iesanitcr>cheinungcn keine besonderen (lesetzc existieren können, sondern

daÜ nvir i)rimare Gesetze gelten , kann ich in dieser Allgemeinheit nicht bei-

stimmen, da es dann let/.thin cv. nur noch Atom- bzw. l'nergiegrsetze gäbe oder

Gesetze der letzten psychischen lünheuen. Auch zusammengesetzte Erscheinungen

können durchaus eine eigene t3ewcgung und Eigengesetzlichkeit befolgen, woHir dano

sehr wohl spesielle Gesetse sich aufceigen lassen, wie es ja tatsächlich der Fall tsL

**) Auch on der Erörterung der Wirtschaflsgesetse ist hier abgesehen; ^ffi.

Neumann, Naturgesetz u. Wirtschaftsgesets in Tfibinger Ztsehr. fttr die gesamte

Staatswissenschaft Bd. 48 (1892) S. 405 ff., mit dem ich allerdings in vielen Punkten

nicht flbereinstimmen kann.

**) FormuUert bei Heinr. Dietzel, Das Produzenteninteresse der Arbeiter

und die Handelsfreiheit. Jena 1903 S. 85 (f.; vgl. dazu Jahrbflcher fDr National-

Ökonomie und Statistik 1903 S. 380). — Eine andere sehr interessante gesetzmäfiige

l^(*7iebung ist das „Gesetz der zunehmenden Arbeitsintensität", wonach die Arbeit»-

leistung mit zunehmendem Lohn und abnehmender Arbeitszeit innerhalb f^ewsser

Gren7en steigt; die Formulierung bei Brentano, Uber das Verhältnis von Art>e)ts-

lohn und /Vxbcitszeit zur Arbeitsleistung. Leipzig 1893.
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in der Wirklichkeit ganz bestimmte Ausnahmen erfährt, obwohl
das Gesetz AUgemeingültigkeit beanspruchen kann. Ausnahmst
losigkeit des realen Geschehens und AUgemeingültigkeit
sind ja eben verschiedene Begriffe. Ähnlich das Gesetz vom ab-

nehmenden Bodenertrag, von Angebot und Nachfrage, das Gres-

hamsche Gesetz, wonach das gute Geld in einem Lande durch das

vorhandene schlechte verdrängt wird u. a. m. ^^).

Der Sinn, der sich mit der Aufstellung der sozialen Ge-

setze verbinden läßt, scheint mir ein dreifacher zu sein. Ein-

mal bedeuten sie ein ökonomisches Prinzip, indem wir

durch sie die Mannigfaltif^kcil der i^rfaliruiiL,^cn auf einen kurzen

Ausdruck reduzieren. Wir ^^euiniien damit eine Formel, eine

„kürzeste Beschreibung", die in einfachster Weise eine große

Menge von P.rschcinunt^en zusammenfaßt. Es ist ein Mittel vor

allem des Gedächtnisses und der Ordnung, das uns allein durch

die bunte X^iclhcit der Wirklichkeit hindurch führt. Zu /weit be-

deuten sie aber aucii ein h e u r i s t i sc h e s P r i n z i p d.i. sie geben

die Möglichkeit zu künftigen Erfahrungen, in dem sie neuauftretende

Erscheinungen unter die alten subsumieren. Es wird dadurch mög-

lich, die Wirkung bestimmter Ereignisse im voraus zu bestimmen,

wenn man so will die ,,Zukunft vorauszusagen" — natürlich nur

die Zukunft eben dieser ganz bestimmten Beziehungen.'^) Und

*^ Nalfliüch ist es durchaus kein Einwand ^egen das Besteben von sozialen

Getetcen, dafl sie eines Tages cv. umgcstoftea oder geändert werden, dafl sie Ter-

sehiedene Fonntdierangen annehmen können. Es ist ja nur nnser Ausdrack für

die Erscheinungen. Und es ist selbstverständlich, dafl alle unsere Forschungen immer

nur provisoruchen Charakter haben können. & wibre eine günsliche Verkennung

tu meinen, dafl diese Formulierungen nun schon endgOltige seien, um aus der

scheinbaren Bekämpfung eines Gesetzes Kapital fttr sich zu schlagen gegen das Auf-

stellen von Gesetzen überhaupt Ks soll auch zugegeben werden, daß nKinchc Formu-

lierungen vorschnell geschehen sind. .\ber auch das ist wiederum kein Finn ind

gegen dieses Erforschen selbst, weil es bei dem komplizierten sozialen Geschehen

nirht ganz leicht ist, solche Beziehungen avifzudecken. Oft genug werden neue Er-

fahrungen notwendig zu neuen Erkenntnissen gesi tzmäüig<-r Ite/iehungen führen.

**) Nur darum kann es sich bei dem N'oraussagcn der Wirkungen handeln,

nicht aber etwa um die V'tjrhcrhcstimmung der Gesamtentwicklung einer Zeit u. dgl.

Man darf natürlich keine unmöglichen Forderungen stellen und dann aus dem Nicht-

erfttllen durch die Gesetze ein Argument gegen deren Bestehen entnehmen, wie das

z. B. G. V. Below in Historische Zeitschrift Bd. 8i S. 336 tut Es liegt dann nur

ein elementares Idiflverstehen der Bedeutung der „Gesetze" vor, das doch nicht

diesen selbst zugeschoben werden kann.
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andererseits hat gerade das Eintrefifen oder das Nicht - Eintreffen

dieser Voraussage den Wert eines Prüfsteines über die Richtigke i

der Gesetze. Endlich geben sie wenigstens eine vorläufiige Be-

fricdi^rung unseres Kausalbedürfnisses d. i. eine vorläufige

Erklärung. Denn wir bezeichnen eine Erscheinung dann als

„erklärt", wenn wir sie auf eine andere einfachere und allge-

meinere zurückgeführt haben. Etwa die Schwankungen der Preise

von Waren erklären wir durch das Gesetz von Angebot und

Nachfrage. Ich möchte sagen, es ist eine erste Annäherung an die

Wahrheit, eine ,,erste Ableitung". Es ist darum mit Absicht gesagt

worden, daß es nur eine vorläufige Erklärung, eine provi-

sorische Kausalverknüpfung ist, weil wir über die letzten Ursachen

über die causae e/ficientes damit noch nichts ausgesagt haben.**)

In dieser dreifachen Bedeutung erschöpft sich das Wesen des Ge-

setzes : aber sie zeigt, daß wir auch in den Sozialwisseoschaften um
den Begriff nicht herum können. Er ist für sie ein unentbehrlicher

Grundbegriff.
Und auch der höchsten Form der abstrakten Darstellung, des

mathematischen Kalküls, sind diese Sozialgesetze zum Teil wenigstens

fähig: nämlich insoweit als sie es mit quantitativen Beziehungen

zwischen Erscheinungen zu tun haben. So kommt in der Sterb-

lichkeitslehre die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Kurven-

theorie bei der Aufstellung einer Absterbeordnung u. a. m. zur

Durchführung/^ ''j Und nicht minder ist auch die Infinitesimalmethode

der Differential- und Integralrechnung durchaus anwendbar*^: etwa

bei der Lehre vom Grenznutzen, wonach die Bedeutung eines wirt-

schaftlichen Güterzuwachses mit jeder Vermehrung des bereits vor-

Dietzel konnte darum inil Recht das Kontrkifesetz als die „KansaUbnnel"

bezeichnen, die^ zwischen Arbeitslohn und Preis der Waren besteht.

**) Eine kurze Übersicht Uber die Hauptprobleme gibt L. v. Bortkiewics,

Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Statistik (Encyklopädie drr

mathematischen Wissenschaften Bd. I, S. 821—^51).

Einen kleinen Leitfaden enthält Virgili e Garibaldi, ladrodudone aD*

eeonomia matematica. Milano 1899. Eine allerdings nicht enchöpfende Cbersicbl.

sowie Hauptliteratur bei V. Pareto, Anwendungen der Mathematik auf National*

Ökonomie (Encyklopädie der mathematischen Wissensdiaften I, S. 1094—iiao). Von

deutschen Schriften ist wohl die beste W. Laanhardt, Mathematische Begründang

der Volkswirtschaftslehre. Loip/i}; 1885. Jetzt auch der mathematische Anhang fiir

einig«' wichtige Fragen in der «l'ut-^clicn L hersetzung von Alfred Marshsll,

Handbuch der Volkswirtschaftsichre 1 (Stuttgart und Berlin 1905) S. 6S4--702.
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handenen Vorrates abnimmt; in den Preisgesetzen; der Bestimmung

des Maximalgewinnes beim Monopol; der Absatzfahigkeit der

Güter u. a. m.

Es ist letzthin derselbe logische Prozeß, der auch zu den

Naturgesetzen führt Das Resultat für die sozialen Gesetze stimmt

also zwar im Prinzip mit jenen überein, aber es ist ganz unabhängig

davon gefunden und aus den Bedürfnissen und Erfordernissen der

Sozialwissenschaften selbst erwachsen. Wir haben in unserer An-

wendung durchaus keine fremden Anleihen zu machen brauchen

und keine fremden Bcf^ritTc eingeführt Und es luindclt sich um
ganz spezielle soziale Krscheiniin<:,'cn, die ('Tesctzmäl/5i;4keitcii auf-

zei}:jen. Wenn sie dem Wesen nach mit den Gesetzen der Natur-

wissenschaften übereinzustimmen scheinen, so liegt es offenbar an

dem Wesen der Sache, nicht aber etwa an einer falschen und will-

kürlichen Ubertra'juntT. Es ist für die Lo^/ik der Sozial Wissenschaft

"wichtig zu betonen, daß die Gesetze unabhänin.^ von fremder

Übertragung gefunden werden. Die Eigenherrlichkcit der sozialen

Diszij)lincn bleibt darum völlig gewahrt und eine Vermischung und

mechanische Hypostasierung ist durchaus nicht zu besorgen.

Wir sehen mithin als Ergebnis unserer kurzen Betrachtung,

daß weder in der Hestimmungsart des Objektes noch hinsichtlich der

Methoden die Sozialwissenschaft sich von der Naturwisscnsrliaft

unterscheidet. Ihr s p e z i f i s c h e s Objekt wahrt sie allein schon

davor, daß eine Vermischung mit anderen Wissensgebieten nicht

stattfindet. Wie ihre obersten Kategorien nicht W erte, sondern

Begriffe sind, so ist ihr auch aus eigener Notwendigkeit, die Mög-

lichkeit sozialer Gesetze geblieben. Wenn also hierin soziale und

Naturwissenschaften übereinstimmen, so können sie darum doch

nicht etwa als identisch bezeichnet werden, da eben ihre Ob-
jekte begrifflich verschieden sind und daraus ganz wesentliche

Verschiedenheiten im einzelnen sich ergeben.

**) Nach Kiikrrtichriii Spraohjjcbraucli mubUn wir also sagen; die Sozial-

wissenschaAcn sind suwohl Natur- als Kulturwissenschaft — es scheint mir das aller-

dings ein ganz muliiges Gerede, <Us uns nicht fördert AuAerdem mütit ja dann

nach Richert auch das Objeht einmal nach Begriffen, das andere Mal nach Werten

bestimmt werden ; letsteres hatten wir aber für das ganse Bereich der „Knlturwissen-

•ehaftcn** abgelehnt, über die alte Unterscheidung in beschreibende und erldXrende

Wissenschaften vgl. oben Anm. 24.

Afchiv fur So>iatwitt«»chaft h. SoiwIpoUtik. lU. (A. t tot, G. a. St. XXL) j. 3^
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IV. Wir hatten gesehen, daß es durchaus nicht angängig ist,

die begriffliche Scheidung zwischen verschiedenen Wissenschaften,

die aus der Not der Forschung vorgenommen wird, zu einer realen

Wesenheit zu machen. Und es muß darum immer eine Aufgabe

der Forschung sein, die engere Beziehung nachzuweisen, die zwischen

zwei begrifflichen Merkmalen bestehen. Der Mensch hört ja durchaus

nicht auf Naturwesen zu sein, weil er soziales Wesen geworden ist.

Und es wäre an sich sehr merkwürdig, wenn diese saubere begriff-

liche Scheidung, die bewußt oder stillschweigend voi^enommen
wurde, sich in der Wirklichkeit wiederholen und nicht vielmehr eine

nachdräckliche Abhängigkeit sich herausstellen sollte. Es ist aber auch

unmöglich etwa davon auszugehen, daß diese natürlichen Grundlagen

ein für allemal gegeben seien und man sich nur die Resultate der

anderen Wissenschaften zu eigen machen brauche. Einmal besteht

das Wesen gerade darin, daß dauernde Beziehungen zwischen

Natur und Gesellschaft hergestellt werden, die beständig wirksam

sind und bestandig neu sich äußern — es ist ein Einwirkungs-

prozeß. Sodann gibt es gar keine fertigen Resultate anderer

Wissenschaften, die einfach übernommen werden können: ihr Wesen
besteht in dem Prozesse des Forschens, Arbeitens, Suchens selbst.

Und gerade aus diesen Wechselbeziehungen ergeben sich neue

Fragestellungen, die einer besonderen Untersuchung bedürfen.

Es soll aber hier nicht gesprochen werden von jenen viel

gebrauchten biologischen Analogien, die die Gesellschaft mit einem

Menschen oder einem Organismus vergleichen. Die Analogie selbst ist

älteren Datums; die Fabel des Menenius Agrippa wohl das früheste

Dokument. Dann vor allem Piatos Analogie zwischen Staat und Mensch.

Plato behandelt beide als durchj^an^i*; ähnliche Grebilde; es ist die

Voraussetzung von der er ausp^eht. Und nicht anders ist für Hobbes

Staat uikI Mensch dasselbe: ilcr Staat ist ein einheitliches unteilbares

voUkoninienes Wesen. Hei Plato der Staat eine psychiscii-cthisrhe.

bei Hobbcs der «^roßc Lcviatlian eine juristische Person. •'^•) Anders

ist die moderne rein biolos^ische Analogie mit einem Ors^anisnius

schlechthin, mit dem lebenden Körper. Die Ciesetze des Wachs-

tums, der Spezifikation, der Ausdehnung im Räume u. a. sollen in

beiden dieselben sein. Diese Analo<^ne ist dann oft im einzelnen

ausgetührt worden, indem man die Gesetze der Biologie einfach

auf das soziale Leben übertrug. Aber man liat damit weder eine

Dazu Kisti ako wskt, Gesellschaft und Einzelweseo. Berlin 1S99 S. 3—9.
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Vereinfachung der Probleme noch eine Krklärun<7 der ffcsellschaft-

lichen Erscheinungen noch eine Unterscheidung,^ des Spezifischen

erreicht. Ganz abgesehen von allem anderen einigt man sich kaum

über den Grundbegriff, ob das (ianze — X'^olk oder Menschheit —
oder ein einzelner Teil als Gesellschaft zu betrachten sei. Die ganze

Theorie ist letzthin darum unfruchtbar, weil sie das, was erklärt

werden soll, durch ein selbst noch der P>klärung Bedürftiges ersetzt.

Die Probleme, um die es sich für uos danach handelt, sind

wesentlich anderer Art Sie haben keineswegs die Vorwegnahme

einer Gesamtanschauung zur Voraussetzung, sondern lassen ver-

schiedene Untersuchungen zu. Der Schnittpunkt ist in der unleug-

baren Tatsache gegeben, daß der Mensch ein Lebewesen ist und

daß er diese Natur nicht verleugnen kann, die ihn beständig beein-

flußt Ks sind drei große Wirkungssphären, die sich etwa decken

mit drei „Urphänomenen" um das Goethesche Wort auf die Ge-

sellschaft anzuwenden.

Einmal die Tatsache, daß alle gesellschaftlichen Verhältnisse

der Ausgedehnthei t im Räume bedürfen. Der Raum ist, wie

Kant einmal sagt, die Möglichkeit des Beisammenseins der Menschen.

Es ist zunächst das Moment der Siedelung, als Ausgangspunkt alles

sozialen Daseins, das durchaus von der Gestaltung des Raumes,

der Verteilung von Land und Wasser, der Höhenlage, der Boden-

beschaffenheit, dem Klima in gesetzmäßiger Weise abhängig ist

Es gibt darum „Gesetze der Siedelung^ Und diese Momente be*

stinmien zum guten Teil dauernd auch die Art der Kulturen. Etwa
die Art der japanischen I^dwirtschaft ist nur zu verstehen aus den

klimatischen Bedingungen des Landes. Nicht minder ist die Aus-

breitung und Gestaltung der Wanderung und des Verkehrs von

natürlichen Bedingungen beeinflußt Die Verteilung des Trans-

portes ist keine regellose; sondern es gibt ebenfalls eine gesetz-

mäßige natüriiche Gliederung des Verkehrs, dessen Hauptströmungen

durch die Grundzüge der Erdoberfläche bestimmt werden. Es

besteht also zwischen Gesellschaft und Raum noch eine nähere

Beziehung doppelter Art: einmal die Projektion sozialer Gebilde

auf den Raum und sodann umgekehrt die Rückwirkung des Raumes
nach Weite und Enge, nach Nähe und Entfernung, nach Größe und

Beschaflenheit auf die sozialen Gruppen. Es gibt eine Soziologie
des Raumes, die sich mit diesen, gleichsam zeitlosen Beziehungen

beschäftigt ")

^"j Solche Frublerac wcrdco gelcgcnllicb ott behandelt; eine größere Dar-

36*
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Die zweite Gruppe von Beziehungen zwischen Natur und Ge-

sellschaft wird durch die Vennittelung der Technik gegeben, so

weit diese von Natur abhängt Es ist nur eine mittelbare Be-

einflussung durch die Natur, die sich hierin ausdrücken kann. Es

ist die Tatsache, dafi Hilfen und Mittel notwendig sind, die znm

Teil ihren eigenen abgeleiteten Gesetzen folgen. Denn wenn auch

die Technik selbst nur Schaffung und Werk des Menschen ist,

90 wirkt sie doch umgekehrt auf ihn zurück. Und „am Ende

hängen wir doch ab von Kreaturen die wir machten." Das was

man das Tempo des Lebens nennen konnte, ist beispielsweise zum

guten Teile bedingt durch die Art unserer Verkehrsmittel und

unserer Fortbewegung, durch die zeit-räumliche AneinanderrScknog

der Entfernung. Und nicht minder ist der JSdl des Lebens" auch
eine Funktion solcher äufieren technischen Einrichtung, die uns

ihre immanenten Gesetze aufdrängt Wir glauben sie zu haben

und sie haben uns.

Die dritte Gruppe von Beziehungen ist durch die Biologie
und Physiologie gegeben d.i. durch das Urphänomen, daß der

Mensch auch als soziales Wesen nicht aufhört ein Gattung.swesen

der Spezies homo sapiens zu sein. Die beiden Urphänomen Geburt

und Tod sind ja zunächst eine physiologisciie l atsache. Durch seine

Abstammung gehört der Mensch einer bestimmten Rasse an, mit der

er durch somatische und psychologische Merkmale verbunden ist. Die

ctellung bei Simmel, Soziologie des Raumes Schmollen Jahrbucli Bd. XXVn
{190a) S. 27—71); Rfttsel, Politische Geographie S. 403 fr.; den., Der Lebcns-

spielraum u. a. m.

Auch diese Probleme fangen erst neuerdings etwas mehr an behandelt la

werden; viele Anregungen bei Emanuel Herrmann, Tedinische Fragen und

rrohlcmc. Leipzig 1891 ; Ludwip Noirc, Das Werkzeug und seine BedeutaaS

hir die Kntwicklungsgeschichte der Menschheit. Mainz 1890; Kraft, System der

tecboischen Arbeit 1902. Mancher Gedanke bei Simmel. Philosophie des Geldes,

Z. B. S. 455 ff- — Nachträglich sei verwiesen auf die lem'?n Ausführungen voa

n iiunies, Kiitwirklung der "^'erhnik lin Festgaben für Adulf Wagner 19051, die

holfenllioh von ihm eine systematische Ausführung tunlcn werden. F,r s.igt ganz in

dem hier gemeinten Sinne S. 143: „Die technologische Betrachtung geht in die

sozialwissenschafUiche insofern Uber, als sie dem natürlich en VerfaSltnis swiaehea

Mensehen und Natur gerecht wird und nur von den spesi fisch socialen VerhÜt*

nissen awischen Menschen und Menschen Umgang nimmt ^e beruht aber in der

natunrissenschafUichen Betrachtung, denn auch sie betiachtet NatarkrSfte und ge*

staltete Materie als teils ewig teils geworden immer aber als GegenstSade der Wiik«

liehkeit"
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Bevölkeningsvermehrung, die Grundlage aller gesellschaftlichen Be-

ziehungen, ist auch eine physiologische Tatsache, wenn auch nicht

gesagt werden soll» daß sie nur eine physiologische ist. Eine Vor-

aussetzung sozialen Lebens überhaupt ist ferner das Vorhandensein

gewisser Fähigkeiten, die sicherUch biologisch bedingt sind. Diese

Probleme gewinnen dann besondere Bedeutung, wenn der Nachweis

geliefert werden könnte, daß unser Zusammenleben selbst durch

diese biologischen Tatsachen beeinflufit werden sollte; daß etwa

die hier Versammelten nicht nur eine soziale Auslese bestimmter

Art bedeuten, sondern schon durch ihre somatischen und Rassen-

merkmale von vornherein prädisponiert sind. Es soll endlich

nicht geleugnet werden, dafi der Darwinismus, nachdem er von der

Sozialwissenschaft seinen Auzgangspunkt genommen teilweise dahin

zurückkehrt Ich betonte ja schon anfangs, dafi der ganze Gedanke

der natürlichen Zuchtwahl, der Auslese, des Kampfes ums Dasein

erst aus der Sozialwissenschaft in die Biologie übernonunen ist,

dort frische Anregung gewonnen und nun hier wiederum neue An-

wendung gefunden hat Allerdings ist es nur eine dieser Be-

ziehungen zwischen Biologie und Gesellschaft, durchaus nicht die

ganze.

V. Das in einem ungefähren Umriß die großen Kerührungs-

gebiet^ die zwischen Gesellschaft und Natur bestehen. Wir können

sagen, es sind die geographischen, technischen, biologischen Be-

dingungen alles gesellschaftlichen Seins der Menschen: ihre meta-
soziale Bedingtheit^*) Und diese Beziehungen bleiben bestehen,

welche Annahme man sich auch im übrigen von dem Wesen der

Gesellschaft und der Volkswirtschaft macht. Es sind vielmehr not-

wendige Zusammenhange, die hier aufgezeigt wurden. Ich möchte

darum versuchen, noch einige besondere Probleme wenigstens aus dem
dritten der von uns gekennzeichneten Interessensphären einer etwas

genaueren Analyse zu unterwerfen — Probleme, an denen das enge

Aufeinandergewiesensein beider Gebiete gezeigt werden soll Es

kann sich naturgemäß nur um solche Probleme handeln, in denen

**) Damit ditrfte der pocfÜTe Beweis erbracht sein, daft jedes wirtscbafUicbe

and soziale Geschehen an eine Reihe on Voraussetzungen gebunden ist, die erst

die Mögliclikeit seines Eintretens ergeben. Von vier solchen Bedingungen, den

psychischen, geographischen, technischen, biologischen ist hier gesprochen. Damit

ist denn aber auch das Ansinnen abgelehnt, die rechtliche Voraussetzung, die

erst eine abgeleitete sein kann, zur alleinigen zu machen.
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spezifisch soziale \^or^(ängje beeinflußt werden, nicht aber um die

metaphorische l'bcrtra^un|:j fremder Resultate.

I. Ich bcf^inne wie billiL; mit dem weittragenden Bevölkerung^-

problcm, das uns meist in der Form des Malthusschen Bevölkerungs-

gesetzes entgegentritt. Es besagt, daß die Menschen wie alle Lebe-

wesen die Tendenz hätten sich schneller zu vermehren als die

Nahrungsmittel und daß die Bevölkerungsvermehrung nur durch

natürliche Krankheiten, Pest oder durch künstliche Mittel au^e-

halten werden könne. Es sind hier stillschweigend einige Voraus-

setzungen gemacht, die erst geprüft werden müssen, da sie angeb-

liche Erfahrungstatsachen enthalteo.^^) Das eine ist die Annahme
eines geschlossenen Nabrungsspielraumes, eines gänzlich okku-

pierten Bodens — es ist die ökonomische Voraussetzung:

im allgemeinen trifft sie nicht zu oder doch nur unter gewissen

ganz abnormen Bedingungen, etwa der belagerten Stadt oder einer

rings abgeschlossenen Insel, aber nicht in einem System der Ver-

kehrswirtschaft. Die zweite Behauptung ist eine physiologische»

nämlich die angebliche Tatsache eines stets gleichen Fortpflanzungs-

triebes und einer übeistarken Artvermehning. Nun ist letzteres

aber auch abgesehen von kulturellen Einflüssen, die hindernd

wirken könnten, keineswegs richtig: vielmehr ist die Zahl der

Nachkommen, die Prokreationskraft, von sehr vielen Momenten ab>

hangig. Gerade Darwin hat gezeigt,^') dafi bei Tieren die Frucht-

barkeit schon durch geringe äufiere oder innere Momente beeinflufit

werden kann. Und dasselbe ist auch bei den Menschen der Fall

Es hängt ab von Klima, Rasse, Alterszusammensetzung, Gewöhn-
heiten, Wachstumverhältnissen, Beschäftigung, vor allem auch von

dem Mafie der Sterblichkeit u. a. m. Es wird die Aufgabe der

Physiologie und Anthropologie sein das im einzelnen aufzuhellen.

**) Neue Anregung bat die Diskussion durcb die Schrift von Frans Oppen-
heimer, Das Bevölkerungsgesets des Th. R. Malthos und der neueren National«

Ökonomen. Berlin 1901 erhalten; dasu Deutsche Literatnrseitung 1901, Sp. 3150

bis 54 u. Ztschr. fttr gesamte StaatswisaenschafI 1905, S. 364—66. Gegen Oppen-

beimer und Eulenbnrg jetzt Heinr. Dietsel, Der Strdt um Malthus' Lehre in der

Festschrift für Adolf Wagner. Dagegen wiederum Eulenburg, Malthos und kein

Ende iu Ztschr. fUr {gesamte Staatswisscnschaft 1906 Heft I. Im ganzen daxn auch

Printzing, Das Bevölkerungsgesetz in Mayrs Archiv VI 1004 S. irt".

**) Ch. Darwin, D;is Variieren der Tiere und Ptlmtrn im Zustand** der

Donustikation , deutsch von ("arus 2. Bd. Kap. 16— 19; Hinweise auch bei

C h. Darwin, Abstammung des Menschen Kap. J.
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Das Malthussche Gesetz steht und fallt aber mit der Annahme
-eines gleichwirkenden Triebes und der daraus sich ergebenden

Konsequenzen. Denn davon hängt offenbar die Frage nach der

Notwendigkeit jener angeblichen Disharmonie in der menschlichen

Gesellschaft ab. Es ist deutlich, daß die Entscheidung hierüber nur

«ine Betrachtung der wirklichen phj^iologischen Verhältnisse geben

kann; generelle Annahmen föhren zu gar nichts. Es wird sich deshalb

das sog. Malthussche Gesetz in keiner Weise behaupten lassen, sondern

es sind andere Beziehungen aufeudecken. Die Frage hat auch darum

Ihre besondere Bedeutung, weil wir wissen, dafi der Darwinismus

von der Malthusschen Doktrin ausging. Wenn nun diese nicht

haltbar ist, dann wäre auch eine Stütze der Selektionslehre er*

schüttert In der bisherigen Diskussion ist diese Frage so gut wie

gar nicht berührt worden und auch die politischen Anthropologen

und Selektionisten betrachten sie als eine noli me tangere, weil sie

das Grundprinzip der ganzen Auf&ssung betrifft.

2. Ein anderes Problem, von dem neuerdings viel die Rede ist,

foetrifli die Degeneration, vor allem die Degeneration der ge-

bildeten Klassen. Und seitdem ein modemer Denker sich selbst

als Philosophen der Dekadence bezeichnet, hat die Frage einen

pikanten Beigeschmack erhalten. Eine ganze Reihe von Beobach-

tungen scheinen sich aufzudrängen, die dafür sprechen. Die Volks«

Vermehrung bei einzelnen Nationen ist sehr klein; so bei den Fran-

zosen und Schweden, aber auch bei den eigentlichen Nordamerikanern.

Man findet femer, daß Geschäftsfirmen und Industrieetablissements

selten die dritte Generation in derselben Familie bleiben, indem

dann die Söhne entweder nicht mehr fähir^ sind das Unternehmen

fortzuführen oder männliche Nachkommen nicht vorhanden sind.

Alte Adelsgeschlechter und I\imi!ien sterben oft ganz aus. Auch die

städtische Bevölkerung soll eines beständigen Zuzuges vom Lande

l)edurfen, um sicli aufrecht zu erhalten. Man glaubt ferner bemerkt

zu haben, daß die Kinderzahl bei den liberalen Berufen — Gelehrten,

Künstlern, Staatsmännern, Beamten — eine sehr geringe sei, so

dali auch diese Klassen eines natürlichen Aussterbeprozesses unter-

**) In der ganien biologischen Litermtnr linden sich eingehendere Untersuchungen

Uber diese Grundfrage der Sdeklionslehre nicht. In der Schrift von Plate, Ober

die Bedeutung des Darwinsehen Selektionsprinzips und Probleme der Artlnldinig.

Leipzig 1903, der die EiawSnde gegen den Darwinismus behandelt, finden sich

ttber den „Geburtenttbcrscbufl** ganse 5 Zeilen — so einfach liegen die Dinge doch

aber nicht 1
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liegen.***)! I'ahlbek faßt das Ergebnis einer einstellenden L nter-

suclning in die Worte zusammen/^ daß „der Aufstieg zu den

Höhen der Gesellschaft gewöhnlich wenn nicht immer der Weg
aus dem Leben ist". Und Woltmanii erklärt:***) „es ist ein unver-

meidhches Naturgesetz der Geschichte, daß die Kultur nur auf

Kosten des organischen Lebens hervorgebracht werden kann. Die

biologische Krforschung der Kulturgesellschaften weist nach, daß

das Aussterben der besten Geschlechter und h'amilicn eine immanente

Notwendigkeit ist, der keine Rasse entfliehen kann, deren Beruf

und Schicksal es ist, ein höheres geistiges Leben hervorzubringen.'"

Es hat ja die Theorie auch Folgen politischer .Art : die Erhaltung

eines Jungbrunnens ' der Bevölkerung, die Frage des Aufstieges der

einzelnen Klassen und deren Kämpfe hängen damit zusammen.

Wie steht es nun mit den Tatsachen? Ks ist ein besonderes

lehrreiches Beispiel des Zusammenhanges von naturlichen und ge-

.sellschaftlichen Momenten. Das Problem ist keineswegs sehr leicht

zu lösen. Denn es ist die Frage, hängt dies von ganz be-

stimmten physiologischen Momenten ab, die sich mit Notwendig-

keit immer wieder vollziehen, daß also etwa eine stärkere .Aus-

bildung der Gehimfunktion hier von Einfluß ist, oder führt über-

haupt das Kulturleben zu einer Entartung? Die erste Vorfrage ist

offenbar die, was versteht man unter dem Begriffe „Degeneration v

weiches sind die sicheren Merkmale zur Feststellung dieser Er-

scheinung? Die Meinungen gehen darüber strikte auseinander und
untersucht man die Autoren daraufhin, so findet man die wider>

spruchvollsten Bestimmungen.*') £s scheint nur so viel sicher^

*•) Eine Unlersuchung an holländischen Gelehrten gibt Steinmetz, Der Nach-

wuchs di r UrpaV.ten (Ztschr. für Sozialwisscnschaft 1904 S. I—25). .Aber gerade

Iii« r sclx uu nur (K r Nachweis des Aussterbeos nicht erbracht zu sein; auficrdem ist

das .Material sehr klein.

Pontus K. Fahlhcck, Der Adol .Schwedens lu. Finlands). Eine demo-

graphische Studie 1903 S. 303. — Kino j;cistvollc Theorie, die von .ihnlicher An-

ichauung ausgeht, gibt Georg Hansen, I)ie drei Bevölkerunpsstuten.

Ludwig Woltmann, Die biülu<^ische Grundlage der Soziulogie in

Politisch-anthropologischer Revue III (1904) S. 481.

**) Wenn Schallmeyer, Archiv fiir Kassen- und GeselUchaAsbiolofie

I. Jahrg. 1904 S. 64 „verringerte Anpassung** berdtl alt Dcgneration asti^t nd
aus der Häufigkeit der Selbstmorde auf eine Abnahme der ,4^bensfrendc^ schBcfll,

so hat er damit natOrlich den Begriff Degnerati<m selbst aufgehoben und bewegt

sich auf dem Gebiete der Verbalwissenschaft, da man dann ungefthr flbendl ,.Ent-
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daß einmal gewisse körperliclic Mißbildurif^en pathoioL,Msrber Art,

sodann bestimmte Krankheiten vor allem die Geisteskrankliciten,

endlich die geringe Kindcrzaiil als geeignete Merkmale der De-

generation betrachtet werden können. Natürlich müßte es sich

dabei um eine Beeinflussung der konstitutiven Beschaffenheit des

Keimplasmas handeln, die vererbt wird. Unterliegen die gebildeten

Klassen nun einer solchen natürlichen Degeneration, die sich letzt-

hin in ihrem Aussterben zeigt ? Oder sind es gleiclisam nur zufällige,

nur unter bestimmten Voraussetzungen auftretende Erscheinungen,

die keinesw^egs allgemeine Bedeutung haben? Wirkt städtische Kultur

und höhere Intelligenz überhaupt vermindernd auf die Lebensenergie

und die Prokreationsfähigkeit oder nicht? Allgemeine Räsonnements

sind hier wertlos. Die Untersuchung aber der Tatsachen selbst

ist erheblich schwerer als man zunächst denkt. Es bereitet ziemliche

Mühe, sich erst ein geeignetes Material zu beschaffen und dann sind

die Methoden, die hier befolgt werden müssen, sehr intrikater Natur

und erfordern große Feinheit der Ausbildung. So kommt es, daß

bisher nur ganz wenige einwandsfreie Untersuchungen vorliegen und

auch deren Resultate sind keineswegs ganz sicher.^*^) Eine kritisclie

Durcharbeitung der wenigen bisher vorliegenden Studien läßt

artung" finden kann. .Aber d.xs ist dann reine Tautologie. Mit der begrifflichen

Klarheit steht es überhaupt bei dm Selcktionisten nicht am b« su-n. Es rächt sich

eben hier die Übertragung derselben \\'<>rl<- auf hetcro^'nu- (icbiete und in nu hr-

dculigem Sinne. — Eine kritische Fnirtcrung an cinij^'i ii l'.rispielcn ^^ibt W. Kruse,

hjstartung \Zlichr. lür Sozialwissenhchalt 1903 S. 359—376, 411— 434,1; er kuinrat

ZU durchaus negativen Resultaten und Scballmeyer a. a. O. scheint ihn nicht wider-

legt zo haben.

Vgl. Ettlenburg, Degeneration der gebildeten Klüsen? in Ztsehr. flir die

gesamte Stantswissenschaft 1905 S. 353—^367. Es sei ttbrigens bemerkt, dnft hier

ein wesentlicher Ptmkt gans übersehen ist, auf den ich doch anfmerksam nacbca

mnfl. Fahlbecfc geht nSmlich davon aus, dafl das Anasterben in der männlichen
Linie bereits ein Erlöschen der Adelsgeschlechter bedeutet Das ist aber, worauf

ich erst später aufmerksam geworden, eine durchaus willkürliche Annahme, die er

allerdings mit sehr vielen Forschem teilt (sogar wohl mit den meisten). Für die

Beurteilung der Degeneration muß man aber beide Geschlechter betrachten: die

Cbertra^^un^' des väterlichen N a m e n s und das Vaterrecht haben doch mit physio-

logischen Verhältnissen nichts zu tun ! Die Krhaltung der Kasse, ebenso auch die

Vererbung geistiger Fähigkeiten hat aber notwentlig die Fxistenz b c i ti e r Ge-

schlechter zur \ oruussetzung : das männliche ist in dieser Beziehung durch nichts

ausgezeichnet und es ist darum auch nicht angängig, sog. „Dcgenerationsmcrkmaie"

und das Erlöschen der Familien nur dem einen Geschlechte su entnehmen.
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keineswegs ein entschcidciulcs Urteil über die Fragte zu. Ks sind

das Untersuch un<:!^cn iiljer den schwedischen Adel, über den Gorzer

Adel, über die dänische BcvnlkcrunLj nach Klassen. Am aller-

wenigsten wird man die These von der physiologischen DcL^cr.e-

ration als Folge bestimmter Kultureinflüssc als erwiesen ansehen

dürfen/*') Und jenes Wort von Fahlbeck ist bisher noch nicht

begründet. Nach alledem wird man sich einstweilen mit einem

non licjuct begnügen müssen und erst von künftigen Unter-

suchungen eine Lösung des Problemes erwarten dürfen.

3. Noch bedeutungsvoller als das eben behandelte Problem ist

das Prinzip der sozialen Auslese, weil damit zum guten Teile

die Frage nach dem Ursprung und der Bedeutung unserer sozialen

Klassen zusammenhängt. Wir wollen hier nur soweit darauf ein-

gehen als es sich um Beziehungen zwischen Gesellschaft und Natur

handeln kann, d. i. als etwa die Sozialauslese auf physiologische

und biologische Merkmale zurückgeht. Es ist ein kompliziertes

Problem, in das mehrere Fragen hineinspielen: vor allem die der

angeblichen Rassenmerkmale und angeborenen Rassenverschieden-

heit, sodann der psychischen Vererbung.

Die Tatsache, daß die Menschen verschiedene Eigenschaften und
Fähigkeiten besitzen, ist ja unbestreitbar, da sie sich in jedem sozialen

Zusanmiensein immer von neuem aufdrängt Es wäre nun an sich

möglich und ist auch von verschiedener Seite behauptet worden,

daß die heutige Sonderung und Spreuung der Individuen tatsächlich

eine natürliche Auslese bedeute.**) Danach werden die Menschen

*') Dir Juden li.iben von vornhrrcin eine städtische Siedelung gehabt und

sich Jahrhunderte in Sliidtcn aufj^elialtcn ; ebenso die französischen Kefuj;ics, die

bis tot Gegenwart eine sehr tüchtige und erhaltungsmääigc Auslese darstellen. Audi

b«i deo EnglUndeni, bei denen schon lange das stSdtische Wohnen flbcrwicgt nnd

bei denen darum der Zusug vom Lande ein viel geringerer ist, haben sieb irgend

welche Anzeichen emer „Entartung** nicht heransgestellt; vgl. Politiach-anthropo-

logiscbe Revue III S. 526 f.

**) Hierttber vor allem Otto Ammon, Die Gesellschaftsordnung und ihre

natürlichen Grundlagen. Jena 1900. Dam die treffliche Kritik von Ferd. Tönnies,
Ammons Gcsellschaflsthcorie im Archiv {Qr Sosialwissenscbafl und Sozialpolitilt

Bd. XIX S. 88—III, der aber vielfach noch zu milde urteilt. Tönnies hat uns noch

eine Untersuchung über die Galtonschen Methoden in Aussicht gestellt. — Darwin
selbst hat in seinem Buche über die Abstammung des Menschen die durrh die

Zuchtwahl {jcstcigertcn intellektuellen und moralischen Eigenscliattcn des Menschen

sowie aui-h die Rückw irkuiifj der Zivilisation auf die natürliche Zuchtwahl — zum

guten ieile also soziologische Probleme behandelt.
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von vornherein mit bestimmten Merkmalen geboren, die zu gewissen

Beschäftigungen und Stellungen prädisponieren. Die Bildung von

Klassen, Kasten, Ständen beruht danach auf solchen angeborenen

Merkmalen und Fähigkeiten. So sei auch unsere ganze soziale

Schichtung nicht et¥^ Zufalliges, sondern durch die Natur selbst

bestimmt Es bestehe also eine „natürliche Gresellschaftsordnung".

Das verbindet sich dann sehr leicht mit dem Rassenproblem, wo-

nach es bestimmte feste „anthropologische Rassen" gibt, die schon

somatisch durch Schädelbildung und Haarfarbe zu erkennen seien.

Diese Rassen behalten angeblich ihre Eigenschaften konstant bei

und nur durch Kreuzung und Mischung sind die heutigen Völker

und Nationen entstanden. Es sind einmal die blonden Langschädder

(homo europaeus) und sodann die Kurzschädeler (homo alpinus) vor

allem in der Gebirgsgegend wohnend und die dunklen Langschädeler

(homo mediteraneus): aus den Kombinationen dieser Rassen, die mit

ganz bestimmten Eigenschaften ausgestattet sind, seien die Zu-

sammensetzungen zu erklären. Die blonden Langschädeligen be-

deuten die Herren, die führenden Klassen im Heer, Staat, Gresell-

schaft, die Gelehrten und Künstler: es ist die blonde Bestie Friedrich

Nietzsches. Die dunklen Rundschädeligen dagegen die dienenden

und ausführenden Individuen — Arbeiter, Handwerker, Subaltern-

beamte, Dienstboten.**)

Damit im ZusamnicnhanL^e steht die Frage nach der Ver-

erbung psychischer Kigenschaftcn, vor allem von RcgabuiiL^en, von

Talenten oder wenigstens von Dispositionen. Der „Nachwuchs

der Begabten" ist etwas, this aiu li die rniversiläten und die Unter-

richtspolitik aufs allernächste angeht; die Frage der Erweiterung

des Universitätsbesuches, die Ermöglichung des Studiums auch

namentlich der unteren Klassen ist nicht nur ein soziales, sondern

auch ein biologisches Problem. Die Fraj?e kann nicht durch irgend

eine generelle Annahme oder Hypothese entschieden werden, wie

es ein Teil der Selektionisten tut, sondern bedarf der speziellen

Untersuchung.

**) Der wissenschaftlich hervorragendste Vertreter dieser ganzen Richtung ist

Ludwig Woltmann, Politische Anthropologie. Leipsig 1903. Das O^an
dieser Richtung ist die Poliliscb-anthropologiscbe Revue, wenn auch kdnesw^s alle

Mitarbeiter auf diesem Standpunkt stehen. Daau im ganzen Ferd. Tönnics, Zur

naturwissenschaftlichen Gcsellschaftslehrc (Schmollers Jahrbuch, Bd. XXIV 1905

S. 27— 101). — Es sollte natürlich hier nur ein tlinweis auf die Probleme und auf

die methodologischen Fragen, die dabei mitspielen, gegeben werden.
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Bisher sind nicht nur die statistisch-anthropoloejischen Arbeilen

hierüber weni^ zahlreich, sondern auch die Cirundlai^en sind metho-

disch schon durch die Art ihrer Fragestellung nicht eiiuvandsfrei. Die

Ergebnisse, zu denen bisher die Studien von Galton, de Candolle,

Jacoby, Lombroso. I.apouge, in Deutschland vor allem von Ammon
gekummcn, scheinen mir daher durchaus zweifelhafter Art zu sein.^*)

Es herrscht zunächst Willkiirlichkeit darüber, was man als somatische

Rassenmerkmale betrachten will, da doch Schädclindex und Haar-

farbe dafür allein gar nicht in Betracht kommen können."''! Es

besteht vor allem aber wieder die ganz naive Vorstellung^, datH man

unsere nur subjektiven Urteile oder besser X'orurteilc über

Menschen und Dinge zu objektiven Kriterien stempelt und ganz

unbesehen von edlen und genialen Rassen bzw. Ki<;enschaften redet,

obwohl doch die „Natur" dergleichen gar nicht kennen kann, sondern

es unser Urteil ist, das sie zu solchen macht. Und indem man

bestimmten Eigenschaften einen subjektiven Wert beimißt, glaubt

man sie durch somatische Merkmale objektiv festhalten zu können,

was von vornherein ein ganz aussiclitsloses Unternehmen bleiben

muß — zumal wenn es sich um so zusammci^esetzte geistige

Eigenschaften handelt wie es der Fall ist. Auch was als psychische

„Eigenschaft" gilt, ist nicht sicher : bald versteht man ganz besondere

Talente etwa die musikalische Begabung in bestimmten Familien

' ^) Galton, HerediUuy Genius 1869. Dcrs., Englisb men of science 1874.

de Candolle, Hiitoire des sciences et des savants depuis deiu siidcs 1873.

Ammon, Die natUrliehe Auslese beim Mensdien 1893. Die Sicherheit, mit der

ein grofler Teil dieser Resultate voiselngen werden, steht .im umgekehrten Ver-

hiltnis m ihrer ZnverlKssigkeit und Richtigkeit Der Daettaatismns xeigt sich gcfsde

in der Sicherheit, mit der diese doch recht hjrpothetisehen Schlfltee bdbavplet

werden.

^) Die Hauptfrage ist, ob diese beiden Merkmale fiberhaupt charakteristisch

und relevant für die Auslese sind; denn nur in diesem Falle ist ihre konstaale

Vcrerblichkeit Ton Belang, während im anderen Falle der Abänderungsspielraun

ein sehr großer sein konnte, ohne daß verschiedene Rassen vorlägen. Diese Frage

ist aber entweder ganz zu verneinen oder tlocli mindestens als unentschieden 7U

betrachten. Ich halte darum die Resultate 7um gulcn Teile als auf >clhstt.iuschung

beruhend. Am .Schluti einer eingehenden Betr.u htung der ,, Menschenrassen Huropai".

die ausscbliefilich die mehrdeutigen kraniologischen Belunde untersucht, bctoat

Kraitschek (Politisdi-anthropologische Revue II S. 702) allerdings auch die Nol'

wendigkeit, nicht einige wenige Merkmale einseilig sn bevomigea md die

anderen darüber gans su vernachlässigen. Bisher ist es aber dvrchgingig bei dca

Wunsche geblieben.
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oder die mathematische in anderen darunter. Oder man faßt es im

weiteren Sinne, so daß überhaupt „geistige Begabung" im allgemeinen

ohne Unterschied der Anwendunp^ darunter fallt. Oder man spricht

endlich von „Dispositionen" im allgemeinen. Wiederum hält es

aufierordentlich schwer, dafiir geeignete Unterlagen und hinreichend

großes Material zu erhalten. Ein kleines Material reicht aber darum

nicht aus, da hier zurällige Fälle das ^anze Resultat trüben müssen.

So etwa sind die l 'ntcrsiichun;^cn ati badischen (lymnasiasten ^nnz

unzureichend und imführcnd, weil das Material viel zu klein ist;

weil die Merkmale an den jugendlichen Personen später noch eine

Änderung erfahren (Haarfarbe), so daß sie hinfällig werden; endlich

weil es natürlich sinnlos ist. „Eigenschaften" an einer ausgelesencn

Bevölkerung als typisch zu untersuchen und nicht die übrige Ge-

.-^amthcit gleichzeitig zu berücksichtigen.^®) I^s sind also die logischen

Voraussetzungen der Untersuchung wenig sicher gestellt.

Die grölUe Reihe stammt von Odin, der etwa 7000 ..grands

hommes" d. i. französisrlu- literarisch hervortretende Personen über

einen langen Zeitraum untersucht hat. Auch hier sind die Resul-

tate keineswegs eindeutig: doch scheint so viel sicher, daß die

übertriebene Behauptung Gallons, wonach die V^ererbung alles,

daß Milieu nichts bedeute, danach durchaus nicht hallbar ist.

Odin scheint erwiesen zu haben, daß die Erblichkeit für sich allein

nichts ausmacht:^') die durch Vererbung gegebenen Dispositionen

**) Ebensowenig gestatten aber Messmigett an den WebrfUbigen allein. Rück-

sdilline auf die Rassenzugcliöriglieit zu macben, aucb wenn die Ausnutsung me-

tbodiscb einwandsfireier wäre als es bei Ammon und Galton der Fall isL Die

Untersuehnngen kflnunem sieb um die weiblicbe Bevölkerung Überhaupt prinstpiell

gar nicht Und doch spielt bei der Vererbung stets die Abstammung von beiden

Geschlechtern eine RoUe, die von einem allein ist durchaus iirefttbrend. Die darauf

aufgebauten Resultate sind für die Beurteilung der Rassenzugehörigkeit darum ganz

unzureichend. In eine Diskussion der ganzen Streitfrage konnte natürlich hier nicht

eingetreten werden. Xj^l. Hcinr, lierkncr, Die Arbeiterfrage. 3. Aufl. 1897

S. 441—467, in (Irr 3. Auflage leider wieder fortjjclassen.

A. Odin, (ienese des j^rands homnics. Pari> i8<K p. 562: ,,L.i toute-

puissance prclendue «le i'licrcdite n'cst cju unc illusiun, rcsult.inl d'unc cunfusion

clcmcntaire entre l'lieredite et la simple parcnte. — — I/lieredite et le niilieu con-

courcnt 1 un et 1 .lulrc au dcvcloppcmcnl du lalenl. On pouvait caraclcriscr comme

suit leur Sphäre d'action respective : k qualites höröditaires identiques c'est le milieu

qui cause tonte la difliSrence entre Ics individus; k milieu identique c'est l'bir^dit^.—
Le gteie est dans Ics choses et non dans les hommes: Thomme n'est que Tacddent qui

pennet un ghüt de sc digager.** — Unter den Selekttonisten der Wohmannschen
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können sich vielmehr nur ip einem günstigen Milieu entwickeln.

Es ist das Verhältnis von bewirkender zur Gelegenheitsursache, das

sich darin ausdrückt Nur ist es nicht durcbstchtigi ob die Ver-

erbung nur die Gelegenheitsursache ist, damit Erziehung, Beispiel,

soziale und kulturelle Umwelt in Wirksamkeit treten können, oder

ob sich die Sache gerade umgekehrt verhält — Aber soviel ist

wiederum aus unseren Betrachtungen ersichtlich, dafi hier selbst

ernste und weittragende Beziehungen vorliegen, die einer eingehenden

Untersuchung wert sind. Denn daß eine sehr grofie Mannigfaltig-

keit von Befähigungen vorhanden ist, unter denen eine ganz be-

stimmte Auslese stattfindet, ist als sicher anzunehmen. Auch daß

deren Grundlage biologisch bedingt sein kann, wird nicht von der

Hand zu weisen sein. Die bisherigen Ergebnisse gestatten allerdings

ebenfalls nur ein non liquet und sind weit von der Verall-

gemetnerung entfernt, die manchmal in unwissenschaftlicher Weise

angewandt worden ist Aber gerade darum, weil die Möglichkeit

doch nicht geleugnet werden kann, ergibt sich die Notwendigkeit

gerade diese Beziehungen weiter aufzudecken.

4. Hin ganz anderes (rebiet betrifft die Lehre v'om geboreiicn
Verbreclier, dem ,,tlelin(juente nato" des Lombroso d. i. die

Meinuncr. daß das Verbrechen /.um guten Teil eine pathologi>che

Erscheinung sei, die vererbt würde, und daß der Verbrecher darum

nicht in das (jefän^nis, sondern weil mehr in das Krankenhaus

L;ehöre, Auch iiier werden die beiden Momente des sozi.ilen Ein-

flusses einerseits und der pathologischen X'ererbung andererseits

scharf auseinander zu haken sein. Zunächst Ist ja „X'crbrechen"

überhaupt gar keine biologische, sondern eine soziologische Kate-

gorie: sie ruht ganz auf dem Urteile und der Bestimmung der

Menschen. Die IS'atur selbst kennt gar keine Verbrechen oder

verbrecherischen Neigungen: es besteht eben nur in unseren Vor-

stellungen, nicht in den Dingen selbst. Insofern ist also die ganze

Fragestellung falsch.**) Richtig wird allerdings das sein, daß ein

Teil der Kriminellen ph3^ch und psycliisch minderwertig ist

Richtung mifit AlbertReibmayr, Zur Naturgeschichte der talentierten und genialen

Familien (Politisch 'anthropologische Revue U S. 62$) dem Milieu und der Er-

ziehung eine ebenso wichtige Rnllr zu wie der Vererbung — das Zugestiadais

von dieser Seite ist gegenüber den I^nseitigkeitcn doch recht wettroll.

''*) Kurella, Naturgeschichte des Verbrechens 1894; Baer, Der Ver-

brechcr in anthropologischer Beziehung 1893.
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£s zeigt sich, daß Epilepsie, geistige. Krankheit, somatische Mifi-

bildung unter den Strafgefangenen häufiger vorkommen als unter

der übrigen Bevölkerung. Aber auch diese Merkmale führen an
sich durchaus noch nicht zum Verbrechen, sondern nur unter Um-
standen: denn unter den Nichtkriminellen treten ja diesdben patho-

Ic^ischen Erscheinungen oft genug auf. Die Frage der Rassen-

zugehörigkeit scheint bis jetzt nicht im bejahenden Sinne beant-

wortet, sondern höchstens dahin, dafi sie neben den sozialen und
Wohlstandsverfaältttissen einen mitsprechenden Faktor darstellt*^*)

Aber wenn auch hier noch keine endgültige Entscheidung über die

komplizierten Vorgänge gefallt werden kann, so bleibt doch die

Notwendigkeit bestehen, diesen engen Zusammenhang wissen-

schaftlich zu erforschen.

5. Kndlich um ein letztes Beispiel zu geben — auch der Grund-

begriff alles, Zusammenlebens der Mensclicn , der der Arbeit hat

eine physiolot^ischc Seite. Tnd so sehr auch bisiier die Form
der Arbeitsysteme, des Arbeitslohnes, des Arbeitsvertrages — also

die reclitliche und ökonomische Seite der Arbeit — untersucht

sind, so fehlt es noch ganz an einer eigentlichen Soziologie der

Arbeit", die auch das ph\ siologische und psychologische Moment
gebührend betrachtete."^' 1 Und doch ist es nicht angängig, etwa

beim Wirtsrhaiten dies außer acht zu lassen, da von jener natür-

lichen Besciiaffenheit sehr viel weiteres abhängt. Menschliche Arbeit

ist ja in letzter Instanz ein Prozeß der l'mwandlun;^' der potentiellen

Energie des eingeatmeten Sauerstoffes und der zugeführlen Nahrung

in kinetische d. i. in mechanische Arbeit : sie ist das Resultat einer

Verwandluno- der Wärme in nieciianische Bewegung."'» Wenn es

sich z. B. darum handelt die Intensität der Arbeit festzustellen, so

muß offenbar ein physiologisches Äquivalent zu Hilfe genommen
werden, um einen Maßstab zu c^'cwiniicn. Die Einflüsse auf die

Intensität der Arbeit können sowohl khniatiscli-telurische, wie here-

ditäre, als auch ökonomisrh-kulturelle und hygienisch-soziale sein,

die gegeneinander abgewogen werden müssen, iis lassen sich da-

G. Aschaffenbnrgt Das VerbrecheD und seine Bekämpfung 1903 S. 40 f.

*") Eine solche psychologische Untersuchung jeUt vor allem durch Bflcher,

Arbeit und Rhythmus, der ein zweifellos sehr starkes psychisches Moment des

Arbeitens aufgedeckt hat

*') Im ganzen die originelle und durchdachte Arbeit von Leo von Buch,

Ober die Elemente der politischen Ökonomie. Erster Teil. 1896 S. 26 ff. — Dazu

Deutsche Uteratursdtung 1897 Sp. 709^713.

Digitized by Google



I

^JO Franz Eulenburg,

durch erst die Momente der Ausnutzung, des KräfteVerbrauches, das

Erreichen eines Maximums von Arbeit bei gegebener Sachlage, eine

Limitarintensität der Arbeit bestimmen. Es ist wiederum nicht das

ganze Problem der Sache, aber doch eine sehr wichtige Seite des-

selben. Auf diese Weise kann die Tagesintensität der Arbeit bei ver-

schiedener Dauer des Arbeitstages und bei wechselndem Wertanteil

des Produzenten berechnet werden. Die geistige Arbeit wiedemra

läfit sich durch gewisse Ermüdungserscheinungen einerseits, wie sie

der Mossosche Ergograph verzeichnet, durch die Menge des Kräfte^

Verbrauchs andererseits ermitteln.**) Die Resultate scheinen durch-

aus anwendbar um die Frage des Optimalarbeitstages, d. i. wann

die Menge der Arbeit an einem bntimmten Tage oder in einer

Volkswirtschaft ein Maximum wird, zu bestimmen und so gewisse

vage Vorstellungen durch genauere und bestimmtere zu ersetzen.

VI. Die Menge der Probleme, die auf diesen Grenzgebieten

möglich ist, kann von vornherein nicht bestimmt werden.**)

Und es handelt sich, wie man erkennt, tatsachlich um Beein-

flussungen gesellschaftlichen Seins und gesellschaftlicher Zusammen-

hange durch Natur d. i. durch äufierliche Vorgange, nicht etwa

nur am einzelnen Menschen. Jene vorhin genannten „Urphano-

mene" sind die stillschweigenden Voraussetzungen jedes sozialen

Lebens, die immer als selbstverständlich angenommen werden, die

es doch aber keineswegs sind, sondern selbständig untersucht

werden müssen. Auch brauchten nirgends dabei fremde Anleiben

gemacht, nirgends fremde Prinzipien übertragen zu werden, noch sind

wir aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaft selbst heraus*

gegangen. Ebensowenig soll die Verwechslung begangen werden,

die formalen Bedingungen des Seins und Sosdns mit den positiven

produktiven Ursachen zu vertauschen — die beiden sind natürlich

auseinanderzuhalten. Gewisse Fragen des sozialen Lebens können
aber erst durch die Kenntnis ihrer natürlichen Grundlagen ihre

Losung finden. Es ist deutlich, daß hier durchaus innere und ge-

setzmäßige Beziehungen bestehen und dafi das rohe Wissen des

*') I. B. Moiso, Dir Frmfidung. 1898. — Solche Untersuchungea soUtca dodi

aber nicht nur an Schulkindern erprobt und filr die Pädagogik fruchtbar gemacht

werden. Sic liabcn auch dir die Nationalökonomie und die Sozialpolitik sehr grofle

Bedeutung. Ein s« hi ncs Frhl noch für die modernen Experimcntalpsychnlogcn '

Wir haben zudem nur au^ uiisi rem dritten Gebiet einige Beispiele heraus*

gcgriticu, aber die beiden anderen übergangen.
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Alltags und der gemeinen Erfahnm«; über die physische Natur des

Menschen dazu nicht ausreicht, sondern daß es hier einer besonderen

Untersuchung bedarf. Das hat sich wohl am deutlichsten unter

unseren Beispielen beim Malthusschen Bevölkerungsgesetz gezeigt,

wo die stillschweigende als selbstverständlich angenommene Be-

hauptung eben durchaus nicht richtig ist. Die Notwendigkeit

solchen Beziehungen nachzugehen, scheint mir also gerade für die

Vertiefung der Gcsellschafisforschung selbst erbracht zu sein.

Ein anderes ist es aber, spezifische Beeinflussungen aufzudecken,

ein anderes die Frage, ob mit dem Aufzeigen dieser Probleme das

ganze Gebiet der Sozialwissenschaft erschöpft sei. Letzteres ist

durchaus zu verneinen. Und es sollte mit unseren Ausführungen

ganz und gar nicht etwa einer wissenschaftlichen Kinordnung der

gesellschaftlichen Erscheinungen in die Zusammenhänge der Natur

das Wort geredet werden. Denn wenn es auch zweifellos richtig

ist, daf3 Gesellschaft" ein Erzeugnis • der „Natur" ist, so besagt das

für die speziellen i'robleme so gut wie gar nichts. Ebenso wie die

Autonomie der Psychologie durchaus bestehen bleibt, wenn man
sich auch um das physische Substrat d^s menschlichen Körpers

und dessen Zustände bekümmern muß. Oder wie Physiologie selb-

ständig Wissenschaft bleibt, wenn auch Physik und Chemie ihre

notwendigen Grundlagen darstellen. Am allerwenigsten kann es

sich aber etwa darum handeln, bestimmte lun mcln und Erklärungs-

versuche der Biologie ohne weiteres auf die .Sozialphänomene zu

übertragen. Als könnte also mit den Formeln des Darwinismus

— Variation und Anpassung, Vererbung und Entwicklung, Inzucht

und Kreuzung, Vervollkommnung und Entartung, Kam]^f ums Dasein

und Selektion — bereits eine Erklärung des sozialen Lebens ge-

geben werden.*^)

Es ist einmal unmöglich, die Sozialwissenschaft nur an be-

stimmte Aufgaben zu binden und auf jene wenigen Gesichtspunkte

von vornherein zu l>eschränken. Das wurde ja eine Vorwegnahme
der erst zu erwartenden Lösungen bedeuten. Sodann sind aber

auch mebt die spezifischen Probleme im sozialen Leben viel zu

kompliziert, als da6 man mit diesen wenigen Momenten ausreichte.

Es würde sich zudem nur um eine metaphorische Übertragung

der Begriffe handeln. Und schon dadurch, dad die BegrifTe wie „Kampf

**) So Ludwig Woltmanoi Die bioli^schen GrandUgett der Soiiologie

(Politisch-anthropologische Revue Bd. III S. 478 ff.)

Afcbiv für SeiialwiiMBKliiUk u. SoiialpoUtik. OL <A. f. aox. G. u. St XXI.) 3. 37
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ums Dasein", „Auslese" ihren eigentlichen Sinn verlieren und einen

ganz übertragenen Sinn annehmen müssen, hat man eigentlich das

Wesentliche der ganzen Anschauung aufgegeben. Es ist dann die

gewöhnliche Erfahrung, daß alles Mögliche unter demselben viel-

deutigen Wort untergebracht wird. So hat allein der s<^.

„Kampf ums Dasein" und die »»Anpassung" die allerverschiedensten

Inhalte erfahren müssen.*^) Ferner ist ja die ganze Biologie

selbst noch hypothetisch und unfertig. Die Ausdrucksweise des

Darwinismus hat einen so deutlich anthropomorphisches und provi-

sorisches Aussehen, dafi schon darum nicht von einer Übertragung

die Rede sein kann. Man denke nur daran, daß die „Allmacht der

Natuizüchtung" durch den Kampf ums Dasein neuerdings auf das

allerentschiedenste bestritten wird und dafi man ev. in der Biologie

auch ohne diese Hypothese auskommen kann.**) Und endlich,

wenn selbst eine Übereinstimmung der Prinzipien vorhanden sein

sollte, so kann es doch nur eine solche „letzter Instanz" sein. Selbst

wenn die Hoffnung, dafi die Soziologie biologisch sein müsse,*^

***) Einen Vernicb der Klassifikation der Terscbledencn „Formen des Kampfes

ums Dasein und der Auslese" gibt L. Plate, Ober die Bedeutung des Darwinschen

Selektionsprinzipcs 1903 S. 85—106.

••) Die Selcktionsthcoric ist nur eine Deutung, eine Hilfshypothese der Tat-

sadben und die ganze Biologie müßte nach Ausscheidung des Darwinismus als Erkli*

runf^sprinzipcs ein ganz anderes Aussehen erhalten. Die Krise im Darwinismus, die

gegenwärtig cint^rtrefn ist. sollte doch ganz besonders vorsichtig machen, runial

gerade vom Standpunkt ni e c Ii a n i s c h c r Hrklurungsversuchc die volle Wcnlosij^krit

der natürlichen /.uchtwahilehrc behauptet wird; 7. H. Kassowitz, Allgemeine Bio-

logie. Wien 1899. Bd. 1! S. 119: aber auch Bd. I S. 119fr. — von den NeoviU-

listen ganz zu schweigen. Dafi die Selektionisten die Hypothese für ausreicbeod

und unerschfittert halten, wie das s.B. Scballmeyer, SelektionsÜieone, Hygieae

und Entartungsfrage (Archiv fiBr Kassen- und Gesellschaflsbiologie I S. 53) mit bc-

sonderer Emphase tut, Sndert doch an dem Tatbestand nichts. Nun wire es flbrigeas

durchaus möglieh, dafi der Darwinismus für die Biologie gans unhaltbnr ist, und

seine Anwendung im Bereiche der Sonologie könnte trotzdem riditig sein: dsi

mfiflte aber dann im einzelnen bewiesen werden und könnte nicht als selbtTenllad*

liehe Schlußfolgerung aus der Biologie angenommen werden.

Weltmann, Politische Anthropoloj^ie S. 131: „Eine organische" Soiio*

logie genügt nicht. Die Soziologie muß vielmehr biologisch sein d. h. die aus dem

räumlichen, zeitlichen uml physiologischen Zusammenleben zahlreicher Organismen

sich erhellenden Gesctzmiiliigkcitcn zur Erklärung der gesellschaftlichen Erscheinungen

und Vcrantlerunü^rn heranziehen; sie muß Kasse und Gesellschaft in ihren gesell-

mäüigen Zusanmicnhang und den „Rasseprozeß" als naturliche Grundlage des
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zuträfe — was aber nicht der Fall sdn kann — so tnufi sie doch

zunächst ihren «genen Weg gehen. Ebensowenig wie ich mit dem
Satze die Biologie müsse physikalisch und chemisch sein, schon

etwas Bestimmtes anfangen kann. Es wäre auch durchaus unzweck-

mäßig, immer mit dem ürproblemen zu beginnen. Das was unter

Umständen als ein gutes heuristisches Prinzip sich bewähren

kann, würde dadurch zu einem nielhapliysischen Do<jjma geinachl.

Es können jene Formeln vielmehr nur gelegentliche Hilfsprinzipien

abgeben, wobei man sich des liypolhctischcn Charakters dieser An-

nahmen immer bewußt sein muß; nicht aber können sie mit der

Frätension auftreten eine Gesamtcrklärung der sozialen Phänomene

zu geben. Ob aber überhaupt die letzten Prinzipien alles (lesciiehens

dieselben sind, kann auf dem Boden der einzelnen Wissenschaft

gar nicht ausgemacht werden, da diese zunächst ihren eigenen Auf-

gaben und Gesetzen nachzugehen hat.

Wenn wir demnacii auf der einen Seite durchaus die Not-

wendigkeit betonen die Beziehungen zwisciien Gesellschaft und

Natur darzulegen und das rohe Wissen durcli eine wissenschaftliche

Forschung zu ersetzen, so muß andererseits doch das Ansinnen

der Übertragung fremder Hy[K)thesen und der Einordnung sozialer

Phänomene in die Naturwissenschaft vorläufig sclilcchthin abgelehnt

werden. Gerade die Auf/.eigung großer Kerülirungsgebiete gibt uns

die Gewähr, daß die Probleme scH)st nicht zu kurz kommen werden.

Hin anderes ist natürlirh die technische Präge, wie weit der Sozio-

loge gleichzeitig diese Slutlien treiben soll und wie weit er sich nur

mit den Methoden und t,rgebnissen vertraut zu machen hat. Gerade

wenn man diese speziellen P'orschungsgebiete als notwendig aner-

kennt, kann man aber an den beständigen und dauernden Wechsel-

beziehungen nicht vorbeigehen. Man muß vielmehr die notwendige

Berücksichtigung dieser vielfach vernachlässigten Probleme verlangen.

,,So/ialprozesses" V>cgrpifcn, so daß dir Vrründcrun'^en, Anpassungen, Selektionen

der ticiollscliaft auf die gleichen phv^iolo^ischin Vor^ängi- in der Rasse zurück-

geführt wrrden." Ks ist die f^uintfsscnz dieser ganzen Aulfassung. Die .An-

regungen, die von dieser Richtung ausgehen, sollen durcliaus nicht verkannt werden.

Auch in den beiden Zeitschriften, der „Kcvuc" und dem „Archiv" ist neben viel

Spreu mancher wichtige Beitrag, weaa audi ttber die Grundfragen noch arge Un-

klarheiten bestehen und die widersprechendsten Resultate als allein nwissenschaft-

lieh** ausgegeben werden; vgl. den Annu 54 genannten Aufsatz von Ferd. Tönnies.

Als Reaktion gegen die nicht minder einseitige Abschlieflung der M\^cnschaften

durch die Rickert-Stammleische Richtung ist sie jedenfalls bedeutsam und beachtenswert.

37*
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Frans Ealcaburg,

Meine Herren 1 Alles wissenschaftliche Forschen hat es nur

mit der Frage des Erkennens zu tun. Es steht durchaus jenseits

von ethischen Postulaten und ist unabhängig von politischen und

praktischen Krwägungen. Es ist sich allein Selbstzweck. Das

Geschäft des Erkennens ist wichtig und bedeutsam genug« daß es

nicht einer fremden Würdigung durch andersartige menschliche

Betätigung oder durch seinen praktischen Nutzen bedar£ Und wir

müssen uns davor hüten, diese Aufgaben des Erkennens mix

jener praktischen Anwendung der Wissenschaft zu verwechseln.

Auch soll die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnis im all-

gemeinen und spezieU der Sozialwissenschaft für die Ganzheit des

Lebens nicht überschätzt werden und ihr keine Au%aben praktischer

Art zugewiesen werden, die sie ihrer Natur nach von sich aus

durchaus nicht zu erfüllen imstande ist: sie selbst bleibt darum

nicht minder notwendig. In der Wissenschaft handelt es sich eben

nur um das Primat des Erkennens.

Aber wenn es auch richtig ist, dafi wissenschaftliche Forschung

unabhängig von ihrem unmittelbaren Nutzen besteht, so bleibt es nicht

minder wahr, daß alle geistige Arbeit immer geschieht mit Rucksicht

auf eine mögliche Anwendung in der Praxis. Und es hat immer

als eine besondere Empfehlung wissenschaftlicher Arbeit gegolten,

wenn solche Betätigung in Aussicht stand. Und ich denke, daß

hierbei unsere Probleme ihre Rechnung finden werden. Nicht

freilich als wenn es sich darum handeln konnte, von sich aus ein

System des praktischen Handelns oder der Politik darauf aufeu*

bauen. ''^) Daran hindert nicht nur die große Unvollkommenhett

*") Es ist gäxulicb zu besUeiten, dafi ein System ,,allgemein|;uUigcr Werte'*

gefunden werden kann, aus dem die Richtlinien de« praktischen Handelns and der

Politik entnommen werden könnten. Darum mufl notwendig derVenach einer „wiaea-

schaftlicben Politik*', die etwas anderes als Bcsehretbong des TatsSchlichea seia

will, scheitern. Solche Werte von allgemeingfiltiger Verbindlichkeit kann es darchaat

nicht geben. Aach die „Gerechtigkeit** ist keiner; noch weniger etwa der „FortschritT*

oder die „Artverbesserung.** „Postulate aufxustellen für eine gerechte und sweck>

mäfiigc Weiterentwicklung der bestellenden Zustände" (Diehl) kann gar nicht Sache

des Krkennens und der wi^senschattlicbcr Arbeit sein. Darum auch die Unmöglichkeit,

allgemeingUltigL' ,,Ide:xlc drr Sozialpolitik" tSombart) als wissenschaftliche Normen

aufzustellen. 1 bri^cus ist eine bi-s<»iidcrc Ironie, daß dieselbe Schuir, die auf

der einen Seite <i.»s V<T!i.i:i<i! ;iM'in all;,'eineiii>;ültigcr Ciesclzc im Bereiche der Sozial-

wissensch.ilt Ku^nct, aui dir iiiiilcrcn Seite iiotwendi-^ docli wiedmim ein all-

gemein g u 1 1 i j; c s Nalurrechf, daa doch al» völlig uberwunden und nicht vor-

Digitized by Google



Gesellschaft und Natur. 555

<ler wissenschaftlichen Forschung und der provisorische Charakter

ihrer Ergebnisse, die vorschnelle Schlüsse unmöglich machen, sondern

mehr noch die Wesensverschiedenheiten der beiden Gebiete des

Erkennens und Wollens. Aber daß in diesen Beziehungen zwischen

Gesellschaft und Natur doch wichtige Fingerzeige enthalten sind,

•daß namentlich unser Urteil und das Verständnis des Zusammen«
banges dadurch modifiziert wird, kann nach dem Wenigen was hier

gesagt werden konnte, als sicher angenommen werden. So bei

•den Fragen der Sozialhygiene; so etwa bei den Erwägungen, ob
unser Schutz der Schwachen nicht unter Umständen auf einen

Schutz der Unföhigen und Untauglichen hinauslaufe;*"*) so bei der

Frage, ob die Zulassung zu den höheren Studien auf den Schulen

und Universitäten einer natürlichen Auslese entgcg^ensteht und ob

daran eine Änderung vorgenommen werden könnte. Audi bei der

Frage des Nonnalarbcitstages würden Erwägungen physiologisclier

Art mitzusprechen haben.

Hier handelt es sich überall um ganz dcutliclics Iiu-itiandcr-

greifen von Gesellschaft und Naliir. Und so ergibt sich, dal'» auch

jene zunächst rein theoretische und wissenschaftliche Beziehung

zwischen beiden Gebieten in den Dienst sozialen Geschehens ge-

stellt werden kann.

banden angesehen wurde, alt obente Richtsohnnr auiehmeB moS, um lu ihren

Postuhten der Gerechtigkeit n. ä. zu gelangen. Gibt man aber ein Naturrecht m,

so kommt man erst recht sur Aufstellung von „Gesetzen."

*") VgL s. B. die vorsichtigen Ausfahrungen bei Alfred Ploets, Grundlinien

einer Rassenhygiene. L Teil: Die Tftchtigkeit unserer Rasse und der Schute der

Schwachen. Berlin 1895. - Auch in seinem Archiv mehrere Aufsätze. Dagegen

war die ganze Fragi-stollung der Jencnscr Preisaufgabe („Was lernen wir aus den

Prinaupien der Dcä^endenztheorio in Beziehung auf die innerpolitische Entwicklung

and Gesetzgebung der Staaten?") im Principe verkehrt.
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Studien zur Entwicklungsgeschichte des

nordamerikanischen Pfoletariats.

Vim

WERNER SOMBART.

Dem Plane dieser Untcrsuchiint^cn c^cmilß sollen die folq;endeii

Studien noch immer den Gründen nachgehen, die die geringe Ent-

wicklung des Sozialismus in den Vereinigten Staaten erklärlich

machen. Nachdem ich in der voraufgehenden Studie die Wirkungen

des politischen Milieus auf die Psyche des Arbeiters darzulegen

versucht habe, will ich jetzt zunächst untersuchen (HL), welche Be-

deutung seine materielle Lage für die Gestaltung seiner sozialen

Anschauungen hat. Zu diesem Behufe gilt es ein möglichst getreues

Bild von der Lebenshaltung des amerikanischen Arbeiters zu ent-

werfen. Den Abschluß dieser einleitenden Studien (IV.) bildet dann

die Schilderung der Stellung, in der sich der Arbeiter in Amerika

zur Gesellschaft befindet.

III. Die Lebenshaltung des Arbeiters in den

Vereinigten Staaten.

1.

Die Lebenshaltung einer Person, einer F'nniilic sinnvoll be-

trachlcn, heißt: feststellen, über welchen Betrag an ( Tcbrauclisgütern

diese KunsunUiunswirtschaft während einer bestimmten Wirtschatts-

pcriode verfügt, heißt weiter: diesen Betrag in Beziehung setzen zu

den materiellen Aniorderungeii des Lebens, heißt also: prüfen, in-

wieweit jene Menge (iebrauchsgiiier hinreicht, um die notwendigen

Bedingungen einer menschenwürdige Lxistenz zu erfüllen, inwieweit
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Stadien zur Entwicklunssgetchichte des nordamerikanischcn Proletariats,

sie Spielraum läßt zur Befriedigung von Kultur- und Luxusbedürf-

nissen. Die Lebenshaltun}^ einer Masse, deren einzelne (ilieder ein

differenziertes i\inkommen haben, untersuchen, heißt: Ciruppen

bilden, heißt feststellen: wie «:(roßc Bestandteile jener Masse je einer

bestimmten Kulturstufe anr^choren, die man etwa als Armut. Dürf-

tigkeit, Auskömmlichkeit, Wohlhäbirrkeit , Reichtum voneinander

unterscheiden kann; heißt insbesondere wohl auch: ermitteln, wie

„das Gros" dieser Bevölkerungsmasse lebt, also etwa jene Hälfte,

die zwischen dem untersten und dem obersten Viertel liegt Die

Lebenshaltung zweier Massen — zweier Nationen, zweier sozialer

Klassen innerhalb einer Nation oder in je einer anderen Nation —
miteinander vergleichen (wodurch die absoluten Feststellungen erst

ihr rechtes Leben erhalten), würde also heißen: prüfen, wie sich

der Gruppenaufbau in den verschiedenen Massen je gestaltet

Jeder, der einigermaßen mit den Quellen vertraut ist, wdfi, dafi

die Ausiuhning eines solchen Programms iiir ein ganzesLand, ja nur für

eine soziale Klasse innerhalb eines Landes auf die gröfiten Schwierig-

keiten stöfit Was man brauchte, wäre eine vollständige Inventur

der naturalen Gestaltung sämtlicher Haushalte eines Landes oder

einer Bevölkerungsschicht und die gibt es natürlich nicht Das, was

einer solchen Inventur am nächsten kommt, sind die Aufstellungen

einzelner Haushaltungsbudgets, wie sie jede Nation in mehr oder

weniger guter Auswahl besitzt (am besten damit versehen sind die

Vereinigten Staaten). Und es liegt nahe^ von ihnen aus die Unter-

suchung zu beginnen. Aber bald wird man inne werden, daß dieser

Weg nicht zum Ziele fuhrt. Der Mangel nämlich, der jedem Budget

und auch jeder größeren Sammlung von Budgets anhaftet, ist der:

daß sie keinen Aufschluß geben über den Umfang ihrer Geltung;

heißt, daß sie nichts darüber aussagen, für einen wie großen Prozent-

satz einer Masse (als welche wir nun immer unseren Zwecken ent-

sprechend das Proletariat ansehen wollen) sie typisch sind; daß sie

aber vor allem auch für V^ergleiche deshalb versai^en, weil sie nicht

erkennen lassen, ob sie je derselben Einkuniniensstufe in den beiden

ver^dichencn Massen entsprechen. So wird man sich denn, wenn

auch ungern, da/u cntscliliellen müssen, einen l'nnvc;^^ einzuschlai^en,

der aber doch näher an das erstrebte Ziel hcranluiirl: den L^niweg

über das ( ieldeinkommen, in unserem I'alle also die Geldlohne.

I*"reilich, auch hier sind die Hindernisse zalilreich : kein Land,

auch die VereiniL^ten Staaten nicht, hat eine umfassende und zu-

verlässige Lohnstatiötik. Aber man wird sich doch behelfen können.
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Was nämlich an lohnstatistischem Material, namentlich drüben, vor-

lici^^t. ist hinreichend, um uns ein ungefähres Bild von dem Aufbau
des Geldeinkommens der arbeitenden Klasse zu jrcbcn. wenitjstens

um die Umrisse dieses Hildes erkennen /.u lassen. Kennt man nun

die Schichtung nach dem Geldlohn einigermaßen, so stehen zwei

Wege offen, um die Lebenshaltung zu ermitteln: wiederum ein

Umweg: über die h'eststellung der I 'reise für die einzelnen Bedarfs-

artikcl hinweg und ein direkter Weg: die Benutzung der Haus-

haltungsbudgets. Diese kann nämlich jetzt mit Vorteil geschehen,

nachdem man jedem Budget seinen richtigen Platz auf der Staffel

sämtlicher Einkommen anweisen, also bei X'crgleichung insbesondere

auch feststellen kann: ob die beiden Budgets je derselben Ein-

kommensstufe in den beiden Massen (Ländern) entsprechen, ob man
also wirklich verhältnismäßig gleichgestellte Wirtschaften miteinander

vergleicht

Ich versuche also zunächst, ein Bild von der Höhe und der

Abstufung der Geldlöhne in den Vereinigten Staaten zu geben und

die gewonnenen Ziffern mit denen anderer Lander, insbesondere

Deutschlands in Vergleich zu stellen.^)

IL

Die Hauptquelle för die Statistik der Löhne in den Vereinigten

Staaten bilden der Census und die Berichte der aibeitsstatistischcn

Amter, über deren Anlage und Bedeutung ich mich in meiner

Literaturübersicht im vorigen Bande dieses Archivs, zit „Übersicht"

(vgl dort die Nr. 2 bis 20) ausgesprochen habe. Danach stehen

uns eine Reihe von Durchschnittslohnermittlungen und eine große

Anzahl von Lohnklassenstatistiken zu Gebote. £s wird sich vor

allem darum handeln, tunlichst vergleichbare Zifiem für Europa,

*) Was bUher an Venochen eiaer (Amerika und Europa) ei^ekheaden Lohn«

Statistik vorliegt, ISflt durchaus unbefriedigL Es sind dies: i. ZusammensteUungen

des arbeitsstaüstischen Amts in Washington in dessen 7. Jahresbericht, wo aber die

aufleramerikanischen Arbeitereinkommen gans unmethodisch und willlKflrlich ans»

gewählt sind; 2. die kurzen Ausfahrungen Schäffles in dem Aufsatz „Der Geld-

und der Reallohn in den Vereinigten Staaten" (Zeitschrifl für die ges. Staatswiss.

1889 S, III f(.), denen aber weder für Amerika noch für Deutschland das beste

Ziffcrmatcrial zugrunde liegt; 3. die einschlägigen Kapitel bei K. Lovasseur,

I/ouvricr atncTicain, amer. Ausgab«- (19CK)) Ch. 6. 7. 9., die verhältnismäßig beste

Bearbeitung drs Gegenstandes, der aaturgemäü aber die Voranslellung Deutschlands

als Vergleicbsobjekt raaagelt.
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insonderheit Deutschland, den passend ausgewählten amerikanischen

Ziffern gegenüberzustellen.

I. Durchschnittslöhne bringt der Census, das Schmerzens-

kind der amtlichen Lohnstatistik: vgl. meine „Übersicht" S. 639 ff.

Allen methodologischen Bedenken zum Trotz will ich doch wenig-

stens die folgenden ganz allgemeinen Ergebnisse dieser Ermittlungen

registrieren

:

Es betrug derDurchschnittsjahreslohn aller gewerblichen Arbeiter

im Jahre 1900:

Gebiet Männer Frauen Kinder losgcsamt

Nett-England Staaten 507,13 DolL 307,34 Doli- 187,15 Doli. 443,74 DoU.

Mittelstaaten 528.70 „ «80.75 „ 159.5« n 461.5« ..

Sfldstaaten 334.96 „ 183.91 » io7,ao „ 300,81 „

Zentralstaaten 488.51 » ^9.45 >• 166.31 „ 446,51 ..

Weststaaten 577.09 »73.48 .. »75.07 >. 543.98

Pacifische Staaten 577." «78,09 181,63 „ 5«6.90 »

Verein. Staaten 490,90 „ «73.03 15«.«« 1. 437.96

In dieser Tabelle fällt vor allem der Abstand der Südstaaten

von allen iibri^<ii auf; es ist deshalb zweckmäßig, noch den

Durchschnitt für die X'^creinigten Staaten mit Ausschluß
der Südstaaten hinzuzufügen; dieser betrug bezugsweise

513,96 DoU. 288,88 DoU. 167,64 DoU. 457,36 DoU.

Dafi es sich hierbei nicht um ganz und gar phantastische

Ziffern handelt, dafür spricht der Umstand, daß die Durchschnitts-

lohne in den verschiedenen Wirtschaftsgebieten der Union einerseits

nicht allzuweit voneinander abweichen, andererseits doch auch die

Unterschiede der wirtschaftlichen Kultur ziemlich richtig zum Aus-

druck brin'^en. Wollen wir diese ganz plumpen Durchschnittslöhne

mit ähnlichen Ziffern in europäischen Ländern vergleichen, so bieten

sich als das geeignetste Vcrglcichsobjekt wohl die Durchschnitts-

löhne unserer Berufsgcnosscnscliaften ') dar. Selbstverständlich

müssen dann die amerikanischen Löhne ebenfalls für die einzelnen

Industriegru[)pcn gesondert (aber für das ganze Land, um alle lokalen

Unterschiede wie in den deutschen Zittern auszugleichen, einheitlich)

danebengestellt werden. Ich wähle für Deutschland dasselbe Jahr,

*) i'bcr deren statistischen Wert oder L'nwcrl ist der Fachmann sattsam unter-

richtet; vgl. z.B. die Ict/tt-, ausführliche Kritik diLs<r Zinern durch J. Jastrow

und R. Calwer in den Scbrii'ten des V. f. Soz. Pol. Bd. 109.
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Werner Sombart,

für das die Ziffern des Census freiten — 1900 — also das Jahr

höchster I lausse, wodurch die Niclitberücksichtigun|^ der Löhne über

4 Mk. wohl mehr als ausgeglichen wird, so daß die Zittern für

Deutschland eher ein Maximum darstellen. Der Übersichtlichkeit

halber habe ich den Doli, in Mk. (= 4,20) umgerechnet

Die verschiedenen Beträge innerhalb derselben Gewcrbcgnippc

erklären sich bei den deutschen Ziffern durch die Differenzen der

einzelnen Landesteile, bei der amerikanischen durch den Umstand,

daß der deutschen Industriegruppe mehrere Industriezweige ent-

sprechen, für die verschiedenen Durchschnittslöhne gelten. Die Zu>

sammenstellung umfaßt alle Industriegruppen, für die sich überhaupt

vergleichbare Ziffern ermitteln ließen:

Es wurden (1900) Durchschnittsjahreslohne bezahlt in:

Industricgruppe Deutschland Vereinigte Staaten

BekleidangS'I. 621,4 Mk. 1323,0—2176,4 Mk.

Glas-I. 724.9 n 2156,6 „

Töpferei-I. 772,2 »« 1 701.0 „

Zirgelci-I. 556,2 if 1482.6 „

I'.isen- und Stabl-I. 792,5—1014,2 II 1642,2—3074,4 .,

Cbetnischc I. 929,4 II 2060,6 „

Textü-I. 506,0—776.5 II 1129,8—2192,4 „

Fapier'I. 714,4—765,9 >• 1318,8—2087,4

Leder-I. 894.8 *> 1436,4—1822,8 „

Hold. 698—821,0 it 1417,0—1801,8 n

Mflllerei 743iO 1. 2007,6 H

Zucker>I. 596,0 ti 2045,4—3326,8 „

TAbak-I. 541^ t» 1024,8—1663,2 „

Buchdruck 893.7 •i 1747,2—2234,4 ,.

Einem ähnlichen Berechnunf^sverfahren wie die von den B. G.

ermittelten Loliiic verdanken ilir Dasein die amtlichen statistischen

Angaben über die Arbeitslöhne im deutschen Bergbau.*)

Wir können sie füglich den nach der ( ensusinethode fortlaufend

für den amerikanisrhcn Bers^^bau berechneten -j gegenüberstellen.

Beides sind wiederum Jahrcsdurchschnittslöhne. Ich teile sie für das

Jahr 1902 mit. In diesem Jahre verdiente der im amerikanischen

•) Für Preußrn jülirltrh zuerst mitgeteilt in der Zeitschrift für das Berg-.

Hütten- und Sulincnwcscn im I'rcuß. Staate ; dann auch im Stat. Handbuch imd

neuerdings im Stat. Jahrbuch für den l'reuß. Staat. 2. Jahrg. ^1904) S. 72 f.

*) Vgl. das 9. Bulletin des Bore«« of the Census (Nr. 5 b meiner „Übenächt*').
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1

Steinkohlenbergbau beschäftigte Arbeiter (Männer, Weiber, Kinder

durcheinander gerechnet)

639 Doli, oder 2642 Mk»

der HSner*) 671 „ „ a8i8

Dagegen gestalten sich im preufiischen Steinkohlenbergbau im

gleichen Jahre die Lohne wie folgt:

ObcrbcrgamU« Unterirdisch beschäftigte Arbeiter

bezirke „eigentlich«!" Arbeiter insgesamt

Breslau S90 Mk. 815 Mk.

Dortmund 1314 „ 1131 n

Bonn II99 „ 106S „

2. Den Durchschntttslobnberechnungen treten ergänzend zur Seite

die methodisch so viel wertvolleren Lohnklassenstatistiken,
an denen Amerika ganz besonders reich ist Die Union besitzt

jetzt eine Sonderlobnstatistik von unzweifelhaftem Werte, in der die

£ffektivlöhne von 720 gewerblichen Etablissements nach dem Lohn-

klassensystem verarbeitet sind (Nr. 2 b meiner „Übersicht"), daneben

aber eine Unmenge wertvoller Publikationen der verschiedenen

arbeitsstatistischen Ämter, deren ich ebenfalls in meiner „Übersicht"

gedacht habe. Leider können wir für Deutschland nicht annährend

gleich viele und gleich gute Lohnklassenstatistiken den amerika-

nischen zum Vergleich gegenüberstellen. Von Amts wegen ist über-

haupt nichts derartiges publiziert, so dafi wir froh sein müssen,

wenigstens eine Reihe tüchtiger Privatarbeiten mit lohnstatistischem

Material von Wert zu besitzen, mit dessen Hilfe wir doch immerhin

einige lehrreiche Vergleiche vornehmen können. Im Hinblick auf

diese deutschen Vergleichsobjekte treffe ich denn auch unter der

Unmasse amerikanischen Materials die Auswahl: auf daß ein Maximum
von V^crglcichbai kcit erzielt werde.

Die Lohn>tatistik l)ezicht sich entweder auf samtliche lodcr

zahlreiche) Industriearbeiter einer Gegend oder auf die Arbeiter

einer iicstimmten Branche. Von dem zuerst genannten Typ will

ich vergleicluveise gei^aMiiiberstelleii : die Lohn.statistik für Massachu-

setts (vgl. Nr. 15 meiner „UbcrsiciU" und die für Illinois iNr. 18

meiner „Übersicht") der Lohnstatislik, die wir von der Stuttgarter

') Der Verdienst des „mincr** ist leider nicht für die verschiedenen Bergwerks-

kategorien gesondert, sondern für Eisen-, Kupfer-, Gold-, Silber- iiiw. Bergbau su-

«ammen mit dem Steinkohlenbergbau angegeben.
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Arbeiterschaft^) besitzen, den lohnstatistischen Ermittlungen, die

vom Fabrikinspektor Fuchs über die Industrieaibeiter in 17 Land-

gemeinden bei Karlsruhe angestellt sind,') sowie den Untersuchungen

über die Hanauer Arbeiter.')

Daß eine solclic (icgenüberstellung niclit unbedenklich ist,

dessen hin icli mir sehr wolil bewußt. Ich s^'laube aber doch, daß

sie nicht fjanz unl)erechti^t und deshalb nieht ohne Wert ist. Ge-

wiß würde ich lieber eine Lohnklasscnstalistik für das Königreich

Sachsen mit der von Massachusetts vergleichen, aber wir haben

nun einmal nichts besseres. Und was die Hedenken, die vor allem

ge<^en die Un;^leichhcit der Ver^leichstjcbiete erhoben werden

müssen, einigermaücn zerstreuen hilft, ist die Erwägung, daß sich

die verschiedensten Gewerbearten in jedem Vergleichsgebiete ver-

einigt finden und bei dem immerhin erheblichen Umfang auch der

privaten deutschen Untersuchungen (die Stuttgarter erstreckte sich

auf 6028, die Hanauer auf 2382, die Karlsruher allerdings nur auf

etwas über lOOO Arbeiter) starke Differenzen einigermaßen ausge*

glichen werden. Vor allem aber ermutigt ein Blick auf die ein-

zelnen Tabellen. Da ergibt sich nämlich eine verblülTcnde Ähnlich-

keit des Aufbaues der verschiedenen Lohnstufen in der amcrika«

nischen Statistik einerseits, in der deutschen andererseits: ein Beweis,

daß man es doch mit einigermaßen zuverlässigen, weil typischen

ZifTern zun tun hat Will man ganz sicher gehen, so mag man auf

die Lohnsätze der zum Vergleich herangezogenen deutschen Unter«

suchungen (weil sie sich auf Süddeutschland und die eine auf länd-

liehe Industrien bezieht) einen Aufechlag von 10 oder 15 ProL

machen. Dann aber glaube ich bestimmt, daß die durchschnitt-

lichen Lohnverhältnisse deutscher Industriearbeiter (also soweit sie

nicht ausschließlich hochgelohnten Industrien angehören) einiger*

maßen richtig in unseren Tabellen zum Ausdruck kommen.

*) Theodor Lripart, Zur Lage der Arbeiter in .Stuttgart. Nach statistischen

Erhebunj^cn im .Xuflragc der vereinigten Gewerkschaften herausgegeben. Stuttg. l<)00.

*) Die Verhältnisse der Induslricarl)eiter in 17 Landgemeinden bei Karlsrtbe-

Dargestellt von denj Großhz. Fabrikinspektor Dr. Fuchs. Bericht erstattet an dtf

GroShz. Minislcrium des Innern und herausgegeben von der Grofihz. Badiscbd

Fabrikinspeklion. Karlsruhe 1904.

•) Die wirt-schaüliche Lage der Arbeiter Hanaus. Im .\ullragc der Stalistiscb«

Kommission des Gewerkscbaftskanells Hanau a. M. bearbeitet von D. FuhrmsB"»

Hana« 1901.
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Der Lx>hnaufbau in der Industrie von Massachusetts und Illinois

ergibt (für das Jahr 1900) folgendes Bild:

Es hatten einen Wochenlohn von je 100 Männern:

von in Illinnis

weniger als 5 UOU, - wmQ

5- 6 M 3.75 3.48

6- 7 »'• 7,05 4,71

7- 8 «1 9,68 8,36

8- 9 M 9,96 7.92

9— 10 n 14,26 »7.32

10—12 >l »5.83 16,34

13—15 1» «7.7» 17,0a

15—ao » 13,83 13.09

ndir alt 30 II 4.31 5*99

100 100

libenso von je 100 Weibern:
in Massachusetts in Illinois

weniger als 5 DoU. 15.96 33.43

5- 6 15-70 18,69

6— 7 » 20,22 18,39

7- 8 !• «5,34 iii57

8- 9 II 12,46 6,47

9— 10 l> 9.72 4.71

10—13 II 6,63 4.24

13—15 » a.94 3*46

15—30 n 0,90 0,84

mehr als 30 1» O1I4 0,30

100 100

Da^CL^en |:;licdern sich die deutschen Industriearbeiter nach

ihren Lohnbezügen folgendermaßen.

Es verdienten einen Wochenlohn von je 100 Männern:
bei Karlsrahe in Stuttgart in Hanau

weniger als 13 Mk. 11,3 ».5 3i3

12—15 »» 10,5 6,1 IM
15—18 t» 19,4 18,7 23i5

18—21
II 22,3 22,3 27.9

21—24 II »6,3 21,1 22,3

24-27 11 9.« >7.i 8.8

27—30 t* 4,7 8,3 1,7

mehr als 30 6,5 4.8 1.3

100 1CX> 100
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Ebenso von je 100 Weibern:
bei Karlsrabe in Stuttgart

weniger al* 6 Mk. 11,5 7,1

6— 9 II 44.8 4a.7

9-13 „ 38,5 37^
12—15 ». 4.4 »1,7

mehr ab 15 „ 0,8 1,5

100 100

Faßt man die großen Züge dieser Zifferreihen ins Auge, so

lassen sich folgende Umrisse in übersichtlicher Weise zeichnen:

Weniger als 24 Mk. (6 Doli.) verdienten von 100 Männern:
in Massachusetts 7,38

,, Illinois 9,2ö

„ Stuttgart ^70
n Karisrahe 79,70

„ Hanau 88,30

In Illinois verdienten ungefähr ebensoviel (63,77 Proz.) der

Männer zwischen 38 und 84 Mk. (9 und 20 Doli.) wöchentlich w;c

in der l 'mgegend Karlsruhes (67,1 Proz. 1 zwischen 15 und 27 Mk
Vier l'ünftel (81,26 bzw. 79.2 und 82,5 Proz.) der Männer, also die

große Mehrzahl, verdienten in Massachusetts zwisclien 30 und 84 Mk.

(7 und 20 Doli.), in Stuttgart und I Linau zwischen 15 und 27 Mk.

Mehr als 20 Mk. (5 Doli.) verdienten in den deutschen tr-

hebungsgebieten nur ganz wenige )• rauen (über 15 Mk. bzw. O.S

und 1,5 Proz.^ in den amerikanischen 80,04 und 66,57 Proz. Vier

Fünftel der hrauen, die in Deutschland zwischen 6 und 12 ML
verdienten, hatten einen Wochenlohn in Massachusetts zwischen 20

und 50 Mk.

Sehen wir nun zu, ob diese P>gebnisse durch die nach Berufe*

zweigen gegliederten Lohnstatistiken bestätigt werden.

Für die Arbeiter im Steinkohlenbergbau besitzen wir

im Censusbcricht eine amerikanische, in den Ziffern des Knapp*

Schaftsvereins in Bochum eine (west)- deutsche Lohnklassenstatistik,

die für das gleiche Jahr (1902) folgendes Bild darbieten:

Es bezogen von je lOO im amerikanischen Steinkohlenbergbau

(exkl Anthrazit) beschäftigten Arbeitern einen Tagelobn von

weniger als 6 Mk. (1,50 Doli.) 8,5

6—8tSo (i,50--»i99 Doli.) 34,5

8,50—10,50 „ (3—3,49 „ ) 40,8

ttber 10,50 „ 36,3
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Daget^cn hatten im Ruhrgebiet von je 100 Bergarbeitern einen

Tagelohn von
weniger als 2,60 Mk. 7,8

2,61—3,80 „ 20,9

3»8i—5 39.6

Über 5 „ 31,7

Ich habe die Gesamtzahl der Lohnempfänger in beiden Ländern

absichtlich in annähernd dieselben Gmippen gegliedert, um das Bild

anschaulicher zu machen.

Vergleichbare ZüTem lassen sich auch fiir die Zigarren-
industrie gegenüberstellen. Allerdings beziehen sie sich für

Deutschland auf das GroBherzogtum Baden, ^) das Land der nied-

rigsten Zigarrenarbeiterlöhne: man wird den deutschen Durchschnitt

auf 50—100 Proz. höher ansetzen dürfen.*) Ich habe deshalb für

Amerika auch schon nur die Ziffern, die f&r die Südstaaten gelten,

ausgezogen (soweit es ging, nämlich fiir Männerlöhne; besondere

Angaben über die Löhne weiblicher Arbeiter in der Zigarren-

industrie sind für die Südstaaten nicht gemacht, hier mußte ich

also den I.andcsilurchschnitt nehmen). Ich habe wieder nach Mög-

hchkeit gleiche Gruppen gebildet. Also: von je icx) erwachsenen

Männern (über 16 Jahre) in Baden verdienten einen Wochenlohn

von weniger als 6 Mk. 20,6 Proz.

6— 9 1. »8.5

9—15 „ 43,S „
über 15 „ 7,9 „

Die soziale Lage der S^urenarbeiter im Groflberzogtnm Baden. BeUage

aom Jahresbericht des GrofiherzogL Badischen Fabrikinspektors fttr das Jahr 1889.

Karlsruhe 1890.

•) Kurz ehe der in drr vorigen .Anm. genannte Bericht erschien, hatte ich in

meiner Studie über die deutsche Zigarrenindustric in diesem Archiv Bd. II (1S89)

auf genauer mündlicher F.rkundigung beruhende Lobnangabcn gemacht, die die

Schätzung; im Text wenipslcns fiir die damaliqc Zeit gerechtfertigt crschrincn lassen.

Die l>hehungcn. die der Talnikarlieitcrverband im Jahre 1900 gemacht hat

(hearVtritct von (". Deich mann, Bremen 1902) und die sich, soweit die Löhne in

Betracht kommen, auf 39032 Arbeiter erstrecken, sind leider zum Vergleich nicht

heranzuziehen, da sie nur den durchschmltltclicn Wuchcnverdienst ermittelt haben.

Dieser betrug

in 183 Betrieben 10 Mk.

n 306 n I»

II I» i6 I»

,. 143 18 »

Immerbin lassen auch diese Ziflem den Abstand der deutschen LobnsXtse von den

amerikanischen hinrdchend deutlich erkennen.

uiLjiii^Cü by Google
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desgleichen in den amerikanischen Südstaaten (für das Jahr 18901

weil dem der deutschen Statistik näheren)

von weniger alt 25 Mk. (6 Doli.) 23,1 Prot.

35—43 „ (6—10 ÜoM.) 30,4 „

42—63 it («o—>S ) 39ii II

Aber 63 „ 7,a „

Von je 100 in der Tabak- (Zigarren-) Industrie beschäftigten

erwachsenen Weibern bezogen in Baden einen Wochenlohn von

weniger als 4 Mk. 5,6

4— 7 40,7

7—12 „ 46,3

über 12 „ 7,8

desgleichen in den Vereinigten Staaten

weniger alt 17 Mk. (4 DoU.) 5,5

»7—«5 M (4-6 DolL) 43.7

«5—3« (6-9 I» ) 47.*

«ber 38 „ 3,5

Ebenfalls aus dem W'irl<un<^sbereich des unvergessenen Woeris-

hofer stammt eine Lohnklassenstatistik für 5 chemische Fa-

briken.*) Ks bezogen von je 100 Arbeitern (im Jahre 1896) einen

durchschnittlichen Wochenlohn von

weniger als 10— la 12-15 15—18 18—ai ai—34 über

lü Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 24 Mk
Fabrik B 7.67 4,51 8,42 19,10 26,47 IQ. 40 14,70

M C 0.44 4.85 19.38 32,60 27.31 10,57 4.85

„ D 1,09 1,09 13.04 «7. »8 34.78 13.21 7.61

u E l,6a 7.a6 29,03 34.67 21.77 S.65

» F «.37 0,68 io,a3 13,0a a3,oa 25i34 26,03

34—37«13,70
37—30« 101,37

Die große Masse der Arbeiter (drei Viertel bis vier Fünftel)

' verdient in den l-abrikcn B, D, K zwischen 1 5 und 27 bzw. 24 Mk.

(74.59. 77.17. S5.47 Proz.), in der Pabrik F zwisclien 18 und 30 Mk.

(72,60 Proz.), in der Fabrik C zwischen 12 und 21 Mk. i jg.2Q Proz.V

Die Löhne in den chemischen Fabriken Badens sind meines Wis-^ens

niclit be>uiiders niedrig, sondern stehen dem Durchschnitt für Deutsch-

land nahe. Es wird deshalb statthaft sein, ihnen die Löhne in der

Jahresbericht der deutschen Fabrikinspeklorca für du Jahr 1897.
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chemischen Industrie Amerikas im Durchschnitt der Vereinigten

Staaten gegenüberzustellen. Sie ergeben nach dem Censusnach-

trag folgendes Bild. Es bezogen von je lOO männlichen Arbeitern

über i6 Jahre (andere Arbeiterkategorien sind nicht aufgeführt)

einen Wochenlohn von

weniger als 31,50 Mk. (7,50 Doli.) 6,3

(7,50—10 Doli.) 44,4

(10—12,50 „ ) 31,9

(12,50—15 „ ) 8,3

(15-20 „ ) 7,0

a.o

31,50—42

42—52,50

52,50—63

63-84
Uber 84

Der Verdienst der großen Masse (72,3 Proz.) bewegte sich also

zwischen 31,50 und 52,50 Mk.

Endlich stelle ich noch die Löhne der Arbeiter in den holz-
verarbeitenden Industrien einander gegenüber. Für diese

Arbeiterkategorie besitzen wir für Deutschland in den Erhebungea

des Holzarbeiterverbandes schätzbares Material,*) das freilich nur in

ganz großen Zügen ein Bild von den Lohnverhältnissen gibt Dar

nach hatten — von 71054 Arbeitern — einen Wochenver-

dienst von

weniger alt ao Mk. 43,3 Prof,

ao—«5 „ 34.6 »

«ber 30 n 4tl I«

Dagegen verdienten in den Vereinigten Staaten — von 38 377
Arbeitern — wöchcDilich

unter 21 Mk. (5 Doli.) = 3,2 Pro».

21—30.50 „ (5—7Vt Doli '» = 11,4 „

30,5—50 „ (7Ve— »2 .. ) = 46,5

50—100 „ (12—24 I. ) = 38.3 ..

über 100 „ SS 0,8 „

Aber ich denke, es kann bei diesen Beispielen sein Bewenden

haben. So anfechtbar auch jede einzelne Ziffer und namentlich

jeder Vergleich zwischen deutschen und amerikanischen Ziffern vom
Standpunlct einer strengen statistischen Methode sein mag: in ihrer

*) Die Lage der Arbeiter in der Holzindustrie. Nach statistischen Erhebungen

des deutschen Holzarbcitcrverbandcs fUr das Jahr 1902 im Auftraj,'c des deutschen

Holzarhcitcrverbandes bearbeitet und herausgegeben von Theodor Leipart.

Stuttgart 1904.

Archiv für Soxialwissco.schaft u. Sozialpolitik. III. (A. f. soz. G. u. St. XXI.) 3. 3^

Digitized by Google



S68 Werner Sombart,

Gesamtheit geben sie meines Erachtens doch ein völlig zutieflendes

Bild: dafür spricht die Übereinstimmung der aus verschiedensten

Quellen stammenden Zahlen. Ich glaube, dafi man auf Grund des

vorliegenden ZiiTermaterials mit ziemlicher Bestimmtheit dieses

aussagen kann: die Geld - Arbeitslöhne sind in den
Verei nigten Staaten zwei- bis dreimal so hoch wie in

Deutschland. Mindestens do})pelt so hoch : denn kaum eine

einzige Gec^enüberstellung ergab eine geringere Spannung; dagegen

sind die Fälle /.ahlreich, in denen der amerikanische Lohn den

dreifachen Betra^^ des deutschen ausmacht, während er in ver-

einzelten (wohl nicht typischen) Fällen den vierfachen Betrag er-

reicht: Zuckerindustrie, Zigarrenindustrie, wenn wir Baden zum

Vergleich heranziehen: vgl. dagegen den Durchschnittslohn der

Tabakberufsgenossenschaft, der ein Drittel bis ein Halb des amerika-

nischen beträ<^^t. Man kann vielleicht das Urteil auch so formulieren : die

amerikanischen Löhne (etwa vom Süden abt^eseheni sind loo Proz.

höher als die Löhne in den best/ahlenden (regenden Deutschlands

(Westen), sicher 150—200 Proz. höher als in den Gegenden Deutsch-

lands mit niedrigen Löhnen (Osten, Teile des Südens). Dafür bieten

die Bergarbeiterlöhne die besten Belege.

Aber wir wollten ja nicht die Löhne der amerikanischen

Arbeiter ermitteln, sondern die Höhe ihrer Lebenshaltung. Es er-

gibt sich somit jetzt die Aufgabe: festzustellen, welche Gütermei^
der Arbeiter mit seinen so viel höheren Geldlöhnen erwerben kann

und ob sich auch hier der Abstand zwischen dem amerikanischen

und dem deutschen Arbeiter so groß erweist wie beim Geldlohn.

Das ist also die Frage nach der Höhe des Reallohns, die wir zu-

nächst zu beantworten suchen wollten unter Berücksichtigung der

allgemeinen Preisverhältnisse.

m.

Den Ermittlungen der Einzelpreise schicke ich einige Be-

merkungen allgemeinen Inhalts über die Eigentümlichkeit der
Preisbildung in Amerika voraus» die den Laien so oft in

Erstaunen setzt

Wie das gesamte Wirtschaftsleben, so wird auch die Preis-

bildung in den Vereinigten Staaten durch zwei Momente vornehmlich

beeinflußt: den immer noch kolonialen Charakter des Landes und

die hohe Entwicklung des Kapitalismus, die sich vor allem auch in

der hohen Entwicklung der Produktions- und Verkehrstechnik äußert

Digitizea L7 GoOglc
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Dem kolonialen Charakter des Landes ist in erster Linie der

hohe Preis der Arbeitskraft (wie wir ihn eben festgestellt haben)

zu danken. Ihm aber wiederum ist es zuzuschreiben, dafi alle

Waren und alle Darbietungen teuer sind, in denen sehr viel lebendige

Arbeit steckt: also vor allem jede personliche Dienstleistung selbst

(Diehstbotenlohnel); sodann alle Darbietungen, die zum großen

Teil auf persönlichen Dienstleistungen beruhen (Droschken 1 Theater 1,

aber auch elegante Restaurants, erstklassige Hotels, in denen viel

Persona] verwendet wird); femer alle Waren, bei deren Manipulation

(Absatz) viel lebendige Arbeit erheischt wird (in kleinen Quantitäten

feilgebotene Waren wie Milch, Früchte usw.); alle Waren, bei deren

Herstellung schon viele, namentlich qualifizierte Arbeit aufgewendet

ist (also alle auf Kunstfertigkeit beruhenden Luxusgegeiistände).

Dem kolonialen Charakter des Landes entspricht auf der andern

Seite ein billiger Bodenpreis: also sind verhältnismäßig billig alle

Waren, in deren Preis die Grundrente einen erheblichen Bestandteil

;iusinarhl. Agrarische Masscn])rodukte und zwar um so mehr, je

wenifjer sie /.u ihrer (lewinnung und ilirem Vertriebe mcnsclilichcr

Arbeit benötigen. Der Preis der Hodener/eugnisse ist aber des

weiteren auch niedrig wegen der relativ liohen Fruchtbarkeit des

kultivierten Landes. Der billige Hodenpreis wird sieh (wenn auch

in geringerem MaUei auch in einer niedrigen städtischen (irund-

rente äutk-ru 1 wenn nicht exzeptionelle Fälle, wie bei der Inselstadt

New \'ork, vorliegen): also niedrige Wohnungspreise, sofern nicht

etwa in den IVcis der Wohnung viel teure Arbeitskraft eingeht,

wie bei allen clegauteii Hauten.

Die horhent wickelte lechnik dagegen bewirkt, dat^ alle in-

dustriellen Massenerzeugnisse billig sind, zumal wenn auch ihr

Absatz schon großbelrieblich organisiert ist.

Aus diesen wenigen I'estsicllungen geht folgende Tatsache mit

Evidenz hervor: das „Leben" in Amerika ist um so teurer, je mehr

persönliche Dienstleistungen beansj)rucht werden, je höher die An-

forderungen an den Luxus sind, also (natürlich verhältnismäßig!)

um so teurer, je höher die Wirtschaft auf der Staffel der h inkommen

steht. Es ist durchaus unstatthaft, im allgemeinen den „Wert" des

Dollars mit dem der Mark zu vergleichen. Er variiert vielmehr

ganz je nach der Höhe des Lebensstandards. Eine Familie mit

20000 Doli. Einkommen in New York wird vielleicht nicht mehr

Luxus treiben können als eine Familie mit 20000 Mk. Einkommen

in Berlin; eine mit loooo Doli, entspricht vielleicht einer Berliner

3«*
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Familie mit 15CXX) Mk. und so weiter hinunter, bis zu einem Punkte,

wo der Dollar die Kaufkraft von 3 und selbst 4 Mk. hat. Das ist,

wie ich vorwegnehmend bemerken will, der Fall bei der arbeiteaden

Bevölkerung. Die folgenden Untersuchungen sollen es erweisen.

Ich beginne mit dem wichtigsten Bedarfsartikel, der

Wohnung.

Hier wäre zunächst darauf hinzuweisen, dafi die Art, wie der

amerikanische Arbeiter sein Wohnbedürfnis befriedigt, bekannter-

maßen von der kontinental-europäischen, namentlich der deutschen,

in Großstädten und Industriebezirken wesentlich abweicht Wahrend
der deutsche Arbeiter an 'diesen Plätzen der Regel nach in Miet-

kasemen wohnt, lebt sein amerikanischer Kollege ebenso der Regel

nach in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Abgesehen von New York,

Boston und Cincinnati ist die Mietkaseme selbst in den amerikanischen

Grrofistädten so gut wie unbekannt, also selbst die Millionenstädte

Chicago und Philadelphia behausen ihre Bevölkerung in dn- oder

zweistöckigen, meist von nicht mehr als 2, in Ausnahmefällen von

3 und 4 Familien bewohnten Cottages, die ihren Ursprung direkt

vom alten Blockhause ableiten und auch heute noch in der großen

Mehrzahl der amerikanischen Städte aus Holz erbaut sind. Diese

Isoliermetliodc hal zweifellos ihre }:^roßc Bedeutung für die Heraus-

bildung des V^olkscharakters und es wird nicht von der Hand zu

weisen sein, daß man die lanirsamc Entwicklung: kollektivistischer

Strelnint^cn in Amerika (und Enj^land I) mit dem Zellensystem bei

der }k"fricdi'^nin;T des Wohnbedürfnisses in Zusammenhang bringt.

rVagt sich nun: was kostet dem amerikanischen Arbeiter seine

W'ohnunt^? Beim ersten Blick in das Budget einer beliebigen

Arheitertaniilie ist man versucht, zu antworten: viel; mehr als dem
curopiiisclu'ii. Und so ist es denn auch durchgängig die Meinung

aller leilnehmer an der Moselyexpedition (Xr. 145 meiner ..Über-

sicht"), daß der amerikanische Arbeiter zur Deckung des Wohnbedarfs
— übereinstimmend wird hinzugefügt: nur des Wohnbedarfs —
mehr aufwenden müsse als der englische. Ich vermag nicht zu

entscheiden, ob das zutrifft ; ich bezweifele es. Bei einem Vergleich

des amerikanischen mit dem deutschen Arbeiter muß jedoch das

Urteil zweifellos anders lauten: die Wohnung kostet dem Amerikaner

nicht mehr, sondern eher weniger als dem Deutschen. Wenn ich

sagte, daß beim ersten Blick die Sache umgekehrt zu liegen scheine

(also so wie die Moselymänner behaupten), so hängt das damit
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'zusammen, daß man die viel ausgiebigere Befriedigung des Wohn-
bcdaifs in Amerika nicht genügend in Rücksicht zieht.

Allerdings gibt der amerikanische Arbeiter viel mehr, häufig

das Doppelte und Dreifache für seine Wohnung aus, als etwa der

•deutsche, diese ist dafür aber auch entsprechend größer und kom-

fortabler.') Berechnet man hingegen, was die Deckung annähernd

desselben Wohnbedarfs — also sage ein Zimmer — kostet, so findet

man, daß die Preise in Amerika durclischnittlich eher niedriger sind

als bei uns. Ich will das mit einigen Ziffern belegen, die ich, so-

weit sie sich auf amerikanische Groß- und Mittelstädte beziehen,

•dem unter Nr. 159 meiner „Übersicht" genannten W erke entnehme

:

Baltiuiorc (508957 Kinw.). Regel: das Einfamilienhaus mit

4— 6 Räumen. iMietpreis 7—8 Doli, pro Monat; also 332—408 Mk.

pro Jahr, so daß ein Zimmer 75,6 Mk. im Jahr Miete kostet.

Boston (560892). Ein 4-Zinunerhaus kostete (1902) monat-

lich 12,14 Doli., ein 6-Zinimerhaus 19,30 Doli. Miete. Das würde

einem Jahreszimmerpreis von rund 150 und 160 Mk. entsprechen.*)

Bujfalo (352387). Genaue Angaben liegen für die Miets-

Icasemen vor, in denen die Italiener und Polen wohnen. Jene be-

zahlten für eine Wohnung von durchschnittlich 2,3 Zimmern durch-

schnittlich 5,3 Doli. Miete im Monat, also 120,5 Mk. pro Zimmer
und Jahr; diese itir eine Wohnung von 2,5 Zimmern 3, 11 Doli.,

also $2 Mk. pro Zimmer und Jahr.

CmcimtaU (325902). Das 3* und 4-FamÜienhaus wi^ vor.

Monatsmiete in den armseligsten Häusern betragt 5—6 Doli, also

250—300 Mk. im Jahr. Zahl der Zimmer ist nicht angegeben.

Nehmen wir auch nur 2 an, so kommt der Jahresmietpreis des

Zimmers auf 125—150 Mk. zu stehen.

Cleveland (381 768). R^el: das Ein&milienhaus, kaum 5 Proz.

aller Häuser beherbergt mehr als i Familie. In bessern 2-Familien-

hausem kostet jede Wohnung 10—15 ^^11. monatlich. Wir dürfen

hier 4 Räume pro Wohnung annehmen, so dafi der Preis för jedes

Zinmier im Jahre 125— 190 Mk. betragen würde.

*) Vielfach ist der Arbeiter Eigentümer seines Hauses. Doch bildet das jetzt doch

schon die Ausnahme. Von den Klitcarbeitern, deren Budgets das arbeitsstatistische

Amt untersucht hat (Nr. 7 meiner „Übersicht"), waren 18,97 Pror. Eigentümer der

Häuser, die sie bewohnten. Von allen anurikanischen Familien bewohnten (1900)

— die Farmer niclit gerechnet — 36,3 Proz. eigene Häuser. XII. Census. VoL II.

p. CLVIII und ( I.XXXI.

') 3a. Annual Report of the Massachusetts Bureau ot Slat. p. I43.
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Denver ((33859). Bevölkerung lebt in einstöckigen Häusern von

je 3—6 Räumen, die 4— 12 Doli. Monatsmiete erheischen. Bd
einem Durchschnitt von 4 Zimmern ergäbe das einen Preis von

50—150 Mk. pro Zimmer und Jahr.

Deiroii (2^$ yo4), Regel: Einfamilienhaus. Die durchschnittliche

Bifiete des „ordinary working man" beträgt fiir 6 gut gelegene Räume

mit Wasser in der Küche 8—10 Doli, monatlich, also 400—500 lllk.

jährlich, sodaB ein Zimmer pro Jahr auf 66*!^ bis 83'/, Mk. zu

stehen käme.

NaskviUe (So96$). Regel: £in&milienhaus. Monatsmiete 2 bis

6 Doli. Durchschnitt von 3 Räumen angenommen: 35—100 Mk.

pro Zimmer und Jahr.

Nfw York. Es finden sich alle Wohnformen; doch nimmt

die grofie Mietkaseme immer mehr überhand« Zu bedenken ist,

daß die Schwierigkeit, die Riesenmenge (annähernd 5 Millionen!)

auf dem gegebenen Terrain zu siedeln, auf der Erde kaum ihres-

gleichen findet. Man sollte also auf enorme Wohnungspreise

schließen dürfen. Es ist aber gar nicht so arg: eine Wohnun^^

von 4 Zimmern kostet in den dichtbevölkerten Stadtteilen 12—
18 Doli, monatlich. In den Häusern der City and Suburban

Homes Company, die z. B. an der 04. StraI3c im Osten Häuser

hat, und die die Mietpreise tunlichst den in der Nachbarschaft

gezahlten anpaüt, kostet

eine Wohnung von 2 Räumen 6,80 Doli, im Monat

•I •> II 3 II 11,40 •> II II

II «I I» 4 II ^4»^® II II II

Man wird also den monatlichen Zinimerpreis in den Arbeiler(]uartiercn

New \'orks auf Doli, ansetzen dürfen und würde somit auf

einen durclischnittlichen Jahresmietzins pro Zimmer von 176 Mk.

kommen.
Philadelphia (1293697). .Man denke: eine Million Menschen in

Einfamilienhäusern untergebracht! Man zahlt in 30 Minuten Ent-

fernung vom Zentrum für eine Wohnung von 4—6 Zimmern 8—

10 Doli, im Monat. In einer Entfernung von nicht mehr aU

25 Minuten vom Zentrum kostet: ein neues 4-Zimmerhaus 14 mal

28* mit „Zentralheizung" (heater in the cellar) und Batlczimmcr

12 Doli, ein ebensolches 6-Zimmerhaus (16 mal 40') 16 DolL im

Monat. Jahreszimmerpreis also 100— 150 Mk.

Rochester (162608). Ghrößte Teil der arbeitenden Bevölkeruri;

lebt in freistehenden Cottages von je 5—7 Räumen, die 1,50 bis
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3 DoU. wöchentliche Miete kosten. Jahreszimmerpreis also etwa

50—100 Mk.

5. Francisco (342782). Kleine Häuser för eine oder zwei

Familien. Monatsmiete für 4—5 Räume 13—15 Doli, i Zimmer
kostet jährlich 150^160 Mk.

5. Paul (163065). Meist Einfamilienhäuser. Das „normale"

Arbeiterhaus kostet 3—4 Doli. Monatsmiete, das Haus nur zu

3 Räumen angenommen, der Raum also jährlich 50— 100 Mk.

Es wird nun, denke ich, genügen, wenn ich diesen Ziffern die

Statistik gegenüberstelle, die wir über die Wohnungsvcrhältnissc

in den deutschen (iroßstädten besitzen. Sie verdankt ihre

Entstehung im wesentlichen den mit der Volkszählung (also zuletzt

am I. Dezember 1900) verbundenen Krhcbungen der größeren

deutschen Städte, deren Ergebnisse im „Statistischen Jahrbuch

deutscher Städte" zusammengefaßt zu werden pflegen: zuletzt im

II. Jahrgang (1903), S. 69 ff.

Danach betrug der jährliche Durchschnittspreis eines heizbaren

Zimmers in Mark am i. Dezember 1900 in Mietwohnungen ohne

gewerbliche Nebenbenutzung mit .... heizbaren Zimmern (a. a. O.

S. 89):

I a 3 4
Stidte ohne mit

Zubehttr

Altona 154 S33 199 134 138

Breslau 15a ia6 '74 «95

CharloUenbnrg 216 »74 208 231

Dresden 221 179 176 »93

Düsseldorf (3. Des. Ol) 122 1 12 103 »03

Essen QO 83 84 96

Frankfurt a/O. 79 89 92 105 »»5

Hamburg 214 1 52 141 158

Hannover 211 177 179 '95

Leipzig 93 191 »44 »43 162

LBbeck 83 146 119 tao 1-5

Magdeborg «54 ia6 138 »45

Mannheim 113 186 118 142 «59

Manchen »31 340 149 17a 190

Plauen i.V. (ia.Oktoi) 79 179 158 158 «55

Poaen in Vorderhäus. iia 15a 139 168 i8a

„ „ Hinterhitts. loS 159 129 147 162

Strasburg i. E. 63 103 81 94 116
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Man mac^ nun einwenden : die deutschen Zimmer seien größer

als die amerikanischen (richtij^! dafür haben diese den unvergleich-

lichen Vorzug freierer, luftigerer Lage); von den in den amerika-

nischen Wohnungen gezählten Zimmern seien nicht alle heizbar

(was auch zutreflfen mag, obwohl wir keinen Anhaltepunkt dafür

besitzen): alles dies wird an dem vorsichtig gefaßten Urteile nichts

ändern können, das ich dahin formuliert hatte: die Deckung
eines gleich großen Wohnungsbedarfs in den Städten
kostet dem amerikanischen Arbeiter in Geld ausge-
drücktjeden falls nicht mehr als dem de utschen; während

man mit einiger Grewißheit hinzufügen kann: meist sogar
weniger.

Um meine Feststellungen nicht auf größere Städte zu be-

schranken, teile ich noch einiges über die Mietspreise in Kohlen-
revieren mit, in denen keine Großstädte liegen. Ich bin dazu

Imstande dank den gründlichen Untersuchungen P. Roberts über

die Lage der Arbeiter in den Anthrazitkohlenbezirken Pennsyl-

vaniens (vgl. Nr. 146 der „Übersicht"). Hier liegen die Wohnungs-
verhältnisse besonders schlecht und die Arbeiter sind zum TeQ ^)

auf die von den Gruben ihnen zur Verfügung gestellten Wohnungen
angewiesen. Folgende Übersichten geben über die dort gezahlten

Mieten Aufschluß:

Von der Philadelphia and Reading Coal and Iron Company
wurden vermietet:

Zahl der ZaU d«r Zimmer DurchaebiiittUdier

Häuser in jedem Hau Mietiertrag

6 s 3,oS DolL

469 3 2.81

IIIS 4 3.78 M

269 5 »

«5 6 5.07 »

S9 Aber 6— 8,1 1 „

') Der Report of ihe Anthracitc Coal Strikt Conirrifssion (Nr. 8c der ,.i"ber-

siclil"), p. 43 hatte den Prozentsatz der in Grubenhäusern wohnenden Arbeiter für

die nördlichen und südlichen Distrikte auf lo Proz., für die mittleren auf 35 Prot,

angegeben. Roberts (a. a. O. S. 122) nimmt 16 Proz. fUr den ganzen Bezirk an.
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Von Coxe Bros. & Co. wurden vermietet (leider fehlt die An-

gabe der Zimmerzahl):

4 Häuser fUr monatlich i Doli.

«9

44

35

lo

13

lo

20

348

24

aS

45

131

119

»

II

W

II

tt

II

II

II

II

II

a

a,75

3

3,25

3,50

3t75

4

4i50

4,60

4i75

5

5.50

II

n

II

n

n

II

II

/(das sind wahrscheinlich

die typisch 4iiiiimerigea)

Von noch einigen anderen Gesellschaften liegen folgende An-

gaben vor:

Anzahl der Zimmer Monatlicher

in jeder Wolmung Mietspreis

4—5 4—5 DoU.

5—6 7—8

4

Gesellschaft

A
B

C

c

D
E

n

53 hn Dttiduchn.

5

5

a—

3

5.4

4-8

w

n in Dwchichii*

Ergebnis: Der Wohnraum kostet im Durchschnitt bis 1^/4

Dolln also rund 3—5 Mk. im Monat.

Damit kann man in Vergleich ziehen eine Wohnungsstatistik,

die wir für den oberschlesischenlndustriebezirk besitzen.*)

Sicherlich werden ihre Ziffern Minima für deutsche Industrierevierc

cJarstellen, die sich außerdem noch auf die Zeit zu AnÜEtng der

1890er Jahre beziehen; seitdem sind die Mieten sicher nicht zurück-

gegangen.

') Bergrat Dr. Sattig, L bcr die Arbeiterwohnungsverhältnissc im ober-

schlesischen Industriebezirk in der Zeitschrift des Oberscblesischen Berg* und Hütten*

miinniscbcn Vereins. Januar-Februar 1892.
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Aus dem umfanjjreichen Material dieser Enquete stelle ich

folgende iabelle zusammen.

Eine Arbeiterfamilien- Die monatliche Miete für eine Arbeiter

Wohnung enthält familienwobnung beträgt im Mittel

Bedrk durchschnittlich in gewerkschafU. in anderen

Wohnrlnme Häusern Hftasem

Landkreis Beuthen 1—2 3,6o—7,5» Mk. 3^8 Mk.

Kreit <9eiwitz i—

a

3—7.50 »

„ Zabrzc 1—2 5.25—7,25 „ 2,50—7^5 ^
,, Kattowitz I—

2

2-7.50 n 2—9.50 .«

Stadt Oleiwitz 2 7.25 7,50

„ Königshütte 2 7.50 M 6,50

„ Kattowits 2 5.50 n 9.50

„ MyslowiU 2 6,a5 » 5.75 «

n Beathen 8 8

Die niedrifjsten Sätze von 2—3 Mk. pro Zimmer stammen aus

entfernt gelej^enen Dörfern. Sieht man davon ab, so wird man zu

dem Ergebnis kommen, daß der durchschnittliche Betrag der monat-

lichen Miete für einen Wohnraum sich uni^cfälir in derselben Höhe
wie der amerikanische bewegt. Will man das l'rtcil wieder ganz

vorsiclilig formulieren, so wird man sagen : der Rergarbeiier Pcnn-

sylvaniens zahlt 10

—

20 Proz. mehr für dasselbe Quantum Wohnung
wie der oberschlcsische (NB. vor 15 Jahren zahlte 1.

Zu den Ausgaben für die Wohnung müssen wir aber auch

diejenigen für Beleuchtung, Beheizung und .Ausstattung
rechnen. Fragt sich, wie es mit den Freisen hierfür in den Vereinigten

Staaten bestellt ist?

Das Hauptbeleuchtungsmittel — Petroleum — ist natürlich

im Lande der Petroleumquellen erheblich billiger als bei uns. Der

Exportpreis in New York ist etwa halb so hoch als der Preis in

Mannheim oder Breslau.

Steinkohle kostet hüben wie drüben beiläufig gleich viel,

wie sich aus folgender Gegenüberstellung ergibt:

Vereinigte Staaten: Stat Abstr. of the U. S. 1904.

Jahresdurchschnittspreis für die Tonne in Mk.

Antbrazitkohlc Bituminöse Kohle

SU Philadelphia sa Baltimore

1900 14,6 10^6

1901 16^ lOb6

1902 18,9 iov6

1903 18,9 15,8

1904 18,9 9.S
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Deutschland: Stat Jahrb. f. d D. R. 1905.

Niederschles. Oberschles. Gestttnte Puddel- Flamm- Fett-

Gas-, Stltck- u. Gas-, Stack- gute, fette Förderkohlen

Kleb- Stflck- Ausfuhr^ Fttrder- ab Grube,

Grubenpreis ab Werk frei Wagen
Breslau Dortmund Saarbrücken

1900 17.1 13,6 9.9 11.9 ".4
I90I 17,8 14.0 10,0 13,8 «a.5

1902 16,5 "7 13.3 9.3 I3,0 ".4

1903 15,0 ".5 12,1 9P 11,8 ii/>

1904 15,0 11.3 11,8 9fi 12,1 II,S

Nach allem, was ich habe ermitteln kömicn, ist die Z i m m e r-

cinrichtung in den X'ereinigten Staaten eher billiger als bei uns.

Natürlich s[)ielt die verschiedene Qualität der Möbel hier eine be-

sonders groUe Rolle. Aber an einigen Standardstücken läßt sich

doch mit einiger Sicherheit nachweisen, daß die Möbel drüben

weniger kosten als in Deutschland. Von allen dcutsclien Möbel-

lieferanten, mit denen ich mich ins Kinvcrnehmen gesetzt habe, ist

mir übereinstimmend zugegeben worden, daß es ganz undenkbar

sei, z. B. eine rolstermöbel-„Garnitur" von 5 Stück für lOO oder

auch nur 160 Mk. zu liefern, wie es die amerikanischen Magazine tun.

Ich teile im folgenden die wichtigsten Ergebnisse meiner Nach-

fragen mit und spreche gleichzeitig denjenigen Personen, die mich

bei der Beschaffung der Daten freundlichst unterstützt haben, auch

an dieser Stelle meinen Dank aus.

Für Amerika hal)c ich aus drei der größten New-Yorker Möbel-

geschäften — zwei Warenhäusern (departmcnt stores) und einem

Möbelspezialgeschäft —, in denen die Arbeiter ihren Bedarf an

Möbeln usw. zu decken pflegen, die niedrigsten Preise für die

gangbarsten £inrichtungsgegenstände zusammengestellt

Die amerikanischen Arbeiter kaufen ihre Möbel ebenso wie bei

uns der Regel nach auf Abzahlung, die in monatlichen Raten erfolgt

Zum Vergleich stelle ich für Deutschland gegenüber:

1. Angaben, die mir Herr Arbeitersekretär Neukirch in Breslau

aufGrund seiner persönlichen Erfahrungen gemacht hat (A.);

2. die niedrigsten Preise der zwei bedeutendsten Breslauer

Abzahlungsgeschäfte (mit Arbeiterkundschaft) B. und C,

die ich in persönlicher Rücksprache mit den Vertretern

dieser Geschäfte tunlichst unter Berücksichtigung der kon-

kreten Verhältnisse zusammengetragen habe.
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Fin Vergleich der amerUcanischen mit den deutschen Zifiem

wird die Richtigkeit meines oben geäufierten Urteils bestätigen.

Vereinigte Staaten.

1. II. III.

Eisernes Klappbett 2,90 Doli. 2.7 ^ Doli. 10,00 DolL

Hölienics Klappbett 13.98 „ 13,50, is,oo WW

Matrfttsen i,oe, 2.70 ., — 99

Stahl 0.65 H O.9S n 99

Küchcntisch 1.10 n 1,50, l.OS H t.50 9%

Eßtisch n 4t9S M 7.50

„Garnitur" 5 Stück (l'olstcrmobcl) 17,50 „ 24,00 • „ 40,00 ff

n 3 > u ~~ M 13.48 30,00 tv

upbolstered coacb (Sofa) 6,98 „ 9.98 «•

iron concb 4.50 H •t

Eisernes Bett 8.48 t^S, S.98 „ 4*00 ff

Nähmaschine 12,98 „ 12,98 „ H
Eisschrank 4.9S, 7.45 4.98, 7,35 1. 7.75 W
Lampe 1,25. '.65,, 1,35, 069 „

Salonlampe 2,49 „ 3.25 3.50

Sofatrppich 1,74, 2,15 ,. 0,59. 0,98 „
Teppich (per jnd) 0.57» 0^69 N O.S9 n
Gemälde 0^59. ii^» „ M

Die Preise sindl in DoUar angegeben, also mit 4,2 tu mvlti|^isteren. Mm s

den Markpreisen vergleichbar ni machen.

Deutschland.
A. I Kleiderschrank 70 Mk.

1 1 Vertikow 60 „

1 Tisch ao »
I Sofii «0 „
6 Stühle 40 „

I Küchenschrank 30 .,

I Spfcfjcl 50 „

2 IVttcn 90 „

B. Holzbctt mit Matratze 54 Mk.

„ ohne „ 24

Stuhl 5 «

Kttchentisch 6 „
Efitisch zum Ausziehen 35 .*

Gewöhnlicher Tisch, gestrichen 14 „

HGamitur** 3 StUck 225 ,.

" 5 n 300 „

Nähmaschine 120 „

Sofateppich 13 „

LKttferstoff pro m 3 n
BUder 6—M „
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Encnwf Klappbett 7,50—8 Mir.

Matratie: Seegns

„ Faser 10 „

M Halbfaser 35 n

Souafsofa 60—70 „

Stuhl mU Robrstts (Wiener) 3.50 n
Küchentisch «.50 i>

Efitisch (mit Wachstucbbesug, Schublade) « n
Ausziehtisch !8 „

nGaroitur" 3 Stttck 180—200 „

»t 5 " 260 „

Eisernes Bett mit Gurten 7.50

Sofateppich 15 «

Ernährung.

Hier beginnen die Schwierigkeiten sich zu häufen, insbesondere

wenn man die Lebenshaltung verschiedener Kreise miteinander ver*

gleichen will. Denn die Umrechnung in reine Quantitäten ist noch

erheblich schwieriger als bei der Deckung des Wohniuigsbedarfs.

Zunächst weichen die Gewohnheiten des amerikanischen und des

kontinental-europäischen, speziell des deutschen Arbeiters, wiederum

außerordentlich voneinander ab, was die Art der Einälirung anbe-

trifft: der Amerikaner nährt sich vorwiegend von Fleisch, Obst,

Mehlspeisen, feinem Weizenbrot; der Deutsche von Kartoffeln, Wurst,

groben (Roggen-) Brot Stellt man also die Preise in den beiden

lindem gegenüber, so mu6 man sich bewußt bleiben, daß Preis-

differenzen ganz verschiedene Bedeutung für die verschiedenen

Länder haben, je nachdem sie diesen oder jenen Artikel betreffen.

Bei der starken Fleischkost des Amerikaners und der geringeren

Menge Kartoffeln, die er ißt, ist es fiir ihn nicht so wichtig, ob

die Kartoffeln etwas höher oder niedriger im Preise stehen, während

ihm der Fleischpreis viel mehr am Herzen liegen muß. Bei dem
Deutschen ist es umgekehrt. Wobei freilich für die Gesamtwertung

in Rücksicht zu ziehen ist, daß die Nahrungsmittel doch über alle

nationalen Eigenarten der Ernährungsweise hinweg ihren absoluten,

physiologischen Wert bewahren und man sonach eine die Fleisch-

kost gestaltende oder begünstigende Preisbildung als vorteilhafter

für die Volkswohlfahrt anzusehen hat als umgekehrt eine die Kar-

toffelnahrung erzwingende.

Sodann aber ist es ungemein schwer, auch nur für dasselbe

Ernährungsmittel eine annähernd zuverlässige Preisangabe zu machen,
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somit doppelt schwierig, die Preise in verschiedenen Ländern mit>

einander zu vergleichen. Vor allem wegen der groflen Unter-

schiede in der Qualität, die zudem noch von Ort zu Ort, von Land

zu Land verschieden bestimmt wird Man denke an die Fleisch-

preise, die je nach der Qualität des Stückes im Verhältnis von l : 3

variieren. Und zwar sind (was für die meisten Nahrungsmittel gilt)

gerade in Amerika besonders starke Spannungen vorhanden zwischen

der Mindest- und der Höchstqualität, und dementsprechend zwischen

den Mindest- und Höchstpreisen z. B. gerade von Fleisch. Was
freilich den minder wohlhabenden Bevölkerungskreisen zugute kommt.

Dann schwanken die Preise nach den Jahreszeiten (Eier!) und endlich

sind die Methoden der Preisermittelung, Preisnotierungen und Preis-

veröflentlichungen so grundverschieden, dafi man alle Lust verliert,

große preisverglcichende Studien zu machen. Man wird sich viel-

mehr bescheiden und mit Annäherungswerten begnügen müssen, die

ganz von fern, ganz ungefähr ein Bild der tatsächlichen Zustände

uns vor Augen fuhren. Dazu reichen die Quellen, die wir haben,

aber auch aus. Ich benutze:

1. für die Vereinigten Staaten den zitierten l8. Jahresbericht

<ks arbeitsstatistischen Amts (Nr. 7 der „Übersicht"), der, wie ich

ausL,a"führt liabc, eine der bedeutsamsten (vielleicht die bedeutsamste)

Sammlung von Delail|)reisen enthält:

2. für Deutschland (natürlich kommen nur Detailpreisstatistiken

in Frage)

:

A. die Mittelpreise animalischer Lebensmittel, die für das Köni«^-

reirh Preußen in der Zeitschrift des Kgl. statistischen Bureaus pub-

liziert zu werden pflegen (abgedruckt im Statistischen Handbuch
für den ]ireu(3. Staat, z. B. 4, 224 i.

B. die Kleinhandel.spreise aus ig deutschen Städten, die im

Statistischen Jahrbuch deutscher Städte regelmäßig zusammengestellt

werden

;

C die Preisliste des Breslauer Konsumvereins.

Da es sich nur um groUe Durchschnittspreise handeln kann

und die deutschen yuellen A un<i B auch nur diese cntlialten. so

hal)e ich auch aus dem amerikanischen Bericht die aus den Aber-

tausenden von Kinzelziffern destillierte Generaltabelle , die den

„average price" für jeden Artikel ( wie er aus den Prcisfeststdlungen

in 2567 Budgets ermittelt ist) notiert, zum V^crgleich herangjezog^en.

Das Ergebnis, zu dem ich selbst auf Grund des Quellenstudiums
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sowie auf Grund persönlicher Erfahrung gekommen bin, ist dieses:

daß die Preise der wichtigsten Lebensmittel in den Vereinigten

Staaten und Deutschland im großen ganzen dieselben sind. Fleisch

ist annährcnd gleich teuer, manche Gegenstände (Kartoffeln, Reis)

sind drüben teurer als bei uns, dafür sind wieder andere (Mehl,

Speck) erheblich billiger. So daß die Arbeiterfamilie mit dem-

selben Geldbetrage in Amerika annährend dieselbe Menge NahrungS'

mittel wird kaufen können wie in Deutschland. Es sei denn etwa,

daß sie sich gerade auf reine oder vorwiegende Kartoffelkost

kaprizionierte; aber das tut sie ja nicht, weil sie's nicht nötig hat

Die Zififem der Tabelle, die ich im folgenden mitteile, werden

wie ich denke die Richtigkeit meines Urteils bestätigen. Ich be-

merke dazu noch, daß die ZifTem für Amerika und die deutschen

Quellen A und B iiir 1901 gelten, daß ich aber zum Vergleich ab-

sichUich für die Quelle C ein anderes Jahr (Februar 1904) ge-

nommen habe. Die Angaben der amerikanischen Statistik, die in

Pfund (das Avoir du pois-Pfund zu o. 4S 359 kg) und Cts. gemacht

sind, habe ich in kg und Pfg. umgerechnet Die ZifTem der Tabelle

geben (soweit nichts anderes bemerkt ist) die Preise in Pfennigen

fiir ein Kilogramm an:

Gegenftand Vereinigte

Staaten

Deutschland

A. B. C.

BuUcr lEü-'l 229 227 «79-255 272

Eier (das Schock) 414 388 300—582

Fleisch (frisch) vom Rind 135 127 127—163
(Kenle)

Schwein 115 138 133—200
(Schlegel, Rücken)

Kaffee 214 250—372
(Javak., gelb, gebr.)

176—400

Kartoffeln i 1 10 4V2-5
Mehl (Weizen-) 25—46 36

MUch 1 1.*)

Reis 76 40-56
Speck, geritichert IQ4 164 140—203 168—190

Tee 467 400—600

Zocker 55 42—72

') In einer Studie „Wie der amerikanische Arbtitcr lebt", die ich in .Nr. I

der Zcitschrilt ,,D.is Leben" verolientli'jlit habe, sind einige I chicr bei der Um-

rechnung untergelaufen. Die dort mitgeteilten Ziffern sind also falsch und nach

den in diesem Anftata gemachten An^^aben richtig su stellen.

*) In Breslau s. Z. 18—20 Pf., in anderen Grofistidten mehr.
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Eine f^utc Kontrolle für die Richtigkeit der hier auf Umwegen

gemachten Feststellung: daß die Krnährung für den Arbeiter in

den Vereinigten Staaten nicht wesentlich kostspieliger ist als bei

uns, liefert ein Blick in die Preislisten der billigen Restaurants^ in

denen Arbeiter verkehren. Auf der niedrigsten Stufe in den s<^.

Nashhouses, Sudelküchen, begegnet man Speisekarten, deren Preise

sich kaum über diejenigen unserer Volksküchen erheben. Es sind

die lO Cents-Restaurants. Hier bekommt man Steak mit Kartoffdo,

Brot, Butter, sowie Kaffee, Tee oder Milch, Schweins-, KaltB«,

Hammelrippchen, Pökelfleisch, Bratwurst mit denselben Zutatei^

drei Eier usw. je för lo Cts. also 42 Pd Ganz gut sind schon die

15 Cts.-Restauiants, in denen die besser gestellten unverheirateteo

Arbeiter essen. Ich selbst habe in New Yoric oft in Kneipen Hg^

speist", in denen das „regulär dinner" (bestehend aus Suppe, Fletsch,

Gemüse, Kartoffeln, Dessert und einer Tasse Te^r Kaffee, Mücfa

oder Kakao) 25 Cts. also etwas mehr als i Mk. kostete.

Kleidung.

Hier verlassen uns alle guten Geister. Kein Budgettheorikcr

hat sich je mit diesem heiklen Thema eingehend befaßt. In keiner

amtlichen oder halbamtlichen Preisstatistik figurieret! Unterhosen

und Nachthemden. Was natürlich seinen guten Grund hat. Denn

nirgends besagt ein Preis weniger wie bei der Kleidung. „Ein Anzug*",

meinetwegen noch genauer bezeichnet „aus blauen Chevioi " kostet

30, aber auch 300 Mk., „ein Paar Damenkno])fstiefeln aus Kalbledcr"

kosten 8, aber auch 40 Mk. usw. Deshalb hat auch die Mitteilung

von Preiskuranten hier wenig Wert. Wollte man die billi,;sten

Preise z. B. aus dcutsclicn Warenhäusern anführen, so käme man

allerdings zu so niedrigen Sätzen, daß sie in Amerika kaum ihres

Gleichen finden würden. So bietet ein durch seine Billigkeit be-

sonders bekanntes (Geschäft, das jetzt in melircren euro{)äischen

Großstädten vertreten ist: Jacketanzüge für Heiren ,,aus Pliantasie-

stoff, sowie schwarz oder blau Cheviot" für 13,50 Alk., Sommer-

paletots für Herren für 15 Mk., fertige Damenkostüme „gefüttert in

Phantasiestoffen" ebenfalls für 13,50 Mk. an. Dasselbe Geschäft ver-

kauft Herrcnzugstiefel „in S[ialtleder" bereits für 5,50 Mk., ebenso

Damenschnürstiefel in Roßleder für 5,50 Mk.; femer Herrenhüte in

M Siehe die Speisekarte eines solcbeo RestaoranU bei Kolb (Nr. 144 maaa

„Übersiebt") S. 9.
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schwarzem oder farbigem Wollfilz för i^Mk., Herrentaghemden

för 1,90 Mk. usw.

Wenn aber selbst die billigsten Kleidungastücke in den Ver«

einigten Staaten mehr kosten, so wesentlich wohl deshalb, weil

kein Mensch in Amerika, auch der Arbeiter nicht, solchen noto-

rischen Schund kaufen mag.

Verorleicht man Gegenstände von annähernd <^leiclier Qualität,

SO wird man finden, ilal3 das Schuhwerk drüben eher billiger ist

als bei uns. Ich wüßte kein deutsches Schuhgeschäft, wo man
beispielsweise ein Paar Herrenschnürsticfeln, die drüben 2*^ oder

3 Doli. (11— 13 Mk.) kosten, gleich dauerhaft fände. Dagegen scheinen

Wäschestücke, Anzüge usw. etwas teurer drüben als hüben zu sein.

Jedenfalls gibt die Arbeiterfamilie mehr für das einzelne Stück aus.

Das beste vergleichbare Material, gerade für Kleidung, wird

immer noch das sein, was kundige Personen, auf Grund eigener Er-

fahrungen, im Umgang mit Arbeitern gesammelt haben. P ür Amerika

besitze ich, durch liebenswürdige, pcrsonHrhe Vermittlung, die von

Mrs. Charles Husted More zusammengestellten Ziffern. Mrs. H. M.

ist eine Dame, die in der Umgegend von Greenwich House (einem

Settlement in Xew York, dessen Headworker die treffliche Mrs,

Simkovich ist) den Standard of living von etwa 200 Arbeiterfamilien

methodisch einwandsfrei erforscht hat. Die Ziffern sind folgende:

MSanerkleidung:

Hflte I—x,>5—3 Doli.

Unteneog 0,25^0,50 DolL du Stück; 0,50—l DoU. eine Garnitur

(Unterhose und Jacke).

Fbnell-Arbeitshemden 1,35—^3 DolL

Farbige Wascbhemden 0,49—1 D<^.

Socken 0,05—0,16—0,25; gewöhnlich 2 Ar 0,25 Doli.

Taschentücher 0,05 Doli.

Halstücher 0,10—0,25 Doli.

Anzüge 7,50, 9, 12 Doli.

Überzieher 11— 13 Doli,

Schuhe 1,25— 5 Doli.

Hosen 1 — 2 Doli.

Rubbcrboots (große Wasserstiefel) 3,75 Doli.

Hosen 0,25—0,50 Doli.

Sweater 0,75 DolL

Frauenkleidung:

Schlafröcke (bei der Hausarbeit getragen) 0,49, 0,90, 1,50 Doli.

Unterzeug 0,25—0,50 das Stück.

AffcUv für SofiatwiaMOKhaft u. Soxialpolitik. DI. (A. f. tos. G. u. St.XXL) 3. 39
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Strümpfe 0,07, 0,08—0,35 das Paar,

Schuhe 1—2 Doli.

Hausschuhe 0,50 Doli.

Überjacke (Mantel) 2,98 DoU.

Rock (ikirt) 2—2,98 DoU.

Uoterroek 0,25 DolL

Hancbchahe o^io^ 0,15, 0,50 DoU.

mite 0,39—a DoU.

Hemdblacea <M9—1,98 DoU.

Scbwanei Koetllm IS DoU.

Konets 0^50—1,2$ Ddl.

Kindergarderobe:

t—5 Jalue: Schalle o,50--o,75 DoU.

Hemden 0^ DoU.

Ansage 0,15, 0,18, 0,20 DoU.

Kappen 0,25 Doli.

Unterjackerln 0,10 Doli.

5—>IO Jahre: MBdchenmantel (oder Jacke) i—x»69 DoU,

„ hüte 0,25 Doli.

„ Strümpfe 0,06—0,10 DoU.

„ kleider 0,98 Doli.

„ schuhe 0,75, I, 1,50 DoU.

Knabenhosen 0,25—0,50 DoU.

„ hemden 0,25 DoU.

H «benieher 2,50 DoU.

n tveateia 0,39 DoU.

M bemdbUttcn 0,2$—0^50 DoU.

„ aastlfe i«50—3 DoU.

10—15 Jahre: Knabenanzage 5—6 Dott.

„ holen 0,50—1,50 DoU.

„ hflte 1 Dott.

„ naatel 3,50 DoU.

„ kappen 0,25 DoU.

„ bemdblttsen 0,49—1,25 DoU.

„ schuhe 1 Doli.

Midebenrock 1,25 Doli.

M ontenciig 0,10—0^25 DoU.

Dafi^cgcn verdanke ich für Deutschland wiederum einige An-

gaben über die Preise tyj)i.scher Kleidungsstücke, wie sie der Ar-

beiter trägt, der freundlichen Mitteilung des Herrn Arbeitersekretar

Neukirch in Breslau.
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Männerkleidung:

Aniog auf Abnhlnng 50—60 Mk.

H bar 30 tfk.

Arbeitsansng ao Mk.

Stiefela 9 Mk.

Hat 4 Mk.

Unterkleider (3 Stflck) 3,50 BIk.

Flanellarbeitdicmd 1,50 Mk.

Buntes Hemd 2 Mk.

Strümpfe, das Paar 0,50—0,60 Mk.

Taschentücher (bunte) o,IO Mk.

Obersieber auf Abzahlung 50 Mk.

„ bar 30 Mk.

Sweater 2,50—3 Mk.

PranenkleidiiBg:

Kleid 25 Mk.

Unterrock aus Flanell 2—3 Mk.

Strümpfe, das Paar I Mk.

Hüte 4—5 Mk.

Stiefel 7 Mk.

Bluse 3, 6, 8 Mk.

Will man diese Angaben als typisch gelten lassen und sie iur

Amerika und Deutschland zum Vergleich gegenttberstellen » so

wurde sich ergeben, dafl auch die Kleidung dem amerikanischen

Arbeiter nicht oder nur unwesentlich teurer zu stehen kommt wie

dem deutschen.

IV.

Wenn nun der amerikanische Arbeiter einen zwei- bis dreimal

so hohen Geldlohn wie der deutsche bezieht, die Beschaffung der

gleichen Menge notwendiger Unterhaltsmittel aber nicht wesentlich

kostspieliger ist, als bei uns: wie gestaltet sich nun in Wirklichkeit

die Lebenshaltung des Amerikaners, d. h. welchen Gebrauch macht

er von seinen überschiefienden Einnahmen: spart er mehr? oder

befriedigt er seine „notwendigen" Bedürfnisse (Nahrung, Wohnung,

Kleidung) ausgiebiger? oder verwendet er mehr auf „Luxus"aus-

gabcii? Denn das sind ja wohl die drei Möglichkeiten, die ihm

offen stehen.

Soviel ich sehe und das vorliegende Material erkennen läßt,

macht er von allen drei Möglichkeiten, am ausgiebigsten vielleicht

von der zweiten, Gebrauch.

39*
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Als wichtigste Quellen treten jetzt die HaushaltungsbudL^et ia

ihr Recht Worauf es ankommt, ist, leidlich vergleichbare Budgets

gegenüberzustellen. Für Amerika besitzen wir die oft angeführte

Enquete des Washingtoner Amts, die aus 25440 Arbeiterbudgets

ihre Ziffern zusammengetragen hat. Ergänzend ihr zur Seite und

um die Ergebnisse jener Enquete kontrollieren zu können, mögen
die Untersuchungen des Arbeitsbureaus von Massachusetts vom
Jahre 1902 treten, die sich auf 152 Arbeiterfamilien beziehen (Nr.

i6a meiner „Obersicht")- Das Durchschnittseinkommen der vom
Washingtoner Amt untersuchten Familien betrug 749^50 Doli, das-

jenige von 2567 Familien, ftir die besonders detaillierte Angaben

vorliegen 827,19 Doli., dasjenige endlich der 152 Familien aus

Massachusetts 865,37 Doli.

Wir erinnern uns nun, daß unsere lohnstatistischen Vergleiche

uns zu dem Ergebnis geführt hatten: die Geldlöhne in den Ver-

einigten Staaten seien zwei- bis dreimal so hoch wie in Deutsch*

land. Jenen amerikanischen Familien, deren Budgets wir kennen,,

würden also deutsche Arbeiterfamilien mit dnem Einkommen von

1574» 1/37; 1813 Mk. entsprechen, wenn wir das Einkommen des

amerikanischen Arbeiters nur doppelt so hoch, dagegen von 1050,

II 58, 1209 Mk. , wenn wir es dreimal so hoch veranschlagen.^)

Danach ist es ausgeschlossen, daß die SammlunL^cn deutscher

Arbcitcrhudgets, die ich zum Vergleich herangezogen habe, einer

verhältnismäßig niedrigeren Sphäre als die amerikanischen ange-

hören, hei der zweiten und dritten ist eher das Gegenteil der Fall.

Iis sind dies aber folgende, die ich unter den neueren Zusammen-

stellunj^cn für die wertvollsten und für die Zwecke dieser Unter-

suchung brauchbarsten halte und deren ich im Vorbeigehen z. T.

schon Krwähnun<^ getan habe :

1. Wie der Arbeiter lebt. ( 30) .Arbcilcrhaushaltungsrcchnungen

aus Stadt und Land. Gesammelt, im Auszug mitgeteilt und bc-

si)rochen von Max May. Berlin 1897 (zit. : May). Die Ein-

kommen variieren zwisclien 647 und 1957 Mk., das Durchschnitts-

einkommen beträgt 1222 Mk., das der großstädtischen Arbeiter

schwankt zwischen 1445 und 1957 Mk.

2. Haushaltungsrechnungen Nürnberger Arbeiter. Hin Beitrag

1} Aus dem Lohnuntcrscbied auf den Einkommensuntencbied sv scfalieflcB, ist

sUtthafl, da der Anteil des Verdienstes des FanHicnoberhaaptes am FantUen-

«inkommen in den Vereinigten Staaten eher grdller als in Deutschland uL
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vor Aufhellung der Lebensverhältnisse des Nürnberger Proletariats.

Bearbeitet im Arbeitersekretariat Nürnberg. (Bearbeiter Adolf
Braun) Nürnberg 1901 (zit: Nürnberg). Die Untersuchung bezieht

sich auf 44 Arbeiterbudgets, denen folgende Einnahmen zugrunde

liegen:

in 3 Fillen wcDiger als 1000 Mk.

„ ao „ yoa 1000—1500 „

„ la „ „ 1500—1750 „

» 7 1» »• i75*~**<*o*> »»

„ 3 „ ttber 3000 „

3. Die X'^crhältnisse der Industriearbeiter in 17 Landgemeinden

bei Karlsruhe. Dargestellt von dem Ghz. Fabrikinspektor Dr.

Fuchs. Karlsruhe 1904 (zit.: Karlsruhe). Die Cicldeinkoinnien

der (14) untersuchten Arbeiterhaushaltungcn schwanken zwischen

1060 und 2285 Mk. Der Durchschnitt beträi^t 1762 Mk.

4. Lohncrniittelunj^en und Haushaltsreciinuiii^cn der minder

bemittelten Hevölkerunj; (sc. Berlins) im Jahre i(>(^3. Berliner Sta-

tistik herausgegeben vom Statistischen Amt der Stadt Herlin. (^Be-

arbeiter Prof. Dr. K. Hirschberg). 3. Heft. Berlin i(¥X\. (zit.:

Berlin). Bezieht sich auf 008 Haushaltungen, deren desamtein-

iiahmen sich im Durchschnitt auf 1751 Mk. bezifferten; bei 221 lag

das Einkommen zwischen 1200 und 1500 Mk., bei 303 zwischen

15CX) und iSoo Mk., bei i6<) zwischen 1800 und 2100 Mk., also

bei 693 zwischen 1200 und 21CX) Mk.

Betrachten wir zunächst, wie die Einnahme und Ausgabe in den

Budgets, die hier zum Vergleiche stehen, sich zueinander verhalten

und wie sich die Chance des Sparens im einen und im andern

Falle stellt:

May: von 20 Familien machen 5 £rspamisse im Durchschnitt

von je 92 Mk.;

Nürnberg: 32 Familien haben einen Überschuß von durch-

schnittlich je 125 Mk., 12 ein Defizit von je 82 Mk.;

Berlin: 399 Haushaltungen haben einen Überschuß von durch-

schnittlich je 53 Mk., 464 einen Fehlbetrag von je 79 Mk.

Massackusetts: bei 96 Familien überwiegen die Einnahmen die

Ausgaben und zwar um durchschnittlich je 85 Doli. (357 Mk.), bei

9 hsdten sie sich das Gleichgewicht, 47 schließen also auch hier mit

einem Defizit von durchschnittlich je 77 Doli (323 Mk.) ab, wobei

allerdings zu bemerken ist, da6 zwei Fehlbeträge allein zusammen

710,85 Doli, betragen.
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WadtmgUm: 12816 Familien haben einen Überschuß voa

durchschmttlich je 120^84 DolL (508 Mk.), 41 17 da Defizil (im

Durchschnitt 65,58 DoILsss/s Mk.), die übrigen 8507 FamOieo bi-

lanzteren Eintiahme und Ausgabe.

Die Amerikaner sind also etwas günstiger gestellt; aber doch

längst nicht in dem Mafie, wie man es erwarten sollte. Die Zahl

der Familien, die etwas von ihrem Jahreseinkommen erübrigt, ist

nicht wesentlich größer als bei uns (die Hälfte gegen vier Neuntd

in Berlin, wenn man die andern Verhältniszahlen der geringeren

Zahl der Falle wegen als eher zufallige betrachten wfll). Also gibt

auch der amerikanische Arbeiter ebenso häufig alles (und mehr als

das), was er einnimmt, aus. Er muß demnach erheblich besser

leben als der deutsche Arbeiter. Und daß er das tut, kann nicht

bezweifelt werden.

Ich sagte schon: sein so viel höheres Einkommen verwendet

er vor allem dazu, um die „notwendigen'' Lebensbedürfnisse in

reichlicherem Maße zu befriedigen; d. h. er wohnt besser, Uddet
sich bföser, nährt sich besser als sein deutscher Kollege.

Uber die unterschiedliche Gestaltung der Wohnverhält-
nisse in Amerika und Deutschland habe ich schon das Nötis^e

bemerkt. Man darf annehmen . daU die Wohnung des amenka-

nisclicn Arbeiters im Durchschnitt dort 4 Räume hat, wo die des

deutschen noch niclit 2 hat. lintficl doch auf die 908 Berliner

Haushaltungen, die doch gewiß eher einen übernormalen Typ
darstellten, im Durchschnitt eine Wohnung von rund 14

Zimmern, während die Zahl der Räume, die die 25440 amerika-

nischen Familien bewohnten, soweit sie in Miethäusern lebten 4.67.

soweit sie eigene Häuser liatten, sogar 5,12 im Durchschnitt be-

trug. Aber auch die innere Ausstattung der Wohnung ist in Amerika

unverglcichUch viel komfortabler als bei uns. Die besseren Arbeiter-

wohnungen drüben marhen durchaus den Kindruck der Wohnung
eines deutschen Mittclbürgers : sie sind mit guten Betten, bequemen

Stühlen
,
Tep{)ichcn usw. reichlich ausgestaltet. Der Unterschied

tritt noch nicht so deutlich in die Erscheinung, wenn wir die An-

schafifungskosten des Mobiliars in Betracht ziehen. Nach zuver-

lässigen Angaben verausgabt der städtische Arbeiter in Amerika

für die erste Einrichtung etwa lOO—150 Doli. (420—650 Mk.), in

Deutschland 3—400 Mk. Dagegen diflTerieren sehr stark von einander

die Beträge in den Haushaitungsbudgets, die für Erneuerung, Repa-

ratur usw. des Mobiliars ausgesetzt sind. Diese sind in den dcMt-
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sehen Haushaltungfen meist lächerlich niedrig im Vergleich zu den

entsprechenden Summen in den amerikanischen Budgets. Es scheint

also, als ob der amerikanische Arbeiter (wie bei uns der Mittel-

stand) sich erst nach und nach seine Einrichtung komplettiert,

während der deutsche sich mit der ersten AnschalTung und den

allernotwendigsten Reparaturen begnügen muß.

So verausgabten die 44 Nürnberger Familien für Möbel- und

Zimmereinrichtung insgesamt nur 635,36 Mk. (= 1,05 Froz. der

Gesamtausgaben), für Kürhencinrichtung 169,33 Mk. (= 0,28 Proz.),

durchschnittlich also für Haus und Küche 18—19 Mk. Die 90S

Berliner je etwa 20 Mk. für Möbel, Umzug usw. (1,2 Proz.), die

Karlsruher 23 Mk. (1,5 Proz.), die Mayschen je 18 Mk.; dagegen

die Arbeiter in Massachusetts 22,94 Doli. (2.71 Proz.), die 2567
Familien der großen Enquete je 26,31 Doli. (342 Proz.), sie ver-

wenden also den 5—6 fachen Geldbetrag für Erneuerung und In-

standhaltung ihrer Hauseinrichtung, wofür sie sicher ein Mehrfaches

an wirklichem Komfort erzielen.

Wie sich die Ernährungsweise unterschiedlich hüben und

drüben gestaltet, vermögen wir am besten zu ermessen, wenn
wir die verzehrten Nahrungsmittel ihren Mengen nach kennen und

somit die Naturalkonsumtion vergleichend gegenüberstellen können.

Die große amerikanische Enquete enthalt in diesem Sinne brauch-

bare Angaben und von den deutschen bringen wenigstens teilweise

zwei — die Karlsruher und die Nürnberger^) — vergleichbare

Ziffern.

Zu bemerken ist, daß der Umfang der Familien in allen Fällen

fast genau der gleiche ist: 5,31 in .Amerika. 5,36 in Karlsruhe. 5

in Nürnberg. Die amerikanischen Maße 'Jkishels, Quarts, Avoir du

pois-Pfund, Loaf) habe ich — um sie den deutschen ZitTcrn ver-

gleichbar zu machen — in kg umgerechnet. Für die fehlenden

Lebensmittel waren keine vergleichbaren Ziffern aufzutreiben:

(Siehe die Tabelle auf S. 590.)

Danach ifit der amerikanische Arbeiter fast dreimal so viel

Fleisch, dreimal so viel Mehl, viermal so viel Zucker als der deutsche

(der hohe Konsum von Mehl, Eiern und Zucker deutet auf reich-

lichen Genufi von Mehlspeisen — Pies und Puddings — hin).

Beide nur für einen Teil der Lebensmittel gesondert, die Nürnberger auch

nicht für alle 44 Hausbalte, sondern nur für bezugsweise 21, 22, 24.
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in den
Verein. Staaten

H

t>

*»

n

38«.7

376.1

306,4

5a.7

112

647

91

95 (ohne Warst)

367

55

5.3

Die Arbeiterfamilie verbraucht im Jahre durchschnittlich

bei in

Karlsruhe NOnbeif
Schwarzbrot kg \ 582 }

Weiflbrot „ /
"3.7

j

Fleisch (flir Deutschland
Heisch und Wurst zu-

sammen; fUr U. St
fmehes nnd gesalsenes

Fleisch, Fisch and Ge-
flügel zusammen)

Kartoffeln

Mehl

Bntter

Fette anderer Art (für

I >''u!sr}iland cinsclilicßl.

bciiinalz, Speiseöle, in

U. S. cinschlieM. Speck
— lard —)

Käse

Milch

Eier

Zocker

Reis

Nun zeigt aber unrere Tabelle, weil eine Reihe wichtiger

Nahrungsmittel in ihr fehlen, noch gar nicht den ganzen Abstauod

zwischen den beiden Ernährungsweisen. Betrug doch die Ausgabe

für Gemüse bei den amerikanischen Familien 18,85 DoU., also etwa

79 Mk.; dagegen bei den Berlinern 23, den Nümbergern 14, den

Karlsruhern 9 Mk., diejenige für Früchte (die im Haushalt des

Amerikaner eine bei uns ungekannte Bedeutung haben) 16,52 Doli,

also etwa 70 Mk., dagegen bei den Berlinern 1 3, den Karlsruhern 7.

den Nümbergern 8—9 Mk.

Zur Kontrolle stelle ich noch die Geld betrage zusammen, die

flir die wichtigsten Lcl)cnsiniltel nach den verschiedenen Enqueten

aufgewandt werden und die mit den Freisangaben auf S. 581 zu

vergleichen sind, um richtig gevvertet zu werden. Es gaben im

Jahre aus in Mk.:

für Fleisch (einschl. Wurst, ge-

salzenes Fleisch, Fisch also

II 38,0 33 2S,6

<l 7.« IS ?

Liter 333.2 737 ?

Stfick I023 612 }

kg 130,6 3« ?

w 11,3 ? 5.S

auch HSringe usw.) Brot ItGIch Eier

die Washingtoner 2567 462 5» 90 70

„ Massachusettser 605 131 i

„ Mayschen 161 128 7« }

„ Nürnberger 213 139 «7 M
„ Karlsruher 145 134 34 13

„ Berliner 370 137 73 37
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In Summa : auch in der Gestaltung seiner Nahrungsverhältnisse

steht der amerikanische Arbeiter unseren besseren Mittelstandskreisen

viel näher als unserer Lohnarbeiterklasse: er speist schon, er ifit

nicht mehr blofi.

Und daß er viel eher mit unserm bürgerlichen Mittelstande als

mit unserer Arbeiterschaft rangiert, was Gestaltung seiner Lebens-

haltung anbetrifft, zeigt sich am deutlichsten vielleicht an seiner

Kleidung. Diese fiUlt jedem auf, der zum ersten Male nach

Amerika kommt Ein Stimmungsbild aus Kolb (Nr. 144 der „Über-

sicht") : „Dort (in der Fahrradfabrik) trugen viele sogar gestärkte

Hemden; die Kragen wurden während der Arbeit abgeknöpft und

die — übrigens durchweg festgenähten — Manschetten bis zum Ell-

bogen zurückgeklappt Wenn es dann wifielte (pfiff*!) und die Leute

sich aus den Overalls schälten, sah man ihnen den Arbeiter kaum
an. Viele benutzten zur Heimfahrt ihr Rad. Und mancher fuhr

ab in elegantem Hut gelben Schnürstiefeln und modefarbenen Hand-

schuhen, patent wie einer. Ungelernte Handarbeiter mit 1V4 DolL

la^elohn." Und gar erst die Arbeiterinnen! Die „ladies", wie sie

allgemein genannt werden. Hier ist die Kleidung, namentlich bei

den jungen Mädchen, oft schlechthin elegant: in mehr wie einer

Fabrik habe ich Arbeiterinnen in hellfarbiger, ja weißseidener Blus^

gesehen; der Hut auf dem Wege zur Fabrik fehlt fast nie; „les

gants blancs ^taient de rii^^iieur", bcriclitet M* van V'orst (Nr. 143

der ,,1'bcr.sichl") von einem Arl)eiterinnenballc und beschre!l)t den

Auf/ui; der Damen in dem Restaurant, wo sie (M3. am \\'erkta<:^e.

in der Mittagspause wahrend tler I'.ibrikarbeit !) lunclien, wie folgt:

„elles arrivaient par groupes, cle-^^antes dans un froufrou de jupes

de soie (man denke!), sous des chapeaux chargös de plumes, de

guirlandcs de fleurs. de toute une montagne d'ornements; violettes

de fantaisie, c^ants dr pcau. sacs de reintures en argent, blousettes

brodecs, boucles cisclecs completaient des toilettes oü tout ^tait pour

leffet."

Ks fragt sich, ob sich dieser Kleiderluxus zilTermäßig erfassen

läßt, um ihn etwa mit andern Ländern in X'ergleich stellen zu

kötmcii. l'etcr Roberts, der allerdiriL^s mit den Augen des Sitten-

und Spliiicrrichters den modernen ,,Luxus" der Arbeiterbevöikerung

ansieht, macht in seinen Untersuchungen über die Lage der Kohlen-

arbeiter Pcnnsylvaniens (Nr. 146 der „Übersicht") ganz interessante

Angaben gerade auch über die Aufwendungen für Toilette. Während

die neu angekommene „Slavin" ihren Kleiderbedarf mit 25 Doli.
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pro Jahr decke, brauche das amerikanische Durchschnittsfrauenzimmer

(average woman) 50 bis 60 Doli, und einige bis 100 und 150 Doli

Von den Männern berichtet er : Der „Hunne" zahlt für einen Anzug

5 Doli., der „Pole" 10, der Lette 15. Der Anglo-Sachsc zahlt l$

bis 25 Doli. Manche trafen Mafianzüge. Sie gehen nie ohne

Kra^^cn und Kravatte, Manschetten und weißes Hemd, Nadel, Knöpfi^

goldene Uhr mit Kette, und selten ohne goldenen Ring. Sie be*

zahlen für ein Paar Schuhe 2 bis 3 Doli, und ungefähr den gleiches

Preis für ihren Hut. Sie kaufen nie in einer Alt-Kleiderhandlung.

Für kaltes Wetter hat jeder seinen komfortabdn Überzieher; viele

von ihnen haben deren zwei : einen für Frühjahr und Herbst, des

andern für den Winter. Im Gegensatz zu den frisch Eingewanderten,

wohl auch der älteren Generation der Einheimischen, wechselt

„young America" mächtig oft die Kleidimg. Ist ein Anzug etwas

abgetragen, wird er ausrangiert Der Hut von vorigem Jahre wird

heuer nicht mehr getragen. Kragen und Kravatte werden nach

den Anforderungen der Mode gewechselt Auch fiir Wäsche und

Unterzeug wird viel ausgegeben. So dafi der Durchschnitts-Junge-

Mann — the average young man of native birth — verheiratet

oder ledig 40—50 Doli, (also 168—210 Mk.) för Kleidung brauchen

dürfte. Diese Angaben finden ihre Bestätigung in den Ziffern

unserer Haushaltungsbudgets. Durchgehends sind die Ausgaben

für Kleidung absolut und sogar relativ (im Verhältnis zum Ein-

kommen) hoch und beträchtlich höher als bei uns.

Die Washingtoner 2567 haben folgenden Durchschnittsaufwand

im Jahre:

fUr Kleidung des Mannes 142 Mk

„ „ der Frau 109 „

„ „ der Kinder aoa „

„ „ iiugesamt 453 „

— 4,39 Proz. des Gcsamtemkomraens

3i39 M H I»

== 6,a6 „ n Ii

»14*04 ,t »» it

Die Massachusettser verwenden im Jahresdurchschnitt

Ar Kleidung insgeBamt 456 Mk.aMia,8i Pros, des Gesamteinkommens.

Zu einem ähnlichen Ergebnis — daß nämlich in amerikanischen

Arbeiterfamilien die Ausgaben für Kleidung durchschnitthch 12 Proz.

des Einkommens ausmachen — ist die schon erwähnte Mrs. Charles

Husted More gelangt
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Dagegen nun die Deutschen: es verwenden auf die Kleider

durchschnittlich im Jahr:

die Mftyaehen 163 Mk. es 13 Fft». der GeMunUtmgAbea

n Karliruber ai8 „ b 13,5 „ „ „

„ Nflraberger 117 „ = 8,$ „ „ „

Berliner 144 „ b 8 „ „ „

Man wird annehmen dürfen, daß die beiden letzten Ziffern der

Wirklichkeit näher koninien als die beiden ersten. Im Fall der

Karlsruher erklärt der Berichterstatter selbst den hohen Aufwand

für Kleidung mit dem größeren Bedarf an Schuhwerk (wegen der

längeren Wege zum und vom Arbeitsorte Warum die Mayschen

so viel mehr für die Kleidung als die Nürnberger und Berliner

depensieren, ist nicht einzusehen. Angesichts der kleinen Anzahl

untersuchter r'älle kann Zuüall im Spiel sein. Jedenialls kann man
auf Grund der vorliegenden Ziffern sagen: Der amerikanische

Arbeiter gibt absolut dreimal so viel für Kleidung aus wie der

deutsche, relativ etwa einhalbmal mehr als dieser.

Die Gewohnheit des amerikanischen Arbeiters, seinen Wohnungs-,

Nahrungs- und Kleidungsbedarf in so ausgiebiger Weise zu befrie»

digen, hat zur natürlichen Folge, daß sein „freies" Hinkommen,

trotz des so viel höheren Gesamteinkommens, keinen höheren

Prozentsatz bildet als bei seinen deutschen Kollegen. Es ergeben

sich vielmehr für die deutschen Arbeiter eher günstigere Verhältnis-

zifiem. Mögen immerhin Zufälligkeiten mitspielen, mag insbesondere

ach gerade hier die verschiedene Methode der Etatsaufeteilung

bemerkbar machen: ganz von der Hand weisen lassen sich die

Ergebnisse unserer Enqueten wohl auch was die Teilung der Aus-

gaben in die Hauptkategorien anbetrifft nicht Danach würde

aber für den Amerikaner nach Deckung seines Wohnungs-,

Nahrungs- und Kleidungsbedarfs nur ein Teil des Einkommens

übrig bleiben, der näher an einem Fünftel (in 2 Fällen) als einem

Viertel liegt (das in einem Falle nicht ganz erreicht wird), während

dem Deutschen eher mehr als weniger denn ein Viertel (nahe an

drei Zehntel) iiir „Diverses" verbliebe. Hier sind die Ziffern:

(Siehe die Tabelle auf S. 594.)

Was fän^ der deutsche Arbeiter mit dem (verhältnismäßig)

so viel jjrößcren Uberschuß über die „notwendigen" Aus<^aben an?

Gibt er melir aus für Bilduiigszwecke r für Vergnügungen? für

Vereine? für Steuern? für den Arzt? Nichts von alledem. Was
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XJntenachte

Der Anteil der Ausgaben an den Gesamt-
ausgaben betrug (in Proz.) ftir

Es Tcrblicbea

somit ffir aDe

HAtialtAltuntfMi
Nahrung

V* villi lUlK

(«iuchl.Heüuag
u. B«l«achtaBg)

Kleidung
fllnrigctt

Ansgabea

Amerikaner: 11150
„Normalfftmihen** 43.13 a4.«i «».9S ap,tl

» ^S^7 speziell unter-

suchte Familien 42.54 19,9s 14,04 23.44

„ Massacbusettscr 49,01 18,1

1

12,81 20,07

Deutsche: Karlsruher 47.1 n.o») 12,5 29.4

„ Brrlincr 47.34*) 20,31 8,11 23.95

May«) 48.44 14.50 13,00 24,06

n NOxnberger 4«.»»*) »8.73 «.50 «9.95

er an den Ausgaben för Wohnung, Kleidung, Nahrung „eispart^i

das ver—^trinkt er. Die ganze Differenz zwischen dem
«.freien" Einkommen des amerikanischen und
deutschen Arbeiters — und mehr als sie — wird von

den Ausgaben für alkoholische Getränke absorbiert
Es ist in letzter Zeit öfters darauf hingewiesen worden, ^) dafi

der amerikanische Arbeiter allem Anschein nach weniger dem

Alkohol ergeben sei als sein deutscher Kollege. Ich bin in der

Lage, diese Beobachtung in ihrer Richtigkeit ziflernniäßig zu bestätigen.

X'on den speziell untersuchten 2567 amerikanischen Arbeiter-

familien war L^enau die Hälfte ganz abstinent: nur bei 50,72 Proz.

fanden s\ch überhaupt Ausj^aben für alkoholische Getränke. Und

auch bei denen, die dem Alkoholgenuß frönten, beweinten sich die

Ausgaben für die berauschende Massigkeit" („intoxicating Uquors"

ist der technische Ausdruck der Statistik für „alkoholische Getränke")

in mäßigen Grenzen. Diese Familien verausgabten im Jahresdurch-

schnitt 24,35 Öoll. (103 Mk.j, (die drüben Geborenen weisen einen

Durchschnitt von 22,28 Doli, auf, die Fremdgebürtigen von 27,39 DolL,

') Der niedrige Betrag erklfirt sich daraus, dafl es sieh um Aibelter voa

Lande handelt

*) Ansschliefilich der suhause genossenen alkoholischen Getrfinke.

*) Protentsats vom Gesamteinkonunen, das bei simtliehen Familien um dae

Kleinigkeit gröfier ist als die Gesamtausgabe.

*^ A::'. rhlicßlich aller alkoholischer Getränke.

*) Vgl. z.B. die lesenswerte Schrift von Dr. med. Laquer, Trunksucht und

Temperenz in den Vercinipten Staaten in den „CJren-^frac^en dp5 Nenrcn- und Seelen-

lebens", berausgeg. von Dr. L. Locwenfeld und Dr. il. Kardia. Wiesbaden 1905.
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das Maximum erreichten die Schotten mit 33,63 Doli, und — die

Deutschen mit 33,50 Doli.). Das sind 3,19 Proz. der Gesamtausgabc.

Berechnet man aber die Ausgabe für alkoholische Getränke, wie

sie die Trinkerfamilien machen, auf die Gesamtausgabe aller Familien,

so ergibt sich eine durchschnittliche Belastung des Budgets durch

diesen Posten mit 12,44 l^oW. (52 Mk. i oder 1,62 Proz. (Die Budgets

der Massachusettser enthalten leider keine gesonderten Angaben

über diesen Aufwand.)

Um dem gegenüber die deutschen Ziffern richtig zu würdigen,

muß bedacht werden, daß die Alkoholika — namcnilich das Bier —
in den Vereinigten Staaten erheblich teurer sind als bei uns. Das

übliche Schenkmaß einheimischen Bieres wird etwa bis höchstens

%o 1 fassen und kostet durchgcängig 5 Cents, also etwa 20 Pfennige.

Der Deutsche erhält also für den gleichen Geldbetrag mindestens
das doppelte Quantum „Stoff", in Süddcutschland wahrscheinlich

dreimal so viel. Allerdings dürfte das amerikanische Bier etwas

stärker eingebraut sein als namentlich das süddeutsche. Dies vor-

ausgeschickt, lasse ich die Ziffern der deutschen Haushaltungs-

enqueten folgen. (May enthält keine getrennten Angaben för alko-

bolische Getränke.)

Verhältnismäßig nüchtern sind die Berliner Familien. Sie ver-

ausgaben im Durchschnitt fiir Bier und Branntwein im Jahre

III Mk., was 6,64 Proz. der Gesamtausgaben ausmacht Immerhin

trinken sie vier- bis fünfmal soviel wie die Amerikaner.

Unheimlich große Dimensionen ninmit aber der Alkoholgenuß

in den süddeutschen Familien an. Die Karlsruher verausgaben im

Durchschnitt 219 Mk. iur Alkoholika, was mehr ab Vs Haus-

haltungskosten und 12,6 Proz. der Gesamtausgaben ist Und wir

erfahren auch, in welchen Quantitäten sich dieser Geldbetrag ver^

körpert: die Familie verbraucht durchschnittlich im Jahre 769 1 Bier,

138 1 Wein, 6 1 Branntwein. Wohl bekomm'sl

Etwas geringer ist die Belastung des Budgets mit Ausgaben iur

alkoholische Getränke bei den Nürnberger Familien. Immerhin

werden auch von diesen im Durchschnitt 143 Mk. daflir verausgabt,

gleich 9,61 Proz. der Gesamtausgaben, wovon auf Bier allein 9,21 Proz.

entfallen. Angesichts der billigen Bierpreise in der Bierstadt Nürn-

berg wird tlas verzehrte Quantum hinter dem Karlsruher nicht weit

zurückstehen. Also: die deutsche Arbeiterfamilie ^ibt drei- bis

viermal soviel für Alkoholika aus wie die amerikanische, trinkt also

vielleicht sechs- bis zehnmal soviel wie diese und belastet ihr Budget
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mit diesem Posten mindestens um den Betrag, den die Amerikaner

mehr für Wohnung, Nahrung und Kleidung ausgaben. Wahrschein-

lich ist, da6 nach Abzug der Ausgaben (lir geistige Getränke, das

nunmehr dem Arbeiter zur freien Verfügung verbleibende Ein-

kommen in Amerika einen gröfieren Prozentsatz als in Deutschland

ausmacht Es würde nämlich lür unsere Familien betragen

in dea Vereinigten Statten si^s Froe.

w Karismbe i63 n

» Berlin 17,34 »

„ Nflnberg ^0,34 „

Das Mehr, das dadurdi der Amerikaner gewinnt, verwendet

er teils flir kirchliche und wohltätige Zwecke (1,30 Proz.), teils fiir

Anschaffungen ftir die Wohnung (3,42 Proz.), während sich der

gleiche verbleibende Rest der „Sundries" ziemlich gleichmäßig hüben

wie drüben auf dieselben Aus[:j.ibepüStcn verteilt. Ziemlich g^leich

sind die Ausgaben für Vergnügungen, Steuern, Bücher und Zeit-

schriften, Arzt und Apotheker, Versicherung (drüben privat, hüben

staatlich), Organisationszwecke usw.

V.

Im einzelnen die Wirkung nachweisen zu wollen, die eine so

anders geartete Lebenshaltung wie die des amerikanischen Arbeiters

auf das soziale limpfinden ausübt , wäre gewagt. Spezialisten

der Ernährun^^sphilosophie insbesondere muß ich es überlassen, die

Zusammenhänge aufzudecken, die zwischen der antisozialistischen

Gesinnung des amerikanischen Arbeiters und seiner vorwiegenden

Fleisch- und Puddint^nahruni^ oder seiner Enthaltsamkeit gegenüber

dem .Alkohol obwalten. 1 )cm Kapitalismus holde Abstinenzfanatiker

werden bereit sein, zwischen dem Gift des Alkohols und dem Gift

des Sozialismus enge BeziclniiiL^'en zu entdecken. Aber lassen wir das.

Soviel ist sicher: der amerikanische Arbeiter lebt in beiiaglh;hen

Verhältnissen. Er kennt im großen ganzen nicht das drückende

Wohnungselcnd, er wird aus seinem Heim nicht, weil es kein Heim

ist wie die „Stube" des großstädtischen Arbeiters im kontinentalen

£uropa, hinaus in die Wirtschaft getrieben, er kann viehnebr in

reichlichem Maße den Empfindungen des feinsten Egoismus» wie

ihn die behagliche Häuslichkeit entwickelt, räum geben. Er ist

gut genährt und kennt nicht die Unbehaglichkeiten, die aus der

Kreuzung von Kartoffeln mit Alkohol auf die Dauer mit Notwen-

digkeit sich einstellen müssen. Er kleidet sich gentlemanlike und
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sie ladylike und er wird so auch äußerlich nicht den Abstand

gewahr, der ihn von der herrschenden Klasse trennt. Was Wunder,

wenn in einer solchen I^ge die Unzufriedenheit mit der „be-

stehenden Gesellschaftsordnung" nur schwer sich im Herzen des

Arbeiters einnistet. Zumal wenn ihm sein erträglicher, ja behag-

licher Lebensstandard auf die Dauer gesichert erscheint. Und das

konnte er bisher ganz gewiß. Denn wir dürfen nie vergessen,

welchen stetigen Gang der „wirtschaftliche Aufschwung" in den

Vereini<Tten Staaten — von kurzen Unterbrechungen abgesehen —
während der letzten beiden Menschenalters, in denen doch der So-

zialismus recht eigentlich hätte Wurzel fassen müssen, genommen
hat Und offenbar nicht trotz des Kapitalismus, sondern durch

diesen.

Ein Blick auf die ganz allgemeinen Ziffern der Statistik genügt,

um jeden Zweifel an der Tatsächlichkeit dieses „Aufschw^rngs"

(den ja die Spatzea und jeder Kommerzienrat von den Dächern

pfeifen) zu zerstreueiu Betrug doch in Industrie und Handel und

Verkehr:

im die Zahl der die Höhe der der Durch-

Jahre Lohnarbeiter gezahlten Löhne schnittslohn

1850 957059 «36755464 Doli. 247 Doli

1870 2053996 775584343 it 387 f.

1890 425» 535 1891209696 ^ 445 t.

In dem Mafie, wie die materielle Lage des Lohnarbeiters sich

verbesserte, in dem Mafie, wie die zunehmende Wohlhäbigkdt seiner

Lebenshaltung ihn die Versuchungen der materialistischen Ver-

sumpfung erleben liefi, mufite er das Wirtschaftssystem lieben lernen,

das ihm sein Los gestaltelte, mufite er langsam seinen Greist ein-

fügen lernen in den eigentümlichen Mechanismus der kapitalistischen

Wirtschaft, mufite er endlich selbst dem Zauber anheim^len, den

die Raschheit des Wechseb und die zunehmende Wucht der meß-

baren Gröfie in dieser wundersamen Zeit auf ja &st jedermann un-

widerstehlich ausüben. Ein Einschlag von Patriotismus — dem
stolzen Bewußtsein, dafi die Vereinigten Staaten auf der Bahn des

(kapitalistischen) „Fortschritts" allen anderen Völkern vorangingen—
festigte das Gewebe seiner businesshaften Grednnung und machte

ihn zu dem nüchternen, berechnenden, ideallosen Geschäftsmann,

als den wir ihn heute kennen. An Roastbeef und Apple -Pie

wurden alle sozialistischen Utopien zuschanden.

Aber, daß der Arbeiter dieser schönen Sachen von Herzen
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froh werden konnte, dazu mußten doch noch eine Reihe anderer

Umstände sich zu seinen (iunstcn vereinigen. Ich möchte sagen:

auch seine ideelle Lebenshaltung mußte eine komfortable seio.

Darüber sollen noch die folgenden Blätter unterrichten.

IV. Die soziale Stellung des Arbeiters.

I.

Nicht nur die Stellung des amerikanischen Arbeiters zur Güter-

welt — seine materielle Lebenshaltung — ist um vieles günstiger

als die seines eurojiäischen Genossen: auch seine Beziehungen zu

den Menschen, zu den gesellschaftlichen Kinrichtungen, seine Stellung

in der Gesellschaft uikI zu der Gesellschaft, kurz: was ich seine

soziale Stellung nenne, unterscheiden sich zu seinem Vorteile von

den europäischen Verhältnissen. „Freiheit" und „Gleichheit" (nicht

nur im formal-politischen, sondern auch im materiell-sozialen Ver-

Stande) sind für ihn nicht leere Begriffe, vage Träume wie für das

Proletariat in Europa, sondern zum guten Teil Wirklichkeiten-

Seine sozial bessere soziale Situation ist gleichsam die Resultante

seiner politischen .Stellung und seiner ökonomischen Lage: einer

radikal-demokratischen X'erfassung und einer wohlhäbic^cn Lebens-

haltung, beides inmitten einer ^csrliichtslosen Kolonialbevölkerung,

die im Grunde ganz aus ,,Linw:mderern" bestand und besteht, in

der die Traditionen des Feudalismus (mit Ausnalime einiger süd-

licher Sklavenstaaten} fehlen.

Leider läßt sich diese Eigenart der sozialen Stellung des Ar*

beiters nicht ebenso exakt — sei es mit Hilfe von Gesetzes-

paragraphen, sei es mit Hilfe von Ziffern — bestimmen wie die

seiner politischen oder ökonomischen Lage Die Beweisführung

mufi zum Teil auf Sentiments beruhen, mufi sich mit der Wertung

von Symptomen begnügen, darf Kleinigkeiten nicht unterschätzen

und wird dennoch im ganzen lückenhaft bleiben. Dann mufi der

Gresamteindruck, die Schau ersetzen, was die exakte Beweisführung

zu leisten nicht vermocht hat

Wer jemals amerikanische Arbeiter oder Arbeiterinnen in ihrer

Lebensführung aufierhalb der Fabrik oder der Werkstatt auch nur

flüchtig beobachtet hat, hat auf den ersten Blick bemerkt, daß es

sich um ein wesensanderes Geschlecht handelt als bei uns

Wir sahen schon, wie schick und oft elegant gekleidet die Arbeiter
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und namentlich die Arbeiterinnen ihren Weg zur Arbeitsstätte zurück-

legen. Sie sind auf der Strafie „BQxg^, ihrem Auftreten nach:

worldng-gentlemen und working-ladies. Rein äuflerlich fehlt das

Stigma der Sonderklasse wie es fast alle europäischen Arbeiter ao
sich tragen. Auch im Auftreten, im Blick, in der Art der Unter-

haltung sticht der amerikanische Arbeiter grell vom europäischen

ab. Er trägt den Kopf hoch, geht elastischen Schritts und ist frei

und fröhlich in seinem Ausdruck wie nur irgend ein Bürgerlicher.

Das Gedrückte, das Submisse fehlt ihm. Kr verkehrt mit jeder-

mann wirklich — nicht nur in der Theorie — wie mit „seines

gleichen". Der Gewerkschaftsführer, der an einem Festbankett teil-

nimmt, bewegt sich ebenso sicher auf dem Parkett wie in Deutsch-

land irgend eine Exzellenz. Er trägt aber auch einen brillant

sitzenden Frackanzug, Lackstiefeln, elegante Wäsche nach der

neuesten Mode, so dafi ihn auch äuBerlich wiederum niemand

vom Präsidenten der Republik zu unterscheiden vermag.

Das Katzbuckeln und Kriechen vor den „höheren Klassen",

das in Europa so unangenehm berührt, ist ganz und gar unbekannt.

Keinem Kellner, keinem Tranuvaykondukteur, keinem Schutzmann

wird CS einfallen, sein Benehmen anders einzurichten wenn er einen

„gewöhnliclien Arbeiter" als wenn er den Governor von Pcnnsyl-

vanien vor sich hat. Das bedeutet für den, der sich so beiümmt

ebenso wie für den, dem das Benehmen gilt, wenn er der ärmeren

Bevölkerung angehört, gleicherweise eine Rückgratstärkung.

Das ganze öffentliche Leben trägt einen mehr demokratischen

Zuschnitt. Dem Arbeiter wird nicht auf Schritt und Tritt vor Augen
geführt, daß er einer „niederen" Klasse angehört. Bezeichnend dafür

ist die Eine Wagenkl.isse auf sämtlichen Eisenbahnen (die erst neuer»

dings durch die Fullman Cars geteilt zu werden anfängt).

Auch ist wohl der Standesdünkel weniger in den Vereinigten

Staaten verbreitet als namentlich bei uns. Weil aber nicht das,

was man ist, noch viel weniger das, was die Eltern waren, für

die Wertung des einzelnen entscheidet, sondern das, was man leistet,

so Hegt es nahe, die „Arbeit" in ihrer abstrakten Form, als „Arbeit"

schlechthin zu einem Ehrentitel zu machen und somit auch dem
„Arbeiter" respektvoll zu begegnen, ..obwohl" oder vielmehr weil er

nur Arbeiter ist. Der fühlt sich dadurch natürlich anders als sein

Kollege in einem Land, wo der Mensch wenn nicht beim Baron,

so doch beim Reserveoffizier, beim Doktor, beim Assessor über-

haupt erst anlangt.
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Der infolge der demokratischen Ver&ssung, der allgemeinca

Bildung, der höheren Lebenshaltung des Arbeiters tatsächlich ge-

ringere gesellschafüiche Abstand der einzelnen Bevölkerungsschi^teo

voneinander, wird also durdi die geschilderten Sitten und An-

schauungen im Bewufitsein der verschiedenen Klassen noch geringer

als er in WirkUchkeit ist

n.

Dieser Ton der „Gleichberechtigung", auf den das gesellschaft-

liche und öffentliche Leben in den V^ereinigten Staaten abgestimmt

ist, herrscht nun aber auch innerhalb der kapitali«;tisclien Unter-

nehmung. Auch hier tritt — wie es im alten Europa mit seinen

feudalen Traditionen der Regel nach der Fall war und ist — der

Unternehmer dem Arbeiter nicht als der ,,Herr" entgegen, der Ge-

horsam heischt. Der rein geschäftliche Standpunkt bei der Be-

handlung des Lohnvertrages wurde von vornherein der herrschende.

Die formelle „Gleichstellung" von Unternehmer und Arbeiter

brauchte nicht erst in langem Kampfe ertrotzt zu werden. Wie
die amerUcanische Frau, weil sie selten war, auf Händen getragen

wurde, so befleißigte sich auch der Unternehmer dem Arbeiter

gegenüber, der ihm ursprünglich nicht in beliebiger Menge zur

Verfügung stand, eines höflichen, zuvorkommenden Benehmens, das

in der demokratischen Atmospiläre des Landes naturgemäß eine

starke Stütze fand. Noch heute sind selbst englische Arbeiter er-

staunt über den respektvollen Ton, den Unternehmer und Werk-

meister in den Vereinigten Staaten dem Arbeiter gegenüber ein-

schlagen, sind sie erstaunt über die Ungebundenheit des amerika-

nischen Arbeiters selbst in seiner Arbeitsstätte, der „delivr6 de ce

qu'on peut appeler la surveiUance vexatoire"; sie wundem sich, dafi

er ein, zwei Tage auf Urlaub gehen kann, daß er austreten darC

um eine Zigarre zu rauchen, ja dafi er während der Arbeit raucht

und sogar einen Zigarrenautomaten in der Fabrik zu seiner Ver-

fügung hat. Es ist auch eine Eigenart der amerikanischen Fabri-

kanten, dafi sie in ihren Betrieben zwar die ein£ichsten Schutz-

vorkehrungen anzubringen unterlassen, dafi sie sich nicht im ge-

ringsten um die objektiv gute Einrichtung der Werkstätten

künmiern (die vielmehr oft überfüllt sind u. dgl) dafi sie

^) Siehe die UiteUe der englischen Arbeiter, die an der Expedition der

Mosely-Comminion teil nahmen (Nr. 145 der nOberaicht**).
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dagegen bereitwilligst alles tun , was vom Arbeiter subjektiv

als Annehmlichkeit empfunden werden könnte, d. h. daß sie für

„Komfort" sorgen : Badewannen, Douchen, verschließbare Schränke,

Temperierung der Arbeitsräume, die im Sommer durch Ventila-

toren gekühlt, im Winter angewärmt werden. Speziell über diese

Einrichtung, die man ziemlich allgemein in den amerikanischen

Fabriken findet, konnten die englischen Arbeiter der Mosely-

Commissioii sich gar nicht genug wundern. „Vous figurez-vous

la reponse d'un industriel anglais, auquel on demanderait de prendre

de telles mesures pour le bien-etre de son personnel", sagt der Eisen-

gießer Mr Maddison (p. i8) und alle .anderen sind i4>npression^

par l'organisation exceptionnelle iaite pour assurer le confort et le

bien-etre du personnel."

Das sind gewiß alles Kleinigkeiten, aber kleine Greschenke

erhalten die Freundschaft" gilt auch hier. Ich werde später

zu zeigen versuchen, daß in keinem Lande der Welt — objektiv

betrachtet — der Arbeiter vom Kapitalismus so ausgebeutet

wird wie in den Vereinigten Staaten, daß der Arbeiter in

keinem Lande der Welt sich in den Sielen des Kapitalismus so

blutig reibt, sich so rasch zu Tode rackert wie dort: aber darauf

kommt es nicht an, wenn es gilt, die Gefuhlsinhalte des Proletariats

zu erklaren. Denn iiir deren Gestaltung wird nur von Bedeutung,

was vom einzelnen als Lust oder Unlust empfunden, als Wert oder

Unwert geschätzt wird. Und es ist eines der glänzendsten diplo-

matischen Kunststücke, daß der amerikanische Unternehmer (ebenso

wie der Geschäftspolitiker in seiner Weise) den Arbeiter trotz aller

tatsächlichen Ausbeutung bei guter Stimmung zu erhalten verstanden

hat, also daß dieser gar nicht zum Bewußtsein seiner wirklichen

Lage gekommen ist Und dazu hat dies Generossein in kleinen

Dingen wesentlich beigetragen.

Aber es ist noch ein anderer Umstand, der in der gleichen

Richtung gewirkt, d. h. den Arbeiter psychologisch dahin beein-

flußt hat, dai3 er nicht ein Gegner, sondern sogar ein Förderer der

kapitalistischen Organisation wurde. Das amerikanische Unter-

nchnitTtuni hat es meisterhaft verstanden, den Arbeiter an dem
Erfolge der Unterneiimung zu interessieren, seine Interessen bis zu

einem gewissen (irade mit denen des KajMtals zu identifizieren.

Nicht sowohl durch Ciewinnbctciligung (obwohl auch diese in allen

Spielarten in den \'ereinigten Staaten vorkommt) als vielmehr durch

ein System kleiner Maßnahmen, die eine in die andere sich fügen
40*
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und im ganzen wundertätige Wirkungen erzielen. Zum ersten

wird allen ameriteantschen Unternehmern nachgerühmt (z. B. wieder

von den Leuten der Mosely-Commission), dafi sie extrahohe Ver-

dienste, die der Arbeiter gelegentlich auf Grund eines vereinbarten

Akkordsatzes erzielt, nicht (wie es der europäische Unternehmer

gewohnlich tut) durch Herabsetzung der Einheitssatze zu beschneiden

trachten. Der Arbeiter bleibt bei dieser liberalen Pkaxis beständig-

im Arbeits- und Verdienstfieber und wird durch die Möglichkeit

sehr hoher Gewinnste bei guter Stimmung erhalten.

Eine zweite allgemein verbreitete Gepflogenheit des amerikanischen

Unternehmers ist die, den Arbeiter am technischen Fortschritt da-

durch unmittelbar zu interessieren, daß er jede Anregung zu einer

Verbesserung der Mascliiiierie usw. bereitwilligst entgegennimmt

und — wenn sie eingeführt wird und sich bewährt — den Ar-

beiter direkt oder indirekt daran profitieren läßt. So wird das Ge-

triebe, in das der Arbeiter eingegliedert ist, in dessen Empfindung

viel elier sein Betrieb, an dessen Woiil und Wehe er Anteil liat.

Diese Sitte, „suggestions" und ,,comi)laints" von den Arbeitern ent-

gegenzunehmen und sie immer ernstlich zu prüfen, findet si^h in

allen Zweigen der amerikanischen Industrie: im Hochofenbetriebe

wie im Scliiffsbau, in der Messerfabrikation wie in der Spinnerei,

in der Lederbranche wie in der Buchbinderei, in der Pa{)ierfabri-

kation wie in der chemischen oder optischen Industrie. M In den

meisten I^'abriken findet sich ein sog. „Suggestion box", ein Kasten,

in den die Arbeiter ihre „Vorschläge" oder „Anregungen" hinein-

werfen. Besonders ausgebildet wie alle derartige Einrichtungen ist das

System in den bekannten Musterwerken der Cash Register Co, zu

Da\'ton, O. Hier stehen in jeder Abteilung der Fabrik verschlossene

Schreibpulte, und daneben ist eine Tafel mit den Worten „Com*

plaints and suggestions" (Beschwerden und Vorschläge) angeschlagen.

Jedem Arbeiter steht es frei, seine Beschwerden über mangelhafte

Werkzeuge, Maschinen oder Arbeitsverfahren, sowie Vorschläge zu

den Verbesserungen nebst seinem Namen auf den Papierstreifen zu

schreiben, der die Flache des Pultes bedeckt Nachdem dies ge-

schehen, kann er den oberen Papierstreifen — es sind zwei über-

Siehe die Berichte der Mosdy^Cominittioa (deren Mitglieder Yoa dem Ver-

anstalter der Studienreise gerade auf diesen Punkt hingewiesen waren) p. XVU, 6,

12a, 153, 168, 313, 375, 354, 359, 416 usw. femer: N. P. Gilman, Metbods of

isdustrisl peace (1904) p. 389.
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ein^der vorbanden — abreifien und an sich nehmen, die darunter

befindliche Durchschrift aber mit Hilfe einer Kurbel in das Innere

<des Pultes bindnziehen, wo sich der Streifen auf einer Rolle auf-

wickelt Von Zeit zu Zeit werden die beschriebenen Rollen ge-

^mmelt und die Vorschläge geprüft. Für beachtbare Anregungen

werden alle halbe Jahre Ehrendiplome und Geldpreise verteilt Die

Höhe der Preise richtet sich nach dem Werte der Neuerung; jähr-

lich gibt das Geschäft einige tausend Mark dafiir aus. Zur Preis-

verteilung werden alle Arbeiter und Arbeiterinnen — über 2000

Personen — zu einer Sitzunj,^ geladen, und unter Musik und An-

spraciicn ^cht die festliche Handlung vor sich. Im Jahre 1897

Avaren 4000 „Anregungen" eingelaufen, von denen 1078 befolgt

wurden, 1898 2500 mehr, 1901 zweitausend, von denen */j ganz

oder teilweise in den Betrieb eingeführt w^urden.

Kndlich sucht das Kapital den Arbeiter dadurch zu ködern,

daß CS ihm Anteil an seinen Krträgnissen gewährt. Das Mittel hier-

zu ist das vortcilliaftc Angebot von Aktien. Die Kapitalisten

schla^^eii damit unter rmständen zwei Fliegen mit einer Klappe:

erstens ziehen sie den Arbeiter in den Strom des Geschäftsgetriebes,

uecken in ihm die niederen Instinkte des Gewinnstrebens, des

Spekulationsfiebers und attachieren ihn dadurch an das von ihnen

vertretene Produktionssystem; zweitens aber bringen sie ihre faulen

Aktien unter, verhüten einen drohenden Kurssturz oder beeinflussen

<iamit vielleicht den Aktienmarkt momentan in einer Weise, der

ihnen einen Extrarabbesch verschafft

Dieses System ist im großen Stil von dem Stahltrust zur An-
wendung gebracht worden. Die Gesellschaft verwandte zuerst im

Jahre 1903 2O0OOCX> Doli, des Gewinnüberschusses aus dem Vor-

jahre, um 25000 Vorzugsaktien (shares of the preferred stock) an-

zukaufen. Diese bot sie den 168000 Angestellten zum Kurse von

82,50 an, zahlbar binnen drei Jahren. Damit die Arbeiter veran-

laßt wurden, die Aktien zu behalten, wurde eine Extradividende

von 5 Doli, pro Aktie und Jahr versprochen iär den Fall, daß die

Aktien länger als 5 Jahre im Besitze des ersten Erwerbers blieben.

Das Angebot iand allgemeinen Anklang: 48983 Aktien wurden von

Angestellten der Gesellschaft erworben. Bald darauf erfolgte der

Kurssturz (den man mit jener Wohlfahrtsaktion wohl aufzuhalten

oder zu vermeiden versucht hatte). Die preferred shares der U. S.

Steel Corperation fielen auf 5a Neuer Trick: um die Arbeiter zu

beruhigen, gleichzeitig aber eine weitere Senkung des Kurses zu
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verhindern, (die entstanden wSre, wenn die Arbeiter ihren Aktien-

besitz abgestoßen hätten) verpflichtete sich die Gesellschaft, die in

den Händen der Arbeiter befindlichen Aktien zum Kurse von 82,50

zurüdaukaufen, &lls die Arbeiter die Aktien bis — 1908 behielten l

Schon im Dezember desselben Jahres (1903) machte die Korporation

den Arbeitern ein neues Angebot, unter ähnlichen Bedingungen

wie das erste, nur dafi der Kurs der preferred shares auf 55 fest-

gesetzt wurde. Wieder gingen 10248 Angestellte darauf ein, die

zusammen 32519 Aktien erwarben. Da inzwischen die Aktien

wieder auf 82 stiegen, so hatten diesmal die Arbeiter einen Vorteil

von ihrem Ankauf.

Was durcli eine derartige Politik — wenigstens vorübergehend

— bewirkt wird, ist klar: „Partners of the great enterprisc. the

multitude of petty sharcliolders are led more and morc to con-

sider economic questions from the employers Standpoint". ^) „The

chances of collision . . . will disappear . . . when their differenccs are

mcrged in a sense of common owncrship . .
." ^) Vor allem : der

Arbeiter wird kapitalistisch durchseucht: ,,Tlie prescnt anibilion of

the higher wage-earner seems to incline morc to the pecuniar)'

rewards of his werk then to the work itsclf Doubtiess this tcn-

dency is due in no sliglit degree to the fact that the wage-earner

is brought into constant and immediate contact with the monoy-

making class. He sees that the value of the industry is mea>urcd

chiefly by its profits. Sometimes the profits is flaunted in his face

At all times the thing most in evidence to him is money."')

m.

So verlockend nun aber auch die Versuchungen sein mögen,

mit denen der Kapitalismus an den Arbeiter herantritt, so sehr

sie auf schwächere Gemüter wirken mögen, so darf man doch zweifel-

haft sein, ob das, was der Kapitalismus dem Arbeiter zu bieten

vermochte, fiir sich allein hingereicht hätte, diesen fest in allen

Schichten zu dem friedsamen Bürger zu machen, der er ist, wenn

nicht noch von einer anderen Seite her der Arbeiter bestimmt

worden wäre, sich mit dem herrschenden Wirtschaftssystem auszu*

*) J. W. Ghent, Our bcaevolent feudalim (^Obeisiclit** Nr. 140), p. 163.

*) Abram S. HewUt in Labor aad Capital (»übernclit«* Nr. 52) p.XLII/ID.

') PrSrident des Dartmonth-CoUege in Hannover ^ew Hampshire) Lab. BalL

of Mass. 33, 241.
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söhnen oder wenigstens keine feindselif^e Haltung dagegen einzu-

nehmen. Denn auch der amerikanische KapitaHsmus legt dem
Menschen enge Fesseln an, auch der amerikanische Kapitalismus

kann das Sklavenverhältnis nicht verläugncn , in dem er seine

Arbeiter hält, auch der amerikanische Kapitalismus hat Zeiten der

Stockung gehabt mit allen verderblichen Folgen für den Arbeiter:

Arbeitslosigkeit, Lohndruck usw. Da wäre wohl sicher mit der

Zeit ein oppositioneller Geist wenigstens in die Besten eingezogen»

hätte nicht gerade den Starken, denjenigen, die die Ketten zu

drücken begannen, den Aufsässigen, den Unternehmenden unter den

Arbeitern, den Weiterblickenden, den Unbequemen, den Trotzigen

die Flucht aus dem Bannkreise kapitalistischer Wirtschaft oder

wenigstens aus dem engen Zirkel der Lohnarbeit offengestanden.

Damit berühre ich diejenige Eigenart der amerikanischen Volks*

Wirtschaft, die iur die Entwicklung der proletarischen Psyche von
alleigröfiter Bedeutung geworden ist In all dem Geschwätz der

Carnegie und ihrer Nachbeter, die „das Volk den grofien Lümmel"
damit einlullen wollen, daß sie ihnen Wundergeschichten von sich

und andern erzählen, die als 2^itungsboy angefengen und als MUliar-

däre geendigt haben, ist immerhin ein Körnchen Wahrheit: die

Chancen aus seiner Klasse herauszukonmien, waren (iir den Arbeiter

drüben zweifellos größer als für den Arbeiter im alten Europa. Die

Neuheit der Gesellschaft, ihr demokratischer Gnundzug, der geringere

Abstand der Untemehmerldasse von der Ari>eiteischaft, die koloniale

Frische vieler Eingewanderter, die anglosachsische Zielstrebigkeit

und manches andere wirkten zusanmien, um den einfachen Ar-

bdter in gar nicht so seltenen Fallen die Staffeln auf der Leiter der

kapitalistischen Hierarchie bis zu den obersten oder fest den obersten

Stufen emporsteigen zu lassen. Andere wiederum befähigte die

(im Vergleich mit europäischen Verhältnissen) viel breitere Basis

ihrer Ersparnisse, sich als kleinbürgerliche Existenzen (Krämer,

Wirte usw.) zu verselbständij^fcn.

Der großen Masse unzufriedener Lohnarbeiter aber winkte noch

ein anderes Ziel, das Hunderttausende und Millionen tatsächlich

im Laufe des verflossenen Jahrhunderts erstrebt und erreicht haben

und das ihnen Befreiung vom Drucke des Kapitalismus und zwar

Befreiung im vollsten Sinne des Wortes brachte; die freie Heim-

stätte im unbesicdcitcn Westen.

Ich glaube in der Tat in diesem L^mstandc, daß praktisch be-

liebig viele Menschen mit gesunden Gliedern ohne oder fast ohne
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jedes Vermögen durch die Ansiedelung auf Freeland sich zu unab-

hängigen Bauern machen konnten, liegt vor allem die Erldaning

iiir die eigenartige friedsame Stinmiung des amerikanischen Ar-

beiters.

Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte der Siedelungsgesetz-

gebung und der tatsachlichen Besieddung des weiten Landes ancfa

nur in den Grrundzügen zu skizzieren.^) Es genügt für unsere

Zwecke, folgende Punkte festzustellen:

Durch die Heimstattengesetzgebung von 1860 ff. erhalt jede

über 21 Jahre alte Person, die Bürger ist oder es werden zu woUea
«rklärt, das Recht, 80 acres (i acre 04 ha) zwischen reservierten

Eisenbahnlandereien gelegenen oder 160 acres anderswo belegenen

öffentlichen Landes, in Besitz zu nehmen, wenn sie eidlich erklärt,

das Grundstück tatsachlich und ausschließlich zu ihrem Gebrauch

bewohnen und bebauen, auch niemand anders direkt oder indirekt

dadurch einen Vorteil zuwenden zu wollen. Für diese Erlaubais

ist nichts als eine unbedeutende Gebühr zu erlegen. Auf diese

„Heimstätte" wird dem Ansiedler nach 5 Jahren — unter be-

stimmten, leicht zu erfüllenden Voraussetzungen — das Eigentums-

recht zuerkannt

Daß es sich um Millionen handelt, die in den Vereinigten

Staaten während des letzten halben Jahrhunderts sich als Farmer

angesiedelt haben, ist eine allbekannte Tatsache, für die keine Be-

lege erbracht zu werden brauchen. Nur um die richtige GröL^en-

vorstellung zu wecken, führe ich die Zalil der h'arms an, wie sie

je in dem Zensusjahr ermittelt wurde. Sie betrug

Und zwar sind das alles neue Bauernstcllen, die auf jung^fräu-

lichem Boden entstanden sind; denn in denselben Jahren stieg die

Fläche des in Kultur genonunenen Landes fast parallel der Zahl

der Farms an«

') Eine knappe, »her gut orientierende Darstellung findet man bei Max
Sering, Die landwirttdiafUicbe Konkwens Nordamerikas in Gegenwart und Zu-

kunit Leipsig 1887.

1850

1860

1870

1S80

1S90

1900

1449073

2044077

2 659985

4008 907

4564641

5737372
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Es waren acres

1850 1 13032 614

1860 163 HO 720

1870 188921099

1880 284771042

1890 357616755

1900 414498487

Das heißt: in den 2 Jahrzehnten 1870— 1890 ist ein Gebiet

von der doppelten Ausdehnung des Deutschen Reichs neu in Kultur

genommen worden

!

An dieser Neusiedelunf^ haben nun aber die Amerikaner selbst

den größten Anteil; das heißt: das freie Land im Westen ist eben-

SOsehTp wenn nicht in größerem Umfange, Ziel der Bewohner
amerikanischer Staaten, die ihre „Überschußbevölkerung" nach

dort abschieben, wie der fremden Einwanderer. Die Binnen-

wanderungen nehmen in den Vereinigten Staaten größere Dimen-
sionen an als in irgend einem anderen Lande. Und zwar ist ihr

Charakter von den Binnenwanderungen in den europäischen Staaten

grundverschieden. Bei uns ist es im wesentlichen der Zug aus

den vorwiegend agrarischen Grebieten in die Städte und Industrie-

bezirke, der die fievölkerung in Bewegung setzt Dieser fehlt nun

in den Vereinigten Staaten, namentlich im Osten, keineswegs und

wird von Jahr zu Jahr starker. Aber neben ihm her und ihn an

Starke weit überflügelnd geht doch eine entgegengesetzte Bewegung:

aus den dichter besiedelten, mehr industriellen Gebieten, in die

menschenleeren Gregenden mit freiem Lande.

Daß es sich dabei um Völkerwanderungen größten Stiles

handelt, lehrt ein Blick auf die ZifTem, die der Census in fiber-

reicher Fülle uns darbietet:

Im Jahre 1900 lebten von den in Amerika Greborenen 1 3 5 1 1 728

oder 20^7 Fk-oz. außerhalb ihres Geburtsstaats, davon 6 165 097 außer-

halb der Staatengruppe, die üblicherweise zu einer ,J)iviston"

zusammengefaßt wird: Nordatlantische Staaten, Südatlantische

Staaten, Nördliche Zentralstaaten, Südliche Zentralstaaten, West-

staaten. Diese 6 Millionen waren also in die Ferne gewandert.

Und zwar zuni größten Teile, wie sich denken läßt, aus den Ost-

staaten in die Zentral- und Weststaaten: diese hatten von den

6 Millionen rund 5 Millionen aufgenommen. Greifen wir einige

') Vgl. namentlich Census Reports Vol. I CXXV ff., 685 ff.
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der Staaten mit stärker entwickelter Industrie heraus und schauen

wir, wieviel sie an überschüssigem Menschenmaterial bis 1900

abgestofien hatten und zwar in andere, mehr agrarische Staaten-

gruppen:

Massachusetts 1 1 5 532

Rhode Islaadi 12942

ConnecUeut 44 597

New York 806553

New Jersey 76346

FennsylvaiiU 707344

Obio 362475

Illinois 3033iS

3439107

Also zwei und eine halbe Million Menschen sind nur aus diesen

8 Staaten während eines Menschenalters in die Freiheit gezo<:^en,

das ist etwa ein P"ünftel bis ein Viertel der gesamten amehka-

gebiirtigen Einwohner dieser Staaten!

Daß diese Wanderungen aber großenteils mit der Entwicklung

des Kapitalismus im Zusammenhange stehen, daß sie großenteils,

wie ich es darstellte, eine Flucht aus dem Nexus der kapitalistischen

Organisation bedeuten, lehren uns andere Ziffern : die Ziffern der

in den einzelnen Jahren zur Verteilung gelangten „Heimstätten".

Wir können nämlich deutlich verfolgen, wie deren Zahl in Zeiten

wirtschaftlicher Depression rasch anschwillt, ohne daß dies seine

£rklärung in einer steigenden Einwanderung lande. Das heißt also:

es ist die „industrielle Reservearmee", die sich in diesen Jahren

aus den Industriebezirken au& Land hinauswälzt und sich hier seß-

haft macht. Das gilt namentlich für die früheren Perioden, ia

denen die Ansiedelung noch leichter war. So steigt beispielsweise

die Zahl der acres, die auf Grund des „Heimstatten"-Gesetzes und

seit 1875 zugleich auf Grund des „Holzkultur^-Gesetzes veräufiert

wurden von 2698770 im Jahre 1877 auf 6288779 und 8026685
in den beiden folgenden Jahren, in denen die industrielle J^svasT

ihren Höhepunkt erreichte, während die Einwanderung im Jahre

1878 geringer war als je seit 1863. Die wirtschaftliche Depression

dauerte dann die ganzen 1880er Jahre hindurch. Folgeweise sank

die Einwanderung auf die Hälfte: von 669000 und 789000 in den

Jahren 1882 und 1883 auf 395000, 334000 im Jahre 1885, 1886.

Trotzdem stieg die Zahl der veräufierten acres von 7—8 Millionen

im Anfang der 1880er Jahre auf über 12 Millionen in der zweiten
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Hälfte der i88oer Jahre. Mitte der i88oer Jahre kriselte es stark

in der amerikanischen Arbeiterschaft, dank der anhaltenden De-

pression : in Chicago und in anderen Städten erhob der Anarchismus

sein Haupt; die Zahl der ursprünglich stark sozialistischen Knights

of Labor wuchs von 1883 bis 1886 von 52000 auf 703000 an, um
schon im Jahre 1888 auf fast die Hälfte 7ai sinken: die Kraft des

Sturms war gebrochen. Die revoltierende Überschußbevölkerung

begann in immer stärkerem Mafie nach dem Westen, in die Gebiete

der terra libera abzuziehen. *)

Die Tatsache, dafi der amerikanische Kapitalismus sich in

einem Lande mit ungeheuren Flachen von terra libera entwickelt

hat, ist aber in ihrer Bedeutung fÖr die Gestaltung der prole-

tarischen Psyche keineswegs erschöpft mit der Feststellung der

Zahl von Ansiedlem, die im Laufe der Jahre ach dem kapitalis-

tischen Dienstverhältnis durch die Flucht nun wirklich entzogen

haben. Vielmehr ist in Rücksicht zu ziehen, daß das blofie Be-

wußtsein, jederzeit freier Bauer werden zu können, dem ameri-

kanischen Arbeiter ein Grefiihl der Sicherheit und Ruhe geben

mu^e, das dem europaischen Arbeiter fremd ist. Man erträgt jede

Zwangslage leichter, wenn man wenigstens in dem Wahne lebt,

sich ihr im äußersten Notfall entziehen zu können 1

Daß dadurch aber die Stellung des Proletariats zu den Pro-

blemen der zukünftigen Gestaltung des \A^rtschaftslebens ganz und

gar eigenartig werden mußte, liegt auf der Hand. Die Möglichkeit,

zwischen Kapitalismus und Nichtkapitalismus optieren zu können,

verwandelt jede aufkeimende Gegnerschaft gec^en dieses Wirtschafts-

system aus einer aktiven in eine passive und bricht jeder antikapita-

listischen Agitation die Spitze ab.

Wie sehr der fröhliche und freimütige Grundzug des Ameri-

kaners, seine innere Befriedigung, seine Einigkeit mit der Welt im

') über die Wirkung der „Krisis" in den 1870er Jahren auf die Bevölkerungs-

bewegung weifi Sering folgendes zu berichten: „Ganze Scharen von Farmern der

Oct-, Mittel- und llteren Weitstutea irerittuficB in der Zdt von 1873—79 ihre

Landgüter, Kanfleute und Indiutridle raflften die TrOnuner ihres Vermögen», In-

genieure, Handwericer und Arbeiter ihre Ertpamiive svsammen, um sich ein nenes

Heim im Westen su suchen. Die Stadt New York war damab voll von Land»

agenten, welche die von Spekulanten in firflheren Jahren aufgekauiten Litadereien

an den Mann su bringen suchten. Ganse Kolonien gingen beinahe jede Woche

ans dieser Stadt weg, vmi Brooklyn allein wanderten angeblieh im Jahre 1000 Fa»

miliea aas.** Sering, Nordam. Konk., S7.
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großen und der sozialen Welt im kleineiv cngstens mit dem Vor-

handensein freien, unbesicdelten Landes zusammen hängen, hat mit

folgenden Worten Henry George vortrefflich geschildert: „Das

öffentliche Gebiet, der große Umfang des Landes^ das noch dem

Privatbesitz zu überantworten war, das ungeheure Gemeingut, auf

das sich der Blick der £nergischen lenkte, war der Hauptumstand,

der seit den Zeiten, wo die ersten Niederlassungen die atlantische

Küste zu umsäumen begannen, unseni Volkscharakter gebildet und

unsere nationalen Gedanken gelarbt hat Nicht weil wir eine be-

titelte Aristokratie geflohen, das Erstgeburtsreoht abgeschafft haben;

nicht weil wir alle unsere Beamte vom Schuldirektor bis zum Prä-

sidenten wählen; nicht weil unsere Gesetze im Namen des Volkes;

anstatt im Namen eines Fürsten lauten; nicht weil der Staat keine

Religion kennt und unsere Richter keine Perücken tragen, sind wir von

den Übeln befreit geblieben, die die Redner des 4. Juli als charakteris-

tische Merkmale der abgenutzten Despotien der alten Welt zu be-

zeichnen pflegten. Die allgemeine Intelligenz, der weitverbreitete

Komfort, der tätige £rfindungsgeist, die Fähigkeit der Anpassung

und Assimilation, der freie, unabhängige Geist, die Energie und

das Selbstvertrauen, die unser Volk auszeichnen, sind nicht Ur-

sachen, sondern Wirkungen — sie sind aus dem freien Grund und

Boden erwachsen. Das öffentliche f^nd ist die umgestaltende

Kraft gewesen, die den schlaffen europäischen Bauer in den selbst-

vertrauenden Landniann des Westens verwandelt hat; selbst den

Bewohnern bevölkerter Städte gab es Freiheitsbewußtsein und war

ein Unjuell der Ilofftuing selbst für Leute, die niemals daran

dachten, ihre Zuflucht zu ihm zu nehmen. Wenn das Kind des

Volkes in Europa zur Mannhert heranreift, findet es die besten

Plätze beim Bankett des Lebens alle mit „belegt" bezeichnet und

muß mit seinen Gefährten um die abfallenden Krumen kämpfen,

mit einer Chance von Nichts gegen Tausend, daß es sich einen

Platz erzwingen oder erschleichen werde. In Amerika hatte es in

jedem Falle doch immer noch das Bewußtsein, daß das öftcntlichc

Gebiet hinter ihm liege, und die Kenntnis dieses Umstandcs hat

in Aktion und Reaktion den ganzen Volkscharakter durchdrungen

und ihm Großmut und Unabhängigkeitsgefühl, Elastizität und

Ehrgeiz verliehen. Alles, was den Amerikaner mit Stolz erfüllt,

alles, was die amerikanischen Einrichtungen besser macht als die

älteren Länder, kann man auf die Tatsache zurückführen, daß der

Grund und Boden in den Vereinigten Staaten billig war, weil dem
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Stadien zur Entwicklimgigeicbichte des nordAmerUumschen Proletariats. 6ll

Einwanderer der jungfräuliche und unbesiedelte Boden zur Ver-

fügung stand."

Hiermit schließe ich meine „Studien zur Entwicklungsgeschichte

des nordamerikanischen Proletariats" in dieser Zeitschrift einstweilen

ab- Nicht weil ich alles gesagt hätte, was ich mir vor^renommen

hatte, sondern im Gegenteil: weil das, was mir noch zu sagen

übrig bleibt, zu umfangreich ist, um in Zeitschriftenaufsätzen be-

wältigt werden zu können. Die Aufgabe, die ich mir gesteckt habe,

ist die: im Anschluß an die einleitenden Ausführungen, die ich bisher

gemacht habe, nachzuweisen, dafi alle Momente, die bis

heute die Entwicklung des Sozialismus in den Ver-
einigten Staaten aufgehalten haben, im Begriffe
sind, zu verschwinden oder in ihr Gegenteil ver-

kehrt zu werden und dafi infolgedessen der Sozialis-

mus in der Union im nächsten Menschenalter aller

Voraussicht nach zu vollster Blüte gelangen wird.

Um diesen Nachweis zu fuhren, bedarf es aber einer eingehenden

Analyse des gesamten amerikanischen Staats- und Gesellschafts-

zustandes sowie insbesondere der amerikanischen Volkswirtschaft.

Die Darstellung wird sich also mit Notwendigkeit zu einem um-
fangreichen Buche auswachsen müssen, um einigermafien zu be-

friedigen. Ich hoffe, daß mich andere Arbeiten, die sich mir in

der nächsten Zeit aufdrängen, nicht allzu lange abhalten, diese Auf-

gabe^ für die ich einen großen Teil der Vorarbeiten bereits fertig

habe, zu vollenden.
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Der Fiskus als Arbeitgeber im deutschen

Staatsbahnwesen.

Von

WALTHER LÖTZ.

I. Allgemeines.

Die deutschen Staatseiscnbahnverwalturv^en haben zwei Auf-

jjaben zu entsprechen : sie sollen Geld verdienen, mindestens die Zinsen

der Kisenbahnschuld aufbrin<:ren, und sie sollen außerdem die Er-

wartungen erfüllen, welche das Publikum und das Personal gegen-

über Staatsbetrieben zu he^an berechtigt sind. Diese Erwartungen

wurden dadurch geweckt, daß bei der Verstaatlichung die Befür-

worter der Reform in der Öffentlichkeit auseinandersetzteiiy man
dürfe von Staatsbahnen eher als von Privatbahnen eine gemein-

wirtschaftliche Förderung der Verkehrsbedürfnisse und sozialpolitische

Musterleistungen erwarten.

Über die Frage, ob die deutschen Staatseisenbahnverwaltungen

durch ihre Verwaltungspraxis, ihre Güter- undPersonentari^litik usw.

die Wünsche des deutschen Volkes, soweit sie erfüllbar sind, so er-

füllen, daß man mit ungetrübter Freude auf die Verstaatlichung

zurückblicken kann, läßt sich viel sagen. Diese schwierige Materie

soll jedoch hier nicht erörtert werden. Dagegen sollen einige Be-

obachtungen wiedergegeben werden, die sich darauf beziehen, ob

es sämtlichen deutschen Staatsbahnverwaltungen gelungen ist, so-

wohl finanziellen Erfolg wie sozialpolitische Musterleistungen zu er-

zielen, oder ob hier und da mehr das eine statt des anderen Zieles

die Hauptrolle zu spielen scheint

Welche Eindrücke gewinnt man bei Lektüre des großen eisen-
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bahfistatistilchen Materials, welches jähriich das Reichseisenbahnamt

herausgibt? Hierbei soll insbesondere die Zeit 1898—1903 ins

Auge gefiiißt und das statistische Material nach Möglichkeit durch

andere Quellen ergänzt werden.^)

n. Reotabilitfit deutscher Staatsbahnen.

Die scheinbar einfache Frage: „welche Rente erzielen die ver-

schiedenen deutschen Bahnen?*' muß uns zuerst beschäftigten, che

wir die Lage des Personals studieren. Die Frage der Rentabilität

ist jedoch nicht so einfach zu beantworten, wie es nach einem

ersten flüchtigen Blick in die Tal)cllcn scheinen könnte. Und viel

schwieriger ist schon die näcliste, unmittelbar daran sich anschließende

Frage : „wie erklärt es sich, daß nach den Tabellen die verschiedenen

deutschen Bahnen eine so äußerst verschiedenartige Rentabilität

aufweisen ?"

Für die Berechnung der Rente ist es üblich, die Betriebs-

einnahmen den Betriebsausgaben gegenüberzustellen, die Differenz

als Eisenbahnüberschuß zu bezeichnen und auszurechnen, mit wie-

viel Prozent jeweilig der Betriebsüberschuö das Anlagekapital ver-

tust Es wird dies in der Reichsstatistik in 3 Formen gegenwärtig

mitgeteilt: i. unter Berücksichtigung samtlicher Einnahme- und

Ausgabetitel des Buchungsformulars, 2. unter Ausscheidung der

Ausgaben für erhebliche Ergänzungen, 3. aufierdem unter Aus-

scheidung der Einnahmen und Ausgaben, die sich durch Pacht-

verhältnisse ergeben, sowie auch der unter 2. genannten Posten.

Nehmen wir als Eisenbahnrente*) den Überschuß sämtlicher

Betriebseinnahmen über alle Ausgaben, also die sub i genannte

Gröde, so ergibt sich (ur die deutschen Staatsbahnen (unter Weg-
lassung der Militäreisenbahn und der erst im Rechnungsjahr 1903
in Preußen verstaatlichten Privatbahnen) folgendes Ergebnis:

*) Von anderen Schwierigkeiten abgesehen ist eine solche, die sich hie und da

^er Benutzung des Materials der Reichsstatistik entgegenstellt, dadurch verursacht,

dafi einige Verwaltungen die Einnahmen und Ausgaben usw. für die voUspurigen

Bahnen von denen der schmalspurigen Bahnen sondern, Preuflen- Hessen aber

nicht. Soweit möglich, sucht in Anmerkungen die Reichsstatistik diese Mängel der

Tabelle zu korrigieren« Es ist dies aber nicht immer vollkommen möglidi.

*) Auch das Statistische Jahrbuch fflr das Deutsche Reich legt diese Ziffern

zugrunde.
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Betriebsüberscbuß der Vollspurbahnen in Prozenten des An-

lagekapitals.

1898 1899 1900 iQoa

1. KcichseLsenbabnen in Elsaß-

Lothr. einschl. Wilh.-Luxem-

4.74 5.03 4.50 2,91 3f8o 4.35

a. Pmiß. -Hessische Staatsbahn-

7.09 7.30 7.17 6,43 6.56 7,14

3. Bayerische Staatsbahnen ein»

sohl. Ludwigttadt-Leheaten . 3.7a 3.70 3.38 a.S7 3ii9 3,30

4. Sicfariache Staatsbabnen . . 4.33 3i93 3.«7 3.1S 3,86 4.55

$. WUrttemberg. Staattbahnen

,

346 3,11 3,91 2,60 a,«3 3.«
6. Badischc Staatsbabnen . . 4«45 4.85 3.^7 a.36 Ifii

7. Mecklenb. Friedrich • Fiaiu-

4.56 4,58 4,52 4,73 4.15 4.5«

8. Oldenburg. Staatsbahn . . 6,9a 5.86 S.63 4.93 6.79 6,82

. Alle (icutschen voUspurigcn
Bahnen einschlieflUcb der

6,06 6,13 5.91 S.14 5t40 5*95

Eine günstige Rente kann bei hohen Anlagekosten nur ei'uHt

werden, wenn der BetriebsÜberschufi absohit hoch ist Ein niedriger

Betriebsüberschuß braucht aber nicht immer eine schlechte Renta-

bilität zu bedingen; es kommt darauf an, ob die Anla^ckosten ent-

sprechend hier sehr niedrige sind. Zunächst gilt es also, die An-

lagekosten zu vergleichen, dann die Momente, welche die Ein-

nahmen und Aus<^'abcn des Betriebs beeinflussen.

Für das Rechnungsjahr 1903 gibt uns die Rcichsstatistik

folgende Anhaltspunkte

:

Verwendetes Anlagekapital') für die eigenen Strecken voll-

spuriger Bahnen:
Mill. Mk. bei Mk. Mill. Mk. im

Scblufi d. Rcchnungs- pro Jabrci><lurcb-

jahrcs 1903 km tthnitt 1903

1. Reichseisenbahnen obneWilh.-
Luxemburg- Bahn 638,9 381 133 631,5

2. Prcafl.-Hess.Gemeioscbalt ohne
gepaditete Streetai .... 8693,1 361 318 8567,4

>) Vgl. Reichs-Eisenb.-Statistik, Bd. 19—84, ia Bd. 84: Tab. 33. Spalte 5. Nach

der Umrechnimg der OberschOsse auf das Anlagekapital auch der SchmaUpurbahacn

würde sich s. B. 1903 das Überscbttflproient is Fteaflea^Hesscn auf 7,13 steUeo.

*) VgL Bd. 34 der im Reichs-Eisenbahaamt bearbeiteten .^taHitik der in Bc-

triebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands", Tab. 20, Spalte 64, 65, 66. Die

Ziffern sind hier auch flir PreuflenoHessen lediglieh Ar die vollspurigea Bahnen be*

redmet.
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3- Bayerisclir Staatsbahn ohne
gepachtete Strecken .... 1531,5 249 6S8 1507,1

4- Sächsische Staatsbahnen . . 960,4 356 328 948,9

5- Württemberg. Staalsbahncn 607,7 333 15« 603,6

O. £adiscbc Staatsbahncn ohne
die Privatbahnen in Staatsver*

waltung 68S.S 395 394 613,9

7. Mrcklcnb. Friedr.-Franz-Bahn,

90,6 82 926 90,2

8. Oldt nburg. Staatsbahnen . 47.6 95649 46,7

"9- Alle deutschen Bahnen einschl.

13827^ a6i 336 13 636.1

Danach sind die mecklenburgischen und oldenburgischen Staats-

bahnen sofort als Typus des kapitalextensiven, für schwächeren

Verkehr berechneten, Systems zu erkennen. Von den übrigen

durchweg mehr kapitalintensiv ausgerüsteten 6 Systemen zeichnen

sich die elsafilothringischen, sachsischen, württembergischen, vor

allem die badischen Bahnen wieder durch besonders hohe durch-

schnittliche Anlagekosten gegenüber Bayern und Preufien-Hessen aus.

Zunächst sind die Summen, welche als Anlagekosten berechnet

werden, jedoch überhaupt nicht völlig identisch mit Gesamtbau-

aufwendungen. Ein grofier Teil der heutigen Staatsbahnnetze ist

nicht vom Staate gebaut, sondern fertig bei der Verstaatlichung

von Privatbahnen erworben. Die Reichsstatistik berechnet z. B.,

daß in dein zu verzinsenden Anlagekapital der jjrculjisrh-liessischen

(jemcinschaft 205,4, in denjenigen der bayerischen Staatsbalinen

29,9 Millionen Mark enthalten sind, welche beim Krwerb über das

Eaukostenkapital hinaus an die Vorbesitzer zu zahlen waren. Um-
gekehrt mindern sich durch ähnliche Vorgänge beim F>werb ein-

zelner Strecken die sächsischen Anlagekosten gegenüber den Bau-

aufwendungen um 55,6 MiUionen, die Kosten Mecklenburgs um-

3,9 Millionen.

Die Kosten sind außerdem verschieden beeinflußt, je nachdem
hohe Bauzinsen zur Last geschrieben sind, andrerseits je nachdem

Verwendungen aus Betriebseinnahmen den Baukosten späterer Linien

zugute kommen, oder aus anderen mit der Finanzgebarung zu-

sammenhängenden Ghünden.^)

') In Plrenflen<Hetsen werden von den berechneten Banaofwendungskosten bia

1903 nicht weniger als 340,4 MiUionen Mk. flir Auiwendung aus Betriebseinnahmen»

143^ Millionen Mk. ittr Subventionen 3i fonds perdu seitens Dritter at^esogen.

Archhr (Ür SotMlwitMOKhafk a. SotMlpolittk, UL (A. f. «ot. G. u. St. XXI.) 3. 4I
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Ändern diese Vorgänge auch in einzelnen Fällen gar nicht un-

wesentlich das, was als wirklich vom Überschuß des Betriebs zu

verzinsendes BaukaiMtal zu rechnen wäre, so bleibt doch das Ergeb-

nis, daß Mecklenburg und Oldenburg mit niedrigen Baukosten be-

lastet sind, aber auch weniger Überschuß pro km brinL^cn. während

alle anderen Staatsbahnsysteme höhere Kosten aufweisen. bVrncr

ergibt sich, daß in den eigentlichen Baukosten Preußen-Hessen und

Bayern hinter dem durchschnittlich in Wiirttembcrg, Baden, Sachsen,

ülsaß Lothringen zu \ crzinsenden Baukapital pro km zurückstehen.*)

Es zeigt sich, daß zunächst die Grunderwerbskosten ') bei den

Bahnsystemen sehr verschieden sind; sodann, daß der Aufwand für

Erdarbeiten, Fels- und Böschungsarbeiten usw. pro km in Süddeutsch-

land ') und Sachsen weit höher ist als im Norden ; ferner daß im

Aufwand für Durchlässe und Brücken von den C> größten Systemen

1903 Preußen-Hessen und Baden, im Aufwand für Oberbau Preußen-

Hessen und Bayern die geringsten Summen pro km aufweisen.

Im Aufwand für Stationen und Werkstattenanlagen stehen, wenn
man beide Posten zusammenziefat, alle Systeme hinter Sachsen und
Baden im Kilometerdurchschnitt zurück. Bayern erscheint merk>

würdigerweise unter den 6 gröfiten Systemen nicht nur im kilo-

metrischen Aufwand för Betriebsmittel (39232 Mk. gegen 7S489 Mk.
in EIsafi-Lothringen), sondern aoch im Aufwand (ur Tunnel an

letzter Stelle. Gemeinsam mit Württemberg und Preußen-Hessen

steht noch 1903 Bayern hinter Elsaß-Lothringen, Baden und Sachsen

im kilometrischen Aufwand (lir Wegeübergänge, Unter- und Über-

führungen weit zurück. Endlich bleibt im Aufwand für Signale usw.

Bayern und Preußen-Hessen, nicht aber Württemberg hinter den

anderen großen Systemen zurück.

Man darf nicht ohne weiteres aus der verschiedenen Größe
der Investierung pro km darauf schließen, daß die größeren Systeme

mit geringen Aufwendungen für Oberbau und Betriebsmittel, Stationen,

Signalen usw. in den Linien des durchgehenden Verkehrs wesent-

lich schlechter als die anderen ausgerüstet sein müßten. Es kann

dies in gewissen Fällen vorliegen. Sparsamkeit in den Anlage-

') Vgl. a. a. O. Tab. 20, Sp. 46 u. 47.

') Z. 15. PrcuLicn - Hessen 24 564 Mk. pro km (( irundstückc im Wenc voa

73 Millionen Mk. wunlen iincntcrltlirh ahr^etreten I. Hävern 19702. Sachsen 4IQ36,

Würtlcnibrr;: ^-'251, l'.aden JQ036 Mk. pro km. Vgl. a, a. < •. Tab. 20, Sp. 5.

Württetubcrg ist mit 69 143, Preuäen-Hessen mit 31 805 Mk. pro km belastcL
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kosten kann sich in f^cwlssen Fällen dann strafen durch größere

Betriebsausgaben. Durchschnittsziffern wären aber nur dann brauch-

bar für solche Folgerungen, wenn überall für gleiches Geld gleich

Gutes p^eleistet würde und überall das Verhältnis zwischen I laupt-

und Nebenlinien dasselbe wäre. Letzteres ist sicher nicht der Fall^

und leider wird das Anlagekapital nicht für beide Kategorien ge-

sondert in der Reichsstatistik nachgewiesen.

Von den Ende 1903 unter den staatlichen Verwaltungen

stehenden vollspurigen Netzen waren ^)

im Betrieb Hauptbahnen Nebenbahnen

00 km km
Eisafl-Lothriagen (obne Wilh.-Liuembnrg-BahB) 351.25

Hessen-Preuflen (ausschliefiL 1903 verstaaü. Privat*

208851106 12408,36

I^aycro (obne Ludwigstadt*Lebesten) .... 4096,55 2037.05

I 768,49 926,87

1 596.04 228,08

BadeQ (ausschl. Phvatbahnen imt. StaatsvcrwalL) 1418.78 163,85

Von den preufiischen, bayerischen, sachsischen Staatsbahnlinien

ist ein Drittel und mehr Nebenbahnen, von den übrigen 3 großen

Netzen ein kleiner Bruchteil.

Ein großer Teil des Lokalverkehrs wird in Preußen außerdem

noch von vollspurif:^en Nebenbahnen im Privatbetrieb bedient, •) die

schon Ende 1903 sich auf 1849,8 km beliefen. In Baden sind es

200,8 km, im rechtsrheiriisclien Bayern standen 206,62 km Neben-

baJinen in Privatverwaltung.

Ferner kommen die nebcnhalinähnlichen Kleinbahnen in Be-

tracht, welche in Preußen Knde 1903 nicht weniger als 7631.7 km
ausmachten, in Bayern und Sachsen fehlen, in den übrigen Staaten

wenig entwickelt sind.

Kndlich erledigt vor allem der sächsische Staat auf seinen

Schmalspurbahnen, die Knde 1903 422,25 km betrugen, einen

groücn Teil des \^erkehrs. für den z. B. Bayern vollspurige Neben-

bahnen angelegt hat: deren niedrigeres Anlagekapital beeinflußt

natürlich die Durchschnittsziffern des Anlagekapitals aller voll-

spurigen Eisenbahnen des bayerischen Staates.

>) Vgl. a. a. O. Tab. I.

*) VgL Statiit Jahrbuch f. d. Deutsche Reich 1905, S. 6a.

*) Vgl. ebendaselbst S. 67.

41*
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In Bayern ist z. B. von der bayerischen Verwaltung Ende 1903

der durchschnittliche Aufwand an Anlagekosten berechnet

„ „ normalspurigc Lokalbahnen*) „ 62672 „ (1623,90 „ ).

Der Betrag der Anlagckosten der bayerischen Hauptbahnen

nähert sich somit den Ziffern Württembergs, Badens und Elsaß*

Lothringens mehr, wenn wir bedenken, daß in letztgenannten Ge-

bieten der kilometrische Durchschnitt dadurch erhöht wird, dafi

dort Hauptbahnen im Staatsbahnnetzc weitaus überwi^jcn.

Wir entnehmen dem bisherigen, daß die rechnungsmäßigen

Anlagekosten erstens durch natürliche Umstände, zweitens durch

die Bedingungen des Erwerbs bei der Verstaatlichung, drittens

durch den Umstand stark beeinfluflt werden, ob man Lokalbahnen

als vollspurige Staatsbahnen, seien es Nebenbahnen oder Haupt-

bahnen, baut, — ein Untistand, der in Bayern in vielerlei Hinsiebt

Einflufi übt, — endlich dadurch, daß man Betriebseinnahmen lur

Investitionen reichlich oder sparsam heranzieht Für die Haupt-

frage, ob samtliche Hauptbahnen der 6 gröfiten Systeme in

gleicher Art technisch auf der Höhe stehen, ist aus der Statistä

der Anlagekosten allein nichts zu entnehmen, ebensowenig dafiir,

ob reichliche Anlagckosten sich als Betriebserspamis bezahlt

machen — mit anderen Worten ob Investitionen an fixem Kapital

£rsparungen an imilaufendem Kapital verursachen.

Selbst die anscheinend vergleichbarsten Ziffern, betr. die Aus-

rüstung verschiedener Systeme mit Fahrmaterial, sind mit Vorsicht

zu verwerten, da Systeme mit stark überwiegenden Hauptbahnen

und mit dichtem Verkehr pro km selbstverständUch mehr Loko-

motiven und Waj^cn aufweisen müssen, um leistungsfähig zu sein.

Mit diesen X'orbelialten seien für die 6 gröl.Ucn S\stenie einiijc

Zalilen für 1903 wiedergegeben, welche zeigen, daß jedenfalls da>

Königreich Sacliscn in der kilometrischen Ausrüstung mit Beiricte-

mittein an der S[)itze marschiert, während Rayern im Bestand an

Lokomoliven, Personenwagen, Güterwagen nach der kilonietrischen

Betriebslänge, auch in der Ausscheidung alter Lokomotiven an

letzter Stelle kommt. Damit sollen nicht die Leistungen, welche

') Hierza treten noch einige andere kleinere Linien, insbesondere die von Ge*

meiaden und Primaten gebnnteo Liniea, wdche der StMt Sbemomnca hat. VfL

Bericht Aber die Ergebnisse des Betriebs der kgl. Bayr. Staatsbahnca Ar 1903.

pro km HauptbabacQ

„ „ Visinaibabnen

auf 309468 Mk. (4006,50 km)

„ 92328 „ (167,45 „ )
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Bayern mit neuen Sclinell/.u^slokomotiven f;^cgcnwärtig aufweist,

geleugnet werden. Anscheinend ist übrigens Sachsen auch gegen-

über dem Verkehrsbedarf an Wagenachskiiomeiern usw. am reich-

lichsten gerüstet.

Die Ausstattung der sechs größten Staatsbahnnetze
mit Fahrmaterial (1903).

Lokomotiven
Personen-

wagen-Achsen

(icpäck- und
Gvitcrwagen-
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Reiciisbalmen einschl.

^^b.-Liueinb.-Bahn 4AS 0,89 20,29 19.05 202,02 51.76 1079,97

Preiifl.*Hcss. Bahnen . 4.30 0,99 ".4 20,28 19.99 188.74 57,86 1182,50

Bayer. Staatabahnea . 3.0s i,oa 18,2 19.17 26,50 93.84 43,<H 549,17

SSchs. M 4,82 1,21 »7.3 32,05 29.35 222,80 78,55 1210,19

WOrtt. „ 3t«4 13.9 ao.99 31,73 105,17 50.34 633,61

Badiache „ 4^$3 1,00 14,9 25.90 22,08 166,05 50.49 1017,62

Vpl. Bd. 24 der Statistik der im Betrieh befindlichen Kiscnbahnen Deutsch-

lands Tab. 12, Sp. 4, 5, 92; Tab. 13, Sp. 9, lo ; Tab. 14, Sp. 24, 25, 48.

Bei aller Reserve, die in Beurteilung der Anlagekostenfrage ge-

boten ist, bleibt das klare Ergebnis, dafi die preußisch-hessische

Giemeinschaft von den sechs g^fiten Staatsbahnnetzen bei weitem

am glänzendsten rentiert. Schon hier sei bemerkt, dafi dies nicht

durch wesentlich höhere Tarife^ besonders nicht beim Güterverkehr

verursacht ist

Es darf jedoch aus diesen Ziffern nicht ohne weiteres gefolgert

werden, daß stets zwecks 3V2 prozentiger Verzinsung des Anlage-

kapitals ein Zuschuß aus Steuermitteln in genau entsprechender

Höhe da nötig ist, wo die Rente unter 3'/., Proz. berechnet wird,

und daß nur die Summen, welche nach 3' .> prozentiger Verzinsung

des berechneten AnlaL;cka|)itals in der licssisch-prcußischen Gemein-

schaft übrig bleiben, für I iltrun!,; von Schulden und zur freien X'er-

wendung verfügbar sind. Soweit Slaatsbahtucrwaltungen das An-

lagekapital nicht bloß aus Anleihen, sondern auch aus anderen
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Mitteln zum Teil bestritten haben, femer soweit sie einen Teil ihrer

Eisciibahnanleihen bisher schon getilg^t haben, kann es sein, daß

2ur Verzinsung der Eisenbahnschuld erheblich weniger als die

Summe gebraucht wird, die die Reichsstatistik als 3*/« prozentige

Verzinsung des berechneten Anlagekapitals nachweist. Insbesondeit

die preußischen Bahnen rentieren sich tatsachlich noch weit günstiger,

als der Vergleich der Oberschiisse mit dem berechneten Anlage-

kapital dartut Das Anlagekapital für den preußischen Anteil der

preußisch-hessischen Gemeinschaft wird iiir den Jahresdurchschnitt

1903 bei Berechnung der Eisenbahnrente geschätzt auf

8265859484 Mk. für die voUspurif^n Bahnen

34664494 „ „ „ achmaltp.Bahnen IL Bahnen ohne öffentI.Veilcehr

Summa 8390533978 Mk.

Für den Schluß des Rechnungsjahres 1903 sind die ent-

sprechenden ZifTern

8388368508 Mk,

insgesamt 8413084504 Mk.*)

Die fundierte Staatsschuld Preußens wird per i. April 1904

einschließlich der gar nicht mit Eisenbahnen zusammenhängenden

Schuldposten auf nur 7 035 046400 Mk. angegeben. *) Die Besonder-

heiten, welche sich aus der Praxis der Abschreibungen vom Eisen-

bahnanlagekapitalPreußens ergeben, bleiben hierbei unberücksichtigt')

Auch wenn die gesamte preußische Staatsschuld und nicht bloß

die durch Eisenbahnbesitz verursachte Schuld vom Eisenbahnertra^

zu verzinsen wäre, würde die Rente von einem um 1,4 Milliarden

Mark kleineren Kapital, also prozentual weit höher zu veranschlagen

sein, als die übliche Berechnung es tut. Auch in Baden bleibt die

gesamte Staatsschuld hinter dem berechneten Anlagekapital der

Eisenbahnen sehr crheblicli zuiücl<:

Ende des Rechnungsjahres 1903 Anlagekapital 6i3$t8 Mill. Mk.*)

Staatsschulden jeder Art i. Jan. 1904 49t,I „ „

') V^l. Bd. 24 der Reicbs-EisenbahnsUtüUk, Tab. 20, Sp. 65, 64, sowie die

Erläulcningcn hierzu.

•) Vgl. Vicrtcljahrsficftc z. Statistik des Deutschen Rcich.s 1903 II S. 190.

Daselbst wird per i. April 1904 das preufiiscbc Anlagekapital der Eisenbahnen aof

Dur S 379,6 Millioacn angegeben.

•) Zur Kritik vgl. die Ausfttbrungen Wiedenfelds im Handwörterback

3. Aufl. Bd. III, S. 593, 594.

*) Attfierdem 8,8 Millionen Mark Anteil an den in der preufiiscb-liesstschcn

Gemeinschaft verwalteten Strecken.
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In \\ ürttcmbcrg wurde am i. April I9<34 der Stand aller Staats-

sciiulden auf 528,8 Mill. Mk. berechnet, während das Anlagekapital

der Bahnen Ende des Rechnungsjahrs 1903 mit 607,7 ^^i^l-

der Eisenbahnstatistik figuriert. Weniger günstig steht es in Olden-

burg, Mecklenburg, Hessen.

In Sachsen und Bayern bleibt allerdings auch die sogenannte

Etsenl)alinschuld hinter dem berechneten Anlagekapital der Hahnen

zurück, die gesamte Staatsschuld aus allen Titeln übersteigt jedoch

in Bayern den Wert der Eisenbahnen, kommt ihm in Saclisen

ziemlich nahe.

IIL Betriebsemnahmen und Betriebsausgaben.

Nimmt man die Anlagekosten als gegeben, so hängt die Renta-

bilität vom l'berschuß der ßetriebseinnalinien über die Betriebs-

ausgaben ab. Man pflegt nicht bloß die Differenz der Einnahmen

und Ausgaben, sondern auch die Proportion zwischen beiden, den

sc^enannten Betriebskoeffizienten, zu prüfen, wenn man verschiedene

Betriebsverwaltungen vergleicht. Richtig ist, dai3 da, wo der Ver-

kehr nur geringe Kinnahmen zu liefern vermag, die Betriebsausgaben

dem angepaßt werden müssen. Ks wird sich dies unter anderem

auch darin aussprechen, daß die bei bescheidenen Einnahmen allein

zulässigen bescheidenen Ausgaben einen nicht zu hohen Prozentsatz

der ersteren verschlingen dürfen. Jeden&Us empfiehlt es sich,

nicht bloß die Betriebskoefifizienten, sondern gleichzeitig die Ein-

nahme und Ausgabe pro km und den kilometrischen Überschuß

an Einnahmen zu vergleichen.

(Siehe die TabeUe S. 622.)

Vergleicht man mehrere Jahre, so zeigen sich 1898— 1903 in

allen Größen heftige Schwankungen. Die preußisch-hessische Ge-

meinschaft bewahrt aber durchweg innerhalb aller Änderungen der

Konjunktur die höchste kilometrische Überschußziffer und den

niedrigsten Betriebskoeffizienten unter den 8 genannten Staatsbahn-

systemen.

Ohne weiteres erhellt bereits aus den ZiUcrn für daß

die Mecklenburgischen und Oldefiburgischen Bahnen nur dcslialb

bei ^erinjrem kilometrischem Überschuß befriedigend rentieren, weil

hier ein geringes Anlagekapital pro km zu verzinsen ist. Ebenso

ergibt sich für die sechs größeren Systeme, daß hier zwei Grupjien

zu unterscheiden sind: Bayern und Württemberg mit relativ
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niedrigen Verkehrseinnahmen, denen trotz niedriger Au^faben nur

ein solcher Oberschufi entspricht, welcher sehr bescheiden die rela-

tiv hohen Anlagekosten verzinst Andererseits die Bahnen in Elsafi-

Lothringen, Preufien-Hessen, Sachsen, Baden, die eine hohe Betriebs-

einnahme pro km — und wie hinzugefugt werden kann — den

höchsten kilometrischen Verkehr aufweisen, jedoch wegen der sehr

verschiedenen Betriebsausgaben und Anlagekosten sehr ungleich

rentieren. Das größte Netz, das preufiisch-hesasche, hat hohe Be-

triebseinnahmen und dabei Ausgaben, die pro km verhältnismäßig

nicht viel höher als die von Württemberg sind. Baden, Elsaß-

Lothringen, Sachsen haben befriedigende Einnahmen pro km, aber

sehr hohe Betriebsausgaben, so daß für die durchschnittlich hohen

Anlagekosten hier nur eine weit bescheidenere Rente bleibt, als in

Preußen-Hessen.

Übersicht der im Jahre 1903 erzielten kilometrischen Über-

schüsse sowie der Betriebskoefifiztenten:^)

Betriebs- Betriebsausgaben Über- Betriebskoeffi-

einnahmen cin.scld. Vergütung schuß zient : Ausgaben

pro km für gepacht. Streck. pro «= Proz. der

Mk. 0. f. erhebl. ErgSnx. km
pro km Mk. Mk.

I. Reichs-F.iscnbahncn ein-

schl. \Vilh.-Lu.\l)p.-Bahn 52 192 37 ?io 14682 71.87

2. I'rcuß.-Hcss. SlaaUb. *) . 46066 27524 18 542 59.75

3. Bayer. Stutsbabaca . .29871 21433 8439 71.75

4. Siebs. „ 49135 33142 >5993 67.45

5. Wttrtt. „ 34109 23401 10707 68,61

6. Badischc „ 47^31 34271 13359 71.95

7. Mccklb. Fried. -Frz.-Bahn 12390 8 666 3724 69.95

8. Oldenburj^. SUalsbalinen 20027 14396 5632 7».M

Alle deutsche Bahnen ein-

schliefll. Priyatbabnen . 41 109 25807 15302 62,7*

') Vgl. !;d. 24 der Rcich-Fisrnbahnstatistik Tab. 22, $p. 24. 99: Tab. 23,

S;>. 6; Tab. 22, Sp. 98. Die Schma Ispurslrccken sind ausgcsontIcrt ; nur bei <icn

Hctriebscinnahmcn und Hclriebsausf^:iben Preußen - Hessens sind sie inilgcrechflet.

dafür alicr auch die Srhrnalspurkilonu lL-r beim Divisor berücksichtiget.

'^j F.ei allen Fis< iil>ahnen ist d ic durchschnittliche kilomelrische Bctriebslinge

der vollspurigcn Linien zugrunde gelegt. Ebenso überall aufier bei PrcaÖco-Hosc»

die Einnahmen und Ausgaben lediglich der vollspurigen limen. Die Ziffer des

kilometrisehen Überscbusses beträgt f&r Preoflen-Hessen, wenn man die Betriebe

lange der scbicalspurigen Linien einbexiebt, pro km 18542 Mk.; die der EtBnahaien

46066 Mk., der Ausgaben 27524 Mk. Aucb die Ziffern Ar alle deutsche Bahnen

insgesamt indem sieb in den letsten Stellen entspreehend bei solebcr Voueehnaaf.
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In Bayern und Württembeig wird nicht genug eingenommen^

in Baden, Sachsen, EIsafi-Lothringen kostet der Betrieb relativ viel.

Dies ist der erste Eindruck. Die Gründe, welche die Menge des

Verkehrs beeinflussen und damit die Höhe der Bruttoeinnahmen

bestimmen, sind nicht einfach zu anal3rsieren. Es setzt dies ein ein-

gehendes Studium der industriellen Entwicklungsstufe, der Tarif*

Politik und vieler anderer Momente voraus. Überall liefert der

Güterverkehr heute bei den deutschen Staatsbahnen die Hauptein-

nahmen, durchschnittlich 1903 bei den Staatsbahnen 69^61 Proz.^

in Preußen-Hessen und Elsaß-Lothringen sogar noch etwas mehr.

Im Güterverkehr ist zunächst das hochindustrielle vor dem agra-

rischen Gebiete durch Einträglichkeit hervorragend; das an großen

Durc liL,'aiiL:sstraLjcii »gelegene vor dem unj^ünstit^er gelef:^enen; das

gröLk-rc ciniuitlich verwaltete Netz endlich vor dem Kleinbetrieb.

Die Ciriinde für die L berlcgcnheit des Großbetriebs sind zahlreich.

Um Trans[)ortc auf längere Strecken zu gewinnen, muß z. B. das

kleinere Netz in Verbandstarifen mehr Konzessionen durch Ab-

tretung von Einnahmecjuoten an die Anschlußgebiete machen^

während das größere Netz ohne Verbandstarifc bereits Transporte

auf lange Strecken erwirbt.

Ohne sorgfaltiges Studium der Interna des Eisenbahnbetriebs^

des Tarifwesens, der Umleitungen und der Verbandsabmachungen usw.

steht man hier vor lauter Rätseln. Ein Rätsel, welches die Statistik

aufgibt, sei hier nur an Stelle vieler erwähnt. Wir sollten annehmen,

daß diejenigen Bahnen besonders günstig dastehen, bei welchen

durchschnittlich der Transport einer Gütermenge auf der eigenen

Strecke über recht große Entfernungen geleitet wird. Durchweg
von 1898 bis 1903 zeigt es sich, daß die durchschnittliche Transport-

länge, welche einmal aufgegebene Güter auf der betreffenden Bahn

zurücklegten, nicht im preußisch-hessischen Netze am größten ist,

sondern in Bayern. Jede gegen Frachtberechnung aufgegebene

Tonne ist durchschnittlich beiordert worden

in Bayern 141,66 km

„ Prcuücn-Hesvcn 112,73 M

„ Würtlerobcrg 84,69 II

„ Baden 78,96 1»

„ Elsafi^Lothring. tt

„ Sachsen 63,98 n

„ Oldenburg 63,69 »

n Mecklenburg 5S»3a »
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Ohne auf dieErkläningr dieses PhänomenSi welches zu manchertei

Schlüssen anr^en könnte, hier einzugehen, ') sei nur noch erwähnt

<3afi im Personenverkehr Bayern nicht das Phänomen aufweist, dafi

auf seinen Strecken durchschnittlich pro Person die längsten Reisen

gemacht werden. Hier rangiert vor Bayern Mecklenburg, doch

weist auch hier Bayern hohe Durchschntttsziffem auf. Zum Schlufi

sei die kilometrische Kinnahme verschiedener Systeme aus Güter-

und Personenverkehr gegenübergestellt, wobei sich ergibt, dafi im

Personenverkehr pro km Sachsen und Baden die größten Einnahmen

1903 erzielten, im Güterverkehr Elsaß-Lothringen und Preußen-

Hessen.

Die Kinnahmen aus Personen- und Gepäckverkehr einerseits

sowie (iütcr\ crkelir andererseits werden für die Staatsbahnnet/e.

welche aucli Schmalspurstrecken umfassen, nicht besonders für die

vollspurigcn Strecken ausgeschieden. Reclinet man überall die

schmalspurigen und vollspurigen Strecken bei Berechnung der

Kilometerlänge zusammen, so ergibt sich folgendes für das Rech-

nungsjahr 1903:

Auf voll- und schmalspurigen Strecken wurden

vercinnalinU per km durchschnitüichc hctncbslänge

aus dem Penooen- ans dem
und GepXckverkdir Gfltenrerfcchr

Mk. Mk.

I. Reicbs-Eisenbahnen II 331 357«!

Prettfi.-Hess. Staatsbahnen 1303a 30674

3- Bayerische M 9177 18 lOI

4- Sachs.
tl 14 161 25468

5- Würtlemb. M II 116 18690

6. Baclisrlic
tt . , ,

15282
Kciiit Schmal-

28 030

7- Mccklciib. n • spurstrecke 5 395 6284

«. Oldenburg.
»»

einKCffccIiiiet

6909 1 1 0S4

(V'^l. Bemerkungen ia Bd. 24 der Reichs-EiscnbahnsUtisUk sa Tab. 18, Sp. 5

und zu Tab. 19, Sp. 5.)

Die Betriebseinnahmeti hängen ab: einerseits von den ge-

leisteten Verkehrsmengen, andererseits von der pro Personenkilonieter

{unter Vernachlässigung der Gepäckfracht) und pro Tonnenkilometer

1) Vielleicht wirkt auSer dem Durchgangsverkehr der Umstand mit, daS Bayern

Kohlentransporte bis nach den Verbnmehsaeiitten München , Nflrnberg, Augd>iffg

ungemein weit auf dem Bahnwege befördern mufi. Im flbrigen ist die Verit^i>>

«tatutik, soweit es sich nicht um finansielle Dinge handelt, mit Vorsicht su benoisca.
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erhobenen Frachthöhe. In letzterer ist weit weniger Unterschied

als in der Verkehrsmenge.

1903 betrug die Ein- Reichsb. Pr.-Hess. Bayr. Sachs. WürtL Bad Meckl. Oldenb.

nähme in Pfennigen

pro Pkm .... 2,82 3,51 3,12 2,78 2,7 t 2,95 3,23 2,67

„ Tkm .... 3,23 3,58 3.84 4.55 4.4* 4iOO 4.6« 4.X5

(Vgl. Bd. 24 der Reiehs«Eisenbahnstatiitik, Tab. 18, Sp. 66 und Tab. 19, Sp. X7a)

l laben wir uns mit den Einnahmen, wenigstens mit deren

wichtigstem Teil, den Vcrkehrscinnahmcn, im wesentHchen derart

beschäftigt, daß wir sie quantitativ, und zwar im VcrhäUnis zu

Betriebsausgaben und Anlagekosten — jedoch ohne näliere Zcr-

ghederung der Ursachen der verschieden hohen Einnahmen —
würdigten, so soll bei den Betriebsausgaben, wenigstens bei

einem wichtigen Teile derselben, etwas näher die Ursache der Be-

sonderheiten für die einzelnen Staatsbahnsystemc untersucht werden.

Die Reichsstatistik scheidet die Betriebsausgaben in persön-

liche und sachliche Ausgaben. Unter den sachlichen Ausgaben

sind zunächst solche auszuscheiden, welche sich unter der Rubrik

„Verschiedene Ausgaben" zusammengefaßt finden. Hierin sind

einerseits Lasten enthalten, die aus ziemlich gleichartigen Pflichten

entspringen, z. B. Entschädigungen auf Grund des I laftpflichtge-

setzes und Ersatzleistungen! anderseits eine Sammelrubrik ,,sonstige

Ausgaben", endlich aber auch eine Kategorie von Ausgaben, welche

auf Grund der positiven Rechtsnormen die einzelnen Bahnen durch-

aus verschiedenartig belasten, nämlich Steuern, Gemeindeabgaben und

öffentliche Lasten. Die Gesamtsumme dessen, was hier die Staats-

bahnen aufbringen (14,3 Millionen Mk.) ist zunächst ein Ausgabe-

posten, der durchweg um viele Millionen größer sein wurde, wenn
die Staatsbahnnetze IVivateigentum waren. Die Rente der deutschen

Staatsbahnen erscheint in all den Fällen, in welchen der Fiskus

Freiheit von Staatssteuern, sowohl veranlagten Steuern wie Ge-

bühren, geniefit, viel günstiger, als es bei der Privatwirtschaft sein

könnte. Alle die Rechnungen, welche dem deutschen Staatsbürger

vorführen, wieviel in Deutschland an staatlichen Erwerbseinkünften

einfliefit und wie wenig an Steuern zuzuschiefien sei, fuhren schon

darin irre, daß sie nicht erkennen lassen, wieviel an Steuern uner-

hoben bleibt, weil gerade der Fiskus Geschäftsmann ist. Aufier

diesem allgemein zu beachtenden sehr wichtigen Punkt ist aber

noch ein anderer zu berücksichtigen, welcher in speziellen Fällen

die Rente zu günstig erscheinen laßt, z. B. in Ba} ern im Vergleiche
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mit Preußen. Die Gemeindebesteuerung ist in Bayern, auch an-

scheinend anderwärts teilweise, derart eingerichtet, daß staatliche

Verkehrsanstahen so ^ut wie frei von den Kommunallasten sind,

welche ein Privatbahnnetz als Ausgaben, die die Rente mindenu
buclien müßte. Nicht dagegen in Preu6en*Hessen. So erklart es

sich, (laß von 14,3 Millionen Mk. Steuern, Gemeindeat^ben und

öfientlichen Lasten, welche alle deutsche Staatsbahnen 1903 auf-

brachten, Preußen • Hessen 134 Millionen Mk., die bayerischen

Bahnen nur 64499, badischen nur 2487 Mk. zahlten, wahrend
bei den reichsländischen, württembergischen, sächsischen Bahnen
etwas höhere Betrage, als in Bayern, erscheinen. Würden die

bayerischen Staatsbahnen denselben Grundsätzen der Gemeinde-

besteuerung usw. wie die preußischen unterworfen sein, so wäre
ihre Rente im Vergleich mit Ftaußen noch ungünstiger.

Es möge hier nachträglich noch an einen anderen Umstand
erinnert werden, bd welchem die verschiedene finanzielle Stellung

der Eisenbahnen im Rahmen der staatlichen Ordnung die schein-

bare Rente verschieden beeinflußt Dies ist die nicht bei den Aus-

gaben, sondern bei den besonderen Einnahmen eintretende Ver-

schiedenheit, welche sich aus der verschiedenen Regelung der Ver-

hältnisse zwischen Post und Bahn in Bayern und Preußen ergibt.

Kehren wir zur Zergliederung der amtlich nachgewiesenen

sachlichen Ausgaben zurück, so ist eine besondere Kategorie noch

in demjenigen gegeben, was für Benutzung fremder Bahnanlagen,

z. R als Pachtzins seitens der Rdchsbahnen für die Wlhehn-
Luxemburg-Bahn, ferner (ur Dienstleistungen fremder Beamter und
für Benutzung fremder Betriebsmittel zu zählen ist

Sondern wir alle diese bisherigen Gruppen von Ausgaben, die

natur<^emäß je nach Lage des Palls sich sehr verschieden für jedes

Bahnsystem stellen, ab, so bleiben noch drei wichti<]^c ( irnpi^en von

überall in Bclidcht kommenden sachlichen Betriebsausgaben übrig:

a) die Ausgaben für Unterhaltung und Ergänzung der Aus-

stattungsgegcii^tände sowie Beschaffung der Bctricbstnaterialicn : bei

allen Staatsbahnen 13,58 Proz. aller Ausgaben im Durchschnitt,

nämlich 178,9 Millionen Mk. Hiervon entfällt — wie es bei staat-

lichen Verwaltungen überall nicht ganz ungewöhnlich ist — auf

Drucksachen, Schreib- und Zeichenmaterialien nicht ganz wenig,

nämlich 9,5 Millionen* ^) Den Löwenanteil dieser Ausgaben nehmen

^) Die Wttrttemb. StaaUbaJbnen verbrAUchta& hier für iSia,35 km Tollspurigc
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aber Kohlen und sonstige Brennmaterialien nebst Schmier-, Putz-

und übrigem Betriebsmaterial in Anspruch, bei allen Staatsbahnen

zusammen Mk. 144,7 Millionen Mk.

b) Die Ausgaben für Unterhaltung, Erneuerung, Ergänzung der

baulichen Anlagen, bei allen Staatsbahnen durchschnittlich 18,24 Proz.

aller Betriebsausgaben = 240,2 Millionen Mk. Soweit hier ver-

hältnismafiig gröfiere oder kleinere Aufwendungen fiir „erhebliche

Ergänzungen" unter den Betriebsausgaben erscheinen (so je 1,3

Millionen Mk. von 13,7 Millionen Mk. aller Staatsbahnen zusammen

in Elsafi' Lothringen und Baden), verschiebt sich natürlich die

finanzielle Position der einzelnen Bahnen nicht unerheblich.

c) Der letzte große Posten der sachlichen Betriebsausgaben

(bei allen Staatsbahnen 14,61 Proz. aller Betriebsausgaben = 192,4

Millionen Mk.) betrifft Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung

der Betriebsmittel und maschinellen Anlagen. Nimmt man alle

deutschen Staatsbahnen zusammen, so entfallt hiervon im Rechnungs-

jahre 1903 auf Beschaffung ganzer Fahrzeuge '/j = 64,1 Millionen

Mk., dagegen -/g auf Löhne der VVerkstättenarbeiter und Beschaffung

der WerkstattsmateriaHen. Hier zL'\<^cn die Verwaltungen sehr

große Verschiedenheiten. Nicht diese interessieren uns aber im

Augenbhck, sondern eine andere Feststellung: die Löhne der Werk-

stättenarbeiter sind bei dieser statistischen Anordnung in rabclie 22

der Reichsstatislik zu den sachHchen, nicht zu den persönlichen

Ausgaben <^ercchnet. Kl)cnso sind auch die Lohne der Bahnunter-

haltungsarbeiter nicht bei den [)crsönlichen. sondern bei den sach-

lichen Ausgaben in diesen Berechnungen verrechnet. Die Übersicht

der BetriebsausL,faben in Tabelle Nr. 22 enthält somit unter der

Rubrik ..i)ersönlichc Ausgaben" nicht die Gesamtausgabe von Löhnen,

Gehältern usw., soncicrn nur den Geldbedarf für das Personal aus-

schließlich der Bahnunterhaltungs- und VVerkstattarbeiter.

und 101,19 loB sdinuüspttrige Staatsbabiien 455633 Mk. Die Badiscben SUuUs-

bahnen verbrauchten hier fttr i66639 Inn 635cm Mk., dftgegea die pfXkischeo

Privatbahnen für 739,88 km voUtpnrige «nd 40,6s km sehmalspnrige Bahnen

177696 Mk.

Vgl. hierzu und zu den im Texte gegebenen Ziffern Bd. 34 der Rctch«*£iiea-

babnsutisUk Tab. 23 und Tab. 3, Sp. 19.
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IV. Die Ausgaben für das Eisenbahnpersonal.

Die Ausgaben fiir das Eisenbahnpersonal — abgesehen von

den Pensionen und Unterstützungen der Hinlerbliebenen — machen

bei jedem der Staatsbahnnetze — ausgenommen Mecklenburg und

Oldenburg, — mehr als die Hälfte aller Betriebsausgaben aus, so-

fern man die Bahnunterhaltungs- und Werkstättenarbeiter miteiii-

bezieht. Von den Bruttoeinnahmen des Betriebs verschlingen die

personlichen Ausgaben für samtliches Personal — auch ohne die

Pensionen usw.— 32 bis 41^/3 Prozent Die persönlichen Ausgabea

bilden also finanziell einen überaus wichtigen Posten im Haushak

der Eisenbahnen. Der Betriebskoefifizient wird sehr wesentlich durcb

ae beeinflufit Hier werden die Eisenbahnverwaltungen vor das

Problem gestellt, brauchbare Leistungen mit nicht zu grofiem Aitf'

wand zu zahlen, andererseits dem Personal eine des staatlichen Be-

triebs würdige, auskömmliche Stellung zu schaffen.

Die persönlichen Ausgaben hängen zunächst ab von der Höhe

der Sätze der Gehalte und Lohne sowie Remunerationen , dem-

nächst von der Zahl des Personals und dessen Verteilung unter

die verschieden bezahlten Kategorien. Der Wert der Arbeitsleistungen

von Beamten und Arbeitern hänc^t ab: nicht bloß von der Inten-

sität, Dauer und Brauchbarkeit der Leistungen, sondern aucii von

der Art, wie im i:,^roßen Betriebe über dieselben disponiert wird,

also von administrativer Geschicklichkeit der Eiscnbahnlcitung.

Nicht unbedirv^t braucht X'erwendung gering bezahlter Leute

mit langer Arbeitszeit für den Fiskus das Wohlfeilste zu sein. Ander-

seits ist bei denjenigen Verrichtungen im Kisenbahndienst , in

welchen nur wenig an das Selbstinteresse des Beschäftigten appel-

liert wird, eine Besonderheit zu verzeichnen. Nicht uberall sind

hier Lolmsysteme anwendbar, die bei intensiverer Leistung dem

Arbeiteiulen Mehrvcrdicnst gewähren. Jede staatliche Beamten-

hierarchie leidet unter dem Zwan'j, daß man der Anciennetät e;nen

sehr großen Einfluß einräumen muß. Man kann nicht denjenigen

Die Zahlungen der Verwaltongen für Unterstützung Hinterbliebener sowk

ftr Pensionen, Altersrenten usw. betrugen 1903 in Millionen Mk.

R.-Ei8en> Pn-Hest. Bayer. Sachs. Württ. Bad. Mecklb. Oldcnb.

bahnen Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb.

2,6 49,9 7.8 5,1 1,5 3,1 0,3 0,3

Vgl. a. a. O. Tab. 26, Sp. I4.
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Ehrgeiz bei den unteren Bediensteten wecken, der durch die Mög-

lichkeit des Aufriickens der Fähigsten in die höchsten Stellen z. B.

bei amerikanischen Bahnen angestachelt wird.

Eine büreaukratische Organisation mu8 mit Prüfungen, femer

mit Scheidung der subalternen und höheren Karriere arbeiten. Die

Unannehmlichkeit, dafi von Leuten, die nicht mehr vorwärts kommen
können, verdrossen und gleichgültig das Tagewerk erfüllt wird,

droht überall, wo der Marschallstab für den gemeinen Mann in ab-

hängiger Stellung durchaus unerreichbar ist.

Immerhin sind die (irundsät/.c, welche die nationalökonomische

Theorie über die Zusamnicnhaii;^e von Arbeitslohn, Arbeitszeit und

Arbeitslcistun}:^ formuliert hat, auch hier nicht völlig bedeutunfrslos.

Auch im staatliclicn Hiscnbahndicnst z, B. kann sich die Tendenz

bei hohen Gcldlöhnen durchsetzen, menschliche Arbeit durch Mehr-

verwendunt; von fixem Kapital zu ersetzen. Doch sind deai Grenzen

gczofi^cn, und der Redarf an menschlichen Dienstleistungen bleibt

innmer auch bei liohcn Löhnen und intensivster Arbeit hier tjroß..

Wie steht es aber hier mit der Anwendbarkeit anderer Grund-

sätze der Lohntheorie außer dem i'rinzip der „Lconomy of high

wages?" Die untere Grenze des Lohnes, welche die Selbstkosten der

Arbeit bilden,^) wird auch hier nicht ungestraft verletzt Nur würden

sich die Folgen bei solchen Betrieben wie Staatsbahnen erst auf

die Dauer zeigen : Untergrabung des Familienlebens beim Personal,

wenn der Verdienst des Hausvaters nicht ausreicht und wenn Neben-

erwerb der Frau und der Kinder und Verschlechterung der Wohnung
durch Annahme von Schlafgängem eintreten muß, Gefährdung der

Sicherheit des Dienstes bei Überanstrengung und finanzielle Be-

lastung des Betriebes durch Entschädigungszahlungen an Verun-

glückte und durch Materialschäden, endlich Servilismus des Personals

gegenüber einflußreichen Interessenten und eventuell Komiption,

sowie verdrossene staatsfeindliche Gesinnung derer, die sich ver-

Idunmert fühlen usw.

Solange der Zudrang zum Dienst reichlich ist und solange in-

folge der Vorliebe vieler Personen für gesicherte, wenn auch wenig

eintragliche Posten die Verwaltung sich die verhältnismäßig

') Vgl. hierzu die noch immer lesenswerten Aufsätze von Ernst Engel: „Der

Preis der Arbeit," Berlin 1868 (Heft 20 und 21 der Virchow-HoUzcndorffschen

Vortragssammlung) und ,,I)<r Preis der Arbeit bei den deutschen Kiscnbahnen in

den Jahren 1850, 1859 und 18&9" (Zeitschrift d. Kgl. preuä. Statist. Bureaus 1S74,.

Jahrgang 14, S. 93 ff.).
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Tüchtigsten aus einem größeren Angebot auszusuchen vermag,

können auch bei Überanstrcnt^ung und Untcrbczahlung eines Elit^

Personals diese Folgen hinaus^reschobcn werden. Es ist aber klar,

daß mindestens die glänzend rentierenden unter den Staatsbetrieber

klug handeln, es nicht soweit kommen zu lassen, und daß sie

doppelt unentschuldbar sein würden, wenn solche Mißgriffe in der.

Fällen eintreten sollten, in welchen man vernehmlich die sozial-

politische Mission des Staates als Arbeitgeber predigt, wie dies von

den Herolden der Eisenbahnverstaatlichung in Deutschland gesciiah.

Zunächst seien die persönlichen Ausgaben im allgemeinen be-

trachtet, welche das Heer von mehr als Millionen Beamten und

Arbeitern im Staatseisenbahndienste 1903 verursachte.

Ausgaben für Eisenbahn-

personal ansschliefilich

der Wcrkstaltenarbcitcr

und Babnunlcrbaltungs-

arbeiter, dnschliefll.

WohUabrtsausgaben

Ausgaben für Eisenbahn»

[ii-rsonal cinsclilii-ßlich der

Werkstättenarbeiter und Uthar

unterhalUingsarbeiter
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Betriebs- einnahmen
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I. Reiclis-Kisenbahncn 16 246 32.18 44.66 18 S:o 37.28 ^5..73

2, Pr.'Hcss. StaaUbahnen 12666 27.49 46,02 14 801 32.15 53.82 1308

^. Bayer. „ 10590 35.64 49.66 12284 41.44 57.77 1413

4. Sachs. „ 1714a 39.57 58.46 17919; 41,49 61,62 «355

5. Würtlemb. „ 10909 33.5» 48,73 12329 37.»8 55.08 141

1

•6. Badische „ 17403 36.54 50.7S i93>o 40,54 56.34

7. MecUb. Frie«lr.*Frans-B. 3662 29,56 42,26 4311 34i^ 49.75 940

8. Oldenb. Staatsbahnen 5801 aS.97 40,30 6591 32,91 45.79 "»7

Sp. 3 aus Bd. 24 der Reichs-EisenbahnstatistUc Tab. ^ Sp. 55, bd d«

Systemen I—5 unter Miteinrcchnung der Sehmaispurlinien nach den Erlintcnafea

stt Tab. 22 ; Sp. 3 und 4 aus Tab. 22, Sp. 58 und 54.

Zu Sp. 5 vgl. a. a. O., Tab. 25, Sp. 67 und Krläuterungen. Bei den System«»

I—5 sind die Schmalspurlängen milberücksichUgt, da die Ausgaben auch för die

Üchmalspurstrccken mitgehen.

Zu Sp. 6 vgl. a. a. O. 'I'ab. 25, Sp. 70.

Sp. 7 errechnet aus Keichs>EisenbahnsUtistik Tab. 25, Sp. 66 u. I ab 22. Sp.95.

Sp. 8 „ „ „ ,. 25, ,. 66 ., ,. 25, 64.

Betrachten wir insbesondere Spalte 5 bis 8 dieser Tabelle, so

•ergibt sich eine Reihe von überraschenden Tatsachen. Für Olden*
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bürg und Mecklenburg sind die persönlichen Ausgaben pro km
äußerst niedrig. Da hier die Einnahmen auch niedrig sind, so ver-

schlingen die personlichen Betriebsausgaben doch etwa ^/g der Hin-

nahmen, verhältnismäßig eine Kleinigkeit mehr als in Preufien-

Hessen. In den 6 größeren Systemen sondern sich zwei Gruppen

voneinander: diejenigen Bahnen, welche weniger als 15000 Mk. pro

km lur ihr Personal aller Art ausgeben: Bayern, Württemberg, Preußen-

Hessen, und diejenigen, welche mehr als 17900 Mk. ausgeben,

-nämlich Sachsen, Elsaß-Lothringen und Baden. Dabei zeigt sich,

<)aß in Preußen-Hessen das günstige Finanzresultat in den persön-

lichen Ausgaben durch zwei Umstände beeinflußt wird : die persön-

lichen Ausgaben sind absolut niedrig, und sie verschlingen von den

Einnahmen den geringsten Prozentsatz. In Württemberg und Bayern

dagegen sind sie zwar pro km noch niedriger, als in Preußen-

Hessen, verschlingen aber doch von den niedrigen Einnahmen weit

mehr. Der Betriebskoeffizient, soweit er von personlichen Aus-

gaben abhängt, ist in Württemberg um 5*/|, in Baden um 8, in

Bayern und Sachsen um 9 Proz. der Betriebseinnahmen ungünstiger

als in Preußen-Hessen.

Die Höhe der persönlichen Ausgaben wird dadurch beeinflußt,

wieviel Personal man beschäftigt und wie viel dem beschäftigten

Personal bezahlt wird.

Zunächst ist deshalb die Menge der beschäftigten Personen

eine Größe, die wir noch betrachten müssen, ehe wir Schlüsse

ziehen.

(Siehe die TabeUe auf S. 632.)

Die mecklenburgischen und oldenburg^ischen Balinen bilden hier

wieder einen Typus für sich: wenig Personal, geringe Anlagekosten,

geringer Verkehr. Die übrigen 6 größeren Systeme gruppieren

sich folgendermaßen: Bayern und Württemberg haben am wenigsten

Personal pro km. Sie stehen zwar nicht im Bedarf an Verwaltungs-

personal, wohl aber in der Zahl des Betriebspersonals pro km hinter

den übrigen Systemen verhältnismäßig zurück, und zwar am meisten

in den Katc^^orien: Bahnhofs-, Abfertigungs- und Zuf^bc<^lc!iunj^sdicnst

und Zugförderungs- und VVerkstättendienst. Baden, Sachsen, Klsaß-

Lothringen, Preußen-Hessen beschäftigen — dem größeren Verkehr

entsprechend — mehr Personal pro km. Hierbei sind aber wesent-

liche Unterschiede vorhanden. Vorausgesetzt, daß überall die Ein-

teilung nach gleichartigen Gesichtspunkten erfolgen sollte — was
nur mit Reserve anzunehmen ist — , so würde sich ergeben:

AacUv für SorialwiiMDiGh^ a. SotklpoUlik. UI. (A. f. toi. G. a. Sl. XXI). j. 4*
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Per km durchschnittliche Betriebslänge waren Beamte und
Arbeiter insgesamt beschäftigt im Rechnungsjahre 1903

I 3 4 5 6

bei
rhaupt

erwaltungs-
Dienst

nlerhalt.-

Bahn-

igs.

-Dienst
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u u
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je v

V
5 <3 ä

> Sri

I. Rcichseisenbahnen ') einschl.

Wilh.-l .u\(*iiil)ur^-Halin 14.02 0,60 4,02 5.78 3.62

2. PreuÜ.-I^icss. StaaUbahncn 11,31 0.47 3.03 4,79 3.00

3. Bayeriscbe „ 8,70 0,67 2,25 3.69 2,0S

4. Sächsische „ 0.79 6.89 a,66

5. Württemberg. „ 8.74 0.55 MO 3.49 a.3t

6. Badisrhc ,, 12,97 0.70 2,10 6.30 3.84

7. Mecklenburg. Fricdr.-Frz.-B. 4.59 0,27 1.77 1,46 1,09

8. Oldenburg. StaaUbahnen 5.8s 0,46 1.68
,

2.37 1.38

I. Im V e r \v a 1 1 u n gs p e rs o n a 1 pro km kommt Preußen-

Hessen, das größte Netz, mit dem geringsten Bedarf unter allen 6

größeren Verwaltungen aus. Sachsen, demnächst Baden, entwickeln

hier den größten Bedarf. Auch wenn man die Ausgaben fiir Ver-

waltungspersonal auf I km Betriebslänge, auf die Nutzkilometer,

auf Wagenach.skilometer oder auf die Betriebseinnahmen umrechnet,

zeigt sich in diesem Teil des Personalbedarfs Preußen-Hessen unter

allen 6 größeren Verwaltungen als diejenige, welche das Prinzip

der Wirtschaftlichkeit am vollkommensten verwirklicht. Wenn auch

die Ausgaben für „Verwaltungsdienst" nicht die Hauptsache unter

den Personalausgaben ausmachen, nämlich nur 9,5 bis 13 Proz.. so

ist doch empirisch nachzuweisen, daß auf diesem Gebiet die Mdg>

lichkeit vorliegt, zwischen zwei Alternativen sich zu entscheiden:

bureaukratische Vielgeschäftigkcit oder Einsparung durch Verein-

iachung der Organisation und intensive Ausnutzung von wenigen,

aber gutbezahlten Kräften. Dies wird anschaulich durch die Er-

folge, welche Preußen seit 1895 mit der Reform des Verwaltungs-

») Vgl. a. a. O. Tab. 25, Sp. 65, Sp. 7, Sp. 23, Sp. 38, Sp. 53, sowie die

Angaben in den Erläutemngen. Die Ziffern bestehen sich bei den badisdrea,

mecklenburgischen, oldenburgischen Staatsbnhnen lediglich auf ToUspurigc Linien;

bei den Übrigen Systemen ^nd die sdunalspurigen Unien rnftberttcksicbtigt.
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dienstes erzielen konnte.') Man hob die 7$ Eisenbahnbetriebsamter

und die diesen unterstellten Bauinspektionen auf, vermehrte die

Eisenbahndirektionen von 11 auf 20, schaltete damit eine Instanz

im bureaukratischen Verkehr aus und verminderte die Zahl der

Beamten im inneren Dienst um 3057 (— 16,8 Proz.). Trotzdem

die Geschäfte I905 gegen 1895 beträchtlich stiegen, sind noch jetzt

2214 Beamte weniger als 189495 darin tätig. Die Ersparnis an

Besoldungen (ohne Pensionen usw.) wird auf jährlich 5,77 Millionen

^1k. veranschlagt. Viel größer ist die Ersparnis, welche an Büreaus,

Betriebsl)ediirfnisscn. vor allem durch Vereinfachung des Geschäfts-

gangs und X'ermeidung von Schreibwerk erreicht wurde. Die ge-

samte jährliche Ersparnis infolge der V^erwaltungsreform wird auf

20 Millionen Mk. ge.schät/.t. Krst durch die Reform des Jahres 1895

sei Preußen der Vorteile des (iroßbetriebs seiner Kisenbalinver-

waltung voll teilhaftig, belehrt uns ein kompetenter Fachmann. Ks

ist selbstverständlich, daß zu solchen arbeit- und geldsparenden

Reformen, die mit Aussclialtung überflüssiger Beamter verbunden

sind, ein hohes Maß von Energie gehört, andererseits aber auch

Takt und .Schonung gegenüber dem schuldlos hierdurch ausge-

schalteten Personal. Die .'\ussa(^en vieler in großen l)urcaukratisrhen

Betrieben erfahrener Personen legen den (icdanken nahe, daß von

Zeit zu Zeit in nahezu jedem Verwaltungsapparat sich Mißstände

ausbilden, deren Beseitigung nach dem Vorbilde dieses preußischen

Vorgehens große Flrsparungen bringen kann.

2. Im Bahnunterhaltungs- und Bahnbewachungsdienst weist im
Gegensatz zum bisher Betrachteten nicht Preußen- Hessen, sondern

Baden unter den 6 größten Systemen die geringste Zahl von Personal

pro km auf, und zwar obwohl hier das Netz fast aussrhließlich Haupt-

bahnen umfaßt. Den größten l'ersonalbedarf auf diesem (tebiete

zeigt Elsaß-I.othringen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß in ge»

ringerem Bedarf an Personal des Bahnunterhaltungs- und Bahnbe-

wachungsdienstes sich eine besonders große Aufwendung an Anlage-

kapital in gewissen Fällen lohnen kann. Wie weit dies hier zu-

triflt oder nicht, muß kompetenteren Beurteilern überlassen bleiben.

Jedenfisüls ist bei dieser Kategorie von Personalbedarf nicht fest-

zustellen, daß der größte Betrieb, der preußisch-hessische, mit dem

>) Vgl. die sehr lehrreiche Studie Ton W. Hoff, Zur Wiederkehr des zehnten

JahrettAget der Neuordnung der preufiischen Suatseisenhahnverwaltung i. April 1S95

bis I. April 1905 (Archiv für Eisenbahnwesen, 1905, S. 307 ff.).

4a*
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pro km geringsten Menschcnbedarf auskommt, es ist hier nicht

wie beim Verwaltungspersonal unbedingt der gröfiere Betrieb öko-

nomischer.

3. Die Hauptgruppe des Bedarfe an Personal machen die im

Bahnhofe-, Abfertig^ungs- und Zugbegleitungsdienst beschäftigten

Kräfte in allen 6 gröfieren Systemen aus. Von den Personalaus-

gaben verschlingt dieser Dienst bei den 6 gröfieren Sj^emen un^

geiahr 42 bis 51 Prozent Hier zeigt sich ein sehr wesentlicher

Unterschied unter verschiedenen Gruppen der 6 grofien Systeme,

•ein Unterschied, der wohl auch nicnt bloß durch den Gegensatz

von Klein- und Großbetrieb eridart werden kann, sondern weiterer

Aufklärung bedarC Bayern und Württemberg haben unter den 6
großen Systemen am wenigsten Personal pro km in diesen Dienst-

zweigen zu bezahlen. Die Menge des notwendigen Personals im

Bahnhofe-, Abfertigungs- und Zugbegleitungsdienst kann bei ge-

ringerem Verkehr sparsamer bemessen werden, obwohl es nicht

a priori anzunehmen ist, daß hier der Bedarf bei zunehmeiulem

Verkehr genau proportional steigt. Jedenfalls nehmen die Aus-

gaben für diesen Teil des Betriebsdienstes von je 100 cxx) Mk. 1^
triebseinnahmen in Württemberg und Bayern mit ihrem geringeren

Verkehr einen weit größeren Prozentsatz weg, als in Preußen (15.8

bezw. 19,3 Froz. gegen 14,2 Proz.). ^) Es ist später zu untersuchen,

ob dies Wirkung des Kleinbetriebs gegenüber dem Großbetrieb

oder Wirkung der versclnedenen Bczahlungsweise ist. Ein funda-

mentaler Gegensatz zeigt sich in diesen Dingen nicht nur /.wischen

Bayern und Württemberg einerseits und Preußen - Hessen ander-

seits, sondern auch wiederum zwischen Preußen -Hessen und den drei

anderen Systemen mit sehr dichtem Verkehr : Baden, Klsaß-Lothringcn

und Sachsen. Die Ausgaben für diesen Teil der Betriebsausgaben

sind pro looooo Nutzkilometer und pro lOOOoo Wagenachskilo-

meter bei weitem am höchsten in Sachsen.*) Sie nehmen von

den Bruttoeinnahmen am meisten in Sachsen (21,1 Proz.) und

Baden (19^5 Proz.), in Bayern (19^3 Proz.), etwas weniger in Elsafi-

Lothringen (16,7 Proz.) und am wenigsten in Preufien-Hessen

*) Fro km BelriebslEiife berechnet (uater Berfleksiclitiganf der SduBalsp«r-

limen) koste! dieser Dienst in Wflrttemberg 5150^ in Bayern 5716, ia Vftdkm-

Hessen 6553 Mk.; in Sachsen 9114 Mk.

*) Berechnet vnter Berlicksichtigong nneh der Schmnlsparfanhsca. Er-

lätttenmgen ta Tab. 2$ der Reiehsatalistik lür 1903, Spalte 46, 47.
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(i4»2 Vm.) weg. Der Betriebskoefifizient wird also durch diese Kate*

gorie von Ausgaben am meisten beeinflufit, in erheblichem Mafie aber

auch die Rente pro km. Auffällig ist, dafl in Sachsen an Personal

dieser Kat^;orie erscheinen: 6,89 gegen 4,79 in Preufien-Hessen pro

km Betriebslänge, femer 6641 gegen 41,82 in Preufien-Hessen pro

100000 Nutzkilometer, endlich in Sachsen 1,93 gegen 1,10 in

Preufien-Hessen pro looooo Wagenachskilometer jeder Art Wenn
also Sachsen sein Personal zu preußischen Sätzen bezahlen würde, ent-

stände eine sehr beträchtliche Mehrausgabe gegenüber Pkvufien, indem

weniger an der Zahl der Menschen in Sachsen bei diesem Teil des

äuficren Dienstes gespart wird als in Preufien. Es ist dies nicht

von vornherein mit den Nachteilen des Kleinbetriebs gegenüber

dem Ghrofibetrieb zu erklären, sondern mufi besondere Ursachen

haben. ^)

4. Im Bedarf an Zugförderungs- und Werkstättenpersonal zeigt

sich unter den 6 größten deutschen Staatsbahiiverwaltungen nicht

ein so tief<^reifender Unterscliicd, wie bei der zuletzt betrachteten

Kategorie. Auch ist die (iruppierung nicht die fjleiche. Zwar

Bayern und \\ urttember*^^ mit dem geringsten Personalbestand pro

km Retriebslänge zeigen, daß auch hier bei geringerem Verkehr an

Personal gespart werden kann. Aber Sachsen sieht im Bedarf an

Arbeitskräften dieser Kategorie — falls die Angaben genau ver-

gleichbar sein sollten — hinter Preußen-Hessen zurück, während

an der Spitze in der Größe des Bedarfs hier Baden und Elsaß-

Lothringen marschieren.

Zweck dieser Obersicht war, hervorzuheben, daß zunächst in der

Ersparung an Verwaltungspersonal seit der Reform von 1894/1895

Preußen unbedingt Vorteile des Großbetriebs genießt, daß dagegen

in anderen Kategorien Preußen-Hessen seine finanziell günstige

Position nicht bloß diesem Umstände verdanken kann, insbesondere

daß an das Bahnhofs-, Abfertigungs- und Zugbegleitungspersonal

in Preußen-Hessen mehr Ansprüche hinsichtlich intensiver Arbeits*

leistung gestellt zu werden scheinen, bzw. daß das System, mit wenigen

Menschen starken Verkehr zu bewältigen, In Preußen-Hessen virtu-

oser ausgebildet sein muß, als in anderen Gebieten mit sehr dichtem

Verkehr. Endlich zeigt es sich, daß Sachsen in der Menge des

Balmhofs-, Abfertigungs- und Zugbegleitungspersonals, ebenso wie

>) Von dnigem EinfloB ma^ Min, dafl bei grofiem Durchgugsveileehr auf

laogea Liaiea weniger Personal gebmncht wird ala bei kunen Slichbahnlinien.
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CS in der Ausrüstung mit Fahrmitteln der Fall war, über das sonst

bei deutschen Staatsbahnen übliche Maß hinausgeht^)

Selbstverständlich kann hier noch nichts fiir sozialpolitische

Zwecke gefolgert werden, ehe wir Genaueres über die Bezahlung

des Personals und womöglich auch einiges über die Arbeitszeit im

Bahndienst wissen.

V. Das Blnkommen des Bisenbahnpersonals.

Es wurde bereits darauf liini^cwicsen, daß pro Kopf des ge-

samten Personals, nächst Mecklenburg und Oklciibiir<^ , Preußen-

Hessen am wenigsten bezahlt, nämlich durchschnittlich 1308 Mk.

im Jahre 1903. Dann folgt Elsaß-Lothringen mit 1342 Mk., Sachsen

mit 1355 Mk. , während pro Kopf des Per.'jonals Württemberg,

Bayern und l^aden ihr gesamtes Personal am höchsten entlulinen.

Die l iitcrschicdc sind enorm, und es fragt sich, wie sich dieselben

erklären. I licfür liefern uns ZifTcrn die Erklärung, welche erst aus

der Rcichsstatistik errechnet werden nuiLUen. -)

Zunächst lä'^e a priori die Erklärung nahe, daß Preußen-Hessen

mit wesentlich geringeren (ichalten und Löhnen wirtschaiten würde,

als andere Verwaltungen. Dies trifft nicht für alle Fälle zu; die Er-

klärung für die wesentliche Verschiedenheit des durchschnittlichen

Jalires-Geldeinkommcns des Eisenbahnpersonals in verschiedenen

Gebieten wird vielmehr erst dann gewonnen, wenn wir ins einzelne

eindringen. Das Personal gliedert sich überall in etatmäßige Be-

amte, diätarische Beamte und Arbeiter. Bayern und Württembe^
unterscheiden sich nun in der Verteilung dieser Kategorien wesent*

lieh von den 4 übrigen deutschen gröfioen Staatsbahnsystemen.

Von je 100 Köpfen Personal entfielen 1903
auf

bei rtatniiiOi^'c

lif ainlc

di:itari>iche

Beamte
Arbeiter

I. ReichscisenlMÜinen 33.» 60,9

3. Preuflisch-Hessische Staatsbahnen 35.3 3*9 60.9

3. Bayerische Staatsbahnen 49*4 4.3 A^A
4. Sächsische „ 36,3 4*a 59.6

5. Württemberg. „ 41.3 5.0 53.7

6. Badische „ «7.» 12,0 61,0

*) Verfol]^ man mehrere Jahre snrttck, so seigt sieh, dafl Sachsen 1900—1903

eine Abmiodenmg des hohen Gesamtpersonalstaades pro km angestrebt hat, wihread

Elsafl^Lothiingen eine fast ununterbrochene Mehrung seit 1898 auAveisL

*) VgL die Berechnungen in Nr. 13 der ^Deutschen Ehenbahnbeamtenteftt"
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Die durchschnittlichen Beziige im Jahre 1903 betrugen in Mk.

bei
etatmiflice

Beamte
diätarische

Beamte
Arbeiter

I. KiMcI)sci<cnbrilin<'n 2004 1385 978

2. PrcuL)iscli-i lossischc Släatsbahncn 1915 1578 940

3- Bayerische SUatsbabnen 1875 II 52 945

4* Sidifische „ 1941 1340 999

5> Wflrttemberg. „ I4S6 950

6. Badische „ 3466 1308 1090

Keine deutsche Staatsbahnverwaltuiifj^ hat den Gedanken ver-

wirkHcht, der von einigen Befürwortern der Verstaatlichung ver-

treten wurde, das gesamte Personal in dcis gesicherte BeamtenVer-

hältnis überzuführen. Mit Ausnahme Bayerns lassen noch 1903

alle großen Staatsbahnsysteme Deutschlands mehr als 50 Prozent

des Personals in dem vom Privatbetrieb überkommenen widerruf-

lichen Lohnarbeitsverhältnis verharren. Die Bezahlung der Lohn-

arbeiter der Eisenbahnen bewegt sich im Durchschnitt um 940 bis

1090 Mk. jäiirlich, erhebt sich im Durchschnitt also nirgends erheblich

über die Höhe dessen, was ungefähr als Existenzminimum einer

Familie betrachtet wird, und bleibt hinter dem Geldeinkommen,

welches einige Industrien dem Durchschnittsarbeiter gewähren^ zu-

rück. Können einige Gruppen der Eisenbahnarbeiter mit den land-

wirtschaftlichen hinsichtlich ihrer Leistung und Lebenshaltung ver-

glichen werden, so trifft dies iiir diejenigen des Bahnhofe- und Zug-

begleitungsdienstes und des Werkstattendienstes sicher nicht zu. Das

Durchschnittseinkommen der Arbeiter in verschiedenen Bahnsystemen

kann aber überhaupt nicht ohne weiteres verglichen werden. Natur-

gemäß ist die materielle Position des Durchschnittseisenbahnarbeiters

verschieden, je nachdem viele etatmäßige Stellen existieren, zu denen

in nicht zu spätem Alter ein Teil der Arbeiter aufrücken kann, oder

je nachdem dies nicht der Fall ist Bayern marschiert in dieser

Hinsicht an der Spitze aller deutschen Staatsbahnverwaltungen,

indem es 49^4 Proz. seines Personals in etatmäßigen Stellen be-

schäftigt, demnächst Württemberg mit 41,3 Proz. Von diatarisch

beschäftigtem Personal macht nur Baden und Elsaß-Lothringen einen

sehr reichlichen Gebrauch. Die preußisch-hessischen Bahnen, die

badischen und elsaß-lothringischen Bahnen haben mit Sachsen ge-

mein, daß sie nur eine relativ Ideine Minorität von Personal

vum 30. März 1905. Ich habe alle abemomincneii Ziffern aaebgeredinet und in der

lebeten Stelle bie und da korrigiert
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(27,1 bis 36,3 Prozent) im etatmäßigen Rcamtcnverbältnis verwenden.

Die Bezahlung der etatmäßigen und der diätarischen Ijramtcn ist

in Bayern pro Kopf am niedrigsten , die Arbeiterlöiuie sind nur

minimal höher als in Preußen-Hessen, trotzdem ist der durchschnitt-

liche Geldbezug des Personals pro Kopf 1903 um 105 Mk. höber

gewesen, und Bayern steht in der durclischnittlichen Gewährung
von Geldeinkommen pro Kopf allen Personals an zweiter Stelle,

direkt hinter Baden. An sich erscheint es erklärlich daß bei reich-

licher Verwendung niederen Personals in Beamtenstellungen in

Bayern der Durchschnittsbezug der etatmäßig Beschäftigten niedriger

sein muß, als da, wo dieselben eine kleine Minorität bilden.

Baden zahlt nur den diätarisch beschäftigten Beamten pro Kopf
weniger als einige andere Staaten. Da6 es im Durchschnitt alle

Staatsbahnverwaltungen im Aufwand pro Kopf des Personals über-

trifft, liegt nicht wie bei Bayern in weitgehender Durchfiihrung des

etatmäßigen Beamtenverhältnisses, sondern darin begründet, dafi es

bei weitem die höchsten Durchschnittssätze an etatmäßige Beamte

und andererseits die höchsten Arbeiterlöhne zahlt Sachsen und Elsaß-

Lothringen zahlen zwar den etatmäßigen und diätarischen Beamten

und den Arbeitern durchschnittlich pro Kopf 'mehr als Bayern;

das Geldeinkommen des Eisenbahners jeglicher Kategorie bleibt aber

in Sachsen und Elsaß-Lothringen weit hinter Bayern zurück, weil

die am schlechtesten bezahlte Kategorie, die der Arbeiter, in Sachsen

59,6 Proz. und in Elsaß-Lothringen 60,9 Proz. aller Personen des

Betriebs umfaßt.

Ks ist also notwendig, bei Betrachtung der verschiedenen Kate-

gorien des Personals die im Beamten- und Arbeiterverhältnis be-

schäftigten Kräfte zu sclieiden. Zunäclist mögen dies folgende der

„deutschen Kisenbaliiibcaniten-Zeitung" mit einigen Korrekturen ent-

nommene Tabellen, die ich jedesmal für Bayern und Preulx-n noch durch

weitere eigene Berechnungen er ^:ui/e, einigermaßen veranschaulichen:

I. Bezahlung des im Verwaltungsdienst beschäftigten Personals

1903 in Mark durchschnittlich pro Kopf:

etatmäfiige diUtarische
Arbeiter total

Beamte Beamte

I. Rcichsciscnbahncn 3696 1890 "55 3012

2. Preußisch -Hcssisclic Staatsbahnea 3689 2506 1041 315*

3. Bayerische Staatsbabnen 2722 1245 1264 2394

4. ^ichsifche „ 2907 1562 I139 2330

5. Warttemberg. „ 3487 1900 1069 «m
6. Badiiche „ 3583 1355 »33« afot
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Diese bestbezahlte Kategorie von Personal ist an sich nicht

sehr zahlreich. Infolge niedriger Bezahlung der höheren Beamten
steht hier Bayern im Durchschnitt der an etatmäßige Beamte ge-

währten Bezüge hinter allen anderen Staaten, mit Ausnahme von
Sachsen, zurück. Auch die diätarischen Beamten sind in dieser

Kategorie in Bayern niedriger bezahlt als anderwärts. Die Arbeiter

dieser Kategorie erhalten in Ba3rem ca. 220, in Baden sogar 291 Mk.

durchschnittlich mehr als in Preußen. Die etatmäßigen Beamten

überwiegen sowohl in Bayern wie in Preußen beim V^erwaltungs-

dicnst so sehr, daß im Durclisrhnitt hier Preußen-Hessen in der

Zahlun^^ pro Kopf alle Staaten trotz der niedri;^a"ren Arbeiterlöhne

übertrifft und liier Bayern mit dem zweitniedrigsten Durchschnitt

gleich hinter Sachsen erscheint.

Für den Verwaltungsdienst im Jahre 1903 verwendete Personen

waren
in PreuÜcn-Hesscn in Bayern

eUtmäfligc Beamte 68,77 ^^oz, 77,65 Proz.

diiuritche „ 19,77 „ 13,83 „

Arbeiter 1146 „ 8,5a „

100,00 Pros. 100,00 Pros.

2. In den Ausgaben für Hahnunterhaltungs- und Bewachungs-

dienst, der ein weit zahlreicheres Personal als der \'erwaltun;:,'sdienst

beschäftigt, und zwar vielfach Angcliörige der niederen Gesellschafts-

klassen, zeigt sich Preußen- Hessen durchaus nicht mehr wie beim

Verwaltungsdienst als der Staat, der pro Kopf des l'ersonals am
meisten aufwendet. Ks wird vielmehr von sämtlichen fünf anderen

großen Staatsbahnverwaltungen übertroffen, obwohl diese Kategorie

überall nur sehr mäßig bezahlt ist.

Die Bezahlung pro Kopf betrug 1903 beim Bahnunterhaltungs*

und Bahnbewachungspersonal durchschnittlich in Mark:

etatmiflige

. Beamte
diätarischc

IJcainte
Arbeiter llberfcaupt

1. Kcichseiscnbahncn 1340 1 109 705 846

1. Preafiisch-dessiscbe Staatsbahnen 1157 X344 709 «<H

3. Bayerische Staatsbahaen isaa 986 758 S7a

4. Sichiische „ 1303 1690 761 905

5. Würticinberg. „ 1166 750 «74

6. Badiflchc „ 1305 834 X080

Von insgesamt 373 551 Eisenbahnpcrsonal jeder Art entfielen in Preußen*

Hetten auf den Verv^ ahuxigüdienst 15 702, in Bayern gehören von insgesamt $1 696

liierber 3990.
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Betrachten wir in zwei Staaten speziell die Verteilung dieses

Personals auf die verschiedenen Formen des Dienstverhältnisses» so

ergibt sich folgendes:

in Prcußen-Heisen Bayern

ctatmiiüigc Beamte 19,02 Proz. 23,93 Proi.

diätarische „ 1,43 „ 1,44 «

Arbeiter 79 55 74,63 ..

Summa 100,00 Proz. 100,00 Proi.

absolute Zahl 100563 >33S5

Diese Gruppe, mehr als ein Viertel des Personals umfässend,

weist nur verschwindend wenige diätarisch beschäftigte Beamte
auf; auch die etatmäßigen Beamten sind in Bayern wie in Freufien

stark in der Minorität, und das Gros sind hier, wie wohl auch in

den anderen Staatsbahnsystemen, Lohnarbeiter. Nur ist in Bayern

der Anteil der etatmäßigen Beamten nicht ganz so klein wie in

Preußen. Die durchschnittlichen Arbeiterlöhne sind für diese Kate-

gorie ausnahmslos bei den deutschen Staatsbahnverwaltungen unter

dem Satze von 900 Mk., welchen die preußische Einkommensteuer

als Existenzminimum jedenfalls frei läßt Am höchsten zahlt Baden

sowohl die etatmäßigen Beamten wie die Arbeiter dieser ICategorie,

so daß diese Kategorie überhaupt durchschnittlich pro Kopf hier

276 Mk. mehr als in Preußen-Hessen verdient Die Lohnarbeiter

dieser Katejjorie, d. h. die zahlreichste Schicht in ihr, sind pro Kopf

in Klsaß-Lothrinjren, demnächst in Preußen-Hessen, am niedrigsten

l)iv.<ihlt, die etatmäßigen Beamten sind es in Pi culjen-I lessen und

Württemberi^, während Württemberg die Arbeiter \\enii:^er niedrig

entlohnt als Preußen und dadurch dem höheren ba\'erischen Durch-

schnitt im Gesamtaufwand pro Kopf dieses Personals mehr als

^leiclikommt. Da diese Katej^orie meist der Klasse der land-

wirtschaftlichen Arbeiter nach Abstammung, Lebenshaltung und zu

erlullender Leistung am nächsten unter allem Eisenbahnpersonal

steht, so spiegeln sich die Verschiedenheiten der Lage landwirt-

schaftlicher Arbeiter in den einzelnen Staaten in den X'erhältnissen

dieser P^isenbahnarbeiter. Das P^amilieneinkommen ist ein sehr

bescheidenes, auch wenn man die von der Püsenbahnverwaitung

gewährte Möglichkeit von Verdienstgelegenheit der Bahnwärter-

frauen, die Erträgnisse von landwirtschaftlichem Betrieb auf Dienst-

grundstücken usw\ in gewissen Fällen mitberücksichtigt.

3. Die zahlreichste Kategorie unter der Armee der Eisenbahner

bilden die im Bahnhofs-, Abfertig^ungs* und Zugbegleituogsdieost
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beschäftigten Personen. Wir sahen, daß diese Katcj^oric sehr ver-

schieden zalilreich pro km Betriebslänrje in Deutscliland vertreten

ist : enlsprcchcnd dem schwächeren Verkehr weniger zahlreich in

Bay^ern und Württemberg, besonders stark unter den Gebieten mit

größerem Verkehr in Sachsen, während Preußen einen riesit;en

Verkehr mit relativ nicht zahlrciclicm Personal dieser Katey^orie

bewältij^t. Wie steht es hier mit der durchschnittlichen Hc/.ahlung ?

Hier ist vor allem der Punkt, in welchem die Staatsbahnvcrwaltun^en

bei den Personalausgabcn zeigen können, wieweit sie als sozial-

politisclie Musterbetriebe voranleuchten wollen.

Das Bahnhofs-, Abfertigungs- und Zugbegleitungspersonal

empfing 1903 durchschnittlich pro Kopf an Mark

bei etatmiiflige diatariscbe Ar. ttber-

Beamte Beamte beiter baupt

1. Reicbieisenbabnen 1904 1229 106S 1463

8. Preafl.>Hess. Staatobabnen mr 1350 icx>7 1367

5. Bayer. M 1777 1128 1066 1550

4. Sachs.
f« 1798 1205 1008 1322

5. Wiirttcmb. 1* 1901 »155 962 1478

6. Badiscbe II 2235 1221 1141 »475

Von 100 Personen dieses Dienstzweigs waren 1903 in der

Stellung von

bei etatmäSige dtttarische Ar- absolute Zahl

Beamte Beamte beiter insgesamt

I. Reicbseisenbahnen 45,14 Froz. 9,89 Pros. 44,97 Pro«. 11208,85

2. Preafi.>Hess. Suatsbabnen 47.29 II 5«9S II 46i73 II

3. Bayer. II 67.46 II 6,22 26,32 „ 21932

4. Siich?.
t» 38.57 II 4,93 II 56,49 tl 21 683.96

5. Wurltctnb. M 53.51 >i 7.<^3 II 39.46 „ 6 668,88

6. Badiscbe 11 29,28 „ 17.26 „ 53>46 „ 10507

Diese Tabellen, welche das Einkommen von 40 bis 52 Proz.

des Eisenbahnpersonals betreffen, sind geradezu als methodologisches

Musterbeispiel för lohnstatistische Zwecke zu verwenden. Baden

zahlt durchschnittlich in dieser Kategorie den etatmäßigen Beamten

458 Mk., den diätarischen Beamten 93, den Arbeitern 75 Mk. mehr

als Bayern. Trotzdem erhält das {^esamtc Personal dieser Katcf^orie

pro Kopf durchschiiittlicii in Haden 75 Mk. weniger als in Bayern.

Baden zahlt jeder der drei Gruppen pro Kopf mehr als Württem-

berg, besonders den Arbeitern pro Kopf 179 Mk. mehr, und doch

gibt Württemberg pro Kopf des gesamten Personais 3 Mk. mehr



643 Walther Lots»

aus. Der Grrund ist . daß in Baden die wenigsten Arbeitskräfte

dieser Kategorie in den bestdotierten etatmäßigen Stellen, sehr vide

aber diätarisch verwendet und über die Hälfte als Lohoarbeiter

beschäftigt waren, während Bayern und Württemberg wenig^er diä*

tarisch beschäftigte Beamte tmter loo aufweisen und mehr als die

Hälfte — Bayern sogar mehr als zwei Drittel — dieses Peisonals

in etatmäßigen Stellen beschäftigen. Die Reicbseisenbahnen ge-

langen ungefähr zur gleichen jährlichen Ausgabe pro Kopf dieser

Kategorie wie Baden, wenn man alle Gruppen zusammen-

nimmt Beide westdeutsche Systeme haben viel diatarische Beamti;

doch Baden in höherem Mafie. Die Arbeiter und die etatmafiigcn

Beamten empfangen pro Kopf weniger in den Reichslanden als in

Baden, aber der Prozentsatz der etatmäßigen Beamten ist in Elsafl-

Lothringen nicht so klein' wie in Baden. Sachsen zahlt durcb-

schnittlich in dieser Kategorie die etatmäßigen Beamten hoher, die

Arbeiter ebenso niedrig wie Preußen •Hessen. Die diätariscben

Beamten, welche in beiden Grebieten nicht allzu zahlreich sind, zahlt

Sachsen etwas niedriger als Preußen-Hessen, seine Bezahlung pro

Kopf der gesamten Kategorie steht aber noch hinter Preußen-

Hessen zurück und ist die geringste in ganz Deutschland unter den

6 großen Staatsbahnsystemen. Sachsens Ausiraben sind auf diesem

Gebiet pro km nur deshalb am gröljtcn, weil es sehr viel Personal

dieser Kategorie unterhält, auf den Kopf des Personals cntfailt aber

trotzdem am wenigsten. Vergleicht man Preußen und Bayern, so

ist der Ciesamtaufwand pro Kopf in Bayern 183 Mk. iiöher als in

Preußen, obwohl in Preußen die diätarischen Beamten 122 Mk.

mehr, die etatmäßigen Beamten nur 40 iMk. weniger und die

Arbeiter nur 59 Mk. weniger durchschnittlich erhalten als in Bayern.

Stichproben in den Bezalilungssätzen einzelner etatmäßiger Dienst-

stellen in Preußen-Hessen /eilten eine fast überraschende rhercin-

stimmung der Sätze. .Aber da Bayern 67,46 Proz., Preußen- Hessen iiur

47,29 Proz. des Personals in etatmäßige Beamtenstellen bcfixdiTlc,

so ergibt sich der Schluß, daß eine Menge Dienstleistungen im

Bahnhofs-, Abfertigungs- und Zugbcgleitungadicnst in Bayern anders

zugeteilt sein müssen als in Preußen-Hessen. Es ergibt sich die

Konsequenz, daß Funktionen, die im entsprechenden etatmätSigen

Amx geleistet höher bezahlt würden, in Preußen-Hessen in beträcht-

lichem Maße solchen Personen anvertraut wurden, die nicht oder

noch nicht die etatmäßigen Bezüge dieser Funktion genießen.

dürfte eine ähnliche Ersparung in Arbeitskosten hier vorliegen, wie

Digitized by Google



Der Fuln» aU Arbeitgeber im deuUcbea Staatsbabawcsen. «43

sie von der preußischen Justizverwaltung — im Gegensatze zu

Bayern — durch Verwendung von Assessoren als Richtern geübt

-wird.

4. Die verhältnismäßig größte Übereinstimmung herrscht

— wenn wir von Sachsen absehen — in der durchschnittlichen

Bezahlung der letzten Kategorie des Personals, im Zi^^rdenings-

und Werkstattendienst. Aber diese Übereinstimmung zeigt sich

bei näherer Betrachtung nur in den Durchschnitten und in der

Bezahlung der hier überall zahlreichsten Gruppe, der Lohnarbeiter,

nicht jedoch in der Bezahlung der etatmäßigen und diätarischen

Beamten.

Der Durchschnitts\ crclienst im Jahre 1903 betrug für das Zug-

förderungs- und VVerkstättenpersonal in Mark

bei den
etatnlttige

Beamte

diätaricche

Beamte

Ar-

beiter

über-

haupt

s. Reichseisenbaluien 1708 »97 1487

3. PreuSbeh-Heiiische SUattbehnen 224a «530 iia7 143«

3. Bayerische Staatsbabnen 2084 1307 1079 1439

4. Sächsische „ «370 »374 1264 1641

$. WOrttemberg. „ 2435 "47 153«

6, Badifcbe „ «837 1705 1156 1533

Im Durchschnitt &nd hier die Arbeiter und Beamten, Oberhaupt

alles Personal, weit hoher gelohnt als im Bahnunterhaltungs- und

Bahnbewachungsdienst Auch die Arbeiter im Bahnhofe-, Abfertigungs-

und Zugbegleitungsdienst sind in allen 6 Staatsbahnss^temen durch«

schnittlich niedriger bezahlt, als die Arbeiter im Zugfördenings- und

Werkstättendienst Es handelt sich hier um die Anpassung des

Staates an die höheren Löhne, welche die privaten gewerblichen

Arbei^eber fiir Dienstleistungen der Schlosser, Monteure, Schreiner

und sonstigen Handwerker zahlen. Der Fiskus ist hier nicht der

«inzig nachfragende nach solcher gelernter Arbeit

Der Lohnarbeiter überwiegt überall im Zuf^fordcrungs- und

Werkstättendienst weitaus gegenüber dem etatmäßigen Beamten.

Indes zeigt sich doch wieder die charakteristische Verschiedenheit

zwischen Preußen-Hessen und Bayern darin, daß auch in dieser

Kategorie Bayern in Schaftun^ etatmäßiger Bcamtensteilen weniger

zaghaft bis 1903 als Preußen Hessen vorgegangen ist.
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Vom Zugförderungs- und Werkstättenpersonal waren 1903

Obwohl Bayern in dieser Kategorie sowohl die etatmaßigciv

wie die diätarischen Beamten und die Arbeiter erheblich niedriger

pro Kopf bezahlt als Preußen, empfängt doch das gesamte Personal

durchschnittlich pro Kopf mehr, weil der Anteil, der in den besser

bezahlten etatmäßigen Stellen verwendeten Personen auch in dieser

Kategorie in Bayern nicht so klein ist als in Preußen. Eine be-

sondere StcKuiiL,' nimmt hier in jeder Hinsicht Sachsen ein.

Wälirciid es sein relativ sehr zahlreiches IVrsoiial im Hahnliofs-,

Abferti<]junt^s- und ZiiLd)efjleilLin<^sdienst im Durchschnitt pro Kopf

am niedrigsten unter allen 6 großen Staatsbahnsyslemcn bezahlL

stellt CS die Kategorie: Zugförderungs- und VVerkstättcnpcrsonal

besser als alle anderen deutschen Staatsbahnen. Ob hier der

Wettbewerb der privaten .Arbeitgeber von besonderem Einfluß ist,

vermag ich nicht zu entscheiden.

Blicken wir auf diese Untersuchungen zurück, so zeigt sich io

allem der größte Unterschied zwischen dem bayerischen und dem
preußisch-hessischen System in der Art, die Eisenbahner zu be-

zahlen. In Bayern ungünstige Satze (ur die oberen Beamten,

günstigste Stellung in der Höhe der Bezahlung und der Sicherheit

der Stellung für das mittlere und einen Teil des unteren Personals.

Nicht so sehr letzteres durch höhere Löhne und Gehalte, als durch

Gewährung von mehr Gelegenheit, in etatmäßige Reainlenstellung

aufzurücken. Daixi allerdings in beiden Ländern gemeinsam eine

Ausnahmestellung für das Personal des liahnunterhaltungs- und

Bahnbewachungsdienstes, welches überall sehr niedrig bezahlt wird.

Württemberg: niihert sich Pavern am meisten in der SchafTuni:

zahlreicher etatmäßiger Stellen, Ijcsondcrs für das Personal des

Bahnhofs-, AbtcrliL;ungs- und Zugbegleitungsdienstes, also in der

Besserstellung «Um- milderen und unteren I lilfskräfte. Unwillkürlich wird

man an ein Wort von Wilhelm Roscher ^) erinnert; „Je demokratischer

*) Syitem der Finuuwisteiiscbafk, s. Anfl., Stnttgart t886, S. 460 (§ 113).

etatmäßige Beamte

diätariscbe

Arbeiter

Summe

absolute Meage

in Preufien-Hessen

36,9a Pros.

0,60 „

in Bayern

35,65 Pro«.

0.72 „

63.63 ».72,49

100,01 Pro«.

98973

100,00 Pros.

12389
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ein Staat, um so mehr merkt man gewöhnlich, daß nicht die

höheren, sondern die niederen Stände auf die Besoldungsskala Ein-

fluß üben." Andererseits zeigt es sich als ein Mangel in solchen

Ländern, können wir hinzulugen, daß eine angemessene Bezahlung*

des Personals der höheren Stellen meist nicht bei den Landtags-

mehrheiten zu erreichen ist, — eine Schwierigkeit, die in Preußen

bei den andersartigen Verhältnissen nicht existiert, während sie

z. B. in Bayern stark empfunden wird.

Baden, Sachsen, Elsaß-Lothringen nähern sich im Besoldungs-

System insofern dem preußisch'hessischen Vorbilde, als hier die

etatmäßigen Beamten überall nur eine Minorität von 27,1 bis

36,3 Proz. bilden, die Lohnarbeiter überwiegen. Eine badische

Spezialität ist dabei die sehr zahlreiche Klasse der diätarischen

Beamten. Jedoch waltet hier wieder der Unterschied ob, daß

Sachsen und £lsaß*Lothringen, vor allem aber Baden sowohl die

etatmäßigen Beamten wie die Arbeiter pro Kopf im Gresamtdurch-

schnitt höher entlohnen als Preußen.

Das Schlußergebnis ist, daß Preußen-Hessen sowohl in Ver-

gleich mit den 3 anderen großen Staatsbahnsystemen, welche wenig

etatmäßige Stellen haben, wie auch im Vergleich mit Bayern und

Württemberg an letzter Stelle rangiert, was den Aufwand pro Kopf
des Personals betrifft.

Vorteile des (iroLilnni icbs und nicht etwa ]ir>hcre Tarife er-

klären Preußcn-licssens bcträclitliclie Kisenbahneinn.ihmcn als eine

der Ursachen der großen Überschüsse. Die l'berschusse pro km
würden aber in Prcußcn-Hcsscn nicht so beträchtlich sein, wxnn
nicht die Betriebsausgaben pro km verhältnismäßig sehr niedrig

wären. Die geringe Hülie der Ausgaben, wenigstens was den

Persoiialaufwand anlangt, erklärt sich in Preußen- Hessen nur zum
kleineren Teil aus den Vorteiltn des Großljctriebs. Soweit an

Verwaltungspcrsonal gespart wird und man wenige vollbeschäftigte

Personen mit entsprechender He/.ahlung verwendet, also soweit die

Reform seit 1895 wirkt, genießt Preußen-Hessen Vorteile, die auf

vorzüglicher X'erwaltungsorganisation beruhen. Diese Vorteile

brruirlicn nicht unbedingt dem kleineren Betrieb, wenn er in ähn-

lichem Geiste reformiert, versagt zu sein. Vermutlich werden auch

andere Systeme durch Befolgung der Grundgedanken des preu-

ßisclien Reformwerks von 1894/1895 Nutzen ziehen können. Immer-

hin ist die Ersparung an Generalspesen dem größten Betrieb am
ehesten möglich.
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All dies umfaßt aber einen sehr kleinen Teil des Personals

und der persönlichen Ausgaben. Wenn Preußen-Hessen von allen

4 großen Slaatsbahnsystemcn mit lebhaftem X'erkehr die geringsten

persönlichen Ausgaben pro km hat, so beruht dies zum Teil auf

Verwendung von weniger Personal, also auf intensiver ~^ vielleicht

auch besser disponierter — Inanspruchnahme der vorhandenen

Kräfte, zum anderen Teil darauf, daß man überhaupt pro Kopf am

wenigsten in Preußen-Hessen ausgibt.

Gegenüber den Sy'stemen mit schwächerem Verkehr, Bayern

und Württemberg, beruht die preußische Ersparnis an personlichcB

Ausgaben pro Verkehrseinheit nicht zum mindesten darauf, dad a
weit weniger etatmäfiige Stellungen mit Beamtencharakter bietet,

vor allem im aufieren Betriebsdienst, einerseits was das Bahnhofe-,

Abfertigungs- und Zugbegleitungspeiaonal, andefersetts was das

Zugbeförderungs- und Werkstattenpersonal anbetrifit

Dies hat nicht nur sozialpolitische, sondern auch finanzielle

Bedeutung. In der bayerischen Abgeordnetenkammer wurde unter

Bezugnahme auf Ziffern des Jahres 1902 und Äufierungen des

bayerischen Verkehrsministers hervorgehoben, dafi Bayern, wenn es

sein Eisenbahnpersonal nach preufiischen Grundsätzen bezahle,

jährlich 5 Millionen Mk. ersparen würde. ^)

Für 1903 stellen sich die Ziffern folgendermafien:

In der gesamten Betriebsverwaltung waren 1903 Cntgdtlidl

beschäftigt

in PrcuScn-HcMen 373 551 Beamte und Arbeiter')

in Bayern 51 696 „ „ „

Würden die bayerischen Beamten und Arbeiter nach preußischen

^Grundsätzen bezahlt, so hätte der Personalaufwand erfordert:

51 696 X 1108 Mk. » 67618368 Mk.

TatiScMich betrag in Bayern der Auf«rmnd

fltr du Personal 51 696 X UI3 Mk. » 73 03s 515 Mk.

also Mehrbedarf 5 414 147 Mk.

Da 176 MiUicmen Mk. Bruttoeinnalinien ein>

gingen , macht dies pro 100 Mk.

Bruttoemnabme aus ca. 3,08 Proi.

*) Vgl. Sitzung d. bayer. Kammer d. Abgeordn. tr. a7. Juli 1904, Sien. Bcr.

5. 779 (Dr. Pichler).

*) VgL RdcbieisenbahnaUttttik ittr 1903, Tab. 95, Sp. 64, 66 «ad Tab. Mi

.Sp. at.
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Hierbei sind die Pensionen nicht berücksichtigt Wenn alle

sachlichen Ausgaben g^leich bleiben und die Einnahmen sich nicht

ändern, würde also bei Bezahlung nach preußischen Grundsätzen

der Betriebskoeffizient der bayerischen Staatsbahnen 1903 statt

71,75 Proz. nur 68,67 ^^oz. betragen haben. Umgekehrt würde der

preuüisch-liessische Betriebskoeffizient etwas höher als er war, die

Rente pro km und pro 100 Mk. Anlaj^^ckapital etwas niedriger, als

tatsärhlirh, ausgefallen sein, wenn an die 373551 beschäftigten

Personen — entsprechend dem bayerischen V^orbild — pro Kopf
lO^ Mk., also insgesamt Mk. 39222855 mehr bezahlt worden wären

und eine Mciirleistung der Mehrbezahlung nicht entsprochen hätte, ^)

In Preußen-Hessen würde eine Mehrausgabe von 39 '/4 Mil-

lionen jährlich für das Personal in dem Betriebskoeffizienten zwar

<cine Änderung, aber nicht so viel bedeuten, wie SA Millionen jähr-

liche Mehrausgabe in Bayern. -)

Es ist aber jedenfalls das Ergebnis, daß nicht pro Kopf des

Personals um so mehr bisher von deutschen Staatsbahnen auf-

gewendet wird, je leichter eine glänzende Rente hierzu die Möglich-

keit bietet, eher umgekehrt.

Ein genaueres sozialpolitisches Bild würde dann möglich sein,

weon die Avancements- und Einkommensverbältnisse unter Berück-

sichtigung des Alters, in welchem die Bezüge genossen werden,

und der Dauer der Bezüge bekannt wären. Femer müßten wir

über die Ausgabcwirtschalt der Eisenbahner, über Lebensmittel-

und Wohnungspreise in verschiedenen deutschen Gebieten mehr
wissen. IVeußen hat fiir die Beamten einen Servisklassenzuschufi

zum Ausgleich der verschiedenen Lebensmittelpreise eingeführt,

nicht aber alle anderen Verwaltungen. Vermutlich werden alle

Verwaltungen in nicht zu langer Zeit sich gezwungen sehen, ein-

') Allerdings ist beim Vergleiche Plrenflen^Hessens und Bojerns die mäflige

Sehitsung des Wertes der Dienstwobnungen su berfleksicbtigea, für welche i. B. in

Pretiflen-Hessen 3 797 $84 Mk. Wohaongsgeldziuchufl als Entgelt fBr 35 334 den

ctatmSftigen Beamten flberwiesenen Dienstwohnungen einbehalten wurde. Anderer-

seits sind in Preuflen-Hcssen noch Arbeitskräfte wie RegierungsbaufBhrer und ZivQ*

supemumerare, die <^e Vergfitnag tfitig waren, nicht mitgerechnet.

*) Preufien-Hesaen wflrde 1903 bei 39V4 Millionen Mk. Mchraus^bc einen

BetriebtkoefBxienten von 62,33 i^tntt 59,75, eine Verzinsung des Anlagekaitit. I'^ von

6|68 statt 7i''4 Pr^z. aufweisen. Anderseits würde in Bayern bei einer Ausgabe-

ersparnis von 5^4 Millooen Mk. die Eisenbahnrente 3,66 staU 3,30 Pros, betragen

haben.
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fachende lühchun^en über die Kosten der Lebenshaltung an ver-

schiedenen Plätzen anzustellen, und hoffentlich werden dieselben

auch veröffentlicht Allem menschlichen Ermessen nach wird die

Gewährung von Teuerungszulagen , wenn der neue Zolltarif erst

länger in Wirksamkeit sein und die erwartete Preiserhöhung agra-

rischer Produkte wirklich herbeiführen sollte, überall iiir die Staals-

eisenbahnverwaltungen eine akute Frage werden.

VI. Arbeitszeit.

Die Lohnfrage hängt mit der Arbeitszeitfrage eng zusammen.

Es fragt sich: wie viel Arbeitsstunden werden fiir eine bestimmte

Bezahlung gefordert? Leider gibt hierauf die Statistik des Reichs-

eisenbahnamts keine Antwort Wir erfahren viel über die Lei-

stungen des rollenden Materials, aber nichts» was die Dienstleistiug

des Menschenmaterials zu vergleichen erlaubt Die Drucksachen

des preußischen Abgeordnetenhauses enthalten Mitteilungen für

Preufien. Vergleiche mit den übrigen Systemen sind nahezu un-

möglich. Wir wissen, dafi die deutschen Bundesregierungen sich

über gewisse Grundsatze geeinigt haben, welche im Erlaß des

preußischen Ministers für Sifentliche Arbeiten vom 5. Januar 1900 ^)

zur Verwirklichung kamen und 1903 auf weitere Kategorien des

Personals ausgedehnt wurden. Die Durchführunjr dieser Vorschriften

wird dem preußischen Landta<:^c jeweils bckan:;t ^^^c^cben. Es ist

bereits wiederholt in der ( )firentlichkcit g;criij;l worden, daß diese

Statistik an einem Widerspruch krankt, der ihre Brauchbarkeit

aufs äußerste beeinträchtigt. Wie uns darin gemeldet wird^ genossen

die Bahn- und Bahntele<:,aa])henunterhaltungsarbeiter. sowie die W'erk-

stättenarbeiter völlige Sonn- und Feiertagsruhe; es erhielten ferner

von 236468 sonstigen Beamten und Arbeitern 1903/1904

monatlich dnea Ruhetag 5 3 1

1

1V2 9489

f» 2 Ruhetage 7
1 726 1 |,|erher das gcs.imte Zugbeglcitiaif»-

„ mehr als 2 Ruhetage 149 942 1 vad Lokomotivpersoaal

An 236468 Beamte und Arbeiter des Betriebsdienstes wurden

in Preußen-Hessen 813 107 Dienstbefireiungen von mindestens i8-

stündiger Dauer im Laufe eines Kalendermonats gewährt, wovon

VgL Eisenbabo-Verordniuigsblatt vom 12. Januar 1900» benuisgegeben fm

kiinifl. preufi. Ministerimn für öffentliche Arbeiten.
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509 187 auf Sonntage entfielen. ^) Für Bayern teilte Minister von

Frauendorfer im Landtage mit, dafi 1903/4 im Winterhalbjahr auf

0,8 Prot, der Bediensteten monatlich i Ruhetag,

31 14 » «t «• M > Ruhetage,

67*8 n n n n votht ab s Ruhetage

entfielen.

Die Schweiz ist — allerdings bei weniger stark entwickeltem

Schnellverkehr — radikaler und verlangt, daß alle Beamten und

Arbeiter Anspruch auf 52 dienstfreie Tage haben, wovon 17 auf

einen Sonntag fallen müssen. Die Befreiung hat in der Schweiz

volle 24 Stunden zu dauern und muß mit einer Nachtruhe endigen.

Falls sie nicht an die gfesetzliche Ruhezeit anschlicht, ist sie um
8 Stunden zu verlänf^crn. Bereits vor der X'crstaatlichun«^, welche

in der Schweiz, nicht aber in Deutschland von {gesetzlicher Re^e-

\uni^ der Arbeitszeit der W-rkehrsarbeiter bcfjlcitct war, ist <w(e>^fen-

über den schweizerischen Privatbahnen eine weitgehende Zahl von

Ruhetagen erzwungen gewesen.-)

Freuen wir uns immerhin über die Fortschritte, welche Deutsch-

land in Gcwäiirung von Rulietagen an das Verkehrspcrsonal tuacht,

so sind wir um so mehr überrascht, diese Ruiietagc in den Sta-

tistiken über die tä'^liche Dauer des planmaüit^en Dienstes des

preußischen Kisenbahnpersonals vom Herbst 1904 nicht berücksichtigt

zu finden. Wir möchten einfach erfahren: wieviel Eisenbahner

jeder Gattun;^ waren an so und soviel Ta^i^en wirklich so und so-

viel Stunden beschäftigt r Statt dessen wird folgende Methode einer

Durchschnittsberrrlinung befolgt: „Wenn bestimmungsgemäß die

Zulässigkeit eines Dustes sich nach der Höhe der täglichen Dienst-

dauer „im monatlichen Durchschnitt" oder der „durchschnittlichen

täglichen Dauer" richtet, ist der Dienst in der Weise ermittelt, daß
die Gesamtzahl der Stunden, die im Laufe eines Monats ein Be-

amter im Dienst verbracht hat, durch die Anzahl der Monats-

tage (30) geteilt ist."»)

'1 Vj;!. Anl.ipc 10 des Bericht-, über iliit Kr^vlmi-sr des IWtriclis (irr ver»

eiaigtcn preiitiischcn und hcssischfn .*^taatsciscnba!>ncn im K'^rhtinn^sjahr J903.

'1 Vj:;!. P 1 .1 r- i <1 W e i ß c n h a c Ii , Die tisrnhalinvcrblaatlichung in der .Scliwci«,

Berlin I<>05, S. 136. VV'l. f( rrnT den Abdruck des ^cli w ei/rrisrlicn Bundrsgcsctzi s b<

-

tictiend die .'\rbi it>zcit beim Betrieb der {".iseiil>aiHien und anderen Verkchrsansialtea

vom 15. Dezember 1902 im Bulletin des Internationalen Arbeitsamts vun Kjoz.

& 671 ff.; ebendaselbst p. LX Aber die Vorgeschichte.

*J
Vgl. Anlage 9 tarn Bericht der preu0.>hes8. Eisenbahnen für 1903 1904.
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Wenn mit der Gewährung von 2 und mehr Ruhetaj^en pro

Monat Ernst gemacht wird, so dürfen die Arbeitsstunden, welciie

im Monat gcthan wurden, selbstverständUch nur durch die Zahl

der Arbeitstage, also 30 minus 2— 3, d. i. 28 bis 27 geteilt werden.

DurchschnittHche tägliche Dienstdauer heißt: Verhältnis der wirk-

lich geleisteten Dienststunden zu den dienstpfUcbtigen Tagen des

Monats, wirkliche Dienstleistung an den Tagen, die für Dienst-

lelstungen als möglich in Betracht kommen. Wenn der Divisor um

10 Proz. zu groß angenommen wird, erscheint das Resultat, die

durchschnittliche planmäßige Dienstdauer pro Tag, natürlich für das

Personal günstiger als den Grundsätzen einer konrekten Statistik

entspricht')

Mit diesen Vorbehalten, dafi alle Zifiem, soweit Ruhetage ge-

wahrt werden, umgerechnet werden müflten in ZifTem höherer

wirklicher Tagesdienstdauer, gebe ich die preußische Statistik der

planmäßigen Dienstdauer fiir Herbst 1904 wieder:

(Siehe die Tabelle S. 651.)

Speziell die durchschnittliche tägliche Dienstdauer im Fahr-

dienst ist in folgenden Angaben genauer ersichtlich gemacht:

Zttgt>efleitiiiigspenoiial LokomotiTpasonl

mehr als

II

Aanhl der Anzahl der

Bediensteten Bediensteten

cinschlieQlich 546 705

8 bis S'/t Std. 992 1425

8V1 » 9 M 1 460 3 265

9 H 9V1 M 3738 8030

9Vt 10 „ 7967 12 608

10 „ 10Vi 11 128 2 298

10V, „11 8735 1 223

Zustunmca 34566 29 040

Zunächst ist hier bei der Durchschnittsberechnung wieder die

Zahl der Dienststunden im Monat durch 30 statt durch 27 bis

28 dividiert Im übrigen wird aber speziell beim Zugbegleitungs-

und Lokomotivpersonal bemerkt, dafi hier eine einzdne Dienstschicht

16 Stunden nicht überschreiten darf und daß hier Dienstschiebten

bis zu 16 Stunden nur angesetzt werden dürfen, wenn sie durch

ausgiebige Pausen unterbrochen werden. Die in die planmäßige

*) VgL S. 1035 d. ^Sozialen Praxis*' v. 29. Juni 1905.
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Dienstschicht fallenden, nicht mehr als einstündigen Ruhqpaiisec

am Stationsort und alle nicht mehr als 6 Stunden betragendec

auswärtigen Ruhepausen werden hierbei als Dienst angerechnet.

Im monatlichen Durchschnitt soll nach den geltenden Vor-

schriften die tagliche Dienstdauer des Zugbegleitungspersonab

II Stunden, die des Lokomotivpersonals lo Stunden, auf Neben-

linien II Stunden nicht übersteigen. Bei angestrengtem Rangier*

-dienst soll das Lokomotivpersonal im Durchschnitt nicht über

8 Stunden, im einzelnen Falle nicht mit Dienstschichten über

lO Stunden beansprucht werden.

Im Gegensatz zu Preußen-Hessen publiziert Bayern in seinem

Jahresbericht über die Arbeitszeit des Personals überhaupt nichts.

Iminerhin wissen wir durch eine vom Minister von l-Vaucndorfcr

am 23. JuH 1904 in der bayerischen Abgeordnetenkammer abge-

gebene Erklärung, ') daß nach dem Winterfahrplan 1903 UX)4 vom
Personal 96,5 Proz. durchschnittlicii 8— 12 Stunden, und nur 3,5 Proz_

über 12 Stunden tä<:liche Dienstzeit hatten. I^ei letzterer KatCijon>

handele es sich vielfach um Dienstbereitschaft, nicht um fortgesetzten

Dienst.

Planmäßige Dienstschichten, d. h. Dienstzeit zwischen 2 Ruhe*

Zeiten, auf je 100 Bedienstete bezc^en, seien entiallen

88,4 Prox. Dlcnstscbichten von 8—'IS Stmidciii

9.2 .IHM 14—14

5.* .1 w *b« »4 »

Bei der Bercclinung der durchschnittlichen Dienstdauer scheint

übrigens auch in Bayern die Zahl der Dienststunden pro Monat

mit 30 ohne Berücksichtigung der Ruhetage berechnet zu sein, so

daß ebenso wie in Preußen das Resultat günstiger erscheint als es

wirklich ist.

Mit dieser Einschränkung darf auch nur eine Berechnung über

die Verkürzung der Dienstdauer übernommen werden, welche in

Nr. 10 der Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen

vom 4. Februar 1905 (S. 146) für einige Kategorien des preufiischcn

Personals veröffentlicht ist

') Vpl. Slcn. Bericht d. bayer. Kammer d. Abgcorda. 1903/1904 vom 2^.)^

1904, S. 702.

I

j
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BedienstetenklMse

BahnwSrter

Weichensteller

Stationsbeamte

Ranf^icrmeister

Zugbcgleitungspcrsonal

Lokomotivpersoaal

Höchste Dienstdauer

14—18 Std. 14—16 Std.

189a 1904

6,a8 Pros. 0,91 Proi.

4*95 » 0,83 „

8.57 .t 0.15 >.

S.98 „ 0.10 „

32.07 .1 8.64

34.71 .. 5.95

Dagegen Dienstdauer

von 10 Stunden und
weniger

1892 1904

3,89 Pros. 347 Pros.

8.09 >. 16,34 „

^3fio „ 60,44 .«

12,14 .. 36,46 „

28.97 36,60 „

26,64 » 44,87 „

Wir ersehen, dal3 in den ersten Zeiten die Verstaatlichung^

Iceineswegs sofort Befreiung von langen Arbeitszeiten brachte, daß

aber seit 12 Jahren Bestrebungen im Sinne der Besserung unver-

kennbar sind. Ob Preußen-Hessen sein Personal bei durchschnittlicli

niedrigerer Bezahlung kürzer als die anderen deutschen Staatsbahn-

verwaltungen beschäftigt, ist zum mindesten bis jetzt nicht zu be-

weisen.

Daß gegenüber allen dcutsclicn Staaten in Bezahlung und

Arbeitszeit des Personals die Schweiz sich wohl vergleichen kann,

ist durch fleißige Untersuchungen wahrscheinlich gemacht.') Siclier

ist, daß die Schweiz durch gesetzliche Regelung der Bezahlung,

Gleichstellung der Frauen mit den Männern im Lohn, ferner dadurch,

daß die Arbeitszeit im staatlichen Verkehrsgewerbe gesetzlich ge-

regelt wird, statt durch Verordnungen, die in Deutschland herrsciicn

und durch Verordnungen geändert werden können, großen sozial-

politischen F>nst gelegentlich der Verstaatlichung bewiesen hat und

daß dies Vorgehen von deutschen Sozialpolitikern jedenfalls mit

Achtung begrüßt werden muß.''*)

') Vj;l. die allcrdiii};.s iu»ch nicht die letzten prcußivchrn Zahlen berücksichti-

genden Aufsätze von Dr. \'. I'.. Schercr (Basel): „Die so^i.ile Laj^c der deutschen

Eiseubalmbedienstcten" m Hell 5 und 6 der „Schweizerischen blällcr für WirtschafU-

«ad Sozialpolitik", Bern 1905.

*) Fflr diejenigen Arbdter, denen gegenüber die Eisenbahnverwaltung als Nnch-

fragender im Wettbewerb mit priTaten gewerblichen Arbeitgebern steht, nämlich fOx

die Werlntättenaibeiter, vollziehen sich neuerdings Reformen in der Arbeitsseit Die

„Soäale Praxis" v. 14. Jtdi 1904, S. Iiis meldete, dafl im Sommer 1904 in Preufien

die Werlcstättenarbeit auf 9Vt Stunden herabgesetzt werde. Neuerdings berichtet

die „Zeitung d. Ver. deutscher EisenbahnTcrwaltungen**, 1905, S. II05 u. I140, dafl

die EisenbahnWerkstätten Württembergs seit 2. Oktober 1905 die gstUndige Arbeits*

seit eingeführt haben und dafl Baden und Bayern das Gleiche beabsichtigen, jedoch

suerst die ArbeiterausschOsse befragen wollen, ob die Kttncung der Arbeitszeit in
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VII. Schlufs.

Man kann die Frage nach der Bezahlung und Beschäftig^ungs-

* dauer des Eisenbahnpersonals von verschiedenen Standpunkten ans

betrachten. Vom Standpunkte, daß die Lage des unteren Personals

eine möglichst gesicherte und auskömmliche sein sollte, schneidet

F^eu6en<Hessen nicht günstig ab gegenüber Bayern.

Es ist dies aber nicht der einzig mögliche Standpunkt Eine

andere Betrachtungsweise konnte fragen : wie bewältigt man exakt

und pünktlich mit den geringsten Kosten, unter Aufrechterhaltung

strengster Disziplin und Anspannung einen Massenverkehr? Es ist

nicht ausgeschlossen, da6 von diesem Standpunkte aus die bisherige

preußische Praxis für einen vorübergehenden Zeitraum als sehr

virtuos bezeichnet werden konnte. Indem man Personal, welches

vielleicht in fester Stellung ohne Aussicht auf weiteres Avancement
.es an Anspannung fehlen lassen könnte, dadurch in Abhängig^keit

hält, dafi viele Funktionen nicht von etatmäßig angestellten Per-

sonen geleistet werden, gewinnt man jedenfalls eine enorme Macht.

Andererseits ist klar, daß eine Eisenbahnverwaltung, welche

für sich Macht über das Personal durch Schaffung von überwiegend

abhängigem, tiiciit etatmäßig angestelltem Personal beansprucht, welche

ferner im Interesse der Disziplin für sich die Initiative reserviert,

die Kink(jmnu-nsverhältnisse und Arbeitsdauer des Personals be-

friedigend zu regeln, eine Verantwortung auf sich nimmt, die von
irgend jemand kontrolliert werden muß.

[)\c Kontrolle der \' crantwortung der Staatsbahnverwaltungen

in sozialpolitisciicr wie in sonstiger Beziehung ist vielleicht das

schwerste Problem des Verkehrswesens in der Zukunft. P!ine Kon-

trolle durch eine nicht bloß nörgelnde, sondern sachverständig in-

formierte öffentliche Meinung ist unumgängliches Bedürfnis.

Sie müßte auch den Intern großer büreaukratischer Tnstitu-

tionen selbst erwünscht sein; denn eine Menge guter Intentionen

der Zentrale gehen sonst verloren bis zur Peripherie, und vide

Mißbräuche, die an der Peripherie vorkommen, gelangen sonst

nicht zur Kenntnis der Zentrale.

Eine Erziehung der öffentlichen Meinung zur aufklarenden Mit-

arbeit wäre möglich gewesen, wenn die deutschen Staatseisenbahn-

den Morgen und Abendstunden oder mittags tkh empfiehlt Ein sosUdpolitisclMr

Fortschritt ist also in dieser Hinsicht fcstrastellcn.
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Verwaltungen — im Ges^ensatz zu Österreich — nicht das Gesuch

des Vereins für Sozialpolitik um Gewährun£T der Möglichkeit einer

einziehenden Kncjuete über die Lage der Eisenbahner abf^ewicsen

hätten. Man sollte erwarten , daß von Seiten der Hisenbahnver-

waltun^en dann der Versuch eines einzelnen, Waldemar Zimmer-

manns, in den Schriften des \'ereins für Sozialpolitik, 'j die Laf^e

einer Gruppe des Verkehrspcrsonals anschaulich darzustellen, mit

besonderer Freude bc^^rüßt worden wäre. Wenn indes der Artikel

vom Reg.-Rat Lowe, „Zur sozialen La^^e der Eiscnbahnbedienstcten

in Prcut^cn", der im Jahrpan^ 1903 des Archivs für Eiscnbahnwcsea

erschien, die damalige Stellun;^ der leitenden Kreise wirklich charak-

terisieren sollte, wäre man nicht sehr geneigt gewesen, aus der

Schrift Zimmermanns für die künftige Sozialpolitik vollen Nutzea

zu ziehen.

Wir finden von Lowe ausgesprochen, daß die deutschen

Staatseisenbahnverwaltungen den Gedanken der Koalitionsfreiheit

des Eisenbahnpersonals de lege lata und de lege ferenda ablehnen.

Ebensowenig aber will der Rezensent von sozialen Inspektoren

im staatlichen Eisenbahnbetrieb etwas wissen. ,Jm Gegensatz zu

den Verwaltungsorganen privater Betriebe, die an dem geschäft-

lichen Ergebnis des Unternehmens unmittelbar finanziell beteiligt

sind, hat kein Beamter ein Interesse an übermäßiger Inanspruch-

nahme des ihm unterstellten Personals oder Beschränkung seiner

Einkommensverhältnisse." Das Wohlwollen, welches bei den lei*

tenden Beamten herrsche, garantiere den Erfolg von berechtigten

Beschwerden. „Nach Ansicht des Verfassers" — so schreibt der

Reg.-Rat Löwe — „handelt es sich darum, durch unmittelbaren

Verkehr mit den unteren Bediensteten die Beschwerden, die das

Einkommen, dienstliche Beanspruchung, Wohnungs- und andere

Wohlfahrtsangelcgenhdten betreffen, zu prüfen, sachlich zu erörtern

und die Bediensteten, soweit ihre Wünsche nach der Entscheidung

der maßgebenden Verwaltungsinstanz unerfüllbar sind, über die

Gründe der Ablehnung aufzuklären und von der UnerfüUbarkeit

selbst zu überzeugen."

lünen Vergleich der Eisenb;ihnK)hiic nur mit industriellen Lohnen

hält der Vertreter dieses Standpunkts für unrichtig, vielmehr sei es

richtig, auch am Maße der landwirtschaftlichen Arbeiter die Stellung

des königlich preußischen Verkehrspersonals zu prüfen. Dieser

*) Vgl. Bd. 99 d. Schriften des Vereins fUr SojialpoUük, S. 3 fi.
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Standpunkt Lowes trifft für das Zugbegleitungs- und VVerkstattCB- l

personal jedenfalls nicht zu, I

Es erscheint sehr zweifelhaft, ob diese Ausführungfcn die An- l

sieht der heute leitenden Kreise richtig wiedergeben. Wäre es der \

Fall, so würde lebhaft Protest dag^en einzulegen sein. 1

In Wahrheit scheint es, daß neuerdings auch die preußische
|

Verwaltung — wenn auch nur schrittweise — der bayerischen und
\

wurttembergischen darin nachfolgt, daß man die Zahl der etat-

xnafiigen Stellen vermehrt Besonders der Etat iiir 1905 hat hier

Fortschritte gebracht Inzwischen hat aber Bayern wieder eine

Erhöhung der Beamtenbezüge durchgeführt

Wenn der Staat Arbeitgeber im großen Mafistabe ist, gibt es

nur zwei Alternativen, zwischen denen man sich überall — gern

oder ungern — entscheiden mufi.

a) Der privatkapitalistische Standpunkt Derselbe gestattet dem
Arbeitgeber, frei über Entlassung, Anstellung seiner Leute zu ver-

fügen, soviel und sowenig zu zahlen, als ihm gutdünkt Hiennit

ist es verträglich, wenn die Mehrzahl des Personals nicht in eut-

mäßiger Stellung, sondern im Lohnarbeitsverhältnis beschäftigt

wird.*) Notwendiges Korrelat einer solchen Ordnung, bei welcher
'

"die gesicherte Beamtenstellung der Mehrzahl des Personals vor»

enthalten wird, muß aber dann in Zukunft Gewährung unbe-

schränkten Koalitionsrechts oder die Festsetzung der Arbeits-

bedingungen durch eine uninteressierte Instanz sein. Wo der Fiskus

Arbeit^a-bcr ist, können Personen, die auf fiskalische Gesichts-

punkte Rücksiclit nehmen müssen, als solche neutrale lastanz nicht

angesehen werden.

2. Der bureaukratische Standpunkt. Derselbe ist konsequent

nur durchgeführt, wenn gesetzlich die Rechte des Heamtenverhält-
,

nisses der «großen Mehrzahl des Personals gewährt werden. Anderer-

seits können und müssen dann besondere Pflichten, eine das Koali- ,

tionsrecht ausschließende Disziplin mit gesichertem Disziplinarvcr- '

fahrrn, dem Persona! auferlegt werden. .Auch in Ha\-ern ist dies

beim statusmäüigen Personal noch nicht ideal durchgeführt, weit

') Ernst Kn};rl urteilte — im Gepensatze tu M. M. v. Weber — i^7A- 'ö

<iiT Privall>ahn/cit, hierüber: „In »Icr grotien Zunahme dor Workvorrichlunf^cu (^'o^cn

Tafjclohn bei sinnllichen Kiscnhuhncn mag ein linanziclier Vorteil tür die I'ahnca

liepen , ein sittliohrr und wirtschaftlicher für die betrefrcnden Arbeiter mcbl.'*

(S. 119 d. Zcitscbrilt d. kgl. prculi. stallst. Bureaus, Jahrg. 14).
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weniger aber in der Höhe der Bezahlung und in der Sicherui^

öes Arbeitsverhältnisses bis 1903 in Preufien.

Auf die Dauer zwisclien beiden Systemen zu lavieren, die

Vorteile, welche das eine System dem Arbeitgeber gibt, mit den

Pflichten des Bediensteten im anderen System unter dem Gesichts-

punkt eines |)atriarchalischen Ref^ime ') zu kombinieren, wird sich

nicht durchführen lassen. Es würde dies vor allem bei glänzender

Rentabilität eines Staatsbahnnetzes mit dem (icdankcn eines sozial-

politischen Musterbetriebs des Staates nicht verträglich sein; es

würde bedeuten, daß der bei der Verstaatlichung gezogene Wechsel

nicht honoriert wird.

Freilich ohne Bedenken ist die Verallgemeinerung des Beamten-

vcrhältni^ses im Staatsbethebe nicht. Die Grenzen der Durchführ-

barkeit des Verstaatlichungsgedankens sind klar erkennbar. Je

mehr abhängige Personen nicht durch Lohnkampf oder durch indi-

viduelle Mehrleistung, sondern nur durch Einwirkung auf die Gesetz-

gebung ihre materielle Lage verbessern können» um so mehr Wähler

werden interessiert, aus materiellen Rücksichten im öffentlichen

Leben Partei zu nehmen. Wir leiden genugsam darunter, dafi bei

den Besitzenden die idealen Ziele im öffentlichen Leben vielfach

hinter dem Streben, materielle Vorteile vom Staat zu erhaschen,

zurücktreten. An sich ist es den Eisenbahnern nicht zu verdenken,

wenn sie ein gleiches anstreben. Es ist aber keine beneidenswerte

Entwicklung, wenn die Landtagsabgeordneten sich in systemlosen

Wünschen nach Aufbesserung einzelner Kategorien des Verkehrs-

personals überbieten. Aber man kann nicht umhin, die Folgen in

Kauf zu nehmen, nachdem man den ersten Schritt getan hat

Vielleicht wird man künftig nüchterner im Schwärmen für neue

Verstaatlichungspläne. Hier beim Verkehrspersonal handelt es sich

heute nicht mehr um die Frage, ob man die Verstaatlichung billigt,

') Für Baden winl es otVi/iell abgelehnt, dub die Verwaltung ein patriarchalisclies

Regime anstrebe. Hei !-!<'sjtr<n'hung der Wohlfahrtseinriclilungen der badischen

SUatsciäCnbahnen betont 'i'uj;tn<lhat (Arch. f. Kiscnbahnw escn 1905, S. Ilo2j: maß-

gebend sei das Streben, schöne mcoschliche Beziehungen zu den Arbeitern hcrztt-

itdlcn, ohne ihre persönliche F^iheit «ttnitasteo. Und er fügt hinzu, die badische

EüsenbahnTerwaltung habe den Arbeiter^Attsschufl „in einer Weise organisiert, die

dem Arbeiter Gelegenheit gibt, offen anscnsprechen, was ihn bedrOckt, und die

dadurch, dafi sie ihn an Einrichtungen ni sehiem Wohle mitberatend teilnehmen

UJt, diesen das Odium ehier patriarchalischen Bevormundung nimmL*'
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sondern darum, daS die dem Staatsbctridie homogene Form der

Regelung des Arbettsverfaaltnisses konsequent durchgeführt wird.

Dafi dieser Weg in Preufien-Hessen seit 1904 mehr ab bisher

beschritten wird, ist erfreulich und unvermeidlich. Die preußische

Beamtentradition wird auch dalur sorgen, daß die Disziplin dabei

gewahrt bleibt imd der Betrieb technisch auf der Höhe bleibt, und

finanziell ist der preußische Betrieb leichter imstande^ die nötigai

Opfer zu bringen, ak die weniger glänzend situierten anderen Ver-

waltungen, welche schneller als Preußen auf diesem Wege voraa-

geschritten sind.
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Zur Frage der Parteivertretung vor den Gewerbe-
und Kaufmannsgerichten.

Von

WÖLBLING,
Voziittender beim Gewerbegericht m Berlin.

Die Gewerbe- und Kaiifraannsgerichte sind im gewissen Sinne

Standesgerichte. Sie verfolgen den Zweck , den Anj^ehörigen des ge-

werblichen und kaulnuinnischen Standes zu ermögliclien. gewerbliche Streitig-

keiten unter sie h mit Ausschluß fremder, ihrem Stande nicht angehöriger

Personen auszugleichen.

Deshalb und tun t^las X'ertaliren zu vereinfachen, sind sie in erhöhterem

Maße als die ordentlichen (ierichte auf dem Grundsatze unmittelbarer

Verhandlung mit den Parteien aufgebaut und zwar vor Richtern, die mit Aus-

nahme eines aus unparteiischen Kreisen entnommenen Vorsitzenden dem-

selben Stande angehöien mfissen wie die Paiteien. Die StellTeitretung

der Parteien glaubte man bei diesem Verfiüiien grundsätzlich ausschliefien

zu können. Der Vorsitzende kann deshalb jederzeit das persönliche

Erscheinen der Parteien fordern und durch Geldstrafen erzwingen

{§ 42 GGG.). Rechtsanwälte und Personen, welche das Verhandeln vor

Gericht geschäftsmäßig — wenn auch unentgeltlich betreiben — sind

völlig von der Parteivertretung ausgeschlossen (§51 GGG.), so dafi

schließlich praktisch genommen nur die Vertretung durch Angehörige

<oder Standesgenossen übrig bleibt, und au( Ii diese ist unter Umständoi
noch beschränkt, nämlich für die Verhandlung vor dem F.inigungsamte,

bei welcher als Vertreter nur an dem Verfahren „beteiligte" Personen

erscheinen diirfen.

Naturgemäß läßt sich der Grundsatz unmittelbarer Verhandlung mit

den Parteien nicht ausnahmslos durchführen. Er findet seine Schranke

an den Erfordernissen des Lebens und den allgemeinen rechtlichen Vor-

schriften über die notwendige und zugelassene Stellvertretung.*)

*) Bei der Beseczimg des Gciicbt« bat wmü ab Afbdtgebeibeiaitier aueb die

oiit der SCcUvertNtoag der Arbeitfeber betnntca Pfenoaen, nlao Aibeilnebmer,
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Ausdrücklich ist die Stellvertretung für nicht prozeßfahiijc Parteien

zugelassen im § 30 G(iG. und für das einigungsamtliche Verfahren ist

scheinbar der (irundsatz der unmittelbaren Verliandlung mit den Parteien

umgekehrt in die Vorschrift der notwendigen Vertretung und zwar auf

Seiten der Arbeiter für alle Fälle und auf seilen der Arbeitgeber, wenn

davon mehr als drei an der Verhandlung beteiligt sind.

Vor allen Dingen ist aber zu beachten, dafi die entsprechende An-

Wendung der für das amtagerichtliche Verfahren gegebenen Anweisungen

der Zivilprozefiordnung auf das Verfahren der Gewerbe- und Kaufmann»
gerichte vorgeschrieben ist

L Gesetsliche Vertreter.

Neue Grundsätze über die gesetzliche Vertretung sind für das ge-

werbegerichtliche Verfahren nicht aufgestellt. Es gibt aber häufig eigen-

artige Fälle, welche die Prüfung der Vertretungsbefugnis schwierig er-

scheinen lassen.

Die gesetzliche Stellvertretung unterscheidet sidi von allen anderen

Arten der Vertretung dadurch, daß bei ihr der Wille des Vertretenen^

durch den Vertreter zu handeln, unwesentlich ist Der Wille des Ver-

treters ersetzt oder ergänzt den Willen des Vertretenen. Der gesetzliche

Vertreter ist somit das selbständige WiUensorgan des Vertretenen und

w ird daher oft und richtiger nicht als Stellvertreter, sondern als Organ

des Vertretenen bezeichnet.

Gesetzliche Vertreter sind z. B. der eheliche Vater, die eheliche

Mutter und der Vormund oder Pfleger Minderjähriger (§i? 1627, 16S4,

1773» 1896, 1904 PGB.), der Vormund Gro(5jähriger, welche liaiidlungs-

untähig oder abwesend sind. Soweit der gesetzliche Vertreter einen

Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes oder

zur Eingehung eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses ermächtigt, ist der

Minderjährige prozeßfähig. Er bedarf für die diesbezüglichen Prozesse

daher keiner Vertretung, ja diese ist diurch seine unbeschränkte Ge-

schäftsfähigkeit auf dem betreffenden Gebiete ausgeschlossen (§§ 112,

113 BGB.).«)

zugelassen. Die Folge hiervon mag mitunter sein, dafi die Eigentfimer grofici

Untemehmnngen weniger häafig sn Gewerbcgerichtfbeisitzem gewählt trarden als

wünschenswert.

*) Das LehrlingSTerhSltnis ist besonders in § 126 GewO. geregelt Es pH

nicht als Dienst- oder Arbeitsverhältnis im Sinne von §113 BGB, Prenner, Ar*

beitsvertrag S. 5. Abweichend t. Sc hüls GGG. S. 334 Anm. 1. Die Znrtck-

nähme der allgemein erteilten Genehmigung hat fttr die Dauer eines eingefsagenea

Dienstverhältnisses oder des Betriebes eines GeschÜls im allgcmeinrn keine Be-

deutung. Modifikationen der gesetzlichen Vertretung auf dem § 113 BGB. beseich-
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Die Prozeßfölii^keit einer Ehefrau wird dadurch, dafi sie Ehefrau

ist, unbeschadet der Folgen der ProzefifUhning in bezug auf das Ebegot

nicht beschränkt (§ 52 ZPO.).^)

Gesetzlicher X'ertrcter einer juristischen Person ist deren \'orstand

(§ 26 BGH., Jji? 231, 4(>3 H(;B.. Ges. betr. G. in. b. H. v. 20. Mai 1898

§ 35, Ges. betr. Erwerbs u. Wirtsch.-Gen. v. 20. Mai 1898 § 24 u.a.). Die

Vcrtretunfc der jiiristisclien Prrsonen des öffentlichen Rechts regelt sich

nach zahlreichen Gesetzen und Verordnungen für die einzelnen i-aile»

neten Gebiete bestehen nach § 107 u. 113 (iewO. Danach erfolgt die Rückgabe

eines Arbeitsbuches von selten des Arbeitgebers an den gesetslichen Vertreter; auf

Verlangen desselben gesetzlichen Vertreters eines mindeijihrigen Arbeiters erfolgt

die Aushändigung der Arbeitskarte von selten der Pollseibehörde ; sie mufi an den

gesetzlichen Vertreter auch ohne ausdrOclcUches Verlangen erfolgen, wenn der Ar-

beiter das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Hüt Genehmigung der Ge>

mf>indf>brhörde kann die Aushändigung auch an dir ?.ur gr'^ctzlichen Vertretung

nicht berechtigte Mutter oder einrm sonstigen Angehörigen oder unmittelbar an

den Arbeiter erfolgen. Auch das Arbcits/f ii;^ni5 eines Minderjährigen muß auf

Verlangen an den gosrt/lichcn Vertreter ausj;t handigt werden. Auch hiervon kann

mit Gtnclmiigung der Gemeindebehörde al)gcwichcn werden. Durch kommunal-

statutarische Bestimmung einer Gemeinde kann festgesetzt werden, daß der vom

min<lerjährigen .Arbeiter verdiente Lohn an die Kitern oder Vormünder und nur mit

deren Zustimmung oder nach deren Bescheinigung über den Empfang der letzten

Lohnzahlung unmittelbar an die Minderjährigen gezahlt wird (§ 119 GewO.). In

diesen Bestimmungen liegt eine besondere Regelung der gesetzlichen Vertretung,

nicht die BegrOndung eigener Rechte. Dagegen begrOndet § 119a Nr. 3 GewO., wo-

nach den Eltern oder Vonnitadem innerhalb gewisser Fristen Mitteilung von den an

den mindeijihrigen Arbeiter gezahlten LohnbetrSgen gemacht werden soll, ein Recht

dieser Eltern und Vormtinder. Dieses kann daher vor dem Gewerbegericht leider

nicht geltend gemacht werden. Vgl. «odb § II des Ges. vom 30. MSrs 1903 betr.

Kinderarbeit (Agahd und v. Schulz, Komm. 1904 S. 87 ff.).

Wiederum ist auch die gesetzliche Vertretung Beschränkungen von Seiten des.

Vertretenen unterworfen, so bedarf es /. B. zur vollen Gültigkeit eines gewerblichen

Lehrvertrages auch der I nter-schrift des minderjährigen Lehrlings (GewO. I20b).

') Die Kliefrau, welche nach dem Gesetze den Mann in häuslichen Angelegen-

heiten vertritt, ist im übrigen weder gesetzliche Vertreterin des Khemannes, noch hat

sie die Vermutung einer Vollmacht für sich auch nicht in Krankheiistallrn , da-

gegen 1^ !4!;o 1>GP.. weniiibtrns nach dem gesetzlichen Güt<'rrecht. Bei vielen,

namentlich kleineren Betrieben und solchen, die mit Vcrkaufshulen vcrbuntlen sind,

ptlegt die l-rau meist mit der Vertretung des Mannes betraut zu sein. Das ist aber

kein Fall goetzlicher Vertretung, bezieht sich auch meist nldit auf die Proz^ver-

tretong. Was die Frau durch Arbeit erwirbt, ist ihr Vorbehallsgut Daher ist auch

der Mann nicht zur Vertretung der Frau bei Lohnaasprachen ohne weiteres befugt

(i§ 1367» 1365. 1440» 1441» 1519)-
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Hierhin fjebörcn die Vertreter des Reiches, Staates, der Gemeinde und

verschiedener Verbände und Korporationen des ötTentlichen Rechts.

Die Veriretun[^sbefii'^'nis ist hei jeder einzelnen Behörde auf Grund der

hier in l'ragc koniinenden zahlreichen GeseUe und Verordnungen von

Amts wetzen /u prüfen.

Nicht leicht zu erkennen und ihrem Umfange nach festzustellen iä

die Vertretung von Parteien, welche gemeinsam als Unternehmer eise

Arbeit ao Arbeiter im Wege eines Dienstvertrages ttbertrageD oder die

gesetzliche Vertretung einer Gesamtheit von Arbeitern, welche gemctii-

schafUich einen Dienstvertrag geschlossen haben. Aus verschiedenea

wirtschaftlichen Gründen, um die Haftung aus einem Vertrage su erteilen,

um die Verantwortung auf einen sachkundigen Gesellscliafter abwil«
zu können und den Umständlichkeiten der Verhandlung mit einer größeren

Zahl von Arbeitern zu entgehen, vereint ein Hauptuntemehmer sich mit

Nebentmternehmern oft auf Grund absichtlich unklarer AbmachoBgei^

deren wahre Bedeutung nur aus Nebenumständen erkennbar ist.

Ein Maurermeister vereinbart die Ausfuhruni; einzelner Teile des

Baues mit einem kleinen Unternehmer, z. B. den Bau einer Treppe, die

Ausführung der Put/arbeiten, das Da( lule( ken. Der zweite l'nteinebmcr

steht zu dem ersten nicht im \'erhältnis eines Werkmeisters.^)

Beide Unternelmier stehen in einem nälieren \crhaltnis ^zuein-

ander, sie teilen den Gewinn. Die gesetzlichen Versicherunfien , die

Verantwortung gegenüber der Partei übernimmt der erste Unternehmer

auch für die von dem zweiten Unternehmer angenommenen Arbeiter

und für die von ihm auszuführenden Arbeiten.

Derartige Verhältnisse werden meist nur unter den Begriff einer

Gesellschaft gebracht werden können und auf diese finden, je nachdem

es sich um gemeinschaftliche Handelsgeschäfte oder um andere Ver*

hältnisse handelt, die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches über die

offene Handelsgesellschaft, die Kommanditc^esellschaft oder die stille

Gesellschaft, §§ 105 ff., § 161 flf. HGB. oder der Titel des BGB.

Anwendung, welcher von der Gesellschaft handelt (§§ 705—74o\

Bei der otTenen Handelsgesellschaft gilt jeder Gesellschafter, der

nicht durch den Gcscllscliaftsvertrag von der \'erlretung ausgeschlossen

ist, als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft.^) Bei der Gesellschaft

des BGI!., welche immer dann vorliegt, wenn mehrere ubereiiik' iiimen.

einen gemeinsamen Zweck durch gemeinsame Tätigkeit oder Beitrage

*) Die Kalle, in welchen eine der Arbeiterklasse angehörige Penoo, «Mi

Werkvertrag schliefit, gehören nicht zur Zuständigkeit der Gewerbcgcrichte. Akkocd>

^erirägc sind keine Werkverträge.

) Falls die einxelDcn Gesellscbafter einer offenen HnndeltgeieUichaft petita*

lieh verklagt sind, bedarf der eine nur Veftretnng des anderen eine besondere Voll*

macht
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ZU föidern (§ 705 BGB.)» steht die Ftthnmg der Geschäfte der Geselkchaft

im Zweifel den Gesellschaftern gemeiiischaftlich zu (§ 709)1 Fttr jedes

Geschäft ist die Zustinunnng aller Gesellschafter erforderlich. Hat nach

•dem Vertrage die Mehrheit zu entscheiden, so wird nach Köpfen ab-

gestimmt. Ist nach dem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte

•einem oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die übrigen

Gesellschafter von der Geschäftsfühnmg ausgeschlossen (§710 BGB.).

Die Rechte und Pflichten der Cieschäftsführer, im Zweifel also aller

Ciesellschaften, bestimmen sich nach den für den Auftrag; geltenden Vor-

schriften der §i} 664—670 (§ 71;, BGB.). Der Geschäftsführer ist der

gesetzliche Vertreter der Gesellschaft.

Noch wichtiger ist der hautige Fall, daß mehrere Arbeiter aus der

Übernahme einer durch gemeinsamen Dienstvertrag übernommenen

Arbeit klagen, wie dies besonders bei dem sc^. Kolonnensystem und beim

Gruppenakkorde vorkommt. In diesen Fällen arbeiten mehrere Arbeiter

gemeinsam, in einer Kolonne, nach Anleitung eines Vorarbeiter^ der

u. a. die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber führt, den Lohn in

Emp&ng nimmt und verteilt*.)

Auch hier handelt es sich meist nm einen Gesellschaftsvertrag, dessen

Zweck dahin geht durch gemeinsame Dienstleistung einen <;emeinsamen

Gewinn zu erzielen. 1 )er Kolonnenführer ist hier in der Regel als Geschäft-

fuhrer und folglich als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft anzusehen,

•der seine Legitimation für die Prozet^führung nicht aus einer besonderen

Vollmacht herleitet. Kommt nach Lage der Verhaltnisse dein Kolonnen-

führer die Vertretung nicht zu, so sind alle Mitglieder gemeinsam als

Geschäftsführer der Kolonne anzusehen, sofern nicht jeder einzelne nach

•dem Abreden der Mitglieder alle übrigen soll vertreten können.

Der einzelne kann aber aui Zalilung an alle Mitglieder, auf Sicher^

Stellung oder Hinterlegung klagen i§ 744 BGB.).

Wenn die Kolonne Teilung gehalten hat und dem Einzelnen be-

l'ichLT Arl ritfr braucht iiiclit immer namens der Kolonne zu verhandeln,

er kann aurli r.evolliii.ichtijjer d* s L'ntcrnehmers sein. Manchmal hat er auch ledig-

lich eine Vermittlerrolle ohne VoUniai lit. i^s i ^ t 1 < d a u c r 1 i c h , daü die Ar-

beitsordnungen diese Krage wohl ausnahmslos niemals regeln,

wodurch viele Streitigkeiten verhindert werden könnten. Wo Arbeitsordnuiigai

nicht vorbanden sind, sollten die Kolonnenftthrer sich schriftliche Vollmacht vom

Arbeitgeber oder den Mitgliedern der Kolonne geben lassen. Eine wirtschaftliehe

Pflicht des Arbeitgebers ist es, in jedem Falle, sich die Stellung des Kolonnen*

fttbrers klarsuroachen und diesen sowie die ttbrigen Arbeiter darttber aufsnkliren,

alle Unklarheiten in dieser Beziehung zu vermeiden, wobei er sich bevruflt sehi

jaufi, dafl die ErfiÜlung dieser Pflicht bei der Verschiedenartigkeit der jeweiligen

Verhaimlsse nicht leicht ist

Ardkiv für SQmlwiasnwIiaft u. SoiisipoUtik. UI. (A. f. SM. G. u. Sc XXL) 3. 44
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stimmte Beträge überwieseD sind, kann er auf Zahlung derselben an sieb

selbst klagen.')

Hier dürfte aber das (iewerbegericht niclit mehr zuständig sein,

weil die Klage nicht auf dem Dienstvertrage, sondern auf Uberweisung

beruht. 8)

Der Gruppenakkord weist hinsichtlich der Stellvertretung keine Be-

sonderheit gegenober dem Kolonnensystem auf. Hier liegt gewöhnlich

ein zeitlich auf die Dauer einer bestimmten Arbeit beschrSakter Gesell-

schaAsveiliag vor. Die Arbeiter verbinden sich, um durch eememsame
auf die Herstellung eines bestimmten Arbeitsergebnisses gerichtete Dienst*

leistung eine gemeinschaftliche Vergütung zu verdienen.

n. Die Vertretung der Streitgenossen untereinander.

Der Fall der Streitgenossenschaft (§ 62 ZPO.) ist vor

dem Gewerbegericht ein recht häufiger. Kann das streitige Rechtsver*

hältnis allen Streitgenossen gegenüber, seien es Kläger oder Beklagte, nur

einheitlich festgestellt werden oder ist die Streitgenossenschaft sonst aus

Gründen des Rechts eine notwendige, so gelten diejenigen Streitgenossen,

welche einen Termin versäumen, als durch die anwesenden Streitgenossen

vertreten, ohne daß es einer Vollmacht oder nachträglichen Genehmigung

bedürfte. **) Dieser Fall kann besonders in Frage kommen, wenn mehrere

Arbeiter, welche gemeinsam eine Arbeit übernommen haben, untoeinander

auf Grund von § 4b GGG. klagen, auch bei Klagen von Hausgewerbe-

treibenden untereinander
(5^ 5 " (JG(i). Über Widersprüche zwischen den

Krklärunp:en von Streitpenossen entscheidet das Gericht genüUi § 286

ZPO. nach freiem Ermessen.

III. Prozeßbevollmächtigte.

Als Prozeßbevollmächtigter kann vor den Ciewerbegerichten jede

prozeßfähige, das heißt sich durch Verträge zu verpflichten vermögende

Person auftreten (§ 79, 52 ZPO). Doch kann das Gericht BevoU-

') Burchard, Die Rcchtsvcrhältnissf der gewerbl. Arbeiter. Hcrlin 1901

S. 21—24. V. S c h u 1 z - S c h :i 1 h o r n , Das Grwcrhcgericht. Herlin 1903. S. 212,

Xr. 58 K. III. 3. April 1901. Urteil des GG. Berlin K. 3 Kcichs-Arb.Bl. 1903 Nr. t

S. 138.

*) Beispiele: Maurer- und sonstige Bausrbetterkolouieii, KdlaerltoloaiieB be*

sonders bei Fcstccseii, Rohrleger und Helfer, Pri^er und Schmeifler bei der Mtai*

prSgung, Bier- und Mitfahrer, Fonnerkolonne, BOffeltier, Zapfer und Hausdieaer,

Kesselreiniger, Schinmeister und Schmied. Enter Monteur, Hüsniooieur und Hdfer.

*) Von den Proieflgegneni kann aber dne Proaeffliaadlung gegenflbcr ctaefli

Streilgenossen nicht mit rechtlicher Wirksamkeit gegen einen anderen orgeooDmra

werden.
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mächtigten, welchen die Fähigkeit zum geeigneten Vertrage mangelt, den

weiteren Vortrag untersagen (§ 157 ^ ZPO.).

Für die Gewerbegerichte tritt an Stelle der in das Ermessen des

Clerichts gestellten I3efugnis, Bevollmächtigte zurückzuweisen, welche das

Verhandeln geschäftsmäßig betreiben, die die Zulassung der Parteivertretung

obligatorisch beschränkende Vorschrift des i; 31 GGG., nach welcher

Rechtsanwälte und Personen, welche das Verhandeln vor Gericht, nicht

bloli das mündliche Verhandeln, {geschäftsmäßig — also auch oline

Entgelt — betreiben, als ProzeübevoUmächtigte vor dem ( lewerbegericht

nicht zugelassen werden dürfen, Sie dürfen danach auch nicht als

Parteibevollmächtigte schrittliche Anträge stellen oder namens der

Partei schriftliche An- und Ausführungen machen. Der Einreichung von

Schriftsätzen, welche von Rechtsanwälten oder Konsulenten ahgefiifit sind,

ohne daß diese als Procefibevollmächtigtc oder Beistände fungieren, also

besonders, wenn diese von der Partei selbst unterzeichnet sind, stehen

Bedenken nicht entg^ien. Die genannten Personen sind nicht ausge-

schlossen, wenn sie in eigener Person auftreten, Rechtsanwälte tiberhaupt

nur, sofern sie die Anwaltspraxis noch ausüben. Auf das Auftreten dieser

Personen als gesetzliche Vertreter einer Partei bezieht sich die Aus-

schließung auch nicht. Sofern sie mit der Leitung eines Betriebes be-

traut sind, müssen sie gleichfalls zugelassen werden.*")

Die Prozeßvollmacht ist durch eine schriftliche Urkunde nachzu-

weisen. Kinc Privatvollmacht muß auf Verlangen des Gepners auch vor

den Gewerbeperichten gerichtlich oder notariell beglaubigt werden. Das

Gericht hat den Mangel einer Vollmacht von .Amts wegen zu berück-

sichtigen und darf vor Beibringung der Vollmacht jedenfalls ein kinitra-

diktorisches Urteil nicht erlassen, weil das Urteil die He/eichnung des Prozeß-

bevollmächtigten nach Namen, Stand und Wohnort enlnalicn nmß und

es der Nichtigkeitsklage unterliegt, wenn die Partei nicht nach Vorschrift

der Gesetze vertreten war (?;^ 80, 88, 313, 579 ZPO).

Nach der Entstehungsgeschichte des GGG. sollen als Vertreter An-

gestellte einer Partei grundsätzlich nicht ausgeschlossen sein,**) woraus

zu schliefien wäre, daß sie auch dann zugelassen sind, wenn sie aus-

schließUch oder regelmäßig mit der Vertretung ihres Dienstherm im

Prozesse betraut sind, wie es bei großen Unternehmungen vorkommt, auch

wenn sie juristische Vorbildung besitzen, Anwälte gewesen smd. Im
sozialen Interesse, dessen Beförderung man bei großen Unternehmern

in erster Linie erwarten darf, ist es aber zu erwünschen, daß sie möglichst

Vgl. V. Schult, Komm. 1. GGG. Amn. 3 ai § 31 S. loi. Soc Praxis«

13. September 1895, 1035. Mugdan^Cnno, 5. Aufl. Anm. 3 n $ 31 S. 129.

Wilhelmi-Fürst S. 21 GG. 433. Hirsekorn 33.

") Dasselbe gUt auch vod der gesetdicben Vertretung.

44*
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diejenigen Personen mit der Vertretung vor Gericht betrauen, welche

selbst mit dem klagenden Arbeiter zu tun haben, sofern nicht die Be-

triebsleiter, was besonderes bei grundsätzlichen Fragen erwünscht ist.

selbst erscheinen wollen. Die Meister und Ingenieure werden meist

die tet hnische Seite des Pro/.esses besser aufklären können, auch mit

den tatsäclili( hen Vorgängen, welche zur Klage geführt haben. n;enaueT

Bescheid wissen, während die Betriebsleiter oder Unternehmer seihet ein

erhebliches Interesse daran haben dürften, dali bei einer grundsätzlichen

Entscheidung die allgemeinen Verhältnisse des Betriebes oder der Industrie

nicht übenelieii werden.^')

Für beide Teile ist der Grandsatz unmittelbarer Verhandlung nicht

ohne Härte.

Auf der anderen Seite darf nicht verkannt werden, dafi die Mit-

wirkung von Rechtsanwälten manchen Prozeß vor der Verhandlung ans

der Welt schaflft, die Prozesse vielfach vereinfacht, klärt und vertieft,

wovon die gesamte Rechtsentwickiung, auch das Arbeiterrecht, einen

wesentlichen Vorteil haben kann.

Dennoch sind die Vorzüge der unmittelbaren Verhandlung so große,

dalj deren Ausdehnung auf die Kaufmannsgerichte dankbar anzuerkennen

ist. Die Gründe sind in der ( )tfentlichkeit besonders oft auseinander-

gesetzt worden, daß eine Wiederholung überflüssig ist. Betont sei hier nur.

daß diese Unmittelbarkeit ein Hedürfnis für den Arbeiterstand war. Dersell^e

ist durch die äußerst ungluckhche Regelung der Klage im Wege des Armen-

rechts dem Gericht gänzlich entfremdet gewesen. Er nmßte dem Riducr

unmittelbar zugeführt werden, um zu lernen, wie man sein Kecht suchte

Der Richter andererseits soll durch die Arbeiter selbst Verständnis Air

ihre Lebensverhältnisse und durch beide Prozeötefle eine gewisse Kenntnis

des gewerblichen Getriebes gewinnen. Nur unmittelbar aus dem Born

dieser Erkenntnis kann er das Material fUr die Formulierung der neu

entstehenden Rechtsverhältnisse des gewerblichen Lebens schöpfen,

welche — und dies ist oft verkannt worden — durchaus nicht so ein-

fach liegen. Man stöfit vielmehr bei einer grundlichen Erörterung des

Arbeiterdienstvertrages auf größere Schwierigkeiten , wie bei den

überwiegend auf Kauf, Miete, Wechsel und Darlchn beruhenden amts-

imd landgerichtlichen Klagen, besonders wenn man bedenkt, daß das

Recht des Dienstvertrages vielfach in Fluß und nnch wenig erörtert ist.

Hier wird eine gewisse Anforderung an die schöj^ferische Kraft des

Richters gestellt, und so wünschenswert eine Mitarbeit des Anwaltsslauues

**) Die ProzefinUiagkeit setzt die GroSjährigkeit voraus. Doch wird ein WDdcr-

jähriger, der mit Genehmigung seines gesetzlichen Vertreten in Dienst getreten ist.

eine aus diesem DienstverhSItnis sich ergebenen Vertretung, also Ar sdaen DienA*

herrn, oder als Mitglied einer Arbeiterkolonne fOr diese oder einen dasu gebörigea

Mitarbeiter ttbemehmen können.
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dabei wäre, so wenig wird diese Hilfe hier dem Richter nützen können,

weil das Gebiet den Anwälten ebenso unbekannt ist, wie dem p^ewöhn-

lichen Zivilrichter. Dazu kommt, daß das ( lebiet des Arbcitcrlcbens

dem Anwalt wegen der (ieringl'ugigkeit der Objekte und ümstandücbkeit

der Klagen noch unzugänglicher ist, wie dem (ierirht.

Die Fälle, in denen bei gewerbegerichtlichen l'rozessen eine Vertretung

notwendig ist, sind häufig. Manche gewerblichen Arbeiter wechseln oft

den Arbeitsort, wie z. B. die Monteure, manche tun dies periodisch, wie

die Kellner, welche im Sommer die Städte verlassen. Manche Arbeit-

geber beschäftigen ihre Arbeiter bald in dieser, bald in jener Stadt, wo
sie z. B. eine Anlage anssuflihren haben, und damit ist an verschiedenen

Orten der Gerichtsstand des Erfüllungsortes gegeben.'*) Sehr schwierig

ist es nun hflufig, einen guten Bekannten oder einen Berufsgenossen zur

Vertretung zu finden.

Die Arbeiter, denen es noch schwerer ist, wie den Arbeitgebern,

einen Vertreter zu finden, haben natürlich nach Aushilfsmitteln gesucht

und als das beste und am meisten der Sache entsprechende ist die

Übertragung der N'ertrctung an einen Beamten eines Berufsvereins oder

einer Gewerkschaft erschienen.

Bei der Beratung des (ieset/.es im Reichstage ist man verschiedener

Meinung über die Ausschließung solcher Personen gewesen. Von sozial-

demokratischer Seite wurde die Ansicht vertreten, daÜ § 31 GCIG. ge-

rade den Zweck haben sollte, die Gewerkschaftssekretäre von der Ver-

handlung vor den Gewerbegerichten auszuschliefien. Dem wurde von

einem Vertreter der ISentrumspartei widersprochen, welcher es im Gegen-

teil für erwünscht erklärte, wenn die zuständigen Gewerkschaften regel*

mäfiigdie Vertretung ihrer Mitglieder übernehmen. Ausschlaggebend kann

dem gegenüber nur der Text des Gesetzes sein.

Danach sind Gewerkschaftssekretäre an sich nicht ausgeschlossen.

Wenn sie aber regelmäßig vor dem Gewerbegericht erscheinen oder

wenn es nach den Beschlüssen des Vereins und ihrem Anstellungsver-

trage zu ihren Obliegenheiten gehört, Parteien vor Gericht zu vertreten,

so steht ihrem Auftreten das Bedenken des § 31 GGG. entgegen, auch

wenn eine Bezahlung: ilircr Tätigkeit nicht erfolgt.

Da (rt-ilich oit eine .Notlage des Vertretenen vorliegt, so wird man

von der Ausschlieljung nur (iebrauch machen, wenn die sämtlichen an-

gegebenen Voraussetzungen des ^ 31 GCIG. erwiesen sind, d. ii. sofern

die betretende Person, wenn auch ohne Bezalilung, einen Teil der ihr zur

Verfügung stehenden Zeit regelmäßig für die Prozefivertretung verwendet.^ ^)

>*) Beispiele bterfttr in dem AuftaU tod Schnlhorn, Sot. Praxis XIII Nr. 26

S. 689 ff.

**) Von den Schriftsitzen dieser Personen gilt dasselbe, wie von den Schrift-

Säuen der Rechtsanwftlte, während § 157 ZPO. nur das mündliche Verbandeln betrifft
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Die Verlegenheit, einen Vertreter zu finden, hat oft dazu gefuhrt,

dafi sich die Parteien an einen Beisitzer des Gewerbeperichts wandteri,

der dann die Vertretung unentgeltlich übernahm. Dem wird, wenn der

betrettende Beisitzer sich nicht häufiger mit der Wahrnehmung von Partei-

rechten befallt, der § 31 GGG. nicht entgegenstehen.^^) Es lie^n
aber andere Bedenken dagegen vor.

Auf das Publikum macht es keinen guten Eindruck, wenn em
Mitglied des richterUchen Kollegiums, mag dasselbe auch nicht gerade

der verhanddnden Kammer angehöreoi ah Parteivertreter vor dem Ge-
werbcgericht auftritt Ein besonderer Obelstand liegt bieiM darin, daß
der Vorsitzende oft nicht in der Lage ist, einen in dieser Weise ver-

handelnden Beisitzer gegen Angriffe von seiten der anderen Partei in

eine mit RUcksicht auf die Stellung des Beisitzers wünschenswerte Weise
zu schützen. Andererseits wird wieder der Beisitzer mit Rücksicht auf
seine unparteiische Stellung, die Rechte seiner Partei nicht mit der
nötigen Energie wahrnehmen können. Aus ähnUchen £>wägungen heraus

ist den ordentlichen Richtern nach den hierfür maßgebenden Be-

stimmungen der prcul.'. allgemeinen Gerichtsordnung Teil III Titel 5

§ 1 1 ff. die Parten crtretung vor Gericht , es handele sich denn um
die nächsten Angehörigen, vollständig luitersagt. Dem ordentlicher?

Richter gleich gestellt sind in dieser Beziehung die ehrenamtlichen

Handelsrichter (§ 116 (ier.V.Ges-, Begr. d. Entw. S. 137/41 Deren
Stellung kommt wieder am nächsten die der Gewerbegerichtsbeisiizcr.

Man wird also auch für sie die gcnaimten Bestimmungen in An-
wendung bringen müssen. Danach soll der Riditer aufier an den zur

Verhandlung bestimmten Terminstagen überhaupt keinen Besudi von
Ptoteien annehmen (§ 11 1. c), sich mit ihnen bei privaten Zu-
sammenkünften über schwebende Ftozefisacfaen nicht unterhalten, sich

auch alles Raterteilens enthalten. Ist der Richter aber dennoch in

irgend eine private Verbindung mit der Partei getreten, so hat er dies

sofort dem Vorsitzenden des Gerichtes anzuzeigen.

fieim Amtsgericht wird ein Gcwerkscbaftssekretär stets zugelassen werden

können , hier die Ausschließung geschäftsmäßiger Vertreter nicht notwendig,

sondern dem Richter freijjcstpHl ist. Ein erpicbi^rs Feld für die Mitwirkung bei Rtvhts-

sachcn frgil)t s i c Ii für Gewerkschaften auücrhalb der gcrir!itlicli'"n Verhandlung

bei der Raterteilung und Abfassung von Klagen, welches insbo-irnicre 7\tr frei-

willigen Beteiligung auch der juristischen Studentrn5;chaft in Naclialimung b< \vj.hrtcr

ausländischer Vorbilder, insbesondere der Studcntersamfundets rctsjaelp for Lbemid-

lede (Studentcnvereins • Rechtshilfe für UnbemiUelte) in Kopenhagen, schon sdt

mehreren Jahrzehnten mit Erfolg bestehend, empföhlen werden kann. Dem Ge>

Werbegerichte wflrde dann nnch eine Hilfe erwachsen. Die stndendsehe Jugend aber

wahrscheinlich besser wie in Seminaren der praktischen Juispnidens, den soaaka

Verhältnissen niher gebracht werden.
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Die Schwierigkeiten der Partei einen Vertreter zu stellen, vermehren

sich unter diesen Umständen. In einem Falle gibt allerdings das Gesetz

dem Gericht ausdrücklich die Möglichkeit helfend einzugreifen, nämlich

wenn eine nicht ])rozel5fahige Partei, also z. ein Minderjähriger (auch

eine juristische Person) ohne gesetzlichen Vertreter ist oder wenn der

Aufenthalt des geset/.lichcn Vertreters vom (ierichtssitze erheblich ent-

fernt ist ('§ 30 GCiCi.)"' Alsdann kann der Vorsitzende auf Antrag

der Partei oder des ( iei^ners bis zutn Eintritt des gesetzlichen Vertreters

einen besonderen Vertreter bestellen. Eine besondere Qualifikation ist

tur diesen Vertreter nicht vorgeschrieben. Durch eine Bestimmung des

Vorsitzenden wird das Auftreten eines sonst nicht zugelassenen Vertreters,

auch eines Rechtsanwalts, legalisiert

Es handelt sich in diesem Falle nicht sowohl um die Bezeich-
nung einer Person, die die Partei mit ihrer Proseßflihnmg betrauen kann,

sondern um die provisorische Bestellung eines gesetzlichen Vertreters,

eines Willensoxgans für eine geschäftsunfiüilge oder nur beschränkt ge»

schäfisOhige Partei

Dieser Vertreter bedarf keiner Vollmacht Zum Ausweis für seine

Berechtigung dient ihm allein die BesteUung von Seiten des Vorsitzenden

des Gewerbegerichts, welche, wenn sie ordnungsmäßig erfolgt ist, von

selten des entscheidenden Gerichts nicht beanstandet werden

darf. Die Befugnis des so bestellten Vertreters dauert bis zum Eintritt

des ordentlichen Vertreters.'^

Neben dem so bestellten Vertreter ist die nicht prozeüfähige Partei

auf ihr Verlangen selbst /u hören (§ 30 Abs. 3 GGG.). Im Ealle wider-

sprechender Erklärungen muü die des Vertreters als maßgebend ange-

sehen werden. Die nit ht jjrozeüfahige l'artei brauclit aber dann nicht

gehört zu werden, wenn sie gänzlich geschäftsunfähig ist, weil die Er-

klärungen solcher Per.sonen, d. h. von Kindern v(»r vollendetem 7. Jahre,

von Geisteskranken, die entmündigt sind oder der Willensfreiheit ent-

behren, nach §§ 104, 105 BGB. nichtig sind

Nach § 112, 113 BGB. ist nun der Minderjährige, wekher mit

Ermächtigung seines gesetzlichen Vertreters ein Erwerbsgeschäft beginnt

oder in Dienst oder Arbeit tritt, für die aus dieser genehmigten Tätig-

keit sich ergebende Rechtsgesdiäfte unbeschränkt rechtsfthig und

folglich auch unbeschränkt prozefifiihig. Danach bleibt für die An-

wendung des § 30 GGG. nur noch wenig Raum übrig, und in den

meisten übrig bleibenden Fällen bleibt die Schwierigkeit bestehen, einen

Vertreter zu finden.

'•) .Anders gefaüt wie § 57 ZPO., nach welchem die Bestellung obligatorisch isU

") Bis zu diesem Zeitpunkt dauert die Stellvertretung auch für (Ii<" ferneren

Instanzen, so dafl der Vertreter die VoUmacht fUr dea Anwalt II. lastanz zu unter-

Ktueiben bau
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Für das ordentliche Verfahren ist, wenigstens so weit der Anwalt»-

piozeß in Frage kommt, für alle Fälle Fürsorge getroffen» wenn die

Partei keinen zur Übernahme der Prozefivertretung geneigten Anwak
iuidet. Nach § 33 der Rechtsanwaltsordnung kann ihr alsdann auf ihreih

Antrag vom Prozeflgericht aus der Zahl der bei diesem zugebasenen

Rechtsanwälte ein Vertreter zugewiesen werden, welcher den Auftrag der

Partei, den Prozefi zu führen, übelnehmen mufi.

Das Schwergewicht dieser Bestimmung liegt nicht in der Be>

rc^tigung des Gerichts, vermittehid zwischen den Parteien und dem
Anwalt bei der Übernahme der Prozeßvertretung einzugreifen, sondern

in der Verpflichtung des Anwalts, die Vertretung zu übernehmen. Die

Befugnis die Partei zu vertreten hängt hier, wie in jedem anderen Falie^

von der Erteilung einer ProzeßvoUmacht ab.

Die Gepflogenheit, einer Partei, welche wegen eines Prozeßvertreters

in Verlegenheit ist, einen Stellvertreter zu beschaffen, besteht vielAK^

bei kleinen Amtsgerichten, bei welchen das Bedürfnis häufiger hervor-

tritt. Die Partei sendet in diesen Fallen ihr Prozeßmaterial an d:is

Amtsgericht unter Beifütjung einer Blan(]UCUvollmacht mit der Bitte,

die Sache an einen geeigneten Vertreter abzugeben. Die Amtsgerichte

haben in solchen Fällen mit vollem Recht meist kein Bedenken ge-

tragen, dem Antrage zu entsprechen. Ks handelt sich dabei nicht um
eine richterliche Handlung, sondern um eine niitzliche Venvaltungs-

fanktion, deren Ausübung zwar nirgends gesetzlich geregelt ist, die sich

aber aus der Natur der Sache eigibt und welcher keine gesetzliche Be>

Stimmung entgegensteht.

Diesem Beispiele werden die Gewerbegerichte mit Vorteil unbe-

denklich folgen können, zumal hier das Bedürfnis in der Tat oft ein

dringendes ist

Die Übernahme einer in dieser Weise durch das Gericht vermittelten

Vertretung hängt im allgemeinen von dem freien Willen des Vertreteis

ab, es sei denn, daß die betreffende Person nach ihrem dienstlichen

Verhältnis gegenüber dem Vorsitzenden des Gewerbegerichts zur Über-

nahme der Vertretung gezwungen werden kann. Die Bureaubeamten

des Gewerbegerichts pflegen nun nicht nur fiir bestimmte Geschäfte

bei demselben angestellt zu sein , sondern sie haben nach An-

weisung des Vorsitzenden sämtliche ihren Fähigkeiten entsprechenden

in den Geschäftsbereich des Gewerbegerichts liegenden Funktionen zu

übernehmen.

Daraus ergibt sich auch die Verpflichtimg, auf Anordnung des Vor-

sitzenden des Gewerbegerichts, welcher nicht nur richterliche P'unktionen,

sondern auch die aus der Verwahung der ( iewerbet:ci ichlc sich er-

geltcnden ( ieschäfte auszuüben hat, eine Parteivertreiung zu uber-

nehmen. Diese Ansicht vertritt für das Gewerbegericht Berlin grund-
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1

sätzUch auch die Berliner C^emeindehchörde, welche dem Gewerbegericht

lÜr seine Zwecke eine Anzahl GemeiDdebeamten überweist'*)

Der Vorsitzende kann daher stets, auch über den Fall des § 33 GG(1.

hinaus, der Partei, wenn sie glaubhaft macht, daß sie sonst einen Vertreter nicht

bekonimon kann, einen Bureauheamten zur Lbernahme der Vertretung

zuordnen und dieser darf nicht etwa auf ('.rund von 7^1 (JGG. als

j;cschäftsmaL»i<;er Vertreter zurückgewiesen werden. Denn die Vertretung

ist keine geschaftsinaLiii;e, sondern eine aintliclie. Natürlich wird hier-

durch keine gesetzliche Vertretung liegründet, vielmehr bedarf der Ver-

treter zu seiner Legitimation, wie jeder andere ProzeÜvei treter, eine von

Amts wegen vom ProzeUgericht zu prüfende ProzeLivoilmacht von seiten

der Partei. Auf welchem Wege der Bevollmächtigte zu seiner Vollmacht

gelangt ist, hat das Prozefigericht nicht zu prüfen, sondern nur ob
es sich am einen nach § 31 GGG. ausgeschlossenen Vertreter handelt,

eine Frage, die selbst dann zu verneinen ist, wenn das Prozefigericht

den Vorsitzenden die Befugnis zur Überweisung eines Beamten nicht zu-

erkennen will. Denn der Wille des Beamten, der die Vertretung über-

nimmt, ist nicht auf eine geschäftliche Tätigkeit, sondern nur auf die

Befolgung eines, wenn auch nach Ansicht des Prozeßgerichts vielleicht

nicht zulässigen, amtlichen Auftrages gerichtet Ein Rechtsanspruch der

Partei auf Bestellung eines derartigen Vertreters besteht nicht £inem
dahin gerichteten Antrage kann auch nur dann entsprochen werden,

wenn für solche Zwecke Beamte vorhanden sind, ohne daß die gesetz-

lich vorgeschriebenen Dienstgeschäfte darunter leiden. Die Gemeinde-

behörden, welche die Kosten dieses Zweiges der Justizj)flege /u tragen

luiben, werden es aber als ein nobile olficium ansehen, dafür zu sorgen,

daß dem Bedürfnis zur Stellung amtli( her Vertreter genügt werden kann,

so daß niemand von der Anrufung des (icwerbegerichts durch das Fehlen

für die Vertretung geeigneter Personen ausgeschlossen wird. Die (Je-

meinden müssen dabei erwägen, daß ihnen durch die Bestimmung des

§ 31 GGG. die Kosten der Rechtsptlege verbilligt werden.

Durch den fehlenden Anspruch auf Bewilligung eines Vertreters

uoterscheidet sich diese Art der Bestdlung eines Vertreters von der nach

§ XI4 ZPO. ff. gegebenen und daher nach g 6 GGG. auch für die

Gewerbegerichte zugelassenen Zuordnung eines Vertreters im Wege des

Armenrechts. Der Anspruch ist gegeben, wenn die Partei außerstande,

ohne Beeinträchtigung des für sie oder ihre Famüie notwendigen

Unterhalts die Rosten des Prozesses zu bestreiten, die Rechtsverfolgung

oder Verteidigung nicht mutwillig oder aussichtslos erscheint und wenn

die Vertretung im Falle des Wohnens der Partei außerhalb des Gerichts*

bezirkes geboten ist, weil der Partei ein anderer Vertreter nicht zur

Verfügung steht (§ 114, 116 GewO.j.

**) Verf. d. Oberbürgermeister! v. 21. Dezember. 0. S. 1609 GB. i 190a.
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Der Regelfall, daß der Partei in erster Linie ein bei dem fVerichtf

zugelassener Anwalt beigeordnet werden muß, ist beim Gewerbegericht des

halb ausgeschlossen, weil es keine bei demselben zugelassenen Anwälte giR

Falls aber ein Anwalt freiwillig bereit sein sollte, die Vertretting lu

übernehmen, so muß, wie schon oben ausgeführt, seine Zuordnung dmdi

den VoRitzenden zulässig sein. Denn § 31 GGG. gilt nur für den Regd-

fall der freien Wahl des Bevollmächtigten, nicht aber für den A^^«na^H^^

fall der Bestellung emes Annenanwalts. An Stelle eines Anwalts ka»
nach § 1x6 ZPO. der Partei ein Justizbeamter (aber kern Richter) zur

Wahrnehmung der Termine zugeordnet werden. An seiner Stelle kann

auch ein Rechtskundiger beigeordnet werden, der die erste Prfifimg für

den Justizdienst bestanden hat

Dieser Paragraph, welcher durch Gesetz vom 17. Mai 1898 der

Zivilprozeßordmmg neu hinzugefügt ist, hat in erster Linie nicht die

Aufgabe, dem Richter die Möglichkeit zu geben, eine Person, die seiner^

Anordnungen zu folgen hat, einer Partei als Vertreter zu überweisen,

denn eine entsprechende Praxis wurde schon vor dieser Novelle unbean-

standet geübt. Höclistens konnte man dies vom Standpunkt der Rerbls-

anwaltsordnung tun, indem man mit Rücksicht auf die staatlich erforderte

Qualifikation der Anwälte und der ihnen gesetzlich auferlegten Pflichten

fordern kann, da6 wenigstens amtlich nur sie mit der Ptwfiveitietnng

betraut werden. Das Wesen dieser Bestinmiung besteht vielmehr daiio,

daß infolge derselben die Justizverwaltung bei allen Amtsgerichten Ütr dis

Vorhandensein von Personen der in diesem Paragraphen qualifizierten Ait

sorgen mufi.

Welche Beamten die Vertretung übernehmen müssen, hängt von den

Dienstverpflichtungen derselben ab. (Stmckmann-Koch, Konam. s. ZPO.

§ 116 Anm, 2.)

Die Bestellung eines Vertreters im Wege des Arraenrechts hat an sieb

noch nicht die Folge, daß seine Erklärungen als j>olche der Partei an-

gesehen werden müssen, hürhstcns kann ein derartiger Vertreter auf Grund

von § 89 ZPÜ. einstweilen zur Prozetiführung zugelassen werden. Im

übrigen bedarf es aber, wie in jedem anderen Falle der Prozetnertretung

einer schriftlichen Vollmacht von seiten der Partei. Unter Jusiubeaiulen

sind auch Beamte der Gewerbegerichte, nicht nur Beamte der ordentlicfafli

Gerichte zu verstehen.

Weder das Gerichtsverfassungs- noch das Gewerbegericht^geseti

schreiben eine besondere Qualifikation der Justiibeamten vor. Überinupt

spricht sich das Gerichtsverfassungsgesetz nicht über die Grenzen der

Jus^erwaltung und ihre Abgrenzung von den übrigen Verwaltnogeo

auSy sie gibt nur Vorschriften Air die Organe der Rechtsprechung und

über die Dienstpflichten dieser Organe.^*) £ine Vorschrift, dafl die

Abfeschen vom Reicbsgericht.
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einielnen Staaten überlassene Justizverwaltung von besonderen mit

der Verwaltung nicht betrauten Beamten ausgabt werden müsse, besteht

nach den Reichsgesetzen nicht. Tatsächlich gibt es auch in kleineren

Bundesstaaten keine besonderen Justizminister.

Daß die Gewerbegerichte einen Teil der Justiz und nicht einen

Teil der Verwaltung ausmachen, kann keinem Zweifel unterliegen. Durch

den Unistand, daß ein 'l eil der Justizpflege einem anderen Ressort unter-

i^enrdiict wird, wie z. B. die Gewerbegerichte in Preußen dem Handels-

iiiinibtcr, die horststrafsachen zum Teil dem Minister tur Landwirtschaft,

hören die betreibenden .Angelegenheiten nicht auf, Justizsachen zu sein.

Für dicCk'wcrbegerichte wird die Zugehörigkeit zur Justiz besonders klar-

gestellt durch die Tatsache, daß ihre .Angelegenheiten in höheren In-

stanzen von unzweifelhaften Justitzbchörden bearbeitet werden.

Es erscheint daher unbedenklich, die bei den Gewerbegerichten

beschäftigten Bureaubeamten als Justizbeamte hn Sinne des § ii6 ZPO.
anzusehen,*®) ebenso wie der F^eufiische Minister flir Handel und Gewerbe,

welchem die Geweifoegerichte unterstehen, als Chef dieser Verwaltung

Justizbeamter ist.

Praktisch wird das Ver&hren im Armenrecht bei dem Gewerbegericht

nur höchst selten werden können. Dies liegt in der Natur der Sadie.

Das Armenrecht setzt voraus, daß die Partei außerstande ist, ohne

Beeinträchtigung des flir sie und ihre Familie nötigen Unterhalts, die

Kosten des Prozesses zu bestreiten. Diese Kosten betragen nach § 58
G(iG. bei einem Objekt bis zu 50 Mk. nur 1,50 .Mk. Schreihgebühren

und Zustellungskosten kommen in Wegfall. Den Hauptteil der Kosten

bilden die etwaige .Ausladen für die Beweisaufnahme. l->wägt man nun,

daß das .Vrmenrecht nicht eine entgultige, sondern nur eine emstweilige

Befreiung von den ( ierichtskosten gewährt, also im Wesentlichen nur von

der Vorschußijtlicht (§115 ZPO.) und daß ( i e b u h r e n Vorschüsse nicht

erhoben werden, so wird man zugeben müssen, daß fiir das Arraenrecht

wenig Kaum übrig bleibt.'-') ''^)

Aof diesem Standpunkt steht «ucb die Berliner Gemeindebebdrde. Dagegen

Schalborn, Sos. Praxis XI S. 577—^578. Der etats* und verwaltungsrechtliche Begriff

„Justisbeamter" im Gegensata sv Verwaltungs-« Gemeinde- o. a. Beamten kommt

hier nicht in Frage.

*') Das jetzige Verfahren erweckt in weiteren Volkskreisen das Gefllhl der

Justoverweigerung, demgegenüber auch berechtigte Klagen Aber unberechtigte Be>

lästigung mit Prosessen im Armeniecht surflckstehen müssen und es wäre bedauerns-

wert, wenn die in der Sitzung des prenSischen Abgeordnetenhauses vom 25. Februar

1904 auf Erschwerung des Armenrechts gegebene Anregung, der der Justizminister

gttDitig gegenüber zu stehen scheint, Folge gegeben würde.

") Die Befugnis Kostenvorschüssc für dne beantragte Beweisaufnahtnc lu er-

heben, sollte nicht ohne besondere Veranlassung ausgeübt werden. Die tttierwiegende
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IV. Vertretung vor dem Einigungsamt.

Die oft Überaus große Zahl von Personen, welche an einem

einigungsamtlichen Verfahren beteiligt sind, schliefit meist die Mög-

lichkeit einer unmittelbaren Verhandlung mit allen Beteiligten von

selbst aus.

Die Stellvertretung ist daher hier die Regel, dabei hat man aber

den Grundsats nicht aufgegeben, den Richter und die Parteien in

möglichst nahe Berührung miteinander zu bringen. Diese Absicht mufite

nur in ganz anderer, eigenartiger Weise verfolgt werden. Es ist deshalb

die Bestimmung getroffen worden, daß die Vertreter nur aus einem be»

stimmten Kreise genommen werden dürfen, der in unmittelbarer Be-

ziehung zu der verhandelten Sache steht, aus dem Kreise der Beteiligten,
wie sich das Gesetz ausdrückt.

Das Gesetz schreibt vor (§ 63), daß die beteiligten Arbeitgeber

einen Vertreter bestellen müssen, wenn ihre Zahl mehr als drei betragt

und daß die beteih'^tcn Arbeiter stets Vertreter bestellen müssen. l)ie

Zahl der Vertreter soll in der Re^j^el nicht mehr als drei betragen, doch

kann das Einigungsamt eine größere Zahl von \'ertretem 7iilassen.

Dabei hat man besonders an den Fall gedacht, daß bei einer Streitigkeit

Zahl der Juristen steht in dieser Frage auf dem Standpunkt, daß unter allen Un*

stiUiden eine Belastung der Staats- oder Geineindekasse mit Kosten der Zivilrechts»

pflege vermieden und daä die Staatskasse gegen die Gefahr etwaiger Nichtbeitreibonf

von Au*ilas;en im Zivilprozeß gesiciiert werden müsse. Man geht dabei von der

Krwägun^ aus, (l:iü dorjfnigo, der seines Rfihtcs siclicr sei, den Vorschuß im

Falle des unzwtitclhaftcn Ubsiegcns bestimmt /urückcrhiilt. I'.hensn will wao

auch nur dann das im ullf^rnicincn als recht brticnklicli aii;:;('srIiL-nc Armenrecht

zulassen, wenn der Proi^eti mit einer gewissen Sicherheil als aussicliLs\ ull bezeichnet

werden kann. Unter allen Umständen müsse eine Belästigung des Publikums

durch aussichtslose Klagen im Armenrecht vermieden werden. Es soll nnn nicht

verkannt werden, dafi das Recht eine Bewdsaofnahme zu beantragen, ebenso «ie

das Klagen im Armenrecht miflbraucht werden kann. Ein noch viel größerer uad

der Grundidee des Staates widersprechender Obelstand ist es aber, wenn eine atme

Partei durch das Erfordernis der Vorschuflpflicht gegenflber dem Gericht und dem

Anwalt von der Verfolgung ihres Rechts ausgeschlossen oder darin beeintricbtigt

wird. Um dieses Obel zu vermeiden, mufl man das andere in Kauf nehmen, so

weit nicht etwa StaatSintercssen durch einen Mißbrauch des Klaperechls gefährdet

werden. Dies kann man a1>cr im llrnste bisher in Deutschland nicht behaupten,

weniij'itens nicht, daß ein derartiger Mißbrauch, der vorkommt, nachteiliger wäre, als

der Mißbrauch des Gerichts von Parteien, die in der Lage sind, Kostcnvorscbitssc <a

zahlen.
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-veischiedene Klassen von Aibeitern beteiligt sind, von denen zweck-

mäßig jede durch einen Beauftragten vertreten sein mufl.**)

Welche rechtliche Bedeutung die Vertretung vor dem Einigungsamte

haben soll, ist im Gesetze bedauerlicherweise nicht gesagt Man mufi

sich aber darttber klar werden, wenn man die Bedeutung der ab-

gegebenen Erklärungen in rechtlicher Beziehung beurtdlen will.

Verfehlt wäre es, dieser Vertretung eine juristische Bedeutung über-

haupt nicht beizulegen. Wäre dies die Absicht des Gesetzgebers ge-

wesen, so hätte es der gegebenen Vorschriften nicht bedurft. Dann
wären die wenigen äußerst dürftigen Vorschriften sogar von Übel ge-

wesen. Denn, wonn die Vertreter keinerlei rechtlichen Befugnisse haben,

so ist auch ein vor dem Einigunt;satnt abj^eschlossener Verc^lcich oder

ein von ihm gelallter Schiedssprui h oline jede iK-di utunci;. Das l-",inii;unL,^s«

anit luitU' dann lediglich die Aufgabe, den streitenden Teilen ( Iclc^^enheit

zu Verhandhuijzen zu geben, die aber ebensogut vor jeder angesehenen

Privatperson erfolgen könnten. I".s wäre dann un/.\veckinaL'ig. die Ver-

handlungen durch irgendwelche Formvorschriften einzuschränken und

noch dazu in der Weise, wie es geschehen ist, daß das Einigungs-

amt nur mit Vertretern verhandeln darf, denen nicht einmal die

Möglichkeit gegeben ist, irgend einen bindenden Vertrag herbei-

zuführen.

Dieser Ansicht kann aber keineswegs beigepflichtet werden. Schon

ohne auf die Zwecke der einigungsamtUchen Verhandlungen einzugehen,

die für die Vertretung weitergehende Befugnisse erfordern, ist ersichtlich,

daß die Stellung eines Parteivertreters vor dem Einigungsamt ganz be-

stimmte Rechtswirkungen hat.

Zunächst öffentlich rechtlich.

Die Handlungen, welche die Vertreter auf Grund ihrer Vertretungs-

befugnis vor dem Einigungsamte vornehmen, erfolgen in Ausübung einer

gesetzlichen Befugnis. Sie können daher, selbst wenn eui objektiv dem
Gesetz widersprechender Zweck verfolgt wird, nicht ohne weiteres in

gleicher Weise, wie andere gleichartige Handlungen, welche nicht durch

diese Befugnis gedeckt werden, als rechtswidrig angesehen werden.-*)

Sie können nicht ohne weiteres prozeL'rechtlich oder verwaltungsrechtlich

gehindert oder strafreditlich geahndet werden. Das gilt insbesondere

auch von der Hestellung der Vertreter und den zu diesem Zwecke etwa

notwendigen Versannnlunm-n. Als Rcichsgesetz geht hier das dcwerlje-

gerichtsgesetz etwaigen landesgesetzlichen liestinunungen vor. Die Kritik

der Handlungen des Vertreters unterliegt in erster Linie nur dem

«3) Motive S. 36.

**) Dasselbe gilt auch hinsichtlich der Persoaen, mit welchen der Vorsitzende

des Einigungsamtcs gcniäü §§ 65/66 GGG. in Verhandlungcii dngetreten ist
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Einip^iingsanite tind dessen Vorsitzenden.-'*) Dies sind juristische Merk-

male der Vertretung vor dem Einigimgsamte, nur in sehr begrenzier

Richtung, aber sie widerlegen die iJcli.iuptung, dat' es sich bei dieser

Vertretung um etwas dem juristischen (lebiete Fernliegendes handelL

Die vorgenannten öffentlich rechtlichen Merkmale interessieren aber

für das einigungsamtliche Verfahren nur wenig. Für dieses kommen
erster Linie zivilrechtUche Folgen in Betracht. DeoQ die Verhandloii^

vor dem Einigungsamte bezweckt nach unserer Ansicht einen ztvilieciit-

liehen Erfolg,*^) nämlich entweder die HerbeUUhrung eines die Parteien'*)

bindenden, wenn auch nidit ohne weiteres, wie em Urteil, ToUstreck-

baren Vertrages**) oder eines Vorschlages zu einem Vertrage, der dam
nicht durch eine &klSrung der Parteien einander gegenüber, sondern durch

Unterwerfung gegenüber dem Einigungsamte zustandekoramt. Aus dieser

Auffassung ergibt sich, daß die vor dem Einigungsamte abgeschlossenen

Verträge oder die von den Parteien akzeptierten Schiedssprüche nicht

eine für die alle Angehörigen des betreffenden Gewerbes zwingende und

durch Kinzelvertragc unabänderliche Kraft hal)en/''"i Die Wirkunt^ der-

artiger Verträge ist eine äußerst mannigfaltige, je nach ihrem Inhalt und

nach dem Umfang der den Vertretern gegebenen Hefugnis.

Der Inhalt des \'ertrages kann ein verschiedener sein je nach dem

Anlaß oder dem Zweck des Streites, welcher zur Anrufung des Einigungs-

amtes geführt hat. Manchmal wird es sich nur um einen Ehrenpunkt •

handeln. Hier wird es genügen, wenn das Einigungsamt eine beide Parteien

befriedigende ErklMrung über den Fall aufnimmt. In anderen Fillai

wieder handelt es sich um die gesamte Regelung der Arbeitsverhältnisse^

Lohn, Arbeitszeit, Beschaffenheit der Arbeitsräume u. a. Hier wird das

S. Komm. Ber. 31.

**) Vgl. § 193 StrGB. Der StrafHchter wird hier unter Umstiadea aadiprSfes

mflssen, ob eine Vertretang im Sinne dei § 63 GGG. vorlag und et wiie bedaser*

lieh, wenn der Strafrichter Aber das Vorliegen einer aasieicbenden Legitimation n
einem anderen Ergebnisse käme, wie das Einigiingsamt.

*'•) Hierüber sind die Meinungen ebenso geteilt wie ttber die juristische Bedeotaaf

des Verfahrens.

*") Nicht Interessenten.

**) Der Ausdruck ,,\ ergU ich" , den zwar auch das Gesetz braucht, ist r.'irü-

rechtlich nicht z.utrefTcnd, denn i^ei diesen Verträgen ist die beiderseitige Freisgabe

von geltend gemachten Rechten niclii notwendige Voraussetzung.

^ Aus diesem Vertrage kann gegen die andere Partei geklagt werden, aidtt

aber sind aus einem solchen Verlrage ohne weiteres Ansprüche gegen Mitglieder

eines ab Partei auftretenden Verbandes benmldten. Solche VerUade sind vor dan

Berliner ßnigungsamte als Partei zugelassen worden.

**) V. Schule l74Anm.4. Sehuls und Schalhorn 178 und 341. Dan

Soc Praxis v. aS. Desember 1899 S. 330.
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Verfahren auf einem sog. Tarifvertrag hinzieleQ, eine Bezeichnung, die

eigentlich zu eng ist; denn diese V'erträge pflegen neben der Tarifiening

der Preise fiir die einzelnen Arbeiten viele andere Dinge, wie srhnn

oben gesagt, die Arbeitszeit, das Verhalten beider Parteien während des

Arbeitsverhältnisses, die Einrichtung von Schlichtungskommissionen und

Arbeitsnachweisen u. a. zu regeln. Selbst derjenige, welcher den Abmachungen
vor dem Einigungsamt eine besondere rechtliche Hedeutung nicht

beilegen will, muß doch /.ugeben, daß diesen Abmachungen mindestens

dieselbe zivilrechtliche Bedeutung beiwohnt, wie wenn sie von einer

Privatperson vermittelt wären.

Schliefien also eine Anzahl Arbeiter and Arbeitgeber vor dem
Einigungsamt einen Vertrag, so hängt seine Klagbarkeit lediglich von

seinem Inhalt ab.'*)

Das Ein^ungsamt wird nun. um die Rechtsgfiltigkeit des Abkommens
nicht durch die mangelhafte Vollmacht der Pbrteivertreter in Frage zu

stellen, darauf sehen müssen, dad die Vollmacht den itir den beab-

sichtigten Vertrag erforderlichen Anforderungen des bürgerliclicn Rechts

entspricht. Durch die Zulassung der Vertreter allein wird ihre L^timation

in Ansehnung der Rechtsgültigkeit der Handlung im einigungsamtlichen

Verfahren ebensowenig entschieden, wie beim ordentlichen Zivilprozeß.

Wie hier selbst ein rechtskräftiges Urteil als nichtig angelochten werden

kann , wenn eine Partei in dem X'erfahren nicht nach Vorschrift der

Gesetze, also gemäß § 80 ZPO. vertreten war (s. § 579 ZPO.), so ist

ein vor dem Einigungsamt geschlossener Vergleich, ein Schiedsspruch

oder die Unterwerfung null und nichtig, wenn die Parteien in dem
Verehren nicht ermächtigt waren, die in der Verhandlung von ihnen

abgegebenen rechtnrerbmdlichen Erklärungen namens der Futeien vor-

zunehmen, es sei denn, dafi die Parteien die Erklärungen nachträglich

stillschweigend oder ausdrücklich genehmigen.

Bei der Prüfung der Legitimation sind einmal die Vorschriften des

Gewerbegerichtsgesetzes und atifierdem die bürgerlich rechtlichen Be-

stimmungen über den Auftrag bzw. die Genehmigung zu beobachten.

Die Folge, daß ein einigungsamtlicher Vergleich gar keine Wirkung hat,

muß vermieden werden, weil dadurch das Ansehen des F^inigungsamtes und

die Gewerbegerichte diskreditiert werden. Man konnte und mußte wohl

anfangs bei Neueinrichtung der (lewerliegerichte von juristischem

Bedenken möglichst absehen, um überhaii])t erst das Publikum für die

Einigungsärater zu gewinnen und es nicht durch Eormalismus abzu-

schrecken. Wenn man aber jetzt sieht , wie lebhaft Arbeiti^eber und

Arbeiter über die Rechtswirkung der Tarifverträge diskutieren, so darf

man dieselben bei der einigungsamtlichen Verhandlung nicht außer acht

") Nicht seine Vollstreckbarkeit, auch nicht die Frage, gegen wen tn klagen

ist. Hier ist wieder die Legitimation der Vertreter von entscheidender Bedeutnng.
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lassen. Der T.aic erwartet von jedem gerichtlichen Akt eine anbediiq[t

zwingende Wirkung. Diejenigen, die einem Tarifvertrap^e beigetieltt

sind, halten denselben meist für zwingendes Recht.'' ^) Sehen sie n-on

aber, daß selbst ein stricktcs Zuwiderhandeln gegen die einigungsamtliche'

Vergleiche ohne rechtliche Nachteile ist, so sind sie i^eneigi, den Wen

derartiger Verträge, ja der lunigungsämtcrn selbst, die manchem an sich

ein Dorn im Auge sind, überhaupt zu verneinen. Man wird als»} die

Frage der Legitunation der Vertreter vor dem Einigungsamte mit Ruck-

sicht auf die wichtigen daraus sich ergebenden Folgen einer sorgtaiiigCB

Prüfung unterziehen müssen, wenn man es beim Einigungsamte nidtt

auf Augenblickserfolge abgesdien hat, sondern auf eine dauernde Beasenmg
des gewerblichen Friedens.*^)

Aus dem Vorstehenden ergibt sich die entscheidende Wichtigkeit»

welche die juristische Bedeutung der Verhandlungen vor dem Einigungs-

amt und ihr Ergebnis für die Frage der Legitimation der dort att%^

tretenen ParteiVertreter hat.

Die dabei zugrunde gelegte Auffassung von der juristischen Natur

cinigungsamtlicher Vergleiche und Schiedssprüche ist folgende : Diese

Akte bilden nicht ohne weiteres ein für alle Angehörige des betreffenden

Gewerbes im Uezirk des Einigungsamtes irgendwie zwingendes Recht,

sie sind auch nicht mangels cnttjegcnstchender Einzelabreden für die

gedachten Personen bindend. Eine solche Auffassung ist nach dem be-

stehenden Rechte unliallbar/''') ein Vergleich und Schiedsspruch, dem sich

die Parteien unterworfen haben, hat vielmehr in der Regel nur die Be-

deutung, daß die ordnungsmäßig nach dem Gesetze vor dem Eiaigungv

amte vertretenen Parteien, welche auf seiten der Arbeitnehmer stets eme

größere Zahl sind,'*) sich verbindlich machen, in Zukunft bei Abschlnfi

**) Diese Neigung besteht auch auf juristischer Seite, so sucht sie Lotmarss

vertreten. Auch die Praxis hat schon dessen Versuch gemacht, den Tarifrertr^iea

eine unmittelbare Vollstreckbarkeit gegen die einxelnen Personen, deren RecbtSTcr*

hMltnisse durch sie geregelt werden sollen, sa geben, so in England Mundella und

Ketde.

'*) Die bedauerliche, Treue und Glauben verletzende Frscheinung, daß im Ber-

liner Bäckerstreik von vergangenem Jahre eine gröüere An/-.ihl Meister, angeblich

mit Zustinimunf;; des Innunjjsvorstandcs einfach von einem — wenn auch nicht vor

dem r.inifjungsamt ahp;( schlosscncn — Tarifvi rtr.ij:^ ohne Rechtsgrund zurückgelrrtcn

sind, darf wohl aucli aut die /u wenig strenge Auttai>suog der Bedeutung cinigungs-

amtlicher Vcrtriif^c /iiruckfjctührt werden.

Dagegen Lotmar, cf. Urteil des GG. Berlin K. 3 v. 27. April I9<^

Reichs. Arb.Bl. 1901 Nr. 3 S. 224.

**) Sonst ist nir einigungsamtUche Verhandlungen praktisch kern Platt, daber

erledigt sich die Frage, ob eine geringere Zahl als drei Arbeiter auch durch Vcr>

treter verhandeln mufl.
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von Arbeitsvertrrij^en, die in dem Vergleich oder Schiedsspruch mehr

oder minder ausfuhrlich und umfangreich festgestellten Arbeitsvertrags-

bedingungen zu beobachten und ihre MitgHedcr zu /.wingen , das

gleiche zu tun. Sind an dem Vergleich Personenvereine irgend-

welcher Art beteiligt, so sind sie entweder selbst Partei oder Vertreter

ihrer Mitglieder. Diese Frage ist in jedem einzelnen Falle nach den

Rechtsverhältnissen dieser Persooenvereine zu ihren Mitgliedern zu be-

urteQen.

Darüber hinaus kann der Vergleich oder Schiedsspruch bei der

Auslegung von Arbeiterdienstvertrttgen für die Feststellung der nach den

Umständen vermutlichen Fartdabsichten von Bedeutung sein.

Will man nun den suletzt erwähnten sehr bodieidenen Zweck mit

dem ganzen Apparat einer einigungsamtlichen Verhandlung erreichen, so

könnte man wohl von einer genaueren Prüfung der Legitimation der

\'ertreter absehen. Der Richter würde dann bei Beurteilung eines

Rechtsfalls zu untersuchen haben, ob irgendwelche bei einer einigungs-

amtlichen Verhandlung aufgestellten Grundsalze in weiteren Kreisen von

Ciewcrbetreibenden und Arbeitern beobachtet worden sind und ob man
infolgedessen unter Kmstaiiden annehmen kann, daß zwei vertrag-

schließende Parteien diese (irundsatze ohne ausdruckliche Erklärung als

Teil ihrer Vertragsabreden ansehen wollten.

Ein einigungsamtlicher Vergleich könnte in diesem Fall eine recht-

liche Wirkung erst nach Ablauf emer längeren Zeit ausüben, welche ge-

nügte, damit sich das Publikum an seine Grundsätze gewdhnt

Daß dies zu erreichen aber nicht der eigei^iche Zweck des

Einigungsamtes sein kann, bedarf keiner Ausführung.

Es kommt daher hauptsächlich auf den zuerst genannten Zweck

des Abschlusses bindender Verträge mit der angegebenen Wirkung an.

Nach den Grundsätzen des Zivilrechts ergibt sich nun als selbst-

verständlich, daß diese Verträge, soweit sie nicht durch die Parteien

selbst oder ihre gesetzlichen Vertreter abgeschlossen werden, durch be-

auftragte Vertreter der Parteien erklärt oder von den Parteien nach-

träglich genehniitit sein müssen. Daraus erf^ibt sich, dal.' für die

Legitimation der \'ertreter \ or dem liewerbegcricht die Regeln des 5. und

6. Titels der allgemeinen Hestiuunungen des Hiirgerlichen ( lesetzbuches

über die Rechtsgeschäfte Buch I. Abschn. 3 und die Vorschriften über

die Vollmacht und Genehmigung des 10. und 11. Titels über die ein-

zelnen Schuldverhältnisse (IL Buch Abschn. 7) maßgebend sind. Da-

neben sind natürlich die wenigen ausdrücklichen Spezialbestimmungen

des GGG. §§ 63 und 66 zu beachten.

Die .sonach in Betracht kommenden Bestimmungen sind folgende:

Grundsätzlich ist bei allen Rechtsgeschäften die Vertretung zulässig.

Die Erteilung einer Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber

dem zu Bevollmächtigenden oder dem dritten, demgegenüber die Ver-

Archir für Sotialwineaschaft o. Soiialpolitik. IIL (A. f. w». G. a. St. XXL) 3. 45
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tretung stattfinden soll; die Erklärung bedarf nicht der Form, welche

für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht

(§ 167 BGB.). Das GGG. sagt hierzu im § 65, daß das Eini^ung^mt

nach freiem Ermessen entscheidet, ob die Vertreter für genügend legitimier:

za erachten sind.

Eine schrilUiche Vollmacht ist biernach nicht notwendig.-'*') Dieses

Erfordernis ist auch nicht aus analoger Anwendung der ZPO. zu folgen»

denn die Vorschrift des § 26 GGG. ist in erster Linie nur auf das ge*

wöhnliche Verfahren der Gewerb^^chte tu. beziehen und nicht ohne

weiteres auf das Verfiüiren vor dem Einigimgsamte auszudehnen. Das

ist durchaus kein Vorteil für die Einigungsämter. Man hat zwar ge-

glaubt denselben einen Dienst zu leisten, indem man sie von dem

Formalismus der Zivilprozeßordnung befreite. Der Erfolg ist aber gerade

der gegenteilige. Man erschwert dadurch dem Ejnigungsamt die Prütune

der Legitimation. Denn die Vorschriften der Zivilprozeßordnung geben

der Prozeßvollmacht ein für alle Male den bestimmten L'rafang u--

ij Hl ZPO., d. Ii. die I-',rniächtigung zu allen den Prozeß betretiencen

Rechtshandlungen, einschließlich der Beilegung des Rechtsstreits durch

Vergleich, durch Vcrzichtleistung oder Anerkennung. Der Richter hat

daher nur zu prüfen, ob die Partei der Vertreter zur Führung des

Prozesses bevollmächtigen wollte. Alles andere ergibt sich als gesetzliche

Folge von selbst Nicht so beim Einigungsamte. Hier hätte man
zweckmäßig denselben Weg betreten sollen, natürlich unter Berück-

sichtigung der besonderen Erfordernisse des einigungsamtlichen Verfahrens.

Man mußte dem Eintgungsamte» gerade in seinem An&ngsstadium, nicht

die schwere Bürde einer bei gewissenhaftem Verfahren schwierigen Prüfung

nach freiem Ermessen auferlegen, sondern ihm diese Aufgabe durch

strenge Bestimmung der Erfordernisse für die L^timation erleichtem.

In welcher Weise dies hätte geschehen können, ist zum Teil aus der

Begründung des Entwurfs zu entnehmen, bis heißt daselbst: „Wo für

die Arbeit^a^ber und Arbeiter organisierte Vereinii;un<:en bestehen, werden

die Organe derselben oder die nach den Statuten gewählten besonderen

Vertreter sich leicht als solche legitimieren können. Wo solche Ver-

einigungen nicht bestehen, wird sich für die Vertreter der meist weniger

zahlreichen Arbeitgeber die Legitimation leicht durch schriftliche Voll*

macht erbringen lassen. In manchen Fällen z. B. bei Arbeitseinstellungen,

die sich auf eine einzehie Fabrik beschränken, wird letzteres auch fl»

die Vertreter der Arbeiter geschehen können. Im übrigen wird die

*^ Erheblich filr «uf LebrverhSitnisse besflgliche Bestiininnngeti dncs enignngs-

amtUchen Vergleiches. Während das GGG. nicht autdräcklich betont, daä »cb

einigungsamtliche Verhandlmigen auch auf Lehrverbältaiase betiehen kfinneo, soll

das Einigungsamt der Kaufinannseerichte nach den Beschlossen des Reichstags «neb

(Qr Handlungslebrlinge suständig sein.
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1

Wahl der Vertreter in der Regel in einer öffentlichen Versammlung

erfolgen und die darüber in den öffentlichen Blättern erscheinende Be-

richte werden meist genügen, um sowohl den beteiligten .\rl)citge!)ern,

wie den Arbeitern vor dem Einigungsamt selbst ein L'rteil über die

Legitimation der als Vertreter auftretenden Personen zu ermöglichen."

Vor allen Dingen hätte man aber eine allzuweitgehende Kinschränkung

der Vollmacht, wie im 83 ZPO., für unwirksam erklären sollen.

Tatsächlich scheint man sich über die Schwierigkeiten hinweggeholfen

211 haben, indem man im weMntliclien die Gnmdättae der Zivilprozeß-

ordnimg und die obigen Gesichtspimkte der Begründtmg des Gesetz-

entwtufs auf die Vertretung vor dem Einigungsamte anwandte. Dem
praktischen Bedflrihis Verträge herbeizuführen» die flir künftige Arbeits-

verhältnisse als juristische Grundlage dienen sollen, ist damit aber wenig

gedient. Denn eine Berechtigung für die Anwendung der Grundsätze

der /ivilprozcßordnung oder der obigen Gesichtspimkte der Begründung

des Entwurfs ist nicht gegeben. Der Prozeßrichter wird die Legitimation

der Vertreter im einigungsamdichen Verfahren, nach denselben Grund-

sätzen der freien Beweiswürdigung wie das Einigimgsamt, in jedem

Falle nachprüfen müssen, wenn in einem Rechtsstreit die bindende

Kraft eines einigungsiimtlichen .\bkonnnens behauptet wird.

Ungangbar ist das von W i 1 h el m i - B e w e r iKom. S. 368 .Anm. 8)

vorgeschlagene Verfahren, wonach man die Anerkennung der Legitimation

von Seiten der Gegnerpartei als maßgebend für ihre Prüfung an-

sehen will.**)

Es würde das den Erfahrungen im ordentlichen Zivilprozeß wider-

sprechen, für welchen man selbst bei den weitgehendsten Selbstbetriebe der

Prüfung der Parteien die Legitimation nicht diesen» sondern dem Richter

Übertragen hat, und mit Recht Denn sonst könnten Parteien mit nicht be-

rechtigten at^bUchen Vertretern der Gegenpartei zu deren Nachteile

Verträge schließen, eine Gefahr die noch erhöht wird, wenn man es mit

der Prüfung der Legitimation leicht nimmt. Berichte der Presse sind

auch nicht immer zuverlässig genug, um die Legitimation festzustellen

und so ist es denn auch schon vorgekommen, daß Leute, die angeblich

die Mehrheit von .Arbeitgebern oder Arbeitern zu vertreten vorgaben, Ver-

träge vor dem Kinigungsamte abgeschlossen haben, die sich hernach nicht

als haltbar erwiesen. Man denke hierbei an die Tatsache, daß Arbeiter-

verbände auf Anregung von Arbeitgebern gegründet worden sind, um

") Gerade d«r Arbeiter neigt ni einem gewissen ForuaUsmus, welcher durch

Debatten in Vereinen vad Veisammliiogea befördert wird. Er hllt streng auf sorg-

föltige Beobachtung aller Vorschriften bei Wahlen, .Abstimmungen. Man wird im

gewerbegerichtlicben Verfdim selten — wenigstens in Berlin — finden, daß ein

Arbeitervertretcr, auch wenn er niclit ein Amt in der Parteiorganisation heklcidrl —
ohne genügende Vollmacht kommtf wiihrcnd dies bei Arbeitgebern sehr oft vorkommt.

45*
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ein Gegengewicht gegen andere weniger willfährige Arbeiterverbände n
haben und umgekehrt, daß es von den Arbeitern abhängige Arbeitge\>fr

gibt, die lediglich die oft im Gegensatz zu den Unternehiiierinteres-fn

stehenden Vorteile der Arbeiter vertreten. In Betracht kommen femer die Be-

stimmungen des ij 65 H(i]}. Danach wird die Wirkung einer von oder geger-

über einem \'crtreter abgegebenen Willenserklärung nicht dadurcl) beein-

trächtigt, daL< der Vertreter in der Ges( häftstähigkeit beschränkt ist

Willensmängel auf seiten des Vollmachtgebers kommen nur insotcrc

in Betracht, als sie auf das Rechtsgeschäft des Bevoihnächtigten nicht

eingewirkt haben. Das GGG. stellt jedoch noch das Erfordernis anC

d&6 die Vertreter das 25. Lebensjahr vollendet haben müssen,'*) nod

daß nur soweit Arbeiter in diesem Alter nicht oder nicht in genügender

Zahl vorhanden sind, jüngere Vertreter zugelassen werden können. Beide

Erfordernisse sind aber für die Verbindlichkeit der abgegebenen Er-

klärungen unerheblich und enthalten ebenso wie das weitere Erfordemb

des Besitzes der bürgerlichen Ehrenrechte und des Nichtvorhandenseins

einer gerichtlichen Anordnung, durch welche sie in der VerfÜgimg über

ihr Vermögen beschränkt sind, nur eine vor dem Gericht zu be-

obachtende Prozeßvorschrift ohne materiell rechtliche Bedeutung.^*)

Nach § 664 BGB. darf der Beauftragte im Gegensatze zu § 82

Zl'( ). im Zweifel die Ausführung des Auftrages nicht einem Dritten uber-

tragen. Diese Übertragung ist daher im einigungsamtUchen Verfahreo

grundsätzlich nicht zulässig,

Be/Aiglich des Krlöschens der \'ollmacht gelten folgende X'orschrit'ten

;

Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung

zugrunde liegenden Kcchtsverlialtnisse. Sie ist widerruflicli. sofern sidi

nicht aus diesem ein anderes ergibt. Auf die Erklärung des Widerrufs

findet die Vorschrift des § 167 Abs. i entsprechende Anwendung. Der

Auftrag kann von den Auftraggebern jederzeit widerrufen, von dem Be-

auftragten jederzeit gekündigt weiden. Der Beauftragte darf nur in der

Art kündigen, dafi der Auftraggeber für die Besorgung des GesdUÜh
anderweit Fürsorge treffen kaim, es sei denn, daß ein wichtiger Gnmd
för die tuzeitige Kündigung vorliegt. Der Auftrag erlischt im Zwetfd

**) Ein wohl kaum notwendig gewesenes Erfordeniis, das strengsenonmieB

die Vorlage einer Geburtsurkunde erfordert

**) Diese im Gegensatae zu den sonstigen rechtlichen Bestimmungea Uber dk

Stellvertretun}? stehende Vorschriften erscheinen wohl überflOssig. Hart ist die Bc*

stimmun{^, daß ein nicht 25 Jahre überschreitender Arbcitj^chcr nie .i!s Vertreter

auftreten darf. Eine im Konkurs befindliche Person kann durch ihre Erklämagea

keine Vcriffliclitunp liinsirlillich der Konkursmasse abgeben, wohl aber kann etat

derartige Person von andrrr:i rcrsonen als drren P.evollmächligtcr vcrptiichtet werden.

I)as rrilt auch für das Einigungsatnt, wenngleich solche Vertreter nicht zugelassen

werden sollen.
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nicht durch den lud des Beauftragten (§ 671—673). Soweit nach

§674 BGB. die erloschene Vollmacht eines Beauftragten als fortbestehend

wirkt, wirkt sie zugunsten eines Dritten, der bei der Vornahme eines

Rechtsgeschäfts das Britischen kennt oder kennen muß (§ 169). Wird
die Vollmacht durch Erklärung gegenüber einem dritten erteilt, so bleibt

sie diesem gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen von dem Auftrag-

geber angezeigt wird (§ 170). Hat jemand durch besondere Mitteilung

an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung kundg^eben,

daß er einen anderen bevollmächtigt habe, so ist dieser auf Grund der

Kundgebung im ersterem Falle dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle

jedem Dritten gegenüber zur Vertretung befugt. Die Vertretungsmacht

bleibt bestehen, bis die Kundgebung in derselben Weise, wie sie erfolgt

ist, widerrufen ist. Der l>eson(leren .Mitteilung einer Bevollmächtigung

durch den V'ollniacht^^cbcr steht es gleich, wenn dieser dem N'ertreter

eine VoUnuK litsurkunde ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem
Dritten vorlegt. Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Vollmachts-

urkuude dem Vollmachtgeber zurückgegeben oder für kraftlos erklärt

wird. Der Vollmachtgeber kann die VoUmachtnnfcunde durch eine

öffentliche Bekanntmachung fUr kraftlos erklären 171, 172, 176).^*)

Schliefit jemand ohne Vertretungsrecht im Namen eines anderen

einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages ftir und g^en
den Vertretenen von dessen Genehmigung ab (§ 177). Bis zur Ge-

nehmigung ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt, es sei denn,

daß er den Mangel der Vertretungsmacht bei dem Abschluß des Ver-

trages gekannt hat (§ 178).^-)

Verbände, Koalitionen, Gesellschaften, Vereine, welche an einem

einigungsamtlichen Verfahren beteiligt sind, sind als eine Person anzu-

sehen, falls durcli die Vcrhandhmg lediL'lich ein .\bkomtncn mit den ge-

nannten Personengesamtheiien gelroilen werden soll. In diesem Falle

wurtlen die Verbände Vertreter unter Berücksichtigung der im >? 63

(iCiCi. getrotienen Bestimmungen zu bestellen haben, sowohl auf seiten

der Arbeitgeber, wie aut Seiten der .\rbeituchmer , dabei wurden wir

es eigentümlicherweise auf beiden Seiten unter Umständen weder mit
Arbeitern noch mit Arbeitgebern zu tun haben. Gleichwohl

sind diese Personengesamtheiten vor den Etnigungsämtem als Parteien

zugelassen worden und um für die rechtliche und tatsächliche Wirksam-

keit der Tarifverträge eine möglichst sichere Basis zu haben, sogar

befördert worden, während vor dem Gewerbegerichte im engeren Sinne

die Zulassung unmöglich ist. Das Gesetz spricht allerdings nur von be-

teiligten Arbeitern und Arbeitgebern. Bei der skizzenhaften Festlegung

des ganzen Verfahrens kann man sich aber unmöglich immer an den

*') Vgl. §§ 86, 87 ZPO.

*«) Vgl. § 89 ZPO.
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Wordaut hatten. Es ist das ein Übelstand, auf den übrigens sdioa

im Reichstag hingewiesen wnrde, indem dieser Teil des GGG. als eis

nicht besonders glücklich ver&fiter bezeichnet wurde.

Die genannten Personenvereine können nun aber auch als Vertreter

ihrer AGtgUeder, d. h. Arbeiter oder Arbeitgeber auftreten, dann würden

diese Mitglieder die eigentlichen Vertragsschliefienden sein und die Ver-

tretungsbefugnis des Vertreters ist mangels besonderer Vollmachten

von Seiten der einzelnen Mitglieder, auf Grund der Statuten der er-

wähnten Vereine zu prüfen. Die Frage der Bestellung von Vertretern

nicht prozef3fähiger Parteien im Fall der Verhinderung der gesetz-

lichen Vertreter oder armer Parteien kann wohl unter analoge An-

wendung der dicsbezughciien Bestimmungen des GGG. und der ZPO.

beantwortet werden. Andernfalls wäre die Bestellung eines amtlichen

Vertreters armer Parteien unmöglich, während für abwesende oder nicht

prozeßfähige Parteien nötigenfalls eine Pllegschaft beim VoimundschaXti-

gericht zu beantragen ist.

Eine gesetzliche Regelung dieser Vertragsarten und der Zulassm^

von Verbänden und Parteien wäre erwünscht, wobei aber die Regelung

des Tarifvertrags und des Arbeiterkoalitionsrechtes vorangehen möfite.*^

Zu unterschdden ist die Prüfung der Legitimation der Vertreter

zwecks Zulassung vor dem Einigungsamt und die weitere Prüfung zwecks

Abschlusses eines Vergleichs oder der Unterwerfung unter einen Schieds-

spruch.

Zugelassen mufi jeder die Erfordernisse des § 63 GGG. aufweisende

Vertreter werden, wenn er ermächtigt ist, „über die Bedingungen der

Fortsetzung oder der Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses zu ver-

handeln." Ob daraus stets die Ermächtigung zum Abschluß neuer Vei-

träge folgt, ist eine andere Frage.

Kine Einschränkung der Verhandlungsvolhnacht wird nicht ohne

weiteres die Zurückweisung des Vertreters zur Folge haben können,

jedoch muß der Vertreter stets ermächtigt sein, namens seiner Macht«

geber, wenn auch nur unter Bedingungen, die Fortsetzung des Arbeits-

verhältnisses zu erklären. Kommt es zum Abschluß eines Vergleichs, so

kann das Einigungsamt die einmal zugekusenen Vertreter zwar nicht

mehr zurückweisen, wenn aber die Abmachungen des Vergleichs über

das hinausgehen, wozu die Vertreter ermächtigt sind, so wird die recht-

liche Wirksamkeit des Vergleichs in Frage gestellt und deshalb wird das

Einigungsamt nachträglich auf eine Ergänzung oder Erneuerung der

Vollmacht hinwirken müssen.

Bei der Unterwerfung unter einen Schiedsspruch wird immer
zu prüfen sein, ob die die Unterwerfung unter den Schiedsspruch er-

In dieser Hczichunp wird auf die Anregung von L Otmar und W citi Ür

das schweizer Zivilrecht verwiesen. Cf. Soz. Praxis 1902 Nr. 14 S. 349 ff.
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klärenden Parteivertreter in vollem Umfange zur Verpflichtung der von

ihnen vertretenen Partei im Sinne des Schiedsspruchs bevotUnächtigt

waren. Sonst kann die abgeget>ene Erklärung jeden&lls nicht als P a r te i •

erklärung veröffentlicht werden.

Eine besondere Art der Parteivertretung ist noch in § 66 GGG.
geregelt

Danach ist der Vorsitzende bcfun;t unter Strafandrohung und «Fest

Setzung jede an den Streitigkeiten beteiligte Person vorzuladen und zu

vernehmen. Diese Personen liaben eine Zwitterstellung von Parteien und

Zeugen. Sie können sich aber abweichend von den Zeugen stets durch

ihre allgemeinen Stellvertreter vertreten lassen, auch durch ihre l'roku-

risten und Betriebsleiter. Der Vorsitzende, der eine bestimmte Person,

von deren Vernehmung er sachkundige Aufklärung erwartet oder die allein

eine bestimmte Tatsache bekunden kann, ladt, muß es sich gefallen

lassen, dali statt derselben eine andere, möglicherweise nicht orien-

tierte Person kommt, (iegen wen erfolgt übrigens die Siraffestsetzung,

wenn der zunächst Beteiligte seinen Vertreter beauftragt hat und dieser

nicht erscheint? Das ist nach dem Gesetze nicht Uar.

Der weite Kreis derjenigen Personen, die an den Gewerbe- und
Kaufmannsgerichten interessiert sind, erhebt die mit dem Verfahren dieser

Sondergerichte verknäpften Rechtsfragen zu derselben Bedeutung, wie

die prozessualen Fragen des ordentlichen Zivilprozesses und da man der

Neuregelung der RechtsverhiUtnisse der gewerblichen Arbeiter und ver-

wandten Volksklassen in Deutschland wie in der zivilisierten Welt zur

Zeit eine besondere Wichtigkeit beimißt, so wird die Rechtswissenschaft

es nicht vermeiden können, dem besonderen Prozeßrecht dieser Klassen

schon jetzt erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Wir nähern uns diesem Ziele aber nicht, wenn wir juristische Stroit-

fragen verdecken, wenn der ( leset/geber sie durch allgemeine Wendungen

zu vermeiden sucht. Zur Klarheit kann vielmehr nur die Aufdeckung

und Krörterung zweifelhafter ( lesetzesstellen fuhren. Nur dadurch wird

ein künftiger Gesetzgeber — und gerade auf unserem ( lebiete ist ja

wie der Reichsstaatssekretar des Innern erst bei den jüngsten \ er-

handlungen des Gesetzes liber die Kaufmannsgerichte zu erkennen**) ge-

geben hat, die Gesetzgebung noch nicht abgeschlossen — in den Stand

gesetzt, klare und möglichst zweifelsfreie Gesetae zu schaffen.

Stsniig des Reidutags vom 20. Jan. 1904«

Digitized by Google



686

Die Weiterzahlung von Lohn neben dem
Krankengelde.

Von

H. V. FRANKENBERG,
Stadtrat in Braunschwdg.

Die beiden starken Strömungen, die sich in unserem wirtschafts-

politischen Leben geltend machen: die auf möglichst großen Erwerb tur

den einzelnen abzielende Richtung, und die mehr das Wohl der Ge-

samtheit erstrebende Fürsorge, haben bei der Regelung der Frage, ob

und inwieweit an erkrankte, ihien Dienst nicht verrichtende Personen die

bisherige Vergütung oder ein Ersatz dafür zu gewähren sei, jede in Auer

Weise unverkennbaren Einflufi gezeigt.

An und für sich scheint es bei nttchtemer Betrachtung wohl selbst'

verständlich, daß die Arbeitskraft nur für diejenige Zeit bezahlt wini

während der ihre Ausnutzung erfolgt, und dafi darüber hinaus in Er-

mangelung der Gegenleistung der Dienstberechtigte nicht genötigt werden

könne, seinerseits Pflichten auf sich zu nehmen, abgesdien von des

Fällen, in denen sein eigenes Verschulden die Gegenpartei an der Ofd-

nungsmäßigen Erfüllung ihrer Obliegenheiten gehindert hat

Diese natürliche Schlußfol^^ernng führt indes, wenn man sie auf die

Spitze treibt, zu gewissen Härten und Unbilligkeiten, denen eine .rif

weisen Ausgleich bedachte Gesetzgebung zu begegnen bemüht sein umß.

und, wie schon das römische Recht, dem im übrigen niemand eine Ver-

nachlässigung der Einzelinteressen nachsagen wird, hier wenigstens bei

den sog. freien Berufsarten eine Zahlnngspflicht trotz des Ausbleibens

der Dienstleistung oder eines Teils derselben im Laute der Zeit ruge-

standen hat, ') so ist in alhnählicher Entwicklung bis auf unsere Tage

ein immer weitergehendes Bestreben erkeimbar, einen Ausn^eg zu findöv

der die wirtschaftlich Schwächeren vor Not und Entbehrung in Krank-

heitsfällen schützt

Darüber, daß es sich dabei nur um Ausnahmen handelt, s. bei Wind scheid,

Pandekten § 401 Anm. 6; vgl. Entsch. des Reichsgerichts in Ziv.«Sachca

6d. 3 S. 179 (Seufferts Archiv Bd. 36 Nr. 192).
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Wählend es mm das Einiichste wrikte, einen solchen Ausweg in der

UhirchfUhnuig und Auagestaltung der Krankenversicherung zu er-

l>ltcken, treten daneben bald stärker, bald geringer Versuche hervor, den
Arbeitgeber zur Fortgewährung der Vergütung an die von ihm be-

schäftigten» durch Krankheit von der Arbeit ferngehaltenen Personen zu

veranlassen. Die ungezählten Falle, in denen fUr längere oder kürzere

Zeit das Weiterzahlen an Kranke lediglich aus gutem Willen, aus Mit-

leid oder auch im wolilverstandenen eigenen Interesse, um sich einen

anhänglichen Arlieiterstamm zu sichern, zu erfol<;en pflegt, mögen bei

unserer Darstellung auCer Betracht bleiben, einerlei ob die Leistung einer

vertragsmäßigen Al)niachung entspricht und bei Weigerung eingeklagt

werden könnte, oder ob sie ahnlich wie die Ruhelöhne und Witwen-

gelder, die seitens mancher Stadtverwaltungen neuerdings ihren .Arbeitern

und deren Angehörigen in Aussicht gestellt werden, nur auf einer un-

verbindlichen, tatsächlich aber fast ausnahmslos erfüllten Zusicherung be-

ruhen. Für die vorliegenden Untersuchungen sind nur diejenigen Lei-

stungen von Bedeutung, zu denen das Gesetz unmittelbar die Arbeit-

geber bei Erkrankungen ihres Personals neben der kassenseitig gewährten

Krankenuntersttttzung zwingt.

Es tritt bei der Stellungnahme der Gesetzgebung zu dieser Ange-

legenheit unverkennbar die I Unterscheidung zwischen gewissen Gruppen

der im Lohnerwerb stehenden Personen hervor, und man wird zugeben

müssen, daß trotz aller Vorteile, die eine gleichmäßige und deshalb über-

sichtliche, gemeinverständliche Regelung mit sich bringt, die Berücksich-

tigung unleugbarer und unverwischbarer S t a n d e s u n t e rs c h i e d e auch

betreffs der Fürsorge ui Krankheitsfällen sic h verteidigen laßt. Hat doch

bekanntlich dieser Ciesichti>punkt dahin geführt, daß den Handlungs-
gehilfen und -Lehrlingen zwanzig Jahre hindurch eine Hinrichtung

vorenthalten blieb, die erst durch die am 25. Mai 1903 erlassene Kranken

Versicherungsnovelle vom i. Januar 1904 ab auf sie anwendbar geworden

ist: der allgemeine Krankenversicherungszwang. Allerdings war schon

II Jahre früher, seit Anfang 1893, dieser Zwang auf diejenigen kauf-

männischen Angestellten ausgedehnt worden, deren gesetzliche, unten

näher zu besprechende Rechte auf Fortbezug des Gehalts in Erkrankungs-

fiülen vertragamäSig aufgehoben oder eingeschränkt waren. Diesem Schritt,

der auf halbem Wege dem Endziele sich näherte, ist nun die durch-

greifende Anerkennung der oblii^a torischen Krankenversicherung des

Handelsstandes gefolgt. Und doch hat man hier eine wicht i<:c Grenz-

linie gezogen, die bei den gewöhnlichen gewerblichen Arbeitskräften

nicht besteht ; man nimmt an, daß je nach der Cehnltshöhe eine erheb-

liche wirtschaftliche Verschiedenheit zwischen den Handlungsgehilfen
')

') Die Hundlun^'ilf hrlin^i- >in(l im Xaclistchenticn niclit bcsondi i,^ erwähnt;

ihrr Jahresbezüge werden ausnahmslus hinler der angclührten Grenze zutückblcibea
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vorhanden ist, die es rechtfertigt, die versichenings-rechtliche Behand-

lung danach ebenfalls einzurichten, und die trennende Schranke wird

darin erblickt, ob das jährliche Arbeitseinkommen 2000 Mk. übcis<^eitflt

oder nicht. Die gleiche Abgrenzung betreffs der Krankenversicherungs-

pflicht besteht seit der Novelle von 1892/3 fiir Betriebsbeamte.
Werkmeister und Techniker, ebenso wie bei den Gewerbe-

gerichten deren Zuständigkeit für diese Gruppe eingeschränkt ist.

Am ungunstigsten war von jeher in bezug auf die Weiterzahlung

des Lohnes bei Krankheitsfällen die große Zahl g e \v oh n 1 i c h er Arbeiter.

Gewerbegehilfen usw. gestellt. Bei ihnen hielt .sich grundsätzlich Lei-

stung und Gegenleistung die Wage. Es fiihrte aber eine Erwägung g^aai

anderer Art als die, welcher wir bei der Sonderbehandlung der kauf-

männischen und der übrigen, mit Diensten höherer Art betrauten Ange-

stellten begegnet sind, zu der Ausnahmestellung solcher Personen, die in

den Haushalt ihres Arbeitgebers eingetreten waren und dadurcrh wohl

in vielen FtUlen mit einer weitergehenden Racksichtnabme bei vorüber-

gehender Behinderung rechnen durften. Hier erkannte man zunidist

im Wege der Sitte, der Gewohnheit, dann unter Anpassung der Gesetz-

gebung an diese Entwicklung auch als rechtlich begründet eine Pflicht

der Dienstherrschaft an, auf einige 2^it ftir die erkrankten Dienstboten

Sorge zu tragen. Bisweilen beschränkte man sich dabei auf die Be-

stimmung, daß die Verpflegung so lange übernommen werden müsse, bis

die Polizei- oder Ortsbehördc ein anderes Unterkommen ermöglicht habe;

neuere Gesetze und vor allem das BGB. sind über diese enge Greme
erheblich hinausgegangen.

Endlich ist für diejenigen l alle, in denen ein Arbeitgeber durch

Vorsatz oder Fahrlässigkeit, überhaupt durch Außerachtlassung

der ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit seiner Arbeiter-

schaft ira weitesten Sinne obliegenden Veqitlichtungen einen Schaden

hervorgerufen hat, seine Verbindlichkeit zur Ersatzleistung gesetzlich fest-

gestellt.

Wenn wir uns nach diesem kurzen Überblicke mit der Regelung
be&ssen wollen, welche die hier zu erörternde Frage im einzelneo er-

fahren hat, so wird es sich empfehlen, als (kundlage der Darstellung den
Rechtszustand zu wählen, der betreffs der Arbeiterschaft im all-

gemeinen gilt.

Hier ist, soweit nicht die unten zu besprechenden Vergünstigungen,

insbesondere nach § 616 BGB. platzgreifen, bei Erkrankungen § 393
BGB. maßgebend, dessen Inhalt in Anwendung auf die Verhältnisse des

Dienstvertrages besagt, daß der Dienstverpflichtete, dem die ver-

tragsmäßig geschuldete Dienstleistung durch einen Umstand unmög-
lich wird, den weder er noch der Dienstberechtig^e zu vertreten hat.

den Anspruch auf die (iegenleistung (Vergütung) verliert,

und daß bei einer teilweise eintretenden Unmöglichkeit der Dienstleistung
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die Gegenleistung im Verhältnis der Volleistung zu dem Ausfall an

Leistung gemindert wird 472—3 das).

Dieser GnmdsatE mit semer rücksichtslosen Betonung des Werts

der wiiUich geUeferten Arbeit erföhrt eine Einschittnkusg ^) durch

§ 616 das.:

„Der /ur Dienstleistung Verpflichtete wird des Ansj'iuchs auf die V«-rgulunjj

nicht dadurch verlustig, dnü er flir eine verhältnismäflig nicht erhebliche Zeit durch

einen in seiner Person liegenden Grand ohne sein Versclialden an der Dienstleutung

verhindert wird. Er mufl sidi jedoch den Betrag anrechnen lassen, wddier ihm

für die Zeit der Verhinderung ans einer anf Grand gesetslicher Verpflichtung be-

stehenden Kranken- oder Unfiülversicherung zukommt.**

Man kann getrost behaupten, daß niit dieser wohlgemeinten Be-

stürmung die Gesetzgebung einen Sprung ins Dunkle unternommen hat:

die Fülle der Streitfragen, die seit ihrem Inkrafttreten in Wissenschaft

und Rechtsprechung erörtert sind, gibt einen deutlichen Beweis daftbr,

wie geftOirlich es ist, eine in alle möglichen Lebensverhältnisse ein-

greifende Vorschrift mit einem ungenau abgegrenzten Rahmen «vstu-

statten, dessen Festlegung erst allmählich durch die Rechtsentwickltmg

ausgefiihrt werden kann und überdies sehr selten den höchsten deutschen

Gerichtshof, den Hort unserer Rechtseinheit beschäftigen wird-

Daß Erkrankungen des Dienstverpflichteten, die er sich nicht vor-

sätzlich oder falnlassii^ -) ziigezopen hat, zu den seine Person betreffen-

den fjehindcrungeii im Sinne des § O16 gehören, leuchtet ohne weiteres

ein und ergibt sich /.wcilcUüs aus dem Schlußsatze wegen der Kranken-

geldanrechnung, Was aber ist unter tler Behinderung „für eine ver-

bal t n i s tn ä Ii i g nicht erhebliche Zeit'' zu verstehen : Die Schwierig-

keit, hier den richtigen Maßstab zu finden, hat sich in dem halben Jahr-

zehnt seit der Anwendbarkeit der Vorschrift deutlich herausgestellt,

während gerade bei denjenigen Personen, die, wie die Arbeiterschaft,

aus der Hand in den Mund zu leben gezwungen sind und durch die

Erörterung streitiger Fragen oft schwer geschädigt werden, eine deutliche,

ziffernmäßige Bestimmung recht wünschenswert und zweckdienlich ge-

wesen wäre. Dafl schliefilich auf gesetzgeberischem Wege Abhilfe zu

*j Vgl. hierzu die Zeitschrift: „Das Gewerbegericht'* Bd. IV (1899)

S. loi ff.

Neben selbstverschuldeter Trunkenheit und ihren FolgesustSnden sowie der

in trunkenem Zustande erlittenen Verletxungen spiden die durch geschlechtliche Aus-

schweifungen ebgetretenea Krankheiten eine wesentliche Rolle. Wenn auch die

Gewährang von Krankengeld an en»*crbsunnihigc Geschlechtskranke durch die No-

velle von 1903/4 allgemein vorgeschrieben ist und nicht mehr statutarisch aus-

geschlossen werden kann, behält es doch bei der Unanwendharkr it d«'s § 616 lUiB.

in derartigen Fällen nach wie vor sein Bewenden; (vgl. unten S. 696, Anmerkung).
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schaffen ist, wird von sachkundigen Beurteilem schwerlich bestritten

werden. Einstweilen aber sind zwei Möglichkeiten geboten, um den

immer wiederkehrenden Zweifeln in dieser Richtung zu begegnen. Der

eine Weg ist in der Ausgestaltung des Arbeitsvertrages enthalten, der&rt,

daß durch beiderseitiges Übereinkommen, durch Fabrikordnung, Werstatt-

Vorschrift u. dgl. genau ausgedrückt wird, was die Parteien unter dem

oben erwähnten Zeitraum verstanden wissen wollen. Kine solche Ab-

machung, mag sie die Dauer der liehinderungszeit, während welcher das

Recht auf die Vergütung' weiter besteht, auch ziemlich knapp bemessen,

ist jedenfalls der Vereinbarung vorzuziehen, daß die gesamten V'orteile

des § 614 ausgeschlossen sein sollen/) wie dies manche Arbeitsordnung

in Grofibetrieben neuerdings besagt. Der andere Weg führt zu der sorg-

föltigen Erforschung des Willens des Gesetzgebers und bringt uns dem
Zide dadurch möglichst nahe, daß wir uns vergegenwärtigen, wie be>

deutungsvoll diese oder jene Behmderung je nach der Art der einzelnen

Dienstverhältnisse erscheinen kann. Einen natürlichen, aber nidit ans-

schliefilich entscheidenden Anhahepunkt gewährt die Kündigungs*
f r i s t , die für die Auflösung des Arbeitsvertrages durch das Gesetz oder

durch den Parteiwillen vorgesehen war. Es läßt sich viel dafür an-

fuhren, daß bei jemand, der nur mit monatlicher oder noch größerer Frist

entlassen werden kann, ein durch Krankheit verursachtes Fehlen nn ein

paar Tagen ,,verliältnismäßig niclii erheblich" ist, während bei einem

Arbeiter, der jederzeit die Losung des Vertrages bewirken oder erwarten

darf, ein zwei oder drei Tage umfassendes Fernbleiben von der Arbeit

weit mehr ins Gewicht fällt. -) Immerhin muf3 es als bedenklich gelten,

sich lediglich auf dieses Merkmal zu beschränken. Die Dauer der

Beschäftigung spielt bei der Stellungnahme zu der Frage eben&Us

eine gewisse Rolle, und wer lange Jahre, sei es auch mit sofortiger Ent-

lafibarkeit, einen Ari>eitsposten versehen hat, der kann billigerweise an-

nehmen, daß bei ihm ein Kranksein und Fortbleiben an wenigen Tagen

minder schwer wiegt, als bei einem Arbeiter, der vielleicht nur zur Aus-

hilfe, für eine bestimmte, kaum eine volle Woche umfassende Hand-

reiclning eingestellt war. Für verfohlt ist es zu halten, wenn manche

der Ansicht sind, daß der Umfang der gesetzlichen oder verabredeten

Kündigungsfrist zusammenfallen müsse mit der im Höchstfalle zulässigren,

die Fortzahlung der Vergütung erheischenden Dauer der unterbrechenden

KrankheiL Das Gegenteil ist wohl eher richtig: die Gewerbegeseu«

') I>ic Gültigkeit dieser Ahniaclmnj; ist nicht anzuzweifeln, da § 619 Heil',

wolil eine die i;Jj6l7 und 61S /uwitlcrl.iuüiidr Vereinbarung für unwirksam crklj^ri,

während das Recht des § 616 nicht niu zwingender Krall ausgerüslcl ist; vgl. Planck

BGB. § 616 Ann. 4. S. bierza uoten S. 694.

Auch Bail („Das Recblsverhiltius der Arbeitgeber und Arbcttadmef",

Berlin 1904) gibt zu (S. 159), dafl nur von Fall sa Fall die Antwort möglich wtL
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gehung hat beispielsweise einen vierzehnlä^ngen Abschnitt für so erheb-

lich gehalten, daß sie ihn in Ermanglung einer anderen Beredung als

Frist für die Aufkündigung bezeichnet und damit vermutlich als aus-

reichend betrachtet bat, um in der Zwischenzeit die Vorbereitungen zum
Eingehen eines neuen Arbeitsverhältnisses zu treffen. Eine andere ge-

setzliche Zeitangabe darf dagegen nicht ganz aufier Betracht gelassen

weiden: die im Krankenversicheningsgesetz (§§ 6, 20, 21), vorbehaltlich

der statutarischen Beisettigung, angeordnete „Karenzzeit'' fUr den Bezug

des Krankengeldes, die auf drei Tage — mit Einrechnung des Er-

krankungstages — bemessen ist. Indem man sich sagte, daß ein Arbeiter,

bei dem der Nachweis der durch Krankheit herbeigeführten Erwerbs-

unfähigkeit auf schwachen Füßen steht, wohl am ersten, zweiten und

allenfalls dritten Tape aus Bequemlichkeit vom Dienst weg1)leiben möge,

daß aber für die P'olge der Vcrdienstausfall zu bedeutend sein würde,

um das Feiern noch verlockend erscheinen zu lassen, erkannte man eine

Arbeitsixiusc von mehr als drei Ta^cn als nicht ^:\u/. unbeträchtlich an.

Ivs wird für die gewöhnlichen gewerblichen Arbeitsverhältnisse, auf die

sich das Krankenversicherungsgesetz nach seiner ursiirungliclien Fassung

in erster Reihe bezieht, deshalb ein drei Tage übersteigender Krank-

heitsabschnitl meistens als verhalinismäl'ig erheblich bezeichnet werden

müssen, wenn es auch statthaft sein mag, bei lang bemessener Kün-

digungsfrist eine wettete Erstreckung zuzugestehen.

Vergegenwärtigt man sich nun, was der Schlußsatz des § 616 über

die Anrechntmg des Krankengeldbezuges vorschreibt, so gelangt man
zu der Ansicht, daß die jetzige Rechtslage, vom Standpunkte der wirt-

schaftlichen Zweckmäßigkeit aus betrachtet, außerordentlich wenig be-

friedigend ist: den Simulanten, den „Drückebergern*' sollte ihr Hand-

werk nach Möglichkeit gelegt werden, indem man für die ersten Tage
der mit Krankheit entschuldigten Arbeitsversäumung die seitens der

Krankenkasse zu zahlende Entschädigung ausschloß. Und jetzt? Für

die ersten 2—3 Tage, während deren man regelmäßig noch von einer

verhältnismäßig unbedeutenden Arbeilsuntcrl)rcchung wird reden können,

haftet in Ermangelung einer ausschlieC-enden Abmachung der Ar!>eit-

gebcr voll für den ausfallenden J.ohn, iu)d vom dritten Tage ab tritt

die Krankenkasse ein, ihre J.eistungen schließen sich also in zahlreichen

Fallen Itlckenlos an den Bezug der vollen X'ergütung an. und der Prüf

stein fiir Simulanten, den man mit der Karenzzeit aufstellte, hat seinen

Wert verloren. Ich glaube, daß man diesem Nachteile unschwer be-

gegnen könnte, wenn man den § 616 gesetzlich oder einstweilen vertrags-

mäßig für Erkrankungbfälle kranken versicherungspflichtiger
Personen ganz ausschlösse, wobei man die Karenzzdt der Kranken-

kassen getrost preisgeben kann, da sie den erstrebten Zweck doch nicht

sicher erreichen hilft.

Das Ergebnis erscheint zugleich von einem andern Standpunkte
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der Betrachtung aus erwünscht. Der oben wiedergegel'ene zweite Satz

des § 616 spricht davon, daß die Bezüge aus einer .,auf Grund gesetz-

licher Vorschrift bestencriden" Kranken- oder Unlallversicherunj^ auf die

fortzuzahiendc Vergütung,' anzurechnen sind. Solanfre der (i rundsau

des ij 616 überhaupt aufrecht erhaUen wird, entspricht diese Anrech-

nung durchaus der BiUi^^keit. Es ist begreifhch, wenn sich Arbeitgeher

dagegen sträuben, daß sie für jemand Unfall- und Krankenversicherun^>-

beiträgc zahlen und ihm gleichwohl bei Erkrankungen sein volles Ge-

halt weiter gewähren sollen, wie dies nach der unten zu erörternden

V(Mrschrifi bei Handlungsgehilfen bestimmt ist Aus dieser Erwägung

heratts ist die Einschränkung im § 616 gemacht Es ist nun die Fxagt.

welche Tragwette dieser Norm zu geben, und was mit einer auf Gnmd
gesetzlicher Vorschrift bestehenden Krankenversicberung gemeint ist

Gehören eingeschriebene oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriften

bestehende Hilfskassen dazu? Ist ein freiwilliges Mitglied von

Orts-, Fabrik-, Betriebs-, Innuogs- oder Baukrankenkassen, dem der

Arbeitgeber auf Grund besonderer Abmachung den Drittelanteil zu den

Kassenbeiträgen gewährte, zum Absatz des Krankengeldes bei Berech-

nung der Vergütung des § 616 verpflichtet? Wenn man auf die Gründe

zurückgeht, die den (iesetzgeber bei Erlaß der Vorschrift geleitet haben

werden, so muß man zugunsten der Arbeitersrliaft annehmen. dal3 nor

die Pflichtmitglieder von Zwangskassen i einschließlich der (iemeinde-

krankenvcrsicherung) sich das Krankengeld dieser Ka^scncnirichtung auf

ihre weiter zu empfangenden Bezüge anzurechnen hal)en. Bei den frei-

willigen Mitgliedern (z. B. bei den Dienstboten, soweit sie nicht landes-

rechtlich für versicherungsptlichtig erklärt sind, ferner bei den vnnil>t-r-

gehend Beschäftigten, den nach iij 27 KVG. die Kassenmitgliedschaü

fortsetzenden, entlassenen Arbeitern, die vielleicht in einen unversicherten

Betrieb bei Behörden u. dgL emgetreten sind) kann man nicht davon

sprechen, dafi die (d. h. ihre eigene) Versicherung auf Grund gesetz-

licher Vorschrift bestehe, obgleich die Krankenkasse oder Gemeinde*

krankenversicherung selbst ihr Dasein dem KVG. verdankt*) Ebenso*

wenig trifit auf die Mitgliedschaft in emer Hfliskasse der Wortlaut des

§ 616 zu. Daß dies nicht der Fall ist, wenn die Kasse nur die Auf-

gaben einer „Zuschußkasse" erftült, leuchtet ohne weiteres ein; aber

auch bei denjenigen Hilfskassen, die sich des Vorrechts und der Be-

scheinigung nach ijvj 75, 75 a KVG. erfreuen, deren Mitglieder also

von der Zugehörigkeit zu der betreffenden Zwangskasse befreit sind,

muß das gleiche Ergebnis festgehalten werden.-) Denn die Mitglieder

*) Lande, (I'CIH. 016 .Anin. 31 >priclit ungenau von einer .lul Grund gt*

scUliclicr V 0 r p 1 1 i c h t u n g bestehenden Versicherung (vgl. § 133c R.(ic\v.Ürdn. .

*) „Soziale Praxis'- Bd. X .Sp. 300; S. 3168 des 6. ADlagebands zu den

K c i c h s tags d r u c ksa c h c a von 1^95^7 Nr. 032.
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dieser Kassen sind zwar meistens krankenveisicherungspflichtig, und es

ist ansunebmen, dafi sie der Kasse beigetreten sind, weil eine gesetzliche

Vorschrift sie nötigt, sich gegen Krankheit versichern zu lassen: die

Hilfskasse ist aber gerade das Gegenteü der gesetzlich bestehenden

Krankenversicherungsform, sie stellt die freie Entschli^ung des Mit'

gliedes an die Stelle der Zwangszuweisung an eine Orts- oder ähnliche

Krankenkasse, sie ist eine Ersatzversicherung, und wenn auch vereinzelt

die Arbeitgeber einen Teil der Hilfskassenbeiträge für ihre Leute über-

nehmen oder in anderer Weise die Kasse bei deren Begründung und

beim Fortbestehen unterstützen mögen, so lassen diese Ausnahmefälle

doch nicht die Gleichstellung der Hilfskassen mit der Zwangskasse zu.

Es ist der freie, vom (iesetze unabiiängigc Wille des Arbeitgebers, wenn

er einem Hilfskassenmitgliede zu dessen Krankenversicherung einen Zu-

schußbeitrag gewährt hat; er kann sich deshalb nicht beklagen, wenn ihm

die in § 616 zugelassene Anrechnung des Krankengeldes auf die weiter zu

entrichtende Vergütung versagt bleibt Besonders Idar tritt die Richtigkeit

dieser Schlußfolgerung in denjenigen Fällen hervor, in welchen der Arbeiter

sich doppelt versichert hatte. Gehörte er zwei bevorrechtigten Hilfskassen

an, so ist weder bei der einen noch bei der andern das Krankengeld

anrechnungsfähig, denn bei keiner besteht die Krankenversicherung

f^auf Grund des Gesetzes", sondern sie beruht auf dem freien \VilIen

des Beigetretenen» obwohl er wenigstens in die erste der Kassen im
Hinblick auf den gesetzlichen V'ersicherungszwang sich hat aufnehmen

lassen. Wenn er dagegen Mitglied einer Zwangskasse und einer Hilfs-

kasse ist. so kommt es nicht darauf an, ob er zuerst dem Zwang freien

Lauf ließ und spater der Hilfskasse beitrat, oder ob er umgekt-hrt sich

anfänglich der Zwangsversicherung entzog und nachträglich docli noch

auf das Vorrecht der Befreiung von der Zugehörigkeit zur ( )rts- usw.

Krankenkasse verzichtete. Das Kntscheidende ist nach wie vor, dal^

lediglich bei der letzteren, bei der Zwangskasse, die Versicherung auf

Grund des Gesetzes besteht; es wnd also nur das von dieser Kasse zu

beanspruchende Krankengeld von der fortlaufenden Vergütung abgezogen.

Dies Ergebnis ist umso befriedigender, als der Arbeitgeber bekanntlich

trotz der Doppelverdcherung verpflichtet ist, für die Beiträge zur Zwangs-

kasse mit einem Drittel aus eigenen Mitteln aufzukommen, ohne Unter-

schied ob die Mitgliedschaft in dieser mit dem Beginn der Beschäftigung

zusammenfiel oder durch den Verzicht auf die Befreiung, durch Austritt

aus der Hilfskasse usw. erst später platzgriff.

Ich verkennne nicht, daß in der Aufstellung der obigen .Ansicht,

die übrigens von Staub, dem kürzlich verstorbenen hervorragenden Er-

läuterer des HGB., durchaus geteilt wird,*) ein wertvolles Zugeständnis

') Staub, Anm. 8 zu § 63 des Handelsgesetzbuchs, 6./7. Auflage K. Bd. I

S. 262.
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an die eingeschriebenen Hilfskassen enthalten ist. Bei verschiedenen

Gelegenheiten habe ich kein Hehl daraus gemacht, daß ich die Sonder-

stellung der Hilfskassen nach §§ 75 ff. KVG. für entbehrlich, ja für

schädlich halte (vgl. Zeitschrift für die gesamte Versicherung

s

Wissenschaft, Ild. IV, Heft 4. S. 300). So lange indes die Aus-

nahmerechte dieser Kassen noch vorhanden sind, kann man nicht umhin,

bei der Prüfung des Inhalts des § 616 anzuerkennen, daß sie nicht mit

unter die Gesetzesvors< hiift fallen. Für den Fall, daß man einstweilen

das Vorrecht der Hillskasscn noch bestellen lassen will, mag ciaiuiu

empfohlen werden, die Anrechnung des Krankengeldes allgemein (audi

bei freiwilliger Versichening) zu gestatten.

Kein emstlicher Zweifel wird darüber herrschen, daß «Uejenigeo

Leistungen, zu welchen die Zwangskiankenkassen neben dem Kranken»

gelde Terpflichtet sind, oder welche bei fortdauernder Erweibsfiihigkeit

aliein in Betracht kommen (ärztUdie Behandlung, Arsnei, Heilmittel^

nicht auf die vom Arbeitgeber weiter zu zahlende Vergütung anzurechnen

sind: es würde flnrin eine offenbare Unbilligkeit liegen, auch hätte die

Verteilung des Werts der bezogenen ärztlichen und sonstigen Hilfe auf

die betrefftfnde Zeit, für welche die Berechnung der Vergütung zu er-

folgen hat, außerordentlich große Schwierigkeiten. Anders liegt die Sache

dagegen mit solcher Krankenunterstut/iini: , welche an Stelle des

Kranken;;el(les und der übrigen Kassenleistungen (Arzt, Arznei usw.) ge-

währt wild, also mit der K r a n k e n h a u s j) f 1 eg e. Hier gibt es wohl

nur einen ein/igen Ausweg: der in Anstaltspllege untergebrachte kranken-

versicherungspflichtige Arbeiter muß betretls des Fortbezuges der Dienst-

vergütuog ebenso gestellt werden, als ob er außerhalb des Kranken»

hauses sein statutarisdies Krankengeld mit Nebenldstungen bekSmc;, mit

andern Worten: es wird auch hier das Krankengeld von dem Ix>hD-

betrage in Absatz gebracht, denn die im Ermessen des Kassenvorstandes

liegende, nach der herrschenden Ansicht auch von der Au£sichtsbd«Oide

gegenüber der Kassenverwalttmg nicht erzwingbare Anstaltsbdiaiidhmg

kann nicht zugunsten des .Arbeitgebers nachteilige Folgen für den

Arbeiter haben, sondern bleibt auf die Anwendung des § 616 ein-

flußlos.

Eins aber dürfen wir bei der Würdigung des Wertes des § 616

nicht außer acht lassen: er enthält kein zwingendes, unabweisbares

Hecht, sondern seine Geltung kann im Wege der \'ereinbarung, wie

oben S. 690 bei Anm. 1 dargelegt ist, außer kraft gesetzt werden. Und

gerade darum ist die Tragweite dieser Verirünstigung nicht zu ui:>er-

schätzen; sie wird, da sie schon in manchen Italien sich als Zankapfel

zwischen Arbeitern und Arbeitgebern erwiesen hat, betreös der Er-

krankungen aller kmnkenversicheruDg^ichtigen Personen getrost preis-

gegeben werden können, wenn es gelingt, sie im übrigen klarer, bt-

stimmter auszugestalten und in zwingendes Recht umzuwandeln.

Dlgltized by Google



Die Weitenahlung von Lohn neben dem Krankengelde. 695

In gsaa anderer, aber nicht nnsweckmäfiiger Weise hat § 617 BGB.
für die in die häusliche Gemeinschaft aufgenommenen, in einem

dauernden Dienstverhältnisse stehenden Personen gesorpt, indem er ihnen

bei allen weder vorsätzlich noch durr'n '^rohe Fahrlässig^keit herbeige-

führten Erkrankungen die erforderUche \ erpflegung und ärztliche Be-

handlung bis zur Dauer von sechs Wochen, aber nicht über die Dauer

des Dienstverhältnisses hinaus /.u^^csi* bort hat. Hier ist ausdrückhch zu-

gelassen. <lat' die \'erptlegiing und arztlithe Behandlung durch Aufnahme

des I)iensti>tlichtigcii in eine Krankenanstalt gewahrt werden kann, und

daü die Kosten (gegebenenfalls also die \olleu Krankc-nhauskosten i, auf

die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung anzurechnen

sind. Die ganze Vorschrift hat jedoch in erster Reihe für das Gesinde
in denjenigen Bundesstaaten Bedeutung, in denen man sich noch nicht

dazu verstanden hat, die Kranlcenversicherungspflicht der im Privatbaus*

halte beschäftigten Dienstboten landesgesetzlich anzuordnen. HoflfentUch

überhebt die Reichsgesetzgebong die noch zaudernden Bundesregierungen

bald der Mühe, den Widerstand g^en die allgemeine Gesindeversiche-

ning zu bezwingen. Für unsere Betrachtung aber spielt § 617 eine

untergeordnete RoUe, weil sein Schlußsatz lautet:

Die Verp6icbtiing des Dienstberechtigiten tritt nicht ein, wenn für die Ver<

pflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung') oder durch

eine Einrichtung der öffentlichen Krenkenpflege Vorsorge getroffen ist.

Für alle im Gewerbebetriebe gegen Lohn tätigen und daher kranken»

versicherungspflichtigen Personen gilt folglich der Vorteil des § 617
nicht, und die in Gast- und Schankwirtschaften, Spdsebäoson, hand-

werksmäßigen oder kaufmännischen Kleinbetrieben u. dgl. häufig mit 7Air

Haushaltung des Arbeitgebers gesogenen Hilfsi)ersonen sind lediglich auf

die Bezüge aus der Krankenkasse, sowie auf die etwaigen .\nrerhte nach

616 angewiesen. Ks gereicht dem gewerblichen versicherten Personal

deshalb nicht /um \ut/cii, daU ij 6iq einen \'ertrag, durch den im

voraus die Anwendung des ^ 617 aufgehoben v.crdcn soll, für unwirk-

sam erklärt.

Anders ist es mit der Handhabung des 61 S BGB. bestellt. Er

erklärt, und zwar cbcnialls mit zwingender, der vorherigen Abänderung

im Vertragswege entzogener Kraft, den Dienstberechtigten für verpflichtet,

dem Arbeiter denjenigen Schaden zu ersetzen, der diesem entsteht,

wenn der Arbeitgeber die ihm betreffe des Lebens imd der Gesund-
heit seines Personals obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt.*) Hier

unterliegt es keinem Zweifel, daß das Vorhandensein einer gesetzlichen

oder freiwilligen Krankenversicherung den säumigen Arbeitgeber nicht

') Hier wird auch freiwillige Krankenversicherung in BeUncht zu siehen sein.

-) V'gl. auch § l2oa R.Gcw.Ordnung.
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von seiner Krsatzpflicht befreit, die neben der Gewährung von Schiner-

/.ens<;eld und sonstigen Nebenkosten die volle Schadlosstellung des

Arbeiters zum Cicgenst.mde hat, so dali ihm sein bisheriger Lohn, aller-

dings unter Anrechnung des gewährten Krankengeldes (oder bei Kranken-

hauspflege des fortfallenden Krankengeldes) /.u leisten ist. '
i

In einem wichtigen Falle schließt freilich das (iesclz die Haftung

des nachlässigen Arbeitgebers aus, und man wird sogar annehmen diirfeD,

dafi diese Ausnahme für die gewerbliche, grofienteils dem Un£ülver-

Sicherungszwang unterliegende Arbeiterschaft den Haupt&ll bildet: die

gegen Unfall reichsgesetzlicb versicherten Personen können nach § 135
des GUVG., auch wenn sie einen Anspruch auf Renten nicht haben

(insbesondere also, wenn sie vor Ablauf der 13. Woche nach dem Un-
fall schon wieder hergestellt sind) einen Anspruch auf Ersats des infolge

eines Betriebsunfalls erlittenen Schadens gegen den Betriebsunter-

nehmer, dessen Fahrlässigkeit die Beschädigung verursachte, nicht geltend

mathen. Nur bei strafgerichtlich festgestelltem bösen Vorsatz des

Arbeitgebers tritt dessen Ersatzpflicht ein (vgl. von Woedtk e- Ca s par,
Unf.Vers.Ges., 5. Aufl. S. 50;^ fT.l Daß die Krankenkasse auch bei Fahr-

lässigkeit Erstattung fordern kann, hat mit unserer Frage nichts zu tun.

F-s entsjjricht der vorherrschenden Meinung, daß 616 BGB. f^Ji

die gesamte Zahl der im Fohnerwerb tätigen l'ersonen gilt, dril3 also

seine Anwendliarkeil sich grundsätzlich auch auf die ..in gehol>ener

Stellung" Befindlichen erstreckt. ) Im P^ingangc haben wir indes bereits

die Tatsache erwähnt, daß die Gesetzgebung gewissen Standesunter-

schieden Rechnung zu tragen geneigt gewesen ist. So muß man es er-

klären, dafi die Betriebsbeamten, Werkmeister und ähnliche mit

der dauernden Leitung oder Beaufsichtigung des B^ebs oder einer

Abteilung desselben beauftragter Personen, sowie die zu höheren tech-

nischen Dienstleistungen Angestellten (Maschinentedmiker, Bautechniker,

Chemiker, Zeichner u. dgl.) bei Erkrankungen nach § 133 c Abs. i Nr. 4
und Absatz 2 den Anspruch auf die vertragsmäßigen Leistungen des

Arbeitgebers noch fOr die Dauer von sechs Wochen behalten, wenn die

Verrichtung der Dienste durch unverschuldetes Unglttck *) verhindert und

Die Krankenkasse hat in dcrarttgen Fillen das Recht, nach § 57 KVG
ihren Ersatzanspruch ^<-<;'^n rkn schuldigen Arbeitgeber geltend zu machen, indca

sie insoweit in die I-orderung des von ihr unterstfitzten beschSdigteii Kassea-

niilfjlicds cintriu. cmpfichU sich dringend, diese Ersatzforderung schleunigst
bei dcnj bcfrt lTendcn Arheitj^ebcr anzumelden, bevor dieser etwa dem Verletzten

Zahlung gelcislol oder sich über deren Höhe mit ihm gütlich abj^rtundcn haL
'-') Staub, Ilandcls^^c^ct/Imch Anni. S zu i; 63 S. 261 a. E.; Reichstags*

drucksachcn, Anlageiiban>l \1 vun iSq;; S. 316S.

*j Die Begriltsbcslininiung dieses 'latbestandcs wird nach dcn<;rlli( n Grund-

sätzca wie bei den einfachen Arbeitern ^obcn S. 689) und bei den Uaadlungs-
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desluilb Kntlassiinpf erfolt^t ist. Auch hier kehrt indes fiist wortgetreu

<iic Einschränkung des ij 616 RGB, wieder (S. 68o\ wonach sich die An-

sprüche um denjenigen Betrag mindern, welcher dem Berechtigten aus

•einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden
Kranken* oder UaMvenicberung zukommt, und die Begründung des

Cesetzes läfit erkennen, dafl man es für unbillig gehalten hat, den

Arbeitgeber mit der doppelten Last der Krankenkassenbetträge und der

vollen Vergütung zu beschweren. Da Abs. a ausdrücklich von den „ver-

tragsmäßigen" Leistungen spricht, so kann damit nur gemeint sein, da6

über die festgesetzte Dauer der Vertragszeit hinaus dem Arbeitgeber

keine Weiterzahlung des Gehalts oder Lohnes auferlegt werden soll. Wer
also z. B. am 25. September erkrankt und am 1. Oktober ohnehin auf

Grund einer schon Mitte August ausgesprochenen Kündigung den Dienst

hatte vorlassen sollen, kann lediglich die Be/.ahlunp: seines Gehalts bis

zum VierteljahrsschhiL) (30. September) unter Anrechinin^^ des Kranken-

geldes verlangen, während sein Anspruch gegen die Krankenkasse selbst-

verständlich weiter geht (Kayser-Steiniger, Reichsgewerbeordnung,

3. Autlage, § 133 c Anm. 7 S. 413).

Eine wichtige Frage ist indes bei § 133 c Absatz 2 RGewO. in den

Vordergrund zu stellen, und, da sie streitig ist, so bedarf es der ein-

gehenden Untersuchung, wie sie beantwortet werden mu8: es heirscht

nämlich in Wissenschaft und Rechtsprechung keineswegs Überdnstimmtmg

darüber, ob sich die Vorschrift nur auf diejenigen Fälle bezieht, in denen

der Betriebsbeamte, Werkmeister usw. wegen der Erkrankimg entlassen

wird, derart, dafi vom Entlassungstage ab die sechswöchentliche

Frist der Weiterzahlung der Vergütung gerechnet werden muß, oder ob

man etwa die sechs Wochen vom Beginne des durch die Krank-
heit hervorgerufenen Ausbleibens zu zählen hat, so daß die

bis zur Entlassung verstrichene Zeit auf die Dauer des ohne (iegen-

leistuni: /u gewahrenden Gchalls angerechnet wird. ') Es läßt sich nicht

leugnen, diiLi die crstt-rc Ansicht den .Arbeitgeber unter Umständen be-

deutend .starker hclasict, da er bei manchen Erkrankungen seiner .An-

gestellten, wenn anfänglich der \'erlauf gutartig mid kurz, /.u sein scheint,

zunächst die Entlassung auszusprechen zaudern und im Hinblick auf den

gehilfen zu regeln sdn. Neben den bereits erwähnten geschlechtliehen Ausschwei-

fungen kommt die schuldhaftc Beteiligung an Schlügoreicn und Raufhändeln, ferner

Trunkfälligkcit und leichtfertiges MiÜachten von Gefahren l)ci S|)c)rt und Spiel,

beim Turnen, hfini Austrag von Wetten u. dgl. in Betracht. Immerhin wird bei

den Ictzterwaliiitf !i I' allen nur ciann eine Kinrede des .Arbeitgebers begründet sein,

wenn in außergcwuhnlicher Weise das Leben oder die Gesundheit aufs Spiel gesetzt

worden ist, vgl. ,,A r b e i t c r v c r s u r g u n g" l'.d. 17 S. 292.

') Vgl. hier/u iN e 1 k e n , Die deutschen Handwerker- und ArbcitcrschulzgcseUc,

S. 758 Anm. 13 zu § 133 c KGcwÜ.
46»
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oben erörterten § 616 BGB. den Gehalt weiterzahlen wird. Ergib! sich

dann etwa nach Monatsfrist (eine solche Zeitspanne darf bei den gesetilich

in sechswöchentlicher, nur zum Viertdjahmchlufi zulässiger Kfindignng

stehenden Betriebsbeamten noch immer als verhältnismäßig nicht erheb»

liehe Unterbrechung gelten !), dafi die Krankheit anhaltender und dedialb

die sofortige Entlassung nicht zu vermeiden ist, so führt die besprochene

Auslegung: dahin, daÜ bisweilen für 4 4- 6 - ^ lu Wochen und länger die

Gelialtszahlung rortp:csetzt werden muß. Trotzdem trage ich Bedenken,

mit S c h e n k e 1 (R( iowO. IUI. II S. 210'' und Burchardt (Die Rechts-

verhältnisse der ^gewerblichen Arbeiter, S. 731 die dem erkrankenden

Angestellten ungunstige Auffassung zu teilen , dal.^ die Sechswochen-

frist schon am ersten Tage des Fernbleibens beginnt. Mit vollem

Recht weist Nelken demgegenüber darauf hin, daß die I'.'Lssun;^ des

Gesetzes zu der gegenteiligen, wohlwollenderen Auslegung nötigt, und

führt als Beisj>iel für die Un/.ulässigkeit der anderen Berechnung den

Fall an, in welchem ein Betriebsbeamter schon Uber sechs Wochen hinaus

durch Krankheit am Dienst verhindert war, bevor der Arbeitgeber sich

zu der nach § 133 c Abs. i Nr. 4 statthaften sofortigen Entlassung ent-

schließt Man würde dem Gesetze geradezu Gewalt antun, wenn man
annehmen wollte, daß in einem solchen Falle der Arbeitgeber fiir die

auf die Entlassung folgenden Wochen überhaupt nichts mehr zu zahlen

hätte.') Auch durch den Umstand, dafi § 133c Abs. 2 von der Auf-

rechterhaltung des Anspruchs auf die vertragsmäßigen Leistungen

des Arbeitgebers spricht, darf man sich nicht irre machen lasse:;. Ge*

meint ist offenbar das Fortbestehen derjenigen Ansprüche, welche an

sich vorhanden sein würden, wenn der beiderseitig geschlossene Dienst»

vertrag weiterginge, während er tatsächlich (lur( h Vornnhine der Ent-

lassung seine Endschaft erreicht hat und nur noch Nachwirkungen äuÜetL

Nelken nennt als die fürtzuset/.entlen Leistungen des Dienstherrn neben

dem Bargelialt zutreftend Naturalbe/.ugc, ( iewinnanteilc, vertragsniaLlig

fällige (iehalts/.ulagen und (»ratihkationen (Weihnachtsgeschenke, aui die

ein regelrechter Ans|»ruch eingeräumt war u, dgl.).

Immerhin wird man zugeben müssen, dal3 es möglich und wünschens-

wert gewesen wäre, wenn der Gesetzgeber die gute Absicht, die ihn

zweifellos bei dem Eilafi der Vorschrift in ^ 133 c Abs. 2 geleitet bat,

noch deutlicher und emwandfreier zum Ausdrucke gebracht hätte, oder

wenn er die Betriebsbeamten den Handlungsgehilfen gleichstellte. Hierza

wäre bei den wiederholten Umgestaltungen, denen man bis in die neueste

Zeit die Reichsgewerbeordnung unterzogen hat, um so mehr Anlaß ge-

wesen, als Art 60 des alten deutschen HGB. und Art 63 des neues

HGB. für die Handlungsgehilfen, wie unten näher nachzuweisen sein

Mit Nelken «ad der hier vertretenea Rechtsmeimmg ttimmt »och Laad-
mann (RGewO. Bd. II S. »$2) fiberrtn.

I

Digitized by Google



Die Wdtenahlang von Lohn neben dem Knakengelde. 699

wird, eine wesentlich andere, ungefilhr der SchenkeUBurchardtschen

Meinung entsprechende Regelung vorgenommen haben. Auch in sonstiger

Besiehung smd Zweifel über die Tragweite des § 133 c Abs. 2 in Theorie

und Praxis aufgetaucht Ist die Vorschrift zwingend, oder läßt sie

vertragsmäßige Ausschließung^ und Einschränkung zu? Man wird hier

in Ermangelung einer Sondezbestimmung, wie sie z. B. § 610 BGB. ent-

hält , der privaten Abmachung keine Hindemisse in den Weg legen

dürfen ; ist doch bekanntlich auch in bezug auf die Aufhebung oder

Abänderung der ktindit;ungslVist allgemein der Parteiabniachung freier

Spielraum gelassen, lanust che 122 Satz 2 KCiewO. dies ausdrucklich

anerkannte und nur die (llcichinal.'.igkeit der Heri'dung tur beide Teile

forderte. Es lie^i kein (iruiui vor. ])etrclVs der N'ertragsfreiheit bei dt-r

Einschränkung der \ ergunstigunj;tu des 1 33 c Abs. 2 R(jewC). ein anderes

Ergebnis anzunehmen : die Stellung der Bestimmung in dem Abschnitt III b

(Verhältnisse der Betriebsbeamten, Werkmeister, Techniker), der dem
Abschnitt II (Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen) nachträglich ange-

hängt ist, gestattet den Rückschluß, daß hier wie dort der Verständigung

der Parteien offene Bahn gelassen ist Die Sache h'egt offenbar anders

als bei dem Lehrlingsverhältnis (Abschnitt III, §§ 126—132 a), dessen

öffentlich-rechtliche, die Heranbildung eines tüchtigen Nachwuchses er-

heischende Etgenschait sogar zu den Strafandrohungen in § 148 Nr. 9
bis 10 RGewÜ. geführt hat') Es ist also betreffs der Betriebsbeamten usw.

eine ähnliche Vereinbarung zulässig wie diejenige, von der bereits bei

der Würdigung des § 6x6 BGB. die Rede war; auch bei den Handlungs-

gehilfen werden wir sehen, datJ in der Hauptsache dasselbe gilt (so auch

Staub, Ifandelsges.Buch Bd. 1 S. 261 Anm. 4; Düringer und

Hachenburg el>enda Bd. I S. 21 },\ anderer Meinung Nelken a. a. ( >.

^- 15^— 7 59)- (»eradezu utjer/eugcnd spricht bei den Betnebsbeamten

(ebenso wie bei Handlungsgehilfen 64, 07 tt". IKlB.i für die hier ver-

fochtene Meinuntj: der i3.V^'* R(lew()., der für Abweichungen von der

gesetzlichen Kundi-ungNfrist beiderseitige Gleichraäßi^^keil fordert, das

Hinuntergehen unter monatliche Kündigungsfrist verbietet, die Kündigung

nur zum Schlüte eines Kalendermonats zuläßt und in Absatz 4 hin-

zufügt:

„Eine Vereinbarung, die diesen Voischriften zuwiderläuft,

ist nichtig."

Hier hat der Gesetzgeber für das, was er wollte, den klaren, un-

zweifelhaften Ausdruck gefunden. Warum sollte ihm dies, wenn ihm bei

§ 133 b Abs. 2 wirklich der Erlafi zwmgender Bestimmungen vorge-

schwebt hätte, nicht ebenso gut gelungen sein?

*) Duiach wird gans aUgcmdn bestraft, „wer die gesetzlichen Pflichten gegen

die ihm anTcrtranten Lehrlinge verleUt'S wer unbefugt Lebrlinge hält, anleitet oder

anleilcn läätusw.
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Dali es übrigens stattliaft ist, denjenij,'en Betriebsbearnten, weldie

nur eininonatliche (statt sechswöchentlicher) Kündigungsfrist haben, ledig-

lich für die Dauer eines Monats nach der wegen Erkrankung ausge-

sprochenen Entlassung den Lohn weiter zu zalilen, ist von Schicker
(RClewO. S. 768) zutreüend hervorgehoben; die Leistungen des Arbeit-

gebers haben in derartigen Fallen „verlragsmäliig" keine längere Dauer.

Voraussetzung ist allerdings, daß die Entlassung am Schlüsse eines

Katendennonates erfolgte, so daß noch für den nächsten Monat die

Zahlung fortzosetzen ist Andernfalls würde der soeben erwähnte

§ Z33aa Abs. 2 RGewO. der Abkürzung entgegenstehen.

Wir wenden uns schUeflUch der Prüfung der Rechtslage bei den

Handlungsgehilfen zu. Auf den ersten Blick scheint hier volle

Klarheit zu herrschen. Die genauere Untersuchung läfit indes erkennen,

daß gerade dies Gebiet besonders umstritten ist, und den Kaufinanos*

gerichten erwächst sogleich eine wichtige Aufgabe, die hoffentlich zu der

einheitlichen Regelung der I'rage führen wird.

Insofern ist § 63 des HGB. freilich sehr glücklich in Vergleich mit

dem eben besprochenen § 133c RC.ewO. gefaßt, als er besagt, dafi der

Handlungsgehilfe im Falle einer durch unverschuldetes rnglück (oben S. 606

und Anra. 3) verurs«achten Behinderung seinen Anspruch auf Cie-

halt und Unterhalt behält, jedoch nicht über die Dauer von sechs

Wochen hinaus. Hier sind also die Zweifel darüber ausgeschlossen, ob

vom Tage des Fernbleibens oder etwa erst von der wegen des lajigcren

Fehlens ausgcsiirochenen Entlassung die Frist zu berechnen ist: es ver-

steht sich von selbst, daß schon mit Beginn der Dienstverhinderung die

sechs Wochen ihren Lauf nehnien. Noch deutlicher wird die Rec'nts-

läge durch § 72 Absatz x Nr. 3 und Absatz a HGB. Der Handlungs-

gehilfe kann danach ohne Beobachtung der Kündigungsfrist sofort ent-

lassen werden, wenn er durch anhaltende Krankheit an der Verrichtung

seiner Dienste verbindert wird; es soll jedoch durch eine derartige Ent-

lassung, wenn sie unverschuldet ist, der Anspruch des Gehilfen auf die

§ 63 gewährleisteten sechswöchentlichcn Bezüge nicht geschmälert

werden können. Der Arbeitgeber kann sich also seiner Pflicht, den
Lohn weiterzuzahlen, nicht durch plötzliche Lösung des Dienstverhält-

nisses entziehen. Dies und nichts anderes wiU§ 72 Abs. 2 ausdrücken.

Falsch wäre es, darin etwas Ähnliches zu suchen, wie es bei den Be-

triebsbeamten bereits als Übertreibung der Vergünstigimg bekämpft ist

(S. 696). Staub') betont richtig, der Prinzipal könne durch die Knt-

kssung nicht schlechter gestellt sein, als wenn er gekündigt hatte ; dem
Handlungsgehilfen stehe also der Anspruch auf die Fortgewährung r>

lange /u, als er sie bei ordnungsmäßiger Kündigung gehabt hätte, aber

nicht auf länger als sechs Woclieu. Besteht kürzere Kiindigungs-

*) § 73 Anm. 8 am Ende, S. 286 a. a. O.
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frist, oder liegt ein anderer wichtiger Grund für die Vertragslösung vor

(z. B. Unterschlagungen, die gleichzeitig mit der Erkrankung bekannt

werden), dann nützt § 63 dem Handlungsgehilfen nichts.^) Es bedarf

kaum der Erwtthnung, daß auch der Tod des letzteren die Fortzahlung

des Gehalts sofort enden läßt.

Soweit wird wohl allenthalben Einigkeit über die Stellung der Hand-

lungsgehilfen zu unserer Frage herrschen. Nun schreibt § 63 in

Abs. 2 vor:

Der Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, sich den Retrag anrechnen tu

lassen, der ihm für die Zeit der Verhinderung ftUS einer Krankea- oder Unfallver-

sicherung') zukommt. Kinc Vereinbarung, welche dieser Vorschrift

zuwiderläuft, ist nichtig.

Es muß ausdrücklich betont werden, daß sich ihrer Stellung nach

die Bestimmung über Hinfälligkeit abweichender Verträge nur auf die

unmittelbar voranstehende, in demsel!)en Absatz befindliche Nichtanrct h-

nung von Heträgcn aus einer Kranken- oder Unfallversicherung bezieht.

Hatte sie nac h dem Willen des Gesetzgebers auf Absatz 1 ebenfalls An-

wendung erhulten sollen, dann würde sie einen selbständigen, dritten

Absatz bilden müssen. Wie aber jetzt die Sache liegt, hilft keine Kunst

der Auslegung darüber hinweg, daÖ der Wortlaut des § 63 zwar eine

Schmälerung der Gehaltsbezüge durch Anrechnung des Kranken- oder

Unfallgeldes im Wege des Parteiabkommens nicht duldet, daß aber im

ttbrigen der Vereinbarung zwischen den vertragsschliefienden Teilen keine

Hmdemisse entgegenstehen.

Wie bei den Betriebsbeamten der Hinweis auf andere, ihrer Fassung

nach zwingend gestaltete Vorschriften die Annahme unterstützt, daß bei

§ 135 c RGewO. freies Vertragsrecht vorliege, so führt auch im Handels-

recht der Vergleich mit zahlreichen Bestimmungen aus demselben Ab-

schnitt des HG 15. zu dem gleichen Ergebnis.

In § 62 Abs. 4 heißt es: ,,Die dem Prinzipal hiernach obliegenden

Verpllichtungen können nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder

beschränkt werden."

§ 64 s;igt: „Eine Vereinbarung, nach der die 2Salilung des Gehalts

später '^) erfolgen soll, ist nichtig."

*) Ebendft § 63 Anm. 6 S. 361.

^ Gemeint kann nur eine Kasseneinrichtung sein, welche die Sicbentellung

erwerbstätiger Personen zum Gegenstände hat. Eine Haftpflichtversicherungsgescll-

sch.ift. welcher der Arbeitgeber beigetreten ist, und aus der auf dessen Rechnung

Abtindungssummen an den geschädigten Handlungsgehilfen gezahlt werden, steht

der im Gesetz erwähnten Kranken- txler Unfallversicherung nicht gleich, wohl aber

jede Krankenkasse i/.wanj^s- wie Hiltskasse) oder Herufsgenossenschaft, auch wenn

der Dienstherr die F.eiträge allein zahlt (anderer Meinung Staub S. 261 Anm. 6).

*) Als am .Munal-sschlulJ.
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In § 67 Abs. 4 wild, nachdem vorher von der Dauer der Kün-

digungsfristen die Rede war, bestimmt: „E^ne Vcfeinbarang, die diesen

Vorschriften zuwiderläuft, ist nichtig."

Ahnliches besap^cn die Schlußsätze des 74 (Nichtigkeit der Kon-

kurrenzklauscl für Minderjälirige'i und des § 75 (Nichtigkeit gewisser

Einschränkungen der Konkurrenzklausel).

Es fällt wirklich schwer, von einem Gesetzgeber, der so eingehend

sich mit der Abgrenzung des freien V'erfiigungs- und des zwingenden

Vertragsrechts beschäftigt hat, gleichwotü annmehmen, er habe in § 63

die zum Gesetz gewordene Sprache gewählt, um seine Gedanken zu ver-

bergen. Nun kommt aber noch hinzu, dafi nach dem Berichte der

Reichstagskommission bei der Abfassung des § 63 der Versuch gemacht

ist, Vereinbarungen gegen Absatz i ebenfalls für nichtig zu erklären, *)

und es soll durchaus nicht bestritten werden, dafi sich gewichtige Zweck-

mäßigkeitsgründe für diese Mafiregel anfuhren lassen, die in folgerich-

tiger Entwicklung die Rechtsansprüche der erkrankenden Handlungsge-

hilfen allgemein auf eine unverrückbare Unterlage stellen wollte, während

in Absatz 2 nur ein besonders gearteter Fall der Einschränkung für un-

statthaft erklärt war. Indes dieser Antrag ist schließlich endgültig ab-

gelehnt, und, wenn man nicht auf dem Standjiunkte steht, daß die Ent-

stehungsgeschichte des Gesetzes für dessen Verständnis unbeachtlich sei,

wird ni.m die Schlußfolgerung ziehen nuisscii, daß A])satz i hierdurch

noch deutlicher zu einer dem l'arteiahkummeu uuierstehenden Norm ge-

stempelt ist. Der Verlauf in der ersten Kommissionslesung war aller-

dings den Handlungsgehilfen günstiger gewesen; man hatte den R^e>
rungsvorschlag, der betrefis der Anrechnungsfähigkeit des Krankengeldes

eine Gleichstellung mit dem allgemeinen Recht des § 616 BGB. emp-

fahl, *) durch die Sondervorschrift der Nichtanrechnung ersetzt und war

im ersten Anlauf soweit gegangen, für die Weiterzahlung des Gehalts

wie für das Unterbleiben des Abzugs des Krankengeldes freie Verein-

barungen auszuschließen. In der zweiten Lesung kamen die Bedenken,

und, wenn auch die Wiederherstellung der Regierungsvorlage keine Mehr-

heit für sich fand, schwächte man den früheren Beschluß doch wesent-

lich ab; zu dem betreflenden Antrage bemerkt der Kommissions-
bericht (S. 3884 a. a. O):

Was die Ausschließung der N'crtragsrreiheit anlangt, so ging der Antrag . .

.

von der Absicht aus, die Vertragsfreiheit teilweise zuzugeben, teilweise auszuschließen:

dieselbe zuzulassen, da wo der Anspruch des Handlungsgebilfca auf Fort-

*) Bericht der Reichstagskommission, Verhandlungen des Keichstages

voD 1895/7 Nr. 735 S. 3683 fl. des 7. Anlagebandes.

*} 6. Anlageband xu den Reichstagsverhandlimgen von 1895] 7 Nr. 632 S. 316S

bei § 6a HGB. dort wurde ausgeführt, von dem Gmndaatze der Anrechnung könne

bei den Handlungsgehilfen keine Ausnahme gemacht werden.
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Zahlung seines Gehalts in Frage kommt, swingendes Recht aber bei der Un-

aul8ssigkcit des Abm^ der Kranken- und UnfiülbeIrSge su schaffen.

Dieser Antrag ist angenommen; der weitergehende, in beiden Fällen

zwingendes Recht za schaffen, ist abgelehnt. Jede andere Einschränkung

des Gehaltbenigs» als die der Anrechnung von Kranken- und Unfallgeld, ^)

ist danach statthaft (so aufier Staub a. a. O. Anm. 7, auch Cosack,
Handelsrecht S. 108; Düringer und Hachenburg, HGB. Bd. i

S. 213). Beispielsweise kann abgemacht werden, es solle bei Erkran-

kungen, nur wenn sie nicht länger als eme Woche dauern, das Gehalt

weiter laufen ; es kann der Bezug von der Zeit, seit welcher ein Ange-

stellter sich bei der betreffenden Firma befindet, nach Grund und Um-
fang abhängig gemacht werden, so daß darin eine Belohnung für treues

Aushalten auf einem Posten liegt, es ist ferner möglich, den Gehalts-

bezug bei Krankheiten auf die Hälfte zusammenschrumpfen zu lassen,

obwohl dies in vielen Fallen wirtschaftlich gleichbedeutend mit der An-

rechnung des Krankengeldes sein wird, nur mit dem Unterschied, dat.i

eine unmittelbare Bezugnahme auf den Krankengeldbetrag nicht statt-

findet, und daß auch nach dem i. Januar 1004 die Fälle denkbar sind,

in denen ein Handlungsgehilfe nicht gegen Krankheit versichert ist 1 l?e-

freiung vom Krankenversicherungszwang wegen eines 2000 .Mk. uber-

steigenden Jahresgehalts oder — auf Antrag — wegen beschränkter Er-

werbsfähigkeit nach §33 KVG. u. dgl. m.). Schließlich steht, wie wir

gesehen haben, nichts entgegen, ganz allgemein jedweden Vor-
teil nach § 65 HGB. durch Vereinbarung zu beseitigen, so

dafi der Handlungsgehilfe nur auf sem Krankengeld angewiesen ist; ja

man muß gestehen, die tmglttckselige Fassung des § 63 fordert geradezu

heraus, in dieser Weise sich den Aufgaben zu entziehen, die das Wohl'

wollen der im Reichstage herrschenden sozialpolitischen Strömungen als

gesetzliche Regel hingestellt hat. Daß nebeneinander Lohn und Kranken-

bezüge gewährt werden sollen, erscheint dem nüchternen Verstand des

Nächstbeteiligten, des zu dem dritten Teil der Krankenkassenbeiträge

'1 Das l'nfall<;cld wird, da dir mcisU n Handlun^^^gt liilfcn nicht unfallvcr-

bK hcrunj;sj>lliihti^ sind, und auUcrdcrn die ersten 6 Wochen der Erkrankung in

trage .stehen, während die rcichsgcsctzliche ünfallrente erst nach Ablauf der

13. Woche stt beg^nen pflegt, nur selten eine Rolle spielen (etwa bei Zugehörig-

keit zu PriTatunfallvenicherungsgcbcIlschaflen, oder bei einem ausnahmsweise dem

reichsgeselzlichen Unfallversicherungszwang unterstehenden Handlungsgehilfen, der

in Lagereibetrieben u. dgl. ständig mit Hand anlegt und nach einem schon Aber

13 Wochen surflckliegenden Betriebsunfall einen Röckfall erleidet).

*) Ist der Handlungsgehilfe auf Antrag vom Kassenswang befreit, weil sein

Arbeitgeber fttr ihn auf 36 Krankheitswochen einzutreten versprochen bat (§ 3 a

KVG.), so liegt in den ersten 6 Wochen ein concursus duanim causarwn lucra-

tivarum vorl

Digitized by Google



704 H. V. Frankenberg,

verpflichteten Arbeitgebers, eine kaum begreifliche, überflüssige, wegen

des Anreizes zur Verstellung und zum Nichtstun sehr gef^rliche Wohl-

tat. Der Vergleich mit den Betriebsbeamten, deren Lebensstellung häu%
dieselbe ist, bei denen aber der Kranken c^eldanrechnunf]^ nichts im We^^e

steht (S. 699), trägt dazu bei, die Überzeugung von der L"nzweckcDä:5i£-

keit der Vorschrift in ^6;; Absatz 2 Satz 2 zu festigen, und so Li;.r

sich nicht viel dagegen sagen, wenn jetzt, nachdem die Krankenver-

sicherungsnovelle vom 25. Mai 1903 allen Handlungsgehilfen die Für-

sorge der Krankenkasse gewai)rlcistet hat. das \'erlangen nach einer

Änderung der handelsrechtlichen Bestimmungen wegen der Gehaltszahlung

nimmer lebhafter wird.
')

Verstärkt wird dies Verlangen durch die Rechtsunsicherfaeit, die

sich durch die ungleichmäfiige Rechtsprechung verschiedener Gerichte^
betreffs der freien oder zwingenden Eigenschaft des § 63 HGR mehr

und mehr herausgestellt hat, und die vom i. Januar 1905 ab mit der

beginnenden Wirksamkeit der Kaufmannsgerichte zunächst jeden*

falls noch zunehmen wird So lebhaft ich in der „Deutschen Ju«
ristcnzeitung" und in den Schriften des „Deutschen Vereins
für Armenpflege und Wohltätigkeit" (Heft 70 S. 56) für diese

Art von Sondergerichten eingetreten bin, verkenne ich doch nicht, daö

hei zweifelhaften Rechtsfragen der Ausschluß der Berufung für Streit-

sachen bis zu 300 Mk. W ert, um die es sich hier meistens handeln

wird, eine gewisse Gefahr der Zersjjlitterung und der Buntscheckigkeit

in der Auslegung des Gesetzes einschließt. Vm so mehr ist es zu

wuuNt hen, daß angesichts der sclion jetzt vorlici^enden rncile einzelner

Zivilkannuern des l^erliner, des Braunschweiger Landgerichts und anderer

Spruchhehörden, weU he in i> 63 .Abs. 1 kein freies Vertragsrecht er-

blicken, dem Kaufmannsstandc noch deutlicher als bisher das vor»

geschrieben wird, was rechtens sein soll. Wenig hätte übrigens gefehlt,

dann würden die Gegner der hier vertretenen Auflassung durch § i der

Krankenversidierungsnovelle von 1903 widerlegt worden sein: der Re-

gierungsentwurf enthielt unverändert die Bestimmung von 1892, da&

Handlungsgehilfen krankenversicheningspflichtig sein sollten, so weit ihie

Rechte auf Fortbezug des Gehalts in KrankheitsföUen durch Vertrag

ausgeschlossen oder beschränkt seien. Man rechnete also regierungs-

*) Bail (a. a. O. S. 160) gibt cbenfallt der Erwartung Amdrack, dafl der Ge-

setzgeber alsbald eue Ab&ndemng der Vorschrift des § 63 HGB. eintreten laste,

die jetzt nicht mehr angebracht erscheine.

') Beispielsweise hat sich das Landgericht I Berlin in rinrm Urteil rom

o. Juni 1902 für die zwingende Kigenscbaft des § 63 Abs. 1 BGü. ausgesprochen

(„A r l> e i l c r V c r s o r g u n g" ltd. 19 S. 699) ;
vgl. dagegen Staub in der Dtsch. Jurisien-

Zeitung von 1902 S. 452, sowie meine gegen WciÜlor das. lOOl S. 405) gerü'h-

tcten Ausführungen in der „Ar bcitcr Versorgung" Bd. iS S. 617.
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seitig nach wie vor trotz g 63 HGB. mit der Möglichkeit und Glütig-

keit einer solchen Vereinbarung. Auch in den Reichstagsberatungen

machte die Mehrheit keine reclulichen Bedenken gegen diesen Stand-

punkt geltend. Bevor jedoch die übereinstimmend bekundete Meinung

der maßgebenden Stellen, daß zwingendes Recht nicht V(»rliege, durch

endgültige Aniuilnnc des Kntwurfs ihre anUht he Beglaubigung bekam,

gelang es in letzter Stunde dem Reichstagabgeordneten Raab, die all-

gemeine Krankenversicherungspflicht der Handlungsgehilfen und damit

die Stretditiiig des fraglichen Abschnitts im § z KVG. durchzusetzen.

Immerhin ist der geschilderte Vorgang bemerkenswert genug, um für die

Auslegung des § 63 Abs. z HGB. nebenbei mit ins Treffen geführt zu

werden, bis eine Gesetzesergänzung jeden Widerspruch aus dem Felde

schlagt

Die geäußerten Wünsche und Anregungen, welche die Umgestaltung

bestehender Gesetzesvorschrifiten zum Gegenstande haben, bitte ich zum
Schlüsse kurz zusammen&ssen zu dürfen:

1. In § 616 BGB. empfieblt es sich, die Worte „auf Grund gesetsUcher V'er«

pfüchtung bestehenden" zu streichen und als Absatz 2 hinzuzufügen : „die Vorschrift

des Abs. t tindet auf die Erkrankungsfalle krankenversicberungspflichtiger Personen

keine Anwcmlunj^".

2. Die Karenzzeit ist im Krankenversichcrun^js^cset/ /u beseitigen.

3. Di» Kc^elun;.,' der Fortzahlung von (.iehaltsbcziigcn in Krankheilslallen ist

bei bclriebsbcamten und ähnlichen Angestellten nicht anders wie bei Handlungs-

gehilfen zu gestalten, indem vom ersten Tage der dnrdi onver&chnldete Krankheit

vemnachten ErwerbsiiniUiigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen, aber nicht l&nger,

die vertragsmifligen Betttge «ettersugewShrea sind. Dabei ist hinsusnAgen^ dafl

EinschrSnknngen oder Beseitigungen dieses Anspruchs im Wege der Vereinbarung

ungflltig sind, daA aber auf die fortlaufenden Bexüge der Betrag angerechnet wird,

welcher dem Handlungsgehifen aus dner Kranken* oder Unlallveraieherung für die

fraglichen sechs Wochen zukommt.
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LITERATUR.

Literatur zur Volksbildungsfrage.

Besprochen von

Dr. FRITZ SCHNEIDER,
Sorau.

Die Redaktion hat mich beauftraget, ubci die neuen Ei si heinungen

auf dem Gebiet der Volksbildung zu berichten. Da iiierniit zum ersien-

mal in einer staatsmssenschaftlichen Zeitschrift diesem Thema ein be-

sonderer Raum gewährt wird, so ist es notwendig, mit kurzen Wotteo

den mafigebenden Standpunkt klarzustellen. Die Volksbildungslehre wiid

neben der Volkswirtschaftslehre und der Bevölkerungslehre (Demographie

und Sozialhygiene) als eine selbständige Sozialwissenschaft betracfatd.

Eine theoretische Begründung dieser Meinung gehört nicht an diese Stelle.')

Praktisch erfordert die in neuerer Zeit ungeahnt anschwellende Bewegung

iiir freie Volksbildung und die daran geknüpfte Literatur dringend eine

zusammen&ssende und sichtende Behandlung durch die Wissenschaft Datt

diese Arbeit nur Sache der Soziahvissenschaft sein kann, ist ohne weiteres zu

behaupten, weil es sich um soziale Krsrheinungen handelt und zwar ins-

besondere um Urganisationslraj^en. l)ie So/iahvissenschaft soll nicht der

Pädagogik ins Handwerk j)tus<'hen; letzterer bleibt ihr technioh-nietho-

disches ()el)iet, die ])s\ chologische Entwicklung der Erziehung unberührt.

Die Su/iaUvisseuscluUt vielmehr beschäftigt sich einerseits nicht nur mit

der Erziehung sondern mit der gesamten Bildung, andererseits behandelt

sie nicht die Methoden, sondern die Organisationsformen und die Auf*

gaben der Bildung. Die Volksbildungslehre stellt ebenso wie die

beiden übrigen (oben genannten) Sozialwissenschaften die vorhandenen

Organisationsformen fest, beschreibt und erklärt sie — das ist ihre

*) Ich venretae auf meinen Auftatz „Volktbildong und Sodalwiatenschaft" in

der Zeitschrift f. d. gesamte Stantswiss. 6|, Jahrgang (1905) l. Heft.
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Theorie —, weiterhin aber beurteilt jede Sozialwissenscbaft die Ofgani-

sationsformen unter dem Gesichtspunkt des sozialen Ideals^) — das ist

ihre Politik. Besonders auf diesem letztgenannten Felde werden Sozial-

politiker und Pädagogen häufig gemeinsam täti^^ sein. Bisher haben

sogar jene den Pädagogen das Gebiet der Bildungspolitik fast gänzlich

überlassen. Auf dem Spezialgebiet des öffentlichen Unterrichtswesens ist

die Arbeit der Vertreter der Pädagogik so intensiv, daß an dieser

Stelle von Bies|ircr]uin^en der bezüglichen Literatur zweckmäßig ab-

gesehen wird. Man kann dem uttentlichcn Unterrichtswesen schon heute

im (lehiet der Volkshildungslehre eine Sonderstellung anweisen wie der

Finan/wissenschaft in der Volkswirlschaltslehre.

Den ausschlaggebenden Anlaß zu Hcraussonderung der V'olksbildungs-

lehre bilden nun die neuerdings an Zahl rasch wachsenden Schriften,

welche entweder die Volksbildungslehre theoretisch zu begründen unter-

nehmen oder eine systematische Darstellung der sozialen Organisationen

auf dem Gebiet der Volksbildung versuchen d. h. die Anfangsgründe

einer Volksbildtmgslehre zu schaffen wünschen. Auf diese Versuche in

theoretischer und {Kraktischer Richtung soll sich diesmal die Besprechung

in der Hauptsache beschränken.

I. Wer einmal die Geschichte der Volksbildungslehre als Sozial-

Wissenschaft schreiben will, hat auszugehen von dem großangelegten und

tiffgnindigen Werke \a t o r p 's : So z i al p ä d a go g i k *'. (i. Aufl. 1890,

2. Aull. 1004t — Sttittgart, I-V. Frommaim. XXIII u. ,|oo S. (

i

). Xutorp will

flic erkenntniskritische Begründung der Pädagogik als sozialer Wissen-

schaft und I'olitik liefern. Kr lieschränkt seine .\ufgabc auf die (plan-

mäßige) „Krziehung" und sieht von der l'ehandlung der „Bildung" in

ihrer Gesamtheit ab. Im Hinblick darauf, daß der sittliche Wille des

Menschen die Bedingung des .sozialen Lebens ist, geht Natorps Sozial»

Pädagogik von der Willenserziehung aus. Der Wille sei die Regelung

des Triebes. Ijetzterer sei die Voraussetziuig alles Handelns» ein imbe-

wufiter Drang. Seine überlegte Lenkung durch das Bewußtsein sei der

Wille, und dieser wieder werde mit Hilfe der vom ethischen Ideal er-

füllten Vernunft zu sittlicher Gesetzmäßigkeit. Bei dieser für sein ganzes

System grundlegenden Ableittmg unternimmt Natorp einen Schritt, den

ich als wissenschaftlich begründet nicht gelten lassen kann und um
dessentwillen i< h /xn .Ablehnimg der ganzen Theorie komme. Natorp

betrachtet nämlich den Trieb als „Arbeitstrieb". WMe will man aber

mit Fug entscheiden, ob die Arbeit des Genusses halber geleistet wird

oder der (lenuß in der Arbeit ruht, wie will man ferner den Geschlechts-

trieb logisch unterbrin<:en ! Das hieße eine transzendentale Hegrundung

des Daseins geljen. i reilich folgt es konse<|uent aus N'atorjjs philo-

sophischem Standpunkt
i
denn er betrachtet die Geschichte mit Herder

') Vgl. Stammler, „VVirtscliaft und Recht" Leipzig 1896.
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als Eniehung des Menschengeschlechts (Veremheitlichang des Bewnflt>

seins) und begründet demgemäß das menschliche Dasein dnrch eine

transzendentale Idee, welche ihm zwar als logisches Postulat eiscfaeinL

Nach kantischer Erkenntniskritik mufi man sich m. £. bescheiden mir

der Tatsache des Daseins. Darüber hii^aus beginnt der Glaube. Das

zwingende logische Rrge])nis des menschlichen Lebens ist lediglich die

rc^lative (formale) Idee des kategorischen Imperativs, und für sie tat

il^fCndwelche Sonderung der menschlichen Triebe völlig gleichmütig.

Wer lebt, der ist dem Sozialen und damit der Herrschaft des sozialen

Ideals verfallen, welches für alles Handeln, für das Sollende (iesetz ist

Wer jedoch das Leben verneinen will und die Konseqiien/. zieht, dem
kann man den Tod nicht streitig machen. Die logische Notwendigkeit

eines historischen Idealismus (oder Optimismus i ist unerweislich. Der

historische Idealismus, wie ihn Xatorj) vertritt, ist die Umkehrung des

historischen Materialismus, wie ihn Mar.x vertritt: letzterer wendet die

Kausalität auf die Zukunft an, ersterer die teleologische Verknüpfung des

Ethischen auf die Vergangenheit Eine solche Brücke zwischen Ver-

gangenheit und Zukunft ist unm(^lich, zum Unendlichen (und das

soziale Ideal, wie jedes Ideal, ist ein Unendliches, nie Erreichbares)

gibt es kernen Fortschritt, alle Punkte sind vom Unendlichen gleich weit

entfernt Der Wert des Vergangenen läßt sich nicht allgemeingültig

messen, die Idee der Vereinheitlichung des Bewufitseins ist ein Akt des

Glaubens.

nie einseitige Behandlung des Triebes wird dann konsequent ver-

stärkt bei der Anwendung auf die soziale Gesamtheit; Natorp schließt:

„Sittlichkeit vermag nicht anders konkret zu werden als durch Technik**

(S. 82, 2. Auri.', und die Technik ist ihm zufolge die Vorbedingung

sozialen Lebens, sozialer Arbeit. Da si)ielt nun unser moderner Benrirf

,,Technik*' eine verdunkelnde Rolle. Ware Natorp bei dem einlachen

Begriff „Handeln" geblieben, so wäre der Fehlbau seines Systeins nicht

erfolgt. Nach dem ,,Arbeitstrieb" lag freilich die Technik" nahe. Nun

hat alles Handeln seine Methode (der Verbindung von Zweck und

.Mitlei i, seine Technik. Natorps vorher zitierter Ausspruch bedeutet

also in der Tat nur : „Sittlichkeit tritt im Handeln zutage." Die einüache

Tatsache des menschlichen Handelns ist also die Gnmdtatsache des

Sozialen. Die technische Betrachtung des Handelns führt aber nimmer^

mehr mit logischem Zwang auf die soziale. Die soziale Regelung be>

steht in der Normierung der Bedingungen gemeinsamen Handelns, die

technische Regelung in der naturwissenschaftlichen Verbindung mensch-

licher Kräfte zu konkreten Zwecken. Die technische Seite des Handelns

ist so wenig Bedingung der sozialen, daß das Verhältnis viehnehr ein

umgekehrtes ist. Beide haben nichts miteinander gemein ; die technische

Zwecksetzung beruht auf kausaler naturwissenschaftlicher Grundlage, die

sozialen auf der blofien Tatsache des Zusammenlebens der Menschen.
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welch letzteres keine weitere Begründung nach wissenschaftlicher Methode
gestattet. Wenn Natorp seine Theorie als eine Eiginsung der Stammler-

schen Begründung der SozialWissenschaft auffaßt, so zeigt er, dafi er

das wichtigste Glied der Stammlerschen Theorie übersehen hat, nämlich

die Konventionalnorraen , welche den Bestand der sozialen Materie

begründen. Natorps Polemik gegen Staxnmler ist dementsprecliend

haltlos. 2)

Der Auffassung des sozialen Daseins als eines Kr/icliungsprozesses

folgend, überträgt also Natorp die Dreizahl „Trieb, Wille, Venuinft" auf

die Funktionen des su/.ialcn Lebens und teilt ein: wirtschafllirhe. re-

gierende und bildende Tätigkeit (soziale Pädagogik). Die Technik als

Arbeitsregelung ist der unbewußte Trieb sozialer Tätigkeit (Wirtschaft);

letztere wird zusammoifossend, ordnend geregelt durch das Recht; das

Recht steht unter der Kritik der Sozialpadagogik
(
Politik). Letztere ist

die Verfolgung der regulativen Idee der Menschheitsigeschichte, wie wir

schon wissen. Es erübrigt sich, hier näher einzugehen auf die Aus-

führung und Beleuchtung dieser Gedanken im einzelnen. Natorp bleibt

überall gleich eindringend, gedankenscharf und feinsinnig.

Auf den politischen TeU der Sozialpädagogik dagegen, wie er sich

aus dem tlieoretischen konse(iuent entwickelt, will ich noch kurz zurück-

grellen: Organisation und Methode der Sozialpädagogik. Die Organi-

satioiisformen der Erziehung für Trieb, Wille und Venuinft sind Haus,

Schule und öftentlichcs (ienieinschaftsleben. Für die erste Stufe emp-

t'it'hlt Natorj» die Bildung von Familienverbänden zu gemeinsamer Kinder-

er/iehnng. I);is wäre also die Vereinigung von Fröbclschem Kinder-

garten und Fainiliener/.ieliung. Ich halte diesen Vorschlag für einen

sehr glücklichen und will ihn auch ausdehnen auf die Erziehungsarbeit

der q>äteren Jahre, in denen heute der öffentliche Schulunterricht

herrscht; denn dem letzteren stehe ich sehr ske])tisch gegenüber. Natorp

dagegen feiert die öffentliche Schulorganisation in besonderem Mafie, —
vielleicht etwas befangen durch die Folgerungen aus seinem theoretischen

System. Die Schule ist ihm die wohlgefUgte Organisation der Willens»

erziehung. In den Vordergrund schiebt sich ihm naturgemäß die „feste

Gesetzesordnung** der Schule, d. h. also die verwaltende, regierende

Seite, der gegenüber die methodische des Unterrichts etwas zurücktritt.

Die „absichtsvolle I.eitung der Bildungslätigkeit*' ist für Natorp das Cha-

rakteristische der Schule im (iegensatz zu der mehr dunkel tastenden

Erziehung des Trifl)lebens im Hause. Da nun die lülu bung vom Trieb

zum Willen auf der Konzentration des Üew uLltseins beruht, so folgt

daraus l)ei Xator]) die Notwendigkeit, daü in der Schule das (iewicht

auf die Intellektbildung gelegt wird. Auf diese Weise ergibt sich frei-

') „Wirtschaft und Recht."

') Näbcres ia m. eingangs zit Aufsats.

Digitized by Google



710 Literatur.

lieh eine Apologie unseres öffentlichen Schulbetriebes zugleich mh einer

glänzenden Bestätigung der Natorpschen Sozialtheorie. Unbefangen \-oo

dieser Theorie kann nian allerdings meinen, dati die Parallele zwischen

Regierung und Schule verfehlt ist, weil wir vom patriarchalischen Staat

lurt zur Ausdehnung der SelbstverwaUung streben. r)ie heutige Schule

kann allenfalls als Hinleitung zur öfitentlichen Verwaltung, nicht aber zur

Staatsordnung im ganzen erachtet werden. Und dann lallt es nicht

auf. daß das Sy.stem der Titel, Rangstufen, .\uszeichnungen und Di>-

zi|)linarstrafen einen guten Nährboden für Mucker- und Strebertum in

Schule und Verwaltung gleichmäßig bildet Man kann ferner der Mei*

nung sein, daß gerade die unbewußte Wirksamkeit des Gemeinschafts-

lebens der Schule das allem Wertvolle ist Man kann daran denken,

daß der Zwang zur Arbeit (Schule) ja doch dem Sinn des sodalen Ideals

nicht entspricht, sondern daß man trachten muß, die Arbeit zu einer

freiwillig geleisteten zu entwickeln; dann würde die Schule freilich ganz

andere M^oden zur Anwendung bringen müssen als heute. Man kann

auch der Ansicht sein, daß die einseitige Hervorkehrung der intellek-

tutllen Hildung gerade ein wesentlicher Mangel der Schule ist, daß

Moral, Geschmack, Körper dabei die Leidtragenden sind. Alan kann

behaupten, daß der mechanische Drill des Intellekts in unserer Volks-

schule das schwerwiegendste Agens für die stumpfsinnige Beschränkung

der Volksmasse bildet. Man kann wünschen, daü die Schule sich das

Ziel sct/c. (lein uan/.en Menschen nach allen Kit htungen eine gleich-

mal:)ige Diklungsgrundlage /u t;chen, damit aus den getrennten \ itlks-

klassen, die einander nicht verstehen, ein einig \'olk werde. Dafür i-:

freilich zunächst die äußere, organisatorisclie Bedingung der Einheits-

schule, wie sie Comenius zuerst forderte, zu erfüllen. Zu dieser For-

derung der „Nationalschule", wie Natorp sagt, kommt letzterer nun auch

konsequent vom Standpunkt des sonalen Ideals, imd das ist jedoiCills

ein höchst bedeutsames Ergebnis seiner Theorie. Für alle Volksgenossen

die gleiche Bildungsmöglichkeit! In dieser Richtung arbeitet auch die

Volkshochschide, die universi^ extention, welche Natorp von Anfang an

mit Wort und Tat eifirigst unterstützt hat

Wenn Natorp im weiteren noch Methode und Gegenstände des

Untenichts gründlich und mit m. £. sehr glücklicher Hand behanddt,

so gehört das in eine Besprechung seines Werkes an dieser Stelle nicht

mehr hinein. Die zweite Auflage enthält gegenüber der ersten sadh

hche Änderungen der Theorien nicht, bringt aber wertvolle Ergänzungen,

weh he die Meinung des Ganzen klarer herausstellen. Das die 2. Aul-

lage einführende Vorwort enthält eine Auseinandersetzimg mit den be-

deutenderen Kritikern der ersten Auflage.

2. Ein Schüler Natorps hat eine sehr gute und kur/.e Dar-

stellung der süzialjiädagogischen Arbeiten des Genannten und ihrer

wissenschaftlichen Bedeutung gegeben: Dr. A. Görland ,^aul Na-
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torp als Pädagoge,'' (Leipzig, Julias KUnkhardt, 1904, 78 S.). Die

Analyse des Natorpschen Systems nimmt fteilich nur ein gutes Drittel

des Büchleins ein, während der große Rest einer selbständigen Entwick-

lung des Begriffs ,,S(»ialpädagogik" gewidmet ist Verfasser geht von

einer Polemik gegen den Individualismus der rationalistisch-liberalen

Epoche aus und stellt dazu die sozialwissenschaftliche Auffassung der

Ciegenwart, wie sie Natorp in die Pädagogik eingeführt hat, in einen

m. E. etwas liberscharfen (iegensatz. Man darf nicht vergessen, daß

das Soziale, die menschliche r,esel]schaft doch stets und unter allen

l'mstäudcn — - selbst beim Anan lusinus und bei Nietzsche — die Grund-

lage jeder (ethischen) politisclieu l iieorie war und ist. Der Unterschied

der Theorien ist nicht in den Begrifien „individual" und ,,sozial" zu

suchen, sondern in der Teischiedenen Auffassung dessen, was politisch

erstrebenswert erscheint tat Erreichung des sozialen Idesds. Natorps

Bedeutung liegt auch nicht so sehr in der Betonung der Staatsgewalt

und der Erziehung zum Gemeinschaftsleben als vielmehr, wie Göriand

an&ngs richtig hervorhebt, in der Begründung der Pädagogik als Sozial-

wissenschaft; denn man hat die Pädagogik bislang in allzu hohem Maße
nur vom psychologisch -technischen Gesichtspunkt betrachtet. Es ist

m. E. nicht zutrefiend, mit Goilaiul den Liberalismus so aufzufassen, daß

derselbe die Gesellschaft nur als Mittel für die Entwicklung des Indivi-

duums ansieht, sondern er erkennt in der harmonischen, freien Entwick-

lung des Individuums den rechten Weg zur besten Gestaltung des so-

zialen Daseins, des Gemeinschaftslebens. Wenigstens ist es so l)ei

Humboldt, auf den sich auch Görland mit Recht beruft. Die selb-

ständige Entwicklung der kritisclien Sozialpädagogik bei (iuiland ist

noch mehr verunglückt als bei Natorp, weil jener auch psychologische

Daten und unglückselige „Errungenschaften" nationalökononuscher Theo-

retiker in unkritischer Methode verwendet Da Görland im Resultat

jedoch mit Natorp zusanunentrüTt, so erübrigt sich eine besondere Aus-

einandersetzung mit ersterem.

3. Auch Uphues (Prof. Dr. Goswin, „Die Pädagogik als

Bildungswissenschaft*', Pädagogische Bausleine, tieft 11, Dessau,

Anhaltische Verlagsanstalt) gelangt in der Richtung von Natorp zur

Sozialpädagogik. Der Begriff der l'-rziehung geht aus vom Sozialen

und behandelt das Individuum als GHed der Kulturgemeinschaft. Das

Wesen des sozialen Organismus besteht darin, daß er in dauernder Knt-

wicklung begriffen ist, wobei die Kontinuität der Gesamtheit gegenüber

den wechselnden Gliedern durch die Vererbung der Bildung von (Gene-

ration auf Generation gewahrt wird. Man hat als verschiedene Arten

der Bildung zu unicrscheiden : Die körperliche, wirtschafthche, technisc he,

wissenschaftliclie
,

ästhetische, ethische, religiöse. Die letztere ist es,

welche dem Ganzen seinen Inhalt gibt. Das Ziel aller Bildung ist die

Religion als Vereinigung mit Gott; anders hätte das Leben keinen Sinn.

ArduT fiir SotialwiiMosehaft u. Sozialpolitik. III. rA.f.MX.G.ii.StXXI.) 3. 47
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Im übrigen enthält die kleine Schrift nichts, was an dieser Stelle heran-

zuziehen wäre.

4. Von anderer Seite als Natorp faßt Zieh en (Oberstudiendixcktor,

Dr. Julius, „Ein Reichsamt für Volkserziehung und Bii-

dun gswesen", Vorträge u. Aufsätze a. d. Comenius-Ciesellsch., 1 1. Jahrg,

1, Stuck, i<)03. BerUn, Weidnumnsche Buchhdig., 28 S.j, das Problem

einer Pädagogik oder Volksbildungslehre als Wissenschaft an. Es ver-

langt zimichst eine planmäßige Zusammeo&ssung aller Bestrebungen auf

dem Gebiet der Volkserziehung, Organisation derselben. Auf dem Ge-

biet des Schulwesens gelte es ntu*, das Vorhandene auszubauen, auf dem
Felde der freien Fortbildung der Erwachsenen aber bedürfe es der not*

wendigsten Gnmdlagen einheitlicher Arbeit Zu diesem Ziel macht

Ziehen drei Vorschläge: i. Zentralorganisation der Bildungsvereine,

2, Rdchsamt für Volksbildung, 3. Akademische Lehrstühle für Volks*

bildimgslehre. Das erste halte ich angesichts der heutigen Verhältnisse

in unserem Bildimgsvercinswesen für unerreichbar, aber auch für über-

flüssig;, die Aufgaben des zweiten können zimächst im statistischen Amt
des Deutschen Reichs sowie in den Kultusministerien erfüllt werden; das

dritte halte ich fiir einen durcliaus wirksamen Schritt zur Pliege und

Urgiuiisatioii sowohl der praktischen Bildungsarbeit als auch vor aiiem

der Volksbil(luiig>lehre als So/ialwissenschaft.

5. Auf ähnlichem Wege wie Ziehen gelangt L e h ui ;i n n - II oh e n

-

berg (Prof., „U n i ve r s i t ä t s r ef o r ml" , 2. Aull., Kiel u. Leipzig.

Liphius u. Tisciier, 1900, 32 S.) zur Forderung i. selUsiandiger I-chr-

slulile für Volkserziehuug und 2. eines Rcichserz-ichungsrats. Die Uni-

versitäten smd die Grundlagen der gesamten Volksbildung, weil von

ihnen alle Beamten usw., kurz diejenigen ausgehen, welche den maß-

gebenden £influ6 auf das Volkswohl ausüben. In der heute bestehenden

Entfremdung zwischen Universität und Volk liegt im letzten Grunde die

Wurzel der sozialen Mißstände. Die Volkserziehung muß daher die

Staat^unst der Zuktmft sein. Deshalb zunächst planmäßige Organisation

der Volksbildung und als Grundlage derselben Verbindtmg aller Hoch-
schulen und der Regierungen im Reichserziehungsrat, sowie Pß^e der

VolksbUdung als Wissenschaft Auch Lehmann*Hohenberg nimmt also

seinen FUig etwas hoch; vorerst werden wir uns mit der Entwicklung

der Volkshochschulbewegung und der Forderung akademischer Lehrstiihk

begnügen müssen.

6. l'r. Krctzschniar „Politische Pädagogik für Preulkin", Bd. I,

Leipzig 1904, Paul Schinunelwitz, XV u. 607 S.

Der Titel sagt mehr, als der bihalt bietet. Das erkennt Kretzschtuar

selbst an, indem er ineint, daß .sein Buch ungefähr die Stelle bezeichnen

soll, wo die politische Pädagogik zu stehen kommt. Die poUtischc Päda-

') Näheres Uber Ziehen in lu. eiugaiigä zit. Attfsatx.

Dlgilized by Google



Frits Schneider, Utnatur tnr Volksbttduiigsfnge. 7'3

gogik soll nach Kreteschmar das Ziisammenspid der GeseUschaftsmichte

betrachten, die sich bei dem BildungsprozeB der Jugend betätigen. Dies

nach folgender Anordnung: die Eraichungsobjektc, die Unterrichtsfächer,

die Schulgattungen, den Lehrerstand, die Schulgewalten, die Reform-

theorie. Der vorliegende erste Band, welcher in je einem Hefte die

ersten drei (Gegenstände behandelt, zeigt, daß Kretzschmar sein Programm

noch nicht scharf lunnsscn sieht. Seine „politische Pädago<^Mk" ist in

der Hauptsache „Sc iniljiolitik" und soll darstellen, wie das ütTentliche

Schulwesen Preußens im Lichte der Meinungen und Bestrebungen des

Tages erscheint. Daneben wird in gewissem Umfange auf die freien

liildungsbestrebungen eingegangen mit Bezug auf die Schule. Eine syslc-

madsdie Beschiänkung auf die Jugend findet nicht statt. Auch tmt
systematische Darstellung des Stoffes darf man nicht erwarten, es wird

vielmehr eine Materialsammlung geboten, welche in ihrer Zusammen-

setzung ungleichartig und unvollstflndig ist Die Anordnung in die oben

angeführten Teile steht gleichfalls auf schwachen Fflfien, eine Begrün-

dung wird nicht gegeben. So ist z. B. besonders auffallend, da6 im

Kapitel „ünterrichtsrächer" das Blinden-, 'i aubstummen- und Schwach-

sinnigenwesen behandelt wird, während Kriminalistik und Fürsorgeerziehtmg

im Kapitel „Erziehungsobjekte" sich finden. So wichtige Dinge wie die

strafrechtliche Behandlung der Jugendlichen nebst Strafvollzug — ein

leider auch sonst sehr von <ler P:ida;.^ogik vernachlässigtes Cicbiet —
oder wie die I-lrweckung des Versläntlnisses für Kunst unci KuJislgewcrbe

sowie Naturschönheit im Volk werden nur kurz berührt, wahrend Fragen,

weiche nur in indirektem Zusannnenhange mit der Pädagogik stehen,

wie i. B. die Kinderarbeit ausnehmend breit beiiaudeit werden. Diesen

Schattenseiten des Buchs stehen jedoch zwei bedeutsameVorzüge
gegenüber. Es macht zum erstenmal den Versuch, ein System der

Sozialpädagogik anzubahnen und bietet dazu eine zusammenfiissende

Übersicht des weitschichtigen und zerstreuten Materials. Ferner erörtert

Kretzschmar im allgemeinen kurz und klar unter Benennung der wich-

tigsten einschli^igen Literatur und Einrichtungen die in Frage stehenden

Tagesprobleme. Das Kretzschmarsche Buch bildet also mindestens ein

zweckmäßiges, gut informiertes Repertorium der Schulpolitik. Auf Einzel-

heiten einzugehen, verbietet der hier offenstehende Raum; Kretzschmar

enthält sich auch meist des Ausdruckes der eigenen Meinung, hat aber

sympathisches Verständnis für die moderne Schulbewegung.

7. Aus der Grundlegung der Volksbildungslehre als Wissenschaft in

ihre S\steiiiaiik, in die theorelisclie Darstellung hiniiber fiihrcn einige

andere Schriften. Es existiert zwar noch keine (»csamtdarstellung, kein

l.ehrbuili der X'olksbildungslehre als .^o/iahvisseuschiitt, jedoch ünden sich

die .'\nsai/.e zu Spezialdarstellungen eines wichtigen, bisher systematisch

noch nicht angebauten Gebietsteils- nämlich der freien „Volksbildung"

im landläufigen Wortsinn. Es ist darunter im Kern die Gesamtheit der

47*
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freiwilligen Bildungsoigaaisationeii zur FoitbUdung der Erwachsenen za

verstehen. In diesem Sinne ist Bergmanns Büchlein „Volksbil*
dnng" (aus Hillgers illustr. Volksbüchern Bd. 3, Berlin, Hermann Hillger.

93 S.) gefaßt. Bergmann leistet als Theoretiker nichts; aber seine Schrift

ist ein erster Versuch /.usammenhängender Darstellung des Gegenstandes.

Er erörtert erschöpfend alle bisher bekannten X'ersurhe von Volksbil-

dungsorganis^itionen nach Zweck, Erfolg und Nutzbarkeit; ein brauch-

bares Kompendium.

8. Eine noch weitergehende Spezialisierung findet sich bei Witkop
(Dr. Philipp, „Die Organisation der Arbeiterbildung", Berlin.

Franz Siemenroth, 1904, 132 S.), ohne daß jedoch dadurch die Arbeit

wertvoller geworden wäre. Es wird der Versuch gemacht, die Er-

siehungsveranstaltungeo im ZusRinmenhang so danustellen, dafi sie den

Arbeiter von der Wieg^ bis zum Grabe begleiten, und auf Grund der

Darstellung des Bestehenden werden politische VorschlSge gemacht Auf

diese Weise ist eine grofie Fülle von Material zum Objekt gewählt

worden, und man kann nur bedauern, dafi sich der Verf. mit viel Sdbst-

bewufitsein und zu wenig Studium nur zu einer Kompilationsarbeit auf-

geschwungen hat. Die nächstliegende Literatur ist ganz gut benutzt

worden zur Beschaffung eines tibersichtlichen Bildes, jedoch können die

(^bcrtlachlichen Erörterungen und schnellfertigen Urteile nur den Schein

der Aninat'uni; erwecken. Besonders be<jueni macht Witkop sich's mit

der Bcliandruiig der Volksscliule, über wclclie er sich mit einem Wust

zusammengeraffter Lesebrocken in sehr selbstsic herem Ton ergeht. Das

Witkopsciie Buch ist ein Produkt der von ihm selbst pcrhorrcszierten

Halbbildung, und es ist deshalb auch nicht erstaunlich, daU \'erf. schließ-

lich den Staat mit seiner Gesetzesmaschine als Bringer aller guten Gaben

herbeiruft, um die Arbeiterbildung zu organisieren. Es wäre Hauiig.

wenn solche Schriften den Anlafi zu einer verfehlten Gesetzgebung bilden

würden. Ernsteres Studium, praktische Arbeit und — etwas Besdieidea-

heit würden das Buch, dessen Idee und Anlage im ganzen nütdich ist,

gefördert haben.

9. Den Versuch einer kurzen Darstellung der Geschichte und der

gegenwibrtigen Gestaltung der freien Organisation der Arbeiterbildung

macht Tony Kellen: „A rb ei t er-Bildu ngs verei n e" (Nr. 20 der

von Sombart eingeleiteten Hefte und P'lugschriften „Sozialer Fortschritt" —
Leipzig. Felix Dietrich, 1004, 16S.). Der Darstellung, welche die Kr-

wähnung der Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungcn leider ver-

missen läßt, sind am Schluß einige zusammenfassende Worte systemn-

tischer Art liber zweckmäßige Organisation, Praxis und Zweck der

Arbeiterbildung angehängt.

10. Singer, Dr, Karl, „Soziale Fürsorge der Weg zum Wohltun*,

Mönchen und Berlin 1904 bei R. Oldenbourg, XXIV u. 266 S.

Das Buch bietet in knapper Darstellung, in ttbeiadidicher Gruppierung
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und imter Darbietung eines reichen Quellenmaterials ein Kompendium
der gesamten Wohlfahrtspflege. Damit wird ein neuerdings immer

dringender hervortretendes Bedürfnis befriedigt. Ein solches Nachschlage*

und Auskunftsbuch über VVohlfahrtseinrichtungen hat nicht die Aufgabe,

den Gegenstand kritisch-systematisch anzufassen, es will der Praxis dienen.

Immerhin verdient hervorgehoben /.u werden, daU hier einmal mit vollem

Bewußtsein und Nachdruck der ,,Ausbildung /ur Wohlfahrtspllege" ein

]>esonderer Abschnitt gewidmet wird — und das interessiert ja im Zu-

sammenhang unserer Hesj>rechungen in erster Linie. I.s tritt bei Singer

klar hervor, wie sich in den verschiedenen Einrichtungen und Instituten

zur Ausbildung von Wohlfahrts-Pflegem und -Pflegerinnen ein vollständig

selbständiger und neuer Zweig da höheren Unterrichtswesens immer
kräftiger herauszubilden im Begriff ist, insbesondere von Frankfurt a. M.

aus^ wie die nahe Zukunft so durch einen neuen Hochschulzweig iiir

soziale Wohlfahrtspflege den Forderungen unserer sozialwissenschalUichen

Zeit genügen wird. —• Es ist noch zu erwähnen, daß das Bildungswesen

naturgemäß einen breiten Raum im S.*schen Buche einnimmt. S. verfolgt

systematisch die Einrichtungen für das vorschulpflichtige Alter, die Wohl-

fahrtsfürsorge für die Schulkinder, diejenigen für Waisen, uneheliche, ge-

fährdete, verwahrloste, schwachsinnige und gebrechliche Kinder. Es

werden schlieUlich auch die Fortbildungs-Einric litnngen für das schulent

lassene Alter und die i. e. S. sogen. \'olksl»ildungsl)Cstrebungen /um
<iegcnstand der Darstellung gemacht. — Dieser er^te \'ersut h einer um-

fassenden und doch knaj)j)en Zusammenstellung des Materials zur Wohl-

fahrtsptlege weist selbstredend noch Unvollsiändigkciicn und auch syste-

matische Mängel auf. So ist hervorzuheben, daß zwar die Wohlfahrts-

pflege ganz zutreffend als die nicht gesetzlich oiganisierle Fürsorge

definiert wird, jedoch gleichwohl die staatliche Arbeiter •Versicherung,

die Fiirsorge-Erziebiffig und andere gesetzliche Einrichttmgen behandelt

werden.

IX. Kahl, D. Dr. Wilhelm, Stiafrecht und freie Liebestätigkeit

(aus d Schriften des Ereiw. Erziehungsbeirats t schulentlassene Waisen,

Bd. 4I, Berlin, Otto Liebmann, 1904, 29S.

Es handelt sich um den Druck eines populären Vortrags, welchen

der berühmte Strafrcchtslehrer im Ereiw. Er/.iehungsbeirat gehalten hat.

K. betont nachdrücklichst die Notwendigkeit der freien Licbestatigkeit

als Ergänzung der Stialre( hts[jllegc. Det/.tere kann nicht das l'bel an

der Wur/el packen. Die freien Organisationen dagegen vermögen indi-

viduahsierend in Charakter und Verhälitiis>c des Gefährdeten einzudrmgen

und ihn vor dem Absturz ins (jebiet des Strafrechts zu bewahren oder

wieder in den nonnalcn sozialen Zustand zurückzuflihren. Drei Gruppen

freier Organisationen widmen sich diesen Aufgaben: die Fürsorge \ ereine

für entlassene Sträflinge, die Einrichtungen zur Unterstützung der Wander-

burschen und diejenigen zur Jugendfürsorge. K. gibt von aUedem eine
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sehr knappe, klare und anschauliche Darstellung. Hoffentlich drin^ die

Broschüre in recht weite Kreise. Die pädagogische Betrachtung- des

Ciebiets der Strafrcchtsi tlet^c ist leider noch weni^^ f^eübt , und doch
sollte dieser Gesichtspunkt in erster Linie stehen. Für die bevorstoliende

Reform der ganzen RechtsiiKiterie würde die Erweckung des Interesses

aller Staatsbürger und insbesondere der Pädagogen sicher von grol^em

Nutzen sein.

12. „Schulen und Fortbildungsschulen in der Stadt Hagen i. W/* —
offizieller Bericht — Hagen, 1904, aoS.

Der Bericht gibt ei&e kurze Bestandsaufnahme der Schulen und
bringt sodann nähere Beschreibungen der FortbildnngS' und Fachschulen.

Die Behörde konnte den Bericht mit Fug veröffentlichen, da die Stadt

Hagen in der Tat über ebe ausgezeichnete, umfiEUsende Schulorganisation

Yerfiigt In den Volksschulen ist der Haushaltungsunterricht fiir Mäddien
durchgeführt, es sind Schulgärten angelegt, Fortbildungskurse ftir schul-

entlassene Mädchen worden vorbereitet. Die Knalien werden aufier zu
Tumspielen f;^,iif'crh;ill) der .Schulzeit) auch zum Schwimmen angehalten,

es sind sechs Knaben-Handfertigkeitskursc cini^erichtet. Für Sprach-

gebrechen bestehen Heilkurse, für Körperf^ebrechen orthopädisches Turnen.

Die neueren Schulgeh:iuilc enthalten Bade-Einrichtunp^en, bei jeder .Schule

gibt es eine Schulsparkasse und eine Jut^endbiblioihek. Elternabende

finden eifrige Pflege. — In der gewerblichen I'OrtbildungsscInile ist dem
obligatorischen Unterricht ein fakultativer Überkursus für die älter als

siebenzehnjährigen Schüler angegliedert Dieser Oberkursus dient der

Weitertnldung der Lehrlinge und der Vorbereitung der Gesellen zur

Meisterprüfung. Der höheren Maschinenbauschule mit 4 Semesterkursen

ist eine Abend* und Sonntagsschule zur Ausbildung von Werkmeistern

angefügt. Die landwirtschaftlidie Lehranstalt ist verbunden mit einer

selbständigen Haushaltungsschule, welche erwachsene Mädchen in vier«

bzw. fünfmonatigen Kursen Unterricht in allen Zweigen des Hauswesens»

der Handarbeit, Milchwirtschaft, Geflügelzucht, Gartenwirtschaft imd Obst-

verwertung gewährt. Ks bestehen aut'erdem private Kochkurse für

Arbeiterinnen mit gutem Erfolge. — Die Schulbibliothekcn stehen in

organischer Verbindung mit der städtischen Volksbibliothek, welclie sich

auch einer Lesehalle erfreut. Im Anschluß hieran sind schließlich nocli

die vom Lehrer-Verein veranstalteten Volksunterhaltungsabende zu nennen.

— In diesem Bericht verinis.se ich die Behandlung der ä.sthelisciien

Seite: einmal mulUe Mitteilung gemacht werden über den äut^eren I'aii-

charakter und die Ausstattung der Räume ; sodann fehlt leider die Ein-

richtung eines Schulmuseums, um die ganze Organisation zu der eneidi-

baren Vollständigkeit gelangen zu lassen.

13. BonuSf Arthur, Vom Kulturwert der deutschen Schule, Jena

und Leipzig, Eugen Diederichs, 1904, 71 S.

Der als nachdenklicher und origineller Kopf bekannte Verfasser gibt
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hier eine Sammlung aphoristischer Aoslassungen über Zweck xmd Wert

unseres Schulbetriebes. Jeder einzelne Beitxag zur Frage der Schulrefono

ist heute noch aufs lebhafteste zu begrttfien. Denn die Einsicht in die

grundlegenden Fehler unseres Schuls}'stems und die aus ihm erwachsene

Gefahr iiir Staat und Volk ist noch immer auf kleine Kreise beschränkt.

Wenn nun Bonus nichts wesentlich Neues brinpt, so beleuchtet er doch

die Frape auf seine stets oric^inellc Art und sclircibt so, dal» jeder (ie-

bildete. auch der blinde Anluingcr der heutigen deutschen Schule, Hin

mit Genul.t lesen kann. Als ( »rundfeliler unseres Schulbetriebes betrachtet

Bonus das Bereclili<;un^s\vesen. das Verlanm'en nach einem abgeschlossenen

Wissensquantum, das begrit^'sraäÜige Verarbeiten von (leniütswerten

(Religion und Kunst). Die Überschätzung der Kulturwerte des sogen,

klassischen Altertums für unsere Zeiten führt B. auf die traditionelle

irrige Betrachtung der Reniwoancen zurflck. Soweit die italienische und

die späteren Renaissancen originale Kulturwerte schufen, hatten diese

ihren Ursprung in der völkischen Entwicklung, soweit die Renaissancen

aber Wiederbelebung der antiken Kulturformen bedeuteten, fehlte ihnen

die sch^ferische Kiaft Unsere sog. höhere Bildung nagelt nun mit

Hilfe der Schule die Kultur des Volks an dem hohlen Ideal einer sterilen

Renaissance fest, wie sie sich typisch etwa im letzten „Faust" Göthes

darstellt. Den .Materialismus unserer Zeit, den Ekel an allem, was an

Religion, Ideale, Theorie erinnert, führt Honus mit Recht im wesentlichen

auf die Ver(3diuig der Geniütswerte durch das begriftsmäßige Zerkauen

unseres höchsten Rullurbcsit/.es (Religion uiul Hibel
,

Dichtung und

bildende Kunst) in der Scliulc zurück. Der Zwang durch tlie ver-

heiL^enen l>erechtigungen einerseits und die Schulpilicht andererseits, die

mejjhistophelische Methode unserer .Schulpadagogik, welche durch Zer-

kleinern und Auseinanderzerren des Stoffes dem Geist des Schülers ein

bestimmtes Quantum von begriffsmäßigen Kenntnissen aufzupfropfen

trachtet, — sie sind es, welche jede wahre Volkskultur zerstören und
Terhindem. Diese Einsicht in den negativen Kulturwert unseres heutigen

Schulbetriebes muß zunächst allgemeiner werden, tmd dazu kann Bonus

wohl beitragen.

14. Parow, Dr. Walter, ..Die Notwendigkeit der Einheitsschule",

Braunschweig und Leipzig, Richard Sattler, 36 S.

Die von warmem Idealismus und klarer Anschauung getragene

Schrift behandelt die Frage der Trennung von Gymnasium, Real-Gym-

nasium und Oberreaischule. Verfasser geht von dem \N'iderspruch aus,

der darin liegt, daß dem Gymnasium die Fiktion der allgemeinen Bildung

X(fr' c'i'oyr)' erhalten wird, wahrend doch den anderen beiden höheren

Schularten die praktische (ileichbercchtigtmg zugestanden ist. Diese

neue Ordnung des höheren .Schulwesens stelle sich als eine Invasion

der materialistischen Weltanschauung in das Gebiet der „Jugenderziehung**

dar. Zweifellos. Maßgebend ist die Rücksicht auf frühzeitige Speziali-
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sierang und Vorbildung für den späteren Beruf. Was im einzdoen für

und gegen die Einlteitsschnle zu sagen ist, stellt der Verßoser knapp

und prSdse dar und widerl^ treffend die gegen die £inbeitsschul&

vorgebrachten Gründe. Der Kernpunkt der Frage — und das zugleich

der Anschauung des Verfassers — ist der Streit um das humanistische

liildungsideal. Man muß Parow zugeben, daß er mit Glück nachweist

daß das unserer Zeit entsprechende Ideal einer Mensrhrnbildunjj^ nicht

mehr dasjenige der Vertreter der alteren sogen. ., Humanisten" ist. Heute

gehören Natur- und So/ialw issenschaft (Geschichte) als materiale und

Mathematik und Sprachen als formale Bildungseleuiente in gleichem

Maße zu dem Bestände der Meiischheitsbildung und müssen daher auch

in der höheren Schule gleichmäßig miteinander verbunden werden,

wenn anders die höheere Schule noch ihre Aufgabe ab Stätte huma-

nistischer d. h. nicht Berufs« oder Fachbildung soll erfiUlen können.

Dies letztere aber mufi immer wieder laut und nachdrücklichst gerade

in unserer allzu realistisch gerichteten Zeit betont werden, denn allein

darauf beruht die Sonderheit und die Daseinsberechtigung der höheren

Schule.

15. Muser, Oskar, Der Kampf um die Schule (Flugschriften

der deutschen Volkspartei. 7) Frankfurt a. M. 1904, J. D. Sauerländers

Verlag, 48 S.

Eine rein politische Schrift gegen Zentrumskatholizismus und das

konservativ«nationalliberale Schulkompromiß. Muser vertritt die Partei*

forderungen: in erster Linie Beseitigung der geistlichen Schu]au6icht

und des Religionsunterrichts, in zweiter Linie (für den Übergang) Be>

günstigung der Simultanschule.

x6. Schindler, Dr. Rudolf, „Das gewerbliche Fortbildungswesen

in Österreich", Wien, bei Alfred Hölder, 1904, XII u. 364 S.

Das Buch bringt eine Zusammenstellung der gesetzlichen und Ver-

ordnungsbestimmungen, keine beschreibende Darstellung der gewerbUcben

Fortbildung in Österreich. Schindler hat hiermit für Österreich dasselbe

getan, was Simon für Plreufien kürzlich geschaffen. Es ist sehr dankens-

wert, daß somit die Möglichkeit geboten ist, die Kenntnis der gesamten

Normen (nebst deren gerichtlicher imd behördlicher Auslegung), welche

das Fortbildungswesen regeln, übersichtlich aus einer Quelle schöpfen

zu können. Sch. behandelt die gewerblichen Fortbildungsschulen, die«fe

natürlich in besonders gründlicher Weise, sodann den W'anderunterricht

für Gewerbetreibende, den Fortbildungsunterricht des CjcwerbeRirderungs-

dienstes durcli die Regierung und die Unlerrichtsveranstaltungen auf

dem (lebiet des Genossenschaftswesens. Von größtem Interesse ist em

zum Abdruck gebrachtes Referat von Seil, (als Dezernenten iui Handels-

ministerium) über die Organisation von Bau- und Kunathandwericer-

Thülen. Ffir die Praxis hervorzuheben ist die Übersicht über die mit
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der Berechtigimg zur ReifeenUassuiig in die Handwerkspraxis ausgestatteten

gewerblichen Fortbildungsschulen.

17. Es erübrigt nun, von der Arbeit zu sprechen, welche sich

die Organisation und Pflege der Volksbildung in der Praxis zur Auf-

gabe geset2t hat. Da sind zunächst die Zentralstelle für Ar-
beit e r \v o h l fa h r t s e i n r i r h t u n g e n . der Dürerbund, die G e

-

Seilschaft für V e r h r e i t u n von Volksbildung und die

C o ni e n i US - (i es e 1 1 s c h a f t. I ber letzlere ist von ihrem V'orsitzendcii

gesondert berichtet worden, auch ist ihre Arbeit immerhin mehr

theoretischer als praktiscficr Natur. Die Zentralstelle für Arbeiterwohb

fahrt beschränkt /war ilire latigkeil im gau/.cn auf die Arbeiterklasse,

kann aber natiurgemäiS in bezug auf die Bildungsptlege gar nicht

aus dem Rahmen der allgemeinen Volksbildung heraus. Die genannte

Zentralstelle betätigt sich seit länger als einem Jahrzehnt und hat die

Arbeiterbildung imteistützt durch Herausgabe eines guten Unterhaltimgs-

blattes, durch die Geschäftsführung der Berliner Hochschulkurse, durch

Volkskonxerte, Führungen in Museen u. ä. In ihren für die grofie

Öffentlichkeit bestimmten „Schriften" bringt sie auch die ausführlichen

Berichte über ihre jährlichen „Konferenzen". Der ficricht über die

vorletzte Tagung liegt vor: „Die Museen als Volksbildungs-
stätten" (Schriften der Zentralstelle für Wohlfahrtseinrichtungen,

Nr. 25, Berlin 1004, Carl Heymann VlI u. 228 S. nebst 42 Abbild.).

Das Thema der Kun>ter/.ichung war bereits in Nr. iS der ..Schriften''

( Konfcrea/ iqoo} beliandell, es kamen dann die ,,Kunsler/.iehungstage".

Die vorliegende Schrift bringt somit bereits den Antarii; einer c:e\vissen

Abki.irimg dt-r Heu cunuiL: auf diesem (icbiet. Die übliche nuchierne

Zusammensteikmg der Reierate und Diskussionsstenograrame läßt gerade

diesmal eine knappe Zusammenstellung der Hauptgcsicht^punkte und Tat-

sachen in etwas größerer Ausführlichkeit, als sie das einleitende Referat

von Lichtwark bietet, vermissen. Gewifi würde ein sok:hes Heftchen als

Propagandaschrift von Wirkung sein. So sehr verlockend es ist, kann hier

nun nicht in die Einzelheiten der Schrift Nr. 25 eingedrungen werden, ob-

wohl sie m. E. von ganz hervorragender Bedeutung ist Die Konferenz

1904 hat eine große Zahl von Museumsleitern zusammengeführt tmd

damit /.um erstenmal die Ciemcinsamkeit der Aufgaben der Museen

zum leiblichen Ausdruck gebracht. Hierauf ist denn auch von den Be-

teiligten, in erster Linie von Lichtwark, Naciuiruck .;el('gt worden. Der

(lenannle, als der anerkannt bedeutendste Vorkam] »fer der Kunst-

erzieliungsbewegunu:. hat das einleitende Referat über das Thema der

Schrift gelialten, ihm folgen Ik richie über die „Cfcschichtc der Museen'*

vom so/,iali)adago;iischen Staudpunkt. Daran schlieÜen sie:h die Berichte

über dreizehn piaktisclie \ ersuche, Museen /.u Volksbildungsstalten zu

machen. (Hierzu die dem lieft beigegebenen Abbildungen.) Der SO

gebotene Überblick über die reiche Fülle höchst interessanter und meist
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glänzend gelungener Veisodisarbeit erweckt einen sdir erfreolidieD

Eindruck. Es folgen Referate über die Einrichtung der Museen, sodama

solche über die Rildungsmittel derselben (Führungen mit durchweg gutem

Erfolg, schriftliche Belehrung durch Kataloge und Preßnotizen, miindlicfae

durch Vorträge und Bibliothek), schließlich über Ausstellungen in Museen.

Als Anhang findet sich noch das Beispiel eines „volkstütnliclien Führers "

Die durchweg von Autoritäten erstatteten Berichte bilden eine auäeist

anregende, stets tesselndc Lektüre.

Der Dürerbund (seit 1903 ), welrhcr sich die Pflege der astlietischen

Bildung des Volkes angelegen sein läßt, gibt ein „Dürerblatt" heraiis,

welr.lies zunächst nur die (iestalt eines Organs für den Vorstand h.it

und im Buchhandel nicht erscheint. Die Gesellschaft für Verbreitung

von Volksbildung (seit über 25 Jahren) wird ihrer Aufgabe in der Haupt-

sache durch Gründung zahlloser Volksbibliotheken, Veranstaltung von

Vorträgen und Volksunterhaltungsabenden sowie Heransgabe des ,3ildungs-

Vereins" gerecht Der Jahresbericht 1904 bringt über diese Arbeit die

hergebrachten, eingehenden Mitteilungen.

18. Im Frühjahr 1904 hat sich eine für die dffentliche Bfldm^
sehr bedeutsame Gründung vollsogeni nämlich die der Verebignng der

deutschen akademisch gebildeten Lehrer (Oberlehrert^). Diese Gründung
erhielt ihre Weihe durch eine Rede von Paulsen, die jetzt im Druck
vorliegt: Prof. Friedrich Paulsen, „Die höheren Schulen
Deutschlands und ihr Lehrerstand in ihrem Verhältnis
zum Staat und zur geistigen Kultur" (Braunsclnveig. Friedr.

Vieweg u. Sohn. 1004. S.). Nach einem historischen Rückblick aul"

die i'Jitwicklung der deutschen ( ielehrtenschule stellt P. fest, das auch

heute noch die leitende Idee in Kraft sei, „daß Lehrer, die in einem

Fach selbständige und vielleicht auch produktive (iclehrte sind, ihre

Schüler zu uissensriiaftlicher Arbeit in elementarer l'orm anleiten, in

ihnen den Trieb zu eigner Beobachtung und Sammlung, Untersuehun?

und Prüfung, den Forschertrieb und den Wahrheitssin entwickeln". Das

sei der Vorzug des deutschen Oberlehrers gegenüber denjenigen aller

anderen Kulturstaaten, daß er Gelehrter, Errieher und Staatsbeamter in

einer Person sei. P. fordert von diesen Gesichtspunkten aus ein gröSeies

Maß von Bewegungshreiheit im Schulbetrieb und Freiheit von einem

Übermaß täglicher Pflichtarbeit für den akademisch gebildeten Lehrer.

19. Wehrkraft durch Erziehung, hersg. von E. v. Schencken-

dorff und Dr. Hermann Lorens (Schriften des Zentralausschusses sur

Förderung der Volks- und Jugendspiele in Deutschland), R. Voigtländers

Verlag, Leipzig 1904, 259 S.

Eine Sammlung ausgezeichneter kurzer Abhandlungen von Fach-

autoritäten über die Frage der Erziehung des Volks zur Wehrkraft, für

eine Propagandaschrift allerdings etwas zu umfangreich: ein kürzerer

Auszug als Flugschrift ins Volk geworfen, würde sich empfehlen. Dabei
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würde freilich die Auswahl unter soviel Trefflichem schwer sein. — Der
im Titel genannte Zentralausschuß hat einen Ausschuß zur Förderung

der Wehrkraft durch Erziehung gebildet, mit dessen Programm wir es

hier zu tun haben. Es muß vorausgeschickt werden, dal3 der Ausschuß

seine Auf^^abc nicht etwa in revolutionärem Sinne so auffaßt, als ob der

•^csinite rnterrirlit in den Dienst der Erziehung zur Wchrkratt zu stellen

sei, \ielmchr wünscht er bei aller Betonung des nationalen ^lachtge-

dankens für die Erziehung doch nur eine maßvolle und wohl durch-

führbare Ausgestaltung des Schulbetriebs und des Fortbildungswesens zu-

gunsten der Heranbildung ein^ körperlich und sittlich national gc-

stimmten, kriegstttchtigen Geschlechts. Dio^ Rekrutenaushebungen haben

gezeigt, wie schlimm es bei mis mit der körperlichen Gesundheit und
der Tauglichkeit der Sinne bestellt ist Unser politisches Parteitreiben

zeigt, wie geringe Erfolge die bisherigen Bemllhungen der Schulen um
die Erziehung zu nationaler Gesinnung gehabt haben. Weit entfernt,

militärische Vorstudien in die Schulzeit verlegen zu wollen, empfiehlt

der gen. Ausschufi deshalb vor allem eine sorgfältige Körperbildimg

durch Turnen, Turnspiele und Tummärsche, Schwimmen, Rudern. Eis-

lauf und ähnliches. Dies nicht nur für die schulpflichtigen Knaben,

sondern auch für die Mädchen zur Heranziehung kräftiger Mütter und

für die Lebensjahre zwischen Schule und Militärptlicht. Die Leibes-

übungen wirken auch auf den Geist sittlich ein, sie erziehen zu Selb-

ständigkeit, Entschlossenheit und Mut. Daneben werden Augen, Ohren

und Geruchssinn im engen Verkehr mit der Natur gesund und auf-

nahmefähig erhalten und allseitig ausgebildet. Auch die ästhetische Bil-

dung vornehmlich des Auges gehört hierher. Alles das sind Dinge,

welche sowohl im öffentlichen Schulbetriebe als auch besonders bei der

nicht mehr schulpflichtigen Jugend heute noch stark Temachlässigt smd,

was gewiß nidit zum geringsten Teil Ursache des weit verbreiteten

Schulhasses ist. Man wird femer Schulrat Kerschensteiner durchaus bei-

pflichten, wenn er die Tatsache, dafi wir die Zeit „zwischen Schule und
Waffendienst" allzusehr für die Erziehung ungenützt lassen, als den

wundesten Punkt in unserer gesamten öffentlichen Bildungsorganisation

betrachtet. — Es konnte hier leider nur eine schwaciic Andeutung von

dem überaus reichen, wertvollen Iniialt des vorliegenden Buchs gegeben

werden, jeder einzelne Aufsat/ verlangt gelesen zu werden.

20. Dr. B. Hoenig, „.Moderne ( )rganisation der höheren Erauen-

bildung", Prag, .Abdruck a. d. „Boliemia", 1004, i() S.

Vorliegendes Schriftchen ist der Gründung des Vereins ehemaliger
' L)rzeistinnen in Prag gewidmet. Dieser Verein will die l itelidee aus-

führen, was H. nun des näheren darlegt. Er tritt zunächst dafür ein,

daß der Staat seinmeits zahlretdie Lyzeoi — bei uns in Deatsdüaiid:

Mädchengymnasien — einrichten möge, um dem weitgehenden Bedtirfois

nach einer vollwertigen Frauenbilduog, welche ohne weiteres die Uni-
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versität eröffinet, in angemessener Weise zu genügen. Die Frau des

europaischen Kontinents soll damit auf den Stand der amerikaniscben

Frau gehoben werden. In Usterreich sieht es nach B.s Angaben be-

sonders traurig aus um die Wege zu höherer Frauenbildung. Man hat

versucht, diesem Mangel durch Vorträge und Vortragszyklen abzuhelfen

— auch bei uns. Aber das sind nur mangelhafte Ersatzvcrsuchc. „Es

müßte," sagt B., ,,in einer luiheren freieren Form der ganze Hildungs-

stoff des l.y/eums im organischen Zusammenhange mit dem (ielernten

weitergeführt, ergänzt, um neue Wissensgebiete, wie Philosophie, alte

Sprachen, Kunstgeschichte, Volkswirtschaft usw. bereichert, schließlich

die ganze moderne Kultur umfassen.*' Also eine freie Horhsrhnle fSs

Mfldchen. Dieses Ziel sucht der oben genannte Verein zu verwirklidien

durch die eigene Arbeit, welcher die Jahre nach Verlassen des Lyseums
voll gewidmet sein sotten. Der Verein will eine Organisation ähnlich

derjenigen der sog. „Wildenschaften'' an deutschen IXniversititen bilden,

indem er sich in Fachabteilungen gruppiert, denen sich die Vereinsmit-

glieder nach ihrer Neigung aißchliefien oder fernhalten. Es soUea Vor*

tragsreihen veranstaltet und Vorträge von den Mitgliedern gehalten, Dis-

kussionsstunden eingeführt, die volkstümlichen Hochschulkurse den Mit-

gliedern zugänglich gemacht, bildende Veranstaltungen aller Art, aadi

Theater, Konzerte, Ausstellungen usw. besucht und alles dies im Verein dem
Verständnis der Mitglieder sachlich vorbereitet und nachher besprochen

werden. Ks soll gemeinsame Lektüre stattfinden, auch Sport und Spiel,

sowie (iesclligkcit nicht vergessen, kurz allem Kaum gegeben werden,

was dem l>ilduii<j;sintcresse dienen kann.

2 1. Bericht der „Gesellschaft für wirtschaftliche Ausbildung^* zu

Frankturl a. M. über das erste Cieschaftsjahr, Frankfurt a. M. 1904, loS.

Die Gescllsc liati ist ein Tochterinstitut des bekannten Frankfurter

„Instituts für Gemeinwohl'*. Letzteres hat für die wirtschaftswissenschaft-

lichen Arbeiten der Gesellschaft einen Fonds von 100 000 Mk. gestiftet

Im Aufsichtsrat sind außer Stadtverwaltung und Kaufinannschaft vertreten

die Akademie fttr Sozial- und Handelswissenschaften, die Betgakademie

und die geologische Landesanstalt in Berlin, die technische Hochschnte

Charlottenburg, sowie die Vereinigung für staatswissenschaftliche Fort-

bildung zu Berlin. Der Zweck der Gesellschaft ist neben der Förderang

bestehender Einrichtungen zu wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung,

die wirtschaftliche Ausbildung von Ingenieuren und Juristen mit abge-

schlossener I-achljiklung, um euie engere Verbindung von Wirtschaft,

Technik und Recht herbeizuführen. Es wurden zu diesem Zweck einijre

Ingenieure und Juristen sowie ein Bergassessor gegen Honorar veranlatJt.

sich während zweier Semester wirtschaftswissenschaftlichen Studien an

der Frankfurter .Akademie zu widmen und die Ausarbeitung em-

schlägiger Abhandlun^xMi für die ( «esellschaft zu übernehmen. Diese Ab-

handlungen gibt dann die Gesellschaft nach Befinden als ihre „Mitteilungen
*
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benus. Die Beurteilung der Arbeiten fiUlt einem Sacbverstandigenbdrat

zu, welcher ans Dozenten der Frankfurtar Akademie gebildet ist Die

GcseUschaft veranstaltet praktische Ülmn^en in einem kaufmännischen

F'ureau außerhalb der Geschäftsstunden, ferner mit Unterstützung der

Akademie kurze Vortragskurse zur Vermittlung wirtschaftswissenschaft-

licher Kenntnisse an bereits in der Praxis stehende Ingenieure, Chemiker,

Beamte. Die üesellschaft beabsichtigt auch die Ausbildung von Handels-

fachlehrem und Dozenten für Handelswissenschaft.

4
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Soziale Literatur über die Frauenfrage.

Besprochea von

Dr. ELISABETH GOTTHEINER.
Berlin.

1. Die deutsche Frau im Beruf. Teil W des Handbuchs der Frauen-

bewegung, herausgegeben von Helene Lange und Gertrud

Bäumer. Mitarbeiter Dr. Robert VVilbrandt, Lisbeth \Vü-

brandt. Berlin 1902, VV. Moeser. — 418 S.

2. Gnauck- Kühnti Elisabeth, Die deutsche Frau um die

JakrhuHderiweneU, Statistische Studie zur Frauenfr^
Berlin 1904* Otto Liebmann. — 166 S.

3. Hirseh^ Friedrich, Die Fürsorgeßir die FahrÜtarbeiterimun,

Braunschweig und Leipzig 1903, Hellmuth Wollermann. ^
24 S.

4. Goldstein , Dr. Fanny, Der Arbeiterschütz zu guttsten der

Kinder und Frauen in der Schicciz. ücrn 1904. — 58 S.

5. Verzeichnis der auf dem Gebiete der Frauenfrage wahrend der

Jahre 1851 bis igoi in Deutschland erschienenen Schriften,

herausf^corcbcn vom Deutsch - Kvangelischen Frauenbund.

Hannover 1903, Heinrich Feesclie. — 292 S.

6. Vynne^ Nora^ and Blackburn, Jlelen, Wotnen Stüter tke

Factor)' Act, London 1903. Williams and Norgate. ^
205 S.

7. Willett, Mahel Hurd, Ph, />., The Emphyment of Womtn

in the Clothing Trade. Studies in History, Economics and

Public LaWi edited by the Faculty of PoKtical Science of

Columbia University. New York 1902. The ColumbU
University Press. — 206 S.
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S, Macdonald^ Ramsay Wonun in ihe frintmg Tradts.

A sociological study. With a prefacc by Ptof. F. J. Edge-

Worth. London 1904. P. S. King & Son. — 206 S
9. Guglielmettif Doti, La Lavoratrice DeWAgo in Roma,

Roma 1904. Tipografia Editrice Romana. — 57 S.

10. Noseda, E., II Lavoro Delle Donne e Dei Franciulli. Nuova

I.ct^fre e Regülamento 19 giugiio 1902 — 28. febbraio 19<:>3.

Tcsto, Atti Parlamenlari e Commento per cura dell Avv.

Hnea N. Milano 1903. — Ulrico Hoepli. 169 S.

I. Von den vier bis jetzt vorliegenden Bänden des von Helene

Lange und Gertrud liäumcr herausgegebenen Handbuchs der l'rauen-

beweguDg ist der vierte, der die deutsche Frau im Beruf behandelt, volks-

wtrtsdiaftlich der interesfianteste, wie er denn auch der einzige ist,

dessen Bearbeitung in die Hände eines Nationalökonomen von Fach

gelegt wurde. Dafi dies geschehen ist» mufi besonders deshalb freudig

begrüflt werden, als es sich hier um eine bisher noch nicht gelöste

Aufgabe handelte. Wohl war eine große Menge von Fachliteratur über

die jetzt so brennende Frauenberufsftage vorhanden, daneben ehiige

wenige wissenschaftliche Schriften Uber kleinere Ausschnitte des gleichen

Themas, ui;d last not least die fiir die Frauenarbeit in Betracht

kommenden £r;^ebnisse der Berufszälilungen von 1882 und 1S95. Alle

diese sehr verschiedenartigen und vetschiedenwertigen Bausteine galt es

zu prüfen und am geeigneten Orte zu verwerten, damit das zustande

kam, als was wir das vorliegende Buch mit Recht bezeichnen dürfen

:

die erste w i s s c n s c Ii a f 1 1 i c h e Behandlung der weiblichen
Berufsarbeit in Deutschland in ihrem ganzen Umfange.

Kin besonders gunsligcs Schicksal fugte es, daß der Verfasser dieser

Riesenaufgabe nicht allein gegenüberstand. Die geistige Mitarbeit meiner

Frau, deren KintluÜ dem psychologisch fein enij)tmdenden Leser überall

da entgegentritt, wo es sich darum handelt, die dem weiblichen Cie-

schlecht eigentümlichen Seiten der Berufsarbeit herauszuarbeiten, das so

unendlich wichtige „unmittelbare Einströmen der seelischen Erfahrungen

des Weibes und der Mutter^, machte Wilbrandt, wie er selber zugesteht,

Überhaupt erst fähig, wichtige Teile des Buches zu schreiben.

Nach einem kurzen entwicklungsgeschichtlichen Überblick, — in

dem u. a. die heute so viel umstrittene Frage des Mutterrechts doch

wohl in etwas zu kritikloser Anlehnung am Schmoller behandelt wird, —
kommt W. zum Hauptteil imd eigentlichen Inhalt seines Werkes, der

gegenwärtigen Lage der Frauenarbeit in Deutschland. Hierfür Heferte

das vorhandene Schema der Berufs« und (lcwerbez;ihlungen das Gerüst,

mit Hilfe dessen der Verfasser sein Buch aufbaute. Kin sehr glück*

ücher Gedanke, da aiii diese Weise einmal eine klare Disposition ge>
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schaffen wiude^ «weitcns aber viele Leser mit der Anordnung des Stoffe?

von vornherein vertraut sind, was die Übersichtlichkeit bedeutend erleichtert.

Eine besonders einziehende Untersuchung ist dem größten der Frauen-

arbeitsticbic-te, der Landwirtschaft gewidmet, die von den 6'.

Millionen der weiblichen Erwerbstätigen allein mehr als ein Drittel be-

schäftigt, und dennoch unter dem Gcsichtsimnkl der Frauenarbeit bishei.

auL'cr von suziahstischer Seite aus, kaum betrachtet worden ist Wilbrandt

lüUt mit seiner Studie über die Frauenarbeit in der Landwirtschaft daher

eine in der litecatnr bisher noch bestdiende Lücke aus, und es ist^
bedauerlich, da6 die Arbeit in einem Sammelwerk verborgen ist, das

infolge seines Titels und seiner weiblichen Herau^ber von national-

ökonomischer Seite — wenn auch mit Unrecht — vielleicht nicht ganz

für voll angesehen wird.

Auch über die Lage der Frauen im häuslichen Dienst fdilte

es bisher an einer objektiven Darstellung. Die bekannte Schrift von

Dr. Oskar Stillich „Die Lage der weiblichen Dienstboten in Berlin**,

welche durchaus einseitig vom Standpunkt der Dienenden aus gehalten

ist, hat hier zwar vielfach als Unterlage gedient, ist jedoch stets nur mit

äußerster Vorsicht benutzt und ihre Schlüsse niemals ohne weitere.-, an-

genommen worden. Trot/.dem gelangt auch \\ . lu den Forderunc^en

der Beseitigung des erniedrigenden (iesinderechts . der Hebung des

Dienstbotenstandes durch ISerufshildung in Haushaltungsschulen, einer

Mindestruhezeit naclits, einer Mindestfreizeit am Tage, sowie zweimal

wöchentlich eines freien halben Tages als annähernden Ersatz der fehlenden

Sonntagsruhe.

Für die Darstellung der Frauenarbeit in der Industrie flössen

die Quellen reichlicher. Neben den amtlichen Untersuchungen — den

Jahresberichten der Gewerbeauftichtsbeamten, den Erhebungen der Reichs-

kommission für Arbeiterstatistik u. a. m. — haben gerade die lettten

Jahre, dem wachsenden Interesse der Zeit für die Arbeiter- und die

Frauenfrage entsi)rechend, eine ganze Reihe von Privatuntersuchungeo

über das gleiche Thema oder kleinere Ausschnitte desselben geliefert

Hier handelte es sich für den Verfasser daher hauptsächlich um eine Zu«

sammcnstcllung, Ausscheidung des Unwichtigen und das Herausarbeiten

eines möglichst abgerundeten Hildes. Dies ist ihm auch ebenso wie im

folgenden Teil, der die Frauenarbeit in Handel und Verkehr behandelt,

autierordcntlicii gut gelungen.

Im Mittelpunkt der Frauenfragc im engeren Sinne steht die Frage

der Zulassung der gebildeten Frau zu den höheren Herufen. Da

die Frauen der hierfür in Betracht kommenden Klassen schon seit

Jahren selbst in den Kampf der Memungen über dteFiauenbemftfiage ein-

gegriffien haben, so ist die Zahl der hier 2Ugmnde liegenden Schriften

unverhältnismäßig grofi, und die Sichtung des Materials mit besonderen

Schwierigkeiten verknüpft. Wer hier die Spreu vom Weisen scheklen
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will, mii6 unnachsichtig sein. Soweit es überbaupt möirlich ist, unter

diesen Verhältnissen zu urteilen, ob das goi^cbone Bild wahrheitsgetreu

Ausgefallen ist, muß dies Urteil zugunsten des Verfassers lauten.

Den größten Raum in der Darstellung nimmt die Betrachtung des

Lehrberufs ein, den nach der Reichsstatistik im Deutschen Reiche im

ganzen 66000 l'raucn ausüben. Dc-n Eindruck, den wir von der Lebens-

weise dieser Frauen erhalten, ist der einer zwar auskömmlichen, wenn

auch in keiner W eise rosigen Existenz. Ein weii)liches Proletariat trau-

rigster Art aber wird uns unter dem Titel „Kunst und Kun.stgewerbe"

vorgeiührt. Neben den wenigen weithin leuchtenden Sternen, deren

Ruhm, deren fabelhafte Einnahmen in aller Munde sind, eine Mittel-

schicht sozial und wirtschaftlich gut gestellter Künstlerinnen und eine

im Dunkel verschwindende Menge, die dem ehrbaren Bürger höchstens

zu moralischem Achselzucken Anlaß gibt. ^ Die gelehrten Berufe

endlich, die in den Köpfen mancher um die Weiblichkeit der Frau

besorgten Kreise einen so breiten Raum einnehmen, kommen statistisch

heute überhaupt noch nicht in Betracht, die Beruftaussichten sind

schwankend und eigentlich hat sich noch jede einzelne akadeinisch

gebildete Frau ihren eigenen Wirkungskreis selbst zu schaflfen. Nirgends

findet sie feste Geleise, die sie ohne weiteres benutzen kann.

Das Schlußkapitel des Buches ist der Erörterung der Frage ge-

widmet, die heute in Erauenkreisen im Mittelpunkt des Interesses steht,

der Frage nach der ^Möglichkeit der Vereinigung von Berufsarbeit
und Mutterschaft. Wilbrandt kommt zu dem Schluß, daß die

ökonomische Sclitstandigkeit der Mutter ein l'ndinj^ ist, denn die Mutter-

schaft selbst scheint ihm Beruf ^'cnug. „Die durch ihre sogenannte oko-

nomist he Selbstäntligkeit „befreite" Frau ist dann — soweit der Erwerbs-

beruf es zuläßt — (icbarerin, nicht mehr Mutter", lautet seine Prognose.

Daß die Madchen heutzutage aus dem i lause in des Berufsleben

hinaustreten, ist, wie der Verfasser ohne weiteres zugibt, unter den ob-

waltenden Verhältnissen unabänderlich. Ändern aber läßt sich, seiner

Ansicht nach, die Lage der Frauenarbeit in den einzelnen Berufen durch

Ausschluß von Tätigkeiten, die zu gesunder Mutterschaft unföhig machen,

durch Verkürzung einer ebenso wirkenden (iberlangen Arbeitszeit, durch

Beseitigung von Hungerlöhnen, bei denen die Gesundheit und Sittlichkeit

der künftigen Mutter im Elend versinken mufi, u. a. m.

Was endlich die Vereinigung von Mutterschaft und geistiger
Arbeit anbelangt, so stellt sich Wilbrandt auch hier auf den Stand-

punkt, daß die richtig aufgefaßte und durchgeführte Mutterschaft schon

an sich geistige Arbeit ist, und daß wer sie hat, andere nicht suchen

wird. Nur dem großen Talent räumt er eine Ausnahmestellung ein,

das Genie allein könne das Recht, bisweilen sogar die Pflicht haben,

die Mutterschaft an die zweite .Stelle treten /u la^sen.

Bei seiner hohen Wertung des Mutterberules ist es nur logisch,

Archiv für Sosialwissciuchaft u. Sozialpolitik. UL (A. f. mx. ü. u. Su XXJ.) 3. 4^
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daß Wilbrandt zum Schluß die allgemeine Ausbildung der Mädfhfp
zum Mutterberuf fordert, ohne allerdings daneben die Vorbereitung zum
Erwerbsberuf, der ja den vielen nicht zur Mutterschaft gelangenden,

Lebensberuf werden soll, zu vernachliissii'en. In dieser Forderunfr werden

ihm selbst die zustimmen, die eine Vereinijjung von Mutterschaft und

Berufsarbeit in weilergehendem Maße für möglich halten, als der Ver-

fasser es tut.

Der praktische Wert des W.'schen Buches wird sehr erheblich er-

höht durch die von Frau Lisbeth Wilbrandt zusammeDgetrageDen An-

gaben über die für jeden einzelnen Beru6zweig im deutschen Reiche

vorhandenen Ausbildungsanstalten. Leider veralten derartige Angaben
nur allzu schnell, und da eine zureite Auflage des gesamten ,3andbudis

der Frauenbewegung'* bei seinem Umfang und seinem verhältnismäßig

hohen Preise wohl nicht in sehr naher Zeit zu erwarten sein wird, so

dürfte es sich vielleicht empfehlen, die Zusammenstellung von Ausbildungs-

anstalten dauernd zu berichtigen und zu ergänzen und jährlich in einer

kleinen Sonderausgabe herauszugeben, Sie kann auf diese Weise ein

willkommener und zuverlässiger Führer durch das Frauenberuüdeben

werden.

2. Elisabeth Gnauck- Kühnes Büchlein „die deutxiie Frau um
die Jahrhundertwende" stellt gleichfalls die Frauenberufsfrage in den Mittel-

punkt. Aus den \orhantienen statistischen (Quellen schalt es den Anteil

der deutschen Frauenwelt an Fhe und Berufsarbeit heraus und unter-

sucht, wie weit der Umschwung darin bereits vorgeschritten ist. Was
es uns bietet, ist ein zutreffendes Bild von der gegenwärtigen Lage des

weiblichen Geschlecht, das in seiner Gedrängtheit und Prägnanz geeignet

ist, weiteste Kreise über die tatsächlichen Verhältnisse aufzuklären. Da6
es dem volkswirtschaftlich Gebildeten irgend etwas Neues bietet, kann

allerdings nicht behauptet werden. Das war aber auch wahrscheinlich

nicht die Absicht der Verfasserin.

Ihre Reformvorschläge dagegen werden — mit Ausnahme des

ersten, der ähnlich auch von Wilbrandt gestellten Forderung obli-

gatorischer hauswirtschaftlicher und beruflicher Vor-
bildung für jedes Mädchen — von der deutschen Frauenwelt wohl

kaum mit Freuden begrüßt werden. Frau (Inauck - Kühne glaubt die

Lage des weiblichen (lesclilechts ferner heben zu können durch die

z ü n f 1 1 e r i sc h e Organisation alier weiblichen Erwerbstätigen. ll>er

das Wie einer solchen Organisation iintciLiüi sie es aber sich aus-

zusprechen. Klar geht aus ihren Ausführungen über diesen I^unkt uur

das eine hervor, daß sie sich diese „weibliche Zunft" als eine staatficfae

Zwangseinrichtung vorstellt. Für eine solche werden sich aber gerade

diejenigen Frauen, die den hohen Wert der Organisation für die weib-

lichen Arbeiter anerkannt haben, nicht erwärmen können. Was man
von der Organisation der Arbeiterinnen erhofll, ist ja vor allem eine
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Stärkung der Selbstbehauptung» eine Hebung des Vertrauens auf die

eigene Kraft. Gerade diese aber würden durch die Einrichtung Staat«

licher Zwangsorganisationen, die den Schwachen Schutz gewiLhren, anstatt

ihnen zu helfen, die Schwäche zu überwinden, niemals groß gezogen

werden können, sondern im Gegenteil lahm gelegt werden. Kann man
dieser Forderung' nur kopfechüttelnd gegenüber stehen, so wird das

letzte der drei zur Verbesserung der Lage des weiblichen Geschlechts

vorgeschlagenen Mittel die meisten Leser vollends mit Erstaunen erfüllen.

Frau Gnauck-Kiihnes Rat an die unvermählten weiblichen Erwerbs-

tätigen aller Klassen ist kein anderer als der — ins Kloster zu gehen,

„F'insamc Frauen", sagt sie ..brauchen nicht nur Arbeit. s< meiern auch

Ciemeinschaft. . . . Das Klo>ter al)er ist eine (reiiossfns(lial"t^ff)rm^

die der weiblichen Natur entsj)richt; das geht auch aus der I nausrott-

barkeit der Klöster hervor. Würden sie heute alle zerstört und die

Erinnerung daran verlöseht. die nächste (Generation würde sie neu er>

finden. . . . Die größte Schwierigkeit freiwilliger Gemeinschatt hat

das Kloster überwunden : Gehorsam ohne Zwangsmittel und Einheit trotz

Pflege der individuellen Anlagen. ... Im Kloster gibt es keine

„Stiefkinder des Glücks", sondern Frauen, die ihren Ring am Finger

mit einer heimlichen Seligkeit tragen, die viele Ehefrauen nie kennen

lernen. Aus dieser Seligkeit schöpfen sie die Kraft, die die Welt m
Erstaunen setzt. Sie sind die einzigen wirklich und im eigentlichen

Sinne des Wortes „Emanzipierten", d. h. der Hand des Mannes Ent-

rückten. Sie sind es auch, die jeden Dualismus ausgeschieden und ihr

Leben einheit!;( h gestaltet haben".

Der Gedanke, die Frauenfrage dadurch zu lösen, daß man alle

überzähligen Frauen ins Kloster steckt, — dessen Entstehung in einem

sonst so klaren Kopf, wie Frau Gnauck-Kühne ihn besitzt, wahrscheinlich

nur dem ganz vers'andlich werden kann, der die Imi)ressionabilität der

X'erfasserin kennt und weil.', daß sie i^müc Trile ihres Buches in einein

Kloster in täglicher lierüb.rung mit Rlosterir.iuen von seltener Kiiergie

und (Geisteskraft geschatlen hat. — ist ernstlich selbstverständlich über-

haupt nicht diskutabel. Wenn es aurh zweifellos einzelne Krauen gibt,

die im Klosteileben „die gleiche Beglückung finden, wie andere im

Ehestande", so würden doch die meisten unter den arbeitenden Frauen

den Zwang des Klosterlebens als unerträglichen Druck empfinden.

Man rüste die Frauen aus, im Kampfe des Lebens „ihren Mann zu

stehen'^ dann hat man für die Hebung des weiblichen Geschlechts mehr

getan, als wenn man ihm den Schutz der Klo.stermauem gewährt 1

3. Die kleine Schrift von Friedrich Hirsch über die „Fürsorge

für die Fabrikarbeiterinnen" bringt eine Reihe von Vorschlägen, auf

welche Weise bessere sittliche und wirtschaftliche Zustände für die Fabrik*

arbeiterinnen herbeigeführt werden können. Keiner von ihnen ist neu,

sondern die meisten schon hier oder dort zur Ausführung gelangt.
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Dennoch ist ihre Unterstützung von seiten eines GewerbeiaAs — das

ist Friedrich Hirsch — gewiß nicht ohne Wert.

Unter den Mitteln zur Hebung der Lage der Fabrikarbeiterinnen

steht auch hier die h a u s \v i r t s c h a f 1 1 i c h e Ausbildung an der

Spitze. Ferner fordert Hirsch eine H i n a u f r ü c k u n g der Alters-
grenze der jungen Mädchen für die Fal)rikl>c>chäfti^unc von vierzehn

auf sechzehn Jahre oder auch noch hoher, die Einführung obliira-
tori scher Fortbi 1 d u n f^ssch ulen für die in gewerblichen Be-

trieben beschäftigten Mädchen, die Finrirhtung angemessener Unter-
kunftsstätten für alleinstehende Frauen und Mädchen des .Arbeiter-

Standes (Arbeiterinnenheime), sowie die ErriclUung von Fabrikspar-
kassen.

Als der wichtigste unter seinen Vorschlägen erscheint mir aber die

Forderung emes gebildeten weiblichen Aufsichtspersonals
in Fabriken mit vorwiegend weibticher Arbeiterschaft. Ob indes gerade

der neuerdings von Prof. Zimmer gemachte und von Hirsch unterstützte

Vorschlag, in größeren Werken Fabrikpflegerinnen aus dem Stande

der Diakonissen anzustellen, das Richtige trifft, mag dahingestellt bleiben.

Mir leuchtet eine spezielle Vorbildung flir den Beruf der Fabrikaufseherin,

wie sie in Deutschland bisher nur das Josephstift in Trier veroüttd^

mehr ein. Wie dem aber auch sei, jedenfalls wird die Einstellung ge-

eigneter und genügend vorgebildeter Frauen als Fabri kaufseherinnen

niclit nur den Arbeiterinnen zum Segen gereichen, sondern auch den

Fabrikanten nützlich sein. Daß von seiten der (iewerbeinspektion für

diese neue Einrichtung eingetreten wird, ist l)esonders erfreulich. Hoffent-

lich wird es auch gelingen, das Interesse der größeren Fabrikanten fiir

die Sache zu wecken

!

4. Eine übersichtliche Zusainnienstellung der huniles- und kantonal-

rechtlichen Arbeiterschutzbestimmungen zugunsten der Kinder und Frauen

in der Schweiz bringt die Dissertationsschrift von Dr. Fanny Goldstein.
Die Arbeit zeugt von grofiem Fleiß, läfit aber eigene Anschauungen
durchweg vermissen. In übertriebener Bescheidenheit tritt die Ver-

fasserin — selbst in ihren Forderungen — fast ausnahmslos hinter irgend

welche Autoritäten. Die Forderungen als solche — es handelt sich

hauptsilchlich um die Einführung eines xo stündigen Maximalarbdtstagei^

die Verkürzung der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter auf 8 Stunden,

einen erhöhten Wöchnerinnensdiutz und die Einitihrung weiblicher

Fabrikinspektoren — kann man durchweg unterschreiben. Daß die

Schweiz in dem zuletzt genannten Punkte noch hinter Deutschland zurück-

steht, ist bei der Häufigkeit weiblicher Fabrikarbeit doppelt bedauerlich.

Nach dieser Richtung hin könnte man den Kantonsregierungen den

gleichen Autoritätsglauben wünschen, den Fräulein Dr. (i^ldstein besitzt,

dann wäre man gewiß schon längst den Wünschen Dr. Schulers nach-

gekommen, durch einen praktischen Versuch die schwebende Frage der
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Ernftihning weiblicher Fabrikmspektorinnen auch in der Schweiz zur

Entscheidung zu bringen.

5. Eine sehr wertvolle Bereicherung hat die Frauenfragditeratur

durch das Erscheinen des vom deutsch-evangelischen Frauenbunde

hernusgegehenen Verzeichnisses aus dem Gebiete der Frauenfrage während

der Jahre 1851—1901 in Deutschland erschienenen Schriften erfahren.

Die Zahl der für und wider die Frauenbewegunj; veröfftMitlichten Bücher
nnri Broschüren ist natnenthch in den letzten drciüig Jahren so unge-

heuer angewachsen, daU es lur jeden, der sich in die Frauenfrage zu

vertic'tcu wünscht, sei es vom wissenschaftlichen Stand; »unkt aus. sei es

aus ]>ersönlichsteai Interesse, schwierig ist, sich einen Uberblick zu

erwerl)tn.

Diesem Mangel möchte das vorliegende Werk, abhelfen und scheint

in der Tat wohl dazu geeignet zu sein.

In seinem ersten Teil gibt es ein Verzeichnis der Titel, nach den

Automamen alphabetisch geordnet, mit genauer Angabe des Verlegers^

des Erscheinungsjahres und des Preises. Hier hätte es sicher die Über-

sichtlichkeit noch erhöht, wenn eine Zweiteilung durchgeführt und die

Werke einmal unter ihrem Titel, einmal unter dem Namen des Autors

aufgeführt worden wären. Doch ist dies vermutlich des dadurch be-

deutend vermehrten Umfangs imd der damit verbimdenen Kosten wegen
unterblieben. Vielleicht macht eine zweite Auflage diesen Fehler

wieder gut.

Der sehr viel wichtigere zweite Teil des Kp.taloges ordnet die

Werke unter bestimmten Gesichtspunkten, so sind z. Ii. unter der t^ber-

schrift „Arheiterinnenfrage" die auf dieses Gebiet bezüglichen Schriften

zusanunePLn-^tclh usw.

DtT dritte l'eil endlich bietet eine l'bersirht über die auf die

Frauenfragc bezuglichen j)erii»dischen Sc hriften, Bericiite, Kalender imd

Zeitschriften. Der Begriff „Frauenfragc'* ist hier wie in dem ganzen

Werk so weit wie möglich gefaßt, um ja nichts Frauenarbeit und Frauen-

interesscsen Ikruhrendes fortzulassen.

Der Wunsch der Herausgeber, allen für die Frauenfrage Interessierten

ein wirklich hiilfreiches Nachschlagebuch zu bieten, wird sicher in Er-

füllung gehen, besonders wenn es vcm 2Seit zu Zeit die notwendigen

Ergänzungen erhält, wie dies bereits in einem Nachtrag ftir die Jahre

1902—1904 geschehen ist Das kleine Werk sollte in der Bibliothek

keines Frauenvereins fehlen!

6. Wie ein Anachronismus berührt in tmserer sozialpolitisch denkenden

Zeit das im Auftrag der englischen Kommission zur Verteidigung der

Arbeitsfreiheit von Nora Vynne und Helen Blackburn heraus-

gegebene Büchlein „Women undcr the Factory Act" (Frauen unter dem
Fabrikgesetz.) Das Buch ist ein Ausfluli der in England leider bereits

zu bedenklicher Stärke angewachsenen Bewegung gegen den gesetzlichen
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Arbeiterinnenschutz, die, auf dem Boden der politischen Frauenbewegung

erwachsen, in dem Sonderschute der Frau eines der Haupthindernisse

für das Erreichen der Forderung ,^leiches Recht für Mann und Weib^
erblickt.

Im Ansrhlnl.i nn die auf den Arbeilerinnen<cliulz be/.ütrli< hen Para-

<:rai)hen des iin Jahre u)02 in Kraft getretenen, revidierten und er-

weiterten englischen Fabrikgesetzes erörtert es jede einzelne der die

Frauenarbeit beschrankenden IJestimmungen und i)rütesliert auf das leb-

hafteste gegen alle Vorbciiritten, die dazu beitragen könnten, die weib-

liche Selbstbestimmung einzuschränken. Zwar rät es den Aibeiterinnen,

•die nun einmal bestehenden Gesetze innezuhalten, damit die ohnehin

durch die Fabrikgesetzgebung bereits genügend schikanierten Unter«

nehmer die weibliche Arbeiterschaft nicht entlassen und dadurch das

Arbeitsfeld der Frau noch mehr verkleinern. Aber es möchte dem
Publikum klar machen, dafi „Gehorsam nicht notwendigerweise

gleichbedeutend mit Zufriedenheit ist, dafi die Sorge fUr das Wohl und
die Erhaltung der Rasse Unsinn werden, sobald man sie nur auf einen

kleinen Bruclueil eines Geschlechts anwendet, und daß die ph>'sische

Schwäche der Frauen sie im Kampf ums Dasein bereits so stark

bena( hteiligt, daß es nicht nötig ist, ihnen auch noch gesetzlkhe

Schranken aufzuerlegen".

Wenngleich schon dieser einzige Satz ausreicht, nni die Tendenz

des Buches zu kennzeichnen, möchte ich doch einige für die Auffassung

der Arbeitsfreiheitsfanatiker ganz besonders charakteristische Stellen

noch hervorluben.

„Die grulJte Gefalir einer zu weit getriebenen Arbeiterschutzgesetz-

gebung" heißt es weiterhin, „liegt in ihrer Tendenz, che Arbeiter so

zu behandeln als ob sie keine Pflichten hätten, als ob sie — wie die

Tiere — unfäliig wären, für sich selber zu sorgen und fortwälirend be-

wacht werden müßten; ja noch unfilhiger, als die Tiere, die wenigstens

den Instinkt haben, sich von dem fem zu halten, was ihnen geführlich

werden kann. Tiere, die nicht schwimmen können, meidoa das Wasser,

wilde Tiere und Vögel meiden die giftigen Pflanzen und Beeren. Die

Arbeiterinnenschutzgesetze aber trauen der Frau nicht einmal diesen

Instinkt der Selbsterhaltung zu. . .

.

Wenn Männer und Frauen niemals Gelegenheit haben, ihren eigenen

Verstand und ihr eigenes Verantwortlichkeitsgefühl walten zu lassen, so

büticn sie diese Eigenschaften ein. Das Kind, das man nicht gelehrt

hat, selber zu denken, wird zum Manne, der nicht selber denken kann.

Wer immer bewacht wird, kann nicht mehr für sicli selber sorgen".

Das Gesetz betr. den Wöchnerinnenschutz wird in folgender Weise

kritisiert; ,.l\ine längere Ruhezeit ist zweifellos für alle Frauen nach der

Entbindung erwünscht. Aber warum hält der Staat die l-abrikarbeiterm

für die einzige Frau, die unfähig ist, während dieser Zeit für ihre
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«igene Gesundheit ZU soigen, während alle anderen Frauen, seien
sie reich oder arm, die Freiheit haben, ihre Gesundheit zu minieren,

wenn sie töricht genug sind, es zu tun? Wir können mit Sicherheit

annehmen, daß die Durchschnittsfrau, wenn sie überhaupt in der L-nge

ist, sich Ruhe zu gönnen, es tun wird, ohne durch ein Gesetz dazu ge-

zwungen zu sein; wenn sie sich keine Ruhe gönnen kann, wird sie

einfach aufierhalb der Fabrik waiirscheinhch schwerere und schlechter

bezahlte Arbeit tun." Die Verfasserinnen des Buches stehen, wie mau
sieht, heute noch auf dem Standpunkt, den Adam Suith im Jahre

1776 vertrat, als er schrieb: „Das Erbteil des armen Mannes liegt in

der Kraft und Geschicklichkeit seiner Hände; ihn daran hindern, diese

Kraft und Geschicklichkeit in der Weise, die er für richtig hält, zu ge-

brauchen, ist eine Verletzung des heiligsten Eigentums". Wir stehen

sprachlos da vor einem derartigen Mangel an sozialpolitischem Verständnis

und fragen uns immer wieder, wie in unserer Zeit, wo eine eingehende

Kenntnis des Lebens und der Arbeitsbedingungen des Arbeiterstandes,

sowie eine sorgfältigere Analyse des wirklichen Verhältnisses zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Glauben an die günstigen Resultate

der freien Konkurrenz auf dem Arbeitsinarkt schon fast gänzlich zer-

stört nat, dieser Glauben auf einmal wieder auferstehen konnte!

Sprachen die X'erlasserirnien nur für sich selbst, so könnte man
über ihre Anschauungen getrost zur Tagesordnung ubergehen. Leider

aber sind sie das Siirachrohr einer immer mehr Anhänger gewinnenden

Partei, mit deren wachsender Macht man rechnen niuLi. Die Stimmen

ihrer Vertreter fangen an, in einer Reihe von Ländern gehört zu werden.

Man darf sich der Befürchtung nicht verschließen, daß ihre Anschauung

weitere Kreise ergreifen, ja in gewissen Staaten zuletzt wohl gar eine

Mehrheit im Parlament für sich gewinnen könnte.

Aus diesen Gründen ist eine Auseinandersetzung mit ihnen not-

wendig und vielleicht hier der rechte Ort, daran zu erinnern, daß
Beatrice Webb in ihrer glänzenden Verteidigung des Arbeiterschutzes ^)

die bemerkenswerte Tatsache festgestellt hat, daß in allen vom eng-

lischen Parlament eingeleiteten Untersuclmngen und Erhebungen, sei

es über die Verhältnisse in welcher Industrie es wolle, nicht ein
einziges Mal das Urteil zugimsten der freien Konkurrenz auf dem
Arbeitsniarkt ausgefallen ist.

Ks sei ferner darauf hingewiesen, daÜ alle wissenschafilichen Unter-

suchungen über die V'erhältnisse in bestinunten liuhistrieti wieder und

junuer wieder zu dem Ergebnis gelangen, daU in uugescliützten In-

dustrien niedriger Lohn, lange Arbeitszeit und gesundheitsschädliche

Einflüsse an der Tagesordnung sind, während in den geschützten bessere

') The Case for the Factory Acts edited by Mrs. Sidney Webb with a prefaee

by Mrs. Hun;[ li:y Ward. London, Grant Richards X901.
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Zustände obwalten. Nur der Staat vermag eben ohne Ausnahme ein

Minimum von Menschlichkeit als den unverletzlichen Ausgangspunkt der

Konkurrenz zu erzwingen, und nur auf dioso \V'ci?c wird er imstande

sein , der küri)C'rlirhcn und ^reistit^en Degeneration grol^er Teile der

Lohnarbcitcrsrhatt hindernd in den Weg zu treten.

7. Mabel Hurd Willetts interessante Studie über die Frauen in

der amerikanischen Konfektionsindustrie ist rein deskrij)ti\ er Natur. Uhne
eine bestimmte Form des Heimarbeiterschutzes zu fordern oder zu ver-

teidigen, beschränkt uch die Verfasserin darauf, ein Bild der wirtschaft-

lichen und sozialen Zustände zu entwerfen, wie sie auf einem bestimmten

scharf abgegrenzten Tätigkeitsgebiet herrschen. So lohnend es wäre^

an Miß Wflletts Hand die Pfade nachzuwandeln , die sie auf ihren

Forschungswegen gegangen ist, mtissen wir uns hier damit begnügen,

solche Einzelheiten hervorzuheben, die flir den deutschen Leser be-

sonderes Interesse haben dürften.

Die amerikanische Konfektionsindustrie ist verhältnismäßig jungen

Datums und ihre heutige arbeitsteilige Form deutschen Ursprungs.

Im Jabre 1S40 begannen englische, schottisrbe, irische und amerika-

nische Sciineidcr zuerst Herrenkleider auf Vorrat anzufertigen; aber ihre

Tätigkeit niuLUe notwendig eine beschränkte bleiben, da sie aus der

Maßschneiderei die alte NTcthode, daf.1 c i n Arbeiter das ganze Kleidungs-

stiick herstellt, mit hiniibergenommen hatten. Erst i<S5o, als deutsche

Schneider sich der Konfektion bemächtigten, setzte die iVrbeitszerlegung

ein. Die Familienwerkstätte, wie sie um diese Zeit unter den Deutschen

entstand, ist eine spezifisch deutsche Einrichtung.

Um 1873 begann eine starke jüdische Einwanderung aus UngaiUr

Österreich und Deutschland. Den hierdurch nach Amerika gelangten

Schneidern verdankt die amerikanische Konfektionsindustrie die weitere

Neuerung, dafi Männer ausschließlich an der Nähmaschine arbeiten.

Anfänglich wurden die Juden von den Deutschen angestellt, bald

aber schwangen sie sieh selbst zu Unternehmern auf. Schon 1890
hatten sie sich der New Yorker Konfektionsindustrie ganz und gar be-

mächtigt und haben den damals gewonnenen Einfluß nicht wieder ver-

loren. Während für die D e u t s cii e n die F a m i 1 i e n w e r k s t ä 1 1 e

,

ist für die Juden eine Organisationsforrn charakteristisch, die in New
York mit dem Ausdruck ,,t a s k - s v s t e m" bezeichnet wird. Darunter

versteht man folgendes: die Herstelluni^ eines Kleidungsstückes wird

unter dui Arbeiter verteilt, die zusanuuen eine sog. „Schicht" bilden,

und von denen einer das Heften, einer das Nähen auf der Maschine,

und einer das Fertigmachen übernimmt Es waren hauptsächlich zwei

Ursachen, die zur Verdrängung der deutschen Familienw^kstatt durch das

jüdische Schichtsystem Itthrten, einmal die weitergehende Arbeitszerl^:ung

und die damit in Verbindung stehende Ausbildung bestimmt vorgebildeter

Arbeiter, und zweitens der dadurch hervorgerufene gröfiere Arbeitseifer.
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Seit 1890 endlich beginnt ein drittes Element in die New Yorker

IConfektionsindustrie einzuströmen — die Italiener. Ihre 2^hl nimmt
ständig zu und heute findet sich in ganz New York wohl kaum «ne
K.onfektionswerkstatt, wo das piFertigmachen'' niclu von Italienerinnen

"besorgt wird; und zwar werden sie in dieser Weise bevorzugt, weil

sie mit einem ueringeren Lohn ziitrieden sind, als die Deutsrhen und

die Jüdinnen. Die ly[)isrhe jüdisclie Schi( htwerkstatte beschäftigt drei

Schichten, zwei lUigler, eine Arl)eiterin zum Knöi)fcannähen und Taschen»

einsetzen, und seclis Arbiitcrinnen zum ..Saubermachen".

Die Verschiedenheit der drei an der Konfektionsindustrie iiaupt-

sächlich beteiligten Nationalitäten in bezug auf ihre Stellungnahme

gegenüber der Frauenarbeit hat zu interessanten Ergebnissen geführt

Der deutschen Frau gilt ihre gewerbliche Arbeit in der Regel

ebensosehr als Lebensberuf, wie ihren männlichen Familienangehörigen.

Sie ist eine gute und geschickte Arbeiterin und vollkommen imstande^

eine mit den Füßen betriebene Nähmaschine zu bedienen. \^e hoch

aber auch immer ihr Lohn sein mag, so wird er doch ohne Abzug der

Familie ausgehändigt. Auch nach der Heirat bleibt die Deutsche ihrer

Arbeit treu; höchstens wird sie durch die Geburt der Kinder zeitweilig

unterbrochen.

Die gewerbliche Tätigkeit der Jüdin ist dagegen unter nonnalcn

Verhältnissen nur eine kur/.e. Wenige jüdische Mädchen beginnen die

Berufsarbeit vor ihrem 16. Lebensjahre, da sie bis dahin, wenn irgend

möglich, die Schule besuchen. Immer aber betrachten, sie die gewerb-

liche Arbeit nur als ein Provisorium bis zur Zeit der Ehe. Sie be-

gnügen sich daher in der Regel mit der ungelernten Arbeit, und ob-

gleich sie schnell und gewandt sind, besitzt der Beruf niemals ihr

Hauptinteresse. Das jüdische Mädchen wohnt, wie das deutsche bei

seinen Eltern, aber es darf mit seinem Einkommen freier schalten und
walten, als dieses. Es ist nichts Ungewöhnliches, daß es sein ganzes

Verdienst für Kleidung ausgibt. Auch das ist ein Ausfluß der An-
schauung, welche fUr das Mädchen die Heirat als das alleinige Endziel

ansieht Die jüdischen Männer basieren das Familieneinkommen nur

sehr ungern auf Frauenarbeit, und nach der Heirat kehrt die jüdische

Frau nur unter Ausnahmeverhältnissen zur gewerblichen Arbeit zurück.

Wieder anders liegen die V'erhältnisse bei den Italienern. In-

bezug auf Erziehung sind sie weniger ehrgeizig , als die Juden. Die

Mädchen beginnen die Berufsarlteit dalirr in der Re;;el zwei Jahre

früher. Auch s i c sind schnell und gewandt, aber zuverlässiger, als die

Jüdinnen. Wie jene leben sie zu Hause, und ihr Verdienst vermehrt

meist das J amilieneinkomraen. Nach der Heirat versuchen sie es sehr

häufig zunächst mit Heimarbeit, kehren aber meist schon nach kurzer

Zeit in <Se Werkstätte zurück, unter der Begründung, daß es ihnen dort

besser geMe. Solange sie kleine Kinder haben, halten sich die Ita-
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lienerinnen aber in der Repel von der gewerblichen Arbeit fem. Cha-

rakteristisch ist ferner, daU man wohl unter den Deutsrhen, fast niemals

aber unter den Italienerinnen und Jüdinnen alleinstehende, unabiiän^ce

Madchen findet. l'»ei den Jüdinnen hängt dies mit ihrer fnihen Heirat

zusammen. Das italienische Mädchen, dessen Eltern sterben, zieht zu

seinem liruder oder seiner verheirateten Schwester, Hai es keine nahen

Verwandten, so nehmen entferntere es bei sich auf, und fehlen auch

4ie8e, so gibt es immer andere Italiener ans der alten Heimat» die sidi

der Vereinsamten annehmm.
Sehr bemerkenswert sind die Mitteilungen über die Organisationen

4ex Konfeictionsarbeiter. Im April 1902 bestand der die gesamten Ver-

einigten Staaten von Nordamerika und einen Teil von Canada um-
&ssende Verband der vereinigten Konfektionsarbeiter aus

179 Lokalvereinen, von denen 83 ausschließlich Männer, die übrigen

96 zum Teil ausschließlich Frauen, zum Teil Männer und Frauen ge-

meinsam aufnahmen. In den letztgenannten waren die Frauen meist

in der Majorität. Die Gesamtmitgliedschaft betrug 25000, worunter

sich ungefähr 8000 weibliche Mitglieder befanden. Im allgemeinen

sind in der Konfektionsindustrie Männer und Frauen getrennt organi-

siert. Die gemischten Organisationen sind meist dadurch entstanden,

daß einzelne große Konfektionsfabriken sich z.u Vereinen zusammen-

geschlossen haben. Der Einfluß der weiblichen Organisationen auf die

Beschlüsse des Verbandes, der anfangs ein sehr geringer war, nimmt

jetzt von Jahr zu Jahr zu. Die Zahl der zu der Generalversammlung

entsandten weiblichen Ddegierten ist von a von 53 im Jahre 1894
auf 23 von 88 im Jahre 1901 angewachsen. Trotzdem hat man anch

in Amerika die überall wiederkehrende Erfahrung gemacht, dafi die

Frauen fOr die Gewerkschaftssache im allgemeinen kein sdir r^es

Interesse haben. Ohne die Hilfe von Tanzgesellschaften und Ausflügen

würde sich nach .Ansicht der Verfasserin keine der weiblichen Gewerk-

schaften bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Die verhältnis-

mäf'ii^ erfolgreichsten weiblichen Gewerkvereine finden sich unter den

Amerikanerinnen amerikanischen, irischen und deutschen Ursprungs.

S. Im Gegensatz zu dem besprochenen Hucii ist die vom Women s

Industrial Council inspirierte Studie über die Frauen im englischen

Druckercigewerbe mehr, als eine bloL'e Zusiandsbeschreibung. Sie l^-

gnügt sich nicht damit, die augenblicklichen Verhältnisse zu schildern,

sondern sie zeigt auch den Weg au, der in Zukunft zu beschreiten

sein wird.

Die Untersuchungen, auf denen das Werk aufgebaut ist, wurden

vom Women's Industrial Council unter Beihflfe verschiedener anderer

wissenschaftlicher Körperschaften unternommen und beruhen auf den In-

formationen einer größeren Anzahl wissenschafdich vorgebildeter Hil&-

arbeiter.
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Das Werk ist als das erste einer längeren Reihe gedacht, deren

Ziel es sein soll, den Umfang und die Bedeutung der Frauenarbeit in

den verschiedenen Gewerben darzustellen. Das zuerst untersuchte Ge-

werbe zeigt weder einen außcrgewöhnlicli hohen ProzentsatE, noch eine

besonders rasche Zunahme weiblicher Arbeitskrufte. Es weist vielmehr

in xtemlich normaler Weise die Hauptprobleme der Frauenarbeit in der

modernen Industrie auf. Gerade aus diesem Grunde sind die gewonnenen

Resultate aber von viel alloremeincrer Bedeutung, als sie es in einem

weniger normalen Gewerbe sein würden.

Nach einer eingehenden Beschreibung der zur Druckerei gehörenden

ZweigK^werl>e und der Stellung der Frau in ihnen werden die

Fragen der weiblichen Orf^Mnisation. der Konkurrenz zwischen Männern

und Frauen und der Aushiklun^; behandelt. Dann folgen Kapitel über

den ,,Atl)eitcrini!cii^( hutz", ,,<lic l'Vau und die Mas( hinenarbeil", „Heiin-

arlx it". „ehewcibliche Fabrikarbeit ' und last not least über „die Frauen«

lohne".

Um aus der Fülle des Gebotenen nur etwas herauszugreift n, sei

vor allem auf das Kajiitel über tlic Konkurrenz zwischen Männern und

Frauen hingewiesen. Die Frage, warum Frauen für die gleiche (jder

wenigstens atmähernd gleiclie Arbeit oft sehr viel geringeren Lohn er-

halten, als Männer, steht auch bei uns in Deutschland augenblicklich im

Mittelptmkt der Diskussion. „Es ist dies," wie Prof. Edgcworth in seiner

Vorrede zu dem Buche bemerkt, „eine Frage, die nicht nur durch ihren

Einfluß atif das gesamte Wirtschaftsleben von höchster praktischer

Bedeutimg ist, sondern auch von einem abstrakteren Gesichtspunkt aus

beträchüiches theoretisches Interesse verdient; ergibt sie doch das Para-

doxon, dafi Unternehmer für ziemlich gleichwertige Produktionsfaktoren

sehr verschiedene Preise zu zahlen bereit sind.''

Gleich am Eingang des betr. Kapitels stellt der Herausgeber fest,

da6 die angebliche Verschiedenheit zwischen Männer- und Frauenarbeit

häufig nur eine scheinbare ist. „Die nominell gleiche Arbeit ist

tatsächlich nicht immer die gleiche" heißt es auf Seite 44. Zum
Bcisj)iel wurde berichtet, daß eine Firma, die eine Druckerei in London

und eine auf dem Lande unterhält, in der letzteren Frauen in der Huch-

biiiderci beschäftigt, während in London Männer diese Arbeit verrichten.

Auf r.efrngen stellte sie Ii jedoch heraus, dal.' in London die schwerere,

auf dem Lande die leichtere Arbeit getan wird.

Die eingehenden Untersuchungen iiber die Frage der Verdrängung

der Männer- durch Frauenarbeit haben ergel)en, dal.» die Besch.ifii^ung

von Frauen für den Unlerneanier im allgemenien folgende Vorteile hat:

I. Die Arbeiterin ist in der Kegel mit der iiäifte des Männerlohns

zufrieden.

3. Sie gehört keiner Organisation an, imd ist daher gefügiger.
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3. Sie arbeitet stetig und hat geschickte Finger, was besonders beim

Falten und Zusammenlegen der Bogen von Bedeutung ist.

4. Sie <j\])i sich zu ArbiMtcii bor, die keine Zukunft haben.

Dagegen hat die Frauenarbeit folgende Nachteile für den Uoter*

nehmer:

1. Die Frau hat weniger technisc he GeschickHchkcit, als der Mann,

und die Veruendunusmö^dichkeit iliier Arbeit ist daher geringer.

2. Sie hat weniger Kurperkraft und ist häutiger als der Mann ge-

zwungen wegen Krankheit oder häuslicher Pflichten die Arbeit zu unter-

brechen. Sie bringt daher auch weniger zustande, als ein Mann.

3. Sie gibt häufig die Arbeit gerade in dem Augenblicke an^

wenn sie am meisten leistet; oder allgemeiner ausgedrückt, eine Schar

weiblicher Arbeiter ist häufigerem Wechsel in bezug auf den Personal"

bestand unterworfen, als eine gleich große Schar männlicher Arbeiter.

Ob in einem gegebenen Falle Frauen zur Arbeit herangezogen

wer<ten oder nicht, hängt nach Ansicht des Herausgebers jedesmal da-

von ab, ob die genannten Vor- oder Nachteile überwiegen.

Durch seine überlegene K()rperkratl erfreut sich der Mann eines

naturlichen Monopols, das wiederum seinen höheren Lohn im Ciefolge

hat. Die Erfahrungen im englischen Druckercigewerbe sprechen nicht

dafür, dai'i diese Überlegenheit aufhören wird. Fast einstimmig hört

man z. 15. die Ansicht, dal3 die Leistungen der Frau als Setzerm denen

des Mannes so nachstehen, daß sie sich auf die Länge nicht bezahlt

madien.

Aber auch Sitte und Gewohnheit tragen das ihrige dazu bei, um
die Frauen von gewissen Arbeiten fern zu halten. Nichts hört man
häufiger unter den Arbeiterinnen als Bemerkungen wie: „Das ist Männer-

arbeit. Warum? Das wissen wir nicht, aber es ist Männerarbeit, und

darum tun wir sie nicht." ,Jch kenne meine Stellung, tmd ich werde

den Männern ihre Arbeit nicht fortnehmen," sagte, wie berichtet wird,

eine Arbeiterin zu einem Unternehmer, der ihr gegen hohen Lohn

anbot, Buchdeckel zu verzieren. Aber auch bei den Unternehmern

spielen ähnliche Motive mit. ..Konservative Anschauungen über die

Sphäre des Weibes und falsche Ritterlichkeit bestimmen die .Ansichten

gewisser Uutcrnehmer darüber, was eine Frau tun darf," heißt es auf

Seite 52.

In naher Bezieluuig zu dem erwähnten Gegenstand steht das Ver-

hahuis zwischen dem Cicbiauch von Maschinen und der weiblichen

Konkurrenz. In manchen Fällen verhindert die Billigkeit der Frauen-

arbeit die Einführung von Maschinen. In dem Kapitel über „die Fian

und die Maschinenarbeit'' wird erzählt, da6 eine der Mitarbeiterinnen

des Buches in einer großen Druckerei Frauen mit dem Zusammen&lten

einer illustrierten Wochenschrift beschäftigt &nd. In dem gleichen Raum
standen eine Anzahl Faltmaschinen unbenutzt und auf Befiragen erfiihr
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sie, dafi diese ausschliefilich von Männern benutzt würden, wenn das

Falten einmal zu Standen geschehen müssen in denen Frauen nach dem
Fabrikgesetz nicht arbeiten dürfen. Eine Illustration der gleichen Tat-

sache ist der Ausspruch eines bedeutenden Buchbinders: „Wenn die

Arbeiterinnen nicht zu hohe Löhne forderten, würde es nicht nötig sein,

Maschinen zu \cr\\enden." Andererseits gibt es auch Fälle — und so

ist es z. B. ebenfalls in der Buchbinderei — wo die Verwendung von

Maschinen erst die Anstellung weniger geschickter und niedriger ent-

lohnter Frauen an Stelle von Männern mö^^lich macht. Auch hier lÜ&i

sich also eine allgemein gültige Losung der Frage nicht tinden.

Mögen diese kurzen Andeutungen und Zitate genügen, um das

Interesse der deutscheu l.eser für die mustergültige Studie über das

englische Druckeroi^ewerbe /.u we» ken, und möge ihr Krfolg groß genug

sein, um die Heraus<i;cber zu veranlassen, weitere Forschungen auf anderen

Gebieten folgen zu lassen.

9. Äußerst charakteristisch für die Art, wie die Italiener die soziale

Zustandascbilderung betreiben, ist Dr. £. Guglielmettis Schriftchen

über die Lage der Schneiderinnen und Näherinnen in Rom. Der Romane
kann sich nicht, wie der Germane, damit begnügen, kalte Tatsachen zu

berichten und daraus Folgerungen zu ziehen. Sein Naturell treibt ihn

unwillkürlich dazu, malerische Darstellungen zu geben und die

wissenschaftliche Reserviertheit von Zeit zu Zeit durch feuiUetonistische

Schilderungen zu durchbrechen.

Wäre eine Schilderung wie die folgende in einer wissenschaftlichen

Arbeit germanischen Ursprungs überhaupt denkbar?

„Wenn sich am frühen Morgen die Schneiderinnen und Modistinnen,

allein, zu zweien oder zu dreien mit leichtem eiligen Schritt an ihre

Arbeitsstätten begeben, indem sie mit einem geschickten Griff der be-

hands< huhten Hand ihre Kleiderröcke aufraffen, bewundern die Vorüber-

gehenden ihre Anmut; ja sie beneiden wohl die Frische ihrer Gesicht-

chen. die Lieblichkeit ihres Lächelns. Aber ihr Blick dringt nicht weiter,

als bis zu dieser scheinbar fröhlichen Obcrllache, und nur sehr selten

bemerkt er die Dornen, die das Herz mancher dieser flinken Arbeiterinnen

durchbohren, Dornen enttäuschter Liebe, Dornen der Sorge um das

tägliche Brot, Dornen häuslicher Unannehmlichkeiten. Und wenn sie

am Abend, nach langen Stunden der Arbeit, müde und abgespannt nach

Hause zurückkehren, wer denkt dann noch an sie inmitten der die

Strafien erfüllenden Menschenmenge? Niemand als der Schurke, der

ihnen nachstellt, oder der liebesdurstige, bartlose Jüngling auf der Suche

nach ersten Abenteuern; so bilden die Hinterlist und der Angriff auf

ihre Ehre die erste Unterbrechung ihres arbeitsreichen ermüdenden

Tages. So beschäftigt sich die Welt mit der Schneiderin, mit der

Modistin."

Nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1900 betrug die Zahl
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der Schneiderinnen und Näherinnen in Rom (inkl. Unternehmerinnen und

Lehnnädclien) 10429. Diese verteilen sich nach den Angaben G.s am

30 große Modesalons, 205 Putzgeschäfte, 69 Werkstätten für Weifinäherei,

56 Korsettfabriken und auf die Heinuurbeit.

Im ganzen lassen sich drei Kategorien von Arbeiterinnen in der

Schneiderei und Näherei leicht unterscheiden:

1. die Arbeiterinnen in weltlichen Werkstätten,

2. die Arbeiterinnen in klösterlichen Werkstätten,

3. die Heimarbeiterinnen.

Nach dieser Feststellung geht G. zur Erörteninj^ der Arbeitsverhalt-

nisse der drei Klassen von Arbeiterinnen über. Er untersucht sie in

bezug auf dir Arl)eitszcit, die Nachtarbeit, die Sonntaijsruhe, den Lohn

und die Saisonarbeit und kommt zu folgenden Krgebüissen

:

In den Werkstätten betragt die Arbeitszeit seiton mehr als 10— 11

Stunden tä^jlieh, bleibt also hinter dein gesetzlich erlaubten Zwölfstunden-

tag in der Regel zurück. Auch von der Nachtat beit, die nach dem

neuen italienischen Arbeiterschut/gesetz von 1902 den grolijaiirigea

Frauen bis zum Jahre 1907 noch erlaubt ist, wird in den größeren

Schneiderwerkstätten kaum Gebrauch gemacht Dagegen wird m den

kleineren weltlichen Werkstätten, besonders an den letzten Wochentagen,

oft bis xo oder xi Uhr abends durchgearbeitet Bei den Heimarbeite-

rinnen ist es fast die Regel, bis tief in die Nacht hinein an da Arbeit

m sitzen.

Trotzdem das Gesetz eine 24Stündige Sonntagsruhe fiir Arbeiterinnen

vorschreibt, gibt es in Korn doch eine größere Anzahl von Schneiderei-

Werkstätten, die ihre Arbeiterinnen unter Androhung von Geldstrafen

zwingen, auch Sonntags von 8— 12 oder 2 Uhr zu arbeiten. Die-, sind

natürlich ausnahmslos Werkstätten weltlichen Charakters. In den kK»>tcr-

lichen hat sich dagegen eine andere Unsitte eingeschlichen. Sie veran-

lassen ihre .Arbeiterinnen 3—4 Stunden des freien Sonntags in der Kirche

zuzubringen, und auf diese Weise wird der Feiertag, anstatt zu t ineni

Tag der Ruhe und Erholung, zu einem fast ebenso aosirengendeu Tage

wie der Werktag.

Der Lohn ist in fast jeder Werkstatt verschieden. Die hödutea

Löhne werden in den großen weltlichen Modegeschäften bezahlt; dann

folgen die Klosterwerkstätten und in weitem Abstände davon die Löhne

der Heimarbeiteriimen.

Die Verschiedenheit des Lohns in den weltlichen und den Idöster*

liehen Werkstätten führt G. auf zwei Faktoren zurück : erstens auf die

Verschiedenartigkeit der Arbeit, zweitens auf die VerschiedenWertigkeit

der Arbeiterinnen. Die meisten weltlichen Werkstätten beschäftigen sich

mit der Kleider-, die meisten klösterlichen Werkstätten mit der Wäsche-

konfektion. Die Schneiderei wird aber bedeutend besser bezahlt, als die

Wäschenäherei, und daraus folgt die Verschiedenheit der Luhne. In
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den weltlichen Werkstätten verdient die Arbeiterin im besten Falle

3,50 L., im schlechtesten Falle 0,30 L. täglich. Der Durchschnittslolin

ist etwa 2,25 L. In den Klosterwerkstätten sr!i wanken die Löhne

zwischen 2 I,. und 0,25 L. Der DurrhRchnittsiar^^cslolni beträijt etwa

1,25 ].. In clor Heimarbeit erhalten die Gehiltinnen selten mehr, als

60 Centesimi pro Tag; die Z\vis( henmeisterinnen bringen es unter

Umstanden auf ein Wochenverdienst von 20 L.

Die Dauer der toten Saison wird auf 3— 4 Monate aufgegeben.

Leider ist es nicht möglich, hier auch noch auf die Schilderung

der Gesundheits- und BilduagsverSItnisse, sowie auf die shtUchen Zustände

unter den röinischen Konfektionsarbeiterinnen näher einzugehen. Es
muß gentigen, nur ganz kurz noch die Verbesserungsvorschläge zu er-

wübnen, die G. am Schlüsse seiner Arbeit macht

Er fordert: Erhöhung des Lohns, strenge Innehaltung der Sonntags-

ruhe, vollkommene Abschaffung der Nachtarbeit, die Einrichtung billiger

Restaurationen, die Eröffnung von Turnhallen und Ferienkolonien für

Arbeiterinnen.

Den Arbeiterinnen selbst rät er zur Selbsthilfe, zur Organisation,

denn nur dadurch, ineint er. werden sie sich aus der jetzigen Lage be-

freien können, in der sie wehrlose Werkzeuge in der Hand des Egois»

mus und der Macht anderer sind.

Über den idealen Wert dieser Vorschläge läßt sich nicht streiten,,

ob sie aber in einem so/.ial])olitisch so langsam fortselireitcnden Lande,

wie Italien es ist, sehr bald in die Praxis umgesetzt werden dürften,,

möchte ich dahingestellt sein lassen, jedenfalls bleibt es ein Verdienst

Guglielmettis, den Finger auf die Wunde gelegt zu haben!

10. In der handlichen Au^be, in welcher der verdienstvolle-

Milaneser Verleger Ulrico Hoepli schon eine ganze Reihe wissenschaft-^

lieber Schriften in populärer Form herausgegeben hat, ist jetzt auch das

neue italienische Arbeiterinnen- und Kinderschutzgesetz von 1903 und 03.

mit Kommentar erschienen.

Der erste Teil des Büchleins enthält den Gesetzestext, eine Aus-

einandersetzung über tiie Notwendigkeit und die Bedeutung des Gesetzes,

einen Vergleich mit der ausländischen Arbeiterinnen« und Kinderschutz-

gesetzgebung und die Vorgcsrhichte der (besetze.

Ilcsonders hervorgehoben zu \ver<len verdient die klare tabellarische

Übersicht über den Stand der Kinder- und Arbeiterinnenschutzgesetze

in den verscliiedeiien Ländern.

Nach den neuen Dcstininuingen ist die Kinderarbeit in Italien erst

vom 12. Jahie ab überhaupt gestattet, die .\rbeit in Bergwerken jedoch

ausschliedlidi auf Knaben und zwar vom 15.— 14. Jahre ab beschränkt.

Die Arbeit in ungesunden und gefährlichen Betrieben ist männlichen

Arbeitern schon vom 15. Jahre, Arbeiterinnen dagegen erst vom 21. Jahre

ab, die Nachtarbeit männlichen Arbeitern ebenfalls vom 15., Arbeiterinnen.
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iür die nächsten drei Jahre noch vom n. Jahre ab, dann aber überhaiqM

nicht mehr eiiaubt Die Arbeitszeit beträgt für Kinder von i2—15

Jahren 1 1 Stunden ; flir Frauen ist sie unbeschränkt Der Wöchnräinea-

schutz ist auf vier Wochen nach der Entbindung festgesetzt, die unter

Umständen auf drei reduziert weiden können.

Vieles Interessante bietet auch der zweite Teil der Schrift, welcher

die I'arla'Tientsverhandlunpen über den Gesetzentwurf bringt; ein Gedanke,

der bei ähnlichen Publikationen wohl Nachahmung verdiente.

Der dritte Teil endlich enthält den Kommentar.

lippert Co. (G. Päti'Mlic Bodidr.), ManalMirff S.
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